
 
Bericht  
der Enquetekommission 
"Reform der Hessischen Verfassung"  

Eingegangen am 8. April 2005   ·   Ausgegeben am 18. April 2005  
Druck: Druckerei Chmielorz GmbH, 65205 Wiesbaden   ·   Auslieferung: Kanzlei des Hessischen Landtags, Postfach 3240, 65022 Wiesbaden  

Drucksache 16/3700  

 

 08. 04. 2005 
Zur Behandlung im Plenum 

vorgesehen 
 

16. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700  

 



 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700 3 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
A. Auftrag, Zusammensetzung, Verfahren....................................................................................6 
 
 1. Auftrag.....................................................................................................................6 
 
 2. Mitglieder und stellvertretende Mitglieder ........................................................................6 
 
 3. Sachverständige..........................................................................................................7 
 
 4. Verfahren .................................................................................................................7 
 
 5. Verlauf und Struktur der Beratungen .............................................................................8 
 
 6. Beteiligung der Öffentlichkeit / Unterrichtung der Presse ....................................................9 
 
B. Vorschläge der Fraktionen zur Änderung und Ergänzung der Hessischen Verfassung ...................... 10 
 
C. Von außen an die Kommission herangetragene Änderungs- und Ergänzungswünsche 
 zur Hessischen Verfassung................................................................................................... 10 
 
D. Gegenstand der Beratungen ................................................................................................. 10 
 
 1. Beratung über obsolete Bestimmungen in der Hessischen Verfassung ................................... 10 
 
  a) Diskussion über obsolete Bestimmungen des Ersten Hauptteils 
   der Hessischen Verfassung, Art. 1 bis 63 ................................................................. 11 
 
  b) Diskussion über obsolete Bestimmungen des Zweiten Hauptteils 
   der Hessischen Verfassung, Art. 64 bis 161 .............................................................. 18 
 
 2. Beratung des Änderungs- und Ergänzungsbedarfs der Hessischen Verfassung........................ 23 
 
  a) Diskussion über den Änderungs- und Ergänzungsbedarf des 
   Ersten Hauptteils der Hessischen Verfassung, Art. 1 bis 63 ........................................... 23 
 
   (1) Vorschläge der Fraktion der CDU ................................................................. 24 
 
   (2) Vorschläge der Fraktion der SPD .................................................................. 24 
 
   (3) Vorschläge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ....................................... 25 
 
   (4) Vorschläge der Fraktion der FDP .................................................................. 25 
 
  b) Bestandsaufnahme betreffend den Überarbeitungs- und  
   Ergänzungsbedarf des Zweiten Hauptteils der Hessischen Verfassung, 
   Art. 64 bis 161 ................................................................................................. 26 
 
 3. Befassung mit der Frage der Bedeutung des historischen Charakters 
  der Hessischen Verfassung für die Reformdiskussion ........................................................ 29 
 
  a) Erörterung in der Sitzung der Kommission am 11. Februar 2004 .................................... 29 
 
  b) Öffentliche Anhörung am 7. Juli 2004 zu den Fragestellungen: 
 
   "Welche Bedeutung hat der historische Charakter der Hessischen Verfassung 
   für ihre Reform?" 
 
   "Welche Bedeutung hat die Hessische Verfassung bei der Vertretung 
   des Landes nach außen?"..................................................................................... 30 
 
   (1) Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Erhard Denninger........................... 30 



4 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700  

 

 
   (2) Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Thomas Groß ................................31 
 
   (3) Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Dieter Simon .................................32 
 
   (4) Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Thomas Würtenberger......................32 
 
 4. Motivation und Rahmen für die Beratungen im Kreis der Obleute .......................................33 
 
 5. Behandlung des Kompromissvorschlages in der Sitzung am 10. Dezember 2004 ......................34 
 
E. Ergebnis  ............................................................................................................36 
 
 1. Vorschläge der Enquetekommission zur Änderung und zur Ergänzung 
  der Hessischen Verfassung ..........................................................................................36 
 
 2. Bewertung des Kommissionsvorschlages durch die Fraktionen ............................................40 
 
  a) Bewertung durch die Fraktion der CDU ...................................................................40 
 
  b) Bewertung durch die Fraktion der SPD ....................................................................43 
 
  c) Bewertung durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .........................................47 
 
  d) Bewertung durch die Fraktion der FDP ....................................................................49 
 
 3. Protokollnotizen........................................................................................................53 
 
  a) Vorbemerkung ..................................................................................................53 
 
  b) Vorschläge der Enquetekommission "Künftige Aufgaben des Hessischen 
   Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert"............................................................53 
 
  c) Übergangsbestimmungen......................................................................................53 
 
F. Gesetzgebungsverfahren und Abstimmungsmodalitäten..............................................................53 
 
 1. Erörterung in der Sitzung am 19. November 2003 ............................................................54 
 
 2. Diskussion um Art. 123 HV am 10. Dezember 2003 ..........................................................55 
 
  a) Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Kahl ....................................................55 
 
  b) Ergänzende Stellungnahmen der Sachverständigen 
   Dr. Cancik, Prof. Dr. Stolleis und Prof. Dr. Wieland ..................................................56 
 
  c) Aussprache ......................................................................................................56 
 
 3. Vorschläge der Sachverständigen..................................................................................58 
 
  a) Vorschlag des Sachverständigen Prof. Dr. Kahl..........................................................58 
 
  b) Vorschlag der Sachverständigen Dr. Cancik ..............................................................59 
 
  c) Vorschlag des Sachverständigen Prof. Dr. Stolleis ......................................................62 
 
  d) Ergänzende Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Kahl.....................................64 
 
 4. Stellungnahme des Landeswahlleiters Hannappel ............................................................65 
 
  a) Zum Abstimmungsmodus der Verfassungsänderung.....................................................65 
 



 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700 5 

 

  b) Entwurf für einen Stimmzettel ............................................................................... 66 
 
 5. Beratung am 16. Februar 2005 .................................................................................... 67 
 
G. Empfehlungen der Enquetekommission .................................................................................. 71 
 
H. Sondervotum der Fraktion der SPD....................................................................................... 72 
 
I. Anhang ........................................................................................................................... 73 
 

Anlage 1 
Vorschläge der Fraktionen zur Änderung und Ergänzung der Hessischen Verfassung 
 

Anlage 2 
Kommissionsvorlage 16/1 Neu, Aufbereitung der Ergebnisse der Enquetekommission 
„Künftige Aufgaben des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“ im  
Hinblick auf dort enthaltene Vorschlägezur Änderung der Hessischen Verfassung 
 

Anlage 3 
Kommissionsvorlage 16/4.1 Tabelle von außen eingereichter Vorschläge, 
Stand 24. Juni 2004 
 

Anlage 4 
Kommissionsvorlage 16/5, Teile 1 bis 4, Schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen 
zur Anhörung am 7. Juli 2004 
 

Anlage 5 
Protokoll EKV/16/7 der öffentlichen Anhörung am 7. Juli 2004 
 

Anlage 6 
Presseerklärung des Vorsitzenden der EKV vom 27. Januar 2004 
 

Anlage 7 
Presseerklärung des Vorsitzenden der EKV vom 17. Februar 2004 
 

Anlage 8 
Presseerklärung des Vorsitzenden der EKV vom 9. Juni 2004 



6 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700  

 

A. Auftrag, Zusammensetzung, Verfahren 
 
1. Auftrag 
 
Der Hessische Landtag hat in seiner 9. Sitzung am 8. Juli 2003 einstimmig die Beschlussempfehlung und den 
Bericht des Hauptausschusses, Drucks. 16/264, zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betref-
fend Einsetzung einer Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung, Drucks. 16/42, angenommen, 
durch die der ursprüngliche Antrag folgende von allen Fraktionen getragene Fassung erhalten hat: 
 
 1. Nach § 55 GOHLT wird eine Enquetekommission zur Verfas-

sungsreform eingesetzt. 
 
 2. Die Enquetekommission erhält den Auftrag, die Hessische 

Verfassung auf Veränderungs- und Ergänzungsbedarf zu über-
prüfen und möglichst einvernehmliche Vorschläge unter Wah-
rung ihrer demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen 
Grundgedanken zu ihrer Änderung zu unterbreiten. 

 
 3. Die Empfehlungen der Enquetekommission "Künftige Aufga-

ben des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhun-
dert" (Drucks. 15/4000) sind zu berücksichtigen. 

 
 4. Die Enquetekommission wird beauftragt, geeignete Vorschläge 

für einen Gesetzentwurf zur Änderung der Hessischen Verfas-
sung zu erarbeiten und dem Landtag zur Beratung und Be-
schlussfassung vorzulegen. 

 
 5. Die Enquetekommission legt ihre Vorschläge bis zum 31. 

Dezember 2004 vor. 
 
 6. Die Enquetekommission besteht aus elf Mitgliedern. Die 

CDU-Fraktion stellt sechs Mitglieder, die SPD-Fraktion drei 
Mitglieder, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die 
FDP-Fraktion je ein Mitglied. Jede Fraktion kann darüber hin-
aus einen unabhängigen Sachverständigen berufen, der mit be-
ratender Stimme der Kommission angehört. 

 
2. Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 
 
Der Enquetekommission gehörten folgende Abgeordnete als ordentliche Mitglieder an: 
 
  Elisabeth Apel (CDU) bis 31. Januar 2004/ 
  Margarete Ziegler-Raschdorf (CDU) ab 1. Februar 2004 
  Volker Hoff (CDU) 
  Armin Klein (CDU) 
  Boris Rhein (CDU) 
  Axel Wintermeyer (CDU) 
  Birgit Zeimetz-Lorz (CDU) 
 
  Nancy Faeser (SPD) 
  Dr. Judith-Pauly-Bender (SPD) 
  Lothar Quanz (SPD) 
 
  Dr. Andreas Jürgens (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
  Dieter Posch (FDP) 
 
In ihrer ersten Sitzung wählten die Mitglieder  
 
Vizepräsidenten Lothar Quanz zum Vorsitzenden 
Abgeordneten Dieter Posch zum stellvertretenden Vorsitzenden und 
Abgeordneten Axel Wintermeyer zum Berichterstatter. 



 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700 7 

 

Als Obleute ihrer Fraktionen fungierten:  
 
Abgeordneter Axel Wintermeyer für die Fraktion der CDU, Abgeordnete Dr. Judith Pauly-Bender für die Fraktion der 
SPD, Abgeordneter Dr. Andreas Jürgens für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Abgeordneter Dieter Posch 
für die Fraktion der FDP. 
 
Als stellvertretende Mitglieder waren folgende Abgeordnete von den Fraktionen benannt worden: 
 

Alfons Gerling (CDU) 
Frank Gotthardt (CDU) 
Rudi Haselbach (CDU) 
Christoph René Holler (CDU) 
Eva Kühne-Hörmann (CDU) 
Dirk Landau (CDU) 

 
Gerhard Becker (Nidda) (SPD) 
Heike Hofmann (SPD) 
Günter Rudolph (SPD) 

 
Sarah Sorge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 
Ruth Wagner (FDP) 

 
Der Hessische Landtag unterstützte die Arbeit der Enquetekommission durch Frau Ministerialrätin Claudia Reitzmann als 
wissenschaftliche Beraterin und Herrn Regierungsoberrat z. A. Hanns Otto Zinßer als Geschäftsführer. 
 
Für die im Hessischen Landtag vertretenen Fraktionen arbeiteten in der Enquetekommission die parlamentarischen Referen-
ten Ingo Schon (CDU), Ralf Sturm (SPD), Matthias Zach (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Rainer Welteke (FDP).  
 
3. Sachverständige 
 
Von den Fraktionen als Sachverständige, die mit beratender Stimme der Enquetekommission angehören, wurden benannt: 
 

Frau Dr. Pascale Cancik 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
 
Herr Professor Dr. Wolfgang Kahl 
zunächst Justus-Liebig-Universität Gießen, 
dann Universität Bayreuth 
 
Herr Professor Dr. Dr. Dr. Michael Stolleis 
Max-Planck-Institut Frankfurt am Main 
 
Herr Professor Dr. Joachim Wieland 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

 
4. Verfahren  
 
Die Enquetekommission hat sich in ihrer zweiten Sitzung am 19. November 2003 in Ergänzung zu den Bestimmungen des § 
55 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags auf Verfahrensregeln für ihre Arbeit verständigt (Anlage zum Protokoll 
EKV/16/2).  
 
Vereinbart wurde darin (in Nr. 3), dass die Sitzungen nicht öffentlich sein sollten, soweit nicht mit den Stimmen der Mehr-
heit der Mitglieder der Enquetekommission für einzelne Sitzungen etwas anderes beschlossen würde. Die Öffentlichkeit 
sollte erst zugelassen werden, wenn Ergebnisse der Kommission präsentiert werden könnten (EKV/16/2, S. 5 unten, 
19.11.2003). 
 
Von den Sitzungen wurden Kurzberichte, die eine Zusammenfassung des Beratungsverlaufs wiedergeben, und zu bestimm-
ten Tagesordnungspunkten, deren Behandlung möglichst wortgetreu wiedergegeben werden sollte, wie dies insbesondere 
bei Ausführungen zu rechtswissenschaftlichen Fragen, beispielsweise bei der Diskussion zu Art. 123 HV, der Fall war, 
stenografische Berichte gefertigt. 
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5. Verlauf und Struktur der Beratungen 
 
Am 8. Oktober 2003 fand die Konstituierende Sitzung der Enquetekommission zur Änderung der Hessischen Verfassung 
statt.  
 
Sie kam zu folgenden weiteren Sitzungen zusammen: 
 
 2. Sitzung 19. November 2003 
 3. Sitzung 10. Dezember 2003 
 4. Sitzung 21. Januar 2004 
 5. Sitzung 11. Februar 2004 
 6. Sitzung 9. Juni 2004 
 7. Sitzung 7. Juli 2004 
 8. Sitzung 8. September 2004 
 9. Sitzung 10. Dezember 2004 
 10. Sitzung 16. Februar 2005 
 11. Sitzung 2. März 2005 
 12. Sitzung 18. März 2005 
 
Die Kommission vereinbarte, die beiden Teile der HV – Grundrechte und Staatsorganisation – in je drei Verfahrensschritten 
zu beraten: zunächst sollte untersucht werden, welche Bestimmungen obsolet, dann welche änderungs-, schließlich welche 
ergänzungsbedürftig seien.  
 
Beim ersten Themenkomplex sollte es um die Frage gehen, ob Artikel der Hessischen Verfassung (HV) gegen das Grund-
gesetz verstoßen, mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Widerspruch stehen oder aus sonstigen Gründen als obsolet 
zu gelten hätten. Sodann wäre zu klären, inwieweit Artikel inhaltlich, sprachlich oder redaktionell änderungsbedürftig sei-
en. Im letzten Verfahrensschritt gelte es, den Ergänzungsbedarf festzustellen. Der Änderungsbedarf bezog sich dabei auf 
die in der Hessischen Verfassung vorhandenen Artikel. Alles, was darüber hinausgehe, so die Feststellung des Vorsitzen-
den, EKV/16/4, S. 51 (21.01.04), stelle Ergänzungsbedarf dar. 
 
In die Kategorie „Ergänzungsbedarf“ gehörten auch die Ergebnisse der Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessi-
schen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“, Drucks. 15/4000, soweit sie Vorschläge zur Änderung der HV betra-
fen.  
 
Zum Thema Verfassungsreform fand anlässlich des Hessentags am 23. Juni 2004 in Heppenheim eine öffentliche Podiums-
diskussion mit den Obleuten der Fraktionen statt. 
 
In ihrer 7. Sitzung am 7. Juli 2004 führte die Enquetekommission eine öffentliche Anhörung zu den Fragestellungen „Wel-
che Bedeutung hat der historische Charakter der Hessischen Verfassung für ihre Reform?“ und „Welche Bedeutung hat die 
Hessische Verfassung bei der Vertretung des Landes Hessen nach außen?“ durch. Mit beiden Themen hatte sich die Kom-
mission in ihrer Sitzung am 11. Februar 2004 bereits befasst, EKV/15/5, S. 37 ff.  
 
Bis zur Sommerpause 2004 lagen alle Vorschläge der Fraktionen zur Änderung der Hessischen Verfassung vor. Die große 
Zahl von Änderungswünschen rückte die Arbeit der Enquetekommission in die Nähe einer Totalrevision der Hessischen 
Verfassung, die vorzunehmen nach dem Einsetzungsbeschluss nicht ihr Auftrag war und auch nicht dem in den ersten Sit-
zungen von den Mitgliedern geäußerten Verständnis von ihrer Aufgabe entsprach. 
 
In ihrer 8. Sitzung am 8. September 2004 beschloss die Kommission daraufhin, zunächst im Kreis der Obleute der Fraktio-
nen Überlegungen anzustellen, wie ein möglicher Kompromiss gefunden werden könnte. 
 
Die Gespräche der Obleute fanden statt am: 

 
 29. September 2004 
 7. Oktober 2004 
 4. November 2004 
 17. November 2004 
 10. Dezember 2004. 

 
Im Anschluss an das letzte Gespräch beriet die Kommission am 10. Dezember 2004 einen im Laufe der Obleute-Gespräche 
erarbeiteten Kompromissvorschlag und nahm diesen einstimmig bei Nichtbeteiligung der SPD an. 
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Die Fraktion der SPD hatte zuvor beantragt, dem Kompromissvorschlag eine Einleitung voranzustellen, aus der hervorge-
hen sollte, dass es sich um das Ergebnis der Obleute-Gespräche und insoweit um ein „Zwischenergebnis“ der Enquete-
kommission handele und dass eine abschließende Positionierung der Enquetekommission selbst erst im Anschluss an einen 
öffentlichen Diskussionsprozess erfolgen sollte, Anlage 1 EKV/16/9 (10.12.04). 
 
Die Frage, auf welche Weise der Kommissionsvorschlag im Anschluss an ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren dem 
Volk zur Abstimmung nach Art. 123 HV unterbreitet werden könnte – jede einzelne Änderung getrennt oder mehrere en 
bloc oder der Vorschlag insgesamt – war dann noch einmal auf der Grundlage von Vorschlägen der Sachverständigen sowie 
des Landeswahlleiters Gegenstand der Beratungen am 16. Februar 2005 (EKV/16/10), nachdem sie bereits am 10. Dezem-
ber 2003 (EKV/16/3) ausführlich erörtert und im Ergebnis offen geblieben war. Diesem Fragenkomplex ist ein eigener 
Abschnitt, F., „Gesetzgebungsverfahren und Abstimmungsmodalitäten“ gewidmet. 
 
Der Abschlussbericht wurde am 2. und 18. März 2005 beraten (EKV/16/11; EKV/16/12) und am 18. März 2005 
(EKV/16/12) beschlossen. 
 
6. Beteiligung der Öffentlichkeit/Unterrichtung der Presse 
 
Nachdem die Frage der Beteiligung der Öffentlichkeit in der Sitzung am 10. Dezember 2003 (EKV/16/3) kurz vom Obmann 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angesprochen worden war, wurde sie ausführlich in der folgenden Sitzung erör-
tert.  

 
Am 21. Januar 2004, EKV/16/4, S. 45, erläuterte Abg. Dr. Andreas Jürgens eine von seiner Fraktion zum Thema Öffent-
lichkeit erstellte schriftliche Vorlage. Hauptanliegen sei es, auf verschiedenen Ebenen zu versuchen, Möglichkeiten institu-
tionalisierter Diskussionen zu eröffnen, etwa durch eine Anhörung gesellschaftlicher Gruppen. Er plädierte dafür, diesen 
Prozess zu organisieren und es nicht dem Zufall zu überlassen, welche gesellschaftlichen Gruppierungen ihre Vorstellungen 
zur Änderung der Hessischen Verfassung dem Hessischen Landtag mitteilten. Sein Vorschlag, einen Wettbewerb für Schul-
klassen auszuloben, ziele dahin, die Hessische Verfassung auch im Unterricht zu behandeln. Schließlich könnten Kolloquien 
an den Fachbereichen der Hessischen Universitäten abgehalten werden. Daneben gebe es sicherlich auch noch weitere Mög-
lichkeiten, den Souverän in die Erarbeitung der Reform einzubeziehen.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender hielt die Vorschläge ihres Vorredners für nahe liegend, bat jedoch darum, die Thematik 
zurückzustellen, da in ihrer Fraktion noch Beratungsbedarf bestehe. Dieser Bitte, so Abg. Axel Wintermeyer, werde man 
auf jeden Fall zustimmen. Seiner Auffassung nach sei der richtige Zeitpunkt, die Öffentlichkeit einzubeziehen, gegeben, 
wenn die Synopse mit allen Vorstellungen der Fraktionen erstellt sei. Zu diesem Zeitpunkt hielte er es nicht für hilfreich, 
wenn die Arbeit der Kommission von der Öffentlichkeit begleitet würde, zumal die Stellungnahmen dann von bestimmten 
Interessen geprägt wären.  
 
Für die Fraktion der FDP stimmte Abg. Dieter Posch den bisherigen Ausführungen zu. Seiner Auffassung nach könnte der 
richtige Zeitpunkt etwa gegeben sein, sobald der Zweite Hauptteil der Hessischen Verfassung behandelt sei.  
 
Der Vorsitzende kündigte an, er werde in einer Presseerklärung über die bisherige Arbeit in der Enquetekommission berich-
ten (vgl. Presseerklärung des Vorsitzenden vom 27. Januar 2004, Punkt I., Anlage 6). 
 
In der 5. Sitzung am 11. Februar 2004, EKV/16/5, S. 29-37, brachte Abg. Dr. Andreas Jürgens das Thema erneut zur 
Sprache und hob hervor, dass eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit die Akzeptanz in der Bevölkerung für die noch 
vorzuschlagenden Verfassungsänderungen erhöhen könnte. Für dieses Anliegen wurde in der Kommission Verständnis 
geäußert, es blieb im Ergebnis aber bei der Haltung, dass zunächst alle Vorschläge zum Änderungs- und Ergänzungsbedarf 
der HV in einer synoptischen Darstellung vorliegen sollten.  
 
Von Abg. Dieter Posch wurde der Vorschlag von Abg. Dr. Andreas Jürgens positiv aufgegriffen, die Universitäten anzu-
schreiben und dort eine Befassung mit dem Thema anzuregen.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender plädierte dafür, in der nächsten Sitzung öffentlich zu tagen, weil so auch die Pressevertreter 
die Gelegenheit erhielten, sich einen Eindruck von der Arbeit der Kommission zu verschaffen.  
 
Die Kommission kam überein, dass die Obleute nach Abschluss der nächsten Sitzung ein Gespräch mit den Vertretern der 
Landespressekonferenz führen sollten, und beschloss, den juristischen Fachbereichen der hessischen Universitäten vorzu-
schlagen, Kolloquien im Sommersemester 2004 oder im Wintersemester 2004/05 anzubieten (EKV/16/5, S. 35, 11.02.04).  
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B. Vorschläge der Fraktionen zur Änderung und Ergänzung der Hessischen Verfassung 
 
Entsprechend der vereinbarten Vorgehensweise legten die Fraktionen zunächst ihre Vorschläge zu den aus ihrer Sicht obso-
leten Vorschriften des Ersten und Zweiten Teils der Hessischen Verfassung vor und später den von ihnen festgestellten 
Änderungs- und Ergänzungsbedarf. 
 
Diese Vorschläge der Fraktionen sind jeweils dem betreffenden Text der Hessischen Verfassung in einer Synopse gegen-
übergestellt worden. 
 
Die darin von den Fraktionen gewählten Formulierungsvorschläge sind nicht als endgültig anzusehen. Vielmehr legten die 
Fraktionen zunächst Wert darauf, die inhaltlichen Vorstellungen zu ändernder oder zu ergänzender Bestimmungen und die 
den Änderungswünschen zugrunde liegenden Motive zu benennen. Die konkrete textliche Ausgestaltung beschlossener 
Änderungen sollte einer späteren redaktionellen Überarbeitung vorbehalten bleiben. 
 
Hinweis: Die Vorschläge der Fraktionen zur Änderung und Ergänzung der Hessischen Verfassung sind Bestandteil dieses 
Abschlussberichtes und lediglich aus drucktechnischen Gründen dem Bericht im Anhang, Punkt I., als Anlage 1 beigefügt. 
 
 
C. Von außen an die Kommission herangetragene Änderungs- und Ergänzungswünsche 

zur Hessischen Verfassung 
 
In ihrer Sitzung am 8. September 2004 nahm die Enquetekommission eine Sichtung und Bewertung der Änderungswünsche 
vor, die unaufgefordert von Organisationen oder Einzelpersonen an sie herangetragen worden waren, EKV/16/8, S. 22 
(08.09.04). Sie sind in einer Übersicht als Kommissionsvorlage EKV/16/4.1 zusammengefasst worden, die diesem Bericht 
im Anhang, Punkt I., als Anlage 3 beigefügt ist. 
 
 
D. Gegenstand der Beratungen 
 
1.  Beratung über obsolete Bestimmungen in der Hessischen Verfassung 
 
Untersucht wurde zunächst, welche Bestimmungen der Hessischen Verfassung in Widerspruch zum Grundgesetz (GG) 
stehen, rechtlich oder gesellschaftspolitisch überholt sind und in diesem Sinne als „obsolet“ bezeichnet werden können. 
 
Während es bei den Vorschriften des Ersten Teils überwiegend um eine mögliche Feststellung der Nichtigkeit oder des 
Verstoßes wegen des Vorrangs von Bundes- gegenüber Landesrecht ging, stand beim Zweiten Teil mehr die Frage im Vor-
dergrund – insbesondere bei den Übergangsvorschriften –, ob einzelne Normen wegen Zeitablaufs oder aus gesellschafts-
politischen Gründen als überholt zu gelten haben.  
 
In einigen Fällen blieb es nach den Beratungen nicht bei den ursprünglichen, auf Streichung zielenden Vorschlägen, son-
dern wurde die Beibehaltung als unschädlich angesehen oder auch eine Änderung empfohlen. Details der Erörterungen 
ergeben sich aus den Protokollen EKV/16/4, S. 4 ff. (21.01.04) für die Artikel 1 bis 63 Hessische Verfassung und 
EKV/16/5, S. 5 ff. (11.02.04) sowie EKV/16/8, S. 4 ff. (08.09.04) für die Artikel 64 bis 161 Hessische Verfassung. 
 
Maßgebliche Normen, an denen die Bestimmungen der Hessischen Verfassung zu messen waren, sind Art. 31 GG (“Bun-
desrecht bricht Landesrecht“) und Art. 142 GG.  
 
Es wurden unterschiedliche Auffassungen dazu vertreten, ob ein Verstoß gegen Art. 31 GG immer zu einer „Nichtigkeit“ 
des betreffenden Artikels der Hessischen Verfassung führt oder auch eine bloße „Überlagerung“ des Landesrechts durch 
Bundesrecht angenommen werden kann.  
 
Nach Art. 142 GG bleiben, ungeachtet der Vorschrift des Art. 31 GG, Bestimmungen der Landesverfassungen in Kraft, 
soweit sie in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 GG Grundrechte gewähren. „Übereinstimmung“ bedeutet dabei 
nicht, dass eine Bestimmung der Landesverfassung identisch mit einer solchen des GG ist, sondern dass sie zu dieser nicht 
in Widerspruch steht. Eine Übereinstimmung ist auch anzunehmen, wenn eine landesverfassungsrechtliche Vorschrift über 
den Grundrechtsschutz des GG hinausgeht (vgl. Kunig Rn. 7 zu Art. 142 GG, in: von Münch/Kunig (Hrsg.) Grundgesetz-
Kommentar, Band 3, Beck-Verlag, 2003).  
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a) Diskussion über obsolete Bestimmungen des Ersten Hauptteils der Hessischen Verfassung, Art. 1 bis 63  
 
   EKV/16/4, S. 4 ff. (21.01.04) 
 
Unter dem Stichwort "obsolet" wurden folgende Artikel der Hessischen Verfassung diskutiert: 
 
Art. 19 HV  EKV/16/4, S.8-12 (21.01.04) 
 

„Art. 19 HV 
(1) Bei dringendem Verdacht einer strafbaren Handlung kann der Richter die Untersuchungshaft, die Haussuchung 
und Eingriffe in das Postgeheimnis anordnen. Die Haussuchung kann auch nachträglich genehmigt werden, wenn 
die Verfolgung des Täters zu sofortigem Handeln gezwungen hat. 
(2) Jeder Festgenommene ist binnen 24 Stunden seinem Richter zuzuführen, der ihn zu vernehmen, über die Entlas-
sung oder Verhaftung z befinden und im Falle der Verhaftung bis zur endgültigen richterlichen Entscheidung von 
Monat zu Monat neu zu prüfen hat, ob weitere Haft gerechtfertigt ist. Der Grund der Verhaftung ist dem Festge-
nommenen sofort und auf seinen Wunsch seinen nächsten Angehörigen innerhalb weiterer 24 Stunden nach der 
richterlichen Entscheidung mitzuteilen.“ 

 
Die Fraktion der CDU hatte vorgeschlagen, Abs. 2 des Art. 19 HV zu streichen. Es handele sich, so Abg. Axel Wintermey-
er in seiner Begründung, um ein Grundrecht im Sinne des Art. 142 GG. Die Vorschrift habe daher Bestand und sei nicht 
nichtig, weil sein Schutz über den hinausgehe, der im GG gewährt werde. Sie werde aber durch Art. 31 GG überlagert, da 
ein Verstoß gegen Art. 104 Abs. 2 bis 4 GG sowie gegen § 128  StPO vorliege. Eine Streichung wäre begrüßenswert.  
 
Bei einer Streichung, gab Abg. Dr. Andreas Jürgens zu bedenken, würde dann aber etwas Wesentliches fehlen, nämlich, 
dass eine polizeiliche vorläufige Festnahme immer auch der richterlichen Überprüfung bedürfe. Die Vorschrift befinde sich 
zwar im Widerspruch zum Grundgesetz, weil sie eine 24-Stunden-Frist enthalte, während im GG verankert sei, dass dies 
erst im Laufe des nächsten Tages erfolgen müsse. Er fände eine Anpassung an die Rechtslage des GG besser als eine voll-
ständige Streichung.  
 
SV Prof. Dr. Stolleis sprach sich gegen eine solche Anpassung aus, da die 24-Stunden-Regelung für den Betroffenen güns-
tiger sei, während Abg. Dr. Andreas Jürgens aus Gründen der Praktikabilität der Organisation der Gerichte eine Regelung 
wie im GG befürwortete.  
 
SV Prof. Dr. Kahl vertrat die Rechtsauffassung, dass sich Art. 19 Abs. 2 HV ausschließlich auf die Strafverfolgung und 
nicht auch auf sonstige freiheitsentziehende Maßnahmen beziehe. Die Vorschrift werde daher durch Bundesrecht vollständig 
überlagert und es verbleibe für sie kein praktischer Anwendungsraum mehr. Sie sollte nicht unverändert bestehen bleiben.  
 
Von SV Prof. Dr. Wieland wurde hingegen darauf hingewiesen, dass die Vorschrift auch für Festnahmen nach Polizeirecht 
Bedeutung haben könnte.  
 
Dies, so SV Prof. Dr. Kahl, sei wegen des systematischen Zusammenhangs mit Art. 19 Abs. 1 und den Art. 20 ff. HV 
nicht der Fall: In Art. 19 Abs. 1 HV sei von einem „dringenden Tatverdacht einer strafbaren Handlung“ die Rede und es 
werde – wie in Abs. 2 selbst – auch nur der Richter und nicht die Polizei oder eine sonstige Staatsgewalt erwähnt. Für die 
vorgenommene Auslegung spreche weiter der systematische Zusammenhang mit den Art. 20 ff. HV, insbesondere mit Art. 
24 HV, der gerade sonstige Beschränkungen der persönlichen Freiheit, wie etwa den polizeilichen Gewahrsam, erfasse. 
Auch in dem Werk von Meyer, Hans/Stolleis, Michael (Hrsg.), in: Staats- und Verwaltungsrecht für Hessen sei ausdrück-
lich festgehalten, dass der polizeiliche Gewahrsam kein Problem des Art. 19 HV, sondern des Art. 24 HV sei.  
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens fand die Interpretation am nächstliegenden, wonach sich Art. 19 Abs. 2 HV nur auf das Straf-
verfahren beziehe. Denn Art. 19 Abs. 1 HV beginne mit den Worten „Bei dringendem Verdacht einer strafbaren Hand-
lung...“, in Abs. 2 sei dann nur mehr dargestellt, was bei einer Anordnung einer Untersuchungshaft durch den Richter zu 
geschehen habe. Art. 23 HV regele dann andere Anlässe der Freiheitsentziehung, nämlich jene bei geistiger oder körperli-
cher Krankheit.  
 
Art. 19 Abs. 2 HV solle wieder aufgerufen werden, so der Vorsitzende zum Abschluss der Diskussion. 
 
Art. 21, Art. 109 HV EKV/16/4, S. 12/13 (21.01.04) / EKV/16/5, S. 7 (11.02.04) 
 

„Art. 21 HV 
(1) Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig befunden worden, so können ihm auf Grund der Strafgesetze 
durch richterliches Urteil die Freiheit und die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen oder beschränkt werden. Bei be-
sonders schweren Verbrechen kann er zum Tode verurteilt werden ...“ 



12 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700  

 

 
„Art. 109 HV 
(1) Der Ministerpräsident übt namens des Volkes das Recht der Begnadigung aus. Er kann die Befugnis auf andere 
Stellen übertragen. Die Bestätigung eines Todesurteils bleibt der Landesregierung vorbehalten ...“ 

 
Alle vier Fraktionen haben Art. 21 Abs. 1 Satz 2 HV wegen Verstoßes gegen Art. 102 GG als obsolet angesehen und seine 
Streichung vorgeschlagen. Das galt als Folgeänderung auch für das in Art. 109 Abs. 1 Satz 3 HV vorgesehene Gnadenrecht 
der Landesregierung im Falle eines Todesurteils. 
 
Art. 23 HV  EKV/16/4, S. 13-16 (21.01.04) 
 

„Art. 23 HV 
Gefährdet ein geistig oder körperlich Kranker durch seinen Zustand seine Mitmenschen erheblich, so kann er in ei-
ne Anstalt eingewiesen werden. Er hat das Recht, gegen diese Maßnahme den Richter anzurufen. Das Nähere be-
stimmt das Gesetz.“  
 
„Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG 
Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden.“ 

 
Art. 23 Satz 2 HV stelle eine Schranke zum Recht der Freiheit der Person nach Art. 5 HV dar und sei ein Fall der Anwen-
dung von Art. 142 GG. Er verstoße gegen den Richtervorbehalt und insbesondere gegen Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG und 
werde wegen Art. 31 GG verdrängt, so Abg. Axel Wintermeyer für seine Fraktion. Eine Streichung dieser Vorschrift sei 
begrüßenswert.  
 
Auch die anderen Fraktionen sahen in Art. 23 Satz 2 HV einen Verstoß gegen das Grundgesetz, plädierten aber als Konse-
quenz daraus eher für eine Änderung bzw. Ergänzung der Hessischen Verfassung.  
 
Abg. Nancy Faeser gab zu bedenken, dass eine Anpassung an das Bundesrecht möglicherweise im Zusammenhang mit der 
Schranke zu Art. 5 HV vorgenommen werden könnte, während Abg. Dr. Andreas Jürgens einen die ganze Vorschrift 
betreffenden Änderungsbedarf erkennt. Es sei nur die Fremdgefährdung geregelt und man könnte überlegen, auch die Ei-
gengefährdung mit aufzunehmen, wie das im Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz oder auch im Betreuungsrecht geregelt 
sei. Abg. Dieter Posch sprach sich ebenfalls dafür aus, den Richtervorbehalt in der Verfassung festzuschreiben.  
 
Die aufgezeigten Alternativen überzeugten ihn nicht, so SV Prof. Dr. Kahl. Eine Regelung in Art. 5 HV passe nicht in die 
Systematik. Und man müsse sich fragen, ob es der Würde und Autorität der Hessischen Verfassung entspreche, auf das 
Grundgesetz zu verweisen oder aus diesem abzuschreiben, wenn sie selbst in bestimmten Fällen keine Regelungen enthalte. 
Die Streichung, so Abg. Axel Wintermeyer ergänzend, sei der einfachste Weg, dem Richtervorbehalt infolge der Überlage-
rung von Bundesrecht auch für Hessen Geltung zu verschaffen. 
 
Art. 24 HV  EKV/16/4, S. 16-17 (21.01.04) 
 

„Art. 24 HV 
Sonstige Beschränkungen der persönlichen Freiheit sind nur im Rahmen der Gesetze und nur insoweit zulässig, als 
sie nötig sind, um das Erscheinen Geladener vor Gericht, die Zeugnispflicht, die gerichtliche Sitzungspolizei, die 
Vollstreckung gerichtlicher Urteile und den Vollzug gesetzmäßiger Verwaltungsanordnungen zu sichern.“ 

 
Mit der gleichen Begründung wie der zu Art. 23 HV vorgetragenen halte die CDU-Fraktion eine Streichung des gesamten 
Art. 24 HV für begrüßenswert, so Abg. Axel Wintermeyer, während sich Abg. Nancy Faeser und, ihr zustimmend, Abg. 
Dieter Posch für die explizite Aufnahme des Richtervorbehalts aussprachen. Er, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, halte aus 
systematischen Gründen eine Überarbeitung für sinnvoller.  
 
SV Prof. Dr. Stolleis fasste aus seiner Sicht die Diskussion mit der Feststellung zusammen, es sei für die nächste Runde 
vorgesehen, die Art. 19, 23 und 24 HV zu überarbeiten. Er stimme Herrn Prof. Dr. Kahl zu, dass es unschön wäre und 
gegen den Gedanken der Verfassungsgebung verstieße, Verweisungen auf das Bundesrecht in die Hessische Verfassung 
hineinzupacken. In allen drei Fällen müssten Landesverfassung, Strafprozessrecht und Grundgesetz harmonisiert werden. 
Dem stimmte Abg. Nancy Faeser für die SPD nachdrücklich zu.  
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Art. 29 HV  EKV/16/4, S. 17-30 (21.01.04)  
 

„Art. 29 HV 
(1) Für alle Angestellten, Arbeiter und Beamte ist ein einheitliches Arbeitsrecht zu schaffen. 
(2) Im Rahmen dieses Arbeitsrechts können Gesamtvereinbarungen nur zwischen den Gewerkschaften und den Un-
ternehmungen oder ihren Vertretungen abgeschlossen werden. Sie schaffen verbindliches Recht, das grundsätzlich 
nur zugunsten der Arbeitnehmer abbedungen werden kann. 
(3) Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt. 
(4) Das Streikrecht wird anerkannt, wenn die Gewerkschaften den Streik erklären. 
(5) Die Aussperrung ist rechtswidrig.“ 

 
Art. 29 HV war Gegenstand ausführlicher Beratung, insbesondere hinsichtlich der in Abs. 1 vorgesehenen Schaffung eines 
einheitlichen Arbeitsrechts und der Rechtswidrigkeit von Aussperrungen nach Abs. 5. 
 
Zu Art. 29 Abs. 1 HV 
 
Die CDU vertrat die Ansicht, Art. 29 Abs. 1 HV stelle einen Verstoß gegen Art. 33 Abs. 5 GG dar und sei daher nach Art. 
31 GG nichtig, was von SV Prof. Dr. Wieland bezweifelt wurde. Ob man zu der Einschätzung komme, Abs. 1 sei obsolet, 
hänge sehr vom Verständnis des Art. 33 Abs. 5 GG ab, wonach das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung 
der Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln sei. Art. 29 Abs. 1 HV erwähne zwar die Beamten, enthalte aber keiner-
lei Aussage dahingehend, dass das Berufsbeamtentum abgeschafft werden solle. Es erhebe sich daher die Frage, ob es nicht 
für den gesamten öffentlichen Dienst solch ein einheitliches Arbeitsrecht unter Berücksichtigung der Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums geben könne. 
 
SV Prof. Dr. Kahl äußerte hierzu, dass, wenn man Art. 29 Abs. 1 HV nicht nur als einen überflüssigen politischen Pro-
grammsatz, sondern als ein Gleichbehandlungsgebot verstehe, ein Verstoß gegen Art. 33 Abs. 5 GG vorliege, weil dann 
nämlich dem besonderen Charakter des Beamtenverhältnisses als Treueverhältnis samt den hieraus folgenden Pflichten und 
Prinzipien nicht Rechnung getragen werden könne. Man könne beispielsweise beim Alimentationsprinzip und der Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn für den Beamten keine Gleichbehandlung mit den Arbeitnehmern und Angestellten vornehmen wie 
umgekehrt auch das Streikverbot für Beamte nicht unter Berufung auf diese Vorschrift auf die Arbeiter und Angestellten 
übertragen werden könne.  
 
SV Prof. Dr. Stolleis hielt dieser Argumentation entgegen, zu einer Kollision von Art. 29 Abs. 1 HV und Art. 33 Abs. 5 
GG könne SV Prof. Dr. Kahl nur durch einen doppelten Verrechtlichungsvorgang gelangen. Zum einen verstünde SV Prof. 
Dr. Kahl die Bestimmung in Art. 29 Abs. 1 HV als aktuell geltendes Recht und nicht als Programmvorschrift. Verfas-
sungsnormen changierten oft zwischen Programmatik und der Festlegung von Rechtsprinzipien. Zum anderen steigere er im 
Einklang mit einem großen Teil der Literatur und der Rechtsprechung zum Beamtenrecht Art. 33 Abs. 5 GG zu etwas, als 
das er ursprünglich nicht gedacht war, nämlich zu einer Superschutzgarantie des Status quo beim Beamtentum. Er glaube, 
dass Art. 29 Abs. 1 HV vom Wortlaut und von seiner Entstehungsgeschichte her ganz klar ein programmatischer Satz sei, 
was durchaus mit Art. 33 Abs. 5 GG harmonisierbar sei. Von einem klaren Verstoß könne man nicht reden. Würde Art. 29 
Abs. 1 HV zur Streichung vorgeschlagen, würde man ein historisches Element streichen wollen, das 1946 sehr ernst ge-
nommen worden sei. 
 
Für ihn, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, stelle sich die Frage, ob Art. 33 Abs. 5 GG überhaupt unmittelbar für die Länder 
gelte. Zumindest nach dem Wortlaut in Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 GG beziehe sich diese Rahmengesetzgebung auf alle im öf-
fentlichen Dienst Beschäftigten. Deren Dienstverhältnis könne einheitlich geregelt werden, ohne dass eine weitere Differen-
zierung vorgenommen werde. Möglicherweise sei der hessische Gesetzgeber durch die konkret existierenden rahmengesetz-
lichen Vorgaben, die es im Beamtenrechtsrahmengesetz gebe, daran gehindert, jetzt ein allgemein geltendes Arbeitsrecht zu 
schaffen. Er knüpfe insoweit an das von SV Prof. Dr. Wieland bereits Gesagte an. Er habe Zweifel, ob das Grundgesetz 
generell ein einheitliches Dienstrecht für alle Zeiten ausschließe. Selbst wenn Art. 33 Abs. 5 GG tatsächlich unmittelbar für 
Landesbeamte gelten sollte, ergäbe sich noch ein systematisches, auf dem Wortlaut dieser Vorschrift beruhendes Argument: 
Danach sei das gesamte Recht des öffentlichen Dienstes und nicht nur das der Beamten unter Berücksichtigung der herge-
brachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln. Es müsse danach nicht zwingend ein unterschiedliches Dienst- oder 
Arbeitsrecht zwischen Arbeitern und Angestellten auf der einen und Beamten auf der anderen Seite geben.  
 
SV Prof. Dr. Kahl stellte klar, dass seiner Auffassung nach Art. 33 Abs. 5 GG auch für Landesbeamte gelte und dass es 
sich bei Art. 29 Abs. 1 HV nicht nur um einen letztlich überflüssigen und sinnlosen Programmsatz, sondern um ein rechtli-
ches Gleichbehandlungsgebot handele. Seiner Ansicht nach seien Verfassungsnormen so auszulegen, dass sie ihre größt-
mögliche praktische Wirksamkeit entfalten. Von diesem Grundverständnis ausgehend, meine er, dass ein einheitliches 
Dienstrecht zwischen Arbeitern, Angestellten und Beamten verfassungswidrig wäre. Art. 29 Abs. 1 HV könnte falsches 
Argumentationsmaterial liefern, wenn unter Berufung auf seinen Wortlaut beispielsweise gefordert würde, den Pensionsan-
spruch der Beamten oder die Beihilfeberechtigung für Beamte abzuschaffen.  
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SV Prof. Dr. Wieland hingegen sah die Interpretation zu Art. 29 Abs. 1 HV als relativ offen an; man könne diese Bestim-
mung als Programmsatz, Verfassungsauftrag oder als geltendes Recht ansehen. In Art. 33 Abs. 5 GG werde das Beamten-
recht nicht erwähnt, sondern nur das Recht des öffentlichen Dienstes. Es sei in diese Vorschrift vieles hineininterpretiert 
worden und manche rechtliche Neuerung für unvereinbar mit ihrem Inhalt erklärt worden, was es heute seit Jahren gebe, 
wie etwa die Vergabe von Leistungszulagen an Beamte oder die Besetzung von Führungspositionen auf Zeit. Diese Beispie-
le verdeutlichten, dass gerade das Beamtenrecht und das Recht des öffentlichen Dienstes im Fluss seien.  
 
In seiner Fraktion würde darüber nachgedacht, ob Abs. 1 des Art. 29 HV gestrichen werden sollte, teilte Abg. Dieter 
Posch mit.  
 
Was die von der CDU als obsolet angemeldeten Regelungen angehe, so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, schließe sich ihre 
Fraktion den Auffassungen von Abg. Posch und von Herrn Prof. Wieland an. Für die SPD wolle sie sagen, dass die für 
Art. 29 HV vorgeschlagenen Streichungen für die SPD in der vorgeschlagenen Form nicht in Betracht kämen.  
 
Zu Art. 29 Abs. 5 HV  
 
Abg. Dieter Posch wollte auch Art. 29 Abs. 5 HV, in dem die Aussperrung für rechtswidrig erklärt wird, gestrichen wis-
sen.  
 
SV Prof. Dr. Wieland bezweifelte, ob Abs. 5 als obsolet gelten könne. Das Thema Aussperrung sei im Bund nicht gesetz-
lich geregelt, sondern Gegenstand der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte. Danach sei die Angriffsaussperrung unzulässig 
und die Abwehraussperrung müsse verhältnismäßig sein.  
 
SV Prof. Dr. Kahl vertrat die Ansicht, auch Art. 29 Abs. 5 HV sei wegen Art. 31 GG nichtig. Art. 142 GG komme bei 
dieser Vorschrift nicht zur Anwendung. Abwehraussperrungen und suspendierende Aussperrungen seien nicht nur nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, sondern auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verfas-
sungsrechtlich zulässig. Es sei nach seinem Verständnis, die Thematik der Angriffsaussperrung einmal außer Acht gelassen, 
so, dass das deutsche Staatsrecht das Recht zur Aussperrung als Ausdruck der Koalitionsfreiheit ansehe. Das Recht zu der 
von ihm so genannten Abwehraussperrung und der suspendierenden Aussperrung entspringe unmittelbar der Verfassung, 
nämlich Art. 9 Abs. 3 GG. Wenn man der Auffassung folge, das Recht zur Aussperrung sei Ausdruck der Herstellung der 
Tarifparität und resultiere unmittelbar aus der Verfassung selbst, dann ergebe sich eine Kollision mit dem Grundgesetz und 
damit eine Nichtigkeit nach dessen Art. 31 GG.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender führte aus, nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung seien Aussperrungen zwar möglich, 
aber nur unter bestimmten Bedingungen. Wenn diese nicht erfüllt seien, würde die Aussperrung auch von dieser Judikatur 
als rechtswidrig bezeichnet. Es komme also auf den Einzelfall und auf dessen konkrete Bedingungen an. 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens erklärte, es sei fraglich, ob es tatsächlich eine bundesrechtliche Vorgabe gebe, die jede Form der 
Aussperrung betreffe. Soweit er sehe, sei vom Bundesarbeitsgericht nur die suspendierende, aber nicht die lösende Aus-
sperrung anerkannt. Es gebe hierzu noch viele ungeklärte Einzelfragen. Wahrscheinlich werde das nicht mit einer einfachen 
Streichung zu machen sein.  
 
Von SV Prof. Dr. Kahl wurde betont, von Art. 29 Abs. 5 HV seien alle Aussperrungen erfasst. Darüber habe es seinerzeit 
überhaupt keinen Streit gegeben. 1946 und bis in die Fünfziger- und Sechzigerjahre sei in Hessen die Meinung herrschend 
gewesen, dass alle Aussperrungen verfassungswidrig seien. Diese Auslegung verstoße nun aber gegen die ganze herrschen-
de Arbeitsrechtslehre, gegen die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und diejenige des Bundesverfassungsgerichts. 
Die Streichung von Art. 29 Abs. 5 HV sei seines Erachtens die einzige Möglichkeit. Dieser Komplex sei durch reines Rich-
terrecht so ausdifferenziert und so verästelt, dass man das nicht durch eine Änderung der Verfassung regeln könne. Auch 
das Grundgesetz regele das nicht. Man müsse hierzu die herrschende Dogmatik beachten, die in Art. 9 Abs. 3 GG hinein-
gelesen werde. Solange der Bundesgesetzgeber nicht in Form eines Arbeitsgesetzbuches dieses Problem löse, könne es nicht 
auf der Ebene der Verfassung des Landes Hessen in Angriff genommen werden.  
 
SV Prof. Dr. Wieland widersprach dieser Position. Was Abs. 5 von Art. 29 HV betreffe, so müsse dieser Text nicht zwin-
gend so verstanden werden, wie er von den Müttern und Vätern der Verfassung 1946 verstanden worden sei. Die Vor-
schrift könne auch vom Text aus interpretiert werden und letztlich so bestehen bleiben, wenn man bei dem Satz „Die Aus-
sperrung ist rechtswidrig“ an die auflösende Aussperrung denke. Die suspendierende Aussperrung werde im Moment von 
der Rechtsprechung unter bestimmten Kautelen zugelassen. Für ihn sei dies aber nicht genug, um zu sagen, diese Vorschrift 
sei obsolet. Man berühre hiermit das Grundverständnis der Hessischen Verfassung. Von ihrem ursprünglichen Charakter 
her berge sie den Geist der Nachkriegszeit, und damals habe man in einer Verfassung nichts zur Wirtschaftsordnung sagen, 
sondern vor allem ein Stück weit gegen das sichern wollen, was man als Ursache für die Zeit des Nationalsozialismus ange-
sehen habe.  
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Ähnlich äußerte sich SV Prof. Dr. Stolleis, der darauf hinwies, dass Verfassungen ursprünglich politisch-programmatische 
Texte gewesen seien. 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender erklärte, für die SPD kämen die für Art. 29 HV vorgeschlagenen Streichungen nicht in Be-
tracht, während Abg. Dieter Posch Sympathie mit den Vorschlägen der Fraktion der CDU bekundete. Es sei aber notwen-
dig, den gesamten Artikel zu diskutieren, denn der Inhalt des Art. 29 HV stehe insgesamt im Widerspruch zu dem, was 
heute im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik und die Arbeitsmarktpolitik diskutiert werde. So sei beispielsweise die Frage, 
ob vom Günstigkeitsprinzip in Abs. 2 abgewichen und substanzielle bzw. weniger substanzielle Kompetenzen den Arbeit-
nehmern in den Betrieben gegeben werden sollten, eine unglaublich wichtige Frage. Es sei die Sache wert, darüber zu dis-
kutieren, ob man für Art. 29 HV eine Formulierung finden könne, die der momentanen politischen Diskussion zum Thema 
Arbeitsmarkt Rechnung trage. 
 
Abg. Axel Wintermeyer stellte abschließend fest, seine Fraktion schlage die Streichung von Art. 29 Abs. 1 HV vor und sehe 
bei Art. 29 Abs. 5 HV Erörterungsbedarf. Er plädierte dafür, die Beiträge der einzelnen Fraktionen zu diesem Thema auf 
sich wirken zu lassen und zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. Abg. Dr. Andreas Jürgens stimmte dem zu.  
 
Art. 35 HV  EKV/16/4, S. 31-34 (21.01.04) 
 

„Art. 35 
(1) Es ist eine das gesamte Volk verbindende Sozialversicherung zu schaffen. Sie ist sinnvoll aufzubauen. Die 
Selbstverwaltung der Versicherten wird anerkannt. Ihre Organe werden in allgemeiner, gleicher, freier und gehei-
mer Wahl gewählt. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
(2)Die Sozialversicherung hat die Aufgabe, den Gesundheitszustand des Volkes, auch durch vorbeugende Maßnah-
men, zu heben, Kranken, Schwangeren und Wöchnerinnen jede erforderliche Hilfe zu leisten und eine ausreichende 
Versorgung für Erwerbsbeschränkte, Erwerbsunfähige und Hinterbliebene sowie im Alter zu sichern. …“ 

 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schlug vor, Art. 35 Abs. 1 und 2 zu streichen. Man könne sich, so Abg. Dr. 
Andreas Jürgens in seiner Begründung, in der gegenwärtigen Situation und auf Dauer eine Regelung der Sozialversicherung 
überhaupt nur einheitlich vorstellen. Das entspreche ohnehin schon gegenwärtiger Praxis, sei doch die Sozialversicherung 
im Wesentlichen bundeseinheitlich durch das Sozialgesetzbuch und durch einige andere Bundesgesetze geregelt. Auch wenn 
der erste Satz dem politischen Ziel einer Bürgerversicherung, wie von seiner Partei angestrebt, nahe komme, hielte es seine 
Fraktion dennoch für richtig, wenn die Hessische Verfassung hierzu keinerlei Vorgaben mache.  
 
Abg. Axel Wintermeyer erklärte, für ihn gehe es eher um die Frage, ob Art. 35 HV überflüssig sei. Seine Fraktion habe da 
noch Erörterungsbedarf.  
 
Die SPD-Fraktion, so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, wolle die vorgeschlagene Streichung nicht. Auf Bundesebene zeichne 
sich ab, dass das in Zukunft ein Diskussionsthema sein werde. Es sei auch zu fragen, welche Bedeutung es für die Abstim-
mung einer Landesregierung im Bundesrat habe, wenn eine Landesverfassung Aussagen zu sozialen Fragen treffe.  
 
SV Prof. Dr. Kahl vertrat ebenfalls die Auffassung, dass die beiden Bestimmungen gegen geltendes Bundesrecht verstießen 
und nach Art. 31 GG nichtig seien. Es handele sich bei Art. 35 Abs. 1 und 2 HV nicht um Grundrechte, sodass man nicht 
auf Art. 142 GG rekurrieren und unter Berufung auf diese Vorschrift begründen könne, dass die Regelungen in Kraft blie-
ben. Es spreche daher vieles für ihre Streichung.  
 
SV Prof. Dr. Wieland vertrat die Meinung, Art. 35 HV enthalte eine programmatische Aussage zu einer Frage, die in den 
Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung falle. Solange der Bund nach Art. 74 GG seine Kompetenz in Anspruch nehme, 
lasse sich das rechtlich nicht verwirklichen. Es sei nicht ersichtlich, warum die Hessische Landesregierung bei der Mitwir-
kung im Bundesstaat nicht von der Verfassung eine programmatische Vorgabe bekommen sollte. Man könne das streichen, 
wenn man einstimmig der Auffassung sei, dass man das inhaltlich nicht mehr wolle. Aber dass sich das Land Hessen für so 
etwas einsetzen solle, sei keine Frage, bei der man sagen könne, dass es nach dem Verfassungsrecht obsolet sei oder dass 
ein Verstoß gegen Art. 31 GG vorliege.  
 
SV Prof. Dr. Stolleis erklärte, alle drei Absätze des Art. 35 HV könnten erhalten bleiben. Schon vom Sprachlichen her sei 
Art. 35 Abs. 1 Satz 1 HV ein klarer Programmsatz. Er könne keinen nach Art. 31 GG relevanten Konflikt mit höherrangi-
gem Recht sehen. Sicherlich bestehe ein solcher nicht mit Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG.  
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens stellte fest, es gebe durchaus eine ganze Reihe von Widersprüchen gegenüber dem Bundesrecht. 
Wenn sich der Bund aus diesem Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung aber zurückzöge, was er sich nur schwer vor-
stellen könne und auch für nicht sinnvoll hielte, weil die geregelte Materie nur bundeseinheitlich vernünftig zu regeln sei, 
dann könnten diese Vorgaben der Verfassung möglicherweise rechtspolitisch wieder aufleben. Man müsse sich schon ein-
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mal überlegen, wie sinnvoll es sei, weiterhin Versprechungen in der Verfassung aufrechtzuerhalten, die seit 60 Jahren uner-
füllt geblieben seien. Er teile aus politischen Gründen viele Anliegen durchaus, die hier genannt worden seien. Für die 
Schaffung einer das gesamte Volk verbindenden Sozialversicherung kämpfe seine Partei politisch auf Bundesebene; im 
Hessischen Landtag könne das nicht erreicht werden. 
 
Abg. Dieter Posch stellte abschließend fest, es bestehe riesiger Erörterungsbedarf. Er tendiere ein wenig dazu, zu sagen, 
dass sich die Kommission grundsätzlich dazu durchringen sollte, die Verfassungsnormen der politischen Realität anzupas-
sen. Sein Meinungsbild hierzu sei aber nicht abgeschlossen. 
 
Art. 38 HV  EKV/16/4, S. 35 (21.01.04) 
 

„Art. 38 HV 
(1) Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs 
zu dienen. Zu diesem Zweck hat das Gesetz die Maßnahmen anzuordnen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, 
Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen Er-
gebnis aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen.  
(2) Im Rahmen der hierdurch gezogenen Grenzen ist die wirtschaftliche Betätigung frei. 
(3) Die Gewerkschaften und die Vertreter der Unternehmen haben gleiches Mitbestimmungsrecht in den vom Staat 
mit der Durchführung seiner Lenkungsmaßnahmen beauftragten Organe.“ 

 
Abg. Dieter Posch erklärte, das Entscheidende zu diesem Punkt habe er bereits bei Art. 29 HV gesagt. 
 
Art. 39 HV  EKV/16/4, S. 35-38 (21.01.04) 
 

„Art. 39 HV 
(1) Jeder Mißbrauch der wirtschaftlichen Freiheit – insbesondere zu monopolistischer Machtzusammenballung und 
zu politischer Macht – ist untersagt. 
(2) Vermögen, das die Gefahr solchen Mißbrauchs wirtschaftlicher Freiheit in sich birgt, ist auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen in Gemeineigentum zu überführen. Soweit die Überführung in Gemeineigentum wirtschaftlich nicht 
zweckmäßig ist, muß dieses Vermögen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen unter Staatsaufsicht gestellt oder 
durch vom Staate bestellte Organe verwaltet werden. 
(3) Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet das Gesetz. 
(4) Die Entschädigung für das in Gemeineigentum überführte Vermögen wird durch das Gesetz nach sozialen Ge-
sichtspunkten geregelt. Bei festgestelltem Mißbrauch wirtschaftlicher Macht ist in der Regel die Entschädigung zu 
versagen.“  

 
Zu diesem Artikel hatte die CDU die Streichung der Abs. 2 bis 4, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Neufor-
mulierung des Abs. 2 und die FDP die Neuformulierung der gesamten Bestimmung in einem einzigen Satz vorgeschlagen.  
 
An Abs. 1, da war sich die Kommission einig, sollte als „schönem Programmsatz“ festgehalten werden.  
 
Abs. 2 verstoße gegen Art. 15 GG erklärte Abg. Axel Wintermeyer. Die Vorschrift, so Abg. Dieter Posch, entspreche nicht 
mehr der politischen und rechtlichen Realität, wie sie sich im Nachkriegsdeutschland entwickelt habe und sei daher entwe-
der anzupassen oder aber, da rechtlich obsolet, zu streichen. 
 
Dieser Einschätzung widersprach SV Prof. Dr. Wieland. Die Verhütung des Missbrauchs wirtschaftlicher Macht sei Ge-
genstand der konkurrierenden Gesetzgebung in Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG. Er kenne kein Bundesgesetz, das diese Kompe-
tenz abschließend ausgeschöpft habe, was bedeute, dass in diesem Bereich eine Landeskompetenz bestehe. Vom Wortlaut 
her regelten Art. 39 Abs. 2 HV und Art. 15 GG etwas ganz Ähnliches: Die Norm der Landesverfassung besage, dass Ver-
mögen, das die Gefahr solchen Missbrauchs wirtschaftlicher Freiheit in sich berge, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen in 
Gemeineigentum zu überführen sei, während die Regelung im Grundgesetz vorsehe, dass Grund und Boden, Naturschätze 
und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz in Gemeineigentum überführt werden könnten. 
Der Bundesgesetzgeber halte das offenbar nicht für obsolet, da bisher noch niemand einen Anlass gefunden habe, Art. 15 
oder Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG zu streichen. Außerdem müsste der Verstoß erst einmal begründet werden. 
 
SV Prof. Dr. Kahl hielt dem entgegen, Art. 39 Abs. 2 und 4 HV seien wegen Verstoßes gegen Art. 31 GG nichtig. Art. 39 
Abs. 2 HV verstoße gegen Art. 15 GG, weil dieser den Umfang der Vergesellschaftung abweichend und abschließend rege-
le. In allen Kommentaren und auch in dem Aufsatz von Lange und Jobs (Klaus Lange und A. Thorsten Jobs, „Brauchen wir 
eine Verfassungsreform? – Vom Bezug unserer Zeit zur Landesverfassungsgesetzgebung“ in: Eichel/Möller (Hrsg.): 50 
Jahre Verfassung des Landes Hessen, Wiesbaden 1997, S. 445 ff.) werde dies so gesehen: In Art. 15 GG heiße es, dass 
bestimmtes Eigentum vergesellschaftet werden könne, während Art. 39 Abs. 2 HV dies für „Vermögen, das die Gefahr 
solchen Missbrauchs wirtschaftlicher Freiheit in sich birgt“, zwingend vorschreibe. 
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Die Bestimmung des Art. 39 Abs. 3 HV sei aufgrund Art. 72 Abs. 1 GG nichtig, da der Bund für dieses Sachgebiet von 
seiner Kompetenz, die sich aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG ergebe, abschließend Gebrauch gemacht habe, erläuterte Abg. 
Axel Wintermeyer den Vorschlag seiner Fraktion. 
 
SV Dr. Cancik äußerte, dass sich die Kompetenzzuordnung des Grundgesetzes an den Gesetzgeber und nicht an den Verfas-
sungsgeber richte. Wenn der Bund im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung von seiner Kompetenz Gebrauch mache, 
dann überlagere diese Bundesregelung die rechtliche Norm der Landesverfassung, habe aber nicht deren Nichtigkeit zur 
Folge.  
 
SV Prof. Dr. Kahl hielt eine Beibehaltung des Abs. 3 von Art. 39 HV für sinnlos, wenn, was seiner Ansicht nach zwingend 
sei, die Abs. 2 und 4 gestrichen würden. Weiter führte er aus, Abs. 4 verstoße gegen Art. 14 Abs. 3 Satz 3 GG sowie ge-
gen Art. 15 Satz 2 GG. In den zitierten Bestimmungen des Grundgesetzes werde festgehalten, dass „die Entschädigung … 
unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen“ sei, während Art. 39 Abs. 4 
Satz 1 HV eine Regelung nach sozialen Gesichtspunkten verlange. Außerdem solle gemäß Art. 39 Abs. 4 Satz 2 HV eine 
Entschädigung bei festgestelltem Missbrauch wirtschaftlicher Macht in der Regel ganz versagt werden. Damit seien die 
beiden Absätze gemäß Art. 31 GG nichtig und seines Erachtens zwingend zu streichen. Art. 39 Abs. 3 HV sei mit zu strei-
chen, weil er alleine sinnlos wäre. 
 
Was die Problematik eines Verstoßes des Art. 39 HV gegen Art. 15 GG und vor allen Dingen auch gegen die in Art. 14 
GG vorgesehenen Entschädigungsregelungen betreffe, stimme sie Herrn SV Prof. Dr. Kahl weitgehend zu, erklärte SV Dr. 
Cancik. 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens äußerte, sich mit dem Gedanken, die weiteren Absätze 2 bis 4 zu streichen, anfreunden zu kön-
nen, zumal Art. 15 GG eine Regelung vorsehe. Außerdem gebe es mit Art. 45 HV eine dem Art. 14 GG vergleichbare 
Regelung. Eine Enteignung aus Gründen des Gemeinwohls könnte dann immer noch durchgeführt werden. 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender erklärte, ihre Fraktion könne sich dem Vorschlag, Art. 39 Abs. 2 bis 4 HV zu streichen, 
nicht anschließen. 
 
Im Ergebnis konnte, wie der Vorsitzende feststellt, kein Konsens hinsichtlich der Frage festgestellt werden, ob Art. 39 Abs. 
1 HV bestehen bleiben und Art. 39 Abs. 2 bis 4 gestrichen werden sollten. 
 
Art. 41 HV  EKV/16/4, S. 38-39 (21.01.04) 
 

“Art. 41 HV 
(1) Mit Inkrafttreten dieser Verfassung werden 

1.  in Gemeineigentum überführt: der Bergbau (Kohlen, Kali, Erze), die Betriebe der Eisen- und Stahlerzeu-
gung, die Betriebe der Energiewirtschaft und das an Schienen oder Oberleitungen gebundene Verkehrswe-
sen, 

2. vom Staate beaufsichtigt oder verwaltet, die Großbanken und Versicherungsunternehmen und diejenigen in 
Ziffer 1 genannten Betriebe, deren Sitz nicht in Hessen liegt. 

(2) Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
(3) Wer Eigentümer eines danach in Gemeineigentum überführten Betriebes oder mit seiner Leitung betraut ist, hat 
ihn als Treuhänder des Landes bis zum Erlaß von Ausführungsgesetzen weiterzuführen.“ 

 
Zum Vorschlag seiner Fraktion, Art. 41 HV wegen Verstoßes gegen Art. 14 GG zu streichen, erklärte Abg. Dr. Andreas 
Jürgens, er glaube, dass gegenwärtig keiner mehr davon ausgehe, dass diese Vorschrift der automatischen Sozialisierung 
irgendeine praktische Relevanz habe. Auf sie könne aus rechtlichen wie auch aus politischen Gründen absolut verzichtet 
werden. 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender erklärte dagegen für die SPD-Fraktion, es gebe durchaus Bedarf, diese Vorschrift zu erör-
tern. Es gehe darum, herauszufinden, was der Wille der verfassungsgebenden Versammlung gewesen sei und ob es danach 
um die vorgeschlagene Streichung oder um eine Transformation der Teile gehen müsse, die transformierbar seien.  
 
Abg. Dieter Posch sprach sich für die Streichung der Vorschrift aus und erklärte, er sei von seiner Fraktion als erörte-
rungsbedürftig nur deshalb gekennzeichnet, weil er die Meinung vertrete, dass alles, was sich mit dem Arbeitsmarkt und 
der Wirtschaft in der Hessischen Verfassung befasse, insgesamt gesehen werden müsse. Für Art. 40 HV werde für ihn das 
Gleiche gelten. Art. 41 HV könne gestrichen werden, weil ein Auftrag der Verfassung nicht realisiert worden und mit den 
rechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes auch nicht mehr realisierbar sei.  
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Abg. Axel Wintermeyer sprach sich ebenfalls für die Streichung dieser Vorschrift aus, weil sie gegen Art. 15 GG verstoße. 
Somit plädierten im Ergebnis alle Fraktionen mit Ausnahme der SPD für die Streichung dieses Artikels. 
 
Art. 42 HV  EKV/16/4, S. 39 (21.01.04) 
 

„Art. 42 HV 
(1) Nach Maßgabe besonderer Gesetze ist der Großgrundbesitz, der nach geschichtlicher Erfahrung die Gefahr po-
litischen Mißbrauchs oder die Begünstigung militärischer Bestrebungen in sich birgt, im Rahmen einer Bodenre-
form einzuziehen. 
(2) Aufgabe der Bodenreform ist vor allem, den land- und forstwirtschaftlichen Boden zu erhalten und zu vermeh-
ren und seine Leistung zu steigern, Bauern anzusiedeln und gesunde Wohnstätten, Kleinsiedlerstellen und Kleingär-
ten zu schaffen. 
(3) Streubesitz ist durch Umlegung leistungsfähiger zu machen. 
(4) Grundbesitz, den sein Eigentümer einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entzieht, kann nach näherer gesetz-
licher Bestimmung eingezogen werden. 
(5) Für die Entschädigung des seitherigen Eigentümers gilt der Art. 39 Abs. 4 entsprechend.“ 

 
Die Fraktion der SPD sah hier Erörterungsbedarf, während die übrigen Fraktionen für die Streichung dieser Bestimmung 
über die Bodenreform plädierten.  
 
Abg. Axel Wintermeyer begründete dies damit, dass Art. 42 Abs. 1 und 2 HV gegen Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG verstieße. 
Danach dürfe eine Enteignung nur zum Wohle der Allgemeinheit vorgenommen werden. Großgrundbesitz stehe dem nicht a 
priori entgegen. Die beiden Absätze seien daher nach Art. 31 GG nichtig. Art. 42 Abs. 3 HV werde lediglich als Pro-
grammsatz gesehen, der wegen der auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 14 und 18 GG gestützten Bundesgesetzgebung durch Landes-
recht nicht verwirklicht werden könne. Ob dieser Absatz nichtig sei, sei fraglich, bei den Abs. 4 und 5 des Art. 42 HV sei 
dies hingegen wegen Verstoßes gegen Art. 14 GG der Fall. Nach Auffassung seiner Fraktion könne der gesamte Art. 42 
HV gestrichen werden, da es nicht sinnvoll sei, einzig Abs. 3 HV beizubehalten. 
 
b) Diskussion über obsolete Bestimmungen des Zweiten Hauptteils der Hessischen Verfassung, Art. 64 bis 161 
 

EKV/16/5, S. 5 ff. (11.02.04) 
 
Die Beratungen zu diesem Themenkomplex fanden in der Sitzung am 11. Februar 2004 statt. 
 
Art. 101 HV  EKV/16/5, S. 6 (11.02.04) 
 

„Art. 101 HV 
… 
(3) Angehörige der Häuser, die bis 1918 in Deutschland oder einem anderen Land regiert haben oder in einem an-
deren Lande regieren, können nicht Mitglieder der Landesregierung werden. …“  

 
Über die Streichung von Art. 101 Abs. 3 HV bestand in der Kommission Konsens unter dem Aspekt, dass diese Vorschrift 
wegen der Benachteiligung von Personen aufgrund ihrer Herkunft gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG verstoße und damit nach 
Art. 31 GG nichtig sei.  
 
Art. 109 HV  EKV/16/5, S. 6-7 (11.02.04) 
 

„Art. 109 
(1) Der Ministerpräsident übt namens des Volkes das Recht der Begnadigung aus. Er kann die Befugnis auf andere 
Stellen übertragen. Die Bestätigung eines Todesurteils bleibt der Landesregierung vorbehalten …“ 

 
Einvernehmen bestand ebenfalls darüber, dass Art. 109 Abs. 1 Satz 3 HV, der das Begnadigungsrecht des Ministerpräsi-
denten im Falle eines Todesurteils regelt, als Folge der Streichung der Todesstrafe in Art. 21 Abs. 1 Satz 2 HV gestrichen 
werden könne.  
 
Art. 127 HV  EKV/16/5, S. 7-9 (11.02.04) 
 

„Art. 127 HV 
… 
(4) Erfüllt ein Richter nach seiner Berufung auf Lebenszeit diese Erwartungen nicht, so kann ihn der Staatsge-
richtshof auf Antrag des Landtages seines Amtes für verlustig erklären und zugleich bestimmen, ob er in ein ande-
res Amt oder in den Ruhestand zu versetzen oder zu entlassen ist. Der Antrag kann auch vom Justizminister im Ein-
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vernehmen mit dem Richterwahlausschuß gestellt werden. Während des Verfahrens ruht die Amtstätigkeit des Rich-
ters.“ 

 
Die Artikel 127 und 128 HV beinhalten Regelungen, die das Richteramt auf Landesebene betreffen. Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sah hier Anpassungsbedarf an die Regelungen des Deutschen Richtergesetzes.  
 
Demgegenüber schlug die Fraktion der CDU vor, Art. 127 Abs. 4 HV zu streichen, weil diese Regelung gegen Art. 98 
Abs. 5 Satz 3 GG verstieße und daher nach Art. 31 GG nichtig sei. Es obliege nach der Bestimmung im GG ausschließlich 
dem Bundesverfassungsgericht, über die Anklage eines Richters zu entscheiden, was auch für Anklagen von Landesrichtern 
gelte. Gegen diese Vorschrift verstoße es, räumte man dem Staatsgerichtshof die Kompetenz ein, auf Antrag des Landtages 
einen Richter seines Amtes zu entheben. Diese Ansicht würde vom Hessischen Staatsgerichtshof in ständiger Rechtspre-
chung geteilt.  
 
SV Prof. Dr. Kahl zitierte hierzu eine entsprechende Entscheidung aus dem Jahre 1993, die im Staatsanzeiger, S. 178, 
veröffentlicht sei. Er interpretiere diese Entscheidung als erschöpfende, abschließende Regelung. Seinem Vorschlag, die 
Norm zu streichen, stimmten die Obleute der Fraktionen der SPD und der FDP zu, während Abg. Dr. Andreas Jürgens 
dies für seine Fraktion in Aussicht stellte, wenn geprüft worden sei, ob das Landesverfassungsrecht nicht doch noch Rege-
lungen, beispielsweise hinsichtlich der Antragsbefugnis, treffen könnte.  
 
Art. 128 HV  EKV/16/5, S. 9-10 (11.02.04) / EKV/16/8, S. 18 (08.09.04) 
 

„Art. 128 
(1) Außer nach vorstehender Bestimmung können die auf Lebenszeit berufenen Richter wider ihren Willen nur kraft 
richterlicher Entscheidung und nur aus den Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, dau-
ernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die 
Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung Richter in den Ruhestand treten.  
(2) Die vorläufige Amtsenthebung, die kraft Gesetzes eintritt, wird hierdurch nicht berührt. 
(3) Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke kann die Landesregierung unfreiwil-
lige Verletzungen an ein anderes Gericht oder Entfernung vom Amt, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehalts 
verfügen.“ 

 
Zu den in Art. 128 HV geregelten Bedingungen einer Amtsenthebung von Richtern wurde seitens der Fraktion der CDU im 
Rahmen der Beratungen über obsolete Bestimmungen mitgeteilt, dass von dem ursprünglichen Vorschlag, diese Vorschrift 
zu streichen, wieder Abstand genommen werde, weil, wie SV Prof. Dr. Kahl kurz zusammenfasste, eine bundesrechtskon-
forme Auslegung dieser Verfassungsnorm möglich sei. 
 
Art. 147 HV  EKV/16/5, S. 11 (11.02.04); EKV/16/8, S. 20 (08.09.04) 
 

„Art. 147 HV 
(1) Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt ist jedermanns Recht und Pflicht. 
(2) Wer von einem Verfassungsbruch oder einem auf Verfassungsbruch gerichteten Unternehmen Kenntnis erhält, 
hat die Pflicht, die Strafverfolgung des Schuldigen durch Anrufung des Staatsgerichtshofes zu erzwingen. Näheres 
bestimmt das Gesetz.“ 

 
Den Vorschlag seiner Fraktion, die Bestimmung zu streichen, begründete Abg. Axel Wintermeyer damit, dass Art. 147 
Abs. 2 HV mit seiner Pflicht, die Strafverfolgung zu erzwingen, gegen § 6 Abs. 1 Satz 1 Einführungsgesetz zur Strafpro-
zessordnung verstoße. Der Verfassungsbruch sei bereits in den §§ 81 bis 83 Strafgesetzbuch abschließend geregelt. § 147 
HV sei daher nach Art. 31 GG nichtig. 
 
Im Ergebnis sprachen sich alle Fraktionen für eine Streichung dieser Vorschrift aus (EKV/16/8, S. 20, 08.09.04). 
 
Art. 148 HV  EKV/16/5, S. 12-13 (11.02.04) 

 
„Art. 148 HV 
Sollte die Verfassung durch revolutionäre Handlungen ihre tatsächlich Wirkung kürzere oder längere Zeit verlieren, 
so sind alle, die sich beim Umsturz oder danach einer Verletzung der Verfassung schuldig gemacht haben, zur Re-
chenschaft zu ziehen, sobald der verfassungswidrige Zustand wieder beseitigt ist.“ 

 
SV Prof. Dr. Kahl zeigte sich zu Beginn der Erörterung überrascht von der Rücknahme des Vorschlags durch die FDP, 
diese Bestimmung zu streichen. Es handele sich ganz ähnlich wie bei Art. 147 HV letztlich um einen gegen §§ 81 bis 83 
StGB verstoßenden Straftatbestand, sodass auf die Argumentation zu dieser Vorschrift verwiesen werden könne. 
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SV Prof. Dr. Wieland widersprach der Einordnung als Straftatbestand; es handele sich bei Art. 148 HV vielmehr um eine 
Bestimmung, die dem Schutz der Verfassung im klassischen Sinne diene, auch wenn es die §§ 81 bis 83 StGB nicht gäbe. 
Dem schloss sich SV Prof. Dr. Stolleis ausdrücklich an. Im Grunde genommen gehe es um das Verbot einer politischen 
Amnestie, um eine politische Absichtserklärung.  
 
Seiner Fraktion sei es ursprünglich weder um Verfassungsrecht noch um einen Verstoß gegen die erwähnten Normen des 
StGB, sondern darum gegangen, ob Art. 148 HV nicht durch die Verfassungswirklichkeit obsolet geworden sei, erklärte 
Abg. Dieter Posch. Mit der Rücknahme des Vorschlags wolle man Missverständnissen vorbeugen, wenn eine solche Situa-
tion doch eintreten sollte und es diese Bestimmung dann nicht mehr gäbe.  
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens befand, Art. 148 HV enthalte keine unmittelbare Strafandrohung. Es sei klar, dass „zur Rechen-
schaft zu ziehen“ in einem Rechtsstaat nur auf der Grundlage der Gesetze stattfinden könne. Es könne ruhig bei der Vor-
schrift bleiben.  
 
Art. 151 HV  EKV/16/5, S. 13-16 (11.02.04) / EKV/16/8, S. 20 (08.09.04) 
 

„Art. 151 HV 
(1) Hessen wird alle Maßnahmen, die es auf Gebieten trifft, für welche die deutsche Republik die Zuständigkeit be-
anspruchen könnte, unter den Grundsatz stellen, daß die gesamtdeutsche Einheit zu bewahren ist. 
(2) Vor allem wird es die bestehende Rechtseinheit nicht ohne zwingenden Grund antasten. Ob ein zwingender 
Grund vorliegt, entscheidet das Gesetz.“ 

 
Bis auf den Obmann der Fraktion der CDU sprachen sich die Vertreter der anderen Fraktionen für eine Streichung dieser 
Bestimmung und gleichzeitig dafür aus, Art. 151 HV im Zusammenhang mit dem Thema deutsche Einheit noch einmal 
aufzurufen. Ihr Verfassungsauftrag, so die Begründung, sei nach der deutschen Wiedervereinigung erfüllt.  
 
Abg. Axel Wintermeyer führte demgegenüber aus, auch diese Bestimmung gehöre zum historischen Teil der Hessischen 
Verfassung und könne wegen des Wortes „bewahren“ darüber hinaus als Aufforderung verstanden werden, die gesamtdeut-
sche Einheit auch in Zukunft sicherzustellen.  
 
Art. 152 HV  EKV/16/5, S. 16 (11.02.04) / EKV/16/8, S. 20 f. (08.09.04) 
 

„Art. 152 HV 
(1) Bis zur Bildung einer gesetzgebenden Körperschaft für die deutsche Republik kann die Regierung mit anderen 
deutschen Regierungen vereinbaren, daß für bestimmte Teile des Rechts eine einheitliche Gesetzgebung geschaffen 
wird, die der endgültigen gesamtdeutschen Einheit kein Hindernis bereiten darf …“ 

 
Diese Bestimmung regelt die Möglichkeit, für bestimmte Bereiche eine einheitliche Gesetzgebung zu schaffen, solange es 
noch keine gesetzgebende Körperschaft der „Deutschen Republik“ gibt.  
 
Sie sei mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland praktisch außer Kraft getreten und könne deshalb gestrichen werden, 
so die einhellige Meinung in der Kommission. 
 
Art. 153 HV  EKV/16/5, S. 16-17 (11.02.04) / EKV/16/8, S. 21 (08.09.04) 
 

„Art. 153 HV 
(1) Die Zuständigkeiten zwischen der Deutschen Republik und Hessen sind von einer deutschen Nationalversamm-
lung, die vom gesamten deutschen Volk zu wählen ist, verfassungsmäßig abzugrenzen. 
(2) Künftiges Recht der deutschen Republik bricht Landesrecht.“ 
 

Übereinstimmend wird die in Abs. 1 enthaltene Zuständigkeitsabgrenzung zwischen der „Deutschen Republik“ und Hessen 
als durch Zeitablauf erledigt angesehen, da die Kompetenzen im Grundgesetz, insbesondere in Art. 70 ff., aufgeteilt seien. 
Hinsichtlich seines Abs. 2 mit seinem Vorrang des Bundes- vor Landesrecht, der auch in Art. 31 GG formuliert ist, erklärte 
Abg. Dr. Andreas Jürgens für seine Fraktion, es bestehe noch Diskussionsbedarf. (Hinweis: Dieser wurde zwischenzeitlich 
bis zur Sitzung am 8. September 2004 mit dem Ergebnis, Abs. 2 zu streichen, abgeschlossen.) 
 
Art. 154 HV  EKV/16/5, S. 17-18 (11.02.04) 
 

„Art. 154 HV 
Inländer im Sinne gesetzlicher Bestimmungen sind alle Angehörigen der deutschen Länder. Inland ist das gesamte 
Gebiet dieser Länder.“ 
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Der Begriff „Inländer“ könne nach dem Vorschlag der Fraktionen SPD und FDP gestrichen werden. Für die CDU erklärte 
Abg. Axel Wintermeyer, über die Notwendigkeit einer Streichung noch einmal diskutieren zu wollen.  
 
Art. 155 HV  EKV/16/5, S. 18-21 (11.02.04) 
 

„Art. 155 HV 
Es bleibt vorbehalten, durch ein Verfassungsgesetz nach Art. 123 Abs. 2 in das Verfahren der Gesetzgebung ein 
weiteres aus demokratischen Wahlen hervorgegangenes Organ einzuschalten.“ 

 
Er, so Abg. Dieter Posch, sehe keine Notwendigkeit mehr für eine solche Vorschrift und erklärte, er hielte es für ein fal-
sches politisches Signal, wenn Optionen für zusätzliche Verfassungsorgane weiter bestehen blieben. 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens, dem sich Abg. Dr. Judith Pauly-Bender anschließt, meinte, sie regele eine Selbstverständlich-
keit und habe deklaratorische Bedeutung, weshalb ihr Beibehalt letztlich unschädlich sei. Seine Fraktion sehe das ganz ähn-
lich, so Abg. Axel Wintermeyer, man müsse aber darüber nachdenken, dass es auch bei dieser Bestimmung um eine Frage 
der Historie der Verfassung gehe; ein dringender Streichungsbedarf bestehe nicht. Auch die FDP stimmte dem Vorschlag 
zu, über Art. 155 HV in einer zweiten Runde noch einmal zu diskutieren.  
 
Abg. Axel Wintermeyer gab zu bedenken, wenn man beschließe, diese Bestimmung in der Verfassung zu lassen, dann des-
halb, weil sie Teil des historischen Charakters der Verfassung sei, und nicht, um eine politische Aussage über die Möglich-
keit, einen Senat oder eine Gemeindekammer zu bilden, zu treffen.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender ergänzte, dass ein deklaratorischer Hinweis dieser Art in der Verfassung mehr sei als nur 
Historie oder ein historisches Verfassungsgut. Unabhängig davon, ob heute über die Einrichtung von Gemeindekammern 
oder Senaten gesprochen werde, enthalte die Hessische Verfassung damit als inhaltliche Aussage einen Hinweis darauf, 
dass das demokratische Gemeinwesen à jour gehalten werden könne. Sie halte das für einen wesentlichen Baustein der Hes-
sischen Verfassung.  
 
Art. 156 HV  EKV/16/5, S. 21 (11.02.04) 
 

„Art. 156 HV 
(1) Bis zum Erlaß des im Artikel 56 Abs. 7 vorgesehenen Gesetzes bleibt es im Schulwesen bei dem derzeitigen tat-
sächlichen Zustand. 
(2) Vorbehalten bleibt lediglich, die Verhältnisse, die am 30. Januar 1933 bestanden und nachher abgeändert wor-
den sind, wiederherzustellen, wenn die Mehrheit der Erziehungsberechtigten im Schulbezirk es wünscht. Im übrigen 
darf am derzeitigen Zustand bis zum 1. Januar 1950 auch durch Gesetz nichts geändert werden. Die Umgestaltung 
des Bildungsganges wird hierdurch nicht berührt.“ 

 
Dieser Artikel enthält Übergangsbestimmungen zum Bestandsschutz für das herkömmliche Schulwesen, die übereinstim-
mend durch Zeitablauf und Erlass des Hessischen Schulgesetzes als erledigt und überholt angesehen wurden. 
 
Art. 157 HV  EKV/16/5, S. 22 (11.02.04) 
 

„Art. 157 HV  
(1) Gesetze, die aus Anlaß der gegenwärtigen Notlage ergangen sind oder noch ergehen werden, können unerläßli-
che Eingriffe in die folgenden Grundrechte zulassen: 
in das Grundrecht der Freizügigkeit nach Artikel 6, 
… 
(2) Die im ersten Absatz zugelassenen Beschränkungen der Grundrechte fallen mit dem 31. Dezember 1950 weg. 
Mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder kann der Landtag diese Frist verlängern.“ 

 
Art. 157 Abs. 1 HV nennt zulässige Beschränkungen bestimmter Grundrechte aufgrund der „gegenwärtigen“ Notlage, die 
mit dem 31. Dezember 1950, vorbehaltlich vom Landtag beschlossener Verlängerung, wegfallen. Da eine solche Verlänge-
rung nicht beschlossen worden sei, so die einhellige Meinung der Kommission, sei auch diese Bestimmung obsolet. 
 
Art. 158 HV  EKV/16/5, S. 22-24 (11.02.04) 
 

„Art. 158 HV 
Die verfassungsmäßigen Freiheiten und Rechte können nicht den Bestimmungen entgegengehalten werden, die er-
gangen sind oder vor dem 1. Januar 1949 noch ergehen werden, um den Nationalsozialismus und den Militarismus 
zu überwinden und das von ihm verschuldete Unrecht wieder gut zu machen.“ 
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Mit Ausnahme der Fraktion der SPD hielten die drei anderen Fraktionen die Vorschrift im Grunde für obsolet, da die Ent-
nazifizierung abgeschlossen und der Regelungsgehalt des Art. 158 HV damit erschöpft sei. Inwiefern er dennoch wegen 
seines historischen Charakters bestehen bleiben solle, sei eine sensible Frage, über die später noch einmal diskutiert werden 
solle.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender erklärte für ihre Fraktion, Art. 158 HV solle nur mit großer Zurückhaltung ins Auge gefasst 
werden, was sie politisch begründen wolle. Sie persönlich glaube, dass Mahnmale, die in dieser Form Rechtsgut geworden 
seien, zumindest so lange für unantastbar erklärt werden sollten, solange Opfer existierten und auch Angehörige dieser 
Opfer von der Geschichte noch gezeichnet seien. 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens stellte fest, es bestünden möglicherweise unterschiedliche Auffassungen über den Regelungsge-
halt dieser Bestimmung. Nach dem Verständnis seiner Fraktion sei Art. 158 HV kein allgemeines Bekenntnis gegen Natio-
nalsozialismus und Militarismus. Es gehe vielmehr darum, dass die betroffenen Personen die Grundrechte, die in der Ver-
fassung stünden, wie z. B. freie Meinungsäußerung, nicht den Vorschriften entgegenhalten könnten, die der Entnazifizie-
rung und dem Kampf gegen den Militarismus dienten und spätestens bis zum 1. Januar 1949 erlassen worden seien. Nur 
darin bestehe der reale Regelungsgehalt der Vorschrift, und dieser habe sich durch Zeitablauf erledigt. Es sei daher in der 
Tat die Frage, ob man sie sozusagen als Bekenntnis erhalten und dokumentieren möchte. 
 
SV Prof. Dr. Stolleis äußerte, er verstehe und teile die politische Erklärung der Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, und machte 
darauf aufmerksam, dass man in solche Schwierigkeiten hineingerate, wenn man punktuell ändern wolle. Eine Alternative 
könnte darin bestehen, den gesamten Abschnitt, also die Art. 151 bis Art. 161 HV en bloc wegen Erledigung durch Zeitab-
lauf herauszunehmen. Greife man nur einzelne Gegenstände heraus, provoziere man Missverständnisse. Nicht jeder ober-
flächliche Leser verstehe diesen Artikel so, wie ihn Abg. Dr. Andreas Jürgens völlig korrekt erklärt habe.  
 
Art. 159 HV  EKV/16/5, S. 24-26 (11.02.04) 
 

„Art. 159 HV 
Der vom Kontrollrat für Deutschland und von der Militärregierung für ihre Anordnungen nach Völker- und Kriegs-
recht beanspruchte Vorrang vor dieser Verfassung, den verfassungsmäßig erlassenen Gesetzen und sonstigem deut-
schen Recht bleibt unberührt.“ 

 
Alle Fraktionen sahen diese Bestimmung zunächst als erledigt an, weil, wie Abg. Axel Wintermeyer ausführte, das Besat-
zungsrecht spätestens mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag außer Kraft getreten sei.  
 
Aber ebenso wie bei Art. 158 HV sei zu diskutieren, ob sie wirklich gestrichen werden sollte, da es sich ebenfalls um eine 
historische Bemerkung in der Hessischen Verfassung handele. Die Kommission komme, wie SV Prof. Dr. Stolleis ausge-
führt habe, in Schwierigkeiten, wenn sie die Streichung von einigen als obsolet erkannten Vorschriften – sei es aufgrund 
der Historie oder weil sie gegen das Grundgesetz verstießen – vorschlage, andere Vorschriften aber, für die dies ebenfalls 
gelte, in der Verfassung belassen wolle.  
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens erklärte, er halte den Vorschlag von SV Prof. Dr. Stolleis für bedenkenswert, die Streichung des 
gesamten Abschnitts zu empfehlen, ausgenommen die Vorschrift über das In-Kraft-Treten in Art. 160 Abs. 1 HV. Die 
Botschaft wäre dann, dass man in die Zukunft schauen und all das im Wesentlichen herauslassen wolle, was Vergangenheit 
sei.  
 
Das könne man aber nur einvernehmlich machen, so Abg. Dieter Posch. Für den Fall, dass nicht so verfahren werde, stelle 
er fest, dass er in Art. 159 HV nun wirklich keinen historischen Charakter erkennen könne. In ihm sei der Vorrang des 
Besatzungsrechts formuliert, das nun nicht mehr existiere. Insofern hätte er keine Bedenken, diese Vorschrift auch allein zu 
streichen.  
 
Diesen Ausführungen schloss sich Abg. Dr. Judith Pauly-Bender für ihre Fraktion an.  
 
Die Kommission beschloss, auch diese Bestimmung noch einmal aufzurufen, wenn über den gesamten Komplex der Über-
gangsbestimmungen erneut diskutiert würde. 
 
Art. 160 HV  EKV/16/5, S. 27 (11.02.04) 
 

„Art. 160 HV 
(1) Diese Verfassung tritt mit ihrer Annahme durch das Volk in Kraft. Gleichzeitig tritt das Staatsgrundgesetz vom 
22. November 1945 außer Kraft. 
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(2) Die zu dieser Zeit die Staatsgeschäfte führende Landesregierung gilt bis zur Bildung einer neuen Regierung als 
geschäftsführende Regierung im Sinne des Artikels 113 Abs. 3 dieser Verfassung, der Hauptausschuß der Verfas-
sungsberatenden Landesversammlung als Ausschuß im Sinne des Artikels 93. 
(3) Die am Tage der Annahme dieser Verfassung durch das Volk gewählten Abgeordneten bilden den ersten Land-
tag im Sinne dieser Verfassung.“ 

 
Hinsichtlich der Übergangsbestimmungen in Abs. 2 und 3 wurde auf die bereits geführte Diskussion verwiesen und be-
schlossen, sie im Zusammenhang mit dem gesamten Block noch einmal aufzurufen.  
 
Art. 161 HV  EKV/16/5, S. 27-28 (11.02.04) 
 
 „Art. 161 HV 

(1) Artikel 138 in der Fassung vom 20. März 1991 gilt erstmals für die nächste seinem Inkrafttreten folgende Kom-
munalwahlperiode. Die erforderlichen Übergangsregelungen trifft der Gesetzgeber. 
(2) Artikel 79 Satz 1 in der Fassung vom 18. Oktober 2002 gilt erstmals für die nächste seinem In-Kraft-Treten fol-
gende Wahlperiode.“ 

 
Dieser letzte Artikel in der Hessischen Verfassung enthält Übergangsvorschriften, und zwar in Abs. 1 zur erstmaligen Gel-
tung der 1991 eingeführten Direktwahl der Bürgermeister und Landräte in Art. 138 HV und in Abs. 2 zur erstmaligen Gel-
tung der 2002 erfolgten Änderung der Verfassung betreffend die Verlängerung der Wahlperiode des Hessischen Landtags 
von vier auf fünf Jahre in Art. 79 Satz 1 HV.  
 
SV Prof. Dr. Kahl vertrat die Auffassung, Abs. 1 könne gestrichen werden, da die erste dem 20. März 1991 folgende 
Kommunalwahlperiode, für die Art. 138 HV erstmals gelten sollte, definitiv abgelaufen und die Übergangsvorschrift damit 
gegenstandslos geworden sei.  
 
Abs. 2 hingegen behalte aber noch seinen Bedeutungsgehalt, da die erste Wahlperiode nach dem 18. Oktober 2002 noch 
andauere. Es könnten immer noch Rechtsstreitigkeiten diese erste Wahlperiode betreffend auftreten. Aus deklaratorischen 
Gründen und zur Klarstellung sei es sinnvoll, diese Vorschrift bis zum Ablauf der ersten Wahlperiode in der Verfassung zu 
belassen und sie für den Fall, dass man sich für die Streichung des gesamten Abschnitts über die Übergangsbestimmungen 
ausspreche, am Ende des Art. 79 HV anzufügen. 
 
Sollte die Verfassungsreform, an der man arbeite, erst nach Ablauf dieser Wahlperiode in Kraft treten, könnte man auf sie 
verzichten. 
 
2. Beratung des Änderungs- und Ergänzungsbedarfs der Hessischen Verfassung 
 
Diese Beratungen fanden am 9. Juni 2004 (EKV/16/6) für den Ersten Hauptteil und am 8. September 2004 (EKV/16/8) für 
den Zweiten Hauptteil der Hessischen Verfassung statt.  
 
Zur Erläuterung ihrer Vorschläge für den Ersten Hauptteil erhielten zunächst die Obleute der Fraktionen nacheinander 
Gelegenheit zur Äußerung. An diese Vorstellung schloss sich eine längere Debatte an.  
 
Für die Sichtung und Bewertung des Änderungs- und Ergänzungsbedarfs betreffend den Zweiten Hauptteil der Hessischen 
Verfassung wurde im Unterschied dazu so vorgegangen, dass nacheinander die einzelnen Artikel aufgerufen und der Erör-
terungsbedarf festgestellt wurde.  
 
a) Diskussion über den Änderungs- und Ergänzungsbedarf des Ersten Hauptteils der 

Hessischen Verfassung, Art. 1 bis 63  
 
   EKV/16/6, S. 4ff. (09.06.04) 
 
In der Sitzung am 9. Juni 2004 (EKV/16/6) stellten die Fraktionen ihre für den ersten Teil der Hessischen Verfassung vor-
gelegten Änderungs- und Ergänzungsvorschläge vor und legten dar, von welchen Prämissen sie dabei jeweils ausgegangen 
waren. 
 
Im Vorfeld der Sitzung hatten die Fraktionen im Mai und Juni 2004 ihre Vorstellungen auch in öffentlichen Pressekonfe-
renzen präsentiert.  
 
Anschließend fand eine Aussprache hierzu statt, EKV/16/6, S. 12-36 (09.06.04), in der eine erste Einschätzung und Bewer-
tung der Beiträge erfolgte. Im Verlauf dieser Erörterung zeigten sich einige Fraktionen überrascht über einige unerwartete 
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Vorschläge wie beispielsweise jenen zur Ergänzung der Präambel seitens der Fraktion der CDU und hierbei insbesondere 
hinsichtlich der Aspekte, einen Gottesbezug sowie ein Bekenntnis zur christlich-humanistischen Tradition aufzunehmen.  
 
Zum Teil stand die Aussprache auch unter dem Eindruck der zwischenzeitlich veranstalteten Pressekonferenzen. So wurde 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender mehrfach darauf angesprochen, ob ihre Fraktion die Aussagen der Parteivorsitzenden der 
Hessischen SPD auf der Pressekonferenz Anfang Juni 2004, die man dahingehend verstanden hatte, dass für die SPD die 
Bestimmungen der Hessischen Verfassung zum Abschnitt der Wirtschafts- und Sozialverfassung unantastbar seien, teile. 
Gerade in diesem Bereich – genannt wurden die Vorschriften betreffend Gemeineigentum, Bodenreform und die Sozialisie-
rung von Unternehmen – sei es unbedingt notwendig, Änderungen vorzunehmen, betonten die Obleute der anderen Fraktio-
nen. Würden diese Artikel als sakrosankt angesehen, dann sei das eine respektable Haltung, die ehrlicherweise zur Konse-
quenz haben sollte, die Arbeit der Enquetekommission zu beenden, weil ein Kompromiss dann kaum mehr zu erzielen sei.  
 
Umgekehrt wurden die Obleute der CDU- und der Fraktion der FDP von Abg. Dr. Judith Pauly-Bender danach befragt, ob 
eine Aufnahme des Gottesbezuges und der Hinweis auf die christlich-humanistische Tradition unabänderliche Forderungen 
für die CDU seien und in welchem Umfang eine Veränderung der sozialen Substanz der wirtschaftlichen Bestimmungen als 
Bedingung für die FDP angesehen werde, um weiter in der Kommission mitzuarbeiten. Abg. Axel Wintermeyer erklärte 
daraufhin für seine Fraktion, man sei in allen Punkten diskussionsbereit. 
 
Soweit im Rahmen dieser Aussprache die Vorschläge der Fraktionen näher erläutert wurden, sind diese Hinweise in die 
nachfolgende Darstellung eingeflossen. 
 
Hinsichtlich der Details dieser Erörterung wird auf das genannte Protokoll verwiesen.  
 
(1) Vorschläge der Fraktion der CDU 
 
Bei den Vorschlägen, die seine Fraktion bereits für die gesamte Hessische Verfassung unterbreitet habe, so Abg. Axel Win-
termeyer, handele es sich nicht um Vorschläge für eine völlig neue Verfassung, was auch dem Einsetzungsbeschluss ent-
spreche. Man halte nichts davon, aus dem Grundgesetz abzuschreiben oder ideologische Bekenntnisse zu formulieren. Auch 
der Gottesbezug könnte als ein solches Bekenntnis verstanden werden. Dieser Ansicht halte er aber entgegen, dass dieses 
der Lebenswirklichkeit in der Bundesrepublik entspreche. Es habe auch in seiner Fraktion Überlegungen gegeben, weitere, 
durchaus auch am Zeitgeist orientierte Vorschläge zu unterbreiten. Letztlich habe man darauf aber bewusst verzichtet, weil 
der Auftrag der Kommission dahingehend verstanden worden sei, Änderungen mit Rücksicht auf den historischen Charakter 
nur zurückhaltend vorzuschlagen. Auch habe seine Fraktion auf die Streichung einiger Vorschriften, die sie noch im ersten 
Durchgang für sinnvoll angesehen habe, zurückgestellt, um dem Ziel einer möglichst zurückhaltenden Änderung gerecht zu 
werden. 
 
Bei den Vorschlägen habe man sich vor allem an drei Punkten orientiert. Es sollte gestrichen werden, was gegen Art. 31 
GG verstoße, oder herausgenommen werden, was durch Zeitablauf überholt sei. Drittens würde man gerne Art. 1 HV ge-
gen Art. 3 HV getauscht sehen, damit die Achtung der Menschenwürde vor dem Gleichheitssatz aufgeführt werde, wie das 
in jeder anderen Verfassung der Bundesrepublik Deutschland der Fall sei. Ein neuer Art. 4a beträfe die Anerkennung der 
Rechte von Kindern, die Aufwertung der Kindererziehung und häusliche Pflege. Die Regelungen für das Asylrecht wolle 
man denen des Grundgesetzes angepasst sehen. Für den Bereich der Wirtschaft werde vorgeschlagen, die soziale Markt-
wirtschaft festzuschreiben und die Bestimmungen zur Planwirtschaft zu streichen. Das Subsidiaritätsprinzip sollte aufge-
nommen und schließlich das Wahlprüfungsgericht durch einen Wahlprüfungsausschuss ersetzt werden.  
 
Um den Umfang der Änderungen insgesamt möglichst gering zu halten, sollten weitere Änderungswünsche in die Präambel 
aufgenommen werden. So sollten dort die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Nachhaltigkeit, die Frie-
denssicherung, die Aufrechterhaltung des Rechtsstaates, die europäische Frage, die Geschichte, die christlich-humanistische 
Tradition wie auch der Gottesbezug Eingang finden.  
 
(2) Vorschläge der Fraktion der SPD 
 
Ihrer Fraktion lägen die sozialen Grundaussagen und Grunddispositionen der Hessischen Verfassung besonders am Herzen, 
erklärte Abg. Dr. Judith Pauly-Bender zu Beginn ihrer Ausführungen. Jeder Eingriff in den Bereich der sozialen und wirt-
schaftlichen Grundrechte, deren sozialen Impetus man gewahrt sehen wolle, würde bedeuten, dass man das Kapitel insge-
samt in einem transparenten Verfahren behandelt und auch eine Anhörung durchgeführt haben möchte. Andererseits sollte 
eine Verfassung aber auch keine Mumie sein. Dies sei sie nur dann nicht, wenn ihre Inhalte und moralischen Grundwerte 
fortgeschrieben würden. Den Einsetzungsbeschluss habe man so verstanden, dass die Verfassung von 1946 fortgeschrieben 
werden solle. Ihre Fraktion habe drei Marksteine identifiziert, die sie gerne fortgeschrieben sehen wolle, nämlich das Be-
kenntnis zu einer sozialen Wirtschaft, das Bekenntnis zu sozialen Teilhaberechten mit dem klaren Bekenntnis zur Chancen-
gleichheit und das Bekenntnis zu einer aktiv radikaldemokratischen Grundorganisation.  
 



 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700 25 

 

Man habe zur Fortschreibung der sozialen Teilhaberechte und der rechtsstaatlichen Prinzipien, die von der Hessischen 
Verfassung gewollt seien, Änderungen vorgeschlagen. Diese beträfen die Erweiterung des Grundsatzes der Gleichheit um 
die Aspekte Behinderung, Alter und sexuelle Identität, die Aufnahme einer Regelung zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern mit einem expliziten Differenzierungsgebot zugunsten der Frauen, eine zeitgemäße Überarbeitung der Grund-
rechte, die die Familie beträfen, wobei auch die auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaften erfasst und der Schutz der 
Familie nicht nur auf den Aspekt der Erziehung, sondern auch auf die Aspekte Sorge und Pflege ausgedehnt und außerdem 
Rechte für Kinder und Jugendliche aufgenommen werden sollten. Zur Fortschreibung des Grundrechtsteils in freiheitli-
chem Sinne gehöre die Erweiterung der Informationsfreiheit um ein Recht auf Information, die Aufnahme des Rechts der 
informationellen Selbstbestimmung sowie des Rechts auf politische Teilhabe. Für den Bereich der Justizgrundrechte schla-
ge man eine Überarbeitung der Regelungen hinsichtlich richterlicher Eingriffe und der rechtlichen Garantien in Fällen der 
Freiheitsentziehung mit einer Ergänzung um ein Recht auf rechtliches Gehör vor. Außerdem wolle man eine Garantie für 
einen effektiven Rechtsschutz in einer angemessenen Frist, das Verbot der Folter sowie beim Strafvollzug explizit den Be-
zug der Strafe zur Schuld und den Resozialisierungsgedanken aufgenommen wissen.  

 
Das dritte Merkmal, die von der Hessischen Verfassung gewollte aktive Demokratie, betreffe sogar die Verfassung selbst. 
So enthalte Art. 123 HV weder ein besonderes Quorum bei der Abstimmung im Parlament, noch bei der Volksabstim-
mung, was im Sinne der SPD-Position bedeute, dass diese Verfassung à jour gehalten werden wolle. Es sei ein politisch 
identitätsstiftender Punkt, dass die Hessische Verfassung eine radikaldemokratische, eine politische Bürgergesellschaft wolle.  
 

(3) Vorschläge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens hob hervor, seine Fraktion habe sich bemüht, die Grundstruktur der Hessischen Verfassung zu 
erhalten. Eines ihrer Merkmale sei, dass sie in der Sprache sehr kurz und knapp gehalten sei. Man verstehe den Auftrag der 
Enquetekommission so, dass es darum gehe, die Hessische Verfassung, mit der erforderlichen Behutsamkeit, wieder zum 
Leben im rechtlichen und politischen Sinne zu erwecken.  
 
Bei der Präambel werde kein Änderungs- oder Ergänzungsbedarf gesehen. Man halte es gerade aus Respekt vor dem histo-
rischen Gehalt der Verfassung für außerordentlich wichtig, dass die Präambel unangetastet bleibe. Für Art. 1 HV habe man 
vorgeschlagen, Benachteiligungsverbote aufzunehmen, wobei man sich an dem Entwurf zur Europäischen Verfassung ori-
entiert habe. Das Gleichberechtigungsgebot für Männer und Frauen sei in einem Art. 1a HV aufzunehmen. Ein Tausch von 
Art. 1 und Art. 3 HV halte man eigentlich nicht für nötig, da nach Auffassung seiner Fraktion mit der Reihung der Artikel 
keine Wertung vorgenommen sei. Auf alle Fälle sollte im jetzigen Art. 3 HV die Unantastbarkeit der genetischen Merkmale 
aufgeführt werden. Weiter schlage man vor, Art. 4 HV um die auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaften zu erweitern 
und den Schutz von Eltern und Kindern einzubeziehen.  
 
Im Hinblick auf die erheblichen Entwicklungen, die es in den letzten Jahren im IT- und im Datenschutzbereich gegeben 
habe, halte es seine Fraktion für zwingend erforderlich, ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung aufzunehmen. 
Auch eine Ergänzung um ein grundsätzliches Recht auf politische Bildung in einem Art. 15a HV hielte man für sinnvoll. 
Nach seinem Eindruck, so der Obmann der Fraktion weiter, habe man sich bereits darauf verständigt, Art. 19 HV, der die 
Durchsuchung und die Festnahme betreffe, Art. 23 HV, der die Einweisung geistig und körperlich Behinderter betreffe und 
zu dem seine Fraktion einen Formulierungsvorschlag in Anlehnung an das Betreuungsrecht gemacht habe, sowie Art. 20 
HV überarbeiten zu wollen. Den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wolle man um den Tierschutz erweitert wissen. 
Im Bereich der Wirtschafts- und Sozialrechte habe man Änderungen bei Art. 30 und 39 HV, insbesondere die Möglichkeit 
der Enteignung und der Überführung in Gemeineigentum betreffend, vorgeschlagen. Als schützenswerte Aspekte sollten 
neben dem Sport in Art. 62a HV auch Kunst und Kultur aufgenommen werden. Und schließlich sollte Art. 63 HV aus-
drücklich regeln, dass die Grundrechte auch für juristische Personen mit Sitz innerhalb der Europäischen Union Geltung 
besäßen. 
 
(4) Vorschläge der Fraktion der FDP 
 
Abg. Dieter Posch stellte seinen Ausführungen den Auftrag der Enquetekommission voran, „die Hessische Verfassung auf 
Veränderungs- und Ergänzungsbedarf zu überprüfen und möglichst einvernehmliche Vorschläge unter Wahrung ihrer de-
mokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken“ zu unterbreiten, wobei – für seine Begriffe zu weitgehend – 
der Gedanke des Erhalts des historischen Charakters in den Vordergrund getreten sei. Bei den Vorschlägen zum Grund-
rechtsteil habe sich seine Fraktion streng an dem orientiert, was bisher schon in der Verfassung enthalten sei. An den ersten 
Artikeln der Hessischen Verfassung wolle man so wenig wie möglich geändert sehen. Ob die Präambel geändert werden 
solle, habe man daher gar nicht problematisiert. Vorgeschlagen würde hingegen, das Recht der Versammlungs- und Verei-
nigungsfreiheit als ein Recht für jedermann auszuweisen. Den Schwerpunkt ihrer Vorschläge habe seine Fraktion auf die 
Regelungen zur Wirtschaft gelegt, an denen sich substanziell etwas ändern müsse. Man schlage vor, fundamental all das zu 
streichen, bei dem die Wirklichkeit nicht mehr dem Verfassungstext entspreche, wie beispielsweise bei den Vorschriften 
über das Gemeineigentum, die Sozialisierung von Unternehmen und die Bodenreform betreffenden Vorschriften.  
 



26 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700  

 

Exemplarisch für die Haltung der FDP sei ihre Stellungnahme zur Frage eines einheitlichen Arbeitsrechts. Man strebe eine 
Vereinheitlichung des Dienstrechts an und schlage vor, dass hoheitliche Aufgaben in der Regel Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes übertragen würden. Weiter sollten im Rahmen der für Angestellte, Arbeiter und Beamte geltenden Rechts-
vorschriften Vereinbarungen zwischen den Tarifvertragsparteien, den betrieblichen Arbeitnehmervertretungen und den 
Arbeitgebervertretungen abgeschlossen werden können. Der gleiche Grundgedanke gelte für die Sozialversicherung und das 
Gesundheitswesen. Die hierzu in der Hessischen Verfassung vorgesehenen Regelungen wolle man nicht aufrechterhalten 
wissen. Die als Ersatz vorgeschlagenen Formulierungen böten aber durchaus eine Grundlage dafür, die soziale Sicherung 
aller Bevölkerungsschichten zu gewährleisten. Die Aufgaben des Landes in diesem Bereich, wie Absicherung bei Armut, 
Krankheit, Unfall, Invalidität usw. bestünden unverändert, wohl aber müssten heute andere Antworten auf die Frage gefun-
den werden, wie dies geschehen solle.  
 
b) Bestandsaufnahme betreffend den Überarbeitungs- und Ergänzungsbedarf des Zweiten Hauptteils 

der Hessischen Verfassung, Art. 64 bis 161 
 

EKV/16/8, S. 5-22 (08.09.04) 
 
In der Sitzung am 8. September 2004 (EKV/16/8) wurden sämtliche Artikel des Zweiten Hauptteils der Hessischen Verfas-
sung aufgerufen und teilweise näher erläutert oder auch gemeinsame Positionen festgehalten. Zu den Vorschlägen im Wort-
laut wird auf die synoptische Darstellung, Punkt I,. Anlage 1, verwiesen. 
 
Danach wurden Änderungsvorschläge auch zu Art. 75, 91, 92, 131 und 137 HV unterbreitet, ohne dass diese inhaltlich 
näher erläutert oder diskutiert wurden. 
 
Nähere Erläuterungen, Anmerkungen oder Diskussionen gab es insbesondere zu den nachfolgend aufgeführten Verfas-
sungsbestimmungen.  
 
Art. 64a neu HV  EKV/16/8, S. 5-6 (08.09.04) 
 
In diesem neuen Artikel sollte nach dem Vorschlag der CDU-Fraktion das Subsidiaritätsprinzip formuliert sowie die Eigen-
initiative und die Eigenverantwortung aller gesellschaftlichen Kräfte berücksichtigt werden. 
 
SV Prof. Dr. Stolleis machte darauf aufmerksam, dass es guter Brauch sei, in Verfassungstexten Fremdwörter zu vermei-
den. Der Begriff Subsidiaritätsprinzip sei als ein Prinzip in der Verfassung seit Jahren umstritten und würde immer um-
schrieben. Dies würde er, wenn man bei dem Vorschlag bliebe, auch empfehlen. 
 
Die Aussage in Abs. 1, wonach "Hessen getreu dem Subsidiaritätsprinzip von unten nach oben aufgebaut" sei, stimme so 
nicht, erklärte Abg. Dr. Andreas Jürgens. Aus keiner Bestimmung ergebe sich, dass das gesamte Land Hessen von unten 
nach oben aufgebaut sei. Die Kompetenz zur Gesetzgebung liege allein beim Landtag wie auch die Rechtsprechung alleine 
eine Aufgabe des Landes sei.  
 
Sollte hingegen die Wahrnehmung von Aufgaben gemeint sein, so könne man darüber reden.  
 
Art. 74 neu HV  EKV/16/8, S. 6 (08.09.04) 
 
Mit dem Ziel einer Anpassung an die neue Rechtslage durch das Betreuungsrecht schlug die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für diesen Artikel eine Neufassung vor, wonach „das Gesetz bestimmt, wer wegen Bestellung eines Betreuers 
oder aufgrund richterlicher Entscheidung vom Stimmrecht ausgeschlossen ist“. 
 
Mit dieser Änderung, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, sollte eine Regelung durch einfaches Gesetz ermöglicht werden, um 
nicht bei jeder Änderung des Wahlrechts die Verfassung ändern zu müssen. Gleichzeitig habe man dem Landesgesetzgeber 
in der Verfassung eine Regelung vorgeben wollen. 
 
Art. 74a ff. neu HV EKV/16/8, S. 6-7 (08.09.04) 
 
Mit ihren Vorschlägen, neu in die Hessische Verfassung Art. 74 a ff. aufzunehmen, habe die Fraktion der SPD die Vor-
schläge der letzten Enquetekommission aufgegriffen, die sich über die Stellung des Parlaments Gedanken gemacht und 
Vieles ausgearbeitet hat, erklärte Abg. Dr. Judith Pauly-Bender. Die dortigen Formulierungen habe man teilweise über-
nommen. 
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Art. 78 HV  EKV/16/8, S. 7-8 (08.09.04) 
 
Von den Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP wurde vorgeschlagen, das Wort „Wahlprüfungsgericht“ 
durch das Wort „Wahlprüfungsausschuss“ zu ersetzen. Als weiterer Teil des Urteils des Bundesverfassungsgerichts müsse 
noch mit aufgenommen werden, dass es gegen Entscheidungen dieses Gremiums die Möglichkeit der Beschwerde zum 
Staatsgerichtshof gebe, forderte Abg. Dr. Andreas Jürgens. 
 
Art. 123, 124 HV EKV/16/8, S. 9-18 (08.09.04) 
 

Art. 123 
(1) Bestimmungen der Verfassung können im Wege der Gesetzgebung geändert werden, jedoch nur in der Form, 
daß eine Änderung des Verfassungstextes oder ein Zusatzartikel zur Verfassung beschlossen wird.  
(2) Eine Verfassungsänderung kommt dadurch zustande, daß der Landtag sie mit mehr als der Hälfte der gesetzli-
chen Zahl seiner Mitglieder beschließt und das Volk mit der Mehrheit der Abstimmenden zustimmt.  
 
Art. 124  
(1) Ein Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn ein Fünftel der Stimmberechtigten das Begehren nach Vorlegung 
eines Gesetzentwurfs stellt. Dem Volksbegehren muß ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugrunde liegen. Der Haus-
haltsplan, Abgabengesetze oder Besoldungsordnungen können nicht Gegenstand eines Volksbegehrens sein.  
(2) Das dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetz ist von der Regierung unter Darlegung ihres Standpunktes 
dem Landtag zu unterbreiten. Der Volksentscheid unterbleibt, wenn der Landtag den begehrten Gesetzentwurf un-
verändert übernimmt.  
(3) Die Volksabstimmung kann nur bejahend oder verneinend sein. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. 
(4) Das Verfahren beim Volksbegehren und Volksentscheid regelt das Gesetz.  

 
Hierzu wurden seitens der Fraktion der FDP Vorschläge zu Art. 124 HV und seitens der Fraktion BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN zu Art. 123 HV, zu Art. 124 HV und zu einem neuen Art. 124a HV unterbreitet. 
 
Zunächst erläuterte Abg. Dieter Posch die vorgeschlagenen Änderungen.  
 
In einem neuen Abs. 1 des Art. 124 HV solle geregelt werden:  
 

„Auf Verlangen von 2 vom Hundert der Stimmberechtigten ist der Landtag verpflichtet, sich mit der Volksinitiative 
zu befassen. Lehnt der Landtag die Volksinitiative ab, kann im Wege des Volksbegehrens nach Abs. 2 eine Ent-
scheidung herbeigeführt werden.“ 

 
Im bisherigen Abs. 3, der dann Abs. 4 würde, erhielte Satz 2 folgende Fassung: 
 

„Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern diese Mehrheit mindestens 25 vom Hundert der 
Wahlberechtigten beträgt.“ 

 
Ziel der Regelung im neuen Abs. 1 sei es, eine Möglichkeit zu schaffen, den Landtag zu zwingen, sich mittels eines er-
leichterten Verfahrens mit einem Gesetzentwurf zu befassen.  
 
Andererseits würde durch die Änderung in Abs. 4 neu verlangt werden, dass bei Volksentscheiden mindestens 25 % der 
Wahlberechtigten das Begehr unterstützten. 
 
Für seine Fraktion erläuterte Abg. Dr. Andreas Jürgens die unterbreiteten Vorschläge.  
 
Zunächst solle Art. 123 HV in Abs. 2 folgender Satz angefügt werden. 
 

„Art. 124 bleibt unberührt.“ 
 
In Art. 124 Abs. 1 HV solle das Wort „Fünftel“ durch „Zehntel“ ersetzt werden. 
 
In Art. 124 Abs. 2 HV solle folgender Satz angefügt werden: 

 
„Ist Gegenstand des Gesetzentwurfs eine Änderung dieser Verfassung, so kommt diese zustande, wenn eine Mehr-
heit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder des Landtags zustimmt.“ 
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In Art. 124 Abs. 3 HV solle der Satz angefügt werden: 
 

„Ist Gegenstand des Gesetzentwurfs eine Änderung dieser Verfassung, ist die Volksabstimmung nur gültig, wenn 
sich mindestens die Hälfte der Stimmberechtigten hieran beteiligt haben.“ 
 

Zusätzlich solle ein neuer Art. 124a HV geschaffen werden mit folgendem Wortlaut: 
 

„Alle Einwohner Hessens haben das Recht, dem Landtag im Rahmen seiner Zuständigkeit bestimmte Gegenstände 
der politischen Willensbildung zu unterbreiten. Wird eine Initiative von mindestens 50.000 Einwohnern unterstützt, 
muss sich der Landtag hiermit befassen. Initiativen zum Landeshaushalt, zu Dienst- und Versorgungsbezügen, Ab-
gaben und Personalangelegenheiten sind unzulässig.“ 

 
Für seine Fraktion besäßen diese vorgeschlagenen Änderungen in Art. 123, 124 und 124a HV hohe Priorität. 
 
Die Hessische Verfassung sei im besten Sinne des Wortes „Volksverfassung“. Dies sei eines der Merkmale ihres histori-
schen Gehalts, wie auch die Anhörung ergeben habe. Wenn dieser an und für sich sehr gut ausgedachte Mechanismus in 
der Praxis nicht so gut funktioniert habe, sei darüber nachzudenken, wie man ihn verbessern könne.  
 
Seine Fraktion habe bei folgenden drei Punkten Verbesserungsbedarf gesehen: bei der Absenkung der Eingangsvorausset-
zung, bei der Eröffnung der Möglichkeit der Einleitung einer so genannten Volksinitiative, mit der der Landtag nicht nur 
aufgefordert werden könnte, ein Gesetz zu verabschieden, sondern auch, sich mit einer bestimmten Frage zu beschäftigen, 
und schließlich bei der Ermöglichung von Verfassungsänderungen im Wege des Volksbegehrens und des Volksentscheids, 
wobei es dann aber ein höheres Quorum geben müsste. 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender wie auch Abg. Axel Wintermeyer erklärten für ihre Fraktionen, man befände sich noch in 
einem Diskussionsprozess. Die SPD-Fraktion stünde dem Vorschlag der GRÜNEN sehr offen gegenüber. 
 
Auf Nachfrage erläuterte Abg. Dr. Andreas Jürgens, man schlage nicht zwei getrennte Wege der Verfassungsänderung, 
eine durch Zweidrittelmehrheit im Landtag und die andere durch Volksentscheid, vor; vielmehr solle eine vom Volk ausge-
hende Initiative einer höheren Legitimation durch das Erfordernis einer Mehrheit von zwei Dritteln im Landtag bedürfen, 
falls der Landtag von sich aus der Änderung zustimme. Gleichwohl bedürfte es dann einer nachfolgenden Volksabstim-
mung.  
 
SV Prof. Dr. Stolleis gab zu bedenken, die Erhöhung der Quoren im Falle, dass eine Verfassungsänderung im Wege einer 
Volksinitiative versucht würde, liefe letztlich auf denselben Mechanismus heraus, der schon in Art. 123 Abs. 2 HV geregelt 
sei. Er bezweifle – ausdrücklich aus Gründen der Praktikabilität –, ob bei einer Doppelung dieses Weges letztlich etwas 
herauskommen würde. 
 
In der sich anschließenden Erörterung wurde die Frage thematisiert, ob nicht der Landtag selbst die Verfassung mit einer 
Zweitdrittelmehrheit ändern können sollte. Abg. Axel Wintermeyer hielt diese Möglichkeit für überdenkenswert, ebenso 
Abg. Dieter Posch, der die These vertrat, die ganze Diskussion um das historische Erbe der Verfassung gäbe es so nicht, 
wäre der Gesetzgeber bei Verfassungsänderungen mobiler gewesen. Er persönlich komme immer mehr zu der Überzeu-
gung, dass eigentlich eine Modernisierung der Hessischen Verfassung in größerem Umfang nötig wäre. Um nicht erneut in 
eine solche Situation zu kommen, vielleicht in 50 Jahren ein historisches Erbe verarbeiten zu müssen, würde er – ohne das 
in seiner Partei abgestimmt zu haben – sogar bereit sein, darüber nachzudenken, dem Hessischen Landtag die Kompetenz 
zur Änderung der Verfassung bei einem entsprechenden Quorum einzuräumen. 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens stellte klar, diese Möglichkeit sei nicht Gegenstand des Vorschlags seiner Fraktion gewesen. 
Diese hielte eine Reduzierung der Rechte des Volkes bei der Verfassungsänderung überhaupt nur für erwägenswert, wenn 
auf der anderen Seite an anderer Stelle erweiterte Rechte für das Volk eingeführt würden. 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender führte aus, ihre Fraktion hielte die bestehende Lösung, wie Verfassungsänderungen zustande 
kommen sollten, für eine gute Lösung, die in Hessen auch nie missbraucht worden sei. Gerade an dieser Stelle komme der 
demokratische Geist der Hessischen Verfassung in überzeugender Weise zum Ausdruck.  
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3. Befassung mit der Frage der Bedeutung des historischen Charakters der Hessischen Verfassung  
für die Reformdiskussion 

 
a) Erörterung in der Sitzung der Kommission am 11. Februar 2004 
 

EKV/16/5, S. 37-44 (11.02.04) 
 
Der Auftrag an die Enquetekommission, „möglichst einvernehmliche Vorschläge unter Wahrung ihrer demokratischen, 
sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken zu ihrer Änderung zu unterbreiten“, wurde im Verlauf der Erörterungen in 
dem Sinne verstanden, dass es Ziel sein müsse, den historischen Charakter der Hessischen Verfassung zu bewahren.  
 
Die Frage, in welchen Verfassungsbestimmungen dieser historische Charakter zum Ausdruck komme, hat die Kommission 
immer wieder beschäftigt und zog sich – wie ein roter Faden – durch die Beratungen hindurch. 
 
Als Beispiel für eine der geführten Debatten zu diesem Thema mag die Erörterung in der 5. Sitzung der EKV am 11. Feb-
ruar 2004 dienen. 
 
Die Fraktionen hätten sich, so der Vorsitzende in jener Beratung, dahingehend geäußert, den historischen Charakter der 
Hessischen Verfassung bewahren zu wollen. Es erhebe sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Arbeit der En-
quetekommission haben werde. 
 
Abg. Axel Wintermeyer hielt dies für ein klassisches Thema für eine öffentliche Anhörung. 
 
Er habe, so Abg. Dieter Posch, hiergegen keine Einwände, gebe aber zu bedenken, dass seiner Auffassung nach die Bedeu-
tung der Hessischen Verfassung als historisches Dokument überbetont werde. Im Einsetzungsbeschluss sei nicht von der 
Wahrung des historischen Charakters, sondern von der „Wahrung ihrer demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen 
Grundgedanken“ die Rede. Die FDP habe 1970 eine Initiative mit dem Ziel gestartet, einen Gleichklang zwischen dem 
Verfassungstext und der hessischen Wirklichkeit herzustellen. Es sei damals nicht darum gegangen, das historische Doku-
ment zu erhalten. Seine Fraktion werde als Maßstab für die Verfassungsreform darauf abstellen, ob Text und Wirklichkeit 
in Einklang gebracht würden.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender regte an, die Idee von Abg. Axel Wintermeyer aufzugreifen, das Thema in öffentlicher Sit-
zung zu behandeln.  
 
Nach Auffassung von Abg. Dr. Andreas Jürgens habe die Überinterpretation der historischen Bedeutung der Hessischen 
Verfassung deren Modernisierung behindert. Er denke, die schlimmste Folge der Missachtung einer Verfassung ergebe 
sich, wenn sich ihr Gehalt darin erschöpfe, historische Bedeutung zu haben.  
 
Für die CDU betonte Abg. Axel Wintermeyer, man fühle sich dem Charakter der Hessischen Verfassung verpflichtet. Es 
werde einem späteren Abwägungsprozess überlassen bleiben, ob man sich dafür entscheide, zu empfehlen, die Art. 151 ff. 
HV komplett herauszunehmen oder sie aufgrund ihres historischen Charakters in der Verfassung zu belassen.  
 
Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) stellte fest, der Widerspruch zwischen den theoretischen Ansprüchen der Hessischen Ver-
fassung und der gesellschaftlichen Realität Hessens, den die FDP mit ihrer Initiative für eine Verfassungsänderung 1970 
habe beseitigen wollen, sei zu lange hingenommen worden. Die Hessische Verfassung sei deshalb keine gelebte Verfassung 
und entfalte gegenwärtig keine identitätsstiftende Wirkung für die jüngere Generation. Die Hessische Verfassung sei ent-
standen aufgrund der Erfahrungen, die man mit dem Nationalsozialismus gemacht habe. Sie sei ein Produkt ihrer Zeit. In 
ihr sei eine Wirtschafts- und Sozialordnung entworfen worden, die der Gegenwart nicht gerecht werde.  
 
Seine Vorrednerin habe den Kern der Diskussion getroffen, so SV Prof. Dr. Wieland. Trotzdem wolle er entgegenhalten, 
dass die Verfassung eine starke Integrationsfunktion nur dann gewinnen könne, wenn sie über längere Zeit hinweg nicht 
modernisiert würde. Wie bei den Änderungen des Grundgesetzes bestehe bei der Reform der Hessischen Verfassung die 
Gefahr, dass man ihr, wollte man die jetzt geltenden Überzeugungen aufnehmen, verstärkt den Charakter eines Gesetzes 
geben würde. Man sollte die bestehende Verfassung als kostbar erachten und sie nur dort ändern, wo man der Auffassung 
sei, die Bestimmungen passten nun wirklich nicht mehr in die heutige Zeit. Er plädiere dafür, im Zweifelsfall an dem Vor-
handenen festzuhalten.  
 
Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) legte dar, es handele sich bei der Hessischen Verfassung um ein zeitbezogenes Dokument. 
Hessen habe sich als erstes Land eine Verfassung gegeben zu einem Zeitpunkt, als man gerade begonnen habe, die Lehren 
aus der Zeit des Nationalsozialismus zu ziehen. Bei den Grundrechten sei das anders, da reiche der Kern der Menschen- 
und Bürgerrechte bis in den Verfassungsentwurf der Revolution des Jahres 1848 zurück, sei Bestandteil der Verfassung der 
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Weimarer Republik gewesen und habe Eingang in die Hessische Verfassung, die der anderen Länder und in das Grundge-
setz gefunden.  
 
Es obliege den Parteien, den Mut aufzubringen, eine Reform zu präsentieren, die mehr als nur das absolute Minimalpro-
gramm enthalte, hob SV Prof. Dr. Stolleis hervor. Man könnte auch aus der Verfassung das herausnehmen, was inzwischen 
obsolet geworden sei, etwa die Art. 29 bis 42 HV. Dies würde erheblich mehr Mühe bedeuten. Die dritte Stufe des mögli-
chen Vorgehens sei von Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) skizziert worden. Seine Option wäre es, die Vorlage für eine voll-
ständig modernisierte Hessische Verfassung zu liefern. Er hielte es für sinnvoll, wenn man die alte und neue Verfassung in 
einem Buch gemeinsam herausgeben und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen würde, was einen hohen 
pädagogischen Wert hätte, wäre doch gegenübergestellt, welche Gedanken man vor zwei Generationen verfolgt habe und 
welches die heutigen Ziele seien.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender merkte an, bisher habe keine Fraktion unter der Modernisierung der Verfassung verstanden, 
eine völlig neue zu entwerfen. Sie halte es für richtig, zur Frage des historischen Charakters der Verfassung eine Anhörung 
abzuhalten und hierzu außer Staats- und Verfassungstheoretikern und Historikern auch Sachverständige, die auf dem Gebiet 
der Rechtssoziologie tätig seien, einzuladen, da diese Frage ihrer Auffassung nach interdisziplinär beleuchtet werden müs-
se.  
 
Seitens des Vorsitzenden wurde angeregt, in Kombination mit der gerade erörterten Thematik eine öffentliche Veranstaltung 
auch zu der Frage abzuhalten, welche Bedeutung die Hessische Verfassung für die Außenvertretung des Landes habe. 
 
Für ihre Fraktion, so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, stehe dabei die Frage im Vordergrund, welche rechtlich bindende 
Wirkung eine Länderverfassung innerhalb des Föderalstaates und innerhalb der Europäischen Union entfalte. 
 
b) Öffentliche Anhörung am 7. Juli 2004 zu den Fragestellungen: 
 

Welche Bedeutung hat der historische Charakter der Hessischen Verfassung für ihre Reform? 
 

Welche Bedeutung hat die Hessische Verfassung bei der Vertretung des Landes nach außen? 
 
   EKV/16/7 (07.07.04) 
 
Zur Anhörung wurden vier externe Sachverständige sowie Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Verbände und Orga-
nisationen eingeladen. Ihre vor der Sitzung eingereichten schriftlichen Äußerungen sind in den Teilen 1 bis 4 der Kommis-
sionsvorlage EKV/16/5 zusammengefasst, die ebenso wie das Protokoll dieser 7. Sitzung der Enquetekommission, 
EKV/16/7, dem Bericht im Anhang beigefügt ist (siehe Punkt I., Anlagen 4 und 5). 
 
Obgleich interessierte Leserinnen und Leser des Berichts so die Herleitung und Begründung der Positionen der sachverstän-
digen Experten selbst nachvollziehen können, werden nachfolgend, konzentriert auf die zur Anhörung gestellte Frage nach 
der Bedeutung des historischen Charakters der Hessischen Verfassung für ihre Reform, die Kernaussagen der Stellungnah-
men der externen Sachverständigen zu diesem Thema herausgestellt. 
 
(1) Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Erhard Denninger 
 
Eine moderne, säkulare Verfassung sei positives Recht, und Kennzeichen positiven Rechts sei seine grundsätzliche Änder-
barkeit, sofern sie nicht für bestimmte Grundsätze „Ewigkeitswert“ beanspruche. Eine entsprechende Klausel enthalte Art. 
150 HV, worin es heiße, „keinerlei Verfassungsänderung darf die demokratischen Grundgedanken der Verfassung und die 
republikanisch-parlamentarische Staatsform antasten. Die Errichtung einer Diktatur, in welcher Form auch immer, ist ver-
boten.“ Diese Klausel sei zugleich ein Beispiel für eine Reihe von Verfassungsnormen, die er als den „acquis républicain 
historique“ bezeichnen und dem sorgfältigen Schutz des verfassungsändernden Gesetzgebers anvertrauen wolle. 
 
Zum „historischen republikanischen Besitzstand“ gehöre eine durchaus mutige föderale Positionierung. So in der in der 
Präambel enthaltenen Aussage, dass sich „Hessen als Gliedstaat der deutschen Republik“ diese Verfassung gegeben habe, 
wie außerdem in den Formulierungen in Art. 64 HV, „Hessen ist ein Glied der deutschen Republik“, und „Künftiges Recht 
der deutschen Republik bricht Landesrecht“, Art. 152 Abs. 2 HV.  
 
Schade wäre es, wenn die recht altmodisch anmutende Bestimmung der Informationsfreiheit in Art. 13 HV, nach der jeder 
das Recht habe, sich „durch den Bezug von Druckerzeugnissen, das Abhören von Rundfunksendern oder auf sonstige Wei-
se frei zu unterrichten“, einer modernen, der heutigen IuK-Technik angepassten Formulierung zum Opfer fiele. Nur wer 
sich erinnern könne, dass während des letzten Weltkrieges das „Abhören“ ausländischer, so genannter „Feindsender“ mit 
KZ-Haft bedroht war, werde den elementaren Freiheitsgehalt dieser Informationsfreiheit richtig einschätzen.  
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Als weitere Beispiele des „acquis républicain“ seien zu nennen: die Hervorhebung des Geschichtsunterrichts in der Schule, 
Art. 56 HV, die Bestimmung der Unterrichtsgeldfreiheit in Art. 59 Abs. 1 HV, die Pflicht, für den Bestand der Verfassung 
einzutreten und Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt zu leisten, Art. 147 HV, oder Art. 127 
Abs. 2 HV, wonach Richter die Gewähr dafür bieten müssen, ihr Amt im Geiste der Demokratie und des sozialen Ver-
ständnisses auszuüben, bevor sie auf Lebenszeit in ihr Amt berufen werden. 
 
Herausgenommen werden sollten aus der Hessischen Verfassung die Todesstrafe und die Bestätigung von Todesurteilen 
durch die Landesregierung, Art. 21, 109 HV, der „Achtstundentag“ als Regelarbeitszeit in einer Sechs-Tage-Arbeitswoche, 
Art. 31 HV, sowie die Vorschriften über die Sozialisierung von Unternehmen und über die Bodenreform, Art. 41, 42 HV.  
 
Angebracht seien, so SV Prof. Dr. Denninger, eine umfassende Modernisierung des Grundrechts- und Staatsziele-Katalogs 
sowie Veränderungen im Bereich Organisation und Verfahren. Dabei gehe es um eine Verbesserung der Qualität der Ge-
setzgebung, wie auch um eine notwendige Reform von Volksbegehren und Volksentscheid als direktdemokratische Gesetz-
gebungsformen. Großer Reformbedarf bestehe im Bereich der bundesstaatlichen Ebenenverflechtung und zwar besonders 
hinsichtlich einer Neugewichtung des Landes- und insbesondere des Landtagseinflusses bei der Willensbildung des Bundes 
in Angelegenheiten der EU, wie dies bereits die Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessischen Landtags an der 
Wende zum 21. Jahrhundert“ zutreffend erkannt habe. Insbesondere müsse das „Innenverhältnis“ zwischen Landtag und 
Landesregierung Gegenstand von Überlegungen zur Verfassungsreform sein. 
 
(2) Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Thomas Groß 
 
Da eine Verfassung natürlich ein historisches Dokument und gleichzeitig auch eine politische Grundordnung für die Ge-
genwart sei, komme es für den Verfassungsgeber darauf an, eine Balance zu halten zwischen Stabilität in der politischen 
Grundordnung und Anpassungsfähigkeit an veränderte politische, eventuell auch juristische Umstände. Eine versäumte 
Anpassung an veränderte Umstände bedrohe die Geltungskraft einer Verfassung und damit letztlich auch die Eigenständig-
keit der Länder als Verfassungssubjekte.  
 
Als Anlass für die angestrebte Reform der Hessischen Verfassung seien juristische Gründe offenbar nicht genannt worden, 
und in der Tat gäbe es keine Verfassungsbestimmung, die gegen Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG verstieße, wonach die verfas-
sungsmäßige Ordnung in den Ländern den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates 
entsprechen müsse. Letztlich sei es daher eine politische Entscheidung, in welchem Umfang die Verfassung angepasst wer-
den solle.  
 
Wichtig sei es, dass der Text einer Verfassung als Grundordnung des Staates für die Bürgerinnen und Bürger aus sich her-
aus verständlich sei. Dass noch immer die Todesstrafe und Bestimmungen über eine Sofortsozialisierung in der Verfassung 
enthalten seien, erschließe sich für den juristischen Laien nicht ohne weiteres. Diese Bestimmungen gehörten zu jenen, die 
er als juristisch obsolet und irreführend bezeichne, einer von insgesamt sechs Kategorien, die er, orientiert an der Verständ-
lichkeit der Verfassung für die Adressaten, gebildet habe.  
 
Eine andere Kategorie erfasse Bestimmungen, die von ihm als zwar juristisch obsolet, aber nicht irreführend bezeichnet 
wurden. Ob man diese ändern wolle, hänge davon ab, wie stark ihr historischer Charakter gewertet würde. So sei es bei-
spielsweise eher eine Frage der politischen Symbolik, ob die – rechtlich nicht mehr relevante – Übergangsbestimmung des 
Art. 158 HV betreffend die Fortgeltung des Entnazifizierungsrechtes aufrechterhalten wolle oder nicht. 
 
Solche Verfassungsbestimmungen, die mit dem Verfassungsrecht des Bundes und Entwicklungen in den anderen Landesver-
fassungen mit mehr übereinstimmten, würde er als juristisch rückständig bezeichnen. Er halte es etwa für nicht länger ge-
rechtfertigt, zwischen zwei Arten von Verordnungsrecht wie in Art. 107 und 118 HV zu unterscheiden. Art. 144 HV sollte 
um die Aufnahme einer Unabhängigkeitsgarantie für den Rechnungshof ergänzt werden. Die gesamte Reformwelle in der 
Finanzverfassung sei nicht in die Hessische Verfassung aufgenommen worden. Es fehle ein Grundrecht auf Persönlichkeits- 
und Datenschutz. 
 
Zu den klarstellungsbedürftigen Regelungen gehörten Art. 98 HV, nach dem nur Sitzungsgelder, nicht aber auch Diäten an 
die Abgeordneten ausgezahlt würden, und 131 HV, der keinen vollständigen Katalog der Zuständigkeiten des Staatsge-
richtshof enthalte. 
 
Zur wohl heikelsten Kategorie zählten die Vorschriften, die man als politisch rückständig bezeichnen könnte. Ein Beispiel 
sei der Ausschluss von Angehörigen monarchischer Familien aus der Landesregierung nach Art. 101 Abs. 3 HV, aber auch 
Art. 124 HV insofern, als sich die Hürden für Volksbegehren und Volksentscheid in der Praxis als zu hoch erwiesen hätten. 
Diese Möglichkeiten der Volksbeteiligung seien ein Anliegen der hessischen Verfassung gewesen, insofern könne man sich 
hier auf die Historie beziehen. 
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(3) Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Dieter Simon 
 
Nachdem SV Prof. Dr. Simon seine Gründe dafür dargelegt hatte, weshalb er mit einer gewissen Skepsis und Zurückhal-
tung auf das Unternehmen Reform der Hessischen Verfassung blicke, erläuterte er eine Vorgehensweise, die seiner Ansicht 
nach hilfreich sein könnte bei dem Versuch, herauszufinden, was wohl zur Substanz der Hessischen Verfassung gehöre.  
 
Hierzu müsse man einer seit den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts zunehmend akzeptierten generellen rechtstechni-
schen Einteilung aller Normen, einschließlich des Verfassungsrechts, in Regeln und Prinzipien folgen: 
 
Prinzipien seien Normen, die es geböten, dass der Sollensgehalt einer Norm, soweit die rechtlichen und tatsächlichen Um-
stände es zuließen, in einem möglichst hohen Maße realisiert würde; Prinzipien seien also Optimierungsgebote. Regeln 
seien demgegenüber Normen, die Festsetzungen über gebotene, verbotene oder erlaubte Handlungen im Rahmen des tat-
sächlich rechtlich Möglichen träfen. Sie könnten eben nur erfüllt oder nicht erfüllt werden. Danach wäre beispielsweise die 
Erlaubnis, sich in schweren Fällen der Todesstrafe zu bedienen, eine Regel; das Geheiß, einen säkularen Staat zu schaffen, 
wie es sich in Art. 50 HV finde, ein Prinzip.  
 
Wer die Substanz der Hessischen Verfassung wahren wolle, sollte davon ausgehen, dass die Prinzipien der Verfassung in 
allen Fällen erhalten bleiben müssten und dass es im Einzelnen lediglich um eine Frage der Erhöhung oder der Minderung 
ihres Gewichts gehen könne, während bei den Regeln die Tilgung oder Hinzufügung grundsätzlich innerhalb der Moderni-
sierungstoleranz läge. 
 
Der Vorschlag seines Kollegen Prof. Dr. Stolleis, Art. 50 HV den Satz „Meinungsverschiedenheiten werden auf freund-
schaftliche Weise beigelegt“ einzufügen, sei eine Ergänzung des Prinzips der Sphärentrennung um eine Regel. 
 
Demgegenüber würde die Einfügung eines so genannten Gottesbezuges zweifellos das Säkularisierungsgebot weder entfal-
ten noch dieses Prinzip gewichten, sondern es aufheben. An dieser Stelle fände ein Eingriff in die Substanz statt.  
 
Ausgehend von einer Kernsubstanz dieser bedeutenden Verfassung, einiger weniger Prinzipien, die er in der Festigung der 
individuellen Freiheit und der Selbstbestimmung sehe, in umfassender Sicherung und Gewährleistung sozialer Teilhaberech-
te und in einer außerordentlich entschiedenen demokratischen Staatsorganisation, müsste es möglich sein, jene Prinzipien 
festzustellen, um deren Entfaltung und Gewichtung es im Einzelnen gehen solle. Beseitigte und ergänzte man dann wider-
spruchsfrei die dazu gehörigen Regeln, könnte das Paradox, das die Kommission anstrebe, nämlich das Paradox einer Än-
derung ohne Veränderung, eine Substanzerweiterung bei Substanzkonservierung, auch für einen mündigen Staatsbürger 
plausibel gelöst werden. 
 
(4) Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Thomas Würtenberger 
 
SV Prof. Dr. Würtenberger begann seine Stellungnahme mit Ausführungen zu der Frage, ob eine Landesverfassung über-
haupt eine alternative sozio-ökonomische Verfassung zum Grundgesetz sein könne, und stellte hierzu fest, Landesverfas-
sungen könnten eine eigene Identität lediglich in den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und innere Sicherheit erreichen.  
 
Landesverfassungen hätten sicher auch eine Symbolfigur. Ob aber Landesverfassungen von einer dem Grundgesetz ver-
gleichbaren Symbol- und Integrationskraft sein könnten, sei fraglich, seien sie doch im allgemeinen politisch-rechtlichen 
Bewusstsein kaum präsent. Wenn dies aber so sei, warum sollte man dann nicht an deren Stelle eine andere, moderne Ver-
fassung setzten? 
 
Wie das Beispiel der französischen Verfassung der Fünften Republik zeige, die für die Grundrechte u. a. auf die Erklärung 
der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 verweise, könne ein Verfassungstext um der historischen Erinnerung an ein 
freiheitsstiftendes Ereignis willen beibehalten werden.  
 
Ähnliches könne auch für die Hessische Verfassung gelten. Sie stehe beispielhaft für den verfassungsrechtlichen Neuanfang 
nach 1945, als nach einer neuen politisch-rechtlichen, demokratischen, rechts- und sozialstaatlichen sowie freiheitlichen 
Ordnung in Deutschland gesucht wurde. 
 
Die Hessische Verfassung sei ein Monument historischer Erinnerung des Woher, das nicht nur für die Entwicklung von 
Hessen, sondern auch von Deutschland insgesamt von hoher Bedeutung sei.  
 
Dennoch sollte sie seiner Auffassung nach nicht in einem offensichtlichen Widerspruch zu verbindlichen Vorgaben des 
Grundgesetzes stehen, weshalb nicht mit dem Grundgesetz in Einklang stehende Bestimmungen in der Hessischen Verfas-
sung gestrichen werden sollten. Er rate außerdem aus verschiedenen Gründen davon ab, Staatszielbestimmungen in die 
Landesverfassung aufzunehmen. Für erforderlich halte er es dagegen, dass sich Hessen als Region in Europa auch in der 
Verfassung positioniere. 
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Der historische Charakter der Hessischen Verfassung sei durch vier Aspekte geprägt, mit denen sie zum Zeitpunkt ihrer 
Entstehung auch verfassungsrechtliches Neuland betreten habe: 
 
Sie habe die Grundrechte an die erste Stelle gestellt und damit ihre fundamentale Bedeutung betont und sie habe zweitens 
den Grundrechten unmittelbar geltende Kraft verliehen. Sie sei drittens durch religiöse Neutralität und den Grundsatz der 
Trennung von Kirche und Staat geprägt. Vor allem aber habe sie eine neue Sozial- und Wirtschaftsverfassung eingeführt, 
die Ausdruck einer einmaligen Verbindung von demokratischem Sozialismus und christlicher Soziallehre gewesen sei, wo-
durch sie sich von der gesamten bisherigen Verfassungstradition in Deutschland abgehoben habe. 
 
Im Gegensatz zu den Verfassungen der Länder Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland, die auf die staatlichen Exzesse des 
dritten Reiches mit einer Besinnung auf das christliche Naturrecht reagiert hätten, sei die Verfassung Hessen von einer 
starken Betonung des sozialstaatlichen Anspruchs geprägt gewesen. Eine neue Eigentums- und Wirtschaftsordnung sollte 
die parlamentarische Demokratie sichern helfen.  
 
Die Hessische Verfassung stelle, mit Erwin Stein gesprochen, „das erste Staatsgrundgesetz dar, das den Wandel von der 
nur liberal-humanitären zur sozial-humanitären Ordnung vollzogen hat“. 
 
Dieser historische Charakter der Landesverfassung erscheine bewahrenswert. Die Hessische Verfassung stelle in ihrer kon-
kreten Gestalt eines der frühesten Zeugnisse verfassungsrechtlicher und politischer Neubesinnung nach dem Zusammen-
bruch des nationalsozialistischen Unrechtsregimes dar und sei insofern nicht nur für Hessen, sondern für ganz Deutschland 
von immenser historischer Bedeutung.  
 
Die Frage sei, welche Folgerungen aus diesem Befund gezogen werden sollten. Die ersten drei genannten Aspekte des 
historischen Charakters, die doppelte Aufwertung der Grundrechte und die religiöse Neutralität, sollten beibehalten werden. 
 
Die Wirtschafts- und Sozialordnung gebe jedoch Anlass zu Bedenken, da sie deutlich über die bestehende grundgesetzliche 
Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik hinausreiche. Dennoch sei es möglich und geboten, auch hier den histo-
rischen Charakter zu wahren, weil es die Vielzahl der Artikel zur Wirtschaftsverfassung erlaubten, einzelne grundrechts-
widrige Artikel zu streichen, ohne dass dadurch die Grundkonzeption verloren ginge. 
 
Es erscheine sinnvoll, die grundgesetzwidrigen und obsolet gewordenen Bestimmungen in der Hessischen Verfassung zu 
streichen, sie sonst aber im Wesentlichen unverändert zu belassen. 
 
4. Motivation und Rahmen für die Beratungen im Kreis der Obleute 
 
Nachdem alle Fraktionen ihre Vorschläge zur Reform der Hessischen Verfassung vorgestellt hatten, lagen rund 80 Vor-
schläge zur Änderung von Bestimmungen der Hessischen Verfassung und rund 20 zu ihrer Ergänzung vor. Auf die einzel-
nen Absätze der Artikel bezogen wurden rund 200 Änderungen vorgeschlagen (vgl. Nachbetrachtung des Berichterstatters 
in EKV/16/9, S. 5, 10.12.04).  
 
Vor diesem sich abzeichnenden Hintergrund machte Abg. Axel Wintermeyer bereits zum Sommer 2004 deutlich, dass die 
Fraktion der CDU an die Verfassung behutsam heranzugehen gedenke und nur wenige Änderungen umzusetzen bereit sei 
(EKV 16/6, S. 22, 09.06.04). Die große Zahl von Änderungswünschen komme dem Versuch gleich, eine neue Verfassung 
zu gestalten, was von der Kommission nicht zu leisten sei (EKV/16/8, S. 23f., 08.09.04; vgl. auch EKV/16/9, S. 5, 
10.12.04). In dieser Weise hätten sich in den ersten Sitzungen auch die übrigen Mitglieder der Kommission eingelassen, die 
stets betont hätten, man wolle die historische Verfassung von 1946 erhalten.  
 
Trotzdem gingen die Einschätzungen über die Frage des Umfangs der wünschenswerten Änderungen auseinander. 
 
So erklärte beispielsweise Abg. Dr. Andreas Jürgens, der Sinn der Kommission könne sich nicht darin erschöpfen, ein paar 
Vorschriften zu streichen und ein paar ideologische Bekenntnisse abzugeben (EKV/16/6, S. 17f., 09.06.04). Ähnlich äußer-
ten sich auch die Vertreter der SPD-Fraktion und einige der Sachverständigen. 
 
Zur parlamentarischen Sommerpause 2004 gab es daraufhin Bestrebungen, die Arbeit der Enquetekommission zu beenden. 
Verschiedene Gespräche zwischen den Obleuten und auch zwischen den Fraktionsvorsitzenden der einzelnen Fraktionen 
fanden in dieser Zeit statt. Konkrete Pläne für eine Einstellung wurden diskutiert. 
  
In ihrer 8. Sitzung am 8. September 2004 (EKV/16/8) unternahm die Kommission trotzdem einen erneuten Versuch, die 
Arbeit des Gremiums zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen und beschloss auf Vorschlag des Abg. Axel Wintermeyer, 
im Dialog zwischen dem Vorsitzenden und den Obleuten zu versuchen, die Zahl der Vorschläge deutlich zu reduzieren. 
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Diesem Beschluss war eine ausführliche Debatte vorangegangen, in der erneut deutlich wurde, dass sich durch die vorge-
schlagenen Änderungen zum Teil miteinander unvereinbar erscheinende Positionen gegenüberstanden, die durch das Institut 
des Obleute-Gesprächs überwunden werden sollten.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender führte diesbezüglich aus, dass sie in den Gesprächen die Möglichkeit sehe, die Arbeit der 
Konsenssuche aufzunehmen, nachdem man bisher viel Zeit damit verbracht habe, die Positionen der anderen Fraktionen zu 
beurteilen, ohne miteinander ins Gespräch zu kommen (EKV/16/8, S. 27, 08.09.04).  
 
Der Vorsitzende machte zum Ende deutlich, in den Gesprächen solle die Frage beleuchtet werden, ob ein tragfähiger Kom-
promiss möglich sei und gegebenenfalls auch eine Verständigung auf Eckpunkte erfolgen.  
 
Abg. Dieter Posch wies allerdings darauf hin, dass die Besprechungen am Ende auch dazu führen könnten, dass man die 
Enquetearbeit beende (EKV/16/8, S. 26, 08.09.04). 
 
Das erste Gespräch der Obleute fand daraufhin am 29. September 2004 statt, in dem Abg. Axel Wintermeyer einen Reform-
vorschlag vorlegte, der den Rahmen für die anschließenden Beratungen vorgab. Im weiteren Verlauf wurden die präsentier-
ten Eckpunkte konkretisiert und überarbeitet.  
 
Am 10. Dezember 2004 berieten die Obleute abschließend den gefundenen Kompromiss, der zugleich die Grundlage für die 
Beratung in der Kommission am selben Tag bildete.  
 
5. Behandlung des Kompromissvorschlages in der Sitzung am 10. Dezember 2004 
 
   EKV/16/9, S. 4-25 (10.12.04) 
 
In ihrer letzten Sitzung des Jahres 2004, die am 10. Dezember stattfand, wurde der in den Obleute-Gesprächen erarbeitete 
Reformvorschlag für die Hessische Verfassung beraten.  
 
Abg. Axel Wintermeyer ging zu Beginn seiner Ausführungen auf die Gründe ein, die nach der Sommerpause 2004 dazu 
geführt hatten, die Möglichkeiten für einen Kompromiss zunächst im Kreis der Obleute zu prüfen. Es sei nach intensiven 
und zeitaufwendigen Gesprächen gelungen, einen Vorschlag zu unterbreiten, bei dem nach seiner Auffassung der histori-
sche Charakter der Hessischen Verfassung bewahrt werde und den alle Parteien mittragen könnten.  
 
Anlässlich der nächsten Bundestagswahl, die wahrscheinlich im September 2006 stattfinden werde, könne der Vorschlag 
abgestimmt werden. Zum 60. Jahrestag der Hessischen Verfassung am 1. Dezember 2006 könnten die Änderungen dann in 
den Verfassungstext aufgenommen sein.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender erklärte für ihre Fraktion, man habe ursprünglich nicht über den Änderungsbedarf der Hes-
sischen Verfassung in Obleute-Gesprächen beraten wollen, sei aber dann doch in diese Gespräche eingetreten, um die Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit mit den anderen Parteien zu zeigen. Die Mitglieder der SPD-Fraktion hätten an jedem ein-
zelnen Punkt mitgearbeitet und versucht, die Positionen ihrer Fraktion einzubringen.  
 
Alle Fraktionen hätten sich kompromissbereit gezeigt und keine habe zu hundert Prozent ihre Vorstellungen durchsetzen 
können. 
 
Anders als die anderen Fraktionen, die dem Papier bereits zugestimmt hätten, gehe die SPD einen Sonderweg, den die 
Obfrau anhand der zur Sitzung eingebrachten Änderungsanträge (Anlage 1 EKV/16/9, 10.12.04) näher erläuterte.  
 
Die Anträge hatten folgenden Wortlaut: 
 
„1.  Der von der Landtagsverwaltung mit Datum von 29.11.2004 synoptisch dargestellte Text für eine Kompromissvor-

lage erhält folgende Einleitungspassage: 
 

„ Der nachfolgende Text beinhaltet das Ergebnis der Obleutegespräche im Rahmen der Enquetekommission zur 
Reform der Hessischen Verfassung. 

 
Themen und Umfang spiegeln den „engen möglichen Kompromisskorridor“ wider, wie er sich unter den gegebe-
nen Mehrheitsverhältnissen ergibt. 

 
Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP haben diesen Ergebnissen zugestimmt und sich 
als „Obleutepapier“ zueigen gemacht. 
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Die Enquetekommission zur Reform der hessischen Verfassung hat sich im Verlauf der bisherigen Beratungen 
wiederholt für eine Beteiligung und Einbindung von gesellschaftlichen Interessengruppen und Institutionen an der 
Reformdiskussion ausgesprochen. Eine abschließende Positionierung der Enquetekommission zu den erzielten 
„Zwischenergebnissen“ sollte daher erst im Anschluss an diesen öffentlichen Diskussionsprozess vorgenommen 
werden.“ 

 
2.  Um dies zu ermöglichen, wird die Beschlussfassung der Enquetekommission auf ein Jahr ausgesetzt. In dieser Zeit 

soll zu den bisher erzielten Zwischenergebnissen der Enquetekommission eine öffentliche Diskussion mit interes-
sierten gesellschaftlichen Gruppierungen organisiert und durchgeführt werden. Die Abschluss-Sitzung der Enque-
tekommission wird dementsprechend vom Januar 2005 auf Januar 2006 vertagt.“ 

 
Beide Anträge wurden in einem Papier ausführlich begründet. Insoweit wird auf Anlage 2 zum Protokoll der Sitzung vom 
10. Dezember 2004 verwiesen. 
 
In der weiteren Beratung wurde eine ausführliche Bewertung des unterbreiteten Reformvorschlags von den Fraktionen vor-
genommen, der hier nicht vorgegriffen werden soll (siehe hierzu Punkt E. 2.).  
 
Die zitierten Anträge der Fraktion der SPD wurden von den anderen Fraktionen abgelehnt. 
 
Der Kommissionsvorschlag wurde von den Mitgliedern der Fraktionen der CDU, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der FDP einstimmig – bei Nichtbeteiligung der Fraktion der SPD – angenommen.  
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E. Ergebnis 
 
1. Vorschläge der Enquetekommission zur Änderung und zur Ergänzung der Hessischen Verfassung 
 
Die Änderungen gegenüber dem Verfassungstext sind durch Kursivdruck hervorgehoben. 
 

Hessische Verfassung 
Art. 1 - 63 

Kommissionsvorschlag 

Erster Hauptteil: Die Rechte des Menschen 
Präambel 
In der Überzeugung, daß Deutschland nur als demokratisches 
Gemeinwesen eine Gegenwart und Zukunft haben kann, hat 
sich Hessen als Gliedstaat der Deutschen Republik diese 
Verfassung gegeben. 

Präambel1 
In der Überzeugung, dass2 Deutschland nur als demokrati-
sches Gemeinwesen eine Gegenwart und Zukunft haben kann, 
hat sich Hessen als Gliedstaat der Deutschen Republik diese 
Verfassung gegeben. 
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Men-
schen, eingedenk seiner Geschichte, seines religiös-sittlichen 
Erbes und ausgehend von den leidvollen Erfahrungen totalitä-
rer Gewaltherrschaft bekundet Hessen seinen Willen, Würde, 
Leben und Freiheit des Einzelnen zu achten, Wohlstand und 
Bildung der Menschen zu fördern, das Gemeinschaftsleben in 
sozialer Gerechtigkeit zu ordnen, die Gleichberechtigung der 
Geschlechter zu fördern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
nachhaltig zu schützen, den Frieden zu sichern, den Rechts-
staat zu erhalten und als lebendiges Glied der Bundesrepublik 
Deutschland einem vereinten Europa zu dienen. 

Art. 4 [Ehe und Familie]  
Ehe und Familie stehen als Grundlage des Gemeinschaftsle-
bens unter dem besonderen Schutz des Gesetzes. 

Art. 4 [Ehe und Familie] 
(1) Ehe und Familie stehen als Grundlage des Gemeinschafts-
lebens unter dem besonderen Schutze des Staates, der Ge-
meinden und Gemeindeverbände. 
(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine gedeih-
liche seelische, geistige und körperliche Entwicklung. Sie sind 
durch staatliche und gemeindliche Maßnahmen und Einrich-
tungen vor sittlicher, geistiger und körperlicher Vernachlässi-
gung, Misshandlung, Missbrauch, Gefährdung und Gewalt 
besonders zu schützen. 
(3) Wer in häuslicher Gemeinschaft Kinder erzieht oder für 
Hilfsbedürftige sorgt, verdient Förderung und Entlastung. 

Art. 21 [Freiheitsstrafe]  
(1) Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig befun-
den worden, so können ihm auf Grund der Strafgesetze durch 
richterliches Urteil die Freiheit und die bürgerlichen Ehren-
rechte entzogen oder beschränkt werden. Bei besonders 
schweren Verbrechen kann er zum Tode verurteilt werden.  
(2) Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat.  
(3) Alle Gefangenen sind menschlich zu behandeln. 

Art. 21 [Freiheitsstrafe]  
(1) Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig befun-
den worden, so können ihm auf Grund der Strafgesetze durch 
richterliches Urteil die Freiheit und die bürgerlichen Ehren-
rechte entzogen oder beschränkt werden.  
 
 
(2) Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat.  
(3) Alle Gefangenen sind menschlich zu behandeln. 

Art. 26a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen]  
Die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen stehen unter 
dem Schutz des Staates und der Gemeinden. 

Art. 26a [Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen]  
Die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere stehen unter 
dem Schutz des Staates, der Gemeinden und Gemeindever-
bände. 

Art 29 [Einheitliches Arbeitsrecht, Tarifsystem, Schlich-
tungswesen, Arbeitskampf]  
(1) Für alle Angestellten, Arbeiter und Beamten ist ein ein-
heitliches Arbeitsrecht zu schaffen.  
(2) Im Rahmen dieses Arbeitsrechts können Gesamtvereinba-

Art 29 [ Einheitliches Arbeitsrecht, Tarifsystem, Schlich-
tungswesen, Arbeitskampf]  
(1) Im Rahmen der für Angestellte, Arbeiter und Beamte gel-
tenden Rechtsvorschriften können Vereinbarungen zwischen 
den Tarifvertragsparteien, den betrieblichen Arbeitnehmerver-

                                                  
1 Hinweis: Die hier gewählten Überschriften stimmen mit der Textsammlung Fuhr-Pfeil überein, die teilweise von jenen in der 
Textausgabe der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung abweichen. 
2 Hinweis: Ob die Änderungen in der neuen Rechtschreibung eingefügt werden sollen, ist rechtsförmlich noch zu prüfen. 
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rungen nur zwischen den Gewerkschaften und den Unter-
nehmungen oder ihren Vertretungen abgeschlossen werden. 
Sie schaffen verbindliches Recht, das grundsätzlich nur zu-
gunsten der Arbeitnehmer abbedungen werden kann.  
(3) Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt.  
(4) Das Streikrecht wird anerkannt, wenn die Gewerkschaften 
den Streik erklären.  
(5) Die Aussperrung ist rechtswidrig. 

tretungen und den Arbeitgebern abgeschlossen werden. Sie 
schaffen verbindliches Recht, das grundsätzlich nur zugunsten 
des Arbeitnehmers im Einzelfall abbedungen werden kann. 
(2) Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt. 
(3) Das Streikrecht wird anerkannt, wenn die Gewerkschaften 
den Streik erklären. 
(4) Unverhältnismäßige Aussperrungen sind rechtswidrig. 

Art. 35 [Sozialversicherung; Gesundheitswesen]  
(1) Es ist eine das gesamte Volk verbindende Sozialversiche-
rung zu schaffen. Sie ist sinnvoll aufzubauen. Die Selbstver-
waltung der Versicherten wird anerkannt. Ihre Organe wer-
den in allgemeiner, gleicher, freier und geheimer Wahl ge-
wählt. Das Nähere bestimmt das Gesetz.  
(2) Die Sozialversicherung hat die Aufgabe, den Gesund-
heitszustand des Volkes, auch durch vorbeugende Maßnah-
men, zu heben, Kranken, Schwangeren und Wöchnerinnen 
jede erforderliche Hilfe zu leisten und eine ausreichende 
Versorgung für Erwerbsbeschränkte, Erwerbsunfähige und 
Hinterbliebene sowie im Alter zu sichern.  
(3) Die Ordnung des Gesundheitswesens ist Sache des Staa-
tes. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 

Art. 35 [Sozialversicherung; Gesundheitswesen] 
(1) Aufgabe des Landes ist es, im Rahmen der Gesetze und 
nach Maßgabe seiner Leistungsfähigkeit die notwendigen 
Einrichtungen zur Verwirklichung des Rechts auf soziale Si-
cherung bei Armut, Krankheit, Unfall, Behinderung, Pflege-
bedürftigkeit und im Alter sicherzustellen. 
(2) Die Ordnung des Gesundheitswesens ist Sache des Staates. 
Das Nähere bestimmt das Gesetz. 

Art. 38 [Wirtschaftsordnung]  
(1) Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle 
des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu 
dienen.  
Zu diesem Zweck hat das Gesetz die Maßnahmen anzuord-
nen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, Herstellung 
und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann einen ge-
rechten Anteil an dem wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit 
zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen.  
(2) Im Rahmen der hierdurch gezogenen Grenzen ist die 
wirtschaftliche Betätigung frei.  
(3) Die Gewerkschaften und die Vertreter der Unternehmen 
haben gleiches Mitbestimmungsrecht in den vom Staat mit 
der Durchführung seiner Lenkungsmaßnahmen beauftragten 
Organen. 

Art. 38 [Wirtschaftsordnung 
(1) Die wirtschaftliche Betätigung ist frei im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung. 
(2) Die Wirtschaftsordnung ist den Grundsätzen einer sozial 
gerechten und am Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
ausgerichteten Marktwirtschaft verpflichtet. Sie hat die Aufga-
be, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines 
Bedarfs zu dienen. 

Art. 39 [Mißbrauch wirtschaftlicher Macht; Sozialisie-
rung]  
(1) Jeder Mißbrauch der wirtschaftlichen Freiheit – insbeson-
dere zu monopolistischer Machtzusammenballung und zu 
politischer Macht – ist untersagt.  
(2) Vermögen, das die Gefahr solchen Mißbrauchs wirt-
schaftlicher Freiheit in sich birgt, ist auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen in Gemeineigentum zu überführen. Soweit die 
Überführung in Gemeineigentum wirtschaftlich nicht zweck-
mäßig ist, muß dieses Vermögen auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen unter Staatsaufsicht gestellt oder durch vom 
Staate bestellte Organe verwaltet werden.  
(3) Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet das 
Gesetz.  
(4) Die Entschädigung für das in Gemeineigentum überführte 
Vermögen wird durch das Gesetz nach sozialen Gesichts-
punkten geregelt. Bei festgestelltem Mißbrauch wirtschaftli-
cher Macht ist in der Regel die Entschädigung zu versagen. 

Art. 39 [Missbrauch wirtschaftlicher Macht; Sozialisie-
rung]  
Jeder Missbrauch der wirtschaftlichen Freiheit – insbesondere 
zu monopolistischer Machtzusammenballung und zu politi-
scher Macht – ist untersagt.  
  

Art. 41 [Sozialisierte Unternehmen]  
(1) Mit Inkrafttreten dieser Verfassung werden 
1. in Gemeineigentum überführt: der Bergbau (Kohlen, Kali, 
Erze), die Betriebe der Eisen- und Stahlerzeugung, die Be-
triebe der Energiewirtschaft und das an Schienen oder Ober-
leitungen gebundene Verkehrswesen;  

Streichung 
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2. vom Staate beaufsichtigt oder verwaltet: die Großbanken 
und Versicherungsunternehmen und diejenigen in Ziffer 1 
genannten Betriebe, deren Sitz nicht in Hessen liegt.  
(2)Das Nähere bestimmt das Gesetz.  
(3) Wer Eigentümer eines danach in Gemeineigentum über-
führten Betriebes oder mit seiner Leitung betraut ist, hat ihn 
als Treuhänder des Landes bis zum Erlaß von Ausführungs-
gesetzen weiterzuführen. 
Art. 42 [Bodenreform]  
(1) Nach Maßgabe besonderer Gesetze ist der Großgrundbe-
sitz, der nach geschichtlicher Erfahrung die Gefahr politi-
schen Mißbrauchs oder der Begünstigung militärischer Be-
strebungen in sich birgt, im Rahmen einer Bodenreform ein-
zuziehen.  
(2) Aufgabe der Bodenreform ist vor allem, den land- und 
forstwirtschaftlichen Boden zu erhalten und zu vermehren 
und seine Leistung zu steigern, Bauern anzusiedeln und ge-
sunde Wohnstätten, Kleinsiedlerstellen und Kleingärten zu 
schaffen.  
(3) Streubesitz ist durch Umlegung leistungsfähiger zu ma-
chen.  
(4) Grundbesitz, den sein Eigentümer einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung entzieht, kann nach näherer gesetzlicher Be-
stimmung eingezogen werden.  
(5) Für die Entschädigung des seitherigen Eigentümers gilt 
der Artikel 39 Absatz 4 entsprechend. 

Streichung 

Art. 62 [Denkmal- und Landschaftsschutz]  
Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und Kultur sowie 
die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des Staa-
tes und der Gemeinden. Sie wachen im Rahmen besonderer 
Gesetze über die künstlerische Gestaltung beim Wiederaufbau 
der deutschen Städte, Dörfer und Siedlungen. 

Art. 62 
 (1) Kunst und Kultur, Sport, Denkmäler und Landschaft 
genießen den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemein-
den und Gemeindeverbände. 
(2) Der Staat soll ehrenamtliches Engagement schützen und 
fördern. 
 

Art. 62a [Sport] 
Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände. 

Streichung  

 
Zweiter Hauptteil: Aufbau des Landes   

 
 

Art. 65 [Staatsform]  
Hessen ist eine demokratische und parlamentarische Repu-
blik.  

Art. 65 [Staatsform] 
(1) Hessen ist eine demokratische und parlamentarische Re-
publik. 
(2) Der Staat anerkennt und fördert die Eigenverantwortung 
und die Eigeninitiative der gesellschaftlichen Kräfte zugunsten 
des Gemeinwohls und nimmt Aufgaben nur wahr, soweit dies 
das Gemeinwohl erfordert (Subsidiaritätsprinzip). 

Art. 101 [Wahl des Ministerpräsidenten; Ernennung der 
Minister; Ausschluß von Regierungsämtern; Vertrauens-
beschluß des Landtags]  
(1) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Ministerpräsi-
denten mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner 
Mitglieder. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung.  
(2) Der Ministerpräsident ernennt die Minister. Er zeigt ihre 
Ernennung unverzüglich dem Landtag an.  
(3) Angehörige der Häuser, die bis 1918 in Deutschland oder 
einem anderen Land regiert haben oder in einem anderen 
Land regieren, können nicht Mitglieder der Landesregierung 
werden. 
(4) Die Landesregierung kann die Geschäfte erst übernehmen, 
nachdem der Landtag ihr durch besonderen Beschluß das Ver-
trauen ausgesprochen hat. 

Art. 101 [Wahl des Ministerpräsidenten; Ernennung der 
Minister; Ausschluss von Regierungsämtern; Vertrauens-
beschluss des Landtags]  
(1) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Ministerpräsi-
denten mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner 
Mitglieder. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung.  
(2) Der Ministerpräsident ernennt die Minister. Er zeigt ihre 
Ernennung unverzüglich dem Landtag an.  
(3) Die Landesregierung kann die Geschäfte erst übernehmen, 
nachdem der Landtag ihr durch besonderen Beschluss das 
Vertrauen ausgesprochen hat. 
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Art. 109 [Begnadigung, Straferlasse, Niederschlagung 
anhängiger Strafsachen]  
(1) Der Ministerpräsident übt namens des Volkes das Recht 
der Begnadigung aus. Er kann die Befugnis auf andere Stellen 
übertragen. Die Bestätigung eines Todesurteils bleibt der 
Landesregierung vorbehalten.  
(2) Zugunsten eines wegen einer Amtshandlung verurteilten 
Ministers kann das Begnadigungsrecht nur auf Antrag des 
Landtags ausgeübt werden.  
(3) Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung einer 
bestimmten Art gerichtlich anhängiger Strafsachen bedürfen 
der Zustimmung des Landtags. Die Niederschlagung einer 
einzelnen gerichtlich anhängigen Strafsache ist unzulässig.  

Art. 109 [Begnadigung, Straferlasse, Niederschlagung 
anhängiger Strafsachen]  
(1) Der Ministerpräsident übt namens des Volkes das Recht 
der Begnadigung aus. Er kann die Befugnis auf andere Stellen 
übertragen.  
 
 
(2) Zugunsten eines wegen einer Amtshandlung verurteilten 
Ministers kann das Begnadigungsrecht nur auf Antrag des 
Landtags ausgeübt werden.  
(3) Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung einer 
bestimmten Art gerichtlich anhängiger Strafsachen bedürfen 
der Zustimmung des Landtags. Die Niederschlagung einer 
einzelnen gerichtlich anhängigen Strafsache ist unzulässig. 

Art. 123 [Verfassungsänderung]  
(1) Bestimmungen der Verfassung können im Wege der Ge-
setzgebung geändert werden, jedoch nur in der Form, daß 
eine Änderung des Verfassungstextes oder ein Zusatzartikel 
zur Verfassung beschlossen wird.  
(2) Eine Verfassungsänderung kommt dadurch zustande, daß 
der Landtag sie mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl 
seiner Mitglieder beschließt und das Volk mit der Mehrheit 
der Abstimmenden zustimmt.  

Art. 123 [Verfassungsänderung] 
(1) Bestimmungen der Verfassung können im Wege der Ge-
setzgebung geändert werden, jedoch nur in der Form, dass 
eine Änderung des Verfassungstextes oder ein Zusatzartikel 
zur Verfassung beschlossen wird. 
(2) Eine Verfassungsänderung kommt zustande, 
1. dadurch, dass der Landtag sie mit mehr als der Hälfte 
seiner Mitglieder beschließt und das Volk mit der Mehrheit 
der Abstimmenden zustimmt oder 
2. dadurch, dass der Landtag sie mit zwei Dritteln seiner 
Mitglieder beschließt oder 
3. im Verfahren nach Art. 124 Abs. 4. 
Eine Verfassungsänderung im Verfahren nach Art. 124 kann 
nicht durch eine Entscheidung des Landtages nach Nr. 2 
korrigiert werden. 

Art. 124 [Volksbegehren, Volksentscheid]   
(1) Ein Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn ein Fünftel 
der Stimmberechtigten das Begehren nach Vorlegung eines 
Gesetzentwurfs stellt. Dem Volksbegehren muß ein ausgear-
beiteter Gesetzentwurf zugrunde liegen. Der Haushaltsplan, 
Abgabengesetze oder Besoldungsordnungen können nicht 
Gegenstand eines Volksbegehrens sein.  
(2) Das dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetz ist von 
der Regierung unter Darlegung ihres Standpunktes dem Land-
tag zu unterbreiten. Der Volksentscheid unterbleibt, wenn der 
Landtag den begehrten Gesetzentwurf unverändert über-
nimmt.  
(3) Die Volksabstimmung kann nur bejahend oder verneinend 
sein. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  
 
 
(4) Das Verfahren beim Volksbegehren und Volksentscheid 
regelt das Gesetz.  

Art. 124 [Volksbegehren, Volksentscheid] 
(1) Ein Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn ein Achtel 
der Stimmberechtigten das Begehren nach Vorlegung eines 
Gesetzentwurfs stellt. Dem Volksbegehren muss ein ausgear-
beiteter Gesetzentwurf zugrunde liegen. Der Haushaltsplan, 
Abgabengesetze oder Besoldungsordnungen können nicht 
Gegenstand eines Volksbegehrens sein.  
(2) Das dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetz ist von 
der Regierung unter Darlegung ihres Standpunktes dem Land-
tag zu unterbreiten. Der Volksentscheid unterbleibt, wenn der 
Landtag den begehrten Gesetzentwurf unverändert annimmt.  
(3) Die Volksabstimmung kann nur bejahend oder verneinend 
sein. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, sofern mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten 
zustimmt. 
(4) Ist Gegenstand des Gesetzentwurfs eine Änderung dieser 
Verfassung, so kommt diese zustande, wenn der Landtag den 
Gesetzentwurf mit zwei Dritteln seiner Mitglieder unverändert 
annimmt, wenn der Landtag sie mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder beschließt und das Volk in der Volksabstimmung nach 
Abs. 3 zustimmt oder wenn im Falle einer Ablehnung durch 
den Landtag im Volksentscheid nach Abs. 3 mindestens die 
Hälfte der Stimmberechtigten dem Gesetzentwurf zustimmt. 
(5) Die Stimmberechtigten des Landes haben das Recht, dem 
Landtag im Rahmen seiner Zuständigkeit bestimmte Gegens-
tände der politischen Willensbildung zu unterbreiten. Wird 
eine Initiative von mindestens 50.000 Stimmberechtigten un-
terstützt, muss sich der Landtag hiermit befassen. 
(6) Das Verfahren beim Volksbegehren und Volksentscheid 
regelt das Gesetz. 
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2. Bewertung des Kommissionsvorschlages durch die Fraktionen  
 
a) Bewertung durch die Fraktion der CDU 
 

(1) Überblick 
 

Die Hessische Verfassung aus dem Jahre 1946 erweist sich fast 60 Jahre nach ihrem In-Kraft-Treten als teilweise 
modernisierungsbedürftig. Ohne die historische Bedeutung der Hessischen Verfassung als erste demokratische Ver-
fassung auf deutschem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg zu schmälern, sind einige behutsame Einzeländerungen 
dringend notwendig. Sie folgen dabei dem generellen Ziel einer verstärkten Bürgernähe und Wirtschaftsfreundlich-
keit der Hessischen Verfassung.  
 
Die wichtigsten Neuerungen der Hessischen Verfassung sind: 
 
- die Aufwertung der Präambel als Aushängeschild der Verfassung mit einer Anrufung Gottes sowie einer Beru-

fung auf das sittlich-religiöse Erbes des Landes Hessen und einer Betonung fundamentaler Werte der Verfas-
sung (dazu 2.), 

- die Förderung der Eigeninitiative der Bürger zu Gunsten des Gemeinwohls (dazu 3.),  
- die Stärkung der Stellung von Familien und Kindern (dazu 4.)  
- eine auf dem Grundsatz der sozialen Marktwirtschaft beruhende moderne Wirtschaftsordnung (dazu 5.) 
- das Subsidiaritätsprinzip (dazu 6.) und 
- die verantwortungsvolle Erweiterung der direktdemokratischen Mitwirkungsrechte der Bürger (dazu 7.). 

 
(2) Aufwertung der Präambel 

 
Die Präambel der Hessischen Verfassung erfährt eine umfassende, den historischen Text harmonisch in sich auf-
nehmende Neufassung. Sie stellt einleitend die wichtigsten Prinzipien des nachfolgenden Verfassungstextes im Sin-
ne eines gleichsam vor die Klammer gezogenen „Kurzprogramms“ dar. Zu nennen sind: die Achtung von Würde, 
Leben und Freiheit des Einzelnen (Art. 2 und 3), die Förderung von Wohlstand (Art. 38) und Bildung (Art. 55 
ff.), die Ordnung des Gemeinschaftslebens in sozialer Gerechtigkeit (Art. 38), die Förderung der Gleichberechti-
gung der Geschlechter (Art. 1) sowie der nachhaltige Schutz der Lebensgrundlagen (Art. 26a). Zusätzlich werden 
erwähnt: die Friedenssicherung, die Erhaltung des Rechtsstaats und der Dienst an einem vereinten Europa – alle-
samt Staatsziele, die, ohne ausdrücklich geregelt gewesen zu sein, bereits bislang anerkannt waren oder die auf 
Themen reagieren, die erst nach 1946 aufgetreten sind (z. B. Europäische Union).  
Darüber hinaus bedeutsam für die Auslegung der gesamten Verfassung ist das Bekenntnis zur Verantwortung vor 
Gott (invocatio dei) und zu dem religiös-sittlichen Erbe. Durch diese Formulierungen wird auf die, das religiös-
sittliche Erbe in Hessen besonders prägende, vornehmlich christliche und jüdische Verfassungstradition mit ihren 
Inhalten wie etwa der Existenz von Menschenrechten oder der Unzulässigkeit totalitärer Herrschaftsformen hinge-
wiesen, ohne andere Religionen oder Weltanschauungen einschließlich des Atheismus auszugrenzen oder zu dis-
kriminieren. In der Erinnerung an die Verantwortung vor Gott und das religiös-sittliche Erbe liegt zugleich ein Be-
kenntnis zu unverrückbaren Grundwerten wie Demokratie, Freiheit, Menschenwürde, Gleichheit, Rechtsstaatlich-
keit und Gewaltenteilung. Im Kontext zu der Betonung religiös und ethisch begründeter Werte in der Präambel ste-
hen an späterer Stelle der Verfassung die Anerkennung eines staatlichen Schutz- und Förderauftrages zu Gunsten 
von Kindern und Jugendlichen (Art. 4 Abs. 2), die Verankerung des Tierschutzes (Art. 26a) als verfassungsimma-
nente Schranke etwa der Religionsfreiheit, die Streichung der Möglichkeit der Todesstrafe (Art. 21 Abs. 1 S. 2, 
109 Abs. 1 S. 3) sowie die Streichung des gleichheitswidrigen Ausschlusses der Möglichkeit einer Mitgliedschaft 
adeliger Personen in der Landesregierung (Art. 101 Abs. 3). 
Wiewohl die Präambel keine subjektiven Rechte für Einzelne enthält, entfaltet sie dennoch objektive Rechtswir-
kungen im Sinne von Staatszielbestimmungen bzw. Leitprinzipien. Im Vergleich zu anderen Vorschriften der Ver-
fassung ist sie freilich auf Grund ihrer notwendigerweise offeneren Formulierungen von geringerer normativer 
Dichte und Steuerungskraft. 

 
(3) Förderung der Eigeninitiative der Bürger zu Gunsten des Gemeinwohls 

 
Die reformierte Hessische Verfassung vermittelt ein Bild der Bürgerinnen und Bürger als eigeninitiativ, ohne staat-
lichen Zwang zu Gunsten des Gemeinwohls handelnde Menschen. Dies kommt in der Anerkennung von Tätigkei-
ten zum Ausdruck, welche in einer freiheitlichen Gesellschaft vom Einzelnen nicht verlangt werden können, die 
aber umso größeren Nutzen für die Gesellschaft als Ganzes stiften. So vermittelt der neu eingefügte Art. 4 Abs. 3 
zwar keine unmittelbaren Ansprüche in Form eines Leistungsgrundrechts, doch erkennt die Norm die häusliche 
Pflege und Erziehung als Staatszielbestimmung an. Art. 62 Abs. 2 würdigt als erste Norm dieser Art auf dem Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland das ehrenamtliche Engagement der Bürger. Von der Rechtsnatur her handelt 
es sich auch hierbei um einen objektiven Schutz- und Förderauftrag an den Staat. Sowohl Art. 4 Abs. 3 als auch 
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Art. 62 Abs. 2 sind Ausprägungen des Grundsatzes der Subsidiarität staatlichen Handelns im Verhältnis zu gesell-
schaftlicher Selbstorganisation (dazu unten 6.). Als ebenfalls förderungswürdigen, dem Aufbau des Gemeinwesens 
von unten nach oben dienenden gesellschaftlichen Phänomenen werden Kultur und Sport (beide finden sich zukünf-
tig zusammen in Art. 62) der Schutz und die Pflege durch staatliche Stellen zuteil. 

 
(4) Stärkung der Rechte der Kinder und Familien 

 
Art. 4 Abs. 1 stellt Ehe und Familie als Grundlage des Gemeinschaftslebens zukünftig unter einen weitergehenden 
Schutz als bisher. Adressat der Verpflichtung ist nicht mehr nur der Landesgesetzgeber, sondern die gesamte Lan-
desstaatsgewalt, also auch Verwaltung, Gerichte, Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Vorschrift verbürgt ei-
nerseits ein Grundrecht, andererseits eine Garantie der Institute „Ehe“ und „Familie“ sowie eine wertentscheiden-
de Grundsatznorm. Unter Ehe ist ausschließlich die Verbindung zwischen Mann und Frau zu verstehen. Familie ist 
die häusliche Gemeinschaft zwischen mindestens einem Elternteil und einem Kind. Zusätzlichen Schutz genießen 
zukünftig auch bereits kraft Verfassung (Art. 4 Abs. 2) Kinder und Jugendliche. Diese Vorschrift begründet einen 
staatlichen Schutz- und Förderungsauftrag aller staatlichen Stellen für die gedeihliche und gesunde Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen, insbesondere eine Verpflichtung des Staates auf Schutz vor Gefahren junger Menschen, 
etwa durch Drogen, Kriminalität oder sonstiger Form sozialer Verwahrlosung. Art. 4 Abs. 3 erkennt die Bedeu-
tung häuslicher Erziehungs- und Pflegearbeit, die in den Familien geleistet wird, ausdrücklich an.  

 
(5) Soziale Marktwirtschaft 

 
Eine zentrale Änderung der Hessischen Verfassung liegt in ihrer konsequenten Ausrichtung auf das Konzept einer 
an Freiheit und Eigenverantwortung ausgerichteten sozialen Marktwirtschaft. Diese wirtschaftsverfassungsrechtli-
che Grundentscheidung kommt in zwei Reformen zum Ausdruck: Zum einen werden neue Bestimmungen aufge-
nommen, die der marktwirtschaftlichen Leitlinie gerecht werden und zum anderen fallen der Verfassungsänderung 
zahlreiche Vorschriften zum Opfer, die diesem Staatsziel widersprechen.  
Art. 38 Abs. 1 verdeutlicht zunächst das Grundrecht auf freie wirtschaftliche Betätigung, enthält darüber hinaus 
aber zwei weitere bedeutende Aspekte: Erstens verweist Art. 38 Abs. 1 nunmehr lediglich auf die verfassungsmä-
ßige Ordnung und statuiert damit im Unterschied zur alten Fassung des Art. 38 Abs. 2, der noch zahlreiche vage 
Eingriffsrechtfertigungszwecke kannte, einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Für Beschränkungen der wirtschaftli-
chen Betätigung gilt somit keine – misstrauensgetragene – negative Sonderbehandlung mehr. Zweitens wird das 
Grundrecht auf freie wirtschaftliche Betätigung systematisch vor die objektiv-rechtliche Regelung über die Wirt-
schaftsordnung (Art. 38 Abs. 2) gestellt und damit der Vorrang des Individuell-Freiheitlichen vor dem Kollektiv-
Etatistischen festgelegt. 
Art. 38 Abs. 2, der die Marktwirtschaft als herrschendes Ordnungsprinzip im Unterschied zum Grundgesetz in der 
Hessischen Verfassung ausdrücklich verankert, ist eine objektiv-rechtliche Regelung. Da nur staatliche Stellen Ad-
ressaten der Norm sein können, werden einzelne Wirtschaftssubjekte in keiner Weise berechtigt oder verpflichtet. 
Es lassen sich vor allem keine Grundpflichten der Wirtschaftsakteure wie eine Sozialpflichtigkeit des Grundrechts-
gebrauchs aus dieser Bestimmung herleiten. Grenzen der wirtschaftlichen Freiheit folgen ausschließlich aus der in 
Art. 38 Abs. 1 angesprochenen verfassungsmäßigen Ordnung.  
Ebenfalls im Sinne einer marktwirtschaftlichen Ordnung liegen die Anerkennung von Betriebsvereinbarungen in 
Art. 29 Abs. 1 sowie die Relativierung des bislang absolut formulierten Aussperrungsverbots (Art. 29 Abs. 4). Die 
Änderung des ehemaligen Art. 29 Abs. 2, jetzt Abs. 1, zeichnet die jahrzehntelange Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts nach, indem neben den grundsätzlich maßgebenden Tarifverträgen auch Betriebsvereinbarungen als 
zulässig anerkannt werden. In der Praxis sind Betriebsvereinbarungen seit langem bekannt und bewährt. Das bis 
zur Änderung in der Verfassung festgeschriebene Verbot jeglicher Aussperrung ging einseitig zu Lasten der Ar-
beitgeber und stand in eklatanten Widerspruch zu der vom Bundesverfassungsgericht und der Arbeitsgerichtsbar-
keit entscheidend mit geprägten Verfassungsrealität, welche für das ganze Bundesgebiet von der Zulässigkeit be-
stimmter verhältnismäßiger Formen der Aussperrung ausgeht (insbesondere Abwehraussperrung).  
Auch der neu gefasste Art. 35 Abs. 1 bringt den marktwirtschaftlichen Gedanken zum Ausdruck und trägt der Ver-
fassungsentwicklung seit 1946 Rechnung, indem er sich nur noch auf Sachverhalte bezieht, in denen Landesbehör-
den Bundesrecht auf dem Gebiet des Sozialwesens ausführen, und noch dazu unter dem Vorbehalt der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Landes steht. Der marktwirtschaftlichen Ausrichtung der Verfassung folgend wurden ferner 
die stark ideologisch geprägten, bundesrechtswidrigen und obsolet gewordenen Vorschriften zur Sozialisierung von 
Privateigentum, zum Umgang mit sozialisierten Unternehmen und zur Bodenreform in den Art. 39 Abs. 2-4, 41 
und 42 ersatzlos gestrichen. Durch Beseitigung dieser „toten Buchstaben“ im Verfassungstext wird ein wesentli-
cher Beitrag zur Stärkung der normativen Verbindlichkeit der Hessischen Verfassung und damit von deren Autori-
tät und Glaubwürdigkeit geleistet, kann sich doch eine zukunftsgerichtete Verfassung des 21. Jahrhunderts keine 
„Normruinen“ leisten, die einem historisch überholten Geist entsprechen. 
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(6) Subsidiarität 
 

In engem Zusammenhang mit der marktwirtschaftlichen Ordnung steht das Prinzip der Subsidiarität, wie es in Art. 
65 Abs. 2 erstmals in einer deutschen Landesverfassung festgeschrieben ist. Von seinem Bedeutungsgehalt weist 
das Subsidiaritätsprinzip indes weit über wirtschaftliche Fragen hinaus. Art. 65 Abs. 2 vereint beide heute europa-
weit weitgehend anerkannten Dimensionen des Subsidiaritätsprinzips, wie sie auch in ausländischen Verfassungen, 
z.B. der Italiens oder des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg, aber auch in der zukünftigen Europäischen 
Verfassung normative Vorbilder finden. Art. 65 Abs. 2 ordnet an, dass der Staat nur dann Aufgaben wahrnehmen 
darf, wenn dies das Gemeinwohl trotz der Anerkennung und Förderung der gesellschaftlichen Kräfte erfordert. Mit 
anderen Worten: Sobald die Gesellschaft eine Aufgabe mindestens ebenso gut erfüllen kann, darf der Staat im wei-
ten Sinne (also auch die Gemeinden und Landkreise) die Aufgabe nicht an sich ziehen. Gleichzeitig impliziert Art. 
65 Abs. 2 auf Grund seiner systematischen Stellung im Zweiten Hauptteil zum Aufbau des Landes, dass innerhalb 
des Staates ein Vorrang der jeweils unteren Ebene gilt (Staatsstrukturprinzip). Dies entsprach dem mehrheitlichen 
Willen in der Enquetekommission. Von einer ausdrücklichen Aufnahme einer entsprechenden Wendung wurde aus 
formalen Gründen abgesehen, da diese als zu abstrakt und daher wenig verständlich und bürgernah galt. Das weite 
Verständnis des Begriffs der Subsidiarität entspricht der ganz herrschenden Auslegung, die stets beide Perspektiven 
einbezieht oder sogar nur den Aufbau des Gemeinwesens im Blick hat (vgl. Art. 5 Abs. 2 EG-Vertrag, Art. 23 
Abs. 1 S. 1, 72 Abs. 2 GG). Das Subsidiaritätsprinzip in Art. 65 Abs. 2 stärkt somit die Gesellschaft zu Lasten des 
Staates und innerhalb des Gemeinwesens die unteren Ebenen, sprich die Gemeinden, daneben auch die Landkreise. 
Die Norm verpflichtet den Gesetzgeber objektiv-rechtlich, bei allen Rechtsakten den Grundsatz der Subsidiarität zu 
beachten. Das Subsidiaritätsprinzip ist auf Grund seiner hohen normativen Dichte justiziabel. Seine Einhaltung 
kann vor dem Hessischen Staatsgerichtshof geltend gemacht und von diesem erzwungen werden. Unmittelbare 
Auswirkungen hat dies auf etwa für die in der Hessischen Gemeindeordnung geregelte wirtschaftliche Betätigung 
der Kommunen, die fortan im Lichte des Art. 65 Abs. 2 einer verfassungskonformen (engeren) Auslegung bedarf. 
Der Grundsatz der Subsidiarität verlangt hier eine die subjektiven Rechte der privatwirtschaftlich handelnden 
Grundrechtsträger stärker schützende Sichtweise, insbesondere die Bejahung von deren Klagebefugnis vor den 
Verwaltungsgerichten. 

 
(7) Ausbau plebiszitärer Rechte 

 
Auch bei dem verantwortungsbewussten Ausbau direkt-demokratischer Instrumente geht es um eine verstärkte Ver-
antwortungsübertragung auf die Bürgerinnen und Bürger des Landes. Über ihr wirtschaftliches und soziales 
Engagement als Einzelne wächst den Einzelnen in ihrer Rolle als Stimmberechtigte und als Souverän eine tragende 
Funktion in der Zivilgesellschaft zu. Folglich kann die Hessische Verfassung von nun an nicht mehr nur auf Grund 
einer Initiative des Landtages (Art. 123 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und 2), sondern auch im Wege eines Volksbegehrens mit 
abschließendem Volksentscheid geändert werden (Art. 123 Abs. 2 S. 1 Nr. 3). Diese Form der Verfassungsände-
rung erfährt gemäß Art. 123 Abs. 2 S. 2 einen besonderen Status, da sie auch nicht durch das – gleichfalls neu 
eingeführte – Verfahren der Verfassungsänderung allein durch den Landtag (Art. 123 Abs. 2 S. 1 Nr. 2) korrigiert 
werden kann. Demgegenüber können vom Landtag mit Zweidrittelmehrheit beschlossene Verfassungsänderungen 
durch Volksbegehren und Volksentscheid widerrufen werden. Dieses hohe Vertrauen in die positiven Kräfte der 
Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger wird in Art. 124 Abs. 1 vervollständigt, indem dieser eine maßgebliche 
Erleichterung für ein Volksbegehren vorsieht. Anstatt wie bisher ein Fünftel muss sich nun nur noch ein Achtel der 
Stimmberechtigten dem Volksbegehren anschließen, damit dieses dem Volk zu Abstimmung vorgelegt werden 
muss.  
Um die Legitimität der dadurch erleichterten Volksentscheide zu sichern und umgekehrt eine Herrschaft – gut or-
ganisierter, verbandsmächtiger – Minderheiten zu vermeiden, verlangt Art. 124 Abs. 3 S. 2 ein Zustimmungsquo-
rum in Höhe von einem Viertel aller Stimmberechtigten bei der Änderung einfacher Gesetze. Zur Änderung von 
Bestimmungen der Verfassung ohne Zustimmung durch den Landtag ist die Zustimmung der Hälfte aller Stimmbe-
rechtigten erforderlich. Dies ist notwendig, um die besondere Würde einer Verfassung zu schützen, welche nicht 
dem tagespolitischen Zeitgeist zufälliger kleiner Mehrheiten ausgeliefert werden darf, sondern auf Bestand und 
Dauerhaftigkeit angelegt ist. 
Schließlich sieht Art. 124 Abs. 5 eine weitere bürgerfreundliche Möglichkeit für die Beteiligung an der staatlichen 
Willensbildung in Form des neu eingeführten Instruments der Volksinitiative vor. 50.000 Stimmberechtigte können 
zukünftig den Landtag im Rahmen seiner Zuständigkeit mit jedem beliebigen Gegenstand der Willensbildung be-
fassen. Es muss sich dabei im Unterschied zum Volksbegehren nicht um einen Gesetzentwurf handeln. Der Ge-
genstand der Volksinitiative muss lediglich in den Zuständigkeitsbereich des Landes Hessen und des Landtages fal-
len.  

 
(8) Fazit 

 
Die von der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung vorgeschlagene Revision der Hessischen 
Verfassung ist die umfassendste und wichtigste Verfassungsänderung in Hessen seit 1946. Gleichwohl erfährt die 
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Hessische Verfassung hiermit weder quantitativ noch qualitativ eine Totalrevision. Vielmehr wird der historische 
Charakter einer – aufs Ganze gesehen bewährten und in Vielem vorbildhaften – Verfassung weitgehend gewahrt. 
Die Beteiligten an der Verfassungsreform haben sich bewusst auf das unabdingbar Notwendige und auf das einem 
parteiübergreifenden Konsens Zugängliche beschränkt: Die Hessische Verfassung wird einerseits von völlig leer 
laufenden oder bundesrechtswidrigen Normen „entrümpelt“ und damit verschlankt. Sie wird andererseits dort zeit-
gerecht modernisiert, wo sie erkennbar nicht mehr den Werten der großen Bevölkerungsmehrheit entspricht bzw. 
wo sie auf zentrale Fragen für Staat und Gesellschaft keine Antworten gibt. Vor allem mit der Aktivierung der ei-
genverantwortlich handelnden Bürgerinnen und Bürger im wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereich wirkt 
die Verfassungsreform maßstabsetzend für eine freiheitliche Landesverfassung des 21. Jahrhunderts. 

 
b) Bewertung durch die Fraktion der SPD 
 

SPD Fraktion: Bewertung der Arbeitsergebnisse vom 10.12.2004 

Hauptpunkte der Kritik 

Die SPD kann die im Mehrheitsbericht vorgelegten Ergebnisse nicht akzeptieren. Durch das gewählte Verfahren und die 
Arbeitsergebnisse wird gegen Sinn und Ziel der Verfassungsenquete verstoßen. 

Die Arbeit der Enquete war für die Öffentlichkeit bisher weder nachvollziehbar noch transparent. Die Mehrheit hat entge-
gen zunächst gemachter Bekundungen einen öffentlichen Diskurs zur Begleitung der Enquetearbeit zu führen, eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung abgelehnt.  

Obleutegespräche zur Sondierung eines Kompromisszone gehören zum üblichen Prozedere der parlamentarischen Arbeit. 
Anders ist es zu beurteilen, wenn Obleutegespräche zur Entscheidungsrunde stilisiert werden, die die demokratisch transpa-
rente Arbeit der eingesetzten EKV substituieren sollen. Dies ist grundsätzlich nicht hinnehmbar. Und angesichts der Bedeu-
tung einer Verfassungsänderung ist diese "Geheimratspolitik" völlig unangemessen. 

Mit dem Mehrheitsbeschluss wird massiv gegen den Einsetzungsbeschluss verstoßen, eine Verfassungsänderung nur im 
Konsens herbeizuführen. 

Auch von der Sache her besteht ein großer Diskussionsbedarf, ob die Ergebnisse dem Geist der Hessischen Verfassung 
entsprechen.  

Zu den wichtigsten der vorgeschlagenen Änderungen hier so viel: 

- Die Mehrheitsergebnisse bedeuten einen nicht hinnehmbaren Demokratieverlust und einen Rückschritt bei der Bür-
gerbeteiligung im Rahmen von Verfassungsänderungen. 

- Der Änderungsvorschlag will die Arbeitsverfassung, immerhin ein besonders wichtiger Beleg für die wirtschafts-
ethische Grundausrichtung der historischen HV, zulasten dieser sozialen Grundsubstanz verändern. 

- Der Mehrheitsbeschluss will die für die HV typische soziale Verpflichtung des Eigentums und die notwendige Be-
grenzung der wirtschaftlichen Macht nicht etwa zeitangemessen übersetzen. Er  will sie erinnerungslos streichen. 

- Der Kommissionsvorschlag bewahrt den sozialen Impetus der Hessischen Verfassung nicht; er füllt den fortschritt-
lichen Geiste des Regelwerks nicht mit Leben. Der soziale Impetus und der fortschrittliche Geist der Hessischen 
Verfassung werden bis zur Unkenntlichkeit verwischt. 

Die in der Sitzung der Enquete zur Reform der Hessischen Verfassung vom 10.12.2004 ohne die Stimmen der SPD-
Fraktion beschlossenen Änderungsanregungen werden den Arbeitszielen und dem Verfahren, das die Enquetekommission 
im Verlaufe der Beratungen erörtert hat, nicht gerecht und können daher keinen Abschluss der Enquetearbeit darstellen. 
 
Das Minderheitenvotum der SPD Fraktion wird dies in „Punkt H“ des Abschlußberichts, „Sondervotum der SPD-
Fraktion“, ausführlich und vollständiger darlegen, als es hier möglich ist. Hier folgen einige zentrale Bewertungen des von 
CDU, FDP und Grünen getragenen sogenannten „Obleuteergebnis“ vom 10.12.2004:  
 
Verfahren im Rahmen der Obleutegespräche 
 
Im Sommer 2004 vereinbarten die Mitglieder der Enquetekommission zur Änderung der Hessischen Verfassung, im Rah-
men von Obleuterunden zu erörtern, in welchem Umfang es möglich sein könnte, zwischen den im Hessischen Landtag 
vertretenen Fraktionen zu einem gemeinsamen Katalog für eine Reform der Hessischen Verfassung zu gelangen. 
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Nicht einem Sondierungsgespräch, sondern der Hochstilisierung der Obleuterunde zur Entscheidungsrunde hat die SPD von 
Anfang an skeptisch gegenüber gestanden. Gegen dieses Verfahren sprachen u. a. die fehlende Transparenz der Entschei-
dungsfindung sowie der Ausschluss der übrigen Enquetemitglieder sowie der externen Sachverständigen aus den Erörterun-
gen. 
 
Verstoß gegen die Vorgabe, nur im Konsens handeln zu wollen 
 
Bereits im Einsetzungsbeschluss (Drs. 16/264) und der hierzu geführten Debatte waren sich alle im Hessischen Landtag 
vertretenen politischen Kräfte darüber einig, dass eine Änderung der Hessischen Verfassung ausschließlich im Konsens mit 
allen Fraktionen eingeleitet werden soll. Dies wurde von den jeweiligen Vertretern der einzelnen Fraktionen ebenfalls wäh-
rend der Sitzungen der Enquetekommission wiederholt bestätigt (vgl. Presseerklärung der Enquetekommission v. 
17.02.2004). 
 
Dennoch wurden in der Sitzung der Enquetekommission vom 10.12.2004 die nun zum Gegenstand des vorliegenden Be-
richts gemachten Änderungen gegen das ausdrückliche Votum der SPD-Fraktion zum vorläufigen Abschluss der Enquetear-
beit erhoben und werden von den Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP als die ausschließliche 
Grundlage für Gesetzesinitiativen zur Änderung der Hessischen Verfassung in dieser Wahlperiode des Hessischen Landtags 
behandelt. 
 
Dieses Verfahren widerspricht aber – wie bereits dargestellt – dem vom Landtag vorgegebenen und dem in der Enquete-
kommission bekräftigten Willen aller im Hessischen Landtag vertretenen Parteien, die Hessische Verfassung nur im Kom-
promiss ändern zu wollen, und ist daher abzulehnen. 
 
Ausgrenzung der Öffentlichkeit 
 
In der Sitzung der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung vom 10.12.2004 wurde der so genannte 
Obleutekompromiss entgegen aller zuvor in den Enquetesitzungen gemachten Absichtserklärungen und Vereinbarungen 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Abschluss der Arbeit der Enquetearbeit erhoben. 
 
Während im Verlauf der Arbeit der Enquetekommission und im Rahmen der Erörterung der Einbindung interessierter ge-
sellschaftlicher Gruppierungen die FDP noch die Auffassung vertreten hat, man könne ein präsentables Ergebnis der Öf-
fentlichkeit vorstellen und zur Diskussion anbieten (EKV-Sitzung v. 08.10.2003), wurde von dem Vertreter der Fraktion 
BÜNDNIS/DIE GRÜNEN angeregt, den Diskurs über die Änderung der Hessischen Verfassung in die Schulen / Hoch-
schulen zu tragen und sogar im Rahmen von juristischen Seminaren zu behandeln (EKV-Sitzung v. 11.02.2004). Gleiches 
gilt für die Vertreter der CDU, von welcher ebenfalls die Möglichkeit, öffentlich zu tagen sowie Anhörungen durchzufüh-
ren vorschlug (EKV-Sitzung v. 19.11.2003). Auch die SPD hat von Beginn der Enquetearbeit an wiederholt darauf hinge-
wiesen, wie bedeutsam die Einbindung einer breiten gesellschaftlichen Basis in die Diskussion um eine Verfassungsände-
rung ist, um im öffentlichen Bewusstsein und damit auch im Rahmen der nach Art. 123 Hessischen Verfassung erforderli-
chen Volksabstimmung für die angestrebten Änderungen die größtmögliche Akzeptanz und Zustimmung zu erhalten. 
 
Aufgrund der in der Enquetekommission zur Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführten Erörterungen stand für alle 
Beteiligten fest, dass dies auch Teil der Aufgabenstellung und Arbeit der Enquetekommission gewesen ist. 
 
Dies wurde durch die zahlreichen Anfragen und Zuschriften, die an die Enquetekommission gerichtet worden sind und die 
ein großes und reges Interesse der Öffentlichkeit an der Enquetearbeit dokumentieren, zusätzlich unterstrichen. Diesem 
öffentlichen Interesse wollten alle Fraktionsvertreter im Rahmen der Enquetearbeit auch Rechnung tragen. 
 
Für die Aufnahme des hier beschriebenen öffentlichen Diskurses, der von allen politischen Vertretern zunächst mitgetragen 
worden ist, spricht auch, dass im Rahmen der Arbeit einer Enquetekommission die Art und Weise der Diskussion mit au-
ßerparlamentarischen Interessengruppen offener und intensiver gestaltet werden kann, als dies in einem formalen Gesetzge-
bungsverfahren der Fall ist. 
 
Bis zu der Sitzung der Enquetesitzung v. 10.12.2004 ging die SPD aufgrund der dargestellten Meinungsbildung in der En-
quetekommission davon aus, dass die beabsichtigte öffentliche Debatte als Teil der Arbeit der Enquetekommission auch 
durchgeführt werden soll. 
 
Deshalb war die SPD-Fraktion mehr als überrascht, als die übrigen Fraktionen in der Sitzung vom 10.12.2004 das bis dahin 
zusammengetragene Zwischenergebnis der Obleutegespräche in die Verfassungsenquete bereits als Endergebnis der Enque-
tearbeit einführten, zur Basis eines zu erstellenden Abschlussberichts sowie künftiger Gesetzgebungsverfahren machten. 
 
Da dieses Verfahren nicht den bereits aufgezeigten Vereinbarungen der Enquetekommission zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
entsprach, fand das Vorgehen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP nicht die Zustimmung der SPD. 
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Inhaltliche Bedenken gegen den so genannten Obleutekompromiss 
 
Wie bereits dargestellt, entspricht das Verfahren, das zu dem so genannten Obleutekompromiss geführt hat, weder den 
Handlungsgrundsätzen, die sich die Verfassungsenquete gegeben hat, noch stellt er ein konsensuales Ergebnis der Beratun-
gen der Verfassungsenquete da. 
 
Zudem gibt es aber auch erhebliche inhaltliche Bedenken gegen die einzelnen Inhalte.  
 
Nachfolgend werden sie in einer Auswahl exemplarisch angesprochen. Im Zusammenhang und ausführlicher stellt das Min-
derheitenvotum der SPD, siehe Punkt E. des Abschlußberichts, die sozialdemokratische Position dar. 
 
Dies gilt besonders augenfällig für folgende Punkte insbesondere für die darin enthaltene Änderung des Art. 29 Abs. 1 
Hessische Verfassung. 
 
Bereits im Rahmen der Obleutegespräche stellte die SPD wiederholt heraus, dass eine Schwächung des Tarifvertragsrechts 
durch die nun von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP vorgeschlagene Regelung keine Zustimmung der SPD 
würde finden können. Eine Vereinbarung, nach der eine von der SPD erarbeitete Neufassung des Art. 29 hätte übernom-
men werden sollen, wurde von den übrigen Obleuten nicht eingehalten, sodass es zu der nun zu kritisierenden Regelung 
gekommen ist. 
 
Vor diesem Hintergrund wäre einem öffentlichen Diskurs im Rahmen der Enquetearbeit eine besondere Bedeutung zuge-
kommen, der wie bereits dargestellt von den anderen in der Enquete vertretenen Fraktionen abgelehnt worden ist. 
 
Gleiches gilt im Wesentlichen für die im so genannten Kompromiss enthaltene Änderung des Art. 29 Abs. IV. Zwar hat 
hier die SPD wenigstens das Verbot unverhältnismäßiger Aussperrungen durchsetzen können, doch steht eine öffentliche 
Diskussion mit den hessischen Tarifparteien und Arbeitsrechtlern, ob nicht das absolute Aussperrungsverbot in der gegen-
wärtigen Zeit noch immer rechtliche und vor allem eine erhebliche wirtschaftsethische Bedeutung hat, nach wie vor aus. 
Dies hätte im Rahmen der Enquete aufgearbeitet werden können. 
 
Ebenso stellt die nun vorgeschlagene Änderung des Art. 38 Hessische Verfassung eine massive Änderung der Bewertung 
der sozialen Dimension des Eigentums und der wirtschaftlichen Betätigung da. Darauf wurde im Verlauf der Obleute-
gespräche hingewiesen und diese Kritik wurde der gesamten Enquete mit der Protokollnotiz zur Sitzung vom 10.10.2004 
mitgeteilt. 
 
Weiter stellt auch die Abkehr von dem bisherigen in Art. 123 Hessische Verfassung verankerte Letztentscheidungsrecht der 
Bevölkerung über eine Verfassungsänderung nach Auffassung der SPD einen nicht hinnehmbaren Demokratieverlust dar. 
 
Wenn Verfassungsänderungen künftig mit einer 2/3-Mehrheit des Hessischen Landtags umgesetzt werden könnten, nur 
noch dann wieder rückgängig gemacht werden sollen, wenn eine außerparlamentarische Meinungsbildung dazu führt, dass 
mehr als 2.165.396 der wahlberechtigten Hessen sich gegen die vom Landtag verabschiedete Verfassungsänderung wenden 
und dies im Rahmen eines Volksentscheids dokumentieren, dann schränkt dies die Beteiligungsrechte der Bevölkerung an 
der Mitwirkung bei einer Verfassungsänderung erheblich ein. 
 
Dies kann auch nicht durch eine geringfügige Absenkung der Quoren im Rahmen plebiszitärer Elemente kompensiert wer-
den. 
 
Schwere Bedenken gegen die im so genannten Kompromiss enthaltene Präambelformulierung konnten in der Enquete nicht 
einmal annäherungsweise andiskutiert werden. 
 
Geht man davon aus, dass durch die Präambel der historische Charakter der Hessischen Verfassung in besonderer Weise 
dokumentiert wird, dann wird die beliebige Aneinanderreihung unterschiedlichster Regelungsbereiche in der nun vorgeleg-
ten Aufzählung diesem Ansatz und Gehalt einer Verfassungspräambel nicht gerecht. 
 
All dies hätte im Rahmen von Anhörungen, unter Einbeziehung wissenschaftlicher Diskurse der Hochschulen und/oder 
wissenschaftlicher Bewertungen durch die in die Arbeit der Enquetekommission eingebundenen externen Sachverständigen 
aufgearbeitet und diskutiert werden können. Dieser einem rationalen, offenen und der demokratischen Kultur Hessens allein 
angemessenen Weg wurde von den Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP offensichtlich bewusst 
nicht weiter beschritten. Die SPD bedauert dies ausdrücklich. 
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Qualitative Bewertung des Kompromisses 
 
Insgesamt betrachtet, ist die SPD der Ansicht, dass der so genannte Kompromiss in seiner Gesamtheit und besonders in 
seinem Zustandekommen kein angemessenes Produkt eines eigens als Enquetekommission eingesetzten Landtagsgremiums 
darstellt. Es kann daher nicht einmal als Reform(-Ansatz) der Hessischen Verfassung betrachtet zu werden. 
 
Dies ergibt sich vor allem aus der eher zufälligen Zusammenstellung der von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
FDP favorisierten Änderungen. So ist es im Grundsatz nicht nachvollziehbar, warum die von der SPD geforderte und noch 
in der WP 15 von allen Fraktionen des Hessischen Landtags begrüßte Stärkung der Parlamentsrechte ebenso wenig Berück-
sichtigung gefunden haben wie die Behebung des offenkundigen Verstoßes des § 19 Abs. 2 Ziff. 4 Staatsgerichtshofsgesetz 
gegen Art. 131 Abs. 2 Hessische Verfassung. 
 
Diese für Dritte beliebig erscheinende Zusammenstellung erscheint angesichts der noch im letzten Jahr von allen Fraktionen 
vorgestellten Reformansätze kaum nachvollziehbar. 
 
Der nunmehr vorgelegte so genannte Obleutekompromiss wird daher dem im Einsetzungsantrag (Drs. 16 / 264) formulier-
ten Ziel, nach der die „Enquetekommission ... den Auftrag,“ erhält, „die Hessische Verfassung auf Veränderungs- und 
Ergänzungsbedarf zu überprüfen und möglichst einvernehmliche Vorschläge unter Wahrung ihrer demokratischen, sozialen 
und rechtsstaatlichen Grundgedanken zu ihrer Änderung zu unterbreiten..“, nicht gerecht und ist somit abzulehnen. 
 

Fazit 
 
Trotz der dargestellten und bereits regelmäßig von der SPD in der Enquetekommission geäußerten Kritik an dem von der 
CDU forcierten und letztlich von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der FDP akzeptierten Verfahren hat die SPD noch in 
der Sitzung der Enquetekommission vom 10.12.2004 beantragt: 
 
„1. Der von der Landtagsverwaltung mit Datum vom 29.11.2004 synoptisch dargestellte Text für eine Kompromiss-

vorlage erhält folgende Einleitungspassage: 
 

„Der nachfolgende Text beinhaltet das Ergebnis der Obleutegespräche im Rahmen der Enquetekommission zur Re-
form der Hessischen Verfassung. 
 
Themen und Umfang spiegeln den „engen möglichen Kompromisskorridor“ wider, wie er sich unter den gegebe-
nen Mehrheitsverhältnissen ergibt. 
 
Die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP haben diesen Ergebnissen zugestimmt und sich als 
„Obleutepapier“ zueigen gemacht. 
 
Die Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung hat sich im Verlauf der bisherigen Beratungen 
wiederholt für eine Beteiligung und Einbindung von gesellschaftlichen Interessengruppen und Institutionen an der 
Reformdiskussion ausgesprochen. Eine abschließende Positionierung der Enquetekommission zu den erzielten 
„Zwischenergebnissen“ sollte daher erst im Anschluss an diesen öffentlichen Diskussionsprozess vorgenommen 
werden.“ 

 
2. Um dies zu ermöglichen, wird die Beschlussfassung der Enquetekommission auf ein Jahr ausgesetzt. In dieser Zeit 

soll zu den bisher erzielten Zwischenergebnissen der Enquetekommission eine öffentliche Diskussion mit interes-
sierten gesellschaftlichen Gruppierungen organisiert und durchgeführt werden. Die Abschluss-Sitzung der Enque-
tekommission wird dementsprechend vom Januar 2005 auf Januar 2006 vertagt.“ 

 
Beide Antragsziffern wurden von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP in der Enquetesitzung abgelehnt. 
 
Daraufhin hat die SPD-Fraktion am 18.01.2005 einen Entschließungsantrag (Drs. 16/3519) in das parlamentarische Verfah-
ren eingebracht, um doch noch das ursprünglich von allen politischen Kräften des Hessischen Landtags angestrebte öffent-
lich-transparente Verfahren zu erreichen und zu einer von allen Fraktionen getragener Lösung zu finden. 
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„Antrag 
der Fraktion der SPD 
betreffend Abschluss der Arbeit der Verfassungsenquete 
des Hessischen Landtags im Konsens 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag bekräftigt den am 8. Juli 2003 unter Nr. 2 des Einsetzungsantrags - Drucks. 16/2634 - gefassten Be-

schluss sowie den in den parlamentarischen Debatten und der Arbeit der Enquetekommission zur Reform der Hes-
sischen Verfassung regelmäßig zum Ausdruck gebrachten Willen aller im Parlament vertretenen politischen Kräfte, 
eine Reform der Hessischen Verfassung nur gemeinsam und im Konsens durchführen zu wollen. 

 
2. Der Landtag stellt fest, dass die Arbeit der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung in für die 

Öffentlichkeit nachvollziehbarer und transparenter Weise stattfinden sollte. 
 
3. Der Landtag stellt fest, dass eine solche Öffnung des bislang nur innerparlamentarisch geführten Diskussionspro-

zesses die Akzeptanz einer vom Landtag vorzubereitenden Reform der Hessischen Verfassung fördert. 
 
4. Der Landtag spricht sich deshalb dafür aus, dass vor einer endgültigen Festlegung durch die Enquetekommission 

und vor der Erstellung einer Beschlussvorlage für das Parlament der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben ist, 
die erörterten Zwischenergebnisse der Enquetekommission zu diskutieren.“ 

 
Dieser Entschließungsantrag wurde in der Plenarsitzung des Hessischen Landtags am 27.01.2005 abgesetzt. 
 
Sollten sich CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die FDP auch über die Erörterungen in der Verfassungsenquete hin-
aus nicht dazu durchringen können, wieder zu einem offenen auf Konsens ausgerichteten Diskurs über eine Reform der 
Hessischen Verfassung zurückzukehren, so wäre dies aus Sicht der SPD sehr bedauerlich und eine politische Chance ver-
tan. 
 
Was bliebe, wäre der fade Beigeschmack, dass die mit Mehrheit im Hessischen Landtag Agierenden aus Furcht vor der 
Öffentlichkeit mit Mitteln einer „Geheimratspolitik“ die Änderung der Hessischen Verfassung, die sich seit nahezu 50 Jah-
ren durchaus bewährt habe, betrieben und damit einen ersten Beleg dafür lieferten, dass man nicht mehr Demokratie wolle, 
sondern vielmehr die demokratische Mitwirkung bewusst ausschließe. 
 
Dies kann aber von der SPD nicht mitgetragen werden. 
 
c) Bewertung durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Bewertung des Konsensbeschlusses der Enquetekommission aus Sicht der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Dr. Andreas Jürgens, MdL (Obmann der Fraktion in der Enquete) 
 
Hessische Verfassung grundlegend modernisieren 
 
Die Grünen im Hessischen Landtag fordern schon seit vielen Jahren eine grundlegende Überarbeitung der Hessischen Ver-
fassung, der ältesten Verfassung aller Bundesländer in Deutschland. Die Verfassung spielt im politischen Leben, in der 
Rechtsprechung und vor allem im Bewusstsein der Menschen in Hessen praktisch keine Rolle mehr. „Es war einmal eine 
Verfassung, die von großen Hoffnungen für Gegenwart und Zukunft getragen war. ... Doch die Verfassung wurde von 
ihrem Volk vergessen. Kaum jemand sprach mit ihr und so verstummte sie.“ Diese von Dr. Pascale Cancik – Sachverstän-
dige in der Enquetekommission - in einem juristischen Fachbeitrag formulierte Sprachlosigkeit zwischen Verfassung und 
Souverän zu überwinden, war aus unserer Sicht die wichtigste Herausforderung für die Kommission. Die Verfassung soll 
den Bürgern und den politisch Verantwortlichen mitteilen, was gilt, und Maßstäbe dafür liefern, was gelten soll. Die Hessi-
sche Verfassung teilte im Wesentlichen nur noch mit, was einmal hätte sein können, aber in weiten Teilen nie Wirklichkeit 
geworden ist. Das ist für eine Verfassung, die die rechtliche und politische Grundlage eines Gemeinwesens ist und seine 
wichtigsten Werte widerspiegeln soll, zu wenig. Eine Verfassung muss mehr sein als nur ein „historisches Dokument“ oder 
ein reines Organisationsstatut für die staatlichen Organe. Die Hessische Verfassung sollte wieder in den Stand gesetzt wer-
den, Maßstäbe für die Gesetzgebung des Landes, Orientierung über die grundlegenden Werte des hessischen Staates und 
Grundlage der Rechtsprechung seiner Gerichte zu sein. Eine Verfassung gehört nicht ins Museum, sondern in die Mitte der 
Gesellschaft. 
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Reformstau abbauen 
 
Nach diesem Verständnis hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Hessischen Landtag auch ihre Vorschläge für 
die Reform der Verfassung verstanden. Wir sehen einen großen Reformstau, der sich über die letzten fast 60 Jahre seit 
Bestehen der Hessischen Verfassung angesammelt hat. Mit den jetzt vorgelegten Arbeitsergebnissen der Enquetekommissi-
on wird dieser Reformstau nicht vollständig behoben. Viele Fragen bleiben weiterhin offen. In unseren (weitergehenden) 
Vorschlägen für Änderungen der Verfassung ist dokumentiert, wo wir weiterhin Handlungsbedarf sehen. Mit dem jetzt 
gefundenen Konsens der Enquetekommission wird aber die umfassendste Überarbeitung der Verfassung seit ihrem Bestehen 
eingeleitet. Damit wird in wichtigen Teilbereichen der Reformstau aufgelöst und die Chance eröffnet, dass die Verfassungs-
entwicklung in Hessen eine neue Dynamik erhält. Mit Stillstand und Verharren beim Alten würde dagegen die Verfassung 
endgültig in Bedeutungslosigkeit versinken. Der in der Enquetekommission verhandelte Konsens ist eine gute Grundlage für 
eine Erneuerung der Verfassung. 
 
Stärkung der Bürgerbeteiligung 
 
Aus Sicht der grünen Fraktion besonders bedeutsam sind die Verbesserungen bei der Bürgerbeteiligung. Die Absenkung des 
Quorums für die Einleitung eines Volksbegehrens, die Einführung einer Volksinitiative und die Möglichkeit, Verfassungs-
änderungen auch mit einem Volksbegehren auf den Weg zu bringen, stärken den Ruf der Hessischen Verfassung als 
„Volks-Verfassung“ im besten Sinne. Die Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung werden hierdurch effektiv gestärkt. Die 
Ergänzung der bisherigen obligatorischen Volksabstimmung bei einer Verfassungsänderung durch eine Änderung auch mit 
qualifizierter Mehrheit des Landtags und die Einführung eines Zustimmungsquorums beim Volksentscheid wird von uns 
dabei als Kompromiss akzeptiert, obwohl wir dies selbst nicht vorgeschlagen hatten. Die Verbesserungen überwiegen aber 
aus unserer Sicht deutlich. 
 
Weitere Verbesserungen im Verfassungsrecht 
 
Die Aufnahme von Kinderrechten in die Hessische Verfassung, die Erweiterung des Familienbegriffs um die Alleinerzie-
henden, die Stärkung des Ehrenamtes und die Aufnahme des Tierschutzes sind weitere Punkte, die wir nachdrücklich be-
grüßen. Sie wurden von uns überwiegend selbst vorgeschlagen. Das Gleiche gilt auch für die längst überfällige Abschaffung 
der Todesstrafe, des Verbots der Beteiligung von Adelshäusern an der Landesregierung, die Sofortsozialisierung von Kohle 
und Stahl sowie die Bodenreform. Durch die Streichung dieser seit langem überholten Vorschriften wird ein wichtiges Sig-
nal der Modernisierung gesetzt.  
 
Hohe soziale Verantwortung bleibt erhalten 
 
Schließlich bleibt auch der hohe Standard der sozialen Verantwortung in der Hessischen Verfassung erhalten. Dies ergibt 
sich auch aus dem neuen Teil der Präambel, wonach sich Hessen ausdrücklich dazu bekennen soll, „das Gemeinschaftsle-
ben in sozialer Gerechtigkeit zu ordnen“. Unverändert bleiben z. B. Art. 27 (Anerkennung der Menschenwürde in der 
Sozial- und Wirtschaftsordnung), Art. 28 (Recht auf Arbeit und Fürsorge), Art. 30 bis 34 (Schutz von Arbeitsbedingungen, 
Mutterschutz, Tag der Arbeit, bezahlter Urlaub etc.) und Art. 36 HV (Koalitionsfreiheit).  
 
In Art. 39 HV bleibt Missbrauch wirtschaftlicher Freiheit und Machtzusammenballung untersagt. Die niemals angewandten 
Absätze 2 bis 4, die eine außerordentliche Enteignungsmöglichkeit enthalten, verstoßen gegen das Grundgesetz und sind 
daher ohnehin nichtig. Ihre Streichung trägt nur dazu bei, die Hessische Verfassung von fehlerhaften Regelungen zu ent-
schlacken. Es verbleibt bei der Möglichkeit der Enteignung nach Art. 45 Abs. 2 Satz 2 HV, die mit dem Grundgesetz über-
einstimmt. 
 
Art. 35 HV enthält Vorschriften über die Sozialversicherung, die ebenfalls im Hinblick auf vorrangiges Bundesrecht obsolet 
sind. Das Recht der Sozialversicherung unterliegt der konkurrierenden Gesetzgebung und im Hinblick auf die Einheitlich-
keit der Lebensverhältnisse in Deutschland ist nicht vorstellbar, dass der Bundesgesetzgeber die Regelung der Sozialversi-
cherung den Ländern überlässt. Deshalb stand die Streichung der gesamten Vorschrift zur Disposition. Da aber eine Ver-
fassung nicht nur gültige Rechtsregeln enthalten, sondern auch Grundwerte festlegen soll, hat sich die Enquete auf ein all-
gemeines Bekenntnis zur sozialen Sicherung verständigt.  
 
Anpassung an vorrangiges Bundesrecht 
 
Die Änderungen in Art. 29 HV können weder als Angriff auf die Tarifautonomie interpretiert werden, noch als Absage an 
den Flächentarifvertrag. Auch das Arbeits- und Tarifrecht ist Bundesangelegenheit. Die gegenwärtige Fassung des Art. 29 
HV gibt daher keinerlei geltendes Recht wieder. Deshalb schlägt die Enquete vor, genau diese Rechtslage zutreffend in der 
Verfassung wiederzugeben. Die Rechtsvorschriften, nach denen sich das kollektive Arbeitsrecht richtet, sind ausschließlich 
Bundesrecht. Dies gilt insbesondere auch für das Verhältnis von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Mit der neuen 
Formulierung wird dem Rechnung getragen und zugleich ein allgemeines Bekenntnis zu Kollektivvereinbarungen in Form 
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von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen abgelegt. Der Geltungsbereich von Tarifverträgen wird allein von den Ta-
rifvertragsparteien, derjenige der Betriebsvereinbarungen von den betrieblichen Vertragsparteien, das Verhältnis zueinander 
vom Tarifvertrags- und Betriebsverfassungsrecht des Bundes bestimmt. Die Hessische Verfassung kann daher gar keine 
Aussage zum Flächentarifvertrag treffen und sollte dies daher auch nicht tun.  
 
Art. 38 HV enthält bisher Festlegungen für einen Staatsdirigismus in der Wirtschaft, die gegen das Grundgesetz verstoßen 
und daher unwirksam sind. Die jetzt vorgesehene Regelung in Abs. 1 gibt nur das wieder, was nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts deutschlandweit gilt und entspricht auch der Regelung in Art. 2 Abs. 1 HV.  
 
Insgesamt wird der Konsens der Enquetekommission von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als gute Grundlage für 
weitere Arbeiten an der Hessischen Verfassung gesehen 
 
d) Bewertung durch die Fraktion der FDP 
 Dieter Posch, MdL (Obmann) 
 
Verfassung als Wertegrundlage 
 
Die Enquetekommission des Hessischen Landtags zur Reform der Hessischen Verfassung hat am 10. Dezember einen Be-
schluss über die Erneuerung von Vorschriften der Hessischen Verfassung gefasst, der auf einem Kompromiss der Fraktio-
nen von FDP, CDU und Grünen beruht. Der Vorschlag ist aus liberaler Sicht nur ein Minimum dessen, was in der Hessi-
schen Verfassung nach Maßgabe der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung hätte verändert werden 
müssen, damit sie den Bürgern Hessens weiterhin erfolgreich als gemeinsame Wertegrundlage zur Verfügung stehen kann. 
Die FDP hatte entsprechend ihrer Interpretation des Einsetzungsbeschlusses vorgeschlagen, nicht nur einige wenige Vor-
schriften zu erneuern bzw. zu überarbeiten, sondern überholte Vorschriften, die aufgrund rechtlicher oder tatsächlicher 
Gründe obsolet geworden sind, komplett zu streichen beziehungsweise der heutigen Rechtslage anzupassen. 
 
Besonderen Wert hat die FDP-Fraktion auf die Erneuerung von Vorschriften im Bereich der Wirtschaftsverfassung (Ab-
schnitt „Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten“, Art. 27 bis 47 HV) gelegt. Eine Änderung von Vorschriften 
insbesondere in diesem Bereich war eine Bedingung für das Mittragen des Kompromisses. So sind nun wesentliche Teile 
des neuen Art. 29, aber auch der Art. 35 und Art. 38 HV, die nachstehend erläutert werden, auf liberale Vorschläge zu-
rückzuführen. Der Art. 39 HV wurde auf die Kernaussage der Unterbindung des Missbrauchs wirtschaftlicher Macht redu-
ziert, die Artikel 41 (Sozialisierte Unternehmen) und Art. 42 HV (Bodenreform) wurden, wie von der FDP-Fraktion gefor-
dert, gestrichen. 
Aber auch im Bereich der plebiszitären Elemente, d. h. bei der Einführung einer Volksinitiative konnte sich die FDP-
Fraktion ebenso durchsetzen, wie bei der Aufnahme von Kunst und Kultur in die Hessische Verfassung (Art. 62 HV). Nicht 
realisierbar waren unter anderem die FDP-Forderungen nach einer Neuregelung der Verschuldensgrenze ebenso wie die 
Absenkung des passiven Wahlalters auf 18 Jahre. Kritisch steht die FDP-Fraktion dem Gottesbezug bei der Neuformulie-
rung der Präambel gegenüber, außerdem wegen der Unbestimmtheit des Begriffs „Gemeinwohl“ der Änderung des Art. 65 
HV (Staatsform). Im Zuge der Kompromissfindung wurden diese Vorschläge jedoch mitgetragen, wobei nach wie vor Be-
denken bestehen, den Begriff der „Subsidiarität“ explizit in die Verfassung aufzunehmen. 
 
Zu den Vorschriften im Einzelnen nach liberaler Gewichtung (Auswahl): 
 
Modernisierung des Arbeits- und Tarifrechts 
 
Zu Art. 29 HV 
 
Der bundesrechtliche Vorrang von Tarifverträgen, innerhalb derer betriebliche Bündnisse geschlossen werden können, 
beschreibt die geltende Rechtslage auch für Hessen, da das hessische Landesrecht und damit auch die Landesverfassung 
dem Bundesrecht gegenüber nachrangig sind. Die Hessische Verfassung sieht derzeit nur Tarifverträge und keine betriebli-
chen Bündnisse vor. 
 
Die FDP hat sich in den Beratungen dafür eingesetzt, auch die betrieblichen Bündnisse in die Hessische Verfassung aufzu-
nehmen. Nach der neuen Formulierung stehen – entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten – die Tarifverträge und 
Betriebsbündnisse in der Hessischen Verfassung nebeneinander. 
 
Das bedeutet, dass die Neufassung des Art. 29 HV zum Arbeitsrecht in ihrer veränderten Form der Realität ein gutes Stück 
näher kommt, schließlich sind Betriebsvereinbarungen gängige Praxis und nicht etwa unzulässig, weil sie nicht in der Hes-
sischen Verfassung erwähnt sind. Durch die Ersetzung des Wortes „Gesamtvereinbarungen“ durch „Vereinbarungen“ und 
die Ergänzung des Textes um „betriebliche Arbeitnehmervertretungen und Arbeitgeber“ werden Betriebsvereinbarungen in 
Hessen nun auch verfassungsrechtlich verankert. Gemäß Art. 29 Abs. 1 Satz 2 HV bleibt das Schutzprinzip zugunsten der 
Arbeitnehmer erhalten, wonach es keine Abweichungen zu deren Lasten geben darf. 
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Bedenken, mit dieser Formulierung solle das komplette kollektive Arbeitsrecht umgestaltet werden, werden von der FDP-
Fraktion ebenso zurückgewiesen wie der Vorhalt, mit der Diskussion über die Hessische Landesverfassung einen Beitrag 
zur tagespolitischen Kampagne leisten zu wollen. Darüber hinaus bestehenden Befürchtungen, mit einem Regierungswech-
sel im Bund könnten Änderungen des Betriebsverfassungsrechts mit Wirkung auf Hessen einhergehen, wird entgegengehal-
ten, dass der Vorrang des Bundesrechts in jedem Fall erhalten bleiben würde. Die Hessische Verfassung kann insofern 
ohnehin keine bindenden Regelungen über den Flächentarifvertrag vornehmen. Die Formulierung beinhaltet eine Bestäti-
gung des Tarifvertrages neben der gleichrangigen Einführungen von Betriebsvereinbarungen. 
 
Wichtig für die FDP war und ist, die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Notwendigkeit, dass zunehmend Verlagerun-
gen aus dem klassischen Tarifrecht in betriebliche Vereinbarungen Eingang finden, auch in der Verfassung zu verankern. 
 
Im Bereich des Absatzes 4 (Aussperrungen) war das Anliegen der FDP, die Aussperrung und auch das Streikrecht gleichzu-
stellen und im Rahmen der Gesetze anzuerkennen. Die neue Formulierung folgt diesem Vorschlag nicht, sondern es wird 
das unbestimmte Wort „unverhältnismäßige“ eingefügt. Ob eine Aussperrung im Einzelfall unverhältnismäßig und damit 
rechtswidrig ist, wird also von den Gerichten zu prüfen sein. 
 
Modernisierung der Sozial- und Wirtschaftsverfassung 
 
Art. 35 HV 
 
Aufgrund der Vorrangigkeit des Bundesrechts auch im Bereich des Rechts der Sozialversicherung hat die Landesverfassung 
wenig Spielraum. Art. 35 HV benennt nun die Aufgabe des Staates, für die soziale Absicherung der wesentlichen Lebensri-
siken zu sorgen. Darüber hinaus wird durch das Wort „notwendigen“ und „im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit“ deutlich, 
dass der Staat nicht überlastet werden darf. Die Ordnung des Gesundheitswesens bleibt wie bisher Staatsaufgabe. Das alte 
Prinzip des Art. 35 HV der Bürgerversicherung wird zugunsten einer allgemeineren Aussage über die Grundsätze aufgege-
ben. Eine Bürgerversicherung für alle, wie sie gegenwärtig von der Regierungskoalition in Berlin diskutiert und angestrebt 
wird, lehnt die FDP ab und plädiert deshalb für die Streichung der hessischen Regelung. 
 
Art. 38 HV 
 
In Art. 38 HV zur Wirtschaftsordnung wird die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung zum Grundprinzip erklärt, die 
durch die verfassungsmäßige Ordnung und insbesondere die soziale Gerechtigkeit wieder begrenzt wird. Diese Formulie-
rung deckt sich mit den Vorstellungen liberaler Wirtschaftspolitik im bundesdeutschen Staatswesen und entspricht darüber 
hinaus auch der geltenden Rechtslage. Diese Neuerung stellt eine grundlegende Veränderung des alten Verfassungstextes 
dar, der die Bedürfnisse der Gesellschaft als Rahmen vorgegeben hat, in dessen Grenzen die Freiheit der wirtschaftlichen 
Betätigung erklärt wird. Die Umkehrung der Reihenfolge ist für die FDP nicht nur formaler Art, sondern hat inhaltliche 
Bedeutung. 
 
Art. 39 HV 
 
Der Art. 39 HV zum Missbrauch wirtschaftlicher Macht ist ganz im Sinne der FDP auf den bisherigen Kernsatz reduziert 
worden, nämlich dass der Missbrauch der wirtschaftlichen Freiheit sowie Machtzusammenballung untersagt sind. Die Ab-
sätze 2 bis 4 werden gestrichen, da sie unvereinbar sind mit Art. 14 Absatz 3 des Grundgesetzes und ohnehin ohne jegliche 
praktische Relevanz geblieben sind. 
 
Art. 41, Art. 42 HV 
 
Die offenkundig obsolet gewordenen Artikel 41 (Sozialisierte Unternehmen) und Art. 42 HV (Bodenreform) wurden eben-
falls, wie von der FDP gefordert, gestrichen. 
 
Ausbau plebiszitärer Elemente 
 
Art. 124 HV 
 
Bei Art. 124 HV konnte die Idee der FDP durchgesetzt werden, dass die Befassung des Landtags mit einer Initiative aus 
dem Volk (jetzt: 50.000 Stimmberechtigte) erfolgen muss. So wird die Hürde für die Bürger an politischer Teilhabe gesenkt 
und die plebiszitäre Komponente in der Hessischen Verfassung gestärkt. Es handelt sich hierbei um eine Forderung, die die 
FDP seit den siebziger Jahren erhoben und bislang in ihren Koalitionen mit der CDU nicht durchsetzen konnte. 
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Unübersehbar sind jedoch die Teile der Verfassung, bei denen sich die Fraktionen nicht auf eine Überarbeitung verständi-
gen konnten. 
 
Weiterhin reformbedürftige Vorschriften 
 
Art. 40 HV 
 
Im Bereich der Wirtschaftsverfassung hätte es nach Meinung der FDP zu einer Streichung des Art. 40 HV zum Gemeinei-
gentum kommen sollen, da diese Vorschrift zweifelsfrei obsolet geworden ist und nur noch historische Bedeutung hat. 
 
Art. 37 HV 
 
In Art. 37 HV zu den Betriebsvertretungen hätte nach den Vorstellungen der FDP-Fraktion das Relikt, dass Gewerkschaften 
sowohl bei der Bildung von Betriebsvertretungen mitwirken als auch gleichberechtigt neben den Betriebsvertretungen mit 
den Unternehmen in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Fragen des Betriebes mitbestimmen, gestrichen werden 
sollen.  
 
Art. 43 HV 
 
Art. 43 HV (Förderung von Klein- und Mittelbetrieben): Auch hier ist eine Modernisierung unterblieben. Die Aussage, 
dass die Förderung von Kleinbetrieben und des Mittelstands „durch Gesetzgebung und Verwaltung vor Überlastung und 
Aufsaugung zu schützen ist“, ist sprachlich veraltet. Der Aspekt, dass Dienstleistungsunternehmen heute eine große Rolle 
spielen, ist nicht berücksichtigt. Dies wird von FDP-Seite bemängelt. Es würde dem Verfassungsgeber gut anstehen, die 
Bedeutung des Mittelstandes auch verfassungsrechtlich stärker herauszustellen. 
 
Art. 141 HV 
 
Im Bereich des Art. 141 HV zur Kreditaufnahme konnte sich die FDP nicht mit dem Vorschlag durchsetzen, die Kredit-
obergrenze klarer und enger zu fassen, als dies in der Hessischen Verfassung vorgesehen ist. Die FDP bedauert ausdrück-
lich, dass eine Neuregelung der auch im Vergleich mit anderen Bundesländern zu unscharfen Vorschrift nicht mindestens 
den Standards des Art. 115 GG entspricht.  
 
Art. 14, Art. 15 HV 
 
Die von der Rechtsprechung längst vollzogene Erweiterung der „Deutschenrechte“ auf „Jedermanngrundrechte“ im Bereich 
der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit ließ sich nicht durchsetzen, obwohl sie gerade für die Integration von Auslän-
dern von großer Bedeutung ist. 
 
Art. 33 HV 
 
Beim Arbeitsentgelt (Art. 33 HV) ist auf die Gleichstellung von Männern und Frauen verzichtet worden. Auch die Heraus-
hebung des besonderen Kündigungsschutzes für schwächer gestellte Arbeitnehmer ist nicht berücksichtigt.  
 
Art. 34 HV 
 
Der veraltete Urlaubsartikel (1946: 12 Arbeitstage) müsste an bundesgesetzliche Maßstäbe angepasst werden. 
 
Art. 23 HV 
 
Art. 23 HV (Einweisung in Anstalt) wurde nicht – obwohl dringend nötig – verbessert. Die Entscheidung der Einweisung 
steht also nach wie vor nicht unter Richtervorbehalt, wie von der FDP vorgeschlagen. Erst nach Vollzug der Einweisung ist 
nach geltendem Verfassungstext die Anrufung des Richters möglich. 
 
Art. 48 - 54 HV 
 
Verzichtet wurde darüber hinaus auf eine Neufassung der staatskirchenrechtlichen Artikel (Art. 48-54 HV), etwa durch 
Aufnahme der in den Verträgen mit den Kirchen enthaltenen Freundschaftsklausel, durch Anerkennung des Öffentlichkeits-
auftrages der Kirchen sowie durch Neufassung des Artikels über die Theologischen Fakultäten (Art. 60 HV). 
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Art. 55 HV ff 
 
Keinen Eingang finden die FDP-Vorschläge, die sich auf das Erziehungs- und Schulwesen beziehen (Art. 55 HV ff). So 
bleiben beispielsweise die altertümlichen Begriffe wie die Fokussierung des Geschichtsunterrichts auf die „großen Wohltä-
ter der Menschheit“ in Art. 56 Abs. 5 HV bestehen. 
 
Art. 64 HV 
 
Ein von der FDP favorisiertes Bekenntnis zum vereinten Europa in Art. 64 HV (Bundesstaatlichkeit) unterbleibt. Dies ist 
bedauerlich, weil Art. 23 des Grundgesetzes den Ländern nun deutliche Mitwirkungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene 
einräumt. Stattdessen kommt es nur zu einer beiläufigen Erwähnung „Europas“ an der letzten Stelle der Präambel. 
 
Art.75 HV 
 
Nach Art. 75 HV bleibt das passive Wahlalter bei 21 Jahren, während die Wahl in den Bundestag mit 18 Jahren möglich 
ist. Eine notwendige Gleichstellung konnte nicht erreicht werden. 
 
Art. 77a, Art. 78 HV 
 
Die von der FDP vorgeschlagene Regelung zu den Aufgaben der Opposition (Art. 77a HV) wurde nicht berücksichtigt, 
obwohl sie in fast allen anderen modernen Landesverfassungen enthalten ist. Außerdem unterblieb die Neufassung des Art. 
78 HV (Wahlprüfungsgericht), obwohl dies zunächst als dringend notwendig angesehen wurde und durch Rechtsprechung 
nahe gelegt worden ist. 
 
Art. 91, Art. 92 HV 
 
Die Stärkung der Rechte der Fraktionen (Art. 91 HV, Verlangen der Anwesenheit des Ministerpräsidenten und jedes Minis-
ters) unterbleibt ebenso wie die Pflicht auch der Landesregierung, dem Ersuchen von Untersuchungsausschüssen nachzu-
kommen (Art. 92 HV). 

 
Art. 127, Art. 128 HV 
 
Verzichtet wurde auf die notwendigen Veränderungen an den Grundlagen der Rechtsstellung der Richter (Art. 127, 128 HV).  
 
Art. 98 HV 
 
Außerdem fehlt eine Präzisierung der Entschädigung der Abgeordneten (Art. 98 HV). Diese Vorschrift hätte klarer formu-
liert und der Realität angepasst werden sollen. Die Abgeordneten des Hessischen Landtags erhalten derzeit keine Sitzungs-
gelder, sondern eine Entschädigung. 
 
Art. 133 HV 
 
Die Vorschrift über die Vorlage eines Gesetzes beim Staatsgerichtshof bleibt, obwohl reformbedürftig, erhalten. Der Vor-
schlag der FDP-Fraktion, das Verfahren zu ändern und die direkte Richtervorlage an den Staatsgerichtshof einzuführen, 
wurde nicht akzeptiert. 
 
Art. 151 HV ff 
 
Letztlich fehlt die notwendige Streichung der Übergangsbestimmungen (Art. 151 HV ff). 
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3. Protokollnotizen  
 
a) Vorbemerkung 
 
Der Grund dafür, dass die Vorschläge der EKP nicht aufgegriffen und auch die größtenteils als überholt erkannten Über-
gangsbestimmungen nicht aus dem Verfassungstext herausgenommen wurden, war die nach den Beratungen und dem Er-
gebnis der Anhörung gewonnene Überzeugung, dass bei einer zu umfangreichen Reform der Hessischen Verfassung die 
Verfassung in Gänze dem Volk zur Abstimmung vorzulegen wäre. 
 
Dies war, wie sich aus den Beratungen ergab, nicht gewollt. Im Gegenteil gingen die Bestrebungen dahin, die Hessische 
Verfassung als älteste Verfassung Deutschlands zu erhalten und nicht in Gänze zu reformieren. Die Kommission hat sich 
deshalb darauf verständigt, die Hessische Verfassung in aus Sicht der Fraktionen zentralen Punkten zu ändern und Akzente 
zu setzen. Es soll künftigen Reformbestrebungen vorbehalten bleiben, die Empfehlungen der EKP in konkrete Verfassungs-
änderungen umzusetzen und gegebenenfalls die Übergangsbestimmungen aufzuheben. 
 
Vor allem die Fraktion der CDU hat die Notwendigkeit des Erhalts der Verfassung von 1946 immer wieder betont.  
 
Nachdem alle Fraktionen ihre Vorschläge präsentiert hatten, bestand die Gefahr, dass bei der Menge an Änderungen die 
Reform der Verfassung allein vom Umfang her auf eine (zumindest formelle) Totalrevision hinauslaufen würde mit der 
Folge einer möglichen Abstimmung en bloc. Dies wiederum hätte zu einer Ersetzung der Verfassung von 1946 durch eine 
Verfassung des Jahres 2005 oder 2006 geführt (vgl. EKV/16/3, S. 9, 10.12.03), was dem Einsetzungsbeschluss nach einhel-
liger Auffassung der Kommission widersprochen hätte. 
 
b) Vorschläge der Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. 

Jahrhundert“  
 
Die Vorschläge der Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“ 
(EKP) wurden in der Kommissionsvorlage EKV/16/1 neu (siehe Punkt I., Anlage 2) aufbereitet und am 19.November 2003 
besprochen (EKV/16/2, S. 25 ff.). Die Kommission stellte klar, dass die im Einsetzungsbeschluss geforderte Berücksichti-
gung dieser Vorschläge bedeute, dass man sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sie aber nicht ungeprüft zu übernehmen 
habe, und beschloss, sich mit den Empfehlungen der EKP unter der Rubrik „Ergänzungen der Hessischen Verfassung“ 
wieder beschäftigen zu wollen. 
 
Aus den in der Vorbemerkung genannten Gründen wurde dieser Punkt allerdings in den Beratungen nicht mehr aufgegrif-
fen.  
 
c) Übergangsbestimmungen 
 
Die Übergangsbestimmungen in den Art. 151 bis Art. 161 HV wurden in der 5. Sitzung der Kommission am 11. Februar 
2004 im Rahmen der Erörterung über obsolete Bestimmungen des Zweiten Hauptteils der Hessischen Verfassung kursorisch 
behandelt, siehe EKV/16/5, S. 13 ff. und etliche von ihnen als entbehrlich oder änderungsbedürftig angesehen. Im Ergebnis 
befand die Kommission, dass zunächst nicht einzelne Vorschriften zur Streichung vorgeschlagen, sondern alle noch einmal 
en bloc aufgerufen und unter dem Aspekt erörtert werden sollten, welchen Einfluss die deutsche Wiedervereinigung auf 
ihre Bedeutung und ihren Bestand haben könnte. 
 
Auch hierzu kam es aus den in der Vorbemerkung genannten Gründen nicht mehr. 
 
F. Gesetzgebungsverfahren und Abstimmungsmodalitäten  
 
Die Frage, wie die Änderung der Hessischen Verfassung durchgeführt werden könnte, in welcher Weise also die Ergebnis-
se der Enquetekommission letztlich dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden können, hat die Arbeit der Kommission 
von Beginn an begleitet. 
 
Das Verfahren bei Verfassungsänderungen regelt Art. 123 HV:  
 
„(1) Bestimmungen der Verfassung können im Wege der Gesetzgebung geändert werden, jedoch nur in der Form, daß eine 
Änderung des Verfassungstextes oder ein Zusatzartikel zur Verfassung beschlossen wird. 
 
(2) Eine Verfassungsänderung kommt dadurch zustande, dass der Landtag sie mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl 
seiner Mitglieder beschließt und das Volk mit der Mehrheit der Abstimmenden zustimmt.“ 
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Die Frage, wie die Änderung der Verfassung durchgeführt werden könne, war bereits in der 2. Sitzung der Enquetekom-
mission (EKV/16/2, 19.11.03) im Rahmen der Vereinbarung über die Struktur der Beratungen vom Obmann der Fraktion 
der CDU angesprochen und in der darauf folgenden Sitzung am 10. Dezember 2003 (EKV/16/3) ausführlich beraten wor-
den.  
 
1. Erörterung in der Sitzung am 19. November 2003 
 
   EKV/16/2, S. 10 ff. 
 
In der 2. Sitzung der Kommission am 19. November 2003 wurde insbesondere von der CDU-Fraktion nachdrücklich darauf 
hingewiesen, dass von der Frage, ob zulässigerweise zumindest über zusammenhängende Teile der Änderungsvorschläge en 
bloc abgestimmt werden könne, letztlich auch der Umfang des Reformvorhabens abhänge. Denn man bräuchte nicht, so der 
Obmann Abg. Axel Wintermeyer, über inhaltliche, sprachliche oder redaktionelle Änderungen zu sprechen, wenn die Bür-
gerinnen und Bürger über jede Veränderung einzeln abstimmen müssten.  
 
Abg. Dieter Posch äußerte, er gehe davon aus, dass das Volk nur einmal mit „Ja“ oder „Nein“ über den gesamten Vor-
schlag abstimmen müsse, den der Hessische Landtag ihm vorlege. Möglicherweise werde man das Problem nur darüber 
lösen können, dass man die Änderungen wie eine Totalrevision behandele. In diesem Sinne äußerte sich auch der SV Prof. 
Dr. Stolleis. Auf die Frage des Vorsitzenden, ob eine Totalrevision der Hessischen Verfassung überhaupt möglich sei, ant-
wortete er, dies sei umstritten, er halte diese aber für möglich.  
 
SV Prof. Dr. Wieland erklärte dagegen, er verstehe die Bestimmung des Art. 123 HV so, dass prinzipiell jede vorgesehene 
Verfassungsänderung dem Volk einzeln zur Abstimmung vorgelegt werden müsse. Wenn aber erkennbar substantiell Neues 
als Änderung vorgeschlagen werde, dann könnte dies unter Umständen doch von den Wählerinnen und Wählern en bloc 
abgestimmt werden.  
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens betonte, dass weder aus Art. 123 HV noch aus dem Gesetz über die Volksabstimmung und dem 
Einsetzungsbeschluss hervorgehe, dass eine Totalrevision in dem Sinne erfolgen müsse, dass man eine neue Verfassung 
entwerfen solle. Das Gesetz über die Volksabstimmung sehe vor, dass dem bestehenden Text die vorgeschlagene Fassung 
gegenübergestellt werden müsse. Nahe liegend sei es, dem Souverän die Entscheidung über die Änderung der Verfassung 
zu überlassen. Gegen ein solches Vorgehen sprächen aber dann, wenn es um viele Änderungen gehe, pragmatische Überle-
gungen und auch, dass eine Verfassung ein einheitliches Ganzes bilden solle.  
 
Abg. Axel Wintermeyer hielte Einzelabstimmungen für das demokratischste Vorgehen, gehe aber davon aus, dass man keine 
unübersichtliche Zahl einzelner Abstimmungen haben wolle.  
 
SV Prof. Dr. Kahl teilte die Auffassung, dass Art. 123 HV eine Totalrevision zulasse. Man müsse zwischen einer materiel-
len Totalrevision, die eine Änderung der Verfassung in ihrer Struktur und in ihren Prinzipien bedeute, die aber offenbar 
nicht angestrebt werde, und einer formellen Totalrevision unterscheiden, die man erreiche, wenn die bisherige Verfassung 
modernisiert und von obsoleten Vorschriften „entrümpelt“ werden solle. In diesem Fall werde man den Entwurf der Hessi-
schen Verfassung des Jahres 2006 zur Abstimmung vorlegen müssen.  
 
Abg. Dieter Posch hielt eine formelle Totalrevision für wahrscheinlich. Eine solche erschiene ihm auch sinnvoll, weil sich 
andernfalls die Frage stelle, ob die Systematik der Verfassung noch stimme, wenn einzelne Bestimmungen in der Volksab-
stimmung angenommen würden, andere hingegen nicht.  
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender regte an, die Sachverständigen zu bitten, permanent über die Regelung des Art. 123 HV 
nachzudenken. Man werde über die Möglichkeiten nach dieser Vorschrift erneut zu diskutieren haben, wenn klar sei, in 
welchem Umfang man Konsens erzielt habe.  
 
Abg. Axel Wintermeyer hob hervor, seine Fraktion hielte es für sehr wichtig, mit den Sachverständigen in der nächsten 
Sitzung zu erörtern, welche Abstimmungsmodalitäten nach Art. 123 HV möglich seien. Wie man konkret abstimmen lassen 
wolle, könne dann noch einmal am Schluss der Beratungen besprochen werden.  
 
Diesem Vorschlag folgend, beschloss die Kommission, das Thema der Abstimmungsmodalitäten in der folgenden Sitzung 
am 10. Dezember 2003 wieder aufzurufen. 
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2. Diskussion um Art. 123 HV am 10. Dezember 2003 
 
   EKV/16/3, S. 5 ff. (10.12.03) 
 
Daraufhin wurde am 10. Dezember 2003 Art. 123 HV ausführlich beraten.  
 
Von den Sachverständigen der Kommission wurde Auskunft zu folgenden Fragen erbeten: 
 
Ist eine Totalrevision im Rahmen des Art. 123 HV überhaupt möglich?  
 
Sind Einzelabstimmungen zulässig oder gar obligatorisch?  
 
Sind Abstimmungen en bloc möglich?  
 
Welche Möglichkeiten gibt es, die Hessische Verfassung so zu ändern, dass die historische Verfassung des Jahres 1946 auch 
formell erhalten bleibt? 
 
a)  Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Kahl 
 
Als erster Sachverständiger äußerte sich SV Prof. Dr. Kahl zu dem Themenkomplex. Die weiteren Sachverständigten 
stimmten en gros seinen Ausführungen zu und beschränkten sich, um Wiederholungen zu vermeiden, in ihren Redebeiträ-
gen auf bestimmte Punkte, zu denen sie eine andere Auffassung vertraten.  
 
Ist eine Totalrevision im Rahmen des Art. 123 HV überhaupt möglich?  
 
Zu dieser Frage vertrat SV Prof. Dr. Kahl die Ansicht, dass Art. 123 HV das Verfahren der Verfassungsänderung unab-
hängig von der Frage bestimme, ob eine Totalrevision oder eine Teilrevision gewollt werde. Es gebe zwar einen Kommen-
tar zur Hessischen Verfassung, der aus dem Wort „Bestimmungen“ in Art. 123 HV ableite, dass das Verfahren der Verfas-
sungsänderung nur für die Änderung einzelner Bestimmungen zur Verfügung stünde, was er aber für eine Überdehnung des 
Wortlauts halte. Der Begriff „Bestimmungen“ alleine enthalte seines Erachtens keine qualitative oder quantitative Grenze 
hinsichtlich der Reichweite einer Verfassungsänderung. Eine Totalrevision sei demnach im Rahmen des Art. 123 HV mög-
lich.  
 
Sind Einzelabstimmungen zulässig oder gar obligatorisch? 
 
Einzelabstimmungen seien bei so genannten Teilrevisionen zulässig. Das seien Revisionen, die nur wenige Punkte umfass-
ten wie die Änderung, Streichung oder Hinzufügung einzelner Artikel, die in einem Sachzusammenhang stünden. Daraus 
folge dann aber auch, dass dann, wenn einzelne Teilrevisionen in keinem sachlichen Zusammenhang stünden, einzeln abge-
stimmt werden müsse. 
 
Sind Abstimmungen en bloc möglich? 
 
Hierzu führte der Sachverständige aus, dass bei Einzeländerungen (Teilrevisionen) Blöcke dann gebildet werden könnten, 
wenn die einzelnen Änderungen in einem sachlichen Zusammenhang stünden. Das folge aus dem Koppelungsverbot und aus 
den Grundsätzen der Demokratie und der Abstimmungsfreiheit, Art. 65, 70 und 71 HV. Er verwies hierzu ausdrücklich auf 
das Gutachten von Prof. Frotscher und die Stellungnahmen aller Sachverständigen im Rahmen der Anhörung in der Sitzung 
des Hauptausschusses des Hessischen Landtags am 17. April 2002 (vgl. Stenografischer Bericht, HAA/15/41). Solange es 
sich bei den Änderungen noch um Teilrevisionen handele, können unter Beachtung der Lehre des Koppelungsverbotes sach-
lich zusammenhängende Änderungen zusammen abgestimmt werden. Dabei seien aber die Erledigungsgründe Zeitablauf, 
Verstoß gegen Art. 31 GG usw. keine sachlichen Gründe, die eine Abstimmung en bloc erlaubten. Denn entscheidend sei 
vielmehr der Regelungsinhalt bzw. der Regelungsgegenstand. Inhaltlich nicht zusammenhängende Fragestellungen in einen 
Abstimmungsblock zusammenzufassen, nur weil dahinter möglicherweise ein einheitlicher Erledigungsgrund stehe, sei 
seines Erachtens willkürlich und damit verfassungswidrig. Sollten die formellen Änderungen am Ende einer „Entrümpe-
lung“ so zahlreich sein, dass dabei eine formelle Totalrevision herauskomme, schieden einzelne Abstimmungen oder Ab-
stimmungen en bloc von vornherein aus. Zudem impliziere die Totalrevision von ihrem Begriff her und ihrer Natur nach, 
dass an die Stelle der bisherigen Verfassung eine neue Verfassung trete, dass die Hessische Verfassung des Jahres 1946 
durch eine Hessische Verfassung des Jahres 2005 oder 2006 ersetzt würde. In diesem Fall wäre in einer einzigen Volksab-
stimmung der Entwurf der neuen Verfassung als Ganzes vorzulegen. 
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Welche Möglichkeiten gibt es, die Hessische Verfassung so zu ändern, dass die historische Verfassung des Jahres 1946 auch 
formell erhalten bleibt? 
 
SV Prof. Dr. Kahl stellte seiner Stellungnahme zu dieser Frage die Feststellung voran, dass es nicht möglich sei, die histo-
rische Verfassung des Jahres 1946 zu erhalten, wenn man sie gleichzeitig einer formellen Totalrevision unterziehe. Denn 
formelle Totalrevision bedeute, wie bereits ausgeführt, die Ersetzung der bisherigen Verfassung. Es gebe nur zwei Wege, 
die historische Verfassung des Jahrs 1946 zu „retten“, nämlich erstens den, eine gewisse Restriktion bei den Streichungen 
walten zu lassen, oder den, in der Präambel der neuen Verfassung auf eine noch näher zu diskutierende Weise auf die Hes-
sische Verfassung des Jahres 1946 und den Geist Bezug zu nehmen, aus dem heraus sie, historisch gesehen, entsprungen 
ist.  
 
b)  Ergänzende Stellungnahmen der Sachverständigen Dr. Cancik, Prof. Dr. Stolleis und Prof. Dr. Wieland 
 
SV Prof. Dr. Stolleis zog es vor, statt des Begriffs der formellen Totalrevision lieber von einer Teilrevision mit punktuellen 
Änderungen zu sprechen. Dieser Ausdruck treffe besser das erstrebte Ziel, möglichst die Verfassung des Jahres 1946 zu 
erhalten und sich auf das zu beschränken, was wirklich geändert werden müsse.  
 
Was die Frage der Abstimmungsmöglichkeiten angehe, so gebe es derer drei, nämlich entweder eine Gesamtabstimmung, 
eine Abstimmung über Blöcke oder über jede einzelne Bestimmung. Er schlage vor, die Abstimmung so zu gestalten, dass 
auf der linken Seite des Blattes allen Änderungen mit einem einfachen Ja zugestimmt werden könne und, wenn das nicht 
gewollt sei, auf der rechten Seite die Möglichkeit eingeräumt werde, über die Änderungen einzeln oder auch im Block ab-
zustimmen.  
 
Auch SV Dr. Cancik sprach sich dafür aus, die Begriffe Totalrevision und Teilrevision, deren Bedeutung ganz unklar sei, 
zu vermeiden. Sie teile die Auffassung, dass grundsätzlich wohl Einzelabstimmungen notwendig seien, gehe aber davon 
aus, dass Verbindungen dann möglich seien, wenn ein sachlicher Zusammenhang bestehe. Dass, wie SV Prof. Dr. Kahl 
ausgeführt habe, Zeitablauf kein solcher sachlicher Grund wäre, könnte noch einmal diskutiert werden, da sich die Frage 
stelle, worüber der Bürger eigentlich bei Normen, die sich durch Zeitablauf erledigt haben, oder bei wirklich nichtigen 
Normen noch entscheiden könne. Vielleicht könne über die Nichtigkeit von Normen als gemeinsames Merkmal ein sachli-
cher Zusammenhang hergestellt werden.  
 
SV Prof. Dr. Wieland erklärte, solange man an der alten Verfassung des Jahres 1946 festhalten wolle, sei man an Art. 123 
HV und damit an die Durchführung von Einzelabstimmungen gebunden. Die Bildung von Paketen bei der Abstimmung 
sehe auch er skeptisch. Den Vorschlag von Herrn Prof. Dr. Stolleis halte er für durchaus überlegenswert. Er wolle neben 
den Möglichkeiten, die Verfassung durch die verfassungsgebende Gewalt oder im Wege des in Art. 123 HV geregelten 
Verfahrens zu ändern, noch eine dritte Alternative vorschlagen, nämlich die, eine feststellbare Lücke hinsichtlich der Revi-
sion zu schließen. 1946 habe niemand daran gedacht, dass es viele Jahre später die Überzeugung geben könne, die alte 
Verfassung, an der man grundsätzlich festhalten wolle, den aktuellen Gegebenheiten anpassen und grundlegend überarbeiten 
zu müssen.  
 
Im Zweifel würden die Bestimmungen des Art. 123 HV gelten. 
 
c) Aussprache 
 
Aufgegriffen wurde die Frage nach der Relevanz der Unterscheidung zwischen Total- und Teilrevision sowie die Frage 
nach dem Umgang mit für nichtig gehaltenen Normen: Könnten diese nicht doch gemeinsam abgestimmt werden oder wäre 
es möglich, sie im Falle einer einheitlichen Abstimmung einfach aus dem Entwurf des Verfassungstextes herauszunehmen 
oder hinter diesen einen Klammerzusatz mit dem Hinweis anzubringen, „rechtsunwirksam, Verstoß gegen Grundgesetz“ 
oder „nichtig“. 
 
Auf ein breites Echo stieß der als „Zwei-Wege-Theorie“ bezeichnete Vorschlag von SV Prof. Dr. Stolleis. 
 
Abg. Axel Wintermeyer stellte die Frage, ob es beispielsweise wie bei Listenabstimmungen möglich sei, zu erklären, man 
stimme allen vorgeschlagenen Änderungen zu, die man nicht gestrichen habe und ob jeder Einzelabstimmung ein eigenes 
Gesetz zugrunde liegen müsse.  
 
SV Prof. Dr. Kahl erklärte, der Begriff Totalrevision werde auch hierzulande und nicht nur in der Schweiz verwendet. In 
dem Beitrag von Lange und Jobs in der Festschrift „50 Jahre Hessische Verfassung“ würde die Totalrevision auf S. 453 
beschrieben als eine prinzipielle Gesamtdurchsicht innerhalb der Schranken der Art. 150 und 26 HV, bei der alle Regelun-
gen und Prinzipien grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt würden.  
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Dies sei in etwa das, was man sich in der Kommission mit dem vereinbarten Vorgehen, alle Artikel darauf zu untersuchen, 
ob sie zwischenzeitlich, sei es wegen Zeitablaufs, Verstoßes gegen Art. 31 GG obsolet geworden oder redaktionell ände-
rungsbedürftig seien, vorgenommen habe. Gegenwärtig könne nur darüber spekuliert werden, ob am Ende der Weg der 
formellen Totalrevision oder der Teilrevision beschritten werden würde. Sollte die Zahl der formellen Änderungen gering 
sein, bleibe selbstverständlich die Möglichkeit der Teilrevision offen.  
 
Gegenüber einem dritten Weg, wie ihn Herr Wieland angedacht habe, sei er skeptisch. Seines Erachtens stünden nur die 
beiden Wege Verfassungsgebung und Verfassungsänderung zur Verfügung. Zum Thema sachlicher Grund nannte SV Prof. 
Dr. Kahl Negativbeispiele von Verknüpfungen, die einen solchen inneren Zusammenhang nicht aufwiesen. Es sei nach 
seiner Auffassung auch nicht möglich, am Erledigungsgrund anzusetzen und über die Normen zusammen abstimmen zu 
lassen, die man für nichtig halte. Die Nichtigkeit einer Norm müsse in einem eigenen Akt, einem actus contrarius, explizit 
festgestellt werden. Eine solche Vernichtung könne nur das Verfassungsgericht oder der verfassungsändernde Gesetzgeber 
vornehmen. Bis dahin müsse von dem geltenden Recht ausgegangen werden.  
 
Diese Ansicht wurde von den SV Dr. Cancik, S. 28, Prof. Dr. Stolleis, S. 26, und Prof. Dr. Wieland, S. 31geteilt. 
 
SV Prof. Dr. Stolleis äußerte zum Abstimmungsmodus, er halte es für schwierig und für ein gespaltenes Votum des Bür-
gers, wollte man auf dem Stimmzettel zulassen, dass auf der einen Seite eine globale Antwort und auf der anderen Seite die 
Streichung einzelner Normen erklärt werden könne. Er denke, der Bürger könne entweder den Weg über die globale Zu-
stimmung wählen oder müsse sich die Arbeit machen und die Liste im Einzelnen durchgehen.  
 
SV Prof. Dr. Wieland erklärte, seiner Auffassung nach müsste auch bei einer (formellen) Totalrevision im Wege nach Art. 
123 HV abgestimmt werden, was dann aber bedeute, dass nicht über die Verfassung als Ganzes, sondern nur über die Än-
derungen abgestimmt würde.  
 
Erläuternd äußerte sich SV Prof. Dr. Kahl dahingehend, auch er sei der Meinung, dass der Weg stets über Art. 123 HV 
gehe, ganz gleich ob es sich um eine Teil- oder Totalrevision handele. Art. 123 HV sage  über das Abstimmungsverfahren 
nichts aus. Sollte am Ende des Reformprozesses eine so beträchtliche Zahl von Änderungen herauskommen, dass ein quali-
tativer Sprung eintrete, der von einer Summe von Teilrevisionen dahingehe, dass man eine Verfassung grundlegend von 
vorne bis hinten durchgesehen, bereinigt und entrümpelt habe, könne sich hieraus ein Aliud zur bisherigen Verfassung 
ergeben. In diesem Fall müsse seines Erachtens dieser neue Verfassungsentwurf als kompletter neuer Text einschließlich 
der nicht geänderten Vorschriften dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden.  
 
Dem entgegnete SV Prof. Dr. Wieland, dass seiner Ansicht nach auch dann, wenn die Quantität der vorgeschlagenen Ände-
rungen in Qualität umschlage, nur die Änderungen und nicht die Verfassung als Ganzes zur Abstimmung gestellt würden. 
Und zwar deshalb, um die einmal gegebene Verfassung im Zweifel aus Gründen der Legitimität zu erhalten.  
 
SV Prof. Dr. Stolleis betonte, er sehe nur den hier nicht in Betracht gezogenen Weg der Verfassungsgebung oder den Weg 
der Verfassungsänderung über Art. 123 HV. 
 
Zur Frage, ob für jede vorgesehene Änderung ein eigener Gesetzentwurf vorgelegt werden müsse, äußerte SV Prof. Dr. 
Wieland, diese Frage sei von der Verfassung nicht vorgegeben. Der demokratietheoretisch wesentliche Punkt sei der, dass 
das Volk die Möglichkeit habe, zu jedem einzelnen Punkt ein Votum abzugeben 
 
Der Vorsitzende zitierte aus dem Text von Prof. Dr. Frotscher (S. 98) den Satz  
 
„Ebenso wie der Landtag muss auch das Volk die Möglichkeit haben, verschiedene Verfassungsänderungen getrennt zu 
beurteilen und abzustimmen.“  
 
In der Fußnote hierzu werde ausgeführt:  
 
„Der Landtag könnte eine getrennte Beratung und Abstimmung gem. § 16 I 1 GeschOLT selbst dann erreichen, wenn die 
verschiedenen Verfassungsänderungen in einem Gesetzentwurf zusammengefasst, also gekoppelt, wären.“  
 
Er habe das so verstanden, dass die vorgeschlagenen Änderungen zur Volksabstimmung getrennt vorgelegt werden müss-
ten, während der Landtag die Möglichkeit habe, zu der vorgeschlagenen Änderung zu jedem einzelnen Artikel getrennt 
abzustimmen. Der Landtag könne, so seine Deutung, ein etwas anderes Verfahren anwenden als jenes, das dann bei der 
Volksabstimmung zum Zuge käme. 
 
Die Kommission kam überein, das Thema nicht bereits zu diesem frühen Zeitpunkt abschließend zu beraten, sondern die 
Problematik bei den weiteren Beratungen im Hinterkopf zu behalten oder, wie es Abg. Dieter Posch ausdrückte, „prozess-
haft zu begleiten“ Am Schluss der Arbeit der Enquetekommission sollte es erneut aufgerufen und die Frage der Durchfüh-
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rung der Volksabstimmung entschieden werden, schlug der Abg. Axel Wintermeyer vor. Diesem Vorschlag stimmte SV  
Prof. Dr. Stolleis zu. 
 
3. Vorschläge der Sachverständigen  
 
Im Rahmen der Beratung über mögliche Abstimmungsverfahren in der Sitzung am 10. Dezember 2004 wurde an die Sach-
verständigen die Bitte herangetragen, für die Sitzung am 16. Februar 2005 einen gemeinsamen Vorschlag zu unterbreiten, 
wie abgestimmt werden könne (EKV/16/9, S. 28, 10.12.04). 
 
Eine solche Gemeinsamkeit war im Vorfeld der Sitzung am 16. Februar 2005 nicht zu erreichen.  
 
Vielmehr unterbreiteten die Sachverständigen der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, Prof. Dr. 
Kahl, Dr. Cancik und Prof. Dr. Stolleis je eigene Vorschläge, die in der Reihenfolge ihres Eingangs in der endgültigen 
Fassung nachfolgend dokumentiert werden.  
 
Der Sachverständige der Fraktion der SPD, Prof. Dr. Wieland, verzichtete auf eine Stellungnahme und teilte mit, dass er in 
der gegenwärtigen Situation zur Frage der Abstimmungsmodalitäten nicht Stellung nehmen wolle. 
 
a) Vorschlag des Sachverständigen Prof. Dr. Kahl 
 
Bei dem am 10. 12. 2004 beschlossenen Kommissionsvorschlag handelt es sich mangels Quantität und Qualität der Ände-
rungen um keine Totalrevision der Hessischen Verfassung von 1946, sondern um einzelne Teilrevisionen. Damit ist keine 
Abstimmung über den gesamten (neuen) Verfassungstext notwendig.  
 
Bei der Volksabstimmung ist eine Bildung thematischer Blöcke grundsätzlich zulässig, soweit das im Demokratieprinzip 
und im Grundrecht der Wahlfreiheit wurzelnde Prinzip der materiellen Einheit beachtet, also nicht willkürlich sachlich 
Verschiedenes miteinander verkoppelt wird. Blöcke können aus einer Norm (eine Abstimmung über einzelne Absätze oder 
Sätze sollte m. E. möglichst vermieden werden) oder aus mehreren Normen bestehen. Die Bildung von Blöcken ist m. E. 
zum Teil zwingend. Dies ist immer dann der Fall, wenn es sich um kompromisshafte Paketlösungen handelt, die in einer 
Norm vereint (z.B. Art. 29 HV n.F.) oder auf mehrere Normen verteilt (z.B. Art. 123, 124 HV n.F.) sind. Hier ist gleich-
falls aus Gründen des Demokratieprinzips zu verhindern, dass das Volk – entgegen dem Willen der Enquetekommission 
respektive des Landtags – einzelne „weniger schmackhafte“ Teilregelungen gleichsam im Wege eines „negativen Rosinen-
pickens“ aus dem parlamentarisch geschnürten Paket herausschießen“ kann. Zum anderen drängt sich eine Blockbildung bei 
Folgeänderungen (s. Art. 21/109; 62/62a n. F.) auf. Für die Blockbildung sprechen insgesamt die Grundsätze der Verfah-
rensökonomie und der Bürgernähe, die im Rahmen des rechtlich Möglichen eine Begrenzung der Zahl von Einzelabstim-
mungen nahe legen (Verhinderung von „Abstimmungsmarathon“). 
 
Daher schlage ich vor, eine linke Spalte vorzusehen, in der die Abstimmenden die Möglichkeit haben, die Verfassungsän-
derung insgesamt zu befürworten oder abzulehnen (s. Vorschlag Prof. Stolleis). 
 
In der rechten Spalte des Abstimmungsbogens sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, folgende elf Regelungskomplexe 
jeweils einzeln zu befürworten bzw. abzulehnen: 
 
1.  Präambel 

2.  Art. 4 HV n.F. 

3.  Art. 21, 109 HV n.F. 

4.  Art. 26a HV n.F. 

5.  Art. 29 HV n.F. 

6.  Art. 35 HV n.F. 

7.  Art. 38, 39, 41, 42 HV n.F. 

8.  Art. 62, 62a HV n.F. 

9.  Art. 65 HV n.F. 

10.  Art. 101 HV n.F. 

11.  Art. 123, 124 HV n.F. 
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b) Vorschlag der Sachverständigen Dr. Cancik 
 
Dr. Pascale Cancik  Institut für Öffentliches Recht  Fachbereich Rechtswissenschaft  Johann-Wolfgang-Goethe-Universität  
Senckenberganlage 31  60325 Frankfurt/Main  069/ 798-22774  Cancik@jur.uni-frankfurt.de 
 
Stellungnahme zum Verfahren der Verfassungsänderung auf der Grundlage des derzeit vorliegenden Änderungskatalogs 
 
I. Fragestellung 
 
Auf Bitte der Enquetekommission sind mehrere Fragen zum Verfahren der geplanten Verfassungsänderungen zu prüfen: 
erstens, ob für die Volksabstimmung ein alternativer Abstimmungsmodus vorgesehen werden kann (II.); zweitens, ob und 
ggf. in welchem Umfang für die Option der Einzelabstimmung die jetzt geplanten Änderungen der HV einzeln oder zu-
sammengefasst zur Volksabstimmung gestellt werden können (III.), und, drittens, ob die einzeln abzustimmenden Änderun-
gen (im folgenden: Abstimmungspunkt; ein solcher kann auch aus mehreren Textänderungen bestehen) in ein oder mehrere 
Gesetze zu fassen sind (IV.).  
 
II. Zulässigkeit eines alternativen Abstimmungsmodus' 
 
Professor Stolleis hatte für die Volksabstimmung einen alternativen Abstimmungsmodus vorgeschlagen, der kurz skizziert 
so aussähe, dass die Abstimmenden wählen können zwischen einer Abstimmung über das Gesamtpaket aller Verfassungsän-
derungen oder einer Einzelabstimmung. Wenn sie sich für die erste Variante entscheiden, können sie mit Ja oder Nein be-
zogen auf die Gesamtheit aller Änderungen stimmen, eine Abstimmung über die einzelnen Änderungspunkte entfällt. Nach 
der zweiten Variante können und müssen sie mit Ja oder Nein oder gegebenenfalls durch Auslassung zu jedem Abstim-
mungspunkt abstimmen.  
 
Dieses Alternativmodell ist meines Erachtens aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden, da die verfassungs-
rechtlich vorgesehene Mitwirkungsbefugnis für das Volk ausreichend gesichert ist. Allerdings muss durch klare Erläuterun-
gen im Vorfeld die Klarheit und Alternativität der Abstimmungsmöglichkeiten sichergestellt sein. Wie das genau zu ge-
währleisten ist, wird unter anderem davon abhängen, wie viele Einzeländerungen in der einen (rechten) Spalte des von 
Prof. Stolleis vorgeschlagenen Stimmzettels aufzuführen sind. 
Darüber hinaus müssten für ein solches Modell das VAbstG und die dieses konkretisierende StimmO entsprechend ange-
passt werden, weil sie bislang keine Möglichkeit einer solchen optionalen Abstimmung vorsehen. 
 
III. Einzeln abzustimmende Änderungen oder 'Änderungspakete' 
 
1.  Das Verfassungsänderungsverfahren besteht aus zwei Verfahrensteilen – dem kurz hier so genannten Landtagsver-
fahren und dem Abstimmungsverfahren, für die unterschiedliche Vorgaben bestehen. Die im Zweifel strengeren Anforde-
rungen für Fragen der Zusammenfassung oder Paketbildung stellt das Recht, welches das Abstimmungsverfahren regelt. 
Daher ist es sinnvoll, dieses an erster Stelle zu berücksichtigen.  
 
Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Anders als im Schreiben von Professor Kahl vorgeschlagen, halte ich es aus Gründen 
der Sicherung der Mitwirkungsbefugnis des Volkes für empfehlenswert, grundsätzlich die einzelnen Artikel getrennt zur 
Abstimmung zu stellen. Ferner ist zu erwägen, ob für den besonderen Fall der Ergänzung der Art. 123, 124 um zwei wei-
tere Verfahren der Verfassungsänderung die Abstimmung nicht noch weiter aufgespalten werden sollte, indem die neu ein-
zufügende Nr. 2 einerseits und die Nr.3 in Verbindung mit Satz 2  und Art. 124 Abs. 4 andererseits getrennt abgestimmt 
werden. Angesichts der nicht eindeutigen Positionen in der Literatur zur Frage des Koppelungsverbotes wäre dieser Weg 
der sicherste, ob er verfassungsrechtlich zwingend ist, mag dahinstehen. Dieser Weg, der unten genauer dargestellt wird, 
führt allerdings zu mindestens 17, möglicherweise sogar 19 Einzeländerungen, also durchaus mehr als nach dem Vorschlag 
von Professor Kahl, was mit Blick auf die Komplexität des Vorganges bedauerlich sein mag. Angesichts des oben diskutier-
ten Alternativmodus liegt andererseits ein vereinfachter Weg als Option für die Bürgerinnen und Bürger vor. Insofern 
schiene mir die detailliertere Abstimmung als die eine Option nicht undurchführbar zu sein. Auch bleibt folgendes zu be-
denken: Es ist durchaus nicht zwingend, dass die Bürger sich leichter für Änderungen entscheiden, wenn mehrere Ände-
rungen zusammengefasst werden. Möglicherweise ist genau das Gegenteil der Fall. Für jede Abstimmung müssen sie sich 
über die Regelungen mit und ohne Änderung informieren. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass dies 'in kleineren 
Portionen' sogar leichter fällt, als wenn ein Paket mit mehreren Artikeln zu beurteilen ist.  
 
2.  Im einzelnen: Wie in der Sitzung der Kommission vom 10.12.2003 näher erörtert, besteht für den Fall, dass meh-
rere Änderungen zur  Volksabstimmung vorgelegt werden, ein verfassungsrechtliches Verbot, sachlich nicht zusammenge-
hörige Einzeländerungen in der Weise zusammenzufassen, dass über sie nur zusammen abgestimmt werden kann (sog. 
Koppelungsverbot). Der Sinn dieses Verbotes besteht darin, die Mitwirkungsbefugnis des Volkes an der Verfassungsände-
rung, die diesem in Art. 123 HV zugewiesen ist, zu sichern, indem es zu den einzelnen sachlichen Änderungen abstimmen 
kann. Die Schwierigkeit liegt nun darin zu bestimmen, was sachlich zusammenhängt und was nicht. Der BayVerfGH hatte 
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dazu 1974 recht großzügig geurteilt,3 dies war in der Literatur auf Kritik gestoßen.4 Die in Bayern  im Jahr 1998 vorge-
nommenen umfassenderen Verfassungsänderungen waren in zwei Paketen zusammengefasst worden, das eine umfasste 
Änderungen im Grundrechtsbereich, das andere solche des Staatsorganisationsrechts. Auch diese Paketbildung ist kritisiert 
worden5 und wäre meines Erachtens mit Blick auf das Hessische Modell, in welchem anders als in Bayern 'nur' eine abso-
lute Mehrheit des Parlamentes im Verfahren ausreicht, nicht zu befürworten, weil die Mitwirkungsbefugnis des Volkes 
dadurch unangemessen beschnitten wird. Dies ist offenbar auch die Position des Gutachtens von Professor Frotscher,6 der 
für die drei im Jahre 2002 durchgeführten Verfassungsänderungen (Einfügung Sport als Staatsziel, Konnexitätsprinzip und 
Verlängerung der Legislaturperiode) ein Eingreifen des Koppelungsverbotes angenommen hatte und in seinem Gutachten 
eine durchaus strikte Interpretation desselben vornimmt, etwa wenn er schreibt, dass "eine Zusammenfassung mehrerer 
sachlich unterscheidbarer Verfassungsänderungen in einem Gesetzesentwurf, der dem Volk dann en bloc zur Abstimmung 
vorgelegt wird, verfassungswidrig ist".7 An anderer Stelle nimmt er nur dann eine Ausnahme vom Koppelungsverbot an, 
wenn die Änderungen "in einem engen oder untrennbaren sachlichen Zusammenhang" stehen. Auch dem Argument eines 
Erstzugriffsrechts des Parlaments und damit eines größeren Spielraums für die Gestaltung steht Frotscher kritisch gegen-
über. Insbesondere lässt er die Tatsache, dass bestimmte Paketbildungen Ausdruck eines politischen Kompromisses im 
Parlament und damit Voraussetzung für einen erforderlichen Konsens in demselben sind, nicht als eine Koppelung erlau-
bend gelten.8 
 
Eine solche strikte Anwendung des Koppelungsverbotes führte also dazu, dass nur diejenigen Änderungen, die zwingend 
zusammenhängen, weil die eine Änderung eine Folgeänderung einer anderen Änderung ist, wie das etwa im Fall von Art. 
21 und 109 HV (Streichung  der Todesstrafe) der Fall ist, auch mit einer Abstimmung beschieden werden können, hingegen 
alle anderen Änderungen einzeln abgestimmt werden müssten. Das könnte möglicherweise so kompliziert werden, dass die 
an sich zu gewährende Mitwirkungsbefugnis wiederum gefährdet erscheint: müssen einzelne Sätze, gar einzelne Worte 
getrennt zur Abstimmung gestellt werden? Dass dies kaum mehr praktikabel wäre, dürfte offenbar sein. Ein gewisser Erst-
zugriff des Parlaments ist im derzeit vorgesehen Verfahrensablauf unvermeidbar und dementsprechend hinzunehmen. Inso-
fern halte ich grundsätzlich eine artikelweise Abstimmung für ausreichend, um die Mitwirkungsbefugnis des Volkes zu 
sichern. Allerdings können auch in einem Artikel klar unterscheidbare Materien zusammengefasst sein oder werden. In 
einem solchen Fall bedarf es ggf. näherer Prüfung, ob bei artikelweiser Abstimmung die Mitwirkungsbefugnis über die 
Maßen eingeschränkt wird. 
 
Mit Blick auf den Vorschlag von Professor Kahl könnten entsprechende Einwände zum einen gegen die Zusammenfassung 
der Änderungen im wirtschaftsrechtlichen Teil (Art. 38 – 42 HV) sowie zum anderen gegen die Zusammenfassung der 
Abstimmung über die beiden neu einzuführenden Wege der Verfassungsänderung (Art. 123, 124 HV) erhoben werden. Wie 
gezeigt, sind sie verfassungsrechtlich nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Will man den Einwänden entgehen und 
den rechtssichersten Weg einschlagen, wäre demnach zu empfehlen, von vornherein getrennte Abstimmungen vorzusehen.  
 
3. Legt man diese vorsichtigere Perspektive zu Grunde, ergibt sich folgender Änderungskatalog: 
 
Änderungen Abstimmungspunkt 
1. Präambel Gesamte Präambel 
2. Ergänzung Art. 4 Gesamter Artikel 

                                                  
3 BayVerfGH Urt. v. 18.10.1974 (BayVerfGHE 27, 153 ff. = BayVBl. 1975, 361 ff.) 
Die Verbindung von Regelungen zur Wahlkreiseinteilung und zur Sperrklausel waren danach zulässig; ein sachlicher Zusam-
menhang sei gegeben, die Verbindung nicht willkürlich: "Die aus dem Grundsatz der 'Einheit der Materie' nach schweizeri-
schem Bundesstaatsrecht für Volksreferenden abgeleiteten Maßstäbe hinsichtlich der Zulässigkeit von Koppelungsfragen 
können nicht auf verfassungsändernde Gesetzesbeschlüsse des Landtags nach Art. 75 Abs. 2 BV übertragen werden." 
Weniger großzügig urteilte das Gericht bei einer Koppelung im Rahmen eines Volksbegehrens , in welchem die Zusammen-
setzung des BayVerfGH und Wahl seiner Mitglieder mit der Einführung eines Richterwahlausschusses verbunden wurde, was 
das Gericht für unzulässig erachtete: BayVerfGH Urt. v. 24.2.2000 (NJW 2001, 3771 ff., Bespr. Sachs JuS 2002, 189 f. Nur 
am Rande einschlägig: BayVerfGH Urt. v.15.12.1976 (BayVerfGHE 29, 244 ff.). Zu all dem kritisch Lindner (FN 2) und 
Frotscher (FN 4).  
4 Lindner, Die Koppelungsproblematik im Rahmen des Verfassungsreferendums nach Art. 75 Abs. 2 Satz 2 der Bayerischen 
Verfassung, BayVBl. 1999, 485 ff. 
5 Lindner, ebd. 
6 Publiziert: Werner Frotscher, Die Koppelung mehrerer Materien beim obligatorischen Verfassungsreferendum, in: Franz 
Zehetner, FS für Hans-Ernst Folz, Wien u.a. 2003., 89 ff. – liegt der Kommission vor.  
7 Frotscher, ebd., 99. 
8 Frotscher, ebd. 99: "Gerade mehrheitsfördernde verfassungspolitische Absprachen und 'Tauschgeschäfte' zwischen den 
Landtagsfraktionen dürfen dieser Beurteilung [jeder einzelnen Verfassungsänderung durch das Volk, Cancik] nicht entzogen 
werden." 
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3. Streichung Todesstrafe Art. 21 Abs. 1 S. 3 Abstimmung zwingend zusammen mit Art. 109 Abs. 1 S. 3 
4. Art. 26a Einfügungen9 Gesamter Artikel 
5. Art. 29 Abs. 1,  Abs. 4 Gesamter Artikel 
6. Art. 3510 Sozialversicherung Gesamter Artikel 
7. Art. 38 Wirtschaftsordnung Gesamter Artikel 
8. Art. 39 Streichung Abs.e 2, 3 Gesamter Artikel 
9. Art. 41 Gesamter Artikel 
10. Art. 42 Gesamter Artikel 
11. Art. 62  
Abs. 1 Änderung Kunst und Kultur 
Abs. 1 Einfügung Sport11 
Abs. 2 Einfügung Schutz Ehrenamt 
 

zusammen abstimmbar? Zu debattieren. 
Jedenfalls zwingend zusammen: Einfügung Sport Abs. 1 
mit der Streichung des Art. 62 a  

12. Art. 65 Anfügung Abs. 2  Gesamter Artikel 
13. Art. 101 Streichung Abs. 3 Gesamter Artikel  
Art. 109  s.o. : zwingend mit Art. 21 abzustimmen 
14. Art. 123 Abs. 2 S.1 Nr. 2 
 
 

Beste Sicherung der Mitwirkungsbefugnis des Volkes bei 
getrennter Abstimmung von Nr. 2 und 3, weil unterschied-
liche, nicht zusammenhängende oder aufeinander verwei-
sende Modi der Verfassungsänderung. 

15. Art. 123 Abs. 2 S.1 Nr. 3 und Satz 2 zwingend zusammen abzustimmen: Nr. 3 und Satz 2 und 
Art. 124 Abs. 4 

16. Art. 124 Abs. 1 (Eingangsquorumssenkung) 
und 
Abs. 3 (Einfügung Zustimmungsquorum) 

Abs. 1 und 3 zusammen abstimmbar 
 

17. Art. 124 Abs. 5 neu (Befassungsantrag) Einzeln abzustimmen 
 
IV. Gesetzestechnische Erfassung der einzelnen Abstimmungspunkte 
 
Schließlich bleibt zu klären, wie die einzelnen Abstimmungspunkte gesetzestechnisch zu erfassen sind. Diese Frage stellt 
sich, weil das einfache Recht, nämlich insbesondere das VAbstG ein besonderes Modell für das Abstimmungsverfahren 
vorsieht, wonach Gegenstand der Abstimmung "das Gesetz", nicht aber der hier so genannte einzelne Abstimmungspunkt 
ist. 
 
Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Mehrere Abstimmungspunkte in einem Gesetzentwurf sind zulässig, unter der Bedin-
gungen, dass die einzelnen Abstimmungspunkte – ungeachtet ihrer Aufnahme in einem Gesetz -  in der Volksabstimmung 
getrennt abstimmbar sind, wofür das VAbstG und die Stimmordnung geändert werden müssten. Ob damit in praxi viel 
gewonnen wäre, bedürfte wohl noch der Prüfung durch den Parlamentarischen Dienst. Möglicherweise ist der Aufwand, 
mehrere Änderungsgesetze – also ein Gesetz pro Abstimmungspunkt -  zu machen, nicht höher. Einem möglichen politi-
schen Willen, Änderungspakete für das Landtagsverfahren, wo dies ja zulässig wäre, zu schnüren, würde damit allerdings 
nicht entsprochen. 
 
Im einzelnen: Je nach Einschätzung der Koppelungsproblematik ergeben sich derzeit 11 (Vorschlag Professor Kahl) bis 17 
(oder maximal 19) Abstimmungspunkte. Es ist nun fraglich, ob pro Abstimmungspunkt ein Gesetz(entwurf) vorzulegen ist, 
oder ob mehrere Abstimmungspunkte in einem Gesetz gebündelt werden können, etwa unter sachlichen Gesichtspunkten, 
wie Änderungen im Grundrechtsteil o.ä. Dabei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Zusammenfassung in einem Ge-
setz(entwurf) nicht bedeutet, dass dieses vom Volk nur gesamt abzustimmen wäre. Vielmehr war diese Frage schon vorweg 
zu klären (Vorschlag unter III.). 

                                                  
9 Als redaktionelle Anregung schlage ich vor, diesen im weitesten Sinn als Staatszielnorm verstandenen Artikel zu der ande-
ren Staatszielbestimmung in Art. 62 oder 62 a zu verschieben. Das schiene mir nicht der beste Ort an sich, ist aber besser als 
dieses Auseinanderziehen der Staatsziele, das verunklart, ob darin auch ein sachlich-struktureller Unterschied zu sehen ist.  
10 Bei Vergleich mit der alten Fassung fällt auf, daß alle zu schützenden Gruppen bzw. Sachverhalte (wie etwa Armut, Unfall 
etc.) aufgenommen wurden, außer einem Sachverhalt: nämlich dem Sachverhalt Schwangerschaft/ Kleinkindpflege. Man 
sollte bedenken, ob das wirklich so gehandhabt werden soll. Denn man muß damit rechnen, daß dies als ausdrückliche Ent-
scheidung verstanden wird, daß diese Gruppe nicht mehr unter diese Schutzbestimmung fallen soll. Ich rege daher an, einen 
entsprechenden Passus aufzunehmen.  
Etwa: nach "zur Verwirklichung des Rechts auf  soziale Sicherung bei ..... Pflegebedürftigkeit, [bei Hilfsbedürftigkeit] in der 
Zeit der Schwangerschaft und unmittelbar nach der Geburt sowie im Alter" 
11 Die Einfügung des Sports an dieser Stelle ist sprachlich vielleicht nicht ganz glücklich. Vorschlag: Anfügung eines Satzes 2 
an Abs. 1: Das gilt auch für den Sport.  
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Das VAbstG geht aber derzeit davon aus, dass pro Abstimmungspunkt ein Gesetz beschlossen wird, und dieses Gesetz dann 
vom Volk angenommen oder abgelehnt werden kann. So sind u. a. in den §§ 1, 3, 7 S. 3, 17 Abs. 1 VAbstG Formulierun-
gen gewählt, aus denen deutlich wird, dass die abstimmende Bevölkerung nur "dem Gesetz" insgesamt zustimmen kann 
oder eben nicht. Deutlich wird das etwa in § 7 S. 3: "Im übrigen enthalten die Stimmzettel nur die von den Stimmberechtig-
ten mit "ja" oder "nein" zu beantwortende Frage, ob sie dem vom Landtag beschlossenen Gesetz zur Änderung oder Ergän-
zung der Hessischen Verfassung zustimmen wollen." Der Wortlaut der anderen Regelungen entspricht diesem Modell. 
 
Zur Abstimmung vorgelegt wird also – nach derzeitiger Rechtslage – das vom Landtag beschlossene Änderungsgesetz. 
Kombiniert man diese Vorgabe mit dem Ergebnis der 'Koppelungsprüfung' müsste also pro Abstimmungspunkt auch ein 
Gesetz(entwurf) vorgelegt werden. 
 
Verfassungsrechtlich müsste das m. E. nicht so sein, ohne Änderung des VAbstG und der Stimmordnung bleibt jedoch 
einstweilen dieses Modell verpflichtend.  
 
c) Vorschlag des Sachverständigen Prof. Dr. Stolleis  
 
Vorschlag eines veränderten Abstimmungsmodus über verschiedene Verfassungsänderungen  
 
I. Das derzeit gültige Verfahren der Verfassungsänderung ist in Art. 123 HV mit Verweisung auf den Weg der Ge-

setzgebung (Art. 116-122 HV) geregelt. Art. 123 HV schreibt zusätzlich vor, die Verfassung könne nur durch Än-
derung des Textes oder durch Zusatzartikel zur Verfassung geändert werden (123 Abs.1). Sinn dieser Vorschrift ist 
es, in Reaktion auf das kritisch betrachtete Verfahren der Weimarer Zeit, stillschweigende oder „indirekte“ Ände-
rungen der Verfassung zu verhindern. Der Text der Verfassung soll – so die Intention – die maßgebliche und für 
jedermann einsehbare Grundlage bleiben.  

 
Gem. Art. 123 II HV wird im Landtag „die Verfassungsänderung“  beschlossen und anschließend wird das Volk 
aufgerufen, zuzustimmen. Der Abstimmungsmodus im Parlament richtet sich nach der GO des Hessischen Land-
tags und, wenn dort nichts geregelt ist, nach parlamentarischem Gewohnheitsrecht. Normalerweise wird bei parla-
mentarischen Abstimmungen über ein Gesetz in erster Lesung darüber entschieden, dass das Gesetz in das Verfah-
ren genommen (§ 79 GO BT) und an Ausschüsse überwiesen wird (§ 80 GO BT), in zweiter Lesung wird die über-
arbeitete Fassung vorgelegt und beraten (§ 81 GO BT), in dritter Lesung endgültig beschlossen (§ 84 GO BT). Als 
Regel dabei gilt: „Über mehrere oder alle Teile eines Gesetzentwurfs kann gemeinsam abgestimmt werden“ (§ 81 
IV GO BT). Diese Regel enthält allgemeines Parlamentsrecht und gilt auch für die Landesparlamente.  

 
II. Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht primär um das parlamentarische Entscheidungsverfahren, sondern um die 

in Art. 123 II HV vorgesehene Volksabstimmung.  
 

Da es sich bei den vorgesehenen Änderungen nach allgemeiner Meinung nicht um eine Totalrevision der Verfas-
sung handelt, über die nur en bloc abgestimmt werden sollte, sondern um eine zwar eingreifende, aber die Sub-
stanz der bisherigen Verfassung erhaltende Änderung, stellt sich die Frage, wie man dem Wählerwillen am besten 
zum Ausdruck verhelfen kann; denn viele Wähler wollen sich mit den Details der Änderung nicht beschäftigen, 
wollen aber dennoch legitimerweise ausdrücken, dass sie die Änderung insgesamt gutheißen oder ablehnen. Andere 
wollen – ebenso legitim – einige Änderungen akzeptieren, andere aber ablehnen. Deshalb lautet die Frage, ob es 
möglich ist, auf einem Stimmzettel alternativ eine Abstimmung en bloc und eine Abstimmung über die einzelnen 
Änderungen vorzusehen.  

 
Diese Frage wird hier bejaht. Die dazu notwendigen Anpassungen des Volksabstimmungsgesetzes und der StimmO 
werden dabei vorausgesetzt.  

 
Mit dem hier vorgelegten Vorschlag erhalten die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, sich entweder pauschal 
oder differenziert zu äußern. Die pauschale Lösung zielt auf JA oder NEIN zu dem gesamten Vorschlag (linke 
Spalte). Die differenzierte Lösung eröffnet sich auf der rechten Spalte des Wahlzettels.  

 
Der in zwei Spalten geteilte Stimmzettel könnte deshalb folgendermaßen aussehen: 

 
„Sie haben die Möglichkeit, den vorgeschlagenen Änderungen der Hessischen Verfassung insgesamt zuzustimmen. 
In diesem Fall benutzen Sie nur die linke Spalte zur Abstimmung.“  

 
„Sie haben aber auch die Möglichkeit, mit Ihrer Stimme einzelne Bestimmungen zu unterstützen, andere abzuleh-
nen. In diesem Fall benutzen Sie zur Abstimmung nur die rechte Spalte.“  
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„Vorsicht: Sie müssen sich entscheiden, ob Sie die linke oder die rechte Spalte wählen.  
Eine Abstimmung in beiden Spalten macht die Stimme ungültig!“  

 
Linke Spalte:  

 
Ich stimme den vorgeschlagenen Änderungen der Hessischen Verfassung (die in graphisch passender Form aufge-
führt werden müssen) insgesamt zu 

 
JA (   )    

 
NEIN  (   )  

 
Rechte Spalte: 

 
Ich stimme den vorgeschlagenen Änderungen der Hessischen Verfassung zu  

 
a)                                                               JA (      )        NEIN (       )   
b)                                                               JA (      )        NEIN (        )  
c)   usw.                                                     JA (      )        NEIN (        )  

 
Nach allgemeinen Wahlgrundsätzen müssen die Wahlmöglichkeiten klar und unmissverständlich formuliert sein, 
die Wahlzettel müssen die eröffneten Möglichkeiten in strikter Gleichheit ausweisen und den Wähler darüber be-
lehren, was er tun kann.  

 
Wird die linke Spalte gewählt, dann gelten die dort abgegebenen Stimmen für jeden einzelnen Artikel als Ja – bzw. 
Nein-Stimmen. 

 
Wird die rechte Spalte gewählt, werden die gültigen Stimmen auf die einzelnen Artikel als Ja- bzw. Neinstimmen 
verteilt. 

 
Das Gesamtergebnis wird für jeden einzelnen Änderungsvorschlag separat ermittelt, und zwar durch Addition der 
pauschal und der separat erzielten Stimmen. Technisch ist die Auszählung etwas komplizierter, aber ohne weiteres 
zu bewältigen.  

 
Damit ist dem Gebot des Art. 124 III HV Genüge getan, dass nur bejahend oder verneinend abgestimmt werden 
kann.  

 
Eine Irreführung des Wählers ist bei sorgfältiger Ausgestaltung des Wahlzettels ausgeschlossen. Er/sie weiß, was 
getan werden kann.  

 
Um Missverständnisse zu vermeiden, müssen die einzelnen Änderungen auf der linken und auf der rechten Spalte 
nicht nur mit Ziffern gekennzeichnet, sondern mit Text und passender Überschrift auf dem Stimmzettel erscheinen.  

 
Verfassungs- oder wahlrechtliche Bedenken treten hierbei nicht auf, weil der Vorschlag klar und unmissverständ-
lich ist, weil er dem Wählerwillen einerseits und der Komplexität der Materie andererseits Rechnung trägt.  

 
III.  Während sich die Sachverständigen der vier Fraktionen wohl auf das hier vorgeschlagene Prinzip einigen können, 

ist bisher die Frage nicht ausdiskutiert, wie die rechte Spalte des Stimmzettels ausgestaltet werden sollte.  
 

1. Ich schlage vor, auf der rechten Spalte alle zu ändernden Artikel der Verfassung in numerischer Folge in Alt- 
und Neufassung gegenüberzustellen und die JA – und NEIN- Felder jeweils anzufügen. Das den den Vorteil der 
Klarheit. Kollisionen mit dem „Koppelungsverbot“ können nicht eintreten.  

 
2. Der Sachverständige Kahl schlägt mit Schr.v. 13. Januar 2005 vor, aus den zu ändernden Artikeln elf „Pakete“ 
zu bilden. Das reduziert die Möglichkeiten der Wählerinnen und Wähler, hält also den Stimmzettel übersichtlicher, 
weckt aber gewisse Bedenken wegen allzu starker Vereinfachung. Mehr als Bedenken sind es aber nicht. Ich halte 
auch den Vorschlag des Sachverständigen Kahl für gangbar, weil er inhaltlich das zusammengefasst hat, was sach-
lich zusammengehört.  

 
3. Die Sachverständige Cancik hat mit Schr.v. 28. Januar 2005 den differenziertesten Vorschlag gemacht. Sie 
möchte die einzelnen Artikel zur Abstimmung stellen, aber im Fall der Artikel 123, 124 HV noch weiter aufspal-
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ten. Damit würden wenigstens 17 kleinere Abstimmungspakete entstehen. Auch dieser Vorschlag ist m.E. rechtlich 
zulässig und praktisch durchführbar.  

 
d) Ergänzende Stellungnahme des Sachverständigen Prof. Dr. Kahl 
 
In Ergänzung zu seinem Schreiben vom 13. Januar 2005 führte SV Prof. Dr. Kahl zum Verfahren einer Verfassungsände-
rung in einem weiteren Schreiben vom 15. Februar 2005 noch Folgendes aus: 
 
Mit Herrn Kollegen Stolleis stimme ich dahingehend überein, dass alle drei vorliegenden Vorschläge der Sachverständigen 
(Cancik, Stolleis, Kahl) betreffend die rechte Spalte des Stimmzettels aus meiner Sicht rechtlich zulässig und praktisch 
durchführbar sind. 
 
Entgegen den Ausführungen der Sachverständigen Dr. Cancik im Schreiben vom 28.01. bin ich der Auffassung, dass für 
die Koppelung einzelner Artikel kein zwingender Zusammenhang (notwendige Folgeänderung) vorauszusetzen ist. Diese 
Auffassung erscheint mir zu restriktiv. M. E. kann aus den spärlichen Urteilen und literarischen Stellungnahmen zum Prob-
lem nur herausgelesen werden, dass eine willkürliche, also eine ohne fachlich einleuchtenden Grund erfolgende Verkoppe-
lung von Materien, die keine materielle Einheit bilden, unzulässig ist. Im Übrigen würde ich – entgegen dem Votum von 
Frau Dr. Cancik – die Autonomie des Parlaments höher gewichten. Diese Autonomie lässt es auch zu, dass das Parlament 
etwa die Änderungen der Art. 123 und 124 HV als Einheit betrachtet, da es jeweils um Verschiebungen zwischen den Polen 
einer parlamentarischen bzw. plebiszitären Demokratie geht. Das Parlament ist berechtigt, alle diese Änderungen, welche 
die Kompetenzverteilung zwischen Volksvertretung und Volk betreffen, als Einheit zu betrachten und auch nur als Einheit 
zu befürworten. Im Übrigen ergibt sich bereits verfahrenstechnisch und damit aus der Natur der Sache, dass, wie auch Frau 
Dr. Cancik schreibt, ein gewisses Erstzugriffsrecht des Parlaments unumgänglich ist. Wenn man ein solches Erstzugriffs-
recht aber bejaht, und, was ich für richtig halte, nicht jeden einzelnen geänderten Absatz oder Satz der Verfassung zur 
Abstimmung stellt, stellt sich die Frage, warum dies nicht auch für die Artikel der Wirtschaftsverfassung oder die Ände-
rungen betreffend das parlamentarische demokratische System gelten soll. Auch die Präambel etwa enthält sehr zahlreiche, 
inhaltlich ganz unterschiedliche Aussagen, soll aber, soweit ich sehe, als Einheit abgestimmt werden. Nicht zuletzt, wenn-
gleich eher nachrangig, sollte der Aspekt der Bürgernähe und damit der Nachvollziehbarkeit des Abstimmungszettels lei-
tend sein. Vor diesem Hintergrund habe ich Bedenken gegen die von Frau Dr. Cancik vorgeschlagene starke Zergliederung 
der Materie unter den Punkten 14 bis 17. 
 
Das mit meinem Vorschlag verbundene rechtliche Risiko, dass die Abstimmung in einem späteren Verfahren vor dem Hes-
sischen Staatsgerichtshof für verfassungswidrig erklärt werden könnte, halte ich für so gering, dass es vernachlässigt wer-
den kann.  
 
Hinsichtlich der Frage der gesetzestechnischen Erfassung der Abstimmungspunkte stimme ich den Ausführungen auf S. 5 f. 
der Stellungnahme von Frau Dr. Cancik voll zu. 
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4. Stellungnahme des Landeswahlleiters Hannappel 
 
a) Zum Abstimmungsmodus der Verfassungsänderung 
 
In einem Schreiben an den Vorsitzenden bat Herr Hannappel zu den Vorschlägen der Sachverständigen hinsichtlich des 
möglichen Abstimmungsmodus folgende Anmerkungen aus der Sicht der Praxis machen zu dürfen: 
 
Ich teile die Auffassung, dass der Umfang der beabsichtigten Änderungen es nahe legt, anders als bei den bisherigen 
Abstimmungen über Verfassungsänderungen nur einen Stimmzettel zu verwenden.  
 
Ebenso halte ich es für richtig, dass den Abstimmenden sowohl die Möglichkeit eröffnet werden soll, entweder den Verfas-
sungsänderungen in ihrer Gesamtheit zuzustimmen bzw. sie in Gänze abzulehnen, oder die Stimme differenziert für oder 
gegen die Änderungen im Einzelnen, gegebenenfalls zu sachlich zusammen gehörenden Blöcken zusammengefasst, ab-
zugeben. Ich gebe allerdings zu erwägen, ob man nicht – wie im Kommunalwahlrecht – vorsehen sollte, dass für einzelne 
Änderungen konkret abgegebene Stimmen in jedem Fall den Vorrang vor der allgemeinen Ja- oder Nein-Stimme haben. 
Damit würde man die Zahl der ungültigen Stimmabgaben verringern und so dem Wählerwillen möglichst vollständig zum 
Durchbruch verhelfen. Diese Frage ist indessen zurzeit noch nicht entscheidungsbedürftig. Da die Verwendung nur eines 
Stimmzettels eine Änderung des Volksabstimmungsgesetzes erforderlich macht, kann sie in diesem Zusammenhang näher 
geprüft werden. 
 
Bevor man einer solchen Änderung jedoch näher tritt, bedarf es noch einiger Überlegungen zur Praktikabilität des einheitli-
chen Stimmzettels. Versteht man den Vorschlag von Herrn Prof. Dr. Stolleis in seinem Schreiben vom 31. Januar so, dass 
in beiden Spalten des Stimmzettels zu jedem zu ändernden Artikel eine Synopse von Alt- und Neufassung abzudrucken ist, 
würde auf dem Stimmzettel wohl eine wenig übersichtliche „Bleiwüste“ entstehen. Darüber hinaus würde der Stimmzettel 
so groß, dass er in der Wahlkabine nur schwer zu handhaben wäre und beim Versand von Briefwahlunterlagen Schwierig-
keiten bereiten würde. 
 
Bei der letzten Volksabstimmung hat es der Gesetzgeber für erforderlich gehalten, den Abstimmenden nicht nur eine Syn-
opse, sondern auch den Änderungsbefehl des verfassungsändernden Gesetzes – wenn auch nicht auf dem Stimmzettel, so 
doch in einer Begleitinformation – zur Kenntnis zu geben (§ 3 Abs. 2 VAbstG). Würde man auch diese Information noch 
aufnehmen, würde der Stimmzettel noch größer. 
 
Als Alternative kommt in Betracht, den Wortlaut der Verfassungsänderungen und die erforderlichen Synopsen in eine den 
Abstimmungsberechtigten mit der Wahlbenachrichtigung zu übersendende Broschüre aufzunehmen, und auf dem Stimmzet-
tel nur die zu ändernden Artikel mit einer schlagwortartigen Information anzugeben. Zusätzlich könnte der Stimmzettel 
dadurch vereinfacht werden, dass Pauschal- und Einzelfallabstimmungen untereinander angeordnet werden. Ein Muster 
eines solchen Stimmzettels füge ich bei. 
 
Dieses Verfahren wirft zwei Probleme auf: 
 
Bei der Festlegung, welche Artikel einzeln oder zu Blöcken zusammengefasst zur Abstimmung gestellt werden sollen, muss 
auch eine Festlegung darüber getroffen werden, mit welchem Schlagwort der oder die Artikel bezeichnet werden sollen. 
Darüber hinaus erachte ich es nach den Erfahrungen der vergangenen Volksabstimmungen für notwendig, dass den Ab-
stimmungsberechtigten in der Broschüre erklärt wird, welches die Gründe sind, die den Landtag bewogen haben, das jewei-
lige Gesetz zur Änderung der Verfassung zu beschließen. 
 
Aufgabe des Landeswahlleiters und der Wahlorganisation ist es, die zur Abstimmung stehenden Texte den Abstimmungsbe-
rechtigten bekannt zu machen. Die inhaltliche Ausgestaltung dieser Informationen kann aber nicht der Wahlorganisation 
überlassen bleiben, da diese auf strikte Neutralität verpflichtet ist und die Festlegung der Begründungstexte nicht frei von 
subjektiven Wertungen erfolgen kann. 
 
Beide Texte müssten daher im Falle, dass die Verfassungsänderungen von den Fraktionen des Hessischen Landtags in den 
Gesetzgebungsgang eingebracht werden, vom Landtag festgelegt werden. Sollte im Landtag keine einheitliche Abstimmung 
erfolgen, so sollten die Positionen der Befürworter und der Gegner der jeweiligen Änderung dargestellt werden.  
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b) Entwurf für einen Stimmzettel 
 

STIMMZETTEL 
 

für die Volksabstimmungen am   xx  . yyyyyyyyyy 200z 
über die 

vom Hessischen Landtag am                      200z beschlossenen 
141) Gesetze zur Änderung und Ergänzung der Verfassung des Landes Hessen 

 
• Erläuterung der Abstimmungsmöglichkeiten 
 

A. Einheitliche Abstimmung     

Stimmen Sie den 14 nachstehend aufgeführten Gesetzen zur Ände-
rung und Ergänzung der Hessischen Verfassung zu? 

 
Ja 

 
 

Nein 

 

     
B. Einzelabstimmung 

Stimmen Sie den folgenden Gesetzen zur Änderung und Ergänzung der Hessischen Verfassung zu? 

1 
Präambel 
Kurzbezeichnung der Änderung2) 

Ja 
 

Nein 
 

2 Artikel 4 
Kurzbezeichnung der Änderung2) 

Ja 
 

Nein 
 

3 
Artikel 21, 109 
Kurzbezeichnung der Änderung2) 

Ja 
 

Nein 
 

4 
Artikel 26a 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

5 
Artikel 29 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

6 
Artikel 35 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

7 
Artikel 38 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

8 
Artikel 39 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

9 
Artikel 41 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

10 
Artikel 42 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

11 
Artikel 62, 62a 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

12 
Artikel 65 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

13 
Artikel 101 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

14 
Artikel 123, 124 
Kurzbezeichnung der Änderung2) Ja 

 

Nein 

 

1) abhängig von der Zahl der vom Landtag beschlossenen Gesetze 
2) vom Landtag zu jedem verfassungsändernden Gesetz zu vergeben 
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5. Beratung am 16. Februar 2005 
 
   EKV/16/10, S. 33-56 
 
Der Vorsitzende eröffnete die Aussprache zum Thema Abstimmungsmodalitäten, an der teilzunehmen der Sachverständige 
Prof. Dr. Kahl verhindert war, mit einem Dank an die Sachverständigen und Herrn Hannappel für ihre Stellungnahmen und 
gab ihnen Gelegenheit, ihre Positionen noch einmal kurz darzustellen. 
 
SV Prof. Dr. Stolleis verwies zunächst auf den Briefwechsel, der alle wesentlichen Punkte enthalte und kam auf seinen 
Vorschlag zurück, bei der Volksabstimmung einen zweigeteilten Abstimmungszettel vorzusehen: auf der einen Seite könne 
die Zustimmung pauschal mit einem „Ja“ oder „Nein“ erfolgen, in der anderen Spalte seien die Änderungsvorschläge auf-
gelistet, die eine Einzelabstimmung ermöglichten. Er halte diesen Vorschlag für den gangbarsten Weg für die Wählerinnen 
und Wähler. 
 
Die Sachverständigen Prof. Dr. Kahl und Dr. Cancik hätten diesem Verfahrensvorschlag im Prinzip zugestimmt. Unter-
schiede bestünden lediglich darin, dass SV Prof. Dr. Kahl es für praktikabler halte, zu den einzelnen Artikeln Blöcke zu 
bilden. Auch dies sei ein gangbarer Weg.  
 
Auch SV Dr. Cancik stellte fest, dass man nicht weit auseinander liege. Die Voten hätten gezeigt, dass es kaum möglich 
sei, mit Bestimmtheit zu sagen, was verfassungsrechtlich zwingend geboten sei und was nicht.  
 
Sie habe ihren Vorschlag als „vorsichtige Perspektive“ bezeichnet, was sie am Beispiel der Abstimmungspakete, die SV 
Prof. Dr. Kahl vorschlage, noch einmal verdeutlichen wolle. SV Prof. Dr. Kahl habe vorgeschlagen, die Änderungen im 
wirtschaftsrechtlichen Teil zusammenzufassen. Es stelle sich die Frage, ob hierfür ein sachlicher Zusammenhang bestehe 
und was überhaupt als solcher gelten könne. 
 
Ihr Anknüpfungspunkt sei ein anderer: Sie frage danach, wie die Mitwirkungsbefugnis des Volkes nach Art. 123 HV mög-
lichst weitgehend sichergestellt werden könne und schlage vor, artikelweise abstimmen zu lassen, weil so das Volk am 
konkretesten Stellung nehmen könne. 
 
Im Hinblick auf die beiden vorgeschlagenen Arten der Verfassungsänderung in Art. 123 HV sollte hingegen getrennt abge-
stimmt werden. Es gebe zwar einen sachlichen Zusammenhang, die Intention der Änderungen sei aber sehr unterschiedlich: 
In dem einen Fall gehe es um eine Stärkung der Volksbeteiligung, in dem anderen um eine gewisse Zurücknahme zuguns-
ten des Parlaments.  
 
Sie wage keine Prognose, ob der Staatsgerichtshof eine Verbindung der beiden Änderungen halten werde. Im Ergebnis 
schließe sie sich aber der Einschätzung von SV Prof. Dr. Kahl an, der das Risiko einer Aufhebung als gering einschätze. 
 
MinDirig Hannappel erklärte, für ihn stehe die Praktikabilität und letztlich die Frage im Vordergrund, welchen Stimmzettel 
man den Abstimmungsberechtigten vorlege.  
 
Würden auf dem Stimmzettel die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen den jetzt geltenden Bestimmungen in voller Län-
ge synoptisch gegenübergestellt, könnte der Vorwurf erhoben werden, die Stimmzettel seien in einer nicht mehr handhabba-
ren Weise gestaltet worden.  
 
Man habe daher einen Stimmzettel entworfen, bei dem nur die zu ändernden Artikel und eine noch festzulegende Kurzbe-
zeichnung aufgeführt seien. Bei etwa 14 Abstimmungsblöcken hätte man einen Stimmzettel in der Größe, die ungefähr der 
eines Stimmzettels für die Europawahl entspreche.  
 
Die Abstimmungsberechtigten müssten natürlich über die Texte informiert sein und nach seiner Auffassung auch eine Be-
gründung für die einzelnen Änderungen erhalten. Dies könnte ähnlich wie in der Schweiz geschehen, wo die Abstimmungs-
berechtigten ein Broschüre im Format DIN A 5 erhalten, in dem der Abstimmungstext, die Abstimmungsfrage und Erläute-
rungen zum Gang des Verfahrens niedergelegt seien. Als Beispiel verwies er auf die Volksabstimmung im Kanton Zürich 
am 27. Februar 2005.  
 
Seiner Auffassung nach wäre eine solche Broschüre vom Hessischen Landtag zu erstellen, da dieser die Initiative für die 
Verfassungsänderung ergriffen habe. 
 
Die Broschüre sollte zusammen mit der Wahlbenachrichtigung versandt werden. Dann hätten die Abstimmungsberechtigten 
die notwendigen Informationen, um mit dem vorgeschlagenen verkürzten Stimmzettel zurechtzukommen. 
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Das Beispiel aus der Schweiz passe nicht ganz, wandte SV Prof. Dr. Stolleis als pragmatisch-praktisches Bedenken ein, 
weil dort eine stärkere Konsensorientierung bestehe. Er äußerte seine Skepsis, dass es gelingen werde, einen harmonischen 
und von allen Parteien im Konsens abgefassten Text für die Erläuterungen zu finden. Seiner Ansicht nach sei es Aufgabe 
der Politik, die Änderungsvorschläge mit entsprechenden Nuancierungen in der Öffentlichkeit vorzutragen und zu begrün-
den. 
 
MinDirig Hannappel informierte darüber, dass auch der Verfassungsentwurf für den Kanton Zürich umstritten sei. In der 
erläuternden Broschüre seien daher die Meinung der befürwortenden Mehrheit, diejenige der ablehnenden Minderheit sowie 
die Ansicht des Schweizer Regierungsrats dargestellt. Solche Darstellungen seien auch aus dem Bundestag bei politisch 
umstrittenen Vorhaben bekannt. Dort gebe es den Bericht des federführenden Ausschusses, in dem aufgeführt werde, was 
die Mehrheit wolle und was die Minderheit für richtig halte. Seiner Ansicht nach wäre das auch bei der angestrebten Ände-
rung der Hessischen Verfassung leistbar. 
 
Abg. Axel Wintermeyer befürwortete den Vorschlag, die Textalternativen gegenüberzustellen, so wie von SV Prof. Dr. 
Stolleis zu Beginn vorgeschlagen und erklärte, er hielte es für schwierig, nur Kurzbezeichnungen abzudrucken, über deren 
Formulierung man wieder in Streit geraten könne.  
 
Seines Wissens habe auch SV Prof. Dr. Kahl darauf hingewiesen, dass der Bürger möglichst umfassend informiert werden 
solle. Er halte die Ausformulierung des Artikels von Anfang bis zum Ende ohne Verkürzung für die maximal mögliche 
Information, die natürlich durch politische Information ergänzt werden müsse. In welcher Form dies geschehe, sei seines 
Erachtens keine Frage, mit der sich die Enquetekommission beschäftigen müsse.  
 
Er habe in den Stellungnahmen der Sachverständigen in folgenden neun Punkten Übereinstimmungen festgestellt: Über die 
Änderung der Präambel, über die Änderungen in Art. 4 HV, in Art. 29 HV und Art. 35 HV könne jeweils insgesamt abge-
stimmt werden. Die Änderungen in Art. 21 und 109 HV könnten ebenso gemeinsam abgestimmt werden wie jene in Art. 62 
und 62a HV. Einzeln müssten abgestimmt werden die vorgesehene Änderung in Art. 26a HV und die Änderungen zu Art. 
65 und 101 HV.  
 
Konsens bestehe auch dahingehend, dass einerseits mit einem Kreuz für alle Änderungen und alternativ in einer weiteren 
Spalte über jeden einzelnen Punkt mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt werden könne. 
 
Von den Kurzbezeichnungen abgesehen, sei dies auf dem von MinDirig Hannappel als Muster vorgestellten Stimmzettel 
genau so zum Ausdruck gebracht. 
 
Seine Fraktion sei der Meinung, dass auch die Artikel 38 bis 42 HV en bloc abgestimmt werden könnten. Möglicherweise 
könne Art. 38 HV herausgenommen werden, da er einen etwas anderen Inhalt habe als die übrigen Bestimmungen zur 
Wirtschaft, deren Änderung, das betone er ausdrücklich, wegen Verstoßes gegen höherrangiges Recht erfolge. Auch nach 
Ansicht der Sachverständigen Prof. Dr. Kahl und Prof. Dr. Stolleis sei eine Abstimmung en bloc in dieser Frage möglich. 
 
Auch bezüglich der Änderungsvorschläge zu Art. 123 und 124 HV plädiere er für eine Blockbildung, wie sie auch SV Prof. 
Dr. Kahl vorgeschlagen habe. SV Prof. Dr. Stolleis habe hierzu Gesprächsbereitschaft signalisiert, während SV Dr. Cancik 
vier einzelne Abstimmungen vorschlage. Dies halte er für zu viel.  
 
Maßstab für eine zulässige Abstimmung en bloc sei das Koppelungsverbot, wonach inhaltlich nicht zusammengehörende 
einzelne Änderungen auch nicht zusammen abgestimmt werden dürften. Gerade bei den Änderungen zu Art. 123, 124 HV 
sei ein solcher sachlicher Zusammenhang aber gegeben. Zu berücksichtigen sei nämlich, dass sich beide Änderungen ge-
genseitig bedingten - auch aus politischen Gründen. Es sollte daher nicht möglich sein, sich einzelne „Rosinen herauszupi-
cken“.  
 
Im Ergebnis käme man, je nachdem, wie man sich im Wirtschaftsteil entscheide, auf elf oder zwölf Änderungsvorschläge. 
Er halte dies noch für ausreichend transparent. Jede Abstimmung, die über die Zahl zwölf hinausgehe, würde seine Frakti-
on als Problem erachten. 
 
Er bitte Frau Dr. Cancik noch einmal um eine Äußerung zu den Vorstellungen seiner Fraktion im Hinblick auf die Ab-
stimmungsmodalitäten im Bereich der Wirtschaftsverfassung sowie bei den Artikeln 123 und 124 HV. 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens warf die Frage auf, ob jede einzelne Abstimmung eines eigenen Gesetzes bedürfe, wovon offen-
bar in dem Entwurf von MinDirig Hannappel für einen Abstimmungszettel ausgegangen werde. Er denke, es sei im „Ge-
setz über Volksabstimmung“ vorgeschrieben, dass bei einer Abstimmung über Verfassungsänderungen auf dem Stimmzettel 
tatsächlich die ursprüngliche und die neue Fassung nebeneinander stehen müssten.  
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Wollte man anders verfahren, müsste vorher das Gesetz geändert werden. Es stelle sich die Frage, ob man dann nicht 
gleich eine Regelung mit aufnehmen könne, nach der es möglich sei, Änderungen in einem einheitlichen Gesetz zu verab-
schieden, über diese aber dann getrennt abstimmen zu lassen. 
 
Hinsichtlich der Änderungen zu Art. 39 Abs. 2 und 3 HV, sowie Art. 41 und 42 HV glaube auch er, dass es möglich sei, 
diese zusammen abzustimmen. 
 
Mit den Änderungen zu Art. 123 und 124 HV würden hingegen mindestens drei voneinander unabhängige Sachverhalte 
geregelt, die seines Erachtens auch getrennt abgestimmt werden müssten: Zum einen die Vorschläge im Hinblick auf die 
Verfassungsänderung, zum Zweiten die Änderung bei der Volksgesetzgebung und zum Dritten die Einführung der Volksini-
tiative.  
 
Noch nicht endgültig entschieden sei er in der Frage, ob die Einführung der Verfassungsänderung durch Volksbegehren mit 
der Einfügung der Möglichkeit der Verfassungsänderung ausschließlich durch das Parlament gekoppelt werden könne oder 
solle. Der Sache nach handele es sich auch hier um zwei unterschiedliche Dinge. Es sei schwierig, sich nur darauf zu beru-
fen, dass der politische Kompromiss diese Koppelung erfordere. Er sei aber für eine Diskussion noch offen. 
 
Allein das Argument, dies müsse en bloc abgestimmt werden, weil das alles mit direkter Demokratie zu tun habe, halte er 
für nicht ausreichend. 
 
SV Dr. Cancik äußerte, sie halte den Vorschlag von MinDirig Hannappel für unterstützenswert, den Abstimmungsberech-
tigten auch die Motive für die vorgeschlagenen Änderungen mitzuteilen, was etwa im Wege der Verteilung einer Broschüre 
geschehen könnte. Sie halte es beispielsweise für sehr hilfreich, wenn beim Vorschlag, die Todesstrafe aus der HV heraus-
zustreichen, verdeutlicht würde, dass nicht darüber abgestimmt werde, ob diese Bestimmung gelten solle oder nicht, son-
dern dass vielmehr darüber abgestimmt werde, diese Norm zu streichen, weil sie nicht mehr gelte. 
 
Sympathisch sei ihr der von MinDirig Hannappel schriftlich unterbreitete Vorschlag, die Anzahl der ungültigen Stimmen 
möglichst dadurch gering zu halten, dass bei Teilnahme an der einheitlichen Abstimmung über die Änderungen als Ganzes 
und bei gleichzeitigem Ankreuzen bei der Einzelabstimmung letztere vorrangig gelten solle. Die einzelnen möglichen Fall-
konstellationen müsse man sich noch einmal im Detail anschauen.  
 
Zu der von Abg. Axel Wintermeyer aufgeworfenen Frage, ob nicht Änderungen unter dem Aspekt der Nichtigkeit als ge-
meinsamer Grund zusammen abgestimmt werden könnten, differenzierte SV Dr. Cancik nach solchen Artikeln, die aus 
zeitlichen Gründen und solchen, die wegen Verstoßes gegen Bundesrecht nichtig sein könnten. Für die erste Gruppe halte 
sie nach wie vor eine gemeinsame Abstimmung für möglich, bei der anderen Gruppe sei man sich hingegen in der Kommis-
sion in der Bewertung häufig nicht einig gewesen. 
 
Sie sei, so SV Dr. Cancik, zu dem Ergebnis gekommen, dass einzelne Abstimmungen über jeden Artikel die einzige Form 
seien, der Anforderung der Verfassung, eine möglichst wirksame Volksbeteiligung zu erzielen, gerecht zu werden. Dabei 
habe sie zugleich versucht, Erwägungen der Praktikabilität Rechnung zu tragen. 
 
Die These von der Überforderung der Wähler teile sie nicht, da es die Möglichkeit gebe, mit einem Kreuz über alle Ände-
rungen komplett abzustimmen. 
 
Es mache auch keinen großen Unterschied, ob es letztlich zu 16 möglichen Abstimmungen über einzelne Artikel komme, so 
der Vorschlag von  SV Prof. Dr. Stolleis, oder zu insgesamt 17, wie das bei ihrem Vorschlag der Fall wäre. 
 
Was die mögliche Abstimmung über die Änderungen zu Art. 123, 124 HV anbelange, so halte sie im Unterschied zu SV 
Prof. Dr. Kahl ein Rosinenpicken durchaus für erlaubt. Sie habe das Gutachten von Prof. Dr. Frotscher (vgl. Anhörung des 
HAA am 17.04.02) so verstanden, dass er es als sehr kritisch bewerten würde, eine Koppelung nur deshalb vorzunehmen, 
weil die Änderungen aus politischen Gründen nur auf diese Weise durch den Landtag verabschiedet werden könnten. 
 
Sie könne allerdings nicht sagen, dass ihre dargelegte Auffassung in dieser Frage verfassungsrechtlich zwingend sei.  
 
Nach der derzeitigen Fassung des „Gesetzes über Volksabstimmung“ könne nur über ein Gesetz, nicht aber über einzelne 
Punkte eines Gesetzes abgestimmt werden. Dies bedeute, dass man für jeden einzelnen Abstimmungsblock ein eigenes 
Gesetz verabschieden müsse. Sie halte dies nicht für verfassungsrechtlich geboten. Dieses Modell könnte über eine Ände-
rung des Gesetzes über Volksabstimmung geändert werden. 
 
Abg. Axel Wintermeyer machte darauf aufmerksam, dass auch auf dem Entwurf des Landeswahlleiters Hannappel für einen 
Stimmzettel die Art. 123, 124 HV zu einem Abstimmungsblock zusammengefasst seien und hob hervor, dass seine Fraktion 
mit ihrer Bereitschaft, die direkte Demokratie zu stärken, einen „Quantensprung“ vollzogen habe. Insofern hänge für ihn 
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das eine mit dem anderen direkt zusammen und er wolle nicht, dass diese Regelungen in der Abstimmung durch das Volk 
voneinander getrennt würden. 
 
Die Möglichkeit der Änderung der Verfassung mit Zweidrittelmehrheit im Landtag werde schon deshalb benötigt, um die 
Regelungen, die sich wegen Zeitablaufs erledigt hätten, herausnehmen zu können, ohne darüber ewig lange Diskussionen 
zu haben, wie sie momentan geführt würden. Andererseits könnten Verfassungsänderungen durch den Landtag nach dem 
Vorschlag der Kommission durch Volksabstimmung wieder rückgängig gemacht werden.  
 
Er bat SV Dr. Cancik darum zu erklären, ob sie eine Abstimmung en bloc über die Änderungen Art. 39, 41 und 42 HV als 
verfassungswidrig erachte und wie sie dies für die Art. 123, 124 HV beurteile.  
 
MinDirig Dr. Günther merkte an, gerade weil Verfassungsänderungen in Hessen aus zwei Teilen bestünden, habe das Par-
lament aufgrund seines politischen Ermessens in Grenzen die Möglichkeit, bestimmte Themen als Kompromiss so zusam-
menzubinden, dass entweder ein bestimmter Block insgesamt oder gar nicht angenommen werden könne. Für eine Vertie-
fung des Themas sei es aber noch zu früh. 
 
Er widerspreche nur ungern SV Prof. Dr. Stolleis, aber er müsse an ein Verfahren vor dem Staatsgerichtshof vor etwa 15 
Jahren erinnern: Die damalige rot-grüne Opposition habe in einem Normenkontrollantrag beanstandet, dass die vorgesehene 
Verfassungsänderung (Umweltschutz und Direktwahl der Bürgermeister und Landräte) ohne ausreichende Erläuterung für 
die Abstimmenden habe durchgeführt werden sollen. Es sei damals um die Frage gegangen, ob es eine „informationelle 
Holschuld“ der Bevölkerung gebe und inwieweit es ausreiche, dass vorgeschlagene Verfassungsänderungen in verschiede-
nen Publikationsorganen ausführlich diskutiert worden seien. 
 
Der Staatsgerichtshof habe den Antrag so ernst genommen, dass er dem Ministerpräsidenten vorsorglich für den Fall der 
Annahme verboten habe, diese Änderung der Verfassung zu verkünden. Das Gericht habe das Begehren der Opposition 
nicht für offensichtlich unbegründet gehalten, sonst hätte es keine einstweilige Anordnung erlassen.  
 
Was die Frage von Abg. Dr. Jürgens angehe, so würde er es derzeit für unzulässig halten, den vorgeschlagenen Katalog an 
Änderungen in einem einzigen Gesetz zur Abstimmung zu stellen. Die Situation in Hessen sei nicht anders als im Bund. 
Dort habe der Bundespräsident in seiner Stellungnahme zum Luftsicherungsgesetz darauf hingewiesen, dass es ihm nicht 
möglich sei, ein Gesetz nur teilweise zu verkünden. Auch der Ministerpräsident des Landes Hessen könne sich nicht Teile 
eines Gesetzes herausgreifen und diese verkünden und andere Teile nicht.   
 
Ob man es ermöglichen könnte, verschiedene Verfassungsänderungen in einem Gesetz zur Abstimmung zu stellen, hänge 
darüber hinaus auch von der Interpretation des Wortlauts des Art. 123 HV ab. Dieser könne so verstanden werden, dass 
jede einzelne Verfassungsänderung eben auch ein gesondertes Gesetz erfordere („Eine Verfassungsänderung kommt da-
durch zustande, daß …“).  
 
SV Prof. Dr. Stolleis hob hervor, er halte es für wichtig, die Öffentlichkeit zu informieren. Eine Broschüre könne dabei 
sehr hilfreich sein. Er habe lediglich seine Skepsis ausdrücken wollen, ob sie in dieser Weise formuliert werden könnte. 
 
Was die Frage der möglichen Blockbildung angehe, so habe er die bisherige Diskussion so verstanden, dass es nicht darum 
gehe, bereits in dieser Sitzung die Bildung der Blöcke zu beschließen, sondern Tendenzen anzuzeigen. Auch er sei der 
Meinung, dass die Artikel 39, 41 und 42 HV zusammengefasst werden könnten.  
 
Bei Art. 123 und 124 HV sei dies schwieriger zu beurteilen: Politisch seien die Änderungen ein Paket, rechtlich könne man 
es aufschnüren und differenziert betrachten. Dies müsse noch einmal im Einzelnen besprochen werden. 
 
Abschließend komme er auf die Gestaltung der Stimmzettel und den hierzu vorgelegten Entwurf des Landeswahlleiters zu 
sprechen. Es müsse noch viel stärker als vorgeschlagen zwischen der einheitlichen Abstimmung, Punkt A, und der Einzel-
abstimmung, Punkt B, unterschieden werden. Sowohl grafisch als auch durch eine ausdrückliche Warnung müsse hervorge-
hoben werden, dass der Wähler einen Fehler begehe, wenn er in beiden Spalten ankreuze. Am Besten würden zwei Blätter 
A und B gefertigt und deutlich voneinander getrennt. So, wie der Stimmzettel jetzt abgefasst sei, würde es zu enorm vielen 
ungültigen Stimmen kommen.  
 
SV Dr. Cancik wandte sich an Abg. Axel Wintermeyer und erklärte, in Bayern werde die Frage der Kopplung verschiede-
ner Verfassungsänderungen großzügiger in seinem Sinne gesehen. Sie warne davor, die Tatsache des politischen Kompro-
misses als Argument für eine Koppelung zu benutzen.  
 
Er sei in der Tat davon ausgegangen, dass mindestens pro Block ein Gesetz erforderlich sei, äußerte MinDirig Hannappel. 
Der Wortlaut der Verfassung in Art. 123 Abs. 2, wonach die Verfassungsänderung dadurch zustande komme, dass die 
Bevölkerung „dem“ Gesetz zustimme, bilde seines Erachtens eine unüberwindliche Hürde.  



 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/3700 71 

 

 
Was die Teile A und B des Stimmzettels, Gesamt- und Einzelabstimmung, angehe, so ließen sich seiner Meinung nach 
ungültige Stimmen am ehesten vermeiden, wenn den Abstimmungen unter B Vorrang eingeräumt würde. Wenn also z. B. 
unter A „Ja“ und an einer Stelle unter B „Nein“ angekreuzt würde,  ginge das Nein gegenüber dem oberen Ja vor. Eine 
entsprechende Regelung gebe es im Kommunalwahlrecht. 
 
Abg. Axel Wintermeyer erklärte, er halte es nicht für eine Aufgabe der Enquetekommission darüber zu diskutieren, wie der 
Stimmzettel im Einzelnen zu gestalten sei. Dies würde im Verlaufe der beabsichtigten Anhörungen und insbesondere wäh-
rend des Gesetzgebungsverfahrens entschieden werden.  
 
Er stelle für seine Fraktion fest, es sollten so wenige Abstimmungen wie möglich sein.  
 
Es beruhige ihn zumindest, dass SV Dr. Cancik - und auch SV Prof. Dr. Stolleis habe er so verstanden - sage, es sei nicht 
von vornherein als verfassungswidrig zu bezeichnen, die Zusammenfassungen, wie von ihm erfragt, vorzunehmen. 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender stellte fest, ihre Fraktion habe bereits in der Obleuterunde geäußert, dass man sich nicht 
vorstellen könne, diese sehr komplizierte Frage im Rahmen dieser Enquetekommission so zu lösen, dass man ein abstim-
mungsfähiges Ergebnis bekomme. Man könne sich nicht von dem von Abg. Axel Wintermeyer festgehaltenen Konsens für 
die Enquetekommission mit erfassen lassen.  
 
SV Prof. Dr. Wieland legte seine Position dar, nach der die Zeit für einen Abschlussbericht der Enquetekommission nicht 
reif sei, solange es keine Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung der Kommission gegeben habe.  
 
Abg. Axel Wintermeyer stellte demgegenüber fest, es gebe einen einstimmigen Beschluss der Enquetekommission über die 
Fragen, die man hier diskutiere. Insofern könne man durchaus eine Stellungnahme zum Thema Abstimmungsmodus abge-
ben und eine solche auch erwarten.  
 
G. Empfehlungen der Enquetekommission 
 
Die Enquetekommission zur Änderung der Hessischen Verfassung empfiehlt dem Landtag zu beschließen: 
 

1. Zu den einstimmig ohne Beteiligung der Fraktion der SPD am 10. Dezember 2004 beschlossenen Vorschlägen zur 
Änderung und Ergänzung der Hessischen Verfassung, wie sie in Punkt E. 1. aufgeführt sind, sollen nach der Bera-
tung des Berichts im Plenum öffentliche Voranhörungen durchgeführt werden, um die notwendige öffentliche Dis-
kussion zu befördern. 

 
2. Die Ergebnisse dieser Voranhörungen sind dem Hessischen Landtag bis zum 1. Oktober 2005 unter Berücksichti-

gung der Stellungnahmen der Sachverständigen und des Landeswahlleiters zur Frage der Abstimmungsmodalitäten 
für die Volksabstimmung in Form von Vorschlägen für die Gesetzgebungsverfahren vorzulegen. 

 
3. Diese Vorschläge der Enquetekommission sind in Gesetzgebungsverfahren überzuleiten, die möglichst einvernehm-

lich von allen Fraktionen des Landtags getragen werden sollen. 
 

4. In Ergänzung des Beschlusses der Enquetekommission vom 10. Dezember 2004, wonach auch die Inhalte der Pro-
tokolle nichtöffentlicher Sitzungen zum Gegenstand des Abschlussberichts gemacht werden können, sollen die Pro-
tokolle und der Bericht der EKV nebst Anhang außerdem in elektronischer Form im Internet und über CD-Rom 
öffentlich zugänglich gemacht werden. 
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H. Sondervotum der Fraktion der SPD 
 
Sondervotum der SPD-Fraktion zum Bericht der Enquête-Kommission zur Reform der Hessischen Verfassung 
 
I. Mit dem folgenden Sondervotum zum Bericht der Enquête-Kommission zur Reform der Hessischen Verfassung 

nimmt die SPD-Fraktion in der Enquête-Kommission zur Reform der Hessischen Verfassung ein ihr zustehendes 
parlamentarisches Minderheitenrecht wahr. Die Mehrheitsgruppierung, bestehend aus CDU, BÜNDNIS 90/ DIE 
GRÜNEN und FDP, hat diese Möglichkeit zugestanden, nachdem sie auf die Rechtslage mit Nachdruck hingewie-
sen worden war. 

 
Das Sondervotum verfolgt den Zweck, die schweren Bedenken darzulegen, welche die SPD gegenüber den Positi-
onen der Mehrheitsgruppierung hegt. Diese Bedenken bestehen sowohl in Hinblick auf die anvisierten Inhalte, als 
auch hinsichtlich des praktizierten Verfahrens. 

 
Das Verfahren hat aus der Sicht der SPD das gerade in Verfassungsfragen dringend gebotene Ziel, die Öffentlich-
keit frühzeitigst in den Diskurs der Verfassung einzubinden, klar verfehlt. Diese von Anfang an zu beobachtende 
Tendenz zur Abschottung der Beratungen wurde gewissermaßen dadurch gekrönt, dass Sondierungen und Vorbera-
tungen im Rahmen der „Obleutegespräche“ von der Mehrheitsgruppierung kurzer Hand zum Abschlussergebnis 
der Enquetearbeit und zur Empfehlung der Enquête-Kommission erhoben wurden, noch bevor auch nur eine einzi-
ge Anhörung zu den teilweise außerordentlich weitreichenden Fragen (Veränderung der Volksrechte bei Verfas-
sungsgebungen, weitreichende Veränderungen der Sozialverfassung sowie die Aufnahme eines Gottesbezugs in die 
Präambel) durchgeführt worden war. 

 
Mit diesem Vorgehen hat die Mehrheitsgruppierung im Übrigen auch die Geschäftsgrundlage des gesamten  
Enquête-Verfahrens verlassen, dass Verfassungsänderungen im Konsens aller im Landtag vertretenen Parteien zu 
erfolgen haben. 

 
Ebenso klar verfehlt die Mehrheitsgruppierung in inhaltlicher Hinsicht das noch im seinerzeitigen interfraktionellen 
Beschluss zur Einsetzung der Verfassungsenquête von allen Fraktionen verfolgte Ziel, die Hessische Verfassung 
zwar zu modernisieren, die historische Substanz aber zu erhalten. Diese Abkehr vom Ziel der Substanzerhaltung 
wird besonders bei den beabsichtigten Eingriffen in die Sozialverfassung als besonderem Signum der Hessischen  
Landesverfassung mehr als deutlich.  

 
II. Im Einzelnen trifft die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag zu dem Konvolut der Änderungen, das die Mehrheits-

gruppierung ‚verabschiedet’ hat, folgende Feststellungen: 
 
1. Die der SPD-Fraktion angehörigen Mitglieder der Enquête-Kommission können und wollen die von der Mehrheit 

beschlossenen Empfehlungen nicht mittragen. Wir lehnen es grundsätzlich ab, vor einer ausführlichen öffentlichen 
Diskussion mit den gesellschaftlichen Gruppen über die in der Kommission erwogenen Vorschläge für Verfas-
sungsänderungen bereits Beschlüsse zu fassen. Als Reaktion auf den Protest der SPD sind nun zwar doch noch öf-
fentliche Anhörungen vorgesehen. Überzeugen kann dieses Nachschieben jedoch nicht. Wer Anhörungen ernst 
nimmt, muss sie so ausgestalten, dass ihre Ergebnisse in die Willensbildung der Kommission einfließen können. 
Erfolgen die Anhörungen aber erst nach Abschluss der Meinungsbildung in der Kommission, können sie auf diese 
naturgemäß nicht mehr einwirken. Ein solches Verfahren zeigt eine Geringschätzung der Meinungsäußerungen aus 
der Bevölkerung. Dieses Vorgehen entspricht nicht dem Geist der Verfassung des Landes Hessen. Diese zeichnet 
sich nämlich dadurch aus, dass Verfassungsänderungen eine Zustimmung des Volkes voraussetzen. Das Volk kann 
sein Zustimmungsrecht aber nur effektiv ausüben, wenn seine Auffassungen in die Beratungen über beabsichtigte 
Verfassungsänderungen möglichst frühzeitig einfließen. Wird es erst gehört, wenn von den Politikern bereits ein 
Kompromiss über einen von einer Mehrheit getragenen Änderungsvorschlag erzielt worden ist, genügt das dem 
grundlegenden Mitwirkungsrecht des Volkes nicht. Es droht zumindest der Anschein, dass die nachträglichen öf-
fentlichen Anhörungen sich in einer reinen Formalie ohne wirkliche Möglichkeit zur Einflussnahme erschöpfen. 
Die Empfehlungen der Enquête-Kommission sind also zu früh beschlossen worden, die nachgeschobenen Anhörun-
gen kommen zu spät. 

 
2. Die Empfehlungen der Enquête-Kommission zur Reform der Hessischen Verfassung sind auch inhaltlich zu kriti-

sieren: 
 

Der Landtag hatte in seinem Einsetzungsbeschluss vom 8. Juli 2003 die Kommission einstimmig beauftragt, mög-
lichst einvernehmliche Vorschläge zur Änderung und Ergänzung der Hessischen Verfassung „unter Wahrung ihrer 
demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken“ zu unterbreiten (Drucks. 16/264). Die Ände-
rungsvorschläge der Kommissionsmehrheit sind weder einvernehmlich beschlossen worden, noch wahren sie die 
demokratischen und sozialen Grundsätze der Verfassung. Sie würden vielmehr zu einem Demokratieabbau in Hes-
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sen führen und an die Stelle einer sozialstaatlich geprägten Wirtschaftsverfassung vom Geist des Neoliberalismus 
getragene Verfassungsbestimmungen setzen, vor allem die Tarifautonomie abwerten, die in Art. 9 Abs. 3 GG als 
tragende Säule der Sozialverfassung garantiert ist. 

 
2.1. Die Hessische Verfassung ist im wahrsten Sinne eine Verfassung des Volkes. Nur was das Volk beschließt, erlangt 

Verfassungskraft. Ohne Zustimmung des Volkes können auch Änderungsvorschläge, die der Landtag mit großer 
Mehrheit für sinnvoll erachtet, nicht Bestandteil der Verfassung werden. Das zwingt das Parlament zur Rücksicht-
nahme auf die Wünsche des Volkes. Änderungsvorschläge müssen überzeugend und gut nachvollziehbar begründet 
werden. Sie müssen dem Willen des Volkes entsprechen. 

 
Würde entsprechend dem vorliegenden Mehrheitsvorschlag dem Landtag dagegen das Recht gegeben, die Verfas-
sung mit qualifizierter Mehrheit zu ändern (vgl. Art 123 HV im neuen Vorschlag der Mehrheitsgruppierung), wür-
de aus der Volksverfassung eine Politikerverfassung. Die von der Mehrheitsgruppe zusätzlich eingeräumte Mög-
lichkeit einer Verfassungsänderung durch Volksentscheid würde daran ebenso wenig etwas ändern wie der Vor-
schlag einer Absenkung des Quorums für die Einleitung eines Volksbegehrens von einem Fünftel auf ein Achtel 
der Stimmberechtigten (vgl. Art 124 HV im neuen Vorschlag der Mehrheitsgruppierung). Wenn nämlich der Land-
tag eine vorgeschlagene Verfassungsänderung ablehnte, könnte sie nur eine Mehrheit der Stimmberechtigten, die in 
der Praxis kaum erreichbar scheint, gegen den Willen der Politiker durchsetzen. Einen nachvollziehbaren und ü-
berzeugenden Grund für diese Entmachtung des Volkes vermögen wir nicht zu erkennen. Er ist von der Mehrheit 
der Kommission auch nicht einmal angedeutet worden. Allein der Wunsch von Politikern, Verfassungsänderungen 
ohne die offenbar als lästig empfundene Hürde der Zustimmung des Volkes beschließen zu können, vermag nach 
unserer festen Überzeugung die weitreichende Beschneidung der Volksrechte nicht zu legitimieren. Wir halten 
vielmehr an dem bisherigen Grundprinzip der Hessischen Verfassung fest, dass Verfassungsänderungen in allen 
Fällen ein Zusammenwirken von Volk und Landtag voraussetzen. 

 
2.2. Auch die soziale Ausrichtung der Wirtschaftsordnung darf nach unserer Auffassung durch eine Verfassungsände-

rung nicht in Frage gestellt werden. Der Leitsatz der Wirtschaftsverfassung in Art. 38 Abs. 1 der Hessischen Ver-
fassung, die Wirtschaft des Landes habe die Aufgabe, dem Wohl des ganzen Volkes und der Befriedigung seines 
Bedarfs zu dienen, hat auch in Zeiten der Globalisierung, Deregulierung und Privatisierung unverändert Gültigkeit. 
Er bringt die soziale Verantwortung und Gemeinschaftsgebundenheit jeglichen Wirtschaftshandelns unmissver-
ständlich zum Ausdruck. Deshalb darf er durch den unangemessenen Akzent auf Wirtschaftsfreiheit nicht degra-
diert werden, wie es die Mehrheitsgruppierung vorschlägt (vgl. Art 38 HV neuer Vorschlag der Mehrheitsgruppie-
rung). Sonst droht die Gefahr einer vom Geist des Neoliberalismus getragenen Konzeption der Wirtschaftsordnung, 
die durch eine Verpflichtung auf die Grundsätze einer sozial gerechten und am Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen ausgerichteten Marktwirtschaft nur bemäntelt, nicht aber gebannt werden kann. Gerade der vorgesehe-
ne ausdrückliche Verzicht auf eine Ausrichtung der Wirtschaft des Landes auf das Wohl der Allgemeinheit droht 
einem wirtschaftlichen Handeln Vorschub zu leisten, das sich an übersteigerten liberalistischen Glaubenssätzen ori-
entiert, die dem Geist der Hessischen Verfassung diametral widersprechen. Auf der Strecke bliebe die Durchset-
zung einer gerechten Gesellschaftsordnung, die auf tatsächlicher Chancengleichheit aller Wirtschaftsteilnehmer ba-
siert. Das von der Hessischen Verfassung gesetzte Ziel, jedermann einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen 
Ergebnis aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen, ist nach unserer Überzeugung nicht obsolet, 
wie offenbar die Mehrheitsgruppierung meint. Es ist vielmehr Ausdruck der nach wie vor richtigen Erkenntnis, 
dass in einer Demokratie nicht nur wenigen, sondern allen die grundrechtlichen Freiheiten zu gewährleisten sind, 
wofür der Staat die Voraussetzungen schaffen muss. 

 
2.3. Eine wesentliche Gewährleistung dieser gerechten Ordnung ist die Tarifautonomie, wie sie in Art. 29 HV in der 

geltenden Verfassung enthalten ist. Würden entsprechend dem Mehrheitsvorschlag an die Stelle von Tarifverträgen 
ohne Zustimmung der Tarifparteien Vereinbarungen zwischen betrieblichen Arbeitnehmervertretungen und Arbeit-
gebern treten können (vgl. Art 29 I HV im neuen Vorschlag der Mehrheitsgruppierung), wäre die Tarifautonomie 
in ihren Grundlagen gefährdet, weil ihr Instrument, der kollektive Vertrag, keine Rechtssicherheit mehr bieten 
könnte. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt könnte dazu genutzt werden, Arbeitnehmern Rechte zu nehmen, ohne 
dass sie sich dagegen z.B. mit einem Streik zur Wehr setzen könnten. Eine autonome Rechtssetzung der Tarifpar-
teien aus einer gleichgewichtigen Verhandlungsposition heraus ist nicht von ungefähr eine auch in Art. 9 Abs. 3 
des Grundgesetzes enthaltene Maxime. Sie ermöglicht Arbeitnehmern, sich nicht dem Willen des einzelnen Unter-
nehmers unterwerfen zu müssen, sondern auf die Bedingungen ihrer Arbeit Einfluss nehmen zu können und ist 
damit unabdingbare Voraussetzung des kollektiven Arbeitsrechts. Eine solche Aushöhlung der Tarifautonomie setz-
te grundgesetzwidriges Landesverfassungsrecht und widerspräche auch dem Sozialstaatsgebot. Sie stößt deshalb auf 
massiven Widerstand der SPD-Fraktion. 
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2.4. Die Distanz der Mehrheitsgruppierung zur sozialen Substanz der HV zeigt sich in ablehnungswürdiger Weise auch 
an anderen Stellen ihres Änderungsplans. 

 
Die beabsichtigte Relativierung des vermeintlich nicht mehr haltbaren Aussperrungsverbots (vgl. Art 29 IV HV im 
neuen Vorschlag der Mehrheitsgruppierung) ist es bereits wert, juristisch genau hinterfragt zu werden. Vor allem 
aber wäre sie politisch außerordentlich unklug.  

 
In einer Situation, in der der Staat auf die enge Kooperation mit der Arbeitnehmerschaft und deren Gewerkschaften 
dringend angewiesen ist, um notwendige Reformen zu gestalten und abzusichern, sind gesetzgeberische Maßnah-
men gefragt, die Vertrauen bilden. Die Mehrheitsgruppierung sät demgegenüber ohne Not Misstrauen und Irritati-
on. Gerade auch mit Blick auf die oben erörterte Umgestaltung der Institution Tarifautonomie liegt der Verdacht 
nicht fern, dass es der Mehrheitsgruppierung darum geht, richtungsweisende Zeichen gegen die kollektive Ordnung 
des Arbeitslebens zu setzen, denen dann auf bundesgesetzlicher Ebene gefolgt werden soll. Aus der Sicht der SPD 
führen solche Versuche aber nicht zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gesundung, sondern weisen den Weg 
zu einem ungezügelten und letztlich nicht menschengerechten Wirtschaftsliberalismus. 

 
2.5. In ähnlicher Weise muss die beabsichtigte Beseitigung des in der Hessischen Landesverfassung enthaltenen 

Bekenntnisses zur Bürgerversicherung (vgl. Art. 35 HV im neuen Vorschlag der Mehrheitsgruppierung) 
befremden. Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass Interessen der Tagespolitik die Hessische Verfassungsdebatte 
in sachwidriger Weise überlagert haben. Es sieht so aus, als wollten zumindest Teile der Mehrheitsgruppierung die 
Hessische Landesverfassung zum Nebenschauplatz ihrer bundespolitischen Wahlkampfarena machen. Solche 
Bestrebungen würden der Bedeutung und historischen Würde der Hessischen Verfassung in keiner Weise gerecht 
und sind somit strikt zurückzuweisen. 

 
III. Zusammenfassend: 
 

Die Mehrheitsgruppierung in der Enquête-Kommission setzt sich mit ihrem Verfahren, über Vorschläge zur Ände-
rung der Hessischen Verfassung ohne vorherige Anhörung gesellschaftlicher Gruppen zu beschließen, ebenso über 
die Grenzen ihres Einsetzungsauftrages hinweg wie mit den Inhalten ihres Vorschlags. 

 
Würde zukünftig dem Landtag die Möglichkeit zu Verfassungsänderungen ohne Zustimmung des Volkes gegeben, 
die Wirtschaftsordnung in Hessen von der Ausrichtung auf das Wohl des ganzen Volkes gelöst und die Sozialver-
fassung untergraben, würden die demokratischen und sozialen Grundgedanken der Hessischen Verfassung nicht 
gewahrt, sondern in zentralen Bereichen aufgegeben. Diesen Weg können und wollen wir nicht mitgehen. Wir ver-
trauen darauf, dass in den anstehenden Anhörungen der gesellschaftlichen Gruppen deutlich werden wird, dass eine 
solche Demontage leitender Verfassungsprinzipien nicht auf die Zustimmung des Volkes hoffen kann.  
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Präsident Norbert Kartmann eröffnet die Sitzung.

Punkt 1:

Konstituierung

Abg. Armin Klein (Wiesbaden) schlägt Abg. Lothar Quanz zur Wahl zum Vorsitzenden
vor.

Abg. Lothar Quanz wird einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

Abg. Lothar Quanz dankt für das Vertrauen und bringt seine Hoffnung auf eine zügige
und ergebnisorientierte Arbeit zum Ausdruck.

Abg. Lothar Quanz schlägt Abg. Dieter Posch zur Wahl zum stellvertretenden Vorsit-
zenden vor.

Abg. Dieter Posch wird einstimmig zum stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt.

Abg. Dieter Posch nimmt die Wahl an und teilt mit, er werde den Vorsitzenden in seiner
Arbeit unterstützen.

Abg. Dieter Posch schlägt Abg. Axel Wintermeyer zur Wahl zum Berichterstatter vor.

Präsident Norbert Kartmann hält fest, Abg. Axel Wintermeyers Einverständnis zur
Wahl zum Berichterstatter liege vor.

Abg. Axel Wintermeyer wird einstimmig zum Berichterstatter gewählt.

Präsident Norbert Kartmann teilt mit, MinRin Reitzmann wird die Arbeit des Ausschus-
ses als wissenschaftliche Mitarbeiterin begleiten.

(Abg. Lothar Quanz übernimmt den Vorsitz.)
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Punkt 2:

Verschiedenes

Der Vorsitzende teilt mit, nach den Regularien der Geschäftsordnung des Hessischen
Landtags tagten Ausschüsse normalerweise nicht öffentlich. Er rege an, dass man sich
bereits zu Beginn Gedanken über die Öffentlichkeit der Sitzungen mache. Denn man
wolle seiner Auffassung nach erreichen, dass die Arbeit dieser Enquetekommission in
einem gesellschaftlichen Dialog über die Hessische Verfassung und ihre Veränderung
münde. Dementsprechend dürfe die Diskussion nicht nur von den Abgeordneten und
den Fachleuten geführt werden. Es sollten sich möglichst viele von der Thematik ange-
sprochen fühlen und sich an der Diskussion beteiligen. Insofern erhebe sich für ihn, so
der Vorsitzende, die Frage, ob man nicht zügig die Öffentlichkeit herstellen solle.

Abg. Armin Klein (Wiesbaden) führt aus, er stimme dem Vorsitzenden insofern zu, als
man die Bevölkerung von der Notwendigkeit der Überarbeitung der Hessischen Verfas-
sung überzeugen wolle. Es erhebe sich aber die Frage, ob man bereits zum jetzigen
Zeitpunkt die Öffentlichkeit herstellen solle. Denn er denke, man solle sich zunächst
einmal untereinander über die Grundzüge der Arbeit verständigen, bevor man an die
Öffentlichkeit gehe. Würde man sich bereits jetzt an die Öffentlichkeit wenden, bestün-
de, so Abg. Armin Klein (Wiesbaden) die Gefahr, die Thematik zu zerreden. Er halte es
deshalb auch für sinnvoll, wenn sich die Mitglieder der Enquetekommission zunächst
einmal mit Äußerungen in der Öffentlichkeit zurückhielten.

Abg. Dieter Posch teilt mit, auch er denke, man solle die Öffentlichkeit herstellen. Al-
lerdings müsse das, was man der Öffentlichkeit präsentieren wolle, auch präsentabel
sein. Er gehe deshalb davon aus, dass man sich möglichst schnell über das Verfahren
verständigen solle und hierbei insbesondere über die Frage, wie man die Sachverstän-
digen in die Arbeit einbeziehen wolle. Daneben solle man sich auch über die Herange-
hensweise an die inhaltlichen Fragen verständigen, die z. B. den Grundrechtekatalog,
die Staatsziele oder auch kirchenrechtliche Fragen beträfen. Sobald diese Fragen ge-
klärt seien und man sich über das Verfahren verständigt habe, sollte man seiner Ansicht
nach die Diskussion öffentlich führen.

Er denke, man werde diese intern zu leistenden Vorarbeiten, bei denen man vermutlich
auch werde feststellen können, was streitig diskutiert werde, relativ zügig leisten und
danach an die Öffentlichkeit gehen. Er habe nichts dagegen, dass man, nachdem man
die Vorarbeiten geleistet habe, die Öffentlichkeit informiere und sie einbeziehe.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender legt dar, aus anderen Zusammenhängen wisse sie,
dass der Vorsitzende Wert auf eine möglichst gute Darstellung der parlamentarischen
Arbeit lege. Sie habe die Ausführungen des Vorsitzenden so verstanden, dass die Öf-
fentlichkeit hergestellt werden solle, sobald die interne Abstimmung stattgefunden habe.
Sie lege Wert darauf, dass den Sachverständigen die Teilnahme an allen Sitzungen
ermöglicht werde, würden sie doch als Mitglieder gelten.
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Man werde während dieser Sitzung nicht alle Problematiken klären können. Sie votiere
dafür, sich zumindest auf Termine zu verständigen und diese dann mit den Sachver-
ständigen abzugleichen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens teilt mit, auch er unterstütze nachdringlich das Anliegen, die
Öffentlichkeit möglichst bald herzustellen, auch wenn es gute Gründe gebe, die nächste
Sitzung noch nicht öffentlich abzuhalten. In dieser könne man das Verfahren bespre-
chen, die Grundlagen für die Arbeit schaffen und sich gegenseitig kennen lernen.

Er trete dann aber dafür ein, die Öffentlichkeit eher früher als später herzustellen und ihr
sozusagen die Teilhabe an dem Prozess der Reform der Hessischen Verfassung zu
ermöglichen. Denn eine Verfassung sei nur dann wirklich gut, wenn sie vom Souverän
weitestgehend akzeptiert würde. Er denke, man solle die Arbeit aktiv nach außen dar-
stellen und nicht nur der Öffentlichkeit die Teilnahme an den Sitzungen ermöglichen. Er
hoffe, dass man in der nächsten Sitzung Gelegenheit haben werde, entsprechende
Vorschläge zu erörtern. Er plädiere dafür, die Arbeit dieser Kommission als einen offe-
nen Prozess zu verstehen. Auch dann wäre die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu ei-
nem frühen Zeitpunkt wichtig. Er sehe aber ein, dass die Verständigung über das weite-
re Vorgehen intern geschehen solle. Die sei für die Öffentlichkeit auch nicht sehr inter-
essant.

Abg. Armin Klein (Wiesbaden) legt dar, der Vorstellung, dass es sich um einen offe-
nen Prozess handeln solle, könne er zustimmen. Er bitte aber, zu bedenken, dass man
den Versuch unternehmen wolle, bei der Reform der Hessischen Verfassung einen
möglichst breiten Konsens zwischen den vier im Landtag vertretenen Parteien zu er-
zielen. Wenn man die Arbeit zu früh öffentlich mache, bestehe die Gefahr, dass mögli-
cherweise der Wunsch nach persönlicher Profilierung in den Vordergrund trete, was
dem Prozess schaden würde. Alle anwesenden Mitglieder hätten Erfahrung mit parla-
mentarischer Arbeit und wüssten, wozu so etwas führen könne. Er halte es deshalb für
wichtig, dass man sich zunächst über die Grundlagen der Arbeit und die Zielsetzung
verständige, bevor man sich an die Öffentlichkeit wende. Er denke, dass aus diesem
Grund die ersten zwei oder drei Sitzungen zum öffentlichen Tagen nicht geeignet seien.
Man sollte sich zunächst darüber verständigen, so Abg. Armin Klein (Wiesbaden), ob
man einen Entwurf einer neuen Verfassung vorlegen, ob man die bestehende verän-
dern wolle und ähnliches mehr.

Er halte es auch nicht für dienlich, wenn sich einzelne Abgeordnete gegenüber der Öf-
fentlichkeit zu bestimmten Teilaspekten der Reform äußerten, die bereits des Öfteren in
den Medien diskutiert worden seien.

Abg. Dieter Posch legt dar, wenn man zu bestimmten Teilen der Verfassung Ände-
rungs-vorschläge erarbeiten lasse oder erarbeite, dann müssten diese diskutiert wer-
den, und zwar auch in der Öffentlichkeit. Dies habe für ihn nichts mit Profilierung zu tun.
Er, so Abg. Dieter Posch, würde es begrüßen, wenn die Arbeit einen Widerhall in der
Öffentlichkeit finden würde, wie z. B. in Schulklassen. Er gehe davon aus, dass man in
der Enquetekommission einen Gesetzentwurf zur Reform der Hessischen Verfassung
erarbeiten werde, der öffentlich diskutiert werden müsse. Falls zu diesem unterschiedli-
che Auffassungen bestünden, bleibe es den Mitgliedern jeder Fraktion überlassen, zu
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sagen, bestimmte Positionen könne man nicht mittragen, oder man sage, da man sich
vorgenommen habe, gemeinsam einen Text vorzulegen, sei man bereit, auch solche
Positionen mitzutragen. Er denke, dass jede Fraktion am Schluss ihre Bewertung zu
dem Gesetzentwurf zur Änderung der Hessischen Verfassung werde abgeben müssen.

Abg. Judith Pauly-Bender führt aus, jeder, der mit der Verfassung Klamauk mache,
diskreditiere sich. Sie unterstelle niemandem dieser Enquetekommission, auf diese Idee
zu kommen.

Ihr habe sowohl die Argumentation des Abg. Dr. Andreas Jürgens als auch die des Abg.
Dieter Posch gut gefallen. Es handele sich um die Verfassung der Bürgerinnen und
Bürger. Diese hätten später über die vorgesehenen Reformen abzustimmen. Auch
deswegen hielte sie ein transparentes Vorgehen für sinnvoll. In einer pluralen Gesell-
schaft stelle die Verfassung einen Wertekanon dar, der diese zusammenhalte. Da kön-
ne man sich über öffentliches Interesse nur freuen. Sie denke, sobald man die Arbeit
sachlich geordnet habe, werde man sich darüber freuen, wenn einige Vertreter der Öf-
fentlichkeit an den Sitzungen teilnähmen. Sie denke, ein Parlament solle das Selbstver-
ständnis haben, die Öffentlichkeit an solchen Arbeiten teilhaben zu lassen.

Der Vorsitzende teilt mit, er habe die Frage aufgeworfen, da vor Beginn der Sitzung ein
Vertreter der Landespressekonferenz und der Pressesprecher einer Fraktion anwesend
gewesen seien. Man habe ihnen sagen müssen, dass man sich über das Interesse der
Medien an der Arbeit der Enquetekommission freue, habe dann aber den Journalisten
bitten müssen, den Sitzungsraum zu verlassen. Er halte die Argumentation für nach-
vollziehbar, dass man erst einmal einen Arbeitsplan entwickeln müsse, bevor man die
Öffentlichkeit einbeziehe, und werde dies, falls er von dem Vertreter der Presse darauf
angesprochen werden sollte, als Position der Enquetekommission mitteilen.

Er bitte, noch einige Formalien besprechen zu dürfen.

Obleute seien:

Für die CDU Abg. Axel Wintermeyer,
für die SPD Abg. Judith Pauly-Bender,
für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Dr. Andreas Jürgens und
für die FDP Abg. Dieter Posch.

Er bitte, die stellvertretenden Mitglieder, sofern sie noch nicht bekannt seien, mitzutei-
len.

MinDirig Friedrich teilt mit, er habe die Nachricht erhalten, dass sich die Benennung
der stellvertretenden Mitglieder bei der Fraktion, die sie noch nicht benannt hätte, be-
reits im Geschäftsgang befände.

Der Vorsitzende fährt fort, MinRin Reitzmann werde die Arbeit des Ausschusses wis-
senschaftlich begleiten. ROR z. A. Zinßer sei als Mitarbeiter des Stenografischen und
Ausschussdienstes für die Enquetekommission zuständig.
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Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe als Sachverständige Frau Dr. Cancik
benannt, die FDP als Sachverständigen Herrn Prof. Dr. Stolleis.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender teilt mit, die SPD-Fraktion benenne Herrn Prof. Dr.
Wieland als Sachverständigen.

Abg. Armin Klein (Wiesbaden) sagt zu, die Benennung des Sachverständigen der
CDU-Fraktion werde erfolgen.

Der Vorsitzende teilt mit, einer Berechnung der Landtagsverwaltung zufolge könne,
wenn man nur die ordentlichen Mitglieder der Enquetekommission berücksichtige, diese
überschneidungsfrei zu anderen Ausschüssen des Landtags in der zweiten Aus-
schusswoche jeweils Mittwoch Vormittag tagen. Dies schlage er als Sitzungstermin vor
und rege an, jeweils ab 9 Uhr zu tagen.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender teilt mit, sie halte diesen Vorschlag für sinnvoll, bitte
aber darum, insbesondere auch den Beginn der Sitzung zunächst unter Vorbehalt zu
stellen, bis man Rückmeldung von den Sachverständigen erhalten habe, ob ihnen eine
Teilnahme möglich sein werde.

Der Vorsitzende hält fest, man werde die Sachverständigen anschreiben und die Ter-
mine mitteilen und gegebenenfalls um Rückmeldung bitten. Darüber hinaus bitte er die
Landtagsverwaltung, die Termine für dieses Jahr und für das nächste Jahr den Aus-
schussmitgliedern mitzuteilen.

Nach kurzer Diskussion hält der Vorsitzende fest, nächster Sitzungstermin sei Mittwoch,
der 19. November 2003. Die Sitzungen sollten um 9 Uhr beginnen.

Bisherige Enquetekommissionen hätten sich auf Verfahrensregeln verständigt.

(Verfahrensvorschlag siehe Anlage)

Er rege an, dass man sich in der nächsten Sitzung auf der Grundlage des verteilten
Vorschlags auf Verfahrensregeln einige.

Er, so der Vorsitzende, werde am Rande der nächsten Plenarsitzungsrunde die Obleute
zu einem Gespräch mit dem Ziel der Verständigung über die Arbeits- und Verfahrens-
schritte bitten. Er könne sich verschiedene Vorgehensweisen vorstellen. Zum einen
könne jede Fraktion ihre Grundpositionen vortragen, wodurch man Gemeinsamkeiten
und Trennendes entdecken würde. Daneben könnte man aber auch die Thematik ent-
sprechend der Gliederung der Verfassung bearbeiten und jeweils fragen, ob Ände-
rungsbedarf bestehe. Daneben könnte man aber auch, so der Vorsitzende, jeden ein-
zelnen Artikel der Verfassung durchgehen und fragen, ob Änderungsbedarf bestehe. Er
halte eine Verständigung auf die Vorgehensweise auch deshalb für wichtig, da man der
Gefahr begegnen müsse, sich in Einzelheiten zu verlieren.
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Abg. Armin Klein (Wiesbaden) bittet um Auskunft, ob die Möglichkeit bestehe, die
Hessische Verfassung auf Diskette zu erhalten.

Der Vorsitzende informiert, die Hessische Verfassung sei im Internet verfügbar.

Abg. Dr. Andreas Jürgens regt an, dass zu den Sitzungen die Verfassungen der ande-
ren Bundesländer vorlägen. Ein entsprechendes Buch sei bereits veröffentlicht worden.

Der Vorsitzende bittet die Landtagsverwaltung, dieses zu besorgen, und hält fest, zu
der nächsten Sitzung würden die Sachverständigen eingeladen. Sie erhielten dement-
sprechend auch die Einladungen zu den Sitzungen.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender bittet, dass den Sachverständigen die Materialien zur
Verfügung gestellt würden, die auch die Ausschussmitglieder erhielten.

Auch andere Bundesländer hätten sich mit der Thematik der Reform der Verfassung
befasst. Sie bitte darum, zu der Arbeit dieser Kommissionen eine Handreichung zumin-
dest in Form des Nachweises der Fundstellen im Internet zu erhalten.

Abg. Armin Klein (Wiesbaden) verweist darauf, dass es in der vorhergehenden Le-
gislaturperiode des Hessischen Landtags eine Enquetekommission gegeben habe, die
sich mit den Aufgaben des Parlaments befasst habe. Er bitte darum, dass die Ergebnis-
se dieser Kommission aufbereitet würden.

MinDirig Friedrich verweist darauf, dass die Bibliothek des Landtags eine Handbiblio-
thek für die Arbeit der Enquetekommission zusammengestellt habe. Darüber hinaus
werde den Mitgliedern der Enquetekommission in den nächsten Tagen ein Literaturver-
zeichnis zur Verfügung gestellt werden können. Des Weiteren erhielten die ordentlichen
Mitglieder der Enquetekommission das Buch von Helmut Berding und Katrin Lange:
"Die Entstehung der Hessischen Verfassung von 1946" zugesandt.

Wiesbaden, den 27. Oktober 2003

Der Protokollführer:                     Der Präsident:           Der Vorsitzende:

Hanns Otto Zinßer                       Norbert Kartmann             Lothar Quanz
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Zu Beginn der Sitzung begrüßt der Vorsitzende die Anwesenden, insbesondere Präsi-
dent Norbert Kartmann und die vier Sachverständigen. Er dankt den Sachverständigen
für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit.

Sodann trägt der Vorsitzende den Inhalt des Einsetzungsbeschlusses, Drucks. 16/264,
vor und verweist in diesem Zusammenhang auf den dort vorgegebenen relativ kurzen
Zeitraum, der zu konzentrierter Arbeit zwinge.

Auf Bitten des Vorsitzenden stellen Abg. Axel Wintermeyer, Abg. Dieter Posch, Abg.
Dr. Andreas Jürgens und Abg. Dr. Judith Pauly-Bender die anwesenden weiteren
Mitglieder ihrer Fraktionen, die anwesenden wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie sich
selbst vor.

SV Prof. Dr. Kahl teilt mit, er sei seit drei Jahren Professor an der Justus-Liebig-
Universität Gießen. Seine Arbeitsschwerpunkte seien Verfassungsrecht und Verwal-
tungsrecht. Ihn interessiere insbesondere die Möglichkeit, an der konkreten Gestaltung
der Reform der Hessischen Verfassung beratend mitwirken zu dürfen.

SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis führt aus, er sei seit 1974 Professor für öffentliches Recht
und neuere Rechtsgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main. Seit 1991 sei er Direktor des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsge-
schichte.

Als er zusammen mit anderen vor etwa 15 Jahren an einem Lehrbuch über das hessi-
sche Staats- und Verwaltungsrecht gearbeitet habe, habe sich gezeigt, dass die Hessi-
sche Verfassung als die älteste Verfassung eines deutschen Bundesstaates zwar sehr
eigenständig geprägt, aber durchaus überholungsbedürftig sei.

SV Dr. Cancik teilt mit, sie sei wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für öffentliches
Recht an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Der Schwer-
punkt ihrer Arbeit liege auf dem Verfassungs- und Parlamentsrecht, weswegen sie sich
freue, an der parlamentarischen Arbeit teilhaben zu können. Als sie vor einiger Zeit ei-
nen Aufsatz über die Entwicklung der Hessischen Verfassung geschrieben habe, sei ihr
ebenfalls aufgefallen, dass bei dieser Verfassung Reformbedarf bestehe.

SV Prof. Dr. Wieland teilt mit, er arbeite seit 2001 an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main auf den Gebieten des öffentlichen Rechtes und des Fi-
nanz- und Steuerrechtes.

Die Hessische Verfassung atme, da sie relativ früh entstanden sei, einen anderen Geist
als die neueren Verfassungen. Für ihn ergebe sich daraus die interessante Frage, in-
wieweit man an Bewährtem festhalten könne und an welchen Stellen man die Verfas-
sung vorsichtig erneuern müsse.

Der Vorsitzende begrüßt den Vertreter der Staatskanzlei und die Vertreterin des Ju-
stizministeriums und teilt mit, Staatsminister Dr. Christean Wagner habe sich für diese
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Sitzung entschuldigen lassen. Ferner teilt der Vorsitzende mit, von der Landtagskanzlei
begleiteten MinRin Reitzmann als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ROR z. A. Zinßer
vom Stenografischen und Ausschussdienst die Arbeit der Enquetekommission.

Auf Bitten des Abg. Axel Wintermeyer kommt die Enquetekommission einvernehmlich
überein, nach Fraktionen abzustimmen.

Punkt 1:

Terminplanung

Der Vorsitzende hält fest, mit der Einladung seien die Terminvorschläge bekanntgege-
ben worden. Bei der Festlegung der Sitzungstermine sei darauf geachtet worden, dass
kein Mitglied der Enquetekommission durch Mitarbeit in einem anderen Ausschuss an
der Teilnahme gehindert sei. Demnach sei der Mittwoch Vormittag der zweiten Aus-
schusswoche in Betracht gekommen. Man würde damit parallel zum Haushaltsaus-
schuss tagen.

Nach Rückfrage hält der Vorsitzende fest, dass alle Mitglieder der Enquetekommission
mit den vorgeschlagenen Terminen einverstanden seien.

Abg. Axel Wintermeyer bittet darum, diese Termine als vorläufig anzusehen. Man solle
von Sitzung zu Sitzung festlegen, ob man den anvisierten nachfolgenden Termin benö-
tige.

Der Vorsitzende hält fest, man werde die anvisierten Termine als Orientierung beibe-
halten, werde aber jeweils schauen, ob man die nächste Sitzung zu dem folgenden vor-
gesehenen Termin benötige.

Punkt 2:

Verfahrensregeln

Zu Nr. 1 der Verfahrensregeln (ursprüngliche Fassung siehe Anlage des Kurzberichtes
der Sitzung EKV/16/1, geänderte und von der Enquetekommission angenommene Fas-
sung siehe Anlage dieses Kurzberichtes) bemerkt der Vorsitzende, er, Abg. Lothar
Quanz, sei zum Vorsitzenden gewählt worden. Zum stellvertretenden Vorsitzenden sei
Abg. Dieter Posch gewählt worden, zum Berichterstatter Abg. Axel Wintermeyer.

Zu Nr. 3 der Verfahrensregeln hält der Vorsitzende fest, in einem Gespräch zwischen
den Obleuten sei beschlossen worden, die Öffentlichkeit erst zuzulassen, wenn man
Ergebnisse zu präsentieren habe.
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Abg. Axel Wintermeyer beantragt, im ersten Satz von Nr. 3 vor dem Wort „öffentlich“
das Wort „nicht“ zu ergänzen. Man könne dann für jede Sitzung beschließen, ob man
die Öffentlichkeit zulassen wolle.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender führt aus, in dem Gespräch der Obleute sei vor allem
von der Seite der CDU der Wunsch geäußert worden, einzelne Fraktionen sollten zu
Gegenständen der Verfassungsreform insbesondere eigene Anhörungen unterlassen,
solange man in der Enquetekommission keine Position dazu gefunden habe. Sie bitte
die Mitglieder der Mehrheitsfraktion, die Frage, ob öffentlich getagt werde, flexibel zu
handhaben, da dieser Wunsch sonst nicht in Erfüllung gehen werde.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, es sei nicht Absicht seiner Fraktion, die Öffentlichkeit
von der Arbeit der Enquetekommission komplett auszuschließen. Der Bedeutung des
Wortes zufolge sei eine Enquetekommission eine Kommission, die etwas zu untersu-
chen habe. Man werde sich vertieft mit der Hessischen Verfassung befassen. Dabei
werde man auch auf hochpolitische Themen zu sprechen kommen, deren Erörterung in
öffentlicher Sitzung nicht hilfreich sein würde. Denn eine parteipolitische Betrachtung
dieser Gegenstände während öffentlicher Sitzung werde dem in dem Einsetzungsbe-
schluss der Enquetekommission festgehaltenen Auftrag, möglichst einvernehmliche
Vorschläge zu unterbreiten, nicht gerecht werden. Dies sei der Hintergrund der Bitte,
die Sitzungen zunächst vom Grundsatz her nicht öffentlich abzuhalten. Sobald man be-
stimmte Positionen erarbeitet habe, die nach Möglichkeit konsensual seien, könne man
öffentlich tagen. Dies könne z. B. auch zu bestimmten Anhörungen oder Ähnlichem ge-
schehen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens legt dar, in der ersten Sitzung der Enquetekommission ha-
be die Auffassung bestanden, dass man die Klärung der Arbeitsweise der Kommission
in nicht öffentlicher Sitzung durchführe, danach aber, so weit als möglich, die Öffentlich-
keit zulassen wolle.

Der vorliegende Verfahrensvorschlag stamme aus dem Januar 1997. Vermutlich hätten
diese Verfahrensregeln den danach stattfindenden Enquetekommissionen zugrunde
gelegen. Demnach wäre es bei Enquetekommissionen des Hessischen Landtags bisher
üblich gewesen, dass sie überwiegend öffentlich getagt hätten.

Die Frage, in welchem Umfang man die Arbeit der Öffentlichkeit öffnen wolle, werde
man im Einzelnen absprechen müssen. Gleichwohl sei er, so Abg. Dr. Andreas Jür-
gens, überrascht gewesen, welch großes Problem das Tagen in öffentlicher Sitzung für
manche Mitglieder der Enquetekommission offensichtlich darstelle. Ihm erscheine es
aber zu wenig, wenn man beschließen würde, die Enquetekommission tage im Nor-
malfall nicht öffentlich und könne beschließen, die Öffentlichkeit zuzulassen.

Abg. Dieter Posch sieht die Notwendigkeit, zu einer formalen Regelung zu kommen.
Es habe Übereinstimmung darüber bestanden, dass man so schnell wie möglich öffent-
lich tagen wolle, nämlich dann, wenn ein Vorschlag zu einem Themenkomplex auf dem
Tisch liege. Er halte es, formal gesehen, für richtig, zu beschließen, im Prinzip die Sit-
zungen nicht öffentlich abzuhalten, aber die Möglichkeit offenzulassen, öffentlich zu ta-
gen, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben seien. Er verbinde dies mit der Bitte
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an die Vertreterinnen und Vertreter der Mehrheitsfraktion, die Frage der Zulassung der
Öffentlichkeit nicht zu restriktiv zu handhaben. Er denke, man solle während dieser Sit-
zung die Themenkomplexe und die Strukturen der Arbeit der Enquetekommission fest-
legen. Wenn man sich dann mit dem Grundrechtskatalog zu beschäftigen beginne,
könne man von Fall zu Fall entscheiden, ob man öffentlich tagen wolle.

Auch wenn vorhergehende Enquetekommissionen überwiegend öffentlich getagt hät-
ten, bleibe für die Arbeit dieser Enquetekommission doch festzuhalten, dass sie vom
Plenum die Aufgabenstellung erhalten habe, möglichst einvernehmliche Vorschläge zur
Veränderung der Hessischen Verfassung zu unterbreiten. Da sei eine öffentliche Arbeit
der Kommission in allen Phase wenig hilfreich.

Der Vorsitzende legt dar, er könne die von Abg. Axel Wintermeyer vorgeschlagene
Formulierung teilen, die von Abg. Dieter Posch unterstützt werden. Er wolle dabei aber
zu bedenken geben, dass man eine breite öffentliche Diskussion über die Verfassung
führen solle. Denn dies bietet die Chance, die Verfassung nicht nur in die Köpfe, son-
dern auch in die Herzen der Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Die Diskussion, die
man über eine Reform der Hessischen Verfassung in dieser Kommission führe, biete
die Möglichkeit, eine größere Befassung der Öffentlichkeit mit diesem Thema z. B. in
den Schulen oder Hochschulen zu erreichen. Man solle deshalb immer wieder über-
prüfen, ob man der Öffentlichkeit etwas vorlegen könne, und solle dann überlegen, ob
man punktuell die Öffentlichkeit einschalte.

Er bitte Abg. Axel Wintermeyer um Auskunft, ob auf dieser Basis ein Konsens vorstell-
bar wäre.

Abg. Axel Wintermeyer antwortet, man werde von Fall zu Fall entscheiden müssen,
wann man die Öffentlichkeit einbeziehen wolle. Auch seine Fraktion beabsichtige nicht,
die Öffentlichkeit von den Diskussionen komplett ausschließen zu wollen. Man müsse
aber dabei auch bedenken, dass man in der Enquetekommission die eine oder andere
Diskussion kontrovers führen werde. Es wäre, so Abg. Axel Wintermeyer, dem Auftrag
der Enquetekommission nicht dienlich, wenn diese Diskussion öffentlich stattfinden
würde. Auch wenn ein Gesetzentwurf zur Änderung der Hessischen Verfassung im
Hessischen Landtag mit einfacher Mehrheit beschlossen werden, dies also relativ ein-
fach zustande gebracht werden könne, sei es doch erklärtes Ziel der CDU-Fraktion,
Einvernehmlichkeit zu erzielen. Dass man zu einvernehmlichen Vorschlägen komme,
setze aber voraus, dass man sich nicht in parteipolitischem Hickhack verliere. Würde
dies geschehen, würde damit, so Abg. Axel Wintermeyer, die Arbeit der Enquetekom-
mission insgesamt infrage gestellt.

Aus diesen Gründen unterstütze er den Vorschlag, dass man die Öffentlichkeit dann
beteilige, wenn man etwas Konkretes zu präsentieren habe. So sei die Frage, welche
Bestimmungen des Grundrechtskatalogs obsolet geworden seien, einer öffentlichen
Diskussion wert. Man sollte aber, so Abg. Axel Wintermeyer, in der Enquetekommission
zunächst Einvernehmen über die Position erzielt haben, bevor man sich damit an die
Öffentlichkeit wende. Er hielte es nicht für hilfreich, wenn man der Öffentlichkeit zu die-
sem Thema parteipolitische Auseinandersetzungen präsentiere.



Zi/ca EKV/16/2  –  19.11.2003– 8 –

Nr. 3 Abs. 1 der Verfahrensregeln für die Arbeit der Enquete-
kommission zur Reform der Hessischen Verfassung erhält
folgende Fassung:

Die Sitzungen sind nicht öffentlich, soweit nicht mit den
Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Enquetekommissi-
on für einzelne Sitzungen etwas anderes beschlossen wird.

(CDU und FDP bei Stimmenthaltung SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Zu Nr. 5 der Verfahrensregeln teilt der Vorsitzende mit, zur Geschäftsführung und
Protokollierung der Sitzungen sei der Enquetekommission ROR z. A. Zinßer zugewie-
sen, für die wissenschaftliche Beratung MinRin Reitzmann.

Zu Nr. 6 der Verfahrensregeln teilt der Vorsitzende mit, dass der abschließende Bericht
der Enquetekommission im Dezember 2004 vorgelegt werden solle.

Nach kurzer Diskussion kommt die Enquetekommission überein:

Nr. 7 der Verfahrensregeln für die Arbeit der Enquetekom-
mission zur Reform der Hessischen Verfassung erhält fol-
gende Fassung:

Den nicht parlamentarischen Mitgliedern der Enquetekom-
mission wird neben der Übernahme der Reisekosten eine
Entschädigung auf der Basis dessen gewährt, was zwischen
dem Präsidenten des Hessischen Landtags und den Fraktio-
nen festgehalten wurde.

(Einvernehmlich)

Die Enquetekommission nimmt die Verfahrensregeln mit den
beschlossenen Änderungen zu Nr. 3 Abs. 1 und Nr. 7 an.

(Einstimmig)
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Punkt 3:

Vereinbarung zur Struktur der Beratungen

Der Vorsitzende verweist darauf, dass bereits eine Obleute-Besprechung stattgefun-
den habe, in der man versucht habe, eine Grundstruktur der Beratung und eine mögli-
che Vorgehensweise festzulegen. Selbstverständlich seien auch andere Vorgehenswei-
sen denkbar.

Man habe angedacht, drei Themenkomplexe zu bilden, die man hintereinander beraten
könne.

Der erste Themenkomplex wäre demnach, so der Vorsitzende, die Beschäftigung mit
allen Artikeln der Hessischen Verfassung, die obsolet geworden seien. Dies könne z. B.
der Fall sein, weil sie durch das Grundgesetz außer Kraft gesetzt worden seien, weil sie
durch die Weiterentwicklung der Gesellschaft nicht mehr zeitgemäß seien oder weil sie
aufgrund der Rechtsprechung obsolet geworden seien. Er sei sich bewusst, dass dies,
rechtssystematisch gesehen, keine besonders schlüssige Lösung sei. Es handele sich
dabei um ein pragmatisches Vorgehen. Denn angesichts der Literatur, die zu dieser
Fragestellung vorliege, könne er sich vorstellen, dass man bei dem ersten Themen-
komplex relativ schnell zu einer Einigung kommen werde.

Im zweiten Komplex würde man sich dann mit den Artikeln befassen, die inhaltlich,
sprachlich oder auch redaktionell überarbeitet werden müssten, also mit denjenigen, bei
denen Reformbedarf bestehe. Er gehe davon aus, dass die hierzu zu führende Diskus-
sion schwieriger sein werde.

Der dritte Komplex betreffe die Regelungen, die gegenwärtig nicht Bestandteil der Hes-
sischen Verfassung seien, die aber möglicherweise in anderen Verfassungen enthalten
seien und die aufgrund rechtlicher, gesellschaftlicher oder politischer Entwicklungen
Verfassungsrang verdienten. In diesem Zusammenhang denke er z. B. an die Staats-
ziele, an das, was die Enquetekommission der vorhergehenden Wahlperiode empfohlen
habe, und an das, was sich durch die Entwicklung auf europäischer Ebene ergeben
haben könnte. In diesem Zusammenhang könne man sich auch mit der Frage ausein-
ander setzen, welche Befugnisse die Exekutive durch den Abschluss von Staatsverträ-
gen oder durch die konkurrierende Gesetzgebung und das sich daraus ergebende Mit-
spracherecht im Bundesrat gegenüber der Legislative gewonnen habe.

Hinsichtlich der Staatsziele gebe es zwischen den Fraktionen unterschiedliche Vorstel-
lungen. Während einige Fraktionen die Staatsziele sehr ausdifferenziert formuliert ha-
ben wollten, verträten andere Fraktionen die Auffassung, man solle bei der Aufnahme
neuer Staatsziele in die Verfassung zurückhaltend sein.

Abg. Axel Wintermeyer führt aus, er hielte es für sinnvoll, diese Grundstruktur zumin-
dest im Auge zu behalten. Er hielte es für richtig, wenn man zunächst versuchen würde,
Konsens darüber zu erreichen, welche Bestimmungen der Hessischen Verfassung etwa
wegen Verstoßes gegen Art. 31 Grundgesetz obsolet geworden seien.

Er hielte es auch für sinnvoll, sich danach mit der Frage zu beschäftigen, welche Be-
stimmungen überarbeitet werden sollten, wobei für ihn die Frage der Überarbeitung aus
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inhaltlichen Gründen im Vordergrund stehe. Die Frage nach redaktioneller oder sprach-
licher Überarbeitung im Sinne der Anpassung an den Zeitgeist trete für ihn dahinter zu-
rück. Hierzu ließen sich Anregungen aus anderen Verfassungen finden.

Die Diskussion um die Staatsziele könne man zum Schluss führen.

Er habe bereits in dem Obleute-Gespräch mitgeteilt, für seine Fraktion stehe zunächst
die Frage im Vordergrund, wie die Änderung der Verfassung durchgeführt werden kön-
ne. Dies sei für die gesamte Diskussion grundlegend. So bräuchte man z. B. nicht sehr
lange über inhaltliche, sprachliche oder redaktionelle Änderungen reden, wenn man
wisse, dass die Bürgerinnen und Bürger Hessens über jede Veränderung einzeln ab-
stimmen müssten und sich somit 40 oder mehr Einzelabstimmungen ergäben. Man
denke, so könne die Reform nicht gehandhabt werden. Dies sei auch nicht gewollt.

Er habe erhebliche Probleme mit der Vorstellung, über die Verfassung, die aus dem
Jahre 1946 stamme, werde im Jahre 2006 erneut in toto abgestimmt werden. Diese
Situation könne sich ergeben, wenn man viele kleine Veränderungen an der Verfassung
vornehmen würde, sodass sich eine formale Totalrevision ergeben würde. Auf der an-
deren Seite müsse man aber auch bedenken, dass die Hessische Verfassung aus dem
Jahre 1946 vermutlich allen am Herz liege. Er habe bereits während einer Plenarsitzung
gesagt, dass es sich nicht um eine veraltete, sondern um eine historische Verfassung
handele, die Bestandteil des Lebens des Landes Hessens sei und die man in ihrer
Grundstruktur erhalten wolle. Dies sei man sowohl der Verfassung selbst als auch den
Müttern und Vätern der Verfassung schuldig. Außerdem gebiete dies auch die Situation,
unter der sie entstanden sei.

Er schlage vor, dass man in der Sitzung der Enquetekommission am 10. Dezember
2003 über die Frage diskutiere, wie man die Verfassungsänderung durchführen könne,
und sich hierzu auch von den Sachverständigen etwas vortragen lasse.

Abg. Dieter Posch führt aus, seiner Meinung nach solle man sich zunächst mit dem
befassen, worüber man wahrscheinlich schnell Konsens werde erzielen können. Dies
sei vermutlich die Frage, welche Bestimmungen der Hessischen Verfassung obsolet
geworden seien. Er denke, es wäre sicherlich hilfreich, wenn die Sachverständigen der
Enquetekommission hierzu so schnell wie möglich etwas sagen könnten, da dies abzu-
schätzen zum Teil schwierig sein könne.

Der zweite Themenkomplex müsse seiner Auffassung nach noch weiter untergliedert
werden. Er wolle dies am Beispiel der Grundrechte verdeutlichen. Bei diesen stehe zu-
nächst die Entscheidung an, ob sie Bestandteil der Hessischen Verfassung bleiben
sollten. Erst danach müsse man sich mit der Frage befassen, ob man sie so beibehal-
ten, anpassen oder neu formulieren wolle. Er hoffe, dass man mit diesem Vorgehen
relativ schnell zu einer Einigung werde kommen können.

Der dritte Komplex sei mit Sicherheit der schwierigste. Hierzu seien bereits die Stich-
worte Staatsziele und Einfluss der europäischen Ebene genannt worden. Hier gehe es
für ihn nicht nur um die Frage, was politisch wünschenswert sei, sondern auch darum,
was rechtlich vertretbar sei. Er wehre sich dagegen, dass Bestimmungen Bestandteil
der Hessischen Verfassung würden, die aus rechtlichen Gründen völlig irrelevant seien.
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Für ihn erhebe sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, inwieweit die Sachver-
ständigen dort helfen könnten. Denn es wäre nicht sinnvoll, so Abg. Dieter Posch, sich
in politische Diskussionen zu verstricken, die eventuell entbehrlich seien.

Er gehe davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger Hessens nur einmal mit Ja oder
Nein über den Vorschlag abstimmten, den der Hessische Landtag ihnen vorlege. Er
hielte es nicht für vertretbar, wenn man der Bevölkerung z. B. 38 Änderungen zur ein-
zelnen Abstimmung vorlege. Er denke, auch hierbei wäre wissenschaftlicher Rat hilf-
reich. Formal werde man das Problem wahrscheinlich nur darüber lösen können, dass
man die Änderungen wie eine Totalrevision behandele. Dann müsse man sich mögli-
cherweise mit dem Problem auseinander setzen, dass man einen Verfassungsentwurf
zur Abstimmung stelle, in dem die Grundstruktur der alten Verfassung beibehalten wor-
den sei, in dem man aber maßgebliche Dinge modernisiert und den heute geltenden
Verhältnissen angepasst habe. Auch hier interessiere ihn, zu erfahren, wie man werde
vorgehen müssen. Denn es müsse auf jeden Fall vermieden werden, dass man einen
Weg wähle, durch den das Verfahren der Reform der Hessischen Verfassung angreif-
bar werde.

SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis teilt mit, ihm leuchte ein Vorgehen nach dem vom Vorsit-
zenden vorgeschlagenen Verfahren ein. Mit jeder Stufe werde der Diskussionsbedarf
voraussichtlich ansteigen. Er wolle hierzu aber vorschlagen, dass man nicht jedes Mal
die Hessische Verfassung komplett durcharbeite, sondern dass man einzelne Pakete
schnüre und hierfür Berichterstatter benenne. So könnten z. B. die Grundrechte, die
Staatsorganisation oder das Verhältnis zum Wirtschaftsleben solche Pakete sein.
Schon in der nächsten Sitzung könnte dann einer zu einem dieser Themenblöcke be-
richten, was dort obsolet erscheine.

Vermutlich werde man so viele Änderungen vorschlagen, dass sich Einzelabstimmun-
gen hierüber verböten und man deshalb eine Totalrevision zur Abstimmung werde vor-
legen müssen. Er halte es aber nicht für problematisch, wenn man nach zwei Genera-
tionen eine Verfassung noch einmal vollkommen durchdenke und neu fasse. Es wäre,
so der Sachverständige, nicht förderlich, wenn man sich heillos in Details verstricken
würde. Da man vermutlich vor Mitte nächsten Jahres keine richtigen Ergebnisse werde
vorlegen können, rate er bis zu diesem Zeitpunkt auch zur Zurückhaltung gegenüber
der Öffentlichkeit.

Der Vorsitzende meint, es sei unter Verfassungsrechtlern umstritten, ob eine Totalrevi-
sion der Hessischen Verfassung überhaupt möglich sei.

SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis antwortet, er halte dies für möglich.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender spricht sich dafür aus, pragmatisch an die Arbeit heran-
zugehen. Sowohl während der ersten Sitzung als auch in der Obleute-Besprechung
habe sie niemals die Position vernommen, die Verfassung solle mit einer Totalrevision
komplett umgebaut werden. Vermutlich werde man aber zur Kenntnis nehmen müssen,
dass die Teilrevision, die ihrer Vorstellung nach alle anstrebten, so umfangreich sein
werde, dass sie von anderen auch als Totalrevision bezeichnet werden könne.
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Ihrem Empfinden nach habe unter den Obleuten auch der Konsens bestanden, dass,
unabhängig davon, in welchem Umfang man eine Revision anstrebe, immer auch die
historische Bedeutung dieser Verfassung beachtet werden solle.

Ihrer Auffassung nach solle man die Diskussion um Art. 123 Hessische Verfassung
nicht in Verbindung zu dem setzen, was hinsichtlich der mit den zur letzten Landtags-
wahl zur Abstimmung gestellten drei Änderungen der Hessischen Verfassung diskutiert
worden sei. Ihrem Empfinden nach sei für diese drei Verfassungsänderungen nicht aus-
reichend geworben worden. Der Bevölkerung sei auch nicht ausreichend eingängig ge-
wesen, worum es gegangen sei. Aus gutem Grund sei deshalb der Weg gewählt wor-
den, dies in drei getrennten Abstimmungen den Bürgerinnen und Bürgern zur Entschei-
dung vorzulegen.

Das sei aber nicht vergleichbar mit dem, was man jetzt angehe. Der jetzt angestrebten
Verfassungsänderung gingen umfängliche Vorarbeiten voraus. Es würden Verfas-
sungsänderungen nicht zur Abstimmung gestellt, weil eine Landtagswahl anstehe.

Sie denke, man solle sich mit der Problematik des Art. 123 Hessische Verfassung in
einer der nächsten Sitzungen der Enquetekommission auseinander setzen und hierzu
dann die Sachverständigen anhören.

Die unter den Obleuten getroffene Absprache, zunächst über die Verstöße gegen das
Grundgesetz zu beraten, danach über Entbehrliches zu reden, dann über die redaktio-
nellen Änderungen und schließlich über die Ergänzungen, halte sie für sinnvoll. Sie
denke, aus der Tagesordnung der nächsten Sitzung müsse schon eine inhaltliche
Strukturierung hervorgehen, damit man wisse, womit man beginne.

Man beginne mit der Arbeit nicht bei Null. In der letzten Legislaturperiode habe sich ei-
ne Enquetekommission bereits mit der Frage befasst, welche Änderungen der Verfas-
sung, aber auch welche Änderungen unterhalb der Verfassung angebracht sein könn-
ten. Sie hielte es für sinnvoll, sich in dieser Sitzung bereits damit zu beschäftigen, damit
dies in den Prozess einbezogen werde.

Da Konsens darüber bestehe, dass man in der Hessischen Verfassung nicht auf die
Grundrecht verzichten und auf die Bestimmungen des Grundgesetzes verweisen wolle,
erschiene es ihr sinnvoll, wenn man sich mit den Grundrechten sehr bald, möglicher-
weise noch in diesem Jahr befasse.

SV Prof. Dr. Wieland legt dar, auch wenn es bereits zu Absprachen zwischen den Ob-
leuten der Fraktionen gekommen sei, so scheine doch noch die Grundfrage zu beste-
hen, ob es zu nennenswerten, rechtlich bedeutsamen Veränderungen kommen solle. Er
könne sich kaum vorstellen, dass man zum Abschluss der Arbeit nach über einem Jahr
feststellen müsse, man schlage vor, einige Bestimmungen zu verändern, außerdem
empfehle man einige redaktionelle Änderungen, auf Weiteres habe man sich aber nicht
verständigen können. Damit erhebe sich die Frage, inwieweit politisch Einigung erzielt
werden könne. Die Verfassung sei nicht nur eine ehrwürdige Urkunde. Ihre Änderung
habe durchaus auch praktische Auswirkungen. Insofern interessiere ihn als Sachver-
ständigen, inwieweit Bereitschaft bestehe, die Verfassung zu ändern. Mit dem Vor-
schlag, Dinge, die obsolet geworden seien, aus der Verfassung zu streichen, und ein
paar redaktionelle Änderungen vorzunehmen, werde man dem hessischen Volk seine
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Verfassung nicht näher bringen. Denn Vorschriften, die obsolet geworden seien, seien
nun einmal ohne Bedeutung.

Er verstehe die Bestimmung des Art. 123 der Hessischen Verfassung so, dass im Prin-
zip jede vorgesehene Verfassungsänderung dem Volk einzeln zur Abstimmung vorge-
legt werden müsse. Wenn man allerdings sage, man wolle eine Revision der Verfas-
sung erreichen, dann werde es seiner Auffassung nach vertretbar, zu sagen, da es sich
um zumindest teilweise etwas Neues handele, könne es den hessischen Wählerinnen
und Wählern en bloc zur Abstimmung vorgelegt worden. Für eine dieser beiden Lösun-
gen werde man sich entscheiden müssen. Wenn man jeden Vorschlag einzeln abstim-
men lassen wolle, dann werde dies zu einem endlos langen Katalog an Abstimmungen
führen, der nicht leicht zu vermitteln sein werde. Dies spreche dafür, eine Totalrevision
vorzunehmen, was aber nicht bedeuten müsse, eine vollkommen neue Verfassung zu
entwerfen. Man könne Altes und Neues zur Abstimmung stellen. Es müsse dann aber
auch so viel Gehalt in den Änderungen sein, dass man sagen könne, es sei zumindest
insoweit etwas Neues, als dass man es insgesamt zur Abstimmung stellen könne. Dies
sei allerdings weniger eine rechtliche als eine politische Frage. Er könne sich nicht vor-
stellen, dass man einen Vorschlag erarbeite, von dem man dann sage, es handele sich
um eine Totalrevision, die zwar formell einiges ändere, aber inhaltlich keinen inneren
Zusammenhang aufweise.

Er sei sich nicht sicher, ob man sich relativ schnell werde darauf verständigen können,
was obsolet sei. Es sei ein Irrglaube, zu meinen, man könne als Sachverständiger ein-
deutig aus dem Bundesrecht ableiten, welche Bestimmungen der Hessischen Verfas-
sung obsolet seien. So sehe Art. 15 Grundgesetz immer noch die Möglichkeit der So-
zialisierung vor. Dieser Artikel sei nie geändert worden. Damit erhebe sich die Frage, ob
die entsprechenden Vorschriften der Hessischen Verfassung obsolet seien. Auch unter
Juristen werde es umstritten sein, welche Bestimmungen entfallen könnten. Dabei
spielten auch inhaltliche Fragen eine Rolle.

Damit gerate man schon bei dieser Fragestellung in die Nähe der Arbeitsgebiete, die
sich mit Änderungen und Ergänzungen beschäftigten. Letztlich gehe es um die Frage,
ob man etwas Neues schaffen wolle oder ob man die bestehende Verfassung kaum
verändern wolle. Er habe die Arbeit der Enquetekommission so verstanden, dass man
einen neuen Verfassungsentwurf erarbeiten und mit diesem vor die Öffentlichkeit treten
wolle. Wenn man etwas Neues wolle, berge das natürlich die Gefahr, dass man keine
Einigkeit werde erzielen können. Er warne davor, die Frage, was obsolet geworden sei,
zu schnell abzuhandeln. Es sei gut möglich, dass unterschiedliche Meinungen auf-
tauchten, sobald es konkret um einzelne Bestimmungen gehe.

Abg. Dr. Andreas Jürgens teilt mit, er halte den Vorschlag des Vorsitzenden für sinn-
voll, sich zunächst einmal darüber zu verständigen, welche Bestimmungen obsolet sei-
en. Er könne auch seinem Vorredner zustimmen, dass dies im Einzelfall manchmal
vermutlich nicht leicht zu entscheiden sein werde. Dies gelte insbesondere für Bestim-
mungen, die sich auf die konkurrierende Gesetzgebung bezögen. Bei der Beurteilung
werde man nicht alle juristischen Zweifelsfragen eindeutig klären können. Dies müsse
gegebenenfalls von den Gerichten, wie dem Staatsgerichtshof oder dem Bundesverfas-
sungsgericht, entschieden werden.

Während bei der Frage, was obsolet sei, man seiner Auffassung nach die Verfassung
von vorne nach hinten durcharbeiten könne, schlage er für die Fragestellung, was ge-
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ändert und was aufgenommen werden solle, vor, nach einzelnen Abschnitten vorzuge-
hen, da diese Fragestellungen eng miteinander verbunden seien.

Da Neuregelungen immer auch mit einer sprachlichen Neufassung verbunden seien,
könne man sich die sprachliche Überarbeitung möglicherweise ersparen.

Inhaltlich teile er die Auffassung des SV Prof. Dr. Wieland. Man werde kaum vor das
hessische Volk mit einem Entwurf treten können, mit dem vorgeschlagen werde, einige
Bestimmungen aus der Verfassung zu streichen. Abg. Axel Wintermeyer habe darauf
hingewiesen, dass die Hessische Verfassung mittlerweile fast 60 Jahre alt sei. Eine
Modernisierung der Verfassung müsse nicht unbedingt auf die nächsten 60 Jahre an-
gelegt sein. Man sollte aber schon, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, eine Perspektive von
20 oder 30 Jahren im Auge behalten. Demnach ginge es nicht darum, Aspekte aufzu-
nehmen, die rein dem Zeitgeist entsprächen. Vielmehr gehe es darum, in den Entwurf
das aufzunehmen, von dem man überzeugt sei, dass es längere Zeit Bestand haben
werde.

Weder aus Art. 123 der Hessischen Verfassung noch aus dem Gesetz über die Volks-
abstimmung und dem Einsetzungsbeschluss gehe hervor, dass eine Totalrevision in
dem Sinne erfolgen müsse, dass man eine neue Verfassung entwerfen solle.

Das Gesetz über die Volksabstimmung sehe vor, dass der bestehende Text und die
vorgeschlagene neue Fassung zur Information der Stimmberechtigten gegenüberge-
stellt werden müssten. Er rege an, dass man, sobald man zu Ergebnissen gekommen
sei, ebenfalls diese Synopse herstelle. Auf dieser Basis könne man dann entscheiden,
ob der Entwurf als Ganzes zur Abstimmung gestellt werden solle oder ob es Einzelab-
stimmungen geben solle. Je mehr Änderungen man vorschlagen werde, um so wahr-
scheinlicher werde, dass man es dem Souverän nur in einer Abstimmung zur Entschei-
dung vorlegen werde. Denn je mehr einzeln abgestimmt werde, umso unübersichtlicher
würde es für die Bürgerinnen und Bürger. Insofern ergebe sich eventuell allein aus
pragmatischen Gründen die Entscheidung.

Von der Grundüberlegung hingegen, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, wäre nahe liegen-
der, zu sagen, da der Souverän die Entscheidung über die Änderung der Verfassung
habe, müsse es ihm auch zustehen, einzelnen Vorschlägen zustimmen und andere
ablehnen zu können. Bei vielen Änderungen sprächen aber pragmatische Überlegun-
gen ebenso dagegen als auch die Überlegung, dass eine Verfassung ein einheitliches
Ganzes bilden solle.

Inhaltlich werde man sich darüber verständigen müssen, welches die Defizite der ge-
genwärtig bestehenden Verfassung seien und welche Ziele man durch eine Änderung
der Verfassung erreichen wolle. Ein Ziel müsse es seiner Vorstellung nach sein, dafür
Sorge zu tragen, dass die Hessische Verfassung im politischen Leben, in der Recht-
sprechung und auch im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger eine größere Rolle
einnehme. Gegenwärtig führe die Hessische Verfassung ein Schattendasein. Man wer-
de sich mit der Frage beschäftigen müssen, wie stark man dies werde ändern und wie
sehr man auch die identifikationsstiftende Wirkung der Verfassung wieder in das Be-
wusstsein werde rücken können.

Man schreibe keine neue Verfassung. Man fange nicht bei Null an. Man habe den Auf-
trag, Vorschläge zur Änderung der bestehenden Verfassung zu entwickeln. Gemeinsa-



Zi/ca EKV/16/2  –  19.11.2003– 15 –

mes Ziel müsse es sein, mit der Volksabstimmung über die Reform der Hessischen
Verfassung diese auch wieder mit neuem Leben zu erfüllen.
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Abg. Axel Wintermeyer legt dar, man müsse sich darüber im Klaren sein, dass die
Hessische Verfassung wie die Verfassung jedes Bundeslandes der Bundesrepublik
Deutschland ein Schattendasein führe. Dies gelte auch für die Länderverfassungen in
der Bundesrepublik Deutschland, die erst vor kurzem erneuert worden seien. In einem
föderalen System überlagere das Bundesrecht das Landesrecht, was dazu führe, dass
der Bevölkerung in erster Linie das Grundgesetz präsent sei. Vermutlich werde sich
daran auch nichts ändern. In Gesprächen mit Schulklassen werde zur Hessischen Ver-
fassung oft nur die Frage gestellt, warum die Todesstrafe noch nicht abgeschafft wor-
den sei.

Auf die Frage des SV Prof. Dr. Wieland, was man erreichen wolle, habe er, Abg. Axel
Wintermeyer, gegenwärtig noch keine Antwort. Natürlich habe seine Fraktion bereits
einige Vorstellungen darüber, was man ändern könne. Sinn und Zweck der Enquete-
kommission sei aber, dass man sich gemeinsam mit der Frage auseinander setze, was
man ändern und was man beibehalten wolle. Man habe die gesamte Bandbreite. Man
könne dem Plenum auch empfehlen, die Hessische Verfassung in der jetzigen Form
beizubehalten. Immerhin lebe man in Hessen schon fast 60 Jahre mit dieser Verfas-
sung und die vorhergehenden Parlamente hätten nur sehr wenige Änderungen zur
Volksabstimmung vorgeschlagen. Alle Parlamentarier hätten gewusst, dass die Todes-
strafe noch in der Hessischen Verfassung enthalten sei. Man könne fragen, warum die-
se Bestimmung nicht bereits in den letzten 50 Jahren aus der Hessischen Verfassung
gestrichen worden sei.

Das andere Extrem könne sein, dass man so viele Änderungen vornehmen wolle, dass
man dann zu dem Schluss komme, eine vollkommen neue Fassung zu entwerfen.

Wenn man Vorstellungen darüber habe, was man erreichen wolle, dann stehe dahinter
immer auch die Überlegung, über welchen Weg man das machen könne. Insofern
komme er auf das zurück, was er bereits zuvor gesagt habe. Man solle sich zunächst
einmal darüber unterhalten, welche Möglichkeiten es gebe, den Entwurf zur Volksab-
stimmung zu stellen. Er gehe davon aus, dass man keinen Wust einzelner Abstimmun-
gen haben wolle, was an und für sich das demokratischste Vorgehen wäre und vermut-
lich auch dem Sinn des Art. 123 Hessische Verfassung entspräche. An und für sich
müsse jeder Bürger das Recht haben, über jede vorgeschlagene Änderung einzeln zu
befinden.

Zweitens sei es Absicht seiner Fraktion, den Charakter der Hessischen Verfassung zu
bewahren, den sie 1946 erhalten habe. Für diese Position wolle er stark werben. Er
wolle die Vertreterinnen und Vertreter der SPD so verstanden haben, dass sie diesen
Wunsch teilten.

Man müsse sich auch darüber im Klaren sein, dass eine Änderung der Hessischen
Verfassung auch beklagt werden könne. Vermutlich werde es auch Personen geben,
denen die eine oder andere Neuerung nicht gefalle. Das Verfahren müsse also einer
rechtlichen Prüfung standhalten können. Auch deshalb halte er es für wichtig, dass
man, bevor man sich inhaltlich mit den Änderungen befasse, mit der Frage auseinander
setze, wie man diese Änderungen formell durchführen könne. Er schlage vor, dass man
sich während der Sitzung am 10. Dezember 2003 mit diesem Thema befasse, sich
hierzu von den Sachverständigen sachkundig machen lasse und das Thema dann an-
diskutiere.
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SV Prof. Dr. Kahl bringt vor, auch er teile die Auffassung, dass Art. 123 der Hessischen
Verfassung eine Totalrevision zulasse. Da lediglich ein Autor eine gegenteilige Meinung
vertrete, gehe er davon aus, dass sich diese nicht durchsetzen werde.

Man müsse zwischen einer formellen und einer materiellen Total- bzw. Teilrevision un-
terscheiden. Eine materielle Totalrevision würde bedeuten, dass die Verfassung in ihrer
Struktur und in ihren Prinzipien geändert werde. Er habe den Eindruck, dass keine und
keiner der Anwesenden eine materielle Totalrevision wünsche, gerade auch vor dem
Hintergrund, dass sich diese Verfassung bewährt habe. Insofern seien auch Aussagen
wie die, die Verfassung sei verstummt oder bürgerfern, nicht zutreffend. Die Hessische
Verfassung sei nicht weniger verstummt als die anderer Länder Deutschlands oder das
Grundgesetz.

Seiner Auffassung nach scheide eine materielle Totalrevision aus. Damit rücke die Fra-
ge nach einer formellen Totalrevision und damit die Frage nach einer „Entrümpelung“
der Hessischen Verfassung in das Zentrum. Er wolle in diesem Zusammenhang darauf
hinweisen, dass es in anderen Bundesländern, wie etwa Bayern, durchaus noch Ver-
fassungen gebe, die ebenfalls obsolete Bestimmungen enthielten. Lediglich Nieder-
sachsen und Rheinland-Pfalz hätten sich dem Prozedere der Verfassungsrevision un-
terworfen. Wenn man eine „Entrümpelung“ der Hessischen Verfassung vornehmen
wolle, also zu einer „modernen“ Verfassung kommen wolle, dann werde dies, da stim-
me er SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis zu, zu einer Totalrevision führen. Man werde dann
den Entwurf der Hessischen Verfassung des Jahres 2006 den Bürgerinnen und Bürgern
Hessens in einer Abstimmung vorlegen müssen.

Von dieser Überarbeitung der Hessischen Verfassung sei aber die Frage zu trennen, ob
man inhaltlich Neues aufnehmen wolle, wie etwa Staatsziele oder neue Grundrechte.
Seiner Auffassung nach bestehe dort kein Junktim. Über diese Frage werde man
eventuell auch politisch kontrovers diskutieren. Die inhaltlichen Einzeländerungen
könnten entweder mit der formellen Totalrevision gemeinsam zur Abstimmung gestellt
werden. Sie könnten aber auch neben dem Vorschlag der Totalrevision jeweils geson-
dert zur Abstimmung gestellt werden.

Die Idee, die einzelnen Abschnitte der Verfassung den Fraktionen bzw. Berichterstat-
tern zur Erarbeitung von Vorschlägen zuzuweisen, erscheine aus arbeitsökonomischer
Sicht verlockend. Er gebe dabei aber zu bedenken, dass bereits Prof. Dr. Wieland aus-
geführt habe, dass auch die Frage, welche Bestimmungen obsolet seien, eine sei, zu
der unterschiedliche Auffassungen bestehen könnten. Dies werde vermutlich dazu füh-
ren, dass sich jede Fraktion und alle Sachverständigen mit dem gesamten Katalog be-
fassen würden. Es erscheine insofern schwer vorstellbar, zu einer echten Arbeitser-
leichterung kommen zu können.

Abg. Dieter Posch führt aus, auch vor dem Hintergrund des Wunsches des Plenums,
möglichst einvernehmliche Reformvorschläge zu unterbreiten, teile er die von Abg. Axel
Wintermeyer geäußerte Auffassung, man könne gegenwärtig noch nicht sagen, in wel-
chem Umfang man zu Änderungen kommen werde.

Er denke, man solle versuchen, möglichst schnell die Frage zu beantworten, ob man
eine materielle oder formelle Totalrevision ins Auge fassen wolle, bezweifle aber, ob
das in einer der nächsten Sitzungen bereits möglich sein werde. Weder die Beschäfti-
gung mit der Frage, welche Bestimmungen obsolet seien, noch die Beschäftigung mit
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den redaktionellen Änderungen werde seiner Einschätzung nach zu einer materiellen
Totalrevision führen. Auch wenn die Frage, ob man zu einer materiellen Totalrevision
kommen werde, seiner Meinung nach bei der Frage, was man noch aufnehmen wolle,
stärker berührt werde, glaube er doch nicht, dass dies zu einem solchen Vorschlag füh-
ren werde. Denn er habe eine bestimmte Vorstellung von dem, was Staatsziele seien.
Dies könne sich allerdings ändern, wenn von anderer Seite die Auffassung vertreten
würde, aus Staatszielen ließen sich unmittelbare subjektive Rechte ableiten.

Seiner Auffassung nach würden Fragen, die im Zusammenhang mit dem europäischen
Einigungsprozess stünden, auch nicht zu einer materiellen Totalrevision führen. In der
Vergangenheit habe man sich schon mit den Fragen, welche Mitwirkungsrechte das
Parlament im Hinblick auf den Bundesrat haben solle und wie man die Rolle der Oppo-
sition in der Verfassung verankern könne und ähnlichen Fragen beschäftigt. Seiner
Überzeugung nach würden aber auch diese Aspekte nicht dazu führen, dass man zu
einer anderen Grundstruktur für die Hessische Verfassung kommen werde. Insofern
stelle sich für ihn, so Abg. Dieter Posch, die Frage nicht, ob man eine materielle Total-
revision empfehlen solle. Vermutlich werde es auf eine formelle Totalrevision hinaus-
laufen. Er neige zu dieser Lösung, weil er dies für sinnvoller halte als der Bevölkerung
zahlreiche Bestimmungen einzeln zur Abstimmung vorzulegen, wobei sich dann noch
die Frage erhebe, ob die Systematik der Verfassung noch stimme, wenn einzelne Be-
stimmungen in der Volksabstimmung angenommen würden, andere hingegen nicht. Er
denke, man solle möglichst schnell zur Beantwortung dieser Frage kommen, und würde
begrüßen, wenn jede Fraktion ihre Position dazu formulieren könne. Er sehe aber keine
Möglichkeit, sich zu einem relativ frühe Termin eindeutig zu binden.

Er, so Abg. Dieter Posch, hätte kein Problem damit, der Bevölkerung einen Entwurf zur
Abstimmung vorzulegen, bei dem man die nunmehr fast 60 Jahre alte Verfassung le-
diglich in Teilen modernisiert und verändert habe. Wenn sich eine formale Totalrevision
als der sinnvollste Weg erweisen sollte, dann, so Abg. Dieter Posch, müsste man sich
fragen, wie man dies verdeutlichen könne. Obwohl bei der letzten Volksabstimmung zur
Änderung der Hessischen Verfassung drei unterschiedliche Themen getrennt zur Ab-
stimmung gestanden hätten, sei manchem nicht zu verdeutlichen gewesen, warum dies
nicht auch in einer Abstimmung hätte durchgeführt werden können.

Er rege an, den Verfahrensvorschlag des Vorsitzenden aufzugreifen und innerhalb der
einzelnen Schritte die Aufgabengebiete aufzuteilen.

SV Dr. Cancik legt dar, obsolet sei im Zusammenhang mit dieser Diskussion vielleicht
ein etwas irreführender Ausdruck. Denn obsolet bedeute in diesem Fall nicht, dass die
Normen nicht mehr gelten würden und deswegen gestrichen werden sollten. Vielmehr
handele es sich um Regelungen, die vom Bundesrecht überlagert seien. Damit werde
die Frage, ob man einzelne Bestimmungen aus der Verfassung streichen wolle, eine
verfassungspolitische und damit eine in diesem Gremium zu diskutierende. Sie könnte
demnach auch durchaus kontrovers diskutiert werden.

Die Vorschläge, die sie bisher vernommen habe, hätten sie nicht veranlasst, anzuneh-
men, dass die Hessische Verfassung in ihrer Grundstruktur oder in wesentlichen Punk-
ten geändert werden solle.
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Auch sie hielte es für sinnvoll, nach den vom Vorsitzenden vorgeschlagenen drei Ver-
fahrensschritten vorzugehen. Sie rege aber an, dies jeweils im Rahmen einzelner
Sachpakete anzugehen, also z. B. zunächst für die Grundrechte und danach für die
Staatsorganisation. Denn vermutlich werde schon bei der Frage, welche Normen obso-
let seien, der Wunsch auftauchen, über Änderungen oder Ergänzungen zu sprechen,
weil man diese Normen eventuell nicht voll herausstreichen, sondern durch andere Be-
stimmungen ersetzen wolle. Sie hielte es für sinnvoll, dies im Sachzusammenhang dis-
kutieren zu können.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender teilt mit, sie könne die Aussagen der SV Dr. Cancik un-
terstützen. Man tue sich etwas schwer, den Einstieg zu finden. Unter den Obleuten sei
das, was gerade eben besprochen worden sei, wiederholt diskutiert worden.

Sie denke, man solle die Sachverständigen bitten, permanent über die Regelung des §
123 Hessische Verfassung nachzudenken. In ihren Augen gehe es nicht nur um eine
„Entrümpelung“ der Hessischen Verfassung. Vielmehr gehe es auch darum, sie partiell
zu ergänzen. Dabei müsse man schauen, inwieweit Übereinstimmung zwischen den
Parteien hergestellt werden könne. Wenn man zu dem Ergebnis komme, fast kein Ein-
vernehmen herstellen zu können, erübrige sich aus ihrer Sicht auch eine weitere Dis-
kussion über die Möglichkeiten des § 123 Hessische Verfassung. Ansonsten werde
man sich damit noch einmal auseinander setzen, wenn man wisse, in welchem Umfang
man Konsens erzielt habe.

Man sei sich, als man vereinbart habe, man wolle in der Reihenfolge vorgehen, zu-
nächst festzuhalten, welche Bestimmungen entbehrlich seien, sich dann über die re-
daktionellen Änderungen verständigen und am Schluss die Ergänzungen behandeln,
bewusst gewesen, dass es sich hierbei um eine Annäherung an die Thematik handele.
Es gehe darum, in die Arbeit hineinzufinden. Wenn es, wie Abg. Axel Wintermeyer for-
muliert habe, darum gehe, einen gemeinsamen Lernprozess in dieser Enquetekommis-
sion zu haben, also nicht nur darum, feste Positionen auszutauschen, dann werde man
das eine oder andere während dieses Prozesses auch mehrfach besprechen müssen,
bis man zu einer gemeinsamen Lösung gefunden habe.

Sie habe den Vorschlag, Berichterstatter einzusetzen, nicht so verstanden, dass die
jeweiligen Abschnitte nur von einer Person bearbeitet würden. Vielmehr gehe sie davon
aus, dass der Berichterstatter ein kurzes Eingangsstatement abgeben solle, das dann
die Grundlage der Diskussion sei.

Sie rege an, dass man in der nächsten Sitzung damit beginne, sich mit dem Abschnitt
der Grundrechte auseinander zu setzen. Auch ihre Fraktion habe dazu eine Position.
Wenn in der Diskussion aber gute Argumente auftauchten, könne man die Position
auch ändern. Dabei wolle sie sich während der Sitzung nicht bereits auf eine Richtung
festlegen lassen. Vielmehr wolle man die Freiheit haben, dies auch noch mit weiteren
Interessierten oder Fachleuten besprechen zu können, bevor man eine endgültige Er-
klärung abgebe. Sie vermute, dieses Vorgehen werde jede Fraktion für sich in Anspruch
nehmen.

Sie appelliere noch einmal an die anderen Fraktionen, die Behandlung des Art. 123
Hessische Verfassung an die Stelle zu rücken, an die sie ihrer Auffassung nach gehöre.
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Alles, was sie bisher vernommen habe, zeige, dass kein Mitglied der Enquetekommis-
sion eine materielle Totalrevision der Hessischen Verfassung vorzuschlagen beabsich-
tige.

Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, er habe den Eindruck, dass hinsichtlich der
grundsätzlichen Fragen keine großen Differenzen bestünden. Er könne deshalb auch
nicht nachvollziehen, warum Abg. Axel Wintermeyer so darauf dränge, die formale Fra-
ge des Art. 123 Hessische Verfassung zu behandeln. Abg. Axel Wintermeyer habe
selbst darauf hingewiesen, dass von dem Vorschlag, gar nichts zu ändern, über den
Vorschlag, drei oder vier Änderungen zur Abstimmung zu stellen, die inhaltlich nichts
miteinander zu tun hätten, bis hin zu dem Vorschlag vieler Änderungen alles möglich
sei. Er vermute, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, dass man viele komplexe Änderungen
vorschlagen werde. Die Redebeiträge der Sachverständigen hätten aber schon gezeigt,
dass, je komplexer und umfangreicher die vorgesehenen Änderungen würden, es umso
sinnvoller sei, alle Änderungen in einer Volksabstimmung den hessischen Wählerinnen
und Wählern zur Entscheidung vorzulegen. Wenn man diesen formalen Aspekt vor in-
haltlichen Aspekten entscheiden wolle, würde man nach seinem Empfinden, so Abg. Dr.
Andreas Jürgens, das Pferd von hinten aufzäumen. Sobald man ein gewisses Maß an
Komplexität erreicht habe, erscheine es ihm sinnvoll, die Frage zu stellen, ob man die
Reform en bloc zur Abstimmung stellen solle. Er hielte es aber für zu früh, wenn sich in
der nächsten Sitzung festlege, welche Art der Abstimmung man empfehlen wolle.

Er unterstütze den Vorschlag der Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, sich zunächst mit den
Inhalten zu beschäftigen, rege jedoch in Abweichung an, sich zunächst insgesamt dar-
über zu verständigen, was man für obsolet halte, bevor man sich dann gezielt dem
Grundrechtekatalog zuwende.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, er habe erhebliche Probleme damit, die Verfassung
des Jahres 1946 im Jahre 2006 noch einmal erneut zur Abstimmung zu stellen. Wenn
man eine Volksabstimmung über die Verfassung durchführen lasse, dann habe man,
falls der Entwurf angenommen werde, eine neue Verfassung, nämlich die des Jahres
2006.

Man wolle keine materielle Totalrevision der Verfassung. Damit wolle er aber der Arbeit
dieser Enquetekommission nicht vorgreifen.

Es gehe ihm nicht darum, in der Sitzung am 10. Dezember 2003 festzustellen, in wel-
cher Art und Weise die Volksabstimmung durchgeführt werden solle. Über die Frage,
wie man abstimmen lassen wolle, könne man noch einmal am Schluss der Beratungen
sprechen, wenn man sich über die Inhalte verständigt habe. Er wolle aber wissen, wel-
che grundsätzlichen Möglichkeiten bestünden, damit man die formelle Basis kenne, wie
man zu dieser Verfassungsänderung kommen könne.

Er halte die vom Vorsitzenden vorgeschlagene Vorgehensweise für sinnvoll und rege
darüber hinaus an, Pakete zu bilden. Er gehe davon aus, dass sich alle Fraktionen mit
der Thematik bereits beschäftigt hätten, und schlage vor, dass die Fraktionen ihre Ideen
jeweils dem Vorsitzenden mitteilten. Dieser könne dann mit Unterstützung der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterin eine Synopse erstellen. Dies habe den Vorteil, dass man rela-
tiv schnell feststellen könne, bei welchen Bestimmungen Konsens herrsche. Man müs-
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se demnach den Text der Verfassung nicht Absatz für Absatz durchgehen. Anhand die-
ser Synopse könnte man, so Abg. Axel Wintermeyer, die drei Punkte angehen.

Der Vorsitzende hält fest, niemand habe sich dahingehend geäußert, dass die Hessi-
sche Verfassung einer materiellen Totalrevision unterzogen werden solle. Die Vertrete-
rinnen und Vertreter aller Fraktionen hätten sich offen für eine Behandlung entspre-
chend der drei Komplexe geäußert, die er nun mit den Stichworten „obsolet gewordene
Bestimmungen“, „Änderungsbedarf“ und „Ergänzungsbedarf“ umschreiben wolle. Fer-
ner sei Verständnis für die Position gezeigt worden, dass man in der Sitzung am 10.
Dezember 2003 nicht schon festlege, wie man das Produkt am Schluss zur Abstim-
mung stellen wolle, sondern dass man im Verlauf der weiteren Diskussion dies mitbe-
denken und zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden werde, wie man verfahren wolle.

Im Raum stehe der Vorschlag, Berichterstatter für einzelne Abschnitte unter der Frage-
stellung, was obsolet geworden sei, zu benennen. Diese Abschnitte würde man dann in
der nächsten Sitzung behandeln können.

SV Prof. Dr. Wieland schlägt vor, die vom Vorsitzenden vorgeschlagenen drei Katego-
rien aus Gründen der Arbeitsökonomie nicht sofort auf die gesamte Verfassung anzu-
wenden, sondern für die Grundrechte und die Staatsorganisation getrennt. Er vermute,
wenn man sich bei den Grundrechten frage, was obsolet geworden sei, werde man sehr
schnell zu der inhaltlichen Frage gelangen, was Bestandteil der Grundrechte bleiben
solle. Insofern hielte er es für vernünftig, wenn die Fraktionen ihre Vorstellung unver-
bindlich festhielten und man diese Überlegungen zirkulieren ließe. SV Dr. Cancik habe
schon darauf hingewiesen, dass die Frage, was obsolet sei, sehr unterschiedlich be-
antwortet werden könne. So könnten z. B. Bestimmungen der Hessischen Verfassung,
die gegenwärtig durch Bundesrecht überlagert seien, durch eine Änderung des Bundes-
rechtes wie z. B. die Aufhebung einer Verordnung, wieder Bedeutung erlangen. So
werde der Kreis der Bestimmungen, die entfallen könnten, z. B. sehr viel kleiner, wenn
man sage, obsolet sei nur das, was mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sei. Denn ge-
rade hinsichtlich der Wirtschaft seien viele Bestimmungen der Hessischen Verfassung
nur durch einfaches Bundesrecht überlagert. Dabei müsse man sich fragen, ob diese
Bestimmungen der Hessischen Verfassung erhalten bleiben sollten. Dies hänge auch
mit der Frage zusammen, ob man davon ausgehe, dass diese Normen der Bundesebe-
ne Bestand haben würden.

Er rege deshalb an, die einzelnen Teile der Verfassung jeweils zu bearbeiten, ohne da-
bei die strikte Trennung aufrecht zu erhalten, was obsolet sei, was redaktionell und was
inhaltlich geändert werden müsse.

Der Vorsitzende hält fest, dies wäre eine andere Art des Vorgehens. Er wolle den Vor-
schlag des Abg. Axel Wintermeyer noch einmal aufgreifen. Vermutlich würden alle
Fraktionen in der Lage sein, einen ersten Katalog hinsichtlich dessen vorzulegen, was
sie für obsolet hielten.

Abg. Dieter Posch führt aus, er habe den Vorschlag des SV Prof. Dr. Wieland so ver-
standen, dass man mit dem Grundrechtskatalog anfangen und dann feststellen wolle,
was obsolet geworden sei, was eventuell geändert oder ergänzt werden müsse.
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SV Prof. Dr. Wieland legt dar, er wolle verhindern, dass man sich bei jeder Bestim-
mung noch zusätzlich mit der Fragestellung auseinander setzen müsse, ob sie obsolet
sei, redaktionell geändert werden müsse oder ob es gar um später zu behandelnde in-
haltliche Änderungen gehe. Denn welcher Kategorie man es zuordne, hänge letztlich
von der Einschätzung des Betrachters ab. Insofern sei seine Überlegung gewesen,
dass man die Arbeit mit den Grundrechten beginne, die Kategorien im Kopf habe, aber
nicht sofort jedes Argument ausscheide, das nicht zu der gerade behandelten Kategorie
gehöre.

Abg. Axel Wintermeyer wendet sich dagegen, alles miteinander zu vermengen. Da-
durch, so Abg. Axel Wintermeyer, würde die Diskussion zu unübersichtlich werden.
Dies schließe natürlich nicht aus, dass man bei der Frage, ob eine Bestimmung obsolet
geworden sei, auch inhaltlich werde argumentieren müssen.

Es gebe Bestimmungen der Hessischen Verfassung, die nicht mehr mit Leben erfüllt
seien, weil sie z. B. gegen Regelungen des Grundgesetzes verstießen oder weil es z.
B. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes gebe, die dagegen sprächen. Er
selbst habe an der Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlprüfungsge-
richt teilgenommen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts handele es sich
nicht mehr um eine echtes Gericht. Dementsprechend werde man an dieser Stelle auch
nicht mit einer redaktionellen oder sprachlichen Änderung hinkommen. Seiner Auffas-
sung nach sei diese Bestimmung unter Punkt 1 zu subsumieren.

In seiner Fraktion gebe es bereits Überlegungen, welche Bestimmungen überholt seien.
Die Hessische Verfassung enthalte eine Reihe von Artikeln, die lediglich für die Zeit bis
zum In-Kraft-Treten des Grundgesetzes Bedeutung gehabt hätten. Er rege nochmals
an, dass man über die wissenschaftliche Mitarbeiterin eine Synopse der Vorstellungen
der einzelnen Fraktionen erstellen lasse. Eventuell könnte man dann die Sachverstän-
digen bitten, sich mit dieser Synopse auseinander zu setzen. Er denke, das Verfahren
mit den Berichterstattern sei zu kompliziert. Er würde, so Abg. Axel Wintermeyer, auch
schon vor der Sitzung gerne die Position der Berichterstatter wissen.

Der Vorsitzende hält fest, Abg. Axel Wintermeyer schlage vor, es solle eine Synopse
oder zumindest eine tabellarische Übersicht erstellt werden, welche Bestimmungen von
den einzelnen Fraktionen als überholt angesehen würden. Von der Systematik her böte
es sich an, mit den Grundrechten zu beginnen. Auch wenn man eine inhaltliche Diskus-
sion nicht abwürgen werde, sei es sein Wunsch, dass man zunächst versuche, Kon-
sens darüber herzustellen, welche dieser Artikel überholt seien.

Abg. Dieter Posch bemerkt, demnach solle jede Fraktion unter Vorbehalt, damit keine
abschließende Position mitgeteilt zu haben, angeben, was sie aus dem Grundrechts-
katalog für obsolet halte. Er hielte es dann noch für sinnvoll, zunächst festzustellen,
dass man an dem Grundrechtkatalog festhalten wolle.

Der Vorsitzende erwidert, dies falle für ihn unter die Festlegung, dass keine materielle
Totalrevision gewünscht werde.



Zi/ca EKV/16/2  –  19.11.2003– 23 –

Abg. Dieter Posch fährt fort, im Ergebnis könne man also feststellen, dass man am
Grundrechtekatalog festhalten wolle. Er bittet die Sachverständigen um Mitteilung, ob
es möglich wäre, auf der Grundlage der Bestimmungen des Grundgesetzes und der
Rechtsprechung sowie unter Berücksichtigung dessen, wie es in anderen Verfassungen
geregelt worden sei, einen Vorschlag für einen Grundrechtekatalog zu entwerfen.

SV Prof. Dr. Wieland führt aus, er wolle ein Beispiel nennen, von dem er sich vorstel-
len könne, dass es zu kontroversen Diskussionen führen könne. Art. 29 Abs. 5 der Hes-
sischen Verfassung verbiete die Aussperrung. Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz treffe hierzu
keine Aussage. Bundesarbeitsgericht und Bundesverfassungsgericht erlaubten die
Aussperrung bis zu einem gewissen Grade.

Auch hinsichtlich der Bestimmungen der Art. 39, Abs. 2, 41 und 42 Hessische Verfas-
sung werde man sich fragen müssen, ob man diese als obsolet erachte oder ob man
sage, sie prägten auch die Hessische Verfassung, deshalb wolle man an ihnen festhal-
ten.

SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis legt dar, Art. 31 Grundgesetz, die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, aber z. B. auch die zwischen Staat und Kirche geschlos-
senen Verträge hätten dazu geführt, dass einige Bestimmungen der Hessischen Ver-
fassung überholt seien. Er schlage vor, dabei zu unterscheiden, was aufgrund rechtli-
cher Bestimmungen und was gesellschaftspolitisch überholt sei. Bei letzteren handele
es sich um Wertungsfragen.

Er wolle den Vorschlag aufgreifen, eine Synopse zu erstellen. Diese könnte, so SV Prof.
Dr. Dr. Dr. Stolleis, zunächst einmal für die Grundrechte gebildet werden. Je nach Nei-
gung könnten sich die Sachverständigen dann Schwerpunkte setzen oder den gesam-
ten Komplex behandeln.

Abg. Axel Wintermeyer regt an, dass bis zum 10. Dezember 2003 die Fraktionen ihre
Vorstellungen mitteilten, die dann aufbereitet und rechtzeitig vor der dann folgenden
Sitzung vorgelegt würden.

Neben rechtlichen oder gesellschaftspolitisch überholten Bestimmungen gebe es aus
seiner Sicht auch solche, die aufgrund des Zeitablaufs überholt seien.

Man wolle den Charakter der Hessischen Verfassung erhalten. Dies habe man sich
zum Ziel gesetzt.

Nach kurzer Diskussionen konkretisiert Abg. Axel Wintermeyer, da man sich gegen-
wärtig auch mit dem Haushaltsgesetzentwurf zu beschäftigen habe, schlage er vor,
dass die Fraktionen bis zum 10. Dezember 2003 mitteilten, welche Artikel sie für über-
holt hielten. In der Sitzung am 10. Dezember 2003 könne man sich dann von den Sach-
verständigen deren Position zu der Bestimmung des § 123 Hessische Verfassung vor-
tragen lassen. Ferner könne man MinRin Reitzmann bitten, die Synopse zusammenzu-
stellen und diese den Fraktionen rechtzeitig vor der Sitzung der Enquetekommission am
21. Januar 2003 zur Verfügung zu stellen, damit man sich vor der Sitzung auch inhalt-
lich damit auseinander setzen könne.
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Der Vorsitzende führt aus, er habe Bedenken, ob die Beschäftigung mit § 123 Hessi-
sche Verfassung als einziger Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung ausreiche,
hätten verschiedene Rednerinnen und Redner doch darauf hingewiesen, dass aus ihrer
Sicht die Problematik des § 123 Hessische Verfassung mitbedacht werden müsse, dass
man hierüber aber erst zu einem späteren Zeitpunkt abschließend werde beraten kön-
nen.

Er hielte es für sinnvoll, dass die Fraktionen ihre Positionen zu den Artikeln 1 bis 63
Hessische Verfassung mitteilten, würde aber vorschlagen, dass man, da man unter
großem zeitlichen Druck stehe, sich schon in der Sitzung am 10. Dezember 2003 mit
den einzelnen Artikeln befasse.

Abg. Axel Wintermeyer erwidert, man halte die Fragestellung, wie die Verfassungsän-
derung überhaupt durchgeführt werden könne, für so zentral, dass man sie in der Sit-
zung der Enquetekommission am 10. Dezember 2003 mit den Sachverständigen aus-
führlich erörtert sehen wolle. Falls dann noch Zeit bleibe, könne man sich zusätzlich mit
der Frage auseinander setzen, welche Artikel der Hessischen Verfassung überholt sei-
en. Er hielte es jedoch für sinnvoll, wenn man die Synopse erstellen würde, aus der
hervorgehe, wo Übereinstimmung bestehe. Dieses Vorgehen sei ökonomischer, könne
man dann doch eventuell auf die Erörterung mancher Artikel verzichten.

Der Vorsitzende hält fest, demnach würde die Diskussion über Art. 123 Hessische
Verfassung und die Diskussion darüber, welche der Art. 1 bis 63 der Hessischen Ver-
fassung diskussionswürdig seien, Bestandteile der Tagesordnung der nächsten Sitzung
werden.

Abg. Dieter Posch bittet um Auskunft, ob es notwendig sei, die Problematik des Art.
124 Hessische Verfassung in der Sitzung am 10. Dezember 2003 zu behandeln. Er
wolle Abg. Axel Wintermeyer so verstanden haben, dass auch dieser der Auffassung
gewesen sei, man müsse die Frage, wie die Volksabstimmung aussehen werde, nicht
am 10. Dezember 2003 entscheiden. Dann könne man sich aber das Wiederholen der
bereits an diesem Tag geführten Diskussion ersparen, und die Sachverständigen bitten,
Stellung zu der Thematik zu nehmen, wenn die Entscheidung hierzu anstehe.

Auch hinterfrage er, ob es sinnvoll sei, am 10. Dezember 2003 die Positionen der Frak-
tionen zum Grundrechtskatalog zu erörtern. In seinen Augen sei eine solche Bearbei-
tung nur sinnvoll, wenn man die Positionen der anderen Fraktionen unter Sachverstän-
digen kenne. Er hielte es für sinnvoller, am 10. Dezember 2003 nicht zu tagen und dies
in der Sitzung am 21. Januar 2004 zu erörtern, wenn man entsprechend vorbereitet sei.
Gegebenenfalls könne man dann auch eine ganztägige Sitzung abhalten.

Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, er fürchte, man werde, wenn man sich in der
nächsten Sitzung noch einmal abstrakt mit § 123 Hessische Verfassung auseinander
setze, nicht wesentlich weiterkommen.

Ihm würde es aus zeitlichen Gründen zusagen, wenn die Fraktionen erst in der Sitzung
am 10. Dezember 2003 ihre Überlegungen mitteilen müssten. Er denke, man werde es
sich nicht leisten können, eine Sitzung komplett ausfallen zu lassen. Er rege deshalb
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an, in dieser Sitzung bereits in die Erörterung der Grundrechtsartikel einzusteigen. Er
denke, zumindest bei den Artikeln, die gut überschaubar seien, müsse dies möglich
sein.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender legt dar, auch sie teile die Auffassung, man solle die
Bestimmung des Art. 123 Hessische Verfassung nicht noch einmal abstrakt erörtern.
Sie plädiere dafür, dies zu besprechen, sobald man wisse, welche Änderungen man
vorschlagen werde.

Sie rege an, dass man sich in der nächsten Sitzung mit dem Grundrechtskatalog befas-
se und gebe zu bedenken, ob man hierzu von den Sachverständigen jeweils ein Ein-
gangsstatement erbitten solle. Danach könne man diskutieren, welche Artikel zu dem
besonderen Charakter der Hessischen Verfassung beitrügen. Sie könne sich auch vor-
stellen, dass man zur Erörterung der Art. 1 bis 63 Hessische Verfassung sogar zwei
Sitzungen brauchen werde und rege deshalb an, noch weiter zu unterteilen.

Sie wolle für ihre Fraktion noch einmal festhalten, dass das, was an Vorschlägen ge-
nannt werde, weder abschließend noch verbindlich sein könne. Es solle den Einstieg in
die Diskussion ermöglichen. Man lege Wert auf den Austausch innerhalb der Enquete-
kommission.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, auch innerhalb seiner Fraktion bestehe Abstim-
mungsbedarf. Insofern stimme er Abg. Dr. Judith Pauly-Bender zu, dass man in einer
der ersten Sitzungen zu keiner abschließenden Position kommen werde.

Er habe bereits mitgeteilt, dass er in der Sitzung der Enquetekommission am 10. De-
zember 2003 die Frage erörtert haben wolle, wie die Volksabstimmung durchgeführt
werden könne. Er habe auch mitgeteilt, dass man den historischen Kern der Verfassung
des Jahres 1946 erhalten wissen wolle, dass man aber, wenn man eine Verfassung zur
Abstimmung stelle, aus seiner Sicht eine neue Verfassung haben werde, nämlich die
des Jahres 2006, die die Verfassung des Jahres 1946 ersetzen würde. Es habe wohl
Einigkeit darüber bestanden, dass eine Unzahl einzelner Abstimmungen nicht ge-
wünscht sei. Ihn interessiere z. B. aber, ob die Möglichkeit bestehe, bei der Volksab-
stimmung Blöcke zu bilden, bei denen man z. B. alle Artikel zusammenfasse, die dem
Grundgesetz zuwiderliefen. Er bitte darum, dass sich auch die Sachverständigen inten-
siv mit dieser Fragestellung beschäftigten.

Er sei sich bewusst, dass man hierzu in der Sitzung am 10. Dezember 2003 keine Ent-
scheidung werde treffen können. Er wolle aber, dass man sich noch einmal intensiv
damit auseinander setze. Falls hierüber keine Einigkeit erzielt werden könne, erhebe er
dies zum Antrag und bitte um Abstimmung. Im Anschluss an die Erörterung dieses
Punktes könne man sich dann mit der Frage auseinander setzen, welche der Art. 1 bis
63 der Hessischen Verfassung obsolet seien.
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Die Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfas-
sung beschließt, in der Sitzung am 10. Dezember 2003 „Dis-
kussion über Art. 123 Hessische Verfassung“ als ersten Ta-
gesordnungspunkt zu behandeln.

(CDU gegen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  bei
Stimmenthaltung FDP)

Der Vorsitzende hält fest, es bestehe Einigkeit darüber, dass die Fraktionen spätestens
in der Sitzung am 10. Dezember 2003 als Tischvorlage ihre Vorstellungen dazu präsen-
tierten, was in den Art. 1 bis 63 Hessische Verfassung obsolet geworden sei und wo
Diskussionsbedarf bestehe. Auf dieser Grundlage werde dann eine Synopse erarbeitet.
Er bitte alle Fraktionen, ihre Positionen zu diesen Artikeln darlegen zu können, damit
man sich während der Sitzung gegenseitig austauschen könne. Die Sachverständigen
würden durch die jeweiligen Fraktionen eingebunden.

Abg. Axel Wintermeyer konkretisiert, die Fraktionen legten ihre Positionen dar, ein
Eingangsstatement der Sachverständigen werde hierbei aber nicht gefordert.

Der Vorsitzende hält fest, so könne man verbleiben.

(Unterbrechung der Sitzung von 11.19 bis 11.39 Uhr)

Punkt 4:

Aufbereitung der Ergebnisse der Enquetekommission „Künf-
tige Aufgaben des Hessischen Landtags an der Wende zum
21. Jahrhundert“ im Hinblick auf dort enthaltende Vorschläge
zur Änderung der Hessischen Verfassung

Der Vorsitzende bemerkt, die Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfas-
sung habe die Ergebnisse der Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessischen
Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“ zu berücksichtigen, die in ihr Aufgaben-
gebiet fielen. Diese Vorschläge gehörten zur Kategorie Ergänzungen, seien also ent-
sprechend der Vereinbarung später zu berücksichtigen.

MinRin Reitzmann trägt die wesentlichen Inhalte der Kommissionsvorlage EKV/16/1
vor und ergänzt zu Nr. 7, die Mitglieder der damaligen Enquetekommission hätten es
als sehr unbefriedigend empfunden, dass z. B. Verbandsvertreter über die Gesetzent-
würfe der Landesregierung zum Teil eher informiert seien als die Mitglieder des Land-
tags. Die Beschäftigung mit dem Verhältnis von Landtag und Landesregierung sei ein
Schwerpunkt der Arbeit der damaligen Enquetekommission gewesen.
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Abg. Dr. Judith Pauly-Bender habe in der vorhergehenden Sitzung darum gebeten,
Links über Informationsquellen zur Reform der Verfassung anderer Bundesländer ge-
nannt zu bekommen. Eine Adresse, die allgemein informiere, sei
„www.parlamentsspiegel.de“. Daraus die wesentlichen Informationen für die Arbeit die-
ser Enquetekommission herauszufiltern sei mühselig. Die Arbeiten hierzu seien noch
nicht abgeschlossen.

Darüber hinaus werde den Mitgliedern der Enquetekommission in den nächsten Tagen
die Broschüre zur Verfügung gestellt werden, die es zur Verfassungsreform in Rhein-
land-Pfalz gebe.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass nach dem Einsetzungsbeschluss diese En-
quetekommission die Empfehlungen der Enquetekommission „Künftige Aufgaben des
Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“ zu berücksichtigen habe. Er
verstehe diesen Auftrag so, dass man die Empfehlungen dieser Enquetekommission in
der Diskussion zu berücksichtigen habe, dass dies aber nicht bedeute, die Empfehlun-
gen übernehmen zu müssen.

Er habe aus Debatten im Parlament und zu anderer Gelegenheit den Eindruck gewon-
nen, dass ein Konsens darüber bestehe, dass die Bedeutung des Parlamentes gegen-
über der Exekutive gestärkt werden müsse. Im Verlauf der Entwicklung der Gesellschaft
und des Staates habe das Parlament zunehmend an Rechten, Kompetenzen und auch
Einfluss verloren, während die Exekutive auch aufgrund neu geschaffener Regelungen
zwischen Bund und Ländern gestärkt worden sei. Aus seiner Sicht sollte eines der Ziele
sein, dass das Parlament die Verfassungsreform als Chance nutze, seine Rechte zu
stärken. Dies gelte an bestimmten Stellen auch im Verhältnis zur Landesregierung. Das
beziehe sich z. B. auf Informationspflichten, was auf europäischer Ebene geschehe,
was auf Bundesebene geschehe und was in der Gesetzgebung geplant sei. Darüber
hinaus gehe es aber auch um die Frage, ob die Landesregierung verpflichtet werden
solle, die Stellungnahmen des Landtags zu berücksichtigen. Damit würde, so der Vor-
sitzende, dem Parlament die Möglichkeit eröffnet, das Handeln der Exekutive auch auf
diesem Gebiet zu beeinflussen. Er vermute, hierzu werde man ausführlicher diskutieren
müssen, um eine Verständigung herbeizuführen, als dies z. B. hinsichtlich der Budgetie-
rung der Fall sein werde.

SV Dr. Cancik teilt mit, auf Seite 104 des Berichts der Enquetekommission „Künftige
Aufgaben des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“ sei zusätzlich
noch die „Stärkung der Kontrollfunktion des Landtags und der Stellung der Opposition“
aufgeführt.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, er halte den Vorschlag des Vorsitzenden für sinnvoll,
sich mit diesen Empfehlungen, einschließlich des von SV Dr. Cancik mitgeteilten
Punktes, im Themenkomplex „Ergänzungen der Verfassung“ zu behandeln. Man werde
sich auf alle Fälle mit diesen Anregungen auseinander zu setzen haben. Dies bedeute
aber nicht, dass man sie ungeprüft übernehmen müsse. Auch er denke, die Frage des
Verhältnisses zwischen Landtag und Landesregierung sei eine sehr interessante Frage,
die man vermutlich sehr grundsätzlich werde diskutieren müssen. Die Regierung würde
vermutlich, so Abg. Axel Wintermeyer, darauf hinweisen, dass das Parlament z. B. über
das Stellen von Anträgen genügend Möglichkeiten der Einflussnahme habe.
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Da man sich zu einem späteren Zeitpunkt damit befassen werde, erübrige sich während
dieser Sitzung eine ausführliche Diskussion.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender teilt mit, sie sei für ihre Fraktion mit dem Vorschlag ein-
verstanden, dies zu gegebener Zeit zu diskutieren. Dass man bereits jetzt darüber ge-
sprochen habe, ermögliche den Fraktionen, die von der damaligen Enquetekommission
vorgelegten Änderungsvorschläge in ihre Überlegungen einzubeziehen.

Selbstverständlich sei man nicht an Empfehlungen der damaligen Enquetekommission
gebunden. Da man aber nicht jedes Mal neu beginnen müsse, rege sie an, diese Emp-
fehlungen ernst zu nehmen und in die Diskussion an entsprechender Stelle einzubezie-
hen. Die Stärkung der Rechte des Landesparlamentes sei nicht nur in Hessen themati-
siert worden.

Der Vorsitzende hält fest, die Kommissionsvorlage werde um den entsprechenden
Punkt ergänzt.

Die Enquetekommission kommt überein, diese Thematik bei
der Diskussion über die Ergänzungen der Hessischen Ver-
fassung aufzugreifen.

(einvernehmlich)

Wiesbaden, den 10. Dezember 2003

Der Protokollführer: Der Vorsitzende:

Hanns Otto Zinßer Lothar Quanz
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 Der Vorsitzende teilt mit, als Hintergrundmaterial sei die vom Hessischen Landtag und
von der Hessischen Landesregierung herausgegebene Broschüre „Symposium Verfas-
sungsreform“ an die Mitglieder der Enquetekommission verteilt worden. Im Zuge der
Wiedervereinigung habe die Hessische Landesregierung einen Verfassungsbeirat ein-
gesetzt, der sich mit der Frage beschäftigt habe, inwieweit Grundgesetzänderungen
notwendig seien. Des Weiteren sei als Tischvorlage der Aufsatz von Werner Frotscher
„Die Koppelung mehrerer Materien beim obligatorischen Verfassungsreferendum“ ver-
teilt worden, der sich mit der Frage der Rechtmäßigkeit mehrerer Verfassungsänderun-
gen vor dem Hintergrund der in Hessen im Jahre 2002 zur Abstimmung gestellten Än-
derungen der Verfassung zur Einführung des Sports als Staatsziel, der Verlängerung
der Wahlperiode auf fünf Jahre und der Verankerung des Konnexitätsprinzips ausein-
ander setze.

Er bitte um Verständnis dafür, dass es angesichts der Haushaltsberatungen nicht mög-
lich gewesen sei, den Kurzbericht der zweiten Sitzung noch vor dieser Sitzung zu ver-
teilen. Der Stenografische und Ausschussdienst sei bemüht, ihn jeweils vor der folgen-
den Sitzung vorzulegen.

Abg. Axel Wintermeyer teilt mit, sicherlich sei nachvollziehbar, dass der Kurzbericht
nicht vorliege, sinnvoll sei es jedoch, wenn er jeweils vor der Sitzung verteilt sei.

Er bitte darum, dass man die Sitzung bereits um 11.30 Uhr wegen der laufenden Haus-
haltsberatungen beende. Dafür könne man bei der nächsten Sitzung gegebenenfalls
etwas länger tagen.

Seiner Erinnerung nach sei in der vorhergehenden Sitzung vereinbart worden, dass die
Fraktionen während dieser Sitzung schriftlich mitteilten, welche Bestimmungen der
Hessischen Verfassung gegen Art. 31 Grundgesetz verstießen. Ferner sei verabredet
gewesen, darum zu bitten, dass dies in einer Übersicht zusammengefasst werde, damit
man es in der Sitzung der Enquetekommission am 21. Januar 2004 behandeln könne.
Er denke, man brauche deshalb während dieser Sitzung nicht in die Diskussion einstei-
gen.

Der Vorsitzende hält fest, es bestehe Übereinstimmung, dass man die Sitzung um
11.30 Uhr beende.

Zu Tagesordnungspunkt liege ein Schreiben des Abg. Dr. Andreas Jürgens vor, in dem
er mitteile, welche Bestimmungen des Grundrechtskatalogs obsolet seien.

(siehe Anlage 1)

Abg. Dieter Posch teilt mit, auch seine Fraktion habe ein entsprechendes Papier vorbe-
reitet, in dem sie ihre Vorstellungen mitteile. Er bitte, dies nicht als Antrag zu verstehen,
sondern als eine Grundlage, auf der man sich um einen Konsens bemühen sollte.

(siehe Anlage 2)
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Abg. Axel Wintermeyer legt dar, auch seine Fraktion werde nunmehr ein Papier vorle-
gen, aus dem hervorgehe, welche Bestimmungen nach Auffassung seiner Fraktion ge-
gen Bundesrecht gemäß Art. 31 Grundgesetz verstießen. Er lege Wert darauf, dass
dies als ein Hinweis darauf verstanden werde, welche Bestimmungen man für verfas-
sungswidrig halte. Damit werde kein Antrag gestellt.

(siehe Anlage 3)

Punkt 1:

Diskussion über Artikel 123 Hessische Verfassung

Vorsitzender: Ich darf mir erlauben, noch einmal kurz in die Thematik einzuführen, und
gerade auch von den Sachverständigen um Stellungnahmen zu der Thematik bitten,
inwieweit es aufgrund der Verfassung möglich oder eben auch nicht möglich ist, Sach-
verhalte zusammenzufassen und gemeinsam abstimmen zu lassen. Eine Diskussion,
die vor noch nicht allzu langer Zeit geführt wurde, führte dazu, dass zu den Verfas-
sungsänderungen drei getrennte Abstimmungen vorgenommen wurden, weil es um drei
unterschiedliche Sachverhalte ging. In der Anhörung, die damals dazu durchgeführt
wurde, wurde die Meinung vertreten, dies sei notwendig.

Art. 123 Hessische Verfassung ist nicht eindeutig. Ich glaube, die Verfassungsrechtler
sind sich darüber einig, dass er nicht eindeutig ist. Er normiert also nicht – er schreibt
dies also nicht vor –: So muss man es machen, und so darf man es nicht machen.

Verfassungsrechtler sehen die Gleichrangigkeit von unmittelbarer und repräsentativer
Willensbildung. Das Parlament hat die Initiative. Das Parlament hat die Möglichkeit der
sprachlichen Gestaltung der Regelungen und die Möglichkeit der Differenzierung. Das
Volk hingegen kann dann nur mit Ja oder Nein stimmen. Daraus wurde abgeleitet, dass,
damit gewissermaßen Waffengleichheit wiederhergestellt ist, das Volk dann die Mög-
lichkeit haben müsse, zu jedem einzelnen Sachverhalt Stellung zu nehmen, und zwar in
der Form, dass es jeweils Ja oder Nein bekundet.

Ich pointiere das jetzt etwas und fasse es zusammen. Das heißt also, dass selbst die
Befürworter des Rechtes des Landtags, mehrere Änderungen der Verfassung in einem
Gesetzentwurf zusammenzufassen, dann eine Grenze sehen, wenn es sich um eine
willkürliche Verbindung  handelt. Aus der Hessischen Verfassung ergebe sich ein
grundsätzliches Koppelungsverbot für Verfassungsänderungen, sagt der Autor des Auf-
satzes, den ich Ihnen zur Kenntnis gegeben habe.

Sie wissen, dass es in der Literatur auch andere Positionen dazu gibt. Ich verweise
hierzu auf den Aufsatz von Herrn Lange und Herrn Jobs aus der Festschrift „Fünfzig
Jahre Verfassung des Landes Hessen“. Herr Lange, der Präsident des Staatsgerichts-
hofs, dürfte Ihnen bekannt sein. Ich zitiere kurz aus dem Artikel:

Hätte der Verfassungsgeber in Art. 123 Abs. 1 HV neben den materiellen Schran-
ken eine formelle Schranke gegen eine Gesamt- oder Totalrevision im Wege der
Verfassungsänderung aufstellen wollen, hätte er dies im Verfassungstext deutli-
cher zum Ausdruck bringen müssen.
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Etwas weiter unten steht dann:

Es spricht damit einiges dafür, dass Art. 123 Abs. 1 HV kein formelles Verbot einer
Gesamt- oder Totalrevision der Hessischen Verfassung enthält.

Nun kann man auch daraus Verschiedenes ableiten. Es stellt sich die Frage, ob dann
56 Änderungen doch in 56 unterschiedliche Gesetze gegossen werden müssen oder ob
es eben die Möglichkeit einer Blockbildung gibt. Es erhebt sich die Frage, ob sogar in
toto darüber abgestimmt werden kann. Ich glaube, dies markiert das Spannungsfeld,
das wir heute Morgen noch einmal kurz diskutieren sollten.

Herr Wintermeyer, vielleicht wollen Sie das noch ergänzen. Denn Sie hatten angeregt,
darüber zu sprechen.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, zunächst einmal stellt sich für mich die
Frage, ob es, wenn wir jetzt die Ausführungen der Sachverständigen hören, nicht sinn-
voll wäre, diese im Rahmen eines Wortprotokolls festgehalten zu bekommen, also nicht
zusammengefasst. Das wäre meine Bitte, auch wenn das mehr Arbeit verursacht. Ich
vermute, dass in dem Zeitraum um den 24.12. ein bisschen mehr Zeit für die Arbeit zur
Verfügung steht.

Ich hatte das das letzte Mal bekundet. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Die Sachver-
ständigen haben meine Ausführungen ja gehört.

Ich will die Fragen, die wir haben, noch einmal kurz zusammenfassen. Wir bitten die
Sachverständigen, heute Stellung zu der Frage zu nehmen, ob eine Totalrevision im
Rahmen des Art. 123 Hessische Verfassung überhaupt möglich ist. Uns interessiert, ob
Einzelabstimmungen zulässig sind oder ob es sogar Pflicht ist, so abzustimmen. Dann
geht es noch um die Frage, ob man bei den Abstimmungen Blöcke bilden kann, ob also
Pakete geschnürt werden können, wenn man meint, dass die Sachverhalte gleich oder
eben auch nicht gleich sind. Es geht um die Frage, ob Abstimmungen en bloc über die
Änderungen möglich sind. Eine fünfte Frage habe ich dann noch, welche Möglichkeiten
es gibt, die Hessische Verfassung so zu ändern, dass die historische Verfassung des
Jahres 1946 auch formell beibehalten bleibt. Wir waren uns alle darüber einig, dass sie
so erhalten werden soll. Dies sind die Fragen, zu denen wir heute versuchen wollen,
uns einer Antwort zu nähern. Ich bitte darum, dass die Sachverständigen hierzu Stel-
lung nehmen.

Ich will das noch einmal ganz kurz an einem Beispiel erläutern. Hinsichtlich der verfas-
sungswidrigen Bestimmungen, zu denen wir gerade dem Herrn Vorsitzenden unsere
Vorstellungen gegeben haben, stellt sich die Frage, ob man über deren Streichung en
bloc abstimmen lassen kann. Denn ein einzelner Bürger könnte sagen: Ich bin dafür,
dass die Bestimmung hinsichtlich der Sozialisierung abgeschafft wird, aber die über die
Todesstrafe würde ich gerne beibehalten wissen. Ist es eigentlich erlaubt, mir das in
einem Paket zur Abstimmung anzubieten?

Das sind die Punkte, über die wir reden wollen und die ich jetzt einmal etwas bildlich
vorgestellt habe.

Wir sollten auch immer im Hinterkopf behalten, dass das, was Ergebnis unseres Tuns
sein wird und was wir dem Hessischen Landtag vorschlagen werden, auch gerichtsfest
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sein muss. Wir wissen, dass es in der Regel immer irgendwelche Bürger im Lande gibt,
die sich bemüßigt fühlen, zu bestimmten Dingen etwas zu sagen. Wenn sie ihre Mei-
nung nicht durchdrücken können, können sie notfalls auch gerichtliche Hilfe in Anspruch
nehmen, auch die des Gerichtes, das in diesem Saale tagt, also des Staatsgerichtshofs.
Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir uns vorab über die Frage verständigen, wie die
Verfassung vor dem Hintergrund des Art. 123 Hessische Verfassung geändert werden
kann.

Vorsitzender: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich würde dann gerne den
Sachverständigen das Wort dazu geben.

Ich möchte noch einen Hinweis geben: Ich habe gerade mit Herrn Zinßer gesprochen.
Herr Zinßer bietet an, zu dem gesamten Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll anzu-
fertigen.

SV Prof. Dr. Kahl: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich will mich bei meinen Ausführun-
gen an der Reihenfolge orientieren, die Herr Wintermeyer skizziert hat.

Zunächst möchte ich kurz etwas zu der Frage sagen, ob eine große Revision im Rah-
men des Art. 123 Hessische Verfassung möglich ist. Ich bin der Ansicht, dass Art. 123
Hessische Verfassung das Verfahren der Verfassungsänderung unabhängig von der
Frage bestimmt, ob eine Totalrevision oder eine Teilrevision gewollt wird. Allerdings
wird dies von einem Kommentar zur Hessischen Verfassung mit dem Hinweis auf den
Wortlaut des Art. 123 Hessische Verfassung anders gesehen. Es wird darauf verwie-
sen, dass dort von „Bestimmungen“ die Rede ist. Daraus wird abgeleitet, dass dieses
Verfahren nur für die Änderung einzelner Bestimmungen, also für Teilrevisionen, zur
Verfügung stünde. Soweit ich sehe, hat sich diese Ansicht aber nicht durchsetzen kön-
nen. Ich meine: Sie konnte sich zu Recht nicht durchsetzen. Denn damit wird das Ar-
gument der Beachtung des Wortlautes überdehnt.

Auch die Totalrevision ist ein Akt der durch die derzeit geltende Verfassung konstituier-
ten Gewalt. Sie ist nicht Ausdruck der verfassunggebenden Gewalt.

Das ist umstritten. Aber nach herrschender Meinung bestehen zudem keine formellen
Schranken für eine Verfassungsänderung. Die Grenzen einer Verfassungsänderung
ergeben sich lediglich in materieller Hinsicht aus Art. 26 und 150 Hessische Verfassung.
Hätte der Verfassungsgeber auch formelle Schranken errichten wollen, hätte er dies im
Wortlaut des Art. 123 Hessische Verfassung zum Ausdruck bringen müssen. Allein der
Begriff „Bestimmungen“ enthält meines Erachtens keine qualitative oder quantitative
Grenze hinsichtlich der Reichweite einer Verfassungsänderung.

Daher lautet meines Erachtens das Ergebnis: Eine Totalrevision ist im Rahmen des Art.
123 Hessische Verfassung möglich.

Ich komme zum nächsten Aspekt. Er betrifft die Frage, inwieweit Einzelabstimmungen
zulässig oder sogar Pflicht sind.

Die Einzelabstimmung ist bei so genannten Teilrevisionen zulässig. Dies sind Revisio-
nen, die qualitativ und quantitativ nur wenige punktuelle Änderungen umfassen. Die
Teilrevision bezieht sich auf die Änderung, Streichung oder Hinzufügung einzelner Arti-
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kel, die in einem Sachzusammenhang stehen. Daraus folgt aber auch schon: Immer
dann, wenn einzelne Teilrevisionen in keinem sachlichen Zusammenhang stehen, muss
einzeln abgestimmt werden. – Es ist das Prinzip der materiellen Einheit zu beachten.
Nur Änderungen, die eine materielle Einheit darstellen, können zusammen abgestimmt
werden.

Dies führt unmittelbar zu der Frage der Zulässigkeit der Bildung von Abstimmungsblök-
ken. Bei Einzeländerungen, also bei Teilrevisionen, ist es nicht ausgeschlossen, Blöcke
zu bilden. Dies setzt aber voraus, dass kein Verstoß gegen das so genannte Koppe-
lungsverbot vorliegt. Das Koppelungsverbot besagt, dass einzelne Änderungen, die in
keinem sachlichen Zusammenhang stehen – das Stichwort lautet hier: Willkür-
verbot –, nicht zu einem Abstimmungspaket zusammengeschnürt werden dürfen. Dies
ergibt sich aus Art. 65, 70 und vor allem auch aus Art. 71 Hessische Verfassung, also
aus den Grundsätzen der Demokratie und der Abstimmungsfreiheit. Das abstimmende
Volk und der einzelne abstimmende Bürger darf bei seiner Abstimmung nie in die
Zwangslage gebracht werden, etwas quasi mit akzeptieren zu müssen, was er nicht will,
nur weil er einen anderen Punkt gerne hätte – oder umgekehrt.

Ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf das Gutachten meines Kollegen
Frotscher Bezug nehmen, dessen Inhalt meines Erachtens voll zugestimmt werden
kann. Wenn ich es richtig sehe, entspricht die hier von mir vorgetragene Sichtweise und
die des Herrn Kollegen Frotscher auch der herrschenden Meinung des deutschen
Staatsrechts. Ich verweise auf die Stellungnahmen aller Sachverständigen im Rahmen
der Anhörung, die während der 41. Sitzung des Hauptausschusses des Hessischen
Landtags am 17. April 2002 durchgeführt wurde.

Für die Richtigkeit der hier vertretenen Ansicht spricht auch die Rechtslage in der
Schweiz. Sie ist hinsichtlich dieser Verfahrensfrage am ehesten mit Hessen vergleich-
bar. Dies hat Herr Kollege Denninger in der besagten Anhörung vom 17. April 2002 völ-
lig richtig ausgeführt.

Aus dem Grundgesetz wie auch aus den Verfassungen der anderen deutschen Bun-
desländer können wir hier entweder keine oder nur sehr begrenzte Schlüsse ziehen.
Das gilt auch für die Verfassung des einzigen Bundeslandes, das in dieser Frage hin-
sichtlich der Situation Hessens entfernt vergleichbar ist. Dies ist Bayern. Für Bayern hat
der Bayerische Verfassungsgerichtshof mit einem Urteil aus dem Jahr 2000 gesagt,
dass bei Verfassungsänderungen das Koppelungsverbot nicht gelte. Ich meine, das
lässt sich nicht auf die Rechtslage in Hessen übertragen. Denn aus zwei Gründen ist
die Rechtslage in Bayern hinsichtlich dieser Frage grundsätzlich anders.

Zum einen gibt es in Bayern ein zweispuriges System der Verfassungsänderung. Zum
einen kennt das bayerische System einen rein parlamentarischen Weg zur Verfas-
sungsänderung. Den gibt es in Hessen nicht. Zum anderen kann der Weg der Volksge-
setzgebung beschritten werden. Hier gibt es also ein Entweder-oder. Es gibt zwei ver-
schiedene Wege, auf denen man zu einer Änderung der Verfassung kommen kann.
Dieses duale System gibt es in Hessen nicht. Hier gibt es nur einen Weg, bei dem beide
Gewalten, Parlament und Volk, paritätisch miteinander zusammenwirken.

Zum Zweiten gibt es in Bayern das Erfordernis, dass im Landtag eine Zweidrittelmehr-
heit zustande kommen muss. Auch dies ist in Hessen nicht gegeben. Auf dieses Erfor-
dernis rekurriert der Bayerische Verfassungsgerichtshof aber ganz stark. Denn er sagt,
dadurch bestehe ein Zwang zur Kompromissfindung, der hinterher nicht durch Auf-
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schnüren des im Wege des Kompromisses gefundenen Paketes konterkariert werden
darf. Wenn man sich die aktuellen politischen Mehrheitsverhältnisse in Hessen ansieht,
kann man feststellen, dass diese Situation hier nicht gegeben ist. Es mag politisch rat-
sam sein, einen Kompromiss zu finden. Anders, als es in Bayern der Fall ist, besteht ein
rechtlicher Zwang qua Verfassung aber nicht. Es bleibt daher meines Erachtens grund-
sätzlich bei dem so genannten Koppelungsverbot, also dem Ausschluss der Koppelung
willkürlich zusammengefasster Einzelbestimmungen.

Ist eine Abstimmung en bloc allein über die formellen Änderungen möglich, und zwar
etwa dergestalt, dass über alle formell geänderten Normen des ersten Abschnittes und
über alle geänderten Normen des zweiten Abschnittes jeweils in einem Paket abge-
stimmt wird? Man hätte dann also zwei Blöcke. Es gilt auch zu fragen, ob über alle Vor-
schriften, die sich durch Zeitablauf erledigt haben, in einem Paket abgestimmt werden
kann und ob über alle Vorschriften, die gegen Art. 31 Grundgesetz verstoßen und sol-
che, die gegen Art. 72 und 74 Grundgesetz verstoßen, in einem Paket abgestimmt wer-
den kann.

Hier sind meines Erachtens zwei Alternativen zu unterscheiden. Wenn die Zahl der for-
mellen Änderungen bei dem Bemühen um eine so genannte „Entrümpelung“ so gering
ist, wenn also der Ertrag bei diesem Prozedere so gering ist, dass es sich noch um Teil-
revisionen handelt, dann kann man das unter Beachtung der Lehre des Koppelungs-
verbotes verknüpfen. Sachlich zusammenhängende Änderungen können dann zusam-
men abgestimmt werden, andere eben nicht. Die Erledigungsgründe Zeitablauf, Verstoß
gegen Art. 31 Grundgesetz usw. sind dabei aber keine sachlichen Gründe, die das Zu-
sammenschnüren in einer Abstimmung erlauben. Entscheidend ist der Regelungsinhalt
bzw. der Regelungsgegenstand der jeweiligen Norm. Da geht es aber um jeweils ganz
unterschiedliche Fragen.

Ich will es auf den Punkt bringen. Die Abschaffung der Todesstrafe hat nichts mit der
Frage zu tun, ob auch die Nachkommen von Adelsfamilien Mitglied der Landesregie-
rung werden dürfen. Die Frage des Richtervorbehalts hat nichts mit dem Beamtenrecht
oder mit der Sozialisierung von Grund und Boden zu tun. Die Entscheidung über diese
Fragestellungen zusammenzupacken, nur weil dahinter möglicherweise ein einheitlicher
Erledigungsgrund steht, ist meines Erachtens willkürlich und damit verfassungswidrig.
Es besteht zudem die nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit, dass der Hessische
Staatsgerichtshof dies genauso sehen würde. Es könnte deshalb geschehen, dass am
Ende das Ergebnis der Arbeit der Enquetekommission wegen eines Verfahrensfehlers
aufgehoben würde.

Wenn die formellen Änderungen, zu denen man hier kommen könnte, so zahlreich sind,
dass am Ende eine „Entrümpelung“, also eine formelle Totalrevision herauskommt,
dann wäre nach ganz vorherrschender Meinung der Weg der Abstimmungen en bloc
ohnehin verbaut. Bei einer Totalrevision scheiden einzelne Abstimmungen oder Ab-
stimmungen en bloc schon aus praktischen Gründen aus. Man könnte dann nicht über
einzelne Normen abstimmen. Man könnte auch nicht über einzelne, zulässigerweise
zusammengeschnürte Pakete abstimmen. Denn nach meiner Einschätzung würden
dann über zehn Pakete herauskommen. Das ist gleichfalls schon aus Gründen der
Praktikabilität nicht durchführbar. Zudem impliziert die Totalrevision von ihrem Begriff
her und ihrer Natur nach, dass eine bisherige Verfassung durch eine neue Verfassung
ersetzt wird. Das bedeutet nicht, dass es sich dabei um eine materiell neue Verfassung
handeln muss. Wie der Begriff der formellen Totalrevision zeigen soll, handelt es sich
dabei zunächst einmal um eine formelle oder nominelle Ersetzung.
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Erschwerend kommt noch hinzu, dass keiner recht weiß, wo die Grenze zwischen Teil-
revisionen und einer Totalrevision verläuft. Auch ich kann Ihnen hier den Stein der Wei-
sen nicht überreichen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass sich diese Grenze nicht abstrakt,
sondern nur im Einzelfall festlegen lässt. Meines Erachtens kann dies nur durch eine
wertende Gesamtbetrachtung erfolgen, in die qualitative und quantitative Kriterien glei-
chermaßen einfließen müssen. Dies betrifft etwa die Bedeutung der geänderten oder
beseitigten Vorschriften, deren Zahl oder auch die Zahl der betroffenen Abschnitte der
einzelnen Kapitel.

Sollten am Ende die bei der Hessischen Verfassung nach meiner Einschätzung und
nach Lage der Dinge aller Voraussicht nach von der Zahl her großen notwendigen for-
mellen Änderungen von dieser Kommission in Angriff genommen werden, so würde es
sich meines Erachtens um eine „Entrümpelung“ und damit um eine formelle Total-
revision handeln. In diesem Fall aber würde die Hessische Verfassung des Jahres 1946
durch eine Hessische Verfassung des Jahres 2005 oder 2006 ersetzt werden. Es wäre
dann eine einzige Volksabstimmung durchzuführen, in der der Entwurf der neuen Ver-
fassung als Ganzes vorzulegen ist.

Ich komme zu einem letzten Aspekt. Wenn man diesen Standpunkt teilt, dann ergibt
sich die Frage, welche Möglichkeiten dann noch bestehen, die Verfassung zwar zu än-
dern, aber gleichwohl der Prämisse Rechnung zu tragen – falls man diese Prämisse
politisch teilt –, dass von der historischen Verfassung des Jahres 1946 möglichst viel
erhalten bleiben soll. Möglicherweise könnte sie sogar auch formell erhalten werden.
Meines Erachtens führt kein Weg dahin, dass man die Verfassung einer formellen To-
talrevision oder „Entrümpelung“ unterziehen und die Verfassung des Jahres 1946
gleichzeitig formell erhalten kann. Das eine schließt das andere aus. Wie bereits ge-
sagt, bedeutet die formelle Totalrevision die Ersetzung der bisherigen Verfassung durch
eine neue. Dies muss aber nicht notwendigerweise eine qualitativ andere Verfassung
sein.

Sofern dies politisch gewünscht wird, kann man feststellen, dass es nur zwei Wege gibt,
die historische Verfassung des Jahres 1946 zu „retten“.

Erstens kann man versuchen, möglichst viel der materiellen Substanz dieser Verfas-
sung zu retten. Das heißt, man müsste bei den Streichungen eine gewisse Restriktion
walten lassen. Auch bei der Aufnahme neuer materieller Bestimmungen müsste man
dann eher zurückhaltend vorgehen.

Zweitens. Das ist ein eher formeller Weg. Sie könnten auch Folgendes machen. Das
wäre der Vorschlag, etwas politisch Symbolisches zu machen. Man könnte etwa in der
Präambel der neuen Verfassung auf eine noch näher zu diskutierende Weise auf die
Hessische Verfassung des Jahres 1946 und den Geist Bezug nehmen, aus dem heraus
sie, historisch gesehen, entsprungen ist. In erster Linie handelt es sich meines Erach-
tens um einen antitotalitären Geist. Man könnte damit die Erinnerung an diese Verfas-
sung wach halten. – Vielen Dank.

SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis: Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass
ich die meisten Punkte, die eben vorgetragen wurden, selbst genauso vortragen würde.
Das werde ich Ihnen aber ersparen. Ich versuche deshalb, nur an ein paar Punkten an-
zuknüpfen.
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Ich würde gerne den Begriff der formellen Totalrevision vermeiden. Ich würde künftig
lieber von einer Teilrevision mit punktuellen Änderungen sprechen. Das wäre ganz in
dem Sinne, wie es eben am Ende der Rede angesprochen wurde. Das betrifft das Ziel,
die Erhaltung der Verfassung des Jahres 1946 mit ihrem antitotalitären Geist anzustre-
ben. Es sollte also nur das geändert werden, was wirklich geändert werden muss. Das
betrifft zum einen die klaren Fälle des Verstoßes gegen Art. 31 Grundgesetz. Im Ge-
gensatz zu Ihnen würde ich da sagen, dass das nicht so viele sind. Das sind nicht so
viele Bestimmungen, wie man bisher angenommen hat. Die Entrümpelung wird nicht zu
einer Entkernung der Verfassung führen. Vielmehr wird das meiste bestehen bleiben
können, wenn man die Rechtsprechung und die Kommentierung zu Art. 142 Grundge-
setz beachtet. Das würde ich etwas weniger dramatisch sehen. Ich ziehe also Teilrevi-
sionen mit punktuellen Änderungen vor, und zwar ganz in dem Sinne, wie es eben ge-
sagt worden ist.

Ich komme jetzt zu der zweiten Frage, die sehr viel schwieriger ist. Dabei geht es um
die Frage einer Gesamtabstimmung oder der Abstimmung einzelner Bestimmungen
oder Pakete.

Die Paketbildung ist schwierig. Das wurde eben auch zu Recht gesagt. Wenn man nach
Art. 31 Grundgesetz zusammenfassen würde, hätte man das Problem, dass man hete-
rogene Elemente in dieses Paket packt. Man käme dann wiederum in Konflikt mit dem
Koppelungsverbot.

Im Prinzip muss ich Herrn Frotscher Recht geben. Er sagte ja, dass aus Gründen
grundsätzlicher Art, nämlich dem Demokratieprinzip, sich das Verbot ergibt, Dinge mit
hineinzupacken, die der Wähler dort eigentlich nicht haben will, die er dann aber doch
akzeptiert, weil er das Gesamtergebnis haben will. Diese Argumentation ist schon sehr
ernst zu nehmen. Aber Herr Frotscher macht am Ende seines Aufsatzes die Ausnahme,
indem er sagt, dass man sachlich Zusammengehörendes sehr wohl zusammenpacken
könne.

Man muss sich das also überlegen. Entweder macht man eine Gesamtabstimmung,
eine Abstimmung über Blöcke, oder es gibt die sehr mühselige Abstimmung über jede
einzelne Bestimmung. Das sind die drei Möglichkeiten, die es gibt.

Ich will kurz einen Vorschlag nennen, der sich vielleicht als praktikabel erweisen könnte.
Sie wissen, wenn Sie im Internet einkaufen, haben Sie nur die Möglichkeit, den Weg A
oder B zu wählen. Man könnte sich also eine Gabelung der Abstimmung vorstellen. Auf
der linken Seite des Blattes könnte man fragen: Stimmen Sie allen Änderungen zu? –
Diese Frage kann dann mit einem einfachen Ja beantwortet werden. Wer das nicht will,
der muss dann eben den mühsamen Weg nehmen und einen langen Zettel ausfüllen.
Da könnte man dann über Blockbildung oder über Einzelabstimmungen entscheiden
lassen. Für den Wähler wäre dann gewissermaßen dieser demokratische Weg frei. Er
könnte es sich aber auch einfacher machen und einfach ein Kreuz für die Zustimmung
zu allen vorgeschlagenen Änderungen machen.

Letztlich wird das davon abhängen, wie sich die Parteien auch in diesem Raum hier und
in der Öffentlichkeit bei der Vermittlung des Vorschlags vor der Volksabstimmung zu-
sammenfinden. Wenn das gelingt, wenn sich also die Parteien zu einem Konsens zu-
sammenfinden, dann dürfte das erheblich einfacher werden. Dann muss man auch das
Schreckensbild einer nicht handhabbaren Abstimmung nicht so fürchten.
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Ich stimme allen Punkten zu, würde das Ganze aber etwas pragmatischer sehen. Ich
würde das Wort der Totalrevision vermeiden. Es wäre dann keine neue Verfassung des
Jahres 2005 oder 2006, sondern die Verfassung des Jahres 1946 würde, soweit es
geht, in ihren Grundzügen erhalten bleiben. Man kann die Punkte, die nun wirklich her-
aus müssen, herausstreichen. Das sind nicht so dramatisch viele. Über diese Punkte
müssten wir uns in den kommenden Sitzungen verständigen. Danach könnten wir im
Laufe des Jahres versuchen, solche Paketbildungen vorzunehmen. Dabei muss das
wirklich nicht Heterogene in dem Sinne zusammengefasst werden, wie es eben gesagt
wurde. Das muss wirklich einheitlich vom Bürger abgestimmt werden können.

Falls das nicht gelingt, ist von unserer Arbeit aber nichts verloren. Dann müsste eben
eine lange Liste angefertigt werden, die abgearbeitet werden muss. Ich denke, auch die
könnte man pragmatisch klein halten. Denn die Freiheiten des Verfassungsgebers der
Länder sind größer, als man denkt. Art. 142 und 31 Grundgesetz engen den Landesge-
setzgeber nicht so stark ein. Es kann durchaus mehr und auch weniger in der Landes-
verfassung stehen als im Grundgesetz. – Das wollte ich in aller Kürze sagen.

SV Dr. Cancik: Auch ich kann mich in ganz weiten Teilen der Auffassung des Herrn
Kahl anschließen.

Erster Punkt. Er betrifft den Umfang möglicher Verfassungsänderungen. Das war der
Punkt, zu dem die Worte Totalrevision und Teilrevision eingeführt wurden. Ich würde sie
vermeiden. Denn sie sind in der Hessischen Verfassung nicht eingeführt. Es ist dem-
nach ganz unklar, was sie bedeuten.

Wie Herr Kahl gesagt hat, ergeben sich die Grenzen für den Umfang der Verfas-
sungsänderung aus Art. 26 und 150 Hessische Verfassung. Aus Art. 123 Hessische
Verfassung ergibt sich aus meiner Sicht keine Restriktion. Herr Kahl, ich teile Ihre Auf-
fassung zu dem Wortlautargument. Das ist nicht überzeugend.

Das heißt also, die Grenzen für die Verfassungsänderung ergeben sich aus Art. 26 und
150 Hessische Verfassung. Diese Grenzen können durch eine einzige Änderung über-
schritten werden. Sie können aber auch bei zehn verschiedenen Änderungen überhaupt
nicht tangiert werden, wenn diese nicht in die durch diese Artikel geschützten Materien
eingreifen. Das war der erste Punkt.

Der zweite Punkt ist schwieriger. Er betrifft die Einzelabstimmung bzw. die Paketbil-
dung. Herr Kahl hat aus meiner Sicht die in der Literatur dazu herrschende Meinung
ganz zutreffend vorgestellt. In der Tat ist die von Herrn Frotscher gewählte Perspektive
die problematische. Ich teile die in der Literatur vertretene Auffassung, dass grundsätz-
lich wohl Einzelabstimmungen notwendig sind. Ich will aber doch noch einmal ein biss-
chen die Argumentation eröffnen.

Erstens sollte man, so denke ich, festhalten, dass Herr Prof. Frotscher die Frage einer
Verfassungsreform nicht im Blick gehabt hat, als er das Gutachten erstattete. Ich bin mir
nicht ganz sicher, ob man da in der Tat nicht doch zu einem anderen Ergebnis kommen
könnte. Ich sage auch: Bei der damaligen Fragestellung, nämlich der, ob die drei vorge-
sehenen Änderungen Konnexität, Sport und Verlängerung der Legislaturperiode ge-
trennt abgestimmt werden müssen, wäre ich genau zu dem gleichen Ergebnis gekom-
men. – Denn grundsätzlich gilt meiner Meinung nach aufgrund des Demokratieprinzips
und des Stellenwertes, den die Beteiligung des Volkes bei diesem obligatorischen Ver-
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fassungsreferendum hat, dass es ein echtes Mitwirkungsrecht des Einzelnen geben
muss. Das bedeutet, dass er über die einzelnen Materien auch einzeln abstimmen kön-
nen muss.

Ich will aber auch sagen, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof schon anders
entschieden hat. Er sagt: Es gibt in dem Verfahren der Verfassungsänderung mit der
Initiative des Landtags, die zu einer Verfassungsänderung führen soll, eine Prärogative
des Landtags und ein Erstzugriffsrecht, Materien zu verbinden. – Als Bremse ist in die-
sem Urteil nur die willkürliche Verbindung vorgesehen. Es handelt sich um einen Fall
aus dem Jahre 1974. Eine willkürliche Verbindung ist eine, die offensichtlich sachwidrig
ist. Ein ganz klarer Fall wäre da z. B. eine Verbindung, bei der man zwei Punkte verbin-
det, weil man weiß, dass der eine ohne den anderen nicht durchkommen würde.

Wie Herr Kahl bereits sagte, würde auch ich sagen, dass es unglücklicherweise sehr
zweifelhaft ist, ob diese Rechtsprechung auf Hessen übertragbar ist, und zwar wegen
der beiden Punkte, die er genannt hatte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Verbin-
dungen möglich sind, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Damit verschiebt
sich die Fragestellung hin zu der schwierigen Frage, wann ein sachlicher Zusammen-
hang besteht.

Herr Prof. Kahl hat gesagt, dass Zeitablauf kein solcher sachlicher Grund wäre. Ich
glaube, das steht im Zusammenhang mit der Rechtsprechung, die besagt, die Materien
müssten einen Zusammenhang aufweisen. Dann geht es also um die Einheitlichkeit der
Materie. Da gab es ja auch den Hinweis auf das Verfassungsrecht der Schweiz. Ich
denke, darüber könnte man vielleicht noch einmal diskutieren. Denn die Frage ist doch,
worüber der Bürger eigentlich bei Normen, die sich durch Zeitablauf erledigt haben, und
bei wirklich nichtigen Normen der Landesverfassung noch entscheiden kann. Kann er
denn entscheiden, die Todesstrafe einzuführen? Die Antwort lautet: Nein, das kann er
nicht. – Damit erhebt sich die Frage, ob nicht doch ein sachlicher Zusammenhang in-
sofern angenommen werden kann, dass über die Frage entschieden wird: Will ich nich-
tige Normen als nicht wirkende Textsätze in der Verfassung haben, oder will ich das
nicht haben? Darüber kann er entscheiden, darüber muss er entscheiden können, aber
mehr eben nicht. Ich muss dazu sagen: Darüber muss ich wirklich länger nachdenken.
– Das wäre dann noch einmal näher zu prüfen.

Ich will kurz etwas zu der Unterscheidung zwischen Totalrevision und Teilrevision sa-
gen, die Herr Kahl noch einmal hinsichtlich der Frage der Paketbildung eingeführt hat.
Mir ist, offen gestanden, unklar, ob es bei der Hessischen Verfassung auf diese Grenze
wirklich ankommt. Die Begrifflichkeit der Totalrevision und der Teilrevision kennen wir
aus dem Verfassungsrecht der Schweiz. Da ist das aber in der Tat in der Verfassung
selbst definiert. Da ist relativ klar, was gemeint ist. Mir ist also unklar, ob es auf diese
Grenze ankommt bzw. ob man aus dem Wort Totalrevision irgendwelche Rechtsfolgen
ableiten kann. Ich bezweifle das. Angesichts der hier möglicherweise zur Debatte ste-
henden Änderungen würde ich mich aber zu der Frage, ob das überhaupt eine Totalre-
vision sein wird oder nicht, der Auffassung des Herrn Stolleis anschließen und sagen:
Ich kann eigentlich nicht erkennen, dass es eine solche wird.

Mein Eindruck ist auch der, dass es eher einzelne Änderungen sein werden. Diese ein-
zelnen Änderungen müssen vermutlich doch über den sehr komplizierten Weg der ein-
zelnen Abstimmungen bewältigt werden. Das schließt nicht aus, dass man einzelnen
Pakete schnürt. Aber es werden mehrere Pakete sein. Für mich wäre es z. B. sehr
fragwürdig, ob man Grundrechtsänderungen und Änderungen der Staatsorganisation in
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einem Paket zusammenbinden kann. Wenn man sich das Urteil des Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshofs genau ansieht, dann sieht man, dass es zwei Änderungen zum
Wahlrecht zum Gegenstand hat, die sich in einem Artikel befanden. Da dann zu sagen,
da besteht noch ein sachlicher Zusammenhang und das ist nicht willkürlich, liegt natür-
lich relativ nah. Ob der Bayerische Verfassungsgerichtshof das auch sagen würde,
wenn Änderungen der Staatsorganisation auf der einen Seite und Änderungen der
Grundrechte auf der anderen Seite zusammengefasst würden, erscheint mir sehr
zweifelhaft. Mit Blick darauf, es gerichtsfest zu machen, muss man über die Paketbil-
dung sehr gut nachdenken. Ich glaube aber schon, dass man dafür einzelnen Punkte
finden kann.

Ich glaube, ich setze hier einfach einmal einen Punkt.

SV Prof. Dr. Wieland: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich versuche ei-
nen anderen Ansatz. Es wäre auch langweilig, wenn ich Ihnen jetzt als Vierter einen
Versuch mit dem Ansatz des Herrn Kahl bieten würde.

Wir befinden uns hier quasi in der Situation eines verfassungsrechtlichen Seminars.
Denn wir reden hier über abstrakte Dinge, die wir noch gar nicht genau kennen. Das
erlaubt dann vielleicht auch diese etwas andere, konstruktive Herangehensweise.

Ich möchte zunächst Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass man zwischen Verfas-
sungsgebung und Verfassungsänderung unterscheiden muss. Das erscheint Ihnen
vielleicht selbstverständlich. Es hat aber meines Erachtens durchaus Implikationen auf
das, was wir hier überlegen. Soweit ich es übersehe, steht es völlig außer Frage, dass
das Volk in jedem Staate jederzeit berechtigt ist, sich eine neue Verfassung zu geben.
Das wäre in Hessen möglich. Das ist aber nicht gewollt. Das will ich gleich sagen, damit
Sie nicht denken, ich wollte hier die Schaffung einer neuen Verfassung propagieren. Ich
will damit nur sagen: Das ist eine Gewalt des Volkes, die nicht in der Verfassung selbst
bestimmt wird. Das heißt, sie besteht einfach kraft demokratischer Selbstbestimmung.
Deshalb ist das nicht durch die Verfassung geformt. Ich möchte Sie auf diesen Weg,
diese Möglichkeit der Verfassungsgebung, nur hinweisen, weil nach meinem Kenntnis-
stand nicht bezweifelt wird, dass dann vom Volk über die Verfassung insgesamt abge-
stimmt werden kann. Es ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, zu sagen, wenn
sich ein Land eine neue Verfassung gibt, muss das Volk über alle Punkte einzeln ab-
stimmen.

Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sich fragt, was das De-
mokratieprinzip hinsichtlich der Äußerungsmöglichkeiten des Volkes zur Veränderung
der Verfassung aussagt. Ich habe das jetzt einmal ganz untechnisch gesagt.

Auf der einen Seite habe ich also die verfassungsgebende Gewalt. Auf der anderen
Seite habe ich die klassische verfassungsändernde Gewalt. Die ist in Hessen in
Art. 123 Hessische Verfassung geregelt. Hier befinde ich mich in Übereinstimmung mit
dem, was zuvor gesagt wurde. Es muss dann einzeln abgestimmt werden. Das scheint
mir der Grundsatz zu sein. Solange wir sagen, wir wollen an der alten Verfassung des
Jahres 1946 festhalten, wir wollen dem Land keine neue Verfassung geben, sondern
wir wollen uns auf dem Boden der alten Verfassung bewegen, sind wir an Art. 123 Hes-
sische Verfassung und damit an die Durchführung einzelner Abstimmungen gebunden.
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Ich komme zu der Frage, ob man Pakete bilden darf. Ich bin da sehr skeptisch. Herr
Kahl, Sie hatten es bereits gesagt. Wenn man etwas als Paket zusammenfasst, muss
ein sachlicher Zusammenhang bestehen. Was dem Einen aber als sachlicher Zusam-
menhang erscheint, erscheint dem Anderen als etwas völlig Widersprüchliches. Wir
brauchen dabei einfach nur einmal auf die Listen zu schauen. Man kann das den so-
zialen Grundrechten zuordnen. Aber vielleicht möchte jemand die Sozialversicherung in
Form der Volksversicherung haben. Woraus ergibt sich dann der Zusammenhang zur
Wirtschaftsordnung? Dies gilt auch, falls jemand möglicherweise sagen will, das würde
dann dem Grundgesetz widersprechen.

Da teile ich übrigens die Auffassung des Herrn Stolleis. Da das Land Hessen ein Staat
ist, hat es als Staat eine eigene verfassungsgebende Gewalt. Die hat einen eigenstän-
digen Wert gegenüber dem Bund. Ich würde auch davor warnen, zu sagen, man müsse
überall dort, wo man irgendeinen Widerspruch einer Verfassungsbestimmung zu einer
Rechtsverordnung des Bundes sieht, Art. 31 Grundgesetz anwenden und sagen: Damit
ist diese Bestimmung der Landesverfassung dahin. – Das widerspricht dem Grundge-
danken eines föderalen Staates. Dort haben nämlich die einzelnen Glieder Verfas-
sungsgewalt. Die muss im Prinzip erhalten werden. Nur in den Fällen, in denen man
sagt, der Widerspruch zwischen der Rechtsordnung des Bundes und des Landes ist
nicht mehr tragbar, kann man überlegen, ob dann aus dem Grund, dass man ein Bun-
desstaat ist, Art. 31 Grundgesetz greift. Das bestimmt möglicherweise dann auch die
weitere Arbeit.

Ich will gar nicht leugnen, dass das Ganze praktische Schwierigkeiten mit sich bringt.
Ich finde aber den Vorschlag des Herrn Stolleis durchaus überlegenswert, zu fragen:
Kann man nicht etwas Ähnliches machen, wie es das im Wahlrecht mit den Möglich-
keiten des Panaschierens und Kumulierens gibt? Dabei wird den Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeit geboten, eine Liste komplett zu wählen. Die Bürgerinnen und Bür-
ger können sich aber auch an die Arbeit machen und anfangen, dort Dinge zu verän-
dern. Wer die Verhältnisse in Baden-Württemberg kennt, weiß das. Es werden nur ganz
wenige sein, die das werden machen wollen. Aber das bringt ein ganzes Stück weit
mehr als alles andere den Willen des Volkes zum Ausdruck. Wenn die Liste der vorge-
schlagenen Verfassungsänderungen länger werden sollte, könnte man darüber durch-
aus nachdenken. Eine Alternative wäre dann, zu sagen: Okay, ich stimme dem zu, was
die Mehrheit des Landtags so beschlossen hat. – Oder aber man muss sich an die Ar-
beit begeben – das ist dann etwas mühseliger – und mitteilen: Ich stimme dem zu, und
ich stimme dem nicht zu.

Ich komme zur dritten Alternative. Ich glaube, das wurde bisher noch nicht erörtert. Ha-
ben wir in der Hessischen Verfassung möglicherweise eine Lücke hinsichtlich der Revi-
sion? Das würde ich Ihnen gerne zu erwägen geben. Es gibt die verfassungsgebende
Gewalt; und es gibt die Verfassungsänderungen, deren Ablauf in Art. 123 Hessische
Verfassung geregelt ist.

Ich halte es aber jedenfalls für wert, über etwas anderes noch nachzudenken. Nach
über 50 Jahren kann man auch zum dem Ergebnis kommen, zu sagen: Wir halten zwar
an der Verfassung fest, aber wir sind der Auffassung, die Zeiten haben sich so verän-
dert, dass man die Verfassung jetzt den aktuellen Gegebenheiten anpassen muss. Dies
könnte man vor allen Dingen auch sagen, weil die Verfassung in der besonderen Situa-
tion entstanden ist, die ein Jahr nach Kriegsende geherrscht hat. Ich will das jetzt in al-
ler Vorsicht sagen. Denn das hängt sehr davon ab, was bei der Arbeit dieser Kommissi-
on herauskommen und was der Landtag hinterher beschließen wird. Es könnte sein,
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dass man zwar an der alten Verfassung festhalten will, sie aber doch grundlegend
überarbeitet hat. Ich will jetzt gar nichts dazu sagen, wie man das dann nennen würde.
Man könnte dann sagen, dass es sich um eine Erneuerung der Verfassung handelt, die
sich materiell ein Stück weit dem annähert, was praktisch eigentlich Verfassungsge-
bung ist. Es ist aber keine. Das bleibt in dem Rahmen der verfassten Gewalt. Aber das
ist in der Hessischen Verfassung gar nicht vorgesehen.

Subjektiv scheint es mir relativ klar zu sein, dass 1946 niemand an eine solche Verfas-
sungsrevision gedacht hat. Die Schweizer sind da erfahrener. Sie haben an solche Din-
ge gedacht und sie in die Verfassung aufgenommen. Es würde sich dann aber um eine
Lücke in der Verfassung handeln, die man füllen müsste.

Das Ganze wäre aber ein Weg, der auf Neuland führt. Das will ich auch ganz klar sa-
gen. Ich könnte Ihnen keine Garantie dafür geben, ob der Staatsgerichtshof das akzep-
tiert. Ich könnte mir aber angesichts dieser mehr verfassungstheoretischen Überlegun-
gen vorstellen, dass man Folgendes sagen kann: Man könnte dahin kommen, dass es
so weit reichende Änderungen und eine so weit reichende Modernisierung gibt, dass
die Verfassung des Jahres 1946 so weit erneuert würde, dass man dann sagen kann,
das ist eigentlich etwas anderes, als es in Art. 123 Hessische Verfassung vorgesehen
ist.

Ich würde aber immer daran festhalten, dass im Zweifelsfall die Bestimmung des
Art. 123 Hessische Verfassung gilt. Man hat eine hohe Last, zu begründen, dass man
sagt, es handelt sich jetzt nicht mehr um einzelne Änderungen, vielmehr ist es in sich
geschlossen und damit etwas anderes als einzelne Änderungen, dass man also mit Fug
und Recht sagen kann: Das ist in Art. 123 Hessische Verfassung nicht vorgesehen.

Ich würde mich jetzt nicht trauen, irgendeine Prognose abzugeben. Dazu kann man erst
ganz am Schluss etwas sagen, nämlich dann, wenn man festgestellt hat, worauf man
sich einigen konnte und wie viel man ändern will. Eventuell kann man dann mit dem
Anspruch antreten, zu sagen, das ist etwas anderes, als in Art. 123 Hessische Verfas-
sung gemeint ist, es ist aber auch keine völlig neue Verfassungsgebung. Dazu würde
ich mich gerne äußern, wenn wir soweit sind. – Vielen Dank.

Vorsitzender: Ich darf die Aussprache dazu eröffnen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Soweit ich es verstanden habe, sind alle Sachverständigen
der Auffassung, dass Art. 123 Hessische Verfassung von seinem Wortlaut und von sei-
nem Sinn und Zweck her keine Vorgaben dazu macht, in welchem Umfang man Ände-
rungen der Verfassung vornehmen kann. Die Beschränkungen, die immer unter dem
Stichwort Koppelungsverbot genannt werden und von Herrn Frotscher auch entspre-
chend dargelegt worden sind, ergeben sich aufgrund anderer Prinzipien. Dies sind vor
allem das Demokratieprinzip und die Abstimmungsfreiheit. Herr Kahl hat das im Einzel-
nen geschildert. Daran schließt sich natürlich die Frage an, die Frau Cancik auch schon
einmal angesprochen hat. Das betrifft die Vorschriften, bei denen es, rechtlich gesehen,
überhaupt keine Abstimmungsfreiheit gibt, weil nämlich die rechtliche Wirkung Null ist,
unabhängig davon, wie sich der über die Verfassung abstimmende Bürger entscheidet.
Es geht also nur darum, etwas, was keine Wirkung mehr hat, aus der Verfassung her-
auszunehmen – oder eben auch nicht. Da erhebt sich die Frage, ob das nicht doch in
einer Abstimmung möglich ist, obwohl die inhaltliche Verbindung natürlich fehlt.
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Sie haben es angesprochen. Natürlich fehlt eine inhaltliche Verbindung zwischen der
Todesstrafe und der Sozialisierung. Aber der Grund dafür, dass es überhaupt zur Ab-
stimmung gestellt wird, besteht ja nicht darin, zu entscheiden, ob diese Bestimmungen
im Lande Hessen weiter gelten sollen oder nicht. Vielmehr geht es nur um die Frage, ob
etwas, was nicht gilt, nicht mehr gelten wird und auch nie gelten darf, dem Wortlaut
nach aus der Verfassung herausgenommen werden soll oder ob es drinnen gelassen
werden soll, obwohl es nicht mehr gilt. Die Abstimmungsfreiheit jedenfalls in dem Sinne,
dass es auch rechtlich eine Wirkung haben muss, was der Stimmbürger entscheidet, ist
dort nicht tangiert. Vielmehr geht es sozusagen nur um die grundsätzliche Frage, ob
das „entrümpelt“ werden soll oder nicht. Dass man dabei natürlich große Vorsicht wal-
ten lassen muss, wenn man zu dem Ergebnis kommen will, dass es sich tatsächlich um
solch eine Vorschrift handelt, ist zweifelsfrei richtig.

Bei der Todesstrafe kommt im Übrigen noch ein weiteres Problem dazu. Es bestehen
durchaus Zweifel darüber, ob das überhaupt zur Abstimmung gestellt werden kann.
Soweit ich es mitbekommen habe, besagt die neuere Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes, dass das Verbot der Todesstrafe Teil der ewig garantierten Men-
schenwürde ist. Das heißt, das könnte auch im Grundgesetz nicht geändert werden.
Auch wenn der in Hessen über die Verfassung abstimmende Bürger sagen würde: „Ich
würde das gerne drinnen haben“, würde das nie und nimmer, auch für den Fall nicht,
dass das Grundgesetz wirklich an dieser Stelle geändert würde, zum Leben kommen.
Demnach hätte die Abstimmung also keinerlei Wirkung.

Das führt zu einer weiteren Frage. Herr Kahl sagte, zusammen abgestimmt werden
könne nur über das, was eine materielle Einheit bilde. Das wäre sicherlich z. B. die Ab-
schaffung der Todesstrafe und das letzte Entscheidungsrecht der Landesregierung hin-
sichtlich der Bestätigung eines Todesurteils. Das müsste sozusagen zusammen abge-
schafft werden.

(Abg. Axel Wintermeyer: Habe ich das richtig verstanden, dass Sie von der To-
desstrafe für die Landesregierung sprachen?)

– In Art. 109 Hessische Verfassung steht:

Die Bestätigung eines Todesurteils bleibt der Landesregierung vorbehalten.

(Abg. Axel Wintermeyer: Ich hatte verstanden, dass Sie die Todesstrafe für die
Landesregierung wollten! So weit wollen Sie doch nicht gehen!)

– Um Gottes Willen, nein. Es geht dabei um das letzte Bestätigungsrecht der Landesre-
gierung über ein Todesurteil gegen einen Dritten. – Das würde sicherlich eine materielle
Einheit bilden.

Die Frage des Erstzugriffsrechts des Landtags fand ich interessant. Demnach könnte
der Landtag darüber entscheiden, wo er sachliche Einheiten sieht, die er nur gemein-
sam zur Abstimmung stellen will. Ich will jetzt bei der Frage der Verfassungsänderun-
gen bleiben. Man könnte ja darüber nachdenken. Nach der gegenwärtigen Regelung
stimmt das Volk darüber ab, ob es einer Verfassungsänderung, die der Landtag be-
schlossen hat, zustimmt oder nicht. Nach herrschender Meinung hat es aber kein eige-
nes Initiativrecht. Es gibt also keine Volksgesetzgebung und keine Volksinitiative zur
Änderung der Verfassung. Das ist die herrschende Meinung. Mein Bruder hat in seiner
Dissertation die Auffassung vertreten, dass es ein entsprechendes Recht gebe. Aber
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das ist eine Mindermeinung geblieben. Die herrschende Meinung und wohl auch die
des Staatsgerichtshofs ist die, dass es kein Initiativrecht des Volkes zur Verfas-
sungsänderung gibt.

Das einmal unterstellt, könnte man zu dem Ergebnis kommen: Wir möchten gerne, dass
eine Verfassungsänderung künftig sowohl durch Volksinitiative als auch durch alleinige
Entscheidung des Landtags möglich wird und koppeln diese Änderungen miteinander.
Wäre diese Koppelung sachlich gerechtfertigt und damit möglich und zulässig? Denn
eine materielle Einheit in dem Sinne, wie es Herr Kahl wohl verstanden wissen wollte,
besteht nicht unbedingt. Man kann beides gesondert bestimmen. Man kann nämlich
auch sagen, wir wollen zwar das mit der Volksinitiative, aber nicht das alleinige Ent-
scheidungsrecht des Landtags. Man kann aber auch sagen: Ich möchte gern das allei-
nige Entscheidungsrecht des Landtags eingeführt sehen, aber nicht die Volksinitiative.

Wir kommen damit wieder zur Päckchenbildung. Hier bestehen also die Fragen: Wo
sind da die Grenzen? Wie sieht da der Rahmen aus? Würde der Gesichtspunkt nicht
nur der materiellen Einheit, sondern auch des sachlichen Zusammenhangs auch für
einen Zusammenschluss von verschiedenen Dingen tragfähig sein?

Zu der Zwei-Wege-Theorie des Herrn Stolleis würde ich gerne die Meinung der zwei
Sachverständigen hören, die sich dazu bisher noch nicht geäußert haben. Herr Wieland
hält dies offenbar für zulässig oder zumindest für erwägenswert.

Abg. Dieter Posch: Ich will an das anknüpfen, was Herr Dr. Jürgens eben schon ange-
sprochen hat. Sie haben das etwas präziser formuliert. Sie haben von nichtigen Normen
gesprochen. In diesem Zusammenhang habe ich eine Frage. Sie haben das jetzt mit
dem Beispiel der Todesstrafe und dem ergänzenden Artikel präzisiert, der die Landes-
regierung betrifft, wenn es um Bestätigung des Urteils geht.

Sie sagten, es gebe nichtige Artikel. Ich gehe davon aus, dass die Frage der Nichtigkeit
anhand der entsprechenden Artikel des Grundgesetzes beantwortet wird. Wenn wir zu
dem Ergebnis kommen, dass bestimmte Normen nichtig sind, erhebt sich die Frage, wie
dann verfahren werden kann. Ich unterstelle einmal, dass der Weg gewählt wird – ich
will jetzt den Begriff nicht mehr verwenden – einer einheitlichen Abstimmung über den
neuen Verfassungsentwurf. Würde es ausreichen, dass diese Bestimmungen einfach
nicht mehr in dem Entwurf des Verfassungstextes enthalten sind? Das Volk könnte
dann sein Votum eigentlich nur dadurch zum Ausdruck bringen – ich bleibe beim Stich-
wort Todesstrafe –, dass es gegen den Entwurf dieser Verfassung stimmt. Meine Fra-
gen lauten: Wie ist mit nichtigen Artikeln zu verfahren? Inwieweit sind sie Gegenstand
des Gesetzes und der nachfolgenden Volksabstimmung?

Denn das hat politisch erhebliche Bedeutung. Denn auch ich sehe, dass wir bei einzel-
nen Abstimmungen möglicherweise sehr kontroverse Ergebnisse erhalten könnten. Ich
sehe den Sachzusammenhang hinsichtlich der Todesstrafe genauso. Nach dem ersten
Hinsehen sehe ich keinen Zusammenhang mit einem anderen Artikel als mit Art. 109
Hessische Verfassung. Das ist etwas sehr Formelles. Denn wenn die Todesstrafe ab-
geschafft ist, stellt sich die in Art. 109 Hessische Verfassung geregelte Frage überhaupt
nicht mehr. Da besteht auch nur ein formeller Sachzusammenhang. Ich sehe in der Tat
bei der Blockbildung Probleme.
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Ich komme zu einer vorläufigen Bewertung. Nach dem, was ich jetzt von den Sachver-
ständigen gehört habe, scheint es mir sinnvoll zu sein, diese Frage nicht abstrakt vorab
zu entscheiden. Vielmehr sollten wir es so machen, wie wir es uns am Anfang etwas
naiv vorgestellt haben. Wir sollten daran gehen, festzustellen, wo Konsens möglich ist.
Die Frage der Abstimmung ist dann am Schluss zu beantworten.

Dabei interessiert mich noch einmal Folgendes. Die Idee, zweigleisig zu verfahren, hat
auf den ersten Blick schon Charme. Denn es eröffnet dem Volk die Möglichkeit, zu sa-
gen: Jawohl, unter Abwägung aller Überlegungen stimme ich zu. – Es besteht dann
aber auch die Möglichkeit, sich zu orientieren, was tatsächlich im Detail dazu gedacht
und überlegt worden ist. Unter Abwägung all dieser Dinge kann dann jemand sagen:
Jawohl, ich sage Ja zu der gesamten geplanten Verfassungsänderung. – Andererseits
ist durch die Öffnung differenziertes Abstimmen ermöglicht. Herr Prof. Stolleis, ich habe
die Frage: Wäre es da nicht richtig, zu sagen, man bietet die Abstimmung nicht block-
weise und einzeln an, sondern nur einzelne Abstimmungen?

(SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis: So war es gemeint, entweder, oder!)

– Ach so. Denn wenn ich drei Möglichkeiten habe – –

(SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis: Nein, zwei Möglichkeiten!)

– Es soll also zwei Möglichkeiten geben. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Im anderen
Falle erwarte ich dann also von dem Wahlbürger, dass er sich im Detail damit ausein-
ander setzt. Sie sind also der Meinung, dass dann die Alternative der Blockbildung aus-
scheidet. Das hielte ich auch deswegen für sinnvoll, weil wir ansonsten zusätzliche
verfassungsrechtliche Schwierigkeiten mit diesem dritten Weg eröffnen würden. Das hat
sich dann damit erübrigt.

Der Weg mit der Revisionsklausel oder, besser gesagt, mit der Lücke ist natürlich
hochinteressant. Es hat schon Charme, darüber nachzudenken, was die Väter und
Mütter der Verfassung damals gedacht haben. Sie waren stolz auf den Text der Verfas-
sung und haben mit Sicherheit nicht darüber nachgedacht, wie nachfolgende Genera-
tionen mit dem Problem umgehen müssen, wenn sie etwas verändern wollen. Obwohl
sie sehr theoretisch ist, habe ich dann noch diese Frage: Meinen Sie, dass man eine
Klausel in dem neuen Verfassungstext verankern müsste, die dieses Problem wirklich
löst? Denn ich glaube, die gleichen Diskussionen würden später wieder auftauchen.
Strich darunter. Ich glaube, dass das ein hochinteressanter Aspekt ist, der aber natür-
lich Risiken mit sich bringt.

Ich will zum Schluss kommen. Die andere Frage haben Sie durch das, was Sie bereits
gesagt haben, beantwortet. Wenn Sie aber zu dieser Frage der Nichtigkeit noch einmal
etwas sagen könnten. Denn dies ist für mich von großer politischer Bedeutung. Als wir
begannen, zu diskutieren, war ich eigentlich der Auffassung, dass man nach Möglich-
keit einen Weg suchen sollte, der die Abstimmung mit einem einzigen Votum ermög-
licht. Denn ich halte unterschiedliche Voten schlicht und ergreifend für problematisch.
Ich weiß nicht, ob die Gesamtsystematik in der Verfassung dann in sich stimmig würde.
Auch wenn es andere anders sehen, bleibe ich dabei, dass ich überhaupt kein Problem
damit hätte, zu sagen: Liebes Volk, wir haben mehrere Jahrzehnte mit dieser Verfas-
sung gelebt. Es hat Veränderungen gegeben. Da spielt das hinein, was ich eben ange-
sprochen habe. Da geht es um das Grundgesetz und um Änderungen auf Bundesebe-
ne und Ähnliches mehr. Es hat Veränderungen gegeben. Die Punkte, die wir angespro-
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chen haben, beziehen sich nicht immer nur auf verfassungsrechtlich gebotenen Ände-
rungsbedarf. Das sage ich gerade im Hinblick auf das, was Sie gesagt haben, nämlich
dass das Land eine eigene verfassungsgebende Gewalt hat. Welche rechtlichen Kon-
sequenzen das wiederum hat, ist eine andere Frage. Ich habe Sie so verstanden, dass
da durchaus ein Dissens bestehen kann, gerade weil im föderalen System auch bei den
Ländern die verfassungsgebende Gewalt vorhanden ist.

Das wäre meine Schlussfolgerung aus dem Gesagten. Das finde ich hochinteressant.
Ich verbinde dies mit der Bitte, jetzt keine abschließende Entscheidung herbeizuführen,
sondern uns diese Thematik prozesshaft begleitend zu lassen. Am Schluss sollten wir
dann diese Frage beantworten.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Kollege Posch, ich möchte noch einen Schritt
weitergehen und sagen, dass wir Eines mitnehmen können. Nach dem, was alle Gut-
achter einvernehmlich vorgetragen haben, können wir uns heute eigentlich gar nicht
festlegen. Wenn wir es täten, hätten wir das nicht gehört, was hier eben gesagt wurde.
Ich glaube, wir sind mehr oder weniger darauf zurückgeworfen, uns einzugestehen,
dass es, wie schon Herr Wieland in der letzten Sitzung sagte, darauf ankommt, dass wir
feststellen müssen, welche Änderungen gewollt werden. Das ist also das Allererste.
Deshalb sollte man möglichst bald mit dem Text beginnen.

Wir haben mit Sicherheit sehr viel differenzierende Perspektiven mitgenommen, die wir
im Wortprotokoll noch einmal werden nachlesen können. Letztlich geht es dabei aber
auch um eine Bewertung. Alle Gutachter waren sehr vorsichtig und haben gesagt, das
hinge konkret von der Materie ab, die man ändern wolle. Anhand dessen muss man
dann wieder einsteigen und kann dann Vereinbarungen über den Weg treffen. Das sind
also praktisch nur Anregungen, die bei unserer Arbeit ständig mitbedacht werden kön-
nen, nämlich dann, wenn wir uns mit dem materiellen Text auseinander setzen.

Für uns war wichtig, dass festgehalten wurde, dass die Hessische Verfassung einen
ganz besonderen Weg für Verfassungsänderungen vorsieht. Sie haben das gegenüber
der Lage in Bayern abgegrenzt. Dieser duale Weg ist nicht nur festgeschrieben, son-
dern er steht auch mit einem ganz bestimmten Demokratieverständnis in Verbindung.
Unter diesem Gesichtspunkt sollten wir Art. 123 Hessische Verfassung auf alle Fälle
wieder aufrufen.

Um eines werden wir nicht kommen. Das wurde hier auch vorgetragen. Aber das ergab
sich eigentlich auch schon während der letzten Runde. Wenn wir zu den Vereinbarun-
gen kommen, was wir verändern und was wir zur Abstimmung stellen wollen, dann
müssen wir selbstverständlich auch prüfen, ob Gruppenbildungen sinnvoll sein können.
Auch hier möchte ich das Demokratiegebot und den dualen Weg zur Änderung der
Hessischen Verfassung noch einmal in den Blick rücken. Wir wenden uns mit allem,
was wir ändern wollen, an die hessische Bevölkerung. Das Ganze dient nur einem
Zweck, nämlich dem, in Hessen die Normen eines Grundkonsens in Erinnerung zu ru-
fen. Sie sollen mehr mit Leben erfüllt werden. Wir wollen damit auch eine höhere Legi-
timität herstellen. Dafür wollen wir bei der Bevölkerung und bei der wählenden Bürger-
schaft werben. Wenn sich der Landesgesetzgeber an die wählende Bürgerschaft wen-
det, hat er nicht nur – auch im Detail – die hohe Last, zu begründen, wie er sich an die
Bürgerinnen und Bürger wendet. Vielmehr hat er auch den Auftrag, ganz deutlich zu
machen, was er damit erreichen will. Meines Erachtens werden wir gemeinsam darüber
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reden müssen, ob man die Frage der Gruppenbildung nicht auch unter diesem Aspekt
prüfen soll. Aber auch das muss man letztlich zurückstellen.

Ich habe noch eines mitgenommen. Dazu wollte ich aber noch einmal nachfragen. Herr
Kahl, waren Ihre Äußerungen vorhin so zu verstehen, dass man die Frage, ob man eine
Totalrevision machen will, praktisch allein mit der Frage behandeln muss – ich sage das
jetzt einmal so, um das zu verkürzen –, welchen Charakter man der Änderung geben
möchte. Da geht es dann um die Frage: Will man die Hessische Verfassung praktisch
als eine Verfassung des Jahres 2003 darstellen, oder möchte man sie als historisch
gewachsene Verfassung fortführen und sie aufgrund verschiedener Kriterien an einigen
Stellen ändern. Ich weiß nicht, ob wir das heute ausdiskutieren sollten. Ich erinnere
mich – ich vermute es und kann es für uns festhalten –, dass zu Beginn niemand ge-
sagt hat: Wir wollen eine Totalrevision. – Das ist jetzt aber kein Votum dagegen, dass
Sie diese Frage aufgeworfen haben. Das letzte Mal haben eigentlich alle gesagt, dass
sie den historischen Charakter der Verfassung beibehalten sehen möchten. Deshalb
möchte ich an Sie jetzt noch einmal folgende Frage richten: Muss man sich unter dieser
Prämisse tatsächlich noch einmal mit der Frage der Totalrevision beschäftigen, oder
habe ich das zu schlicht verstanden? – Das ist die eine Frage.

Ähnlich wie Herr Posch habe ich den Wunsch, dass wir noch einmal ein kurzes Mei-
nungsbild bekommen könnten. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass sich alle Gut-
achter mit der Frage großer echter Änderungen beschäftigt haben. Wir haben das letzte
Mal aber unterschiedliche Kategorien gebildet. Zwar haben wir gesagt, dass wir nach
nichtigen Artikeln fragen wollen, aber auch nach redaktioneller Aktualisierung. Ich den-
ke da z. B. an Folgendes. Ich weiß nicht, ob jemand auf die Idee kommen wird, das für
erforderlich zu halten. Vielleicht handelt es sich dabei auch um eine historische Ablage-
rung. Ich denke, man könnte bei der Bestimmung der Hessischen Verfassung zu den
Urlaubstagen eine andere Zahl hinschreiben. Ich wollte das jetzt einfach einmal als Bei-
spiel nennen.

Mich würde deswegen noch einmal Folgendes interessieren. Bezogen sich diese Aus-
führungen auch auf echte Änderungen und echte Streichungen, die auch als echte Än-
derungen aufgefasst werden müssen? Wie verhält sich das mit den nichtigen Bestim-
mungen? Und wie verhält es sich mit der Aktualisierung des Textes, die man sozusa-
gen während der Arbeit macht?

Das war für uns der erste Durchgang. Ansonsten möchte ich noch einmal ganz herzlich
Danke sagen. Es war auf jeden Fall auch für die Seite der CDU-Fraktion gut, sich noch
einmal so zu vergewissern, dass das, was wir hier vermutet haben, auch den Standards
entspricht. Es war auf alle Fälle ein guter Einstieg, um diese Fragen im Hinterkopf zu
behalten. – Vielen Dank dafür.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, bevor ich meine Fragen stelle, möchte ich
Folgendes sagen. Ich will mich mehr auf das Fragen konzentrieren, als jetzt weit-
schweifende Bemerkungen zu dem Thema zu machen, wie könnte man das auslegen,
was alles gesagt wurde.

Zunächst einmal nehme ich sehr positiv zur Kenntnis, dass gesagt wurde, es sei gut
gewesen, dass wir die Sachverständigen zu diesem Thema gehört haben. Das wurde in
der letzten Sitzung etwas anders gesehen.



Zi/lk EKV/16/3  –  10.12.2003– 22 –

Herr Posch, ich darf Ihnen durchaus noch einmal sagen: Natürlich werden wir die Fra-
ge, wie abgestimmt werden wird, zum Schluss klären, und zwar zum Schluss der Arbeit
der Enquetekommission. Das haben wir auch während der letzten Sitzung schon fest-
gestellt. Die Bemerkungen, die wir heute von den Sachverständigen gehört haben und
vor allen Dingen auch die Fragen, die wir jetzt noch an die Sachverständigen stellen
können, werden dazu führen, dass wir wissen, in welchem Rahmen wir uns bewegen,
wenn wir das hier diskutieren. Das halte ich für sehr sinnvoll. Das ist auch der Aus-
gangspunkt der Überlegung gewesen, die ich das letzte Mal hier dargelegt habe und die
zum Inhalt hatte, dass wir uns erst einmal die möglichen Wege aufzeigen lassen woll-
ten.

Ich habe an und für sich zwei grundsätzliche Fragen an Herrn Prof. Kahl. Er hat das
Thema Koppelungsverbot angesprochen. Er sagte, es könnten Blöcke gebildet werden.
Er hatte dazu aber auch vom Prinzip her gesagt, es müsse ein Zusammenhang beste-
hen. Ich würde mir gerne noch einmal etwas Deutlicher erklären lassen, wann ein Zu-
sammenhang besteht. In diese Richtung wurden auch schon Fragen von meinen Vor-
rednern bzw. Vorfragern gestellt. Wann bestehen diese Zusammenhänge?

Die zweite in diesem Zusammenhang stehende Frage möchte ich an Frau Cancik rich-
ten. Sie haben von nicht wirkenden Textsätzen gesprochen. Ich frage das jetzt einmal
ganz flapsig. Würde es z. B. ausreichen, dass wir hinter den Artikel mit der Todesstrafe
als zusätzliche Klammer hinschreiben würden: „rechtunwirksam, Verstoß gegen Grund-
gesetz“? Wir könnten auch „nichtig“ hinschreiben. Wir würden es dann aber in der Ver-
fassung belassen, zumindest als Erkenntnis oder als historischer Teil der Verfassung.
Das ist für mich eine ganz offene Frage. Ich glaube aber nicht, dass wir es so machen
wollen. Denn wenn ich solche Fragen stelle, wird hineingeheimnisst, dass wir das so
machen wollten. Dazu würde mich Ihre Antwort interessieren.

Das, was Herr Prof. Stolleis gesagt hat, finde ich nicht nur charmant oder mit Charme
behaftet. So wurde es gerade von meiner Vorrednerin genannt. Ich finde es vielmehr
sehr konstruktiv, vorzuschlagen, diesen zweigleisigen Weg zu gehen. Ich frage Sie jetzt
einmal ganz konkret: Könnte man das z. B. so machen, wie es bei Listenabstimmungen
durchgeführt wird? Das kennen wir nun alle aus der Praxis der Hauptversammlungen,
an denen wir teilnehmen. Dort werden Listen mit Namen von Personen vorgelegt. Ich
sage jetzt einmal: Das müssten dann Listen mit vorgeschlagenen Artikeln der Verfas-
sung sein. Man könnte dann unten einen großen Kringel anbringen, in das das
Kreuzchen gemacht werden kann, das besagt: Ich stimme damit allen Änderungen zu,
die ich nicht gestrichen habe. – Wäre das z. B. möglich? Das hieße, dass man generell
sagt, man kann ein Kreuzchen für die Verfassungsänderungen machen, die vorge-
schlagen wurden. Dafür ermöglicht man dem Bürger dann, die Dinge, die er nicht haben
will, zu streichen. Meine Frage ist, ob das so gehen würde. Das würde mich interessie-
ren.

Herr Wieland, ich habe eines nicht verstanden. Sie sagten, ein Volk könne sich eine
neue Verfassung geben. Ich Hessen ist es gerade nicht so, dass sich das Volk eine
neue Verfassung geben kann. Leider kann die Initiative zur Verfassungsänderung bis-
her nur vom Landtag ausgehen, so würde ich das sagen, wenn ich Mitglied der GRÜ-
NEN wäre. Ich denke aber, das kann auch so bleiben.

Vorsitzender: Es wurden alle Sachverständigen noch einmal angesprochen. Wenn Sie
einverstanden sind, antworten sie in der gleichen Reihenfolge.
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SV Prof. Dr. Kahl: Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Ich werde versuchen, die an mich
gerichteten Fragen in zwei Komplexen zu bündeln. Der erste Komplex betrifft nochmals
die Begrifflichkeit Totalrevision und Teilrevision. Dann werde ich mich der Frage nähern,
wann dieser ominöse sachliche Zusammenhang besteht.

Zunächst möchte ich Folgendes sagen. Herr Wieland hat das schon völlig zu Recht
betont. Wir betreten in der Tat mit diesen Fragestellungen, die wir hier erörtern, verfas-
sungstheoretisches Neuland. Das gilt jedenfalls für Hessen. Der Staatsgerichtshof hat
dazu noch nichts gesagt. Kein Kommentar zur Hessischen Verfassung hilft uns weiter.
Ich habe es bereits ausgeführt: Auch der Blick auf alle anderen Bundesländer ein-
schließlich Bayern hilft uns nicht weiter. – Wir sind auf uns und unsere juristische
Phantasie völlig allein gestellt.

Vorsitzender: Das ist eine große Chance!

SV Prof. Dr. Kahl: In der Tat, das ist eine große Chance. – Angesichts dieser Situation
müssen wir meines Erachtens die Allgemeine Verfassungslehre zu Rate ziehen und
auch in das europäische Ausland blicken. Ich habe bereits die Schweiz genannt, die
uns in dieser Frage meines Erachtens verfassungsrechtlich und verfassungstheoretisch
am nächsten steht. Auch der Staatsgerichtshof, falls er irgendwann einmal mit diesen
Fragen befasst werden sollte, wird sich kundig machen müssen und nach Orientie-
rungspunkten suchen müssen. Sie werden vielleicht auch bei der Allgemeinen Verfas-
sungslehre, der Allgemeinen Verfassungstheorie und auch bei der schweizerischen
Staatstheorie fündig werden, falls er zu der Ansicht kommen sollte, dass die bayerische
Rechtslage, die hierzu gerne fälschlicherweise angeführt wird, nicht weiterhilft.

Wenn man diese Prämisse teilt, dann spielt meines Erachtens die Begrifflichkeit der
Totalrevision doch eine gewisse Rolle, und zwar trotz aller Unbestimmtheit und aller
Vagheit, die mit diesem Begriff verbunden ist. Frau Cancik, es handelt sich dabei eben
nicht um eine rein schweizer Terminologie. Ich darf den Beitrag der Kollegen Lange und
Jobst anführen. Auf S. 453 steht, eine Totalrevision sei eine prinzipielle Gesamtdurch-
sicht innerhalb der Schranken der Art. 150 und 26 Hessische Verfassung, bei der alle
Regelungen und Prinzipien grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt würden. So weit
wollte ich dieses hier sinngemäß wiedergeben.

Letztendlich ist dies nichts anderes als das, was wir uns hier unter dem Stichwort „Ent-
rümpelung“, soweit ich sehe, mehrheitlich hier vorgenommen haben. Wir wollen die
Verfassung zunächst einmal hinsichtlich all dessen durchgehen, was formell auf den
Prüfstand gestellt werden muss, und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen. Frau
Pauly-Bender, das fasst dann alles zusammen, was unter dem Begriff „Formalität“ läuft.
Das sind die Verstöße wegen Zeitablaufs oder wegen gesellschaftspolitischer Obsoles-
zenz. Da geht es um Verstöße gegen Art. 31 Grundgesetz. Das betrifft die Problematik
der Sperrwirkung in Verbindung mit Art. 72 Abs. 1 Grundgesetz. Das betrifft aber mei-
nes Erachtens auch die von Ihnen angesprochenen redaktionellen Änderungen. Das
betrifft also jedes Wort und jeden Buchstaben, die wir streichen wollen. Ich bin kein
Prophet, aber es erscheint mit nicht unwahrscheinlich, dass wir am Ende zu einer gan-
zen Mengen zu ändernder Vorschriften kommen werden. Auch wenn da nur ein Code,
oder, wie Sie sagen, eine Zahl, geändert werden soll, muss über diesen Artikel abge-
stimmt werden. Das würde somit auch unter den Begriff „Entrümpelung“ fallen.
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Zum jetzigen Zeitpunkt ist es müßig, darüber zu spekulieren, ob der Weg der formellen
Totalrevision oder der Teilrevision beschritten werden wird. Das bleibt zunächst speku-
lativ. Wir können diese Frage nur im Hinterkopf halten und sie ex post, aber nicht ex
ante beurteilen. Sollte sich herausstellen, dass die Zahl der formellen Änderungen ge-
ring sein wird, bleibt selbstverständlich die Möglichkeit der Teilrevision offen. Das hatte
ich gesagt. Damit komme ich zu dem sehr bedenkenswerten Vorschlag des Herrn Stol-
leis, den er mit seiner Zwei-Wege-Theorie unterbreitet hat. Ich sage das aber unter dem
Vorbehalt, dass sich am Ende nur eine sehr begrenzte Zahl formeller Änderungen er-
gibt.

Ich bin aber sehr skeptisch, ob sich dabei ein dritter Weg im Sinne dessen auftun wird,
was Herr Wieland hier angedacht hat. Ich bin übrigens überhaupt gegenüber dritten
Wegen skeptisch. Meines Erachtens bietet uns die Verfassung – das ist auch gut so –
zwei Wege, nämlich den der Verfassungsgebung und den der Verfassungsänderung.
Die Verfassungsänderung eröffnet einen sehr weiten Spielraum. Innerhalb der Grenzen
der Art. 150 und 26 Hessische Verfassung kann man da alles, auch materiell, ändern
und damit im Grunde genommen qualitativ eine völlig neue Verfassung schaffen. Dabei
handelt es sich aber weiterhin um eine Änderung der Verfassung. Dies geschieht dann
über Art. 123 Hessische Verfassung.

Insofern möchte ich noch einmal den Hinweis darauf geben, dass meines Erachtens
eine Entrümpelung nichts anderes als eine formelle Totalrevision ist. In der Schweiz hat
man dafür einen sehr schönen Begriff. Man spricht von der Nachführung der Verfas-
sung. Die Schweizer haben bei ihrer Totalrevision nichts anderes als eine solche
Nachführung der Verfassung gemacht. Das heißt, sie sind die Verfassung Artikel für
Artikel hinsichtlich der Frage durchgegangen, ob dies noch zeitgemäß ist. Sie haben
dann entsprechend formell geändert. Sie haben aber bei ihrer letzten Totalrevision ge-
rade keine materiell neue Verfassung geschaffen.

Ich komme nun zu dem zweiten Fragenkomplex, der sich mit der Frage beschäftigt, was
materielle Einheit bedeutet und was hierbei einen sachlichen Grund darstellt. Hier han-
delt es sich sicherlich um ein besonders schwieriges Geschäft. Hier wird man letztend-
lich auch nur im Einzelfall dann schlauer sein können. Ich kann diese Frage deshalb
zunächst einmal nur negativ beantworten.

Es reicht sicherlich nicht aus, dass eine Bestimmung im ersten  Abschnitt steht und die
Rechtsstellung des Einzelnen betrifft. Es reicht auch nicht aus, dass es im zweiten Ab-
schnitt steht und deshalb das Staatsorganisationsrecht betrifft. So hatte man das in
Bayern eingeteilt. Ich halte das für demokratiewidrig. Man wird also z. B. Fragen, die die
Freiheitsentziehung gegenüber Einzelnen betreffen, mit zwei Artikeln, die etwa den
Komplex der Justizgrundrechte betreffen, zusammenführen können. Man wird aber be-
reits ein soziales Grundrecht nicht mit einer eigentumsrechtlichen Bestimmung zusam-
menführen können. Dabei handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Fragestellun-
gen.

Was meines Erachtens auch nicht geht, ist, an dem Erledigungsgrund anzusetzen. Frau
Cancik, ich will noch einmal versuchen, das etwas klarer herauszuarbeiten. Das führt
zum Nichtigkeitsbegriff. Reicht es aus, zu sagen, das Volk habe ohnehin nichts mehr
über diese einzelnen Bestimmungen zu sagen, diese seien nichtig, deshalb könne man
wegen Nichtigkeit als Oberbegriff das alles zusammenpacken? Ich meine, das geht
nicht. Das ist allerdings eine Frage, die uns in die Rechtstheorie und in die Verfassung-
stheorie führt. Ich bin kein Rechtstheoretiker. Nach meinem Verständnis ist es aber so,
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dass die Nichtigkeit dieser landesverfassungsrechtlichen Normen nicht per se eintritt.
Denn wer sagt uns, dass diese Vorschriften gegen Art. 31 Grundgesetz verstoßen? Wer
entscheidet darüber? Es kann z. B. eine Stimme in der Literatur oder in einem Kom-
mentar diese Auffassung vertreten. Im nächsten Kommentar wird das anders gesehen.
Müssen wir also drei oder vier Aufsätze finden, damit man sagen kann, das sei die
herrschende Meinung? Ab wann ist es die herrschende Meinung? Das alles ist aus
Gründen der Rechtssicherheit völlig inakzeptabel.

Deshalb muss die Nichtigkeit in einem eigenen Akt gesondert festgestellt werden. Es
gilt daher die Vernichtbarkeitstheorie. Normen müssen durch einen actus contrarius
explizit vernichtet werden. Durch einen entsprechenden actus werden sie nämlich auch
in Kraft gesetzt. Eine solche Vernichtung kann einerseits nur das Verfassungsgericht
oder der verfassungsändernde Gesetzgeber vornehmen. Solange dies aber nicht ge-
schehen ist, müssen wir von dem geltenden Recht ausgehen. Deshalb meine ich, dass
das Volk sehr wohl über alle diese Fragen abstimmen muss, bei denen einzelne, sich
mit der Verfassung beschäftigende Juristen der Ansicht sind, dass sie möglicherweise
gegen Art. 31 Grundgesetz verstoßen könnten. Andere hingegen nehmen eine mögli-
che Sperrwirkung an. Im Einzelfall wird das alles höchst kontrovers diskutiert. Man
muss also von deren Gültigkeit ausgehen. Wenn das aber so ist, dann kann es nur auf
materiell inhaltliche Aspekte ankommen. – Vielen Dank.

SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis: Ich möchte empfehlen, dass wir uns nicht hinsichtlich der
Frage in terminologische Auseinandersetzungen verstricken, ob es sich um eine Vollre-
vision, eine Totalrevision, um eine Teilrevision oder um punktuelle Änderungen etc.
handelt. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir im Sinne der von Herrn Wieland ge-
troffenen Unterscheidung keine Verfassungsgebung, sondern eine Verfassungsände-
rung durchführen. Wenn das Konsens ist, dann sind wir an den Rahmen des Art. 123
Hessische Verfassung gebunden. Wir müssen dann den dort vorgezeichneten Weg
befolgen.

Ich komme damit zu meinem ersten Punkt. Herr Dr. Jürgens hat gesagt, ein Initia-
tivrecht des Volkes gebe es bei Verfassungsänderungen nicht. Es handelt sich dabei
eher um eine akademische Frage. Das steht gar nicht auf der Tagesordnung. Der Klar-
heit wegen will ich aber doch Folgendes sagen: Art. 123 Hessische Verfassung verweist
wörtlich auf den Weg der Gesetzgebung. Wie der Weg der Gesetzgebung aussieht,
besagen Art. 116 ff. Hessische Verfassung. Art. 116 Hessische Verfassung besagt:

Die Gesetzgebung wird ausgeübt

a) durch das Volk …,

b) durch den Landtag.

Art. 116 Hessische Verfassung besagt dann weiter, dass es keinen anderen Weg der
Gesetzgebung gibt. Theoretisch wäre also eine Verfassungsänderung auch auf diesem
Wege möglich. Da bin ich mir ganz sicher, und zwar schon allein wegen des Wortlau-
tes.

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das ist eine Mindermeinung!)

– Ja, gut.
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(Prof. Dr. Wieland: Das muss nicht falsch sein!)

– Das muss nicht falsch sein, vielen Dank. – Das ist eine Auslegungsfrage, die man
jetzt aber beiseite lassen kann. Das können wir – –

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das war nicht meine Frage! Meine Frage war, ob,
wenn man das ausdrücklich klarstellend regeln wollte, das ein sachlicher Zusam-
menhang wäre mit anderen Möglichkeiten der Verfassungsänderung!)

– Ja, gut. – Der zweite Punkt wurde eben schon von Herrn Kahl angesprochen. Auch
ich meine, so genannte nichtige Normen, die in der Verfassung stehen, müssten, um
der Klarheit des Textes willen, auf jeden Fall ausdrücklich aufgehoben werden. Das
geht nicht anders. Man kann nicht sagen: Sie sind nicht mehr in der Welt, deshalb las-
sen wir sie einfach weg. – Herr Posch, das wäre sehr praktisch. Aber ich glaube, das
können wir nicht machen. Außerdem bestehen sachliche Differenzen hinsichtlich der
Frage, um welche Normen es sich dabei handelt. Als simples Beispiel möchte ich hier
die Todesstrafe anführen. Das muss also auf jeden Fall gemacht werden. Das hat Herr
Kahl ausführlich begründet. Das will ich nicht noch einmal wiederholen.

Frau Pauly-Bender, die Unterscheidung zwischen nichtigen, durch Zeitablauf irrelevant
gewordenen oder solchen Normen, die durch einfache Nachbesserung oder Nachfüh-
rung ergänzt werden können, ist nicht scharf. Ich glaube, man wird keine Pakete dieser
Art bilden können. Das verschwimmt. Sogar eine einfache Änderung der Urlaubsrege-
lung, die man aus dem einfachen Gesetz entnehmen kann, wird damit auf Verfas-
sungsebene gehoben. Das ist dann eine materielle Änderung und keine einfache re-
daktionelle Klarstellung. Das geht nicht.

Ich meine deswegen: Wir müssen wirklich so verfahren, wie mehrfach gesagt wurde.
Wir müssen den Diskussionsprozess zu Ende führen. Herr Wintermeyer vertrat auch
diese Meinung. Am Ende müssen wir dann entscheiden, wie wir das praktisch regeln
wollen.

Ich möchte noch eine Bemerkung zu der Frage des Herrn Wintermeyer machen. Wenn
ich das richtig verstanden habe, wollen Sie auf der einen Seite eine globale Antwort
zulassen und auf der anderen Seite die Streichung einzelner Bestimmungen in einer
langen Liste ermöglichen.

(Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer)

– Sie wollen, dass beides gleichzeitig möglich ist. Das erscheint mir schwierig. Denn
dann würde es sich um ein gespaltenes Votum handeln. Ich kann nicht mit einem Kreuz
die Gesamtheit der Änderungen billigen, mir dann aber doch noch ein paar Rosinen
herauspicken, die ich nicht billige. Das wäre dann eine widersprüchliche Aussage.

(Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer)

Erstens wäre das ganz schwierig auszuzählen. Zweitens erhebt sich dann die Frage,
was denn nun eigentlich gilt, das Ja oder das Nein. Ich denke, man muss den Bürger
dann bitten, einen klaren Schnitt zu machen. Er kann entweder den Weg über die glo-
bale Zustimmung gehen. Oder aber er muss sich die Arbeit machen und die Liste im
Einzelnen durchgehen. Eine andere Möglichkeit scheint es mir nicht zu geben.
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Abg. Axel Wintermeyer: Wir haben bei dem Wahlverfahren z. B. das Kumulieren und
das Panaschieren. Die Stimmzettel dazu sind Ihnen vielleicht in Erinnerung. Da haben
wir genau dieses System. Dort wird praktisch ein großes Kreuzchen gemacht, das be-
sagt: Ich stimme allem bis auf das zu, was ich gestrichen habe. Meiner Meinung nach
handelt es sich da um eine eindeutige Willenserklärung, die der wählende Bürger oder
auch der einer Partei angehörende Bürger dort jeweils abgibt. Da dies so ist, müsste
das meiner Meinung nach möglich sein. Deshalb hatte ich Sie danach gefragt. Das ist
kein gespaltenes Votum.

Vorsitzender: Lassen wir das zunächst einmal so stehen?

(SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis: Ja!)

SV Dr. Cancik: Ich will das noch einmal generell sagen. Ich glaube wie alle hier, dass
aus Gründen der Praktikabilität ein In-Toto-Verfahren natürlich wünschenswert wäre.
Das geht mir auch so. Ich glaube aber, dass wir dann rechtlich nicht hinkommen wür-
den.

Ich will auch noch einmal deutlich sagen: Wir können es in der Tat jetzt nicht vorweg
entscheiden. Die Varianten, die im Raum stehen, kann man erst endgültig begutachten,
wenn man weiß, welche Änderungen gewünscht werden.

In meinem ersten Punkt möchte ich noch einmal zu der Frage Teilrevision–Totalrevision
sprechen. Ich bin da ganz eins mit Herrn Stolleis. Solange wir Änderungen wollen, be-
finden wir uns in dem Verfahren nach Art. 123 Hessische Verfassung. Herr Kahl, ich
kann einfach nicht sehen, welche Rechtsfolgen aus der Begrifflichkeit zu ziehen sind.
Solange wir uns in Verfahren nach Art. 123 Hessische Verfassung befinden, handelt es
sich um Änderungen mit bestimmten materiellen Grenzen. Das ist mir auch nach der
von Lange und Jobs vorgenommenen Beschreibung nicht ganz klar geworden. Sie ha-
ben es als Totalrevision beschrieben. Mir scheint das aber ein politischer Begriff zu
sein. Mir ist nicht klar, welche Rechtsfolge er haben kann. Ich denke, das kann man
aber vielleicht dahinstehen lassen.

Natürlich ist die Frage der Nichtigkeit in der Tat ganz wichtig. Ich hatte schon gesagt,
dass das ein erstes Andenken ist und ich mir selbst auch nicht sicher bin, ob ich, wenn
ich das genau prüfen würde, sagen würde, dass sich daraus jetzt der erforderliche
sachliche Zusammenhang ergeben würde. Die Frage, wie man mit nichtigen Normen
umgehen soll, ist, von der Logik des Denkens her gesehen, eigentlich fast nicht zu lö-
sen. Das ist einfach ganz unklar. Sind sie eigentlich nicht mehr da, obwohl sie dort noch
stehen? Was bedeutet Nichtigkeit?

Herr Posch, ich möchte Ihnen aber auch sagen, dass ich Ihnen gar nicht viel Hoffnung
machen kann, dass wir damit ein irgendwie ernst zu nehmendes größeres Paket be-
kommen könnten. Denn ich vertrete hinsichtlich der Frage, welches Verfassungsrecht
des Landes nichtig ist, ein ganz restriktives Konzept. Das heißt, aus meiner Sicht sind
das ganz wenige Änderungen, ganz wenige. Das betrifft vielleicht die Todesstrafe und
die eine Bestimmung in Art. 101 Hessische Verfassung. Ich würde eben sagen: Wegen
der Verfassungsautonomie der Länder handelt es sich in all den Fällen, in denen Zu-
sammenhänge mit Kompetenzen der Bundesebene bestehen, vielleicht um Überlage-
rungen. Vielleicht gibt es da eine Sperrwirkung. Auf keinen Fall ist das Recht dann aber
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nichtig. Deshalb bin ich der Meinung, dass sich dieses Paket nicht ernsthaft lohnen
wird.

Ich bin mit Herrn Kahl aber ganz einer Meinung, dass wegen des Aspektes der Rechts-
sicherheit natürlich eine ausdrückliche Aufhebung erforderlich ist.

Herr Wintermeyer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden
habe. Sie fragten: Reicht es aus, hinter die Bestimmung hinsichtlich der Todesstrafe zu
schreiben, dass es sich um nichtiges Recht handele? Mir ist nicht ganz klar, wofür das
ausreichen soll. Wenn man deutlich machen will – –

(Abg. Axel Wintermeyer: Das gilt nicht mehr!)

Meine Meinung ist Folgende: Das ist eine nichtige Norm. Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit sollte sie gestrichen werden. Insofern ist mir nicht ganz klar, was Sie mit Ihrer
Regelung gewinnen würden. Möglicherweise verstehe ich Sie da falsch.

(Abg. Axel Wintermeyer: Darf ich dazu kurz etwas sagen?)

– Ja.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich habe das mehr vor dem Hintergrund gesagt, dass wir uns
darüber einig waren, den historischen Charakter unserer Verfassung aufrechterhalten
zu wollen. Man könnte dann sagen, dass eine solche Bestimmung an für sich auch da-
zu gehört. Damit erhebt sich die Frage, ob man sie einfach wegen der Optik in der Ver-
fassung belassen sollte und dann dahinter einfach schreibt: ist nichtig. Es ist die Frage,
ob man das machen kann. Das ist nun einmal eine Frage, die mich interessiert.

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das hat bisher noch keiner gemacht! – SV Prof. Dr.
Dr. Dr. Stolleis: Das gibt es jetzt schon in manchen Textausgaben!)

– Das weiß ich.

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das sind aber keine amtlichen Bemerkungen!)

SV Dr. Cancik: Ich wollte noch etwas zu dem gegabelten oder dualen Weg der Ab-
stimmung sagen, den Herr Stolleis vorgeschlagen hat. Herr Jürgens, danach hatten Sie
gefragt. Wenn man sich das demokratische Mitwirkungsrecht anschaut und wenn man
diese Perspektive einnimmt, dann kann man in der Tat sagen, dass eine solche alter-
native Lösung natürlich nicht schlechter ist als bloße Einzelabstimmungen und dass das
auch als Erleichterung empfunden werden kann. Wie viel leichter es wirklich wird, wenn
es daneben die Möglichkeit der vielen Einzelabstimmungen gibt, ist natürlich eine ande-
re Frage. Das betrifft die Frage, wie hoch sich die Stimmzettel stapeln werden. Aber ich
halte das für einen möglichen Weg.

Herr Wintermeyer, allerdings bin ich mir nicht ganz im Klaren, ob die Vorstellung, dass
man grundsätzlich das Ja ankreuzen und dann noch streichen kann, nicht schon an
anderer Stelle scheitert. Denn das Volksabstimmungsgesetz besagt klar, dass mit Ja
oder Nein abgestimmt werden muss. Das spräche aus meiner Sicht dafür, zu sagen:
Man kann vielleicht eine solche Alternativlösung wählen. – Ich glaube, das wird auch
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durch die Stimmordnung geregelt. Das müsste man sich einmal genau angucken. Ich
meine, es müsste jede einzelne abzustimmende Materie auf einem extra Stimmzettel
wiedergegeben sein. Das müsste man sich jetzt noch einmal anschauen, inwieweit die
Stimmordnung das vorentscheidet. Das kann ich jetzt nicht sagen.

Ich komme zu der Frage der sachlichen Zusammenhänge. Einen gewissen Anhalts-
punkt bietet eine Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, die zum
Volksbegehren ergangen ist. In dieser Entscheidung nimmt der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof ein Koppelungsverbot an. Er sagt, dass nur Dinge zusammengepackt
werden dürfen, die sachlich zusammenhängen. Wenn man sich die Entscheidung
durchliest, kann man verzweifeln. Denn es wird letztlich nicht klar, wann Sachen sach-
lich zusammenhängen. Man kann das auch abstrakt nicht klären. Wenn man die Per-
spektive der demokratischen Mitwirkungsrechte des Volkes stärken will, würde man
wohl immer eine Art Testfrage stellen müssen, die danach fragt, ob über Sachverhalte
einzeln, also getrennt, abgestimmt werden kann, ohne dass sozusagen der Sinn der
einzelnen Regelungen geändert wird. Wenn sie trennbar sind, dann müssten sie auch
getrennt abgestimmt werden. Das ist aber nur eine Daumenregel. Ich kann dazu keine
abschließende Aussage machen. – Vielen Dank.

Vorsitzender: Herr Prof. Kahl wollte, so glaube ich, noch einmal unmittelbar zu der
Aussage von Frau Cancik etwas nachhaken.

SV Prof. Dr. Kahl: Nur weil ich unmittelbar angesprochen war, will ich eine ganz kurze
Bemerkung machen. Auch ich bin kein Freund juristischer Streitereien über Begriffe. Ich
meine aber, dass es auf die Unterscheidung zwischen Teil- und Totalrevision durchaus
ankommt und dass daran die Frage des Abstimmungsverfahrens  unmittelbar gekoppelt
ist. Hier unterscheide ich mich offensichtlich von der Auffassung von Frau Cancik. Denn
bei einer Teilrevision oder bei mehreren Teilrevisionen können sie dem Volk am Ende
gerade einzelne Normen oder einzelne Pakete zur Abstimmung vorlegen. Wenn man
aber anhand von Kriterien, bei deren Festlegung sicherlich Schwierigkeiten bestehen,
am Ende zu der Einschätzung kommt, dass es sich um eine Totalrevision formaler Art
handelt – eine materielle Totalrevision steht wohl nicht zur Debatte –, dann muss mei-
nes Erachtens zwingend der ganz neue Text, ich habe das die Hessische Verfassung
des Jahres 2005 oder 2006 genannt, dem Volk in einer Abstimmung vorgelegt werden.
Das ist ein entscheidender, rechtlich relevanter Unterschied, der sich an diese Frage
anknüpft.

(SV Dr. Cancik: Darf ich noch einmal nachfragen? – Das hieße dann, dass eben
nicht mehr das Verfahren nach Art. 123 Hessische Verfassung genommen würde!)

Beide Wege bewegen sich im Rahmen des Verfahrens nach Art. 123 Hessische Ver-
fassung – beide Wege.

SV Prof. Dr. Wieland: Gerade dieser letzte Meinungsaustausch hat mir noch einmal
deutlich gemacht, dass ich da anderer Auffassung bin. Meines Erachtens bewegen wir
uns zunächst einmal im Rahmen des Verfahrens des Art. 123 Hessische Verfassung.
Das heißt, es muss jeweils einzeln abgestimmt werden.
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Hier wurden bisher verschiedene Unterscheidungen erörtert. Da ging es um die Frage,
was eine redaktionelle Änderung ist. Es ging um die Frage, ob nur das herausgestri-
chen werden soll, was obsolet ist, und ob das herausgestrichen werden muss, was
nichtig ist. Das sind für mich alles Motive. Aber das unterscheidet nicht das, was zur
Abstimmung gestellt wird.

Vielmehr ist jede vorgesehene Änderung des Verfassungstextes für sich nach Art. 123
Hessische Verfassung zur Abstimmung zu stellen, und zwar als Veränderung. Das
heißt: Wenn wir uns nicht auf den Weg begeben, den ich vorhin geschildert habe, dem-
zufolge wir sagen: „Wir wollen uns eine völlig neue Verfassung geben“, dann bleibt es
bei Änderungen.

Ich habe bisher noch niemanden gehört, der sagte, er wolle eine völlig neue Verfassung
haben. Herr Kahl, ich würde sagen: Auch bei einer Totalrevision handelt es sich um Än-
derungen der bestehenden Verfassung. Auch dafür gilt dann Art. 123 Hessische Ver-
fassung, es sei denn, man würde sich auf das Risiko einlassen, den Weg zu beschrei-
ten, den ich als dritten Weg bezeichnet habe. Das wollten Sie aber gerade nicht. Ich bin
der Meinung, Juristen sollten auch ein Stück weit mutig sein und konstruktiv denken. Es
wird uns nachgesagt, wir würden immer nur bremsen. Man kann darüber nachdenken –
mehr will ich gar nicht sagen –, ob man nicht für eine solche Situation praktisch das
Vorhandensein einer Lücke in der Verfassung bejaht. Aber das würde sich immer noch
im Rahmen der vorhandenen Verfassung bewegen.

Abgestimmt würde dann über die Änderungen. Da bin ich ganz eindeutig anderer Mei-
nung als Sie. Das scheint mir auch aus dem Grund des Erhalts der Verfassung wichtig
zu sein. Stellen Sie sich vor, Sie würden den Entwurf der neu geformten Verfassung zur
Abstimmung stellen und keine Mehrheit dafür erhalten. Dann müssten Sie als Jurist sa-
gen: Na gut, dann gilt die alte Verfassung weiter. – Aber was ist das dann für eine Legi-
timation, wenn das Volk dem ihm vorgelegten Entwurf der neuen Verfassung abgelehnt
hat, dann zu sagen: Dann gilt die alte.

Ich würde dringend davor warnen, das, was man nicht ändern will, zur Abstimmung zu
stellen, so lange man keine neue Verfassung haben will. Vielmehr sollte man an der
Verfassung festhalten und dem Volk nur die Frage stellen: Wollt ihr die Veränderungen?
– Das ist in Art. 123 Hessische Verfassung auch angelegt. Man sollte Art. 123 Hessi-
sche Verfassung ernst nehmen. Dort geht es immer nur um die Frage der Änderung.
Wenn die vorgeschlagenen Änderungen keine Mehrheit erhalten, dann bleibt das Alte
erhalten. Ich denke, auch wenn man einen Begriff draufsetzt und sagt, das sei eine To-
talrevision, ändert man nicht den Weg.

Deswegen hatte ich die Überlegung des dritten Weges. Denn bei konventionellem Vor-
gehen sehe ich uns eigentlich relativ eng an Art. 123 Hessische Verfassung gebunden.
Das, was Herr Stolleis vorgeschlagen hat, macht das ein Stück weit praktikabler. Aber
gerade wenn man möglicherweise zu sehr vielen Änderungen kommt – ich weiß aber
noch gar nicht, ob es so sehr viele sein werden –, bleibt es eine sehr lange Liste. Des-
halb hatte ich über diesen dritten Weg nachgedacht.

Ich sage Ihnen aber ganz offen: Das ist etwas, was ein gewisses Maß an Mut voraus-
setzt. Nach meinem Verständnis lebt es davon, dass die Verfassung etwas Dynami-
sches ist. Verfassungen verändern sich. Unser Verständnis der Verfassung verändert
sich. Das kann ich als Jurist auch ein Stück weit aufnehmen. Ich müsste dann aber of-
fen bekennen, dass das etwas ist, was vom Text der Verfassung her nicht vorgesehen
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ist. Ich kann das jetzt aber aus gut erwogenen verfassungstheoretischen Gründen her-
aus sagen. Das erlaubt mir dann, zu sagen: Das ist nicht vorgesehen. Da besteht eine
Lücke. Deshalb darf ich einen neuen Weg gehen, mit dem ich mich mehr auf theoreti-
scher Basis bewege.

Aber ich will jetzt gar nicht unbedingt hier propagieren, dass man diesen Weg gehen
muss. Ich habe vorhin nur gesagt: Das wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit, über die
man nachdenken könnte. – Man kann das auch erst beurteilen, wenn man ersehen
kann, was bei der Arbeit herausgekommen ist. Auch das habe ich vorhin schon gesagt.

Solange wir aber diesen Weg nicht gehen, bin ich der festen Überzeugung, dass nur
über Änderungsvorschläge abgestimmt werden darf. Es muss dann einzeln abgestimmt
werden. Es kommt dann nicht darauf an, was für Normen es sind oder, Frau Pauly-
Bender, ob man 24 oder 21 Tage Urlaub festgeschrieben haben will. Das sind durchaus
Dinge, die einen harten inneren Gehalt haben.

Hinsichtlich der Frage der Nichtigkeit würde ich genau das sagen, was die Vorredner
auch schon gesagt haben. Hinsichtlich der Frage, was nichtig ist, werden Sie bei den
verschiedenen Juristen unterschiedliche Auffassungen vorfinden. Da kann man nicht
nach herrschender Meinung gehen. Wenn der Staatsgerichtshof nicht feststellt, dass
etwas nichtig ist, dann gilt es, es sei denn, es würde geändert. Das scheint mir eine re-
lativ klare Linie zu sein, die aber auch in Art. 123 Hessische Verfassung insoweit ange-
legt ist.

SV Prof. Dr. Kahl: Hier soll kein Missverständnis stehen bleiben. Auch ich bin der An-
sicht, dass der Weg stets über Art. 123 Hessische Verfassung geht. Die Frage, ob es zu
einer Teil- oder Totalrevision kommen soll, hat nichts mit Art. 123 Hessische Verfas-
sung zu tun. Aber Art. 123 Hessische Verfassung sagt nichts über das Abstimmungs-
verfahren aus, über das wir hier jetzt nachdenken.

Ich will hier auch nicht für den Weg der formellen Totalrevision plädieren. Darum geht
es mir überhaupt nicht. Ich wollte über die Rechtsfolgen nachdenken, die sich ergeben,
wenn das Ergebnis der Tätigkeit sein sollte, dass man in jedem der beiden Hauptteile
der Verfassung und in jedem der römischen Abschnitte einmal hier und einmal dort et-
was gestrichen hat, ohne jedenfalls inhaltlich materiell etwas zu ändern. Dies kann aus
Gründen der Obsoleszenz, der redaktionellen Änderung oder wie auch immer gesche-
hen. Ich meine, dass man das durchaus unterscheiden kann. Am Ende kann dabei eine
so beträchtliche Zahl von Änderungen herauskommen – ich muss jetzt keine Zahl nen-
nen –, dass ein qualitativer Sprung eintreten würde, wobei es sehr schwierig ist, zu be-
stimmen, ab wann dieser eintritt. Dieser Sprung führt dann von einer Summe von Teil-
revisionen dahin, dass man eine Verfassung grundlegend von vorne bis hinten durch-
gesehen, bereinigt und entrümpelt hat. Wenn man diesen zweiten Weg gehen sollte,
dann muss dieser neue Verfassungsentwurf meines Erachtens als kompletter neuer
Text einschließlich der nicht geänderten Vorschriften dem Volk zur Abstimmung vorge-
legt werden.

SV Prof. Dr. Wieland: Ich würde jetzt gerne erwidern dürfen, um den Gegensatz unser
beiden Positionen deutlich zu machen. Herr Kahl, ich denke, wir sind uns insoweit einig,
dass wir beide das Gefühl haben, dass die Quantität irgendwann in Qualität umschla-
gen kann. Wenn man die Verfassung durchgesehen hat und sehr viele Änderungsvor-
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schläge vorliegen, dann kann man irgendwann zu dem Ergebnis kommen: Das ist jetzt
etwas anderes als die einzelnen Änderungen, die typischerweise die Änderung der
Verfassung prägen. – Sie würden daraus die Schlussfolgerung ziehen: Dann muss über
den Verfassungsentwurf in der neuen Form abgestimmt werden. – Ich würde die
Schlussfolgerung ziehen: Gegenstand der Abstimmung müssen immer die Änderungen
bleiben. – Ich würde das damit begründen, dass es gilt, die einmal gegebene Verfas-
sung im Zweifel aus Gründen der Legitimität zu erhalten. Das heißt, Art. 123 Hessische
Verfassung ist immer auf die Änderungen ausgerichtet. Er stellt die vorgesehenen Än-
derungen zum Gegenstand der Abstimmung. Ich würde sagen, das gilt auch bei dem
qualitativen Sprung. Da würden Sie die Gegenposition vertreten und sagen: Wenn es
qualitativ verändert ist, dann muss das Ganze als Neues abgestimmt werden. Vermut-
lich würden Sie damit in Kauf nehmen, dass, wenn die Mehrheit nicht überzeugend ist,
man Mängel hinsichtlich der Legitimation hinnehmen muss. Es ist vorstellbar, dass die
Beteiligung an der Abstimmung relativ gering sein wird oder dass es zu Gegenstimmen
kommt. Das alles sind für mich Gründe, zu sagen: Ich sollte den Souverän immer nur
dann befragen, wenn ich auch mit den Antworten leben kann. – Ich kann mit der Ant-
wort leben – –

(Zurufe)

– Ja, das ist ein verfassungstheoretischer Grundsatz. Eine Verfassung hat eine ganz
starke Legitimation- und Integrationsfunktion. Die sollte man nicht leichtfertig gefährden.
Wenn man den Souverän befragt hat, dann muss man die Antwort ernst nehmen. Ich
würde deshalb dafür plädieren, die Fragen vorsichtig zu stellen.

SV Prof. Dr. Kahl: Ich glaube, es ist nun sehr deutlich geworden, wo sich unsere Posi-
tionen angenähert haben und wo sie noch auseinander liegen. Herr Wieland, Ihre Posi-
tion besteht darin, dass Sie sagen: Das Volk soll nur dann entscheiden, wenn man mit
dem Ergebnis leben kann, ein Verfassungsentwurf soll dem Volk deshalb prinzipiell nie
als Ganzes zur Abstimmung vorgelegt werden. Mir leuchtet die Konsequenz nicht ein,
dass ein Volk nicht über den Entwurf eines Verfassungstextes als Ganzes entscheiden
können soll.

Zweitens kann man das auch vom politischen Ergebnis her sehen. Warum soll das Volk
nicht mit einer neuen Verfassung leben und ihr folgen können, bei der materiell nichts
geändert, aber formell modernisiert und entrümpelt wurde? Wer aus dem Volk sollte
etwas dagegen haben?

Aufgrund dieser beiden Gesichtspunkte würde ich dabei bleiben: Es kann einen qualita-
tiven Sprung dahin gehend geben, dass es sich um etwas Neues, etwas anderes han-
delt. Eine Verfassung ist ein organisches Ganzes und ein Gebilde. Wenn Sie hier und
dort etwas wegnehmen, etwas streichen, etwas ändern, ein Wort, einen Artikel oder
einen Absatz, dann ergibt sich daraus ein neuer Verfassungstext. Es ist dann ein Aliud.
Das müssen Sie dann zur Abstimmung vorlegen.

SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis: Ich will das nur zur Klarstellung sagen. Ich sehe nur zwei
Wege. Es gibt entweder den Weg der Verfassungsgebung im klassischen staatsphilo-
sophischen Sinn. Das steht hier nicht an. Oder es gibt den Weg der Verfassungsände-
rung. Wenn man dies bejaht, dann geht das über Art. 123 Hessische Verfassung und im
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Prinzip über Einzelabstimmungen. Ich sehe da keinen dritten Weg im Sinne des Herrn
Kahl.

Ich glaube aber, dass das weitgehend eine akademische Diskussion bleiben wird. Ich
bin davon überzeugt, dass wir diesen Qualitätssprung nicht erreichen werden, wenn wir
uns an unsere Maxime halten, einen schonenden Umgang mit dem Text des Jahres
1946 zu befürworten.

Ich will das mit einem kleinen praktischen Argument stützen. Ich würde es sehr begrü-
ßen, wenn wir bei der alten Zifferzählung bleiben könnten, und zwar schon wegen der
Erhaltung der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs. Das ist nicht unwichtig. Anson-
sten müssten Traditionen geändert werden, die man nicht ohne Not einfach zerstören
sollte. Aus der mehr grundsätzlichen Erwägung der Erhaltung der Gestaltungsfähigkeit
des Gesetzgebers, unabhängig davon, ob dies der Landtag oder das Volk ist – in die-
sem Fall sind es es beide –, plädiere ich dafür, sich möglichst viele Freiheiten gegen-
über den Vorgaben des Grundgesetzes zu nehmen, sowie das nach meiner Erinnerung
vorhin auch Herr Wieland gesagt hat. Da wäre ich nicht so ängstlich.

Ich bin eigentlich nicht ängstlich. Herr Wieland, hinsichtlich Ihres dritten Weges bin ich
aber sehr zurückhaltend. Er ist sozusagen neben dem Verfassungstext ausgedacht. Ich
halte mich an den Wortlaut und sehe die Möglichkeiten entweder der Verfassungsge-
bung oder der Verfassungsänderung. Wenn wir eine Verfassungsänderung machen
wollen – darüber besteht Konsens –, dann sollten wir uns an das vorgegebene Verfah-
ren halten. Das ist eindeutig das Verfahren der Gesetzgebung. Ich wiederhole es noch
einmal: Dann sind wir an Art. 116 ff. Hessische Verfassung gebunden. Dort steht, dass
Gesetzesinitiativen auch vom Volk ausgehen können. Dann nehmen sie ihren Gang
durch den Landtag und durch die Volksabstimmung.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, vielleicht war es doch ganz gut, dass ich
zunächst einmal der Lehre den Vortritt gelassen habe.

Ich will noch einmal an das anknüpfen, was Herr Prof. Stolleis sagte. Ich denke auch,
dass das jetzt ein Kurzresümee für uns sein kann. Wir werden uns aber natürlich mit
den Ausführungen beschäftigen. Es steht fest, dass wir mit der Verfassung möglichst
schonend umgehen und so wenige Änderungen wie möglich vorschlagen sollten, wenn
wir das Verfahren der einzelnen Abstimmungen haben werden.

Ich denke, hierfür gibt es noch einen zusätzlichen Grund, den ich gerne einmal in den
Raum werfen will. Herr Prof. Wieland, ich will das insbesondere Ihnen entgegenhalten.
Wenn wir einzelne Änderungen vorschlagen, ist es nach meinem Verständnis so, dass
das darüber abgewickelt werden muss, dass der Hessische Landtag ein entsprechen-
des Gesetz verabschiedet. Wenn das Volk einzeln darüber votieren muss, dann müsste
meiner Meinung nach jeder einzelne zu streichende Artikel ein eigenes Gesetz haben,
das dann zur Abstimmung gestellt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das über
ein Gesamtgesetz machen können. Denn das Volk muss über das Gesetz abstimmen
und nicht über den einzelnen Artikel, der sich vielleicht aus dem Gesetz ergibt. Mich
würde einfach einmal die Beantwortung dieser Frage von Ihrer Seite interessieren.

Ich habe das jetzt einmal kurz durchgerechnet. Wir haben jetzt 12 Artikel genannt be-
kommen, die nach Auffassung aller allein aufgrund Art. 31 Grundgesetz verfassungs-
widrig sind. Das ergibt sich, wenn man das einmal zusammenrechnet. Gesetzt der Fall,
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wir würden uns für so viele Änderungen entscheiden – ich vermute, es werden weniger
sein –, dann müsste der Landtag 12 verschiedene Gesetze verabschieden. So haben
wir das bei der Volksabstimmung über die drei Punkte, die letztes Jahr stattgefunden
hat, gemacht. Damals wurden dem Volk drei einzelne Gesetze jeweils zur Abstimmung
vorgelegt. Liege ich da mit meiner Annahme richtig?

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich möchte gleich etwas zu der letzten Frage sagen. Ich
habe es jetzt nicht genau im Kopf, wie es in dem Gesetz über Volksabstimmung gere-
gelt ist. Ich glaube, es ist so geregelt, dass nur über jedes einzelne Gesetz abgestimmt
werden kann. Wenn wir nur ein Gesetz verabschieden wollen, aber gleichzeitig mehrere
Abstimmungen ermöglichen wollen, dann müssen wir möglicherweise im Zusammen-
hang mit diesem Vorhaben auch das Gesetz über Volksabstimmung ändern. Das wäre
denkbar. Das kann ich momentan aber nicht überblicken. Nach meinem Dafürhalten
folgt aus dem Wortlaut des Art. 123 Hessische Verfassung jedenfalls nicht zwingend,
dass man das in unterschiedliche Gesetze aufspalten müsste. Darüber sollten wir viel-
leicht gleich noch einmal reden.

Ich wollte gerne noch einmal auf die Frage eingehen, die möglicherweise auch für unse-
re weitere Diskussion mitentscheidend sein kann, nämlich die, ob es zu einer Abstim-
mung oder zu mehreren kommen wird. Man kann der Auffassung sein, dass eine Ver-
fassungsänderung nach geltendem Recht auch durch Gesetzgebung des Volkes nach
Art. 124 Hessische Verfassung eingeleitet werden kann. Wenn Art. 124 Hessische
Verfassung auch Aussagen über die Abstimmung bei einer Verfassungsänderung trifft –
Abs. 3 besagt, dass die Volksabstimmung nur bejahend oder verneinend sein kann –,
dann wäre damit die Frage beantwortet, die wir hier seit eineinhalb Stunden diskutieren,
und zwar im Sinne des Herrn Posch – wenn es denn so wäre. Es ist eine Tatsache,
dass für ein Volksbegehren ein Fünftel der stimmberechtigten Bevölkerung ausreicht.
Nach der Regelung findet ein Volksentscheid nicht mehr statt, wenn der Landtag dieser
Initiative zustimmt, und zwar mit einfacher Mehrheit zustimmt. Ich habe jetzt jedenfalls
aus der Diskussion geschlossen, dass die hier anwesende Mehrheit der Auffassung ist,
dass dies für Verfassungsänderungen gerade nicht gilt, weil das im Kontrast zu Art. 123
Abs. 2 Hessische Verfassung steht. Art. 124 Abs. 2 Satz 2 Hessische Verfassung be-
sagt ausdrücklich:

Der Volksentscheid unterbleibt, wenn der Landtag den begehrten Gesetzentwurf
unverändert übernimmt.

Das heißt, demnach könnte eine Minderheit des Volkes eine Initiative starten, die der
Gesetzgeber dann mit einfacher Mehrheit zur Verfassungsänderung erheben könnte,
obwohl Art. 123 Hessische Verfassung genau das Gegenteil besagt. Denn demnach
muss es für eine Verfassungsänderung eine absolute Mehrheit im Landtag und eine
Mehrheit in der Volksabstimmung geben. Das ist der tragende Grund, weshalb das
auch anders gesehen und die Meinung vertreten wird, dass eben durch eine vom Volk
ausgehende Initiative keine Verfassungsänderung gestartet werden kann.

Wenn man dies allerdings anders sieht, dann würde, wie gesagt, möglicherweise Art.
124 Abs. 3  Hessische Verfassung dafür sprechen, dass man bei der Volksabstimmung
in der Tat nur eine Entscheidung hat: Man kann dann nur alles bejahen oder alles ver-
neinen. – Dies ist im Grund genommen bei der Gesetzgebung sinnvoll. Man kann nur
dem gesamten Paket des Gesetzentwurfs zustimmen oder es, unabhängig davon, wie
viele Paragraphen es hat, ablehnen. So ist das gedacht. Das widerspricht aber genau
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dem, was wir bisher hinsichtlich Art. 123 Hessische Verfassung besprochen haben.
Deswegen wird auch gesagt, das sei so nicht anwendbar. Wenn das aber anders gese-
hen wird, dann hätte, wie gesagt, möglicherweise Art. 124 Abs. 3 Hessische Verfassung
mit in den Blick genommen werden müssen.

Vorsitzender: Ich darf die Frage des Herrn Wintermeyer noch einmal aufgreifen und an
die Sachverständigen weiterreichen. Die Frage war, wie das Gesetzgebungsverfahren
im Landtag aussehen müsste. Müsste für jede vorgesehene Änderung ein eigener Ge-
setzentwurf vorgelegt werden? Herr Wieland, wie beurteilen Sie das?

SV Prof. Dr. Wieland: Herr Wintermeyer, meines Erachtens muss da nur Art. 123 Hes-
sische Verfassung beachtet werden. Das ist die Regelung, die die Hessische Verfas-
sung für Verfassungsänderungen vorsieht. Ich sehe deshalb nicht, dass das jeweils ein
einzelnes Gesetz sein muss. Dort steht:

Bestimmungen der Verfassung können im Wege der Gesetzgebung geändert
werden

– d. h. es muss im Wege der Gesetzgebung erfolgen –,

jedoch nur in der Form, dass eine Änderung des Verfassungstextes oder ein Zu-
satzartikel zur Verfassung beschlossen wird.

Ob der Landtag das in der Form macht, dass er mehrere Dinge zusammenfasst, oder
ob er dafür einzelne Gesetzentwürfe verabschiedet, ist eine Frage, die von der Verfas-
sung nicht vorherbestimmt wird. Das kann mit der demokratischen Mehrheit im Landtag
entschieden werden. Der demokratietheoretisch wesentliche Punkt, der auch bei der
Anhörung im letzten Jahr eine Rolle gespielt hat, ist der, dass das Volk hinterher die
Möglichkeit haben muss, zu jedem einzelnen Punkt etwas sagen zu können. Die parla-
mentarische Beratung hingegen bringt mit sich, dass alle Mitglieder des Landtages
selbstverständlich die Gelegenheit haben, deutlich zu machen, ob sie den einzelnen
Bestimmungen zustimmen oder nicht. Von daher sehe ich zwar bei der Volksabstim-
mung die Notwendigkeit, über die einzelnen Artikel abstimmen zu lassen, ich sehe aber
keineswegs eine formelle Notwendigkeit, im Landtag verschiedene Gesetzentwürfe da-
zu zu machen. Das kann ich Art. 123 Hessische Verfassung nicht entnehmen.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich weiß nicht, vielleicht interpretieren wir den Text anders.
Ich sage das jetzt noch einmal sehr deutlich. In Art. 123 Abs. 1 Hessische Verfassung
steht, dass die Verfassung im Wege der Gesetzgebung geändert werden kann, und
zwar in der Form, dass   e i n e   Änderung oder   e i n   Zusatzartikel zur Verfassung
beschlossen wird. Dann wird in Art. 123 Hessische Verfassung noch gesagt, dass der
Landtag über diesen Gesetzentwurf beschließen muss. So haben wir das auch das
letzte Mal gemacht. Wir haben das letzte Mal – verdammt und zugenäht – drei ver-
schiedene Gesetze beschlossen und haben diese drei dann auch einzeln zur Abstim-
mung gestellt.

Ich hätte keine Probleme damit, das mit einem Gesetz zu machen. Wenn wir jetzt aber
sagen würden, wir wollen die Verfassungsänderung mit einem Gesetz machen, dann
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muss nach meinem Verständnis dieses eine Gesetz als ein Gesetz dem Volk zur Ab-
stimmung vorgelegt werden, wozu das Volk dann Ja oder Nein sagen kann.

Vorsitzender: Ich erlaube mir, auf S. 98 des vorgelegten Textes von Herrn Frotscher
hinzuweisen. Im zweiten Abschnitt auf S. 98 steht:

Ebenso wie der Landtag muss auch das Volk die Möglichkeit haben, verschiedene
Verfassungsänderungen getrennt zu beurteilen und abzustimmen.

In einer Fußnote wird dazu erläutert:

Der Landtag könnte eine getrennte Beratung und Abstimmung gem. § 16 I 1 Ge-
schO LT selbst dann erreichen, wenn die verschiedenen Verfassungsänderungen
in einem Gesetzentwurf zusammengefasst, also gekoppelt, wären.

Ich habe das so verstanden, dass die vorgeschlagenen Änderungen zur Volksabstim-
mung getrennt vorgelegt werden müssten, während wir im Landtag die Möglichkeit ha-
ben, zu der vorgeschlagenen Änderung zu jedem einzelnen Artikel getrennt abzustim-
men. Der Landtag könnte also gewissermaßen ein etwas anderes Verfahren als das
anwenden, das dann bei der Volksabstimmung zum Zuge käme. Zumindest ist das
meine Deutung dessen, was Herr Frotscher hier ausführt.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich habe nur noch eine kurze Bemerkung. Auch in bin
der Auffassung, dass wir anhand der Ergebnisse besprechen sollten, wie wir im Einzel-
nen vorgehen wollen, auch wenn es sehr wichtig war, dass wir uns hier klärend ausge-
tauscht haben. Ich habe auch nur noch eine Anmerkung, weil ich denke, es wäre sehr
wichtig, damit anzufangen, in die Materie einzusteigen.

Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit sich der Auftrag dieser Enquetekommission er-
streckt, ob wir also allein von unserem Auftrag her in die Situation kommen könnten,
eine Totalrevision ins Auge zu fassen. Das wollte ich hier noch einmal in Erinnerung
rufen. Unser Auftrag ist nämlich ganz klar formuliert. Wir sollen die Grundgedanken der
Hessischen Verfassung wahren und dort Vorschläge zur Überarbeitung unterbreiten,
wo wir der Auffassung sind, dass eine zeitgemäße Fortschreibung erforderlich ist. Nicht
mehr und nicht weniger sollen wir tun. Ich meine, wir sollten unsere Aufgabe ernst
nehmen und feststellen, dass alle für diesen Ausgangspunkt sind und niemand eine
Totalrevision möchte. Wenn wir das in Erinnerung behalten, dann, so glaube ich, wer-
den wir es einfacher haben, in die Materie einzusteigen. Dafür möchte ich werben.

Vorsitzender: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Entgegen meiner sonsti-
gen Gewohnheit werde ich nicht zusammenfassen. Denn die Gefahr ist nicht gering,
dass wir ansonsten sofort wieder in die Diskussion einsteigen würden.

Ich möchte lediglich einige wenige Sätze sagen, die verschiedentlich sinngemäß schon
dargebracht wurden. Wir müssen in die Beratungen einsteigen. Wir werden dann im
Zuge der Beratungen und nach Vorliegen der Ergebnisse der Beratungen diese Diskus-
sion selbstverständlich erneut aufrufen müssen.
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Ich sage aber auch: Wir müssen beim Fortgang der Beratung immer im Kopf haben,
welche Möglichkeiten der Umsetzung es gibt. Hier wurden Wege aufgezeigt. Offen-
sichtlich gibt es Wege, die gut gepflastert sind, bei denen auch wenige Hürden erkenn-
bar sind. Es gibt aber auch andere Wege, bei denen möglicherweise die Gefahr lauert,
dass das Vorliegen der Rechtssicherheit da etwas ungewisser ist, als es bei anderen
Optionen der Fall ist.

Zunächst einmal aber war das Votum sehr eindeutig, dass verschiedene Optionen
denkbar sind, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, wie wir die Verfassungsän-
derung angehen können. Ich habe das jetzt einmal sehr schlicht gesagt.

Wir sollten nunmehr in das einsteigen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich uns
zum ersten Komplex mit der Frage beschäftigen, was obsolet und deshalb beratungs-
bedürftig ist.

Abg. Dieter Posch: Ich habe noch eine Bitte. Sie haben eine zweite Runde gemacht
und dabei die Sachverständigen gefragt, wie sie die Alternative sehen, zweigleisig zu
fahren. Dabei haben wir noch eine andere Frage andiskutiert, nämlich die: Ist bei der
Volksabstimmung ein „Ja, aber“ möglich, oder muss man sagen, dass auf der einen
Seite die Möglichkeit besteht, insgesamt Ja zu  sagen, und die Alternative dann wäre,
alle Einzelabstimmungen anzukreuzen. Ich halte nur den zuletzt genannten Weg für
gangbar. Aber das ist eine andere Frage. Ich meine, diese Frage müsste in der Zwi-
schenzeit geklärt werden. Denn in der Sache scheint mir das unter der Maßgabe, dass
diese Frage noch geklärt wird, ein praktikabeler Weg zu sein. Nach dem Ergebnis der
heute geführten Diskussion meine ich, den sollten wir nicht außer Acht lassen. Denn ich
habe von hier mitgenommen, dass das als ein denkbarer Weg gesehen wird. Nur diese
Frage müsste dann noch einmal geklärt werden.

Punkt 2:

Diskussion über die Bestimmungen des Grundrechtekatalogs
der Hessischen Verfassung (Artikel 1 bis 63 HV)

Abg. Axel Wintermeyer teilt mit, gemäß der Absprache hätten BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, die FDP und seine Fraktion entsprechende Papiere vorgelegt. Er rege an,
dass man in der nächsten Sitzung der Enquetekommission am 21. Januar 2004 darüber
diskutiere, welche Bestimmungen im ersten Hauptteil der Verfassung überholt seien,
und dass darüber hinaus zu dieser Sitzung alle Fraktionen für den zweiten Hauptteil der
Hessischen Verfassen einreichten, welche Bestimmungen sie dort für obsolet hielten. In
der vierten Sitzung der Enquetekommission am 11. Februar 2004 könne man dann dar-
über diskutieren, welche Normen des zweiten Hauptteils überholt seien. Auf diese Art
und Weise könne man vorankommen. Man könne zu der einen Sitzung immer das ein-
reichen, worüber man in der nächsten Sitzung diskutieren wolle. Er bitte dabei zu be-
danken, dass man eine gewisse Vorbereitungszeit benötige und dass die Zeit zwischen
zwei Sitzungen manchmal nicht sehr lang sei.

Abg. Dr. Andreas Jürgens erklärt sich mit dem Vorgehen einverstanden.



Zi/lk EKV/16/3  –  10.12.2003– 38 –

Er habe sich in seiner Aufstellung auf die Bestimmungen beschränkt, die seiner Auffas-
sung nach gestrichen werden könnten. Daneben gebe es für ihn noch eine ganze Reihe
von Bestimmungen, die zum Teil in den Vorschlägen der anderen Fraktionen angespro-
chen worden seien, bei denen er erheblichen Besprechungs- und Änderungsbedarf se-
he.

In dem von der FDP-Fraktion vorgelegten Papier werde zu manchen Bestimmungen
auch Erörterungsbedarf angemeldet. Er, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, gehe davon aus,
dass es sich dabei nicht ausschließlich um Bestimmungen handele, die gestrichen wer-
den sollten, sondern dass dort aus Sicht der FDP-Fraktion Erörterungsbedarf darüber
bestehe, ob gestrichen oder überarbeitet werden solle.

Abg. Dieter Posch bestätigt, dies sei so.

Abg. Dr. Andreas Jürgens fährt fort, die CDU-Fraktion habe in ihrem Schreiben auf
Bestimmungen verwiesen, die gegen das Bundesrecht verstießen, sich dann aber kon-
kret auf Verstöße gegen das Grundgesetz bezogen. Er gehe davon aus, dass Einigkeit
darüber bestehe, dass nicht alles, was z. B. gegen eine Rechtsverordnung auf Bundes-
ebene verstieße, gestrichen werden solle. Des Weiteren interessiere ihn, ob alle von
der CDU-Fraktion aufgeführten Normen aus ihrer Sicht gestrichen werden sollten oder
ob dies auch bedeute, dass man darüber reden müsse.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender teilt mit, auch ihre Fraktion habe eine Liste erarbeitet,
die sie nun verteilen lasse.

(siehe Anlage 4)

Diese Liste sei relativ dürr ausgefallen, da man eine Debatte hierzu geführt habe, die
auf der Linie dessen gelegen habe, was man zuvor erörtert habe. Man plädiere dafür,
sehr restriktiv bei der Streichung von Bestimmungen der Hessischen Verfassung vorzu-
gehen. Entsprechend dem Einsetzungsbeschluss des Hessischen Landtags habe man
die Vorgabe, den historischen Wesensgehalt der Hessischen Verfassung zu erhalten,
aber Änderungsvorschläge zu unterbreiten, die die Legitimation der Hessischen Verfas-
sung in der Bürgerschaft erhöhen sollten.

Dementsprechend würde ihre Fraktion gern die Bestimmungen, die man als historisch
gewachsene Spezifika der Hessischen Verfassung ansehen könne, erhalten wissen.
Hierfür spreche auch, dass die jetzt vorliegende Verfassung auch Hinweise für die In-
terpretation biete. Dies seien z. B. das Kapitel über die sozialen Grundrechte oder die
Bestimmungen über die Bildung. Dafür würde man aber gerne über Änderungen disku-
tieren, die man in vier Blöcke eingeteilt habe.

Man stelle es sich sehr schwierig vor, eine Diskussion allein darüber zu führen, was
nichtig sei. So habe z. B. die CDU-Fraktion mitgeteilt, ihrer Auffassung nach sei das
Verbot der Aussperrung überholt. Bei diesem Thema werde man in eine tiefe inhaltliche
Diskussion einsteigen müssen. Zwar gebe es Argumente in der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes, die die Position der CDU-Fraktion unterstützen, man
müsse dabei aber auch bedenken, dass es neben der abwehrenden Aussperrung auch
die Aussperrung mit angreifendem Charakter gebe. Gegenwärtig könne es zu Änderun-
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gen beim Tarif- oder Arbeitsrecht kommen. Ihr, so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, würde
es schwer fallen, Prognosen abzugeben, in welche Richtung sich dies bewegen werde.

Abg. Axel Wintermeyer führt aus, seiner Erinnerung nach habe man sich darauf ver-
ständigt, dass die Fraktionen die Artikel aufführen sollten, die ihrer Auffassung nach
gegen Art. 31 Grundgesetz verstießen. Dies habe man getan. Selbstverständlich müsse
man über dies auch in dem Sinn reden, wie es Abg. Dr. Judith Pauly-Bender angespro-
chen habe. Man müsse sich jeweils fragen, ob man die Bestimmungen ersetzen müsse
oder ob man sie belassen könne. Es seien die Bestimmungen, zu denen nach Auffas-
sung seiner Fraktion Diskussionsbedarf bestehe.

Er bitte den Vorsitzenden, auf der Basis der vorgelegten Liste eine Synopse erstellen zu
lassen, auf deren Grundlage man in der nächsten Sitzung arbeiten könne.

Er unterstütze die von Abg. Dr. Judith Pauly-Bender vertretene Auffassung, dass man
beim Vorschlag von Streichungen restriktiv vorgehen solle.

Das, was die SPD-Fraktion vorgelegt habe, gehe über das hinaus, was man das letzte
Mal besprochen habe. Er denke aber, dass man dies alles miteinander, sicherlich zum
Teil auch kontrovers, werde diskutieren können.

SV Prof. Dr. Dr. Dr. Stolleis führt aus, er habe den ersten Hauptteil der Hessischen
Verfassung bereits durchgesehen und sei nur auf eine Hand voll Bestimmungen ge-
kommen, die obsolet seien. Dies entspreche dem Sinn der Erhaltung des Textes, wie
es bereits Abg. Dr. Judith Pauly-Bender mitgeteilt habe. Er vermute, sobald man in die
Diskussion einsteigen werde, werde sich die Zahl der Bestimmungen schnell reduzie-
ren, die man zur Streichung vorschlagen wolle.

Der Vorsitzende hält fest, es lägen nunmehr von allen Fraktionen Vorschläge hinsicht-
lich der Artikel, über die gesprochen werden müsse, vor. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN habe nur die Artikel benannt, die aus ihrer Sicht obsolet seien. Die SPD-
Fraktion hingegen, sei einen etwas anderen Weg gegangen und habe Bereiche be-
nannt, zu denen aus ihrer Sicht Diskussionsbedarf bestehe.

Es werde eine Synopse darüber erstellt werden, welche Fraktion an welcher Stelle Än-
derungsbedarf sehe.

Er wolle das aufgreifen, was Abg. Axel Wintermeyer gesagt hat, dass man die Arbeit
werde strukturieren müssen, um im zeitlichen Rahmen zu bleiben. Dementsprechend
unterstütze er den Vorschlag, dass man in der Sitzung der Enquetekommission am 21.
Januar 2004 über dieses erste Paket diskutiere und gleichzeitig zu dieser Sitzung die
Fraktionen mitteilten, welchen Diskussionsbedarf sie für den nächsten Abschnitt sähen,
damit man hierüber dann in der Sitzung am 11. Februar 2004 diskutieren könne.

Zweitens wolle er noch das aufgreifen, was Abg. Dieter Posch unter Tagesordnungs-
punkt 1 mitgeteilt habe, dass man sich hinsichtlich der Abstimmungsmodalitäten sach-
kundig machen solle. Dies müsse nicht in die gegenwärtig aktuellen Beratungen einflie-
ßen, sondern könne zu einem späteren Zeitpunkt erörtert werden.
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Drittens wolle er zu erwägen geben, ob man mit vier Stunden Beratungszeit in der
nächsten Sitzung am 21. Januar 2004 auskommen werde oder ob man aufgrund des
Umfangs dessen, was man behandeln wolle, besser vereinbaren solle, auch am Nach-
mittag zu tagen. Er rege an, dies jetzt zu besprechen, damit sich alle dann darauf ein-
stellen könnten.

Viertens. Es sei vereinbart gewesen, dass man zunächst darüber spreche, welche Arti-
kel obsolet seien. Die SPD habe nun darüber hinaus Beratungsbedarf hinsichtlich der
Dinge angemeldet, bei denen Beratungsbedarf bestünde. Er gebe zu bedenken, ob
man das Vorgehen in dem Sinne öffnen solle, dass man zunächst diskutiere, was ob-
solet sei, und anschließend, falls ausreichend Zeit bleibe, in einer zweiten Runde dar-
über spreche, an welchen Stellen Reformbedarf bestehe. Man erhielte dadurch zusätz-
lich Zeit für die Diskussion über Neuerungen, die in die Verfassung aufgenommen wer-
den sollten.

Abg. Axel Wintermeyer bemerkt, er sei über die Ausführungen des Vorsitzenden ein
wenig verwundert. Dem Vermerk über die Besprechung der Obleute vom 15. Oktober
2003 könne entnommen werden, dass die Struktur der Beratung in drei Blöcken erfol-
gen solle, nämlich zunächst darüber, welche Bestimmungen herausgenommen werden
sollten, danach darüber, welche Bestimmungen einer redaktionellen, sprachlichen oder
inhaltlichen Änderung bedürften, und zum Schluss darüber, welche Ergänzungen vor-
genommen werden sollten. Seiner Erinnerung nach sei dies auch in der vorhergehen-
den Sitzung der Enquetekommission so abgesprochen gewesen. Falls nunmehr ande-
res beabsichtigt sei, würde er den Antrag stellen, entsprechend der von ihm mitgeteilten
Verabredung vorzugehen, und darüber abstimmen lassen.

Verabredet sei gewesen, dass die Fraktionen zur heutigen Sitzung ihren Katalog vorle-
gen sollten, welche Bestimmungen des Ersten Hauptteils der Hessischen Verfassung
ihrer Auffassung nach obsolet seien. Während sich drei Fraktionen daran gehalten hät-
ten, sei es bei einer Fraktion offensichtlich zu einem Missverständnis gekommen. Das,
was die SPD-Fraktion eingereicht habe, gehe weit über das hinaus, was man das letzte
Mal besprochen habe. Die SPD-Fraktion wolle praktisch die gesamte Diskussion über
die Artikel 1 bis 63 Hessische Verfassung eröffnen.

Seine Fraktion wolle, dass man an dem verabredeten Fahrplan festhalte. Deshalb be-
nötige man am 21. Januar 2004 auch keine Nachmittagssitzung. Wenn man sich an
den verabredeten Fahrplan halte, werde man um die Mittagszeit enden können. Außer-
dem gebe er zu bedenken, dass am Nachmittag der Innenausschuss tage und einige
Mitglieder der Enquetekommission dort ebenfalls Mitglied seien.

Er bitte darum, dass nicht in jeder Sitzung erneut die Diskussion über das weitere Vor-
gehen eröffnet werde.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender erwidert, ihre Fraktion habe inzwischen dazugelernt.
Ihre Fraktion behalte sich unabhängig dessen, was man zum wiederholten Male auf
Obleutebesprechungen vereinbart habe, vor, daraus auch entsprechende Rückschlüsse
zu ziehen. Sie vermute, nicht nur sie, sondern auch einige andere der Anwesenden
hätten während dieser Sitzung den Eindruck gewonnen, dass man auch hinsichtlich der
Regelungen, die man für nichtig halte, die Diskussion hinsichtlich der Fragestellung
werde eröffnen müssen, worum es inhaltlich gehe und wie die Rechtslage von den Mit-
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gliedern dieser Kommission bewertet werde. Das bedeute aber, dass man jedes Mal
werde in die Diskussion einsteigen müssen. Auch angesichts dessen, was man darüber
gehört habe, wie man mit kleinen redaktionellen Änderungen werde umgehen müssen,
erscheine es ihr am sinnvollsten, wenn man mit Art. 1 Hessische Verfassung beginne
und die Verfassung Stück für Stück durcharbeite. Dies biete ihrer Auffassung nach die
beste Gewähr, die Arbeit auch zu einem Ende führen zu können. Selbstverständlich
könne die Kommission aber auch anderes beschließen.

Sie, so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, sei inzwischen zum vierten Mal Mitglied einer En-
quetekommission. Sie habe es bisher noch nie erlebt, dass einzelne Obleute so wenig
Flexibilität aufwiesen. Sie fürchte, man werde mit der Arbeit kaum vorankommen, wenn
man an einmal getroffenen Beschlüssen festhalte, ohne dabei zu berücksichtigen, dass
man bei der Arbeit gemeinsam lernen wolle. Sie halte es für sinnvoll, dass der Vorsit-
zende zum Ende einer jeden Sitzung die Diskussion darüber eröffne, wie man in der
folgenden Sitzung am besten vorankommen könne.

Diese Enquetekommission habe einen Arbeitsauftrag. Es wäre, so Abg. Dr. Judith
Pauly-Bender, misslich, wenn man am Ende des Jahres 2004 konstatieren müsse, dass
man nur einen Bruchteil des Arbeitsauftrages bewältigt habe, weil man sich in Streitig-
keiten über Verfahrensfragen ergangen sei.

Sie habe bereits zu einem früheren Zeitpunkt erläutert, warum ihre Fraktion eine Vorla-
ge in dieser Form eingebracht habe. Es sei nicht so, dass ihre Fraktion die Vereinba-
rung missverstanden habe. Vielmehr sei man in ihrer Fraktion zu der Auffassung ge-
langt, dass man bei dem Vorschlag von Streichungen sehr restriktiv vorgehen sollte. Sie
wage die Prognose, dass ihre Fraktion damit nicht schlecht beraten sein werde, und
zwar unabhängig davon, in welcher Reihenfolge man vorgehen werde. Sie wolle jetzt
bereits ankündigen, dass ihre Fraktion auch noch Textvorschläge unterbreiten werde,
sobald dies beraten werde.

Der Vorsitzende hält fest, ihm sei es nicht darum gegangen, den vereinbarten Fahrplan
in der Art infrage zu stellen, als dass man mit der Fragestellung beginne, welche Be-
stimmungen des Ersten Hauptteils der Hessischen Verfassung obsolet seien. Hierzu
hätten drei Fraktionen Vorschläge unterbreitet. Daneben habe die SPD-Fraktion in ihrer
Vorlage etwas anderes in den Mittelpunkt gerückt, nämlich die Frage, an welchen Stel-
len der Hessischen Verfassung es Bedarf für eine „Renovierung“ gebe. Deshalb habe
er die Frage zur Diskussion stellen wollen, ob man nicht gegebenenfalls einen zweiten
Durchgang durch den Ersten Hauptteil der Hessischen Verfassung machen wolle und
sich dieser Thematik widmen oder ob man an dem zuvor vereinbarten Fahrplan fest-
halten wolle, sich zunächst den obsoleten Bestimmungen des zweiten Abschnittes zu-
zuwenden.

Abg. Axel Wintermeyer teilt mit, man wolle an der Struktur festhalten, die man zuvor
einvernehmlich beschlossen habe.

Der Vorsitzende hält fest, demnach solle zunächst für die gesamte Hessische Verfas-
sung erörtert werden, welche Bestimmungen obsolet seien.
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Abg. Axel Wintermeyer bestätigt, dies treffe zu. Alle seien sich des Zeitdrucks be-
wusst.

Er denke, es werde sicherlich allen helfen, wenn man nicht sämtliche Beschlüsse infra-
ge stelle, die man einmal gefasst habe.

Er wolle noch aus einem anderen Aspekt heraus um Verständnis für seine Position
werben. Man habe eine schwere Plenarwoche vor sich. Danach begönnen die Weih-
nachtsferien. Bereits das, was man sich bisher vorgenommen habe, stelle hohe Anfor-
derungen an die Arbeitskraft.

Der Vorsitzende hält fest, die Verwaltung werde auf der Grundlage dessen, was die
Fraktionen mitgeteilt hätten, eine Synopse darüber erstellen, bei welchen Bestimmun-
gen die Fraktionen Erörterungsbedarf sähen. In der Sitzung am 21. Januar 2004 werde
man darüber beraten.

Darüber hinaus sei vereinbart worden, dass die Fraktionen in der Sitzung am 21. Janu-
ar 2004 eine entsprechende Vorlage für die Art. 64 ff. Hessische Verfassung vorlegten.

Auf Nachfrage des Abg. Dr. Andreas Jürgens teilt der Vorsitzende mit, zu seiner An-
regung, am 21. Januar 2004 auch nachhmittags zu tagen, habe er eine ablehnende
Stellungnahme gehört. Er gehe deshalb davon aus, dass man von 9 bis 13 Uhr tagen
werde.

MinRin Reitzmann bittet um Auskunft, ob die SPD-Fraktion beabsichtige, ihrerseits
noch Vorschläge für die zu erarbeitende Synopse zu unterbreiten.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender antwortet, man werde sich an dem orientieren, was der
Vorsitzende festlege.

Der Vorsitzende hält fest, es biete sich an, für die Abgabe Freitag, den 13. Dezember
2003, zu vereinbaren.

Auf eine Bemerkung des Abg. Axel Wintermeyer sagt MinRin Reitzmann, die Synopse
werde vor Montag, den 12. Januar 2004, vorgelegt werden.
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Punkt 3:

Verschiedenes

Beteiligung der Öffentlichkeit

Abg. Dr. Andreas Jürgens teilt mit, er sehe weiterhin Besprechungsbedarf hinsichtlich
der Einbeziehung der Öffentlichkeit an der Diskussion über die Reform der Hessischen
Verfassung, wobei es ihm weniger um die in der Enquetekommission geführte Diskus-
sion gehe. Er werde hierzu dem Vorsitzenden eine schriftliche Vorlage übermitteln und
bitte darum, dass man sich mit der Thematik in der Enquetekommission am 21. Januar
2004 beschäftige.

Wiesbaden, den 12. Dezember 2003

Der Protokollführer: Der Vorsitzende:

Hanns Otto Zinßer Lothar Quanz
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Punkt 1:

Diskussion über obsolete Bestimmungen des Grundrechteka-
talogs der Hessischen Verfassung (Art. 1 bis 63 HV)

Vorsitzender: Die Tagesordnung sieht vor, dass wir uns mit den Art. 1 bis 63 HV unter
dem Stichwort obsolet befassen. Damit wird danach gefragt, was in Widerspruch zum
Grundgesetz steht oder was rechtlich oder gesellschaftspolitisch überholt ist. Von den
einzelnen Fraktionen gibt es dazu entsprechende Vorlagen. Wir haben eine Synopse
als Beratungsgrundlage. Ich möchte gleich in die Arbeit einsteigen.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, Sie sagten: Wir haben eine Synopse ge-
macht. – Dazu wurden in der letzten Sitzung die entsprechenden Gedanken der jeweili-
gen Fraktionen eingereicht. Wir hatten das so auch vereinbart. Das betraf die Frage,
welche Bestimmungen obsolet sind. Wir haben den Kurzbericht der letzten Sitzung vor-
liegen. Aus den Anlagen kann man etwas entnehmen. Ich will Sie bzw. die wissen-
schaftliche Begleitung fragen, warum bei der SPD in manchen Passagen steht, das
sollte diskutiert werden. Ich kann den bisherigen Eingaben, die als Anlage dem Proto-
koll beigefügt sind, nicht entnehmen, wo das herkommt.

Vorsitzender: Ich gestehe, dass ich Ihren Einwand nicht ganz begriffen habe. Ich will
anhand der Synopse so vorgehen, wie wir es besprochen hatten. Das Stichwort obsolet
heißt nicht nur streichen, sondern bedeutet auch, sich damit zu befassen. Das ging aus
dem Kurzbericht eindeutig hervor. Wir hatten gemeinsam verabredet, dass wir mit ob-
solet einen Verstoß gegen das Grundgesetz meinen oder als überholt aufgrund anderer
Rechtsetzungen des Bundes und anderes mehr.

Die FDP-Fraktion hat das Stichwort „erörterungsbedürftig“ aufgeführt. Auch da ist dann
nachzufragen.

Mein Vorschlag ist schlicht und ergreifend der, dass wir, wie verabredet, anhand der
Synopse vorgehen, und zwar unter der Fragestellung: Was ist obsolet? – Das, was zum
Teil zusätzlich eingebracht wurde, betrifft den Ergänzungsbedarf. Das wird heute, ent-
sprechend der Verabredung, nicht behandelt werden.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, vielleicht haben Sie mich doch richtig ver-
standen. Wir haben beschlossen, diese Synopse zur Grundlage unserer Diskussion zu
machen. Wir haben die Ideen dazu gesammelt. Es ist richtig, dass das dort aufgenom-
men wird. Ich gehe aber davon aus, dass die Fraktionen den anderen Fraktionen ihre
Vorschläge vorlegen. Der Kurzbericht der letzten Sitzung hat vier Anlagen. Der Anlage,
die den Vorschlag der SPD-Fraktion enthält, kann ich vier Punkte entnehmen, die ein-
fach nur so aufgezählt sind. Ich kann der Synopse entnehmen, dass an mehreren Stel-
len von der SPD-Fraktion Diskussionsbedarf angemeldet wurde. Ich möchte wissen,
wie das hineingekommen ist. Ich habe entsprechende Vorschläge in der letzten Sitzung
nicht auf den Tisch gelegt bekommen. Es ist mir auch kein entsprechendes Schreiben
zur Kenntnis gegeben worden. Es ist also die Frage, warum das in dieser Synopse auf
einmal mit der Bemerkung auftaucht: Das sollte diskutiert werden. – Ich stelle hier nur
eine Verfahrensfrage.
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Vorsitzender: Da es eine Verfahrensfrage ist, antworte ich und niemand von der Frak-
tion der SPD. Wir sind so verblieben, dass die SPD-Fraktion ihre Vorschläge zu dem,
was sie mit dem Stichwort „Das soll diskutiert werden“ gekennzeichnet hat, später ein-
bringen wird, in der zweiten Beratungsrunde. Denn wir hatten uns darauf verständigt –
ich wiederhole mich jetzt – zunächst nach der Fragestellung vorzugehen, was obsolet
ist. Wir hatten gesagt, wir wollen schauen, welche Artikel durch andere Rechtsakte
überholt sind. Das heißt, die SPD-Fraktion wird ihre Vorstellungen in der zweiten Runde
einbringen, also so, wie es verabredet wurde.

Deshalb möchte ich noch einmal bitten: Lassen Sie uns anhand der Synopse vorgehen
und schauen, ob das, was verabredet ist, im Verfahren so auch vollzogen werden kann.
Ich meine, wir haben die Chance, anhand der Synopse ganz konkret Artikel für Artikel
durchzusehen. Wir können dann sehen, ob dieser Arbeitsauftrag auf diese Art und Wei-
se erledigt werden kann. Ich meine, wir sollten diesen Versuch unternehmen. 

MinRiin Reitzmann: Es ist wie folgt gewesen: In der letzten Sitzung, zu der in dem
Kurzbericht die Anlagen beigefügt sind, wurde von der SPD-Fraktion gesagt: Wir liefern
noch das, was wir als obsolet betrachten. – Wir haben mit Schreiben vom  18. Dezem-
ber 2003 diese Ergänzung bekommen. Das wurde in die Synopse eingearbeitet. Die
Synopse ist damit auf dem aktuellen Stand. Diese Vorschläge vom 18. Dezember 2003
wurden aber nicht verteilt. Zur letzten Sitzung lagen sie ja nicht vor.

Bei den Formulierungen habe ich mich an das gehalten, was in den Vorschlägen der
Fraktionen stand. Denn ich möchte nicht schreiben, dass etwas obsolet ist, wenn die
Fraktion geschrieben hat: Wir wollen das erörtert wissen. – Ich bitte um Verständnis,
dass ich keine eigene Wertung vornehme. Ich nehme es vielmehr so auf, wie die Frak-
tionen es mitgeteilt haben.

Vorsitzender: Ich möchte das noch ergänzen. Herr Wintermeyer, ich habe nicht vor,
den Art. 1 HV aufzurufen, zu dem die SPD-Fraktion mitgeteilt hat: „Sollte diskutiert wer-
den.“ – Das wird von mir nicht aufgerufen werden. Als Erstes werde ich Art. 19 HV auf-
rufen. Denn dazu wurde von der CDU-Fraktion angemerkt: „Abs. 2: Verstoß gegen Art.
104 GG“. – Das wird der erste Artikel sein, den ich aufrufen werde.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, ich habe auch nicht danach gefragt, ob wir
das diskutieren werden. Ich habe vorausgesetzt, dass wir das nicht tun. Ich habe nur
gefragt, wie diese Vorschläge in die Synopse hineingekommen sind. Ich bin Frau
Reitzmann dankbar, dass sie hier zu Protokoll gegeben hat, dass ein Papier der SPD-
Fraktion eingereicht wurde, das den anderen Fraktionen nicht bekannt ist. Sie hat das
dann so in die Synopse aufgenommen, wie es eingereicht wurde. Der Kommentar von
Frau Reitzmann war klar.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, ich möchte nachfragen, ob das, was
wir in der letzten Sitzung nachzureichen zugesichert haben, den Fraktionen jetzt nicht in
der Synopse eingearbeitet vorliegt.

(MinRiin Reitzmann: Doch, es ist in die Synopse eingearbeitet!)



Zi/ca EKV/16/4  –  21.01.2004– 6 –

Ich halte dann für das Protokoll fest, dass wir uns am Verfahren beteiligen und das in
der Synopse enthalten ist, was die SPD-Fraktion zu Tagesordnungspunkt 1 zu sagen
hat.

Vorsitzender: Wir versuchen jetzt schlicht einmal, anhand der Synopse vorzugehen.
Sie können sich dann an all den Punkten entsprechend einbringen.

Ich frage die SPD: Gibt es von Ihnen etwas zu

Art. 1 Hessische Verfassung

unter dem Stichwort „obsolet“ zu sagen? – Nein, das ist nicht der Fall. – Vielen Dank.

Ich gehe dann weiter vor. Zu

Art. 4 Hessische Verfassung

hat die SPD-Fraktion mitgeteilt: „Sollte diskutiert werden: Einführung des Schutzes an-
derer Lebensgemeinschaften“. Ich gehe davon aus, dass es sich da um eine Ergänzung
handelt und es deswegen nicht unter dem Stichwort “obsolet“ zu behandeln ist. Sehe
ich das richtig?

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, ich habe gewisse Schwierigkeiten
mit dem Verfahren. Ich denke, die Synopse hat jeder vor sich liegen. Den Wortlaut kann
also jeder nachvollziehen. Ich muss deshalb jetzt nicht jedes Mal gefragt werden, wenn
bei unseren Anmerkungen nicht das Wort Streichung dabeisteht. Wir haben versucht,
das in Worte zu fassen.

Vorsitzender: Vielen Dank. – Ich gehe dann weiter nach der Synopse vor. Dabei ent-
decke ich, dass wir bei Art. 19 HV zum ersten Mal gemäß der Verabredung und der Ta-
gesordnung gefordert sind. Denn das betrifft das Stichwort „obsolet“.

SV Prof. Dr. Stolleis: Darf ich etwas sagen? – Sie wollen jetzt bei Art. 19 HV einstei-
gen. Das ist nach dem, was in der Synopse steht, vollkommen richtig.

Ich habe aber eine Frage, die sich an die anderen Sachverständigen richtet. Art. 18 GG
betrifft die Verwirkung von Grundrechten. Dazu steht etwas in 

Art. 17 Hessische Verfassung.

Das ist einer der problematischsten Artikel überhaupt. Die Verwirkung von Grundrech-
ten wurde in der Bundesrepublik bisher nicht angewandt. Es hat dazu ein einziges Ver-
fahren vor dem Bundesverfassungsgericht gegeben, das abgebrochen wurde. Meine
Frage lautet also, ob man nicht auch erwägen sollte, Art. 17 HV herauszunehmen. So-
weit ich es sehe, hat sich bisher in der Literatur keine Stimme für die Verwirkung stark
gemacht. Dies ist ein Gedanke, der aus der Nachkriegszeit stammt und nicht realisiert
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wurde. Man hat lange überlegt, wer die Leute sind, die bestimmte Grundrechte verwirkt
haben und in welchem Umfang dies dann geschehen ist. Kurz gesagt, muss man fest-
stellen: Das ist nicht praktikabel. – Ich wollte nur einmal ganz kurz die Überlegung an-
regen, ob man diesen Artikel nicht im Konsens herausnehmen könnte.

Prof. Dr. Wieland: In der Analyse würde ich Herrn Stolleis weitgehend zustimmen.
Meiner Erinnerung nach hat es aber drei Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht
gegeben. Die richteten sich immer gegen Rechtsradikale. Die Verfahren richteten sich
gegen Redakteure rechtsradikaler Publikationen. In bestimmten Fällen hat man dann
gesagt: Das kann doch so nicht sein, das ist ein Missbrauch der Grundrechte. – Die
Bundesregierung hat dann die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Das Ganze ist
dann über den symbolischen Akt der Verfahrenseinleitung nicht hinausgekommen. Man
hat das Verfahren nach einigen Jahren einschlafen lassen.

Das wurde in der Öffentlichkeit aber zumindest als ein symbolischer Akt wahrgenom-
men, auch wenn es nicht zu einem Ergebnis geführt hat. Ich verstehe eine solche Be-
stimmung der Verfassung nicht so, dass sie wie das Strafgesetz gehandhabt werden
muss, dass man also sagt: Da muss es zu einer Sanktion kommen. – Aufgrund der
Überlegung der wehrhaften Demokratie hat man gesagt: Nach unserem Verständnis
gibt es irgendwo dann eine Grenze. – Ich finde diesen symbolischen Akt durchaus sinn-
voll. Ich finde die Bestimmung auch sinnvoll, obwohl eine Aktion letztlich nie vollzogen
worden ist. Es wurde in drei Fällen nur aufgezeigt: Es kann eine Grenze geben, nach
deren Überschreitung man sagen kann, dass Grundrechte missbraucht wurden. – Von
daher kann ich sagen: Obwohl ich die Analyse teile, ist das für mich kein Grund, diesen
Artikel zu streichen.

SV Dr. Cancik: Ich will nur ergänzen, dass der Hessische Staatsgerichtshof seine Zu-
ständigkeit für diese Verfahren verneint hat. Meines Wissens ist deshalb in dem Anfang
der Neunzigerjahre neu gefassten Staatsgerichtshofgesetz kein Verfahren mehr vorge-
sehen. In der Literatur wird das aber bestritten. Dort steht, dass dies etwas anderes sei,
als die Betitelung sagt, also kein Verwirkungsverfahren, wie es Art. 18 GG vorsieht.
Vielmehr sehe Art. 17 HV vor, dass man sich auf diese Grundrechte nicht mehr berufen
können soll. Das hat natürlich einen ganz ähnlichen Hintergrund. Das wollte ich nur er-
gänzen.

SV Prof. Dr. Kahl: Ich stimme der Analyse des Herrn Kollegen Wieland völlig zu. Auch
ich denke, wir sollten Art. 17 HV nicht anrühren. Soweit ich es sehe, hat auch bei den
Diskussionen über die Reform der Verfassung des Bundes die Verwirkungsvorschrift
nie eine zentrale Rolle gespielt. Ich glaube, Hessen wäre gut beraten, hier nicht den
Vorreiter zu spielen. Wir wissen nicht, inwieweit wir in Zukunft gerade diese Vorschrift
als Ausdruck der wehrhaften Demokratie noch benötigen werden. Wir sollten dabei et-
wa an die Problematik der ständig zunehmenden Demonstrationen von Neonazis den-
ken. Das Verfahren zum Verbot der NPD wurde zwar sehr unglücklich abgewickelt.
Dennoch weist es in die gleiche Richtung. Wir sollten durch die Beibehaltung solcher
Normen durchaus ein politisches Zeichen setzen, das aufzeigt, dass es bei der Wahr-
nehmung politischer Grundrechte Grenzen gibt.
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Abg. Dieter Posch: Ich habe eine ergänzende Frage. Wenn in dem Gesetz über den
Staatsgerichtshof der Verfahrensweg nicht eröffnet ist, dann würde das bedeuten, dass
es zwischen dem Text der Hessischen Verfassung und dem Ausführungsgesetz eine
Differenz gibt. Wenn man dem folgt, dass dies eine symbolische Wirkung hat, dass die-
ser Weg als Möglichkeit vorhanden ist, dann stellt sich natürlich die Frage, ob dann
nicht eine Klarstellung erfolgen sollte. Wenn man es beibehält, muss man naturgemäß
nicht die Verfassung ändern, aber die Empfehlung aussprechen, das entsprechende
Gesetz zu ändern. Denn es kann nicht sein, dass auf der einen Seite die Möglichkeit
der Verwirkung in der Hessischen Verfassung festgehalten ist, andererseits das ausfüh-
rende Gesetz den Rechtsweg aber nicht eröffnet.

Das muss man aber nicht jetzt problematisieren. Das sollte aber einer Erklärung zuge-
führt werden.

Vorsitzender: Ich habe Herrn Prof. Stolleis so verstanden, dass er lediglich einen Aus-
tausch über eine Einschätzung zu Artikel 17 HV wollte. – Vielen Dank.

Ich darf jetzt zurückkommen auf

Art. 19 Hessische Verfassung.

Dazu hat die CDU-Fraktion mitgeteilt, dass bei Abs. 2 ein Verstoß gegen Art. 104 GG
vorliege.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, ich möchte dies als kurze Begründung sa-
gen. Wir wollen uns hier zumindest klug reden. Deswegen sitzen wir hier. Wir bespre-
chen hier die Artikel hinsichtlich der Frage, ob sie obsolet sind. Wir sollten dies zu-
nächst einmal als solches feststellen. Ich will das vielleicht auch noch einmal sagen: Wir
sollten das dann als Diskussionsgrundlage ansehen, weil es irgendwann einmal ein
Geben und Nehmen angesetzt werden wird.

Ich will zu dieser Diskussionsgrundlage von unserer Seite aus Folgendes beitragen: Wir
bewerten Art. 19 Abs. 2 HV so, dass er an und für sich ein Grundrecht gemäß Art. 142
GG ist, da eine Verstärkung des durch das Grundrecht gewährten Schutzes eintritt. An
sich ist deshalb keine Nichtigkeit der Vorschrift unter dem Gesichtspunkt, sie unbedingt
herauszunehmen, gegeben. Aufgrund Art. 31 GG wird sie aber durch Bundesrecht
überlagert. Es besteht ein Regelungszusammenhang zur Strafverfolgung. Es liegt aber
ein Verstoß gegen Art. 104 Abs. 2 bis 4 GG sowie gegen § 128 StPO vor. Wir sagen
deshalb, da ein Verstoß gegen Art. 104 GG vorliegt, ist über Art. 19 Abs. 2 HV zumin-
dest zu diskutieren. Eine Streichung wäre begrüßenswert.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Wir reden jetzt über Streichungen.

Vorsitzender: Herr Wintermeyer hat zunächst kommentiert, dass aus seiner Sicht
Art. 19 Abs. 2 HV obsolet ist. Er hat den Vorschlag eingebracht, dies zu streichen. Frau
Dr. Pauly-Bender unterstützt dies.

(Zuruf der Abg. Dr. Judith Pauly-Bender)
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– Nein, das ist nicht der Fall – Entschuldigung.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, ich will jetzt noch einmal über das
Verfahren sprechen. Wir reden heute über Streichungen. Wir treten also nicht in Dis-
kussionen ein. Sie sollten uns dann auch so erläutern, dass man den Eindruck hat,
dass sich die SPD an das vereinbarte Verfahren hält.

Vorsitzender: Ich wiederhole es noch einmal. Wir hatten verabredet, dass wir die ein-
zelnen Artikel unter dem Stichwort obsolet miteinander besprechen. Streichung ist die
brutalste Art des Umgangs mit einem obsoleten Artikel. Es gibt auch andere Möglich-
keiten, wie man mit einem solchen Artikel umgehen kann. Ich habe danach gefragt, und
Herr Wintermeyer hat dann als Vorschlag mitgeteilt, Art. 19 Abs. 2 HV zu streichen. Das
halten wir im Protokoll zunächst einmal fest. Die SPD hat das nicht unterstützt. Ich hatte
das zuerst falsch verstanden.

(Dr. Judith Pauly-Bender: Wir haben es als Diskussionsbedarf angemeldet! Es
liegt also auf Vorrat!)

– Es ist jetzt also angemeldet, dass dazu Diskussionsbedarf besteht. – Vielen Dank.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich wäre sehr unglücklich, wenn diese Bestimmung er-
satzlos gestrichen würde. Sie befindet sich natürlich in einigen Punkten in Widerspruch
zum Grundgesetz. In der Hessischen Verfassung steht eine Frist von 24 Stunden. Im
Grundgesetz steht, dies müsse im Laufe des nächsten Tages erfolgen. Da wird also ein
anderer Zeitraum genannt. Nach dem Grundgesetz muss das auch nicht Monat für Mo-
nat neu geprüft werden. Nach der Strafprozessordnung muss dies nur auf Antrag neu
geprüft werden. Da besteht schon ein gewisser Anpassungsbedarf.

Wenn man allerdings Art. 19 Abs. 3 HV ersatzlos streichen würde, dann würde nach
meinem Dafürhalten etwas Wesentliches fehlen. Dies wäre der auch vom Grundgesetz
bestätigte Anspruch, dass eine von der Polizei vorgenommene vorläufige Festnahme
immer auch der richterlichen Überprüfung bedarf. Ich fände deshalb eine Anpassung an
die Rechtslage des Grundgesetzes besser als eine vollständige Streichung. Denn ich
finde, ansonsten würde auch Art. 19 Abs. 1 HV ein bisschen in der Luft hängen. Der soll
ja weiterhin bestehen bleiben. Er betrifft den Richtervorbehalt bei Durchsuchungen usw.
Das betrifft auch die Untersuchungshaft. Das ist im Grunde genommen auch alles völlig
in Ordnung.

Ich halte es nicht nur für richtig und sinnvoll, dass bei einer Festnahme eine unmittelba-
re richterliche Kontrolle erfolgt, wie das das Grundgesetz und die Strafprozessordnung
vorsehen. Ich halte es vielmehr für notwendig, dass wir das vom Grundsatz her in der
Hessischen Verfassung auch so benennen, auch wenn, wie ich bereits sagte, die For-
mulierung an das Grundgesetz angepasst werden könnte. Damit hätte ich keine Pro-
bleme.

Abg. Dieter Posch: Ich will noch eine Frage an Herrn Wintermeyer richten. Was eben
gesagt wurde, ist nachvollziehbar. Sie verbanden Ihr Petitum mit der Aussage, dies sei
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eine Anregung, dies sei zu wünschen. Sehen Sie das auch so, dass es denkbar wäre,
dass dies auch eine Anpassung an die geltende Rechtslage impliziert?

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Posch, grundsätzlich ist alles denkbar. Das kann man
durchaus so sehen. Wenn wir über die Ergänzungen der Verfassung nachdenken, wird
natürlich auch die Frage, die die SPD schon einmal angerissen hat bezüglich der Ju-
stizgrundrechte auch wieder aufgegriffen werden müssen. Das ist völlig klar. Ich habe
auch sehr deutlich gemacht, dass wir von der CDU-Fraktion die Meinung vertreten,
dass das begrüßenswert wäre. Ich sage immer sehr bewusst begrüßenswert. Ich
möchte das bei dieser Sprache belassen. Ich meine, wir wollen heute hier versuchen,
uns klug zu reden, dass man danach einfach ungefähr weiß, wie die Gewichtung bei
jeder Fraktion ungefähr aussieht, damit man dann später in der abschließenden Dis-
kussion über die gesamten obsoleten Vorschriften, die gesamten zu ändernden Vor-
schriften und die gesamten neu aufzunehmenden Vorschriften dies auch weiß.

SV Prof. Dr. Stolleis: Ich möchte eine kleine Bemerkung machen. Ich fand das, was
Herr Dr. Jürgens ausgeführt hat, sehr akzeptabel. Es gibt da aber einen kleinen Punkt.
Der betrifft die Fristen. In der Hessischen Verfassung ist eine Frist von 24 Stunden vor-
gesehen. Im Grundgesetz heißt es, dies müsse bis zum Ende des Tages nach dem Er-
greifen erfolgen. Das kann deutlich länger sein. Da die Regelung der Hessischen Ver-
fassung für den Verhafteten die günstigere ist, sollte es bei den 24 Stunden bleiben.
Das muss man nicht an das Grundgesetz anpassen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Schon aus Gründen der Praktikabilität der Organisation
der Gerichte hielte ich es für sinnvoller, es bei dem zu belassen, was im Grundgesetz
steht, außer man meint natürlich Folgendes: Wenn jemand mitten in der Nacht festge-
nommen wird, besteht immer das Problem, dass man nur einen halben Tag hat, um das
entsprechend vorzubereiten. Das muss normalerweise auch gemacht werden. Der
Festgenommene muss vorgeführt werden. Möglicherweise erfolgt dies über weitere
Strecken. Es gibt verschiedene praktische Gründe, die möglicherweise dazu geführt
haben, dass man die Frist „bis zum Ablauf des nächsten Tages“ so gesetzt hat. Daran
will ich jetzt nicht kleben. Wie gesagt, an dieser Stelle geht ohnehin das Grundgesetz
vor.

Das wäre eine spannende Frage. Sie sprachen davon, dass das, was in der Hessi-
schen Verfassung steht, für den Betroffenen günstiger ist. In der Praxis bei den Ge-
richten wurde es aber, so glaube ich, nie so gesehen, dass in Hessen die Frist von
24 Stunden gilt. Wenn ich es recht sehe, haben wir vielmehr immer das angewandt,
was im Grundgesetz steht.

Vorsitzender: Ich bitte, das mit aufzugreifen, was ich jetzt einfließen lasse. Ist das rich-
tig, was in der Literatur dazu steht, das besagt, dass es hinsichtlich der Grundrechte ein
Vorrecht des Bundesrechtes gibt, das aber dann, wenn die Grundrechte der Landes-
verfassung weiter reichen als die des Bundesrechtes, durchaus das Landesrecht zum
Zuge kommen kann? Ist das weitgehend unstrittig? Wenn dies so wäre, dann wäre das
für diesen Artikel eine durchaus wichtige rechtliche Setzung.
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SV Prof. Dr. Kahl: Herr Vorsitzender, ich möchte zunächst auf Ihre Frage eingehen. Es
handelt sich hier noch um einen relativ unproblematischen Fall des Art. 142 GG. Wir
haben einen weitergehenden Schutz bei den Grundrechten durch die Landesverfas-
sung, sodass dieses weitergehende Landesgrundrecht nach Art. 142 GG fortbesteht.
Es wird noch zu diskutieren sein, wie sich das darstellt, wenn das Landesgrundrecht
einen geringeren Schutz der Grundrechte gewährleistet. Denn das ist sehr umstritten.

Ich will aber noch einmal das unterstreichen, was Herr Wintermeyer sagte. Bei der
Strafverfolgung bleibt für Art. 19 Abs. 2 HV kein praktischer Anwendungsraum. Er wird
durch das Bundesrecht vollständig überlagert, wenn man davon ausgeht, dass sich die-
ser Art. 19 HV nur auf die Strafverfolgung und nicht auf sonstige freiheitsentziehende
Maßnahmen bezieht, was umstritten ist. Ich würde das aber so vertreten. Dies hätte
etwa zur Konsequenz, dass der polizeiliche Gewahrsam von dieser Vorschrift nicht er-
fasst wird. Wenn man dies unterstellt, haben wir eine vollständige Verdrängung des
sachlichen Anwendungsbereichs dieser Norm durch das Bundesrecht. Es handelt sich
also um eine Norm, die praktisch völlig leer läuft. Sie trägt deshalb in nicht unerhebli-
chem Maße zur Desorientierung der Bürgerinnen und Bürger bei. Sie verspricht etwas,
was die Realität nicht hält. Deshalb ist aus meiner Sicht die Beibehaltung dieser Vor-
schrift in unveränderter Form abzulehnen.

Es sind nur zwei bzw. zweieinhalb Wege gangbar. Man könnte diese Vorschrift strei-
chen. Das hätte die Folge, dass dann ohnehin das Bundesrecht gelten würde, und zwar
insbesondere hier Art. 104 GG. Die Alternative wäre, auf das einschlägige Bundesrecht
zu verweisen. Oder man könnte eine textgleiche Inkorporation der Bundesvorschriften
vornehmen. Das wäre also eine Übernahme.

Das, was Herr Dr. Jürgens vorgeschlagen hat, scheint mir ein gangbarer Weg zu sein.
Das hätte dann den Vorteil, dass wir nach Streichung von Art. 19 Abs. 2 HV kein Nor-
mentorso behalten würden, das irgendwie in der Luft hängen würde.

SV Prof. Dr. Wieland: Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass Ihre Argu-
mentation eine gewisse Interpretation der Vorschrift voraussetzt, die, so will ich es ein-
mal sagen, zumindest der Wortlaut nicht unbedingt nahe legt. In Art. 19 Abs. 2 HV
steht: „jeder Festgenommene“. Es gibt dort keinen Bezug auf Festnahmen zur Durch-
führung von Strafprozessen. In den Fällen, in denen es Strafprozesse betrifft, stimme
ich Ihnen voll zu. Da überlagert das Strafprozessrecht die Hessische Verfassung. Man
kann es aber auch einfach so lesen, wie es da steht. Da steht „jeder Festgenommene“.
Ich finde, die Interpretation, zu sagen, das meint jeden Festgenommenen, unabhängig
davon, ob er nach dem Strafprozessrecht oder nach dem Polizeigesetz festgenommen
ist, liegt durchaus nicht völlig fern. Ich habe das jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt. Das
heißt, hinsichtlich des Polizeirechtes, das Landesrecht ist, hat das seine eigenständige
Bedeutung.

Jetzt kann man natürlich das sagen, was Herr Dr. Jürgens gesagt hat, dass das nämlich
aus Gründen der Praktikabilität nicht sinnvoll ist. Das ist dann aber eine ganz andere
Diskussion als die um die Frage, ob das obsolet geworden ist. Obsolet würde es nur,
wenn man Ihrer Interpretation folgen und sagen würde, das hat für das Polizeirecht ei-
gentlich keine Bedeutung, das wird vom Bundesrecht überlagert. Da die Bestimmung
aber zumindest die Auslegung zulässt, dass sie auch für Festnahmen nach dem Poli-
zeirecht eine Bedeutung hat, müssten wir uns aus der Kategorie obsolet herausbege
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ben und fragen: Halten wir das noch für sinnvoll oder nicht? – Das ist dann aber eine
ganz andere Frage. Ich habe da durchaus dann auch andere Vorstellungen.

SV Prof. Dr. Kahl: Ich möchte noch einmal kurz begründen, warum ich in dieser zuge-
gebenermaßen umstrittenen Frage diese Ansicht vertreten habe. Aus meiner Sicht be-
zieht sich Art. 19 Abs. 2 HV insgesamt nur auf Festnahmen im Rahmen der Strafverfol-
gung und sonst auf nichts. Dies ergibt sich meines Erachtens aus dem systematischen
Zusammenhang mit Art. 19 Abs. 1 HV, in dem von einem dringenden Verdacht einer
strafbaren Handlung die Rede ist. Dort wird nur der Richter erwähnt, aber nicht die Poli-
zei oder eine sonstige Staatsgewalt. Im Übrigen ist in Art. 19 Abs. 2 HV auch nur vom
Richter und der Haft die Rede.

Des Weiteren ergibt sich dies meines Erachtens aus dem systematischen Zusammen-
hang mit den Art. 20 ff. HV, insbesondere mit Art. 24 HV, der eben gerade sonstige Be-
schränkungen der persönlichen Freiheit, wie etwa den polizeilichen Gewahrsam, er-
fasst. Wenn ich es richtig sehe, ist das auch die Interpretation, die Herr Kollege Dennin-
ger in dem Werk der Kollegen Meyer und Stolleis zum Hessischen Staats- und Verwal-
tungsrecht vertritt. Er hält dort ausdrücklich fest, dass der polizeiliche Gewahrsam kein
Problem des Art. 19 HV, sondern eines des Art. 24 HV ist.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Die Interpretation, dass sich Art. 19 HV nur auf das Straf-
verfahren bezieht, scheint mir die nahe liegendste zu sein. Denn Art. 19 Abs. 1 HV fängt
so an:

Bei dringendem Verdacht einer strafbaren Handlung ....

Art. 19 Abs. 2 HV ist im Grund genommen nur die weitere Darstellung dessen, was bei
einer Anordnung einer Untersuchungshaft durch den Richter zu geschehen hat. So ha-
be ich das jedenfalls immer verstanden. Jedenfalls legt er fest, was nach einer vorläufi-
gen Festnahme, was also nach Vollzug eines Haftbefehls oder einer Festnahme an
richterlicher Anordnung zu erfolgen hat.

Art. 23 HV hat die Freiheitsentziehung bei geistiger oder körperlicher Krankheit zum
Gegenstand. Das sind andere Anlässe für eine Freiheitsentziehung. Es spricht deshalb
in der Tat einiges dafür, dass mit Art. 19 Abs. 2 HV nur Handlungen im Rahmen eines
Strafverfahrens gemeint sind.

Vorsitzender: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Im Protokoll werden die
einzelnen Positionen festgehalten werden. Das wird wieder aufgerufen werden.

Ich möchte jetzt fortfahren. Entsprechend der Synopse komme ich jetzt zu

Art. 21 Hessische Verfassung.

Ich sehe dabei zunächst, dass alle vier Fraktionen den Verstoß gegen das Verbot der
Todesstrafe problematisieren und das Ganze unter dem Stichwort obsolet diskutiert
wissen wollen.
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Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, ich kann meine Stellungnahme relativ kurz
fassen. Art. 21 Abs. 1 S. 2 unserer Hessischen Verfassung stellt eine Schranke zu dem
Recht auf Leben dar, das etwas weiter vorne aufgeführt ist, nämlich in Art. 3 HV. Des-
wegen ist nach unserer Auffassung und auch nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts hier Art. 142 GG anwendbar. An und für sich kann nicht die Nich-
tigkeit der Vorschrift festgestellt werden. Aber es stellt einen eklatanten Verstoß gegen
Bundesrecht dar, nämlich gegen Art. 102 GG. Es ist deshalb völlig überlagert.

Ich glaube, wir brauchen über diese Vorschrift nicht lange diskutieren, es sei denn, man
wäre anderer Meinung. Wir sind der Auffassung, dass diese Bestimmung gestrichen
werden kann.

Abg. Nancy Faeser: Ich kann mich meinem Vorredner endlich einmal anschließen.
Auch wir sehen einen Verstoß gegen Art. 102 GG und schlagen deshalb ebenfalls die
Streichung dieser Vorschrift vor.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich kann mich dem nur anschließen und darauf hinweisen,
dass dann als Folgeänderung auch Art. 109 Abs. 1 S. 2 HV gestrichen werden kann.
Dies betrifft das Gnadenrecht der Landesregierung im Falle eines Todesurteils. 

Abg. Dieter Posch: Mir geht es nur noch um die Folge, die dann impliziert ist und die
Sie, Herr Dr. Jürgens, eben angesprochen haben. Das sehe ich genauso.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, ich möchte nur zu der Folgeänderung, die
gerade von Herrn Dr. Jürgens angesprochen wurde, einen kleinen Hinweis geben. Sie
meinten, Art. 109 Abs. 1 S. 3 HV. Das bitte ich dann freundlicherweise noch einmal zu
überprüfen.

Vorsitzender: Ich halte fest, dass alle vier Fraktionen Art. 21 Abs. 1 S. 2 HV als obsolet
bezeichnet haben und dass Streichung jedenfalls als ein Verfahrensvorschlag genannt
wurde.

Ich darf dann fortfahren. Als nächstes kommen wir zu

Art. 23 Hessische Verfassung.

Er betrifft die Freiheitsentziehung bei geistiger oder körperlicher Krankheit. Hierzu hat
die CDU-Fraktion mitgeteilt, dass Art. 23 S. 2 HV einen Verstoß gegen den Richtervor-
behalt darstelle.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, Art. 23 S. 2 unserer Verfassung stellt wie-
derum eine Schranke zum Recht der Freiheit der Person nach Art. 5 HV dar. Es handelt
sich damit auch wieder um einen Fall, bei dem Art. 142 GG anzuwenden ist. Wir sehen
dabei einen Verstoß gegen den Richtervorbehalt und insbesondere einen Verstoß ge-
gen Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG. Wir sehen dann mit Blick auf Art. 31 GG auch wieder eine
Verdrängung. Unser Vorschlag ist deshalb: Die Streichung wäre begrüßenswert.
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Abg. Nancy Faeser: Wir sehen bei dieser Stelle keinen Streichungs-, sondern Ände-
rungsbedarf. Wir hatten aber vereinbart, das heute nicht zu besprechen. Wir melden
den Änderungsbedarf aber vorsichtshalber schon einmal an.

Ich möchte in die Runde einmal Folgendes zu bedenken geben. Herr Wintermeyer, Sie
hatten es bereits angesprochen. Das kann man auch im Zusammenhang mit der
Schranke zu Art. 5 HV regeln. Es gibt also auch noch andere Möglichkeiten, wie man
das an das Bundesrecht anpassen kann.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich sehe da auch eher Änderungsbedarf, der möglicher-
weise nicht nur den S. 2, sondern die gesamte Vorschrift betrifft. Zum einen geht es hier
nur um Fremdgefährdung. Denkbar wäre es auch, dass man die Eigengefährdung mit
aufnimmt, wie es z. B. im Hessischen Freiheitsentziehungsrecht oder auch im Betreu-
ungsrecht geregelt ist.

Der Richtervorbehalt für die Anordnung einer Freiheitsentziehung ist das eine. Das ist
im Freiheitsentziehungsgesetz als Grundnorm auch entsprechend ausgestaltet. In der
Praxis zeigt sich, dass die Regel eher ist, dass eine vorläufige Einweisung durch die
Polizei erfolgt, die nachträglich durch den Richter genehmigt wird.

Ich glaube, dieser Gesamtkomplex müsste insgesamt durch eine Neufassung der Norm
konkretisiert werden. Das sollte man machen, wenn man das so möchte. Ich glaube, es
hilft nicht viel weiter, allein S. 2 herauszustreichen. Dadurch hat man den Richtervorbe-
halt noch nicht im Text.

Vielleicht meinen Sie aber auch, dass man in Art. 23 S. 1 HV etwas einfügt, sodass es
dann lauten würde: ... so kann er auf richterliche Anweisung in eine Anstalt eingewiesen
werden. – Das könnte man auch in Erwägung ziehen. Dann hätte man allerdings den in
der Praxis häufigsten Fall – ich sagte es bereits –, nämlich den, dass die Einweisung
zunächst durch die Polizei erfolgt und die richterliche Genehmigung nachträglich einge-
holt wird, nicht erfasst.

Abg. Dieter Posch: Mir reicht die Feststellung, dass ein Verstoß gegen den Richtervor-
behalt vorliegt, nicht aus. Es ist zu fragen, welche Konsequenzen wir darauf ziehen
wollen. Ich teile die Auffassung, dass in diesem Fall der Richtervorbehalt kodifiziert, al-
so festgeschrieben werden müsste. Das hat dann möglicherweise weitergehende Fol-
gen, wie es eben dargestellt wurde. Allein die Feststellung, dass ein Verstoß vorliegt, ist
mir zu wenig. Mir wäre es dann lieber, den Richtervorbehalt in dieser Konstellation auch
tatsächlich vorzusehen.

SV Prof. Dr. Kahl: Ich stelle fest, dass offensichtlich in dem Befund weitgehend Einig-
keit besteht, dass diese Vorschrift gemäß Art. 31 GG überlagert ist. Daran knüpft sich
dann die Frage nach den Konsequenzen an. Ich würde im Ergebnis hier auch für Strei-
chung plädieren, obwohl die Problematik ähnlich gelagert ist wie in dem vorhin disku-
tierten Fall des Art. 19 Abs. 2 HV. Die Alternativen scheinen mir weniger zu überzeu-
gen. Schon gar nicht hielte ich eine Regelung in Art. 5 HV für richtig. Denn da gehört
diese spezielle Problematik von der Systematik her gesehen nicht hin.
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Wenn eine Verweisungsklausel auf das Grundgesetz 20 bis 30 Mal in der Hessischen
Verfassung stehen würde, dann müsste man sich fragen, ob das der Würde und der
Autorität dieser Verfassung gut tun würde. Denn es kann ohnehin kein Zweifel darüber
bestehen, dass das Bundesrecht ohnehin gilt. Wir können nicht in allen Fragen, die die
Hessische Verfassung nicht regelt – das sind unzählige –, einfach das Grundgesetz
abschreiben oder Verweisungsnormen auf das Grundgesetz aufnehmen. Da stellt sich
dann letztlich schon die Frage der Dignität der Landesverfassung.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Prof. Kahl, ich stehe Ihren Ausführungen mit gro-
ßem Respekt gegenüber. Meine Wortmeldung hat nichts mit dem zu tun, was Sie hier
eben ausgeführt haben.

Ich wende mich an den Vorsitzenden. Wir hatten hier schon viele Streitigkeiten über das
Verfahren. Ich möchte Sie herzlich bitten, zu versuchen, das Verfahren so durchzuhal-
ten, wie wir es vereinbart hatten.

Herr Prof. Kahl, ich tue mir schwer, jetzt Ihren Ausführungen entgegenzutreten. Sie ha-
ben gesagt, die Alternativen wären nicht überzeugend. Tatsächlich können wir aufgrund
der Tagesordnung die Alternativen nicht besprechen. Denn es soll dazu keine Einlas-
sungen geben. Wir tun uns da nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Fairness, sondern
auch des gemeinsamen inhaltlichen Vorankommens etwas schwer.

Herr Vorsitzender, ich möchte Sie herzlich bitten, uns irgendeinen Weg zu weisen, die-
ses Problem aufzulösen.

Vorsitzender: Ich kann nur den Weg weisen, den ich sehe und von dem ich meine,
dass er verabredet wurde. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir im Mo-
ment auf der Grundlage der Eingaben der Fraktionen einen Durchgang unter der Fra-
gestellung machen, was obsolet ist. Wir haben festgestellt, dass bei Art. 23 S. 2 HV die
CDU-Fraktion mitgeteilt hat, dass aus ihrer Sicht ein Verstoß gegen den Richtervorbe-
halt vorliege. Dazu gab es den Vorschlag der CDU-Fraktion, diesen Passus zu strei-
chen. Darüber gibt es im Moment eine Diskussion. Andere Fraktionen sehen andere
Lösungsmöglichkeiten. Das wird im Protokoll festgehalten werden. Es wird für diese
Stelle also Änderungsbedarf angemeldet. Ich erwarte dann, dass die Fraktionen im
zweiten Durchgang ihre Vorschläge dazu einbringen werden. Ich meine, das haben wir
verabredet.

Das wird anhand des Protokolls wieder aufgerufen werden. Wir werden dazu auch eine
Synopse machen. Darin wird festgehalten werden, dass die CDU-Fraktion bei Art. 23
S. 2 HV für streichen plädiert, während die anderen Fraktionen Änderungsbedarf an-
gemeldet haben. Das wird also wieder aufgerufen werden. Dann werden auch die kon-
kreten Textvorschläge der anderen Fraktionen in die Beratung einfließen. So sehe zu-
mindest ich im Moment das Verfahren. Ich hoffe, dass wir das im Konsens so weiter
voranbringen können.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich will nur ganz kurz das ergänzen, was Herr Prof Kahl ge-
sagt hat. Das ist eine grundsätzliche Überlegung. Wenn wir über Streichungen reden,
müssen wir uns in der Diskussion natürlich darüber bewusst sein, dass auf uns die Fra-
ge zukommen wird, inwieweit wir dann nachher Ergänzungen werden einfügen müssen.
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Das ist einfach der Punkt. Wir sind der Auffassung – wir hätten das ansonsten in der
zweiten Runde eingebracht –, dass hier die Streichung im Grunde genommen der ein-
fachste Weg ist, den Richtervorbehalt sozusagen in die Hessische Verfassung hinein-
zubekommen. Man hätte ihn dann durch Bundesrecht von oben geltend, ohne ihn expli-
zit in die Verfassung hineinzuschreiben. Das ist mehr oder weniger unsere Auffassung
und der Grund, warum wir sagen, Art. 23 S. 2 HV kann gestrichen werden.

Vorsitzender: Es liegen dazu keine weiteren Wortmeldungen vor.

Ich darf dann fortfahren. Wir kommen zu

Art. 24 Hessische Verfassung.

Er betrifft: sonstige Beschränkung der persönlichen Freiheit.

Die CDU-Fraktion hat dazu mitgeteilt, dass sie einen Verstoß gegen Art. 104 GG sieht.

Abg. Axel Wintermeyer: Das ist genau das Gleiche, was ich auch vorhin vorgetragen
habe. Art. 24 HV stellt auch wieder eine Schranke des Grundrechtes auf Freiheit der
Person nach Art. 5 HV dar. Es ist daher auch ein Fall, in dem Art. 142 GG Anwendung
finden kann. Wir sehen einen Verstoß gegen den weiter reichenden Vorbehalt von Art.
104 Abs. 1 GG. Von daher findet eine Verdrängung gemäß Art. 31 GG statt. Wir halten
eine Streichung des gesamten Art. 24 HV für begrüßenswert.

Vorsitzender: Die CDU-Fraktion spricht sich also für eine Streichung des Art. 24 HV
aus.

Abg. Nancy Faeser: Auch hier sehen wir das etwas anders. Wir wollen diese Bestim-
mung nicht gestrichen sehen, sondern wir würden eine Lösung bevorzugen, die für die-
se Eingriffe die explizite Aufnahme des Richtervorbehaltes vorsehen würde. Insofern ist
nach unserer Auffassung die Streichung nicht notwendig. Denn wir würden durch eine
Änderung der Hessischen Verfassung da etwas aufnehmen, damit es dem Bundesrecht
dann entspricht.

Abg. Dieter Posch: Ich will es kurz machen. Ich kann mich der Äußerung von Frau
Faeser anschließen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Mir wäre schon aus systematischen Gründen heraus eine
Überarbeitung sympathischer. Man sollte sich den gesamten Abschnitt einmal an-
schauen. Der fängt mit den Bestimmungen zum Strafrecht an. Dann folgt die Freiheits-
entziehung bei geistiger oder körperlicher Krankheit. Dann kommt noch einmal ein Arti-
kel, der zusätzliche sonstige Beschränkungen der persönlichen Freiheit anspricht.
Wenn man diese Bestimmung einfach streichen würde, würde das den Eindruck ver-
mitteln, das, was dort vorgesehen ist, wäre eine abschließende Regelung. Wahrschein-
lich sind wir uns aber alle darüber einig, dass, natürlich grundgesetzkonform, durchaus
auch Fälle vorkommen können, bei denen eine Beschränkung der Freiheit oder eine
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Freiheitsentziehung in Betracht kommt. Dies kann etwa im Wege der Zwangsvollstrek-
kung, durch die Polizei oder wie auch immer erfolgen. Das gibt es ja. Das ist vom
Grundsatz her auch nicht zu beanstanden. Das heißt also: Aus systematischen Ge-
sichtspunkten wäre es in der Tat sinnvoller, das einer Bearbeitung zu unterziehen.

SV Prof. Dr. Stolleis: Ich würde diese Diskussion gerne zusammenfassen. Wir haben
für die nächste Runde, bei der überarbeitet werden wird, jetzt drei Artikel vorgesehen,
nämlich Art. 19, Art. 23 und Art. 24 HV. Ich finde, Herr Kahl hatte mit seiner Bemerkung
völlig recht. Wir können keine Verweisungen auf das Bundesrecht in die Hessische
Verfassung hineinpacken. Das wäre unschön und würde auch gegen den Gedanken
der Verfassungsgebung verstoßen. Ich denke, wir werden den Weg gehen müssen, den
Herr Jürgens gewiesen hat. In diesen drei Fällen muss das hineingearbeitet werden.
Landesverfassung, Strafprozessrecht und Grundgesetz müssen in allen drei Fällen
harmonisiert werden. Das kann aber eben nicht in dieser ersten Runde geschehen.

Vorsitzender: Ich möchte einen Vorschlag machen und hoffe, Herrn Zinßer jetzt nicht
zu überfordern oder vor vollendete Tatsachen zu stellen. Für die Synopse wäre es na-
türlich hilfreich, wenn wir zumindest den Kern der Argumentation der einzelnen Fraktio-
nen festhalten würden. Für den weiteren Verlauf wäre es sicherlich hilfreich, wenn in
der Synopse der Kern der Argumentation mitgeteilt würde. In der zweiten Runde könn-
ten dann die entsprechenden textlichen Vorstellungen der einzelnen Fraktionen dazu
präsentiert werden. Ich denke, das wäre sicherlich in ihrem Sinne. – Herr Zinßer wird
den Kurzbericht entsprechend ausarbeiten. Vielen Dank.

Abg. Nancy Faeser: Ich schließe mich den Ausführungen des Herrn Prof. Stolleis an.
Denn das trifft genau den Tenor der SPD. Wir wollen, dass genau das gemacht wird.
Wir wollen eine vollständige Erfassung dieser Tatbestände und eine neue Regelung in
der Hessischen Verfassung für die Bereiche haben, bei denen ein Verstoß gegen das
Bundesrecht vorliegt. Selbstverständlich sind dann auch die Grundsätze einzuarbeiten,
die Herr Prof. Stolleis gerade aufgeführt hat. 

Vorsitzender: Hierzu gibt es keine weiteren Wortmeldungen. Ich fahre dann entspre-
chend der Synopse fort. Ich komme damit zu

Art. 29 Hessische Verfassung.

Er betrifft das einheitliche Arbeitsrecht, das Tarifsystem, das Schlichtungswesen und
den Arbeitskampf. Hierzu hat die CDU-Fraktion angemerkt, dass Art. 29 Abs. 1 HV ei-
nen Verstoß gegen Art. 33 Abs. 5 GG darstelle. Die FDP-Fraktion hat angemeldet, dass
dieser Artikel erörterungsbedürftig sei.

Abg. Axel Wintermeyer: Wir sind der Meinung, dass Art. 29 Abs. 1 HV, der die Schaf-
fung eines einheitlichen Arbeitsrechtes vorsieht, ein Verstoß gegen Art. 33 Abs. 5 GG
ist. Deshalb meinen wir, dass diese Vorschrift gemäß Art. 31 GG nichtig ist. Ich will
gleich einschränkend dazu sagen, dass es möglicherweise auf eine Änderung oder auf
eine neue Formulierung für Art. 29 HV hinauslaufen wird. Wir halten, wie gesagt, Art. 29
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Abs. 1 für obsolet, denn mit der Forderung nach einem einheitlichen Arbeitsrecht ent-
spricht er nicht dem Bundesrecht.

Abg. Dieter Posch: Herr Wintermeyer, wenn ich es richtig sehe, versuchen Sie das
Problem dadurch zu lösen, dass Sie zu zwei Bereichen sagen, Sie wollten da etwas
streichen. Ich bitte um Verständnis, dass ich dann Art. 29 Abs. 5 HV hinzunehmen
möchte. Die Rechtslage ist klar. Wir sollten sagen: Das passen wir an. – Die Streichung
von Art. 29 Abs. 1 HV würde dazu führen – ich sage es jetzt einmal etwas plakativ –,
dass das Berufsbeamtentum entsprechend der Vorschrift des Grundgesetzes nach den
Prinzipien der Reichsverfassung erhalten bleibt.

Die Aussperrung ist rechtswidrig. Deswegen sollten wir, wollen Sie das entsprechend
streichen.

Ich sehe die Notwendigkeit, den gesamten Artikel zu diskutieren, wenn man ihn ange-
hen will. Ich will jetzt keine Wertung vornehmen. In Art. 29 Abs. 2 HV ist z. B. festge-
halten, dass von dem geschaffenen Recht zuungunsten der Arbeitnehmer keine Abwei-
chung erfolgen darf. Ich sage dazu: Im politischen Raum der Bundesebene diskutieren
wir da ganz andere Dinge. Ich greife jetzt das auf, was Herr Prof. Kahl vorhin in einem
anderen Zusammenhang gesagt hat. Diese Vorschriften stellen dem Bürger etwas vor,
was mit der Realität nicht ganz in Einklang zu bringen ist. Ich will das jetzt überhaupt
nicht werten.

Dass Art. 29 Abs. 5 HV gestrichen werden soll, ist durchaus nachvollziehbar. Bei Abs. 1
sieht das etwas anders aus. Über den denken wir ja auch nach. Wenn man das Berufs-
beamtentum erhalten will, dann müsste man das definieren. Man müsste prüfen, ob
man in diesem Zusammenhang etwas in der Hessischen Verfassung aussagen kann.
Man müsste prüfen, ob man das beschränkt. Diese Diskussion haben wir immer wieder
geführt, jedoch nie bis zum Ende. Die Frage, ab wann eine hoheitliche Tätigkeit vorliegt
und wo sie endet, für die man das Berufsbeamtentum vorhalten will, wurde nie zu Ende
diskutiert. Man müsste sich dann der Mühe unterziehen, dies auszudiskutieren.

Gleichzeitig müsste man auch die andere Absätze ausdiskutieren. Ich will das jetzt im
Einzelnen nicht ausführen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die politische Diskus-
sion zu dieser Frage und insbesondere zu der Frage, ob eine Abweichung zum Nachteil
möglich ist, geführt wird. Diese Diskussion führt auch der Gesetzgeber auf Bundesebe-
ne.

Für mich ist also der Artikel in Gänze zu diskutieren und umzuformulieren. Allein mit
Streichung des Art. 29 Abs. 5 und des Abs. 1 HV würden wir meines Erachtens dem
Auftrag nicht gerecht, den wir haben.

SV Prof. Dr. Wieland: Ich denke, mit dieser Vorschrift kommen wir zu einem Kernbe-
reich, der politisch umstritten ist. Von daher stellt sich für mich die Frage, ob es richtig
ist, dies unter der Fragestellung zu behandeln, ob das obsolet ist oder nicht. Das hängt
sehr davon ab, welches Verständnis man von den Vorschriften des Grundgesetzes hat.
Art. 33 Abs. 5 GG lautet:

Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrach-
ten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln.
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Wenn man diese Aussage wörtlich nimmt, ist sie gar nicht so weitreichend. Das wurde
zu Beginn der Bundesrepublik sehr stark zu einer Bestandsgarantie all dessen ausge-
dehnt, was im Beamtenrecht jemals einmal festgelegt wurde.

Wenn ich mir Art. 29 Abs. 1 HV anschaue, dann kann ich feststellen, dass dort die Be-
amten erwähnt sind. Art. 29 HV enthält aber keineswegs die Aussage, das Berufsbe-
amtentum solle abgeschafft werden. Da steht nur, es solle ein einheitliches Arbeitsrecht
geben. Es erhebt sich damit die Frage, wie so ein einheitliches Arbeitsrecht aussehen
könnte und ob es für den gesamten öffentlichen Dienst nicht ein einheitliches Arbeits-
recht unter Berücksichtigung der Grundsätze des Berufsbeamtentums geben könnte. Im
Grundgesetz steht nichts von Beachtung. Da steht nur etwas von Berücksichtigung.
Das ist deutlich schwächer.

Dazu ist eine politische Diskussion im Gange. Von daher hege ich Zweifel, ob wir gut
beraten wären, wenn wir sagen würden, dass diese Vorschrift obsolet geworden ist,
während sich das auf Bundesebene möglicherweise gerade in Richtung Hessen be-
wegt.

Es spricht nichts dagegen, dass man aus politischen Gründen die Auffassung haben
kann, dass das so nicht gehen kann. Nur scheint es mir aber zweifelhaft zu sein, ob
man das dem Oberbegriff zuordnen kann: Das ist obsolet geworden.

Letztlich gilt dies auch für Abs. 5. Das betrifft die Aussperrung. Ich bin kein Arbeits-
rechtler. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, ist das auf der Ebene des Bundes ge-
setzlich nicht geregelt. Das ist Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Das Bun-
desarbeitsgericht ist meines Wissens auf dem Stand, dass es sagt: Eine Angriffsaus-
sperrung ist unzulässig, die Abwehraussperrung muss verhältnismäßig sein. – Das
heißt also nicht, dass Art. 29 Abs. 5 HV obsolet geworden ist. Vielmehr handelt es sich
hier um heikle Fragen des Arbeitsrechtes.

Genauso tobt im Moment der Streit darüber, inwieweit das Prinzip, dass es für die Ar-
beitnehmer immer günstiger ausgehen muss, durch Art. 9 Abs. 3 GG abgesichert ist.
Das sind alles politisch umstrittene Fragen, zu denen man sicherlich unterschiedlicher
Auffassung sein kann. Ich täte mir aber schwer, das in den Kasten „obsolet geworden“
einzuordnen. Bei einer bestimmten Interpretation steht das natürlich in einem gewissen
Spannungsverhältnis zum Grundgesetz. Nach einer anderen Interpretation ist das aber
nicht der Fall. Auf der Ebene des Verfassungsrechtes des Bundes werden diese Fragen
sehr kontrovers behandelt. Möglicherweise wird sich da noch etwas verändern.

SV Prof. Dr. Kahl: Meiner Ansicht nach besteht hier durchaus die Problemlage, dass
es obsolet ist. Das gehört in den Zusammenhang, über den wir gerade diskutieren. Ich
will dies kurz begründen.

Wenn man Art. 29 Abs. 1 HV als Gleichbehandlungsgebot und nicht nur als einen über-
flüssigen politischen Programmsatz versteht, dann liegt meines Erachtens ein Verstoß
gegen Art. 33 Abs. 5 GG vor, weil dann nämlich dem besonderen Charakter des Be-
amtenverhältnisses als Treueverhältnis samt den hieraus folgenden Pflichten und Prin-
zipien nicht Rechnung getragen würde. Ich möchte in diesem Zusammenhang das Ali-
mentationsprinzip oder die Fürsorgepflicht des Dienstherrn für den Beamten nennen.
Da kann man keine Gleichbehandlung mit den Arbeitnehmern und Angestellten vor-
nehmen. Umgekehrt könnten Sie genauso auch das Streikverbot für Beamte nicht unter
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Berufung auf diese Vorschrift auf die Arbeiter und Angestellten übertragen. Auch das
zeigt die Sinnwidrigkeit dieser Bestimmung auf, die meines Erachtens auch politisch
verfehlt ist. Ich wollte das nur nebenbei sagen. Denn das ist in der Tat eine andere Dis-
kussionsebene. Denn diese Bestimmung weist in eine andere Richtung.

Art. 29 Abs. 5 der Hessischen Verfassung ist meines Erachtens wegen Art. 31 GG
ebenfalls nichtig. Art. 142 GG kommt bei dieser Bestimmung nicht zur Anwendung. Ab-
wehraussperrungen und suspendierende Aussperrungen sind nicht nur nach der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, sondern auch nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes verfassungsrechtlich zulässig. Man kann hier von
Richterrecht sprechen. Das Bundesarbeitsgericht ist sogar so weit gegangen, dass es
unter bestimmten Konstellationen, etwa einem rechtswidrigen Angriffsstreik, auch eine
Angriffsaussperrung jedenfalls nicht völlig ausschließt.

Ich möchte die Thematik der Angriffsaussperrung einmal ausklammern. Dann ist es je-
denfalls nach meinem Verständnis so, dass das deutsche Staatsrecht das Recht zur
Aussperrung als Ausdruck der Koalitionsfreiheit ansieht. Das entspricht der ganz herr-
schenden Meinung. Das Recht zu der von mir so genannten Abwehraussperrung und
der suspendierenden Aussperrung entspringt unmittelbar der Verfassung, und zwar aus
Art. 9 Abs. 3 GG.

Wenn man der Auffassung folgt, dass das Recht zur Aussperrung Ausdruck der Her-
stellung der Tarifparität ist und unmittelbar aus der Verfassung selbst resultiert, dann
ergibt sich eine Kollision mit dem Grundgesetz und damit eine Nichtigkeit nach Art. 31
GG.

Daran schließt sich dann die Frage an, die hier auch thematisiert wurde und die lautet,
ob nach solchen Streichungen von Art. 29 HV insgesamt noch genügend bleibt, womit
das selbständige Bestehen des Restes der Normen gerechtfertigt werden kann. Das ist
meines Erachtens dann eher eine verfassungspolitische Frage als eine Frage der Ob-
soletheit. Ich halte das für diskussionsbedürftig. Man müsste sich dann in der Tat anse-
hen, ob der Rest dann noch so stehen bleiben kann.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Zu der Frage, ob die von der CDU als obsolet ange-
meldeten Regelungen es sind oder nicht, brauche ich die inhaltlichen Einlassungen
nicht zu wiederholen. Wir schließen uns den Auffassungen von Herrn Posch und von
Herrn Prof. Wieland an.

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns über das Verfahren verständi-
gen müssen. Wir sind der Auffassung, dass man den Artikel insgesamt behandeln
müsste. Man müsste dann auch Gelegenheit haben, sich mit der in der Literatur festge-
haltenen höchstrichterlichen Rechtsprechung auseinander zu setzen. Herr Prof. Kahl,
ich bin keine Juristin und möchte als solche auch nicht auftreten. Aber auch Politikerin-
nen informieren sich. Die höchstrichterliche Rechtsprechung besagt, dass Aussperrun-
gen möglich sind, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Wenn diese nicht erfüllt
sind, dann wird die Aussperrung auch von dieser Judikatur als rechtswidrig bezeichnet.
Das heißt, es kommt also auf den Einzelfall und auf dessen konkrete Bedingungen an.

Unabhängig von den politischen Meinungen, die dazu konträr sind, müsste man das so
machen, wie es Herr Posch vorgeschlagen hat. Man müsste diesen Artikel ordentlich
aufrufen und das auch in der Tagesordnung ausweisen. Man sollte dann die eine oder
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andere Stimme zu unserer Information zur Aussage kommen lassen. Das war das er-
ste, was ich zu diesem Artikel sagen wollte, der nun aufgerufen worden ist.

Ich habe noch eine Frage an die Runde. Ich möchte diese Frage durchaus auch an die
Gutachter richten, die uns hier mit Rat zur Verfügung stehen. Wir sind keine verfas-
sunggebende Versammlung. Auch der Hessische Landtag ist keine verfassunggebende
Versammlung. Unser Auftrag ist klar ausgewiesen. Er lautet, den Geist der Verfassung
zu erhalten und die Verfassung an den Punkten zu aktualisieren, wo es geboten ist. Ich
möchte die Frage in den Raum stellen, ob unser Auftrag es abdecken würde, wenn wir
anstelle einer verfassungsgebenden Versammlung die sozialen Grundrechte an ver-
schiedenen Stellen korrigieren würden. Denn die sozialen Grundrechte spiegeln eine
gewisse sozialstaatliche Tradition Hessens wider. Ich will diese Frage auf jeden Fall mit
unserer Fraktion besprechen. Denn es ist nicht sinnvoll, wenn wir uns hier darüber un-
terhalten, ob dies obsolet ist oder nicht, wenn am Schluss die Parteien des Hessischen
Landtags zu der Auffassung gelangten, dass der Auftrag dieses Unterfangen nicht
deckt.

Ich möchte wirklich diese Frage noch einmal an diese Runde richten und an das an-
knüpfen, was Herr Posch gesagt hat. Ich möchte jetzt einmal das von der CDU-Fraktion
genannten Beispiel und deren Vortrag dazu nehmen. Es ist tatsächlich so, dass wir im
Moment dabei sind, festzustellen, welche herrschenden Meinungen sich herausgebildet
haben. Das ist jetzt meine Feststellung für den heutigen Tag. Ich glaube nicht, dass wir
den Auftrag haben, die Verfassung unter dem Gesichtspunkt anzupassen, was herr-
schende Meinung im Jahre 2004 ist. Denn wir sehen bereits, dass sich da etwas ändert.
Das zeigt sich gerade bei der Aussperrung. Ich möchte das hier nicht vertiefen. Denn
wir sollen heute nichts vertiefen. Aber wir werden es vertiefen können. Gerade hinsicht-
lich der Rechtsmaterie Aussperrung zeigt sich, dass sich dort große Teile im Fluss be-
finden. Wir wissen gar nicht, ob dieser Artikel nicht bald eine ganz besondere Aktualität
haben wird. Es ist heute schon erkennbar, dass dies möglich sein könnte. Es gibt ernst
zu nehmende Stimmen, die das behaupten.

Ich möchte deshalb zwei Fragekomplexe nennen.

Erstens. Wie verfahren wir mit Grundsatzdebatten zu einzelnen Artikeln? Wird das in
Zukunft ordentlich ausgewiesen werden? Vielleicht könnten wir vereinbaren, dass wir
dazu auch einen Arbeitsrechtler einladen.

Zum anderen habe ich die Frage, wie wir mit unserem Auftrag umgehen wollen. Da
möchte ich namens der SPD-Fraktion an die Fachleute eine Frage stellen. Das könnten
wir heute durchaus machen. Wir könnten uns fragen, was man mit einer Verfas-
sungsänderung erreichen will, ob es da also um eine Angleichung an die herrschende
Meinung des Jahres 2004 geht. Ich glaube, wir sind den hessischen Bürgern darauf
eine Antwort schuldig.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich möchte zunächst einmal auf Art. 29 HV zu sprechen
kommen. Danach möchte ich aber auch noch einmal auf das zurückkommen, was Frau
Pauly-Bender gesagt hat.

Wir haben vorgetragen, dass man die Möglichkeit der Streichung in Anspruch nehmen
kann. Dies gilt insbesondere für Art. 29 Abs. 1 HV. Herr Posch, ich habe vorhin sehr
bewusst Art. 29 Abs. 5 HV zunächst weggelassen. Denn man kann durchaus darüber
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nachdenken, ob man das bei Änderungsbedarf behandelt. Wir sagen, dass Art. 29
Abs. 1 HV einen klaren Verstoß gegen Art. 33 Abs. 5 GG darstellt. Das hat, so glaube
ich, Herr Prof. Kahl sehr deutlich vorgetragen. Das wird also als unsere Meinung in der
Synopse stehen.

Ich komme jetzt zu dem, was Frau Pauly-Bender gesagt hat. Ich will jetzt nicht auf die
Einzelheiten Ihrer Bemerkung eingehen. Denn wir können nicht jedes Mal wieder von
neuem anfangen, uns mit irgendwelchen Verfahrensfragen zu quälen. Ich denke, es
wäre für uns alle wichtig, dass wir immer wieder den Punkt sehen, dass im Einset-
zungsbeschluss auch steht, dass wir Einigkeit erzielen sollen. Wir sind keine verfas-
sunggebende Versammlung. Wir arbeiten hier nicht unter dem Gesichtspunkt, dass wir
etwas völlig Neues machen wollen. Es war der Wille des Landtags, dass ein Einver-
nehmen über die vorzuschlagenden Änderungen herbeigeführt werden soll.

Wir machen im Moment nichts anderes, als eine Synopse aufzustellen. Dazu soll es
nicht nur einfach ein paar Schlagwörter geben. Vielmehr soll dies auch schon mit den
Meinungen und den entsprechenden Gedanken unterfüttert werden. Ich habe vorhin
immer von begrüßenswert gesprochen. Das bedeutet für mich, dass es nicht unbedingt
heraus muss. Aber es wäre schön, wenn es draußen wäre. Irgendwann wird die Synop-
se mit den Punkten gefüllt sein, was aus rechtlichen Gründen oder wegen Zeitablaufs
etc. überholt ist. Es wird in der Synopse stehen, wo Änderungsbedarf gesehen wird.
Vielleicht ergibt sich dies auch durch eine geänderte Rechtsprechung. Ich möchte jetzt
nur einmal ein Beispiel nennen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass es
bei uns in Hessen kein Wahlprüfungsgericht mehr gibt. Das ist z. B. eine Frage, mit der
man sich beschäftigen muss, wenn man den Änderungsbedarf berät. Hier verhält es
sich also genauso wie bei Art. 29 Abs. 5 HV.

Drittens wird in die Synopse aufzunehmen sein, wo Ergänzungsbedarf besteht. Es geht
dort also um Bestimmungen, die sich bisher noch nicht in der Hessischen Verfassung
befinden.

Das wird also zusammengestellt werden. Ich verstehe die Diskussion dazu auch so.
Jede Fraktion sagt dann: Es ist für uns nicht verhandelbar, über diese Frage zu disku-
tieren. – Eine Aussage könnte auch sein: Das wäre begrüßenswert oder wünschens-
wert. Wenn wir die Synopse zusammenhaben, werden wir die Diskussion unter dem
Gesichtspunkt beginnen, wo Einigkeit erzielt werden kann.

Ich sage es sehr deutlich: Wenn über einen Punkt wie Aussperrung oder die Dinge, die
hier eben angesprochen wurden, keine Einigung erzielt werden kann, dann werden wir
uns überlegen müssen, ob wir das machen wollen oder nicht. Ich sage dann eher Nein.
Denn es sollte Einigkeit hergestellt werden. Das ist zumindest die Vorgabe. Es bringt
nichts, wenn hier Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Das habe ich aber von
Anfang immer wieder vorgetragen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Zunächst einmal möchte ich Folgendes sagen. Ich verste-
he den Auftrag des Landtags an die Enquetekommission nicht so, dass von vornherein
einige Vorschriften der Hessischen Verfassung unter Denkmalschutz stehen würden.
Vielmehr ist es durchaus so, dass wir uns hier überlegen können, was wir vornehmen
wollen. Natürlich muss dies im Hinblick darauf geschehen, was vom Geiste dieser Ver-
fassung zu erhalten ist. Man muss sich aber auch fragen, was dem Geist dieser Verfas-
sung möglicherweise hinzugefügt werden sollte, an welchen Stellen also neuer Geist
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inspirierend der Verfassung eingeblasen werden soll, damit sie die nächsten 50 Jahre
Bestand hat. Das ist im Grunde genommen der relativ allgemein gehaltene Arbeitsrah-
men. Nach meinem Dafürhalten können wir uns dabei über jede einzelne Norm unter-
halten und uns fragen, ob wir sie für würdig halten, aufrechterhalten zu werden, oder
nicht.

Ich komme zu Art. 29 HV. Zu Art. 29 Abs. 1 HV habe ich eine Nachfrage an die Sach-
verständigen. Für mich erhebt sich die Frage, ob Art. 33 Abs. 5 GG überhaupt unmittel-
bar für die Länder gilt. Für mich erhebt sich also die Frage, ob die hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums nicht nur bei den Bundesbeamten, sondern auch
bei den Landesbeamten zu beachten sind. Immerhin wird bei der Rahmengesetzge-
bung nach Art. 75 Abs. 1 in Nr. 1 GG nicht von Beamten, sondern von allen im öffentli-
chen Dienst Beschäftigten oder so was Ähnliches gesprochen. Der Artikel besagt, dass
deren Dienstverhältnis einheitlich geregelt werden könnte, ohne dass da die Differenzie-
rung vorgenommen wird, die man normalerweise im Grundgesetz antrifft und die dieje-
nigen betrifft, die in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Vielmehr
sind damit alle gemeint. Das heißt, zumindest dem Wortlaut nach bezieht sich die Rah-
mengesetzgebung auf alle.

Ich wäre deshalb vorsichtig, in dieser apodiktischen Form zu sagen, wir streichen aus
der Verfassung heraus, dass es einen in der Verfassung begründeten Auftrag an den
hessischen Gesetzgeber gibt. So muss man es der Formulierung nach verstehen. Der
hessische Gesetzgeber ist möglicherweise durch die konkret existierenden rahmenge-
setzlichen Vorgaben, die es im Beamtenrechtsrahmengesetz gibt, daran gehindert, jetzt
ein allgemein geltendes Arbeitsrecht zu schaffen. Ich knüpfe jetzt an das an, was Herr
Prof. Wieland gesagt hat. Ich habe aber Zweifel, ob das Grundgesetz generell ein ein-
heitliches Dienstrecht für alle Zeiten ausschließt.

Hinsichtlich Art. 29 Abs. 2 bis 4 HV sehe zumindest ich nicht, dass diese gegenwärtig
gegen Bundesrecht verstoßen würden, wenn man einmal davon absieht, dass das
Streikrecht sehr kursorisch anerkannt wird. Denn nach der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts ist das Streikrecht natürlich an bestimmte Regelungen wie etwa die
Verhältnismäßigkeit und sonst noch einiges gebunden. Wenn man davon einmal ab-
sieht, ist das, was dort steht, im Grunde genommen nur die Wiedergabe des geltenden
Tarifvertragsrechts. Ich habe das jetzt einmal mit einfachen Worten ausgedrückt. Des-
wegen sehe ich da gegenwärtig keinen Streichungsbedarf, außer man würde sagen:
Aus politischen Gründen wollen wir das insgesamt gestrichen haben, wir wollen, dass
die Hessische Verfassung dazu nichts sagt. – Aus rechtlichen Gründen sehe ich da je-
denfalls keinen Streichungsbedarf. Ich würde aus politischen Gründen eher dazu nei-
gen, das in der Verfassung stehen zu lassen. Wir sind zu der Überzeugung gekommen,
dass im Zweifelsfall etwas eher in der Verfassung stehen bleiben sollte. Wir sind der
Auffassung, wir sollten nur das streichen, bei dem wir eindeutig zu dem Ergebnis kom-
men, dass es obsolet ist.

Ich komme zu Art. 29 Abs. 5 HV. Trotz der Aussage „Bundesrecht bricht Landesrecht“
erhebt sich die Frage, ob es tatsächlich eine bundesrechtliche Vorgabe gibt, die jede
Form der Aussperrung betrifft. Die Angriffsaussperrung wurde schon genannt. Soweit
ich das sehe, ist vom Bundesarbeitsgericht nur die suspendierende, aber nicht die lö-
sende Aussperrung anerkannt. Aufgrund des Kündigungsschutzrechts wäre dies mögli-
cherweise auch gar nicht möglich. Bei der lösenden Aussperrung wäre das einzelne
Arbeitsverhältnis nicht nur für die Zeit der Aussperrung suspendiert. Vielmehr wird es
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dadurch tatsächlich mit der Verpflichtung aufgelöst, später möglicherweise ein neues zu
begründen.

Es gibt hier also noch viele ungeklärte Einzelfragen. Das wird deshalb wahrscheinlich
mit einer einfachen Streichung nicht zu machen sein.

Allerdings muss ich auch sagen, es wäre ein bisschen schwierig, jetzt sozusagen alle
Kautelen in die Verfassung hineinzuschreiben, unter denen eine Aussperrung rechts-
widrig sein könnte. Ich brauche noch etwas Fantasie, um mir vorstellen zu können, wie
man das anders regeln könnte. Ich glaube aber, dass es aus rechtlichen Gründen nicht
zwingend geboten ist, diesen Absatz gänzlich zu streichen.

Vorsitzender: Bevor ich Herrn Prof. Stolleis das Wort gebe, erlaube ich mir, eine inhalt-
liche Frage an die Sachverständigen stellen zu dürfen. Herr Prof. Stolleis, ich möchte
sie zuerst an Sie richten.

Die Entstehungsgeschichte des Art. 29 Abs. 5 HV hat etwas mit der politischen Erfah-
rung und mit der Historie zu tun, aber insbesondere auch etwas mit dem Missbrauch
wirtschaftlicher Macht. Zum Missbrauch wirtschaftlicher Macht findet sich auch eine Re-
gelung im Grundgesetz, und zwar in Art. 74. Bedeutet dies nicht, dass man Art. 74 GG
auch in die Abwägung einbeziehen muss, wenn man sich fragt, ob die Aussperrung
verfassungswidrig ist oder nicht? Denn ich kann einen Zusammenhang mit dem Artikel,
der den Missbrauch wirtschaftlicher Macht regelt, herstellen.

SV Prof. Dr. Stolleis: Ich wollte zu der Argumentation von Herrn Kahl zu Art. 29 Abs. 1
HV etwas sagen. Sie kommen nur durch einen doppelten Verrechtlichungsvorgang zu
einer Kollision von Art. 29 Abs. 1 HV und Art. 33 Abs. 5 GG. Zum einen verstehen Sie
Art. 29 Abs. 1 HV als aktuell geltendes Recht und nicht als Programmvorschrift. Verfas-
sungsnormen changieren oft zwischen Programmatik und der Festlegung von
Rechtsprinzipien.

Herr Wieland hatte das bereits vorhin gesagt. Im Einklang mit einem großen Teil der
Literatur und der Rechtsprechung zum Beamtenrecht steigern Sie Art. 33 Abs. 5 GG zu
etwas, als das er ursprünglich nicht gedacht war. Art. 33 Abs. 5 GG hat sich im Laufe
der Jahrzehnte zu einer Superschutzgarantie des Status quo beim Beamtentum entwik-
kelt. So war er nicht gedacht.

Ich erinnere an die Geschichte des Art. 29 Abs. 1 HV. Ich glaube, er ist vom Wortlaut
und von der Entstehungsgeschichte her klar ein programmatischer Satz. Er stellt einen
Auftrag an den Gesetzgeber dar, ein einheitliches Arbeitsrecht zu schaffen. Herr Wie-
land hat es bereits angedeutet. Das ist durchaus mit Art. 33 Abs. 5 GG harmonisierbar.
Von einem klaren Verstoß kann man insoweit nicht reden.

Ich komme zu der zweiten Frage, nämlich der, was mit Art. 74 GG ist. Ich möchte gene-
rell davor warnen, die Kompetenzvorschriften zur Interpretation der Grundrechtspositio-
nen heranzuziehen. Das sind zwei verschiedene Regionen. Man hat öfter versucht, aus
den Kompetenzvorschriften die Garantie des Status quo etwa für die Sozialversiche-
rung oder für anderes herzuleiten. Man wollte damit die Grundrechte interpretieren. Ich
glaube, das sollte man methodisch trennen. Wir sollten uns auf den Bereich der Grund-
rechte beschränken.
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Ich möchte noch eine Bemerkung zur Historie machen. Die älteren Verfassungen, die
es seit dem 19. Jahrhundert gibt, sind voll von programmatischen Sätzen. Im Laufe der
Geschichte der Bundesrepublik ist eine zunehmende Verrechtlichung eingetreten. Dies
geschah natürlich durch die Rechtsprechung der Verfassungsgerichte, aber auch durch
die Lehre. Es ist vergessen worden, dass Verfassungen ursprünglich einmal politisch-
programmatische Texte waren. Es ist also ein Schwund der Programmatik festzustellen.
Wenn wir z. B. Art. 29 Abs. 1 HV zur Streichung vorschlagen würden, würden wir ein
historisches Element streichen wollen, das 1946 sehr ernst genommen wurde. Ich wür-
de es deshalb auch nicht begrüßen, dies zu tun.

SV Prof. Dr. Kahl: Ich will mich noch einmal kurz zu diesen beiden Bestimmungen äu-
ßern. Zunächst möchte ich etwas zu Art. 29 Abs. 1 HV sagen. Herr Dr. Jürgens, ich
meine, dass Art. 33 Abs. 5 GG auch für Landesbeamte gilt. Dementsprechend müssen
die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums in gleicher Weise auch für die
hessischen Beamten zur Anwendung gebracht werden. Ich meine, dass Art. 29 Abs. 1
HV als ein rechtliches Gleichbehandlungsgebot und nicht als ein völlig überflüssiger und
damit sinnloser Programmsatz zu verstehen ist. Denn ich bin grundsätzlich der Ansicht,
dass Verfassungsnormen so auszulegen sind, dass sie ihre größtmögliche praktische
Wirksamkeit entfalten. Es sollte nicht allzu viel unnötig in den Bereich der Verfas-
sungsrhetorik abgedrängt werden.

Von diesem Grundverständnis ausgehend, meine ich, dass ein einheitliches Dienstrecht
zwischen Arbeitern, Angestellten und Beamten verfassungswidrig wäre. Dementspre-
chend verlangt der Regelungsauftrag dieser Norm etwas Verfassungswidriges. Dies ist
jedenfalls der Fall, wenn man dies auf der Basis der geltenden Dogmatik zu Art. 33
Abs. 5 GG betrachtet.

Ich will das jetzt einmal konkret machen. In ganz progressiven politischen Kreisen wird
darüber diskutiert, unter Berufung auf Art. 29 Abs. 1 HV den Pensionsanspruch der Be-
amten abzuschaffen. Unter Berufung auf Art. 29 Abs. 1 HV wird derzeit auch diskutiert,
die Beihilfeberechtigung für Beamte abzuschaffen. Art. 29 Abs. 1 HV könnte insofern
falsches Argumentationsmaterial liefern. Das wären nämlich alles verfassungswidrige
Vorhaben.

Zweitens. Ich komme zu Art. 29 Abs. 5 der Hessischen Verfassung. Wenn Sie sich die
Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass
damit sehr wohl alle Aussperrungen gemeint waren. Darüber gab es überhaupt keinen
Streit. 1946, aber auch weit darüber hinaus, bis in die Fünfziger- und Sechzigerjahre
hinein, war in Hessen die herrschende Meinung, dass alle Aussperrungen verfas-
sungswidrig seien. Diese Auslegung, die im Übrigen auch schon durch den Wortlaut
zum Ausdruck gebracht wird, verstößt nun eklatant nicht nur gegen die herrschende
Meinung, sondern nahezu gegen alles, was heute noch von den Gerichten und in der
Literatur vertreten wird. Alle deutschen Kommentare zum Grundgesetz, selbst alternati-
ve Kommentare, sehen das nicht mehr anders. Man würde sich also gegen die ganze
herrschende Arbeitsrechtslehre, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
und des Bundesarbeitsgerichts stellen.

Meines Erachtens ist deshalb die Streichung des Art. 29 Abs. 5 HV die einzige Möglich-
keit. Es verhält sich damit anders als bei den vorigen Bestimmungen, bei denen ich
durchaus auch theoretisch eine Änderung für möglich halte. Hier halte ich das für aus-
geschlossen und nicht durchführbar. Denn dieser Komplex ist durch reines Richterrecht
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so ausdifferenziert und so verästelt, dass man das nicht durch eine Änderung der Ver-
fassung regeln kann. Auch das Grundgesetz regelt das übrigens nicht. Sondern Sie
müssen hier die herrschende Dogmatik beachten, die in Art. 9 Abs. 3 GG hineingelesen
wird. Dort wird die Aussperrung mit keinem Wort erwähnt. Allenfalls könnte der Bun-
desgesetzgeber in Form eines Arbeitsgesetzbuches dieses Problem einmal lösen. So-
lange dies nicht geschieht, können wir das auf der Ebene der Verfassung des Landes
nicht in Angriff nehmen.

SV Prof. Dr. Wieland: Herr Kahl, gerade weil Sie das jetzt noch einmal so erläutert ha-
ben, würde ich doch gerne an unseren Ausgangspunkt erinnern. Es geht um die Frage:
Können wir hier übereinstimmend feststellen, dass manche Bestimmungen der Verfas-
sung obsolet geworden sind? – Wenn man das zur Grundlage nimmt, dann erscheint es
mir kein zielführender Ansatz zu sein, wenn man sich bei bestimmten Bestimmungen
der Verfassung, die politisch umstritten sind, auf die herrschende Meinung beruft. Damit
haben Sie hier etwas in den Raum gestellt. Sie haben das mit einem gewissen An-
spruch auf Absolutheit getan. Sie sagten: Das ist nun einmal die Dogmatik dazu. – So
eindeutig ist die Dogmatik nicht. Herr Stolleis sagte vorhin schon, dass, wie man Art. 29
Abs. 1 HV versteht, der Interpretation relativ offen ist, ob man es also als Programm-
satz, als Verfassungsauftrag oder als geltendes Recht ansieht.

Gerade auch unter Wissenschaftlern kann man darüber diskutieren, wie Art. 33 Abs. 5
GG zu verstehen ist. Es wurde zum Teil einiges dazu behauptet, was in Art. 33 Abs. 5
GG alles drinstehen würde. Eigentlich ist da aber nur von einem Recht des öffentlichen
Dienstes und nicht vom Beamtenrecht die Rede. Da steht nicht drinnen, dass die her-
gebrachten Grundsätze des Beamtentums beachtet werden müssen. Vielmehr besagt
es, dass sie berücksichtigt werden müssen. Dazu gibt es in der Literatur viele Stellung-
nahmen.

Wenn man betrachtet, wie sich das Beamtenrecht in den letzten zehn Jahren entwickelt
hat, dann kann man feststellen, dass vieles von dem längst eingeführt worden ist, von
dem man vor 15 Jahren noch gesagt hätte, das sei überhaupt nicht möglich. Es gab
einen Aufschrei, als etwa gesagt wurde, es solle Leistungszulagen für Beamte geben.
Da wurde entgegnet, das gehe wegen des Alimentationsprinzips nicht. Dass das mög-
lich ist, wird heute auch von konservativen Beamtenrechtlern überhaupt nicht mehr be-
stritten. Das ist allerdings mit dem Alimentationsprinzip nicht ganz einfach in Überein-
stimmung zu bringen.

Die Besetzung von Führungspositionen auf Zeit und die Einstellung von Beamten auf
Teilzeit zu Beginn der Tätigkeit, das sind Dinge, die zeigen, dass sich das Recht im
Fluss befindet. Da scheint es mir unangemessen zu sein, zu sagen: Da gibt es irgend-
eine Grundposition, die uns in Hessen vorgegeben ist. – Darüber gibt es eine Diskussi-
on. Gerade das Beamtenrecht oder das Recht des öffentlichen Dienstes befindet sich
im Fluss. Das, was hier in Hessen in der Verfassung steht, wird von manchem als eher
modern angesehen. Deswegen ist der Gesichtspunkt, zu sagen, das ist obsolet, das
kann man nicht aufrechterhalten, für mich nur schwer nachvollziehbar.

Das Gleiche gilt für Art. 29 Abs. 5 HV. Es hat durchaus seine Gründe, dass auf der
Bundesebene, also weder in der Verfassung noch in einem Gesetz, irgendeine Rege-
lung zur Aussperrung getroffen wurde. Wenn es denn so eindeutig wäre, hätten wir
längst eine gesetzliche Regelung auf Bundesebene. Wir müssen Art. 29 Abs. 5 HV
doch nicht so interpretieren, wie es vielleicht die Väter und Mütter der Verfassung 1946
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gemacht haben. Wir können das auch vom Text aus interpretieren. Ich habe überhaupt
kein Problem, zu sagen: „Die Aussperrung ist rechtswidrig“, wenn ich an die auflösende
Aussperrung denke. Selbstverständlich ist sie dann rechtswidrig. Also kann dieser Text
stehen bleiben.

Die suspendierende Aussperrung wird im Moment von der Rechtsprechung unter be-
stimmten Kautelen zugelassen. Das ist für mich aber nicht genug, um zu sagen: Damit
ist diese Vorschrift obsolet geworden. – Wir berühren hiermit doch das Grundverständ-
nis der Hessischen Verfassung. Es wurde schon gesagt: Sie ist 1946 entstanden. – Bis
in das Ende der Vierzigerjahre hinein war man sich eigentlich einig, dass man nichts
über die Wirtschaftsordnung in die Verfassung hineinschreiben will. Die CDU hat 1947
in ihrem Ahlener Programm den christlichen Sozialismus vertreten. Das ist der Geist,
der in dieser Verfassung ist. Dazu kann man sagen: Das ist nicht mehr das, was wir
heute politisch vertreten. – Ich finde, das ist selbstverständlich. Man müsste sich aber
tatsächlich die Aufgabe stellen, eine neue Verfassung zu schaffen, wenn man jetzt dar-
an gehen und sagen würde: Wir schreiben jetzt eine Verfassung, die die Ansichten von
heute enthält. – Ich habe aber den Einsetzungsbeschluss gerade so verstanden, dass
der ursprüngliche Charakter der Hessischen Verfassung erhalten bleiben soll. Der ur-
sprüngliche Charakter birgt den Geist der Nachkriegszeit. Damals wollte man in einer
Verfassung nichts zur Wirtschaftsordnung sagen. Vielmehr wollte man sich vor allem
ein Stück weit gegen das sichern, was man als Ursache für die Zeit des Nationalsozia-
lismus angesehen hat.

Im Übrigen hat auch das Grundgesetz alle diese Fragen dem Bundesgesetzgeber
übertragen. Das scheint mir jetzt ein Missverständnis zu sein, dass man jetzt sagt: Die
Verfassung muss an den Stand der Dogmatik von heute, an die herrschende Meinung,
die die deutsche Staatsrechtslehre vertritt, angepasst werden. Das kann eigentlich nicht
unsere Aufgabe sein. Unsere Aufgabe ist es, bei den Punkten, wie es etwa mit dem
Verbot der Todesstrafe nach Art. 102 GG der Fall ist, wo der Wortlaut des Grundgeset-
zes eindeutig ist, zu sagen: Gut, da passen wir die Hessische Verfassung an. – Aber an
den Stellen, zu denen alles in Bewegung ist, wo es mehr Leute gibt, die eine bestimmte
Auffassung vertreten, aber auch wenige, die etwas anderes meinen, zu sagen: „Das ist
Dogmatik, der müssen wir folgen“, könnte ich für mich so nicht akzeptieren.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, ich möchte für die SPD sagen, dass
die für Art. 29 HV vorgeschlagenen Streichungen für die SPD in der vorgeschlagenen
Form nicht in Betracht kommen.

Ich habe jetzt noch eine Frage an die Runde. Die hat etwas damit zu tun, dass wir auch
arbeitsökonomisch vorgehen wollen. Herr Wintermeyer hat vorgetragen, dass, falls die
CDU die einzige Kraft wäre, die eine solche Streichung vornehmen möchte, er dann bei
dieser Position nicht bliebe. Herr Wintermeyer, so waren Sie vorhin zu verstehen. Da
habe ich als erstes die Frage, wie Ihre Aussage gemeint war.

Herr Vorsitzender, an Sie habe ich die Bitte, dass wir uns so strukturieren, dass wir er-
kennen können, ob wir dann trotzdem noch einmal die Diskussion über diesen Artikel
vertiefen und wann dies der Fall sein soll. Oder ist das damit etwas, was man als erle-
digt betrachten kann? Ich wollte jetzt einfach einmal anhand des Art. 29 HV diese Frage
an die Runde stellen.
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Abg. Dieter Posch: Herr Vorsitzender, ich habe ein wenig den Eindruck, dass sich an-
hand dieser Vorschrift die Diskussion zu der Frage wiederholt, wie wir mit der Verfas-
sungsänderung umgehen wollen. Herr Prof. Wieland, ich fand, Sie haben das eben sehr
deutlich gemacht. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Ich will nur anhand
dieses Artikels noch einmal auf Folgendes hinweisen. Es ist natürlich völlig richtig, dass
man sagen kann, die Grundsätze des Berufsbeamtentums sind zu berücksichtigen und
das, was sich daraus entwickelt hat, ist nicht das, was diejenigen, die das Grundgesetz
gegeben haben, und was der Verfassungsgeber des Landes Hessen damals gewollt
haben. Es ist auch richtig, dass wir heute im Beamtenrecht über Dinge nachdenken, zu
denen es noch vor 15 Jahren eigentlich obsolet gewesen wäre, darüber nachzudenken.
Dies betrifft etwa die Frage, ob man Führungsaufgaben auf Zeit übertragen soll, und
Ähnliches mehr.

Die Frage ist doch, welche Schlussfolgerungen wir ziehen, wenn die Realität und die
Texte so weit auseinander klaffen. Und damit komme ich wieder zu der Fragestellung:
Sollen wir jetzt anhand dieser Texte wieder ein klein wenig die Diskussion darüber füh-
ren, ob wir einen Modernisierungsbedarf insgesamt sehen? Ich habe deshalb vorhin
gesagt: Ich kann das, was die CDU-Fraktion vorgeschlagen hat, nachvollziehen. Das ist
der Versuch, dort Änderungen vorzunehmen, wo aufgrund des Verfassungsrechtes die
Obsoletheit evident ist.

Man kann sich dann darüber unterhalten, ob das bei beiden Vorschriften, also bei Art.
29 Abs. 1 und Art. 29 Abs. 5 HV, in gleicher Weise der Fall ist. Wahrscheinlich käme ich
bei Abs. 1 zu einer anderen Auffassung als bei Abs. 5. Nur, es ist doch so, dass das,
was dort insgesamt steht, dem widerspricht, was wir heute im Hinblick auf die Wirt-
schaftspolitik und die Arbeitsmarktpolitik diskutieren. Herr Dr. Jürgens, Sie haben ge-
sagt, Art. 29 Abs. 2 HV würde nur die Rechtslage wiedergeben. Ich will das einmal so
stehen lassen. Es gibt aber nicht das wieder, was wir heute im Zusammenhang mit der
Arbeitsmarktpolitik diskutieren.

Die Frage des Günstigkeitsprinzips wird diskutiert. Das wird nicht nur bei uns diskutiert.
Das wird bei Ihnen diskutiert. Das wird bei den Sozialdemokraten genauso diskutiert.
Die Frage, ob wir davon abweichen und substanzielle bzw. weniger substanzielle Kom-
petenzen den Arbeitnehmern in den Betrieben geben sollen, ist doch eine unglaublich
wichtige Frage. Deswegen habe ich ein Problem, zu sagen: Ich will in Art. 29 HV nur
Abs. 1 und Abs. 5 gestrichen haben. – Damit nehme ich etwas nicht zur Kenntnis. Ich
meine das jetzt nicht als Verfassungsgesetzgeber. Das weiß ich. Aber wir haben den
Auftrag des Hessischen Landtags, Vorschläge zur Veränderung der Hessischen Ver-
fassung zu unterbreiten, und würden das einfach stehen lassen.

Ich stelle mir einmal folgende Frage. Ich stelle mir vor, ich hätte Art. 29 Abs. 2 HV in
einem Gremium zu diskutieren. Dann sagt mir jemand: Hören Sie doch einmal, der
Bundeswirtschaftsminister oder der Bundeskanzler hat doch neulich gesagt, die Wirt-
schaft und die Arbeitgeberverbände müssten sich hinsichtlich der Frage der Flexibilisie-
rung bewegen usw. – Dann sage ich als derjenige, der Mitglied der Enquetekommission
ist: Ja, aber die Hessische Verfassung ist 1946 vor einem anderen historischen Hinter-
grund entstanden, deshalb lassen wir das einfach so drinstehen. – Sie haben das Ahle-
ner Programm angesprochen. Das kennen wir doch alle. Deswegen ist meine Überle-
gung, ob man einen entsprechenden Versuch startet. Frau Pauly-Bender, ich würde das
jetzt nicht verfahrensrechtlich problematisieren wollen. Das ist ein Kernpunkt, anhand
dessen man das einmal diskutieren muss. Gegebenenfalls muss man auch seine politi-
schen Konsequenzen ziehen und sagen: Bitte schön, das trage ich mit. – Wie ich mich
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dann bei der Gesamtabstimmung zur Novellierung der Hessischen Verfassung verhalte,
ist eine ganz andere Frage.

Ich bin der Auffassung, die Sache ist es wert, darüber zu diskutieren, ob man für Art. 29
HV eine Formulierung finden kann, die der momentanen politischen Diskussion zum
Thema Arbeitsmarkt Rechnung trägt. Ich kritisiere nicht, dass Sie gesagt haben: Wir
fangen einmal mit der Frage an, was nach unserer Auffassung eindeutig rechtswidrig ist
und deswegen gestrichen werden kann. – Dabei haben Sie sich auf die herrschende
Meinung berufen. Diese Diskussion hat aber einen Haken. Denn die herrschende Mei-
nung im Arbeitsrecht und im Verfassungsrecht ist für die politische Diskussion von
nachrangiger Bedeutung. Denn der Bürger fragt: Was wollt ihr denn? – Wir müssen
dann sagen, was in den Bestimmungen der Verfassung entsprechend drinnen stehen
soll.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, ich will die Diskussion jetzt nicht verlän-
gern. Denn wenn wir über Art. 29 Abs. 2 ff. HV diskutieren – also inklusive Abs. 4 –,
dann sind wir beim Thema Änderungen. Da werden die Bestimmungen sicherlich noch
einmal aufgerufen werden.

Wir haben unsere Meinung, unsere Rechtsauffassung zu dem Thema „obsolet“ darge-
stellt. Da geht es um verfassungswidrige Bestimmungen oder um solche, die mit höher
rangigem Recht nicht konform sind. Wir haben das entsprechend vorgetragen und hal-
ten das auch nach der Diskussion, die wir eben gerade geführt haben, aufrecht. 

Frau Pauly-Bender, ich habe deutlich gemacht – dabei bleibe ich auch –, dass wir zu
einer abschließenden Entscheidungsfindung werden kommen müssen. Dabei geht es
um die Frage, was wir wirklich an Veränderungen vorschlagen wollen. Das wird ge-
schehen, nachdem wir diese Synopse erarbeitet haben. Sie sehen, dass es eine Menge
Diskussionsbedarf gibt. Wir werden uns dann darüber unterhalten, wo Einigkeit, also
Einvernehmen, hergestellt werden kann. Das ist eine Frage, die nicht so einfach beant-
wortet werden kann. Ich habe gesagt, wir lassen da mit uns reden. Ich habe von wün-
schenswert gesprochen. Das wird später dann möglicherweise auch Verhandlungs-
masse werden. Aber bei dem Punkt sind wir eben noch nicht. Ich sage sehr deutlich:
Wir werden auch umgekehrt vielleicht in die Situation kommen, dass Sie Vorschläge
haben, zu denen wir sagen: Das wollen wir nicht. – Dann muss man sich entweder hier
oder an anderen Orten darüber unterhalten, wie man eine entsprechende Lösung her-
beiführt.

Wir gehen bei der Diskussion, die wir jetzt hier führen, davon aus, dass wir einfach ein-
mal unsere Rechtsauffassungen sammeln und dabei feststellen, wo wir uns momentan
befinden. Unsere politischen Auffassungen werden dann bei der Diskussion über den
Änderungsbedarf noch hinzukommen. Unsere ganz politischen Auffassungen werden
dann diskutiert werden, wenn es um die Ergänzungen der Hessischen Verfassung geht.
Was dann nachher auf der Basis dieser Diskussionsgrundlage, die wir momentan in
Form der Synopse zusammenstellen, herauskommt, wird zu gegebener Zeit zu ent-
scheiden sein.

Deswegen würde ich einfach sagen, dass wir die Diskussion über Art. 29 HV langsam
zu Ende bringen. Wir haben jetzt festgestellt, wie das in den einzelnen Fraktionen ge-
sehen wird. Das sollten wir auf uns wirken lassen. Zu gegebener Zeit kommen wir bei
den entsprechenden Abstimmungen darauf zurück.
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Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich sehe das ähnlich. Wir sollten die Diskussion dann auch
beenden. Offenbar ist im Augenblick ein Konsens dahingehend, entweder die ganze
Vorschrift oder Art. 29 Abs. 1 oder Art. 29 Abs. 5 HV oder beide Absätze zu streichen,
nicht herzustellen.

Herr Posch, ich verstehe Ihr Anliegen, dass die Hessische Verfassung aus Ihrer Sicht
möglichst keine Vorgaben für die politische Diskussion machen sollte. Ich teile diese
Auffassung aber nicht. Da sind wir unterschiedlicher Auffassung.

Hinsichtlich Art. 29 Abs. 1 HV bin ich nach wie vor nicht davon überzeugt, dass Art. 33
Abs. 5 GG tatsächlich unmittelbar für die Landesbeamten gilt. Aber selbst wenn das der
Fall wäre, ergibt sich noch etwas aus einem systematischen Argument. Es ergibt sich
etwas aus Art. 33 Abs. 5 GG selbst. Da steht nämlich drin:

Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrach-
ten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln.

Das heißt, das gesamte Recht des öffentlichen Dienstes und nicht nur das der Beamten
ist so zu regeln. Die werden nämlich immer als diejenigen genannt, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Das heißt, im Grunde genommen
ist der gesamte öffentliche Dienst so zu regeln, wie dort vorgegeben, also unter Berück-
sichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums. Das ist ein syste-
matisches Argument. Das ergibt sich aus dem Wortlaut. Wie auch viele andere Formu-
lierungen des Grundgesetzes spricht das also nicht dafür, dass es zwingend ein unter-
schiedliches Dienst- oder Arbeitsrecht zwischen Arbeitern und Angestellten auf der ei-
nen Seite und Beamten auf der anderen Seite geben muss. Das ist nicht das Einzige,
was verfassungsgemäß wäre. Insoweit ist die Diskussion eigentlich eher am Anfang als
bereits am Ende. Ich denke aber auch, wir sollten jetzt die anderen Vorschriften be-
sprechen.

Vorsitzender: Art. 29 HV wird ganz sicher noch einmal aufgerufen werden. Denn er
wird in der Synopse auftauchen. Frau Dr. Pauly-Bender, insofern wird die Diskussion
darüber erneut eröffnet werden.

Herr Wintermeyer, Herr Prof. Kahl, ich will nur noch einmal für mich zur Gewissheit oder
zur Klarstellung Folgendes fragen: Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie zu
Art. 29 Abs. 1 HV gesagt, dass dort auch Erörterungsbedarf oder möglicherweise Ände-
rungsbedarf bestehe. Zu Art. 29 Abs. 5 HV sagten Sie, Sie würden Streichung vor-
schlagen. War das so?

Abg. Axel Wintermeyer: Nein, es ist genau umgekehrt. Wir schlagen vor, Art. 29 Abs. 1
HV zu streichen. Bei Art. 29 Abs. 5 HV sehen wir durchaus Erörterungsbedarf.

Vorsitzender: Okay, dann halten wir das so fest. Gemäß der Synopse komme ich jetzt
zu



Zi/ca EKV/16/4  –  21.01.2004– 31 –

Art. 34 Hessische Verfassung.

Die FDP-Fraktion hat dazu angemahnt, das mit dem Urlaub sei erörterungsbedürftig.
Herr Posch, was dürfen wir darunter verstehen?

Abg. Dieter Posch: Es geht da nur um Erörterung, nicht darum, das zu streichen.

Vorsitzender: Das Stichwort lautet „obsolet“. Das ist unser Arbeitsauftrag für heute
Morgen. 

Abg. Dieter Posch: Ich habe mir Ihre Kritik auch zu Recht angehört, als Sie sagten, wir
hätten diesen Auftrag etwas weit gefasst.

Vorsitzender: Okay, dann wird das jetzt nicht aufgerufen.

Wir kommen damit zu

Art. 35 Hessische Verfassung.

Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass wir das behandeln werden. Denn dazu hat die
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mitgeteilt, sie plädierten dafür, Art. 35 Abs. 1 und
2 HV zu streichen. Ich vermute, dass das dann auch etwas mit obsolet zu tun hat.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich möchte es einmal dahingestellt sein lassen, ob das in
dem Sinne obsolet ist, dass das Land Hessen keinerlei Regelungen in seiner Verfas-
sung zur Sozialversicherung machen könnte.

Wir sind nach längerer Diskussion zu dem Ergebnis gelangt, dass wir uns sowohl in der
gegenwärtigen Situation als auch auf Dauer eine Regelung der Sozialversicherung
überhaupt nur einheitlich auf Bundesebene vorstellen können. Das ist nicht nur inhalt-
lich sinnvoll. Das ist im Grunde genommen sowieso schon die gegenwärtige Praxis. Die
Sozialversicherung ist nun einmal im Wesentlichen bundeseinheitlich durch das Sozial-
gesetzbuch und durch einige andere Bundesgesetze geregelt. Auch wenn der erste
Satz dem Wortlaut nach natürlich unserem politischen Ziel einer Bürgerversicherung
nahe kommt, hielten wir es dennoch für richtig, dass die Hessische Verfassung an die-
ser Stelle keinerlei Vorgaben für die Sozialversicherung macht. Wir sind deswegen der
Auffassung, dass man zumindest Art. 35 Abs. 1 und 2 HV streichen muss.

Ob Art. 35 Abs. 3 HV alleine stehen bleiben kann, können wir dann bei der Überarbei-
tung diskutieren. Aber jedenfalls halten wir es für richtig, Art. 35 Abs. 1und 2 HV zu
streichen.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, auch wir haben uns intensiv mit der Frage
beschäftigt, ob Art. 35 HV überflüssig ist. Für mich geht es eher um die Frage, ob er
überflüssig ist, als darum, ob man ihn streichen sollte.
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Ich denke, dass dort Erörterungsbedarf besteht. Ich möchte in diesem Zusammenhang
jetzt keine vollständige Festlegung unserer Fraktion auf eine Denkweise abgeben. Herr
Prof. Kahl wird für unsere Seite gleich noch einmal dazu Stellung nehmen. Ich könnte
mir durchaus vorstellen, dass die Argumentation durchaus nachvollziehbar ist, dass ein
Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 in Nr. 12 GG und auch gegen das Sozialgesetzbuch als
möglich angesehen wird. Das ist sicherlich ein Punkt, der unsererseits noch einmal er-
örtert werden muss. Ich würde deshalb jetzt nicht unbedingt sagen, dass Ihr Vorschlag,
das zu streichen, jetzt abzulehnen wäre. Ich möchte das einmal so stehen lassen. Un-
sere Seite hat da noch Erörterungsbedarf.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Dr. Jürgens, wir haben natürlich Respekt vor poli-
tischen Meinungen. Die spiegelt sich in Ihren Ausführungen wider, die Sie zu Ihrem
Vorschlag, das zu streichen, gemacht haben. Wir haben als SPD-Fraktion mit diesem
Vorschlag aber Schwierigkeiten. Ich will auch zu Protokoll geben, dass wir nicht wollen,
dass eine solche Streichung vorgenommen wird. Auf Bundesebene zeichnet sich ab,
dass das in Zukunft ein Thema werden wird, über das man diskutieren wird. Diese
Thematik wird aus bekannten Gründen, die ich hier nicht ausführen muss, immer wieder
behandelt werden müssen.

Ich habe deshalb an die Sachverständigen eine Frage. Das ist jetzt aber exemplarisch.
Das ist etwas, was wir wissen müssen, wenn wir später in die Materie der einzelnen
Artikel einsteigen. Dabei geht es um die Frage, welchen Status die Aussagen der Hes-
sischen Verfassung zu sozialen Dingen in diesem Kapitel haben. Dabei geht es auch
um die Frage, was das bei Abstimmungen im Bundesrat für die Landesregierung be-
deutet. Herr Dr. Jürgens, das kann man vielleicht so eindeutig als Momentaufnahme
sagen. Wie wir aber alle beobachten können, gibt es Konstellationen, in denen das
dann plötzlich doch wieder relevant ist. Es ist also zu fragen, welche Bedeutung es für
eine Landesregierung, die im Bundesrat abzustimmen hat, hat, wenn ein solcher Absatz
in der Verfassung steht oder wenn er dort nicht mehr steht. Darüber sollte man sich hier
noch einmal austauschen. Das ist für uns entscheidend. Dazu würden wir heute gerne
die unterschiedlichen Meinungen hören.

SV Prof. Dr. Kahl: Zunächst möchte ich für mich festgestellt wissen, dass mir die Posi-
tion des Herrn Dr. Jürgens sehr plausibel erscheint. Wir können bei den Vorschriften
des Art. 35 Abs. 1 und 2 HV nicht auf Art. 142 GG rekurrieren. Wir haben es da nicht
mit Grundrechten zu tun. Wir können also nicht unter Berufung auf diese Vorschrift des
Grundgesetzes begründen, dass das in Kraft bleibt.

Demnach stellt sich dann die Frage der Nichtigkeit nach Art. 31 GG. Herr Dr. Jürgens,
da ist in der Tat der Befund so, wie Sie das dargestellt haben. Die in Art. 35 Abs. 1 und
2 HV gemachten Vorgaben decken sich in vielen Punkten nicht mit der tatsächlichen
Ausgestaltung der Sozialversicherung, wie der Bund sie vorgenommen hat. Ich meine
jetzt von geltendem Bundesrecht und nicht von rechtspolitischen Vorhaben, wie etwa
der Bürgerversicherung oder anderen politischen Modellen, die sich damit beschäftigen,
wie man das in Zukunft einmal gestalten könnte. Ich spreche von geltendem Bundes-
recht. Es ist also ein Verstoß gegen Bundesrecht anzunehmen. Daher sind diese Nor-
men gemäß Art. 31 GG nichtig. Sie sind nicht überlagert. Das ist weitergehend. Sie sind
nichtig. Es spricht daher vieles für Streichung.
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SV Prof. Dr. Wieland: Ich würde hier auch noch einmal fragen: Was soll der Maßstab
sein? – Zum einen geht es doch um die Frage, was Art. 35 HV aussagt. Besagt er: „So
ist der Rechtszustand in Hessen.“? Ich würde das so nicht verstehen. Das ist das, was
Herr Stolleis vorhin angesprochen hat. Verfassungen sind keine Gesetze. Das heißt,
damit wird nicht geregelt, wie die Sozialversicherung in Hessen zu organisieren ist oder
wer in die Sozialversicherung einbezogen ist. Vielmehr ist das eine programmatische
Aussage. Wenn ich mir die in dem bundesstaatlichen Kompetenzgefüge ansehe, so
kann ich feststellen, dass das Fragen behandelt, die in die konkurrierende Gesetzge-
bung fallen. Das heißt, das Grundgesetz sagt dazu, dass dies die Länder oder der Bund
regeln, und zwar je nachdem, wer das für sich in Anspruch nimmt. In der Föderalismus-
kommission wird gerade darüber diskutiert, wo in diesem Bereich der Handlungsspiel-
raum der Länder vergrößert werden kann.

Ich sehe deshalb keine Notwendigkeit, diese Vorschrift zu streichen. Das ist eine politi-
sche programmatische Aussage. Solange der Bund nach Art. 74 GG seine Kompetenz
in Anspruch nimmt, wird sich das rechtlich nicht verwirklichen lassen. Aber das leitet
natürlich auch die hessischen Staatsorgane bei ihrer Mitwirkung im Bundesstaat. Die
Staatlichkeit Hessens ist nicht auf das Land Hessen beschränkt. Vielmehr ist Hessen
Teil des Bundesstaates. Es ist meines Erachtens nicht zu ersehen, warum die Hessi-
sche Landesregierung insoweit nicht von der Verfassung eine programmatische Vorga-
be bekommen sollte. Das könnte man streichen, wenn man einstimmig der Auffassung
ist, dass man das inhaltlich nicht mehr will. Aber dass sich das Land Hessen für so et-
was einsetzen soll, ist keine Frage, bei der man sagen kann, dass es nach dem Verfas-
sungsrecht obsolet sei oder dass ein Verstoß gegen Art. 31 GG vorliege. Das betrifft
dann letztlich die gesamten Fragen hinsichtlich der sozialen Grundrechte. Wir werden
da noch auf weitere Punkte zu sprechen kommen. Ich denke, man darf das, was jetzt
durch Gesetz geregelt ist, nicht mit dem besonderen programmatischen Gehalt einer
Verfassung verwechseln.

SV Prof. Dr. Stolleis: Hinsichtlich der Frage, ob dies wegen Widerspruchs gegen hö-
herrangiges Recht obsolet ist, würde ich klar sagen: Alle drei Absätze des Art. 35 HV
sind erhaltbar.

Herr Kahl, es besteht eine fast amüsante Parallele zu dem, was wir zu Art. 29 HV dis-
kutiert haben. Auch hier heißt es ganz klar:

... ist ... zu schaffen.

Das ist also auch vom Sprachlichen her ein klarer Programmsatz. Dieses Programm
wurde bisher nicht erfüllt. In den Nachkriegsjahren war man der Meinung, es solle eine
Einheitsversicherung geschaffen werden. Das ist eine Meinung, die immer moderner
wird. Das wollte ich nur nebenbei sagen.

Herr Kahl, Sie haben auch nicht gesagt, worin eigentlich der Konflikt mit Art. 31 GG be-
stehen soll. Sicherlich besteht doch kein Konflikt mit Art. 74 Abs. 1 in Nr. 12 GG. Dort ist
die klassische Sozialversicherung einfach nur als Gegenstand der konkurrierenden Ge-
setzgebung erwähnt. Dort gibt es aber keinerlei Vorgabe, ob es eine das Volk verbin-
dende Sozialversicherung sein soll oder nicht. Ich kann da, trotz bestem Willen, Ihnen
zu folgen, keinen Konflikt mit höherrangigem Recht sehen. Über Art. 35 HV kann man
rechtspolitisch diskutieren. Ich glaube aber nicht, dass man dies unter dem Gesichts-
punkt tun kann, dass ein Widerspruch zu höherrangigem Recht besteht.
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Abg. Dr. Andreas Jürgens: Eine Reihe der Formulierungen des Art. 35 HV verstoßen
sicherlich gegen Bundesrecht. Ich darf nur daran erinnern, dass da z. B. steht:

Die Selbstverwaltung der Versicherten wird anerkannt.

Mir ist klar, dass die Selbstverwaltung nicht nur von den Versicherten, sondern auch
von den anderen Tarifpartnern ausgeübt wird. Bei der Arbeitslosenversicherung erfolgt
dies auch im Sinne der öffentlichen Hand. Das wollte ich nur als Beispiel nennen.

(SV Prof. Dr. Stolleis: Das ist doch gemeint!)

Das heißt, es bestehen natürlich eine ganze Reihe von Widersprüchen. Andererseits ist
es in der Tat so, dass die Sozialversicherung der konkurrierenden Gesetzgebung unter-
liegt. Wir hatten das schon einmal diskutiert. Wenn sich der Bund aus diesem Gesetz-
gebungsbereich zurückziehen würde – wenn das überhaupt denkbar wäre –, dann
könnten diese Vorgaben der Verfassung möglicherweise rechtspolitisch wieder aufle-
ben und wären dann sinnvoll. Genau deswegen habe ich auch überwiegend politische
und nicht so sehr rechtliche Argumente verwendet. Allerdings ist auf absehbare Zeit
nicht zu erwarten, dass sich der Bund bei der Sozialversicherung zurückzieht. Nach
meinem Dafürhalten wäre es vor allem auch nicht sinnvoll. Denn das ist eine Materie,
die sinnvollerweise nur bundeseinheitlich vernünftig geregelt werden kann, wenn man
halbwegs einheitliche Lebensverhältnisse im Bundesgebiet haben will.

Hinsichtlich der Frage, ob man das sozusagen als Programmsatz, also für das, was
man erreichen will, als Vorgabe sichern will, müssen wir uns natürlich irgendwann auch
einmal überlegen, wie sinnvoll es ist, weiterhin Versprechungen in der Verfassung auf-
rechtzuerhalten, die seit 60 Jahren unerfüllt sind. Darüber sollte man auch einmal nach-
denken. Wie gesagt, ich teile aus politischen Gründen viele Anliegen durchaus, die hier
genannt wurden. Für die Schaffung einer das gesamte Volk verbindenden Sozialversi-
cherung kämpfen wir politisch auf Bundesebene. Das werden wir im Hessischen Land-
tag nicht erreichen können.

Abg. Dieter Posch: Da besteht riesiger Erörterungsbedarf. Das zeigt sich jetzt sehr
deutlich. Die Positionen gehen da sehr weit auseinander. Auf der einen Seite steht die
Auffassung, das sei ein Programmsatz, der im Grunde genommen „unschädlich“ sei.
Auf der anderen Seite wurde die Frage der Nichtigkeit aufgeworfen. Ich tendiere ein
wenig dazu, zu sagen, dass wir uns grundsätzlich dazu durchringen sollten, die Verfas-
sungsnormen der politischen Realität anzupassen. Das spräche dann dafür, entspre-
chende Anpassungen vorzunehmen. Aber, wie gesagt, ich habe da meine Meinungsbil-
dung nach diesem Gespräch noch nicht abgeschlossen. Wir müssen das mit Sicherheit
bei dem Punkt Veränderungsbedarf noch einmal aufrufen.

Vorsitzender: Das ist so vorgesehen. Ich sehe da keinen Widerspruch.

Da zu diesem Artikel keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, darf ich fortfahren. Wir
kommen damit auf Seite 13 der Vorlage zu
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Art. 38 Hessische Verfassung.

Dazu teilt die FDP-Fraktion mit: „Erörterungsbedürftig: Aufgabe der Wirtschaft“. Herr
Posch, bedeutet dies, dass das heute nicht aufzurufen ist?

Abg. Dieter Posch: Im Grunde genommen habe ich dazu das Entscheidende schon zu
Art. 29 HV gesagt. Das brauche ich jetzt nicht zu wiederholen.

Vorsitzender: Wir kommen damit zu

Art. 39 Hessische Verfassung.

Er betrifft den Missbrauch wirtschaftlicher Macht und die Sozialisierung. Hierzu hat die
CDU-Fraktion angemerkt, hier liege ein Verstoß gegen Art. 15 und 74 Nr. 12 GG vor.
Die FDP-Fraktion hat hierzu mitgeteilt:

Erörterungsbedürftig: Missbrauch der wirtschaftlichen Macht.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, Art. 29 HV verstößt aufgrund seiner Vag-
heit zunächst einmal nicht gegen Bundesrecht, wenngleich die Bestimmung des Art. 39
Abs. 3 HV aufgrund Art. 72 Abs. 1 GG nichtig ist, da der Bund für dieses Sachgebiet
von seiner Kompetenz abschließend Gebrauch gemacht hat. Die Kompetenz ergibt sich
aus Art. 74 Abs. 1 in Nr. 16 GG. Man könnte also sagen, dass die Regelung im Prinzip
heute überholt ist.

Allerdings denke ich, Art. 39 Abs. 1 HV ist ein schöner Programmsatz. Es ist absolut
unjuristisch, dass ich gesagt habe „ein schöner Programmsatz“. Er könnte deshalb un-
serer Meinung nach durchaus stehen bleiben.

Allerdings verstoßen Art. 39 Abs. 2 bis 4 HV gegen höherrangiges Recht. Art. 39 Abs. 2
HV verstößt gegen Art. 15 GG. Art. 39 Abs. 4 HV verstößt wohl gegen Art. 14 Abs. 3
S. 3 GG sowie gegen Art. 15 S. 2 GG. Beide Absätze verstoßen nach unserer Auffas-
sung also gegen Bundesrecht. Wir schlagen deshalb vor, Art. 39 Abs. 2 bis 4 HV zu
streichen.

Art. 39 Abs. 3 HV ist dann zwingend zu streichen. Denn er bezieht sich auf Art. 39 Abs.
2 HV. Insofern würde nur noch der erste Absatz stehen bleiben.

Abg. Dieter Posch: Ich sehe das ähnlich. Art. 39 Abs. 1 HV ist ein Programmsatz. Da-
gegen ist nichts zu sagen.

Das, was in Art. 39 Abs. 2 HV formuliert ist, entspricht nicht der politischen und rechtli-
chen Realität, wie sie sich im Nachkriegsdeutschland entwickelt hat. Von daher ist das
nicht obsolet. Wenn man allerdings die gesamte Frage der Wirtschaft in der Verfassung
diskutiert, dann würde man diesen Artikel in gleicher Weise miteinbeziehen müssen.

Es ist nicht so, dass die Themen, die damals dort angesprochen wurden, keine Aktua-
lität haben. Wir gewichten das heute aber anders. Das kommt in den Formulierungen
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nicht zum Ausdruck. Wir müssen uns da entscheiden. Entweder wird das modernisiert
und an die politische und rechtliche Situation angepasst, die wir heute in der Bundesre-
publik haben, oder man müsste sich dafür entscheiden, zu sagen, das ist in der Tat so
weitgehend begründet, dass es rechtlich obsolet ist. Dann wäre es zu streichen.

SV Prof. Dr. Wieland: Ich will an das anschließen, was ich vorhin ausgeführt habe.
Immerhin enthält Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG im Rahmen der konkurrierenden Gesetzge-
bung die Bestimmung, dass sich die konkurrierende Gesetzgebung auch auf „die Ver-
hütung des Missbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung“ bezieht. Das heißt, das Grund-
gesetz sagt zunächst einmal aus, dass die Verhütung des Missbrauchs wirtschaftlicher
Machtstellung Teil der gesetzlichen Regelung ist. Ich jedenfalls kenne kein Bundesge-
setz, das diese Kompetenz abschließend ausgeschöpft hätte. Das heißt, dort ist eine
Landeskompetenz gegeben. Von daher sehe ich bei dieser Vorschrift kein echtes Pro-
blem.

Art. 39 Abs. 2 HV besagt:

Vermögen, das die Gefahr solchen Missbrauchs wirtschaftlicher Freiheit in sich
birgt, ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen in Gemeineigentum zu überführen.

Art. 15 GG besagt etwas ganz Ähnliches. Dort steht:

Grund und Boden, Naturschutz und Produktionsmittel können zum Zwecke der
Vergesellschaftung durch ein Gesetz ... in Gemeineigentum ... überführt werden.

Jetzt könnte man sagen, das hat sich irgendwie erledigt. Rechtlich jedenfalls hat sich
das nicht erledigt. Vielmehr stimmen da Hessische Verfassung und Grundgesetz voll-
ständig überein. Interessanterweise hat auch beim Grundgesetz niemand bisher einen
Anlass gefunden, Art. 15 oder Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG zu streichen. Offenbar hält der
Bundesgesetzgeber das nicht für obsolet. Von daher tue ich mir etwas schwer, zu sa-
gen, dass hier ein Verstoß gegen die Verfassung vorliegt, nämlich gegen Art. 15 und
Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG. In meinen Augen dürfte das nicht heißen „Verstoß gegen Art.
15, 74 Nr. 12 GG“. Vielmehr liegt ein Verstoß gegen Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG vor. Au-
ßerdem finde ich, dass der Verstoß erst noch einmal begründet werden müsste. Aber
darüber können wir noch reden.

SV Prof. Dr. Kahl: Ich will einen kleinen Versuch zur Begründung dieses Verstoßes
unternehmen und ausführen, dass ich der Ansicht bin, dass Art. 39 Abs. 2 und 4 HV
wegen Verstoßes gegen Art. 31 GG nichtig sind. Art. 39 Abs. 2 HV verstößt meines Er-
achtens inhaltlich gegen Art. 15 GG, da dieser den Umfang der Vergesellschaft abwei-
chend vornimmt und diesen abschließend regelt. Der Verstoß des Art. 39 Abs. 2 HV
gegen Art. 15 GG wird, soweit ich es gesehen habe, in allen Kommentaren zur Hessi-
schen Verfassung und auch in dem Aufsatz von Herrn Lange und Herrn Jobs so gese-
hen, der allen Mitgliedern vorliegt. Denn in Art. 15 GG heißt es, dass bestimmtes Ei-
gentum vergesellschaftet werden kann, während Art. 39 Abs. 2 HV dies für „Vermögen,
das die Gefahr solchen Missbrauchs wirtschaftlicher Freiheit in sich birgt,“ zwingend
vorschreibt.
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Art. 39 Abs. 4 HV verstößt inhaltlich gegen Art. 15 S. 2 GG in Verbindung mit Art. 14
Abs. 3 S. 3 GG. Auch diese Ansicht wird sowohl von Zinn/Stein als auch von Hinkel
geteilt.

In den zitierten Bestimmungen des Grundgesetzes wird festgehalten, dass „die Ent-
schädigung ... unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Be-
teiligten zu bestimmen“ ist. Art. 39 Abs. 4 S. 1 HV verlangt dagegen eine Regelung
nach sozialen Gesichtspunkten. Außerdem soll gemäß Art. 39 Abs. 4 S. 2 HV eine Ent-
schädigung bei festgestelltem Missbrauch wirtschaftlicher Macht in der Regel ganz ver-
sagt werden.

Damit sind diese beiden Absätze gemäß Art. 31 GG nichtig. Sie sind deshalb meines
Erachtens zwingend zu entfernen. Art. 39 Abs. 3 HV bliebe dann ein sinnloses Rege-
lungsdelikt, das in diesem Zusammenhang mitzustreichen wäre.

Über Erhalt des Art. 39 Abs. 1 HV kann man dann verfassungspolitisch streiten.

SV Dr. Cancik: Ich möchte jetzt gerne noch einmal zu einer Fragestellung kommen, die
gar nicht auf Art. 39 HV bezogen ist. Denn hier ist eine Verfahrensweise in der Diskus-
sion aufgetaucht, die besagt, dass ein Verstoß gegen eine Kompetenzzuweisung die
Folge der Nichtigkeit für diese Regelung der Verfassung mit sich bringen könnte. Das
ist aus meiner Sicht nicht zutreffend. Die Kompetenzregelungen richten sich an den
Gesetzgeber. Das heißt, der Landesgesetzgeber darf möglicherweise bestimmte Ge-
setze nicht treffen, nämlich dann, wenn es eine ausschließliche Kompetenz des Bundes
gibt. Dann darf nur der Bundesgesetzgeber hierzu Gesetze verabschieden. Im Falle der
konkurrierenden Gesetzgebung darf dies nur der Bund, soweit er von dieser Kompetenz
Gebrauch macht. Aus meiner Sicht kann man aus dieser Zuordnung der Kompetenzen
aber nicht entnehmen, dass der Landesverfassungsgeber in der Verfassung nicht be-
stimmte Vorgaben für diesen Rechtsbereich machen könnte. Vielmehr ist es schlicht
und ergreifend so, dass, wenn es ein zulässiges Bundesgesetz gibt, dies die Überlage-
rung der rechtlichen Norm der Landesverfassung zur Folge hat. Es hat aber nicht die
Nichtigkeit zur Folge.

Ich will das noch einmal sagen. Aus meiner Sicht richtet sich die Kompetenzzuordnung
des Grundgesetzes an den Gesetzgeber, nicht an den Verfassungsgeber. Das heißt,
man kann daraus keine Folge der Nichtigkeit herleiten.

Bei der anderen Frage würde ich Herrn Kahl in der Tat sehr weitgehend zustimmen.
Dies betrifft die Problematik eines Verstoßes des Art. 39 HV gegen Art. 15 GG und vor
allen Dingen auch gegen die Entschädigungsregelungen, die in Art. 14 GG vorgesehen
sind. – Vielen Dank.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir überwiegend
oder sogar einheitlich der Auffassung, dass Art. 39 Abs. 1 HV so bestehen bleiben
kann. Hinsichtlich der weiteren Absätze könnte ich mich mit dem Gedanken durchaus
anfreunden, sie zu streichen. Ich sage dies zum einen im Hinblick darauf, dass Art. 15
GG eine Regelung vorsieht. Zum anderen haben wir, was die Möglichkeit der Enteig-
nung betrifft, immer noch Art. 45 HV. Den zu streichen hat, soweit ich das sehe, keiner
vorgeschlagen. Dort gibt es in der Hessischen Verfassung eine ähnliche Regelung wie
die in Art. 14 GG. Das heißt also, eine Enteignung aus Gründen des Gemeinwohls
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könnte dann immer noch durchgeführt werden. Außerdem war nach meinem Eindruck
die praktische Relevanz des Art. 39 HV in den letzten 58 Jahren eher begrenzt. Ich
kann das noch nicht definitiv sagen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir
uns einer Streichung des Abs. 39 Art. 2 bis 4 HV nicht generell verschließen würden.
Vorsitzender: So klare Aussagen habe ich nicht von allen Fraktionen vorliegen. Das
wird noch einmal aufgerufen werden.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich weiß jetzt nicht, welche Fraktion sich noch nicht
erklärt hat. Ich möchte für die SPD-Fraktion sagen, dass wir uns in dieser Form dem
Streichungsvorschlag nicht anschließen können. Ich wollte das nur für das Protokoll
sagen. Wir sehen das ähnlich wie Herr Posch. Wir freuen uns auf die Erörterung, so-
bald es dann aufgerufen werden wird.

Vorsitzender: So hatte ich das auch verstanden. Das heißt, dass wir das wieder werden
aufrufen müssen. Es herrscht kein Konsens darüber, dass Art. 39 Abs. 1 HV bestehen
bleiben könnte und dass man Art. 39 Abs. 2 bis 4 HV streichen könnte. Das wird erneut
aufgerufen werden.

Dazu liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich komme damit zu

Art. 40 Hessische Verfassung.

Er betrifft das Gemeineigentum. Hier richte ich wieder an die FDP-Fraktion die Frage,
ob dies heute unter dem Stichwort „obsolet“ aufzurufen ist, oder ob es beim zweiten
Korb wird mit aufgerufen werden müssen, also dem Änderungsbedarf.

(Abg. Dieter Posch: Letzteres!)

– Es wird also bei Änderungsbedarf aufgerufen werden.

Wir kommen damit zu

Art. 41 Hessische Verfassung.

Dies betrifft die sozialisierten Unternehmen. Hierzu hat die CDU-Fraktion mitgeteilt:
„Verstoß gegen Art. 14 GG“. Damit ist das sicherlich aufzurufen. – Wir müssen das wohl
zurückstellen. Herr Wintermeyer ist im Moment nicht da. Allerdings hat auch BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN vorgeschlagen, den gesamten Artikel zu streichen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Im Grunde genommen ist das ganz klar. Das widerspricht
der Regelung des Art. 14 GG. Im Übrigen ist es in seiner Formulierung zeitlich überholt.
Denn dort steht:

Mit Inkrafttreten dieser Verfassung ... 

Das ist nun schon ein paar Tage her. Trotzdem ist das nicht umgesetzt worden. Ich
glaube auch, dass gegenwärtig keiner mehr davon ausgeht, dass diese Vorschrift der
automatischen Sozialisierung irgendeine praktische Relevanz hat. Aus unserer Sicht
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kann auf diesen Artikel sowohl aus rechtlichen wie auch aus politischen Gründen ab-
solut verzichtet werden.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Wir hatten vorhin an einer anderen Stelle schon einmal
darüber gesprochen, dass die Vorstellungen zum Thema Wirtschaft in der Verfassung
in der historischen Situation, in der die Verfassung entstanden ist, natürlich anders wa-
ren. Wir, die Mitglieder der SPD-Fraktion, haben schon Bedarf, im Rahmen einer Erör-
terung über Art. 41 HV insgesamt zu sprechen. Unseres Erachtens geht es dabei dar-
um, herauszufinden, was damals das Wollen der verfassungsgebenden Versammlung
war, und ob man dann zu der Konsequenz kommt, die die CDU-Fraktion vorschlägt,
oder ob es um eine Transformation der Teile gehen müsste, die transformierbar sind.
Nur so viel wollte ich jetzt dazu sagen.

Herr Dr. Jürgens, ich tue mir mit Ihrer Begründung etwas schwer. Sie provoziert mich
etwas. Denn wenn man diese Kategorie zugrunde legt, müsste man noch andere Artikel
infrage stellen, bei denen das Problem besteht, dass es ein Spannungsfeld zwischen
Faktizität und Geltung gibt. Das wollte ich aber nur nebenbei bemerken. Das betrifft Ihre
Begründung.

Ich hoffe, meine Aussage war eindeutig.

Abg. Dieter Posch: Herr Vorsitzender, Sie wünschen klare Aussagen. In diesem Fall ist
das eindeutig. Das kann man streichen. Wir haben das nur als erörterungsbedürftig ge-
nannt, weil ich der Meinung bin, dass alles, was sich mit dem Arbeitsmarkt und der
Wirtschaft in der Hessischen Verfassung befasst, insgesamt angesehen werden muss.
Wenn wir das später wieder aufrufen werden, wird für mich bei Art. 40 HV also das
Gleiche gelten. Hier ist die Aussage ganz eindeutig: Hier wurde ein Auftrag der Verfas-
sung nicht realisiert, der meines Erachtens auch mit den rechtlichen Vorgaben des
Grundgesetzes nicht mehr realisierbar ist. Deswegen ist das zu streichen.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich will für unsere Seite deutlich machen, wie wir das sehen.
Auch wir sind der Meinung, dass Art. 41 HV wegen Verstoßes gegen Art. 15 GG gestri-
chen werden kann. Ich schließe mich den Ausführungen der Vorredner an.

Vorsitzender: Ich möchte für das Protokoll festhalten: Die CDU-Fraktion vertritt die
Auffassung, dass dies gestrichen werden kann. Auch nach Auffassung der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN soll dies gestrichen werden. Die FDP-Fraktion sieht das
ebenfalls so. Die SPD-Fraktion hat in diesem Zusammenhang Erörterungsbedarf an-
gemeldet, will das also nicht gestrichen sehen.

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: In diesem Zusammenhang!)

Dann geht es weiter mit

Art. 42 Hessische Verfassung.

Dies betrifft die Bodenreform. Die CDU merkt hierzu an, es liege ein Verstoß gegen
Art. 14 GG vor. Das ist also ähnlich gelagert. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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schlägt vor, diesen Artikel zu streichen. Die FDP-Fraktion hat hierzu angemerkt, es sei
erörterungsbedürftig.

(Abg. Dieter Posch: Ich darf mich korrigieren! Auch hier würden wir vorschlagen,
das gleich zu streichen!)

Das ist sicherlich das gleiche Spannungsfeld.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich will das von unserer Seite noch einmal kurz für das Proto-
koll begründen. Wir sind der Meinung, dass Art. 42 Abs. 1 und 2 HV gegen Art. 14 Abs.
3 S. 1 GG verstößt. Nach der Bestimmung des Grundgesetzes darf eine Enteignung nur
zum Wohle der Allgemeinheit vorgenommen werden. Großgrundbesitz steht unserer
Auffassung nach dem nicht a priori entgegen. Wir sehen daher gemäß Art. 31 GG Nich-
tigkeit bei beiden Absätzen.

In Art. 42 Abs. 3 HV sehen wir lediglich einen Programmsatz, der wegen der auf Art. 74
Abs. 1 Nr. 14 und 18 GG gestützten Bundesgesetzgebung durch Landesrecht nicht
verwirklicht werden kann. Das steht aber mit dem Bundesrecht nicht prinzipiell in Wi-
derspruch. Damit erhebt sich die Frage, ob dann Art. 42 Abs. 3 HV Nichtigkeit gegeben
ist. Das ist nach unserer Rechtsauffassung nicht zu 100 % zu sehen.

Allerdings verstoßen Art. 42 Abs. 4 und 5 HV nach unserer Meinung gegen das Grund-
gesetz, und zwar gegen Art. 14 GG, sodass dann auch hier wieder Art. 142 GG An-
wendung findet. Sie werden gemäß Art. 31 GG verdrängt.

Wir sind der Auffassung, dass der gesamte Art. 42 HV gestrichen werden kann. Denn
wenn man Art. 42 Abs. 3 HV nur noch stehen lassen würde, ist das nicht mehr das, was
notwendig und sinnvoll ist.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Wir sind für streichen.

Abg. Dieter Posch: Das ist zu streichen.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Es gilt das, was ich vorhin sagte.

Vorsitzender: Da besteht also Erörterungsbedarf. Das halten wir so fest.

Wir kommen damit zu

Art. 43 Hessische Verfassung.

Die FDP-Fraktion hat hierzu angemeldet, das mit den Kleinbetrieben und der Mittel-
standsförderung sei erörterungsbedürftig. Herr Posch, was verstehen Sie unter erörte-
rungsbedürftig?
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Abg. Dieter Posch: Ich glaube, wir alle haben normalerweise Erörterungsbedarf ange-
meldet, wenn wir Veränderungsbedarf in Richtung streichen sehen. Hier geht der Erör-
terungsbedarf nicht dahin, diesen Artikel zu streichen. Die Frage ist vielmehr eine ande-
re. Ich habe da noch keine Idee dazu. In der politischen Diskussion taucht immer wieder
die Frage der Bedeutung des Mittelstandes auf. Dabei geht es um die Frage, ob man
die Bedeutung des Mittelstandes nicht noch etwas deutlicher herausheben könnte. Ich
habe dazu noch keine Idee. Das war aber ein Hinweis, den ich geben wollte.

Meines Wissens haben wir diesen Auftrag der Verfassung in den Siebzigerjahren ein-
mal realisiert, indem wir damals als eines der ersten Bundesländer ein Mittelstandsge-
setz gemacht haben. Das wurde dann nicht mehr fortgeschrieben. Das ist aber immer
wieder in der politischen Diskussion. Das war der Hinweis, den ich geben wollte, mehr
nicht.

Vorsitzender: Das wird also nicht als obsolet angesehen.

(Abg. Dieter Posch: Nein!)

Wird, wenn Sie den Wunsch haben, wieder aufgerufen werden, falls Sie dafür Ände-
rungsbedarf anmelden.

(Abg. Dieter Posch: Ergänzungsbedarf!)

Können wir so verfahren?

(Abg. Dieter Posch: Ja!)

Ich komme dann auf Seite 19 der Synopse zu

Art. 50 Hessische Verfassung.

Da geht es um das Verhältnis von Staat und Kirche. Dazu hat die FDP-Fraktion ange-
merkt, die Sphärentrennung und das Einmischungsverbot wären erörterungsbedürftig.
Herr Posch, gehört das unter das Stichwort „obsolet“?

SV Prof. Dr. Stolleis: Ich würde gerne zu Art. 50 HV ein paar Worte sagen. Das ge-
samte Gebiet ist im Laufe der Jahrzehnte außerordentlich unübersichtlich geworden.
Dies ist vor allen Dingen dadurch geschehen, dass die evangelischen Kirchen, die ka-
tholischen Diözesen und die jüdische Kultusgemeinde Verträge geschlossen haben. In
den Verträgen steht erheblich mehr als in der Verfassung. Damit wurde die Verfassung
de facto fortgeschrieben. Insbesondere steht in diesen Verträgen übereinstimmend der
diplomatische Wortgebrauch, dass Meinungsverschiedenheiten auf freundschaftliche
Weise beseitigt werden sollten. Über diese Verträge hat das de facto Verfassungsrang.

Ich denke, das gesamt Kapitel der Art. 48 bis 54 HV ist so verwickelt, dass wir es hier
nicht durch einfache Anträge auf Streichung einzelner Bestimmungen ohne Weiteres
werden bewältigen können. Diese Materie ist schwierig. Ich kann aufgrund langwieriger
Befassung mit dem Staatskirchenrecht nur davor warnen, schnelle Lösungen zu su-
chen. Dazu wird man letztlich auch den Konsens mit den großen Religionsgemein-
schaften benötigen.
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Vor allem Art. 50 HV ist überarbeitungsbedürftig. Der Gesamtbestand entspricht im We-
sentlichen dem, was Art. 140 GG unter Verweisung auf die Bestimmungen der Weima-
rer Verfassung enthält. Zum Teil ist das eine wörtliche Übernahme und kann insofern
als deckungsgleich mit dem Grundgesetz stehen bleiben.

Mein praktischer Vorschlag ist folgender: Man sollte sich einmal überlegen, ob man
nicht vielleicht aus der Kommission heraus die Sachverständigen bittet, einen Formulie-
rungsvorschlag zu unterbreiten. Direkten Streichungsbedarf sehe ich im Moment nicht.
Aber das ganze Kapitel krankt an der Diskrepanz zwischen Norm und Realität. Die
Realität ist eine durch Verträge festgeschriebene Rechtsrealität.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich denke, es ist klar, dass wir jetzt nicht über Änderungsbe-
darf diskutieren. Ich glaube, die FDP-Fraktion hat mit der Anmerkung, dies sei erörte-
rungsbedürftig, deutlich gemacht, dass das in dem Teil diskutiert wird, in dem es um
Änderungsbedarf geht. Ich kann von unserer Seite aus feststellen, dass wir damit die
obsoleten Regelungen bis einschließlich Art. 63 HV abgearbeitet haben. Ich denke, das
sollten wir dann so auch festhalten und zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Bevor wir sozusagen schnell zum Ende kommen, will ich
noch auf eines hinweisen, was jetzt übersprungen wurde. Es wurde auch zu Recht
übersprungen. Bei Art. 26a HV, er betrifft den Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen, wird in unserer Spalte ein Vorschlag wiedergegeben, der nicht von uns stammt.
Das steht auf Seite 8 der Synopse. Der Vorschlag lautet, die Wörter „des Menschen“ zu
streichen. Ich weiß nicht, woher dieser Vorschlag stammt. Von uns jedenfalls stammt er
nicht.

MinRin Reitzmann: Dann stammt er von der SPD-Fraktion. Dann ist das in der Spalte
verrutscht. Ich danke für den Hinweis.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das ist also verrutscht. Ich habe in der eingereichten Liste
der SPD-Fraktion nicht gefunden. Deswegen war ich nicht darauf gekommen.

MinRin Reitzmann: Das könnte in dem Schreiben vom 18. Dezember 2003 enthalten
sein. Ich werde das nachschauen.

Vorsitzender: Die Frage richtet sich jetzt an die FDP-Fraktion. Herr Wintermeyer hat in
Voraussicht, dass nichts mehr weiter aufgerufen werden muss, schon verkündet, dass
alles das, was von der FDP-Fraktion in den folgenden Seiten der Synopse noch auf-
taucht, nicht unter dem Stichwort „obsolet“ abgehandelt werden kann, sondern im
zweiten Korb wieder auftauchen wird, also dann, wenn es um den Änderungsbedarf
geht. Von Ihnen würde es dann auch mit Textvorschlägen vorbereitet werden.

Darf ich das, was Herr Prof. Stolleis ansprach, als Auftrag an uns alle verstehen? Wir
sollten demnach die Sachverständigen bitten, zu dem Komplex der Art. 48 bis 54 HV
entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Wollen wir das als Aufgabe für uns alle ver
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stehen? – Ich sehe Kopfnicken, dass sich alle Fraktionen an dieser Stelle platzieren
müssen und möglicherweise auch textliche Vorstellungen entwickeln.

SV Prof. Dr. Stolleis: Ich möchte das noch ein bisschen präzisieren. Sie haben von
Art. 48 bis 54 HV gesprochen, so wie auch ich das vorhin gesagt habe. Man muss da-
bei aber auch bedenken, dass die Problematik des Staatskirchenrechtes auch in den
Art. 55 ff. HV vermischt vorkommt. In Art. 57 HV geht es um den Religionsunterricht. In
Art. 58 HV ist das Recht der Eltern festgelegt, über die Teilnahme am Religionsunter-
richt zu bestimmen. Dies betrifft dann insbesondere auch noch Art. 60 HV. Dort ist der
institutionelle Bestand der theologischen Fakultäten garantiert. Bekanntlich hat dies in
dem Streit mit dem Bistum Limburg ein erhebliches Problem hervorgerufen. Das müsste
man einbeziehen.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich will das nicht als Arbeitsauftrag der Enquetekommission
verstanden wissen, dass wir uns jetzt an das Staatskirchenrecht heranmachen sollten,
denn das wäre eine Arbeit ohne Ende. Herr Prof. Stolleis ist sicherlich ein Fachmann
auf diesem Gebiet. Das wird sicherlich auch der Grund sein, weshalb Sie dieses gerade
angesprochen haben.

Ich denke, dass man das bei der Besprechung des Änderungsbedarfs durchaus einmal
diskutieren kann und auch sollte. Ich möchte aber jetzt von meiner Seite aus schon
festhalten, dass dies ein so umfangreicher Punkt ist, dass er wahrscheinlich das, was
mit dem Arbeitsauftrag der Enquetekommission gemeint ist, völlig sprengen würde. Ich
bin deshalb nicht dafür, einen Arbeitsauftrag zu erteilen. Vielmehr können wir das mit-
einander diskutieren, wenn es um die Änderungen geht. Dann können wir diskutieren,
ob wir eine Notwenigkeit zur Änderung sehen oder ob nicht der Status quo erhalten
bleiben und man sagen kann: Wir rühren das nicht an.

SV Prof. Dr. Wieland: Dem würde ich mich aus meiner wissenschaftlichen Sicht an-
schließen. Herr Stolleis, Sie haben selbst gesagt, im Großen entspreche es dem, was
der heutige Stand des Staatskirchenrechts ist. Natürlich hat sich das mit den vertragli-
chen Regelungen ganz anders entwickelt, als das damals vorhergesehen wurde. Wenn
man heute an diesen Bereich herangehen würde und für sich in Anspruch nehmen wür-
de, das neu regeln zu wollen, dann wäre man wahrscheinlich jahrelang damit beschäf-
tigt. Die Stichworte dazu lauten: neue Religionen, Verhältnis zu den muslimischen Reli-
gionsgemeinschaften und Fragen des Religionsunterrichts. Da würde ich Herrn Winter-
meyer voll zustimmen. Ich habe große Zweifel, ob wir da jemals zu einer wirklichen Ei-
nigung kämen.

Herr Stolleis, wenn Sie ein Konzept haben, dann schreiben Sie es nieder und legen Sie
es uns vor. Ich würde mir schwertun, zur nächsten Sitzung ein neues hessisches
Staatskirchenrecht zu Papier zu bringen. Ich wäre mir vermutlich an manchen Punkten
selbst gar nicht sicher. Ich vermute, an anderen Punkten, bei denen ich mir sicher bin,
wären sich andere hier nicht sicher. Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ist eines
der ältesten und eines der heikelsten Probleme des Staatsrechts. Das muss man sich
gut überlegen, bevor man da herangeht.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich bin ein Freund des Versuchs, überflüssige Arbeit zu
vermeiden. Bei uns ist bei der Durchsicht zunächst einmal kein dringender Bedarf an
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Streichungen und auch kein großartiger Überarbeitungsbedarf an dieser Stelle aufge-
fallen. Mir wäre wohler, wenn wir das überhaupt in Angriff nehmen wollen, wenn Herr
Stolleis und vielleicht auch andere, die da dringenden Überarbeitungsbedarf sehen, uns
vielleicht einmal eine halbe Seite mit Stichworten darüber präsentieren, wo der Ände-
rungsbedarf gesehen wird.

Bevor wir uns an einzelne Formulierungen begeben, können wir zunächst darüber re-
den, ob wir das konsensual hinkriegen würden. Ich glaube eher, dass das einer der Be-
reiche sein würde, bei dem die Vorstellungen eher in unterschiedliche Richtungen ge-
hen, wenn dort möglicherweise Änderungsbedarf gesehen würde. Vielleicht könnten wir
uns da nicht einigen. Nach meinem Dafürhalten ist das, so wie es da geregelt ist, im
Großen und Ganzen wirklich gut gelungen. Es müsste mir Problembewusstsein ver-
schafft werden, wo eigentlich die neuralgischen Punkte liegen, die geändert werden
müssten.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Selbstverständlich sind wir offen für einen Vortrag des
Herrn Prof. Dr. Stolleis. Wir haben aber die grundsätzlichen inhaltlichen Bedenken, wie
sie Herr Prof. Wieland für uns begründet hat. Ich glaube auch, dass das irgendwann
den Rahmen sprengen wird, wie es Herr Wintermeyer schon gesagt hat.

Ich bitte jetzt anhand dieses Komplex noch einmal um Verständnis für die SPD-
Fraktion. Wir haben ein ähnliches Problem bei dem Kapitel, das wir vorhin besprochen
haben, nämlich bei den sozialen Grundrechten. Herr Posch, das wird möglicherweise
spannend werden, wenn wir versuchen, die Verfassung, die damals fixiert wurde, hin-
sichtlich des wirtschaftlichen und rechtspolitischen Geistes fortzuschreiben, der heute in
Hessen angesagt ist. Wir könnten uns dann leicht in der Lage wiederfinden, dass das
etwas mehr Anstrengung bedarf, als punktuelle Streichungen oder punktuelle Korrektu-
ren vorzunehmen. Denn das muss immer als Komplex gesehen werden. Da bitte ich
jetzt noch einmal alle Anwesenden um Verständnis. Anhand dieses Beispiels kann man
unser Problem sehen, das wir hinsichtlich des zuletzt genannten Kapitels haben.

Abg. Dieter Posch: Ich habe den Vorschlag des Herrn Prof. Stolleis so verstanden,
dass er bei uns Problembewusstsein schaffen will. Dann muss die Entscheidung ge-
troffen werden, ob es sinnvoll ist, daran zu gehen oder nicht. Das war ein Verfahrens-
vorschlag. So habe ich das verstanden.

Ich will an dieser Stelle auch noch Folgendes sagen. Herr Prof. Wieland, ich weiß nicht,
ob wir in diesem Zusammenhang die gesamte Diskussion ausblenden können, die das
Verhältnis von Kirche und Staat anbelangt. Wir haben aktuelle Diskussionen, aus denen
sich möglicherweise auch Fragen an den Verfassungsgesetzgeber ergeben. Dabei geht
es um andere Religionen bzw. um die Zurschaustellung von dem, über das auch disku-
tiert wird. Ich will nicht ausschließen, dass uns diese Diskussion hier in der Enquete-
kommission noch einholen wird und wir vor der Problematik stehen, uns einfach auf-
grund der aktuellen politischen Diskussion auseinander setzen zu müssen.

SV Prof. Dr. Stolleis: Ich möchte den Vorschlag des Herrn Dr. Jürgens aufgreifen. Es
leuchtet mir ein, dass das ein so komplexes Gebilde ist – das hatte ich vorhin auch
schon gesagt –, dass man das nicht ohne Verzögerung machen kann. Ich werde zu den
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beiden Hauptpunkten, die mir problematisch erscheinen und die man ohne große
Schwierigkeiten sanft modernisieren kann, einen Vorschlag vorlegen.

Vorsitzender: Vielen Dank. – Ich sehe zu Tagesordnungspunkt 1 keine weiteren Wort-
meldungen. Wie bereits gesagt, werden wir das jetzt für die weiteren Beratungen in der
Synopse aufarbeiten.

Punkt 2:

Einbringung der Vorschläge der Fraktionen für obsolete Be-
stimmungen des Zweiten Hauptteils der Hessischen Verfas-
sung (Art. 64 bis 161 HV)

Der Vorsitzende hält fest, ihm lägen inzwischen die Vorschläge aller vier Fraktionen für
den Zweiten Hauptteil der Hessischen Verfassung unter dem Stichwort „obsolet“ vor.

(Siehe Anlagen 1 bis 4)

Sie seien inzwischen auch als Tischvorlage verteilt. Damit hätten alle vier Fraktionen
die Artikel der Hessischen Verfassung benannt, die nach ihrer Meinung unter diesem
Stichwort in der nächsten Sitzung behandelt werden sollten. Hierzu würde von der Ver-
waltung wieder eine Synopse erarbeitet, die dann als Grundlage der Beratung dienen
könne.

Punkt 3:

Beteiligung der Öffentlichkeit

Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, er habe zu der Frage, ob die Enquetekommission
öffentlich tagen solle, in seinem Schreiben nicht Stellung genommen, weil verabredet
sei, dies noch einmal aufzugreifen. Ihm gehe es diesmal um die Frage, wie man errei-
chen könne, dass die Diskussion über die Reform der Hessischen Verfassung unter
möglichst weitgehender Einbeziehung des Souveräns erfolge. Sein Hauptanliegen sei
dabei, dass man auf verschiedenen Ebenen versuche, Möglichkeiten institutionalisierter
Diskussionen zu eröffnen.

Eine Möglichkeit bestehe darin, eine Anhörung gesellschaftlicher Gruppen zu der Fra-
gestellung abzuhalten, welchen Änderungsbedarf sie sähen. Wie man der Umlaufmap-
pe habe entnehmen können, habe es zwei Schreiben mit Vorschlägen der Hessischen
Verfassung gegeben. Eines davon sei das Schreiben der Landesvorsitzenden des
Deutschen Kinderschutzbundes, mit dem begehrt werde, Bestimmungen für Kinder in
die Verfassung aufzunehmen. Darüber hinaus habe er ohne direkten Bezug zu der Ar-
beit der Enquetekommission ein Schreiben eines Sängerkreises aus Groß-Gerau er
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halten, das von 1777 Personen unterzeichnet worden sei und mit dem unter anderem
gefordert werde, Kultur ebenso wie den Sport als Staatsziel in die Hessische Verfas-
sung aufzunehmen.

Für ihn erhebe sich die Frage, ob man es dem Zufall überlassen solle, welche gesell-
schaftlichen Gruppierungen ihre Vorstellungen zur Änderung der Hessischen Verfas-
sung dem Hessischen Landtag mitteilten, oder ob man diesen Prozess organisieren
wolle. Er plädiere für Letzteres. Allein die drei Zuschriften hätten ihm, so Abg. Dr. An-
dreas Jürgens, gezeigt, dass es eine ganze Reihe von Vorstellungen gebe, die von in-
teressierter Seite an die Enquetekommission herangetragen werden könnten und die
die Enquetekommission auch erörtern solle.

Sein zweiter Vorschlag, einen Wettbewerb für Schulklassen auszuloben, sei niedrig-
schwellig. Ziel eines solchen Wettbewerbs wäre es in erster Linie, dass die Hessische
Verfassung im Unterricht behandelt würde. Denn die Frage, was an der Hessischen
Verfassung geändert werden solle, könne man nur diskutieren, wenn man sich zuvor
mit der Verfassung auseinander gesetzt habe.

Der dritte Vorschlag laute, Kolloquien an den Fachbereichen Jura der Hessischen Uni-
versitäten abzuhalten. Diese könnten, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, zum einen unter
Beteiligung der Mitglieder der Enquetekommission erfolgen. Sie könnten aber auch al-
lein in den Reihen der Wissenschaftler abgehalten werden. Die Fragestellung könnte
aber auch, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, aufgeteilt werden, sodass sich der eine Fach-
bereich mit dem einen Teil der Thematik und ein anderer mit einem weiteren Aspekt
beschäftige.

Daneben gebe es sicherlich noch andere Möglichkeiten, den Souverän in die Erarbei-
tung der Reform einzubeziehen.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender teilt mit, die von Abg. Dr. Andreas Jürgens eingebrach-
ten Vorschläge seien nahe liegend. Sie bitte jedoch um Verständnis dafür, dass in ihrer
Fraktion noch Beratungsbedarf bestehe, bevor sie zu den Vorschlägen Stellung neh-
men könne. Insofern bitte sie, die Thematik zurückzustellen.

Abg. Axel Wintermeyer verweist darauf, dass man diese Thematik bereits in der zwei-
ten Sitzung der Enquetekommission am 19. November 2003 miteinander besprochen
habe. Man werde der Bitte der Abg. Dr. Judith Pauly-Bender auf jeden Fall zustimmen,
die Beschlussfassung zu verschieben.

Gegenwärtig erarbeite man die Synopse, die die Vorstellungen der einzelnen Fraktio-
nen enthalten werde. Seiner Auffassung nach sei der richtige Zeitpunkt, die Öffentlich-
keit einzubeziehen, gegeben, sobald die Synopse fertig gestellt sei. Er habe die Vor-
stellung, die Erstellung der Synopse noch vor den Sommerferien abzuschließen. Sobald
man selbst Vorstellungen darüber habe, was man herausnehmen, was man ändern
oder hinzufügen wolle, halte er es für sinnvoll, dass auch die interessierte Öffentlichkeit
die Möglichkeit erhalte, Vorschläge zu unterbreiten. Zum jetzigen Zeitpunkt hielte er es
aber nicht für hilfreich, wenn die Arbeit von der Öffentlichkeit begleitet würde, zumal alle
wüssten, dass die Stellungnahmen dann von bestimmten Interessen geprägt würden.
Er denke, man solle auf die Thematik zurückkommen, sobald der richtige Zeitpunkt da-
für da sei.
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Abg. Dieter Posch legt dar, er teile die genannten Auffassungen. Auch er wolle die
Fragestellung zunächst in seiner Fraktion erörtern. Hierzu habe er bisher keine Gele-
genheit gehabt. Man müsse sich fragen, was man als Enquetekommission als Zwi-
schenergebnis mitteilen wolle, wenn man an die Öffentlichkeit gehe. Seiner Auffassung
nach könnte z. B. der richtige Zeitpunkt gegeben sein, sobald man den Zweiten Haupt-
teil der Hessischen Verfassung durchgegangen sei. Denn dann zeichne sich ab, wo die
Fraktionen streichen wollten bzw. wo sie Erörterungsbedarf sehen würden.

Eine Anhörung sei seiner Vorstellung nach erst nach Abschluss dieser Arbeit sinnvoll.
Denn wenn man jetzt eine Anhörung durchführe, würde man nur wieder die Diskussion
aufnehmen, die man bereits selbst in den vorhergehenden Sitzungen geführt habe. Ha-
be die Enquetekommission hingegen selbst Überlegungen erarbeitet, mit denen sie sich
an die Öffentlichkeit wende, bestehe die Möglichkeit, in einer Anhörung Stellungnahmen
dazu zu erhalten.

Er hielte es für sinnvoll, die Schulen in den Prozess einzubinden. Man müsse sich
überlegen, ob man einen Wettbewerb dazu ausloben wolle. Auch er würde es begrü-
ßen, wenn in den Schulen über die Grundprinzipien einer Verfassung diskutiert würde.

Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, er habe nichts dagegen, die Beschlussfassung
zurückzustellen und die Thematik in der nächsten Sitzung der Enquetekommission er-
neut zu behandeln. Er wolle jedoch noch einmal die grundsätzlich unterschiedlichen
Herangehensweisen verdeutlichen.

Zum einen könne man vorgehen, wie es in den Ausschüssen auch erfolge. Anhörungen
würden demnach zu dem durchgeführt, was innerhalb des Parlamentes oder von der
Regierung erarbeitet worden sei. Die Enquetekommission würde demnach ihre Zwi-
schenergebnisse vorlegen und dazu in einer Anhörung Stellungnahmen einholen.

Dies sei aber nicht sein Anliegen gewesen. Denn möglicherweise entspreche das, was
man sich an Gedanken zur Reform der Hessischen Verfassung mache und was man
dazu den entsprechenden wissenschaftlichen Abhandlungen entnehme, nicht dem, was
das Volk an Anliegen habe. Er sei sich durchaus bewusst, dass man von Interessen-
gruppen geleitete Stellungnahmen erhalten werde. Er hielte es für sinnvoll, ein Forum
zu schaffen, das die Möglichkeit eröffne, die verschiedenen Partikularinteressen darzu-
stellen. Die Mitglieder der Enquetekommission würden dadurch erfahren, welche unter-
schiedlichen Interessen es gebe, und könnten verständlich machen, wo man sich in der
Abwägung befinde. Er hielte es durchaus für möglich, andere Formen der Beteiligung
als die zu finden, die er vorgeschlagen habe.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender legt dar, ihre Partei schrecke nicht davor zurück, mehr
Demokratie zu wagen. Sie bitte aber um Verständnis, dass die gesamte Thematik zu-
nächst einmal innerhalb ihrer Fraktion diskutiert werden müsse. Es handle sich aus ih-
rer Sicht nur um einen Aufschub. Man bitte, das Thema noch einmal zu behandeln.

Der Vorsitzende hält fest, es bestehe Konsens darüber, sich mit der Thematik erneut
zu beschäftigen. Er gebe allerdings zu bedenken, ob es sinnvoll sei, sich damit bereits
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in der nächsten Sitzung wieder zu befassen. Denn den Stellungnahmen habe entnom-
men werden können, dass die Einschaltung der Öffentlichkeit begrüßt werde, wenn
Zwischenergebnisse präsentiert werden könnten. Die nächste Sitzung sei aber bereits
in drei Wochen. Er rege daher an, die Thematik auf die Tagesordnung der übernäch-
sten Sitzung zu nehmen.

Er, so der Vorsitzende, sei von dem Vorstandssprecher der Landespressekonferenz auf
die Frage angesprochen worden, warum man nichts von der Arbeit der Enquetekom-
mission höre. Er, so der Vorsitzende, sei bisher allen Fragen von Vertretern der Presse
ausgewichen und habe darauf hingewiesen, dass man zunächst einmal Verfahrensfra-
gen klären wolle und auch er erst Stellung nehmen werde, wenn innerhalb der Enque-
tekommission Konsens hergestellt sein werde. Er denke, er werde diese Position nicht
mehr lange durchhalten können, zumal § 91 Abs. 7 der Geschäftsordnung des Hessi-
schen Landtags vorsehe, dass die Ausschussvorsitzenden die Presse in geeigneter
Form über die Beratungen in den Ausschüssen unterrichten sollten. Er gedenke, in ab-
sehbarer Zeit eine Presseerklärung herauszugeben, in der mitgeteilt werde, was man
zwischenzeitlich vereinbart habe und womit sich die Enquetekommission gegenwärtig
beschäftige. Er biete an, den Entwurf der Presseerklärung den Obleuten vorab zur
Kenntnis zu geben.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, er habe überhaupt keine Bedenken, dass der Vorsit-
zende die Presse über den Stand der Beratungen unterrichte. Selbstverständlich sei
dem Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Unterrichtung entgegenzukommen. Er denke, der
Vorsitzende werde dies in angemessener Form tun. Insofern bestünden keine Beden-
ken, wenn der Vorsitzende eine Presseerklärung eigenständig herausgebe.

Die von Abg. Dr. Andreas Jürgens angesprochene Frage der Einbeziehung der Öffent-
lichkeit betreffe eine andere Thematik.

Abg. Dieter Posch bemerkt, er teile die Auffassung des Abg. Axel Wintermeyer.

Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, auch er habe keine Bedenken dagegen, dass der
Vorsitzende eine Pressemitteilung herausgebe.

Es bestehe ein Interesse der Pressevertreter an Öffentlichkeit der Sitzungen der En-
quetekommission. Zu einem früheren Zeitpunkt habe man sich darauf verständigt, diese
so früh wie möglich herzustellen. Seiner Auffassung nach habe während dieser Sitzung
eine gute sachliche Atmosphäre geherrscht, sodass er keine Bedenken hätte, wenn
Journalisten anwesend wären. Insofern erhebe sich für ihn die Frage, ob man nicht be-
reits während der nächsten Sitzung öffentlich tagen solle. 

Der Vorsitzende legt dar, man habe vereinbart, die Frage der Öffentlichkeit in der
übernächsten Sitzung erneut zu thematisieren. Man habe sich bei der Festlegung der
Verfahrensregeln darauf verständigt, zunächst nicht öffentlich zu tagen. Er habe die
Bitte, diese Thematik nicht jedes Mal wieder aufzugreifen. Öffentlichkeit und Mitwirkung
der Öffentlichkeit werde in der übernächsten Sitzung behandelt werden.
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Punkt 4:

Verschiedenes

Weiteres Vorgehen

Abg. Axel Wintermeyer schlägt vor, die Fraktionen sollten zur nächsten Sitzung der
Enquetekommission einreichen, wo sie zu den Art. 1 bis 63 HV Änderungsbedarf sä-
hen. Dies könne man dann in der übernächsten Sitzung beraten, zu der dann von den
Fraktionen Vorschläge für zu ändernde Bestimmungen des Zweiten Hauptteils der Hes-
sischen Verfassung eingereicht werden könnten.

Der Vorsitzende legt dar, er wolle zunächst einmal festhalten, dass man in der näch-
sten Sitzung der Enquetekommission über die Vorschläge der Fraktionen beraten wer-
de, welche Bestimmungen des Zweiten Hauptteils der Hessischen Verfassung obsolet
seien.

Die SPD-Fraktion habe ihm mitgeteilt, sie bitte, die für den 17. März 2004 vorgesehene
Sitzung der Enquetekommission ausfallen zu lassen, da sie intern noch Beratungsbe-
darf hinsichtlich der Frage habe, welche Änderungen bzw. Weiterungen der Hessischen
Verfassung vorgenommen werden sollten. Dies bedeute auch, dass die SPD-Fraktion
sich nicht in der Lage sähe, zu der nächsten Sitzung Vorschläge zu unterbreiten, wel-
che Bestimmungen des Ersten Hauptteils der Verfassung geändert werden sollten.

Abg. Axel Wintermeyer teilt mit, von seiner Seite bestünden keine Bedenken dagegen,
die für den 17. März 2004 vorgesehene Sitzung der Enquetekommission ausfallen zu
lassen. Er schlage dann vor, dass die Fraktionen ihre Vorschläge in der Sitzung am
5. Mai 2004 einbrächten.

Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, prinzipiell bestünden keine Bedenken dagegen,
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Liste mit den Bestimmungen vorzulegen, bei de-
nen man Erörterungsbedarf sähe. Für ihn erhebe sich die Frage, wie konkret die Listen
der Fraktionen sein sollten. Wenn man nur benennen müsste, wo man Erörterungsbe-
darf sehe, sei dies eine überschaubare Arbeit.

Der Vorsitzende teilt hierzu mit, die Frage, wo die einzelnen Fraktionen Erörterungsbe-
darf sähen, habe man letztlich bereits mit der Frage behandelt, was obsolet sei. Inso-
fern rege er an, dass nicht nur Erörterungsbedarf angemeldet, sondern auch Textvor-
schläge eingereicht würden.

Abg. Dr. Andreas Jürgens legt dar, seine Fraktion habe bisher noch nicht mitgeteilt,
wo sie Erörterungsbedarf sehe. Wenn bereits Vorschläge mit Texten eingereicht wer-
den sollten, wäre das bis zur nächsten Sitzung aus seiner Sicht nicht zu bewältigen. Er
wolle auch zu bedenken geben, dass man sich eventuell überflüssige Arbeit mache. Es
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bestünde die Gefahr, Textvorschläge für Passagen zu unterbreiten, bei denen die ande-
ren Fraktionen keinen Änderungsbedarf sähen.

Er wolle zu bedenken geben, dass, falls die übernächste Sitzung erst am 5. Mai 2004
stattfinden werde, seine Vorschläge zur Beteiligung der Öffentlichkeit quasi durch
Zeitablauf erledigt seien. Man werde an den Universitäten keine Aktivitäten mehr initiie-
ren können, die bis Ende des Jahres 2004 abgeschlossen werden könnten. Er schlage
deshalb vor, die Thematik in der nächsten Sitzung aufzugreifen.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender erwidert, nicht nur innerhalb ihrer Fraktion, sondern
auch an anderer Stelle ihrer Partei bestehe das Interesse an der Arbeit der Enquete-
kommission. Dementsprechend werde man sich inhaltlich hinsichtlich dessen, was man
als erörterungsbedürftig ansehe, erst nach Ostern 2004 einlassen können.

Sie bitte darum, ein einheitliches Verfahren für alle Fraktionen hinsichtlich der Frage
festzulegen, ob lediglich eingereicht werden solle, wo Erörterungsbedarf gesehen wer-
de, oder ob man bereits Textvorschläge unterbreiten solle.

Abg. Axel Wintermeyer teilt mit, man fange nicht bei Null an. Vielmehr werde die The-
matik seit geraumer Zeit in den Fraktionen diskutiert. Er gehe davon aus, dass entspre-
chend dem Vorschlag des Vorsitzenden die Fraktionen ihre Vorschläge zur Änderung
der Hessischen Verfassung mit einer ausformulierten Alternative präsentierten. Wenn
die Fraktionen nur anmeldeten, bei welchen Bestimmungen der Hessischen Verfassung
sie Änderungsbedarf sähen, stünde zu befürchten, dass man eine Diskussion eröffne,
die so unübersichtlich werden könnte, dass die Gefahr bestünde, den Zeitrahmen nicht
einhalten zu können.

Seiner Auffassung nach solle man an dem Versuch festhalten, vor der Sommerpause
eine Synopse fertigzustellen, die sowohl das enthalte, was die einzelnen Fraktionen an
Vorschlägen zur Streichung unterbreiteten, als auch die Änderungs- und Ergänzungs-
vorschläge der einzelnen Fraktionen mit jeweils ausformulierten Alternativen. Neben der
vollständigen Synopse könne dann den Kurzberichten der Sitzungen die Haltung der
Fraktionen zu den einzelnen Vorschlägen entnommen werden. Nach den Sommerferien
könne man sich dann der Frage zuwenden, wo Einvernehmen hergestellt werden kön-
ne. Seiner Auffassung nach wären 80 Änderungsvorschläge z. B. zu viel. Dies würde
auch den Arbeitsauftrag der Enquetekommission sprengen. Die Gegenposition, ange-
sichts des historischen Charakters der Hessischen Verfassung keine Änderungen zu
empfehlen, wäre ihm aber zu wenig. Dies werde man nach den Sommerferien diskutie-
ren müssen.

Abg. Dieter Posch führt aus, der Kurzbericht der laufenden Sitzung werde ihm Auf-
schluss hinsichtlich der Frage geben, wo es ihm sinnvoll erscheine, Vorschläge für eine
Änderung der Verfassung zu unterbreiten. Insofern halte er den Vorschlag des Vorsit-
zenden für sinnvoll, dass die Fraktionen textliche Alternativen einreichten.

Ihm erschienen die Bedenken des Abg. Dr. Andreas Jürgens einleuchtend. Es sei et-
was spät, sich mit der Frage, ob man einen Wettbewerb an den Schulen ausloben wol-
le, in der Sitzung am 5. Mai 2004 zu beschäftigen. Insofern rege er an, die Frage der
Beteiligung der Öffentlichkeit bereits in der nächsten Sitzung am 11. Februar 2004 zu
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erörtern. Zu der Frage, wann eine Anhörung abgehalten werden solle, habe er seine
Position bereits mitgeteilt.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender bemerkt, auch zu der Frage der Beteiligung der Öffent-
lichkeit könne sich ihre Fraktion erst in der Sitzung am 5. Mai 2004 äußern.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, er stimme mit dem zeitlichen Vorschlag der Abg. Dr.
Judith Pauly-Bender überein.

Der Vorsitzende hält fest, dementsprechend werde die Frage nach der Beteiligung der
Öffentlichkeit erst in der übernächsten Sitzung der Enquetekommission am 5. Mai 2004
auf die Tagesordnung genommen werden.

Abg. Dr. Andreas Jürgens bemerkt, wenn die Fraktionen ihre Vorschläge erst am 5.
Mai 2004 einreichten, werde man sie an demselben Tag kaum erörtern können.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender bemerkt, ihre Fraktion könne ihre Vorschläge erst nach
dem internen Abstimmungsprozess und somit nach den Osterferien einreichen.

Abg. Axel Wintermeyer bringt vor, er teile die Auffassung, dass man die Vorschläge
kaum werde erörtern können, wenn man sie erst in der Sitzung zum 5. Mai 2004 ein-
bringe. Er schlage deshalb vor, dass die Fraktionen ihre Vorschläge bis zum 23. April
2004 einreichten und diese dann zeitgleich mit der Einladung übermittelt werden könn-
ten.

Der Vorsitzende legt dar, wenn die Fraktionen ihre Vorschläge bis Freitag, den 23.
April 2004, einreichten, werde man versuchen, diese aufzubereiten und mit dem Ver-
senden der Einladung die Synopse vorzulegen.

Er gehe davon aus, dass die Fraktionen am 23. April 2004 Textvorschläge für die Stel-
len der Hessischen Verfassung einreichten, für die sie Änderungsbedarf sähen. Der
Ergänzungsbedarf werde dann in der dritten Runde behandelt.

Abg. Axel Wintermeyer konkretisiert, Ergänzungen bedeuteten für ihn die Einfügung
eines völlig neuen Artikels bzw. die Aufnahme eines neuen Staatszieles. Um Ergänzun-
gen handle es sich aus seiner Sicht auch, wenn man praktisch alle Absätze eines Arti-
kels streichen und neue einzufügen beabsichtige.

Wenn man allerdings Änderungsvorschläge habe, aus denen sich ergebe, dass ein
weiterer Absatz hinzugefügt werden müsse, dann gehöre dies für ihn zu den Änderun-
gen.
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Der Vorsitzende bemerkt, er sehe dies auch so. Der Änderungsbedarf beziehe sich auf
die in der Hessischen Verfassung vorhandenen Artikel. Alles, was darüber hinausgehe,
stelle Ergänzungsbedarf dar.

Wiesbaden, den 9. Februar 2004

Der Protokollführer: Der Vorsitzende:

gez.

Hanns Otto Zinßer Lothar Quanz
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Zu Beginn der Sitzung beantragt Abg. Dr. Andreas Jürgens, die Thematik „Beteiligung
der Öffentlichkeit“ als Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen und diesen nach Tages-
ordnungspunkt 1 zu behandeln. Man wolle verhindern, dass sich die zu der letzten Sit-
zung der Enquetekommission eingebrachten Vorschläge seiner Fraktion faktisch durch
Zeitablauf erledigten, ohne dass die Enquetekommission Gelegenheit gehabt habe,
hierzu inhaltlich Stellung zu nehmen.

Nach kurzer Diskussion kommt die Enquetekommission einvernehmlich
überein, die Thematik nach Tagesordnungspunkt 1 zu behandeln.

Der Vorsitzende heißt Margarete Ziegler-Raschdorf als neues ordentliches Mitglied der
Enquetekommission herzlich willkommen.

Punkt 1:

Diskussion über obsolete Bestimmungen des Zweiten Haupt-
teils der Hessischen Verfassung
hierzu:
– Enquetevorlage EKV/16/3.1 –

(vom 28.01.2004, verteilt an Mitgl. EKV, SV, RH, StK, MdJ am
30.01.2004)

Vorsitzender: Die Synopse dazu ist Ihnen zugegangen. Ich schlage vor, so zu verfah-
ren, wie wir es das letzte Mal beim ersten Hauptteil erprobt haben, dass also die einzel-
nen Änderungswünsche bzw. Wünsche auf Streichung aufgerufen werden. Das beginnt
diesmal mit

Art. 74 Hessische Verfassung.

Die CDU-Fraktion sieht da Handlungsbedarf.

Abg. Axel Wintermeyer: Unter dem Gesichtspunkt, dass wir zunächst nach unserer
Regel über Wünsche auf Streichung diskutieren wollten, würde ich den Vorschlag, zu
streichen, den wir da gemacht haben, erst einmal zurückziehen. Denn wenn man das
richtig betrachtet, stellt man fest, dass bei Art. 74 HV Änderungsbedarf besteht. Wir
würden die Behandlung dieses Artikels also gerne auf die Sitzung vertagen, in der wir
über Änderungen sprechen wollen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich sehe das auch so, dass es nicht darum geht, die Mög-
lichkeit des Ausschlusses vom Stimmrecht ganz zu streichen. Vielmehr könnte es viel-
leicht darum gehen, diese Bestimmung anzupassen. Der Einfachheit halber sollten wir
vielleicht erwägen, eine Formulierung zu finden, die besagt, dass diejenigen vom
Stimmrecht ausgeschlossen sind, die von Gesetzes wegen ausgeschlossen sind, damit
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man nicht bei jeder Änderung des Gesetzes dann auch die Verfassung wieder ändern
muss. Irgendeine so lautende Regelung müsste man wahrscheinlich finden. In der Tat
besteht da Änderungsbedarf.

Vorsitzender: Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass es Ihnen recht ist,
wenn auch dieses Mal wieder ein Wortprotokoll geführt wird, wie es bei den letzten bei-
den Malen auch der Fall war. Das wird zum Nacharbeiten sicherlich hilfreich sein. Ich
setze Ihr Einverständnis voraus, dass wir das wieder so machen dürfen. Herr Zinßer,
bitte fertigen Sie zu Tagesordnungspunkt 1 ein Wortprotokoll. Wir können nachher noch
einmal darüber reden, ob das zu den weiteren Tagesordnungspunkten auch opportun
erscheint.

Wir blättern in der Synopse schlicht weiter und können feststellen, dass es auf Seite 12
zu einer großen Übereinstimmung gekommen ist. Sie besteht darin, dass alle der Auf-
fassung sind, dass

Art. 101 Hessische Verfassung

Abs. 3 revisionsbedürftig ist.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich will versuchen, das von unserer Seite aus kurz zu erläu-
tern. Bei Art. 101 Abs. 3 HV ist zunächst einmal zu berücksichtigen, dass die Festle-
gung der Wählbarkeit der Mitglieder der Landesregierung in der Kompetenz des Landes
liegt. Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG kann nicht angewandt werden, da es sich nicht um eine
Wahl zur Volksvertretung handelt. Art. 142 GG ist auch nicht anwendbar, da mit der
Bestimmung eine zwingende weitergehende Einschränkung eines Grundrechtes vorge-
sehen ist, als es im Grundgesetz bestimmt ist.

Wir würden aber unter dem Gesichtspunkt der Benachteiligung wegen der Herkunft ei-
nen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG sehen. Insofern halten wir Art. 101 Abs. 3 HV
gemäß Art. 31 GG für nichtig und halten Streichung deshalb für sinnvoll.

Vorsitzender: Darüber scheint Konsens zu herrschen. Ansonsten lägen sicherlich
Wortmeldungen vor. Darf ich dann fortfahren?

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Das ist der erste Konsens in der Enquetekommis-
sion!)

– Wir arbeiten uns im Konsens voran. – Wir kommen damit zur Seite 14 der Synopse.
Das betrifft

Art. 109 Hessische Verfassung.

Auch hier sehe ich, dass große Übereinstimmung herrscht.



Zi/ca EKV/16/5  –  11.02.2004– 7 –

Abg. Axel Wintermeyer: Ich denke, auch hier herrscht relativ großer Konsens. Ich will
mich da nicht wiederholen. Wir hatten dieses Thema bereits bei Art. 21 Abs. 1 S. 2 HV
angesprochen gehabt und damals bereits auf Art. 109 HV verwiesen.

Hier liegt ein Verstoß gegen Art. 102 GG vor. Demgemäß wird diese Bestimmung der
Hessischen Verfassung gemäß Art. 31 GG verdrängt. Dementsprechend kann auch die
Frage, wer bei der Todesstrafe das Recht hat, zu begnadigen, aus der Hessischen
Verfassung gestrichen werden.

Vorsitzender: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und darf demnach vorausset-
zen, dass die anderen Fraktionen das genauso sehen.

Wir kommen damit zur Seite 21 der Synopse. Bei

Art. 127 Hessische Verfassung

sehen die GRÜNEN bei Abs. 1 Handlungsbedarf.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das betrifft nicht nur Art. 127 HV. Das gilt auch für Art. 128
HV. In beiden Artikeln werden Regelungen über das Richteramt auf Landesebene ge-
troffen. Wir sehen da im Grunde genommen Anpassungsbedarf, aber nicht so sehr,
dass man da alles streichen sollte. Es besteht Anpassungsbedarf an die Regelungen
des Deutschen Richtergesetzes. Das müsste man sozusagen als Merkposten aufneh-
men, dass man das behandelt, wenn es um die Änderungen geht.

Vorsitzender: Bei Art. 127 Abs. 4 HV sehen zwei Fraktionen Änderungsbedarf, nämlich
die Fraktion der CDU und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich kann das für unsere Seite ganz einfach darstellen. Wir
halten Art. 127 Abs. 4 HV gemäß Art. 31 GG für nichtig. Denn wir sehen einen Verstoß
gegen Art. 98 Abs. 5 S. 3 GG vorliegen. Die Anklage eines Richters ist nur vor dem
Bundesverfassungsgericht möglich.

In Richtung der GRÜNEN will ich gleich sagen, dass es fraglich ist, ob ein Verweis in
der Hessischen Verfassung auf die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichtes
sinnvoll wäre. Deswegen würden wir eher für Streichung plädieren. Näheres zu diesem
Thema kann auch noch einmal unser Sachverständiger, Herr Prof. Kahl, ausführen.

SV Prof. Dr. Kahl: Ich stimme den Ausführungen des Herrn Wintermeyer vollumfäng-
lich zu. Hier besteht in der Tat das Problem der Nichtigkeit gemäß Art. 31 GG wegen
Verstoßes gegen Art. 98 Abs. 5 S. 3 GG. Dem Staatsgerichtshof die Kompetenz einzu-
räumen, auf Antrag des Landtages einen Richter seines Amtes zu entheben, würde ge-
gen diese Vorschrift des Grundgesetzes verstoßen. Denn danach obliegt die Entschei-
dung über die Anklage eines Richters ausschließlich dem Bundesverfassungsgericht.
Das gilt eben auch für Anklagen von Landesrichtern. Insofern ist Art. 127 Abs. 4 HV
nichtig.
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Diese Feststellung wird auch dadurch erleichtert, dass es hierzu eine ständige Recht-
sprechung des Hessischen Staatsgerichtshofes gibt, in dem diese Ansicht geteilt wird.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auf Nr. 3 des Staatsanzeigers aus dem Jahre
1993, S. 178, verweisen. Dort finden Sie Verweise auf die frühere ständige Rechtspre-
chung des Staatsgerichtshofes, wonach Art. 127 Abs. 4 HV wegen Verstoßes gegen
das Grundgesetz nichtig ist.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Der Grund für den Änderungsbedarf wurde auf jeden Fall
benannt. – Herr Kahl, ich hätte da aber gleich eine Nachfrage an Sie, nämlich die, ob
Sie die Regelung des Grundgesetzes für eine abschließende halten, ob also überhaupt
keine landesgesetzliche Regelung möglich ist. Dann wäre es natürlich konsequent, die
Bestimmung in der Hessischen Verfassung schlicht und ergreifend zu streichen. Oder
bleibt neben Art. 98 Abs. 5 S. 3 GG Raum für eine zusätzliche ergänzende landesrecht-
liche Regelung?

SV Prof. Dr. Kahl: Ich darf hierzu vielleicht aus der von mir schon angeführten Ent-
scheidung des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen zitieren. Sie ist im Staatsanzei-
ger Nr. 3 aus dem Jahr 1993 auf Seite 178 veröffentlicht. Dies betrifft Richter eines ar-
beitsgerichtlichen Ausgangsverfahrens. Man wird dies aber auf alle landesgerichtlichen
Verfahren ausdehnen können. Warum sollte das nur für arbeitsgerichtliche Verfahren
gelten? In dem Beschluss steht:

Der Antrag, Richter der arbeitsgerichtlichen Ausgangsverfahren ihres Amtes zu
entheben, ist unzulässig, weil die Entscheidung über eine Richteranklage nach
Art. 98 Abs. 5 S. 3 GG nicht mehr dem Staatsgerichtshof, sondern allein dem
Bundesverfassungsgericht zusteht ... . Die in Art. 127 Abs. 4 HV vorgesehene
Möglichkeit, einen Richter seines Amtes für verlustig zu erklären, ist durch die
bundesrechtliche Regelung außer Kraft gesetzt worden... .

Ich interpretiere das so: Solange wir diese Regelung im Grundgesetz haben, müssen
wir davon ausgehen, dass dies eine erschöpfende, abschließende Regelung ist, neben
der kein Raum für eine landesrechtliche Regelung bleibt. Da es für die Annahme, dass
diese Regelung des Grundgesetzes aufgehoben werden wird, keine Anhaltspunkte gibt,
plädiere ich für Streichung.

Vorsitzender: Das lassen wir jetzt einmal so stehen. Das war ein klares Plädoyer für
das Streichen dieser Bestimmung.

Abg. Dieter Posch: Wenn wir das in dieser Weise klären könnten, könnten wir das
auch gleich abschließend so feststellen. Ich teile das, was Herr Prof. Kahl gesagt hat.

Vorsitzender: Ich sehe ebenfalls Zustimmung von der SPD-Fraktion. – Herr Dr. Jür-
gens, könnten auch Sie sich damit einverstanden erklären? – Dann wäre das wirklich
schon Konsens und unter uns geklärt. Das würde bedeuten, dass wir für Streichung
wären.
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Abg. Dr. Andreas Jürgens: Im Prinzip ja. Es ist sicherlich so, dass das Bundesverfas-
sungsgericht allein entscheidungsbefugt ist. Die Frage ist, ob das Landesverfassungs-
recht beispielsweise noch Regelungen hinsichtlich der Antragsbefugnis treffen könnte.
Dabei geht es um die Frage, wer den Antrag auf Enthebung eines Richters stellen, wer
also sozusagen das Verfahren in Gang setzen kann. Das ist dann die Frage.

Vorsitzender: Ich muss jetzt noch einmal nachfragen. Das heißt, die GRÜNEN wären
weiterhin daran interessiert, diese Bestimmungen noch einmal hinsichtlich des Aspekts
des Änderns aufzurufen. Sie wären also noch nicht soweit, dass Sie sagen würden:
Streichen. Dann halten wir das im Protokoll einfach so fest.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Wir wollen das gerne noch einmal prüfen. Es könnte sein,
dass sich dabei ergibt, dass das in der Tat zu streichen ist. Das will ich nicht ausschlie-
ßen. Aber ich will auch nicht ganz ausschließen, dass wir zu der Auffassung kommen,
dass man zumindest Kleinigkeiten des Verfahrens im Landesrecht noch regeln könnte.

Vorsitzender: Im Protokoll wird somit festgehalten werden, dass die GRÜNEN ihre Po-
sition zu dieser Bestimmung noch einmal überdenken und versuchen, die genannte
Fragestellung zu klären.

Wir kommen zu Seite 22. Da geht es noch einmal bei dem gleichen Artikel um Abs. 4.
Die GRÜNEN teilen hierzu mit:

Richteranklage vor BVerfG; allerdings ist landesgesetzliche Regelung nicht aus-
geschlossen.

Wenn ich das richtig sehe, ist das der gleiche Sachverhalt. Wir müssen das also nicht
noch einmal extra aufrufen. Das betrifft den gleichen Sachverhalt.

Ich komme damit zu

Art. 128 Hessische Verfassung.

Er betrifft die Amtsenthebung und die Versetzung. Die CDU-Fraktion hat hierzu mitge-
teilt:

Verstoß gegen Art. 31 GG.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, wir haben unsere Stellungnahme zu Art.
128 HV noch einmal überprüft. Wir hatten mitgeteilt, dass wir diesen Artikel für überholt
halten, weil ein Verstoß gegen Art. 31 GG vorliege. Das ist aber ein relativ komplizierter
Sachverhalt. Ich möchte deswegen Herrn Prof. Kahl bitten, dazu gleich noch vorzutra-
gen.

Wir haben das noch einmal sehr genau geprüft. Diese Prüfung hat an und für sich er-
geben, dass kein direkter Verstoß gegen Bundesrecht vorliegt. Wenn wir nicht mit der
Axt durch den Wald laufen und alle Bäume abholzen wollen, könnte man sagen, dass
man diesen Baum, also Art. 128 HV, stehen lässt.
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Herr Vorsitzender, ich möchte mit Ihrem Einverständnis aber Herrn Prof. Kahl Gelegen-
heit geben, unsere Überlegungen näher vorzutragen, also zu begründen, wie wir zu der
Auffassung gekommen sind, dass doch kein direkter Verstoß gegen Bundesrecht vor-
liegt.

SV Prof. Dr. Kahl: Wie Herr Wintermeyer schon ausführte, hat eine detaillierte Prüfung
dieser komplexen Frage ergeben, dass hier – ich will mich kurz fassen – im Ergebnis
eine bundesrechtskonforme Auslegung möglich ist. Es ist also eine Auslegung möglich,
die die Vereinbarkeit sowohl mit dem Grundgesetz wie auch vor allem mit dem Deut-
schen Richtergesetz – und darum geht es vor allem – zulässt. Unseres Erachtens kann
deshalb von einer Streichung abgesehen werden. Das betraf jetzt Art. 128 Abs. 1 S. 1
HV.

Letztendlich sind aber alle diese Absätze und Sätze in der Literatur irgendwie umstrit-
ten. Deswegen will ich kurz darauf eingehen.

Art. 128 Abs. 1 S. 1 bewegt sich bei entsprechender Auslegung im Rahmen des Art. 98
Abs. 5 S. 3 GG und § 30 Abs. 1 Nr. 1 Deutsches Richtergesetz. Art. 128 Abs. 1 S. 2 HV
stimmt mit Art. 97 Abs. 2 S. 2 GG überein. Art. 128 Abs. 2 HV lässt sich konform zu
dem möglicherweise problematischen § 35 Deutsches Richtergesetz auslegen.
Schließlich steht Art. 128 Abs. 3 HV im Einklang mit dem möglicherweise kollidierenden
§ 30 Abs. 1 Nr. 4 Deutsches Richtergesetz in Verbindung mit § 32 Deutsches Richter-
gesetz und Art. 97 Abs. 2 S. 3 GG sowie § 33 Abs. 1 S. 1 Deutsches Richtergesetz.

Sie sehen mir nach, dass ich das etwas technisch ausführen musste. Aber das liegt in
der Natur der Sache.

Im Ergebnis kann man sagen, dass wir von einer Streichung absehen wollen. – Vielen
Dank.

Vorsitzender: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben ebenfalls hierzu Änderungsbedarf
angemeldet. Herr Dr. Jürgens, handelt es sich um die gleiche Argumentationslinie?

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen.

Vorsitzender: Herr Prof. Kahl, Herr Wintermeyer, Herr Dr. Jürgens, ich darf noch ein-
mal nachfragen: Das heißt, das soll nicht gestrichen werden, vielmehr halten Sie das
durchaus für kompatibel?

(Zuruf)

Das wird also zurückgezogen.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich habe gerade eben gesagt, dass es nicht unbedingt not-
wendig ist, jeden Baum des Waldes zu fällen. Dieser ist noch nicht so morsch.
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Vorsitzender: Dieser kann also stehen bleiben.

Die nächsten Änderungswünsche sehe ich auf Seite 31 der Synopse. Dies betrifft Art.
147 HV. Ich gehe davon aus, dass ich nichts übersehen habe. Wir kommen damit zu

Art. 147 Hessische Verfassung.

Er betrifft die Widerstandspflicht. Zu Abs. 2 teilt die CDU-Fraktion mit, er sei durch An-
rufung des Staatsgerichtshofes überholt.

Abg. Axel Wintermeyer: Es geht dabei insbesondere um die Pflicht, die Strafverfolgung
zu erzwingen, die Art. 147 Abs. 2 HV bestimmt. Wir sehen darin einen Verstoß gegen
§ 6 Abs. 1 S. 1 Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung. Die Strafbarkeit dessen,
was in Art. 147 HV angesprochen wird, nämlich der Verfassungsbruch, ist bereits in den
§§ 81 bis 83 Strafgesetzbuch abschließend geregelt, sodass wir hier Nichtigkeit gemäß
Art. 31 GG sehen. Deswegen empfehlen wir die Streichung.

Vorsitzender: Der Vorschlag lautet also: streichen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Streichung wäre die eine Möglichkeit. Die andere wäre, zu
überlegen, ob man das an die Vorschriften des Strafgesetzbuches anpasst. Es gibt die
Pflicht der Anzeige, wenn man von geplanten Straftaten gemäß § 81 ff. Strafgesetzbuch
weiß. Das betrifft den Hochverrat, den Landesverrat und solche Geschichten. Das be-
trifft auch verfassungswidrige Beeinträchtigungen und vieles mehr. Aber der Einfachheit
halber könnte man in der Tat, da das Bundesgesetz gilt, möglicherweise auch dem Ge-
danken der Streichung nähertreten.

Vorsitzender: Darf ich den Vertreter der FDP-Fraktion fragen, wie er dies sieht?

Abg. Dieter Posch: Ich schließe mich den Ausführungen des Herrn Wintermeyer an.

Vorsitzender: Das heißt also, auch Sie plädieren für streichen. – Herr Dr. Jürgens hat
die Möglichkeit des Streichens nicht grundsätzlich infrage gestellt.

Abg. Nancy Faeser: Wir schließen uns dem an und plädieren auch für Streichung. Wir
haben diese Tendenz bei dieser Frage. Vielleicht kann auch Herr Dr. Jürgens dem zu-
stimmen.

Vorsitzender: Ich darf dann also feststellen, dass Konsens herrscht. Alle Fraktionen
beantragen, das zu streichen.
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Als nächstes ist Beratungsbedarf von der FDP-Fraktion angemeldet bei

Art. 148 Hessische Verfassung.

Abg. Dieter Posch: Ich kann das kurz machen. Das wird nicht aufrechterhalten.

Vorsitzender: Das wird nicht aufrechterhalten?

Abg. Dieter Posch: Es wird nicht aufrechterhalten.

Vorsitzender: Das heißt also, dass damit für diese Stelle nicht mehr angemeldet ist,
dass Handlungsbedarf besteht.

SV Prof. Dr. Kahl: Ich muss zugeben, dass ich von der Rücknahme dieses Vorschlags
der FDP-Fraktion etwas überrascht bin. Denn der Vorschlag hat mir eingeleuchtet.

(Zuruf – Heiterkeit – Abg. Dieter Posch: Wir haben unser revolutionäres Gewis-
sen entdeckt! – Heiterkeit)

Zu beachten ist, dass Art. 148 HV letzten Endes in Bezug zu den §§ 81 bis 83 Strafge-
setzbuch steht und eine Verletzung der Verfassung verlangt. Wenn man die Kommenta-
re dazu näher studiert, wird deutlich, dass die Bestimmung einen verkappten Straftat-
bestand darstellt und genau gegen die §§ 81 bis 83 StGB verstößt. Genauso, wie es
vorhin der Fall war, ist auch hier als Folgeproblem unseres Erachtens ein Verstoß ge-
gen Bundesrecht zu erkennen. Insofern kann auf die Argumentation verwiesen werden,
die zu Art. 147 HV ausgeführt wurde. Von daher sollte durchaus überlegt werden, ob
das gestrichen werden soll. Vielleicht kann der Vertreter der FDP seinen Meinungs-
wechsel noch begründen.

SV Prof. Dr. Wieland: Ich verstehe Art. 148 HV eigentlich als eine Vorschrift, die dem
Schutz der Verfassung im weiteren Sinne dient. Es handelt sich da nicht um eine straf-
rechtliche Vorschrift. Vielmehr macht die Verfassung aus der Erfahrung der deutschen
Geschichte heraus Folgendes deutlich: Es kann passieren, dass die Verfassung eine
Zeit lang nicht beachtet wird bzw. nicht durchgesetzt werden kann. Mit Art. 148 HV wird
bekräftigt: Wenn diese Zeiten vorbei sind, dann sollen die entsprechenden Personen
zur Rechenschaft gezogen werden. – Herr Kahl, das ist in meinen Augen keine straf-
rechtliche Vorschrift. Das dient dem Schutz der Verfassung im klassischen Sinne, auch
wenn es die §§ 81 ff. Strafgesetzbuch nicht gäbe.

Für mich gehört das ein Stück weit auch zum Selbstverständnis einer Verfassung, sich
so zu behaupten. Ich würde dafür plädieren, die Bestimmung aufrechtzuerhalten. Ich
sehe das Problem nicht.

Abg. Dieter Posch: Für uns war das keine Diskussion über das Verfassungsrecht und
auch keine Frage, ob hier ein Verstoß gegen die Normen vorliegt, die Herr Prof. Kahl



Zi/ca EKV/16/5  –  11.02.2004– 13 –

angesprochen hat. Für uns bestand vielmehr die Frage, ob dies nicht durch die Verfas-
sungswirklichkeit einfach obsolet geworden ist. Darüber kann man diskutieren.

Wenn man es streichen würde, könnten Missverständnisse in folgender Weise eintre-
ten: Wenn eine solche Situation doch eingetreten wäre, dann hätten wir diesen Satz
nicht mehr. – Das hat uns dann dazu bewogen, zu sagen: Um Missverständnisse zu
vermeiden, wollen wir von der Absicht Abstand nehmen, dies gestrichen haben zu wol-
len. – Das schließt nicht aus, dass ich dem von Herrn Prof. Kahl geäußerten Gedanken
noch einmal nachgehen könnte. Aber aus politischen Gründen würde ich dabei bleiben,
von der Absicht, dies zu streichen, aus den Gründen Abstand zu nehmen, die ich ge-
nannt habe.

SV Prof. Dr. Stolleis: Ich schließe mich ausdrücklich der Auffassung des Herrn Wie-
land an. Bei Art. 148 HV geht es um die Rückkehr zum Rechtsstaat. Im Grunde ge-
nommen geht es dabei um das Verbot einer politischen Amnestie, wie wir sie in ande-
ren Ländern schon erlebt haben. Dort war es so, dass Umstürzler hinterher mit Samt-
handschuhen angefasst wurden. Es handelt sich insofern um eine politische Absichts-
erklärung. Der rechtliche Gehalt geht gegen Null. Dies gilt für alle Normen, die den Zu-
stand nach Umsturzversuchen oder ähnlichen einschneidenden Ereignissen in Regeln
fassen wollen. Art. 20 Abs. 4 GG ist dazu die Parallele.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich kann mich dem nur anschließen. Ob die Bestimmung
durch Zeitablauf obsolet geworden ist, weil die Zeiten nicht mehr revolutionär sind,
hängt sicherlich auch davon ab, wie man den Begriff „revolutionäre Handlungen“ inter-
pretiert, was man also alles darunter fassen will. Das ist sicherlich ein weites Feld.

Es ist keine unmittelbare Strafandrohung enthalten. Vielmehr steht dort: „zur Rechen-
schaft zu ziehen“. Dort ist keine konkrete Strafandrohung, ein Strafmaß oder irgendet-
was in dieser Richtung enthalten. Dass „zur Rechenschaft zu ziehen“ in einem Rechts-
staat nur auf der Grundlage der Gesetze stattfinden kann, ist eigentlich klar. Deswegen
finde auch ich im Ergebnis: Das sollte ruhig so dort stehen bleiben.

Vorsitzender: Ich stelle fest: Die FDP-Fraktion hat ihren Änderungswunsch zunächst
einmal zurückgenommen. Damit besteht an dieser Stelle kein weiterer Beratungsbedarf.

Wir kommen zu S. 32 der Synopse und damit zu den Übergangsbestimmungen der
Hessischen Verfassung. Bei

Art. 151 Hessische Verfassung

plädiert die SPD-Fraktion für streichen. Wird eine Erläuterung gewünscht? – Das
scheint nicht der Fall zu sein.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich dafür ausgesprochen, dies zu strei-
chen oder anzupassen. – Wird eine Erläuterung gewünscht?

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich will in diesem Zusammenhang nur anmelden, dass die
Einordnung Hessens in die bundesstaatliche Ordnung entweder an dieser oder an an-
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derer Stelle insgesamt natürlich besprochen werden muss. Dafür muss eine Regelung
gefunden werden. Weiter hinten in der Verfassung steht auch die Bestimmung, dass
künftig geltendes Recht des deutschen Staates das Landesrecht bricht. Das ist nicht
mehr „künftig“. Da besteht insgesamt Besprechungsbedarf. Ich wage allerdings zu be-
zweifeln, ob es an dieser Stelle notwendig sein wird. Diese Bestimmung kann mögli-
cherweise gestrichen werden. Aber an anderer Stelle muss das unbedingt konkretisiert
werden. Für diese Diskussion bieten sich Art. 64 HV und/oder Art. 153 HV an.

Vorsitzender: Wird von der FDP-Fraktion das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.

Abg. Axel Wintermeyer: Mit Art. 151 HV haben wir eine Regelung, bei der man durch-
aus darüber streiten kann, ob man sie streichen sollte oder nicht. Ich denke, wir sollten
zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass auch das wieder ein Teil der Verfassung
ist, der als historisch zu bezeichnen ist.

Wir sind bis heute zweifelsfrei immer wieder aufgerufen, die deutsche Einheit zu wah-
ren, und zwar unabhängig davon, ob das Grundgesetz existent ist oder ob die deutsche
Wiedervereinigung 1990 erfolgte. Dass die gesamtdeutsche Einheit zu wahren ist, steht
nun einmal in Art. 151 HV. Dies ist eine Regelung, die auch als Hinweis für die Zukunft
zu verstehen ist. Es ist eine Aufforderung. Man kann sagen, dass nach dem In-Kraft-
Treten des Grundgesetzes und nach der deutschen Wiedervereinigung und den Din-
gen, die dabei irgendwann einmal festgeschrieben worden sind, ein Auseinanderstre-
ben von Teilen der Republik an und für sich nicht mehr möglich ist. Das möchte ich
durchaus sagen, weil auch wir uns lange darüber unterhalten haben, ob Art. 151 HV
gestrichen werden soll oder nicht. Ich will jetzt nicht nach dem Spruch von Toyota vor-
gehen und sagen: Nichts ist unmöglich. – Aber man sollte die Aussage, die dort ent-
halten ist, nämlich die, dass die gesamtdeutsche Einheit zu wahren ist, sicherlich ir-
gendwo auch unter dem historischen Aspekt sehen, aber auch unter dem Aspekt, dass
dies eine Wirkung in die Zukunft hat. Deswegen bin ich und durchaus auch die Mitglie-
der meiner Fraktion eher der Meinung, dass man diesen Artikel nicht streichen müsste.
Man kann ihn streichen, aber man muss es nicht.

Vorsitzender: Es gibt also eine klare Absage der Hessen an alles Denken, das die
Freistaaterei anbetrifft.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: In dem Zusammenhang will ich nur darauf hinweisen, dass
der Verfassungsgeber mit Art. 151 HV unter der gesamtdeutschen Einheit mit Sicher-
heit noch etwas anderes verstanden hat, als wir heute darunter verstehen. Er meinte
nämlich die Grenzen des Deutschen Reiches von 1939 oder wann auch immer.

(Zurufe: 1937!)

– Von mir aus kann es auch 1937 gewesen sein. – Er meinte aber etwas anderes, als
jetzt nach dem Abschluss des Zwei-plus-Vier-Vertrages gilt. In dem Zusammenhang
müsste man schon einmal darüber nachdenken, ob dort nicht Konkretisierungsbedarf
besteht.
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Abg. Dieter Posch: Es gibt kein besseres Beispiel dafür, dass der Auftrag einer Verfas-
sung erfüllt worden ist, als das, was wir hier erlebt haben. Ich meine deshalb: Da der
Verfassungsauftrag erfüllt, wenn auch in modifizierter Form – Herr Dr. Jürgens, darauf
hatten Sie gerade eben hingewiesen –,kann man auf diese Regelung auch verzichten.
Insoweit hat das historische Erbe für mich keine große besondere Bedeutung, und zwar
gerade, weil der Auftrag erfüllt ist, den die Verfassungsgeber damals im Kopf hatten. Ich
meine von daher, dass diese Bestimmung zu streichen ist.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich möchte mich hierzu auch ganz kurz fassen. Ich
glaube, es hat sich schon dahin gehend ein Konsens herausgeschält, dass wir es auf
jeden Fall hinsichtlich des ehemaligen Geltungsbereichs des Art. 151 HV mit gravieren-
den Änderungen zu tun haben.

Obwohl das heute schon fast zu weit geht, hat Herr Dr. Jürgens bereits angekündigt,
dass an anderer Stelle noch einmal darüber gesprochen werden soll. Da geht es um
eine eventuelle Überarbeitung. Da sind wir sehr offen. Selbstverständlich werden wir da
mit Interesse mitdiskutieren. Ansonsten sind wir aber in dem Sinne, wie es Herr Posch
schon formuliert hat, ebenfalls der Auffassung, dass dies gestrichen werden könnte.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich möchte zu der Bemerkung des Herrn Posch noch etwas
sagen. Ich will mich an dieser Stelle aber nicht verkämpfen. Herr Posch, in Art. 151 HV
steht aber nicht, dass die gesamtdeutsche Einheit herzustellen ist. Wenn dem so wäre,
dann würde ich Ihrer Bemerkung zustimmen. In Art. 151 HV steht, dass die gesamt-
deutsche Einheit zu wahren ist. Ich mache jetzt einmal eine Wortauslegung von „zu
wahren“. Das kommt von bewahren. Bewahren heißt: Das ist auch für die Zukunft si-
cherzustellen. – Ich sehe demnach die Aussage des Art. 151 HV nicht als überholt an.

Das Zweite, was ich in diesem Zusammenhang sagen möchte, ist von grundsätzlicher
Natur. Das möchte ich noch einmal zu der Aussage des Herrn Dr. Jürgens sagen. In
gewisser Weise handelt es sich da um einen Programmsatz, der sich immer wieder an
die Lebenswirklichkeit anpasst. Natürlich bestand in den Dreißiger- oder Vierzigerjahren
des letzten Jahrhunderts eine andere Denke hinsichtlich der Frage des deutschen
Staatsgebietes und auch bezüglich der gesamtdeutschen Einheit, als das heute der Fall
ist. Natürlich könnten wir alles dem Geist anpassen, den wir heute haben.

Ich denke, wir können gerne noch einmal über diese Bestimmung reden, wenn es um
die Änderungen geht. Dagegen wollen wir uns gar nicht sperren. Aber ich sehe keine
Notwendigkeit, diese Aussage zu ergänzen.

Lassen Sie mich einen dritten Punkt anfügen, der an und für sich eher mit dem von mir
zuerst genannten Punkt zusammenhängt. Art. 151 Abs. 2 HV läuft genau auch darauf
hinaus, dass die gesamtdeutsche Einheit zu wahren ist. Dort wird ausgesagt, dass die
bestehende Rechtseinheit nicht anzutasten ist. Das stellt noch einmal eine Begründung
für dieses Bewahren dar. Verzeihen Sie mir, dass ich als eher konservativer Mensch in
diesem Fall das Bewahren im Vordergrund stehen habe.

Abg. Dieter Posch: Herr Wintermeyer, ich will dazu nur wenige Sätze sagen. Die politi-
sche Realität war aber die, dass die deutsche Einheit damals nicht vorhanden war. Um
den Zustand, sie wahren zu können, herzustellen, musste man die Wiedervereinigung
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erst herbeiführen. Insofern gibt es da einen Zusammenhang. Wie gesagt, da haben wir
halt unterschiedliche Auffassungen.

Vorsitzender: Ich stelle fest, dass es keinen Konsens gibt, dass dies gestrichen werden
soll. Bei allen Fraktionen besteht allerdings der Wunsch, dass das im Zusammenhang
mit dem Thema deutsche Einheit noch einmal aufgerufen wird.

Wir kommen damit zu

Art. 152 Hessische Verfassung.

Sie betrifft die einheitliche Gesetzgebung. Die CDU teilt hierzu mit, sie halte dies für
überholt. Die SPD plädiert für streichen; die GRÜNEN plädieren ebenfalls für streichen.
Die FDP teilt dazu mit, es handle sich um eine Übergangsvorschrift usw. – Ich darf um
Erläuterung bitten.

Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, die Erläuterung ergibt sich an und für sich
aus der Sache. Art. 152 HV ist mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland praktisch
außer Kraft getreten. Dementsprechend ist er unserer Auffassung nach zu streichen.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich kann mich dem nur anschließen.

Vorsitzender: Dies ist also ebenfalls ein Plädoyer dafür, das zu streichen. Dann folgt
Herr Dr. Jürgens für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. – Dort ist die Argumentation genauso.
– Wie ist es bei der FDP? – Dort ist es genauso.

Schon wieder haben wir ein Ergebnis gemeinsam erzielt. Alle sind dafür, dass Art. 152
HV gestrichen werden soll.

Wir kommen damit zu

Art. 153 Hessische Verfassung.

Er betrifft die Zuständigkeitsabgrenzung gegenüber dem Bund. Hierzu teilt die CDU-
Fraktion mit, dies sei wegen Zeitablaufs erledigt.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich will das kurz für das Protokoll begründen. Art. 153 HV ist
durch den im Grundgesetz festgelegten Katalog erfüllt, der die Kompetenzen aufteilt.
Das hat sich damit erledigt. Insbesondere handelt es sich dabei um Art. 70 ff. GG.

Vorsitzender: Die SPD-Fraktion plädiert ebenfalls für streichen. Frau Dr. Pauly-Bender,
gibt es dort die gleiche Argumentationslinie.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ja.
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Vorsitzender: Herr Dr. Jürgens, in der Synopse steht, Ihre Fraktion wäre ebenfalls da-
für, Abs. 1 zu streichen. Es geht dann aber mit „gegebenenfalls“ weiter. Das heißt, dass
Sie eventuell noch eine Alternative zum Streichen sehen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: In der Form kann das sicherlich gestrichen werden. Die
Frage ist aber, was mit dem Gehalt des Abs. 2, der sich auch im Grundgesetz wider-
spiegelt, geschehen soll, ob sich dies bei der Frage der Neuregelung der Einordnung
des Landes Hessen in das Bundesrecht insgesamt an einer anderen Stelle oder hier
neu regeln lässt. Das wäre dann aber im Rahmen des Gesamtkontextes zu bespre-
chen. Im Ergebnis kann man sicherlich sagen, dass das gestrichen werden kann. Dies
gilt ohnehin für die Formulierung: „künftiges Recht der Deutschen Republik“.

SV Prof. Dr. Stolleis: Herr Dr. Jürgens, ich habe eine Verständnisfrage. Die Bestim-
mung des Art. 153 Abs. 2 HV ist doch komplett in Art. 31 GG enthalten. Wir würden
damit nur – ich sage in Klammern: überflüssigerweise – eine Wiederholung des Art. 31
GG in die Hessische Verfassung aufnehmen. Habe ich das richtig verstanden? – Denn
wenn das so wäre, würde ich sagen, dass man Art. 153 HV en bloc herausnehmen
kann.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Sie haben das im Prinzip richtig verstanden. Wenn man
das für überflüssig hält, dann ist Ihre Schlussfolgerung zwingend. Ich würde aber gerne
noch einmal abschließend darüber sprechen.

Vorsitzender: Das soll also noch einmal aufgerufen werden. Wir können also noch kei-
nen Konsens feststellen.

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Es besteht weitgehender Konsens!)

Es besteht weitgehender Konsens. – Zu Art. 153 Abs. 2 HV ist auf jeden Fall noch ein-
mal Diskussionsbedarf angemeldet. Herr Dr. Jürgens, ist das so?

(Abg. Dr. Andreas Jürgens nickt.)

– Gut. – Wir kommen damit zu

Art. 154 Hessische Verfassung.

Es geht um den Begriff „Inländer“ und dessen Definition. Die SPD-Fraktion plädiert da-
für, ihn zu streichen. Die FDP-Fraktion ist ebenfalls dafür. Besteht Erläuterungs-
/Erklärungsbedarf?

Abg. Dieter Posch: Ich kann mich im Grunde genommen dem anschließen, was man
der Vorlage als Begründung der SPD-Fraktion entnehmen kann.

Vorsitzender: FDP- und SPD-Fraktion haben also vorgeschlagen, dass Art. 154 HV
gestrichen werden soll. Erhebt sich dagegen Widerspruch?
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Abg. Axel Wintermeyer: Ich will jetzt keinen grundsätzlichen Widerspruch anmelden.
Ich will aber für die spätere abschließende Diskussion zumindest darauf hinweisen,
dass Art. 154 HV wiederum einen gewissen historischen Charakter hat. Ich will zumin-
dest auch einmal angesprochen haben, dass die Begriffe „Inländer“ und „Deutscher“
verschieden sind. Das kann durchaus eine völlig unterschiedliche Wertung haben.
„Deutscher“ ist relativ genau definiert. Über den Begriff „Inländer“ kann man sicherlich
weiter nachdenken.

Wie gesagt, man muss darüber nachdenken, ob es notwendig ist, das herauszustrei-
chen. Ich sage einmal: Die Hessische Verfassung kann mit Art. 154 HV leben, ohne
dass sie dadurch insgesamt infrage gestellt wird. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich
damit sagen will: Wir wollen es nicht herausnehmen. – Das heißt aber auch nicht, dass
wir es unbedingt herausnehmen müssen. Ich sehe da noch Diskussionsbedarf.

Vorsitzender: Das heißt, wir können im Protokoll noch nicht festhalten, dass sich alle
Fraktionen darüber einig sind, dass dieser Artikel gestrichen werden soll. Er bleibt also
weiterhin in der Diskussion.

Wir kommen damit zu

Art. 155 Hessische Verfassung.

Die FDP hat bei diesem Artikel einen Vorbehalt angemeldet.

Abg. Dieter Posch: Mir ist aufgrund der Entwicklung nicht ersichtlich, warum es in der
Verfassung noch einer solchen Bestimmung bedarf. Über die darin enthaltene Möglich-
keit wurde keine Diskussion mehr geführt. Von daher sehen wir eigentlich keine Not-
wendigkeit mehr, eine solche Möglichkeit noch zu eröffnen.

Vorsitzender: Wird diese Position von allen Fraktionen so geteilt?

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Im Grunde genommen ist das, was in diesem Artikel steht,
eine pure Selbstverständlichkeit. Denn natürlich könnte durch eine Verfassungsände-
rung jederzeit ein weiteres Verfassungsorgan eingeführt werden. Ich halte das für einen
deklaratorischen Hinweis und meine, es wäre nicht schädlich, es dort stehen zu lassen.
Ich würde mich aber auch, falls die Mehrheit dies wollte, nicht gegen eine Streichung
sperren.

Wir haben aber hier auch immer wieder über die historischen Bezüge geredet. Dies ist
immerhin ein Beleg dafür, dass der Verfassungsgeber es zum damaligen Zeitpunkt of-
fensichtlich für möglich gehalten hat – oder es zunächst einmal offen lassen wollte –,
dass z. B. so etwas wie ein Senat oder etwas Ähnliches eingerichtet werden könnte.
Die Diskussion hinsichtlich der Verfassung ist natürlich in die andere Richtung gegan-
gen. In Bayern ist der Senat, die dortige zweite Kammer, vor kurzem abgeschafft wor-
den. Ich glaube, Bayern war das einzige Bundesland, das so etwas hatte. Man kann
dann natürlich meinen, dass das unter Umständen obsolet ist.
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Wie gesagt, hat das aber andererseits auch deklaratorischen Charakter. Dort ist keine
Regelung enthalten, die man sozusagen zwingend streichen müsste. Ich bin da relativ
leidenschaftslos.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich will das kurz machen. Ich kann mich den Ausfüh-
rungen des Herrn Dr. Jürgens anschließen.

Abg. Axel Wintermeyer: Das geht bei uns grundsätzlich in dieselbe Richtung. Man
sollte auch bei der Regelung, die Art. 155 HV betrifft, darüber nachdenken, dass es
auch hier wiederum um die Frage der Historie unserer Verfassung geht. Es täte zwin-
gendermaßen nicht weh, wenn Art. 155 HV in der Verfassung so erhalten bliebe, wie er
ist. Einen unbedingten Streichungsbedarf sehen wir also nicht. Vielleicht gibt es im Land
Hessen irgendwann einmal doch die Überlegung, einen Senat zu installieren. Mancher,
der hier sitzt, würde sich vielleicht gerne Senator nennen.

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Es könnte z. B. auch eine Gemeindekammer sein!)

– Es könnte auch eine Gemeindekammer sein, wie auch immer. – Das könnte man
durchaus drinnen lassen. Unserer Meinung nach ist Art. 155 HV völlig unschädlich.

Vorsitzender: Herr Posch, plädieren Sie für die FDP vehement für Streichung; oder
könnten Sie sich der Argumentation anschließen, dass das auch in der Verfassung ste-
hen bleiben könnte?

Abg. Dieter Posch: Das können wir in der zweiten Runde noch einmal diskutieren.

Ich will aber auf das eingehen, was hier eben zu den Stichworten Gemeindekammer
oder Senat gesagt wurde. Nach meiner Kenntnis gibt es in Hessen für diese Diskussion
keinerlei politische Aktualität. Ich bin der Auffassung, dass das politische Signal, sich
Optionen für zusätzliche Verfassungsorgane zu erhalten, falsch wäre. Denn im Rahmen
der Europäischen Union haben wir eine ganze Reihe von Gremien, und was weiß ich
nicht alles, bekommen. Meine persönliche Auffassung ist deshalb: Ich halte ein zusätz-
liches Verfassungsorgan für nicht geboten. – Es würde der Klarheit dienen, wenn in
Hessen eine endgültige Aussage darüber getroffen würde, ob man so etwas haben will
oder nicht.

Ich habe es jetzt nicht im Einzelnen geprüft. Aber ich vermute einmal, dass diese Be-
stimmung in die Verfassung hineingekommen ist, weil die Frage, wie das strukturiert
werden soll, damals sicherlich noch offen war. Beispielsweise war das in Bayern anders
gestaltet. Die inzwischen fast sechzigjährige Geschichte unserer Verfassung hat aber
gezeigt, dass da kein Bedarf besteht. Wenn sich für die Zukunft dort auch kein Bedarf
abzeichnet, dann würde es der Klarheit dienen, wenn man überflüssige Bestimmungen
aus der Verfassung herausnehmen würde. Das hat etwas mit unserer grundsätzlichen
Position zu tun, die wir nachher hier noch einmal zu der Frage der Modernisierung der
Verfassung oder der Aufrechterhaltung des historischen Charakters kurz diskutieren
werden.
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Ich meine, für eine solche Regelung besteht kein Bedarf. Aber das ist kein Punkt, an
dem man die Haltung der FDP zu 100 % ableiten kann. Das müssen wir im zweiten
Durchgang noch einmal diskutieren.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich will mich jetzt auch nicht an dieser Stelle verkämpfen. Herr
Posch hat deutlich gemacht, dass die FDP jetzt nicht unbedingt auf Streichung beste-
hen würde.

Lassen Sie mich aber durchaus einen Hinweis geben. Was wir momentan tagespoli-
tisch denken, ist das eine. Das ist zweifelsfrei so. Keiner denkt darüber nach, ob wir
einen Senat, eine Gemeindekammer oder sonstige Dinge schaffen sollten. Wir arbeiten
hier aber an der Reform einer Verfassung. Wir haben hier eine Verfassung vorliegen.
Hier geht es also nicht um eine tagesaktuelle Struktur, sondern um eine Struktur, die die
Zukunft irgendwie lenken und gestalten soll. Sie muss also entsprechende Gestal-
tungsmöglichkeiten enthalten. Ich denke, man sollte solche Möglichkeiten durchaus in
der Verfassung stehen lassen.

Ich komme zu einem weiteren Punkt. Wir diskutieren nicht über die Aufnahme einer sol-
chen Vorschrift. Wir wollen also nicht die Möglichkeit einräumen, solche Dinge zu tun.
Das enthielte dann nämlich die klare politische Aussage, dass wir uns jetzt vorstellen
könnten, dass ein Senat oder eine Gemeindekammer gebildet werden könnte. Vielmehr
geht es hier einfach darum, dass wir überlegen, ob wir empfehlen sollten, das zu strei-
chen, oder ob wir das so belassen wollen. Wenn wir sagen würden, wir wollen das in
der Verfassung belassen sehen, weil es Teil des historischen Charakters ist, dann ent-
hielte das meiner Meinung nach keine große politische Aussage über die Möglichkeit,
einen Senat oder eine Gemeindekammer zu bilden. Das wollte ich nur einfach zu be-
denken geben.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Wir be-
finden uns jetzt eigentlich schon in der Situation, dass wir inhaltlich diskutieren, auch
wenn es um die Frage geht, ob das gestrichen werden soll oder nicht.

Ich würde etwas weiter gehen als Herr Wintermeyer. Ich glaube, dass ein deklaratori-
scher Hinweis dieser Art in einer Verfassung mehr ist als nur Historie oder ein histori-
sches Verfassungsgut. Und zwar sage ich das unter dem Gesichtspunkt, den Sie selbst
vorhin angesprochen haben. Unabhängig davon, ob wir heute über die Einrichtung von
Gemeindekammern oder Senaten sprechen, enthält die Hessische Verfassung damit
einen Hinweis darauf, dass das demokratische Gesetzgebungsverfahren à jour gehal-
ten werden kann. Das ist eine inhaltliche Aussage.

Mit diesem Argument würde ich mich gerne an Herrn Posch wenden. Ich glaube, ein
solcher Hinweis in einer Verfassung ist mehr als nichts. Es ist der Hinweis darauf, dass
die Hessische Verfassung so, wie sie sich präsentiert, ein Mitdenken ermöglichen
möchte. Falls aus Legitimationsgründen Notwendigkeiten bestehen sollten, dann kann
das Verfahren im Kanon mit der Verfassung erweitert werden. Ich halte das für einen
wesentlichen Baustein der Hessischen Verfassung, der mehr ist als Historie. Er kann in
dem Sinne in die Zukunft verweisen, als diese Möglichkeit abgerufen werden kann. Die-
ser Verweis ist vom Prinzip her auch gewollt. Deshalb bin ich etwas zögerlich mit dem
Vorschlag, diese Stelle der Verfassung zu streichen. Ich sage das, obwohl Herr Dr. Jür-
gens darauf hingewiesen hat, dass der Gesetzgeber auch bei Abwesenheit eines sol-
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chen Hinweises natürlich das entsprechende Verfahren in Gang bringen kann, also
auch dann, wenn das aus der Verfassung gestrichen sein sollte. Es ist ein Baustein, der
vom Verfassungsgeber gewollt war. Es ist ein Baustein, auf den man als Teil des Gei-
stes der Verfassung zurückgreifen kann.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Herr Posch, Sie haben mit Ihrer Aussage Recht, dass die-
se Diskussion in den letzten 60 Jahren keine politische Aktualität gewonnen hat. Es ist
die Frage, ob wir dem jetzt eine politische Aktualität dadurch geben wollen, dass wir
sagen, wir plädieren dafür, das zu streichen. Ich glaube, es gibt in der Hessischen Ver-
fassung genug andere Dinge, über die wir aktuell diskutieren müssen. Nach meinem
Dafürhalten sollte auch deutlich über diesen Kreis hinaus darüber diskutiert werden. Ich
weiß nicht, ob das etwas ist, zu dem wir sagen sollten: Wir müssen jetzt darüber reden.
– Das würden wir tun, wenn wir für streichen plädieren würden. Ich glaube, das könnten
wir uns ersparen.

Vorsitzender: Herr Posch, ich nehme an, dass Sie damit übereinstimmen können. Ich
kann als Ergebnis festhalten, dass wir das noch einmal aufrufen. Sie plädieren oder
beantragen aber nicht von Ihrer Seite, dass das gestrichen werden soll. Vielmehr soll
das in der zweiten Runde noch einmal mit aufgerufen werden.

(Abg. Dieter Posch: Im Sinne unseres Auftrags!)

Wir kommen damit zu

Art. 156 Hessische Verfassung.

Er betrifft das Schulwesen. Hier entdecke ich weitestgehende Übereinstimmung. Wir
wollen einmal sehen, ob das am Ende der Diskussionsrunde noch Bestand haben wird.

Abg. Axel Wintermeyer: Hierzu will ich für das Protokoll nur Folgendes sagen: Bei Art.
156 HV ist insbesondere Abs. 1 erledigt. Denn das Hessische Schulgesetz ist erlassen.
Die Wirkung des Art. 156 Abs. 2 HV ist bis zum 1. Januar 1950 beschränkt. Ich glaube,
es ist unstrittig, dass dieses Datum schon vorüber ist.

Vorsitzender: Diese Hoffnung hatte ich auch. – Gibt es andere Überlegungen als die,
die vorgetragen wurden? – Ich gehe davon aus, dass alle Fraktionen das Gesagte so
teilen. Ich darf somit Konsens feststellen.

(Abg. Dieter Posch: Wobei das natürlich, historisch gesehen, besonders interes-
sant ist!)

– Das mag historisch besonders interessant sein. Allerdings ist es durch zeitlichen Ab-
lauf wirklich erledigt.
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Wir kommen damit zu

Art. 157 Hessische Verfassung.

Er betrifft die befristete Zulässigkeit notlagenbedingter Grundrechtseingriffe. Auch hier
erkenne ich, dass das alle Fraktionen zumindest als diskussionswürdig erkannt haben
und auch für die Empfehlung der Streichung plädieren.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich will auch das wieder nur für das Protokoll sagen. Die Vor-
schrift des Art. 157 HV kann entfallen, weil durch den Landtag keine Verlängerung der
dort niedergelegten Frist erfolgt ist. Deswegen ist auch das überholt.

Vorsitzender: Das sehen alle Fraktionen so? – Das Plädoyer für Streichung wird von
allen so geteilt.

Wir kommen damit auf die letzte Seite unserer Synopse.

Art. 158 Hessische Verfassung

hat die Entnazifizierung zum Thema. Drei Fraktionen halten dies für obsolet und plädie-
ren dafür, Streichung zu empfehlen.

Abg. Axel Wintermeyer: Wir halten die Vorschrift des Art. 158 HV für gegenstandslos,
weil die Entnazifizierung abgeschlossen ist. Wie gesagt, da ist, zeitlich gesehen, das
Ende erreicht.

Ich will gleich dazu sagen, dass man durchaus darüber diskutieren kann, ob diese Be-
stimmung wiederum unter dem Begriff historisch zu subsumieren ist. Ich sage das sehr
deutlich. Während wir die Synopse zusammenstellen, reden wir uns jetzt hier aber ein-
fach einmal insofern klug, als jeder seine Meinung sagt. Nachher wird es zu einer ab-
schließenden Meinungsbildung kommen, bei der es dann um die Frage geht, ob das
gestrichen werden soll oder nicht.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Im Grunde genommen wollte ich das Gleiche sagen. Der
Regelungsgehalt ist erschöpft. Deswegen ist die Vorschrift an und für sich obsolet.

Die Frage ist, ob das sozusagen historischen Charakter hat. Das gilt übrigens auch für
die nächste Vorschrift, die das Besatzungsrecht betrifft. Es ist zu fragen, ob der An-
spruch auf Entnazifizierung und das mit dem Besatzungsrecht, das einmal gegolten hat,
sozusagen aus der Verfassung herausgenommen werden soll oder ob es dort belassen
werden soll. Rechtlich hätte das dann keinerlei Wirkung. Vielmehr wäre das nur, wie soll
ich das sagen, ein Hinweis auf die damalige Zeit – nicht mehr und nicht weniger.

Vorsitzender: Das sehen die Sachverständigen und der Herr Kollege der FDP genau-
so?
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Abg. Dieter Posch: Wir haben als weiteren Punkt auf die Tagesordnung die Frage ge-
setzt, wie wir mit dem historischen Charakter der Hessischen Verfassung umgehen
wollen. Das ist eine sehr sensible Frage. An und für sich ist es so, dass das obsolet
geworden ist. Ich weiß aber nicht, welche politischen Folgen der eine oder andere dar-
aus ziehen würde, wenn man jetzt sagen würde, man erklärt irgendwelche Bestimmun-
gen für obsolet. Das wäre eine parteipolitische Diskussion, die ich für sehr schädlich
hielte. Es wäre schlimm, wenn die Tatsache falsch interpretiert würde, dass ich zu dem
Ergebnis gekommen bin, eine Vorschrift ist etwa durch entgegenstehende Vorschriften
oder dadurch obsolet geworden, dass der Auftrag abgearbeitet worden ist oder was
auch immer.

Von daher gehört das zu dem Fragenkomplex, was wir aufgrund historischer Aspekte
wirklich stehen lassen wollen und was nicht. Das müsste in einer abschließenden Run-
de irgendwann diskutiert und entschieden werden. Ich glaube, dass das ganz maßge-
bend für die generelle Haltung meiner Fraktion zu der Frage ist, ob wir die Verfassung
modernisieren oder nicht.

Für die FDP-Fraktion bleibt es dabei: Das ist eigentlich obsolet geworden. – Ich will das
aber in den Zusammenhang stellen mit der Diskussion, die wir über die Frage führen –
ich sage das jetzt einmal so –, in welchem Umfang es vertretbar ist, aus den genannten
Gründen das historische Zeugnis zu erhalten und so etwas in der Verfassung stehen zu
lassen.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Mir liegt
es ausgesprochen fern, in einer Enquetekommission zu polemisieren. Ich bitte Sie, das,
was ich jetzt sagen werde, entsprechend zu verstehen.

Ich bin einigermaßen erschreckt, dass drei Fraktionen ausgerechnet bei Art. 158 HV
den Vorschlag machen, unter dem Gesichtspunkt der Modernisierung die Streichung
ins Auge zu fassen. Wir haben den Auftrag, das historische Gedankengut der Hessi-
schen Verfassung nach dem Motto zu erhalten: Nur der, der weiß, wo er herkommt,
weiß auch, wo er hingeht. – Man sollte auf jeden Fall zumindest mit großer Sensibilität
an diese Bestimmung herangehen. Ich möchte für die SPD-Fraktion sagen, dass
Art. 158 HV nur mit großer Zurückhaltung ins Auge gefasst werden sollte. Ich möchte
das politisch begründen.

Ich persönlich glaube, dass Mahnmale, die in dieser Form Rechtsgut geworden sind,
zumindest so lange für unantastbar erklärt werden sollten, solange Opfer existieren und
auch Angehörige dieser Opfer von der Geschichte noch gezeichnet sind.

Ich möchte hier keinen Ausflug in die hessische Geschichte machen. Aber ich denke,
wir sollten uns die Mühe machen, uns dies intensiv vorzunehmen. Wir haben allen An-
lass, uns zurückzuhalten, wenn wir über die Modernisierung der Hessischen Verfas-
sung sprechen und dabei den Art. 158 HV wie einen beliebigen Artikel ins Auge fassen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Vielleicht bestehen unterschiedliche Auffassungen über
den Regelungsgehalt des Art. 158 HV. Nach unserem Verständnis ist es kein allgemei-
nes Bekenntnis gegen Nationalsozialismus und Militarismus. Vielmehr ging es darum,
dass die betroffenen Personen die Grundrechte, die in der Verfassung stehen, wie z. B.
freie Meinungsäußerung, nicht den Vorschriften entgegenhalten können, die der Entna-
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zifizierung und dem Kampf gegen den Militarismus dienten und spätestens bis zum 1.
Januar 1949 erlassen wurden. Nur darum ging es. Nach meinem Dafürhalten ist das in
der Tat durch Zeitablauf erledigt. Es gibt keinen realen Regelungsgehalt des Art. 158
HV mehr. Das kann heute nicht mehr Rechtsgrundlage für irgendein Handeln sein.
Deswegen ist in der Tat zu fragen, ob man das, was dort steht, sozusagen als Bekennt-
nis erhalten und dokumentieren möchte, die Vorschrift also aufrechterhalten will, wohl
wissend, dass ihr ein realer Regelungsgehalt nicht mehr zu entnehmen ist.

SV Prof. Dr. Stolleis: Ich verstehe sehr gut, was Frau Pauly-Bender hier als politische
Erklärung abgegeben hat. Ich teile sie auch.

Ich will die ganze Runde auf etwas aufmerksam machen: In solche Dilemmata gerät
man hinein, wenn man punktuell ändern möchte. Frau Pauly-Bender, man könnte dem
entkommen, wenn man den gesamten Abschnitt, also die Art. 151 bis zum Schluss,
also bis Art. 161 HV, en bloc herausnehmen würde. Dann könnte das Missverständnis
vermieden werden. Dann hätte man gesagt: All das ist durch Zeitablauf erledigt. – Pickt
man hingegen einzelnen Gegenstände heraus und nimmt dann auch Art. 158 HV her-
aus, dann provoziert man Missverständnisse. Denn nicht alle oberflächlichen Leser ver-
stehen diesen Artikel so, wie ihn Herr Dr. Jürgens völlig korrekt erklärt hat. Das hängt
also mit unserer Technik zusammen, mit der wir die Veränderung der Verfassung vor-
nehmen wollen.

Vorsitzender: Ich darf feststellen, dass wir Art. 158 HV noch einmal aufrufen werden.
Ich stelle auch fest, dass wir es wahrscheinlich unter Tagesordnungspunkt 2 zumindest
thematisch noch einmal miteinander würdigen und diskutieren werden. Denn das ist
quasi das Rahmenthema. Im Moment aber ist festzuhalten, dass kein Konsens zwi-
schen den vier Fraktionen hinsichtlich der Frage besteht, ob dies gestrichen werden
soll.

Wir kommen damit zu

Art. 159 Hessische Verfassung.

Er betrifft das Besatzungsrecht. Hier sehe ich, dass alle Fraktionen als Stichwort „strei-
chen“ angegeben haben.

Abg. Axel Wintermeyer: Auch hier möchte ich nur kurz darauf hinweisen. Das Besat-
zungsrecht ist spätestens mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag, der vor nicht allzu langer Zeit
abgeschlossen wurde, außer Kraft getreten. Insofern hat sich auch diese Vorschrift er-
ledigt. Allerdings möchte ich auch hier den Satz wieder hinzufügen: Auch hier ist wieder
die gleiche Diskussion zu führen, die wir auch eben geführt haben. Es geht auch da um
die Frage, ob das unbedingt gestrichen werden muss. Es handelt sich natürlich auch
hierbei um eine historische Bemerkung in unserer Verfassung.

Vorsitzender: Das heißt, auch an dieser Stelle haben wir kein Ergebnis, das wir im
Protokoll schon festhalten könnten. Wir können uns also nicht auf den Vorschlag des
Streichens verständigen, sondern die Diskussion muss, so glaube ich, noch einmal auf
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einer anderen Ebene dazu geführt werden. Oder, Herr Wintermeyer, plädieren Sie
durchaus für streichen?

Abg. Axel Wintermeyer: Wenn wir so etwas jetzt feststellen, dann einigen wir uns nicht
darauf, Streichung vorzuschlagen. Herr Vorsitzender, vielmehr versuchen wir, von der
Seite der Fraktionen her, zu sagen, welche Bestimmungen wir für überholt halten. Ob
wir diese Bestimmungen, wenn wir alle der Meinung sind, sie sind überholt, nachher
wirklich herausnehmen wollen, müssen wir einer Endrunde nach Fertigstellung der Sy-
nopse vorbehalten. Denn wir müssen dann die Thematik diskutieren, inwieweit wir den
historischen Charakter unserer Verfassung erhalten wollen. Wir müssen dann abwägen.
Dann wird die Entscheidung zu fällen sein, ob wir in unserem Vorschlag alles heraus-
nehmen wollen, was durch Zeitablauf erledigt ist, ob wir es irgendwo stehen lassen
wollen, ob wir es in Klammern stellen wollen oder ob wir, was weiß ich auch immer,
damit machen wollen. Das werden wir aber erst zum Schluss besprechen können.

Denn ich sehe es genauso, wie es Herr Prof. Stolleis eben dargestellt hat. Wenn wir
anfangen, irgendwelche Artikel herauszupicken, dann kommen wir in gewisse Schwie-
rigkeiten, zu begründen, warum wir den einen herausnehmen wollen und den anderen
drinnen lassen. Das gilt aber grundsätzlich und demnach nicht nur für die Bestimmun-
gen, die aufgrund der Historie obsolet sind, sondern auch für die Artikel – ich sage das
bewusst –, die grundgesetzwidrig sind und die wir jetzt schon als solche entdeckt ha-
ben. Wenn wir Einigkeit herstellen können, dass wir in unserem Vorschlag Artikel strei-
chen wollen, die grundgesetzwidrig sind, dann kommen wir natürlich auch in eine
grundsätzliche Diskussion und in die Notwendigkeit, zu begründen, warum wir nicht
auch mit den anderen Artikeln, die gegen das Grundgesetz verstoßen, genauso verfah-
ren. Es wird der Endrunde vorbehalten sein, zu entscheiden, wie weit wir dort gehen
wollen.

Vorsitzender: Das deckt sich mit dem, was ich eben angesprochen hatte. An dieser
Stelle gibt es keinen Konsens, wie es ihn an anderer Stelle gegeben hat, an denen es
vorab durchaus möglich war, zu sagen, das Plädoyer lautet auf streichen. Hier ist das
nicht der Fall. Vielmehr muss das noch einmal im Zusammenhang gewürdigt werden,
bei dem der historische Charakter der Verfassung mehr beleuchtet werden muss und
alles das, was darunter fällt.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich will auch nur für das Protokoll darauf hinweisen, dass
ich den Vorschlag des Herrn Stolleis für sehr bedenkenswert halte, der, wenn ich ihn
richtig verstanden habe, sagt, dass wir darüber nachdenken sollten, in unserer Emp-
fehlung für die Streichung des gesamten Abschnittes zu plädieren. Das würde natürlich
auch bedeuten, dass man dann die Angelegenheit mit dem zusätzlichen Verfassungs-
organ bei dieser Gelegenheit auch streichen würde. Die Botschaft wäre dann sozusa-
gen, dass wir all das herausgenommen sehen wollen, was durch Unklarheiten, die zu
der Zeit der Gründung des Landes Hessen bestanden, Eingang in die Hessische Ver-
fassung gefunden hat, und was es an Übergangsvorschriften dort gibt, die sich notwen-
digerweise ergeben haben, was sich jetzt aber alles erledigt hat. Wir würden damit so-
zusagen in die Zukunft schauen und all das im Wesentlichen herauslassen wollen, was
Vergangenheit ist. Ich finde, das ist ein sehr bedenkenswerter Ansatz.



Zi/ca EKV/16/5  –  11.02.2004– 26 –

Ich möchte allerdings gleichzeitig darauf hinweisen, dass zumindest Art. 160 Abs. 1 HV,
nämlich das In-Kraft-Treten, wohl Bestandteil der Verfassung bleiben müsste. Ich finde
es aber einen sehr bedenkenswerten Vorschlag, dass man sagt, man will den Rest des
Abschnittes komplett aus der Verfassung herausgenommen haben.

Abg. Dieter Posch: Ich will das noch einmal aufgreifen. Darüber kann man in der Tat
nachdenken. Damit ist die politische Diskussion allerdings nicht unbedingt vom Tisch.
Denn in den Art. 151 bis 161 HV findet sich eine ganze Menge Historie wieder bzw.
verbirgt sich darin. So etwas kann man dann nur einvernehmlich machen. Wenn wir das
einvernehmlich hinbekämen, kann man darüber nachdenken.

Für den Fall, dass wir nicht so verfahren, möchte ich doch noch einmal etwas zu
Art. 159 HV sagen. Ich sehe da nun wirklich keinen historischen Charakter. Ich sehe
diesen Artikel auch nicht als historisches Dokument. Wenn ich das richtig sehe, steht in
diesem Artikel nichts anderes, als dass das Besatzungsrecht Vorrang hat. Nachdem
das Besatzungsrecht nicht mehr existiert, gelten die üblichen Bestimmungen. Hier
verschließt sich mir die Überlegung, dass dies historisch so wertvoll sei, dass man wei-
terhin darauf hinweisen müsste. Insofern hätte ich auch keine Bedenken, wenn man
Art. 159 HV allein streichen würde.

Wir sollten es aber bei dem Verfahren belassen, wie wir es eben besprochen haben.
Wir sollten diese Frage noch einmal mit aufrufen, wenn wir über den gesamten Kom-
plex diskutieren.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Wir schließen uns den Ausführungen der FDP-Fraktion
an.

Vorsitzender: Das heißt, ich darf an dieser Stelle für das Protokoll festhalten, dass wir
die Art. 151 bis 161 HV noch einmal en bloc diskutieren wollen. – Gut.

Ich darf dann zu

Art. 160 Hessische Verfassung

kommen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat hier Änderungsbedarf angemel-
det.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Im Grunde genommen gilt hier das Gleiche, was wir schon
zuvor besprochen haben. Es geht um Übergangsvorschriften für die Zeit der Gründung.
Ich glaube, in Art. 160 Abs. 3 HV, der liegt mir jetzt hier nicht vor, ist noch irgendeine
Übergangsvorschrift enthalten. Ich glaube, da ist irgendeine Änderung vorgesehen, die
durch Zeitablauf im Grunde genommen obsolet geworden ist. Auch hier besteht allein
die Frage, ob man – –

(Zuruf)

– Es geht da um die Abgeordneten, die im ersten Landtag sind. – Auch hierzu kann
man Folgendes sagen: Entweder nimmt man das sozusagen als Beleg, wo man her-
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kommt, und lässt es in der Verfassung; oder man plädiert schlicht und ergreifend dafür,
das herauszustreichen. Im Grunde genommen könnte das im Kontext des gesamten
Abschnittes möglicherweise dann einfach gestrichen werden.

Vorsitzender: Ich darf zunächst darauf hinweisen, dass aufgrund eines technischen
Versehens eine Seite fehlt, nämlich die mit Art. 160 Abs. 3 HV und Art. 161 HV. Sie wird
nachgeliefert werden. Allerdings kann ich sagen, dass von den Fraktionen kein Ände-
rungsbedarf bei Art. 161 HV gesehen wurde. Das wird aber selbstverständlich nachge-
liefert werden.

Abg. Axel Wintermeyer: Ich möchte dies nur als Hinweis sagen. Herr Prof. Kahl wird
auch zu Art. 161 HV vortragen. Der Text der Verfassung wird hier sicherlich irgendwo
so vorliegen, ohne dass wir ihn zunächst in der Synopse haben.

Ich möchte allerdings noch einmal auf Art. 160 HV zu sprechen kommen, den gerade
eben Herr Kollege Dr. Jürgens angesprochen hat. Auch den müssen wir in dem Ge-
samtzusammenhang sehen, den wir vorhin bei den anderen Regelungen diskutiert ha-
ben. Die Vorschrift ist als Übergangsbestimmung natürlich nach In-Kraft-Treten der
Verfassung mittlerweile gegenstandslos. Aber auch hier kann ich das Thema „histori-
scher Charakter“ wieder hochziehen. Insofern besteht da weiterer Beratungsbedarf un-
ter dem Stichwort Historie.

Vorsitzender: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann halten wir fest, dass
Art. 160 HV im Zusammenhang mit dem gesamten Block noch einmal aufgerufen wer-
den wird.

(Abg. Axel Wintermeyer: Das betrifft Abs. 2 und 3!)

– Ja, es betrifft Abs. 2 und 3.

Wir kommen damit zu

Art. 161 Hessische Verfassung.

Herr Prof. Kahl, Sie wollten dazu ausführen.

SV Prof. Dr. Kahl: Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Art. 161 Abs. 1 HV kann meines
Erachtens gestrichen werden. Ich betone: Dies gilt für Abs. 1 und nicht für Abs. 2. – Die
in Art. 161 Abs. 1 HV in Bezug genommene erste dem 20. März 1991 folgende Kom-
munalwahlperiode ist definitiv abgelaufen. Die Vorschrift, die eine reine Übergangsvor-
schrift ist, ist damit gegenstandslos geworden. Dass Art. 138 HV nunmehr so gilt, ist
eine Selbstverständlichkeit, denn alle Verfassungsnormen gelten. Insofern ist kein
Grund ersichtlich, warum man es für diese einzelne Bestimmung gesondert anordnen
sollte.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass im Gegensatz dazu Art. 161 Abs. 2 HV seinen
Bedeutungsgehalt behält. Man muss sich dann von der Regelungssystematik her über-
legen, ob die Bestimmung an dieser Stelle sinnvoll ist. Es handelt sich um eine klar-



Zi/ca EKV/16/5  –  11.02.2004– 28 –

stellende Norm mit eher marginaler Bedeutung, die man auch am Ende des Art. 79 HV
im Interesse dessen anfügen könnte, was wir vorhin überlegt haben, nämlich einver-
nehmlich zu der Empfehlung zu kommen, diesen Abschnitt komplett zu streichen.

Vorsitzender: Herr Wintermeyer, Frau Reitzmann macht mich gerade darauf aufmerk-
sam, dass Ihre Fraktion zu Art. 161 Abs. 1 HV wohl doch Änderungsbedarf angemeldet
hatte. Das muss nachgeliefert werden. In der Synopse wird dann auftauchen, dass Sie
dazu Änderungsbedarf angemeldet haben.

Abg. Dr. Andreas Jürgens: Mir ist die Argumentation nicht ganz klar, warum Art. 161
Abs. 2 HV in seinem Gehalt noch aufrechterhalten werden soll. Offensichtlich ist doch
die Übergangsregelung von dem einen Kommunalwahlrecht zum anderen gemeint. Es
gibt da im Gesetz entsprechende Regelungen, die aber nach meinem Dafürhalten an
und für sich ebenfalls durch Zeitablauf erledigt sein müssten. Ich kenne das jetzt nicht
alles im Einzelnen. Aber wir haben jetzt das Jahr 2004. Es dürfte jetzt doch eigentlich
gar kein Bedarf mehr an irgendwelchen Übergangsregelungen bestehen.

SV Prof. Dr. Kahl: Herr Dr. Jürgens, man kann dies so sehen. Sie stellen dabei auf den
Wahltermin ab. Der erste Wahltermin nach dem In-Kraft-Treten dieser Verfassungsän-
derung, also nach dem 18. Oktober 2002, war natürlich. Dort war die neue Verfas-
sungslage zu beachten.

Man kann aber auch auf die Wahlperiode abstellen. Diese läuft meines Erachtens noch.
Es können also immer noch Rechtsstreitigkeiten auftreten, die diese erste Wahlperiode
betreffen, die es nach dem 18. Oktober 2002 gibt. Meines Erachtens ist es aus dekla-
ratorischen Gründen und zur Klarstellung sinnvoll, diese Vorschrift bis zum Ablauf der
ersten Wahlperiode in der Verfassung zu belassen. Sollte die von uns erarbeitete Re-
form der Verfassung voraussichtlich erst nach Ablauf dieser ersten Wahlperiode in Kraft
treten können, könnte man darauf verzichten.

Vorsitzender: Wie gesagt, die Synopse wird zu dieser Stelle nachgeliefert werden. Wir
werden das sowieso noch einmal en bloc aufrufen.

Ich stelle fest, dass wir damit Tagesordnungspunkt 1 abgehandelt haben. – Dagegen
erhebt sich kein Widerspruch.
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Punkt 2:

Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Vorsitzende verweist darauf, dass Abg. Dr. Jürgens hierzu eine E-Mail verschickt
habe, die den Obleuten der Enquetekommission zugegangen sei.

Abg. Dr. Andreas Jürgens legt dar, er wolle noch einmal die Vorschläge zur Sprache
bringen, die er zu der vorhergehenden Sitzung der Enquetekommission schriftlich ein-
gebracht habe. Nicht nur wegen der entsprechenden Regelung in der Hessischen Ver-
fassung sei man der Auffassung, dass der Souverän die weitestgehenden Rechte über
die Änderung der Verfassung haben sollte. Er habe in seinem Schreiben drei konkrete
Vorschläge unterbreitet, wie die Öffentlichkeit beteiligt werden könne, weil er denke,
dass die Diskussion nicht nur von den Abgeordneten geführt werden solle, und weil er
glaube, dass die Vorschläge zur Änderung der Hessischen Verfassung, die der Landtag
wahrscheinlich beschließen werde, vermutlich auf eine größere Akzeptanz der Bevölke-
rung stoßen würden, wenn die Argumente bereits im Vorfeld in der Öffentlichkeit aus-
getauscht worden seien. Es habe bereits von Verbänden Vorschläge zur Änderung der
Verfassung gegeben. Entsprechende Zuschriften stammten vom Kinderschutzbund und
von einem Sängerbund. Darüber hinaus sei in der Januar-Ausgabe der „Hessischen
Städte- und Gemeinde-Zeitung“ ein Artikel erschienen, in dem Ideen unterbreitet wür-
den.

Die von ihm mitgeteilten Vorschläge stellten Möglichkeiten der Beteiligung des Souve-
räns an der Erstellung eines neuen Verfassungsentwurfs dar. Selbstverständlich seien
andere Arten der Einbindung der Öffentlichkeit denkbar. Es gehe darum, die Akzeptanz
für die noch vorzuschlagenden Verfassungsänderungen in der Bevölkerung zu erhöhen.

Man habe es als sehr unglücklich erachtet, dass über die von seiner Fraktion mitgeteil-
ten Vorschläge während der letzten Sitzung aus formalen Gründen kein Beschluss ge-
fasst worden sei. Sobald man zu einem Ergebnis gekommen sei, werde er nicht auf
einer Behandlung in der nächsten Sitzung beharren.

Abg. Axel Wintermeyer führt aus, er verstehe das Anliegen des Abg. Dr. Andreas Jür-
gens, möglichst frühzeitig die Öffentlichkeit beteiligen zu wollen. Vermutlich habe keine
Fraktion ein Interesse daran, die Öffentlichkeit außen vor zu lassen. Man habe sich in
der vorhergehenden Sitzung darauf verständigt, dass der Vorsitzende die Presse über
die Arbeit der Enquetekommission regelmäßig unterrichte. Dementsprechend sei auch
eine Pressemitteilung herausgegangen.

Der Einsetzungsbeschluss sehe vor, dass die Enquetekommission ihre Vorschläge zur
Reform der Hessischen Verfassung nach Möglichkeit im Konsens erarbeiten und unter-
breiten solle. Alle am politischen Geschehen Beteiligten wüssten aber, dass, sobald die
Öffentlichkeit eingeschaltet werde, es immer auch mit dem Wunsch der Parteien nach
Darstellung verbunden sei. Er denke, im gegenwärtigen Stadium, nämlich dem der Er-
stellung der Synopse, werde es der Arbeit wenig förderlich sein, wenn die Parteien in
einen publikumswirksamen Wettlauf einträten.
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Aus den genannten Gründen halte man eine Einbindung der Öffentlichkeit in der Form,
wie sie von Abg. Dr. Andreas Jürgens vorgeschlagen worden sei, für nicht tunlich. Er
denke, man solle so verfahren, wie man es in der letzten Sitzung vereinbart habe. Man
habe sich in der letzten Sitzung darauf verständigt, wann man noch einmal über die
Frage der Einbeziehung der Öffentlichkeit sprechen wolle.

Seiner Auffassung nach solle man sich verstärkt an die Öffentlichkeit wenden, sobald
die Erstellung der Synopse abgeschlossen sei. Es bestehe dann immer noch die Mög-
lichkeit für Verbände und Vereine, Wünsche zur Änderung der Hessischen Verfassung
an die Enquetekommission heranzutragen, wobei dahingestellt sei, ob man sie aufgrei-
fen werde.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender verweist darauf, dass man sich bereits am Rande der
letzten Plenarsitzung über das Anliegen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus-
getauscht habe. Sie denke, ein Parlament, das sich mit der Erarbeitung der Verfassung
beschäftige, solle die Öffentlichkeit nicht scheuen. Vielmehr solle es diese Arbeit als
Chance verstehen, die Inhalte der Verfassung in Erinnerung zu rufen, und die Möglich-
keit nutzen, den Wertekanon, den die Verfassung enthalte, publik zu machen. Denn
eine Verfassung lebe davon, im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert zu sein.

Sie sei darüber erstaunt gewesen, von Abg. Dr. Andreas Jürgens ein entsprechende E-
Mail erhalten zu haben, habe sie doch für ihre Fraktion während der letzten Sitzung
mitgeteilt, man müsse zunächst fraktionsintern darüber sprechen, in welcher Form man
eine Beteiligung der Öffentlichkeit für sinnvoll halte. Sie denke, es wäre für alle Mitglie-
der der Enquetekommission sinnvoll, diese Frage noch einmal zu überdenken. Denn es
erhebe sich die Frage, wie es geschehen solle. So sei z. B. von Abg. Dr. Andreas Jür-
gens vorgeschlagen worden, an Schulen zu gehen. Damit sei aber zu fragen, ob man
an den Schulen die Arbeitsergebnisse präsentieren wolle, ob man den Arbeitsprozess
der Enquetekommission zur Diskussion stellen wolle, ob man einen Ideenwettbewerb
initiieren wolle oder ob man z. B. über einen Wettbewerb die Anliegen der Schülerinnen
und Schüler zur Änderung der Hessischen Verfassung in Erfahrung bringen wolle.

Bisher habe man noch keine Verständigung darüber erzielt, wie man dem unter Nr. 2 in
der Beschlussempfehlung des Hauptausschusses aufgegebenen Arbeitsauftrag der
Enquetekommission gerecht werden wolle. Zwar habe man hierzu schon eine erhellen-
de Diskussion über die Frage der Totalrevision bzw. der Teilrevision geführt, aber auch
Abg. Dr. Andreas Jürgens habe für seine Fraktion zu dieser Fragestellung noch nicht
Position bezogen.

Sie könne nicht erkennen, dass eine Fraktion in der Öffentlichkeit die Erwartungshal-
tung aufbauen wolle, es sollten Hunderte von Verbänden ihr Anliegen zur Änderung der
Verfassung einbringen. Damit erhebe sich aber die Frage, mit welchem Ansinnen man
sich an die Öffentlichkeit wenden wolle. Ihre Fraktion, so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender,
wolle sich mit dieser Frage zunächst noch einmal intern auseinandersetzen. In der für
den 5. Mai 2004 vorgesehenen Sitzung der Enquetekommission könne man sich dann
über die Einbeziehung der Öffentlichkeit verständigen.

Sie denke die Enquetekommission solle das Licht der Öffentlichkeit nicht scheuen. Man
müsse alles unternehmen, um die Legitimation der Arbeit der Enquetekommission zu
bekräftigen. Im Hessischen Rundfunk sei eine kritische Kommentierung der Arbeit der
Enquetekommission erfolgt. Sie rege an, da man sich in der folgenden Sitzung mit In-
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halten auseinander setzen werde, dass man die Mitglieder der Landespressekonferenz
anspreche, damit sie sich in der Sitzung darüber informieren könnten, wie die Enquete-
kommission arbeite. Darüber hinaus würde dieses Vorgehen den Fraktionen die Mög-
lichkeit eröffnen, ihre Profile zur Verfassungsreform sichtbar werden zu lassen. Man
müsse nach außen demonstrieren, dass die Enquetekommission wertvolle Arbeit leiste.
Sie bereite eine Entscheidungsgrundlage für die Parteien und für das Parlament zur
Reform der Hessischen Verfassung vor.

Sie wäre sehr dankbar, wenn man sich darauf verständigen könnte, die Landespresse-
konferenz einzubeziehen. In der nächsten Sitzung könne man dann auch besprechen,
welche weiteren Schritte man zur Einbeziehung der Öffentlichkeit unternehmen wolle.
Sie denke, man sei es auch den Sachverständigen schuldig, zu erreichen, dass die Ar-
beit der Enquetekommission in der Öffentlichkeit das Gewicht erhalte, das zu erreichen
eigentlich alle erhofft hätten.

Abg. Dieter Posch führt aus, zu Beginn der Arbeit der Enquetekommission habe auch
er die Auffassung vertreten, man solle die Öffentlichkeit möglichst schnell einbeziehen.
Inzwischen habe man aber erste Erfahrungen gesammelt. Er halte es nicht für sinnvoll,
die Augen davor zu verschließen, wie in der Enquetekommission diskutiert werde. Es
gebe Fraktionen, die den Einsetzungsbeschluss des Landtags sehr restriktiv auslegten.
Daneben gebe es aber auch Fraktionen, die die Sachlage anders beurteilten. Da man
sich hinsichtlich dieser Frage noch mitten in der Diskussion befinde, hielte er, so Abg.
Dieter Posch, es nicht für sinnvoll, Maßnahmen zu ergreifen, wie sie Abg. Dr. Andreas
Jürgens mit den ersten beiden Spiegelstrichen seines Schreibens empfehle. Wenn man
für Schulklassen einen Wettbewerb auslobe, werde man vermutlich eine Vielzahl von
Vorschlägen erhalten. Man werde in der Öffentlichkeit einen sehr negativen Eindruck
erzeugen, wenn man sich dann in der Enquetekommission darauf verständige, nur we-
nige Änderungen zu empfehlen. Denn dann müsste man den Schülerinnen und Schüler
mitteilen, dass man ihre Ideen aus diesem Grund nicht aufgreifen werde.

Das Gleiche gelte in abgeschwächter Form auch für den Vorschlag, eine Anhörung ge-
sellschaftlich relevanter Gruppen durchzuführen. Auch hier erscheine es ihm problema-
tisch, wenn man den Verbänden hinterher mitteilen müsste, dass man nur wenige Än-
derungen empfehlen werde.

Auch er würde liebend gern die Öffentlichkeit verstärkt beteiligen. Aufgrund des Einset-
zungsbeschlusses, der verlange, nach Möglichkeit einvernehmliche Entscheidungen
herbeizuführen, und aufgrund der bisherigen Vorgehensweise der Enquetekommission
würde er zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber davon abraten.

Er, so Abg. Dieter Posch, könne sich hingegen gut vorstellen, dass man bereits damit
beginne, den dritten Vorschlag des Abg. Dr. Andreas Jürgens umzusetzen. Denn an
den Universitäten habe man einen Personenkreis, der mit dem Thema anders umgehen
könne. Er denke, dass sich bei einer Diskussion an den juristischen Fachbereichen
auch die eine oder andere Anregung ergeben könnte, die für die Enquetekommission
interessant sein könnte.

Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, für die Beteiligung der Öffentlichkeit könne man
verschiedene Herangehensweisen wählen. Natürlich könne man sagen, man wolle Zwi-
schenergebnisse der Arbeit oder die Arbeitsabläufe der Öffentlichkeit präsentieren.
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Wenn aber z. B. der Vorsitzende nach den Sitzungen der Presse mitteile, zu welchen
Ergebnissen die Enquetekommission gekommen sei, dann sei das eine nachträgliche
Information der Öffentlichkeit.

Der Ansatz seiner Fraktion sei ein anderer. Die Arbeit der Enquetekommission gliedere
sich in zwei Schritte. Im ersten Schritt müsse man feststellen, wo Änderungsbedarf bzw.
Überarbeitungsbedarf bestehe. Im zweiten Schritt solle man sich dann, nach Möglich-
keit im Konsens, darauf verständigen, welche Änderungen man dem Plenum zur An-
nahme in einem verfassungsändernden Gesetz empfehlen wolle.

Bei dem ersten Schritt habe man wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen könne man
selbst die Hessische Verfassung und die einschlägige Literatur durcharbeiten und sich
unter Einbezug der Sachverständigen selbst darüber Gedanken machen, an welchen
Stellen Reformbedarf stehe. Man könne aber auch schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt
den Souverän einbinden und fragen, wo aus seiner Sicht Änderungsbedarf bestehe.
Wenn man z. B. Verbände in einer Anhörung danach befrage, wäre man, so Abg. Dr.
Andreas Jürgens, nicht nur auf Überlegungen angewiesen. Er hielte es sehr gut für
möglich, dass man gute Vorschläge erhalte, die man aufgreifen wolle.

Selbst wenn man die Vorschläge hinterher nicht aufgreife, weil man z. B. das Ganze im
Blick behalten und keine Partikularinteressen aufnehmen wolle oder weil man einen
Entwurf empfehlen wolle, von dem man erwarte, dass er die nächsten 50 Jahre Be-
stand haben könne, die Vorschläge aber dem Zeitgeist entsprochen hätten, dann erhö-
he die Beteiligung der Öffentlichkeit in dieser Form in seinen Augen trotzdem die Ak-
zeptanz des Projektes in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus bleibe zum gegenwärtigen
Zeitpunkt auch offen, wie viele Verbände tatsächlich Vorschläge unterbreiten würden.

Auch in dem bereits erwähnten Artikel aus der „Hessischen Städte- und Gemeinde-
Zeitung“ werde wieder der Vorwurf erhoben, dass die Politiker ihre Entscheidungen los-
gelöst von dem Volke träfen. Gerade wenn es um die Änderung der Hessischen Ver-
fassung gehe, hielte es seine Fraktion für sinnvoll, zunächst vorbehaltlos abzufragen,
welche Änderungen von den unterschiedlichsten Verbänden als sinnvoll erachtet wür-
den. Dies könne man der Arbeit der Enquetekommission voranstellen und sich dann
fragen, welche der Vorschläge man aufgreifen wolle. Gegebenenfalls könne dies dann
auch in modifizierter Form geschehen.

Auch wenn er es sich wünschen würde, vermute er, dass man nicht einmal 100 Vor-
schläge erhalten werde. Man werde sich also nicht mit einer übermäßig großen Zahl
auseinander setzen müssen.

Er plädiere nochmals dafür, den Prozess der Reform der Hessischen Verfassung nicht
als einen zu verstehen, den alleine die Abgeordneten vorantreiben müssten. Vielmehr
solle man von Anfang an den Souverän an dem Prozess beteiligen. Dies sei der Hinter-
grund seiner Vorschläge. Sicherlich seien auch andere Formen der Beteiligung denk-
bar. Eine öffentlich geführte Diskussion um die Reform der Hessischen Verfassung
halte man aber für unverzichtbar.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, er wolle Abg. Dr. Judith Pauly-Bender und Abg. Dieter
Posch ausdrücklich für ihre Ausführungen danken. Dabei hätten sie den Einsetzungs-
beschluss sehr präzise ausgelegt.
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Abg. Dr. Andreas Jürgens habe die Vorstellung, man solle das hessische Volk an dem
Prozess der Entwicklung eines Vorschlags zur Änderung der Hessischen Verfassung
beteiligen. Beteiligen würde sich aber in erster Linie eine relativ geringe Anzahl Verbän-
de, die, eventuell auch mit Unterschriftslisten, versuchten, die Interessen ihrer Klientel
durchzusetzen. So könnten z. B. Verbände versuchen, Staatsziele zu verankern, die
ihren Interessen entgegenkämen. Ein solches Vorgehen entspräche aber kaum dem
Sinn der Aufgabe.

Wenn man zum jetzigen Zeitpunkt Wettbewerbe an Schulen auslobe, stehe zu be-
fürchten, dass man Erwartungen wecke, die man hinterher nicht werde erfüllen können.
Insofern teile er die Auffassung des Abg. Dieter Posch. Vermutlich werde man die
Schülerinnen und Schüler enttäuschen, wenn man sie zu einem Ideenwettbewerb auf-
fordere und ihnen hinterher mitteile, man nehme inzwischen eine andere Position ein,
man wolle den historischen Charakter der Hessischen Verfassung bewahren und werde
deshalb nur geringfügige Änderungen empfehlen. Damit würde man aber das Gegenteil
von dem erreichen, was seiner Auffassung nach Abg. Dr. Andreas Jürgens erzielen
wolle. Die Hessische Verfassung sehe mit der Volksabstimmung eine sehr starke Betei-
ligung der Wählerinnen und Wähler vor. Der Souverän entscheide zum Schluss, ob die
vorgeschlagenen Änderungen Wirklichkeit würden.

Er hielte es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für sinnvoll, dass Mitglieder der Lan-
despressekonferenz an den Sitzungen der Enquetekommission teilnähmen. Es gebe an
der Arbeit der Enquetekommission nichts zu verheimlichen. Er habe aber bereits zuvor
ausgeführt, dass es Aufgabe des Vorsitzenden sei, die Presse in angemessener Form
über die Arbeit zu unterrichten. Alle seien sich vermutlich bewusst, dass bei den Ver-
tretern der Presse neben dem Wunsch, die Öffentlichkeit zu informieren, natürlich auch
der Wunsch bestehe, problematische oder interessante Aspekte mitzuteilen. Sie müss-
ten ihre Mitteilungen verkaufen. Dies berge aber die Gefahr, dass die Journalisten eine
Wertung vornähmen, die dem tatsächlichen Stand der Diskussion in der Enquetekom-
mission nicht entspreche. In seinen Augen führe man mit der Erarbeitung der Synopse
eine Art Brainstorming durch. Es komme zu einer ersten Positionierung der Fraktionen,
die es allen ermöglichen solle, einzuschätzen, wo möglicherweise Übereinstimmung
erzielt werden könne und wo nicht.

Man befinde sich also mitten im Diskussionsprozess. Ein Beleg hierfür sei z. B., dass
auch seine Fraktion einen zunächst unterbreiteten Streichungsvorschlag wieder zu-
rückgenommen habe. Er hielte es nicht für sinnvoll, wenn man während des Prozesses
des Sammelns begleitende Beobachtung habe. Vielmehr hielte er es für richtig, wenn
man die Aufmerksamkeit auf das Ergebnis der jeweiligen Sitzungen lenke. Dement-
sprechend habe man den Vorsitzenden gebeten, die Presse objektiv über den jeweili-
gen Diskussionsstand zu unterrichten.

Abg. Dr. Andreas Jürgens legt dar, selbstverständlich verträten Verbände die Interes-
sen ihrer Mitglieder. Hierfür seien sie gegründet worden. Es erhebe sich aber für ihn die
Frage, ob es richtig sei, dass nur die Interessensverbände, die das Gehör einer großen
Partei erhielten, ihr Anliegen in die Hessische Verfassung bekämen, wie es z. B. mit der
Aufnahme des Sports als Staatsziel geschehen sei, während andere mit ihren Vorstel-
lungen außen vor blieben. Er, so Abg. Dr. Andreas Jürgens, hielte das für ein nicht ge-
rechtfertigtes Ungleichgewicht.
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Selbstverständlich habe der Souverän das letzte Wort darüber, ob die Änderungen, die
der Landtag ihm zur Abstimmung vorlege, in Kraft gesetzt würden. Das Anliegen seiner
Fraktion sei aber ein anderes gewesen. Das sei in der Hessischen Verfassung so nicht
unmittelbar vorgesehen. Man wolle, dass das Volk selbst initiativ werde und Vorschläge
unterbreite, was an der Verfassung geändert werden solle, damit man dies im Verfah-
ren berücksichtigen könne. Dies sei im Übrigen auch in früheren Zeiten ein Anliegen der
CDU-Fraktion gewesen. Von dieser sei 1952 die Initiative ausgegangen, es solle die
Möglichkeit eröffnet werden, dass auch das Volk den Prozess einer Verfassungsände-
rung starten könne. Dies könne dem bereits erwähnten Artikel aus der „Hessischen
Städte- und Gemeinde-Zeitung“ vom Januar 2004 entnommen werden. Er, so Abg. Dr.
Andreas Jürgens, halte diese Position nach wie vor für richtig. Nur sehe es die Hessi-
sche Verfassung nicht vor. Möglicherweise werde man Einigung erzielen können, den
Vorschlag zu unterbreiten, dies in der Hessischen Verfassung zu verankern.

Da sich der Landtag aber schon der Mühe unterzogen habe, eine Enquetekommission
zur Reform der Hessischen Verfassung einzurichten, hielte er es, so Abg. Dr. Andreas
Jürgens, auch für sinnvoll, dass man die wenigen Möglichkeiten der Beteiligung der
Öffentlichkeit nutze, die es gebe. Hierzu habe er Vorschläge unterbreitet. Gegenwärtig
bleibe es den einzelnen Interessenverbänden überlassen, ob sie sich quasi zufällig an
die Enquetekommission wendeten und ihre Ideen mitteilten.

Er gehe davon aus, dass man sich mit den bereits eingereichten Vorschlägen zu einem
späteren Zeitpunkt auseinander setzen werde und den Verbänden dann auch mitteile,
ob man ihre Vorschläge aufgegriffen habe bzw. warum man es nicht getan habe. Inso-
fern laufe dieser Prozess bereits. Es gehe lediglich um die Frage, ob man diesen kana-
lisieren oder ob man es dem Zufall überlassen wolle, wer sich an die Enquetekommis-
sion wende. Seine Fraktion spreche sich dafür aus, die Öffentlichkeit organisiert zu be-
teiligen, wobei man davon ausgehe, dass man nicht mit Vorschlägen überschüttet wer-
de.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender bringt vor, ihr sei aus den Ausführungen des Abg. Dr.
Andreas Jürgens immer noch nicht ersichtlich geworden, in welcher Form er die Schu-
len einbinden wolle.

Es sei nicht Ansinnen ihrer Fraktion, die von Abg. Dr. Andreas Jürgens unterbreiteten
Vorschläge durch Zeitablauf zu erledigen. Sie habe bereits zugesagt, dass ihre Fraktion
in der für den 5. Mai 2004 vorgesehenen Sitzung der Enquetekommission zu den Vor-
schlägen Stellung nehmen werde. Darüber hinaus werde ihre Fraktion in dieser Sitzung
mit eigenen Vorschlägen aufwarten.

Niemand werde in Abrede stellen, dass der Vorsitzende die Öffentlichkeit gut und an-
gemessen unterrichte. Sie könne sich vorstellen, dass Vorsitzende anderer Ausschüsse
diese Idee dankbar aufgreifen würden. Sie denke, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN habe interessante Gedanken in die Diskussion eingebracht. Es gehe dabei um die
Frage, wie man den Weg in die Öffentlichkeit suchen solle. Ihrer Auffassung nach müs-
se es dabei erstes Ziel sein, die Landespressekonferenz davon zu überzeugen, dass in
der Enquetekommission sinnvolle Arbeit geleistet werde und nicht, wie es schon ver-
breitet worden sei, einem großen Aufwand am Schluss ein geringer Nutzen gegenüber-
stehen werde. Sie denke, hier den richtigen Eindruck zu erzeugen, sei man nicht nur
der Arbeit der Enquetekommission schuldig, sondern auch der Hessischen Verfassung.
Sie, so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, habe an einer Sitzung der Enquetekommission
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„Demographischer Wandel“ teilgenommen, bei der die Presse anwesend gewesen sei.
Die Anwesenheit der Pressevertreter habe den Beratungen nicht geschadet. Die Re-
porter aber hätten die Gelegenheit gehabt, einen Eindruck von der Arbeit zu erhalten.

Die Öffentlichkeit zu suchen stelle fast schon einen Wert an sich dar, werde damit doch
die Legitimation der parlamentarischen Arbeit erhöht. Wenn der eine oder andere Jour-
nalist an Sitzungen der Enquetekommission teilnehmen würde, wäre dies, so Abg. Dr.
Judith Pauly-Bender, für die Arbeit der Enquetekommission gut. Man habe nichts zu
verbergen.

Sie schlage vor, dass man die Sitzung der Enquetekommission im Mai 2004 zumindest
zu einem Teil öffentlich abhalte. So könne man sagen, dass man in dem ersten Teil bei
Anwesenheit der Vertreter der Landespressekonferenz die Sachverständigen zu der
Frage höre, wie die Enquetekommissionen anderer Länder mit der Fragestellung um-
gegangen seien und welche Entscheidungen auf die Enquetekommission zukämen.
Dabei könnten die Fraktionen eine erste Positionierung vornehmen. Falls man sich nicht
an die Öffentlichkeit wende, stehe zu befürchten, dass einzelnen Fraktionen dies täten.
Gemeinsame Position sei aber gewesen, dies verhindern zu wollen.

Der Vorsitzende hält fest, ihm lägen zwei Vorschläge vor. Zum einen habe Abg. Dieter
Posch die Idee des Abg. Dr. Andreas Jürgens aufgegriffen, man solle die juristischen
Dekanate der hessischen Universitäten einbinden. Darüber hinaus habe Abg. Dr. Judith
Pauly-Bender dafür plädiert, in Abänderung der beschlossenen Verfahrensregeln bei
der nächsten Sitzung öffentlich zu tagen.

Die Enquetekommission kommt einvernehmlich überein, den juristischen
Fachbereichen der hessischen Universitäten vorzuschlagen, Kolloquien
im Sommersemester 2004 oder im Wintersemester 2004/05 anzubieten.

Der Vorsitzende sagt zu, die Dekanate anzuschreiben und den Wunsch zu übermitteln.

SV Prof. Dr. Stolleis bemerkt, der Fachbereich Jura der Frankfurter Universität veran-
stalte jedes Jahr die „Frankfurter Tage der Rechtspolitik“. Es handele sich dabei um ein
Forum, das in der Öffentlichkeit Beachtung finde. Eventuell hätten die Fachbereiche
Jura der Universitäten Gießen und Marburg ähnliche Einrichtungen.

Abg. Axel Wintermeyer hält fest, hinsichtlich der Frage der Zulassung der Öffentlich-
keit für die nächste Sitzung der Enquetekommission bestehe kein Konsens. Er habe
bereits dargelegt, warum man gegen eine öffentliche Sitzung sei. Er halte es nach wie
vor nicht für sinnvoll, dass man in der Phase des Brainstormings von der Presse be-
gleitet werde. Er rege aber an, dass man am Ende der nächsten Sitzung gemeinsam
der Presse für Fragen zur Verfügung stehe oder dass der Vorsitzende und die Obleute
gemeinsam die Landespressekonferenz über die Ergebnisse der Arbeit unterrichteten.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender teilt mit, sie habe nicht begehrt, dass die Presse an dem
Prozess des Brainstormings teilhaben solle. Ihr Anliegen sei gewesen, dass die Tages-
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ordnung der nächsten Sitzung so gestaltet werde, dass die Fraktionen in einem Teil der
Sitzung Gelegenheit erhielten, gegenüber der Öffentlichkeit eine erste Positionierung
vorzunehmen. Dies solle der Möglichkeit dienen, den Eindruck wettzumachen, der zu-
mindest bei einem Teil der Medienvertreter entstanden sei, demzufolge in der Enquete-
kommission keine sinnvolle und bedeutsame Arbeit geleistet werde. Es gehe nicht dar-
um, alle Sitzungen öffentlich abzuhalten. Man habe sich darauf verständigt, dass
grundsätzlich nicht öffentlich getagt werde. Es gehe um die Frage, wozu die Enquete-
kommission öffentlich tagen solle.

Abg. Dieter Posch führt aus, hinsichtlich der Beteiligung der Öffentlichkeit befinde man
sich in einem Dilemma. Die Enquetekommission tage, aber die Öffentlichkeit erfahre
nicht, was geschehe. Die Presseerklärung des Vorsitzenden habe lediglich das Verfah-
ren erläutert.

Wenn er Abg. Dr. Judith Pauly-Bender richtig verstanden habe, sei ihr Anliegen, den
Medien Auskünfte geben zu können. Hierbei erhebe sich aber die Frage, ob die nächste
Sitzung geeignet sei, die Presse einzuladen. Man wolle in erster Linie den Änderungs-
bedarf der Hessischen Verfassung erörtern. Er rege an, dass sich die Obleute am Ran-
de der nächsten Plenarsitzungsrunde träfen, um die Problematik zu erörtern. Eine Mög-
lichkeit wäre z. B., dass man die Pressevertreter nach Abschluss der Beratung einlade
und die Mitglieder der Fraktionen eine erste Einschätzung der bisherigen Arbeit abgä-
ben.

Es bestehe ein Interesse der Öffentlichkeit, etwas über die Arbeit der Enquetekommis-
sion zu erfahren. Wenn man dem nicht nachkomme, stehe zu befürchten, dass es zu
Spekulationen komme. Das berge aber die Gefahr, dass daraus Meldungen entstün-
den, die den Wert der Arbeit der Enquetekommission relativierten.

Der Vorsitzende hält fest, es bestehe Einvernehmen darüber, dass man nach der
nächsten Sitzung die Landespressekonferenz einlade, mit den Obleuten zusammen ein
erstes Gespräch über die Arbeit der Enquetekommission zu führen. Als Zeitpunkt rege
er 13 Uhr an.

Die Enquetekommission kommt einvernehmlich überein, dass die
Obleute nach Abschluss der nächsten Sitzung ein Gespräch mit den
Vertretern der Landespressekonferenz führen.

Der Vorsitzende fährt fort, auch nach dieser Sitzung werde er wieder ein Pressemittei-
lung herausgeben.

Nach dem, was man nunmehr beschlossen habe, erhebe sich für ihn die Frage, ob man
in der Sitzung der Enquetekommission die Frage der Beteiligung der Öffentlichkeit er-
neut behandeln müsse oder ob es nicht sinnvoller sein könne, zunächst abzuwarten,
was die nunmehr beschlossenen Formen der Öffentlichkeit erbrächten.

Abg. Dr. Andreas Jürgens verweist darauf, dass der 5. Mai 2004 Europatag sei. Inso-
fern erhebe sich die Frage, ob man an diesem Tag in der Sitzung nicht das Thema be-
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handeln könne, wie man in der Hessischen Verfassung die Einordnung in die Europäi-
sche Union regeln könne und wie in der Hessischen Verfassung ein Bekenntnis zu Eu-
ropa aufgenommen werden könne. Dies könne man z. B. mit einem Vortrag der Sach-
verständigen beginnen. Diese Erörterung, die man ohnehin zu einem späteren Zeit-
punkt werde führen müssen, könne in öffentlicher Sitzung abgehalten werden.

Wenn man die Idee aufgreifen wolle, Vorschläge von Verbänden und Vereinen einzu-
holen, biete sich eventuell ein Termin in der Hessentagswoche an.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender legt dar, sie vertraue auf den Vorsitzenden, dass er ei-
nen Weg finde, der es ihrer Fraktion ermögliche, zu den Vorschlägen der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellung zu nehmen. Es müsse noch geklärt werden, wie
man die Öffentlichkeit einbeziehen wolle.

Auch wenn sie sich hätte vorstellen können, dass es alle Ausschussmitglieder interes-
siert hätte, wolle sie sich ausdrücklich dafür bedanken, dass man sich darauf habe ver-
ständigen können, an die Landespressekonferenz heranzutreten.

Der Vorsitzende hält fest, dass er die Fachbereiche Jura der Hessischen Universitäten
anschreiben werde und dass man nach der nächsten Sitzung im Mai 2004 um 13 Uhr
ein Pressekonferenz abhalten werde.

Darüber hinaus hält der Vorsitzende fest, dass in der Sitzung der Enquetekommission
im Mai 2004 die Frage der Beteiligung der Öffentlichkeit noch einmal behandelt werden
solle.

Punkt 3:

Bedeutung des historischen Charakters der Hessischen Ver-
fassung für die Reformdiskussion

Der Vorsitzende bemerkt, es habe sich bereits mehrfach gezeigt, dass dieser Frage
eine zentrale Bedeutung zukomme. Man werde sich fragen müssen, wo die Grenzen für
den Reformeifer bestünden und welches die wesentlichen Elemente der Hessischen
Verfassung seien, die gewissermaßen tabu seien.

Seiner Auffassung nach hätten alle Fraktionen den Wunsch geäußert, der historische
Charakter der Hessischen Verfassung solle bewahrt werden. Damit erhebe sich aber
die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Arbeit der Enquetekommission haben
werde. Es sei Wunsch der SPD-Fraktion gewesen, diese Fragestellung während dieser
Sitzung zu diskutieren, wobei man insbesondere auch um Stellungnahme der Sachver-
ständigen bitte.

Abg. Axel Wintermeyer teilt mit, in seinen Augen wären sowohl dieses Thema als auch
das des nächsten Tagesordnungspunktes klassische Themen für eine öffentliche Dis-
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kussion, die man z. B. in Form einer Anhörung von Sachverständigen durchführen kön-
ne. Er rege deshalb an, die Diskussion in dieser Sitzung abzubrechen und dazu in einer
der Sitzungen nach dem Mai 2004, also dann, wenn man sich darüber verständigt ha-
be, wie man die Öffentlichkeit einbeziehen wolle, öffentlich zu tagen. Bei der Erörterung
der Frage, welche Teile der Verfassung auch unter dem Gesichtspunkt der Historie er-
halten bleiben sollten, könnten sich die Sachverständigen entsprechend in der Öffent-
lichkeit präsentieren.

Abg. Dieter Posch führt aus, er habe nichts dagegen, wenn in der Form verfahren wer-
de, wie Abg. Axel Wintermeyer vorgeschlagen habe. Er gebe aber zu bedenken, dass
seiner Auffassung nach die Bedeutung der Hessischen Verfassung als historisches Do-
kument überbetont werde. Die Wahrung des historischen Charakters der hessischen
Verfassung sei in den Redebeiträgen einzelner Abgeordneter zur Einsetzung der En-
quetekommission im Plenum betont worden, es sei insofern eventuell als Idee vorhan-
den gewesen, im Einsetzungsbeschluss hingegen finde sich dies nicht wieder. In Nr. 2
des Einsetzungsbeschlusses sei lediglich die Rede von der „Wahrung ihrer demokrati-
schen, sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken“.

Die FDP-Fraktion habe schon immer eine andere Linie verfolgt. 1970 habe die FDP ei-
ne Initiative gestartet, die das Ziel gehabt habe, einen Gleichklang zwischen dem Ver-
fassungstext und der hessischen Wirklichkeit herzustellen. Der Ansatz habe damals
nicht darin bestanden, das historische Dokument erhalten zu wollen. Seine Fraktion
werde als Maßstab für die Verfassungsreform nehmen, ob Text und Wirklichkeit in Ein-
klang gebracht würden. Er, so Abg. Dieter Posch, könne sich auch vorstellen, dass man
einen neuen Verfassungsentwurf erarbeite und vor das Volk mit der Begründung trete,
innerhalb von fast 60 Jahren habe sich die Situation gewandelt und man habe die Ver-
fassung angepasst.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender legt dar, man befinde sich gegenwärtig in einem Pro-
zess der Selbstvergewisserung und des Lernens. Den Kurzberichten könne entnommen
werden, dass in den vergangenen Sitzungen alle Mitglieder die Auffassung vertreten
hätten, es gelte den historischen Charakter der Verfassung zu wahren. Während der
Durchsicht des zweiten Hauptteils der Hessischen Verfassung in dieser Sitzung habe
man insbesondere bei den Übergangsbestimmungen erkennen können, dass sich an-
gesichts der Fülle der Änderungen, die sich dort ergeben könnten, die Frage erhebe,
wie man mit dem Auftrag des Parlamentes umgehen solle.

Der Gedanke, den historischen Charakter zu bewahren, sei zwar in den Redebeiträgen
in der Plenarsitzung und auch in denen dieser Enquetekommission immer wieder auf-
getaucht, im Einsetzungsbeschluss festgehalten sei aber das, was zuvor bereits wie-
dergegeben worden sei. Sie rege an, die von Abg. Axel Wintermeyer geäußerte Idee
aufzugreifen und dies als das erste Thema zu nehmen, das man in öffentlicher Sitzung
behandle. Sie würde es begrüßen, wenn dazu auch die Sachverständigen Stellung
nähmen und wenn man eventuell auch in Erfahrung bringen könnte, wie in anderen
Ländern mit dieser Problematik umgegangen worden sei.

Abg. Dr. Andreas Jürgens bringt vor, seiner Auffassung nach behindere die Vorstel-
lung, den historischen Charakter der Verfassung oder das historische Dokument wah-
ren zu müssen, seit über 30 Jahren die Diskussion über eine Reform der Hessischen
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Verfassung. Er denke, die schlimmste Form der Missachtung einer Verfassung ergebe
sich, wenn sich ihr Gehalt darin erschöpfe, historische Bedeutung zu haben. Er könne
der Aussage der Abg. Dr. Judith Pauly-Bender voll zustimmen, man müsse wissen, wo-
her man komme, um wissen zu können, wohin man wolle. Neben dem Wissen, wo man
herkomme, müsse man einer Verfassung aber auch die Möglichkeit einräumen, Richt-
schnur für das rechtliche, politische und moralische Handeln in einem Land zu sein.
Eine Verfassung, die sich mit ihrer historischen Bedeutung erschöpfe, spiele in dem
aktuellen politischen Leben keine Rolle.

Man wolle durch die Arbeit der Enquetekommission erreichen, dass die Hessische
Verfassung wieder Richtschnur für das gesellschaftliche Leben in Hessen würde. Sie
solle mehr als ein Dokument dessen sein, wo Hessen herkomme. Sie solle Leitfaden
dafür werden, wohin man wolle.

Die Überinterpretation der historischen Bedeutung der Hessischen Verfassung habe
deren Modernisierung behindert. Aus Sicht seiner Fraktion gehe es darum, die histo-
risch gewachsenen Grundlagen der Hessischen Verfassung zu erhalten, die nicht erst
im Jahre 1946 entstanden seien, sondern zum Teil deutlich weiter zurückreichten. Die
Hessische Verfassung müsse dabei aber auch so modernisiert werden, dass sie Leitbild
für die Zukunft sein könne.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, die jetzt geführte Diskussion belege, dass es sich
hierbei um ein Thema handle, das man gut in öffentlicher Sitzung behandeln könne.
Diese Thematik sei auch wesentlich eingängiger als die zum Teil doch sehr ausdiffe-
renzierten juristischen Betrachtungen einzelner Sachverhalte, die zur Erläuterung und
während der Diskussion der Synopse erfolgten.

Die hessische CDU fühle sich dem Charakter der Hessischen Verfassung verpflichtet.
Man wolle sich bei der Reform nicht an tagesaktuellen Thematiken orientieren, um die
Verfassung der Lebenswirklichkeit anzupassen.

Eine Verfassung könne nur dann ein moralischer Leitfaden sein, wenn auch ihre ge-
schichtlichen Ursprünge deutlich würden. Wenn man sich nicht dazu entschließe, einen
völlig neuen Entwurf zu erarbeiten, werde man mit dem historischen Charakter der
Hessischen Verfassung leben müssen, und zwar nach Möglichkeit in einer Form, die
ihren historischen Kontext erkennen lasse.

Es werde einem späteren Abwägungsprozess überlassen bleiben, ob man sich dafür
entscheide, zu empfehlen, die Art. 151 ff. HV komplett herauszunehmen, was durchaus
logisch erscheine, oder ob man sie aufgrund ihres historischen Gehaltes belassen se-
hen wolle. Dabei werde man einen möglichst großen Konsens erzielen müssen. Denn
es sei nicht sinnvoll, solche Entscheidungen mit mehr oder minder knappen Mehrheiten
zu treffen.

Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) führt aus, ihre Fraktion habe bereits 1970 eine Initiati-
ve zur Reform der Hessischen Verfassung gestartet, da man schon damals der Auffas-
sung gewesen sei, dass sie in Teilen nicht mehr der gesellschaftlichen Realität entspre-
che. Dies betreffe insbesondere den Teil III des Ersten Hauptteils der Hessischen Ver-
fassung. Dies habe auch damit zu tun gehabt, dass die der FDP vorhergehende Partei,
die LDP, als einzige Partei 1946 dem historischen Kompromiss der jetzt geltenden
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Verfassung nicht zugestimmt habe. Die LDP habe seinerzeit als einzige Partei dazu
aufgerufen, den Entwurf der Verfassung abzulehnen. Wesentlicher Grund dafür seien
die Bestimmungen gewesen, die die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte betroffen
hätten.

1970 habe man dieses Thema dann wieder unter dem Aspekt aufgegriffen, dass man
keinen Widerspruch zwischen den theoretischen Ansprüchen haben wolle, die von der
Hessischen Verfassung ausgingen, und der gesellschaftlichen Realität Hessens. Dieser
Widerspruch sei letztendlich von allen toleriert worden und habe dazu geführt, dass die
Hessische Verfassung einen Firnis entwickelt habe, der verhindert habe, dass sie zu
einer gelebten Verfassung hätte werden können. So habe z. B. der ehemalige Abg. Ar-
min Clauss immer die Auffassung vertreten, man dürfe die Hessische Verfassung nicht
ändern. Diese Haltung habe man einnehmen können, da die Hessische Verfassung in
weiten Teilen aufgrund der Bestimmungen des Grundgesetzes keine Geltung erlangt
habe.

Einen Schub habe die Diskussion über die Reform der Hessischen Verfassung durch
die Verfassungsreformen in anderen westlichen Ländern und dadurch erhalten, dass in
den östlichen Bundesländern Verfassungen in Kraft getreten seien, bei denen die
Staatsziele deutlich ausformuliert seien. Darüber hinaus scheine auch das Verständnis
dafür gewachsen zu sein, dass man die Hessische Verfassung werde reformieren müs-
sen, wenn man erreichen wolle, dass sie für die jüngere Generation identitätsstiftende
Wirkung haben solle. Gegenwärtig habe sie die nicht. So wisse ein Großteil der Ju-
gendlichen nicht, was in der Hessischen Verfassung stehe.

Die Hessische Verfassung sei ein Produkt der Zeit ihrer Entstehung. Sie sei aufgrund
der Erfahrungen entstanden, die man mit dem Nationalsozialismus habe machen müs-
sen. In ihr sei eine Wirtschafts- und Sozialordnung entworfen worden, die der Gegen-
wart nicht gerecht werde.

Es bleibe der Arbeit dieser Enquetekommission überlassen, ob es ihr parteiübergreifend
gelinge, einen Entwurf zu erarbeiten, der es den Bürgerinnen und Bürger Hessens er-
mögliche, sich nach Annahme durch eine Volksabstimmung mit ihrem Land zu identifi-
zieren. Im Gegensatz zu Bayern oder Baden-Württemberg gebe es ein solch identitäts-
stiftendes Element in Hessen nicht. Der Hessentag sei das nicht.

Es gehe nicht darum, den Wert der gegenwärtig noch geltenden Hessischen Verfas-
sung zu mindern. Sie werde ihre Bedeutung immer behalten. An ihre Bedeutung werde
man auch durch spezielle Aktionen oder ähnliches erinnern können. Man habe aber
jetzt die Chance, eine Reform zu empfehlen, die es ermögliche, eine Verfassung zu
entwickeln, die dem Lebensgefühl der Hessen entspreche.

Der Vorsitzende teilt mit, er rege an, dass sich die Obleute am Rande der nächsten
Plenarsitzungsrunde träfen, um Absprachen über eine Anhörung zu dem Thema zu
treffen.

SV Prof. Dr. Wieland führt aus, Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) habe mit ihrem Rede-
beitrag den Kern der Diskussion getroffen. Trotzdem wolle er ihrer Rede entgegnen.
Dem Argument, die Hessische Verfassung entspreche nicht mehr der politischen und
gesellschaftlichen Realität im Lande, wolle er auch als Staatsrechtler entgegenhalten,
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die Verfassung könne eine starke Integrationsfunktion nur dann gewinnen, wenn sie
über längere Zeit hinweg nicht modernisiert werde. Auch er denke, dass sich diese
Thematik gut für eine öffentliche Anhörung eigne.

In der deutschen Geschichte habe es gescheiterte Bemühungen um die Einführung ei-
ner Verfassung gegeben und auch Verfassungen, die nur relativ kurzen Bestand gehabt
hätten, wie etwa die der Weimarer Republik. Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg ha-
be es in Deutschland eine Zeit der Kontinuität gegeben, in der sich Traditionen hätten
bilden können. Er wäre deshalb vorsichtig mit der Aussage, die Verfassung müsse mo-
dernisiert werden.

Die Reformen, die es in den letzten 30 Jahren beim Grundgesetz gegeben habe, könne
man nicht als sonderlich erfolgreich bezeichnen. In der Regel seien gesetzesähnliche
Bestimmungen aufgenommen worden. Genauso bestehe bei der Reform der Hessi-
schen Verfassung die Gefahr, dass man, wenn man die jetzt geltenden Überzeugungen
in die Verfassung aufnehmen würde, ihr verstärkt den Charakter eines Gesetzes geben
würde, was zur Folge haben könnte, dass die nächste Generation Politiker in etwa
20 Jahren die Auffassung vertreten würde, die Hessische Verfassung entspräche dem
Zeitgeist, der um die Jahrtausendwende geherrscht habe, und müsse an die nunmehr
geltenden Lebensbedingungen angepasst werden. Damit verlöre die Verfassung aber
ein Stück weit ihre legitimierende Funktion.

Auch wenn er die Position der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) gut verstehen könne,
vertrete er die Auffassung, man solle die bestehende Verfassung als kostbar erachten
und sie nur dort ändern, wo man der Auffassung sei, die Bestimmungen passten nun
wirklich nicht mehr in die heutige Zeit. Auch auf der Ebene der Europäischen Union ha-
be man sich mit der Frage beschäftigt, ob eine Europäische Verfassung eine identitäts-
stiftende Wirkung haben könne. Mit der Hessischen Verfassung habe man eine, die
einen solchen wesentlichen Beitrag geleistet habe. Er plädiere deshalb dafür, im Zwei-
felsfalle an dem Vorhandenen festzuhalten.

Abg. Axel Wintermeyer plädiert nochmals dafür, die Diskussion zu beenden und die
Thematik in einer öffentlichen Anhörung zu erörtern. Er rege an, den Vorschlag des
Vorsitzenden aufzugreifen und am Rande der nächsten Plenarsitzungsrunde Termin
und Modalitäten festzulegen. Darüber hinaus schlage er vor, mit dem nächsten Tages-
ordnungspunkt in gleicher Weise zu verfahren.

Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, er würde SV Prof. Dr. Wieland insofern zustim-
men, als eine Verfassung nicht den Charakter eines Gesetzes erhalten dürfe. Wenn
aber eine Verfassung das, was SV Prof. Dr. Wieland von ihr verlange, nämlich identi-
tätstiftende Wirkung zu entfalten, nicht mehr erreiche, dann sei es die Pflicht der Politik,
zu schauen, wo Modernisierungsbedarf bestehe.

Eine Reform müsse allerdings über den Tag hinaus reichen. Eine Verfassung solle nicht
alle zehn bis fünfzehn Jahre grundlegend geändert werden. Es nütze aber auch nichts,
die historische Verfassung Hessens beizubehalten, wenn sie keine identitätsstiftende
Wirkung mehr entfalte. Die Hessische Verfassung spiele derzeit weder in der Recht-
sprechung des Staatsgerichtshofs noch im öffentlichen Bewusstsein der Menschen
oder in der Politik des Landtags eine bedeutende Rolle, wenn man davon absehe, dass
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sie festlege, wie der Ministerpräsident zu wählen sei und ähnliches. Die Regelungen
zum Volksbegehren hätten nie praktische Relevanz erhalten.
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Seiner festen Überzeugung nach tage die Enquetekommission, weil man erreichen
wolle, dass die Hessische Verfassung wieder einen anderen Stellenwert erhalte.

Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) legt dar, auch als Historikerin wolle sie mitteilen, dass
die Hessische Verfassung wesentlich stärker als das Grundgesetz, das erst 1949 ent-
standen sei, der unmittelbaren Nachkriegszeit verhaftet sei. Es sei ein zeitgebundenes
Dokument. Sie bitte, dies nicht als Kritik an dieser Verfassung zu verstehen. Hessen
habe sich als erstes Land eine Verfassung gegeben, also zu einem Zeitpunkt, zu dem
man gerade begonnen habe, die Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus zu zie-
hen. Die Vorstellungen etwa, was sozialisiert werden solle und wie die Wirtschaft ge-
ordnet werden solle, seien zeitgebunden.

Hinsichtlich der Grundrechte teile sie die Auffassung, dass diese nicht zeitgebunden
seien und auch nicht sein dürften. Der Kern der Menschen- und Bürgerrechte habe sich
bereits in dem Verfassungsentwurf der Revolution des Jahres 1848 wiedergefunden,
sei Bestand der Verfassung der Weimarer Republik gewesen und habe Eingang in die
Hessische Verfassung, die der anderen Länder und in das Grundgesetz gefunden.

Hinsichtlich der zeitgebundenen Anteile, die insbesondere den dritten Abschnitt des
Ersten Hauptteils der Hessischen Verfassung beträfen, habe man aber das Recht, Än-
derungen vorzunehmen, solle dies doch die identitätsstiftende Wirkung der Hessischen
Verfassung erhöhen. Die Hessische Verfassung sehe z. B. noch die Verstaatlichung
von Unternehmen, wie z. B. des Bergbaus, vor, die es in Hessen inzwischen nicht mehr
gebe.

Sie, so Abg. Ruth Wagner (Darmstadt), habe 1990 für eine Volksabstimmung im Rah-
men der deutschen Wiedervereinigung gekämpft. Sie denke, das Grundgesetz hätte
eine ganz andere identitätsstiftende Wirkung entfaltet, wenn man darüber eine gemein-
same Abstimmung durchgeführt hätte.

SV Prof. Dr. Stolleis führt aus, SV Prof. Dr. Wieland habe zu Recht darauf hingewie-
sen, dass es beim Grundgesetz zu einer Art Vergesetzlichung gekommen sei. Als Bei-
spiel wolle er hier Art. 16 a und Art. 23 GG nennen. Bei der Hessischen Verfassung sei
es jedoch anders. Es obliege nunmehr den Parteien, den Mut aufzubringen, den Pro-
zess mehrfach gescheiterter Änderungsversuche zu durchbrechen und eine Reform zu
präsentieren, die mehr als nur das absolute Minimalprogramm enthalte. Dies hänge
aber vom politischen Willen ab.

Das Minimalprogramm würde das Herausschneiden der offenkundig dürren Äste aus
der Hessischen Verfassung bedeuten. Hierauf, so SV Prof. Dr. Stolleis, könne man sich
innerhalb eines halben Tages verständigen und habe sich inzwischen auch verständigt.
Dies betreffe die Bestimmungen über die Todesstrafe, das Verbot der Mitglieder fürstli-
cher Häuser, ein Regierungsamt zu übernehmen, und eventuell noch Teile der Über-
gangsbestimmungen. Während dieser Sitzung habe man vernehmen können, dass so-
gar erwägt werde, die Bestimmung über die Möglichkeit der Bildung einer zweiten
Kammer in der Hessischen Verfassung zu belassen. Dies sei eine Bestimmung, die
1946 in Erinnerung an das 19. Jahrhundert Aufnahme gefunden habe und inzwischen
obsolet sei. Der politische Gewinn einer solchen Minimallösung wäre, so SV Prof. Dr.
Stolleis, gleich Null und der Mühe und des Aufwandes nicht wert, den man in der En-
quetekommission betreibe.
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Die zweite Möglichkeit bestehe darin, dass man nicht nur die verdörrten Zweige ab-
schneide, sondern auch das aus der Verfassung herausnehme, was inzwischen obsolet
geworden sei. Dies würde etwa die Art. 29 bis 42 HV betreffen. Dies würde erheblich
mehr Mühe bedeuten, seien darin doch Passagen enthalten, die insbesondere der SPD
lieb und wert seien, die aber auch für die CDU im Jahre 1946 nicht ohne Bedeutung
gewesen seien. Dies betreffe etwa die Überführung in Gemeineigentum, wobei dies, so
SV Prof. Dr. Stolleis, von den Müttern und Vätern der Verfassung vorgesehen gewesen
sei, da man gehofft habe, die entsprechenden Unternehmen dadurch dem Zugriff der
Alliierten zu entziehen. Seiner Auffassung nach würden auch Vorschläge der zweiten
Stufe die Öffentlichkeit kaum beeindrucken. Dementsprechend würde auch der Gewinn
für die politischen Parteien sehr gering ausfallen.

Die dritte Stufe sei von Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) skizziert worden. Dabei würden
einige Elemente, die an die Ausgangssituation des Jahres 1946 erinnerten, beibehalten,
ansonsten aber auch die Grundgedanken etwas mutiger neu formuliert. Dabei wäre es
dann Aufgabe der Parteien, zu definieren, welches der zu erhaltende Kern sei. Diese
Aufgabe könne nicht von den Sachverständigen geleistet werden.

Seine eigene Option, so SV Prof. Dr. Stolleis, wäre, die Vorlage für eine vollständig mo-
dernisierte Hessische Verfassung zu liefern. Man könne auch die Auffassung vertreten,
dass nach fast 60 Jahren und zwei Generationen dieser Text nicht mehr modernisierbar
sei. Wenn man ihn punktuell modernisiere, werde man einen Zwitter erhalten. Man
müsse dann versuchen, die Integrationswirkung aus dem Zwitterhaften zu gewinnen.
Seiner Auffassung nach würde aber die Verfassung die größte Integrationswirkung
entfalten, die nicht gesetzesähnlich formuliert sei, sondern die schlank sei und politisch-
programmatische Aussagen enthalte. Er sei sich aber bewusst, dass dies eine Utopie
bleiben werde. SV Dr. Cancik habe in ihrem Artikel im Jahrbuch des Öffentlichen
Rechts der Gegenwart des Jahres 2003 zu Recht darauf hingewiesen, dass eine große
Reform in Hessen nicht möglich sein werde, da das Gleichgewicht zwischen bürgerli-
chem und sozialdemokratischen Lager dies verhindere.

Er hielte es für sinnvoll, wenn man die alte und neue Verfassung in einem Buch ge-
meinsam herausgeben und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen wür-
de. Er hoffe dabei, dass die Hessische Verfassung in zentralen Punkten modernisiert
werde. Er denke, dies würde einen hohen pädagogischen Wert haben. Man hätte dann
gegenübergestellt, welche Gedanken man vor zwei Generationen verfolgt habe und
welche man nun mit dem Ziel verfolge, dass die neue Verfassung auch zumindest für
zwei Generationen Bestand haben werde.

Abg. Dr. Andreas Jürgens legt dar, man könne auch bei der Arbeit des Landtags erle-
ben, welche untergeordnete Rolle die Hessische Verfassung einnehme. Die CDU-
Fraktion habe am Tag vor dieser Sitzung ihren Gesetzentwurf vorgelegt, der mit dem
Stichwort „Kopftuchverbot“ umschrieben werde. Obwohl es z. B. mit der Aussage über
die religiöse Erziehung Bezüge zu der Hessischen Verfassung gebe, werde in der Be-
gründung des Gesetzesentwurfs mit keinem Wort auf die Hessische Verfassung ver-
wiesen. In Bayern hingegen werde bei Gesetzentwürfen Bezug auf die dortige Verfas-
sung genommen. Dies zeige, dass es in anderen Bundesländern ein ganz anderes Ver-
ständnis im Umgang mit der Verfassung gebe.
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Abg. Dr. Judith Pauly-Bender teilt mit, man sei sich in der Enquetekommission einig
gewesen, dass es ein Ziel der Reform sein müsse, die identitätsstiftende Wirkung der
Verfassung zu erhöhen. Allerdings habe bisher auch keine Fraktion unter der Moderni-
sierung der Verfassung verstanden, eine völlig neue zu entwerfen.

Man befinde sich gegenwärtig in einem Lernprozess. Sie hielte es für richtig, zu dem
Thema „historischer Charakter der Verfassung“ und der Frage, welcher Auftrag sich
daraus für die Enquetekommission ergebe, eine Anhörung abzuhalten, und rege an,
nicht nur Staatstheoretiker, Verfassungstheoretiker und Historiker zu der Anhörung ein-
zuladen, sondern auch Sachverständige, die auf dem Gebiet der Rechtssoziologie tätig
seien. Ihrer Auffassung nach müsse diese Fragestellung interdisziplinär angegangen
werden. Denn die Bedeutung einer Verfassung könne man nicht nur an dem festma-
chen, was in der Bevölkerung bekannt sei.

Sie denke, man sei mit der Übereinkunft einen guten Schritt weitergekommen und wolle
sich hierfür bedanken.

Punkt 4:

Welche Bedeutung hat die Hessische Verfassung für die Außen-
vertretung des Landes?

Der Vorsitzende hält fest, es sei vorgeschlagen worden, auch zu der Frage, welche
Bedeutung die Hessische Verfassung für die Außenvertretung des Landes habe, eine
öffentliche Veranstaltung abzuhalten. Er denke, dies könne in Kombination mit der zu-
vor genannten Fragestellung erfolgen. Er rege an, am Rande der nächsten Plenarsit-
zungsrunde auf die Obleute zuzugehen.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender bittet darum, die unter Punkt 4 aufgeführte Fragestel-
lung noch konkretisieren zu dürfen. Für die SPD-Fraktion stehe dabei die Frage im Vor-
dergrund, welche rechtlich bindende Wirkung eine Länderverfassung innerhalb des Fö-
deralstaates und innerhalb der Europäischen Union entfalte.

Punkt 5:

Vorbereitung der nächsten Sitzung

Der Vorsitzende teilt mit, man habe sich in der vorhergehenden Sitzung der Enquete-
kommission darauf verständigt, dass die Fraktionen ihre Änderungsvorschläge bis zum
23. April 2004 bei der Kanzlei des Landtags einreichen, sodass sie rechtzeitig vor der
für den 5. Mai 2004 vorgesehenen Sitzung verteilt werden könnten.

Neben diesem wesentlichen Tagesordnungspunkt werde in der Sitzung am 5. Mai 2004
noch über die Frage der Einbeziehung der Öffentlichkeit gesprochen werden.
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Abg. Axel Wintermeyer gibt zu bedenken, dass die Zeit zwischen der Abgabe der Vor-
schläge am 23. April 2004 und der Sitzung am 5. Mai 2004 relativ kurz sei. Nach der
Einreichung müsse zunächst noch die Synopse erarbeitet werden, bevor sich die Frak-
tionen damit auseinander setzen könnten. Insofern erhebe sich die Frage, ob man den
Abgabetermin nicht vorverlegen könne, oder, falls die SPD-Fraktion einer Vorverlegung
aus internen Gründen nicht zustimmen könne, ob man den Sitzungstermin nach hinten
verschiebe.

Darüber hinaus wolle er zu bedenken geben, ob nicht nur die Änderungsvorschläge,
sondern auch schon die Ergänzungsvorschläge von den Fraktionen eingereicht werden
könnten. Denn dies liege inhaltlich nah beieinander und man hätte damit alle Vorschlä-
ge auf dem Tisch. Es stehe der Enquetekommission dann immer noch frei, ob sie in der
nächsten Sitzung zunächst nur die Änderungsvorschläge diskutieren wolle.

Der Vorsitzende teilt mit, er greife den Vorschlag des Abg. Axel Wintermeyer gerne
auf, dass Änderungs- und Ergänzungsbedarf gemeinsam eingereicht werden solle. Ob
man so verfahren könne, hänge aber auch davon ab, ob sich die Fraktionen in der Lage
sähen, entsprechende Vorschläge bis zum Abgabetermin vorzulegen.

Den 23. April 2004 habe man als Abgabetermin vorgesehen, weil er am Ende der er-
sten Woche nach den Osterferien liege und man einige Tage nach den Osterferien
noch für die Erarbeitung habe vorsehen wollen.

Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, aufgrund des damit verbundenen nicht unerhebli-
chen Arbeitsaufwandes sehe er kaum eine Möglichkeit, vor dem 23. April 2004 zu be-
lastbaren Vorschlägen zu kommen.

Man werde in der Sitzung am 5. Mai 2004 nur vorläufige Einschätzungen abgeben kön-
nen. Er könne sich vorstellen, dass die Fraktionen ähnlich lautende Vorschläge unter-
breiteten. Er hielte es für sinnvoll, an dem vereinbarten Fahrplan festzuhalten.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender teilt mit, sie könne sich den Ausführung des Abg. Dr.
Andreas Jürgens anschließen.

Der Vorsitzende bemerkt, man werde versuchen, die Änderungs- und Ergänzungsvor-
schläge so früh wie möglich vor der Sitzung zu versenden. Genauso wie in der jetzigen
Sitzung könne man dann in der folgenden in einer ersten Runde zu einer gegenseitigen
Kenntnisnahme der Positionen kommen.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, bei dem Abgabetermin 23. April 2004 würden die
Fraktionen die Vorlage vermutlich am 27. April 2004 erhalten. Seine Fraktion habe vom
29. April 2004 bis zum 2. Mai 2004 eine aushäusige Klausurtagung, sodass ihm dann
nur drei Tage Zeit blieben, sich mit den Vorschlägen der anderen Fraktionen auseinan-
der zu setzen. Wenn man sich zu einer Sitzung treffe, wolle man aber nicht nur Positio-
nen zur Kenntnis nehmen. Diese könne man auch nachlesen. Vielmehr wolle man auch
eine erste Bewertung dazu vornehmen. Dazu müsse man sich aber mit den Positionen
der anderen Fraktionen auseinandergesetzt haben. Bei den Änderungsvorschlägen
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werde eine Verständigung vermutlich schwieriger sein als bei den Vorschlägen zur
Streichung.

Er plädiere deshalb noch einmal dafür, entweder den Abgabetermin vorzuverlegen oder
die Sitzung zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten. Für einen späteren Sitzungstermin
schlage er Mittwoch, den 26. Mai 2004, vor.

Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) gibt zu bedenken, dass am Donnerstag, den 27. Mai
2004, das Hessenfest in Berlin stattfinden werde und sich deshalb viele Abgeordnete
dort aufhalten würden.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, dies sei ihm nicht bekannt gewesen. Er bitte aber
nochmals darum, dass man ausreichend Zeit vor der Sitzung habe, um erste Bewertun-
gen der eingereichten Vorschläge vornehmen zu können.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender führt aus, man könne sich darauf verständigen, den Än-
derungsbedarf für die Art. 1 bis 63 HV zur nächsten Sitzung einzureichen. Sie gehe da-
von aus, dass man aufgrund des hohen Erörterungsbedarfs, der vermutlich bestehen
werde, während der Sitzung in diesem Abschnitt hängen bleiben werde. Darüber hinaus
habe man verabredet, dass man in der Sitzung noch einmal über die Frage des Einbe-
zugs der Öffentlichkeit reden wolle. Des Weiteren sei das Gespräch mit den Vertretern
der Presse vorgesehen. Sie denke, das alles sei genug, um die Sitzung abzuhalten.

Jede Fraktion werde sich mit den Art. 1 bis 63 HV beschäftigen müssen, wenn sie ihre
Änderungsvorschläge ausarbeiteten. Insofern sei jede Fraktion in die Thematik einge-
arbeitet.

Sie begrüße den Vorschlag, Änderungsbedarf und Ergänzungsbedarf zusammen zu
behandeln.

Der Vorsitzende hält fest, es bestehe Einigkeit, dass Ergänzungs- und Änderungsbe-
darf gemeinsam behandelt werden solle, und zwar zunächst bezogen auf die Art. 1 bis
63 HV. Des Weiteren könne er festhalten, dass der Stichtag für die Abgabe der Vor-
schläge, Freitag, der 23. April 2004, nicht infrage gestellt worden sei. Als alternativen
Sitzungstermin schlage er Mittwoch, den 19. Mai 2004, vor.

Abg. Axel Wintermeyer bemerkt, Mittwoch, der 19. Mai 2004, stelle eine Alternative
dar. Zur Entlastung der eigenen Arbeit rege er an, dass man bis zum 23. April 2004 kei-
ne ausformulierten Änderungsvorschläge unterbreiten müsse, sondern nur anzumelden
habe, an welchen Stellen Änderungs- oder Ergänzungsbedarf gesehen werde.

Der Vorsitzende legt dar, man sei in einer der vorhergehenden Sitzung zu der Über-
einkunft gelangt, dass ausformulierte Vorschläge unterbreitet werden sollten, anhand
derer man konkret diskutieren könne.
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Auf Nachfrage der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) teilt der Vorsitzende mit, er könne
überall Zustimmung erkennen, dass die nächste Sitzung der Enquetekommission am
Mittwoch, den 19. Mai, 2004, und nicht am 5. Mai 2004 stattfinden solle. Dementspre-
chend werde damit auch die Pressekonferenz am 19. Mai 2004 nach der Sitzung der
Enquetekommission abgehalten werden.

Er gehe davon aus, dass die Fraktionen bis Freitag, den 23. April 2004, mitteilten, wel-
chen Änderungs- und Ergänzungsbedarf sie für Art. 1 bis 63 HV sähen. Er befürchte,
die Fraktionen würden kaum in der Lage sein, Vorschläge für die gesamte Hessische
Verfassung einzureichen.

Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) bestätigt, man habe sich in ihrer Fraktion darauf ver-
ständigt, zunächst den Grundrechtekatalog durchzugehen.

Abg. Axel Wintermeyer legt dar, da die für März 2004 vorgesehene Sitzung ausfallen
werde, hielte er es für sinnvoll, wenn die Fraktionen bis zum 23. April 2004 ihre Vor-
schläge zum Änderungs- und Ergänzungsbedarf für die gesamte Hessische Verfassung
mitteilten.

Der Vorsitzende bemerkt, man habe sich in der vorhergehenden Sitzung darauf ver-
ständigt, zunächst den Änderungsbedarf für die Art. 1 bis 63 HV behandeln zu wollen.
Während dieser Sitzung habe man Einigkeit darüber erzielt, Änderungs- und Ergän-
zungsbedarf gemeinsam einreichen zu wollen. Nunmehr gehe es um die Frage, ob dies
auch gleich für den gesamten Text der Verfassung eingereicht werden solle.

Abg. Dr. Andreas Jürgens legt dar, er sehe sich nicht in der Lage, bis zum 23. April
2004 Vorschläge für den Änderungs- und Ergänzungsbedarf für die gesamte Hessische
Verfassung vorzulegen. Er plädiere deshalb dafür, sich zunächst auf den Ersten
Hauptteil der Hessischen Verfassung zu beschränken. Auch wenn er zuvor einmal eine
andere Auffassung vertreten habe, sei er mittlerweile der Meinung, man solle gleich
konkrete Formulierungsvorschläge mitteilen. Falls man allerdings für die gesamte Hes-
sische Verfassung Änderungs- und Ergänzungsbedarf anmelden müsse, müsse man
seines Erachtens auf ausformulierte Vorschläge verzichten. Man würde dann nur eine
Art Brainstorming durchführen. In seinen Augen sei die zuvor genannte Lösung die
bessere.

Der Vorsitzende führt aus, die ursprüngliche Vereinbarung habe vorgesehen, Ände-
rungs- und Ergänzungsbedarf in zwei verschiedenen Schritten und jeweils für den Er-
sten und Zweiten Hauptteil der Hessischen Verfassung getrennt zu behandeln. Wenn
man nunmehr Änderungs- und Ergänzungsbedarf gemeinsam einreiche und erörtere,
werde man Zeit gewinnen, obwohl eine Sitzung ausfalle. Auch wenn man Änderungs-
und Ergänzungsbedarf für den Ersten und Zweiten Hauptteil der Hessischen Verfas-
sung getrennt behandele, werde man in der Lage sein, vor der Sommerpause die ge-
samte Hessische Verfassung zumindest in einer ersten Runde diskutiert zu haben.
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Abg. Axel Wintermeyer gibt zu bedenken, dass auf den 19. Mai 2004 relativ schnell die
nächste reguläre Sitzung der Enquetekommission folgen werde. Man werde somit zwi-
schen diesen Sitzungen das Problem haben, kaum Zeit zum Durcharbeiten zur Verfü-
gung zu haben. Er gehe davon aus, dass man sich mit Änderungs- und Ergänzungsbe-
darf intensiver werde beschäftigen müssen als mit den Streichungen.

Er rege an, Mittwoch, den 19. Mai 2004, als neuen Sitzungstermin festzuhalten. Dar-
über hinaus plädiere er dafür, dass sich die Obleute am Rande der nächsten Sitzungs-
runde über das weitere Vorgehen verständigten.

Der Vorsitzende bemerkt, diesen Vorschlag greife er gerne auf. Er rege an, dass in der
Obleutebesprechung ein Fahrplan aufgestellt werde, wie man bis zur Sommerpause mit
der Arbeit fortfahren wolle.

Es bleibe dabei, dass die Fraktionen bis zum 23. April 2004 ihre Vorschläge für den Än-
derungs- und Ergänzungsbedarf für die Art. 1 bis 63 HV bei der Kanzlei des Landtags
einreichten.

Punkt 6:

Verschiedenes

a) Möglicher Termin in der Hessentagswoche

Der Vorsitzende teilt mit, er sei von der Kanzlei des Hessischen Landtags darauf hin-
gewiesen worden, dass die Möglichkeit einer Sitzung der Enquetekommission im Rah-
men der Hessentagswoche in Heppenheim bestehe. Inzwischen nutze kein Ausschuss
mehr dieses Angebot, jedoch tagten die Fraktionen dort.

Abg. Axel Wintermeyer schlägt vor, dass sich die Obleute am Rande der nächsten
Plenarsitzungsrunde auch über die Thematik verständigen sollten.

Der Vorsitzende teilt mit, er greife den Gedanken, dies auch in der Obleutebespre-
chung zu klären, gerne auf.

b) Schreiben an die Mitglieder der Enquetekommission

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass neben dem Schreiben des Deutschen Kinder-
schutzbundes, Landesverband Hessen e. V., inzwischen ein weiteres Schreiben, näm-
lich das eines Sängerbundes, den Fraktionen zugegangen sei, das den Wunsch ent-
halte, die Kulturförderung solle als Staatsziel verankert werden.
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Nach Nachfrage hält der Vorsitzende fest, dieses Schreiben sei allen Fraktionen be-
kannt.
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c) Darstellung der Ergebnisse der Arbeit der Enquetekom-
mission

Der Vorsitzende bemerkt, auch wenn es jetzt noch sehr früh dafür sei, müsse man sich
Gedanken darüber machen, in welcher Form die Enquetekommission die Ergebnisse
ihrer Beratung der Öffentlichkeit darlegen wolle. Es gebe die Möglichkeit, dies in einer
Broschüre zu veröffentlichen. Daneben bestehe die Möglichkeit, die Ergebnisse auf ei-
ner CD-ROM herauszubringen.

Die Überlegungen seien insofern von Bedeutung, als bereits jetzt die Beratungen zur
Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans für das Jahr 2004 begönnen und hierfür
ein entsprechender Haushaltsansatz aufgenommen werden müsse. Er rege an, dass
man um die Aufnahme eines Titels in Höhe von 20.000 € bitte.

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender regt an, diese Thematik noch einmal in der nächsten
Sitzung zu behandeln, in der man sich ohnehin mit der Frage der Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit beschäftigen werde. Sie rege an, dass der Vorsitzende in der nächsten Sit-
zung berichte, was die einzelnen Möglichkeiten an Kosten verursachen würden. Alles
spräche dafür, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Vieles spreche dafür, zusätzlich eine
Veranstaltung abzuhalten. Es spreche auch sehr viel dafür, die Daten auf einer CD-
ROM herauszugeben und die Thematik an die Schulen zu bringen. Auf einer solchen
Beratungsgrundlage könnte man sich dann in der nächsten Sitzung entscheiden.

Der Vorsitzende bemerkt, man würde also vorläufig entsprechende Mittel beim Präsi-
denten beantragen.

Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) weist darauf hin, dass in der Enquetekommission
„Demographischer Wandel“ diese Diskussion gegenwärtig auch geführt werde. Sie
schlage vor, dass man die Thematik im Präsidium erörtere, damit man bei beiden En-
quetekommissionen ähnlich verfahre.

Wiesbaden, den 22. März 2004

Der Protokollführer: Der Vorsitzende:

Hanns Otto Zinßer Lothar Quanz
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Der Vorsitzende schlägt zu Punkt 1 der Tagesordnung vor, dass zunächst jede Frakti-
on ihre Vorschläge in einem Statement von etwa fünf Minuten Länge begründet. 
 
 
Punkt 1: 
 
Einbringen und Sichten des Überarbeitungs- und Ergän-
zungsbedarf des ersten Hauptteils der Hessischen Verfas-
sung 
(Art. 1 – 63 HV) 
 
 
Vorsitzender: Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich ein bisschen auf die Ein-
haltung der Redezeit von fünf Minuten achten und Ihnen nach deren Ablauf ein Zeichen 
geben. Wir könnten das damit entsprechend zeitlich strukturieren. 
 
Verfahren wir wie immer, also nach der Stärke der Fraktionen? Oder soll das Wort nach 
der Reihenfolge des Einbringens der Texte erteilt werden? Ich weiß aber nicht, wer da 
das Erstgeburtsrecht beanspruchen darf. Wir machen es so, wie wir es bisher getan 
haben, also nach der Stärke der Fraktionen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Natürlich ist es normalerweise ein Vorteil, Mitglied der stärks-
ten Fraktion zu sein. Gelegentlich ist das aber auch ein Nachteil, nämlich dann, wenn 
man gleich morgens loslegen muss. 
 
Wir haben Ihnen unsere Änderungsvorschläge und die Vorschläge, was wir gestrichen 
haben wollen usw., für den heutigen Tag vorgelegt, und zwar für die gesamte Verfas-
sung. So wurde das auch in der vorletzten Sitzung gesagt. 
 
Wir als CDU-Fraktion haben uns an Folgendem orientiert. Darin unterscheiden wir uns 
sicherlich ein bisschen von dem, was die anderen Fraktionen gemacht haben. Wir ha-
ben den Einsetzungsbeschluss der Enquetekommission beachtet. Das heißt, wir wollten 
hier keine Vorschläge für eine völlig neue Verfassung vorlegen. Wir verstehen uns als 
Mitglieder der Enquetekommission auch nicht als Mitglieder einer verfassungsgebenden 
Versammlung. Vielmehr wollen wir behutsam bei der Änderung der Verfassung vorge-
hen. 
 
Wir haben die drei Punkte, an denen wir uns in der Enquetekommission als durchlau-
fende Linie orientiert haben, auch in unseren Änderungsvorschlägen berücksichtigt. 
Zum einen geht es da um die gegen das Grundgesetz verstoßenden Artikel. Die brau-
che ich im Einzelnen jetzt nicht vorzulesen. Die können Sie der Zusammenfassung, die 
sich auf dem Deckblatt unserer Vorlage befindet, entnehmen. Das heißt, wir bieten an, 
all das zu streichen, was gegen Art. 31 GG verstößt. 
 
Der zweite Punkt ist folgender: Wir wollen die wegen Zeitablaufs überholten Artikel aus 
der Verfassung herausgenommen haben. 
 
Der dritte Punkt ist folgender: Ich sage einmal, das ist sicherlich eher etwas Politische-
res. Wir würden gerne den Art. 1 HV mit Art. 3 HV getauscht sehen. Das ist eine grund-
sätzliche Frage. In jeder Verfassung, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt, 
wird die die Achtung der Menschenwürde vor dem Gleichheitsgrundsatz aufgeführt. In 
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der Hessischen Verfassung wird der Gleichheitsgrundsatz vor der Achtung der Men-
schenwürde genannt. Das wollen wir geändert sehen. 
 
Wir wollen, dass ein Art. 4 a Aufnahme in die Hessische Verfassung findet. Er beträfe 
die Anerkennung der Rechte von Kindern, die Aufwertung der Kindererziehung und die 
häusliche Pflege. Dafür haben wir einen entsprechenden Textvorschlag gemacht. 
 
Die Regelungen für das Asylrecht wollen wir denen des Grundgesetzes angepasst se-
hen. 
 
Hinsichtlich der Verfassungsregelungen in Bezug auf die Wirtschaft, die absolut nicht 
mehr aktuell sind, hätten wir gerne eine Festschreibung der sozialen Marktwirtschaft 
und die Streichung der Bestimmungen zu der Planwirtschaft. 
 
Wir hätten gerne die Aufnahme des Subsidiaritätsprinzips. 
 
Letzten Endes wollen wir dann noch, dass das Wahlprüfungsgericht durch einen Wahl-
prüfungsausschuss ersetzt wird. Das ist ein kleines Aperçu. Das haben wir in der letz-
ten Legislaturperiode vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten. 
 
Andere Punkte könnten z. B. die Rechtsstaatlichkeit betreffen. Man könnte noch einen 
ganzen bunten Blumenstrauß an Veränderungen der Verfassung vornehmen. Wir ha-
ben lange darüber diskutiert, wie wir es damit halten wollen. Wir wollen aber daran fest-
halten, die Verfassung sehr behutsam zu verändern. Die Enquetekommission soll keine 
verfassungsgebende Versammlung sein. Wir wollen deshalb die Erhaltung des Rechts-
staates und andere Dinge in die Präambel aufgenommen haben, die damit ergänzt und 
nicht verändert würde. Die alte Präambel würde bestehen bleiben. Es würde aber noch 
etwas eingefügt, also hinzugenommen. 
 
Damit würden also gerade in der Präambel folgende Punkte zusammengefasst: Siche-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Nachhaltigkeit. In der Präambel würden 
dann auch die Friedenssicherung, die Aufrechterhaltung des Rechtsstaates und die eu-
ropäische Frage angesprochen. Auch dafür hätte man möglicherweise einen eigenen 
zusätzlichen Artikel irgendwo in die Verfassung hineinbringen können. Natürlich soll 
dort auch die Geschichte und die christlich-humanistische Tradition angesprochen wer-
den. Auch der Gottesbezug, den wir für ein Land wie Hessen für wichtig halten, soll dort 
Eingang finden. 
 
Wir schlagen damit vor, den Änderungsbedarf gering zu halten. Ich möchte damit auch 
zu meinen letzten Sätzen kommen, weil ich die fünf Minuten Redezeit einhalten möchte. 
Wir haben damit den Auftrag, den die Enquetekommission zur Reform der Hessischen 
Verfassung erhalten hat, berücksichtigt. 
 
Ich sage sehr deutlich: Wenn wir jetzt noch lange darüber diskutieren – wir haben in 
unserem Arbeitskreis sehr intensiv darüber diskutiert –, dann könnten wir noch Hunder-
te an Veränderungsvorschlägen einbringen. Das würde aber den Rahmen dieser En-
quetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung sprengen. Deswegen haben 
wir uns auf diese Vorschläge beschränkt. 
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Vorsitzender: Herr Wintermeyer, vielen Dank. – Ich frage noch einmal: Liegen die Vor-
schläge der CDU-Fraktion allen vor und können damit in die Arbeit der einzelnen Frak-
tionen einbezogen werden? 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich darf 
für die SPD-Fraktion anschließen. 
 
Die SPD-Fraktion legt Wert darauf, dass wir uns in der Enquetekommission zur Reform 
der Hessischen Verfassung auf der Basis der Hessischen Verfassung des Jahres 1946 
unterhalten. 
 
Sicherlich wird Sie nicht erstaunen, dass den Sozialdemokraten ganz besonders die 
sozialen Grundaussagen und Grunddispositionen dieser Verfassung am Herzen liegen. 
Wir haben demgemäß in einer Pressekonferenz schon mitgeteilt, dass jeglicher Eingriff 
in das Kapitel der sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte bedeuten würde, dass wir 
dieses Kapitel insgesamt behandelt haben möchten, weil wir an den Grundaussagen 
festhalten möchten. 
 
Auch wir haben von der Menge her gesehen keine ausufernden Änderungsvorschläge 
gemacht. So waren wir hier in der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Ver-
fassung auch verblieben. Wir sind der Auffassung, dass eine Verfassung keine Lose-
blattsammlung ist. Auf der anderen Seite darf sie aber auch keine Mumie sein. Eine 
Verfassung ist nur dann keine Mumie und bleibt lebendig, wenn man ihre Inhalte und 
moralischen Grundwerte fortschreibt. Deshalb haben wir für den Grundrechtsteil eine 
Reihe von Änderungen vorgeschlagen. 
 
Das betrifft zum einen die Erweiterung des Grundsatzes der Gleichheit um die Aspekte 
Behinderung, Alter und sexuelle Identität. Das betrifft des Weiteren die Aufnahme einer 
Regelung zur Gleichstellung von Frauen und Männern mit einem expliziten Differenzie-
rungsgebot zugunsten der Frauen. 
 
Lassen Sie mich dazu etwas anfügen. Von den 16 vorhandenen Verfassungen haben 
lediglich zwei keine Überarbeitung in diesem Punkt vorgenommen. Warum geschah 
dies dort nicht? Es geschah nicht, weil dort auf den Grundrechtskatalog des Grundge-
setzes hingewiesen wird. Alle anderen haben also zeitgemäße Änderungen vorgenom-
men. Lediglich Hessen bleibt immer noch bei der alten Aussage im Grundrechtsteil der 
Verfassung. Das ist ein Beispiel dafür, warum die Sozialdemokratie in Hessen sagt, ei-
ne Verfassung dürfe keine Mumie sein. Eine Verfassung trifft nur dann Aussagen für die 
Gegenwart, wenn man sie hin und wieder überdenkt. Wir sind der Meinung, dass man 
den Charakter einer Verfassung gerade dann bewahrt, wenn man dies tut. 
 
Weiterhin möchten wir eine zeitgemäße Überarbeitung der Grundrechte, die die Familie 
betreffen. Es soll auch die auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaften umfassen. Wie 
Sie unserem textlichen Vorschlag entnehmen können, möchten wir das Grundrecht des 
Schutzes der Familie nicht nur auf den Aspekt der Erziehung ausgedehnt sehen, son-
dern auch auf die Aspekte Sorge und Pflege. Das betrifft die unentgeltlichen Leistun-
gen, die auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften zu unserer Gesellschaft beitra-
gen. 
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Unabhängig davon, welche Nummer er erhalten wird, möchten wir weiterhin, dass in 
den Artikel, der sich mit der Familie beschäftigt, auch Rechte für Kinder und Jugendli-
che aufgenommen werden. 
 
Weiterhin möchten wir den Grundrechtsteil in der Form freiheitlich fortgeschrieben wis-
sen, dass die Informationsfreiheit durch eine Regelung erweitert wird, die ein Recht auf 
Information festschreibt. Des Weiteren schlagen wir die Aufnahme des Rechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung vor. 
 
Zum Dritten – das betrifft auch die Fortschreibung des Grundrechtteils in freiheitlichem 
Sinn – sehen wir auch einen gewissen Handlungsbedarf darin, das Recht auf politische 
Teilhabe in den Grundrechtskatalog aufzunehmen. Dies ist bereits in den Verfassungen 
anderer Länder geschehen. Das würde auch dem Geist der Hessischen Verfassung 
entsprechen. Die Hessische Verfassung von 1946 wünscht sich, dass es eine aktive 
politisch-demokratische Gesellschaft gibt. Deshalb wäre die Aufnahme einer solchen 
Bestimmung nach unserem Dafürhalten zeitgemäß. 
 
Wir sind dann in diesem ersten Teil noch auf die Überarbeitung der Grundrechte einge-
gangen, die die Justiz betreffen. Wenn Sie sich die Textvorschläge ansehen, werden 
Sie sehen, dass es hinsichtlich des Impetus der Änderungen keine Sensationen gibt. 
Vielmehr handelt es sich dabei um Angleichungen, die sich im Geiste dessen befinden, 
wie sich das Grundgesetz dazu einlässt. 
 
Zu zwei Aspekten möchte ich noch etwas sagen. Wir sind der Auffassung, dass dieses 
Profil zu den Grundrechten in Bezug auf die Justiz deshalb gut aufgehoben ist, weil wir 
als Land eine besondere Kompetenz in diesem Bereich haben. Aus diesem Grund wür-
den wir eine Überarbeitung der Regelung hinsichtlich richterlicher Eingriffe und der 
rechtlichen Garantien bei Freiheitsentziehung mit einer Ergänzung um ein Recht auf 
rechtliches Gehör vorschlagen sowie noch etwas anderes. Das steht nicht im Grundge-
setz. Aber wir haben hier in Hessen diese besondere Kompetenz. Deswegen hätten wir 
gerne hinzugefügt, dass die Hessische Verfassung einen effektiven Rechtsschutz in 
einer angemessenen Frist garantiert. 
 
Weiterhin möchten wir das Verbot der Folter aufgenommen sehen. 
 
Zur Streichung der Todesstrafe brauche ich mich nicht mehr einzulassen. 
 
Wegen der Verantwortung Hessens für den Strafvollzug wollen wir explizit den Bezug 
der Strafe zur Schuld und den Resozialisierungsgedanken aufgenommen wissen. 
 
Das betraf den ersten Teil der Hessischen Verfassung. Ich kann vielleicht noch hinzufü-
gen – das betrifft die Frage, wie wir heute verbleiben –: Der zweite Teil der Änderungs-
vorschläge liegt bei der SPD-Fraktion komplett vor. In ihm sind weitere Vorschläge ent-
halten. Wir können nachher vereinbaren, wie wir damit umgehen wollen. 
 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Pauly-Bender, vielen Dank. – Es gab einen kritischen Blick, ein 
Nachfragen von Herrn Wintermeyer. Ich vermute, das bezog sich auf den zweiten Teil. 
Die SPD-Fraktion ist in der Lage, den zweiten Teil sofort zu liefern. Wir hatten ja verab-
redet, heute nur den ersten Hauptteil der Hessischen Verfassung anzugehen. Den 
zweiten Hauptteil wollten wir dann in der Sitzung im Juli 2004 angehen. 
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Abg. Dr. Andreas Jürgens: Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Wir haben uns an die 
Verabredung gehalten, die besagt, dass bereits im April 2004 die Vorschläge der Frak-
tionen für den ersten Hauptteil vorgelegt werden sollten. Wir haben noch keine Vor-
schläge für den zweiten Hauptteil unterbreitet. Denn entsprechend der Vereinbarung 
sollte das im Nachgang zur heutigen Sitzung stattfinden. Ich muss allerdings auch be-
kennen, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir für den zweiten Hauptteil konkrete 
Änderungsvorschläge unterbreiten könnten. Wir haben bisher eine Stoffsammlung erar-
beitet, aus der hervorgeht, wo wir Änderungsbedarf sehen. 
 
Wenn Sie sich die Änderungen, die wir für den ersten Hauptteil vorschlagen, vor Augen 
halten, werden Sie sicherlich erkennen, dass wir uns darum bemüht haben, die Grund-
struktur der Hessischen Verfassung zu erhalten. Dies geschah vor allem auch im Hin-
blick darauf, dass sie in der Sprache sehr kurz und knapp gehalten ist. Das ist ein 
Merkmal der Hessischen Verfassung. Das fängt bei der Präambel an, die nur aus einem 
Satz besteht, und setzt sich dann insbesondere auch im Grundrechtsteil fort, der sehr 
kurz, knapp und präzise formuliert ist. Wir haben uns darum bemüht, diese vorgegebe-
ne Struktur beizubehalten. Dies geschah in dem Bemühen, die normative Kraft der 
Hessischen Verfassung wieder herzustellen. 
 
Wir verstehen den Auftrag der Enquetekommission so, dass die Erneuerung darin be-
stehen muss, die Hessische Verfassung wieder zum Leben im rechtlichen und politi-
schen Sinne zu erwecken. Sie sollte im öffentlichen Leben des Landes Hessen wieder 
eine Rolle spielen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass der normative Gehalt der Hessi-
schen Verfassung an die Realitäten des Lebens, die sich innerhalb von 60 Jahren ge-
ändert haben, angepasst wird. Das muss natürlich mit der erforderlichen Behutsamkeit 
geschehen. Denn insbesondere der historische Bezug der Hessischen Verfassung ist 
außerordentlich wichtig. 
 
Dabei muss man allerdings auch sagen, dass, so glaube ich, es ausgerechnet keine 
anderes Bundesland als Hessen gibt, in dem unter Hinweis auf die große historische 
Leistung und den großen historischen Wert Änderungen an der Verfassung so lange 
nicht vorgenommen wurden. Spätestens seit dem Jahr 1991, nachdem das große Sym-
posium der damaligen Landesregierung zur Änderung der Hessischen Verfassung 
stattgefunden hat, wurde eine ganze Reihe von Vorschlägen in der Wissenschaft disku-
tiert. Sie wurden auch schon zuvor diskutiert, aber seitdem verstärkt. Sie wurden teil-
weise auch von der letzten Enquetekommission aufgegriffen. Wir haben uns darum 
bemüht, diesen Vorschlägen bezüglich des ersten Hauptteils gerecht zu werden. 
 
Wir sehen keinen Änderungs- oder Ergänzungsbedarf bei der Präambel. Auch wir ha-
ben darüber gesprochen. Unter dem Aspekt des Respektes vor dem historischen Ge-
halt der Verfassung halten wir es gerade für außerordentlich wichtig, dass die Präambel 
unangetastet bleibt. Denn dies ist die Grundlage für das, was die Gründer der Verfas-
sung 1946 in diese hineingeschrieben haben. Wir halten es deswegen nicht für tunlich, 
die Präambel auszuweiten, abzuändern oder sonst etwas dort vorzunehmen. Wir haben 
deswegen auch keine Vorschläge in dieser Richtung unterbreitet. 
 
Wir sehen aber natürlich bei den einzelnen Grundrechten erheblichen Änderungs- und 
Ergänzungsbedarf. Für Art. 1 HV haben wir vorgeschlagen, Benachteiligungsverbote 
aufzunehmen. Die Vorschläge zur Ergänzung erfolgten in Anlehnung an den Entwurf 
zur Europäischen Verfassung. Wir schlagen vor, das Gleichberechtigungsgebot für 
Männer und Frauen in einem Art. 1 a aufzunehmen. 
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Art. 3 HV wollten wir eigentlich als Art. 3 HV beibehalten. Denn nach unserem Dafürhal-
ten drückt die Reihung der Artikel keine Wertigkeit aus. Wenn man sich das Grundge-
setz anschaut, kann man feststellen, dass die Bestimmung zur Würde des Menschen 
vorneweg kommt, während das Recht auf Leben und Gesundheit und der Gleichbe-
handlungsgrundsatz erst danach aufgeführt sind. Nach unserem Dafürhalten könnte die 
Reihung demnach unverändert bleiben. Wir hätten aber auch nichts dagegen, dass dort 
eine Änderung vorgenommen werden soll. Dort sollte aber auf alle Fälle die Unantast-
barkeit der genetischen Merkmale aufgenommen werden. 
 
Auch wir schlagen vor, den Art. 4 HV, der Ehe und Familie schützt, um die auf Dauer 
angelegten Lebensgemeinschaften zu erweitern. Dort sollte vor allem auch der Schutz 
von Eltern und Kindern einbezogen werden. Wir meinen das in dem Sinne, dass es 
nicht darauf ankommt, ob Eltern oder Elternteile in einer Ehe, einer eheähnlichen Ge-
meinschaft oder als Alleinerziehende leben. Vielmehr ist es so, dass die Situation der 
Eltern und Kinder einfach des besonderen Schutzes bedarf. 
 
Da das alles schriftlich vorliegt, kann ich mich auf das Wichtigste beschränken. Wir ha-
ben vorgeschlagen, ein Recht auf Information und Selbstbestimmung aufzunehmen. 
Hessen war immerhin weltweit das erste Land, das ein Datenschutzgesetz hatte. Damit 
wirbt der Landtag noch heute. Wenn wir denn eine Modernisierung der Hessischen Ver-
fassung vorschlagen wollen, dann halten wir es für zwingend erforderlich, dass dazu 
auch etwas in der Hessischen Verfassung steht. Denn gerade im IT- und im Daten-
schutzbereich haben in den letzten Jahren erhebliche Entwicklungen stattgefunden. Wir 
halten es deshalb für unabänderlich, dass eine entsprechende Vorschrift aufgenommen 
wird. 
 
Wir hielten es auch für sinnvoll, mit Art. 15 a ein grundsätzliches Recht auf politische 
Mitbestimmung aufzunehmen. 
 
Ich hatte den Eindruck, dass wir uns bei der letzten Diskussion bereits darauf geeinigt 
hatten, dass wir Art. 19 HV, der die Durchsuchung und die Festnahme betrifft, Art. 23 
HV, der die Einweisung geistig oder körperlich Behinderter betrifft, und Art. 20 HV über-
arbeiten wollten. Insbesondere hinsichtlich des Art. 23 HV haben wir vorgeschlagen, 
dort in Anlehnung an das Betreuungsrecht eine entsprechende Formulierung aufzu-
nehmen. Wenn man einfach dafür plädieren würde, das aus der Hessischen Verfas-
sung zu streichen, entstünde nach unserem Dafürhalten das Problem, dass die Hessi-
sche Verfassung keine Aussage darüber treffen würde, unter welchen Voraussetzungen 
psychisch Kranke tatsächlich untergebracht werden können. 
 
Bei dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen möchten wir eine Ergänzung um 
den Tierschutz. Es sollen also nicht nur die natürlichen Lebensgrundlagen, sondern 
auch die Tiere unter den Schutz des Staates und der Gemeinden gestellt werden. 
 
Hinsichtlich der Sozial- und Wirtschaftsrechte schlagen wir nur zwei konkrete Änderun-
gen vor. Ich darf daran erinnern, dass wir da auch Streichungen vorgeschlagen hatten. 
Das ist aber nicht Gegenstand dieses Vorschlags. Das wurde bereits in die Synopse 
eingearbeitet. 
 
Wir haben für Art. 30 und 39 HV Änderungen vorgeschlagen. Bei Art. 39 HV betrifft dies 
insbesondere die Möglichkeit der Enteignung und der Überführung in Gemeineigentum. 
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Das muss nach unserem Dafürhalten an die geänderten Verhältnisse angepasst wer-
den. 
 
Hinsichtlich des Art. 62 a HV, der den Schutz und die Pflege des Sports umfasst, wollen 
wir, dass Kultur und Kunst als ebenfalls schützenswerte Aspekte gleichberechtigt auf-
genommen werden. 
 
In Art. 63 HV wollen wir dann noch eine ausdrückliche Regelung aufgenommen haben, 
derzufolge die Grundrechte auch für juristische Personen mit Sitz innerhalb der Europä-
ischen Union gelten. Dies wäre zumindest mittelbar ein Bekenntnis zur Europäischen 
Union. Darüber hinaus würde damit aber auch das übernommen, was hoffentlich dann 
auch tatsächlich Bestandteil des Europäischen Verfassungsvertrags sein wird. 
 
Ich habe es schon gesagt: Wir haben uns insgesamt darum bemüht, die kurzen und 
knappen Ausführungen der Hessischen Verfassung beizubehalten und deren normati-
ven Gehalt zu stärken. Das soll mit dazu beitragen, dass die Hessische Verfassung tat-
sächlich wieder mit Leben erfüllt wird. Nach unserem Dafürhalten entspricht das dem 
Auftrag der Enquetekommission. Es geht nicht so sehr darum, irgendwelche ideologi-
schen Bekenntnisse aufzunehmen. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Dinge des 
Zeitgeistes aufzunehmen. Vielmehr geht es darum, die Hessische Verfassung in den 
Stand zu versetzen, wieder Kraft für die Gestaltung des öffentlichen Lebens des Landes 
Hessen zu erringen. 
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Jürgens, vielen Dank. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Herr Vorsitzender, ich versuche, mich kurz zu fassen. – Auch wir 
haben uns an den Auftrag, den die Enquetekommission durch den Hessischen Landtag 
bekommen hat, gehalten. Ich darf noch einmal in Erinnerung rufen, dass es in dem Ein-
setzungsbeschluss heißt, dass wir „die Hessische Verfassung auf Veränderungs- und 
Ergänzungsbedarf ... überprüfen und möglichst einvernehmliche Vorschläge unter Wah-
rung ihrer demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken“ unterbreiten 
sollen. Das haben wir weitestgehend in der Art und Weise diskutiert – für meine Begriffe 
war das schon etwas zu weitgehend –, dass damit der Gedanke des Erhalts des histori-
schen Charakters sehr in den Vordergrund getreten ist. 
 
Wir haben daraufhin unsere Vorschläge unterbreitet und uns bei unseren Vorschlägen 
zum Grundrechtskatalog sehr streng an dem orientiert, was bisher im Grundrechtskata-
log enthalten ist. Aus diesem Grunde haben wir auch die Frage, ob die Präambel geän-
dert werden sollte, überhaupt nicht problematisiert. Wir haben hingegen beispielsweise 
vorgeschlagen, das Recht der Versammlungsfreiheit und der Vereinigungsfreiheit, das 
bisher für Deutsche vorgesehen ist, als ein Recht für jedermann auszuweisen. 
 
Der Schwerpunkt all unserer Vorschläge, die wir bereits zu der letzten geplanten Sit-
zung vorgelegt hatten, die dann nicht stattgefunden hat, konzentriert sich auf die Rege-
lungen der Verfassung zur Wirtschaft. Hier haben wir in der Tat vorgeschlagen, funda-
mental all das zu streichen, bei dem die Wirklichkeit nicht mehr dem Verfassungstext 
entspricht. Das gilt für all die Vorschriften, wie etwa die, die das Gemeineigentum, die 
Sozialisierung von Unternehmen, die Bodenreform und Ähnliches mehr betreffen. Ich 
will jetzt nicht darauf im Einzelnen eingehen. Das ist in unserer Vorlage enthalten. 
 



Zi/ca  EKV/16/6  –  09.06.2004 
 
 

– 11 –

Wir haben auch zu der Frage eines einheitlichen Arbeitsrechtes Stellung genommen. 
Diese Vorschrift kann man exemplarisch für die Haltung der FDP-Fraktion nehmen. Wir 
haben hier einen konkreten Vorschlag unterbreitet, der vorsieht, dass wir das Dienst-
recht vereinheitlicht haben wollen und dass hoheitliche Aufgaben Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes zu übertragen sind. Ansonsten sollen im Rahmen der für Angestell-
te, Arbeiter und Beamte geltenden Rechtsvorschriften Vereinbarungen zwischen den 
Tarifvertragsparteien, den betrieblichen Arbeitnehmervertretungen und den Arbeiterge-
bervertretungen abgeschlossen werden können. Dies gibt den aktuellen Stand der poli-
tischen Diskussion wieder. Vereinbarungen können nicht nur ausschließlich zwischen 
Tarifvertragsparteien abgeschlossen werden. Vielmehr können sie auch zwischen Ar-
beitnehmervertretungen und Arbeitgebern abgeschlossen werden. 
 
Der gleiche Grundgedanke gilt für die Sozialversicherung und das Gesundheitswesen. 
Auch dafür haben wir entsprechende Vorschläge unterbreitet. Wir wollen die bisher da-
für in der Hessischen Verfassung vorgesehenen Regelungen nicht aufrechterhalten 
wissen. 
 
Ich wiederhole noch einmal: Darin besteht ein zentraler Unterschied zu der Position an-
derer Fraktionen. Ich glaube nicht, dass, wenn man den historischen Kern der Verfas-
sung erhalten will, es zwingend geboten ist, die Vorschriften zum Gemeineigentum, der 
Sozialisierung von Unternehmen oder zur Bodenreform wirklich noch aufrechtzuerhal-
ten. Da gilt wirklich der Satz, dass die Wirklichkeit nicht dem Verfassungstext entspricht. 
Wir waren immer der Auffassung – das haben wir auch in der Vergangenheit so vertre-
ten –, dass wir eine Modernisierung der Hessischen Verfassung haben wollen. 
 
Auf die einzelnen Bestimmungen, die im Grunde genommen unstreitig waren, wie etwa 
die zur Todesstrafe, gehe ich jetzt nicht ein. 
 
Abschließend möchte ich noch Folgendes sagen: Wir sind dabei, unsere Vorschläge für 
den zweiten Hauptteil zu formulieren. Das wird mit Ausnahme einer Bestimmung, an 
der wir noch arbeiten, kurzfristig möglich sein. Das betrifft die Frage der Finanzen. Aber 
auch ansonsten könnten wir, wie es schon zum ersten Teil geschehen ist, auch zu dem 
zweiten Hauptteil der Verfassung recht kurzfristig entsprechende Formulierungsvor-
schläge vorlegen. 
 
 
Vorsitzender: Herr Posch, vielen Dank. – Herr Dr. Jürgens, ich darf dann auch an Sie 
als Vertreter der Fraktion der GRÜNEN die Bitte anschließen, dass wir rechtzeitig zur 
nächsten Sitzung, die im Juli 2004 stattfinden wird, dann auch Ihre Vorschläge zur Ü-
berarbeitung des zweiten Teils der Hessischen Verfassung bekommen. Denn dann hät-
ten wir die Vorschläge wirklich komplett. Die beiden großen Fraktionen haben, wie ge-
sagt, entweder schon geliefert oder sind bereit, kurzfristig zu liefern. Die FDP hat auch 
angekündigt, das zu tun. 
 
Es wäre schön und vom Ablauf her dringend notwendig, dass wir eine Synopse aller 
Vorschläge rechtzeitig vorlegen könnten. Wir hätten dann denselben Stand auch für 
den zweiten Hauptteil der Hessischen Verfassung. Diese Bitte entspricht sicherlich dem 
Interesse aller. Herr Dr. Jürgens, vielleicht können Sie dazu ganz kurz Stellung neh-
men. 
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Dann wollte ich die zweite Runde einleiten. In der sollte es nicht nur um die vertiefte 
Darstellung der eigenen Position, sondern schlichtweg auch um die Kommentierung der 
Positionen der anderen gehen. 
 
Im dritten Teil will ich dann schlicht zu der Frage überleiten, wie wir mit der Situation 
umgehen. Denn ich kann im Moment nicht entdecken, dass wir nah beieinander wären. 
Es wird noch des Schweißes der Edlen bedürfen, damit wir ein schlüssiges gemeinsa-
mes Konzept vorlegen können. Es ist ganz klar, dass wir uns auf die Suche nach den 
Gemeinsamkeiten begeben werden. Zumindest für mich darf ich aber auch schon ein-
mal formulieren, dass ein Kompromiss auch vorzeigbar sein muss. Er darf nicht so sein, 
dass sich jeder quasi etwas verschämt hinter ihm verstecken müsste. 
 
Ich will es noch einmal sagen: Wir müssen gemeinsam über das weitere Verfahren be-
raten. 
 
Herr Dr. Jürgens, geht es, dass Sie rechtzeitig vor der Sitzung im Juli 2004 die Vor-
schläge Ihrer Fraktion unterbreiten können, damit wir uns mit den Vorschlägen insge-
samt befassen können? 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Wir wollen das gerne versuchen. Ich mache aber ungern 
überflüssige Arbeit. Ich würde deshalb gerne die heutige Diskussion abwarten. Mir wäre 
es recht, wenn wir feststellen könnten, ob Diskussionsbereitschaft über die Änderungs-
vorschläge besteht, die wir dann machen würden. Denn wenn das nicht der Fall wäre, 
dann würde ich mir die Arbeit ersparen. 
 
 
Vorsitzender: Ich habe den Eindruck, dass wir bisher alles miteinander diskutiert ha-
ben, was vorlegt wurde. Das wird auch in der Sitzung im Juli 2004 der Fall sein. Die 
anderen Fraktionen haben sich auch der Mühe unterzogen, Vorschläge für den zweiten 
Hauptteil der Hessischen Verfassung zu erarbeiten. Mein Wunsch und auch mein Rat 
wäre, dass auch Sie das tun und uns rechtzeitig von Ihren Vorschlägen in Kenntnis set-
zen. 
 
Ich darf dann die zweite Runde einleiten und möchte selbstverständlich da auch die 
Sachverständigen einbeziehen. Vielleicht kann es noch einmal eine vertiefte Darstel-
lung des eigenen Ansatzes, aber auch eine Kommentierung der Positionen der anderen 
geben. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Quanz, vielen Dank. – Ich will mir im Großen und Gan-
zen ersparen, die Vorschläge der anderen Fraktionen im Einzelnen zu kommentieren. 
Das wäre sicherlich auch ein bisschen viel. Denn dann müsste ich mich hier hinstellen 
und zu jedem Vorschlag unsere Meinung sagen, was vielleicht eineinhalb Stunden dau-
ern würde. 
 
Ich will nur auf folgende Punkte hinweisen. Ich glaube, dass wir mittlerweile mehr aus-
einander sind, als es am Anfang der Fall war. Das war absehbar. Das muss man auch 
sehen. Denn jede Fraktion hat den Einsetzungsbeschluss und das, was wir hier ma-
chen sollen, ein bisschen anders interpretiert. 
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Es mag gut möglich sein, dass die eine oder andere Fraktion sagt: „Wir wollen an dem 
historischen Charakter der Hessischen Verfassung festhalten“, sie diesen Begriff immer 
schön in die Luft wirft, aber auf der anderen Seite durch die Hintertür oder, besser ge-
sagt, durch eine entsprechende Vorlage, dann aber viel weiter geht, als es möglich wä-
re, wenn man das bewahren will, was man unter dem historischen Charakter verstehen 
kann. Es handelt sich da eben um einen auslegungsfähigen Begriff. Ich sage sehr deut-
lich, dass wir von unserer Seite aus nichts davon halten. Deswegen haben wir sehr be-
wusst in unseren Vorschlägen davon Abstand genommen. 
 
Selbstverständlich gab es auch bei uns Diskussionen darüber. Daraus brauche ich kei-
nen Hehl zu machen. Auch bei uns gab es Überlegungen, Vorschläge aufzunehmen, 
die eben dem Zeitgeist entsprechen und die vielleicht auch politisch opportun wären. 
Ich könnte in diesem Zusammenhang einige Dinge, die Herr Dr. Jürgens genannt hat, 
ebenso ansprechen, wie Dinge, die Frau Pauly-Bender angesprochen hat. Das betrifft 
etwa das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder andere Dinge. Ich will das 
jetzt gar nicht vertiefen. Wenn wir dazu kommen, sollten wir das vielleicht bei den ein-
zelnen Punkten besprechen. 
 
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir, wie bereits gesagt, die Arbeit dieser Enque-
tekommission anders verstehen. Daran werden wir uns in der Diskussion und auch in 
der notwendigen Abstimmung orientieren. 
 
Wir halten auch nichts davon, aus dem Grundgesetz abzuschreiben. Ich will das am 
Beispiel der Gleichheitsgrundsätze aufzeigen. Die SPD-Fraktion hat hierzu eine Aufwei-
tung des Art. 1 HV vorgeschlagen. Das entspricht der Wirklichkeit durch das Grundge-
setz. Das, was durch das Grundgesetz Wirklichkeit ist, brauche ich im Grunde genom-
men nicht „abzupinnen“ und in die Hessische Verfassung aufzunehmen. Darauf wollten 
wir auch hinweisen. Denn das ist auf unserem Boden sowieso schon Verfassungsrecht. 
Das noch einmal durch Aufnahme in die Hessische Verfassung zu verstärken, halten 
wir für völlig überflüssig. 
 
Wenn wir eine neue Verfassung gestalten würden, dann würde ich an diesen Punkten 
keine Diskussion beginnen. Sicherlich würde man sich dann Gedanken darüber ma-
chen, wie man diese Punkte dort entsprechend aufnehmen kann. 
 
Ich komme zum dritten Punkt, den ich hier ansprechen möchte. Ich halte auch das für 
richtig, was Herr Dr. Jürgens gesagt hat. Er sagte, man solle keine ideologischen Be-
kenntnisse in die Verfassung hineinnehmen. Er sagte auch, man solle auch nicht ir-
gendwelche Staatsziele in die Verfassung aufnehmen. Das ist etwas, was wir in dieser 
Enquetekommission nicht zusätzlich besprechen müssen. Ich will noch einmal darauf 
hinweisen, dass wir deswegen den Vorschlag gemacht haben, die Präambel zu ergän-
zen, um diese Punkte, die uns wichtig sind, in die Verfassung aufzunehmen, ohne dass 
sie dabei ideologisiert werden. Ich nehme dabei jetzt einmal das Thema Gottesbezug 
aus. Da kann natürlich – von welcher Seite auch immer – gesagt werden, das sei ideo-
logisch. Ich hingegen sage: Das ist in der Bundesrepublik Lebenswirklichkeit. Wir wollen 
dies in die Präambel entsprechend aufgenommen haben. Ich denke, das wäre zumin-
dest ein Weg, damit über die entsprechende Klippe zu kommen. 
 
Ich will einen letzten Punkt als „Kommentierung“ ansprechen. Heute steht ja nur Ein-
bringen und Sichten auf der Tagesordnung. Ich war von Anfang an bremsend, wenn 
das Thema Öffentlichkeitsarbeit angesprochen wurde. Das rief teilweise auch das Un-
verständnis der Mitglieder der anderen Fraktionen hervor. Inzwischen wurde durch 
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Pressekonferenzen, die gegeben wurden, und anderes Öffentlichkeit hergestellt. Da-
durch ist das Thema natürlich in die Öffentlichkeit gelangt. Dafür interessieren sich jetzt 
zumindest die Journalisten. Ob sich die Öffentlichkeit tatsächlich für die Vorschläge zur 
Änderung der Hessischen Verfassung interessiert, möchte ich einmal dahingestellt las-
sen. Wir diskutieren jetzt aber natürlich halb öffentlich. Wenn man halb öffentlich disku-
tiert, wird man natürlich auch seine Klientel entsprechend bedienen müssen. Das wird 
die Diskussion verschärfen und erschweren. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese 
Problematik von uns von vornherein gesehen wurde. 
 
Abschließend erlaube ich mir durchaus noch, eine Bemerkung zu den Vorschlägen der 
SPD-Fraktion und auch zu der Pressemitteilung der SPD zu machen. Ich will Frau Pau-
ly-Bender folgende Frage stellen und um deren Beantwortung bitten, wenn sie hier noch 
einmal Stellung nimmt. Es ist auf der Pressekonferenz der SPD Hessens – ich weiß gar 
nicht genau, ob es eine Pressekonferenz der Landtagsfraktion oder des SPD-
Landesverbandes Hessen war – gesagt worden, dass die Bestimmungen der Hessi-
schen Verfassung zur Wirtschaft und zum Sozialen im Lande Hessen unantastbar sei-
en. Frau Pauly-Bender, ich will von Ihnen jetzt wissen, ob das Ihre Position ist, ob die 
Aussage, die Ihre Landesvorsitzende auf der Pressekonferenz getroffen hat, bestimmen 
wird, wie Sie hier die Diskussion in der Enquetekommission führen werden, oder ob Ihre 
Fraktion dazu eine andere Meinung hat. 
 
Erlauben Sie mir noch einen Hinweis: Ich habe mich schon sehr gewundert. In Ihrer 
Pressemitteilung steht bezüglich Art. 21 HV: 
 
Als signifikanten Fall kann man die Zulassung der Todesstrafe nennen, da selbst für die 
CDU/CSU die Zeiten eines Kopf-ab-Jägers (einstweilen) abgeschlossene Vergangen-
heit ist. 
 
Ich weise ausdrücklich zurück, uns auch nur in die Nähe von Kopf-ab-Jägern zu brin-
gen. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Herr Vorsitzender, ich will das aufgreifen, was Herr Wintermeyer 
gesagt hat. Es ist unstreitig, dass wir jetzt weiter auseinander sind, als wir am Anfang 
waren. Aber ich sage einmal: Das ist vor dem Hintergrund, vor dem wir die Diskussion 
geführt haben, auch nicht weiter verwunderlich. Insofern möchte ich das nicht bewerten. 
Wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass der historische Charakter oder bestimmte 
Vorschriften aus welchen Gründen auch immer, aber auf jeden Fall aufrechterhalten 
bleiben sollen, dann ist das politische Realität. Ich habe das dann zur Kenntnis zu neh-
men. Ich bin deshalb auch der Meinung, dass man das hier in der Enquetekommission 
sehr deutlich sagen soll. 
 
Ich möchte an das anknüpfen, was Sie als Fragestellung an die SPD-Fraktion formuliert 
haben. Ist es so, dass für Sie die Bestimmungen zur Wirtschaft in der Verfassung sak-
rosankt sind? Ich sage sehr offen: Wenn das so ist, dann sind die Möglichkeiten, zuein-
ander zu finden, nur sehr begrenzt vorhanden. – Da gibt es unterschiedliche Gründe. 
Ich teile das, was Sie in Ihrer Stellungnahme gesagt haben. Die Vorschriften sind teil-
weise aus verfassungsrechtlicher Sicht obsolet geworden. Teilweise sind sie aufgrund 
politischer Entwicklungen obsolet geworden. Oder sie sind zumindest veränderungsbe-
dürftig. Ich sage sehr deutlich: Wenn das so ist, dann besteht die Möglichkeit, einen 
Konsens zu finden, in nur noch sehr geringem Umfang. 
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Ich füge hinzu, dass ich mich in der Tradition dessen befinde, was die FDP-Fraktion seit 
1970 gemacht hat. Denn wir hatten bereits 1970 Änderungsvorschläge eingebracht, die 
schon damals auf den Modernisierungsbedarf bei dieser Fragestellung hingewiesen 
hatten. Herr Wintermeyer, insofern sage ich: Solche Vorschläge erfindet man nicht im 
luftleeren Raum. Vielmehr vollziehen sich bestimmte politische Entwicklungen in einer 
bestimmten Art und Weise. 
 
Ich meine, wenn unsere Arbeit erfolgreich sein soll, muss da eine eindeutige Erklärung 
abgegeben werden. Frau Pauly-Bender, ich interpretiere Ihre Presseerklärung vom 1. 
Juni 2004 so, dass das dort genannte Kernbestandteile sind, die einer Veränderung 
nicht zugänglich sind. Aber das sollte noch einmal erklärt werden. 
 
Ich möchte allerdings noch etwas anderes sagen, obwohl ich noch nicht die Möglichkeit 
hatte, dies in der FDP-Fraktion zu diskutieren. Ich habe das eben bereits angedeutet. 
Ich kann dabei an das anknüpfen, was wir in der Vergangenheit dazu gesagt haben. Ich 
glaube, ich habe es auch schon einmal in diesem Gremium gesagt. Der Grundrechtsteil 
der Hessischen Verfassung ist, zumindest in den ersten Artikeln, aufgrund seiner 
Knappheit faszinierend. Ich will hier jetzt nicht über die Motive orakeln. Aber ich bin 
schon davon überrascht, dass jetzt auf einmal die Präambel in der Weise geändert 
werden soll, wie Sie es von der CDU-Fraktion vorgeschlagen haben. Ich erlaube mir da 
schon den Hinweis: Diese Frage haben Sie bisher in der Enquetekommission noch nie 
problematisiert. – Ich sage dazu auch: Der Vorschlag der Aufnahme eines Gottesbezu-
ges in die Präambel würde dazu führen, dass wir auf einmal eine hoch politische Dis-
kussion führen würden. Das hat nun weiß Gott nichts mit dem Erhalt des historischen 
Kerns zu tun. Ich bin da gleichermaßen überrascht von der Position, die die Union mit 
dieser Fragestellung auf einmal aufgeworfen hat. Da stelle ich die gleiche Frage: Ist das 
die Position der CDU-Fraktion? – Denn auch das wird die Möglichkeit, einen Konsens 
zu finden, nicht verbessern. 
 
Auch das könnte ich interpretieren. Aber das brauche ich jetzt nicht zu interpretieren. 
Denn es gäbe vielfältige Möglichkeiten, das zu kommentieren. Das muss ich jetzt nicht 
an dieser Stelle machen. Aber da habe ich die gleiche Frage: Ist das etwas Essentiel-
les? Da Sie es politisch so formuliert haben, muss ich das fast unterstellen. Denn sonst 
hätten Sie das so nicht gesagt. Soweit wollte ich etwas zu den Stellungnahmen der 
SPD und auch zu der der CDU sagen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas anderes erwähnen. Auch darüber 
haben wir bisher nicht diskutiert. Aber ich glaube, dass die Formulierungen, die in der 
Hessischen Verfassung hinsichtlich des Asylrechts stehen, ausreichend sind. Warum 
man da jetzt auf einmal eine Bezugnahme auf Art. 16 a GG benötigen sollte, entzieht 
sich nicht meiner Einsichtsfähigkeit. Ich sehe auch Möglichkeiten, zu interpretieren, wa-
rum Sie das haben wollen. Aber es überrascht mich schon, dass Sie tatsächlich das 
Postulat erheben, den historischen Kern der Verfassung erhalten zu wollen. Das sind 
die Fragen, die eigentlich erst durch die öffentlich geführte Diskussion entstanden sind. 
 
Herr Wintermeyer, zum Schluss möchte ich noch einmal eines sagen: Ich bin der Mei-
nung, eines ist doch klar geworden. Das ist schon seit der ersten Sitzung so, die wir 
hatten. Das begann schon mit der Frage, wie wir mit den Änderungsvorschlägen zur 
Verfassung umgehen wollen, also mit der Frage: Kann man das den Bürgerinnen und 
Bürger in einer Abstimmung vorlegen oder müssen Einzelabstimmungen erfolgen? – 
Das hat doch gezeigt, in welch schwieriger Situation wir uns befinden. 
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Das wollte ich nur ganz kurz von mir aus zu den Stellungnahmen der SPD-Fraktion und 
der CDU-Fraktion sagen. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Nachdem ich die Vorschläge der CDU, die Presseerklä-
rung des Herrn Wintermeyer und auch das zur Kenntnis genommen habe, was er heute 
hier erklärt hat, konnte ich feststellen, dass es dabei erhebliche Widersprüche zwischen 
Erklären und Tun gibt. Sie haben gesagt, der historische Gehalt der Hessischen Ver-
fassung müsse weitgehend erhalten bleiben. Das erste, was sich nach meinem Dafür-
halten dann aber in der Tat aufdrängt, ist, die Präambel unangetastet zu lassen. Denn 
es wäre schlichtweg falsch, wenn wir 2004, 2005 oder wann auch immer in die Präam-
bel etwas hineingeschrieben haben wollten, was der damalige Verfassungsgeber bei 
Erlass der Hessischen Verfassung 1946 nicht hineingeschrieben hat. Es wäre schlicht-
weg falsch, wenn in der Präambel stehen würde: Eingedenk etwas, mit Bezug auf et-
was oder mit dem Willen zu etwas hat sich das Land Hessen diese Verfassung gege-
ben. – Nein, das hat es nämlich 1946 nicht. 
 
Denn das ist nun wirklich so. Das Land Hessen hat sich 1946 diese Verfassung gege-
ben. Das geschah nicht in Erwägung derjenigen Dinge, die Sie da jetzt hineingeschrie-
ben sehen wollen. Dabei will ich den Inhalt noch gar nicht einmal bewerten. Jetzt, im 
Jahre 2004, diesen Grundsatz in die Präambel hineinschreiben zu wollen, der 1946 kei-
ne Aufnahme gefunden hat, würde doch den historischen Gehalt der Hessischen Ver-
fassung mehr angreifen, als man ihn mit allem anderen überhaupt angreifen könnte, 
zumal es inhaltlich auch schlicht und ergreifend falsch ist. Es ist falsch. Es ist falsch. 
Lügen der Legislative sollten wir aber nicht in die Verfassung aufnehmen. Das ist so. 
Ich sage es einmal so. 
 
Ich persönlich bin im Übrigen der Auffassung, dass das zweite Gebot einem Gottesbe-
zug entgegenstehen sollte. Aber das ist meine persönliche Auffassung. 
 
Ich will zu den Inhalten, die dort stehen, überhaupt nichts sagen. Allerdings möchte ich 
doch auf etwas hinweisen. Sie haben gesagt, Dinge, die dem Zeitgeist entsprängen, 
hätten nichts in der Verfassung zu suchen. Aber wir wissen natürlich auch, dass die 
Überlegungen, die bei Ihnen dazu geführt haben, vorzuschlagen, die Präambel so zu 
fassen, tagespolitische, tagesaktuell politische Gründe haben. Am 7. Juli 2004 findet die 
Anhörung zu Ihrem Gesetzentwurf zur Sicherung der staatlichen Neutralität statt. Das 
ist doch überhaupt kein Geheimnis. Damit ist doch völlig klar, dass Sie aufgrund tages-
politischer Aktualität vorschlagen, das aufzunehmen. Dann zu sagen, man wolle nichts 
aufnehmen, was dem Zeitgeist entspreche, stellt einen weiteren Widerspruch dar. Dies 
ist ein weiterer, eklatanter Widerspruch, aus dem Sie nicht herauskommen. 
 
Sie sagen, es sei nicht sinnvoll, einfach aus dem Grundgesetz abzuschreiben. Ihrerseits 
schlagen Sie aber für Art. 7 HV vor, auf Art. 16 a GG zu verweisen. Was soll denn jetzt 
gelten? Bei einzelnen Bestimmungen wollen Sie das übernehmen. In anderen Berei-
chen sagen Sie aber anderes. Im Übrigen, wenn Sie das alles gelesen haben, werden 
Sie sehr gut nachvollziehen können: Ich glaube, mit einer Ausnahme hat keiner von uns 
aus dem Grundgesetz abgeschrieben. – Weil uns auf die Schnelle nichts Klügeres ein-
gefallen ist – wir wollten uns an den vorgegebenen Zeitrahmen halten –, haben wir bei 
unserem Vorschlag für eine Neuregelung des Art. 19 HV einfach das abgeschrieben, 
was im Grundgesetz dazu steht. Wir sind da aber gegenüber anderen klugen Vorschlä-
gen durchaus diskussionsbereit. 
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Im Übrigen ist das, was wir an Änderungen im Grundrechtekatalog vorgeschlagen ha-
ben, keineswegs einfach aus dem Grundgesetz abgeschrieben. Vielmehr schlagen wir 
die Aufnahme von Bestimmungen vor, die im Grundgesetz nicht enthalten sind. Wir 
schlagen auch vor, Dinge wegzulassen. 
 
Sie haben mir darin zugestimmt, dass nichts Ideologisches in die Hessische Verfassung 
aufgenommen werden sollte. Das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, so platt und 
plakativ, wie es in Ihrem Vorschlag steht, ohne dass es irgendwie normativ unterfüttert 
wird – es ist also einfach das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft –, ist natürlich 
nichts anderes als Ideologie. Das hat überhaupt keinen Regelungswert. Es ist nur ein 
ideologisches Bekenntnis. 
 
Bei den Regelungen hinsichtlich der Familien schlagen Sie eine ausdrückliche Tren-
nung zwischen Familien auf der einen Seite und Müttern und Alleinerziehenden mit Kin-
dern auf der anderen Seite vor. Das ist natürlich eine ideologische Festlegung. Denn 
Sie sagen damit, dass Familien und Alleinerziehende etwas Unterschiedliches sind.  
 
Ihr Handeln und das, was Sie hier erklären, steht in einem solchen Widerspruch zuein-
ander, dass ich schwer nachvollziehen kann, wie man tatsächlich zu solchen Ergebnis-
sen kommen kann. 
 
Die Frage ist aber folgende. Ich wäre durchaus dazu bereit, dass wir anhand der jetzt 
offenbar vorliegenden Synopse – wenn ich es recht verstanden habe, liegt sie ja nun 
vor – Vorschrift für Vorschrift durchgehen und uns darüber unterhalten, ob Bereitschaft 
besteht, Derartiges aufzunehmen. Ich wüsste nicht, wie wir anders vorankommen soll-
ten. Falls Sie sich darauf festlegen und sagen sollten, das, was wir an Änderungsvor-
schlägen vorgelegt haben, ist für uns sozusagen das Ende der Fahnenstange, dann 
muss ich sagen, dass es mir dann schon schwer fallen würde, in ernsthafte Debatten 
einzusteigen. Denn Sie fallen mit diesen Vorschlägen natürlich weit hinter das zurück, 
was in sämtlichen Diskussionen über die Hessische Verfassung in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten gesagt worden ist. Sie fallen auch hinter die Vorschläge zurück, die 
die letzte Enquetekommission in der letzten Wahlperiode einvernehmlich, also auch mit 
den Stimmen der Mitglieder der CDU-Fraktion, zur Änderung der Hessischen Verfas-
sung beschlossen hat. Auch von diesen Vorschlägen haben Sie überhaupt nichts auf-
genommen. Wir haben darüber in einer unserer frühen Runden diskutiert und haben 
das gesichtet. Es gab da verschiedene Vorschläge. Kein einziger wurde von Ihnen auf-
gegriffen. 
 
Sie bleiben sogar noch hinter dem zurück, was wir hier einmal einvernehmlich bespro-
chen hatten. Sie selbst hatten z. B. hinsichtlich der Regelung zum Ausschluss vom 
Stimmrecht Änderungsbedarf angemeldet. In Ihren konkreten Änderungsvorschlägen 
findet sich dazu nichts mehr. 
 
Ich komme zum Schluss. Wenn man sich z. B. anguckt, was von den Wissenschaftlern 
in den einzelnen Veröffentlichungen an Änderungsvorschlägen gemacht wurde und wo 
von den Wissenschaftlern Änderungsbedarf gesehen wurde, dann kann man feststel-
len, dass Sie überall meilenweit dahinter zurückbleiben. Ein paar Vorschriften zu strei-
chen, die obsolet geworden sind, zwei Vorschriften in der Nummerierung untereinander 
auszutauschen und ein paar ideologische Bekenntnisse abzugeben, das vorzuschlagen 
ist meines Erachtens in der Tat nicht der Sinn einer Enquetekommission zur Reform der 
Verfassung. Ich persönlich würde schamrot anlaufen, wenn ich mit einem solchen Er-
gebnis vor das hessische Volk treten würde, dafür um Zustimmung werben sollte und 
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sagen müsste: Das ist die Modernisierung der Hessischen Verfassung. – Das könnte 
ich allen Ernstes nicht mittragen. Das wäre keine Modernisierung. Das wäre ein Her-
umdoktern an einigen Symptomen, ohne dass das Grundproblem der, wie gesagt, so-
zusagen faktischen Unwirksamkeit der Hessischen Verfassung tatsächlich angegangen 
würde. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich kann da für die SPD-Landtagsfraktion nahtlos an-
schließen. Ich kann nahezu jeden Satz unterstreichen, den Herr Dr. Jürgens zu den 
Vorschlägen und den Einlassungen des Herrn Kollegen Wintermeyer vorgetragen hat. 
Wir sind zunächst einmal ein bisschen irritiert über die Einlassungen, die Sie heute in 
der Sache gemacht haben. 
 
Wir sehen die Rolle der SPD klar in folgender Weise. Nachdem alle Vorschläge jetzt auf 
dem Tisch liegen, sollten wir gemeinsam das besprechen. Ich pflichte da Herrn Posch 
bei. Es ist nicht sehr erstaunlich, dass die Parteien unterschiedliche Positionen und Pro-
file haben. Vielmehr entspricht das eigentlich ihrer Rolle. Der Bürger beklagt sich dar-
über, die Parteien seien profillos. Eigentlich muss man sich im Sinne der Demokratie 
sehr freuen, wenn die Parteien Profil zeigen. 
 
Deshalb haben wir eigentlich das Herangehen dieser Enquetekommission an die Arbeit 
wie folgt verstanden. Zum Teil bestand noch Abstimmungsbedarf. Das galt für die 
Volksparteien natürlich umso mehr, denn dort ist die Spanne breiter. Außerdem wurde 
auch ein bisschen filibustert. Jetzt liegt aber alles auf dem Tisch. Nun muss man an die 
Arbeit herangehen, einen Kompromiss zu finden. 
 
Wir Sozialdemokraten nehmen den Auftrag des gemeinsam gefassten Einsetzungsbe-
schlusses sehr ernst. Herr Posch, ich denke, das nimmt ein wenig von der Irritation. Die 
Verfassung des Jahres 1946 soll fortgeschrieben werden. Das führt natürlich dahin – so 
war auch die Einlassung unserer Landesvorsitzenden, Frau Ypsilanti, zu verstehen –, 
dass man zunächst einmal den Geist der Verfassung des Jahres 1946 erfassen muss. 
Für uns hat die Verfassung des Jahres 1946 drei ganz klar erkennbare Marksteine. 
 
Nummer 1. Die Verfassung möchte, dass es in Hessen eine soziale Marktwirtschaft 
gibt, und zwar unabhängig davon, ob man sich von der konkreten Formulierung des 
Artikels, in dem es um die Sozialisierung geht, in Gänze verabschiedet. Diese klare 
Aussage war und ist gewollt. Das war Nummer 1. 
 
Nummer 2 ist, dass die Hessische Verfassung in ihrem Grundrechtsteil a) die sozialen 
Teilhaberechte und b) die rechtsstaatlichen Prinzipien festgeschrieben haben möchte, 
und zwar in einer Art und Weise, dass sie in aktueller Weise fortgeschrieben werden. 
Dazu werde ich in einem weiteren Punkt zu sprechen kommen. Das gehört einfach zum 
Repertoire. 
 
Ich möchte jetzt einen kleinen Schlenker machen. Ich kann nur das unterschreiben, was 
Herr Dr. Jürgens gesagt hat. Natürlich weise auch ich jeden Vorwurf, die SPD hätte aus 
dem Grundgesetz etwas Überflüssiges abgeschrieben, gegenüber denjenigen zurück, 
die ihrerseits selbst dieses getan haben. Das sieht man, wenn man denn in die Vor-
schläge schaut. 
 
Bei einer Verfassung, die einen Grundrechtsteil hat, muss dieser natürlich auch à jour 
gehalten werden. So verfuhren alle Länder, deren Verfassungen einen Grundrechtsteil 
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haben. Es gibt zwei Länder, deren Verfassungen keinen Grundrechtsteil haben. Die 
haben es natürlich gut. Dort wird nur auf das Grundgesetz verwiesen. Das ist in Hessen 
wie bei den 13 anderen Ländern nicht möglich. 
 
Das bedeutet: Wenn man die Grundrechte nicht zur Mumie verkommen lassen möchte, 
muss man an den Grundrechten arbeiten, und zwar nicht in der Art und Weise, dass 
man aus dem Grundgesetz abschreibt, um dann dasselbe zu haben. Vielmehr sollte 
man für das Land eine klare Aussage darüber treffen, wie man sich in dem Grund-
rechtsteil positionieren möchte. Denn das ist ein Stück der politischen Identität. In die-
sem Sinne haben wir als Sozialdemokraten klargemacht, wo für uns die identitätsstif-
tenden Punkte für Hessen liegen und welche wir davon fortgeschrieben sehen möchten. 
Dass wir zum Teil auch Halbsätze des Grundgesetzes in unseren Vorschlag übernom-
men haben, hat den Hintergrund, dass wir uns ursprünglich darauf verständigt hatten, 
nicht sofort Formulierungsvorschläge vorzulegen. Vielmehr wollten wir ursprünglich für 
die anderen Parteien erkennbar machen, welche Punkte für uns jeweils wichtig sind und 
welche wir als identitätsstiftend mit Hessen identifizieren. Dann erst sollte die Arbeit an 
Formulierungen, und zwar in der Suche nach einem Kompromiss beginnen. 
 
Deshalb bitte ich, das nicht zu überhöhen. Vielleicht wurde in unsere Vorschläge etwas 
aus dem Text des Grundgesetzes übernommen. Aber das, was wir vorgelegt haben, 
stellt für uns die identitätsstiftenden Punkte für die politische Verfassung Hessens dar, 
die es fortzuschreiben gilt. Wenn es dort einen inhaltlichen Kompromiss gibt, kann man 
sich über alles bei der Ausformulierung des Textes unterhalten. 
 
Wo ich ein bisschen vorsichtig wäre – wie soll ich das jetzt formulieren –, wäre der Vor-
wurf, auf Dinge des Zeitgeistes eingehen zu wollen. Für unsere Vorschläge weise ich 
das zurück. Das sage ich ganz offen. 
 
Ich denke, das müsste man aber in einer größeren Runde besprechen. Denn diesen 
Vorwurf kann man allen Parteien machen. Das gilt z. B. auch für die Vorschläge zum 
Asylrecht oder zur Überarbeitung der Präambel. Da wäre ich vorsichtig. 
 
Ich komme damit zu unserem dritten Punkt, den wir als identitätsstiftenden Markstein 
betrachten. Die Hessische Verfassung möchte eine aktive Demokratie. Das betrifft so-
gar die Verfassung selbst. Das möchte ich jetzt vor die Klammer ziehen, also darüber 
sprechen, bevor ich auf die Rechte der politischen Partizipation und auf das Demokra-
tieverständnis der Hessischen Verfassung überleite. 
 
Wir haben über Art. 123 HV sehr lang geredet. Art. 123 HV sagt aber selbstverständlich 
nicht nur etwas über die Frage aus, ob am Schluss über die Änderungsvorschläge en 
bloc oder ob über etwa 10 einzelne Punkte abgestimmt wird. In dieser Verfassung steht 
auch noch etwas anderes. Das ist eine Aussage zu dem Demokratieverständnis, das 
die historischen Verfassungsgeber hatten. 
 
Erstens möchte diese Verfassung nicht, dass es ein besonderes Quorum bei der Ab-
stimmung über eine vorgeschlagene Änderung im Parlament gibt. Zweitens möchte die 
Verfassung auch nicht, dass es ein besonderes Quorum bei der Volksabstimmung gibt. 
Das bedeutet – das bestärkt natürlich die Position der Sozialdemokraten –: Diese Ver-
fassung möchte à jour gehalten werden. 
 
Ich komme jetzt gleich zu unserem dritten Markstein zurück. Die Verfassung möchte à 
jour gehalten werden. Wer sich die Materialien anschaut, kann feststellen, dass sich der 
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Verfassungsgeber bei der Findung des Art. 123 HV natürlich sehr viele politische Ge-
danken über die Frage gemacht hat, warum man ihn so und nicht anders abfassen soll-
te. Es wäre auch denkbar gewesen, zu sagen, dass für eine Änderung der Verfassung 
sowohl im Parlament als auch im Volk eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Auch das müs-
sen wir natürlich würdigen. 
 
Jetzt komme ich zum dritten Markstein. Da greife ich ein bisschen vor, denn das betrifft 
auch das, was wir zum Thema Staatsorganisation denken. Wir meinen, dass es ein po-
litisch identitätsstiftender Punkt der Verfassung des Jahres 1946 ist, dass sie eine radi-
kaldemokratische Gesellschaft haben möchte, bei der sich alle einmischen. Deshalb 
wird im Grundrechtsteil die politische Teilhabe auch noch einmal herausgestrichen. 
Praktisch gesehen möchte diese Verfassung, dass man eine politische Bürgergesell-
schaft hat. Wir haben den Eindruck, dass dazu im Grundrechtsteil etwas zu richten ist. 
Dazu zähle ich auch das Recht auf Information. Die Verfassung sollte dazu auch in ih-
rem Grundrechtsteil Aussagen machen. 
 
Daran und an den Vorschlägen der Sozialdemokraten kann ich demnach überhaupt 
nichts erkennen, was dem Zeitgeist entspricht, sondern ich erkenne eigentlich nur, dass 
wir diese drei Marksteine, die wir identifiziert haben – das sind das Bekenntnis zu einer 
sozialen Wirtschaft in der Verfassung, das Bekenntnis zu sozialen Teilhaberechten mit 
dem klaren Bekenntnis zur Chancengleichheit und das Bekenntnis zu einer aktiv radi-
kaldemokratischen Grundorganisation –, fortgeschrieben sehen möchten. Wir möchten 
die Verfassung gerade in diesem Geiste fortgeschrieben sehen. 
 
Jetzt komme ich zu der Frage der Erarbeitung eines Kompromisses. Das sehe ich ganz 
gelassen. Ich finde, dass in Hessen sehr viel überflüssige Aufregung im Spiel ist, die mit 
unserer Geschichte und mit der Frage zu tun hat, wie wir mit der Verfassung umgehen. 
Es wurde bereits dargestellt, dass es sich mit der Hessischen Verfassung um eine der 
ältesten Verfassungen handelt. Es hat sich gerade eben im Verlauf unserer Diskussion 
herausgestellt, dass man mit dem à-jour-Halten der Verfassung in Hessen sehr restrik-
tiv umgegangen ist. Demzufolge ist es ein Lernprozess für die hessische Gesellschaft, 
den Auftrag ernst zu nehmen, dass diese Verfassung à jour gehalten werden will. 
 
Nachdem wir jetzt die Vorschläge vorliegen haben, denke ich, muss man jetzt austarie-
ren, wie wir unseren Auftrag definieren. Da gibt es verschiedene politische Interessen. 
Die einen sagen, so à jour wolle die Verfassung nicht gehalten werden, vielmehr ergebe 
sich aus dem Geist der Hessischen Verfassung eine Art Mumifizierung. Ich habe das 
jetzt auch einmal ein bisschen überspitzt formuliert. Die anderen sagen, wir betrachten 
das in einer anderen Richtung. Das muss austariert werden. 
 
Als letzten Punkt möchte ich auch noch einmal Folgendes sagen. Ich denke, wir sind 
mit Folgendem gut beraten. Wir haben heute die entsprechenden Durchgänge ge-
macht. Hoffentlich werden wir auch noch etwas von unseren Fachleuten zur Verfassung 
hören. Denn dazu sitzen sie hier. In der Sitzung am 7. Juli 2004 wollen wir klar heraus-
arbeiten, was der historische Geist der Hessischen Verfassung ist. Danach sollten wir 
praktisch im Detail noch einmal überprüfen, was wir da gehört haben und was davon für 
die einzelnen politischen Positionen von Interesse ist, was also davon übernommen 
werden kann. Dann kann man sich mit der Frage beschäftigen, wie der Kompromiss in 
Hessen möglicherweise aussehen kann. 
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Abg. Axel Wintermeyer: Ich will versuchen, die Punkte noch einmal im Einzelnen ab-
zuarbeiten. 
 
Herr Posch, zunächst möchte ich zu dem kommen, was Sie gesagt haben. Es ist so, 
dass wir vonseiten der CDU mit keinem Wort, weder in unserer Pressekonferenz noch 
in unserer Presseerklärung– ich glaube auch nicht, dass ich heute Morgen in meinem 
Eingangsstatement das gesagt habe – das gesagt haben, was die SPD gesagt hat. Sie 
sagte nämlich, dass bestimmte Sachen ihrer Vorschläge sakrosankt seien. Wir von der 
Union sind bereit, zu verhandeln. Das ist keine Frage. 
 
Ich habe von Frau Pauly-Bender keine Antwort auf meine Frage erhalten, die ich vorhin 
gestellt habe und die lautete, ob die SPD die Bestimmungen der Verfassung zu Sozia-
lem und zur Wirtschaft für unantastbar erklärt, ja oder nein. Das kann man relativ ein-
fach klären. Frau Pauly-Bender, bisher ist auf einer Pressekonferenz, an der die Lan-
desvorsitzende der Sozialdemokraten und auch Sie teilgenommen haben, die Informa-
tion herausgetragen worden, dass das unantastbar sei. Auf meine Frage hätte ich gerne 
eine Antwort. Wie gesagt, ich werde darauf durchaus bestehen müssen. 
 
Ich komme jetzt zu einzelnen Punkten, z. B. den des Asyls. Herr Dr. Jürgens, Ihre Be-
merkungen waren nichts anderes als Angriffe. Ich möchte immer wieder darauf hinwei-
sen, dass wir als Mehrheitsfraktion durchaus gesagt haben, dass wir einen Konsens 
erzielen wollen. Da ist es natürlich nicht hilfreich, wenn man sich in der Art und Weise 
auf uns stürzt, wie Sie das getan haben. Ich weise auch ausdrücklich Ihre Bemerkung 
zurück, dass unsere Vorschläge widersprüchlich wären.  
 
Nehmen wir das Thema Asyl. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Denn wir führen keine 
Sachverständigen-, sondern eine politische Diskussion. Der Artikel mit der Bestimmung 
zum Asyl der Hessischen Verfassung geht, so sage ich das jetzt einmal, nicht mit dem 
des Grundgesetzes konform. Man könnte ihn deshalb auch einfach streichen. Man 
könnte auch sagen: Vom Prinzip her gesehen bestimmt das Grundgesetz die politische 
Wirklichkeit. – Das wollten wir als Union gerade nicht tun. Das bitte ich, einmal anzuer-
kennen. Vielmehr haben wir gesagt: Wir wollen, dass das in der Verfassung bleibt, denn 
auch das ist Teil des historischen Charakters, wir wollen aber, dass es im Hinblick auf 
das Grundgesetz angepasst wird. – Das war unsere Überlegung. Bitte verstehen Sie 
unsere Gedankengänge, bevor Sie hier in der Sitzung anfangen, uns mit dem Vorwurf 
zu überfallen, es gäbe da Widersprüche im Erklären und Tun. 
 
Ich sage es noch einmal sehr deutlich: Wir halten die Aufnahme von politischen Tages-
aktualitäten in die Verfassung nicht für notwendig. – Das sage ich sehr deutlich. Wir 
sind bereit, eine sehr ernsthafte Debatte zu führen. Herr Dr. Jürgens, die Angriffe, die 
Sie eben gemacht haben, möchte ich aber noch einmal zurückweisen. 
 
Frau Pauly-Bender, das, was Sie eben gerade gesagt haben, war auch nicht frei von 
Widersprüchen. Auf der einen Seite sagten Sie, die Verfassung, die unbestritten die 
älteste Verfassung der Bundesrepublik Deutschlands und damit durchaus auch ein 
Grundstein anderer Verfassungen ist, sei historisch. Auf der anderen Seite sagen Sie 
immer wieder, die Verfassung müsse à jour gehalten werden. Da besteht ein Wider-
spruch, denn à jour bedeutet nun einmal tagesaktuell. Das kann man frei so überset-
zen. 
 
Ich möchte allerdings durchaus noch einmal sagen, dass Sie sich noch zu der Frage 
der wirtschaftlichen und sozialen Bestimmungen in der Verfassung äußern sollten. Wir 
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von unserer Seite aus wollen nicht über den Punkt gehen, zu sagen: Das lassen wir so, 
wie es ist. – Denn die Bestimmungen zur Sozialisation, zur Bodenreform und zu ande-
ren Dingen sind wirklich überholt. Zumindest nach dem, was mir jetzt vorliegt, wird das 
in Ihren Vorschlägen, die Sie zur Arbeit der Enquetekommission gemacht haben, nicht 
angegriffen. 
 
Lassen Sie mich abschließend noch einen Punkt nennen. Wir verstehen die Arbeit der 
Enquetekommission insofern anders, als wir an die Reform der Verfassung behutsam 
herangehen wollen. Wenn ich mir die Synopse ansehe, die in mühevoller Kleinarbeit 
von Frau Reitzmann in letzter Sekunde zusammengetragen worden ist und die nur die 
Vorschläge für Art. 1 bis 63 HV enthält, dann kann ich Folgendes sehen: Wenn man es 
genau durchzählt, dann stellt man fest, dass 41 der 63 Artikel zur Disposition gestellt 
werden, dass Veränderungsbedarf angemeldet ist. Dazu sage ich ganz einfach nur: 
Dann sollten wir eine verfassungsgebende Versammlung einberufen und die Enquete-
kommission relativ schnell zumachen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Wintermeyer, ich hatte Ihre vorhin gestellte Frage 
nicht überhört, sondern ich habe sie so beantwortet, wie ich sie für die SPD beantwor-
ten möchte. Um nicht missverstanden zu werden, kann ich jetzt noch einmal ein Ange-
bot machen. Sie haben à jour mit „tagesaktuell“ und dann mit „dem Zeitgeist entspre-
chend“ übersetzt. Ich kann unsere Auffassung gerne noch einmal wiederholen. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die Verfassung des Jahres 1946 drei Marksteine enthält. 
Die haben wir herausgearbeitet. Diese Verfassung möchte aktuell gehalten werden. 
Denn Art. 123 HV bestimmt andere Voraussetzungen für ihre Änderung, als es in ande-
ren Verfassungen der Fall ist. Diese Verfassung möchte aktuell gehalten werden. Ich 
möchte hier für die SPD festhalten, dass wir diese drei Marksteine für wesentlich erach-
ten. 
 
Wir sind an der Arbeit zum Finden eines Kompromisses in dieser Enquetekommission 
zur Reform der Verfassung interessiert. 
 
Ansonsten kann ich nur feststellen: Alle Fraktionen haben über den Verteiler der Lan-
despressekonferenz den Text mit den Einlassungen erhalten, die wir in dieser Presse-
konferenz gemacht haben. Dort wird eine klare Aussage gemacht. Herr Wintermeyer, 
Sie haben das so interpretiert, wie Sie es heute interpretieren wollten, und dann diese 
Frage gestellt. Wir gehen in die Arbeit nach der Suche eines Kompromisses so hinein, 
wie das eben vorgetragen wurde. Alles Weitere zeigt sich im weiteren Verfahren. Das 
war von Anfang an die Vereinbarung. Deshalb wollte das hessische Parlament diese 
Enquetekommission, die auch einiges kostet. Deshalb haben wir auch vereinbart, am 7. 
Juli 2004 noch einmal auf die Frage einzugehen, welche historischen Grundaussagen 
die Hessische Verfassung trifft. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Frau Pauly-Bender, nicht nur wir haben das so interpretiert. 
Ich will jetzt Herrn Kollegen Posch nicht vorgreifen. Aber auch er hat diese Frage vorhin 
in den Raum gestellt. Sie haben die Frage nicht beantwortet. 
 
Ich möchte es einmal so sagen. Ich wiederhole es noch einmal. Wir brauchen uns hier 
nicht Sitzung für Sitzung unterhalten, wenn wir heute schon wissen, dass die SPD die 
Bestimmungen der Verfassung hinsichtlich Sozialem und der Wirtschaft für unantastbar 
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erklärt. Ich will wissen, ob das so ist oder ob die Möglichkeit besteht, mit Ihnen gemein-
sam vorschlagen zu können, dass die Bodenreform, die Sozialisierung und all diese 
Dinge, die in der Hessischen Verfassung stehen, herausgestrichen oder zumindest an-
gepasst werden können. Denn die Arbeit hier lohnt sich nicht, wenn sie dann später, 
etwa im November 2004, Entsprechendes erklären. Möglicherweise erfolgt das auch in 
Rücksprache mit Ihrem Landesvorstand. Denn offensichtlich hat der in erheblichem 
Maße an der Entscheidungsfindung und an dem mitgewirkt, was in die Enquetekom-
mission hineingetragen wurde. So muss ich das aufgrund der Pressekonferenz verste-
hen. 
 
Wir brauchen uns hier die Arbeit nicht zu machen, wenn Sie im November sagen: Sozi-
alisation, Bodenreform und sonstige Dinge wollen wir nicht herausgestrichen sehen. 
Daran halten wir – ich nenne jetzt den Begriff einmal – als Sozialdemokratie fest, das, 
was die Christdemokraten wollen, wollen wir nicht mittragen. – Möglicherweise ist das 
auch das, was die FDP geändert haben will. Herr Dr. Jürgens, vielleicht unterschiebe 
ich Ihnen das. Aber ich habe Sie insofern verstanden, dass anscheinend auch bei der 
Fraktion der GRÜNEN Änderungsbedarf im wirtschafts- und sozialpolitischen Teil gese-
hen wird. Natürlich wollen wir es gerne haben, dass die SPD bei dieser Frage mit dabei 
ist. Das müssten wir an und für sich jetzt klären. Denn ansonsten machen wir uns viel 
Arbeit und stellen hinterher fest: Es war alles umsonst. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Ich will da noch einmal anknüpfen. Ich habe vorhin gesagt, dass es 
sich eigentlich wie ein roter Faden durch alle Diskussionen in der Enquetekommission 
gezogen hat, dass wir Probleme haben, zueinander zu finden. Das begann mit der Dis-
kussion über die Frage des richtigen Verfahrens und hat sich auch bei der Frage ge-
zeigt, was als obsolet erachtet wird und was nicht. 
 
Frau Pauly-Bender, ich möchte an das anknüpfen, was Herr Wintermeyer eben gesagt 
hat. Ich muss doch wissen, ob es die Möglichkeit gibt, die Frage diskutieren zu können, 
wie die Bestimmungen zur Wirtschaft in der Verfassung aussehen sollen, oder nicht. Ich 
sage in aller Deutlichkeit: Da muss sich etwas ändern, ansonsten lohnt sich die ganze 
Arbeit der Enquetekommission nicht. 
 
Ich bin auch der Meinung, dass das auch ein Akt der Ehrlichkeit gegenüber der Öffent-
lichkeit ist. Wenn Sie sagen, das ist für Ihre Partei essentiell und – aus was für Gründen 
auch immer – wollen Sie es so belassen haben, wie es jetzt ist, dann ist das eine re-
spektable Auffassung. Angesichts dieser Auffassung kann man dann auch sagen: Dann 
lassen wir das. – Aber wir können hier doch nicht ein Dreivierteljahr lang nur so tun, als 
würden wir uns bemühen, einen Kompromiss herbeizuführen. Das halte ich schlicht und 
ergreifend nicht für vertretbar. Dann sagen wir eben – das kann man vertreten –: Wir 
haben ein fast 60 Jahre alte Verfassung. Es war die erste Verfassung. Sie ist vor dem 
historischen Hintergrund zu diesen oder jenen Bestimmungen gekommen. Diese Ver-
fassung hat sich von der Wirklichkeit weitgehend entfernt. Aber wir wollen sie trotzdem 
so belassen. Dann sollten wir die Arbeit beenden. 
 
Es reicht mir aber auch nicht aus, dass Sie nur andeutungsweise sagen, weil es der 
Auftrag der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung ist, sich ein-
vernehmlich zu verständigen, seien Sie zum Kompromiss bereit. So habe ich Sie ver-
standen. Ich hätte gerne gewusst: Gibt es eine Chance der Verständigung oder gibt es 
keine? Ich sage für meine Fraktion: Wenn diese Bestimmungen für sakrosankt erklärt 
werden, wenn wir uns über die Fragen der Sozialversicherung, der Sozialisierung und 
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der Bodenreform auch nicht ansatzweise in der Art und Weise verständigen können, 
dass diese Bestimmungen obsolet geworden sind, dann sollten wir den Laden zuma-
chen. Dann ist die weitere Arbeit wirklich nicht mehr sinnvoll, und zwar nicht deshalb, 
weil ich nicht Spaß daran hätte, mich über diese Fragen zu unterhalten. Aber ich halte 
das dann nicht mehr für vertretbar. Dann muss man vor dem Hintergrund der Geschich-
te dieser Verfassung ehrlicherweise sagen: Wir lassen es. – Aber der Öffentlichkeit 
dann noch weiszumachen, wir würden am Ende ein Ergebnis erzielen, das hielte ich 
schlicht und ergreifend für falsch. 
 
Ich kann es kaum glauben, aber ich habe Herrn Wintermeyer so verstanden, dass seine 
Einlassungen zur Präambel ein Diskussionsbeitrag sind. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Wir stellen alles zur Diskussion!) 
 
Das kann ich mir kaum vorstellen. Wenn man das einmal öffentlich kundgetan hat, dann 
ist das schon etwas Essentielles. Aber ich nehme das einmal zur Kenntnis. 
 
Ich meine deswegen: Sie müssen ein bisschen mehr als das sagen, was Sie bisher ge-
sagt haben. Die anderen Fraktionen müssen ausloten können, ob die Möglichkeit des 
Konsenses besteht oder nicht. Wenn Sie sagen, das sei essentiell, da könne man an 
der Substanz nichts ändern, dann ist das respektabel. Davor habe ich Respekt. Das 
kann man auch vertreten. Es ist dann aber nicht sinnvoll, die Arbeit unnötig zu verlän-
gern. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Posch, ich kann gern noch einmal vortragen, was 
Frau Ypsilanti gesagt hat. Ich wiederhole auch gerne noch einmal, was ich vorhin ge-
sagt habe. 
 
In der Pressekonferenz hat Frau Ypsilanti gesagt und verteilen lassen: 
 

„Wir wollen an den klaren demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Aussagen 
der Hessischen Verfassung festhalten, denn sie sind Teil der politischen Identität un-
seres Landes“, ... Dazu zählten die Vorschriften zum Tarif- und Arbeitsrecht oder zur 
Bildung. „Die Verpflichtung des Staates, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei-
zutragen, der Anspruch auf eine das gesamte Volk verbindende Sozialversicherung, 
die Religionsfreiheit der Schulen, die Studiengeldfreiheit, der Zugang zu höheren Bil-
dungsabschlüssen allein aufgrund von Eignung und sogar das Aussperrungsverbot 
sind keine überholten Normen, sondern bilden die einzigartige moralische Substanz 
unserer Verfassung.“ 

 
Da kann ich mich wiederholen: Diese einzigartige soziale und moralische Substanz der 
Verfassung ist das Thema der SPD. 
 
Selbstverständlich sind wir weder starrsinnig noch möchten wir unsere Zeit verschwen-
den. Man kann sich durchaus darauf verständigen, zu sagen: Wir glauben nicht daran, 
dass es in Hessen eine Bodenreform geben wird. – Dann kann man in irgendeiner Art 
und Weise mit diesem Artikel umgehen. Dem würden wir uns auch nicht versperren. 
 
Herr Posch, anders sieht es aus, wenn dieses Kapitel zu einem anderen Zweck aufge-
faltet werden sollte. Auch Sie sollten bitte hier erklären, ob und in welchem Umfang Sie 
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die soziale Substanz der wirtschaftlichen Bestimmungen der Verfassung für obsolet 
erklärt sehen wollen, damit Sie noch mitmachen. Gerade Sie haben sich in Ihrer Pres-
sekonferenz dahin gehend eingelassen, dass die FDP schon seit einigen Jahrzehnten 
die Bestimmungen der Verfassung zur Wirtschaft in marktwirtschaftlicher Form überar-
beitet sehen möchte. 
 
Damit das nicht den Eindruck des Charakters eines Spielchens bekommt, sollten wir, so 
denke ich, so fair miteinander umgehen, dass wir auch die FDP befragen, wie markt-
wirtschaftlich es denn sein soll, und dass wir auch die CDU befragen, ob der Gottesbe-
zug für sie eine Angelegenheit ist, auf dessen Grundlage dann alles entschieden wird. 
Das sind für die SPD ernste Fragen. Das sollten wir dann heute hier auch miteinander 
in diesem Sinne diskutieren. 
 
Ich denke, das sollte jetzt zu Protokoll genommen werden. Ich will das dann nicht mehr 
wiederholen. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ausgehend von unserer Grundüberzeugung, dass die Ver-
fassung an die Wirklichkeit und an die geänderten Umstände angepasst werden muss 
und wieder normativen Gehalt erhalten soll, ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass 
wir auch bei den sozialen und wirtschaftlichen Bestimmungen Änderungen vornehmen. 
 
Als ich die Vorschläge der FDP-Fraktion gesehen habe, war ich an manchen Stellen 
sogar überrascht, dass sie sozusagen so moderat sind. An manchen Stellen hingegen 
war ich darüber überrascht, wie weit sie führen. Man muss sehr stark im Einzelnen über 
die Vorschläge diskutieren. Bei der Aussperrung z. B. wird vorgeschlagen, auf gesetzli-
che Regelungen zu verweisen, die es gar nicht gibt. Das ist relativ wenig sinnvoll, weil 
es keine gesetzlichen Regelungen zur Aussperrung und zum Streikrecht gibt. 
 
Über die Einzelheiten muss man sicherlich noch reden. Aber auch wir halten es in der 
Tat für unverzichtbar, da entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Wir haben dazu 
auch eigene Vorschläge sowohl zur Streichung als auch zur Änderung vorgelegt. 
 
Auch ich war erstaunt, als ich die Presseerklärung der SPD gelesen habe. Ich habe mir 
gedacht: Wenn man einige Bereiche unter Tabu stellt, dann ist es relativ wenig sinnvoll, 
die Diskussion fortzusetzen. Denn damit wird nicht nur für die Regelungen, die dort ent-
halten sind, das Tabu ausgesprochen. Gleichzeitig würde damit nämlich auch eine Vor-
gabe gemacht. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass das offenbar nicht so gemeint 
war. Denn ansonsten würde damit eine Vorgabe gemacht, die dem, was wir für wichtig 
halten, diametral widerspricht. Wir wollen tatsächlich zu einer Verfassung mit entspre-
chendem normativem Charakter kommen. Diesen Anspruch würde man aufgeben, 
wenn man offensichtlich nicht mehr anwendbare Vorschriften schlicht und ergreifend in 
der Verfassung belassen und daran sogar festhalten würde.  
 
Ich glaube, wenn wir eine interessante Diskussion über die einzelnen Vorschläge, die 
sowohl von uns als auch vor allem von der FDP-Fraktion gekommen sind – auch von 
der CDU-Fraktion gab es welche –, führen würden, dass wir dann gute Chancen hätten, 
in manchen Bereichen auch zu einem Ergebnis zu kommen. Ich bin z. B. auch froh ge-
stimmt, weil offensichtlich das, was der letzte Parteitag der FDP auf Bundesebene be-
schlossen hat, nämlich die Abschaffung der Krankenversicherung, hier keinen Nieder-
schlag finden soll. Vielmehr soll sich die Hessische Verfassung auch nach dem Vor-
schlag der FDP-Fraktion zu Einrichtungen zur Sicherung gegen gesundheitliche Gefah-
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ren bekennen. Das ist immerhin schon etwas. Oder wollen Sie jetzt vielleicht Ihre eige-
nen Vorschläge noch ändern? Das kann natürlich sein. 
 
Mit anderen Worten: Wenn wir über die Einzelheiten diskutieren, kann das eine sehr 
interessante Debatte werden. Das setzt aber Diskussionsbereitschaft für alle Bereiche 
voraus. Ich sage es noch einmal: Das gilt nicht nur für die SPD in dem einen Bereich. 
Das gilt auch für die CDU für einen anderen Bereich. Wenn wir über die Art. 1 bis 25 HV 
nicht reden können und man es als mathematisches Problem begreift, wie viele Ände-
rungen gemacht werden sollen, dann ist das relativ wenig sinnvoll. Es wurde uns vom 
Landtag nicht vorgegeben, dass unsere Vorschläge zur Änderung der Verfassung eine 
bestimmte Anzahl nicht überschreiten dürfen. Im Ergebnis wird möglicherweise auch 
keine so große Zahl herauskommen. Wenn man sich an die Erneuerung der Verfas-
sung begibt, dann ist das natürlich kein mathematisches Problem, also nicht die Frage, 
ob man 2, 20 oder 200 Vorschriften ändern muss, wobei die Hessische Verfassung gar 
keine 200 Artikel hat. Man muss sich inhaltlich darüber verständigen, was man eigent-
lich will. Da besteht das Problem darin, dass wir offenbar relativ weit voneinander ent-
fernt sind. Ich habe aber immer noch die Hoffnung, dass wir, wenn wir über die Einzel-
heiten der Vorschläge zur Änderung der Vorschriften reden würden, vielleicht in dem 
einen oder anderen Punkt doch noch einen Konsens finden würden. Das aber setzt die 
Diskussionsbereitschaft auch derjenigen voraus, die sehr wenig Änderungsvorschläge 
gemacht haben. 
 
 
Vorsitzender: Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Danach würde ich gerne ver-
suchen, eine Zusammenfassung zu formulieren, die ganz sicher Ihrer aller Zustimmung 
finden wird. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Dr. Jürgens, vielleicht ist das, was ich gesagt habe, nicht 
richtig herübergekommen. Es geht nicht um ein mathematisches Problem, wie Sie es 
eben formuliert haben. Das sollten Sie selbst wissen. Vielmehr geht es um die Frage 
des Umfangs. Das kann man natürlich mathematisch berechnen. Denn man muss na-
türlich die einzelnen Vorschläge addieren. Sobald man addiert, macht man etwas Ma-
thematisches. 
 
Ich habe nichts anderes gemacht, als einfach festgestellt, dass das, was in der Synopse 
für den ersten Teil der Hessischen Verfassung zusammengestellt wurde, im Endeffekt 
bedeutet, dass wir mehr als zwei Drittel des ersten Teils der Hessischen Verfassung 
ändern wollen. Zumindest ist das als Wunsch aus der Synopse festzustellen. Denn bis-
her ist nichts beschlossen. 
 
Aber das stellt einen ganz anderen Arbeitsumfang dar, als wir ihn zu Anfang der Arbeit 
der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung gesehen haben. Ich 
darf noch einmal sagen, dass wir von Anfang an zumindest als CDU sehr deutlich ge-
macht haben, dass wir behutsam an die Änderung der Verfassung herangehen und im 
größtmöglichen Sinne den historischen Charakter wahren wollen. Das bedeutet dann 
an und für sich auch, dass man die Verfassung in großen Teilen auch so lässt, wie sie 
ist. Das schlägt sich auch in den Änderungsvorschlägen nieder, die wir gemacht haben. 
Wir haben unsere Änderungsvorschläge wirklich auch lange diskutiert. Wir haben dazu 
wirklich lange gebraucht. Denn es gab auch Überlegungen, denenzufolge wir wesent-
lich über das hinausgegangen wären, was wir Ihnen hier vorgelegt haben. Wir hätten 
Ihnen auch Vorschläge zur Änderung von 80 der etwas mehr als 160 Artikel der Hessi-
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schen Verfassung vorlegen können. Aber dann wäre doch der Obmann oder die Obfrau 
einer anderen Fraktion aufgestanden und hätte gesagt: Um Gottes Willen, das, was die 
CDU heute vorgeschlagen hat, befindet sich nicht auf der Grundlage dessen, was ver-
abredet ist. Jetzt wird es zumindest von Ihnen anders gesehen. 
 
Wir halten uns an das, was wir in der Interpretation und auch aufgrund dessen, was wir 
in den ersten Sitzungen besprochen haben, als Grundlage der Arbeit dieser Enquete-
kommission sehen. Das ist die behutsame Renovierung der Verfassung und keine ge-
nerelle Renovierung, wie sie hier bereits diskutiert wird. 
 
Ich komme zu den Aussagen von Frau Pauly-Bender. Frau Pauly-Bender, ich darf Ih-
nen ein Kompliment machen: Es gibt wenige Kolleginnen und Kollegen, die so auswei-
chend wie Sie auf Fragestellungen antworten können, die konkret sind. Ich nehme für 
uns mit, dass Sie die Frage nicht abschließend beantwortet haben. Ich meine, Sie ha-
ben natürlich aus einer Pressemitteilung der SPD zitiert. Das kann man hier machen. 
Ich könnte Ihnen jetzt auch Zitate nennen. Ich habe in großen Teilen nicht verstanden, 
was da vorgetragen worden ist. Aber zu der hessischen SPD zählt nun einmal auch Ihre 
Fraktion. Dort wurde festgelegt, dass Sie an der in der Verfassung beschriebenen Wirt-
schafts- und Sozialordnung festhalten wollen, wie das auch unter Punkt 1 auf Seite 1 
unten steht. Das ist eine ganz klare Aussage. Sie bekennen sich ausdrücklich zu dem 
moralischen Grundtenor. Dann wird auf wirtschaftsliberale politische Kreise verwiesen – 
wahrscheinlich meinen Sie damit die FDP –, deren erstes Anliegen es sei, in der Dis-
kussion über die Verfassung die Streichung der historischen Formulierungen zur Sozia-
lisierung der Betriebe zu verlangen. Wenn es dann heißt: „Wir wollen das nicht“, ist das 
eine klare Aussage. 
 
Wir haben bei Ihrer Pressekonferenz auch ein bisschen mitgeschrieben. Das gedruckte 
Wort ersetzt nicht ausschließlich das gesprochene. Frau Ypsilanti, immerhin Mitglied 
Ihrer Fraktion und Vorsitzende Ihrer Partei, hat dort erklärt: Sollte die Wirtschaftsord-
nung angetastet werden, stellt sich die Frage, ob diese Kommission dies leisten kann. – 
Dann hat sie genau die Frage in den Raum gestellt, die auch ich Ihnen zur Beantwor-
tung gegeben habe, die Sie aber nicht beantwortet haben. Ich muss deshalb davon 
ausgehen, dass die SPD Vorschläge zur Änderung der Verfassung in wirtschaftlichen 
und sozialen Fragen nicht mittragen wird. Wir haben von unserer Seite aus gesagt: Wir 
wollen den Konsens. – Damit wäre der Konsens aber nicht herstellbar. Wir sind bereit, 
den Konsens herzustellen, und sagen sehr deutlich – ich hatte das vorhin in der Antwort 
auf die Frage des Herrn Posch schon deutlich gemacht –, dass die Änderungsvorschlä-
ge, die wir unterbreitet haben, für uns nicht sakrosankt, d. h. unantastbar, sind. Das ist 
im Endeffekt eine Frage der Verhandlung. 
 
Was allerdings für uns unantastbar ist – ich darf das jetzt einmal so sagen –, ist der Um-
fang dessen, was wir zur Änderung vorschlagen. Wenn wir zwei Drittel der Hessischen 
Verfassung zur Volksabstimmung en bloc oder wie auch immer stellen – da kommt jetzt 
auch dieses Thema wieder hoch –, dann würde das den Arbeitsauftrag der Enquete-
kommission sprengen. Dann sollte man sich lieber darauf einigen, vielleicht in der 
nächsten Legislaturperiode oder wann auch immer, eine in aller Ruhe und über Jahre 
hinweg arbeitende verfassungsgebende Versammlung einzuberufen. Dann sollte man 
aber auch ehrlich sagen, dass man von der alten Verfassung des Jahres 1946 Abstand 
nehmen möchte. 
 
 



Zi/ca  EKV/16/6  –  09.06.2004 
 
 

– 28 –

Abg. Dieter Posch: Ich möchte noch einmal auf zwei Dinge eingehen. Frau Pauly-
Bender, ich möchte noch einmal auf das Thema Wirtschaft in der Verfassung zu spre-
chen kommen. Ich will das klar sagen. Ich habe Ihren Worten entnommen – das habe 
ich so interpretiert –, man könnte zur Bodenreform etwas sagen. Jetzt sage ich Ihnen 
Folgendes: Wenn diese Bestimmung in der Verfassung so stehen bleiben würde und 
wir gedanklich dazu im Kopf hätten, dass wir dazu eine Fußnote vorschlagen, in der 
steht, das sei aber eigentlich nicht mehr relevant – –  
 

(Zurufe) 
 
– Wie soll es denn sonst gemacht werden? Entweder die Bestimmung hat sich erledigt 
oder sie hat sich nicht erledigt. Das geht nicht so oder so. Das ist nicht kombinierbar. 
 
Deswegen sage ich: Manche denken vielleicht, man könnte da eine Erläuterung nach 
dem Motto hinzufügen: Wir wollen den historischen Charakter der Hessischen Verfas-
sung erhalten, deswegen lassen wir es stehen, obwohl wir wissen, dass es keine Be-
deutung mehr hat. – Da sage ich ganz eindeutig für meine Fraktion: Das ist nicht unsere 
Position. – Ich bin der Auffassung, Wirklichkeit und Verfassungstext sollten wieder in 
Einklang gebracht werden, oder, um die von Ihnen verwendete Begrifflichkeit aufzu-
nehmen, der normative Charakter der Verfassung ist wieder herzustellen, wobei wir alle 
wissen, dass Sachverhalt und Norm nie identisch sind. Aber wir versuchen natürlich, 
uns bei der Normierung dem Sachverhalt zu nähern. Dann stellt das vorhin Beschriebe-
ne für mich keinen gangbaren Weg dar. Das sage ich klipp und klar: An den Bestim-
mungen der Verfassung zur Wirtschaft muss sich aus unserer Sicht substanziell etwas 
ändern. 
 
Ich komme jetzt zu der anderen Frage, nämlich der der Grundrechtsartikel. Wir haben 
uns da beschränkt. Ich möchte jetzt als Beispiel von den Jedermannsrechten sprechen. 
Sie schlagen vor, in dem einen Artikel etwas zur Gleichberechtigung aufzunehmen. Wir 
haben darauf verzichtet, weil wir gesagt haben, wir wollen an den ersten Artikeln so 
wenig wie möglich geändert sehen. Sie haben dazu einen Änderungsvorschlag ge-
macht. 
 
Ein weiteres Beispiel ist die Frage des informationellen Selbstbestimmungsrechts. Dar-
über kann man diskutieren. Wir haben schlicht und ergreifend nur deswegen von einem 
Vorschlag Abstand genommen, weil wir gesagt haben: Da das nicht zwingend notwen-
dig ist, sollten wir es erst einmal lassen. 
 
Über die Frage der informationellen Selbstbestimmung müsste man lange diskutieren. 
Ich weiß nicht, ob das Bundesverfassungsgericht noch einmal zu dieser Frage so ent-
scheiden würde, wie es entschieden hat, wenn der gleiche Sachverhalt wieder zur Ent-
scheidung anstünde. Das ist also eine sehr schwierige Frage. Aber der könnte man sich 
widmen. 
 
Vorstellungen zur Änderung einzelner Artikel der Grundrechte, wie Sie sie angespro-
chen haben, kann man durchaus diskutieren. Wenn wir dazu nur formuliert haben, das 
in Jedermannsrechte zu ändern, heißt das nicht, dass wir nicht bereit wären, auch über 
andere Dinge zu diskutieren. Wir haben von weiteren Vorschlägen nur aus den eben 
genannten Gründen Abstand genommen. 
 
Ich sage aber noch einmal: Schon substanziell ist für mich die Frage der Bestimmungen 
hinsichtlich der Wirtschaft. 
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Abg. Dr. Andreas Jürgens: Herr Posch, ich kann dem, was Sie zuletzt gesagt haben, 
nur zustimmen. Auch ich halte es für unverzichtbar, dass bei den sozialen und wirt-
schaftlichen Bestimmungen die Dinge, die offensichtlich keinerlei Bedeutung mehr ha-
ben, herausgestrichen werden. Außerdem wird von unserer Seite aus da auch noch 
anderer Änderungsbedarf gesehen. Das habe ich schon gesagt. 
 
Herr Wintermeyer, ich wollte nur noch einmal auf Folgendes hinweisen. Sie haben der 
SPD vorgeworfen, in einem Bereich Tabus aufzubauen. Dann muss man natürlich dar-
an erinnern, dass Sie z. B. hinsichtlich der Staatsziele auch ein Tabu aufgebaut haben, 
indem Sie gesagt haben, mit uns gibt es keine Bestimmung neuer Staatsziele. Natürlich 
muss man sich darüber unterhalten, was überhaupt Staatsziele sind. Ihre Position 
zugrunde gelegt, hätte z. B. die Aufnahme des Sports als wichtiger zu schützender Be-
reich möglicherweise unterbleiben müssen. Da nun aber der Sport schon einmal in der 
Verfassung verankert ist, wäre die Herstellung des Gleichklangs mit Kunst und Kultur 
aus unserer Sicht keine so revolutionäre Änderung mehr, dass man da sagen müsste: 
Das klappt auf keinen Fall, das ist nicht sinnvoll. – Zumal es bereits Wirklichkeit ist. Das 
Land Hessen fördert natürlich Kunst und Kultur und schützt sie. 
 
Tabus in die eine wie in die andere Richtung aufzubauen, ist nach unserem Dafürhalten 
nicht sinnvoll. 
 
Ich habe auch an Sie eine Frage, nämlich die, ob da Bereitschaft besteht. Sie haben 
gesagt: Das, was wir vorgeschlagen haben, stellen wir gerne auch zur Disposition und 
zur Diskussion. – Das gilt sicherlich auch für unsere Vorschläge. Aber daneben gibt es 
die Frage, ob Sie auch diskussionsbereit sind und bereit, das eine oder andere von 
dem, was andere Fraktionen vorgeschlagen haben, im Konsens mitzutragen. Das ist 
eine spannende Frage, die z. B. auch den Grundrechtsteil und nicht nur die Frage der 
Verankerung der Wirtschaft in der Verfassung betrifft. Das wäre auch Voraussetzung 
dafür, dass man in eine konstruktive Diskussion darüber eintreten könnte, welche dieser 
– Sie haben gesagt – 41 Änderungsvorschläge tatsächlich dann im Konsens auch in 
dieser oder in einer anderen Formulierung vorgelegt werden kann. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich versuche es jetzt noch einmal für die ganz Gutwilli-
gen. Die SPD-Fraktion kann hier erklären – so ist auch die Einlassung von Frau Ypsi-
lanti zu verstehen und, Herr Posch, wenn Sie sich erinnern, so habe ich mich auch in 
diesem Ausschuss erklärt –, dass wir uns eine Überarbeitung der Bestimmungen der 
Verfassung zur Wirtschaft nicht so vorstellen können, dass man sich auf den Vorschlag 
einiger Streichungen verständigt und jeder einmal in kleinem Rahmen vortragen kann, 
was ihn an den Bestimmungen in der Verfassung zur Wirtschaft bewegt, und wir dann 
an die Formulierung von Vorschlägen herangehen, ohne dass das größer behandelt 
wird. Herr Posch, Sie können sich erinnern, dass ich schon damals gesagt habe: Die 
SPD will das Thema dann aufgefaltet haben, dazu müsste dann angehört werden. – Die 
Bestimmungen der Hessischen Verfassung zur Wirtschaft müssten dann in einem 
transparenten demokratischen Verfahren behandelt werden. 
 
Herr Wintermeyer, ich denke, dass wir uns heute nicht so verstelzen sollten. Sie haben 
hier nämlich erklärt, dass Sie die Reißleine ziehen würden, wenn – die genaue Zahl 
steht noch aus – fünf oder zehn Änderungen zu viel vorgeschlagen würden. Das wäre 
dann praktisch das Aus für die Arbeit der Suche nach einem Kompromiss. Denn wenn 
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man die Kapitel aufruft und sagt: „Das ist unsere klare Position“, dann wirkt das wie eine 
Reißleine. Ich bitte Sie, das nicht zu primitivieren. 
 
Wir sagen, wir möchten den sozialen Impetus der Bestimmungen zur Wirtschaft in der 
Hessischen Verfassung erhalten sehen. Allein aus diesem Satz zeigt sich, dass es uns 
um den sozialen Impetus geht. Darum muss man ringen. Das muss behandelt werden. 
Wir würden uns wünschen, dass sich Wissenschaftler dazu einlassen und dass die 
hessischen Parteien um diesen Punkt ringen und sich die Fragen stellen: Wie verstehen 
wir das? Was gehört dazu? – Herr Posch, verstehen Sie? 
 
In diesem Sinne können wir uns sehr gut vorstellen, uns an der Arbeit nach der Suche 
eines Kompromisses zu beteiligen. Da geht es auch nicht darum, an den Artikel eine 
Fußnote anzufügen, in der steht: Zur Bodenreform haben wir vorläufig diese Gedanken. 
– Vielmehr wäre das dann das Behandeln der wirtschaftlichen Bestimmungen der Ver-
fassung. 
 
Auch ich habe zwei Fragen gestellt, auf deren Beantwortung ich gerne bestehen würde. 
Die liberale Partei hat gegenüber der Presse vorgetragen, dass sie eine liberale Über-
arbeitung der wirtschaftlichen Gedanken in der Verfassung haben möchte. Herr Posch, 
Sie haben hier schon dargelegt, welche Punkte Sie dabei behandelt haben möchten. 
Da möchten wir natürlich gerne hören, welches Ihre Eckpunkte sind, und zwar gerade 
weil wir offen sind und uns durchaus vorstellen können, dass es ein würdiges Verfahren 
gibt, die wirtschaftlichen Bestimmungen der Verfassung des Landes Hessen zu behan-
deln und das auszudiskutieren. 
 
Herr Wintermeyer, sicherlich sind Sie so fair und geben mir eine ganz klare Antwort in 
der Art, wie Sie sich auch von mir gerne hätten. Meine Frage ist auch einfacher zu be-
antworten. Wir würden gerne Folgendes wissen. Sie haben hier ganz offen gesagt, Sie 
könnten sich Ihre Mitwirkung nur vorstellen, wenn nur über die Änderung einer be-
stimmten Anzahl an Regelungen gesprochen würde. Ab wann hört denn Ihr Interesse 
auf, die Hessische Verfassung zu überarbeiten? Sie haben ganz viel vom Umfang ge-
sprochen. Wie sollen denn dann beispielsweise die Bestimmungen der Verfassung zur 
Wirtschaft überarbeitet werden? Wie viele Änderungen können Sie sich denn vorstel-
len? 
 
Dann möchte ich noch einmal folgende klare Frage stellen. Wir haben jetzt auch schon 
von der Resonanz in der Presse gesprochen. Heute ist z. B. in der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“ zu lesen, dass die CDU für die Aufnahme des Gottesbezuges ist. Dazu 
hat Ihre Pressekonferenz und das, was Sie dazu vorgetragen haben, beigetragen. Auch 
wir haben natürlich mitnotiert. Da würde ich gerne wissen und meiner Fraktion mitteilen 
können: Welchen Stellenwert hat diese grundlegende Überarbeitung der Präambel für 
Sie? – Denn ich muss ganz offen sagen: Dann müssten wir hier noch einmal neu ver-
handeln. – Denn wir alle haben gesagt: Wir wollen die Verfassung des Jahres 1946 
fortschreiben. – Wenn man aber die Präambel in dieser Art und Weise überarbeiten 
würde, dann gäbe das dieser Verfassung einen ganz neuen Touch, einen neuen Cha-
rakter. Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht nur ich persönlich, sondern auch andere 
das so sehen. Deswegen würde ich gerne heute von hier eine Antwort zu der Frage 
mitnehmen: Welchen Stellenwert hat denn die Aufnahme des Gottesbezugs in die Ver-
fassung und – das ist ja nicht alles – das klare Bekenntnis zu dem Geist der christlichen 
Tradition für Sie? Welchen Stellenwert hat das für Sie? Ist das für Sie ein Markstein, mit 
dem alles steht und fällt? 
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Abg. Dieter Posch: Ich will es ganz kurz machen. Herr Dr. Jürgens war über den sozia-
len Impetus der Änderungsvorschläge der FDP-Fraktion überrascht. Das habe ich mit 
Interesse zur Kenntnis genommen. Das liegt vielleicht daran, dass er die Diskussion mit 
mir noch nicht lange genug kennt. Aber das sei dahingestellt. 
 
Die Vorschläge stehen hier drinnen. Sie haben vom ‚sozialen Impetus‘ gesprochen. Ich 
meine, die Vorschläge, die wir gemacht haben, tragen dem Rechnung. Das, was an 
Essenziellem in der Verfassung zur Wirtschaft enthalten ist, wird in unseren Vorschlä-
gen nicht aufgehoben. Aber die Normen, die die Verfassung vorgibt, also beispielswei-
se: 
 

Es ist eine das gesamte Volk verbindende Sozialversicherung zu schaffen. 
 
haben Formulierungen, die ich für nicht angemessen halte. Wir haben dementspre-
chend gesagt, welche Aufgaben der Staat bzw. das Land hat. Es muss etwa die soziale 
Absicherung bei Armut, Krankheit, Unfall, Invalidität usw. sicherstellen. Ich glaube, dass 
die Aufgaben, die die Verfassungsväter und -mütter damals dem Land mit auf den Weg 
gegeben haben, nach wie vor relevant sind. Aber die Frage, wie man diese Aufgabe 
lösen soll, gebietet heute eine andere Antwort. Ich meine, dass unsere Vorschläge dazu 
durchaus ausreichend sind. 
 
Ich würde mich auch auf eine Diskussion mit Ihnen einlassen. Wenn Sie mir aber vor-
werfen würden, wir wollten einen sozialen Kahlschlag betreiben, dann würde ich dem 
vehement widersprechen. Auf eine solche Diskussion würde ich mich mit Ihnen nicht 
einlassen. Denn ich bin der Meinung, dass die Formulierungen, die wir als Ersatz ge-
wählt haben, durchaus eine Grundlage dafür bieten würden, die soziale Sicherung aller 
Bevölkerungsschichten zu gewährleisten. Meines Erachtens ist diese Frage schon 
durch die konkreten Vorschläge, die wir gemacht haben, beantwortet worden. 
 
Ich habe Herrn Wintermeyer so verstanden, dass die Vorschläge zur Präambel nicht 
sakrosankt sind, dass man darüber diskutieren kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
es ernsthaft so gemeint ist, dass das nach dem Motto erfolgt, dass man für den Ge-
setzentwurf, der das Tragen von Kopftüchern verbieten will, Argumente nachschieben 
möchte. Ich halte das für eine politische Einlassung. Aber dazu sollte Herr Wintermeyer 
selbst etwas sagen. 
 
Ich habe noch einmal eine Frage an die Sachverständigen. Ich habe das vorhin schon 
einmal angesprochen. Ich habe fast den Eindruck, dass, wenn man die Vorschläge aller 
Fraktionen umsetzen würde, und zwar unabhängig davon, ob das immer lupenrein ge-
schehen würde, das dem Volk nicht mehr in einer einzigen Abstimmung vorgelegt wer-
den könnte, sondern dass dann über jede einzelne Bestimmung abgestimmt werden 
müsste. Mich würde interessieren, ob Sie das so sehen oder ob Sie das nicht so sehen. 
Denn das war doch eine Frage, die wir in den Sitzungen zu Beginn der Arbeit der En-
quetekommission sehr oft diskutiert haben. Da würde mich Ihre Einschätzung interes-
sieren. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Frau Pauly-Bender, ich will das noch einmal deutlich machen. 
Ich das jetzt schon dreimal gesagt. Ich glaube, ich war konkret genug. Ich habe gesagt, 
dass das, was wir vorgeschlagen haben, nicht sakrosankt, also unantastbar, ist. Mehr 
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kann ich dazu nicht sagen. Das haben Sie bisher nicht erklärt. Das sage ich auch sehr 
deutlich. Das betrifft alles, was wir vorgeschlagen haben. 
 
Ich habe aber auch deutlich gesagt, dass wir etwas stark berücksichtigen werden. Das 
betrifft den Umfang dessen, was wir hier machen wollen. Ich sage es noch einmal: Wir 
haben in der Synopse schon jetzt 41 Änderungsvorschläge für die ersten 63 Artikel der 
Verfassung. – Ich sage sehr deutlich: Dieser Umfang ist zu groß, und zwar auch unter 
dem Gesichtspunkt, den Herr Kollege Posch eben angesprochen hat. Das habe ich 
auch zu Beginn unserer Diskussion in der Enquetekommission schon einmal auch unter 
Kopfschütteln bestimmter Obfrauen und Obmänner eingeführt. Das betrifft die Frage 
der Abstimmungsmodalitäten. Ich sage das jetzt rein hypothetisch. Das wird nie so 
kommen. Aber doch einmal gesetzt den Fall, dann würden wir 41 Änderungsvorschlä-
ge, die es allein für den ersten Teil der Verfassung gibt, nicht en bloc zur Abstimmung 
stellen können. Das wird nicht gehen. Wenn wir zwei Drittel der Hessischen Verfassung 
ändern, dann machen wir eine neue Verfassung. 
 
Ich komme auf die Präambel zu sprechen. Die von uns vorgeschlagenen Änderungen 
für die Präambel haben für uns einen hohen Stellenwert. Darauf lege ich durchaus 
Wert. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich habe vorhin schon versucht, deutlich zu 
machen – vielleicht ist das nicht richtig herübergekommen –, dass wir mit der Aufnahme 
bestimmter Dinge in die Präambel größere Änderungen der Hessischen Verfassung 
vermeiden können. Zum Beispiel kann man das Rechtsstaatsprinzip in die Präambel 
aufnehmen, und, und, und. Das könnte man auch mit der Änderung verschiedener Arti-
kel bewerkstelligen. Für uns wäre die politische Aussage in der Präambel der Verfas-
sung ausreichend, sodass wir damit konform gehen könnten. 
 
Ich bitte auch, zu berücksichtigen, dass die Präambel keine rechtsetzende Wirkung hat. 
Gerade eben wurde diskutiert, dass wir z. B. den Gottesbezug einbringen wollten, um 
damit unseren Gesetzentwurf zum Verbot des Tragens des Kopftuches begründen zu 
können. Das ist mit einer Verankerung in der Präambel nicht möglich. Dann müsste ei-
ne solche Bestimmung in einem eigenen Artikel untergebracht werden. 
 
Wir halten es für wichtig, die Präambel so zu verändern, und zwar allein schon deswe-
gen, weil wir damit größere Änderungen vermeiden können, die sonst notwendig wer-
den. 
 
Herr Dr. Jürgens, ich komme zu dem, was Sie gesagt haben. Als guter Diplomat kann 
ich Ihnen sagen, dass wir durchaus auch Änderungsvorschläge anderer Fraktionen mit-
tragen, wenn sie in überschaubarem Rahmen sind. Es kommt auf das Ziel an, das der 
Vorschlag enthält. 
 
Wir halten uns aber an die Vorgabe, dass eine behutsame Änderung der Verfassung 
vorgeschlagen werden soll. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich glaube, 
dass es sehr wichtig ist, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Denn das berührt auch die 
Frage – ich sage es jetzt einmal so –, ob wir den Rahmen sprengen, den diese Enque-
tekommission hat. Das wird dann aber auch eine Frage sein, die wir in den jeweiligen 
einzelnen Diskussionen, die wir hier führen werden, werden beantworten müssen. Man 
muss auch objektiv sehen, dass das natürlich auch ständig mit den Fraktionen rückge-
koppelt werden muss. Das ist vielleicht für Sie nicht ganz so problematisch, aber das 
wird bei den großen Parteien sicher zu berücksichtigen sein. 
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Aber ich kann Ihnen durchaus sagen, dass es dort einige Punkte geben wird – es liegen 
ja noch nicht von allen Fraktionen alle Vorschläge auf dem Tisch –, bei denen wir uns 
vorstellen können, das auch mitzutragen. Aber, ich sagte es bereits, etwas können wir 
nicht mittragen. Ich glaube, das war bisher auch in der Enquetekommission Konsens. 
Wir können nicht praktisch zwei Drittel der Artikel der Hessischen Verfassung verbear-
beiten. Ich habe dieses Wort ganz bewusst gewählt. 
 

(Zuruf) 
 
— Entschuldigung, Sie brauchen sich doch nur anzugucken, was von Frau Reitzmann 
heute vorgelegt wurde. Daraus geht das hervor. Das ist eine Frage der Addition. – Das 
halte ich so mit Sicherheit nicht für machbar. 
 
 
SV Prof. Dr. Wieland: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Es ist vielleicht 
etwas kühn, als Sachverständiger in die politische Diskussion einzugreifen. Aber in ge-
wisser Weise fühle ich mich in der Auffassung bestätigt, dass eine Verfassung letztend-
lich doch etwas eminent Politisches ist. Auch wenn es vielleicht manchmal zu Beginn 
unserer Beratungen erhofft wurde, zeigt sich, dass man nicht sagen kann: Es gibt Din-
ge, die man rein technisch erledigen kann, die können wir gewissermaßen abhaken. 
Vielmehr stoßen naturgemäß, weil vier verschiedene Parteien beteiligt sind, in dem Au-
genblick, in dem es konkret wird, die politischen Vorstellungen auch aufeinander. 
 
Diese Vorstellungen sind ganz offensichtlich auch in entsprechenden Pressekonferen-
zen nach außen getragen worden. Ich verstehe die bisher geführte Diskussion ein 
Stück weit als Aufarbeitung dessen im inneren Bereich, was nach außen getragen wur-
de. Ich denke, das ist völlig legitim. 
 
Ich würde jetzt nur einfach Folgendes sagen wollen. Habe ich das ganz missverstan-
den, oder kann ich aus all dem, was bisher gesagt wurde, doch folgenden Schluss zie-
hen? Alle Beteiligten haben jetzt ihre Positionen erst einmal gewissermaßen abge-
steckt. Sie haben gesagt: Dieses hätten wir gerne. – Die CDU-Fraktion würde die Ände-
rungen gerne begrenzt sehen und verweist darauf, dass man einen Auftrag in begrenz-
tem Umfang erhalten. Die FDP-Fraktion möchte vor allen Dingen die Verfassung in 
Fragen der Wirtschaft ändern. Das wird möglicherweise auch von der CDU-Fraktion 
unterstützt. Das ist natürlich sicherlich ein Stück weit nicht nur etwas, was rein techni-
scher Natur ist. Deshalb wird umgekehrt von der SPD-Fraktion die Auffassung vertre-
ten, den Punkt mit der Wirtschaft in der Verfassung möchte man eher so belassen, wie 
es jetzt ist. Das entspricht eigentlich dem Ansatz der CDU-Fraktion, die sagt: Wir rühren 
die gesamte Verfassung möglichst wenig an. – Dabei zeigt sich, dass man bei dem All-
gemeinen wahrscheinlich leicht Einigkeit herstellen kann, aber beim Konkreten dann die 
unterschiedlichen Punkte genannt werden. 
 
Auch die GRÜNEN haben gewisse Punkte genannt, die für sie wichtig sind. 
 
Ich würde sagen, es ist ein relativ normaler Prozess, dass zunächst einmal alle Beteilig-
ten ihre Positionen auf den Tisch legen. Bisher hat niemand gesagt, dass er nicht zu 
Verhandlungen bereit wäre. Jedenfalls hat das hier niemand gesagt. Bei den Presse-
konferenzen war ich nicht dabei. Dazu kann ich nichts sagen. Das ist aber doch eigent-
lich eine gute Voraussetzung dafür, jetzt einmal zu versuchen, festzustellen, welche 
Schnittmengen es gibt. Die sollten möglicherweise gar nicht zu groß sein. Denn sonst 
könnte es zu einer Verfassungsgebung kommen. Ich denke, das kann man aber nur 
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feststellen, wenn man jetzt in einem großen oder in einem kleineren Kreis versucht, 
auszuloten, welche Einigungsmöglichkeiten bestehen. Natürlich wird niemand da unge-
schoren herausgehen. Das haben Kompromisse nun einmal so an sich. Dazu könnte 
man auch als Sachverständige etwas sagen. 
 
Ich möchte auf Ihre Frage zu sprechen kommen. Wir haben schon einmal in aller Breite 
die Frage der Einzelabstimmung oder der Gesamtabstimmung erörtert. Dazu kann man 
im Vorhinein jetzt schwer Theoretisches sagen. Das wird auch nicht bei 41, 31 oder 21 
Änderungen liegen. Der qualitative Unterschied ist da nicht so gegeben. 
 
Nach meinem Eindruck wird die Enquetekommission entweder ein Ergebnis erzielen. 
Dann wird es vermutlich, da man mit irgendetwas vor die Öffentlichkeit treten will, eher 
viel sein. Es wird dann darauf hinauslaufen, dass doch ein bisschen etwas zusammen-
kommt. Das wird selbst dann der Fall sein, wenn man versucht, den Rahmen eng zu 
halten. Das ist jetzt aber eine reine Prognose. 
 
Vielleicht kann man sich letztlich gar nicht einigen. Aber ich würde jedenfalls an dieser 
Stelle die Hoffnung noch nicht aufgeben und sagen: Vielleicht könnten wir jetzt einfach 
die Nachbearbeitung der Öffentlichkeitsarbeit beenden und uns darauf einigen, uns 
einmal anzuschauen, was von den vier Richtungen eingebracht wurde und was da 
möglicherweise konsensfähig ist. Dabei sollten wir natürlich im Hinterkopf behalten, 
dass es keine neue Verfassung geben soll. 
 
Das wollte ich nur so als unpolitische Bemerkung eines Wissenschaftlers sagen. 
 
 
Vorsitzender: Ich frage die anderen Sachverständigen, ob auch sie auf die Frage des 
Herrn Posch eingehen wollen. Herr Posch fragte, welche Auswirkungen der Umfang der 
Veränderungen auf den Modus der Volksabstimmung habe. – Im Moment besteht kein 
Bedarf. 
 
Ich bin Herrn Prof. Wieland sehr dankbar. Er sagte das, was ich angedroht hatte, näm-
lich eine Art Zusammenfassung, die breiten Konsens finden kann. Ich muss das kaum 
wiederholen. Sie haben genau das ausgedrückt, was auch ich habe sagen wollen. Viel-
leicht kann ich das noch mit ein paar Anmerkungen ergänzen.  
 
Ich bin weiterhin der Auffassung – das war auch am Anfang sehr deutlich –, dass nie-
mand eine Totalrevision will. Niemand hat gesagt: Wir wollen das Jahr 1946 aus der 
Verfassung gewissermaßen streichen und 2004 oder 2006 darüberschreiben. Das hat 
sicherlich auch etwas mit dem Umfang zu tun. 
 
Alle sagten auch: Wir wollen den historischen Charakter bewahren. Dann beginnen al-
lerdings die unterschiedlichen Interpretationen darüber, was das im Einzelnen bedeutet 
und was das Essenzielle am historischen Charakter ist. 
 
Zweitens. Es gibt den Willen zur Reform. Der ist zwar unterschiedlich ausgeprägt, und 
es werden unterschiedliche Akzente gesetzt. Aber das halte ich zwischen demokrati-
schen Parteien, die sich in den Prozess der Reform der Verfassung hineinbegeben, für 
ganz normal. 
 
Drittens halte ich fest – das ist für mich das Entscheidende –, dass hierzu, erstens, alle 
heute gesagt haben, es lohne sich, nach einem Konsens und nach den Schnittstellen 
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der Gemeinsamkeiten zu suchen. Des Weiteren haben, zweitens, auch alle gesagt, es 
gebe keine Tabus. 
 
Ich gehe davon aus, dass das, was bisher öffentlich gemacht wurde, zunächst einmal 
so gedacht war, dass sich alle positioniert haben. Nachdem diese Positionierung statt-
gefunden hat, ist der nächste Schritt, jetzt zu schauen: Wie können wir uns aufeinander 
zu bewegen, was sind die Grundsätze, die unverzichtbar sind und möglicherweise ei-
nen Kompromiss ausschließen, und wo gibt es durchaus Flexibilität, sowohl die eigene 
Position, die jetzt dargestellt wurde, noch einmal zu verändern als auch andere Positio-
nen zu übernehmen? 
 
Ich halte das weiterhin für einen ganz offenen Prozess. Ich meine, das, was Herr Prof. 
Wieland gesagt hat, stellt unseren nächsten Auftrag dar, wobei ich durchaus aber auch 
andere Vorschläge habe, wie wir verfahren könnten. In der Sitzung der Enquetekom-
mission im Juli 2004 werden wir das komplette Paket der Änderungsvorschläge vorlie-
gen haben. Wir könnten dann tatsächlich nach den Schnittmengen und nach den Kom-
plexen suchen, bei denen sich die Beratung lohnt, um damit die Kompromiss- und Kon-
sensfindung voranzutreiben. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich will nur noch etwas zum Verfahren sagen. Sie sollten noch 
ein bisschen konkretisieren, was Sie wollen. Ich sage es einmal so: Stetige zusätzliche 
Termine für die Arbeit der Enquetekommission wären grundsätzlich nicht machbar. Das 
muss man klar sehen. Ich halte es de facto für ausgeschlossen, dass wir noch zusätzli-
che Termine hinbekommen. Das wollte ich nur für den Fall sagen, dass ich das richtig 
verstanden habe. Ansonsten bitte ich, mich zu korrigieren. 
 
Zweiter Punkt. Herr Vorsitzender, ich sehe das nicht so rosarot wie Sie. 
 
 
Vorsitzender: Ich bin zu Optimismus verpflichtet. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Das weiß ich. Auch ich habe durchaus die Möglichkeit, zwi-
schen den Zeilen zu interpretieren. Die Frage, ob die sozialen und wirtschaftlichen Be-
stimmungen für unantastbar erklärt werden sollen, wurde mit ausschweifigen Bemer-
kungen beantwortet. Da war von sozialem Impetus die Rede und davon, man möge es 
nicht primitivieren. Das ist ein Wort, das ich hier in der Enquetekommission gelernt ha-
be. Herr Vorsitzender, ich denke schon, dass ich es nicht ganz so darstellen würde, wie 
Sie es gerade getan haben. 
 
Mein Plädoyer ist folgendes: Vielleicht wäre es richtig und wichtig, dass sich die vier 
Obleute am Rande des nächsten Plenums noch einmal zusammensetzen 
 
 
Vorsitzender: Sehen Sie, das war damit gemeint. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: und in einer offenen Diskussion einmal wirklich erörtern, ob es 
unter den jetzt vorliegenden Gegebenheiten eine Möglichkeit gibt, sinnvoll weiterzuma-
chen, oder ob man einvernehmlich sagen sollte: Das, was vorgeschlagen wurde, ist so 
umfassend und vielleicht auch so divergent, dass wir uns mit Bedauern, aber auch auf-
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grund der Notwendigkeit, auf unsere Zeit schauen zu müssen, von einer weiteren Arbeit 
zurückziehen. Man sollte am Rande des nächsten Plenums erörtern, ob noch eine Mög-
lichkeit besteht und auch, inwieweit sich welche Fraktion ungefähr bewegen könnte. 
Dann lässt sich das relativ einfach eingrenzen. 
 
Auch das möchte ich noch einmal deutlich machen: Auch wenn natürlich derzeit noch 
keine Aussage darüber gemacht werden kann, ist die Frage der Abstimmungsmodalitä-
ten immer aktuell. Als Sachverständiger wollte ich auch keine Aussage darüber ma-
chen, solange ich die Vorschläge nicht kenne und auch nicht weiß, wie viele es denn 
später werden. Die Frage wird also immer aktuell bleiben. Sie steht bei allen Überle-
gungen grundsätzlich im Hintergrund. Das war auch der Punkt unserer Überlegungen 
gewesen, weswegen wir so wenige Vorschläge gemacht haben. De facto ist es so, dass 
wir bei den verschiedenen inhaltlichen Punkten, die es vermutlich geben wird, unserer 
Meinung nach keine Abstimmung en bloc werden durchführen können. Deswegen muss 
das aber in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Das wäre der zweite Punkt, den 
wir noch einmal im Obleutegespräch erörtern sollten. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich finde es etwas bedauerlich, dass Herr Wintermeyer 
jetzt praktisch zu erkennen gegeben hat, wohin er sich wünscht, dass die Reise gehen 
soll. 
 

(Zuruf: Er hat nur das wiederholt, was er zuvor gesagt hat!) 
 
– Ich denke, dass er schon etwas mehr gesagt hat. Herr Wintermeyer, ich habe schon 
ein wenig den Eindruck, dass Sie den Punkt suchen, ab dem Sie sagen können: Bis 
hierhin und nicht weiter. – Das finde ich sehr bedauerlich. 
 
Wir werben jetzt noch einmal dafür, hier in der Enquetekommission die Arbeit der Kom-
promisssuche aufzunehmen. Ich muss auch ehrlich sagen: Selbstverständlich kann der 
Herr Vorsitzende zu einem Obleutegespräch einladen. Aber wir möchten gerne die Ar-
beit zur Suche nach einem Kompromiss hier in der Enquetekommission mit wissen-
schaftlicher Begleitung leisten. So war die Arbeit der Enquetekommission auch ange-
legt. Wir halten es nicht für zielführend, wenn sich die Obleute in Gesprächen am Ran-
de des Plenums noch einmal und noch einmal in die Augen schauen, dabei dieselben 
Runden drehen und dann meinen, die Arbeit, die hier geleistet werden muss, ersetzen 
zu können. 
 
Wir sind heute einen Schritt weiter gekommen. Alle Parteien haben das Profil ihrer Posi-
tionen zu erkennen gegeben. Wir werden wissenschaftlich beraten und haben das noch 
viel zu wenig in Anspruch genommen. Deshalb möchte ich für die SPD jetzt sagen: Herr 
Wintermeyer, vielleicht gibt es zwischen den Obleuten etwas zu bereden. Aber die Ar-
beit der Kompromisssuche sollte in der Enquetekommission stattfinden. 
 
 
Vorsitzender: Ich glaube, zwischen den beiden Positionen besteht kein Widerspruch. 
Selbstverständlich hatte ich mir vorgenommen, am Rande des Plenums mit den Obleu-
ten über die Verfahrensschritte zu sprechen, die wir als nächstes gehen müssen. Wir 
sollten die nächsten Sitzungen entsprechend vorbereiten. Die Konsensfindung muss 
organisiert werden. Mir geht es darum, die Verfahrensschritte zu besprechen. Ich glau-
be, die Zeit, die wir hier in der Enquetekommission verbringen, ist zu kostbar, um solche 
Dinge in dieser Runde zu besprechen. 
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Punkt 2: 
 
Vorbereitung der nächsten Sitzungen 
 
 
Der Vorsitzende bittet die Fraktionen, ihre Änderungsvorschläge rechtzeitig bekannt zu 
geben, damit diese noch vor der nächsten Sitzung versandt werden könnten und alle 
Mitglieder der Enquetekommission jeweils das gesamte Paket in Händen hielten. 
 
Er beabsichtige, am Rande der nächsten Plenarsitzungsrunde mit den Obleuten das 
weitere Vorgehen zu besprechen, ob man z. B. Artikel für Artikel beraten solle oder in 
Blöcken. Eventuell könne man sich auch schon auf die Suche nach Schnittmengen be-
geben. Auf jeden Fall wolle er die nächste Sitzung etwas vorstrukturieren. 
 
 
Auf Nachfrage des Vorsitzenden teilt Abg. Dieter Posch mit, mit Ausnahme von Vor-
schlägen zur Frage der Behandlung der Finanzen in der Hessischen Verfassung könne 
seine Fraktion Vorschläge unterbreiten. 
 
 
Der Vorsitzende fährt fort, er bitte darum, dass die Vorschläge eine Woche vor der 
nächsten Sitzung vorlägen. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens teilt mit, er halte es für unwahrscheinlich, dass dies seiner 
Fraktion gelingen werde. 
 
 
Der Vorsitzende wiederholt, er bitte darum, dies zu ermöglichen. Mehr als bitten könne 
er nicht. 
 
 
 
Punkt 3: 
 
Vorbereitung der Anhörung am 7. Juli 2004 
 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Innenausschuss ebenfalls am 7. Juli 2004 
eine öffentliche mündliche Anhörung, zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU für 
ein Gesetz zur Sicherung der staatlichen Neutralität, Drucks. 16/1897 neu, durchführen 
werde. Es stehe deshalb zu befürchten, dass die öffentliche Anhörung der Enquete-
kommission kaum Würdigung in der Öffentlichkeit finden werde. 
 
Umgekehrt wisse er aber auch um die Problematik, die sich mit einer Verschiebung der 
Anhörung ergeben werde, müsste doch ein neuer Termin gefunden und alle Anzuhö-
renden umgeladen werden. Deshalb plädiere er dafür, die Anhörung zu dem verabrede-
ten Termin abzuhalten, obwohl man wisse, dass das öffentliche Interesse nicht sehr 
groß sein werde. 
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Abg. Dr. Judith Pauly-Bender legt dar, auch sie fände es bedauerlich, wenn der Anhö-
rung nicht die öffentliche Aufmerksamkeit zuteil werde, die sie verdient hätte. Falls man 
die Anhörung verschieben werde, würde diese aber erst nach der Sommerpause statt-
finden können. Sie hielte es aber für sinnvoll, dass man sich mit der Bedeutung des his-
torischen Charakters der Hessischen Verfassung auseinander setze, bevor man in die 
Beratung der Vorschläge für die einzelnen Artikel einsteige. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer legt dar, seine Fraktion sei gegen eine Verlegung der Anhö-
rung. Man habe sich frühzeitig auf diesen Termin verständigt und auch die Anzuhören-
den entsprechend eingeladen. 
 
Die Anhörung werde nicht unter dem Gesichtspunkt durchgeführt, welches öffentliche 
Interesse damit erzielen könne. Vielmehr wolle man sich zu einer Fragestellung unter-
schiedliche Positionen anhören. So könne man z. B. auch die Bestimmungen zur To-
desstrafe als Teil des historischen Charakters der Hessischen Verfassung verstehen, 
hätten die Bestimmungen doch dazu gedient, dass sich kein Widerspruch zu dem da-
mals geltenden Besatzungsrecht ergeben habe. 
 
Er könne dem Vorschlag der Abg. Dr. Judith Pauly-Bender zustimmen, dass man in die 
inhaltliche Diskussion über die einzelnen Bestimmungen erst eintrete, nachdem die An-
hörung durchgeführt worden sei. 
 
Er denke, man solle an dem Anhörungstermin auch unter dem Gesichtspunkt festhal-
ten, dass die Anhörung bei einer Verschiebung erst nach der Sommerpause stattfinden 
könne. Diese weitere Verzögerung wäre aber angesichts des Zeitdrucks, den man sich 
selbst gesetzt habe, wenig hilfreich. 
 
 
Auf Nachfrage des Vorsitzenden teilt Abg. Dieter Posch mit, er sei mit der Beibehal-
tung des Termins der Anhörung einverstanden. 
 
 
Der Vorsitzende hält fest, auch Abg. Dr. Andreas Jürgens habe sein Einverständnis zur 
Durchführung der Anhörung am 7. Juli 2004 signalisiert. 
 
Als externe Sachverständige seien Prof. Dr. Denninger, Prof. Dr. Simon, Prof. Dr. Wür-
tenberger und Prof. Dr. Groß geladen. Daneben seien als Anzuhörende die rechtswis-
senschaftlichen Fakultäten der hessischen Universitäten eingeladen worden, des Wei-
teren noch gesellschaftlich relevante Verbände. Inzwischen habe es schon eine Reihe 
von Zusagen gegeben. Die entsprechende Liste könne den Fraktionen zur Kenntnis 
gegeben werden. 
 
Die Enquetekommission würde demnach am 7. Juli 2004 in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in 
nicht öffentlicher Sitzung tagen und in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr die öffentliche An-
hörung im Sitzungssaal 119 M abhalten. Es sei vorgesehen, dass die vier externen 
Sachverständigen mit Statements von jeweils 20 Minuten beginnen würden. 
 
Er, so der Vorsitzende, habe den Präsidenten des Hessischen Landtags gewinnen kön-
nen, die Anhörung zu eröffnen und Begrüßungsworte zu sprechen. Er gehe davon aus, 
dass er, so der Vorsitzende, danach die Anhörung leiten werde. 
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Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, auch er hielte es für sinnvoll, mit der Diskussion 
über die einzelnen Vorschläge erst nach der Durchführung der Anhörung zu beginnen. 
Dann erhebe sich aber die Frage, ob man sich der Mühe unterziehen müsse, die aus-
formulierten Vorschläge noch vor der Sitzung am 7. Juli 2004 vorzulegen. Des Weiteren 
sei zu fragen, was man dann während der nicht öffentlichen Sitzung beraten wolle. 
 
 
Der Vorsitzende bringt vor, bisher habe man sich auf den ersten Hauptteil der Verfas-
sung beschränkt, in der nicht öffentlichen Sitzung am 7. Juli 2004 könne man dann ei-
nen Durchgang durch die gesamte Verfassung machen. Außerdem bestehe wieder die 
Möglichkeit, dass die Fraktionen nach der Präsentation der einzelnen Vorstellungen 
Kommentierungen abgäben. Eventuell könne man, so der Vorsitzende, auch schon 
einmal schauen, wo Gemeinsamkeiten bestehen könnten. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender spricht sich dafür aus, die Tagesordnung der nicht öf-
fentlichen Sitzung am 7. Juli 2004 möglichst konkret zu gestalten. Sie rege an, dass 
man sich nur über die Vorschläge für den zweiten Hauptteil der Hessischen Verfassung 
unterhalte und keinen weiteren Punkt auf die Tagesordnung nehme. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer gibt zu bedenken, wenn man am 7. Juli 2004 noch eine nicht 
öffentliche Sitzung mit diesem Inhalt abhalten wolle, dann bitte er darum, den Sachver-
ständigen die Teilnahme daran freizustellen. 
 
Er halte den Vorschlag des Abg. Dr. Andreas Jürgens für nachdenkenswert, den Termin 
zur Abgabe der Änderungsvorschläge für den zweiten Hauptteil nach den 7. Juli 2004 
zu legen. Er halte es nicht für notwendig, dass man diese Vorschläge bereits am 7. Juli 
2004 diskutiere, also noch bevor man die Anhörung durchgeführt habe. 
 
 
Auf Nachfrage des Vorsitzenden konkretisiert Abg. Axel Wintermeyer, er halte es 
nicht für notwendig, am 7. Juli 2004 vor der öffentlichen Anhörung eine nicht öffentliche 
Sitzung abzuhalten. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens teilt mit, seine Fraktion würde sich in der Lage sehen, rela-
tiv kurzfristig mitzuteilen, an welchen Stellen man im 2. Hauptteil der Verfassung Ände-
rungsbedarf in welcher Richtung sehe. Ausformulierte Textvorschläge würden hinge-
gen, da sie sorgfältig bedacht werden müssten, länger dauern. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender führt aus, auch sie hielte es nicht für notwendig, an ei-
ner nicht öffentlichen Sitzung am 7. Juli 2004 festzuhalten. Nicht nur auf der Seite der 
Abgeordneten, sondern auch auf der Seite der Sachverständigen gebe es Überschnei-
dungen zwischen den beiden an diesem Tag stattfindenden Anhörungen. Sie denke, 
man solle auch den Sachverständigen entgegenkommen und auf die nicht öffentliche 
Sitzung verzichten. 
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Der Vorsitzende teilt mit, man werde sich auch mit den Vorschlägen auseinander set-
zen müssen, die die Enquetekommission unaufgefordert erreicht hätten, und auch mit 
denen, die eventuell noch eingingen. MinRin Reitzmann habe angeboten, auch zu die-
sen Vorschlägen eine Synopse zu fertigen. Denn auch zu diesen Vorschlägen müssten 
die Fraktionen zu einem späteren Zeitpunkt Stellung beziehen. Insofern sei er sich nicht 
sicher, ob man es sich leisten könne, auf die nicht öffentliche Sitzung am 7. Juli 2004 zu 
verzichten. Ihm, so der Vorsitzende, würde es ausreichend erscheinen, wenn die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bis dahin vorlegen würde, wo sie Änderungsbedarf in 
welcher Richtung sehe. Denn zu Recht hätten alle darauf hingewiesen, dass es sich 
zunächst um eine politische Kommentierung und Bewertung der einzelnen Vorschläge 
handeln werde. 
 
Er, so der Vorsitzende, lege Wert darauf, dass alle Vorschläge vor der Sommerpause 
auf dem Tisch lägen und man die Synopse noch vor der Sommerpause vervollständi-
gen könne. Wenn dies nicht gewährleistet werden könne, müsste man sich, so der Vor-
sitzende, schon zu diesem Zeitpunkt von dem bisher vereinbarten Fahrplan verab-
schieden. Dies, denke er, werde auch der Darstellung der Arbeit der Enquetekommissi-
on gegenüber der Öffentlichkeit schaden. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer teilt mit, die CDU-Fraktion schließe sich dem Wunsch der Abg. 
Dr. Judith Pauly-Bender an, dass man am 7. Juli 2004 nur die Anhörung abhalte und 
die nicht öffentliche Sitzung ausfallen lasse. Eine Sichtung und Bewertung der Vor-
schläge könne auch ohne eine Sitzung der Enquetekommission vorgenommen werden. 
Er rate dringend, die Vorschläge Dritter nicht in die bereits bestehende Synopse einzu-
arbeiten, sondern hierfür eine eigene anzulegen. 
 
 
Der Vorsitzende bemerkt, dies werde erfolgen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer fährt fort, er teile die Auffassung des Vorsitzenden, dass noch 
vor Beginn der Sommerferien alle Vorschläge vorliegen sollten, damit man sich über die 
Sommerpause damit intensiv auseinander setzen und feststellen könne, wo es Schnitt-
mengen, aber auch, wo es Klippen gebe. Er hielte es auch für sinnvoll, wenn man in 
einem kleinen Kreis, nämlich unter den Obleuten, besprechen würde, wo Möglichkeiten 
der Einigung bestünden und wo nicht. Insofern hielte er es für wichtig, dass die Vorstel-
lungen der einzelnen Fraktionen zumindest in Stichpunkten vorlägen, damit man sich 
nach der Sommerpause darüber verständigen könne, ob man in die Arbeit richtig 
einsteigen oder sie beenden wolle. 
 
 
Der Vorsitzende hält fest, die nicht öffentliche Sitzung am 7. Juli 2004 werde ent-

fallen, man werde sich demnach um 13 Uhr zur Anhörung treffen. 
 
Des Weiteren gebe er zu Protokoll, dass die Vorschläge aller Fraktionen bis 
Montag, den 12. Juli 2004, einzureichen seien. Falls es nicht möglich sein 
sollte, ausformulierte Vorschläge vorzulegen, reiche es aus, wenn aus der 
Vorlage die Intention der Änderung deutlich werde. 
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SV Prof. Dr. Stolleis führt aus, wenn die Synopse vollständig vorliege, beginne erst die 
eigentliche Arbeit. Aus Beispielen anderer Reformen der Verfassungen wisse er, dass 
es sich als hilfreich erwiesen habe, wenn eine kleine Gruppe einen Textvorschlag erar-
beite, der dann diskutiert werden könne. Die Feinarbeit erweise sich als außerordentlich 
zeitraubend. Dies könne im Rahmen der Sitzungen der Enquetekommission kaum ge-
leistet werden. Für ihn erhebe sich insofern die Frage, ob es denkbar wäre, dass man 
nach der Sommerpause eine Arbeitsgruppe einrichte, die z. B. aus vier Abgeordneten 
der Enquetekommission und den vier Sachverständigen bestehen könne, in der am 
Text gearbeitet und in der man ausloten könne, ob z. B. im Grundrechtsteil die Positio-
nen in Einklang gebracht werden könnten. Auf diese Art und Weise wäre es, so SV 
Prof. Dr. Stolleis, eventuell möglich, im September 2004 einen Textvorschlag zu haben, 
den man miteinander diskutieren könne. 
 
 
Der Vorsitzende bemerkt, das von SV Prof. Dr. Stolleis vorgeschlagene Verfahren hal-
te er für einen möglichen Weg. Er beabsichtige, am Rande der nächsten Plenarsit-
zungsrunde mit den Obleuten darüber zu reden, wie weiter verfahren werden solle. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender dankt SV Prof. Dr. Stolleis für den Bericht, wie an ande-
rer Stelle verfahren worden sei. Sie halte den Vorschlag für sinnvoll. 
 
Sie denke, man solle aber auch prinzipiell darüber nachdenken, wie man den Sachverstand 
der beigeordneten Sachverständigen für die Arbeit der Enquetekommission besser nut-
zen könne. Sie könne sich auch vorstellen, dass man sich in der ersten Sitzung, in der 
die Vorschläge aller Fraktionen vorlägen, diese von den Sachverständigen kommentie-
ren lasse. Dadurch würde man, so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, die Möglichkeit erhal-
ten, die Positionen einmal aus einem anderen Blickwinkel bewerten zu können. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer legt dar, die Arbeit der Enquetekommission sei zunächst auch 
eine politische. Dementsprechend müsse man sich auch zunächst darüber verständi-
gen, worauf man sich einigen könne und worauf nicht, bevor man daran gehe, ausfor-
mulierte Vorschläge zu erarbeiten. 
 
Er wolle deshalb den Vorschlag des Vorsitzenden aufgreifen, dass vor der Sommer-
pause die Vorschläge aller Fraktionen zumindest in Rohform vorlägen und man nach 
der Sommerpause dann in die politische Abstimmung eintrete, sofern dies noch not-
wendig sei. Das, was die einzelnen Fraktionen dann sagten, müsse aber bindend sein. 
Es könne nicht sein, dass eine Fraktion zunächst erkläre, man wolle möglichst wenige 
Änderungen an der Hessischen Verfassung vornehmen, dann aber umfassende Vor-
schläge für deren Reform unterbreite. 
 
Wenn man solche belastbaren Aussagen habe, könne man sich auch über einzelne 
Formulierungen unterhalten. Er warne aber davor, diese Arbeit ausufern zu lassen. 
Denn damit würde man, so Abg. Axel Wintermeyer, die Sachverständigen überlasten, 
die auch universitär zu forschen hätten. 
 
 
Der Vorsitzende bemerkt, er habe den Vorschlag des SV Prof. Dr. Stolleis so verstan-
den, dass die Arbeitsgruppe auf der Grundlage eines bis dahin gefundenen Konsenses 
tätig werden solle. 
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Abg. Dieter Posch führt aus, da jede Fraktion ihre Vorschläge mit ihren jeweiligen 
Sachverständigen abgestimmt hätte, hielte er es nicht für notwendig, diese noch einmal 
aus verfassungsrechtlicher Sicht bewerten zu lassen. 
 
Falls es zu einem Konsens komme, könne man dem Vorschlag des SV Prof. Dr. Stolleis 
folgen und eine Arbeitsgruppe einrichten, bei der dann die Beratung durch die Wissen-
schaftler fester Bestandteil sein müsse.  
 
 
 
Punkt 4: 
 
Vorbereitung der öffentlichen Veranstaltung im Rahmen des 
Hessentags am Mittwoch, den 23. Juni 2004 
 
 
Der Vorsitzende teilt mit, am Mittwoch, den 23. Juni 2004, sei in der Zeit von 12 bis 
13.30 Uhr eine Podiumsveranstaltung im Zelt der Landesausstellung vorgesehen, an 
der die vier Obleute und er teilnehmen würden und bei der es ebenfalls um die Frage 
gehen werde, welche Bedeutung der historische Charakter der Hessischen Verfassung 
für deren Reform haben werde. 
 
Man habe sich darum bemüht, ein Auditorium zu erhalten, und habe, nachdem man 
sich an die Parteien vor Ort gewandt habe, von einer den Hinweis erhalten, dass diese 
Veranstaltung zu einem Zeitpunkt stattfinde, zu dem normale Berufstätige arbeiten wür-
den. Den Zeitpunkt der Podiumsveranstaltung habe man aber kaum noch beeinflussen 
können. 
 
Des Weiteren habe man die Gymnasien und gymnasialen Oberstufen über das Staatli-
che Schulamt angeschrieben. Er gehe deshalb davon aus, dass man Schülerinnen und 
Schüler als Zuhörerinnen und Zuhörer haben werde. 
 
Herr Dinges sei gebeten worden, die Moderation des Podiumsgesprächs zu überneh-
men. Er habe mitgeteilt, bevor er zusage, zunächst noch einmal die am heutigen Tage 
stattfindende Pressekonferenz der Obleute und des Vorsitzenden der Enquetekommis-
sion abwarten zu wollen. Falls Herr Dinges nicht zur Verfügung stehen sollte, werde 
man einen anderen Moderator finden müssen. 
 
Herr Dinges habe auch die Frage nach dem Wert einer solchen Podiumsdiskussion 
aufgeworfen. Er habe gefragt, ob eine solche Veranstaltung sinnvoll sei, da die vier im 
Landtag vertretenen Parteien gegenwärtig eigentlich nur mitteilen könnten, dass die 
Positionen momentan so weit auseinander lägen, dass noch nicht sicher sei, ob man 
später ein gemeinsames Ergebnis werde präsentieren können. Zugespitzt könne man 
also fragen, ob es sinnvoll sei, jetzt vor die Öffentlichkeit mit der Aussage zu treten, 
man könne gegenwärtig nichts vorlegen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer legt dar, er habe bereits mehrfach davor gewarnt, in diesem 
Stadium in die Öffentlichkeit zu gehen. Denn dies werde die Arbeit der Enquetekom-
mission zusätzlich erschweren. Er könne der kritischen Fragestellung des Vorsitzenden 
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beipflichten, wolle aber deutlich zu verstehen geben, dass sich seine Fraktion dieser 
Veranstaltung nicht entziehen werde, wenn sie von den anderen Fraktionen gewünscht 
werde.  
 
 
Abg. Armin Klein (Wiesbaden) legt dar, auch er vertrete die Ansicht, eine solche Dis-
kussion sei gegenwärtig wenig sinnvoll, da man keine Ergebnisse vorweisen könne. Er 
könne insofern Herrn Dinges und Abg. Axel Wintermeyer beipflichten. Die Zuhörer woll-
ten von den Parteien Substanzielles hören. Man habe versprochen, den Konsens zu 
suchen. Diesen könne man aber gegenwärtig nicht einmal im Ansatz vorweisen. Inso-
fern werde diese Veranstaltung keinen Nutzen für die Arbeit der Enquetekommission 
haben. Sie werde der Enquetekommission eher schaden. 
 
 
Der Vorsitzende entgegnet, er habe auf ein Problem aufmerksam machen wollen. Er 
habe aber nicht dafür plädieren wollen, die Veranstaltung abzusagen. Die Podiumsdis-
kussion sei im Programm des Hessentages aufgeführt. Eine Absage würde vermutlich 
ebenfalls nicht sonderlich förderlich sein. 
 
Er halte es für sehr gut möglich, dass man in einem öffentlichen Dialog die Probleme 
erörtere, die ein solches Reformvorhaben nach sich ziehe. Er messe einer solchen Po-
diumsveranstaltung einen Wert an sich bei, könne sie doch zeigen, dass man mit Ernst 
an die Aufgabe herangehe und dass sich alle Parteien trotz der bestehenden Differen-
zen darum bemühten, einen Konsens zu finden. Er denke, es spreche für eine Demo-
kratie, wenn man so etwas öffentlich diskutiere. 
 
Er habe schlichtweg auf die Problematik hinweisen, aber nicht dafür plädieren wollen, 
die Veranstaltung abzusagen. 
 
 
Abg. Dieter Posch führt aus, der Schaden einer Absage wäre vermutlich größer, als 
wenn man die Podiumsdiskussion durchführe. 
 
Er teile die Auffassung des Vorsitzenden, dass man die Frage, wie man in einer En-
quetekommission zu einer Reform der Hessischen Verfassung kommen könne, in der 
Öffentlichkeit diskutieren könne. Dabei könne man ganz offen sagen, wie ein solcher 
Meinungsbildungsprozess zustande komme. Er sehe keinen Grund, warum man dies 
nicht dokumentieren und warum man nicht die unterschiedlichen Interessenlagen dar-
stellen sollte. 
 
 
Der Vorsitzende hält fest, man sei sich weiterhin darüber einig, die Podiumsveranstal-
tung abzuhalten. 
 
 
MinRin Reitzmann teilt mit, in dem Schreiben an das Staatliche Schulamt habe man 
mitgeteilt, dass es bei der Podiumsveranstaltung nicht nur um die Bedeutung des histo-
rischen Charakters der Hessischen Verfassung für deren Reform gehe, sondern dass 
auch die Möglichkeit bestehe, dass die Fraktionen und Parteien ihre Position verdeutli-
chen könnten. 
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Abg. Axel Wintermeyer entgegnet, es sei verabredet gewesen, dass man sich auf der 
Podiumsveranstaltung mit der Bedeutung des historischen Charakters der Hessischen 
Verfassung beschäftigen wolle. Er bitte darum, dass auch bei den Zuhörerinnen und 
Zuhörern kein anderer Eindruck erweckt werde. Selbstverständlich werde man aber, 
wenn aus dem Auditorium auch Fragen zu anderen Themen gestellt würden, diese be-
antworten. 
 
 
Der Vorsitzende bemerkt, die Bedeutung des historischen Charakters der Hessischen 
Verfassung für ihre Reform sei der Anker der Veranstaltung. Man habe nur, wie bereits 
von Abg. Axel Wintermeyer dargelegt, die Möglichkeit eröffnen wollen, auch auf Fragen 
des Auditoriums eingehen zu können, die nicht zu dieser Thematik gehörten. 
 
 
 
Punkt 5: 
 
Vorbereitung der anschließend stattfindenden Pressekonfe-
renz 
 
 
Der Vorsitzende teilt mit, er habe für 13 Uhr am Tag der Sitzung der Enquetekommis-
sion zu einer Pressekonferenz geladen, an der die vier Obleute und er teilnehmen wür-
den. Er gehe davon aus, dass er zu Beginn der Pressekonferenz in den aktuellen Dis-
kussionsstand einführen werde, dass danach die Obleute Gelegenheit zur Stellung-
nahme hätten und man anschließend für Fragen der Vertreterinnen und Vertreter der 
Presse zur Verfügung stehe. 
 
Er habe eine schriftliche Presseerklärung vorbereitet, die er den Obleuten gerne zur 
Kenntnis gebe. Sie sei relativ allgemein gehalten. Darüber hinaus bestehe für die ein-
zelnen Fraktionen die Möglichkeit, ebenfalls Presseerklärungen verteilen zu lassen. 
 
Falls Bedarf bestünde, könnten die Obleute die Thematik nach Schluss der Sitzung wei-
ter besprechen. 
 
 
 
Punkt 6: 
 
Verschiedenes 
 
 
a) Weitere Materialie zur Arbeit der Enquetekommission 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, man werde nunmehr die Broschüre von Bodo Pieroth 
und Katrin Haghgu mit dem Titel: „Stärkung der Rechte der Abgeordneten und der Op-
position im Landesverfassungsrecht“ den ordentlichen Mitgliedern der Enquetekommis-
sion zur Verfügung stellen. 
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b) Veröffentlichung der Synopse 
 
Der Vorsitzende teilt mit, er beabsichtige, in dem Obleutegespräch am Rande der 
nächsten Plenarsitzungsrunde auch die Frage anzusprechen, ob man die Synopse, 
wenn sie denn in vollständiger Fassung vorliege, ins Internet stellen und damit der Öf-
fentlichkeit zugänglich machen sollte, um damit das Interesse an der Arbeit der Enquete-
kommission befriedigen zu können. So habe er z. B. Anfragen von ver.di und vom DGB 
nach dem Stand der Beratungen erhalten, die er lediglich mit dem Hinweis darauf habe 
beantworten können, dass man keine Auskünfte geben könne, da in nicht öffentlicher 
Sitzung beraten werde. Die Fraktionen hätten ihre Vorstellungen aber bereits in Presse-
konferenzen öffentlich gemacht. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer hält fest, man werde dies in der Obleutebesprechung noch 
einmal erörtern, gegenwärtig sei es dazu zu keinem Beschluss gekommen. 
 
 
c) Eingegangene Änderungsvorschläge 
 
Der Vorsitzende teilt mit, er halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass er eingehen-
de Änderungswünsche an die Fraktionen weiterleite, damit diese in die Beratungen der 
einzelnen Fraktionen einbezogen und bewertet werden könnten. Die bisher eingegan-
genen Vorschläge würden synoptisch aufbereitet und den Fraktionen spätestens bis zur 
Versendung der Einladung zur nächsten Sitzung zur Verfügung gestellt. 
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Öffentliche Anhörung zu den Fragestellungen: 
 
 
Welche Bedeutung hat der historische Charakter der Hessi-
schen Verfassung für ihre Reform? 
 
 
Welche Bedeutung hat die Hessische Verfassung bei der Ver-
tretung des Landes Hessen nach außen? 
 
 
Präsident Norbert Kartmann: Sehr geehrte Damen, meine Herren, lieber Herr Vorsit-
zender der Enquetekommission – mein Vizepräsident, Herr Kollege Quanz –, verehrte 
Abgeordnete, verehrte Sachverständige! Ich darf Sie als Sachverständige und damit 
Beteiligte an der Diskussion über eine Verfassungsreform und auch die an diesem 
Thema Interessierten, die nicht Parlamentarier sind, ganz herzlich in diesem Landtag 
begrüßen. Vor einem Dreivierteljahr wurde die Enquetekommission eingesetzt und am 
8. Oktober 2003 hat sie sich konstituiert.  
 
Diese Enquetekommission hat den Auftrag – ich zitiere –,  
 

„die Hessische Verfassung auf Veränderungs- und Ergänzungsbedarf zu über-
prüfen und“ 
 

– ich betone jetzt die nächsten beiden Wörter besonders – 
 
„möglichst einvernehmliche Vorschläge unter Wahrung ihrer demokratischen, so-
zialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken zu ihrer Änderung zu unterbreiten.“ 

 
Dabei sind die Empfehlungen der Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessi-
schen Landtages an der Wende zum 21. Jahrhundert“ aus der letzten Legislaturperiode 
– mit dem Kürzel EKP bezeichnet – zu berücksichtigen. Diese Enquetekommission hat-
te in ihrem Abschlussbericht damals ausgeführt, dass sie eine umfassende Novellierung 
der Hessischen Verfassung für erforderlich halte. Sie hat sich bei ihren Vorschlägen 
allerdings auf solche Regelungen beschränkt, die mit ihrem Arbeitsauftrag im Zusam-
menhang standen. Dieser war – wie wir hier im Landtag wissen – recht komplex. Es 
ging darum, „sich mit der verfassungspolitischen Realität des Hessischen Landtages 
angesichts der Veränderungen an Aufgaben auf bundesstaatlicher und europäischer 
Ebene zu befassen“. Insbesondere sollten Empfehlungen vorgelegt werden, „wie die 
Rechte des Parlaments beziehungsweise die Kontrollfunktion des Landtages gegen-
über der Regierung durch Veränderung des Haushaltsrechts zu gestalten sind“. 
 
Zu den Vorschlägen gehörte z. B. die Empfehlung, in Anlehnung an Art. 34 a der Ba-
den-Württembergischen Verfassung eine Verfassungsergänzung vorzunehmen, die 
vorsieht, dass die Landesregierung Stellungnahmen des Landtages maßgeblich zu be-
rücksichtigen hat, wenn Vorhaben der Europäischen Union die Gesetzgebungszustän-
digkeiten der Länder wesentlich berühren bzw. zur Übertragung der Hoheitsrechte der 
Länder an die Europäische Union führen würden. Eine Berücksichtigung der Stellung-
nahmen des Landtages empfahl die EKP auch im Zusammenhang mit der Mitwirkung 
des Landtages bei der Willensbildung des Bundesrates sowie bei Staatsverträgen, 
Verwaltungsabkommen, Ministerpräsidentenkonferenzen, Fachministerkonferenzen und 
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anderer Gremien. Das ist im Übrigen ein Thema, das am Rande der gesamten Födera-
lismusdebatte immer wieder eine Rolle spielt. 
 
Vorab hatte die damalige Enquetekommission den Fraktionen empfohlen, die Wahlperi-
ode von vier auf fünf Jahre zu verlängern und die Verfassung um das Konnexitätsprin-
zip zu ergänzen. Beide Vorschläge sind inzwischen in der 15. Wahlperiode, wie Sie 
wissen, umgesetzt worden, inklusive des Staatszieles „Sport“, was aber damals nicht 
ein Teil des Ergebnisses der Enquetekommission war. 
 
Auch die jetzige Kommission zur Reform der Hessischen Verfassung wird sich noch mit 
möglichen Ergänzungen – sei es im Grundrechtsteil, sei es im Staatsaufbau – ausführ-
lich befassen. Hierzu gibt es bereits Vorschläge aller Fraktionen, was den ersten Haupt-
teil der Verfassung betrifft. Auch für den zweiten Hauptteil werden alle Fraktionen ihre 
Vorstellungen – so ist es verabredet in der Enquetekommission – noch vor der Som-
merpause eingebracht haben. 
 
Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese sind nicht Gegenstand der heuti-
gen Anhörung. Hier geht es um die Herausarbeitung der Bedeutung des historischen 
Charakters der Hessischen Verfassung. Ich persönlich will auch nicht verhehlen, dass 
ich sehr gespannt darauf bin, wie diese Anhörung ausgehen wird und wie von Ihnen die 
Frage unterschiedlich beurteilt wird – da diese Anhörung auch dokumentiert wird, wird 
das auch vielen zugänglich sein –, welche Teile der Hessischen Verfassung zu dem 
gehören, was als historisch zu gelten hat. 
 
Das Wort „Historia“ ist griechischen Ursprungs – die aktuelle griechische Geschichte 
hat mit Sport zu tun und zugegebenermaßen nicht mit der Hessischen Verfassung –  
 

(Heiterkeit) 
 
und bedeutet eigentlich „Wissen, Kunde“. Es geht also um die Erforschung und Unter-
suchung von Ereignissen, ihre Kenntnis und Darstellung. Idealerweise gehen wir also 
hier aus der Anhörung – ich hoffe das sehr – als „Kundige“ heraus. Aber wovon?  
 
Die Hessische Verfassung ist die älteste Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, 
die noch heute in Kraft ist. In zwei Jahren werden wir ihre Begründung zum 60. Mal be-
gehen und auch gebührend feiern. Im Grunde ist sie – von wenigen Änderungen abge-
sehen, die sie seitdem erfahren hat – insgesamt als historisch zu bezeichnen. Es geht 
bei der Fragestellung aber um mehr als um Historie, es geht um einen Brückenschlag in 
die Zukunft, um das, was als Grundidee, als Überzeugung von damals auch heute noch 
Maßstab für unser Verfassungsleben sein kann und sein soll. Es geht nach meiner  
Überzeugung darum, eine Balance zu finden zwischen dem, was es zu bewahren, und 
dem, was es zu ändern gilt. 
 
Die Enquetekommission ist sich einig darin, dass der historische Charakter der Hessi-
schen Verfassung erhalten werden soll. Andererseits ist deutlich geworden, dass insbe-
sondere die Übergangsbestimmungen im zweiten Hauptteil – also die Artikel 151 bis 
161 HV – überprüfungsbedürftig sind, dass – zweitens – etliche Vorschriften der Hessi-
schen Verfassung von Bestimmungen des zweieinhalb Jahre später in Kraft getretenen 
Grundgesetzes überlagert sind und – drittens – dass es in unserer Landesverfassung 
Bestimmungen gibt, die mit der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger nicht 
mehr übereinstimmen.  
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Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit – das ist ja immer der spannende Pro-
zess bei jeder Verfassungsbetrachtung – liegen also, wie man gern sagt, nach beinahe 
60 Jahren in Teilen nicht mehr so nahe beieinander, wie das ursprünglich der Fall war. 
 
Die Frage ist, wie diese Lücke geschlossen werden kann. Auch das ist eine Hoffnung, 
die wir mit der heutigen Anhörung verbinden. 
 
Welche Bestimmungen, auch wenn die keine praktische Bedeutung mehr haben, wollen 
wir erhalten, weil sie als zeitgeschichtliches Dokument uns noch heute wichtig sind? 
Welches sind die demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken, die 
es zu wahren gilt, weil sie schlicht prägend und immer noch zukunftsweisend für die 
Gestaltung unseres Gemeinwesens sind? Und wie können wir andererseits – das halte 
ich für sehr wichtig – der Versuchung widerstehen, einzelnen Bestimmungen im Nach-
hinein vielleicht eine Bedeutung zuzuschreiben, die ihnen nach dem Willen der Verfas-
sungsmütter und Verfassungsväter gar nicht zugedacht war? 
 
In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, will ich das wiederholen, was ich 
auch schon früher vor Einsetzung dieser Enquetekommission gesagt habe, dass ich 
nämlich einen sehr sensiblen Umgang mit unserer Hessischen Verfassung anmahne.  
– Dies ist kein Hinweis an die hier heute Anzuhörenden, sondern an die später Ausfüh-
renden. 
 
Ich darf darauf hinweisen und daran erinnern, dass wir – das ist eine besondere hessi-
sche Art der Verfassungsänderung – am Ende das Volk fragen müssen. Das will ich 
schon hier sehr deutlich machen. Wir können hier beschließen, was wir wollen, das 
Volk muss es am Ende verabschieden. Die spannende Debatte über die drei Verände-
rungen, die wir vor drei Jahren geführt haben, habe ich ja noch gut in Erinnerung. Wir 
werden dabei sicherlich einige Debattenebenen hier wieder erleben. Es gibt eben Din-
ge, die begegnen einem im Leben zweimal.  
 
Daraus ergibt sich natürlich auch meine Bitte an alle Beteiligten – innerhalb und außer-
halb des Landtages –, selbst dann, wenn es in einzelnen Fragen Dissens gibt, sie ver-
fassungswürdig zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass Verfassungsbestimmungen ge-
eignet sind, das, was üblicherweise auch nicht verboten ist, nämlich politisch streitig zu 
diskutieren, hieran festzumachen. 
 
Bei Beantwortung der Fragen zu der geschichtlichen Bedeutung, zu dem, was grundle-
gend ist und gar nicht verändert werden kann, zu dem, was verändert werden muss, 
und dem, was man verändern könnte, wenn man wollte, bitten wir als Hessischer Land-
tag insbesondere Sie, die Anzuhörenden, um Hilfestellung und fachkundigen Rat. Da-
her ist es mein Wunsch an Sie alle und an die Mitglieder der Enquetekommission mit 
ihrem verantwortungsvollen Auftrag, dass es zu einem interessanten, sachlichen und 
fruchtbaren Gedankenaustausch kommt. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Mittwochnachmittag in Wiesba-
den. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
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Vorsitzender: Herzlichen Dank, Herr Präsident Kartmann, danke sehr für die einleiten-
den Worte, danke sehr aber auch dafür, dass wir Ihre Gäste sein dürfen. Ich möchte 
damit den Hinweis verknüpfen, dass Sie die Getränke rege in Anspruch nehmen sollen. 
– Herr Präsident, vielen Dank für die Gastfreundschaft. 
 
Präsident Norbert Kartmann: Den Haushalt des Landtagspräsidenten bestimmt das 
Parlament! 
 

(Heiterkeit) 
 
 
Vorsitzender: Wenn das Geld auf diese Art und Weise gut ausgegeben wird, nehmen 
wir das gern zur Kenntnis. 
 
Meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. 
Mein besonderer Gruß gilt heute vier Sachverständigen, die wir extra über die Fraktio-
nen zu dieser Anhörung eingeladen haben. Ich darf das in alphabetischer Reihenfolge 
kundtun: Herr Prof. Dr. Erhard Denninger, Herr Prof. Dr. Thomas Groß, Herr Prof. 
Dr. Dieter Simon und Herr Prof. Dr. Thomas Würtenberger, herzlich willkommen! 
 
Sie wurden von den Fraktionen als Experten benannt, die uns bei dem schwierigen 
Spagat weiterhelfen sollen, den der Herr Landtagspräsident skizziert hat: Bewahrung 
des historischen Erbes, was heißt das? Was sind die Essentials, die das historische 
Erbe ausmachen? Was ist die moralisch-historische Substanz, die es zu bewahren gilt? 
Andererseits das Aufzeigen von Gestaltungsspielräumen. Wo ist Handlungsbedarf? Wo 
muss die Verfassung ein Stück näher an die Verfassungswirklichkeit herangebracht 
werden? Welche Gestaltungsspielräume ergeben sich damit auch für uns, für die En-
quetekommission, und damit für den Landtag? Das ist der eine wesentliche Teil, um 
den es gehen soll. 
 
Es gibt einen zweiten Aspekt, den ich nicht vergessen darf und für den wir bei Ihnen 
ebenfalls nach Rat suchen: Was bedeutet der Verfassungsrahmen für die Außenvertre-
tung des Landes? Wo sind gewissermaßen die Spielräume für die Legislative? Was hat 
die Exekutive bisher in Richtung Bundesrat, in Richtung Europa allein besorgt? Ich wäre 
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Aspekt ebenfalls in Ihre Begutachtung einfließen 
ließen. 
 
Wir haben uns auf ein „Zeitkorsett“ verständigt; ich will das noch einmal kurz skizzieren. 
Es wird eine erste Runde geben, in der die Statements der externen Sachverständigen 
abgegeben werden sollen – dafür sind jeweils 20 Minuten vorgesehen –, und ich hoffe, 
Sie sind mir nicht böse, wenn ich Ihnen ein Zeichen geben werde, falls die 20 Minuten 
überschritten werden sollten; in einer zweiten Runde können von den Fraktionen jeweils 
in einem Zeitraum von 15 Minuten Stellungnahmen abgegeben werden, Fragen gestellt 
werden. – Bei dieser Gelegenheit begrüße ich auch ganz herzlich unsere internen 
Sachverständigen, die diese Gelegenheit sicherlich wahrnehmen werden, um mit Ihnen 
in einen Meinungsaustausch einzutreten. Die letzte Stunde soll dann den übrigen An-
zuhörenden vorbehalten sein, die sich dann ebenfalls in diese Anhörung einbringen 
können. 
 
Ich weise darauf hin, dass wir mittlerweile vier verschiedene Paper haben, in denen die 
schriftlichen Stellungnahmen zusammenfasst worden sind; sie liegen hier aus. Darüber 
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hinaus darf ich sagen, dass kein Beitrag verloren gehen wird. Alles das, was an diesem 
Nachmittag in dieser Anhörung von Ihnen mündlich geliefert werden wird, wird Eingang 
in das Protokoll finden, sodass anschließend alles nicht nur der Nachwelt, sondern auch 
unseren Beratungen zugänglich sein wird. 
 
Ich darf an dieser Stelle nachfragen, ob irgendwelche Änderungswünsche zum Ablauf 
dieser Anhörung bestehen. – Das ist nicht der Fall. Dann haben wir uns verständigt, 
dass die Sachverständigen nun in der Reihenfolge nach dem Alphabet vortragen soll-
ten. 
 
Damit bitte ich zuerst Herrn Prof. Dr. Erhard Denninger um sein Statement. – Bitte, Sie 
haben das Wort. 
 
 
SV Prof. Dr. Denninger: Herr Landtagspräsident, Herr Vorsitzender, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich werde versuchen, mich an die Zeitvorgabe und auch an 
die thematische Vorgabe, wie sie eben noch einmal konkretisiert worden ist, zu halten. 
Ich beginne mit dem ersten Abschnitt, der der Frage gewidmet ist, wie man mit der his-
torisch überkommenen Hessischen Verfassung heute normativ umgehen soll. 
 
Meine Ausgangsthese hierzu lautet: Es ist viel einfacher, im Zuge einer erfolgreichen 
Revolution eine neue Verfassung zu konzipieren und durchzusetzen, als in friedlichen 
Zeiten eine alte Verfassung vernünftig zu reformieren. Dieser Satz sollte aber nicht als 
Aufruf zur Revolution missverstanden werden. 
 

(Heiterkeit) 
 
Er soll vielmehr dazu anhalten, nicht einfach Wunschlisten möglicher Verfassungsände-
rungen aufzustellen und damit auf das Feld des politischen Bargaining zu ziehen, son-
dern sich zuerst über die Kriterien Klarheit zu verschaffen, nach denen eine Verfas-
sungsänderung als notwendig oder wünschenswert und andererseits eine Verfas-
sungsbewahrung als sinnvoll erscheinen kann. Solche Kriterien zu entwickeln scheint 
besonders wichtig zu sein, wenn es zur Verfassungsänderung – was eigentlich selbst-
verständlich sein sollte – einer großen demokratischen Öffentlichkeit bedarf, wenn also 
– wie Art. 123 HV vorschreibt – für eine Verfassungsänderung außer der absoluten Par-
lamentsmehrheit auch noch eine Mehrheit in der Volksabstimmung erforderlich ist.  
– Der Herr Landtagspräsident hat das eben auch noch einmal betont. 
 
Eine moderne, säkulare Verfassung ist positives Recht, von Menschen gesatztes Recht 
und kein heiliger, kanonisierter, unabänderlicher Text, ist nicht einer religiösen Offenba-
rung vergleichbar. Kennzeichen modernen positiven Rechts ist – dies hat besonders 
Niklas Luhmann immer wieder betont – seine grundsätzliche Änderbarkeit. Der uner-
müdlich tätige Gesetzgeber bestätigt dies – zuweilen allzu intensiv. Aber auch moderne 
Verfassungen normieren Grenzen ihrer Änderbarkeit, beanspruchen für bestimmte 
Grundsätze ,,Ewigkeitswert“. Bekannt ist die „Ewigkeitsklausel“ des Art. 79 Abs. 3 GG. 
Weniger bekannt ist die entsprechende Klausel der Hessischen Verfassung in Art. 150. 
Sie enthält nicht nur plastische Formulierungen, sondern sie hat im Unterschied zum 
Grundgesetz auch noch den Vorzug, dass sie ohne Verweisungen auskommt, während 
Art. 79 Abs. 3 GG ja auf die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze ver-
weist. Ich würde sagen, dies war ein erster gesetzgebungstechnischer Sündenfall, der 
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seitdem leider hunderttausendfach wiederholt wurde. – Also: Das Stichwort „Verwei-
sungstechniken“ wäre auch ein Verfassungsthema. 
 
,,Keinerlei Verfassungsänderung“ – heißt es in Art. 150 HV – „darf die demokratischen 
Grundgedanken der Verfassung und die republikanisch-parlamentarische Staatsform 
antasten. Die Errichtung einer Diktatur, in welcher Form auch immer, ist verboten." Hier 
ist also eine äußerste inhaltliche Grenze für Verfassungsänderungen festgeschrieben, 
die nur durch einen revolutionären Akt überschritten werden könnte. 
 
Dieser ,,Ewigkeitsartikel“ ist aber, abgesehen von seiner formellen Geltung, zugleich ein 
Beispiel für eine Reihe von Verfassungsnormen, die ich – in Anlehnung an den Termi-
nus „acquis communautaire“ aus dem Europarecht – als den „acquis républicain histori-
que“ bezeichnen und dem sorgfältigen Schutz des verfassungsändernden Gesetzge-
bers anvertrauen möchte. Es handelt sich um Normen, die einerseits deutlich die Situa-
tion und den „Zeitgeist“ widerspiegeln, aus dem die Landesverfassung entstanden ist, 
die aber keineswegs aus nostalgischer Liebe für Altertümliches erhaltungswürdig sind, 
sondern die, wenngleich in zeitgebundener Form, Grundsätze formulieren, die auch 
heute noch Beachtung verdienen. Außerdem werden in ihnen charakteristische Prä-
gungen des hessischen Gemeinwesens sichtbar. Das möchte ich jetzt an einigen 
Beispielen verdeutlichen. 
 
Die Hessische Verfassung, die am 1. Dezember 1946 ja rückwirkend – übrigens ein 
Unikum – in Kraft trat, hat mit der einen Tag später ausgefertigten Verfassung des Frei-
staates Bayern gemeinsam, dass sie einer Zeit entstammt, in der das rechtlich-
politische Schicksal Deutschlands insgesamt im Ungewissen und Dunkeln lag. 
 
Nicht einmal über den (völker)rechtlichen Fortbestand des Deutschen Reiches bestand 
Einhelligkeit und Klarheit. In dieser Lage formulierten die bayerischen Verfassungsvä-
ter, der Eigenstaatlichkeit ihres Landes gewiss, recht vorsichtig, nämlich: „Bayern wird 
einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat beitreten“ – und dies auch 
nicht ohne besondere Bedingungen (Art. 178 der Bayerischen Verfassung). 
 
Ganz anders die hessischen Verfassungsväter aber, die freilich den Vorbehalt der ame-
rikanischen Militärregierung im Ohr hatten, sie würde keine Regelungen billigen, „which 
are undemocratic, contrary to American or Allied policies, or prejudicial to the future 
structure of the Reich“. Also enthält schon die Präambel ein Bekenntnis zur Demokratie 
und die Aussage, dass – Zitat – „Hessen als Gliedstaat der deutschen Republik“ sich 
diese Verfassung gegeben habe. Art. 64 HV betont dann noch einmal an zentraler Stel-
le: „Hessen ist ein Glied der deutschen Republik“ und ,,Künftiges Recht der deutschen 
Republik bricht Landesrecht“ (Art. 153 Abs. 2 HV). Diese durchaus mutige föderale Po-
sitionierung gehört – wie ich meine – „zum historischen republikanischen Besitzstand“. 
 
Zweites Beispiel: Es könnte sein, dass im Zuge der Reformdiskussion ein Recht der 
Informationsfreiheit im Sinne des freien Zugangs zu den bei Behörden vorhandenen 
Informationen vorgeschlagen wird, wie das z. B. in der Brandenburgischen Verfassung 
normiert ist. Da wird man dann auch auf Art. 13 der Hessischen Verfassung stoßen, der 
nun ganz „altmodisch“ das Recht eines jeden bestimmt, sich – Zitat – „durch den Bezug 
von Druckerzeugnissen, das Abhören von Rundfunksendern oder auf sonstige Weise 
frei zu unterrichten“. Nur wer sich erinnern kann, dass während des letzten Weltkrieges 
das „Abhören“ ausländischer Sender, gar von „Feindsendern“ – wie es hieß –, mit KZ-
Haft bedroht war, wird den elementaren Freiheitsgehalt dieser Informationsfreiheit rich-
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tig einschätzen. Es wäre schade, wenn Art. 13 HV – so antiquiert er sein mag – einer 
modernen, der heutigen IuK-Technik angepassten Formulierung zum Opfer fiele. 
 
Weitere Beispiele, die diesen „acquis républicain“ in der spezifischen Prägung der Ver-
fassung von 1946 zuzurechnen sind, dürfen nur kurz erwähnt werden. Die Bedeutung 
des Geschichtsunterrichts in der Schule wird hervorgehoben. Zitat: „Dabei sind in den 
Vordergrund zu stellen die großen Wohltäter der Menschheit, die Entwicklung von 
Staat, Wirtschaft, Zivilisation und Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege und Schlachten. 
Nicht zu dulden sind Auffassungen, welche die Grundlagen des demokratischen Staa-
tes gefährden“ (Art. 56 HV). Die soziale und finanzielle Seite des Rechts auf Bildung  
– das als solches übrigens leider in der Hessischen Verfassung nicht vorkommt, aber 
vielleicht doch auf eine „Wunschliste“ gehört – wird in Art. 59 Abs. 1 HV angesprochen. 
Da heißt es: „In allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und Hochschulen ist der Un-
terricht unentgeltlich.“ 
 
So sehr religiöse und weltanschauliche Toleranz – die Verfassung spricht hier noch von 
„Duldsamkeit“ – als Leitprinzip jeglichen Unterrichts gelten soll, so rigoros ist doch jeder 
Bürger zur Verteidigung der Verfassung und ihres demokratischen Prinzips aufgerufen. 
Jeder hat die Pflicht – Zitat –, „für den Bestand der Verfassung mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Kräften einzutreten“ und – wiederum Zitat – „Widerstand gegen verfas-
sungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt“ ist in Hessen nicht nur ein Grundrecht – wie 
anderswo –, sondern eine Pflicht (Art. 147 HV). 
 
Man wird an das Ur-Menschenrecht der „résistance à l’oppression“ der Menschen- und 
Bürgerrechtserklärung von 1789 erinnert. Im demokratischen Geist müssen sich auch 
die Richter bewähren, bevor sie auf Lebenszeit in ihr Amt berufen werden können. Sie 
müssen nämlich – Zitat – „nach ihrer Persönlichkeit und ihrer richterlichen Tätigkeit die 
Gewähr dafür bieten, dass sie ihr Amt im Geiste der Demokratie und des sozialen Ver-
ständnisses ausüben werden“ (Art. 127 Abs. 2 HV). 
 
So würde man das heute nicht mehr formulieren. Aber die Substanz dessen, was den 
„historischen republikanischen Besitzstand“ ausmacht, wird – so meine ich – mit diesen 
beiden Elementen „Geist der Demokratie“ und „soziales Verständnis“ schön und auch 
ausreichend genau bezeichnet. 
 
Nun zur anderen Seite: Neben dem zu Bewahrenden gilt es, das auf jeden Fall Auszu-
scheidende zu markieren. Es gilt ein Gebot der Entrümpelung. Man sollte den Versuch 
wagen, sich rasch über die Tragweite dieses Gebots zu einigen. Sicherlich gehören die 
in Art. 21 HV noch lesbare, durch Art. 102 GG längst abgeschaffte Todesstrafe und die 
dazu gehörige Bestätigung von Todesurteilen durch die Landesregierung (Art. 109 HV) 
zu dem zu entsorgenden Sperrmüll, aber auch der „Achtstundentag“ als gesetzliche 
Regelarbeitszeit in einer Sechs-Tage-Arbeitswoche (Art. 31 HV), was eine 48-Stunden-
Woche bedeutet. Diese 48-Stunden-Woche wurde 1946 als eine „soziale Errungen-
schaft“ anvisiert. Auch wenn heute die 35-Stunden-Woche teilweise infrage gestellt 
wird, denkt doch niemand an eine 48-Stunden-Woche. 
 

(Heiterkeit) 
 
Solche Festlegungen gehören aber – so meine ich – ohnehin nicht in eine Verfassung. 
Auch die Vorschriften über die Sozialisierung von Unternehmen und über die Bodenre-
form (Art. 41 und 42 HV) sollten entrümpelt werden. 
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Wenn Sie gestatten, komme ich jetzt zu dem zweiten Fragenkomplex: Die Hessische 
Verfassung im europäischen Mehrebenensystem. 
 
Eine „Verfassungsreform“, die diesen Namen verdienen soll und nicht nur Notreparatu-
ren vornehmen will, wird zunächst die Hauptproblemfelder benennen und dann eine 
Skala der Dringlichkeit aufstellen. Bei den Problemfeldern wird man die des Grundrech-
te- bzw. Staatsziele-Katalogs von jenen des Organisations- und Verfahrensrechts im 
weiten Sinne unterscheiden. 
 
Eine umfassende Modernisierung des Grundrechts und Staatsziele-Katalogs erscheint 
durchaus angebracht. Sie wird sich an den im Grundgesetz und in anderen Landesver-
fassungen erreichten Standards orientieren können. Vor allem aber wird sie die Ab-
stimmung mit der Grundrechtecharta in dem Vertragsentwurf über eine Verfassung für 
Europa vom 18. Juli 2003, wie sie vom Europäischen Konvent angenommen wurde, 
suchen müssen. 
 
Was das bedeutet, welche Entwicklung in der „Verfassungskultur“ – um einen Ausdruck 
von Peter Häberle zu verwenden – von 1946 bis heute stattgefunden hat, macht ein 
Blick auf das Thema „Gleichheit“ deutlich. Die Hessische Verfassung begnügte sich 
1946 und bis heute mit einem einzigen Satz, allerdings in ihrem ersten Artikel, also an 
hervorgehobener Stelle. Der Titel III unter dem Stichwort „Gleichheit“ des Entwurfs der 
Europäischen Verfassung von 2003 umfasst sieben – zum Teil sehr umfangreiche – 
Artikel, die alle möglichen Formen der Diskriminierung von Männern und Frauen, von 
Kindern, Alten und Behinderten in Betracht ziehen. Das Themenfeld „Grundrechte“ ins-
gesamt sei hier nur als Merkposten genannt. 
 
Ein zweiter großer Problemkomplex, an den hier ebenfalls nur erinnert werden kann, ist 
dem Bereich „Organisation und Verfahren“ zuzurechnen. Es geht um die Verbesserung 
der Gesetzgebungsverfahren und damit um die Qualität der Gesetzgebung. Von Ver-
fahren ist hierbei im Plural die Rede, weil auch an die in Hessen notwendige Reform 
direktdemokratischer Gesetzgebungsformen, nämlich Volksbegehren und Volksent-
scheid, zu denken ist. Im Übrigen bezeichnen der Grundsatz der Normbestimmtheit und 
Normenklarheit, eine radikale Veränderung der legislativen Verweisungstechniken, die 
Entwicklung von Methoden der Gesetzesfolgenabschätzung, die Begründungspflicht für 
Gesetzentwürfe, die Befristung und die Evaluation von Gesetzen hier die leitenden 
Stichwörter. 
 
Seit der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere seit 
dem Beschluss vom 3. März d. J. zum Außenwirtschaftsgesetz, wird auch niemand 
mehr einwenden können, bei den angesprochenen Defiziten und Dysfunktionalitäten 
handele es sich nicht um verfassungsrechtliche, sondern um untergeordnete, gesetz-
gebungstechnische, der Aufmerksamkeit des Verfassungsgebers nicht würdige Prob-
leme. 
 
Im komme zum letzten und vielleicht wichtigsten Punkt: Ganz offenkundig ist der Re-
formbedarf im Bereich der bundesstaatlichen Ebenenverflechtung am dringlichsten. 
Dies gilt zum einen für die nationale föderale Gliederung, deren Kompetenzabschei-
dungen und Mitwirkungsmöglichkeiten, besonders bei der Gesetzgebungs- und Verord-
nungsgebung. Es gilt zum anderen und in verstärktem Maße für die Einbringung parla-
mentarisch ausformulierter und konsentierter Landesinteressen auf der Ebene der eu-
ropäischen Gemeinschaftsrechtsbildung. Das europäische Gemeinschaftsrecht ist nach 
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wie vor gegenüber den spezifischen Belangen der Regionen – sprich der Länder – so 
gut wie blind. Daran ändert auch der Verfassungsentwurf 2003 nichts. 
 
Der viel zitierte, jetzt in Art. III-292 bis 294 beschriebene „Ausschuss der Regionen“ er-
füllt mit seinem „Recht“, von den Gemeinschaftsorganen angehört zu werden, wenn  
– Zitat – „eines dieser Organe dies für zweckmäßig erachtet – auch nur dann –, besten-
falls eine Alibifunktion. Schon die Verfahrensregelung für seine Stellungnahmen ist nicht 
mehr als eine höfliche Umschreibung seiner Bedeutungslosigkeit. 
 
Umso wichtiger wird – wie die Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessischen 
Landtages an der Wende zum 21.Jahrhundert“ zutreffend erkannt hat – eine Neuge-
wichtung des Landes- und insbesondere des Landtagseinflusses bei der Willensbildung 
des Bundes – das heißt vor allem der Bundesregierung – in Angelegenheiten der EU. 
 
Dazu ein paar abschließende Bemerkungen. Erstens. Die Lösung dieser Problematik 
fällt nur zu einem Teil – und vermutlich zum kleineren Teil – in die Kompetenz des ver-
fassungsändernden Landesgesetzgebers. Maßgeblich ist hier der Bundesgesetzgeber 
gefragt, der mit bundesratszustimmungspflichtigem Gesetz das Ausführungsgesetz zu 
Art. 23 Abs. 7 GG vom März 1993 im Lichte der nunmehr zehnjährigen Erfahrungen 
einer gründlichen Revision zu unterziehen hätte. Vermutlich ist etwa die Regelung des 
§ 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Vertretung der Länderinteressen in den Beratungen 
der europäischen Organe nicht nur europaweit ein Unikum – das wäre nicht so 
schlimm –, sondern auch Anlass zu vielfältiger Karikatur. 
 
Zweitens. Gegenstand von Überlegungen zur Verfassungsreform muss allerdings das 
„Innenverhältnis“ zwischen Landtag und Landesregierung sein. Zur Frage der frühzeiti-
gen Unterrichtung des Landtages durch die Landesregierung über Vorhaben der Euro-
päischen Union, zur Möglichkeit der Stellungnahme des Parlaments und zur Verbind-
lichkeit solcher Stellungnahmen für das Verhalten der Landesregierung im Bundesrat 
gibt es inzwischen in mehreren Landesverfassungen Regelungen. 
 
Die hessische Enquetekommission befürwortet in ihrem Bericht von 2002 eine Lösung 
nach dem Vorbild des Art. 34 a der Verfassung von Baden-Württemberg. Diese über-
lässt – ebenso wie die Verfassung von Rheinland-Pfalz, nämlich Art. 89 b Abs. 3 – die 
näheren Einzelheiten der Unterrichtung und der Beteiligung des Landtages in Europa-
angelegenheiten einer Vereinbarung zwischen Landesregierung und Landtag. Dies mag 
pragmatisch gedacht sein, ist aber verfassungsrechtlich ganz unangemessen. Regie-
rung und Parlament sind nicht zwei unabhängig voneinander willensbildende Vertrags-
subjekte, sondern durch Kompetenzen abgegrenzte Organe eines und desselben 
Rechtssubjekts, nämlich des Landes Hessen. 
 
Es ist Sache des Verfassungsgebers und des Gesetzgebers, die Beziehungen der Or-
gane zueinander zu regeln. Diese können nicht der Vertragswillkür der Beteiligten über-
lassen bleiben. Denkbar ist freilich eine nicht verbindlich fixierte Staatspraxis im unge-
regelten Bereich, die der Beobachtung in einer Übergangszeit dient und dann in eine 
Verfassungsänderung einmünden kann. Dabei ist mir ist bekannt, dass es schon viel 
früher Empfehlungen zum Abschluss von Vereinbarungen zwischen Landesparlamen-
ten und Regierungen gegeben hat; so etwa schon 1976 als Ergebnis der 46. Konferenz 
der Präsidenten der deutschen Landesparlamente hier in Wiesbaden. Doch dies kann 
meine verfassungsrechtlichen Bedenken hier nicht ausräumen. 
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Drittens. Ein letzter Punkt betrifft auch wiederum das Bund-Länder-Verhältnis, also pri-
mär den grundgesetzändernden Gesetzgeber. Im Zuge der schärferen Abgrenzung der 
Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern wird immer wieder der Vorschlag 
erneuert, die Kategorie der „Rahmengesetzgebung“ des Bundes abzuschaffen und je-
weils z. B. durch ein so genanntes Zugriffsrecht der Länder auf die Kompetenzmaterie 
zu ersetzen. Demgegenüber wird die Kategorie „europäisches Rahmengesetz“, der 
dann übrigens auch eine europäische Rahmenverordnung entspricht, im Verfassungs-
entwurf 2003 ausdrücklich festgeschrieben und legal definiert. (Art. I – 32). In der Tat 
erscheint ein auf Finalität beschränktes Rahmengesetz durchaus als ein geeignetes 
Instrument, den Grundsätzen der „begrenzten Einzelermächtigung“, der „Subsidiarität“ 
und der „Verhältnismäßigkeit“ als den leitenden Prinzipien der Unionszuständigkeiten 
Geltung zu verschaffen. Dies sollte – so meine ich – auch bei Reformen auf der natio-
nalen föderalen Ebene berücksichtigt werden. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Denninger. – Herr Prof. Dr. Thomas Groß, Sie 
haben als Nächster das Wort. 
 
 
SV Prof. Dr. Groß: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich für 
die Einladung, an dieser Anhörung teilnehmen zu können, und widme mich zunächst 
auch der Frage nach der Bedeutung des historischen Charakters der Verfassung des 
Landes Hessen für ihre Reform.  
 
Es ist klar, dass eine Verfassung auf der einen Seite natürlich ein historisches Doku-
ment ist, dass sie einen bestimmten Diskussionsstand in einem bestimmten politischen 
Zusammenhang – im konkreten Fall des Endes des Jahres 1946 – widerspiegelt. Sie ist 
aber gleichzeitig auch eine politische Grundordnung für die Gegenwart. Sie muss für die 
Gegenwart geltendes Recht definieren, sonst verpasst sie ihre hauptsächliche Aufgabe. 
Das bedeutet, es ist immer eine gewisse Balance zwischen Stabilität und Anpassungs-
fähigkeit notwendig. Die beiden Faktoren Stabilität in der politischen Grundordnung, 
Anpassungsfähigkeit an veränderte politische, eventuell auch juristische Umstände be-
schäftigen jeden Verfassungsgeber und führen im Vergleich zu durchaus unterschiedli-
chen Regelungen über Verfahren und Umfang von Änderungen von Verfassungen.  
Aber dass Verfassungen geändert werden können, müssen, das ist – so denke ich – 
unstreitig; in welchem Umfang, in welchen Verfahren ist dann jeweils in der einzelnen 
Verfassung verfahrensrechtlich zu regeln und im Übrigen politisch zu klären. 
 
Klar ist aber, dass eine versäumte Anpassung an veränderte Umstände die Geltungs-
kraft einer Verfassung bedroht und damit letztlich auch die Eigenständigkeit der Länder 
als Verfassungssubjekte unterhöhlen kann. Wenn eine Verfassung nicht mehr auf die 
gegenwärtigen Umstände reagiert, dann ist auch die Basis des Landes als eigenständi-
ges Staatssubjekt gefährdet. Es ist ja ohnehin schon lange Zeit beklagt worden, dass 
die Länder zu wenig Eigenständigkeit haben. Wenn sie ihre eigene verfassungsrechtli-
che Grundlage nicht ernst nehmen dadurch, dass sie auch regelmäßig auf Anpassun-
gen überprüft wird, dann – so denke ich – machen die Länder selbst einen Fehler, der 
ihnen ansonsten immer vorgeworfen worden ist, dass sie nämlich ihre Eigenständigkeit 
zu wenig wahrnehmen, dass sie insbesondere vom Bund und von Europa zu wenig Ei-
genständigkeit gewährleistet bekommen. Das ist auch eine Aufgabe des Landes selbst, 
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sich um diese Eigenständigkeit unter anderem durch Anpassung seiner Verfassung zu 
kümmern. 
 
Dass man sehr geschichtsbewusst sein kann und trotzdem Verfassungen grundlegend 
ändert, zeigt z. B. ein Blick in das Nachbarland Schweiz. In der Schweiz gibt es Kan-
tonsverfassungen, die häufig noch aus dem vorletzten Jahrhundert, aus dem 
19. Jahrhundert, stammen und die in den letzten 20, 30 Jahren fast alle grundlegend 
erneuert worden sind. Dort ist der technische Begriff der Begriff der Totalrevision. Etwa 
der Kanton Zürich hat eine Verfassung aus dem Jahre 1869, die vielfach angepasst 
worden ist. Trotzdem wurde vor wenigen Jahren ein Verfassungsrat eingesetzt, um sie 
grundlegend zu überarbeiten. Die zentrale Begründung ist – ich zitiere –: „Die Kantons-
verfassung vermittelt daher keine Impulse mehr in die Gegenwart und hat keine prä-
gende Wirkung mehr auf die heute Handelnden“. Das – so denke ich – ist eine gute 
Maxime für die notwendige Gegenwartsorientierung einer Verfassung. Die Hessische 
Verfassung ist zwar „erst“ aus 1946, aber – wie bekannt ist – sehr wenig, nämlich nur 
dreimal, angepasst worden; das Grundgesetz immerhin – ich darf die Zahl erwähnen – 
51-mal in den 55 Jahren, in denen es bisher gilt. Deshalb ist eigentlich auch unter den 
Kennerinnen und Kennern des Hessischen Verfassungsrechts schon viele Jahre relativ 
einhellig die Meinung vertreten worden, dass Reformen notwendig sind, werden unter-
stützt durch Begriffe wie museal, veraltet oder verstummend. 
 
Wenn man sich jetzt allerdings nach den Gründen für eine Reform näher erkundigt, wird 
man feststellen, dass nirgendwo behauptet wird, dass es juristische Gründe für die An-
passung gibt. Insbesondere gibt es nach meiner Auffassung, wohl aber auch nach all-
gemeiner Auffassung, keine Verfassungsbestimmung, die gegen Artikel 28 Abs. 1 
Satz 1 GG verstößt, also gegen die so genannte – wohl aber fälschlich – Homogeni-
tätsklausel des Grundgesetzes, dass die Grundprinzipien des Grundgesetzes auch von 
den Landesverfassungen berührt werden müssen. Dagegen verstößt wohl keine Be-
stimmung des Landes, sodass es sich letztlich allein um eine politische Entscheidung 
handelt, inwieweit, in welchem Umfang die Verfassung angepasst wird. Es gibt zwar 
einige Bestimmungen der Landesverfassung, die im Augenblick durch Grundgesetz, 
Europäische Menschenrechtskonvention, europäisches Gemeinschaftsrecht überlagert 
sind, aber insbesondere aus Art. 142 GG ergibt sich ja, dass das grundsätzlich aner-
kannt wird, und z. B. im Rahmen der jetzigen Föderalismusreform oder im Rahmen 
künftiger Reformen könnte es ja sein, dass das Land auch Kompetenzen zurückbe-
kommt, für die dann im Augenblick irrelevante Verfassungsbestimmungen auf Landes-
ebene wieder auch aktuelle juristische Relevanz enthalten. 
 
Deshalb ist die Frage, warum soll man dann eigentlich Reformen vornehmen, differen-
ziert zu beantworten. Ich würde sagen, Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser 
Frage ist zunächst einmal, dass Adressat der Verfassung nicht nur die juristisch Gebil-
deten sind. Auch die haben mit manchen Bestimmungen der geltenden Verfassung ihre 
Verständnisschwierigkeiten, und zwar insbesondere dann, wenn sie von dem gewohn-
ten Verfassungsrecht des Bundes abweichen. Ich würde sagen, in erster Linie sind  
Adressaten einer Verfassung, die man als Grundordnung des Staates verfasst, die Bür-
gerinnen und Bürger des Landes. Für die muss der Text der Verfassung ohne Fach-
kenntnisse verständlich sein. Wer die Verfassung liest, darf nicht sofort merken, da 
stimmt etwas nicht, und er darf nicht erst einen juristischen Experten fragen müssen, 
warum steht darin etwas über Todesstrafe oder über Sofortsozialisierung, warum fehlen 
dort Bestimmungen, die ich doch aus anderen Verfassungen kenne, wenn man sich 
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zumindest einmal für Verfassungstexte interessiert. Diese Fragen stellen sich aber vie-
len Bürgerinnen und Bürger, die den jetzigen Verfassungstext lesen. 
 
Daraus ergibt sich eine unterschiedliche Begründung für mögliche Reformen. Ich habe 
sechs verschiedene Kategorien von Bestimmungen gebildet, die unterschiedliche Re-
formnotwendigkeiten belegen, und will dazu jeweils ein paar Beispiele nennen, ohne 
dass das vollständig ist. Die Debatte in der Enquetekommission geht da ja wohl auch 
auf sehr viele einzelne Bestimmungen ein. Dazu kann ich nicht umfassend Stellung 
nehmen. 
 
Die erste Kategorie von Bestimmungen ist – da ist man sich einig –: Die Mehrzahl der 
Artikel der geltenden Verfassung sind nach wie vor aktuell und politisch, juristisch un-
umstritten. Das ist unzweifelhaft. Für die Reform relevant sind die folgenden fünf ande-
ren Kategorien von Bestimmungen. 
 
Zunächst einmal – auch darin besteht, glaube ich, weitgehende Einigkeit – gibt es eini-
ge Bestimmungen, die juristisch obsolet sind und irreführend sind, insbesondere für 
Leute, die nicht gleich den Kontext mit dem Grundgesetz und anderen übergeordneten 
Normen herstellen können. Eindeutiges Beispiel, das immer genannt wird, ist die Nen-
nung der Todesstrafe. Das ist nicht nur überlagert durch Art. 102 GG, sondern auch 
durch ein Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Ebenfalls zu 
nennen ist hier der Art. 41 HV, die Sofortsozialisierung. Ich habe einmal versucht, die 
Geschichte dieses Artikels und seiner Anwendung zu recherchieren. Das ist aber aus-
gesprochen schwierig. Es ist wohl in Teilen verwirklicht worden, aber jedenfalls der Ein-
druck, dass wesentliche Teile der Wirtschaft in Hessen heute im Gemeineigentum stün-
den, ist ja offensichtlich verfehlt und eben in diesem Sinne irreführend. 
 
Dann gibt es eine dritte Kategorie von Bestimmungen, die ich als juristisch zwar obso-
let, aber nicht irreführend bezeichnen würde, sodass es dann eher wieder eine Frage 
ist, wie stark man diesen historischen Charakter wertet, ob man diese Verfassung än-
dern will. Beispiel ist etwa der Art. 158 HV über die Fortgeltung des Entnazifizierungs-
rechtes. Das ist schon dadurch, dass es in den Übergangsbestimmungen steht, klar als 
heute nicht mehr relevantes Recht gekennzeichnet – auch durch die zeitliche Befris-
tung. Das ist dann eher eine Frage der politischen Symbolik, ob man diese Bestimmung 
aufrechterhalten will oder ob man sie wegen nicht mehr erkennbarem Anwendungsbe-
reich streicht. 
 
Die vierte Kategorie würde ich die juristisch rückständigen Bestimmungen nennen, ins-
besondere solche, die mit dem Verfassungsrecht des Bundes und Entwicklungen auch 
in den anderen Landesverfassungen nicht mehr übereinstimmen. Da wäre z. B. die Un-
terscheidung zwischen zwei Arten von Verordnungsrecht zu nennen in Art. 107 HV und 
Art. 118 HV. Nach allgemeiner Auffassung ist zwar der Artikel 80 GG mit der strengen 
Verpflichtung der gesetzlichen Grundlage für Verordnungen nicht unmittelbar auf Ver-
ordnungen des Landes anwendbar, trotzdem ist schwer erkennbar, was diese beiden 
unterschiedlichen Arten von Verordnungen noch rechtfertigt. Es wäre sinnvoller, den 
Art. 107 HV wohl wie auf Bundesebene auf Verwaltungsvorschriften zu beschränken. 
 
Dann ist ein Desiderat, das auch schon lange auf der Tagesordnung steht, eine Reform 
des Art. 144 HV, die Aufnahme einer Unabhängigkeitsgarantie für den Rechnungshof. 
Ich sage das, wenn ich auch nicht unterstellen will, dass das politisch aktuell ein Prob-
lem sein könnte. Das ist einfach die Reformwelle der Finanzverfassung, die in Hessen 
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in die Landesverfassung nicht aufgenommen worden ist. Oder von den vielen Sachen, 
die in der Hessischen Verfassung an neueren Entwicklungen fehlen, will ich nur erwäh-
nen – was auch für das Landesrecht besonders wichtig ist – das fehlende Grundrecht 
auf Persönlichkeits- und Datenschutz. Das kann man dann zwar durch Interpretation 
aus anderen Vorschriften möglicherweise ableiten, aber gerade für die Verständlichkeit 
für die Bevölkerung wäre es gut, ein solches Grundrecht in den Text aufzunehmen. 
 
Die fünfte Kategorie würde ich juristisch klarstellungsbedürftige Regelungen nennen. 
Ihnen allen ist bekannt, dass nicht – wie in Art. 98 der Verfassung vorgesehen – nur 
Sitzungsgelder an die Abgeordneten des Landtages ausgezahlt werden, sondern Diä-
ten. Auch das führt zu Unklarheiten, die man bei Gelegenheit einer solchen Reform 
doch auch im Sinne der politischen Ehrlichkeit klarstellen sollte. Oder juristisch schon 
relevanter ist der unvollständige Katalog der Zuständigkeiten des Staatsgerichtshofs in 
Art. 131 HV. Das ist zwar juristisch wohl unproblematisch, aber es ist unglücklich, dass 
dort nur ein Teil der Verfahren genannt sind, nicht alle, etwa die kommunale Grund-
rechtsklage, die ja übrigens selbst auch noch einmal unglücklich tituliert ist durch den 
Bezug auf die Grundrechte. Das wäre auch ein Beispiel für juristische Klarstellungsbe-
dürftigkeit.  
 
Die sechste Kategorie – das ist natürlich die heikelste Kategorie – ist das, was man als 
politisch rückständig bezeichnen könnte, ohne dass es jetzt mit Rechtsentwicklungen 
auf anderer Ebene unbedingt notwendig korreliert. Man wird sich vielleicht noch am  
ehesten einigen können, dass der Art. 101 Abs. 3 HV, der Ausschluss von Angehörigen 
monarchischer Familien aus der Landesregierung, jetzt nach 86 Jahren Republik viel-
leicht nicht mehr ein dringendes Problem ist, obwohl ich gerade entdeckt habe, in der 
österreichischen Verfassung, die gerade „renoviert“ wird, gibt es auch eine entspre-
chende Regelung; die sind also ähnlich ängstlich vor dem Wiederaufleben des Monar-
chismus.  
 
Dann würde ich auch im Hinblick auf die politische Praxis sagen, dass der Art. 124 HV 
rückständig ist, weil sich die Hürden für den Volksentscheid in der Praxis als zu hoch 
erwiesen haben. Wenn man das ernst nimmt – das war ein Anliegen der Hessischen 
Verfassung; insofern kann man sich sogar auf den historischen Willen rückbeziehen –, 
muss man Hürden für Volksbegehren und Volksentscheid etwas absenken. Nach der 
Verfassungsentwicklung eigentlich auch obsolet ist nach meiner Beobachtung der poli-
tischen Diskussion der Art. 155 HV, die Option für eine zweite Kammer. Die einzige be-
stehende zweite Kammer auf Landesebene ist in Bayern vor einigen Jahren – wenn 
auch nicht ganz unkontrovers – abgeschafft worden und es macht eigentlich keinen 
Sinn, in Zeiten eines schlanken Staates darüber nachzudenken, ob man noch eine 
zweite Parlamentskammer einführen will. 
 
Damit komme ich zur zweiten Frage, zur Bedeutung der Verfassung für die Vertretung 
des Landes nach außen. Meiner Meinung nach hat für diese Frage die Verfassung Re-
levanz sowohl in ihrer Konstitutions- wie in ihrer Limitationsfunktion. Als Konstitution der 
Organe ist sie relevant, weil sie die vertretungsberechtigten Organe benennt; dort in 
erster Linie natürlich der Ministerpräsident mit Delegationsmöglichkeit nach Art. 103 HV 
bzw. die entsprechenden Regelungen für den Bundesrat und seit einigen Jahren auch 
die Vertretungsmöglichkeit eines Landesministers im EU-Ministerrat nach den Regelun-
gen des Art. 23 i.V.m. dem EG-Vertrag. 
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Die Frage, die sich stellt, ist: Inwieweit können andere Landesorgane dort Einfluss 
nehmen? Da ist man sich grundsätzlich einig, dass das Landesverfassungsrecht zu-
sammenwirkt bei der Vertretung im Bundesrat mit dem Grundgesetz, bei der Vertretung 
im EU-Ministerrat sogar mit dem Bundesrecht und dem EU-Recht. Man muss also die 
drei bzw. die zwei Ebenen vereinbaren. 
 
Für die praktisch relevanteste Frage der politischen Beratungen im Bundesrat ist es 
eine allgemeine Tendenz, die Beteiligung des Landesrechts insbesondere durch Infor-
mationsrechte aufzuwerten. Nach ganz herrschender Meinung sind aber Weisungen, 
was das weitest gehende Einflussnahmerecht eines Landesparlaments an die Mitglie-
der der Landesregierung angeht, die im Bundesrat tätig sind, unzulässig. Das hat das 
Bundesverfassungsgericht zwar so nicht entschieden, ist aber aus der Entscheidung 
über die Volksabstimmungen im 8. Band wohl unweigerlich abzuleiten. Im Übrigen: 
Wieweit diese Informationsrechte wahrgenommen werden und welcher Einfluss tat-
sächlich auf die Landesregierung und ihr Verhalten im Bundesrat ausgeübt wird, ist 
meiner Meinung nach eine Frage der politischen Praxis und entzieht sich letztlich einer 
näheren verfassungsrechtlichen Regelung. Allenfalls könnte man meiner Meinung nach 
also ein Informationsrecht des Landesparlaments über Vorgänge im Bundesrat in der 
Landesverfassung verankern. 
 
Interessanter ist der zweite Aspekt, inwieweit nämlich die Limitationsfunktion der Lan-
desverfassung auch für Handeln auf den übergeordneten Ebenen, insbesondere im 
Bundesrat, relevant ist. Das ist die Frage, inwieweit die Grundrechte der Landesverfas-
sung Vertreter der Landesregierung im Bundesrat binden. Ausgangspunkt ist der 
Art. 26 HV, der eine umfassende Geltung der Grundrechte für alle Arten der Ausübung 
von Landesstaatsgewalt anordnet. Insofern eine Parallele zu Art. 1 Abs. 3 GG. Daraus 
ergibt sich, wenn diese Frage auch kaum erörtert worden ist, dass die Landesregierung 
grundsätzlich verpflichtet ist, auch bei ihren politischen Aktivitäten im Rahmen des Bun-
desrats die Vorgaben der Landesverfassung zu berücksichtigen. Da es hauptsächlich 
um die Grundrechte geht und die ja auch nur in ihrer objektivrechtlichen Funktion ein-
schlägig sind, wird sich daraus in der Regel ein weiter Gestaltungsspielraum ergeben 
und insbesondere – da kann man ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das 
Verhalten von Vertretern der Bundesregierung im Rat der Europäischen Union fruchtbar 
machen – ist das Initiativrecht des Landes in gewisser Weise gebunden. Die Verhand-
lungen im Rahmen des Bundesrates können schon erheblich weniger gesteuert wer-
den. 
 
Um das Ganze konkret zu machen: Was ist überhaupt als Anwendungsfall denkbar?  
– Eine Regelung ist mir untergekommen, die ich gar nicht kannte, die aber in dem Fall 
relevant ist und möglicherweise auch demnächst politisch aktuell wird. Es gibt eine aus-
drückliche Regelung in Art. 47 Abs. 1 HV, dass die Einkommensteuer progressiv, d. h. 
nach Leistungsfähigkeit gestaltet werden muss. Es gibt ja inzwischen Modelle zur Um-
gestaltung einer Einkommensteuer ohne oder mit nur sehr schwacher Progression. Ich 
würde sagen, die Landesregierung ist durch diesen Art. 47 Abs. 1 HV gehindert, einen 
Vorschlag zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in den Bundesrat einzubrin-
gen, der einen Verzicht auf die Progression vorsehen würde. Aber es werden sich nur 
sehr wenige, ähnlich operationalisierbare Vorgaben im Grundrechtsteil finden. 
 
Die letzte Frage, die sich daran anknüpft, lautet: Könnte eine entsprechende Verpflich-
tung, so sie überhaupt vorfindbar ist, sanktioniert werden? – Da ist es ziemlich eindeu-
tig, dass ein abweichendes Votum im Bundesrat nicht ungültig wäre, da das Verfas-
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sungsrecht die Gültigkeit des Handelns auf der Bundesebene nicht unmittelbar beein-
flussen kann. Letztlich wäre also die einzige Möglichkeit der Sanktion, die ich sehe, 
dass der Landtag eine Verfassungsstreitigkeit vor dem Staatsgerichtshof einleitet. Das 
ist aber wohl auch nur eine rein theoretische Möglichkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Groß. – Ich darf jetzt Herrn Prof. Dr. Simon das Wort 
erteilen. 
 
 
SV Prof. Dr. Simon: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Änderungen von 
Verfassungen sind eine schwerwiegende Angelegenheit. Trotz des hartnäckigen und 
formal auch zutreffenden Hinweises des Positivismus, dass auch ein Verfassungsge-
setz am Ende nichts anderes sei als ein Gesetz – Herr Denninger hat diesen Gedanken 
gerade noch einmal stark unterstrichen –: Für unser Gefühl ist es nicht dasselbe, ob die 
Straßenverkehrsordnung geändert wird oder eine Verfassung. Es liegt vermutlich an 
den Lebensbereichen, die von diesen Normenkomplexen erfasst werden. Im ersten Fall 
geht es um die Ordnung des Verkehrs, im zweiten Fall um die Ordnung des Ganzen. 
 
Ich fühle mich deshalb geehrt und geschmeichelt, dass Sie mich zu einem Kommentar 
zu dem Vorhaben Änderung der Hessischen Verfassung eingeladen haben, zumal ich 
wirklich nicht behaupten kann, und zwar weder als Historiker noch als Theoretiker, 
durch spezielle Kenntnisse oder Leistungen im verfassungsrechtlichen Bereich bisher 
aufgefallen zu sein. Aber das hat vielleicht auch Vorteile. Es hat den Vorteil, dass Sie 
dieselben Sachen jetzt jedenfalls nicht zum dritten Mal hören müssen, sondern vielleicht 
etwas ganz anderes, was Sie wenigstens zu amüsieren beabsichtigt. 
 

(Heiterkeit) 
 
Ich bekenne auch gern, dass ich mit einer gewissen Skepsis, jedenfalls aber mit Zu-
rückhaltung auf dieses Unternehmen blicke. Wenn ich die Unterlagen richtig verstanden 
habe, gibt es so etwas wie einen parteiübergreifenden Konsens, der davon ausgeht, 
dass die Verfassung veraltet sei, dass man sie entrümpeln müsse – das Wort ist von 
Herrn Denninger natürlich auch nicht ausgelassen worden –, weil sie nicht mehr den 
Realitäten der Gegenwart entspreche. Wieso man das aber muss – Herr Denninger hat 
sogar ein Gebot für die Entrümpelung „erfunden“ –, das leuchtet mir nicht ohne weiteres 
ein. 
 
Sicherlich sind diese Vorschriften – wir haben das heute schon zweimal gehört; wir 
werden das von Herrn Würtenberger wahrscheinlich auch noch einmal hören; jedenfalls 
von mir hören Sie sie jetzt zum dritten Mal – über die Möglichkeit der Todesstrafe, über 
den Ausschluss der Mitglieder der vor 1918 regiert habenden Häuser von der Regie-
rung und die angedrohte Sozialisierung von Banken und der Montanindustrie lediglich 
noch historische Reminiszenzen. Das ist unbestreitbar. Aber das macht sie in meinen 
Augen noch nicht zum „Gerümpel“, das wie ausgetretene Kinderschuhe von den Er-
wachsenen auf den Müll zu werfen ist. Sie sind in meinen Augen wichtige, zum Teil rüh-
rende Dokumente, aus denen sich im Zusammenhang mit den anderen Normen die 
Regelungsabsichten, die Gestaltungsprinzipien und der Staatsformwille des histori-
schen Gesetzgebers von 1946 zuverlässig erschließen lassen, sodass sich – wie auch 
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sonst; das ist beim historischen Argument ganz üblich – genau der Punkt bestimmen 
lässt, an dem aus heutiger Sicht Kontinuität und auch Abweichungen zu begründen 
sind. 
 
Die Streichung bejahrter Vorschriften in der Verfassung ähnelt in meinen Augen also 
der Übermalung alter Gemälde in der Absicht, dem Betrachter die Dargestellten in mo-
derner Kleidung erscheinen zu lassen. 
 
Dass die Verfassungswirklichkeit und die Verfassungsurkunde auseinander klaffen, ist 
überhaupt nichts Besonderes und keine etwa auf unseren Rechtskreis beschränkte Er-
scheinung. Darin ist auch theoretisch überhaupt nichts Bedrohliches zu entdecken. Es 
gibt genug Rechtswissenschaftler, die sogar die Meinung vertreten würden, dass es 
relativ belanglos sei, wie die Texte im Einzelnen lauten, da es nur auf die Überzeugung 
der Verfassungsinterpreten auf der einen Seite und die Handlungen der Verfassungs-
justiz auf der anderen Seite ankomme. In diesem Sinne wäre das auseinander fallen 
von Realität und Buchstaben eher ein ästhetisches Problem. Tote Texte oder – wie ich 
in den Unterlagen auch gelesen habe – eine mumifizierte Verfassung gäbe es in dieser 
Blickrichtung überhaupt nicht, weil genau genommen es eben auch keine lebendige 
gibt. Lebendig sind nur wir. 
 
Das wird in der Diskussion durchaus auch häufig gesehen. Wer allerdings erwarten 
würde, dass die Verfassungsreform deshalb in der Absicht betrieben würde, Realität 
wieder enger aufeinander zu beziehen, den Status quo der Interpretation mit dem Sta-
tus quo ante, als die Texte formuliert wurden, zu versöhnen, der würde enttäuscht wer-
den. Vielmehr geht es den beteiligten Parteien doch um mehr als nur um eine rein äu-
ßerliche Modernisierung, also um eine Neuformulierung, die sich in der peniblen Be-
schreibung der juristischen Interpretationspraxis und ihrer verfassungsgerichtlichen 
Umsetzung erschöpfen würde. Anderes würde meines Erachtens auch zweifellos nicht 
der Mühe lohnen; denn eine Reform, die nur der Konservierung der gegenwärtigen Ver-
fassungspraxis dienen wollte, würde diesen Namen nicht verdienen; sie würde den gro-
ßen Aufwand, den ein solches Unternehmen verursacht, nur rechtfertigen, wenn es 
darum ginge, die jetzigen herrschenden Auffassungen gegen aktuelle Angriffe zu ver-
teidigen, die mit Argumenten der Vergangenheit oder der Zukunft operieren. Dafür gibt 
es jedoch keine Hinweise. Im Gegenteil, es wird allgemein betont – parteienüber-
greifend –, dass die Hessische Verfassung eine Schöpfung sei, auf die man durchaus 
mit Stolz blicken könne, dass sie sich bewährt habe und dass sie jedenfalls im Kern 
bewahrt werden müsse. 
 
Wenn dem aber so ist: Warum dann überhaupt eine Reform? Herr Groß hat eine Ant-
wort gegeben, die sich auf den Bürger konzentrierte, die den Bürger und sein Rechts-
verständnis und die Verständlichkeit der Verfassung in den Vordergrund rückte. Ich 
würde diesen volkspädagogischen Gesichtspunkt nicht für besonders wichtig halten, 
sondern glauben, dass man letztlich eine Reform eben doch deswegen anstrebt, weil es 
eben nicht nur bloß um andere Formulierungen, sondern um materielle Änderungen 
geht, die man dann auch in der Regel als Verbesserungen bezeichnet. Änderungen zu 
verabschieden, bedeutet allerdings – daran kommt man nicht vorbei –: Die Verfas-
sungsurkunde wird angetastet. Das ist eine tabuisierte Handlung, weil eben Verfassung 
ein symbolisch außerordentlich stark aufgeladener Begriff ist. Der Verfassungsfeind 
geht ins Mark, der Verbrecher signalisiert nur eine Störung der Rechtsordnung. Da hilft 
es wenig, dass der hessische Verfassungsgesetzgeber die Lage seinerzeit anschei-
nend sehr viel weniger dramatisch aufgefasst hat, als dies heute üblich ist. Aus dem 
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Umstand, dass Verfassungsänderungen nicht an eine qualifizierte Mehrheit gebunden 
wurden, kann man mit einigem Recht schließen, dass die Verfassungsväter und -mütter 
ihre Verfassung als ein Grundgesetz angesehen haben, das ohne viel Aufhebens am 
jeweiligen Mehrheitswillen orientiert werden kann. 
 
Wir sehen das inzwischen eben anders und deshalb wird von Aktualisierung, von Fort-
schreibung und von zeitgerechter Ergänzung gesprochen, was ja deutlich eine Vor-
sichtssemantik ist, die gerade durch ihre Vorsicht darauf hinweist, dass man dem Wort 
„Änderung“ aus dem Wege gehen möchte, obwohl doch etwas Schwerwiegendes ge-
schieht. Dagegen wäre gar nichts einzuwenden, wenn alle Beteiligten dasselbe wollten. 
Dass dem nicht so ist, zeigt sich an dem Schicksal, das den zahlreichen Vorschlägen 
zustieß, die nach dem Willen der verschiedenen Reformer bei Gelegenheit – wie es 
immer so schön heißt – der Reform in den Text aufgenommen werden sollen. Viele von 
ihnen waren alsbald sehr umstritten, so umstritten, dass die Überschriften der Presse-
berichte zur Frage des Verfassungskonsenses immer pessimistischer wurden. Das be-
weist zur Genüge, dass hinter der wertfrei, buchhalterisch klingenden Formel von der 
Fortschreibung der Verfassung allerlei ideologieträchtiges Material zum Vorschein 
kommen könnte und dass der gefeierte Konsens sich vielleicht doch zum Scheinkon-
sens mausert. 
 
Das müsste nicht unbedingt ein Schaden sein. Man könnte darin das unerwartete Auf-
tauchen eines naturgemäß kontroversen politischen Willens zu einer umfassenden Ver-
fassungsrevision erblicken, der sich rein äußerlich an der Alternative Änderung oder 
Aktualisierung festbeißt. Gegen diese Deutung der Lage spricht freilich der Umstand, 
dass in Hessen keine allgemeine politische Situation gegeben ist, die eine Totalrevision 
der Verfassung nahe legen würde, die dann ihrerseits einer quasi revolutionären Neu-
fassung der Staatsgrundlage gleichkäme.  
 
Die neuen Bundesländer hatten es – auch das hat Herr Denninger zu Recht erwähnt – 
hier in mancherlei Hinsicht sehr viel leichter. 
 
Da sich für solche Neufundierungen mit Sicherheit keine Mehrheiten finden lassen wer-
den, bemühen sich die Beteiligten nicht nur um semantische Harmonie und Konsens, 
sondern – das ist jedenfalls meine Beobachtung – im Augenblick versprechen sie sich 
wechselseitig, dass man keine substanziellen Änderungen des Verfassungswerks in 
Angriff nehmen wolle. Da aber auch die geringfügigste Umstellung einer Buchstaben-
folge unweigerlich eine Änderung darstellt, wird die notwendige Folge sein, dass man 
bei jedem Formulierungsvorschlag über die Frage in Zwietracht geraten wird, ob es sich 
bei den Texteingriffen um eine materielle Änderung der Verfassung oder um eine bloße 
so genannte zeitgemäße Ergänzung handeln könnte. 
 
Wo rechtstheoretisch der Unterschied zwischen formeller Verdeutlichung und materiel-
ler Veränderung liegt, wird sich nämlich meines Erachtens allgemein kaum bestimmen 
lassen, sodass ein Konsens über die Verfassungsreform gleichsam zwangsläufig in 
weitere Ferne rückt. 
 
Das ist der Hintergrund für meine anfänglich geäußerte Skepsis. Ich sehe nämlich, dass 
Sie sich sehr viel aufgebürdet haben, und frage mich natürlich auch nach der Relation 
zwischen Ihrem Aufwand und Ihrem möglichen Ertrag. Ein Ausweg aus dieser Lage 
wird sicherlich nicht leicht zu finden sein. Möglicherweise lässt sich aber doch an die 
wiederholte Erklärung anknüpfen, wonach sich die vier Fraktionen des Landtages zu 
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einer Modernisierung bekennen, aber den historisch hohen Rang des Verfassungsdo-
kuments achten wollen. Das muss bedeuten, dass Sie – wie es im Einsetzungsbe-
schluss der Enquetekommission ja auch heißt – unter Wahrung der demokratischen, 
sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken operieren wollen. Sollten die Parteien 
an diesem Grundkonsens festhalten, ergibt sich aus diesem Bekenntnis nicht nur ein 
Zwang zur Behutsamkeit, sondern es lässt sich auch die Forderung ableiten, dass alle 
Vorschläge für Eingriffe in den Text nur insoweit zulässig sind, als sie ohne Substanz-
verlust am historischen Monument durchgeführt werden können, woraus sich dann na-
türlich postwendend die nicht gerade einfache Frage ergibt, was wohl zur Substanz der 
ehrwürdigen Verfassung gehört und was nicht. 
 
Folgt man einer seit Mitte der 50er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zunehmend akzep-
tierten generellen rechtstechnischen Einteilung aller Normen, auch derjenigen des Ver-
fassungsrechts, in Regeln und Prinzipien, könnte man vielleicht zu einer gangbaren und 
einverständlichen Lösung kommen. Prinzipien sind Normen, die gebieten, dass der Sol-
lensgehalt der Norm, soweit es natürlich die rechtlichen und tatsächlichen Umstände 
zulassen, in einem möglichst hohem Maße realisiert wird. Prinzipien sind also – wie die 
Rechtstheorie das nennt – Optimierungsgebote. 
 
Regeln sind demgegenüber Normen, die Festsetzungen über gebotene verbotene oder 
erlaubte Handlungen im Rahmen des tatsächlich rechtlich Möglichen treffen. Sie kön-
nen eben nur erfüllt oder nicht erfüllt werden. 
 
Die Erlaubnis, sich in schweren Fällen der Todesstrafe zu bedienen, wäre demnach 
eine Regel. Das Geheiß, einen sekularen Staat zu schaffen, dass sich in Art. 50 unserer 
Verfassung findet, wäre ein Prinzip. Wer die Substanz wahren will, sollte – das wäre die 
operative Regel, nach der man vorzugehen hätte – davon ausgehen, dass die Prinzi-
pien der Verfassung in allen Fällen erhalten bleiben müssen und dass es im Einzelnen 
lediglich um eine Frage der Erhöhung oder der Minderung ihres Gewichts gehen kann, 
während bei den Regeln die Tilgung oder Hinzufügung grundsätzlich innerhalb der Mo-
dernisierungstoleranz – wie ich das nennen würde – liegt, was natürlich nicht heißen 
soll, dass beim Umfang mit Regeln auf Achtsamkeit verzichtet werden könnte. 
 
Es wird dann zwar immer noch Auseinandersetzungen geben, ob nicht im Einzelfall hin-
ter den Regeln zu entdeckende Prinzipien angetastet werden, aber formal hätte man 
zunächst ein geklärtes Operationsfeld. Um im Beispiel zu bleiben: Art. 50 HV lautet: 
 

„Es ist Aufgabe von Gesetz oder Vereinbarung, die staatlichen und kirchlichen 
Bereiche klar gegeneinander abzugrenzen.“ 

 
Mein verehrter Kollege Stolleis – er sitzt mir gegenüber – hat empfohlen, hier den Satz 
einzufügen: 
 

„Meinungsverschiedenheiten werden auf freundschaftliche Weise beigelegt.“ 
 
Das ist eine Ergänzung des Prinzips um eine Regel, die einen Verfahrenswunsch aus-
spricht – ein wenig salbungsvoll und sicherlich nicht unverzichtbar; denn dass man 
freundschaftlich miteinander umgehen soll, ist meines Erachtens ohnehin prinzipiell der 
Kriegserklärung vorzuziehen. 
 

(Heiterkeit) 
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Darin liegt aber keine Änderung des Prinzips, sondern ein Hinweis darauf, wie man – in 
diesem Fall der eine Reform vorschlagende Stolleis – das Prinzip entfaltet sehen möch-
te. 
 
Der zweite Absatz von Art. 50 HV lautet: 
 

„Die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben sich, wie 
der Staat, jeder Einmischung in die Angelegenheiten des anderen Teiles zu ent-
halten.“ 

 
Stolleis schickt diesem Gebot der Sphärentrennung und der wechselseitigen Nichtbe-
helligung die Feststellung voraus, die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften nehmen an der öffentlichen Willensbildung teil. Das wäre eine verdeutli-
chende Beschreibung der gegenwärtigen Verfassungspraxis, die meines Erachtens 
vom Nichteinmischungsgebot von 1946 vorausgesetzt wurde, da nur derjenige, der von 
einem Tätigwerden des anderen ausgeht, sich auch veranlasst sehen wird, ihm eine 
Einmischung zu untersagen. Da diese allerdings nicht unbedingt öffentlich sein muss, 
ist die Einfügung eines Teilnahmerechts, das ohnehin jedermann zusteht, hier – wie ich 
gegenüber Stolleis einwenden würde – eher überflüssig und der klaren Botschaft des 
Verfassungsgesetzgebers mehr abträglich als förderlich. Aber – das ist das Entschei-
dende an diesem Beispiel – die Substanz dessen, was 1946 gewollt wurde, ist sicher-
lich nicht berührt. 
 
Demgegenüber würde die Einfügung eines – jetzt immer unschön so genannten – Got-
tesbezuges, über den in viel dramatischerer Weise – das brauche ich hier wohl nicht zu 
erwähnen – an anderer Stelle immer noch gehadert wird, zweifellos das Säkularisie-
rungsgebot weder entfalten noch dieses Prinzip neu gewichten, sondern es aufheben; 
denn es würde eine Beziehung hergestellt und fixiert, die dem überlieferten Abgren-
zungsgebot geradezu widerspricht. Das heißt, an dieser Stelle fände ein Eingriff in die 
Substanz statt, die sich ein konservativer Reformer dann doch verbieten müsste. 
 
Um noch einmal zu der vor dem Hintergrund des Grundgesetzes zwar nicht umsetzba-
ren, aber als Beispiel doch gut geeigneten Regelzulassung der Todesstrafe zurückzu-
kehren: Die lässt sich auch unschwer auf Prinzipien des Schutzes der Bürger und der 
Abschreckung von Straftätern zurückführen. Aber diese Prinzipien und ähnliche lassen 
sich auch in anderer Weise befriedigend entfalten, sodass man nicht einmal auf die Lö-
sung einer Prinzipienkollision durch die Bevorzugung des Prinzips der Menschenwürde 
angewiesen wäre. Sie sehen also, damit lässt sich arbeiten. 
 
Ausgehend von einer Kernsubstanz dieser bedeutenden Verfassung, einiger weniger 
Prinzipien, die ich in der Festigung der individuellen Freiheit und der Selbstbestimmung 
sehe, in umfassender Sicherung und Gewährleistung sozialer Teilhaberechte und in 
einer außerordentlich entschiedenen demokratischen Staatsorganisation, müsste es 
möglich sein, jene Prinzipien festzustellen, um deren Entfaltung und Gewichtung es im 
Einzelnen gehen soll. Beseitigt und ergänzt man dann widerspruchsfrei die dazu gehö-
rigen Regeln, könnte das Paradox, das Sie ja anstreben, nämlich das Paradox einer 
Änderung ohne Veränderung, eine Substanzerweiterung bei Substanzkonservierung, 
auch für einen mündigen Staatsbürger plausibel gelöst werden. Das verlangt  
– verzeihen Sie mir, dass ich das so sage – allerdings einen wirklich nachhaltigen politi-
schen Willen zur argumentativen Dynamisierung dieser exzellenten Verfassung, die wir 
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besitzen. Das ist eine Kraftanstrengung, zu der ich dieser Enquetekommission viel Mut 
und große Ausdauer wünsche. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Herr Prof. Simon. – Ich freue 
mich, dass ich jetzt als Letztem in dieser Runde Herrn Prof. Dr. Würtenberger das Wort 
erteilen darf. 
 
SV Prof. Dr. Würtenberger: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Sie haben 
mit mir einen Sachverständigen geladen, der hier – so denke ich – sehr in der Minder-
zahl ist: Ich bin einer der wenigen, die derzeit nicht unter Ihrer Verfassung leben oder 
schon unter ihr gelebt haben. Wenn ich auf meine verehrten Kollegen blicke, gehöre ich 
auch nicht zu denen, die diese Verfassung jedes Semester wieder in den Vorlesungen 
an der Universität lehren. Deswegen können Sie von mir nur eine Art von Außensicht 
erwarten. 
 
Es ist die Frage aufgeworfen worden, welche Rolle und welche Funktionen eigentlich 
die Landesverfassung hat. Diese Frage ist – so glaube ich – wichtig, weil das Grundge-
setz zum einen limitierend, zum anderen aber auch impulsgebend im Zentrum der poli-
tisch-rechtlichen Entwicklung auf Bundesebene, aber natürlich auch in den Ländern 
steht. Was kann also von einer Landesverfassung, die zudem noch das Homogenitäts-
prinzip zu beachten hat, für das jeweilige Land erwartet werden? Ist es überhaupt sinn-
voll, am historischen Charakter einer Landesfassung festzuhalten? 
 
Ich möchte hier zunächst eine weitere Frage stellen, um mich den zunächst gestellten 
Fragen anzunähern, nämlich, ob eine Landesverfassung überhaupt eine Alternative 
sozio-ökonomische Verfassung zum Grundgesetz sein kann. 
 
Bei der Verfassungsgebung in den neuen Bundesländern wurde diskutiert, ob Landes-
verfassungen eine zum Grundgesetz alternative sozio-ökonomische, politisch-rechtliche 
Ordnung vorgeben können. Hier hat sich allerdings bald gezeigt, dass die grundgesetz-
lichen Vorgaben für die soziale und die ökonomische Ordnung derart umfassend und 
verbindlich sind, dass durch Landesverfassungen hier keine ernst zu nehmenden Alter-
nativen vorgesehen werden können. Eine eigene Identität können Landesverfassungen 
lediglich im Bereich von Schule, Bildung, Kultur und innerer Sicherheit erreichen. Hier 
können in Landesverfassungen landesspezifische Traditionen fortgeschrieben und kann 
auch eine bedeutsame Profilbildung erfolgen. Aber auch hier bleibt zu beachten, dass 
diese an sich originären Politikbereiche der Länder zunehmend durch das Recht der 
Europäischen Union, durch die Vorgaben des Grundgesetzes für Schule, Bildung und 
innere Sicherheit sowie durch eine an die Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen 
gehende Ausschöpfung der Bundeskompetenzen begrenzt ist. 
 
Ich denke, ein weiterer Gesichtspunkt ist wichtig: Regelungen des Landesverfassungs-
rechts sind überall dort verfehlt, wo der Bundesgesetzgeber zur Regelung von Politikbe-
reichen befugt ist. En passant möchte ich auch davor warnen, Grundrechte, die das 
Bundesverfassungsgericht durch Rechtsprechung geschöpft hat, auf dem derzeitigen 
Stand versuchen festzuschreiben. Da ist es – so glaube ich – besser, wenn man sich 
auf die Geltung und Regelungen des Bundesverfassungsgerichts und des Grundgeset-
zes insoweit zurückziehen kann. 
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Landesverfassungen haben sicherlich auch eine Symbolfunktion. Verfassungen sind 
nicht nur Grundordnungen für die Organisation des Staates und für das Verhältnis des 
Staates zu seinen Bürgern. Sie haben darüber hinaus auch eine wichtige Integrations-
funktion, Symbolfunktion. 
 
Das Grundgesetz steht hier als Symbol für die Zäsur zur Unrechtsherrschaft des natio-
nalsozialistischen Staates und einer rechtsstaatlichen und demokratischen Entwicklung 
in Deutschland, wie sie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts weder stattgefunden hatte 
noch in Deutschland vorstellbar war. Damit hat das Grundgesetz zugleich auch eine 
erhebliche Integrationsleistung erbracht.  
 
Eine vergleichbare Symbol- und Integrationskraft geht den Landesverfassungen auf den 
ersten Blick ab. Diese sind im allgemeinen politisch-rechtlichen Bewusstsein kaum prä-
sent. Ich vermute, dass das möglicherweise auch für Hessen gilt. Dies wiederum könnte 
zur Konsequenz haben: Wenn Verfassungen in ihrer Eigenschaft als historische und an 
die politische Geschichte anknüpfende Dokumente im kollektiven Bewusstsein eines 
Bundeslandes nicht oder nicht mehr oder kaum noch präsent sind, warum dann an de-
ren Stelle nicht eine andere, moderne Verfassung setzen? Warum dann nicht gemäß 
der alten Lehre vom Generationenvertrag im Verfassungsrecht der jetzt lebenden Ge-
neration anheim zu geben, eine neue Verfassung zu verabschieden? 
 
Blicken wir zur Beantwortung dieser Frage auf ein ausländisches Vorbild! Die derzeitige 
französische Verfassung der Fünften Republik verweist für die Grundrechte u. a. auf die 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Diese Erklärung ist zwar ein 
klassischer Text, kann aber im Hinblick auf heutige grundrechtliche Gefährdungslagen 
oft nicht zeitgemäßen Schutz gewähren. Hier handelt es sich also um einen Verfas-
sungstext, der um der historischen Erinnerung an ein freiheitsstiftendes Ereignis willen 
beibehalten wird. Ähnliches mag dann aber auch möglicherweise für die Hessische Ver-
fassung gelten. Sie steht beispielhaft – wie wir schon gehört haben – für den verfas-
sungsrechtlichen Neuanfang nach 1945, als nach einer neuen politisch-rechtlichen, 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialstaatlichen und freiheitlichen Ordnung in 
Deutschland gesucht wurde. Die Hessische Verfassung ist ein Monument historischer 
Erinnerung des Woher, das nicht nur für die Entwicklung von Hessen, sondern auch 
von Deutschland insgesamt von hoher Bedeutung ist. Darauf werde ich am Schluss 
noch einmal zurückkommen. 
 
Ich will jetzt zu der Frage Stellung nehmen, die hier auch mehrfach angesprochen wor-
den ist, welche Bestimmungen aus der Hessischen Verfassung gestrichen werden sol-
len. Ich will hier gar nicht einzelne Bestimmungen ansprechen, ich will hier auch gar 
nicht von „entrümpeln“ und Ähnlichem sprechen, ich meine nur, dass all jene Bestim-
mungen in der Hessischen Verfassung zu streichen sind, die mit dem Grundgesetz als 
höherrangigem Recht nicht in Einklang stehen. Insofern habe ich gesehen, dass eine 
Liste bereit liegt, aus der sich ergibt, welche Bestimmungen hier gestrichen werden soll-
ten. 
 
Auch wenn die Hessische Verfassung ein wichtiges historisches Dokument ist, das 
Aussagen über das Woher und über die Traditionen macht, so meine ich doch, dass 
sich in einem Bundesstaat die Landesverfassungen nicht in einen offensichtlichen Wi-
derspruch zu dem setzen dürfen und sollten, was im Grundgesetz verbindlich vorgege-
ben ist. 
 



Ne/So – 25 – EKV16/7  –  07.07.2004 
 
 
Ein zweiter Punkt, der auch schon angesprochen worden ist, ist die Aufnahme von 
Staatszielbestimmungen. In den jüngeren Landesverfassungen, insbesondere in den 
Verfassungen der neuen Bundesländer, besteht die Tendenz, eine Vielzahl von Staats-
zielen und Staatsaufgaben als verfassungsrechtliche Leitlinien von Politik, Rechtset-
zung, Verwaltung, aber natürlich auch von Rechtsprechung aufzunehmen. 
 
Ich möchte aus verschiedenen Gründen abraten, die Hessische Landesverfassung mit 
neuen Staatszielbestimmungen zu belasten. Durch derartige Aufzählungen von Staats-
zielen und Staatsaufgaben wird nichts weiter als ein Katalog der derzeitigen politischen 
Forderungen aufgelistet. Wenn aber in Zukunft neue politische Forderungen auf das 
Land zukommen: Sind diese dann weniger gewichtig, weil sie etwa in der Verfassung 
nicht genannt sind? Muss die Verfassung dann gleich wieder geändert werden? Setzt 
sich das Land durch die formulierten Staatszielbestimmungen nicht einem bestimmten 
Anpassungsdruck aus? Müssen die nicht formulierten Staatszielbestimmungen ausge-
grenzt werden, dürfen sie überhaupt noch erfüllt werden? 
 
Ich denke, es stellt auch einen Verstoß gegen das Gebot der Verfassungsredlichkeit 
dar, wenn insbesondere im Bereich der individualbezogenen Staatsziele diese den An-
schein erwecken, als habe der Bürger von Verfassungs wegen einen Anspruch auf die 
Bereitstellung einer Wohnung usw., obwohl die Verwirklichung eines solchen sozialen 
Grundrechtsanspruchs lediglich nach Maßgabe näherer gesetzlicher Zuteilungskriterien 
geschaffen werden kann und hier auch zu beachten ist, dass das Haushaltsrecht hier 
gewisse Limitierungen schafft. 
 
Wenn darauf hingewiesen wird, dass man deswegen in die Hessische Verfassung 
Staatsziele aufnehmen solle, weil Staatsziele ja nun auch im neuen Verfassungsvertrag 
genannt sind, weil sich Staatsziele auch in anderen Verfassungen finden, so möchte ich 
die Gegenfrage stellen: Was bringen eigentlich weitere Staatsziele in einer Landesver-
fassung, wenn die Politik, die diese Staatsziele realisieren soll, letztlich von der Europä-
ischen Union vorgegeben wird oder auch vom Bund selber? 
 
Ein letzter Punkt hierzu: Die neuen Bundesländer haben ja eine Vielzahl von Staatszie-
len in ihre Landesverfassungen aufgenommen. Dass hier nun gerade diese Staatsziele 
politikleitend gewesen wären, lässt sich kaum behaupten. 
 
Ein weiterer Punkt: Die Positionsbestimmung des Landes Hessen im Hinblick auf Euro-
pa. Ich denke, dass es wichtig ist, dass es erforderlich ist, dass sich Hessen als Region 
in Europa auch in der Verfassung positioniert, dass hier zum Ausdruck gebracht wird, 
dass Hessen eine Region in Europa ist. Man könnte dann auch daran denken, hier 
auch die Rechtsstellung der Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten in der Eu-
ropäischen Union verfassungsrechtlich mit zu regeln. Allerdings hätte ich Bedenken, 
wenn in der Verfassung Regelungen dazu getroffen würden, wie die Landespolitik im 
Hinblick auf Brüssel, im Hinblick auf die Europäische Union besser durchgesetzt wer-
den könnte; denn in Brüssel ist Deutschland nur stark, wenn die Bundesrepublik ge-
meinsam mit allen Bundesländern dort handelt. Die Schwäche der derzeitigen Durch-
setzung der deutschen Politik in Brüssel liegt eben darin, dass die Bundesrepublik ge-
meinsam mit den Ländern hier nicht immer die nötige Position bezieht, die bezogen 
werden könnte.  
 
Was geändert werden könnte, wäre beispielsweise, dass im Bereich der konkurrieren-
den Gesetzgebung immer dann, wenn eine Richtlinie der Europäischen Union umzu-
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setzen ist, nicht der Bund umsetzt, sondern dass das Land diese Richtlinie durch eige-
ne Gesetzgebung umsetzt, also eine Neuinterpretation aus Artikel 72 Abs. 2 GG. Aber 
das ist nun auch wieder nicht eine Frage der hessischen Landesverfassung, sondern 
das ist eine Positionierung Hessens in der derzeitigen Diskussion zur Föderalismusre-
form. 
 
Ich komme zum abschließenden Punkt, zur Bedeutung des historischen Charakters der 
Verfassung für die Reform. Was macht eigentlich den historischen Charakter dieser 
ältesten heute noch geltenden Landesverfassung in der Bundesrepublik Deutschland 
aus? Der historische Charakter der Landesverfassung Hessens ist durch vier Aspekte 
geprägt, mit denen die Landesverfassung von Hessen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 
gleichzeitig – so denke ich – auch verfassungsrechtliches Neuland betreten hat. Zum 
einen hat die Landesverfassung – ebenso wie das spätere Grundgesetz – die Grund-
rechte an die erste Stelle gestellt und damit ihre fundamentale Bedeutung betont. Sie 
hat weiterhin – das geht wohl auf Walter Jellinek zurück – den Grundrechten unmittel-
bar geltende Kraft verliehen. Drittens ist sie – auch das ist schon angesprochen wor-
den – durch religiöse Neutralität und den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat 
geprägt. Vor allem aber hat sie eine neue Sozial- und Wirtschaftsverfassung eingeführt, 
die Ausdruck einer einmaligen Verbindung von demokratischem Sozialismus und christ-
licher Soziallehre gewesen ist. Sie hob sich dadurch nicht nur von den parallel dazu 
entstandenen Landesverfassungen erster Generation ab, sondern auch von der gesam-
ten bisherigen Verfassungstradition in Deutschland. 
 
Im Gegensatz zu den Verfassungen der Länder Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland, 
die auf die staatlichen Exzesse des dritten Reiches mit einer Besinnung auf das christli-
che Naturrecht reagierten, war die Verfassung Hessens von einer starken Betonung 
des sozialstaatlichen Anspruchs geprägt, der einen parteiübergreifenden Konsens bei 
der Verfassungsgebung fand. Von entscheidender Bedeutung war weiterhin die Ansicht 
der damals regierenden SPD, dass für den Einfluss der Nationalsozialisten vorwiegend 
das Bestehen wirtschaftlicher Machtkonzentrationen und der daraus folgende politische 
Einfluss verantwortlich gewesen sind. Als unabdingbare Voraussetzung für eine Über-
lebenschance der parlamentarischen Demokratie sollte deshalb eine neue Eigentums- 
und Wirtschaftsordnung durch indirekte Eingriffe in den Wettbewerb die Industrie als 
politischen Faktor ausschalten. 
 
Die Hessische Verfassung ging aber auch weit über die damalige Tradition der deut-
schen Verfassungsgebung hinaus. Mit dem bedeutenden Verfassungsvater der Hessi-
schen Landesverfassung, Erwin Stein, gesprochen, stellte die Hessische Verfassung 
nämlich „das erste Staatsgrundgesetz dar, das den Wandel von der nur liberal-
humanitären zur sozial-humanitären Ordnung vollzogen hat“. 
 
Dieser historische Charakter der Landesverfassung erscheint bewahrenswert. Die Hes-
sische Verfassung stellt gerade in ihrer konkreten Gestalt eines der frühesten Zeugnis-
se verfassungsrechtlicher und politischer Neubesinnung nach dem Zusammenbruch 
des nationalsozialistischen Unrechtsregimes dar und ist insofern nicht nur für Hessen, 
sondern auch – so denke ich – für ganz Deutschland von immenser historischer Bedeu-
tung. 
 
Dieses Zeugnis kann nur durch Beibehaltung von Geist und Formulierungen gewahrt 
werden. Nur auf diese Weise kann die wichtige Aufgabe von Verfassungen, auch Aus-
kunft über das Woher und die Traditionen eines Volkes zu geben, erfüllt werden. Sie ist 
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eben ein Dokument grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Neuorientierung, als man 
unmittelbar nach Kriegsende in Deutschland überhaupt nicht absehen konnte, welche 
Richtung die Verfassungsgebung in Deutschland einschlagen wird. In dieser Phase der 
Suche nach einer neuen politisch-rechtlichen Ordnung finden sich in der Hessischen 
Verfassung sowohl Bestimmungen, die später im Grundgesetz zur Geltung gelangten, 
als auch solche, die zum Grundgesetz durchaus in Distanz stehen. 
 
Welche Folgerungen sollte man nun daraus für die Reform der Hessischen Verfassung 
ziehen? Während man die ersten drei Aspekte des historischen Charakters, die doppel-
te Auswertung der Grundrechte und die religiöse Neutralität, aus den eben genannten 
Gründen und auch weil sie mit dem Grundgesetz übereinstimmen, beibehalten sollte, 
so gibt der vierte Aspekt, die Sozial- und Wirtschaftsordnung, jedoch Anlass zu Beden-
ken. Mit ihrer sozialistisch orientierten Wirtschaftsordnung reicht die Hessische Verfas-
sung nämlich deutlich über die bestehende grundgesetzliche Wirtschafts- und Sozial-
ordnung der Bundesrepublik Deutschland hinaus. Sie dürfte damit auch nicht dem Bild 
Hessens und Frankfurts als erstem „Finanzplatz“ nicht nur Deutschlands, sondern auch 
Europas entsprechen. Aber das nur am Rande. 
 
Dennoch meine ich, dass es möglich und geboten ist, den historischen Charakter auch 
dieses Teils zu wahren. Neben den schon erwähnten Gründen – erstens dem Hinweis 
auf ein freiheitsstiftendes Ereignis und zweitens der Aufgabe, Aussagen über die Her-
kunft zu treffen – können nämlich noch zwei weitere Gründe die Beibehaltung der wirt-
schaftlichen und sozialen Grundkonzeption der Landesverfassung rechtfertigen. Zum 
einen wird die grundsätzliche Beibehaltung der Aussagen zur Wirtschaftsverfassung 
dadurch begünstigt, dass die Vielzahl der Artikel zur Wirtschaftsverfassung es ermögli-
chen, einzelne grundrechtswidrige Artikel zu streichen, ohne dass dadurch die Grund-
konzeption verloren ginge. Zum anderen ist die Konzeption der Hessischen Verfassung 
nach Entfernung der eindeutig grundrechtswidrigen Artikel insofern noch mit dem 
Grundgesetz vereinbar, als dieses eben kein geschlossenes Modell einer Wirtschafts-
ordnung enthält, sondern dem Bund und den Ländern vielmehr auch einen gewissen 
wirtschaftspolitischen Spielraum belässt. 
 
Lassen Sie mich mit einer allgemeinen Überlegung schließen. Eine große Verfassungs-
reform bzw. eine Totalrevision der Hessischen Verfassung würde voraussetzen, dass 
von einer breiten öffentlichen Meinung oder – anders formuliert; auch davon ist schon 
gesprochen worden – vom Zeitgeist eine derartige Verfassungsreform eingefordert wird. 
Derzeit scheint weder in Hessen noch in den anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland jenes Verfassungsfieber ausgebrochen zu sein, das auf eine grundsätzli-
che Änderung der Landesverfassung dringt. Bereits Hegel hat gesagt, dass eine Ver-
fassung nicht gemacht und nicht von zufälligen politischen Mehrheiten auf den Weg 
gebracht werden könne. Eine neue Verfassung setzt eben ein in der Bevölkerung vor-
handenes Verlangen voraus, den Staat und seine Rechtsordnung auf eine neue poli-
tisch-rechtliche Grundlage zu stellen. 
 
So gesehen scheint es sinnvoll, die grundgesetzwidrigen und obsolet gewordenen Be-
stimmungen in der Hessischen Verfassung zu streichen, sonst aber die Hessische Ver-
fassung im Wesentlichen unverändert belassen. 
 

(Beifall) 
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Vorsitzender: Auch Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Prof. Würtenberger. – Ich darf 
mich bei allen vier Sachverständigen auch sehr herzlich dafür bedanken, dass sie sich 
an die zeitliche Vorgabe so exakt gehalten haben, wie ich das von meinen Landtagskol-
legen nicht immer gewohnt bin. 
 

(Heiterkeit) 
 
Für mich ist deutlich geworden, dass die Schwere der Aufgabe, der wir uns da ver-
schrieben haben, von Ihnen noch einmal sehr anschaulich dargelegt wurde und dass  
– zweitens – die Notwendigkeit der Reform nicht ganz unumstritten ist. Alle vier Sach-
verständigen haben allerdings auch gesagt, es gibt durchaus Möglichkeiten – ich nann-
te das Spagat -, diesen Spagat hinzubekommen, einerseits den historischen Gehalt zu 
bewahren und andererseits Reformen, die auch vom Volk, von uns, vom Landtag, 
durchaus mit Würde quasi zu vertreten sind, anzugehen. Vielen Dank dafür. 
 
Wir haben uns verabredet, dass jetzt die Fraktionen mit ihren internen Sachverständi-
gen für ihre Fragen jeweils eine Viertelstunde Zeit haben. Die Fraktionen tun das nach 
dem Stärkeverhältnis im Hessischen Landtag. Damit hat die CDU-Fraktion zuerst das 
Wort. – Herr Wintermeyer, bitte sehr. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich habe jetzt nur eine Frage, die sich mir stellt. Die Sachver-
ständigen haben in ihrer Bewertung ja sehr unterschiedlich, aber trotzdem irgendwo in 
eine Richtung argumentiert. Sehen Sie bei den obsoleten Bestimmungen, die wir hier in 
der Enquetekommission auch schon gemeinsam festgelegt haben, die Möglichkeit, die-
se in der Verfassung zu lassen, aber dennoch darzustellen, dass sie obsolet sind? Ich 
will ein einfaches Beispiel geben. Die Todesstrafe ist ja nun eindeutig auch im Geist der 
Menschen in Hessen abgeschafft. In der Schule und durchaus auch in den Hochschu-
len schmunzelt man, wenn man die Hessische Verfassung aufschlägt. Tatsache ist, 
dass die Todesstrafe damals in die Verfassung gekommen ist, um z. B. Kriegsverbre-
cher und auch Menschen, die im Nationalsozialismus Straftaten gegen die Menschlich-
keit begangen haben, auf hessischem Boden exekutieren zu können. Das hat eigentlich 
auch einen historischen Hintergrund. Gäbe es da Ihrer Meinung nach – ich richte diese 
Frage jetzt gar nicht an einen Sachverständigen persönlich, sondern möchte die Frage 
generell in den Raum stellen und denjenigen, der sich dazu berufen fühlt, bitten, dazu 
Stellung zu nehmen – die Möglichkeit, dies praktisch in der Verfassung zu lassen, aber 
mit einem Zusatz wie z. B. „entfällt“ oder „ist entfallen“ oder „ist nicht mehr wirksam“ zu 
belegen? Denn ich habe es ja so verstanden, dass die Verfassung in ihrer Gänze histo-
risch sei. 
 
SV Prof. Dr. Simon: Das könnte man einfach drucktechnisch machen. Wenn den Leu-
ten die Verfassung in die Hand gegeben wird, dann kriegen sie – wie wir heute mehr-
fach gehört haben – einen Schreck, weil darin steht, die Todesstrafe sei zulässig. Man 
könnte hier eine Fußnote machen und darauf hinweisen, dass die Bestimmung durch 
das Grundgesetz schon seit dann und dann obsolet geworden ist. Dann steht die Norm 
darin und jeder weiß oder fragt sich – insofern hätte ich sogar eine Schwäche dafür, das 
darin zu lassen –: Warum haben die das damals hineingeschrieben? Sonst steht das 
nirgends. Schon setzt ein Besinnungsprozess ein, der im Zweifel nicht unbedingt zu 
einer Ablehnung, sondern zu einer Identifikation mit dem führt, was früher war. Das 
können Sie rot drucken, dann können Sie eine Fußnote machen. Das wäre also mög-
lich. 



Ne/So – 29 – EKV16/7  –  07.07.2004 
 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Rot drucken wir nicht mehr!) 
 
– Ja, das verstehe ich.  
 

(Heiterkeit) 
 
 
Vorsitzender: Die Farbe des Druckes könnte dann unter Umständen zu einem Streit 
führen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich bitte darum, jetzt unserem Sachverständigen, Herrn Prof. 
Kahl, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
 
SV Prof. Dr. Kahl: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich stimme den Sach-
verständigen dahin gehend zu, dass wir bei diesem Projekt der Reform der Hessischen 
Verfassung zunächst – da möchte ich mich zuerst der zweiten Frage des Generalthe-
mas zuwenden – einige doch begrenzende Vorschriften von der Ebene des Grundge-
setzes und auch Vorgaben des Europarechts beachten müssen, die gleichwohl eine 
Landesverfassung weder entbehrlich noch wertlos machen. Das Gleiche gilt dann auch 
für das Projekt dieser Reform. Es ist also stets zu beachten, dass sich ein solches Pro-
jekt der Reform der Landesverfassung vielfältigen Einbindungen in den deutschen Bun-
desstaat und die Europäische Union und auch in die internationale Staatengemein-
schaft ausgesetzt sieht.  
 
Da haben wir zunächst Art. 1 Abs. 3 GG. Danach binden die Grundrechte des Grund-
gesetzes auch die gesamte Landesstaatsgewalt. Das heißt, die Grundrechte des 
Grundgesetzes gelten ohnehin in Hessen. Warum sollte man sie dann auch noch alle 
übernehmen müssen und jetzt in eine Hessische Verfassung hineinschreiben? 
 
Zweitens. Wir haben dort den Art. 21, den Art. 33 Abs. 4 und 5 GG und den Art. 34 GG. 
Das sind alles Normen mit gesamtstaatlichem Inhalt und auch Durchgriffscharakter ge-
genüber den Ländern. 
 
Sie können also auf der Landesebene – um ein Beispiel zu geben – etwa das Berufs-
beamtentum gar nicht abschaffen, auch wenn Sie das wollten – auch nicht indirekt, 
auch nicht durch die Hintertür. Wenn das nun auch in einzelnen Ländern diskutiert wird, 
so wird auch in diesen Ländern ganz bewusst auf der Ebene des Bundes beim Art. 33 
Abs. 5 GG zu Recht angesetzt. Die Landesverfassung ist hier der falsche Ort.  
 
Grenzen für den Landesverfassungsgeber folgen auch aus Art. 142 und 31 GG. 
Schließlich ergeben sich mittelbare oder faktische Grenzen, auf die Herr Würtenberger 
völlig zutreffend hingewiesen hat, aus Art. 71 und 72 Abs. 1 GG. Überall dort, wo der 
Bundesgesetzgeber ausschließlich zuständig ist oder wo er bei einer konkurrierenden 
Zuständigkeit eine Materie abschließend geregelt hat, bleibt gar kein Raum mehr für 
eine sinnvolle gegenläufige Regelung durch die Landesverfassung. Ein Tätigwerden 
des Landesverfassungsgebers ist hier zwar nicht gesperrt, der Landesverfassungsge-
ber kann aber nur leere Normhülsen produzieren, die der Landesgesetzgeber nie wird 
ausfüllen können, es seit denn, die Kommission zur Reform des Föderalismus von 
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Bund und Ländern, die zurzeit in Berlin tagt, würde wider Erwarten zu einer nennens-
werten Reföderalisierung kommen. 
 
Diese genannten begrenzenden Vorschriften sind also bei der Reform der Hessischen 
Verfassung im Einzelfall zu beachten; sie ändern aber nichts an der Eigenstaatlichkeit 
der Länder und an der Verfassungsautonomie der Länder. Diese Verfassungsautono-
mie besteht vor allem im Staatsorganisationsrecht, wo die Vorgaben des Grundgeset-
zes – sieht man von dem sehr weit gesteckten Homogenitätsgebot in Art. 28 Abs. 1 
Satz 1 GG ab – schon wegen des Trennungsgrundsatzes nicht bestehen. Gerade in 
den Kernmaterien von Schule, Hochschule und Kultur – auch darauf wurde von den 
externen Sachverständigen hingewiesen – tut sich in der Tat ein weites Feld auf für ei-
ne produktive Betätigung des Landesverfassungsgebers. 
 
Die Verfassungsautonomie Hessens bezieht sich aber auch auf den Grundrechtsbe-
reich gerade vor dem Hintergrund des weiten Verständnisses des Art. 142 GG durch 
das Bundesverfassungsgericht. Gerade hier sollte Hessen meines Erachtens seinen 
eigenständigen Weg aber nicht verlassen. Der Weg der Verweisung auf den Grund-
rechtsteil des Grundgesetzes, den ja einige Bundesländer beschritten haben, scheidet 
meines Erachtens aus. Er ist mit dem Selbstverständnis des Landes Hessen und mit 
der Würde seiner Landesverfassung, die zu den wenigen geltenden vorgrundgesetzli-
chen Landesverfassungen gehört, unvereinbar. 
 
Aus eben diesen Gründen ist auch von einem Abschreibewettbewerb mit Blick auf das 
Grundgesetz oder mit Blick auf andere Landesverfassungen abzuraten. Gleichermaßen 
verfehlt wäre schließlich – auch hier stimme ich Herrn Würtenberger zu – eine Positivie-
rung bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung. An diesem Grundsatz der Ver-
fassungsautonomie der Länder vermag meines Erachtens auch die europäische Integ-
ration nichts zu ändern. Auch die Europäische Union achtet aufgrund von Art. 6 Abs. 3 
des EU-Vertrages und Art. 10 des EG-Vertrages die nationale Identität. Dazu gehört 
auch die Verfassungsidentität ihrer Mitgliedstaaten.  
 
Die Europäische Union basiert auf dem Konzept eines Europas der Regionen, das dem 
Modell der Einheit in Vielfalt folgt. Diese untere Ebene im politischen Mehrebenensys-
tem wird umso wichtiger, je größer die Europäische Union wird. Die Regionen müssen 
diese Interdependenzen und diese Verzahnungen in Rechnung stellen, die mit der eu-
ropäischen Rechtsordnung verbunden sind, und sie müssen hierauf eine passende 
Antwort geben. Das heißt konkret, die Hessische Verfassung muss ihre bisherige Euro-
pablindheit ablegen und sie muss in geeigneter Form an den geeigneten Stellen eine 
positive Grundhaltung gegenüber der europäischen Integration einnehmen. 
 
Mein Zwischenfazit: Für die Vertretung des Landes Hessen nach außen bleibt seine 
Verfassung rechtlich und politisch durchaus wichtig. Rechtlich bleibt sie wichtig, weil sie 
die Grund- und die Werteordnung für Staat und Gesellschaft bleibt mit Vorrang und mit 
Ausstrahlungswirkung gegenüber dem gesamten Landesrecht und auch mit einer ge-
richtlichen Überprüfbarkeit vor dem Staatsgerichtshof und damit mit einer Eröffnung von 
zusätzlichem Rechtsschutz. 
 
Hinzu  kommt, dass die Landesverfassung am Wettbewerb der Länder und am Verfas-
sungswettbewerb partizipiert. Gerade dieser Gedanke des Wettbewerbsföderalismus 
wird in der Zukunft eher noch an Bedeutung gewinnen.  
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Politisch bleibt die Hessische Verfassung für die Vertretung des Landes nach außen 
wichtig, weil sie quasi die Visitenkarte ist, mit der sich ein Land hinsichtlich seiner Tradi-
tionen, seiner Identität und seines Selbstverständnisses präsentiert. Das hängt auch mit 
der bereits genannten Symbol- und Integrationsfunktion der Verfassung zusammen. 
 
Lassen Sie mich noch kurz auf den historischen Charakter der Hessischen Verfassung 
eingehen. Die Hessische Verfassung kam 1946 durch den allseits bekannten Verfas-
sungskompromiss von SPD und CDU zustande. Die LDP, also die Liberalen, war dabei 
weitgehend an den Rand gedrängt; die KPD sah sich in den Grundlinien weitgehend mit 
der SPD einig. In den Vorstellungen der hessischen Nachkriegs-SPD dominierten Vor-
stellungen von Klassenkampf, Umverteilung und demokratischem Sozialismus. Credo 
der damaligen hessischen CDU war in weiten Teilen die Idee des christlichen Sozialis-
mus mit stark gewerkschaftlicher, zentristischer Ausrichtung. 
 
In den Forderungen nach Egalität, Intervention und Wirtschaftslenkung zugunsten des 
Sozialen trägt die Verfassung besonders die Handschrift der SPD. Der CDU gelang es 
im Staatskirchenrecht und in der Bildungsverfassung, traditionelle kirchliche Positionen 
zu sichern bzw. offen zu halten. Dieser Schulterschluss von SPD, CDU unter Dominanz 
der SPD führte dazu, dass mit der Hessischen Verfassung eine vorbildlich antitotalitäre 
demokratische Verfassung entstanden ist, die mit einem Grundrechtskatalog beginnt 
und den Grundrechten unmittelbar bindende Wirkung für alle Staatsgewalt zuspricht. 
Das ist keineswegs selbstverständlich, wenn Sie nach Hamburg oder Schleswig-
Holstein sehen, wo wir keinen Grundrechtskatalog vorfinden.  
 
Zudem ist eine Verfassung entstanden, die – wie etwa das Beispiel der allgemeinen 
Handlungsfreiheit zeigt – auch vorbildhaft war bei den späteren Grundgesetzberatun-
gen. Nicht zuletzt ist eine Verfassung geschaffen worden, die eine Reihe sprachlich ge-
lungener und zeitlos schöner Formulierungen enthält, die von bemerkenswerter Bün-
digkeit gekennzeichnet sind. Dies gilt besonders für den durchaus originellen hessi-
schen Grundrechtsteil; er sollte nicht verwässert werden, auch nicht durch nachträglich 
aufgesetzte filigrane Gesetzesvorbehaltstechnik. Gerade diese Bündigkeit der Verfas-
sung sollte vielmehr insgesamt richtungweisend wirken und zu einer schlanken Verfas-
sung weiter mahnen. 
 
Kehrseite des Verfassungskompromisses von 1946 ist aber, dass die Hessische Ver-
fassung in Teilen eben auch sozialistischen Geist atmet und aliberale Züge trägt. Auch 
dies gehört zu dem historischen Charakter und vielleicht nicht einmal an letzter Stelle. 
 
Herr Würtenberger hat diesen Aspekt treffend am Beispiel der Wirtschaftsverfassung 
betont. Ergänzend kann man auf Art. 1 HV verweisen, der im Gegensatz zu den meis-
ten sonstigen Landesverfassungen, im Gegensatz zum Grundgesetz und im Gegensatz 
zum europäischen Verfassungsvertrag nicht mit der Menschenwürde und der Freiheit 
beginnt, sondern mit der Gleichheit. 
 
Ich fasse meine Antwort zum historischen Charakter zusammen. Die Hessische Verfas-
sung ist in der Tat Monument historischer Erinnerung des Woher. Insofern ist Behut-
samkeit und Vorsicht im Umgang mit diesem Monument angezeigt. Die Leistungen der 
Mütter und Väter der Verfassung von 1946 sind als solche zunächst einmal anzuerken-
nen. Gleichwohl besteht insbesondere im Bereich der Wirtschaftsverfassung unbe-
streitbarer Modernisierungsbedarf. Er besteht überall dort, wo die Verfassung nicht 
mehr im kollektiven Bewusstsein präsent ist, wo die Verfassung gleichsam zu einer 



Ne/So – 32 – EKV16/7  –  07.07.2004 
 
 
Normenruine von musealem Wert geworden ist. Dort nämlich ist die Verfassung nicht 
mehr in der Lage, ihren eigentlichen Auftrag zu erfüllen, das soziale Leben von heute 
mit normativer Verbindlichkeit zu steuern. Dort, wo die Realität über die Verfassung 
hinweggegangen ist oder die Verfassung zu zentralen Grundfragen von Staat und Ge-
sellschaft keine Aussagen bereithält, dort verliert sie an Autorität, an Akzeptanz und 
letztlich an Relevanz. Das politische und gesellschaftliche Leben geht dann über sie 
hinweg.  
 
Das prekäre Mandat der Enquetekommission liegt nun – auch das wurde von allen 
Sachverständigen zu Recht übereinstimmend betont – gerade darin, das richtige Maß 
zu finden zwischen der Bewahrung des historischen Charakters und einer vorsichtigen 
punktuellen Ergänzung um das aus heutiger Sicht Notwendige. Dies kann nur im brei-
ten Konsens geschehen; denn die Verfassung eignet sich meines Erachtens nicht für 
die Aufnahme partikularer Interessen, aber auch nicht für die Festschreibung parteipoli-
tischer Forderungen. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Kahl. – Damit darf ich jetzt der SPD-Fraktion das 
Wort geben. – Frau Dr. Pauly-Bender! 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Die SPD-
Fraktion möchte sich zunächst für die Gutachten bedanken. Wir haben heute sehr viele 
– wie es Herr Denninger genannt hat – Kriterien an die Hand bekommen, nach denen 
wir in der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung unsere schwieri-
ge Aufgabe weiter bearbeiten können, herauszufinden, wie wir uns zu dem Auftrag zur 
Einsetzung der Enquetekommission verhalten sollen, das Bewahrenswerte zu bewah-
ren und herauszufinden, an welchen Stellen wir fortentwickeln müssen. 
 
Aus dem Stand möchte ich nicht sagen, dass die Aufgabe mit diesen Vorträgen heute 
kleiner geworden ist, aber wir nehmen die Kriterien mit, die Sie uns an die Hand gege-
ben haben, und werden sie im Einzelnen bedenken. Das sollten wir nicht heute tun als 
Parteienvertreter und deshalb möchte ich gern das Wort an unseren Sachverständigen, 
Herrn Prof. Wieland, weitergeben. Wir behalten uns vor, uns dann in der anschließen-
den Diskussion noch einmal mit Fragen einzuklinken. 
 
 
SV Prof. Dr. Wieland: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Zunächst zu der 
Frage: Welche Bedeutung hat der historische Charakter der Hessischen Verfassung für 
ihre Reform? Das ist ja in den verschiedenen vorangehenden Beiträgen eigentlich 
schon angesprochen worden und ich versuche es noch einmal mit einem Bild. Für mich 
ist der historische Charakter der Hessischen Verfassung besonders darin deutlich, 
wenn man sich vorstellt, es handelt sich um ein fast 60 Jahre altes Haus, das unmittel-
bar nach dem zweiten Weltkrieg gebaut worden ist, das man weiter bewohnen möchte, 
das auch weiterhin den Anforderungen derer, die darin wohnen, gerecht werden soll, 
wo man aber das Gefühl hat, vielleicht sind nicht mehr alle Einzelheiten, alle Teile die-
ses Baues noch zeitgemäß. 
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Die Frage ist nun: Kann man das Haus insoweit modernisieren, renovieren, dass es als 
Haus, wie es nun einmal zu seiner Zeit gebaut worden ist, weiterhin erkennbar bleibt 
und trotzdem den modernen Anforderungen gerecht wird? 
 
Wenn ich versuche, mich in diesem Bild auf den Weg zu begeben, zu sagen, wie das 
gelingen könnte, würde ich ähnlich ansetzen, wie Herr Kollege Simon das gemacht hat. 
Man braucht irgendwelche Kriterien dafür, nach denen man zumindest einmal versu-
chen kann zu unterscheiden, was jetzt die Eigenart des Hauses ausmacht, was also 
nicht verändert werden darf, damit das Haus als solches noch erkennbar bleibt, und 
was ist gewissermaßen das, was zeitbedingt ist, was vielleicht heute der Zeit nicht mehr 
entspricht. 
 
Wenn man solche Kriterien hat, kann man versuchen, Folgerungen zu ziehen. Das 
heißt nicht, wenn man sich auf die Kriterien einigt, dass man sich auch bei den Folge-
rungen schon einig sein wird, aber es ist immerhin ein notwendiger Zwischenschritt, 
sich zunächst einmal Gewissheit zu verschaffen, was die Kriterien sein könnten.  
 
Dazu möchte ich bei der Frage ansetzen, was eigentlich Aufgabe der Verfassung ist. 
Das ist ja auch bei einigen meiner Vorredner schon angeklungen. Für mich bedeutet 
Verfassung den Versuch, das Gemeinwesen in eine Form zu geben, in eine normative 
Form, etwas zu fassen. Das kann nur gelingen, wenn man auch die tatsächliche Ver-
fassung berücksichtigt. 
 
Die tatsächliche Verfassung Hessens, wie sie 1946 war, erklärt manches, was in der 
gegenwärtigen Verfassung steht. Wir stehen jetzt von der Aufgabe, uns darüber klar zu 
werden, wie die tatsächliche Verfassung heute ist und wie jetzt eine normative Antwort 
darauf lauten kann, was von der alten Antwort Bestand haben kann, was vielleicht ge-
ändert werden muss. Zugleich soll die Verfassung aber ein Stück weit etwas Zeitloses 
sein. Sie will ja steuern, sie will auch das tatsächliche Leben lenken. Sie will also eine 
Vorgabe machen aus der Sicht des Verfassungsgebers. Deshalb kann sie nicht ganz 
leicht abgeändert werden. 
 
Das ist also ein Spannungsverhältnis. Einerseits tritt die Verfassung mit dem Anspruch 
auf, dass sie etwas Dauerhaftes darstellt, und zum anderen soll sie doch der Wirklich-
keit entsprechen. Deshalb muss sie ein Stück weit flexibel sein. 
 
Damit bin ich bei meiner zweiten Frage: Wie kann die Verfassung das erreichen? Hier  
– so meine ich – kann man im Prinzip zwei Modelle unterscheiden. Auf der einen Seite 
gibt es so genannte versteinerte Verfassungen, Ewigkeitsverfassungen, die nur sehr 
schwer abänderbar sind. Für mich ist ein Beispiel die Verfassung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika; die besteht im Wesentlichen nach über 200 Jahren noch so fort, wie 
sie seinerzeit geschaffen worden ist. Verfassungsänderungen sind äußerst mühsam, 
alle Versuche in den letzten Jahren, etwa die Flagge besonders zu schützen, die Ab-
treibung zu verbieten, sind gescheitert, weil der Prozess so schwierig ist. Das führt da-
zu, dass zwar der Verfassungstext bestehen bleibt, dass man aber die nötige Flexibilität 
in der Interpretation verarbeitet, die dann von den Verfassungsinterpreten geleistet wird, 
die vor allen Dingen aber vom Verfassungsgericht oder – in den USA – vom Supreme 
Court geleistet wird. Wir haben also einen Text, dessen Bedeutung sich im Laufe der 
Zeit wandelt, ohne dass man eigentlich eine realistische Möglichkeit hat, den Text zu 
ändern. 
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Das Gegenbild hat der Herr Kollege Groß schon erwähnt: Das Grundgesetz ist eine 
sehr flexible Verfassung. Es ist ja eigentlich auch nur ein Grundgesetz. Das erklärt – so 
denke ich – die Flexibilität. Man wollte ja eigentlich nur ein Provisorium schaffen. Es ist 
relativ leicht zu ändern und es ist praktisch in jedem Jahr – so kann man mit einem 
Körnchen Wahrheit sagen – geändert worden, seit es das Grundgesetz gibt. Wenn sich 
die Mehrheit im Bundestag und die Mehrheit im Bundesrat in der politischen Wirklichkeit 
einig sind, also die beiden großen Parteien, kann man die Verfassung ändern, kann 
man sie anpassen. 
 
Wo steht hier die Hessische Verfassung? Nach meinem Eindruck ein Stück weit in der 
Mitte. Wir haben auf der einen Seite die relativ niedrige Hürde im Landtag. Die politi-
sche Mehrheit kann praktisch beschließen, dass die Verfassung geändert werden soll, 
ohne Zweidrittelmehrheit, d. h. ohne Beteiligung auch der größeren Oppositionspartei; 
wir haben auf der anderen Seite aber die relativ hohe Schwelle, dass das Volk jeder 
Verfassungsänderung zustimmen muss. Das ist sicherlich Grund dafür, warum sich die 
Hessische Verfassung bisher als relativ änderungsresistent erwiesen hat. Das begrenzt 
auch die Möglichkeiten – so denke ich –, die diese Enquetekommission hat, die der 
Landtag haben wird, weil man immer sehen muss, wie kann man dazu eine Zustim-
mung des Volkes einholen. Es wird also, wenn ich die Hessische Verfassung verorten 
soll, darum gehen, diese Mittelposition auch in unserem Prozess zu berücksichtigen. 
 
Dem entspricht auch der Auftrag, den die Kommission hat, der schon genannt worden 
ist, nämlich im Prinzip an der Verfassung festzuhalten, also keine Totalrevision vorzu-
nehmen, und nur zu sehen, inwieweit sie modernisiert werden kann. 
 
Das ist ja Ihr Ansatz, Herr Simon, wenn Sie sagen, wir müssen unterscheiden zwischen 
Prinzipien und Regeln. Ich würde jetzt, ohne diese Begriffe zu verwenden, einen Ver-
such unternehmen wollen, Ihnen fünf Punkte zu nennen, die nach meiner Auffassung 
diese Eigenart der Hessischen Verfassung prägen; die sind zum Teil bei den Kollegen 
schon angesprochen worden. Das wäre für mich gewissermaßen die Grundstruktur des 
Hauses, die ich nicht ändern würde. 
 
Erster Punkt ist für mich die Eigenständigkeit der Verfassung. Es ist eine Vollverfas-
sung. Es ist nicht nur ein Organisationsstatut. Man hat nicht gesagt, wir übernehmen die 
Grundrechte des Bundes, sondern das Land Hessen hat in vollem Bewusstsein seiner 
Staatlichkeit seine verfassungsgebende Gewalt dahin ausgeübt, dass es eine umfas-
sende Verfassung für das Land geschaffen hat. 
 
Zweiter Punkt: Die Verfassung ist durch starke Betonung plebiszitärer Elemente ge-
kennzeichnet. Das Volk wird angesprochen – stärker als in vergleichbaren Verfassun-
gen. Das ist ja schon deutlich in dem Punkt, dass die Verfassung nur mit Zustimmung 
des Volkes geändert werden kann, dass auch ausdrücklich plebiszitäre Handlungsmög-
lichkeiten des Volkes an prominenter Stelle genannt sind. 
 
Dritter Punkt – er ist auch schon genannt worden -: Die Gleichheit steht an der Spitze 
der Verfassung, d. h. Gleichheit und Freiheit. Das ist auch ein deutlicher Unterschied zu 
den anderen vergleichbaren Verfassungen, die mit der Freiheit eingesetzt haben. Es ist 
ein stark egalitärer Zug, der das historische Bild der Verfassung prägt. 
 
Damit zusammen – vierter Punkt! – hängt die – von Herrn Kollegen Kahl schon geschil-
dert – aus historischen Gründen heraus betonte soziale Ausrichtung. In dem Wort „so-
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zialer Rechtsstaat“, wie es das Grundgesetz kennt, wird in Hessen das Soziale beson-
ders betont. Das erklärt die Ausführungen zur Wirtschaftsverfassung. Das ist aus der 
damaligen Zeit heraus gefasst. Die Hessische Verfassung hat ein Sozialstaatsmodell 
vor Augen. 
 
Letzter Punkt – er ist ebenfalls schon erwähnt worden –, der meines Erachtens wesent-
lich ist, ist das, was man heute als fehlenden Gottesbezug bezeichnen würde. Auch das 
war seinerzeit außergewöhnlich, der Verzicht auf die Gottesanrufung in der Präambel. 
Wir haben ja heute gerade wieder die Diskussion auf europäischer Ebene. Hier hat sei-
nerzeit die Hessische Verfassung durch den Verzicht darauf konkrete Position bezogen. 
 
Das wäre mein Versuch der Analyse. Das sind für mich fünf wesentliche Punkte, die 
dieses Haus Hessische Verfassung prägen, es von anderen Häusern, von Nachbar-
häusern unterscheidet. 
 
Was folgt daraus? – Erster Punkt, bezogen auf die Eigenständigkeit der Verfassung: 
Meines Erachtens sollte weiterhin an diesem Selbstbewusstsein der Verfassung fest-
gehalten werden. Hessen hat sich für einen eigenen Verfassungsraum entschieden, der 
zunächst einmal davon unabhängig ist, dass es auf Bundesebene eine Verfassung gibt 
und dass es jetzt demnächst auch auf europäischer Ebene eine Verfassung gibt. Das 
heißt nicht, dass sich alle Vorschriften der Hessischen Verfassung in der Anwendung 
durchsetzen können. Es heißt aber umgekehrt nicht, dass man jede Bestimmung der 
Hessischen Verfassung, die mit einer Verordnung des Bundes nicht vereinbar ist, des-
halb ändern muss. 
 
Für mich scheint es ein Grundgedanke des hessischen Verfassungsrechts zu sein zu 
sagen, wir haben eine Hessische Verfassung. Auch wenn die sich nicht in allen Punkten 
durchsetzen kann, gehört sie doch zu dem, wie wir uns verfasst haben. Das würde eher 
restriktiv die Antwort auf die Frage bestimmen, was jetzt eigentlich obsolet geworden 
ist. Es ist nicht alles obsolet geworden, was nach dem gegenwärtigen Bundesrecht 
nicht durchsetzbar ist. 
 
Zweiter Punkt: Plebiszitärere Betonung würde nach meinem Verständnis bedeuten, 
dass man jedenfalls dieses Betonen der Mitwirkung des Volkes bei dem, was wir uns 
vorgenommen haben, nicht zurückdrängen sollte. Das ist ja auch in der Verfassungs-
rechtsdiskussion in Deutschland durchaus umstritten: Inwieweit sollte man solche ple-
biszitären Elemente einfügen, verstärken, ändern? Da scheint mir eine Grundstruktur in 
Hessen zu sein: das hat ein hohes Gewicht und daran sollte man nicht rütteln. 
 
Dritter Punkt: Gleichheit. Das ist auch eine Aussage, die dieses Haus Hessische Ver-
fassung kennzeichnet: die starke Betonung der Gleichheit, die in einem steten Span-
nungsverhältnis zur Freiheit steht. Freiheit und Gleichheit muss man im politischen Pro-
zess ein Stück weit auflösen. Der Gesetzgeber hat einen Gestaltungsspielraum, aber 
für Hessen ist deutlich, dass Gleichheit jedenfalls nicht hinter Freiheit zurücktritt. 
 
Damit bin ich bei dem vierten Punkt: Wie sieht es mit der Sozialstaatlichkeit aus, die ja 
aus den genannten historischen Gründen so stark betont ist und die heute zum Teil als 
eigentlich nicht mehr zeitgemäß verstanden wird? Da – so würde ich sagen – muss 
man jetzt im Sinne von Herrn Simon unterscheiden: Was sind Regeln, was ist also zeit-
gebundene Einzelbestimmung, wo man sagen kann, das ist heute irgendein Anbau des 
Hauses, der passt nicht mehr, der wird nicht mehr benutzt, der steht eigentlich im We-
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ge, was ist Prinzip sozialstaatlicher Ordnung der Wirtschaft? An diesem Prinzip darf 
man meines Erachtens nicht rütteln, wenn man von der Prämisse ausgeht, wir wollen 
nur die notwendigen Änderungen vornehmen, wir wollen aber die Grundsätze, die 
Grundmauern, nicht verändern. 
 
Letzter Punkt – das hat heute an anderer Stelle in diesem Haus schon eine Rolle ge-
spielt –: Der Verzicht auf den Gottesbezug, die Frage, wie verhält sich die Hessische 
Verfassung gegenüber religiösen Überzeugungen. Hier scheint mir ganz eindeutig eine 
gewisse Zurückhaltung angebracht und – das ist ja auch schon gesagt worden – wer 
jetzt etwa einen Gottesbezug in die Präambel der Verfassung aufnehmen will, muss 
sich darüber im Klaren sein, dass das nicht nur eine Änderung einer Regel ist, sondern 
im Sinne von Herrn Simon die Änderung eines Prinzips wäre, also eine grundlegende 
Änderung, etwas, was über das hinausgeht, was wir uns hier eigentlich vorgenommen 
haben. 
 
Ich hatte einleitend gesagt, wenn wir uns auf Kriterien einigen, heißt das noch nicht, 
dass wir in den Folgerungen übereinstimmen. Ich kann an Ihren Mienen sehen, dass 
nicht alle meine Folgerungen mittragen werden, aber man kann sie ja zunächst einmal 
in den Raum stellen. Das wäre also mein Verständnis der historischen Bedeutung der 
Hessischen Verfassung. 
 
Dann noch ganz kurz zu der Frage: Welche Bedeutung hat die Hessische Verfassung 
bei der Vertretung des Landes Hessen nach außen? Auch dazu ist schon Wesentliches 
gesagt worden. Ich denke, wir befinden uns hier in einer Zeit, wo „außen“ – also Bund 
und Europa – sich möglicherweise verändert, wo man sich in Hessen gewusst sein 
muss, dass eine Verfassung auch etwas darüber sagt, wie sich Hessen auf diesen an-
deren Ebenen darstellt. Da wird man abwarten müssen, was jetzt etwa bei der Kommis-
sion zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung im Ergebnis herauskommen 
wird. Ich wäre da etwa optimistischer als der Kollege Kahl. Es wird eine gewisse Stär-
kung von Länderrechten geben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Zugriffsrechte der 
Länder in Gesetzgebungsbereichen geben wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
Behördenorganisation, dass Verwaltungsverfahren in Zukunft im Wesentlichen doch bei 
den Ländern verbleiben werden. Hier geht es darum, das, was in der Verfassung schon 
vorhanden ist, vielleicht ein Stück weit zu akzentuieren und vor allen Dingen die Rolle 
des Gesetzgebers zu betonen, weil wir ja im Föderalismus die Entwicklung hin zu ei-
nem Exekutivföderalismus haben, wo ganz wesentlich die Landesregierung in der bun-
desstaatlichen Ordnung eine bestimmende Rolle ausübt. 
 
Hier könnte man darüber nachdenken, inwieweit kann man – auf welchem Wege auch 
immer – den Landesgesetzgeber so stärken, dass er von den Möglichkeiten sinnvoll 
Gebrauch machen kann, die ihm die bundesstaatliche Ordnung eröffnet, und auf euro-
päischer Ebene – Art. 23, der wohl auch nach den Beratungen der Bundesstaatskom-
mission unverändert bleiben wird –, inwieweit kann der Landesgesetzgeber Spielräume, 
die die Länder auf europäischer Ebene haben, zumindest dadurch mitgestalten, dass er 
sich informieren lässt und dass er versucht, in seiner politischen Willensbildung auf das 
Handeln der Regierung Einfluss zu nehmen. Hier sehe ich keine gewaltigen Möglichkei-
ten – das ist ja auch nicht unsere Aufgabe –, aber hier könnte man vielleicht gewisse 
Akzente im weiteren Bereich setzen, weil ich schon denke, vom Grundsatz her erhebt 
eine Landesverfassung auch in diesem Bereich der Vertretung des Landes nach außen 
hin im Bund und in Europa einen Anspruch auf normative Geltung und auf Steuerung. 
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Das wären meine Vorstellungen. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Wieland. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat jetzt Herr Dr. Jürgens das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf mich auch erst 
einmal ganz herzlich bei den Sachverständigen bedanken, die wir gehört haben, und 
bei denjenigen, die wir noch hören werden, schon im Voraus, dass sie uns bei der Auf-
gabe helfen wollen, die wir zu bewältigen haben. 
 
Ich möchte gern die Zeit, die meiner Fraktion zur Verfügung steht, so nutzen, dass zu-
nächst unsere interne Sachverständige, Frau Dr. Cancik, etwas zu der Thematik sagt. 
Ich werde dann anschließend noch zwei, drei Nachfragen an die Sachverständigen rich-
ten. 
 
 
SV Dr. Cancik: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Die Kürze der Zeit er-
laubt es nicht, auf die vielen Anregungen, Hinweise, die wir gehört haben, angemessen 
einzugehen. Ich möchte auch nicht allzu viel wiederholen, obwohl es ja eigentlich ein 
gutes Zeichen ist, wenn wir uns wiederholen, weil es bedeutet, dass es doch wohl bei 
diesen Fragen einen gewissen Konsens gibt. Aber ich bitte Sie, mir zu erlauben, einen 
Bereich herauszugreifen, der bei einigen Sachverständigen durchaus angesprochen 
wurde und an dem sich zeigen lässt, dass die Konstruktion eines Widerspruchs Bewah-
rung des historischen Charakters versus Verfassungsreform, das eine oder das andere, 
der Problemstellung in Hessen nicht gerecht wird. 
 
Ich spreche vom Recht der Staatsorganisationen. Herr Wieland hatte das angespro-
chen. Wie sind die Grundlagen der Organisation der Staatsgewalt geregelt, die Funktio-
nen, die Aufgaben, die gegenseitigen Kontrollverhältnisse, wenn Sie so wollen, wesent-
liche Grundlagen der Staatlichkeit? In der Hessischen Verfassung – das wissen Sie al-
le –:findet sich das im zweiten Hauptteil. 
 
Hessen ist ein modernes Bundesland, das sich in vielerlei Hinsicht kaum von den ande-
ren Bundesländern mit ihren neueren oder modernisierten Verfassungen zu unterschei-
den scheint. So ist auch in Hessen anerkannt – Prof. Groß hatte das kurz angespro-
chen –, dass die Landtagsabgeordneten einen Vollzeitberuf mit erheblicher Belastung 
ausüben und deshalb entsprechend entschädigt werden müssen. In der Verfassung 
findet sich das aber nicht. 
 
Auch ist anerkannt, dass die Fraktionen wesentliche Akteure im Parlament sind. Sie 
nehmen dort wichtige Aufgaben für die parlamentarische und die öffentliche Willensbil-
dung wahr und werden deshalb mit öffentlichen Mitteln ausgestattet. In der Verfassung 
findet sich das aber nicht.  
 
Dort findet sich auch nicht die den Fraktionen im einfachen Gesetz zugewiesene Be-
fugnis, als Antragsteller vor dem Staatsgerichtshof aufzutreten. – Eine Regelung, die 
meines Erachtens verfassungsrechtlich durchaus zweifelhaft ist. 
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Die Bedeutung von parlamentarischer Opposition ist allgemein anerkannt. Die Oppositi-
onsfraktionen im Hessischen Landtag erhalten dementsprechend einen besonderen 
Oppositionszuschlag. Aber in der Verfassung findet sich dazu nichts. 
 
Hessen war – mein viertes Beispiel – das erste Bundesland, das die Bedeutung des 
Datenschutzes wahrnahm und das Amt eines Datenschutzbeauftragten einführte. Es 
hat damit Rechtsgeschichte geschrieben. Die grundrechtssichernde Bedeutung des 
Datenschutzes und die damit verbundenen staatlichen Aufgaben sind heute EU-weit 
anerkannt. In der Hessischen Verfassung aber findet sich dazu nichts. 
 
Kommen wir schließlich zum Staatsgerichtshof und zu einem zusätzlichen Befund! Das 
einfache Gesetz sieht mit der schon erwähnten, unglücklich so genannten kommunalen 
Grundrechtsklage eine Verfahrensart vor, die in der Verfassung nicht ausdrücklich ge-
regelt, aber immerhin zugelassen ist. Das einfache Gesetz sieht ferner eine Antragsbe-
rechtigung für den Rechnungshof vor, die in der Verfassung nicht vorgesehen und de-
ren Zulässigkeit ohne Änderung der Verfassung zumindest zweifelhaft ist. Aber nicht 
nur das: Das einfache Gesetz sieht auch Verfahrensarten nicht mehr vor, die in der Ver-
fassung noch aufgeführt sind. 
 
Meine Damen und Herren, ich habe einige Beispiele aus einer längeren Liste heraus-
gegriffen. Diese Beispiele sollen zeigen, dass Hessens materielle Verfasstheit in vielen 
Punkten längst verändert ist, sich diese veränderte materielle Verfasstheit aber nicht 
aus dem Verfassungstext ergibt – und das, obwohl es sich um wesentliche Bereiche 
hessischer Staatlichkeit handelt, deren Grundlagen also in der Verfassung geregelt sein 
müssten. 
 
Daraus folgt zweierlei. Erstens: Der Wert der Rechtsklarheit, dessen Bedeutung in ei-
nem demokratischen Rechtsstaat nicht zweifelhaft sein dürfte, ist gefährdet. Der Staats-
rechtler Konrad Hesse hat präzise formuliert: 
 

„Der Bestand der geltenden Verfassung soll sich aus der Verfassungsurkunde 
selbst ergeben.“ 

 
Auch wenn man zugesteht, dass dies für Landesverfassungen wegen bundesrechtlicher 
und europarechtlicher Überlagerungen nicht einfach zu gewährleisten ist, vielleicht auch 
immer nur ein anzustrebendes Ideal bleibt, bleibt doch festzuhalten, dass diesem Gebot 
in Hessen nicht mehr entsprochen wird. 
 
Zweitens: Die erste Leitfrage zu dieser Anhörung ist die Frage: Welche Bedeutung der 
historische Charakter der Hessischen Verfassung für ihre Reform habe, wie sich also 
Verfassungsänderungen mit dem als besonders empfundenen historischen Charakter 
der Hessischen Verfassung vereinbaren lassen. Dahinter steht offenbar manchmal die 
Vorstellung, dass ohne Verfassungsänderung ein vorgestellter historischer Bestand 
gewahrt bliebe, mit Verfassungsänderung hingegen nicht, dass also Verfassungsände-
rungen einer Geschichtswahrung schädlich seien. Die von mir ausgewählten Beispiele 
zeigen, dass diese Vorstellung für weite Bereiche unzutreffend ist. 
 
Der historische Bestand ist – oft aus guten Gründen – längst verändert, er kann nicht 
durch ein Nichtändern der Verfassung bewahrt werden. Umgekehrt bleibt ein Nichtän-
dern der Verfassung aber nicht einfach folgenlos, vielmehr bewirkt es, dass diese Ver-
fassung ihrer wesentlichen Funktion, nämlich eine Grundordnung mit Geltungsanspruch 
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zu sein, zunehmend beraubt wird. Das wird aus meiner Sicht den Intentionen der histo-
rischen Verfassungsgeber mit Sicherheit nicht gerecht. 
 
Ein sensibler Umgang mit Geschichte ist gerade beim Umfang mit Verfassungstexten 
erforderlich. Ich denke, da sind wir uns einig. Er wird nicht erreicht durch eine abstrakte 
Gegenüberstellung von Geschichtswahrung einerseits und Änderungen andererseits, 
sondern kann sich nur bei der konkreten Arbeit an den Regelungen zeigen. Dabei kann 
sich erweisen, dass der historische Auftrag der Hessischen Verfassung Änderungen 
nicht nur erlaubt, sondern sie geradezu fordert. Rechtliche Vorgaben dazu gibt es; Prof. 
Kahl hat sie angesprochen, Prof. Wieland hat sie noch einmal angesprochen. Aber sie 
gibt es gewissermaßen nur als Rahmen. Die in Art. 150 und 26 HV formulierten Gren-
zen zulässiger Verfassungsänderungen einerseits, die ausdrücklich vorgesehene Mög-
lichkeit von Verfassungsänderungen in Art. 123 HV andererseits. Grenzen sichern den 
Bestand bestimmter Grundstrukturen, nämlich einen auf wesentliche Freiheits- und 
Gleichheitsrechte begrenzten Grundrechtskatalog sowie die demokratischen Grundge-
danken der Verfassung und die republikanisch-parlamentarische Staatsform. Darüber 
hinausgehende rechtliche Vorgaben gibt es in der Hessischen Verfassung nicht.  
 
Allenfalls die wesentliche Funktion einer Verfassung, nämlich politische Grundordnung 
mit Geltungsanspruch zu sein, mag eine weitere Direktive sein; denn aus ihr folgt aus 
meiner Sicht, dass das ja sehr unterstützenswerte Vorhaben, Geschichte zu bewahren, 
nicht auf Kosten dieser normativen Funktion gehen darf. 
 
Welche Bedeutung hat die Hessische Verfassung bei der Vertretung des Landes nach 
außen? lautet die zweite Frage dieser Anhörung, zu der ebenfalls schon vieles gesagt 
wurde. Erlauben Sie mir nur eine kurze Anmerkung.  
 
Die Bedeutung gliedstaatlichen Verfassungsrechts war auch schon Thema der Tagung 
der Staatsrechtslehrer im Jahre 1987. Sie wurde damals in tatsächlicher Hinsicht eher 
skeptisch beurteilt. Neben den bekannten Gründen für den so genannten Bedeutungs-
schwund der Länder, der vor allem ein Bedeutungsschwund der Landesparlamente ist, 
und vor allen Dingen in den bundes- und zunehmend europarechtlichen Überlagerun-
gen begründet liegt – das haben wir gehört –, wurde in der Diskussion damals aber 
auch deutlich gemacht, dass die Bundesländer an sich gegebene Spielräume nicht 
nutzten.  
 
Mit Blick auf die Möglichkeiten von Landesverfassungen war die Einschätzung also op-
timistischer. Reparlamentarisierung und Ausbau der Landesverfassungsgerichte wur-
den als einige mögliche Instrumente, die brachliegenden Chancen der Landesverfas-
sungen zu nutzen, identifiziert. 
 
In der kurz darauf beginnenden Welle von Verfassungsreformen in den alten, Verfas-
sungsgebungen in den neuen Bundesländern wurden einige dieser Anregungen umge-
setzt. Zu nennen sind etwa die hier schon mehrfach erwähnten Informationsrechte des 
Parlaments und seiner Abgeordneten sowie Möglichkeiten der Stellungnahme des Par-
laments in Bundesrats- und Europaangelegenheiten. Die Debatte und die Regelungen 
zeigen, dass die Wirkkraft von Landesverfassungen gerade auch davon abhängen 
kann, dass sie geändert werden, um tatsächliche Bedeutungsverluste zu kompensieren. 
Spielraum dafür besteht; er muss aber genutzt werden. 
 

(Beifall) 
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Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich möchte an Herrn Prof. Würtenberger gern zwei Nach-
fragen richten. Sie haben zum einen an verschiedenen Stellen betont, die Verfassung 
müsse Regelungen über das Woher enthalten, das Woher müsse bewahrt werden. Da 
hat mir sofort der Hinweis gefehlt: Was ist eigentlich mit dem Wohin? Gehört das nicht 
auch dazu? Soll die Verfassung also nicht nur Auskunft geben über das Woher, son-
dern möglicherweise auch Anhaltspunkte, Orientierungen, Rahmenlinien, normative 
Festlegungen über das Wohin enthalten? Ist also nicht nur das, was einmal war, son-
dern auch das, was sein soll und was gelten soll, genauso wichtig? 
 
Zweite Nachfrage: Sie hatten – das wurde dann von Herrn Prof. Kahl auch aufgegrif-
fen – davon abgeraten, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Ver-
fassungsrecht, z. B. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, in die Landesver-
fassung aufzunehmen. Das hatten Sie postuliert, aber nicht begründet. Ich wäre dank-
bar, wenn Sie hierzu zwei, drei Sätze zur Begründung sagen könnten. 
 
 
SV Prof. Dr. Würtenberger: Sie sprechen in der Tat noch einmal eine Grundsatzfrage 
an, die uns hier beschäftigt. Mit den entsprechenden Mehrheiten kann man natürlich 
auch in Hessen eine ganz neue Verfassung machen. Das ist ganz klar. Aber die Frage 
ist, ob man nicht in einer bestimmten historischen Situation mit einer Verfassung zum 
Ausdruck bringt, dass hier in einem Bundesland in einer ganz besonderen Weise einer-
seits fortschrittlich gedacht worden ist und bereits 1946 zu Grundsatzfragen einer neuen 
politisch-rechtlichen Ordnung in Deutschland Stellung genommen worden ist. Wer die 
Diskussion zwischen dem Sommer 1945 und bis in die Tage der Verabschiedung des 
Grundgesetzes hinein kennt, der weiß, dass die großen politischen Parteien ganz ande-
re Programme hatten als heute, dass es eine große Unsicherheit gab, wohin der Weg 
geht. In einer solchen Situation ist es wichtig, uns auch nach 1989/90 immer wieder zu 
erinnern, dass es eine große Leistung nicht nur vom Grundgesetz, sondern auch von 
den Landesverfassungen, auch von Ihrer Verfassung gewesen ist, in dieser Situation 
der Unsicherheit ein Dokument geschaffen zu haben, mit denen man sich in den Län-
dern identifizieren konnte. Ich denke, das Woher sollte mit dieser Argumentation durch-
aus im Vordergrund stehen können. 
 
Jetzt haben Sie die andere Frage gestellt, die auch angesprochen wurde: Soll eine Ver-
fassung nicht auch ein Dokument des Wohin sein? Da wäre ich eher skeptisch. Natür-
lich ist eine Verfassung auch ein Dokument für die großen Zielsetzungen, die man ver-
folgt. Wenn Sie in Ihren Grundrechtsteil hineinschauen, dann ist der Grundrechtsteil 
sicherlich auch zukunftsorientiert formuliert. Wenn Sie die Dinge beibehalten, die nicht 
grundgesetzwidrig sind, nicht verfassungswidrig sind, dann sind das auch Regelungen, 
die auch etwas über das Wohin sagen aus einer bestimmten historischen Situation her-
aus, die dann jeweils wieder neu – Herr Simon hat das ja auch gesagt – interpretiert 
werden müssen.  
 
Insofern würde ich auch sagen, dass die derzeitige Hessische Verfassung durchaus 
eine Menge von Aussagen über das Wohin hat. Dabei müssen wir uns über eines klar 
sein – ich glaube, das ist hier auch weitgehend Konsens –: Im Hinblick auf die europäi-
sche Politik und im Hinblick auf die Expansion der Bundespolitik ist eine politische ma-
terielle Zielsetzung einer Verfassung eines Landes nicht mehr von allzu großer Wichtig-
keit. Das sage ich mit aller Vorsicht. 
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Zweiter Punkt: Warum soll die Landesverfassung nicht die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts in ihren Grundrechtsteil übernehmen und ausformen? Ich will 
es einmal so sagen: Die Grundrechte des Grundgesetzes sind Wachs in den Händen 
des Bundesverfassungsgerichts und die Grundrechte des Grundgesetzes werden mit 
jeder Entscheidung neu geformt. Wollen Sie wirklich eine Landesverfassung mit Grund-
rechten, die heute den Stand der Rechtsprechung repräsentieren, oder wollen Sie hier 
wirklich mit einem landesverfassungsrechtlichen Datenschutzgrundrecht eine alternati-
ve Datenschutz-Dogmatik mit einer alternativen Rechtsprechung dieser Gerichte auf-
machen? Ich hätte da meine großen Bedenken. Mir persönlich ist es lieber, wenn wir 
die Grundrechte aus der Hand des Bundesverfassungsgerichts bekommen und, die 
Gleichheit der Verfassung noch einmal ansprechend, hier einen gleichen Status grund-
rechtlicher Freiheit über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erhalten. 
Deswegen bin ich – Sie haben nachgefragt – äußerst skeptisch dem gegenüber, dass 
man versucht, die Rechtsprechung des Karlsruher Gerichts in einer momentanen Sicht 
der Dinge in Verfassungsrecht umzusetzen. 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Würtenberger. – Damit ist auch die Fragezeit für 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um. Jetzt hat die FDP das Wort. – Herr Posch, 
bitte. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Herr Vorsitzender, ich möchte mich zunächst ebenfalls recht herz-
lich für die Ausführungen der Sachverständigen bedanken. Herr Prof. Denninger hat 
sinngemäß begonnen, indem er gesagt hat, ändern ist schwieriger als neu schaffen. 
Den Eindruck habe ich nach dieser Diskussion noch mehr. Denn die Positionen sind in 
manchen Bereichen – so glaube ich – weiter auseinander, als uns das klar ist. 
 
Herr Prof. Kahl hat noch einmal die Historie beleuchtet. Deswegen will ich dazu noch 
ein Wort sagen. Es ist sicherlich richtig so, wie Sie es beschrieben haben, dass damals 
zwei Parteien, wobei die Union damals inhaltlich völlig anders strukturiert war als heute, 
es ermöglicht haben, dass wir diesen Verfassungstext haben. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Ja, darauf legen wir Wert!) 
 
– Ich bewerte das ja nicht.  
 
Die Liberalen haben damals die Verfassung nicht mitgetragen, insbesondere aus dem 
Grund, der sich in dem III. Abschnitt, Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten, 
ergibt. Dahinter steht eine Wirtschaftsverfassung, die von uns Liberalen damals nicht 
mitgetragen worden ist.  
 
Jetzt komme ich zu dem Anlass der heutigen Diskussion. Wenn wir in der Vergangen-
heit die Hessische Verfassung immer modernisiert hätten, wie das auf der Ebene des 
Grundgesetzes geschehen ist und wie die Liberalen das in der fast 60-jährigen Ge-
schichte immer wieder gefordert haben, würden wir heute die Frage über die Substanz 
und den historischen Kern überhaupt nicht führen. Nur weil das nicht geschehen ist, 
haben wir heute die Diskussion, sich damit auseinander setzen zu müssen, welche be-
sondere Bedeutung dieser historische Kern hat. So gesehen, hatten wir das Problem 
eigentlich nicht, weil wir immer der Auffassung waren, Verfassungstext und Verfas-
sungswirklichkeit aneinander anzugleichen. 
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Deswegen sage ich auch: Man kann meines Erachtens auch in dem III. Abschnitt die 
Substanz erhalten und dann muss man darüber streiten, was in Ihrem Sinne Regel und 
was Prinzip ist. Da sehe ich in vielen Bestimmungen in dem III. Abschnitt eben nicht 
Prinzipien, sondern sehr wohl Regeln, weil da sehr konkret bestimmt worden ist, wie 
manche Dinge auszusehen haben, die mit der Wirklichkeit heute nichts zu tun haben. 
 
Wenn wir heute über die Frage der Mitbestimmung diskutieren, dann diskutieren wir 
über diese Frage eben nicht mehr ausschließlich, wie sie dort kodifiziert ist, dass sich 
die Mitbestimmung zwischen den Verbänden auf Arbeitgeber- und Unternehmerseite 
einerseits und den Gewerkschaften andererseits abspielt, sondern wir diskutieren sie 
darüber, wie die Beteiligung der Arbeitnehmer selbst in den Unternehmen auch gestal-
tet werden kann. Wenn ich diesem Ansatz Rechnung trage, kann ich gleichwohl das 
Prinzip der Sozialstaatlichkeit – wie Prof. Wieland das genannt hat – im III. Abschnitt 
aufrechterhalten. Ich bin aber der Meinung, man muss die Regeln ändern. Deswegen 
sehe ich nach wie vor in der Tradition der Vorgänger meiner Fraktion hier einen erhebli-
chen Novellierungsbedarf in diesem Bereich. Das nicht nur deshalb, weil es da um die 
Frage geht, dass etwas verfassungsrechtlich oder gesetzlich obsolet geworden ist, son-
dern weil ich der Meinung bin, dass hier ein Anpassungsbedarf an die reale Situation 
besteht.  
 
Deswegen habe ich eine Frage an Herrn Prof. Groß. Sie haben eine sehr drastische 
Formulierung gebraucht. Sie haben gesagt, wenn man – wenn ich das richtig verstan-
den habe – diese Modernisierung nicht vornimmt, dann wird die Basis des Landes als 
Staatssubjekt gefährdet. So haben Sie das sinngemäß gesagt. Deswegen ist die Frage 
an Sie: Schaffen wir das im Rahmen dieser Enquetekommission – Sie kennen den Ein-
setzungsbeschluss –, in dessen Einsetzungsbeschluss ja sehr vorsichtig formuliert ist  
– so nach dem Motto, wir wollen alle unter einen Hut bringen –, das Notwendigste zu 
machen, ohne die Schwelle einer neuen verfassungsgebenden Versammlung zu über-
schreiten. Wenn Sie so weit gehen, dass – wie Sie das gesagt haben; so habe ich das 
verstanden – der Novellierungsbedarf und der Veränderungsbedarf so dringlich ist, weil 
ansonsten die Basis des Landes als Staatssubjekt gefährdet wird: Ist das im Rahmen 
unserer Aufgabenstellung noch leistbar oder befinden wir uns da letztlich auf dem Weg 
einer Totalrevision der Hessischen Verfassung? – Das als Frage an Sie. Ansonsten 
würde ich Herrn Prof. Stolleis bitten, das aus seiner Sicht zu ergänzen. 
 
 
SV Prof. Dr. Groß: Das war zugegebenermaßen eine überspitzte Formulierung. Aber 
ich höre immer wieder aus dieser Diskussion heraus – ich fasse es zusammen –: Alles 
Wesentliche ist doch sowieso im Grundgesetz und im Bundesrecht geregelt. Was sollen 
wir uns mit den Details der Hessischen Verfassung überhaupt so intensiv auseinander 
setzen? Das scheint mir die falsche Herangehensweise zu sein, wenn man die Landes-
verfassung auch als Text ernst nimmt. Immer wieder wird es auch verfassungsgerichtli-
che Verfahren vor dem Staatsgerichtshof geben, etwa jetzt wahrscheinlich z. B. im Zu-
sammenhang mit den Mitbestimmungsregelungen, wo es auf den konkreten Wortlaut 
ankommt. In solchen Fällen – so denke ich – sollte man sich auch mit diesem Wortlaut 
auseinander setzen, insbesondere wenn man auch antizipiert, dass möglicherweise 
auch das Grundgesetz in einzelnen Bereichen geändert wird. Ein Kandidat scheint mir 
z. B. der Art. 33 Abs. 5 GG zu sein. Es gibt schon Initiativen zur Streichung dieser Vor-
schrift. Dann werden sofort die Regeln der Hessischen Verfassung über das öffentliche 
Dienstrecht wieder relevant. Damit kann man sich vielleicht auch jetzt schon auseinan-
der setzen. 
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Wie weitgehend diese Reformen dann sind, ist aber eine Frage des politischen Kom-
promisses. Ich habe gesagt, das ist nicht rechtlich vorgegeben. Es gibt nur kein förmli-
ches Totalrevisionsverfahren, wie es in der Schweiz ausdrücklich vorgesehen ist mit 
Einsetzung eines neuen Gremiums, das einen total neuen Text ausarbeitet. Das kommt 
also wohl nicht infrage. Es kommt darauf an, sozusagen die zentralen Punkte – aber 
wie lang die Liste sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen – von änderungsbedürftigen 
Vorschriften zu identifizieren, und die müssen dann natürlich mit einer möglichst breiten 
Mehrheit im Parlament dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. 
 
 
SV Prof. Dr. Stolleis: Ich möchte gern an Ihre Bemerkung anknüpfen, Herr Kollege 
Würtenberger, in der Sie am Ende sogar unter Berufung auf Hegel gesagt haben, es sei 
hier nicht die Zeit für eine grundlegende Verfassungsänderung. Sie haben gewisserma-
ßen die Berufung unserer Zeit für die Verfassungsgebung in Hessen verneint. Wenn 
man darauf warten würde, dass eine breite Stimmung in der Bevölkerung eine Verfas-
sungsänderung verlangt, dann könnte man erstens lange warten, weil die Landesver-
fassungen sehr weit vom öffentlichen Bewusstsein entfernt sind, und zweitens muss ich 
doch sagen, das historische Gedächtnis ist etwas kurz. Sie wissen, dass vor zehn, 
zwölf Jahren in der ganzen Bundesrepublik, in der wiedervereinigten Bundesrepublik, 
eine große Bewegung für Verfassungsänderungen war und dass die meisten Länder 
das sehr intensiv gemacht haben und ihre Verfassung modernisiert haben. 
 
Es gab große Veränderungen schon vor der Wiedervereinigung, aber mit der Wieder-
vereinigung dann noch einmal. Man muss leider sagen, Hessen hat diese Chance 
mehrmals verpasst. Insofern meine ich, es hat den Ruf nach Verfassungsgebung wohl 
gegeben, aber Hessen hat ihn aus bestimmten zu benennenden Gründen der politi-
schen Konstellation überhört. 
 
Wir stehen also heute vor der Frage: Wie soll man es vor dem anstehenden 
60. Jahrestag der Verfassung halten? Ich möchte meine Lieblingsidee, die sich etwa mit 
dem deckt, was Herr Simon zum historischen Charakter gesagt hat, wenigstens aus-
sprechen. Die wirkliche Erhaltung des historischen Charakters bestünde darin, dass 
man zum 60. Jahrestag erklärte, nun ist es 60 Jahre so gewesen, wir sind mit dieser 
Verfassung gut gefahren, aber sie wird ins Museum gestellt – dorthin kommen bekannt-
lich nur kostbare Gegenstände –, sie wird nicht im Zeitgeist übermalt, sondern sie bleibt 
sichtbar und wir machen eine erneuerte Verfassung; die Schulkinder bekommen einen 
Ausdruck mit beiden Texten. Das ist in Hessen und in Bayern und in anderen Ländern 
üblich und erlaubt dann einen bequemen Vergleich des Zustandes vorher und nachher. 
Aber dieser Weg scheint niemandem zu gefallen. 
 
Deswegen sage ich im zweiten Schritt: Als die Enquetekommission ihre Arbeit aufnahm, 
ging die überwiegende Meinung in allen Fraktionen dahin, man könne den historischen 
Charakter dadurch erhalten, dass man ein paar evident überflüssige und längst außer 
Kraft getretene Normen einfach streicht und sich dann auf einen kleinen Katalog drin-
gender Neuerungen beschränkt. Das wäre gewissermaßen – um das Bild von Herrn 
Wieland aufzugreifen – eine kostengünstige Teilsanierung eines zu modernisierenden 
Hauses. 
 
Aber wie es Bauarbeiten zu geschehen pflegt, man geht ins Detail und entdeckt sanie-
rungsbedürftige Punkte. Erstens: Der Grundrechtsteil ist in vielen Punkten nicht mehr 
zeitgemäß, er hinkt nicht nur dem Grundgesetz, sondern auch den europäischen Maß-
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stäben, nach Nizza, nach dem vorläufig beschlossenen Verfassungstext deutlich hinter-
her. Das hat auch Herr Denninger betont. 
 
Zweitens: Der Teil über soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten ist besonders 
veraltet. Insbesondere der Sozialstaat hat sich in 60 Jahren intensiv fortentwickelt und 
niemand denkt mehr ernsthaft daran, die heutigen Probleme durch Überführung in Ge-
meineigentum, durch Sozialisierung der Grundstoffindustrien und der Banken und Ver-
sicherungen zu lösen. Niemand will heute eine Bodenreform. 
 
Aber die Dinge sind, abgesehen von diesen relativ einfachen Punkten, sehr viel schwie-
riger. Ich will das an dem Art. 50 HV demonstrieren, den Herr Simon angesprochen hat. 
Es ist ja nicht nur ein Widerspruch zwischen Verfassungstext und -realität, sondern es 
ist schwieriger. Es sind drei Elemente: Es ist ein alter Verfassungstext, es ist geltendes 
Verfassungsrecht, das sich nicht mit dem Text deckt, und es ist die so genannte Reali-
tät. Am Art. 50 HV exemplifiziert – das sage ich Herrn Simon, der ja kein Staatskirchen-
rechtler ist –: Der Vorschlag stammt wörtlich aus den Staatskirchenverträgen von 1960 
und 1963. Die Texte sind schon geltendes Verfassungsrecht, sind im Konsens mit den 
Religionsgemeinschaften abgesegnet und müssten im Grunde nur in den neuen Text 
transportiert werden. Es handelt sich also nicht um eine Neuerung – das ist selbstver-
ständlich keine Idee von mir –, sondern es ist nur eine Klarstellung des schon geltenden 
Verfassungsrechts. Verfassungsrecht kann ja auch außerhalb der Verfassung in 
Staatskirchenverträgen und Konkordaten enthalten sein. 
 
Aus dem staatsorganisationsrechtlichen Teil nenne ich als Fehlstellen nur die fehlende 
Aussage zu Europa, den Bezug zu Art. 33 GG und seinem Ausführungsgesetz, dann 
die in fast allen Landesverfassungen geregelte Stellung der Opposition, die Stärkung 
des Parlaments im Haushaltsrecht, Rechnungshof und andere Punkte. Darüber könnte 
man sich nach meinem Eindruck von der bisherigen Arbeit der Kommission durchaus 
verständigen. Verständigt sich man nicht und bleibt beim alten Text, dann würde man 
sich wie ein Bauherr verhalten, dem die Sachverständigen sagen, dass der Schwamm 
im Haus ist, und er die Anweisung gibt, diese Stellen zuzugipsen. 
 
Ich meine also, man sollte sich in der Enquetekommission dazu durchringen, dass man 
diesen Katalog von Prinzipien und Regeln fixiert und vielleicht in kleinerer Besetzung 
abarbeitet, um zunächst einmal zu einem Entwurfstext zu kommen; denn wir bewegen 
uns noch sehr in der Prinzipiendiskussion. Ich denke, wir könnten auf einen pragma-
tisch erarbeiteten Entwurfstext kommen, um dann in der Kommission miteinander die 
Feinabstimmung vorzunehmen. 
 
„Bewahrung des historischen Charakters“ heißt, sich der Mütter und der Väter der Hes-
sischen Verfassung dadurch würdig zu erweisen, dass man den Geist, also die Prinzi-
pien der Verfassung bewahrt – dieser Geist war, das ist mehrmals gesagt worden, de-
mokratisch, sozial, weltoffen und tolerant – und gleichzeitig das tut, was die inzwischen 
gewandelten Umstände und die Zeit erfordern. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Prof. Stolleis. – Wir starten da-
mit in die dritte Runde. Die weiteren Anzuhörenden, Institutionen und Organisationen, 
haben jetzt Gelegenheit, Stellung zu nehmen, Fragen zu stellen. Ich rege an, dass Sie 
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sich – das Bild des Hauses, das mehrfach strapaziert wurde, benutzend – als Mitbe-
wohner dieses Hauses nun auch an der weiteren Renovierung – wie auch immer – 
beteiligen. Je kürzer die einzelnen Beiträge sein werden, umso mehr haben wir Gele-
genheit, ganz viele anzuhören. 
 
 
Frau Prof. Dr. Schmid: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich danke für diesen Nachmittag, der meinen Horizont als Staatsrechtslehrerin an 
der Technischen Universität Darmstadt erweitert hat. Aufgrund der mir zur Verfügung 
stehenden Zeit – selten habe ich eine Zeitbeschränkung als so schmerzlich empfun-
den – werde ich mich nur auf einen Aspekt beschränken, nämlich die Frage der Grund-
rechtskataloge. Da ich von einer Technischen Universität komme, deutet sich schon an, 
dass das jetzt ein technischer Beitrag werden wird, ein nicht historisch erfahrener Bei-
trag, keineswegs ein politisch erfahrener Beitrag, und anders als Herr Simon, der Sie 
amüsieren wollte, fürchte ich, Sie zu amüsieren.  
 
Damit deutet sich bereits meine andere Betrachtungsweise an. Als einfach denkender 
Mensch erhöht sich für mich die Chance auf Steuerung durch Recht, auf Fassung von 
Weltrecht, was ja Verfassung ist, durch die Kenntnis des Rechts. Kenntnis setzt idealiter 
Verständnis voraus und ich bin für die offenste Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, 
aller Bürger. Eine Annotation gilt nicht; kursive Schriften verschlechtern für mich die 
Chance, bei jungen und jung gebliebenen Menschen das Recht verständlich zu ma-
chen, Respekt vor dem Recht zu wecken und sich vielleicht sogar in ihm wieder zu fin-
den. – Sie merken, ich gebe mich als technische Verfassungsästhetin zu erkennen. 
 
Was mich jetzt im Detail beim Grundrechtskatalog berührt, ist, dass ich es wage – Sie 
sehen, ich habe sehr viel Vertrauen in das Stolleissche Gebot des friedlichen Diskur-
ses -, einen Vorschlag zu machen, der meines Erachtens noch nicht gemacht worden 
ist. Wie alle viel mehr ausgewiesenen und von mir so hoch geschätzten und verehrten 
Sachverständigen der Staatsrechtslehre sehe ich auch, dass das Bundesverfassungs-
gericht in seinem Beschluss vom 15. Oktober 1997 zum Verhältnis Bundesprozessrecht 
und Landesrecht hier eine expansive Betrachtung an den Tag gelegt hat. Art. 142 GG 
und 31 GG lassen in der Tat die Frage berechtigt erscheinen, inwieweit sich eine Hes-
sische Verfassung mit weiteren Grundrechten bundesdeutscher oder hessischer Fas-
son befassen soll.  
 
Ich hätte den Vorschlag zu machen, dass man insoweit, als Einigkeit besteht, dass 
Grundrechte neu aufgenommen werden sollten – etwa Datenschutz, etwa Informations-
freiheit; das ist ja bei Herrn Denninger und bei Herrn Groß angeklungen –, den Text der 
Europäischen Charta der Grundrechte bzw. der Europäischen Verfassung zugrunde 
legt. Ich habe mir die vorläufige Version vom 25. Juni 2004 noch einmal beschaffen las-
sen. Sie finden dort Art. I-49 und Art. I-50 bzw. in der Europäischen Grundrechtscharta 
im Art. II-11 und Art. II-8: Freedom of Information und Data Protection. 
 
Was wäre der Charme einer solchen partiellen Europäisierung des hessischen Grund-
rechtskataloges? – An dem Vorrang des Bundesrechts ändert dieser nichts, aber das 
Bundesverfassungsgericht könnte zumindest einer Diskursobliegenheit und Begrün-
dungsobliegenheit dergestalt unterliegen, dass es eigene Datenschutzbestimmungen, 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, etwa mit der Anspielung auf das 
grammatisch und hierarchisch höher stehende europäische Recht konterkarieren muss, 
und der Staatsgerichtshof hat hier vielleicht die kleine Chance, an einem europarechtli-



Ne/So – 46 – EKV16/7  –  07.07.2004 
 
 
chen Diskurs zumindest informatorisch mitzuwirken, weil die Chance, dass in einer eu-
ropäisierenden Rechtswelt eine einzelstaatliche Gerichtsentscheidung, eine Landesge-
richtsentscheidung, überhaupt in der Literatur Gehör bekommt, dadurch erhöht ist, dass 
man sich zu Grundrechtsstrategien äußert, die eben auch im Europarecht verbreitet 
sind. 
 
Mit dieser Idee will ich schließen und mich für Ihre Geduld sowie für die Gelegenheit 
bedanken, heute hier sein zu dürfen und die Technische Universität Darmstadt vertre-
ten zu dürfen. 
 

(Beifall) 
 
 
Herr Schwarz: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die schrift-
liche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die als erste und vorläufige 
Stellungnahme anzusehen ist, liegt Ihnen allen vor. Ich will die nicht verlesen; das wäre 
angesichts der noch verbleibenden Zeit sicherlich nicht opportun. Wir Gewerkschaften 
haben uns hier jetzt abgesprochen, dass ich einmal für den DGB noch einmal ein paar 
Kernsätze aus unserer Stellungnahme herausgreife und in das mündliche Verfahren 
einbringe. Ansonsten werden meine Ausführungen ergänzt durch unseren Kollegen 
Rothländer von der Gewerkschaft ver.di.  
 
Erster Punkt: Es wurde deutlich, dass neben der Frage des historischen Charakters und 
des Rechtsverhältnisses Landesverfassung – Grundgesetz in die weitere Debatte das 
Stichwort EU-Verfassung eingebracht werden muss sowie auch die auf Bundesebene 
angestoßene und laufende Föderalismusdebatte und ihre Auswirkungen. 
 
Zum Zweiten: Zur Frage, was an der Hessischen Verfassung aus unserer Sicht be-
stimmt veränderbar ist und notwendig erscheint, möchte ich einen anderen Artikel als 
die hier alle schon genannten in die mündliche Anhörung einbringen, nämlich die Ewig-
keitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG, wo ja eindeutig zum Ausdruck gebracht wird, dass 
das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in seinen ersten 20 Artikeln unver-
änderbar ist. Das kann ja nun einmal mindestens ein Grund sein abzugleichen, welche 
dieser 20 Artikel eben mit der Hessischen Verfassung nicht mehr – berühmtes Stichwort 
Todesstrafe – in Einklang stehen. Dies scheint mir zumindest eine Möglichkeit zu sein, 
unabänderliche Rechtstatbestände in Deutschland dann in der Hessischen Verfassung 
nicht mehr anders formuliert wieder zu finden. 
 
Vieles darüber hinaus Diskutierte und zwischenzeitlich sowohl in der Enquetekommissi-
on als auch aus den Fraktionen und Parteien in Hessen heraus in die öffentliche Debat-
te Eingebrachte, umzusetzen in der Hessische Verfassung, und auch noch die Möglich-
keit, über die 20 genannten Artikel des Grundgesetzes hinaus das gesamte Grundge-
setz ebenfalls politisch ändern zu können, lässt schon die Frage erlaubt sein: Ist es der 
Hessischen Verfassung nicht unwürdig, ständig anderen politischen Entscheidungen in 
diesem Land nachzulaufen, die über die genannten 20 Artikel des Grundgesetzes hi-
nausgehen? 
 
Abschließende Bemerkung: Ich bedanke mich – wie gesagt – für die Möglichkeit, hier 
mit zu diskutieren. Die Enquetekommission hat schon länger diskutiert. Die Einbezie-
hung der Verbände und Organisationen ist offiziell am 18. Mai erfolgt. Ich würde schon 
darum bitten, vielleicht am Ende der heutigen Anhörung noch einmal eine Aussage dar-
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über zu treffen, ob denn an die weitere Miteinbeziehung von Verbänden und Organisa-
tionen eventuell in Form weiterer Anhörungen überhaupt gedacht ist, weil ich schon 
glaube, dass die Einladung für heute – rund ein Jahr nach der Konstituierung der En-
quetekommission, die inzwischen mehrmals getagt hat – in den Verbänden und Organi-
sationen jetzt die Debatte natürlich auch angestoßen hat und ich nicht davon ausgehen 
kann, dass das, was Verbände und Organisationen heute zum Ausdruck bringen  
– schriftlich und mündlich auch sehr unterschiedlich; die einen sehr detailliert, die ande-
ren sehr grundsätzlich –, der Endpunkt einer Einbeziehung von Verbänden und Organi-
sationen in diese Debatte sein kann. 
 
Vorsitzender: Bevor ich weiter das Wort erteile, möchte ich das aufgreifen. Die Enque-
te war sich einig – das sage ich zu Ihnen, Herr Schwarz, aber auch zu den anderen 
Vertretern von Verbänden und Organisationen –, dass wir eine erste Runde an diesem 
Punkt machen, nämlich unter zwei Themenstellungen. Das sind – das haben Sie ge-
merkt – wesentliche, grundlegende Themenstellungen. Erst wenn man die einigerma-
ßen beantwortet hat, haben wir ein Fundament gelegt, auf dem– jetzt komme ich wieder 
zu dem Bild von dem Haus – dieses Haus von uns in Augenschein genommen werden 
kann: Was ist renovierungsbedürftig und wie kann man dann Renovierungen durchfüh-
ren?  
 
Wenn diese Enquete – ich sprühe vor Optimismus – in der Lage ist, dem Parlament 
einen Vorschlag zu unterbreiten, dann bin ich ganz sicher, bevor wir damit ins Parla-
ment gehen, werden wir erneut eine Anhörung durchführen und Sie alle – und nicht nur 
Sie; wir haben diesmal auch nur einen kleineren Teil von wichtigen, wesentlichen Orga-
nisationen und Verbänden eingeladen – werden dann Gelegenheit haben, diesen Vor-
schlag – da sind wir uns auch alle einig; da gibt es keinen Dissens – öffentlich zu disku-
tieren und natürlich auch mit mehr Zeit und Raum, als das heute der Fall ist. 
 
Gibt es jetzt weitere Wortmeldungen? – Bitte sehr, Herr Rothländer. 
 
 
Herr Rothländer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich spreche für die Gewerkschaft 
ver.di, Landesbezirk Hessen. Ich spare jetzt alles an grundsätzlichen Bemerkungen 
zum Rahmen aus, innerhalb dessen sich eine Verfassungsdiskussion bewegen muss 
mit Blick auf das, was durch das Grundgesetz bereits geregelt oder anders geregelt ist 
und was den europäischen Teil anbelangt. Da schließen wir nahtlos an das an, was 
eine Reihe von Vorrednerinnen und Vorrednern schon gesagt haben. 
 
Ich möchte stattdessen gern auf drei konkrete Punkte zu sprechen kommen, von denen 
wir meinen, dass es erhaltenswert, aber auch heute schon in die Lebenswirklichkeit 
umzusetzen wäre. 
 
Erster Punkt: Art. 29 Abs. 1 der geltenden Hessischen Verfassung verpflichtet das Land 
gewissermaßen, ein einheitliches Beschäftigtenrecht, ein einheitliches Arbeitsrecht zu 
schaffen.  
 
Es ist schon angesprochen worden, dass das mit Blick auf die möglichen Ergebnisse 
der Föderalismusdiskussion auf Bundesebene möglicherweise noch einmal eine ganz 
besondere Rolle spielen kann. Nun kennen wir diese Ergebnisse – wir jedenfalls – der-
zeit noch nicht, gleichwohl, gerade mit Blick darauf, würden wir dafür plädieren, diese 
Normen als Staatsziel erstens beizubehalten. Zweitens – damit komme ich auf den 
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konkreten Teil; das kann ich jetzt niemandem ersparen – müssen wir bedauerlicherwei-
se zumindest im Moment in Hessen feststellen, dass die Lebenswirklichkeit in genau 
die entgegengesetzte Richtung geht. Soweit es um den Landesbereich insgesamt geht, 
geht es offensichtlich eher darum, durch das Verlassen von Arbeitgeberverbänden zu 
atomisierten Beschäftigungsverhältnissen auch innerhalb einheitlicher Statusgruppen  
– also insbesondere innerhalb von Angestellten und Arbeitern – zu kommen. Deshalb 
glauben wir, insgesamt sollte das beibehalten werden. 
 
Das gilt insbesondere auch für Art. 29 Abs. 2 HV, weil diese Regelung der Gesamtver-
einbarungen es aus unserer Sicht ermöglicht, auch statusübergreifend ein einheitliches 
Beschäftigtenrecht zu schaffen. Ich will dazu aus Zeitgründen auch nur auf das verwei-
sen, was die Gewerkschaft ver.di im Jahre 2000 an konkreten Gesetzesformulierungen 
in diesem Zusammenhang vorgelegt hat.  
 
Um das verkürzt zu sagen: Wir haben einen Gesetzesvorschlag gemacht, der es er-
möglicht, auch unter Beibehaltung beispielsweise von Art. 33 Abs. 5 GG, also der insti-
tutionellen Anerkennung des Berufsbeamtentums, einen Weg zu finden, wie man 
gleichwohl eine weitest gehende faktische Angleichung von heute noch unterschiedli-
chen Beschäftigtenrechten erreichen kann. 
 
Zweiter Punkt: Art. 31 HV. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber es wurde hier an-
gesprochen, dass man diesen Artikel eigentlich streichen könne, weil er, jetzt bezogen 
auf die 48-Stunden-Woche bei sechs Arbeitstagen in der Woche, nicht mehr real wäre. 
Für uns – ich glaube, das ist so konkret nicht gesagt worden – ist natürlich gleichwohl 
zu beachten, dass dagegen im Prinzip die Tarifautonomie steht. 
 
Das ist so weit richtig; dem will ich auch nicht widersprechen. Ich will nur deutlich ma-
chen, dass auch das zu den Regelungen gehört, die sich in der Vergangenheit, wenn 
man es denn ernst genommen hätte, als Schutzregelung für Beschäftigte hätte heraus-
stellen können. Wir haben nämlich die Situation, dass in der Tat aktuell der Europäische 
Gerichtshof mit Blick auf die Richtlinien sagt, mehr als 48 Stunden – jedenfalls dann, 
wenn auch Bereitschaftsdienst wie z. B. im Bereich der Polizei und im Bereich der Feu-
erwehr und des Justizvollzuges geleistet wird – sind nicht zulässig. Gleichwohl haben 
wir einfachgesetzliche Normen in Hessen, die heute noch eine höhere regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit für diesen Bereich vorsehen.  
 
Insofern verwahren wir uns ein bisschen dagegen, sozusagen mit etwas Lächeln über 
diese Norm hinwegzugehen und zu sagen, das sei alles obsolet, das könne man alles 
streichen, dagegen stehe europäisches Recht. Richtig ist, europäisches Recht steht 
jedenfalls erst einmal so schlank nicht dagegen und – zweitens – da gibt es auch ein 
tatsächliches Defizit in der Umsetzung dieser Regelungen. 
 
Dritter Punkt – auch das ist, wenn ich mich recht entsinne, zumindest von Herrn Prof. 
Groß angesprochen worden; auch aus ganz aktuellem Anlass –: Art. 37 HV. Das wird 
jetzt niemanden verwundern, dass wir das ansprechen. Wir haben die Regelung in 
Art. 37 Abs. 2 HV, dass die Betriebsvertretungen dazu berufen wären, im Benehmen 
mit den Gewerkschaften gleichberechtigt mit den Unternehmen usw. in allen Fragen 
des Betriebes mitzubestimmen. Daraus hat der Staatsgerichtshof im April 1986 ge-
macht: Durch die Wortwahl „Betriebsvertretungen“ und „Unternehmen“ wäre klar ge-
macht, dass sich dies nicht auf den Bereich des öffentlichen Dienstes bezieht, sondern 
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sich auf den privatrechtlich organisierten Bereich, sprich auf den Bereich der 
Betriebsverfassung, bezieht. 
 
Wir haben schon damals in einem umfänglichen Gutachten hinreichend belegt, dass 
das jedenfalls mit den damaligen Verfassungsberatungen so nicht in Übereinstimmung 
zu bringen ist, sondern dass dort völlig unstreitig die Auffassung bestand, dass mit der 
damaligen Wortwahl auch der Bereich des öffentlichen Dienstes erfasst wurde. Gleich-
wohl hat der Staatsgerichtshof – wie gesagt, im April 1986 – das anders gesehen und 
hat dann mit diesem Argument gesagt: Von daher gibt es kein Staatsziel, Art. 37 
Abs. 2 HV auch für den klassischen Bereich des öffentlichen Dienstes gelten zu lassen 
und damit auch dort die gleichberechtigte Mitbestimmung zu realisieren. Das hat dann 
bekanntermaßen in der jüngeren Vergangenheit – 1999 und 2003 – dazu geführt, dass 
in wesentlichen Teilen Beteiligungsrechte eliminiert wurden und sie heute auf einem 
Niveau sind, das weit unterhalb dem angesiedelt ist, was in vergleichbaren – das ist 
insofern dann der Vergleichsmaßstab – Personalvertretungsrechten anderer Bundes-
länder angesiedelt ist. – Vom Betriebsverfassungsgesetz will ich einmal gar nicht reden. 
Insofern gibt es aus unserer Sicht auch zu diesem Punkt erstens die Notwendigkeit des 
grundsätzlichen Beibehalts, zweitens aber der zeitgemäßen Fortentwicklung. – Ich sehe 
schon, es gibt eine gewisse Unruhe beim Vorsitzenden. Deshalb will ich es mit  diesem 
Punkt auch bewenden lassen. 
 
Das sind drei Punkte, bei denen wir ganz konkret Novellierungsbedarf sehen. 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Rothländer. – Als Nächste hat sich jetzt Frau 
Dr. Judith Pauly-Bender gemeldet. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Wenn es 
gestattet ist, dass ich jetzt als Parteienvertreterin für die SPD-Fraktion noch einmal eine 
Nachfrage stelle, dann möchte ich noch einmal Folgendes sagen. Wir machen ja heute 
eine gemeinsame Annäherung an einen sehr komplexen Gegenstand. Deshalb möchte 
ich zwei Fragen herausgreifen, die mich jetzt bewegen. Wir hatten Herrn Wieland ge-
hört, der die tragenden Prinzipien herausgearbeitet hat, die er für die Unverwechselbar-
keiten des Hauses Hessische Verfassung hält. Ich möchte den rechtstheoretischen 
Ordnungsvorschlag von Herrn Prof. Simon nicht trivialisieren, aber ihn zum Anlass 
nehmen, eine Frage an Herrn Würtenberger und auch an Herrn Simon zu stellen. 
 
Herr Prof. Würtenberger, Sie haben vorhin vorgetragen, dass Sie, was den Grund-
rechtsteil anbelangt, für Zurückhaltung plädieren, also diesen auch nicht aus Anlass 
einer sich fortentwickelt habenden Rechtsprechung geändert sehen möchten. Ich möch-
te Sie gern fragen – Sie, Herr Prof. Würtenberger, und auch Sie, Herr Prof. Simon –, ob 
es nicht gerade zu den tragenden Prinzipien der Hessischen Verfassung gehört, dass 
man – wie es Herr Wieland vorgetragen hat – ihr eine ganz besonders große Aufge-
schlossenheit gegenüber der Beteiligung des Volkes an der Fortentwicklung der Ver-
fassung bescheinigen kann. Bricht man nicht gerade mit diesem tragenden Prinzip, 
wenn man sagt, hier erheben wir die Regel der Restriktion? – Das ist die eine Frage. 
 
 
Vorsitzender: Entschuldigung, Frau Pauly-Bender, ich habe eine Wortmeldung zur Ge-
schäftsordnung vorliegen, die ich jetzt vorziehen muss. – Herr Wintermeyer, bitte. 
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Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, diesen Punkt der Fragestellungen an die 
Sachverständigen haben wir schon verlassen. Wir befinden uns gerade in der Anhörung 
der weiteren Institutionen und Organisationen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese 
erst einmal zu den beiden Themen vortragen lassen, die wir ihnen heute gestellt haben. 
 
 
Vorsitzender: Dann lasse ich die Frage, die von Frau Pauly-Bender gestellt wurde zu 
und dann verfahren wir so, dass erst die weiteren Anzuhörenden zu Wort kommen und 
anschließend, falls dazu noch Zeit ist, die Fraktionen eine zweite Runde zur Verfügung 
gestellt bekommen können. – Einverstanden?  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Das ist sehr großzügig, Herr Vorsitzender. Dann würde 
ich gern meine Fragen noch vervollständigen mit der Erlaubnis von Herrn Wintermeyer. 
– Als Zweites möchte ich an Herrn Prof. Würtenberger und an Herrn Prof. Simon die 
folgende Frage richten: Wir haben auch gehört, dass die tragenden Eigenarten der 
Hessischen Verfassung darin bestehen, dass sie besonders demokratisch sein will, be-
sonders rechtsstaatlich und auch besonders sozialstaatlich. Diese Prinzipien sollen die 
Verfassung auch auszeichnen, dass sie Motor der gesellschaftlichen Gestaltung sein 
will; sie möchte also auch Vorgaben machen. Spricht man ihr nicht gerade diese Eigen-
art ab, wenn man sagt, sie hatte zwar einmal diese Vorgaben, aber wir beschränken 
uns darauf, diese Eigenart durch entsprechende Änderungen an der Verfassung wieder 
mit Leben zu erfüllen? 
 
 
Vorsitzender: Ich bitte jetzt um direkte Beantwortung. – Bitte, Herr Prof. Würtenberger, 
und dann Herr Prof. Simon. 
 
 
SV Prof. Dr. Würtenberger: Ich muss auf Ihre Frage ein wenig grundsätzlicher antwor-
ten. Für mich war die Alternative das Rückanknüpfen an die historische Situation durch 
möglichste Beibehaltung des Textes. Dafür habe ich votiert. Sie haben eine andere Va-
riante angesprochen, und zwar entweder eine neue Verfassung, die gegeben wird, oder 
eine grundsätzliche Verfassungsrevision, die dann den Grundrechtsteil umfasst und  
– wie ich dann auch gehört habe – möglicherweise den organisatorischen Teil mit wei-
teren detaillierten Regelungen. 
 
Ich sage es noch einmal: Man kann das eine oder man kann das andere wollen. Wenn 
man aber nun eine grundsätzliche Verfassungsrevision machen möchte, etwa die 
Grundrechte neu gestalten will, dann brauchen Sie am Schluss für diese Neukonzeption 
einer Verfassung in Hessen ein Referendum. Damit komme ich ein wenig auf das zu 
sprechen, was Herr Stolleis angesprochen hat. In den neuen Bundesländern hat man in 
den damaligen Ausschüssen des Parlaments – daran war ich am Rande mitbeteiligt -, 
die die Verfassung neu gestaltet haben, auf dieses Referendum mit großen Bedenken 
geschaut.  
 
Wir brauchten in den neuen Bundesländern, Herr Stolleis, Verfassungen, weil diese 
keine hatten. Da war keine Verfassungssituation gegeben oder auch kein Verfassungs-
fiber, wenn auch vielleicht doch ein wenig mehr als hier momentan in Hessen. Man 
brauchte eine Verfassung. Wenn Sie hier nun wirklich eine neue Verfassung konzeptio-
nell entwickeln und hier auch mit den entsprechenden Mehrheiten verabschieden soll-
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ten, dann ist doch die Frage: Wie verkaufen Sie es Ihrem Volk? Wenn Sie keine breite 
Verfassungsdiskussion in Hessen haben, in der das Volk irgendwelche Dinge von Ihnen 
hier einfordert, dann kriegen Sie entweder eine Minimalbeteiligung, was peinlich ist,  
oder Sie müssen es mit der Landtagswahl koppeln, zu der dann niemand mehr zur Ver-
fassungsabstimmung geht als der, der ohnehin zur Landtagswahl geht. 
 
Noch einmal: Wenn Sie hier diskutieren, müssen Sie genau sehen, was Sie möchten 
und ob wirklich – das ist noch einmal das Stichwort Zeitgeist für eine Verfassungsge-
bung – der Moment da ist, dass Sie eine große Mehrheit des Volkes hinter diese Ver-
fassung scharen können. Wenn Sie da 50 oder 60 % haben, von denen noch 10 % da-
gegen sind, dann ist das eine Delegitimation einer Verfassung, die momentan eine ho-
he Akzeptanz – so möchte ich einmal sagen – in Hessen hat, und zwar auch deswegen, 
weil sie eben an die Geschichte anknüpft. 
 
Ich habe das ein bisschen weiter ausgeholt, aber ich denke, das ist der Hintergrund der 
ganzen Frage, die uns hier beschäftigt: Bleiben wir sozusagen auf einem sehr schma-
len Level der Änderung – nur das weg, was nicht mehr geht – oder machen wir eine 
Neukonzeption? Bei einer Neukonzeption wird das eine Verfassung sein ohne Volk. 
Den Souverän wird das nicht groß interessieren. Aber ist das dann eigentlich einer neu-
en Verfassung würdig? 
 
Das betrifft dann auch die tragenden Eigenarten der Hessischen Verfassung. Ich habe 
ja dazu auch schon Stellung genommen. Ich glaube nicht, dass die Hessische Verfas-
sung seit den 50er-Jahren eine sozioökonomische Alternative zum Grundgesetz ge-
schaffen hat. Die sozioökonomische Verfassung in Hessen ist vom Grundgesetz ge-
prägt. Deswegen würde ich meinen, dabei kann man es so lassen. Die Bestimmungen 
können bleiben; nur die Bestimmungen sollten bestrichen werden, die eben mit dem 
Grundgesetz, mit den Grundrechten dort, nicht im Einklang stehen. Auch wenn Sie die 
Verfassung ändern sollten: eine wirkliche sozioökonomische Alternative zum Grundge-
setz werden Sie damit in Hessen nicht gestalten können. 
 
 
SV Prof. Dr. Simon: Frau Pauly-Bender, Sie wollten zwar nicht den theoretischen Vor-
schlag trivialisieren, aber ich muss doch darauf hinweisen, dass es natürlich ein abs-
traktes kategoriales Angebot war, dass, je nachdem, mit welchen Inhalten man es erfüllt 
– das ist sozusagen der klassische Konditionalsatz „wenn, dann“ –, das natürlich he-
rausspringt, was man in die Kondition hineingesteckt hat. Wenn Sie die Eigenarten der 
Hessischen Verfassung – die so genannten, wie wir es jetzt formuliert haben – insge-
samt zu Optimierungsgeboten machen, dann ist es klar, dass alle diejenigen, die sich 
diesen Folgerungen aus dem Optimierungsgebot widersetzen, selbstverständlich dieje-
nigen sind, die gegen dieses Optimierungsgebot entweder verstoßen oder es jedenfalls 
mindern. Das ist klar. 
 
Auf der anderen Seite ist das ja gerade die politische Frage, was eben als Optimie-
rungsgebot hinterher anerkannt wird. Das können Sie aus den Buchstaben der Eigenar-
ten selbstverständlich nicht ohne weiteres entnehmen, sondern das wäre gerade im 
Abwägungsprozess, den die Enquetekommission hinterher dem Parlament vorzuschla-
gen hat, herauszufiltern und dort zu präsentieren, sodass man das dann im argumenta-
tiven Diskurs auch für alle plausibel und akzeptabel dargestellt hat. Das können Sie  
– so glaube ich – nicht vorweg bestimmen. Insofern ist natürlich doch eine listige Form 
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von Trivialisierung in Ihrer Frage eingeschlossen gewesen, die zu beantworten ich mich 
natürlich verweigere. 
 
 
Vorsitzender: Jetzt erteile ich Herrn Dr. Götting von der Arbeitsgemeinschaft hessi-
scher Industrie- und Handelskammern das Wort. 
 
 
Herr Dr. Götting: Ich bedanke mich auch dafür, dass wir heute hier sein dürfen und 
dass wir Gelegenheit haben, jetzt noch ganz kurz etwas zu sagen. Ich danke auch für 
Ihre Intervention; ich habe mich nämlich auch ein bisschen geärgert, dass einige Par-
teien, als sie die Möglichkeit hatten, selber Fragen zu stellen, ihre Gutachter haben vor-
tragen lassen. 
 
Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Prof. Würtenberger gesagt hat. Damit will ich 
hier jetzt niemanden entmutigen. Aber in der hessischen Wirtschaft spielt die Hessische 
Verfassung eigentlich gar keine Rolle. Unser Recht wird geprägt durch Brüssel und Ber-
lin. Das will ich so nur noch einmal in Erinnerung rufen, damit das hier nicht so ganz 
verloren geht, wenn man sich über die Hessische Verfassung Gedanken macht. Das 
soll jetzt aber nicht heißen, dass wir die Hessische Verfassung nicht reformieren sollten. 
Aber es ist manchmal gut, wieder „down to earth“ zu kommen. 
 
Der zweite Punkt, den ich da wichtiger finde, ist Folgender. Sie haben ja gesagt, die 
Verfassung muss dem Volk vorgelegt werden. Da habe ich im Moment so ein bisschen 
Angst: Deutschland ist mittlerweile Schlusslicht in Europa und unsere Wirtschaft krankt 
und ächzt. Ich frage mich, ob die Bevölkerung im Moment nicht stärker den Wunsch 
hat, die eigentlichen Probleme dieses Landes anzupacken und sich erst einmal darauf 
zu konzentrieren, als jetzt wieder Nebenschauplätze zu eröffnen und dort Energie hin-
einzustecken. Im Moment hat die Hessische Verfassung einfach keine Prosperität. Wir 
erwarten von der Wirtschaft, von der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, dass da endlich 
etwas passiert. 
 
Wenn die Verfassung aber geändert werden soll, dann möchte ich dazu auch noch kurz 
drei Anmerkungen machen. Was uns in der Hessischen Verfassung sehr gut gefällt, ist 
der Grundrechtskatalog. Er ist nämlich so geschrieben, dass wir ihn noch verstehen. 
Von daher würde ich den historischen Charakter auch bewahren wollen. Das Grundge-
setz, die Art. 1 bis 19, kann man ja heute keinem Abiturienten mehr geben; der versteht 
ja gar nicht, was gemeint ist. Die Worte sind durch Gesetzesvorbehalte und durch politi-
sche Korrektheit so aufgedröselt, dass es gar keinen Spaß macht, das zu lesen. Ich 
muss zugeben: Ich habe noch nie in die Hessische Verfassung hineingeguckt; dieser 
Anlass ist das erste Mal, dass ich sie gelesen habe. Aber ursprünglich komme ich auch 
aus Hamburg. Als ich das gelesen habe, dachte ich: Mensch, man versteht ja, was die 
wollen und was damit gemeint ist. 
 
Da das ja auch kein Widerspruch zu den Grundrechten des Grundgesetzes ist, ja ei-
gentlich auf eine verständlichere Art ausgesagt wird, was auch im Grundgesetz steht, 
könnte man den Teil so stehen lassen.  
 
Übereinstimmung besteht dann auch mit der Position, die der Kollege von der FDP hier 
vorgetragen hat, soziale Grundrechte aus der Verfassung herauszunehmen. Das sind 
sowieso keine einklagbaren Rechte. Warum soll ich das in die Verfassung hineinschrei-
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ben, wo es eigentlich sowieso niemand akzeptiert und sich niemand darauf verlassen 
kann? Da fragt sich der Bürger: Was habe ich davon? Es ist totes Papier. Aber dann 
brauche ich das auch gar nicht hineinzuschreiben. 
 
Das Gleiche gilt eigentlich auch für Staatszielbestimmungen. Dazu haben wir uns in 
unserer Stellungnahme auch geäußert. Hiervon würden wir auch nur äußerst zurückhal-
tend Gebrauch gemacht sehen wollen. 
 
Ansonsten mein Appell: Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit, aber vergessen 
Sie auch nicht, das Land zu reformieren! 
 
 
Vorsitzender: Wir werden auch nicht nur für Spaß bezahlt. Ich wundere mich allerdings 
schon, dass auf den Stundenplänen der Hamburger Schulen nicht die Hessische Ver-
fassung steht. Das haben wir hier bedauernd zur Kenntnis genommen. 
 

(Heiterkeit) 
 
Jetzt hat Herr Dr. Rose von der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände das 
Wort. 
 
Herr Dr. Rose: Auch ich möchte mich zunächst für die Möglichkeit der Teilnahme hier 
bedanken. Aus Sicht unserer Verbände möchte ich einen Appell an eine moderne, neue 
Hessische Landesverfassung richten. Warum? Was haben wir heute gehört? – Vor 
60 Jahren haben sich Verfassungsmütter und -väter gefunden, die aus Sicht der dama-
ligen Zeit ein aktuelles und innovatives Werk der Hessischen Verfassung geschaffen 
haben. Heute haben wir die Chance eigentlich wieder und Herr Prof. Stolleis hat gesagt 
– vielleicht hat er es auch zu Recht gesagt -, vor zehn Jahren haben wir die Chance 
vertan. Jetzt haben wir wieder die Chance und ich frage mich, warum sollen sich nicht 
neue mutige, neue innovative Verfassungsmütter und -väter finden, die im Hessischen 
Landtag sitzen und die einmal wieder ein neues, weltoffenes hessisches Verfassungs-
werk schaffen, das alles das in Einklang bringt, was offensichtlich nicht geht, nämlich 
die Kompatibilität zum Grundgesetz, zu den Normen der Europäischen Union und auch 
zu – das haben wir heute auch vielfach gehört – tatsächlichen Verfassungslagen. 
 
Ich möchte Sie im Namen unserer Verbände ermutigen, dieses Werk offensiv anzuge-
hen, dieses Werk mutig anzugehen, so mutig anzugehen, wie es auch vor 60 Jahren 
geschehen ist, und alles das herauszuschmeißen, was nicht mehr zeitgemäß ist, und 
uns, die Bürger Hessens, mit einer neuen, einer zeitgemäßen und innovativen Verfas-
sung zu beglücken.  
 

(Beifall des Abg. Dr. Andreas Jürgens) 
 
Vorsitzender: Danke sehr. Im Moment liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Habe 
ich jemanden übersehen? – Das ist nicht der Fall. 
 
Dann könnten jetzt die Fraktionen, falls sie es wünschen, noch einmal das Wort erteilt 
bekommen. Wir hatten uns ja einen Zeitrahmen bis 16:30 Uhr gesetzt.  
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Dann bin ich ja zumindest rehabilitiert! – Heiter-
keit) 
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Das wird nicht gewünscht. Dann sind wir am Ende der ersten Anhörung im Rahmen der 
Arbeit unserer Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung. Ich darf 
allen, die heute Nachmittag hier erschienen sind, ganz herzlich danken. Ein besonderer 
Dank gilt verständlicherweise unseren vier externen Sachverständigen. Haben Sie herz-
lichen Dank für Ihre Beiträge. 
 
Meine Damen und Herren, ich neige nicht dazu, umfassende Schlussworte zu spre-
chen. Aber ich glaube, es ist noch einmal deutlich geworden, welche Eckpunkte wir uns 
gemeinsam verortet haben. Zum Schluss haben wir ja noch einmal den sehr forsch vor-
getragenen Wunsch der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände zur Reform 
gehört. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass wir keine Totalrevision wol-
len, dass wir gewissermaßen auch keine verfassungsgebende Versammlung einrichten, 
sondern dass auf der Verfassung auch künftig das Jahr 1946 stehen soll. Das ist Kon-
sens zwischen den Fraktionen und ich glaube, diesen Konsens werden wir auch nicht 
verlassen. 
 
Ein Zweites! Ich glaube, alle sind sich einig darin, dass der Zeitgeist nicht als Grundlage 
für eine Verfassung geeignet ist, die natürlich nicht nur über den Tag hinaus, sondern 
schließlich über Jahre hinaus Bestand haben soll. 
 
Wir nehmen mit – da bin ich auch ganz sicher – von Ihnen allen, dass es durchaus gute 
und viele Gründe gibt, diesen Wesensgehalt, diesen besonderen historischen Charakter 
unserer Verfassung zu bewahren. Dazu wurden Prinzipien genannt. Umgekehrt haben 
aber auch fast alle angemahnt, dass Reformen möglich und auch nötig sind. Das sollte 
uns gemeinsam dazu verleiten, alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen solchen 
Konsens auch hinzubekommen. 
 
Ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, Sie hier erneut in einer solchen Runde 
begrüßen zu dürfen; denn das setzte voraus, dass wir der geneigten Öffentlichkeit dann 
tatsächlich einen Vorschlag unterbreiten könnten. 
 
Noch einmal ein herzlicher Dank an Sie alle. Ich wünsche Ihnen ein gutes Nachhause-
kommen.  
 

(Beifall) 
 
Die Sitzung ist geschlossen. 
 
 
Wiesbaden, den 22. Juli 2004 
 
Für die Protokollierung: Der Vorsitzende: 
 
 
 gez. 
 
 
Hanns Otto Zinßer Lothar Quanz 
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Der Vorsitzende teilt mit, die Sachverständigen Herr Prof. Dr. Kahl, Herr Prof. Dr. Wieland 
und Frau Dr. Cancik hätten sich entschuldigt. 
 
 
 
 
Punkt 1: 
 
Auswertung der öffentlichen Anhörung der Enquetekom-
mission 
 
 
Der Vorsitzende teilt mit, seiner Auffassung nach habe die Anhörung, die in der vor-
hergehenden Sitzung stattgefunden habe, gezeigt, dass sich die Enquetekommission 
einer schwierigen Aufgabe stellen müsse. Auf der einen Seite solle der historische 
Charakter der Hessischen Verfassung gewahrt bleiben. Auf der anderen Seite habe 
die Anhörung aber verdeutlicht, dass Reformbedarf bestehe. Man werde also einigen 
Aufwand betreiben müssen, um zum Erfolg zu kommen. 
 
 
 
 
Punkt 2: 
 
Sichtung und Bewertung des Überarbeitungs- und Ergän-
zungsbedarfs des zweiten Hauptteils der Hessischen Ver-
fassung 
(Art. 64 – 161 HV) 
 
hierzu: 
 
Kommissionsvorlage EKV/16/3.3 vom 14. Juli 2004 
 
 
Vorsitzender: Alle Mitglieder haben die Synopse erhalten. Wir dürfen an dieser Stel-
le Frau Reitzmann und ihrer Mitarbeiterin für das Erstellen der Synopse herzlich dan-
ken. 
 
 (Beifall) 
 
– Danke schön. – Ich glaube, dass wir damit eine gute Grundlage haben, die zeigt, 
welche Wünsche die einzelnen Fraktionen der Enquetekommission angetragen ha-
ben. 
 
Ich schlage vor, dass wir, wie wir es bisher auch gehandhabt haben, kurz Artikel für 
Artikel durchgehen und die einzelnen Fraktionen dabei erläutern, welchen Ände-
rungsbedarf sie dabei jeweils sehen. 
 
Ich darf also 
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Art. 64 Hessische Verfassung 
 
aufrufen. Die GRÜNEN und die FDP schlagen eine neue Fassung für diesen Artikel 
vor. 
 
Wenn Sie das nicht erläutern wollen, dann fahre ich gleich fort. Das spart uns Zeit. 
Das spricht für sich, okay. 
 
Wir kommen damit zu 
 

Art. 64 a Hessische Verfassung. 
 
Hier schlägt die CDU-Fraktion eine Ergänzung vor. Damit wird gewissermaßen die 
Einführung des Subsidiaritätsprinzips in die Verfassung gefordert. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Wir haben zum Zweiten Hauptteil der Verfassung, den wir 
jetzt besprechen, wenig Vorschläge gemacht. Dies geschah auch im Hinblick darauf, 
dass wir keine Verfassungsreform machen wollen. Wir halten es allerdings für gebo-
ten oder zumindest für möglich, dass ein Art. 64a eingeführt wird, mit dem das Sub-
sidiaritätsprinzip in unserem Staatsaufbau in die Verfassung aufgenommen werden 
soll. Außerdem soll dort die Eigeninitiative und die Eigenverantwortung aller gesell-
schaftlichen Kräfte Berücksichtigung finden. Deswegen schlagen wir die Aufnahme 
eines Art. 64a vor. 
 
 (SV Prof. Dr. Stolleis: Darf ich dazu eine sprachliche Anmerkung machen?) 
 
Vorsitzender: Gerne, bitte schön. 
 
 
SV Prof. Dr. Stolleis: Es ist bei Verfassungstexten guter Brauch, Fremdwörter zu 
vermeiden. Das Subsidiaritätsprinzip ist seit Jahrzehnten als ein Prinzip in der Ver-
fassung umstritten. Es ist in dieser Form in keinen Verfassungstext eingegangen. 
Vielmehr wird es immer umschrieben. Das zu tun, würde ich auch hier auf jeden Fall 
empfehlen, falls man sich überhaupt entschließen sollte, es aufzunehmen. 
 
 
Vorsitzender: Das wird protokolliert. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Die Aussage: „Hessen ist ... von unten nach oben auf-
gebaut“, kann in wesentlichen Teilen als Verfassungsrecht gar nicht stimmen. Die 
Kompetenz der Gesetzgebung liegt alleine beim Landtag. An die vom Landtag be-
schlossenen Gesetze sind z. B. auch die Kommunen gebunden. Ebenfalls ist die 
Rechtsprechung alleine eine Aufgabe des Landes. So, wie es da steht, stimmt es 
also schlichtweg nicht. Wenn man das so formuliert, entsteht ein Widerspruch zu 
dem gesamten übrigen Verfassungstext. 
 
Möglicherweise ist etwas anderes gemeint, nämlich die Wahrnehmung von Aufga-
ben, um die es möglicherweise gehen könnte. Darüber könnte man reden. Aber dass 
das gesamte Land Hessen von unten nach oben aufgebaut ist, ergibt sich aus keiner 
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Stelle der bisherigen Verfassung. Der Ministerpräsident regiert das Land Hessen. Es 
ist nichts erkennbar, aus dem sich ergeben würde, dass die Oberbürgermeister und 
Landräte von unten her sozusagen dem Ministerpräsidenten vorschreiben könnten, 
was er zu machen hat. Das wäre nicht sinnvoll. Daran wird auch nicht gedacht. Wenn 
das damit gemeint sein sollte, dann wäre das schlicht und ergreifend falsch. 
 
 
Vorsitzender: Wir halten das, wie üblich, in einem Wortprotokoll fest. Dementspre-
chend werden Sie diese Stellungnahme wieder zu Gesicht bekommen. 
 
Wir kommen zu 
 

Art. 65 Hessische Verfassung. 
 
Hier hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Änderungsvorschlag einge-
bracht. Es wird keine Erläuterung dazu gegeben? 
 
Damit kommen wir zu 
 

Art. 74 Hessische Verfassung. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass es hier zu einer Änderung 
kommen soll. Es geht um den Ausschluss vom Stimmrecht. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Die bisherige Fassung des Art. 74 HV stimmt mit der 
geltenden Gesetzeslage nicht mehr überein. Wir schlagen eine Änderung vor, die es 
ermöglicht, die Regelung durch ein einfaches Gesetz vorzunehmen, so wie es bereits 
faktisch geschehen ist. Bei der Einführung des Betreuungsrechtes wurde das ent-
sprechend angepasst. Gleichzeitig wollen wir das aber nicht allein dem Landesge-
setzgeber überlassen. Vielmehr wollen wir eine Regelung vorgeben. Das ist der Sinn 
der vorgeschlagenen Änderung. Es soll nicht bei jeder Änderung des Wahlrechtes 
die Verfassung geändert werden müssen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich 
möchte zusammenfassend erläutern. 
 
In diesem Kapitel hat sich die SPD mit der Stellung des Landtages und der Abgeord-
neten befasst. Ich spreche jetzt von Art. 74 a ff. Entsprechend dem, was dem Einset-
zungsbeschluss des Parlamentes zu entnehmen ist, haben wir uns mit den Ergeb-
nissen der letzten Enquetekommission befasst, die sich auch über die Stellung des 
Parlamentes Gedanken gemacht und dazu schon Vieles ausgearbeitet hat. Die Frak-
tionen haben das damals einstimmig angenommen. Teilweise haben wir die Formu-
lierungen, die sich aus dieser Arbeit ergeben haben, übernommen. 
 
Ich möchte hier sozusagen als Generalklausel zu all unseren Formulierungsvor-
schlägen, die Sie in den Papieren vorfinden, sagen, dass wir nicht an den einzelnen 
Buchstaben unserer Vorschläge hängen. Wir haben es uns auch mit der Formulie-
rung relativ einfach gemacht. Denn wir hatten in dieser Enquetekommission verein-
bart, dass die Fraktionen ihre Motive darlegen und sagen, worüber sie reden möch-
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ten, dass wir aber hinsichtlich der einzelnen Formulierungen aufeinander zugehen. 
Deswegen haben wir das in diesem Kapitel so strukturiert. Wir haben uns an dem 
Text festgehalten, wie er in dem Ergebnis der Arbeit der letzten Enquetekommission 
steht. Das wurde von den Parteien einvernehmlich abgestimmt. 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. – Das betraf die Vorschläge von der SPD hinsichtlich 
Art. 74 a ff. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben an dieser Stelle Ähnliches vorge-
schlagen. Ich glaube, die Rolle der Opposition taucht in den Vorschlägen der SPD-
Fraktion  später auf. Die Systematik ist also nicht die gleiche. Wir finden also an den 
unterschiedlichen Stellen manchmal gleiche Sachverhalte. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Das ist bei uns genauso. Wir haben die Fragen, die die Rolle der 
Opposition betreffen, bei Art. 77 HV angesiedelt. Das ist aber eine Frage der Struktur 
und nicht der Sache. 
 
 
Vorsitzender: Ich komme damit zu 
 

Art. 75 Hessische Verfassung. 
 
Da geht es um das passive Wahlrecht. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
schlägt vor, das Alter, ab dem das passive Wahlrecht besteht, an das für das aktive 
Wahlrecht anzupassen. Die FDP-Fraktion schlägt das auch vor. 
 
Ich komme damit zu 
 

Art. 77 Hessische Verfassung. 
 
Er betrifft die Stellung der Abgeordneten. Die Fraktionen der SPD und der GRÜNEN 
haben da Änderungswünsche angemeldet und entsprechende Vorschläge formuliert. 
Frau Dr. Pauly-Bender, besteht dort Erläuterungsbedarf? – Nein, das ist nicht der 
Fall. – Herr Dr. Jürgens, wollen Sie das erläutern? 
 
Die FDP-Fraktion schlägt die Einführung eines Art. 77 a vor, in dem es um die Rolle 
der Opposition gehen soll. 
 
Ich komme damit zu 
 

Art. 78 Hessische Verfassung. 
 
Die CDU-Fraktion wünscht dazu, dass das Wort „Wahlprüfungsgericht“ durch das 
Wort „Wahlprüfungsausschuss“ ersetzt wird. Ähnliches schlagen auch die Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP an dieser Stelle vor. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich wollte nur anmerken, dass man, wenn man allein 
das Wort „Wahlprüfungsgericht“ durch das Wort „Wahlprüfungsausschuss“ ersetzen 
würde, das Urteil das Bundesverfassungsgerichts nur zum Teil umsetzen würde. 
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Denn Bestandteil des Urteils war auch, dass es die Möglichkeit der Beschwerde beim 
Staatsgerichtshof gibt. Das wollen wir ausdrücklich mit aufgenommen haben. 
 
 
Vorsitzender: Danke schön. – Die nächsten Änderungsvorschläge sind bei 
 

Art. 91 Hessische Verfassung 
 
vermerkt. Die FDP hätte gerne die Ergänzung, dass auch die Fraktionen die Mög-
lichkeit haben, das Erscheinen eines Mitglieds des Kabinetts verlangen zu können. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würde nach Art. 91 HV gerne Art. 91 a ein-
führen. Dabei geht es dann um die Pflicht, dem Landtag bei Angelegenheiten hin-
sichtlich der Außenvertretung zu berichten. 
 
Dann hätten wir zu 
 

Art. 92 Hessische Verfassung 
 
noch einmal einen Änderungsvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Dort handelt es sich gewissermaßen um eine Fortsetzung der Stärkung der Rechte 
des Landesparlamentes hinsichtlich der Außenvertretung. 
 
Zu 
 

Art. 97 Hessische Verfassung, 
 
der das Zeugnisverweigerungsrecht betrifft, gibt es einen Änderungsvorschlag der 
FDP-Fraktion. 
 
Zu 
 

Art. 98 Hessische Verfassung 
 
gibt es Änderungvorschläge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP. 
Wenn man es genau nimmt, geht es dort um die Regelung der Diäten. Bisher be-
kommen wir lediglich Trink- bzw. Sitzungsgelder, haben aber freie Fahrt auf allen 
hessischen Straßen. 
 

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das bezieht sich nicht auf alle hessischen Straßen! 
Deren Nutzung ist bisher sowieso für alle kostenfrei!) 

 
– Noch. – Bei Art. 99 HV wird kein Änderungsbedarf gesehen. Der besteht dann aber 
wieder bei 
 

Art. 101 Hessische Verfassung. 
 
Alle Fraktionen schlagen vor, den Ausschluss von Angehörigen der Adelshäuser von 
Regierungsämtern zu streichen. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schlägt vor, 
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Art. 107 Hessische Verfassung 

 
zu streichen, weil der Inhalt dieses Artikels an anderer Stelle mit dem des Art. 118 
HV zusammengefasst werden soll. Art. 107 HV betrifft den Erlass von Rechtsverord-
nungen. 
 
Die vorgeschlagene Änderung in 
 

Art. 109 Hessische Verfassung 
 
hängt mit der für Art. 21 HV vorgeschlagenen Änderung zusammen. Wenn die To-
desstrafe aus der Hessischen Verfassung herausgenommen worden wäre, dann 
muss es dazu auch nicht mehr die Möglichkeit der Begnadigung geben. 
 
Wir kommen damit zu 
 

Art. 118 Hessische Verfassung. 
 
Ich sagte bereits, dass dieser Änderungsvorschlag mit dem von Art. 107 HV zusam-
menhängt. Da geht es um die Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen. 
 
Wir kommen damit zu 
 

Art. 123 und 124 Hessische Verfassung. 
 
Damit kommen wir zu den Artikeln, die die Änderung der Verfassung und das Volks-
begehren und den Volksentscheid regeln. Zu diesen Artikeln haben sich die Fraktio-
nen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP geäußert. Besteht an dieser Stelle ein 
wenig Erläuterungsbedarf? – Ich meine jetzt unter anderem den Volksentscheid. Da 
gibt es den Vorschlag, das Quorum, das bisher ein Fünftel beträgt, auf ein Zehntel zu 
senken. Es geht um Initiativen, bei denen das plebiszitäre Element gestärkt und das 
Quorum deutlich gesenkt werden soll. Auch die FDP-Fraktion sieht in ihren Vor-
schlägen eine Absenkung des Quorums vor. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Ich will das jetzt nicht im Einzelnen darstellen. Auf der einen Sei-
te soll das Quorum reduziert werden, damit der Landtag gezwungen wird, sich auf-
grund eines erleichterten Verfahrens mit einem Gesetzentwurf zu befassen. Auf der 
anderen Seite wird dann aber auch verlangt, dass zumindest die Hälfte der abgege-
benen Stimmen und mindestens 25 % der Wahlberechtigten dies wollen. Dass die 
Einleitung einer entsprechenden Initiative erleichtert wird, muss also nicht dazu füh-
ren, dass diese Initiative dann letztlich auch bestimmend wird. Vielmehr soll mit dem 
Quorum, das weiter hinten in der Bestimmung vorgesehen ist, sichergestellt werden, 
dass eine entsprechende Mehrheit gewährleistet ist. 
 
Ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, ob dazu eine Meinungsbildung jetzt möglich ist. 
Dies betrifft die Einführung von plebiszitären Elementen. Das ist natürlich eine 
grundsätzliche Frage, bei der es darum geht, ob man gewillt ist, so etwas zu machen 
oder nicht. Ich spreche das nur an. Ich meine, man sollte das machen. Wenn man 
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allerdings die Frage, was zu ändern ist, restriktiv diskutiert, sieht das möglicherweise 
anders aus. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich kann für die SPD-Fraktion sagen, dass wir dem 
Thema sehr offen gegenüberstehen  und uns dazu noch in einem Diskussionspro-
zess befinden. 
 
Ich habe an anderer Stelle schon einmal gesagt: Ich kann mich dem anschließen, 
was Herr Posch vorgetragen hat. – In der Sache stehen wir dem Vorschlag der 
GRÜNEN sehr offen gegenüber. Das hatte ich Herrn Jürgens gegenüber auch schon 
einmal angedeutet. Wir sind aber noch nicht zu abschließenden Vorschlägen der 
SPD-Fraktion gekommen. Aber wenn das im Rahmen der Arbeit dieser Enquete-
kommission aufgerufen werden wird, werden wir uns selbstverständlich in die Dis-
kussion einschalten und auch konkret positionieren können. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich kann für meine Fraktion sicherlich sagen, dass die-
ser Punkt für uns große Bedeutung hat. Das sage ich natürlich auch im Hinblick auf 
das, was wir im Rahmen der Anhörung besprochen haben. Das betrifft den histori-
schen Gehalt. Ein Merkmal der Hessischen Verfassung ist, dass sie im Grunde ge-
nommen eine im besten Sinne des Wortes „Volksverfassung“ ist. Sie räumt dem Volk 
weitgehende Rechte ein. Wenn man aber feststellt, dass dieser Mechanismus, der 
an und für sich sehr gut ausgedacht war, in den letzten 50 Jahren in der Praxis of-
fensichtlich nicht funktioniert hat, dann muss man sich Gedanken darüber machen, 
wie man ihn verbessern kann. Wir haben bei drei Punkten Verbesserungsbedarf ge-
sehen. 
 
Zum Einen betrifft dies die Absenkung der Eingangsvoraussetzung. 
 
Zweitens soll die Möglichkeit der Einleitung einer sogenannten Volksinitiative eröffnet 
werden. Es soll also nicht nur die Möglichkeit geben, ein Gesetz zu verabschieden. 
Vielmehr soll der Landtag auch aufgefordert werden können, sich mit einer bestimm-
ten Frage zu beschäftigen. 
 
Schlussendlich sollte dann auch eine Frage, die unter den Verwaltungsrichtern um-
stritten ist, eindeutig geregelt werden. Es sollten dann auch Verfassungsänderungen 
im Wege des Volksbegehrens und des Volksentscheids möglich werden. Allerdings 
müsste es dann dabei ein höheres Quorum geben. Das hielte ich dann für notwen-
dig. 
 
Das sind hierzu die drei Punkte, die wir für verbesserungsbedürftig halten. Wie ge-
sagt, das hat für uns bei der Überarbeitung der Hessischen Verfassung hohe Priori-
tät. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Für die CDU kann ich nur sagen, dass wir, ähnlich wie es 
bei der SPD der Fall ist, unseren Diskussionsprozess zu dieser Frage noch nicht ab-
geschlossen haben. Ich darf darauf hinweisen, dass bei dem durchaus berechtigten 
Interesse, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Politik und an den Ent-
scheidungsprozessen zu stärken, sicherlich auch Fragen der Praktikabilität und der 
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Umsetzbarkeit zu beleuchten sind, da sich daraus durchaus gewisse politische Prob-
leme ergeben können. Ich will Bayern als Beispiel nennen. Dort wurden die Quoren 
erheblich herabgesetzt. Sie werden nun von einer Fülle, um nicht zu sagen, von ei-
ner Flut von Initiativen überrollt. Man muss sich allerdings fragen, ob das nachher 
auch in der Politik insgesamt funktioniert und ob das nicht im Endeffekt sehr hohe 
Kosten produziert. Eventuell werden da bei der Bevölkerung Erwartungshaltungen 
geweckt, die die Politik nachher nicht befriedigen wird. Das kann dann wiederum 
auch zu der momentan bereits vorhandenen Politik-, nicht Parteien-, sondern Politik-
verdrossenheit führen. Letzten Sonntag gab es wieder ein eindrucksvolles Signal in 
diese Richtung. Das muss man also sehr genau abwägen. 
 
Insofern denke ich, dass man an solche Dinge sehr vorsichtig herangehen sollte. 
Herr Dr. Jürgens hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass bei Verfassungsrecht-
lern die Frage höchst umstritten ist, ob eine Verfassungsänderung aufgrund einer 
Initiative durch das Volk selbst möglich sein sollte. Auch das muss man sich sehr 
genau angucken. Deswegen möchte ich jetzt hier keine abschließende Bewertung 
abgeben. 
 
Wir befinden uns da in einem Diskussionsprozess. Ich denke, man könnte dort viel-
leicht Gemeinsamkeiten finden. Ich sage aber noch einmal: Das muss immer auch 
unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität gesehen werden. – Schließlich gibt es in 
der Politik auch die Legitimation durch Wahlen. Wir leben in einer repräsentativen 
Demokratie. Ich nehme mir heraus – und behaupte, das wird wahrscheinlich jeder, 
der hier sitzt, so sehen –, Repräsentant des Volkes zu sein und in diesem Sinne ent-
sprechend zu handeln. 
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Jürgens, ich möchte eine Frage an Sie richten dürfen. Bisher 
sieht Art. 123 HV vor, dass bei Verfassungsänderungen gewissermaßen zwei Institu-
tionen durchlaufen werden müssen. Zum einen muss die Verfassungsänderung eine 
Mehrheit bei den Mitgliedern des Landtags finden. Zum zweiten muss sie im Volks-
entscheid bestätigt werden. Ist es richtig, dass Sie jetzt vorschlagen, es solle zwei 
Möglichkeiten der Verfassungsänderung geben, die unabhängig voneinander sein 
sollen? Das hieße, der Landtag könnte dann mit einer Zweidrittelmehrheit die Ver-
fassung ändern. Die zweite Möglichkeit der Verfassungsänderung bestünde dann im 
Volksentscheid. Ist das so? 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Nein, die bisher bestehende Möglichkeit, die Verfassung 
durch Gesetz zu ändern, das eine absolute Mehrheit im Hessischen Landtag und die 
Zustimmung des Volkes gefunden hat, bleibt unberührt. Das, was wir hier eingeführt 
sehen wollen, betrifft nur den Fall, dass die Initiative nicht aus der Mitte des Land-
tags, sondern vom Volk kommt. Dann soll es einer höheren Legitimation, nämlich 
einer Mehrheit von zwei Dritteln im Landtag bedürfen, falls der Landtag von sich aus 
sagt: Jawohl, ich stimme zu. – Dann bedarf es aber gleichwohl noch der nachfolgen-
den Volksabstimmung. 
 
Darüber muss man genau nachdenken. Das betrifft eine Initiative des Volkes, über 
die dann im Landtag abgestimmt wird. Danach kommt es noch einmal zu einer 
Volksabstimmung. Wir wollen an dieser Möglichkeit festhalten, wollen dann aber da-
für höhere Quoren einführen. 
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Deswegen diese Ausnahme. Denn es handelt sich dabei nicht um eine Initiative aus 
der Mitte des Landtags. Auch eine Minderheit des Volkes kann eine solche Initiative 
starten. Wenn dann die absolute Mehrheit der Stimmen ausreichen würde, wie es bei 
einem verfassungsändernden Gesetzentwurf aus der Mitte des Landtags der Fall ist, 
würde das bedeuten, dass eine Minderheit des Volkes die Möglichkeit hätte, die Ver-
fassung zu ändern. Das wollen wir nicht. Deswegen sehen wir die Notwendigkeit der 
Zweidrittelmehrheit im Landtags und des Quorums in der nachfolgenden Volksab-
stimmung. 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Meine Frage hat sich dann doch gelohnt. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Dem kann ich nur zustimmen. Ich hatte das zunächst so 
verstanden, dass Sie den Vorschlag machen, das ähnlich dem zu regeln, wie es, 
wenn ich das richtig im Kopf habe, in Bayern geregelt wurde. Dort kann eine Verfas-
sungsänderung mit Volksentscheid durchgeführt werden, also so, wie wir das hier in 
Hessen haben. Gleichzeitig kann die Verfassung alternativ dazu auch mit Zweidrit-
telmehrheit im Bayerischen Landtag geändert werden. 
 
Ich hatte das an und für sich als zwei Möglichkeiten verstanden, was ich auch aus 
dem Grund, Verfassungsänderungen erreichen zu können, zumindest für überden-
kenswert halte. Das, was wir hier machen und worüber wir uns nachher sicher beim 
nächsten Tagesordnungspunkt auch noch unterhalten werden, ist nämlich genau 
eine Folge davon, dass bei uns in der Hessischen Verfassung möglichst wenig ge-
ändert worden ist, weil man halt eben immer in einen Volksentscheid hineingehen 
muss, wenn eine Entscheidung hinsichtlich der Änderung der Verfassung getroffen 
werden soll. Daran ist in der Vergangenheit mit höchster Vorsicht herangegangen 
worden. 
 
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es in Bayern wohl so, dass dort eine Verfas-
sungsänderung auch mit einer Zweidrittelmehrheit im Landtag beschlossen werden 
kann. Das führt sicherlich auch dazu, dass eine Verfassung ein bisschen zeitgemä-
ßer gehalten werden kann. Die Tatsache, dass unsere Verfassung so historisch ist 
und einer richtigen grundlegenden Veränderung zugeführt wurde, liegt daran, dass 
Änderungsvorschläge immer dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden müssen. 
Ich hatte Sie an und für sich so verstanden. Wenn Sie das jetzt aber anders meinen, 
dann finde ich das zumindest auch hoch interessant. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Unser Vorschlag sieht nicht vor, dass der Landtag ohne 
Volksabstimmung mit qualifizierter Mehrheit eine Verfassungsänderung allein vor-
nehmen kann, wie das z. B. beim Grundgesetz der Fall ist, das mit Zweidrittelmehr-
heit im Bundestag und im Bundesrat geändert werden kann. 
 
Wir haben diesen Vorschlag nicht selbst entwickelt. Wenn das von anderer Seite zur 
Diskussion gestellt wird und es sozusagen im Gesamtkontext betrachtet wird, wäre 
es denkbar, dass wir auch für solche Regelungen offen wären, wobei man dann noch 
einmal über die Höhe des qualifizierten Quorums nachdenken müsste. 
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Ich möchte das jetzt nur als Beispiel nennen. Es gab in der Bremer Verfassung ein-
mal die Regelung – ich glaube, das wurde mittlerweile auch wieder geändert –, dass 
die Verfassung mit einstimmigem Beschluss der Bürgerschaft geändert werden kann. 
Da musste dann also wirklich jeder Abgeordnete bei der Abstimmung da sein. Wenn 
einer gefehlt hat, galt es schon nicht mehr als einstimmig. Es musste wirklich jeder 
abgestimmt haben, und es musste wirklich jeder mit Ja gestimmt haben. Dann war 
eine Volksabstimmung überflüssig. Das ist natürlich ein sehr hohes Quorum. Ein hö-
heres gibt es gar nicht. Sicherlich kann man sich da auch etwas anderes vorstellen, 
von mir aus die Zweidrittelmehrheit oder die Dreiviertelmehrheit oder irgendetwas 
anderes. 
 
Es ist allerdings hoch umstritten, ob die Tatsache, dass bei Verfassungsänderungen 
die Volksabstimmung vorgesehen ist, der Haupthemmschuh für die Änderung der 
Hessischen Verfassung gewesen ist. Manchmal wird dem Landtag auch vorgewor-
fen, dass er das als Vorwand genutzt habe, um sich der notwendigen Überarbeitung 
der Hessischen Verfassung bzw. einer zeitgemäßen Anpassung zu entziehen. 
 
Das ist eine sehr zweischneidige Geschichte, über die man sicherlich sehr sorgfältig 
wird diskutieren müssen. Wir halten eine Reduzierung der Rechte des Volkes bei der 
Verfassungsänderung überhaupt nur für erwägenswert, wenn auf der anderen Seite 
an anderer Stelle erweiterte Rechte für das Volk eingeführt werden. Das muss im 
Gleichgewicht bleiben. Sonst haben wir da große Schwierigkeiten. 
 
Gegenstand unseres Vorschlags war aber nicht, die Möglichkeit einer Änderung der 
Verfassung durch Entscheidung des Landtags mit Zweidrittelmehrheit ohne Volksab-
stimmung zu ermöglichen. 
 
 
SV Prof. Dr. Stolleis: Herr Wintermeyer, ich möchte nur eine kleine Bemerkung zu 
dem Art. 123 Abs. 2 HV machen. Es ist eine gern gepflegte Legende, dass der Im-
mobilismus der Hessischen Verfassung daran liegen würde, dass zu ihrer Änderung 
eine Volksabstimmung notwendig ist. Frau Dr. Cancik hat in ihrem Aufsatz, der im 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart veröffentlicht wurde, klar nachge-
wiesen, dass der politische Immobilismus daran gelegen hat, dass sich die politi-
schen Kräfte nicht zusammengefunden haben und dass es nicht etwa an dem Er-
schwernis der Volksabstimmung gelegen hat. Daran hat es in der Vergangenheit 
eindeutig nicht gelegen. Das ist die eine Bemerkung. 
 
Die andere Bemerkung bezieht sich auf das von Herrn Dr. Jürgens Gesagte. Herr Dr. 
Jürgens, ich bitte doch, Folgendes zu bedenken. Wenn man eine Änderung der Ver-
fassung über eine Volksinitiative zu ermöglichen versucht, muss man gleichzeitig, 
wie Sie es hier auch vorgetragen haben, die Quoren erhöhen. Das läuft im Grunde 
genommen auf denselben Mechanismus heraus, der schon in Art. 123 Abs. 2 HV 
geregelt ist. 
 
Ich halte die Doppelung dieses Weges nicht für praktikabel. Es ist im Grunde ge-
nommen eine Art konsequente Umsetzung des Gedankens der unmittelbaren Demo-
kratie auch für die Änderung der Verfassung. Ob letztlich über diese Doppelung des 
Weges etwas herauskommen würde, möchte ich doch mehr aus Gründen der Prakti-
kabilität als aus grundsätzlichen Erwägungen heraus sehr bezweifeln. Letzteres woll-
te ich noch sagen, damit Sie mich richtig verstehen. 
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Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Im 
Prinzip müssten wir noch einmal das als Thema aufrufen, was Herr Stolleis vorgetra-
gen hat. Dabei geht es um die Frage, wie wir uns den Immobilismus der Hessischen 
Verfassung bzw. des Verfassungsgebers zu erklären haben. 
 
Mir ist das, was Herr Stolleis vorgetragen hat, sehr sympathisch. Ich glaube, es hat 
etwas mit dem schwierigen Staatsbewusstsein der Hessen und damit zu tun, wie 
Hessen entstanden ist. Da gibt es eben einen ganz großen Unterschied zu Bayern. 
Dort kann man deshalb auch mit der Verfassung entsprechend anders umgehen. 
 
Da wir jetzt doch ein bisschen diskutiert haben, wollte ich schon ein klein wenig ver-
raten, wie dieser Punkt in der SPD diskutiert wird. Wir halten den demokratischen 
Geist sehr hoch, der in der Hessischen Verfassung niedergelegt ist, und zwar in der 
Art, wie er in der Verfassung zu der Frage niedergelegt ist, wie Verfassungsänderun-
gen möglich sein sollen. Mit der Bestimmung, es bedürfe der einfachen absoluten 
Mehrheit im Parlament und anschließend ist das Volk zu beteiligen, haben die Ver-
fassungsgeber damals eigentlich sehr viel demokratischen Geist zum Ausdruck ge-
bracht. 
 
Wie ich bereits gesagt habe, stehen wir einer Beratung der Parteien untereinander, 
wie das Volk im dritten Jahrtausend noch besser beteiligt werden kann, offen gegen-
über. Aber diesen demokratischen Geist sollte man schon erhalten. Herr Wintermey-
er hat sich hier nur tastend eingelassen. Wir legen schon Wert darauf, dass es sich 
um eine Verfassung des Volkes handelt. Das Volk soll auch an Verfassungsände-
rungen beteiligt werden. 
 
Wir halten die jetzt bestehende Lösung für eine gute, die in Hessen auch nie miss-
braucht wurde. Im Prinzip ist der Beleg bereits empirisch erbracht, dass Verfas-
sungsänderungen auch mit einfacher Mehrheit im Parlament beschlossen werden 
können. Ich glaube, die hessische Öffentlichkeit hat die demokratische Reife, zu er-
kennen, wann die Parteien versuchen, die Möglichkeit der Verfassungsänderung zu 
missbrauchen. Für die Parteien wiederum ist es eine Herausforderung, dem Volk 
nahezubringen, warum man welche Verfassungsänderung vorschlägt und was wer 
mit welchem Vorschlag im Schilde führt. 
 
Ich möchte noch einmal die Tendenz sagen. Wir finden, dass gerade an dieser Stelle 
der demokratische Geist der Hessischen Verfassung in überzeugender Weise nie-
dergelegt ist. Eigentlich sind wir gemeinsam aufgerufen, gerade diesen Charakter 
der Hessischen Verfassung sehr hochzuhalten. So verstehen wir jedenfalls den Auf-
trag, der sich aus dem gemeinsam gefassten Beschluss ergibt, den wir im hessi-
schen Parlament getroffen haben. Das hat nichts damit zu tun, dass die GRÜNEN 
eingeworfen haben, man solle über Quoren diskutieren oder auch über die Einfüh-
rung neuer Wege entscheiden. Aber da müsste man im Detail einsteigen, und zwar 
so, wie es Herr Stolleis vorgetragen hat. Das mit den zwei Wegen müsste man ein-
fach einmal auch im Vergleich zu den Lösungen, die es in anderen Ländern gibt, dis-
kutieren. 
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Abg. Dieter Posch: Ich möchte noch einmal zu der Frage sprechen, die in diesem 
Zusammenhang schon erörtert wurde, wenngleich das nirgendwo schriftlich nieder-
gelegt ist. Dabei geht es um die Frage, ob man die Änderung der Verfassung erleich-
tern soll, indem man dem Landtag die Möglichkeit einräumt, sie allein herbeizufüh-
ren. Unabhängig von der Frage der Quoren, die dann notwendig werden, will ich 
doch noch etwas dazu sagen. 
 
Nach der Anhörung ist bei mir ein klein wenig folgender Eindruck entstanden. Wir 
diskutieren über den historischen Gehalt dieser Verfassung und wollen diesen auf-
rechterhalten. Dann haben wir auch festgestellt, aus welchen Gründen er aufrechter-
halten wurde. Das geschah nicht aufgrund bewussten politischen Handelns, sondern 
manchmal auch aus Feigheit vor dem Volk. Genau das wird auf einmal nun hoch-
gehalten. Ich sage das sehr deutlich: Für mich ist die Frage der Bedeutung des histo-
rischen Gehaltes durch diese Diskussion stark relativiert worden. – Wir hätten die 
ganze Diskussion nicht, wären wir als Gesetzgeber, der bei Fragen der Verfas-
sungsänderung an das Volk herantreten muss, mobiler gewesen. Dabei ist für mich 
eigentlich die Frage zweitrangig, ob das nun allein an der Immobilität der Abgeordne-
ten gelegen hat oder ob es auch an der Konstruktion der Verfassung liegt. Ich be-
haupte, beides ist dafür verantwortlich. 
 
Der eine oder andere, der dieses Geschäft länger verfolgt, wird sich sicherlich daran 
erinnern, dass man, wenn man eine Verfassungsreform machen wollte, nie immer 
gleich dabei im Kopf hatte, die gesamte Verfassung zu ändern. Vielmehr ging es im-
mer um einzelne Vorschriften. Ich kann mich gut daran erinnern, dass der eine oder 
andere da gesagt hat: Oh, das könnte schief gehen. 
 
Ich will damit sagen: Es gibt unterschiedliche Dinge, die dazu geführt haben, dass wir 
jetzt das haben, was wir als historisches Erbe bezeichnen. Ich habe vorhin nichts 
dazu gesagt. Aber wie ich das interpretiere, ist bei mir ein Ergebnis der Anhörung. 
Weil das so zustande gekommen ist, relativiere ich die ganze Geschichte mit dem 
historischen Erbe dieser Verfassung stark. Ich komme immer mehr zu der Überzeu-
gung, dass wir eigentlich eine Modernisierung in großem Umfang benötigen und das 
auch realisieren sollten, um dann nicht später wieder in eine entsprechende Diskus-
sion zu kommen. 
 
Frau Dr. Pauly-Bender, bei Folgendem bin ich anderer Auffassung als Sie. Um nicht 
wieder in die Situation zu kommen, in den nächsten 50 Jahren irgendwann einmal 
ein historisches Erbe verarbeiten zu müssen, wäre ich sogar bereit, auch darüber 
nachzudenken, dem Hessischen Landtag die Kompetenz zur Änderung der Verfas-
sung bei einem entsprechenden Quorum einzuräumen. Das ist aber eine Äußerung 
von mir. Das ist keine abgestimmte Meinung unserer Partei. Diese Auffassung hat 
sich bei mir aufgrund der Anhörung und der Diskussion ergeben, die wir jetzt seit 
Beginn der Einsetzung der Enquetekommission führen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Sicherlich hat sich jeder von uns schon diese Gedanken 
gemacht. Das will ich auch für mich persönlich nicht ausschließen. Ich betone in die-
sem Zusammenhang natürlich: für mich persönlich. 
 
Ich hatte mich eigentlich noch einmal zu dem Beitrag von Frau Pauly-Bender zu Wort 
gemeldet. Keiner will den demokratischen Geist unserer Verfassung angreifen. Es ist 



Zi/ca  - 16 - EKV/16/8  –  08.09.2004 
 

dennoch so, dass man, was wir gerade tun, über die Frage miteinander reden sollte, 
wie eine Verfassung geändert werden kann. 
 
Ich will ein etwas plakatives Beispiel nennen. Sie haben zu Beginn der in dieser En-
quetekommission geführten Diskussion einmal gesagt, dass wir eine geschlechts-
neutrale Verfassung bräuchten. Ich kann mich jedenfalls sehr genau daran erinnern. 
 

(Zuruf) 
 
– Doch, Sie haben dieses Thema einmal in einer der ersten Sitzungen angespro-
chen. Allein dies umzusetzen wäre nach den derzeit bestehenden Möglichkeiten der 
Verfassungsänderung bei uns an und für sich nicht möglich. Das heißt, Sie müssten 
praktisch die gesamte Verfassung bei einer solchen Geschichte dem Volk wieder zur 
Abstimmung vorlegen. Wir waren uns aber bei der Aussprache über die Abstim-
mungsmodalitäten, über die wir nun sehr intensiv miteinander diskutiert hatten, dar-
über einig, dass wir keine ganz neue Verfassung erreichen wollen – sprich: eine 
neue Verfassung des Jahres 2006 –, sondern dass wir Änderungen vorschlagen wol-
len. Das wäre z. B. über eine Volksabstimmung nicht möglich, vielleicht aber auf-
grund einer entsprechenden Entscheidung im Hessischen Landtag mit einer qualifi-
zierten Mehrheit. 
 
Zweiter Punkt. Frau Pauly-Bender, ich habe mich genauso nebulös ausgedrückt, wie 
Sie das bezüglich der Problematik Volksabstimmung, Volksinitiative und -begehren 
getan haben. Das will ich zumindest zurechtrücken. Ich glaube, mich daran erinnern 
zu können, denselben Begriff genannt zu haben, wie Sie es getan haben. Wir befin-
den uns da in einem Diskussionsprozess. Insofern weise ich zunächst einmal die 
Aussage von Ihnen, dass ich mich dazu nicht geäußert hätte, unter Hinweis auf Ihre 
Bemerkung zurück. 
 
Ich komme zu dem, was Herr Posch gesagt hat. Das betrifft die Anhörung. Wir haben 
das vorhin ein bisschen übergangen. Die Anhörung war für uns sehr interessant ge-
wesen. Wir haben da eine etwas andere Auslegung. Aber es ist halt immer die Fra-
ge, wie man etwas versteht. 
 
Es waren durchaus einige Sachverständige dabei, die darauf hingewiesen haben, 
dass der Kern der Hessischen Verfassung und ihr Gedankengut aus der Zeit von 
damals stammen. Das müssen wir nun wirklich sehen. Ich will nicht all das wiederge-
ben, was in der Anhörung diskutiert wurde. Aber sie ist 1946 entstanden, und vieles 
hat eben überdauert. Das ist genau der Punkt. 
 
Ich will einmal ein ganz anderes Beispiel nennen. Viele Baudenkmäler, die wir bei 
uns in Hessen haben, sind deswegen erhalten, weil die Leute zu bestimmten Zeiten 
nicht in der Lage gewesen sind, sie zu modernisieren, weil ihnen das Geld fehlte. 
Heute sind wir stolz auf diese Bauten. Auch diese Auslegung kann man natürlich aus 
der Anhörung der Sachverständigen heraushören. 
 
Insofern sage ich einmal: Wir haben die Meinung der Sachverständigen als zweige-
teilt erlebt. Ich habe nicht unbedingt herausgehört, dass der historische Charakter der 
Hessischen Verfassung in der Anhörung praktisch in Grund und Boden gerammt 
worden wäre. Ich gebe Ihnen aber Recht. Das ist etwas, was mich persönlich – also 
wiederum persönlich – umtreibt. Mit den Änderungen, die wir jetzt z. B. diskutiert ha-
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ben, wird, das sage ich jetzt einmal, eine richtig neu strukturierte, moderne Verfas-
sung, wie sie teilweise andere Bundesländer haben, nicht erreichbar sein. Auf der 
anderen Seite ist es aber so: Mit den Dingen, die wir hier jetzt vorgeschlagen haben, 
würden wir fast schon eine neue Verfassung haben. – Wie gesagt, ich werde beim 
nächsten Tagesordnungspunkt dazu noch etwas sagen. Das ist der Punkt, auf den 
wir uns zubewegen. Darüber sollten wir vielleicht beim nächsten Tagesordnungs-
punkt miteinander reden und jetzt wieder, nachdem wir die Erläuterung von Herrn Dr. 
Jürgens erhalten haben, dass er also nicht meinte, die Verfassung solle mit einer 
Zweidrittelmehrheit im Hessischen Landtag geändert werden können, zunächst die 
noch ausstehenden Änderungswünsche aufrufen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Wir haben jetzt einen größeren Ausflug gemacht. Ich 
möchte für die SPD noch einmal festhalten, dass Herr Jürgens einen wichtigen Punkt 
angesprochen hat, der vertieft werden sollte, dann allerdings in der Art, dass seine 
Behandlung zuvor angekündigt ist und wir auch die Details beraten können. 
 
Herr Wintermeyer, ich will es jetzt einmal so sagen: Nicht alle Frauen sagen das 
Gleiche. – Ich habe mich weder in dieser Enquetekommission und auch nie an einer 
anderen Stelle für eine geschlechtsneutrale Verfassung ausgesprochen. Die SPD-
Fraktion hat eine Einlassung zum Gleichheitsgrundsatz gemacht. Ich will das nur 
noch einmal in Erinnerung rufen. Wir schlagen vor, dass wir uns den Vorschlägen 
anschließen sollten, die zur Europäischen Verfassung gemacht wurden. Das war es, 
was wir als SPD in die Diskussion eingeworfen haben. Alles andere verwechseln Sie. 
Das möchte ich hier richtig stellen. 
 
Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, den wir vielleicht doch hätten vorhin dis-
kutieren sollen. Herr Posch und Herr Wintermeyer haben jeweils für sich ganz kurz 
die Perspektiven skizziert, die sich für ihre Parteien aus der Anhörung zum histori-
schen Gehalt der Hessischen Verfassung ergeben haben. Das haben wir vorhin un-
terlassen. Für die SPD-Fraktion kann ich sagen, dass wir die gutachterliche Einlas-
sung des Herrn Prof. Simon noch gut in Erinnerung haben, demzufolge der histori-
sche Gehalt der Hessischen Verfassung nicht in jedem Buchstaben zu erkennen ist. 
Er unterschied vielmehr zwischen Grundprinzipien und Regeln. Herr Posch, Herr 
Prof. Simon hat aber auch vorgetragen – und das können wir als SPD-Fraktion nach 
diesem Vortrag so auch akzeptieren –, dass sich ein Parlament auch dafür entschei-
den kann, von den historischen Grundprinzipien Abstand zu nehmen, solange man 
dabei nicht die Regelungen missachtet, die die Hessische Verfassung unter Ewig-
keitsgarantie gestellt hat. Das kann man schon machen. Aber der Einsetzungsbe-
schluss der Enquetekommission war ein anderer. In diesem steht explizit, dass man 
sich wirklich redlich am historischen Gehalt der Verfassung entlangarbeiten soll. Wir 
fühlen uns an diesen Beschluss so lange gebunden, bis er durch eine andere Formu-
lierung ersetzt ist. 
 
Da wir gerade einen wesentlichen Punkt besprechen, nämlich den des demokrati-
schen Geistes, habe ich versucht, festzuhalten, an welchen Stellen wir den wesentli-
chen historischen Gehalt sehen. Das betrifft etwa die Art und Weise, wie die Hessi-
sche Verfassung geändert werden kann. Man kann Verfassungsänderungen unter-
schiedlich durchführen. In den einzelnen Verfassungen ist das unterschiedlich gere-
gelt. Es entspricht der Tradition der Hessischen Verfassung – das sehen wir auch in 
unseren Grundwerten, dem stehen wir positiv gegenüber –, dass die Hessische Ver-
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fassung nicht nur anerkennt, dass sie geändert werden kann, sondern dass das mit 
einfacher Mehrheit im Parlament und Volksbeteiligung praktiziert wird. Dies ist ein 
Wert an sich, den es hochzuhalten gilt. Man könnte jetzt in dieses Thema einsteigen. 
Die Gutachter haben das kurz erwähnt. Sie haben sich auf die Staatsrechtstheorie 
eingelassen und sich mit der Frage beschäftigt, wie die Verfassung niedergelegt 
wurde und in welcher Weise an welcher Stelle Änderungen möglich sind. Von einem 
Gutachter wurde z. B. Hesse zitiert. Wir sehen uns in dieser Tradition und halten auf-
grund unserer Wertorientierung als Sozialdemokraten gerade dieses historische Her-
kommen für etwas, das man in Hessen mit großer Sorgfalt behandeln sollte. Das 
wollte ich nur noch einmal zurechtrücken. 
 
Ansonsten will ich noch sagen: Es ist selbstverständlich, dass man sich unterschied-
lich positioniert. Die Positionsprofile der Parteien sind gerade hinsichtlich der Ein-
schätzung des historischen Gehaltes unterschiedlich. Es ist unsere Aufgabe, heraus-
zuarbeiten, an welcher Stelle ein Konsens möglich sein wird. 
 
 
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen zu Art. 123 und Art. 124 HV? Das ist 
nicht der Fall. 
 
Den nächsten Änderungswunsch entdecken wir bei 
 

Art. 127 Hessische Verfassung. 
 
Zu Abs. 3 hat die FDP einen Änderungsvorschlag gemacht. Da geht es um die 
Rechtsstellung der Richter. Herr Posch oder Herr Stolleis, wollen Sie Erläuterungen 
dazu geben? – Das ist nicht der Fall. 
 
Zu Art. 127 Abs. 4 HV hat BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Änderungsvorschlag 
unterbreitet. 
 
Wir kommen damit zu 
 

Art. 128 Hessische Verfassung. 
 
Er betrifft die Amtsenthebung und die Versetzung. Herr Wintermeyer, wenn ich das 
richtig sehe, hat die CDU das in der Form kommentiert: 
 

Von einer Streichung könne abgesehen werden, ...  
 
Das heißt, es besteht nicht der Wunsch, dass diese Bestimmung gestrichen wird. 
Denn das Grundgesetz, das Deutsche Richtergesetz und andere Bestimmungen ge-
hen vor. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Den Kommentar können Sie der Spalte entnehmen. 
 
Auch hier möchte ich noch einmal einen grundsätzlichen Hinweis machen: Es gibt 
viele Dinge, die wir ändern wollen, die aber nicht unbedingt notwendig sind, weil man 
das entsprechend konform auslegen kann. Das wird sicherlich auch ein Punkt sein, 
über den wir noch einmal nachdenken müssen. 
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Vorsitzender: Ich komme zum nächsten Änderungsvorschlag. Er ist zu 
 

Art. 131 Hessische Verfassung. 
 
Da hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Änderungsvorschlag gemacht. 
Der Artikel betrifft die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs. Dazu werden keine wei-
teren Erläuterungen gewünscht. 
 
Zu Art. 131 Abs. 2 HV hat die SPD-Fraktion einen Änderungsvorschlag gemacht. 
Dort soll ergänzt werden, dass auch eine Fraktion den Staatsgerichtshof anrufen 
kann. – Es werden dazu keine weiteren Ergänzungen gewünscht. 
 
Ich komme damit zu 
 

Art. 133 Hessische Verfassung. 
 
Hier schlägt die FDP-Fraktion vor, in Abs. 1 S. 1 und S. 2 zu ändern. 
 

Art. 137 Hessische Verfassung 
 
betrifft die kommunale Selbstverwaltung. Hier sieht die SPD-Fraktion Änderungsbe-
darf. Es gibt dazu keine weiteren Erläuterungen. 
 
Damit komme ich zu 
 

Art. 141 Hessische Verfassung. 
 
Hierzu hat die FDP-Fraktion mitgeteilt: 
 

Formulierungsvorschlag wird nachgeliefert. 
 
Herr Posch, erfolgt dies schon heute? 
 
 
Abg. Dieter Posch: Nein. 
 
 
Vorsitzender: Wir kommen damit zu 
 

Art. 144 Hessische Verfassung. 
 
Er betrifft die Rechnungsprüfung. Hier haben die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP Änderungsvorschläge gemacht. Es geht dabei auch um den 
Rechnungshof. Bei der Behandlung der Änderungsvorschläge, die von Externen ge-
macht wurden, werden wir nachher noch entdecken, dass sich der Präsident des 
Rechnungshofs an uns gewandt hat. Das findet sich hier in den Vorschlägen der bei-
den Fraktionen wieder. 
 
Wir kommen damit zu 
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Art. 147 Hessische Verfassung. 

 
Alle vier Fraktionen haben mitgeteilt, dass Abs. 2 gestrichen werden solle. 
 
Zu 
 

Art. 149 Hessische Verfassung 
 
merkt die CDU-Fraktion an, dass sich wegen der vorgesehenen Änderung in Art. 147 
HV, zu dem wir vermerkt haben, dass alle vier Fraktionen den Wunsch haben, dort 
Abs. 2 zu streichen, hier eine Folgeänderung ergibt. 
 
Damit kommen wir zu den Übergangsbestimmungen. Da entdecken wir bei fast allen 
Fraktionen die gleiche Vorgehensweise. Zu 
 

Art. 151 Hessische Verfassung 
 
schlagen die meisten Fraktionen Streichung vor. Von der CDU-Fraktion gab es den 
Hinweis, das könne auch als ein Teil des historischen Erbes bewahrt werden. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Das ist nicht nur Teil des historischen Erbes. Vielmehr hat-
ten wir niedergelegt, dass in der Bestimmung des Art. 151 HV steht, dass die deut-
sche Einheit zu wahren ist. Das ist eine Aufforderung, die auch in Zukunft gilt. Das ist 
nicht nur eine Aufforderung aus der Vergangenheit. Denn sonst hätte das nur dekla-
ratorischen Charakter. 
 
Insofern meinen wir, dass das nicht gestrichen werden kann. Denn es kann in der 
Zukunft alles Mögliche passieren. Ich denke, die gesamtdeutsche Einheit ist auch in 
Zukunft zu wahren. Deswegen sehen wir bei Art. 151 HV keinen Handlungsbedarf. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Dem Kontext der Vorschrift kann schon entnommen 
werden, dass das eine vorläufige Regelung sein sollte. Denn da steht: 
 

... die es auf Gebieten trifft, für welche die deutsche Republik die Zuständigkeit 
beanspruchen könnte ... 

 
Es ging also darum, dass es die deutsche Republik – das wurde damals so genannt 
– noch nicht gab und man deshalb noch nicht wusste, welche Bereiche in die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes – so sagen wir das heute – fallen würden. Das 
Vorhaben der Schaffung eines einheitlichen Staates sollte nicht gestört werden. 
 
Wir sind da aber nicht sonderlich festgelegt. Das ist kein zentraler Knackpunkt – so 
haben wir das früher immer genannt –, über den wir streiten sollten. 
 
 
Vorsitzender: Zu 

Art. 152 Hessische Verfassung 
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schlagen alle vier Fraktionen dessen Streichung vor. 
 
Zu 
 

Art. 153 Hessische Verfassung 
 
schlagen alle vier Fraktionen vor, Abs. 1 könne gestrichen werden. 
 
Zu Abs. 2 machen nur die drei Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die 
FDP Vorschläge, die CDU-Fraktion macht dort keinen. 
 
Wenn Sie keinen weiteren Beratungs- oder Erläuterungsbedarf sehen, springe ich 
schlichtweg weiter zu 
 

Art. 156 Hessische Verfassung. 
 
Dort lautet der Vorschlag, ihn zu streichen. 
 
Auch zu 
 

Art. 157 Hessische Verfassung 
 
lautet der Vorschlag: streichen. 
 
Bei 
 

Art. 158 Hessische Verfassung 
 
muss ich genauer hingucken. Die SPD-Fraktion hat an dieser Stelle differenzierte 
Vorstellungen mitgeteilt. Sie weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf den 
historischen Hintergrund hin. Die drei anderen Fraktionen plädieren eigentlich dafür, 
diesen Artikel zu streichen. Die Fraktion der GRÜNEN formuliert das aber etwas vor-
sichtiger. 
 
Wir kommen damit zu 
 

Art. 159 Hessische Verfassung. 
 
Da entdecke ich den Hinweis, dass wir uns in einer vorhergehenden Runde einmal 
darauf verständigt hatten, uns über die Art. 151 bis 161 HV noch einmal insgesamt 
zu unterhalten. Wir wollten diese Übergangsbestimmungen quasi noch einmal en 
bloc diskutieren. Das müssten wir uns dann möglicherweise in einer der nächsten 
Runden vornehmen. 
 
Wir kommen damit zu 
 

Art. 160 Hessische Verfassung. 
 
Die CDU-Fraktion teilt hierzu mit: 
 

Beratungsbedürftig unter dem Stichwort „Historie“. 
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Die Fraktion der GRÜNEN sieht das hinsichtlich Abs. 2 und 3 etwas anders. Aber 
auch sie machen den Hinweis, dass es als historisches Erbe durchaus stehen blei-
ben könnte. 
 
Auch bei 
 

Art. 161 Hessische Verfassung 
 
sind keine weiteren Erläuterungen notwendig. 
 
 
Dann haben wir das also gesichtet. Ich bin mit Ihnen gemeinsam einmal die Ände-
rungsvorschläge der Fraktionen durchgegangen. 
 
Wir kommen damit zu 
 
 
 
 
Punkt 3: 
 
Sichtung und Bewertung der externen Vorschläge 
 
hierzu: 
 
Kommissionsvorlage EKV/16/4.1 vom 24. Juni 2004 
 
 
Uns liegt hierzu ein Kompendium vor, in dem die Änderungswünsche der Organisati-
onen, aber auch der Einzelpersonen aufgenommen sind, die sich an uns gewandt 
haben. Ich darf das aufrufen. Zum einen hat die Frauenvertretung im Deutschen Be-
amtenbund Hessen den Wunsch mitgeteilt, Art. 1 HV solle erweitert werden. 
 
Sie melden sich bitte, wenn Sie Beratungs- oder Diskussionsbedarf sehen. Ansons-
ten gehe ich das einfach einmal durch. 
 
Dann hat sich Herr Hubert Königstein an uns mit verschiedenen Wünschen gewandt. 
Er plädiert für die Abschaffung der Todesstrafe und ein Verbot der verdachtsunab-
hängigen Polizeikontrolle. Außerdem fordert er, dass der Datenschutz ausreichend 
gewahrt und das Verbot der Datenvernetzung in der Verfassung festgeschrieben 
werden solle. 
 
Der Deutsche Kinderschutzbund – die Lobby für Kinder – möchte gerne, dass der 
besondere Schutz des Kindes in die Verfassung aufgenommen wird. 
 
Dann komme ich zu einer Resolution, die Ihnen, so glaube ich, allen zugegangen ist. 
Zumindest wurde ich bei unterschiedlichen Gelegenheiten und auch auf unterschied-
lichen Ebenen mit einer Resolution des Hessischen Sängerbundes befasst. Sie 
schlagen vor, dass neben den Staatszielen Sport und anderen auch ein weiteres 
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Staatsziel aufgenommen werden sollte, nämlich die Kultur, möglicherweise sogar der 
Gesang. 
 
Dann komme ich noch einmal zu einem Vorschlag des Herrn Königstein. Er schlägt 
ein Verbot der die Einnahmen übersteigenden Ausgaben vor. Ich weiß es nicht ge-
nau. Vielleicht könnte das aber mit einem Ansinnen der FDP-Fraktion in Verbindung 
stehen. Herr Königstein schlägt auch die Aufnahme eines festen Tilgungszeitraums 
für die Staatsschulden vor. 
 
Wie schon erwähnt und bereits angesprochen, hat auch der Präsident des Hessi-
schen Rechnungshofs Vorschläge gemacht. Er schlägt eine Neufassung des Art. 144 
HV vor. In diesem Artikel geht es um die Stellung des Rechnungshofs. 
 
Haben Sie hierzu Beratungsbedarf? – Das ist nicht der Fall. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Nur für das Protokoll möchte ich festhalten, dass die 
Einlassungen, die Sie gerade angeführt haben, mit zwei Ausnahmen auch direkt an 
die Parteien gingen. Wir hatten bei unseren Beratungen also die Gelegenheit, das 
Vorgetragene schon zu berücksichtigen. Sie haben wahrscheinlich gesehen, dass 
wir bei den einzelnen Regelungen durchaus die eine oder andere Forderung aufge-
nommen haben. 
 
Ich möchte für das Protokoll festhalten, dass sich die SPD-Fraktion mit den Vor-
schlägen und dem, was die Bürger und Verbände eingebracht haben, durchaus im 
Detail befasst hat. 
 
 
 
 
Punkt 4: 
 
Weiteres Vorgehen der Enquetekommission 
 
Abg. Axel Wintermeyer trägt vor, nach Vorliegen der Synopse habe man sich noch 
einmal sehr intensiv mit der Materie gerade auch im Hinblick auf den Einsetzungsbe-
schluss befasst. Er sei davon ausgegangen, dass alle Fraktionen der Auffassung 
seien, man wolle bei den Empfehlungen der Kommission behutsam vorgehen, han-
dele es sich bei der Hessischen Verfassung doch immerhin um die älteste in der 
Bundesrepublik Deutschland. Dementsprechend sei er der Auffassung gewesen, 
dass die Hessische Verfassung lediglich an einigen Stellen geändert werden solle. 
Seine Fraktion habe demgemäß auch nur eine überschaubare Anzahl an Ände-
rungsvorschlägen unterbreitet, bei denen es darum gehe, Verstöße gegen das 
Grundgesetz zu bereinigen oder Artikel zu streichen, die aufgrund des Zeitablaufs 
obsolet geworden seien. Seine Fraktion habe darüber hinaus nur sehr wenige Vor-
schläge zur Ergänzung der Hessischen Verfassung gemacht. 
 
Die anderen Fraktionen seien nicht der derart zurückhaltend gewesen. Insgesamt 
seien von allen vier Fraktionen Änderungsvorschläge zu 77 Artikeln der Hessischen 
Verfassung gemacht worden. Darüber hinaus seien 20 Vorschläge zur Aufnahme 
neuer Artikel zu verzeichnen. Die vier Fraktionen hätten insgesamt mehr als 150 Än-
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derungsvorschläge unterbreitet. Wenn man die Änderungsvorschläge nicht auf die 
Artikel, sondern auf die einzelnen Absätze der Hessischen Verfassung beziehe, sei-
en es mehr als 200. 
 
Das komme schon fast dem Versuch gleich, eine neue Verfassung zu gestalten, und 
überschreite damit seiner Auffassung nach den Arbeitsauftrag der Enquetekommis-
sion. Um die Arbeit der Enquetekommission noch zu einem positiven Ende zu brin-
gen, schlage er vor, dass die Obleute zusammen mit dem Vorsitzenden nach Mög-
lichkeit noch vor der nächsten Sitzung der Enquetekommission ein Obleutegespräch 
mit dem Ziel abhielten, die Zahl der Änderungsvorschläge auf ein überschaubares 
Maß zu reduzieren. Die Enquetekommission sei keine verfassungsgebende Ver-
sammlung und wäre,  so Abg. Axel Wintermeyer, mit einer solchen Aufgabe auch 
überfordert. 
 
Ein Vergleich der Änderungsvorschläge der einzelnen Fraktionen zeige, dass diese 
auch eine ganze Reihe von Übereinstimmungen aufwiesen. Bei anderen Punkten, 
wie etwa der Gleichstellung von Mann und Frau, könne man festhalten, dass dies 
bereits durch das Grundgesetz vorgegeben sei, sodass sich die Frage erhebe, ob es 
hierzu tatsächlich noch einer eigene Bestimmung in der Hessischen Verfassung be-
dürfe. In der Hessischen Verfassung stehe nichts Gegenteiliges. So habe man z. B. 
auch über einen Artikel zur Rechtsstellung der Richter diskutiert, bei der die Hessi-
sche Verfassung nicht exakt die Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland wie-
dergebe, der aber grundgesetzkonform ausgelegt werden könne. Die SPD-Fraktion 
habe mitgeteilt, dass sie die Bestimmungen zur Entnazifizierung gerne in der Hessi-
schen Verfassung beibehalten würde. Auch das biete einen Ansatzpunkt, die Zahl 
der Vorschläge so gering wie möglich zu halten. 
 
Er würde es begrüßen, wenn man sich darauf verständigen könnte, dass man alle 
Bestimmungen zur Änderung vorschlage, die eindeutig gegen das Grundgesetz ver-
stießen. Darüber hinaus könne man doch noch vier oder fünf Änderungen vorschla-
gen, die einem wichtig erschienen. Damit könnte man die Änderungsvorschläge ü-
berschaubar halten, die man gegebenenfalls den hessischen Wählerinnen und Wäh-
lern vermutlich zur Bundestagswahl im September 2006 zur Abstimmung vorlegen 
werde. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, die Vorschläge, die die Fraktionen unterbreitet 
hätten, würden zum Teil schon seit Jahren diskutiert. Allein die Enquetekommission 
„Künftige Aufgaben des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“, 
deren Arbeitsauftrag wesentlich beschränkter gewesen sei, habe bereits eine ganze 
Reihe von Änderungsvorschlägen unterbreitet. 
 
Dass eine relative große Anzahl an Änderungsvorschlägen zusammengekommen 
sei, sei dem Reformstau geschuldet, der sich in den letzten 50 Jahren ergeben habe. 
Wenn es jetzt wieder nur zu wenigen Änderungen käme, würde man, so Abg. Dr. 
Andreas Jürgens, nachfolgenden Landtagen die Aufgabe einer Anpassung der Hes-
sischen Verfassung überlassen. Wenn man dem Auftrag der Enquetekommission 
gerecht werden und einen Verfassungstext erreichen wolle, der nicht schon nach 
zehn Jahren überarbeitet werden müsse, dann werde man den Reformstau beseiti-
gen müssen. Insofern sei seiner Auffassung nach der Versuch zum Scheitern verur-
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teilt, mit einer kleinen Lösung alle Probleme zu beseitigen, die sich inzwischen erge-
ben hätten. 
 
Selbstverständlich solle man die Änderungsvorschläge mit Augenmaß entwickeln. 
Die Bestimmungen, die man verfassungskonform auslegen könne, müssten nicht 
unbedingt geändert werden. Aber seiner Auffassung nach solle man den Anspruch 
nicht aufgeben, eine Verfassung zu schaffen, die aus sich heraus verständlich sei 
und den Bürgerinnen und Bürger eine gewisse Orientierung geben könne. Demge-
mäß werde man sich notfalls auch der Aufgabe stellen müssen, gegebenenfalls rela-
tiv umfangreiche Änderungen zu empfehlen. 
 
  
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender legt dar, sie könne der Aussage des Abg. Dr. Andre-
as Jürgens zustimmen, man sollte sich nicht von der Anzahl der von den Fraktionen 
eingereichten Änderungsvorschläge erschrecken lassen. So hätten die Fraktionen 
ihre Vorschläge zur Verbesserung der Stellung des Parlaments an unterschiedlichen 
Stellen der Verfassung vorgesehen, die aber im Grunde genommen in etwa einem 
Anliegen entsprächen, das schon von der Enquetekommission „Künftige Aufgaben 
des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“ erörtert und von die-
ser einvernehmlich empfohlen worden seien. 
 
Ihrer Auffassung nach hätten sich inzwischen bestimmte Grundlinien abgezeichnet. 
Nicht nur ihre Fraktion, sondern auch die anderen Fraktionen hätten gegenüber der 
Öffentlichkeit immer davon gesprochen, dass es bestimmte Schwerpunkte gebe, die 
man behandelt wissen wollte. Deswegen sollte man sich ihrer Auffassung nach auf 
die Suche nach dem Konsens begeben, aufeinander zugehen und klären, welche 
Prioritäten die einzelnen Fraktionen hätten und welche Bedeutung sie den einzelnen 
Thematiken zumäßen. Im Laufe dieser Diskussion werde man ihrer Meinung nach im 
Endergebnis auch zu einer überschaubaren Anzahl an Änderungsvorschlägen kom-
men. 
 
Abg. Ruth Wagner habe zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich um die Verfas-
sung der Bürgerinnen und Bürger Hessens handele. Neben der Frage, ob man einen 
Verfassungsstaat oder einen Verfassungsgerichtsstaat haben wolle, müsse ihrer Auf-
fassung nach eine Verfassung auch so gepflegt werden, dass die Bürgerinnen und 
Bürger erkennen könnten, worauf sie sich verlassen könnten. 
 
Art. 1 HV habe selbstverständlich eine besondere Bedeutung. Sie bitte deshalb, ihn 
auch nicht auf die Frage zu reduzieren, ob dort die Gleichstellung von Mann und 
Frau aufgenommen werden müsse. In den Neunzigerjahren sei Art. 3 Abs. 2 GG 
aufgrund einer Debatte ergänzt worden, die es auf europäischer Ebene gegeben ha-
be. Obwohl gerade die europäische Debatte die deutsche Rechtsentwicklung an die-
ser Stelle maßgeblich beeinflusst habe, habe die Aufnahme des Gebotes, die 
Gleichstellung durchzusetzen, in das Grundgesetz seinerseits wiederum die Entwick-
lung innerhalb der Europäischen Union beeinflusst. 
 
Die SPD vertrete nicht die Auffassung, wesentlich sei der Zweite Hauptteil der Ver-
fassung. In die Hessische Verfassung hätten die Grundrechte Eingang gefunden. 
Dementsprechend seien sie dort auch gewollt. Sie seien auch unter Ewigkeitsgaran-
tie gestellt. Der Staatsgerichtshof treffe auf dieser Grundlage Entscheidungen. Dann 
solle man aber in den Grundrechten auch zum Ausdruck bringen, was gewollt werde. 
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Je wichtiger der Aspekt der Konkurrenz innerhalb des Föderalismus werde, umso 
wichtiger erscheine es ihr auch, dass sich ein Land auch aufgrund der in der Verfas-
sung festgehaltenen Grundrechte profiliere. Die Länder, die ihre Verfassung überar-
beitet hätten, hätten auch Änderungen am Grundrechtsteil vorgenommen. Sie könne 
nicht erkennen, warum nicht auch in Hessen dort Änderungen vorgenommen werden 
sollten, und denke, man sollte sich darüber zu gegebener Zeit noch einmal grund-
sätzlich austauschen. 
 
 
Abg. Dieter Posch legt dar, Abg. Axel Wintermeyer habe einen konkreten Vorschlag 
unterbreitet, den er für hilfreich halte, sofern der Vorsitzende bereit sei, sich dieser 
Aufgabe zu unterziehen. Ein solches Gespräch böte die Möglichkeit, dass die einzel-
nen Obleute erklärten, ob sie bereit seien, bestimmte Änderungswünsche zurückzu-
nehmen. 
 
Seiner Auffassung nach sei der Auftrag im Einsetzungsbeschluss relativ weit gefasst. 
Von der Wahrung des historischen Erbes sei dort nicht die Rede. Vielmehr bestehe 
der Auftrag darin, die demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedan-
ken zu wahren. Diese Grundgedanken stünden für ihn nicht zur Disposition. 
 
Einen wesentlichen Aspekt, den es in der Obleutebesprechung zu klären gelte, wer-
de die Frage betreffen, ob man den Einsetzungsbeschluss so interpretieren wolle, 
dass man so viele Vorschläge wie möglich unterbreiten solle, oder ob man ihn so 
interpretiere, dass man nur vorschlage, das Notwendigste zu ändern. Zu dieser Fra-
ge müsse man zu einem Ergebnis kommen. Dies könne gegebenenfalls auch das 
Ende der Arbeit der Enquetekommission bedeuten. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer legt dar, er wolle noch einmal dafür werben, das Obleute-
gespräch zu führen. Dabei könne man sich auch der Frage nähern, die Abg. Dieter 
Posch aufgeworfen habe. 
 
Auch in dem Arbeitskreis seiner Fraktion seien unzählige Änderungsvorschläge dis-
kutiert worden. Er, so Abg. Axel Wintermeyer, könne gegebenenfalls auch den Ent-
wurf einer neuen Verfassung vorlegen. Damit komme man aber genau zu dem 
Punkt, über den man sich im Obleutegespräch werde unterhalten müssen. Es sei 
immer Wunsch seiner Fraktion gewesen – dies sei auch im Einsetzungsbeschluss 
entsprechend festgehalten worden –, zu einvernehmlichen Vorschlägen zu kommen. 
Insofern hielte er es für wichtig, dass man in einem offenen Gespräch erörtere, was 
für die jeweiligen Fraktionen die wesentlichen Elemente seien. So habe z. B. Abg. 
Dr. Andreas Jürgens während dieser Sitzung zu erkennen gegeben, dass der Frakti-
on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die plebiszitären Elemente ein wesentliches Anliegen 
seien. 
 
Die SPD habe z. B. in einer Pressekonferenz erklärt, mit ihr werde es zu keiner Än-
derung der Bestimmungen der Verfassung zur Frage der Wirtschaft geben. Falls dies 
die endgültige Position der SPD-Fraktion sei, werde man keinen Konsens erzielen 
können, da dies im Widerspruch zu den Vorstellungen der drei anderen im Landtag 
vertretenen Fraktionen stehe. Er plädiere nochmals dafür, diese Fragestellung in ei-
nem Obleutegespräch sehr offen zu diskutieren und zu schauen, ob man einen 
Kompromiss finden könne. 
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Abg. Dr. Judith Pauly-Bender entgegnet, die SPD-Fraktion habe in der Pressekon-
ferenz ihr politisches Profil zu der Thematik vorgetragen und dargelegt, welche Posi-
tionen ihr besonders wichtig seien und was sie in der Hessischen Verfassung fortge-
schrieben sehen wolle. Sowohl die Landesvorsitzende der SPD Hessen als auch sie, 
so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender, hätten aber immer wieder betont, dass sie an der 
Konsenssuche interessiert seien und sich wünschten, dass die entsprechende Arbeit 
bald beginne. Man wolle sich nunmehr praktisch auf die Suche nach dem Kompro-
miss begeben. Man habe bisher sehr viel Zeit damit verbracht, die Positionen der 
anderen zu beurteilen, ohne dabei miteinander ins Gespräch zu kommen. 
 
Das Jahr sei inzwischen weit fortgeschritten. Sie sehe deshalb einem Gespräch mit 
Interesse entgegen, das die Möglichkeit biete, die Arbeit der Konsenssuche aufzu-
nehmen. Danach werde man sicherlich Gelegenheit haben, sich in der Enquete-
kommission über das weitere Vorgehen zu verständigen. 
 
 
Auf Nachfrage des Vorsitzenden teilt Abg. Dr. Judith Pauly-Bender mit, sicherlich 
seien Obleutegespräche wesentliche Elemente. Die SPD-Fraktion und sie seien aber 
auch der Auffassung, dass man es der Öffentlichkeit schuldig sei, dass in einem Pro-
tokoll festgehalten werde, aus welchen Gründen es zu welchen Entscheidungen ge-
kommen sei und wie man sich dabei verhalten habe. Insofern sei sie selbstverständ-
lich damit einverstanden, dass das Obleutegespräch geführt werde. Es müsse dann 
aber auch in einer nachfolgenden Sitzung der Enquetekommission deutlich werden,  
was das Obleutegespräch ergeben habe. Man sei dem Auftrag, den man erhalten 
habe, schuldig, die Thematik auch mit den Sachverständigen noch einmal zu erör-
tern. 
 
 
Auf Nachfrage des Abg. Axel Wintermeyer teilt Abg. Dr. Judith Pauly-Bender mit, 
Obleutegespräche dürften nicht die Auseinandersetzung und inhaltliche Einlassung 
in der Enquetekommission völlig ersetzen. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens führt aus, er hielte es für sinnvoll, in einem Obleute-
gespräch auszuloten, an welchen Stellen Möglichkeiten des Konsenses bestünden. 
Er denke, man solle sich für das Obleutegespräch ausreichend Zeit nehmen und 
auch die Verpflegung sicherstellen. 
 
Abg. Dieter Posch habe zu Recht auf den Einsetzungsbeschluss hingewiesen. Man 
habe im Grunde genommen zwei Arbeitsaufträge zu erledigen. Zum einen gehe es 
darum, festzustellen, wo Änderungsbedarf bestehe. Dieser Aufgabe habe man sich 
mit der Einreichung der Änderungsvorschläge unterzogen. Nunmehr gehe es im 
zweiten Schritt um die Frage, welche Änderungsvorschläge man im Konsens werde 
unterbreiten können. Je geringer der Umfang der Änderungsvorschläge sei, auf den 
man sich im Konsens werde verständigen können, desto offensichtlicher werde, dass 
später weitere Schritte notwendig würden. Wenn es nicht gelinge, Änderungen in 
einem erklecklichen Ausmaß zu erzielen, werde ein Arbeitsprogramm für nachfol-
gende Landtage offen bleiben. Mit der Art, wie man die Frage beantworte, was man 
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jetzt ändern wolle, bestimme man gleichzeitig, was man Nachfolgenden an Arbeit 
überlasse. 
 
 
Der Vorsitzende teilt mit, gerne greife er den Vorschlag des Abg. Axel Wintermeyer 
zu einem Obleutegespräch auf. Er habe Abg. Axel Wintermeyer so verstanden, dass 
die Obleute dabei in einer ersten Runde auszuloten versuchten, ob ein tragfähiger 
Kompromiss erkennbar werde. In diesem Gespräch könnte man sich dann gegebe-
nenfalls auch auf Eckpunkte verständigen. Danach könne man dies in der Enquete-
kommission weiter diskutieren. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer stimmt dem Vorsitzenden zu. Diese Vorgehensweise hätte, 
so Abg. Axel Wintermeyer, auch die Möglichkeit, dass sich die Mitglieder der Enque-
tekommission noch einmal mit ihrer gesamten Fraktion rückkoppeln könnten. We-
sentlich sei, dass man in dem Obleutegespräch alle Fragen offen diskutieren könne. 
 
 
Der Vorsitzende schlägt vor, sich nach Schluss der Sitzung über den Termin des 
Obleutegesprächs zu verständigen. 
  
  
Punkt 5: 
 
Verschiedenes 
 
a) Entschädigung der Sachverständigen 
 
Der Vorsitzende trägt vor, er sei gebeten worden, noch einmal zu eruieren, ob die 
Mehrwertsteuer inklusive sei. Der Präsident des Hessischen Landtags habe geant-
wortet, dass aus dem Betrag, der den Fraktionen pro Monat für Sachverständige zu-
stehe, gegebenenfalls auch die Mehrwertsteuer bestritten werden müsse, diese also 
nicht extra gehe. 
 
b) Eingegangenes Schreiben 
 
Der Vorsitzende teilt mit, der Landesverband Hessen von Mehr Demokratie e. V. 
habe sich an ihn mit der Frage gewandt, warum er nicht zur Anhörung der Enquete-
kommission eingeladen gewesen sei. Er, so der Vorsitzende, habe geantwortet, dass 
es sich um eine erste Anhörung gehandelt habe und der Verband eingeladen werde, 
falls es zu weiteren Anhörungen kommen werde. 
 
 
Wiesbaden, den 27. September 2004 
 
Der Protokollführer: Der Vorsitzende: 
 
          gez. 
 
 
Hanns Otto Zinßer Lothar Quanz 
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Vorsitzender: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie herzlich zu ei-
ner weiteren Sitzung der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfas-
sung begrüßen. Es gab eine Zäsur in unseren Beratungen. Das werden wir gleich 
etwas erläutern. 
 
Ich darf vorab besonders unsere beiden Sachverständigen, Frau Dr. Cancik und 
Herrn Prof. Wieland, begrüßen. Wir bedauern, dass Herr Prof. Kahl und Herr Prof. 
Stolleis leider nicht anwesend sein können. Das ergab sich allerdings dadurch, dass 
wir den Termin der Sitzung verschoben haben.  
 
Ich begrüße weiterhin die Vertreter der Staatskanzlei und des Rechnungshofs. Herz-
lich willkommen. 
 
Ich darf Herrn Staatsminister Riebel entschuldigen. Er hat mitgeteilt, dass er nicht 
anwesend sein kann. Auch Herr Prof. Kahl hat das schriftlich mitgeteilt. 
 
Wir haben eine Tagesordnung mit den Punkten 1 bis 5. Es ist Ihnen ein Nachtrag 
zugegangen, zu dem man das Stichwort Protokollnotizen sagen könnte. Gibt es zur 
Tagesordnung Nachfragen oder Korrekturwünsche? – Das ist nicht der Fall. 
 
Ich komme zu 
 
 
Punkt 1: 
 
Bewertung „Kommissionsvorschlag“ 
 
hierzu: 
 
Kommissionsvorlage EKV 16/6.1 
 
(verteilt am 30.11.2004 an Mitgl. EKV, SV, RH, StK, MdJ) 
 
Kommissionsvorlage EKV 16/6.2 
 
(verteilt als Tischvorlage in der Sitzung der EKV am 
10.12.2004, am 14.12.2004 an Mitgl. EKV, SV, RH, Stk, MdJ) 
 
 
Lassen Sie mich Ihnen mit ganz wenigen Worten den Kommissionsvorschlag vorstel-
len, so wie er jetzt festgelegt ist. 
 
Wie gesagt, wir hatten eine Zäsur unserer Beratungen. Die Obleute trafen sich wäh-
rend dieser Zeit zu Gesprächen auf der Grundlage eines Vorschlags der CDU-
Fraktion. 
 
Nunmehr liegt der Kommissionsvorschlag vor. Die Enquetekommission muss ihn 
sich, rein formal, zu Eigen machen. Zumindest muss sie sich mit dem Vorschlag be-
fassen. Das ist heute Morgen Gegenstand unserer Beratungen. 
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Ich gehe ganz kurz die Änderungsvorschläge durch. Sie sehen, dass die Präambel 
geändert würde – ich formuliere es bewusst im Konjunktiv –, wenn man diesen Vor-
schlag so annehmen würde. Außerdem gibt es Änderungsvorschläge zu Art. 4 HV, 
Ehe und Familie, Art. 21 HV, Art. 26a HV, Art. 29 HV, Art. 35 HV, Art. 38 HV, Art. 39 
HV, Art. 41 HV, Art. 42 HV, Art. 62 HV, Art. 62a HV, Art. 65 HV, Art. 101 HV, Art. 109 
HV, Art. 123 HV und Art. 124 HV. 
 
Ich gehe davon aus, dass dieser Kommissionsvorschlag auch den anderen Mitglie-
dern der Enquetekommission nicht ganz neu ist. Sicherlich war er Beratungsgegen-
stand in Ihren Arbeitskreissitzungen. Gleichwohl möchte ich damit Ihnen diesen Vor-
schlag offiziell zur Beratung vorgestellt haben. 
 
Ich darf damit die Diskussion zu Tagesordnungspunkt 1, Bewertung „Kommissions-
vorschlag“, eröffnen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich möchte inhaltlich nichts dem hinzufügen, was der Vor-
sitzende gesagt hat. Der Vorschlag der Obleute liegt auf dem Tisch. 
 
Ich will durchaus auch für das Protokoll darlegen, dass wir uns jetzt eineinhalb Jahre 
mit der Frage der Veränderung der Verfassung beschäftigt haben. Im Sommer waren 
wir soweit, dass wir nicht mehr weiterkamen. Von den verschiedenen Fraktionen wa-
ren insgesamt 77 Vorschläge zur Veränderung von Bestimmungen eingereicht wor-
den. Es gab fast 20 Vorschläge, neue Artikel in die Hessische Verfassung aufzu-
nehmen. Wenn man das absatzweise zählt, kann man feststellen, dass von den 
Fraktionen insgesamt etwa 200 Änderungen vorgeschlagen wurden. Das hätte den 
Rahmen der Arbeit der Enquetekommission und auch den, den der Einsetzungsbe-
schluss vorgibt, den wir haben, völlig gesprengt. 
 
Insofern will ich durchaus noch einmal sehr positiv hervorheben, dass es richtig ge-
wesen ist, dass sich die Obleute in dieser Situation zusammengesetzt haben und in 
vielen sehr intensiven und auch zeitaufwendigen Besprechungen erörtert haben, was 
machbar ist. Wir haben von der CDU-Fraktion – oder ich sage einmal: meine Person 
hat dies getan; das muss ich hier eher betonen – einen Vorschlag vorgelegt, der den 
geringst möglichen Nenner aufzeigt. Der war zunächst auch nicht mit der CDU-
Fraktion abgestimmt, sodass also alle unter denselben Voraussetzungen an diese 
Arbeit gegangen sind. Dieser Kompromissvorschlag wurde dann sehr intensiv disku-
tiert. Ich darf durchaus für meine Fraktion feststellen, dass das, was die Obleute jetzt 
als Endfassung eines Kompromissvorschlags oder eines Vorschlags – ein Kompro-
miss ist es jetzt ja nicht mehr – vorlegen, sehr positiv unter dem Gesichtspunkt zu 
bewerten ist, dass alle Parteien diesen Kompromiss mittragen könnten. Weil ich 
schon ein bisschen mehr weiß, musste ich da den Konjunktiv benutzen. Der Kom-
promiss wird aber von weiten Teilen getragen. 
 
Ich glaube, ich darf sagen, dass bei den vorgesehenen Änderungsvorschlägen der 
historische Charakter der Hessischen Verfassung durchaus bewahrt wird. Die Not-
wendigkeiten, die in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, sind berücksichtigt. Wir sind 
auf einem guten Weg, dem Hessischen Landtag einen entsprechenden Vorschlag zu 
machen, der in ein Gesetzgebungsverfahren münden kann. Unserer Vorstellung ent-
sprechend könnte das dann bei der nächsten Bundestagswahl, die wahrscheinlich im 
September 2006 stattfinden wird, zur Abstimmung gestellt werden. Wir hätten dann 
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am 1. Dezember 2006, also zum 60. Jahrestag unserer Verfassung, diese Änderun-
gen in der Hessischen Verfassung. Ich glaube, das ist ein gutes Signal, das wir auch 
nach außen senden können, das zeigt, dass die Politik noch in der Lage ist, unab-
hängig von parteipolitischen Erwägungen einen Konsens zu finden. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Herr 
Wintermeyer hat schon eine Andeutung gemacht, dass noch etwas käme. Das be-
trifft meine Bemerkungen zur Position der SPD. 
 
Herr Wintermeyer hat vorgetragen, dass ab einem bestimmten Punkt klar war, dass 
die Positionen und Profile der Parteien hinsichtlich ihrer Vorstellungen über eine 
mögliche Änderung der Verfassung einerseits so weit auseinander gelegen haben 
und andererseits die Vorschläge auch so umfassend waren, dass ein Korridor für 
einen möglichen Kompromiss austariert werden musste, damit man unter den gege-
benen Mehrheitsverhältnissen erkennen kann, in welchem Rahmen in Hessen unter 
Umständen ein bestimmter Kompromiss gefunden werden kann. Diesem Verfahren 
in der Enquetekommission hat sich die SPD zunächst versperren wollen. Das kann 
man den Protokollen entnehmen. Wir waren nicht dafür, dass man über das, was an 
der Hessischen Verfassung geändert werden soll, in einem Obleutegespräch berät. 
Auf der anderen Seite waren wir aber auch weit davon entfernt, uns praktisch dem 
Verdacht aussetzen zu wollen, dass wir uns einer Zusammenarbeit mit den anderen 
Parteien, um gemeinsame Vorstellungen und einen Kompromiss zu entwickeln, nicht 
stellen wollten. Wir sind dann dementsprechend in die Obleutegespräche eingetre-
ten. 
 
Wir, die Mitglieder der SPD, haben während dieses gesamten Verfahrens an jedem 
einzelnen Punkt mitgearbeitet und auch versucht, unsere Positionen einzubringen. 
Ich glaube, dass man sowohl für die CDU-Fraktion, die sich kompromissbereit ge-
zeigt, als auch für die FDP-Fraktion, die sich kompromissbereit gezeigt hat, als auch 
für die GRÜNEN-Fraktion, die sich kompromissbereit gezeigt hat, und auch für die 
SPD-Fraktion, die sich kompromissbereit gezeigt hat, sagen kann, dass niemand 
vom Felde gegangen ist und 100 % seiner Vorstellungen durchsetzen konnte. Das 
liegt aber in der Natur der Sache. Ich glaube, dass Mehrheitsverhältnisse in einem 
demokratischen Staat nichts Böses sind. Das ist einfach so. Auf der Grundlage die-
ser Bedingungen muss gearbeitet werden. Das ist der Auftrag des Parlaments. 
 
Heute liegt, so wie wir es nennen, ein Papier mit einem möglichen engen Kompro-
misskorridor auf dem Tisch, dem drei Fraktionen bereits zugestimmt haben. Die 
Fraktionen der CDU, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der FDP haben die-
sem Vorschlag bereits zugestimmt. Die SPD geht einen Sonderweg, den ich auch für 
das Protokoll kurz erläutern möchte. Wir legen auf zwei Punkte Wert. 
 
Zum einen gehen wir nicht so weit, zu sagen, das sei nun das Ergebnis des Obleute-
gesprächs. Wir waren aber von der ersten Runde in der Enquetekommission bis zum 
Schluss bzw. dem heutigen Tag der Auffassung, dass, wenn es an das Verfassungs-
recht, an die Rahmenordnung eines Landes geht, es sehr gut ist, eine solche Debat-
te auch öffentlich zu führen, um das auszutarieren und feststellen zu können, ob da 
irgendwelche Missverständnisse entstehen können. 
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Wir haben deshalb heute zwei Änderungsanträge mitgebracht. Wir wollen, dass die-
ses Zwischenergebnis – so wollen wir das nennen – so gekennzeichnet wird, dass 
sich auch die SPD in ihrer Rolle dort wiederfinden kann. 
 
Zweitens werden wir einen Verfahrensvorschlag machen, den wir schon öfter einge-
bracht haben. Wir wollen damit auch dokumentieren, dass wir der Auffassung sind, 
dass die Mitglieder aller Parteien dies als ein gutes Verfahren ansehen könnten. 
 
Herr Sturm wird die Anträge jetzt austeilen. 
 

(siehe Anlagen 1 und 2) 
 
Ich kann das kurz verlesen. Wir möchten gerne, dass dem Zwischenergebnis folgen-
der Text als Einleitungspassage vorangeschaltet wird: 
 

Der nachfolgende Text beinhaltet das Ergebnis der Obleutegespräche im Rah-
men der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung. 
 
Themen und Umfang spiegeln den „engen möglichen Kompromisskorridor“ 
wieder, wie er sich unter den gegebenen Mehrheitsverhältnissen ergibt. 
 
Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP haben diesen Er-
gebnissen zugestimmt und sich als „Obleutepapier“ zu Eigen gemacht. 
 
Die Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung hat sich im 
Verlauf der bisherigen Beratungen wiederholt für eine Beteiligung und Einbin-
dung von gesellschaftlichen Interessengruppen und Institutionen an der Re-
formdiskussion ausgesprochen. Eine abschließende Positionierung der Enque-
tekommission zu den erzielten „Zwischenergebnissen“ sollte daher erst im An-
schluss an diesen öffentlichen Diskussionsprozess vorgenommen werden. 

 
Es wäre sehr schön, wenn wir uns darauf verständigen könnten. 
 
Die Konsequenz daraus wäre, einen zweiten Antrag zu verabschieden. Der hätte 
dann zum Inhalt: 
 

Um dies zu ermöglichen, wird die Beschlussfassung der Enquetekommission 
für ein Jahr ausgesetzt. In dieser Zeit soll zu den bisher erzielten Zwischener-
gebnissen der Enquetekommission eine öffentliche Diskussion mit interessier-
ten gesellschaftlichen Gruppierungen organisiert und durchgeführt werden. Die 
Abschlusssitzung der Enquetekommission wird dementsprechend vom Januar 
2005 auf Januar 2006 vertagt. 
 

Herr Vorsitzender, hinsichtlich dieser Fristsetzung möchte ich darauf hinweisen, dass 
die SPD-Fraktion nicht vorhat, mit einer so langen Aussetzung der Enquetekommis-
sion das zwischen den Fraktionsvorsitzenden verabredete Verfahren zu vereiteln. Es 
soll nicht so sein, dass über einem dann möglicherweise von allen Parteien getrage-
nen Kompromiss für einen Vorschlag zur Verfassungsänderung nicht mehr so recht-
zeitig entschieden werden könnte, dass er zur Bundestagswahl dem Volk zur Ab-
stimmung vorgelegt werden könnte. Das wollte ich dazu sagen. Diese Frist stellt also 
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einen gegriffenen Wert dar und könnte von den Fraktionsvorsitzenden im Einver-
nehmen geändert werden. 
 
Ich möchte diesen beiden Anträgen eine Begründung beifügen, die ich für den Proto-
kollanden auch in schriftlicher Form beitrage. 
 

(siehe Anlage 2) 
 
Sie wissen, dass ich der freien Rede mächtig bin. Ich möchte das trotzdem kurz ver-
lesen, damit es einfach schneller geht. 
 

Protokollnotiz der SPD-Fraktion bzw. zur Begründung der in der Enquetekom-
mission am 10.12.2004 gestellten Anträge, 
 
betreffend transparente demokratische Beteiligung von gesellschaftlichen 
Gruppierungen und Institutionen vor Abfassung eines Entwurfs zur Änderung 
der Hessischen Verfassung. 
 
Erstens. Zum Verfahren. 

 
Die Überschrift lautet: 
 

Transparentes demokratisches Verfahren bereits in der Vorbereitungsphase. 
 
Die Verfassung ist die grundlegende rechtliche Rahmenordnung des Landes 
Hessen. Im Falle ihrer Änderung sollte daher bereits in der Vorbereitung der 
Verfassungsgebung eine größtmögliche Transparenz sichergestellt werden. 
Insbesondere die Träger der durch die Novellierung betroffenen Interessen 
müssen gründlich gehört werden. Es ist daher ratsam, das in der Enquetekom-
mission zusammengetragenen Material und die dort eingebrachten Wünsche 
und Vorstellungen in einem sorgsamen Diskussionsprozess zu vertiefen. Dies 
ist auch wiederholt in der Enquetekommission erörtert worden. Ein möglicher 
Gesetzesentwurf zur Änderung der Verfassung sollte nach Ansicht der SPD-
Fraktion nur auf der Grundlage einer vorangegangenen substanziellen Öffent-
lichkeitsbeteiligung erstellt werden. 
 

Ich möchte jetzt gerne erläutern, warum wir dieser Auffassung sind, und dies aber 
betont immer als Fragen formulieren, mit denen geprüft werden soll, damit das nie-
mand so auffassen kann, dass der Eindruck entsteht, die SPD wolle sich nicht mehr 
an der weiteren Kompromissfindung beteiligen. 
 

Dass dies von der Sache her im wohlverstandenen Interesse aller Parteien lie-
gen muss, mögen die nachfolgenden Beispiele belegen. Sie sind exemplarisch 
herausgegriffen; die Liste beansprucht keine Vollständigkeit. 
 
Erstens. Tarifrecht. 
 
Besonders gravierend erscheint schon aus symbolischen Gründen die Gleich-
setzung von Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung in „Art. 29 Abs. 1 neu HV“ 
im „Zwischenergebnis der Enquetekommission“. Zum „neuen Verfassungstext“ 
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erhoben, würde dies einen grundlegenden Umbau der Institutionen des kollekti-
ven Arbeitsrechts bedeuten. 
 
Der beabsichtigte Verweis auf das geltende Bundesrecht, das in seiner aktuel-
len Fassung die Priorität des Tarifvertrags anerkennt (§ 77 Abs. 3 Betriebsver-
fassungsgesetz), kann die Besorgnisse und Fragen nicht zerstreuen, beabsich-
tigen CDU und FDP doch bekanntermaßen, nach einem eventuellen Wahlsieg 
bei den Bundestagswahlen den Vorrang zu beseitigen, den das gegenwärtige 
Bundesrecht dem Tarifvertrag einräumt. Würde angesichts der eindeutigen Pro-
gramme der Berliner Opposition nicht die Vermutung naheliegen, dass mit der 
Diskussion über die hessische Landesverfassung ein Beitrag zu einer ta-
gespolitischen Kampagne geleistet werden soll? 
 

Wohlgemerkt, es geht um ein Missverständnis in der Öffentlichkeit. Es muss geprüft 
werden, ob es zu einem solchen Missverständnis in der Öffentlichkeit kommen kann. 
 

Aus diesem Grund ist in einem öffentlichen Diskurs mindestens zu hinterfragen, 
ob es wirklich überzeugende wirtschafts- und sozialpolitische Argumente für ei-
ne solche Änderung der Hessischen Verfassung gibt. 
 
Zweitens. Das Aussperrungsverbot. 
 
Auch an weiteren Stellen sehen die „Zwischenergebnisse der Enquetekommis-
sion“ grundlegende Umgestaltungen des Art. 29 HV vor: So soll das absolute 
Aussperrungsverbot der Landesverfassung fallen (vgl. Art. 29 Abs. 4 neu HV 
des „Zwischenergebnisses der Enquetekommission“). Ohne Rücksicht auf das 
komplexe bundesrechtliche Aussperrungsrecht und die damit verbundenen 
Fragen rechtlicher Geltung wird dadurch zumindest ein wichtiges sozialstaatli-
ches Symbol beseitigt. 
 
Ob dies in einer Zeit, in der eine Verschärfung der industriellen Konflikte nicht 
vollständig ausgeschlossen werden kann, eine kluge Maßnahme wäre, ist mehr 
als fraglich. 
 

Das bedarf der öffentlichen Erörterung. 
 

Drittens. Gottesbezug. 
 
Die „neue Präambel“ im „Zwischenergebnis der Enquetekommission“ würde in 
Abweichung zur bisherigen Hessischen Verfassung einen so genannten Got-
tesbezug neu einführen. 
 
Bekanntermaßen begreift sich ein nicht unwesentlicher Anteil der Bevölkerung 
als nicht religiös. Wie kann vor diesem Hintergrund sichergestellt werden 
 

– das ist eine Frage, die uns alle angeht –, 
 

dass diese Mitbürgerinnen und Mitbürger die Neuaufnahme eines „Gottesbe-
zugs“ nicht als ausgrenzend oder herabsetzend begreifen? 
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Diskussionsbedürftig ist daneben auch, ob das wichtige Anliegen, die öffentli-
che Verwaltung von religiös motivierten Einflussnahmen und Bekundungen frei-
zuhalten, durch einen derartigen Verfassungstext nicht unterminiert würde. Und 
es sollte erörtert werden, dass und warum in der Europäischen Verfassung be-
wusst auf den Gottesbezug verzichtet wurde. 
 
Viertens. Bürgerversicherung. 
 
Die Hessische Verfassung legt in Art. 35 HV alte Fassung ein Bekenntnis zur 
Bürgerversicherung ab. Diese Vorschrift soll dem „Zwischenergebnis der En-
quetekommission“ zufolge aus kompetenzrechtlichen Gründen entfallen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist im Weiteren zu diskutieren, ob diese Norm, wenn 
man sie als Staatszielbestimmung versteht, tatsächlich irrelevant geworden ist, 
oder ob sie nicht doch, namentlich m Hinblick auf das Abstimmungsverhalten 
des Landes Hessen im Bundesrat, erhebliche rechtliche Wirkungen entfaltet. 
 

Dazu haben wir in unserer Diskussion noch kein tatsächliches Ergebnis erhalten. 
 

Ferner ist im Hinblick auf die derzeit im Bund zur Zukunft der Krankenversiche-
rung (Kopfprämie oder Bürgerversicherung) geführten Diskussion zu erörtern, 
ob die im „Zwischenergebnis der Enquetekommission“ vorgeschlagene Verän-
derung des Art. 35 HV in der Öffentlichkeit nicht als Parteinahme im Widerstreit 
aktueller Berliner Kontroversen verstanden würde. Unterstellt wird, dass eine 
solche Parteinahme zur Tagespolitik nicht im Sinne des Auftrags der Enquete-
kommission zur Reform der Hessischen Verfassung liegt. 
 
Fünftens. Soziale Dimension des Eigentums.  
 
Die „Zwischenergebnisse der Enquetekommission“ sehen vor, eine Reihe von 
Normen entfallen zu lassen, die in einer zeitgebundenen Form die soziale Di-
mension des Privateigentums ausgedrückt haben. 
 
Hier stellt sich die Frage, ob es nicht angemessener wäre, den Wegfall dieser 
Normen durch eine neue Vorschrift, die die Sozialbindung des Eigentums im 
Sinne einer modernen Sozialstaatlichkeit betont, zu kompensieren. 
 
Es könnte sonst das Missverständnis entstehen, dass sich der hessische Ver-
fassungsgeber vom viel gerühmten sozialen Geist der hessischen Landesver-
fassung verabschieden möchte. Ein derartiges Missverständnis würde noch da-
durch begünstigt, dass das „Zwischenergebnis der Enquetekommission“ für 
„Art. 38 HV“ neue Fassung vorsieht, dass die Reihenfolge von wirtschaftlicher 
Freiheit und sozialer Marktwirtschaft ohne zwingenden Grund umgekehrt wer-
den soll. 
 
Sechstens. Verfassungsänderung zukünftig ohne Volksbeteiligung? 
 
Nach dem „Zwischenergebnis der Enquetekommission“ soll es „Art. 123 HV 
neue Fassung“ möglich machen, dass eine parlamentarische Mehrheit ohne 
Volksabstimmung die Verfassung ändern können soll. Ob dies in einer Zeit, in 
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der eine forcierte Bürgerbeteiligung auf allen staatlichen Ebenen immer stärker 
eingefordert wird, das richtige Signal wäre, 

 
– und wie es verstanden wird –, 

 
ist zumindest erörterungsbedürftig. 
 
Fazit:  
 
Eine sorgfältige und umfassende Diskussion über die erwähnten und über die 
hier noch unerwähnt gebliebenen Einzelinhalte des „Zwischenergebnisses der 
Enquetekommission“ auf dem Stand vom 10.12.2004 erscheint mithin absolut 
unabdingbar 

 
und im Interesse aller beteiligten Parteien. 
 

Die notwendige Diskussion ist auf breiter Basis mit wichtigen Einflussträgern 
und interessierten Gruppen zu führen und steht vor einer abschließenden Beur-
teilung durch die Kommission und den Landtag. 

 
Das habe ich für die gesamte SPD-Gruppe in der Enquetekommission zur Reform 
der Hessischen Verfassung vorgetragen. 
 
Ich bedanke mich, dass Sie so lange zugehört haben, und für Ihr Verständnis dafür, 
dass Sie sich das verlesene Wort anhören mussten. Aber es ist so schneller gegan-
gen, als wenn ich es mündlich vorgetragen hätte. 
 
Ich gebe das jetzt zu Protokoll. Ich bringe das jetzt nach vorne. 
 
 
Vorsitzender: Ich möchte Ihnen das nur als Hinweis geben: Wir führen ein Wortpro-
tokoll. Da geht also kein Wort verloren. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Es wird niemanden verwundern, dass ich den von den 
Obleuten gefundenen Konsens, der hier vorgelegt wird, für gut und richtig halte. 
Denn ich war an seiner Entstehung selbst beteiligt. Ich glaube auch, dass es kaum 
sinnvoll ist, das zu tun, was die SPD-Fraktion vorgeschlagen hat, nämlich die Dis-
kussion jetzt auszusetzen und die Entscheidung, auf welchen Zeitpunkt auch immer, 
zu verschieben. 
 
Selbstverständlich halte auch ich es für dringend notwendig, dass die öffentliche Dis-
kussion über das Arbeitsergebnis der Enquetekommission geführt wird. Ich bin mir 
aber ebenfalls sicher, dass es notwendig ist, dies als Gesamtpaket im Konsens zu 
präsentieren. Frau Pauly-Bender, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, in 
welche Schwierigkeiten wir uns bringen würden, wenn wir das jetzt nicht beschlie-
ßen, sondern die Beschlussfassung erst einmal aussetzen würden, dann hat Ihre 
eben abgegebene Stellungnahme diesen eigentlich geliefert. Wenn jeder daran geht, 
allein die Dinge herauszupicken, die ihm nicht gefallen, und keine Gesamtbewertung 
des Gesamtkomplexes vornimmt, dann werden wir nie zu Potte kommen. Da bin ich 
mir sicher. Natürlich findet jeder von uns in diesem Vorschlag Dinge wieder, die er, 
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wenn er den Vorschlag selbst hätte erarbeiten können, so nicht hineingeschrieben 
hätte. Es geht auch uns so, dass dort Dinge stehen, bei denen wir uns fragen: Muss 
das so sein? – Das geht jeder Fraktion so. 
 
Gleichzeitig hat, wie ich finde, jede Fraktion in ausreichendem Maße so viele Dinge 
in diesem Kompromiss, die sie guten Gewissens mittragen kann – das ist so, weil sie 
teilweise auch selbst vorgeschlagen wurden –, dass an und für sich alle politischen 
Kräfte dieses Landtags dem Gesamtpaket zustimmen können müssten. Ich sage 
auch ausdrücklich: Wenn es zutreffen würde, dass der hohe soziale Standard, den 
die Hessische Verfassung des Jahres 1946 aufweist, durch das, was wir vorschla-
gen, im Kern angegriffen würde, würden wir nicht mitmachen. – Ich bin aber der fes-
ten Überzeugung, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Genau das Gegenteil ist der 
Fall. Wir haben in den Obleutegesprächen mehrfach darüber diskutiert. Wenn wichti-
ge Dinge, die die soziale Bindung ausmachen, in der Hessischen Verfassung erhal-
ten bleiben, und teilweise durch die vorgesehenen Änderungen noch einmal aus-
drücklich bestätigt würden, wenn der Verfassungsgeber des Jahres 2006 das also 
ausdrücklich bestätigen würde, dann hätte das mehr Wert, als es die Aussagen des 
historischen Verfassungsgebers des Jahres 1946 haben. Denn das ist 60 Jahre her. 
Wenn das jetzt sozusagen noch einmal ausdrücklich bestätigt würde, dann hätte das 
natürlich auch für die Rechtsprechung einen bedeutenderen Gehalt. 
 
Die Einwände, die Sie im Einzelnen erhoben haben, beziehen sich im Grunde ge-
nommen zumindest in vielen Fällen auf Regelungen, mit denen wir ohnehin, wenn 
wir sie in die Hessische Verfassung hineinschreiben würden, im Grunde genommen 
nichts anderes als virtuelles Recht schaffen würden. Auch Sie werden nicht die Auf-
fassung vertreten, dass bei einer möglichen Änderung der Regelungen des Tarifver-
trags auf Bundesebene die Hessische Verfassung verhindern könnte, dass dies auch 
für Hessen gilt. Natürlich könnte sie das nicht. Auch wenn wir etwas anderes als das, 
was wir jetzt vorgeschlagen haben, in die Hessische Verfassung aufnehmen wollten, 
würde natürlich das Bundesrecht vorgehen. Auch jetzt schon ist der Abschluss einer 
Betriebsverfassung in Hessen möglich, obwohl Betriebsverfassungen in der Hessi-
schen Verfassung nicht erwähnt sind. Selbstverständlich ist das möglich. Die Ein-
wände, die Sie erhoben haben, und die Formulierungen, die Sie gefunden haben, die 
besagten, man könne daraus bestimmtes schließen, das habe symbolischen Gehalt 
und sonst noch etwas, zeigen genau das Problem, wohin wir in der Tat kämen, wenn 
wir das nicht im Konsens aller politischen Kräfte machen würden, bei dem jeder mit 
Geben und Nehmen auch beteiligt ist. Man kann seinen eigenen Leuten nur erklären, 
warum man etwas, was man selbst nicht gern in der Verfassung hat, mitträgt, wenn 
man darauf verweist, dass man das macht, damit der andere auch Dinge mitträgt, die 
man selbst für unbedingt notwendig hält. Wenn wir das auflösen und das offen zur 
Disposition stellen, ohne diesen Konsens gefunden zu haben, dann glaube ich, läuft 
uns die Diskussion so aus dem Ruder, dass wir zu überhaupt keinem Ergebnis mehr 
kommen werden. 
 
Ich finde, der vorliegende Konsensvorschlag wäre, wenn er von der Enquetekom-
mission angenommen werden sollte, eine gute Grundlage. Ich würde sogar sagen: 
Er ist eine sehr gute Grundlage. – Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen: Wenn 
wir das heute beschließen würden, wäre das ein guter Tag für die Hessische Verfas-
sung. – Es wäre ein sehr guter Tag für die Hessische Verfassung. Es wäre ein Mei-
lenstein in der Verfassungsgeschichte Hessens. 
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Wir haben von uns aus immer wieder gesagt: Es gibt bei der Hessischen Verfassung 
einen erheblichen Reformstau, der sich in den letzten 60 Jahren angesammelt hat. 
Nicht zuletzt auch unsere Sachverständige hat das während der öffentlichen Anhö-
rung noch einmal sehr dezidiert dargelegt und auf den Punkt gebracht. 
 
Natürlich wird nicht alles, bei dem wir Reformstau sehen, mit diesem ersten Durch-
gang, mit dem, was wir jetzt hinsichtlich der Verfassungsreform vorhaben, beseitigt 
werden. Es ist ein ganz wichtiger Schritt, überhaupt anzugehen, den Stau aufzulö-
sen, der sich in den letzten 60 Jahren ergeben hat. Dazu gehört auch, dass wir den 
sozialen Charakter der Hessischen Verfassung im Kern erhalten, ihn aber, 60 Jahre 
nach 1946, den geänderten Verhältnissen anpassen. Im Kern bestätigen wir ihn a-
ber. Ich finde deshalb, der Konsens ist so, dass er an und für sich in diesem Haus 
sehr breite Zustimmung finden könnte. 
 
Die Tatsache, dass die Hessische Verfassung wie jede andere Landesverfassung in 
ihrem Regelungsgehalt begrenzt ist, sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen. Wir 
sollten nicht so tun – und es den Leuten auch nicht einreden –, als könnten wir mit 
der Verfassung mehr erreichen, als wir real tatsächlich erreichen können. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich kann mich dem anschließen und das unterstützen, was 
Herr Dr. Jürgens eben gesagt hat. Ich mache das zu meinem Vortrag. 
 
Ich will aber in Richtung der SPD noch einmal auf zwei oder drei Punkte hinweisen. 
 
Ein Kompromiss ist immer ein Geben und Nehmen. Insofern sind viele Dinge, die wir 
uns als möglich vorgestellt haben, in diesem Kompromiss nicht enthalten oder nicht 
so enthalten, wie wir es uns gewünscht haben. Wir haben inhaltlich eine erhebliche 
Menge Vorstellungen, die die SPD in Person ihrer Obfrau eingebracht hat, sogar 
wörtlich übernommen. Ich kann deshalb das Verhalten der SPD, das sie heute an 
den Tag legt, nicht nachvollziehen. Die Obleutegespräche haben nicht im luftleeren 
Raum stattgefunden. Ich kann zumindest für meine Fraktion sagen, dass die Ergeb-
nisse der Obleutegespräche immer wieder rückgekoppelt wurden. Das hat zu dem 
heute vorgelegten und, wie ich glaube, sehr guten Ergebnis geführt. 
 
Ich konstatiere, dass es bei Art. 29 HV diverse Punkte gegeben hat, bei denen wir 
hart miteinander gerungen haben. Wenn man sich die ursprüngliche Fassung des 
Kompromissvorschlags anschaut, dann kann man feststellen, dass es viele Punkte 
gab, bei denen wir die Überlegungen der SPD zu diesem Thema wahrgenommen 
und ernst genommen und dann auch über entsprechende Formulierungen berück-
sichtigt haben. 
 
Ich möchte einen zweiten Punkt nennen. Ich möchte auf den inhaltlichen Vortrag jetzt 
nicht in toto eingehen. Das wurde während der Obleutebesprechung nicht in der 
Weise, wie es eben vorgetragen wurde, und auch nicht schriftlich dargelegt. Es war 
auch nicht Gegenstand der Diskussion. Ich will mich auf das Thema öffentlicher Dis-
kussionsprozess beschränken, das hier eingeführt wurde. Ich denke, die Enquete-
kommission hatte ein klar umrissenes Aufgabenfeld. Der Landesgesetzgeber, also 
der Hessische Landtag, hat diesen Auftrag auch klar datiert. Er sah als Endtermin 
den 31. Dezember dieses Jahres vor. 
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Wir werden heute einen inhaltlichen Vorschlag beschließen. Es wäre bedauerlich, 
wenn die SPD diesen inhaltlichen Vorschlag nicht mittragen könnte. Denn wir möch-
ten nach außen auch die Gemeinsamkeit darstellen. 
  
Andererseits ist es auch so, dass wir dann nach allen Regeln der Kunst ein Gesetz-
gebungsverfahren haben werden. Das heißt, es wird ein Gesetzentwurf erarbeitet 
werden, der dann dem Landtag zur Abstimmung gestellt werden wird. Es werden 
also entsprechende Lesungen stattfinden. Im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfah-
rens werden dann auch öffentliche Anhörungen stattfinden. Ich denke, das ist der 
Abschnitt, in dem die öffentliche Beteiligung in einem erheblichen Maße stattfinden 
kann. Da werden auch Anregungen gegeben werden können. 
 
Ich sage noch einmal deutlich: Was wir, die Obleute – ich schränke das jetzt ein: die 
Obleute der CDU, der FDP und der GRÜNEN – heute vorgelegt haben, stellt den 
Minimalkonsens dar, den wir gefunden haben. Wenn wir das jetzt in einem ein Jahr 
lang laufenden öffentlichen Diskussionsprozess wieder aufdröseln würden, würde 
das dazu führen, dass es zu keinem Ergebnis kommen würde. Deswegen werden 
wir, die Mitglieder der CDU-Fraktion, den Antrag ablehnen, der von der SPD-Fraktion 
hier vorgelegt wurde. Denn mit diesem Antrag würden wir gleichzeitig den Ausstieg 
der Enquetekommission aus ihrer Arbeit beschließen. Das werden wir nicht mitma-
chen. Wir würden damit die Arbeit der Enquetekommission infrage stellen. 
 
Wie gesagt, die Beteiligung der Öffentlichkeit ist zu gegebener Zeit bis zur Einleitung 
des Gesetzgebungsverfahrens und auch während des Gesetzgebungsverfahrens 
möglich.  
 
Das wollte ich noch einmal zu dem Vorschlag der SPD-Fraktion zu Protokoll gege-
ben haben. Ich sage es noch einmal: Wir werden dem Kompromissvorschlag, der 
heute auf dem Tisch liegt, zustimmen. Wir sehen das genauso wie Herr Dr. Jürgens 
als einen guten Tag für die Hessische Verfassung an. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe in der Ver-
gangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass uns der Einsetzungsbeschluss des 
Hessischen Landtags nach Ansicht der FDP-Fraktion die Möglichkeit eröffnet hat, 
eine umfassende Modernisierung der Hessischen Verfassung vorzunehmen. Die 
Notwendigkeit dazu hat sich dann im Laufe der Diskussion, die es sowohl während 
der Sitzungen der Enquetekommission als auch in den Obleutebesprechungen dazu 
gegeben hat, bestätigt. Herr Wintermeyer hat darauf hingewiesen, dass über 70 Än-
derungsvorschläge eingebracht wurden. Allein 20 Vorschläge davon hatten neue 
materielle Inhalte zum Gegenstand. Das heißt, es besteht Modernisierungsbedarf. 
Das stelle ich für die FDP-Fraktion ausdrücklich fest. Wir befinden uns damit in der 
Kontinuität dessen, was die damalige FDP-Fraktion in den Siebzigerjahren mit ihren 
ersten Initiativen in Gang zu bringen versucht hat. Auch damals wollte sie diese Mo-
dernisierung ermöglichen. 
 
Ich habe das an anderer Stelle schon gesagt und wiederhole es noch einmal: Wir 
sind Gefangene dessen, was in der Vergangenheit nicht getan wurde, und haben 
manchmal vieles von dem, was nicht geändert wurde, zum historischen Kern der 
Hessischen Verfassung erklärt. Wenn wir heute einen Kompromiss beschließen, zu 
dem ich sagen kann, dass die FDP-Fraktion ihn mitträgt, dann geschieht das vor 
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dem Hintergrund, dass auch dann noch ein nicht unerheblicher Modernisierungsbe-
darf besteht. Ich will nur ein Beispiel nennen. Beispielsweise ist es uns nicht gelun-
gen, eine Neuregelung für das Wahlalter vorzuschlagen. Das ist so ein Beispiel. 
 
Auf der anderen Seite zeigt dieser Kompromiss, dass unterschiedliche Vorstellungen 
der Fraktionen realisiert wurden. Ich denke hier etwa an die Bestimmungen zur Er-
leichterung der Volksbegehren und Volksinitiativen. Ich wollte das nur als Beispiel 
nennen. Ich sage dazu: Was nicht zustande gekommen ist und was zustande ge-
kommen ist, stellt einen tragfähigen Kompromiss dar, dem die FDP-Fraktion ihre Zu-
stimmung nicht versagen wird. Vielmehr wird sie ihn im Gegenteil sogar mittragen. 
 
Frau Dr. Pauly-Bender, es ist unbestritten, dass ich für die FDP-Fraktion immer wie-
der darauf Wert gelegt habe, dass die Verfassungsbestimmungen zur Wirtschaft der 
verfassungsrechtlichen und der rechtlichen Realität der Bundesebene und der ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit angepasst werden. Ich nehme schon mit ein klein wenig 
Enttäuschung zur Kenntnis, dass Sie heute in Ihrer Protokollnotiz die Vorschläge zu 
den Art. 29, 35 und 38 HV in einer Weise interpretiert haben, die eigentlich nicht zum 
Ausdruck bringt, dass Sie darüber diskutieren wollen. Vielmehr bringt das zum Aus-
druck, dass Sie uns alles Mögliche unterstellen. Das haben Sie sehr deutlich ge-
macht mit dem, was Sie hier im Hinblick auf die möglichen Veränderungen über den 
Bundesrat zu den Thematiken der Art. 35 und 29 HV hier vorgetragen haben. 
 
Sie wissen, welche Vorstellungen wir zur Änderung des Art. 29 HV hier eingebracht 
haben. Wir haben dabei immer die bestehende Rechtslage im Kopf und im Auge ge-
habt. Ich habe mehrfach versucht, deutlich zu machen, dass das, was in Deutsch-
land an sozialen Rechten Gültigkeit besitzt, durch diese Anpassungen bzw. Ände-
rungen nicht infrage gestellt würde. Deswegen sage ich sehr deutlich: Wir werden im 
Einzelnen nachlesen, was Sie zu diesen Punkten gesagt haben. Das lässt für mich 
aber nur den Schluss zu, dass das bei Ihnen der Einstieg in den Ausstieg ist. Wir hat-
ten gemeinsam die Bereitschaft, dort etwas zu machen. Glauben Sie bloß nicht, dass 
die Diskussion, so wie wir sie um Art. 29 HV geführt haben, und das Ergebnis, das 
wir dazu herbeigeführt haben, unbedingt selbstverständlich sind. 
 
Wir haben gesagt, dass wir in Art. 38 HV das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft 
verankert haben wollen. Dabei haben wir uns in dem Obleutegespräch auch darüber 
unterhalten, ob da Abs. 1 und Abs. 2 getauscht werden können. Ich habe in diesem 
Zusammenhang immer deutlich gemacht, dass dies keineswegs bedeutet, dass da-
mit die sozialen Rechte, die in der Bundesrepublik Deutschland bestehen und auch 
künftig Bestand haben werden, gekippt werden sollen. Dabei müssen wir uns dar-
über im Klaren sein, dass wir damit kein konstitutives Recht schaffen würden, son-
dern eigentlich nur verdeutlichen, was der politische Wille des hessischen Gesetzge-
bers ist. 
 
Zu Ihren Anträgen will ich nur zwei Dinge sagen. Mit Ziff. 1 fordern Sie, „eine ab-
schließende Positionierung der Enquetekommission zu den erzielten ‚Zwischener-
gebnissen’ sollte daher erst im Anschluss an diesen öffentlichen Diskussionsprozess 
vorgenommen werden“. Damit relativieren Sie den Wert, den die Arbeit der Enquete-
kommission hat. Es ist gerade der Sinn einer solchen Enquetekommission, Frakti-
onsdisziplinen und all die Dinge, die uns im parlamentarischen Raum behindern, 
Kompromisse zu finden, nicht gelten zu lassen und nach einem Kompromiss zu su-
chen. Wenn ich mir etwas ausdenke und darüber dann erst einmal lange diskutiere, 
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wird genau der Sinn infrage gestellt, der auch in diesem Kompromiss zum Ausdruck 
kommt. 
 
Ich sage für die FDP-Fraktion: Das können wir nicht mittragen. – Ich halte auch in 
dem dritten Absatz die Interpretation des Zustandekommens des Kompromisses in 
den Obleutegesprächen schlicht und ergreifend nicht für sachgerecht. Denn unter 
den Obleuten wurde wirklich in einer Art und Weise diskutiert, als ob es diese Mehr-
heitsverhältnisse nicht gäbe. Das muss ich der Objektivität halber sagen. 
 
Ich habe das an anderer Stelle schon gesagt. Ich hätte es nie für möglich gehalten, 
dass wir beispielsweise hinsichtlich der Frage der Einleitung von Volksinitiativen eine 
solche Kompromissbereitschaft vorfinden. 
 
Ich komme zum letzten Punkt. Sie beantragen praktisch ein Aussetzen der Gesamt-
maßnahme. Das würde meines Erachtens das Ergebnis, das wir gefunden haben, 
wieder infrage stellen. Denn wir müssten dann zwangsläufig den gesamten Diskussi-
onsprozess wieder öffnen. Entweder sagen wir: Es gibt einen Kompromiss, auf den 
wir uns verständigt haben, den tragen wir gemeinsam. – Oder wir eröffnen wieder die 
Diskussion. Als Mitglied der FDP-Fraktion könnte ich sogar dafür sein. Denn dann 
hätte ich wiederum die Chance, eine gesamte Modernisierung der Verfassung her-
beizuführen. Das mache ich jetzt aber nicht. Denn ich habe gesagt: Es soll lieber 
das, was wir im Wege des Kompromisses gefunden haben, verabschiedet werden, 
als dass die gesamte Diskussion wieder eröffnet wird. – Denn wir würden damit das, 
was wir in mühsamer Kleinarbeit gefunden haben, nicht nur relativieren. Vielmehr 
würden wir das sogar infrage stellen. 
 
Deshalb erkläre ich für die FDP-Fraktion, dass wir die Ansinnen, die in diesen beiden 
Anträgen zum Ausdruck kommen, nicht mittragen können. Wir werden den Kompro-
miss auch weiterhin mittragen. Wir werden das im Gesetzgebungsverfahren mitdis-
kutieren und mitvertreten. 
 
Ich möchte aber auch sagen: Das heißt nicht, dass die Diskussion um die Reform 
der Verfassung in Hessen damit beendet ist. – Denn das hat uns diese Enquete-
kommission auch gezeigt: Es besteht noch genügend Regelungsbedarf, zu dem wir 
dann in adäquater Form zu Ergebnissen kommen müssen, sobald die entsprechen-
den Möglichkeiten eröffnet sind. 
 
 
Abg. Nancy Faeser: Ich bin ein bisschen über die Art überrascht, wie Sie das inter-
pretieren, was Frau Dr. Pauly-Bender gesagt hat. Wir haben hier für die SPD-
Fraktion festgestellt, dass das für uns das Ergebnis des Obleutegesprächs ist. Auch 
uns ist klar, dass das ein Geben und Nehmen ist. Selbstverständlich ist das so. Auch 
wir finden unsere Positionen wieder und finden unsere Positionen an anderer Stelle 
nicht wieder. Das ist bei uns genauso wie bei anderen Fraktionen. 
 
Wir fordern mit unserem heute vorgelegten Antrag nur etwas ein, was hier bislang 
eigentlich selbstverständlich war. Wir haben in vielen Sitzungen dieser Enquete-
kommission über eine Beteiligung der Öffentlichkeit diskutiert. Wir fordern das also 
nicht erst seit heute ein. Sie können gerne nachlesen, dass wir das während der ge-
samten Arbeit der Enquetekommission getan haben. Die Beteiligung der Öffentlich-
keit war uns immer sehr wichtig. 



Zi/ca  - 17 - EKV/16/9  –  10.12.2004 
 

 
Herr Dr. Jürgens, ich bin etwas überrascht. Denn gerade Sie haben für Ihre Fraktion 
immer erklärt, wie entscheidend die Beteiligung der Öffentlichkeit, und zwar zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt, wäre. Sie haben von der Beteiligung der Hochschulen gespro-
chen. Es gab zahlreiche Briefe gesellschaftlicher Institutionen. Die sollten wir sicher-
lich ernst nehmen. Ich denke, das kann ich für uns alle erklären. 
 
Es geht uns jetzt um Folgendes: Wir sagen, das ist das Ergebnis des Obleute-
gesprächs. Das müssen wir jetzt mit der Öffentlichkeit, mit den ganzen gesellschaftli-
chen Kräften, diskutieren. 
 
Sie machen jetzt Folgendes: Sie probieren jetzt, zu interpretieren, dass wir den Aus-
stieg wollten. – Das wollen wir aber gar nicht. Auch wir stehen zu dem Ergebnis die-
ses Obleutegesprächs. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn Sie heute unserem An-
trag zustimmen würden, würden wir auch diesem Papier zustimmen. Das ist über-
haupt keine Frage. Ich wollte das an dieser Stelle noch einmal klarstellen. 
 
Herr Wintermeyer, ehrlich gesagt, ich kann nicht verstehen, dass Sie hier erklärt ha-
ben, die Beteiligung der Öffentlichkeit wäre das Ende der Arbeit der Enquetekom-
mission. Das kann nicht sein. Ich denke, wir haben während der gemeinsamen Arbeit 
der letzten eineinhalb Jahre festgestellt, dass dieses Pensum dann doch nicht inner-
halb des vorgesehenen Zeitkorridors bewältigt werden kann. Wir beantragen deshalb 
eine Verlängerung. 
 
Ich möchte noch einmal sehr stark an Sie appellieren, das nicht fehlzuinterpretieren. 
Vielmehr sollten Sie es als das nehmen, was wir heute gesagt haben. Selbstver-
ständlich stehen wir zu dem Ergebnis der Obleutegespräche. Aber jetzt ist der Zeit-
punkt gekommen, die Öffentlichkeit zu beteiligen. Darum möchte ich Sie bitten. Ich 
bitte Sie deshalb noch einmal um Zustimmung zu unserem Antrag. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Frau Faeser, selbstverständlich wird es über diese Vor-
schläge eine öffentliche Diskussion geben. Das ist doch überhaupt keine Frage. Die 
Frage ist doch nur, auf welcher Grundlage diese öffentliche Diskussion stattfinden 
soll. Es ist doch etwas anderes, ob wir sagen: „Das ist ein Zwischenergebnis, wir ü-
berlegen uns das noch einmal, jetzt kann sich jeder an der Diskussion beteiligen“, 
oder ob wir sagen: Das ist das Ergebnis der Arbeit der Enquetekommission, das wir 
als Gesamtpaket mit Geben und Nehmen verstehen und auch gemeinsam nach au-
ßen vertreten. – Sonst passiert nämlich in der Tat genau das, dass sich jeder Dinge 
herauspickt, die sozusagen auf seiner Habenseite sind, und zu denen er sagen kann: 
Die finde ich gut, die sollen dabei sein. – Zu den anderen Sachen sagt er dann: Die 
finde ich schlecht, die sollen lieber herausfliegen. – Das bedeutet aber, dass die Ge-
samtkonstruktion des Gebens und Nehmens nicht mehr vorhanden ist oder zumin-
dest zur Disposition gestellt wird. Das ist doch das Problem. 
 
Es nützt mir doch nichts, wenn ich in jeder Diskussion in der Öffentlichkeit mit Vehe-
menz die Auffassung vertreten kann, die Verbesserung der Bürgerbeteiligung sei 
großartig und phantastisch, wenn ich mir nicht gleichzeitig sicher sein kann, dass 
auch diejenigen, deren Anliegen das an und für sich nicht war, das auch mittragen. 
Genauso muss ich in der Öffentlichkeit dann auch vertreten, dass ich Dinge mittrage, 
die ich nicht vorgeschlagen hätte. Deswegen ist das doch auch für die öffentliche 
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Diskussion eine andere Geschäftsgrundlage, dass man jetzt sagt: Wir haben Kon-
sens erzielt, der auch so beschlossen wurde. Mit dem gehen wir in die öffentliche 
Diskussion. 
 
Ich hatte mir eigentlich schon vorgestellt, dass wir jedenfalls den meisten der von 
Frau Pauly-Bender vorgetragenen Einwände, die es gegen diesen Konsens gibt, 
gemeinsam entgegentreten. Denn das sind wirklich Einwände, die in vielen Fällen an 
der Sache vorbeigehen oder Fehl- oder Überinterpretationen dessen sind, was wir 
vorgeschlagen haben. Vor allem lässt dies auch das Gesamtkonstrukt außer Be-
tracht. Das ist mein Hauptproblem, das ich damit habe. Wenn man z. B. hinsichtlich 
der Möglichkeit der Änderung der Verfassung nur herausgreift, dass der Landtag 
dann allein mit Zweidrittelmehrheit diese beschließen kann, lässt das völlig aus dem 
Blick, dass wir erstmals eingeführt sehen wollen, dass die Verfassung auch durch ein 
Volksbegehren geändert werden kann. Erst das alles zusammen, alle Regelungen 
zusammen ergeben das Gesamtbild. 
 
Bei diesem Gesamtbild kann man natürlich zu dem Ergebnis kommen: Das ist aus-
reichend gut, das tragen wir mit. – Man kann aber auch zu dem Ergebnis kommen: 
Das ist nicht ausreichend gut, wir tragen das nicht mit. – Dazu kann man unter-
schiedliche Bewertungen haben. Wenn man aber anfängt, einzelne Punkte heraus-
zugreifen und zum Gegenstand der Erörterung zu machen – das wird dann nämlich 
passieren, wenn es uns nicht gelingt, das als Gesamtpaket nach außen zu präsentie-
ren –, dann, so fürchte ich, wird in der Tat das Ergebnis sein, dass alles wieder aus-
einander fließt und wir nichts mehr haben werden. Deswegen sage ich noch einmal: 
Ich bin sehr für die Diskussion in der Öffentlichkeit. Aber es muss klar sein, auf wel-
cher Geschäftsgrundlage sie erfolgt. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich will jetzt die Diskussion nicht zusätzlich verlängern. 
Frau Faeser, deswegen will ich nur eine kurze Bemerkung zu Ihren Ausführungen 
machen. 
 
Ich denke, wir sollten keine Schärfe in die Diskussion hineinbringen und hier jetzt 
auch nicht bestimmten Fraktionen vorhalten, was sie irgendwann einmal gesagt oder 
gedacht haben. Ich denke, es ist klar, dass wir jetzt diesen Vorschlag als Basis ha-
ben. Das hat Herr Dr. Jürgens gerade eben auch gesagt. Es handelt sich dabei um 
den kleinstmöglichen Nenner, den wir gefunden haben. Da wird auch nicht mehr viel 
machbar sein. Das ist ganz eindeutig der Fall. 
 
Es ist auch nicht so, dass wir nicht so tun können, als ob wir nicht in die Öffentlichkeit 
gegangen wären. Ich erinnere mich, dass wir eine öffentliche Anhörung abgehalten 
haben. Das sollten wir nicht ganz außen vor lassen. Es sind auch eine ganze Menge 
Vorschläge verschiedener Initiativen bei uns eingegangen, die von den Obleuten 
auch entsprechend bearbeitet wurden. Ich erinnere z. B. in diesem Zusammenhang 
an das Thema „Aufnahme von Kunst und Kultur als Staatsziel“. Da hat sich eine Initi-
ative aus der Öffentlichkeit entsprechend an uns gewandt. Dazu haben auf den ent-
sprechenden Ebenen auch Diskussionen stattgefunden. Das wurde dann auch in 
den Kompromissvorschlag aufgenommen. 
 
Ich denke, die Öffentlichkeit war schon beteiligt. Sie wird jetzt beteiligt werden. Wir 
werden das jetzt öffentlich machen, auch den Kompromissvorschlag. Dann wird die 
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Diskussion in der Öffentlichkeit losgehen. Die Öffentlichkeit wird natürlich auch in das 
Gesetzgebungsverfahren eingebunden werden. Das ist so vorgeschrieben. Das ist 
richtig und gut.  
 
Ich sage für mich persönlich noch einmal sehr deutlich: Ich verstehe nicht, was die 
SPD da auf einmal macht. – Ich habe eine Vermutung, warum sie sich so verhält. 
Das beruht vermutlich auf einem Abstimmungsproblem, das innerparteilicher Natur 
sein dürfte. 
 
Ich denke, wir sollten jetzt als Ergebnis der Arbeit der Enquetekommission einen ent-
sprechenden inhaltlichen Vorschlag festlegen. Das hat der Hessische Landtag in 
zeitlicher Hinsicht mit dem Einsetzungsbeschluss auch so vorgesehen. Zu den Ab-
stimmungsmodalitäten werden wir gleich noch kommen. Die könnten wir dann Janu-
ar 2005 klären und im Februar 2005 den Abschlussbericht fertigen, den wir dann an 
den Hessischen Landtag weiterleiten. 
 
Vielleicht ergibt sich bis zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit, dass die SPD-
Fraktion ihrem Klärungsbedarf Rechnung getragen hat. Es ist meine Hoffnung, dass 
sich die SPD-Fraktion auch noch mit einem positiven Votum an diesem auch mit ihr 
diskutierten Kompromissvorschlag beteiligt. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Wintermeyer, ich könnte jetzt auch sagen: Mög-
licherweise ist die Reserviertheit der anderen Fraktionen, damit jetzt in die Öffentlich-
keit zu gehen, darin begründet, dass sie sich nicht vorstellen können, nach diesem 
öffentlichen Diskurs noch entsprechende Beschlüsse in den Fraktionen hinzube-
kommen. – Ich denke aber, dass wir jetzt weder mit Ihren Überlegungen hinsichtlich 
des Verhaltens der SPD-Fraktion – das mag seine Gründe haben – noch mit meiner 
Interpretation des Verhaltens der drei anderen Fraktionen weiterkommen. 
 
Ich denke vielmehr, wir sollten vom Ende her beginnen. Wir wollen vor das hessische 
Volk mit Vorschlägen treten, die zwischen den vier Parteien verabredet werden konn-
ten. Ich habe hier nicht die Beschwerde geführt, von uns seien keine Vorschläge ein-
geflossen. Wir dürfen davon ausgehen, dass das nachher in der Pressekonferenz 
dargestellt wird. Ich gehe davon aus, dass Sie, der das vortragen wird, sagen wer-
den: Das war ein echter Kompromiss, jeder hat an manchen Stellen etwas bewegen 
können. 
 
Herr Posch, gleichwohl ist es so, dass wir die Chancen, die eine Enquetekommission 
bietet, nicht ausnützen würden. Solange die Enquetekommission eingesetzt ist und 
bevor sie einen Gesetzentwurf erarbeitet hat, den die Fraktionen übernehmen, kann 
sie dann immer wieder zusammenkommen, um festzustellen, was das Mögliche und 
das Aushandelbare zwischen den Parteien ist. 
 
Wir wollen jetzt nicht in die Diskussion mit der Öffentlichkeit eintreten, um nachzule-
gen oder um das zu verändern, was hier als Zwischenergebnis zusammengebunden 
wurde. Vielmehr geht es darum, auszutesten, wie das hessische Volk dazu steht. 
Denn das hessische Volk möchte nicht nur seine Verfassung haben. Vielmehr be-
gründet Art. 123 HV gerade die Tradition der Hessischen Verfassung, dass sie die 
Verfassung des Volkes ist. Das hessische Volk soll den Eindruck haben: Da ist nichts 
hinter verschlossenen Türen passiert. – Die Bürgerinnen und Bürger sollten praktisch 
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erläutert bekommen, was zu den einzelnen Punkten gedacht wurde. Wir können ge-
meinsam austarieren, dass das, was wir zusammengebunden haben, nicht missver-
standen werden kann. Deswegen habe ich hier bewusst fünf Fragen vorgetragen. Es 
handelt sich hierbei also nicht um irgendwelche Vermutungen der SPD. Vielmehr 
handelt es sich um echte Fragen, mit denen das geprüft werden kann. 
 
Ich möchte auch noch einmal Folgendes sagen. Selbst wenn wir jetzt sagen würden: 
„Wir halten zusammen, damit die öffentliche Diskussion nicht herbeigeführt wird“, 
dann würden wir feststellen, dass uns eine solche Verfahrensweise einholen würde. 
 
Herr Wintermeyer, Frau Faeser hat auch keine Schärfe in die Diskussion hineinge-
bracht. Wir haben uns die Protokolle noch einmal angeguckt. Von der ersten Sitzung 
an war das Thema der Beteiligung der Öffentlichkeit eines, mit dem sich alle Fraktio-
nen beschäftigt haben. Ich kann mich noch an die Einlassungen des Herrn Posch, 
des Herrn Dr. Jürgens und auch an unsere eigenen erinnern. Wir alle haben gesagt: 
Der Diskussionsprozess muss so früh wie möglich geöffnet werden. – Wir sollten die 
Chance nutzen, die diese Enquetekommission bietet, und am Ende gemeinsam in 
der Öffentlichkeit auftreten. 
 
Herr Wintermeyer, wir haben zwar eine Anhörung durchgeführt, aber die bezog sich 
auf den historischen Gehalt der Hessischen Verfassung. Das Thema der Anhörung 
war also weit von dem entfernt, was jetzt auf dem Tisch liegt. 
 
Ich möchte noch einmal dafür werben. Wir haben hier ganz bewusst unsere Anträge 
so vorgelegt und bewusst so ausformuliert. Man könnte da aber auch einen Absatz 
herausstreichen, der Ihnen nicht gefällt. Herr Wintermeyer, Sie hatten angedeutet, es 
solle da nicht die Formulierung enthalten sein, dass sich drei Fraktionen das Obleu-
tepapier bereits zu Eigen gemacht haben. Das ist nicht unser Punkt. Vielmehr ist un-
ser Punkt ein anderer. Wenn Sie der Änderung zustimmen, dass es sich praktisch 
um ein Zwischenergebnis handelt, um einen engen möglichen Kompromisskorridor, 
der jetzt in einem offenen Verfahren diskutiert werden kann – wobei die Arbeit der 
Enquetekommission ausgesetzt würde –, dann könnten wir uns auf dieser Basis die-
sem Zwischenergebnis anschließen. Wir würden dann nämlich nicht in die Schwie-
rigkeit geraten, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der praktisch unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit erarbeitet wurde. Ich denke, es stünde allen Parteien gut an, ein sol-
ches Verfahren zu wählen. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Dazu könnte ich viel sagen. Das lasse ich jetzt aber mit Blick auf 
die Zeit. Ich möchte aber einem widersprechen. Sie erwecken den Eindruck, diejeni-
gen, die dieses Papier gutheißen und bekannt geben werden, wollten sich der öffent-
lichen Diskussion entziehen. Das ist nicht der Fall. Sie haben völlig Recht. Am An-
fang haben wir die Frage, wie wir die Öffentlichkeit einbeziehen sollen, sehr kontro-
vers und sehr intensiv diskutiert. Aber dann, zu einer bestimmten Zeit, kamen wir zu 
dem Punkt, an dem wir gesagt haben: Jetzt gucken wir einmal, wie der kleinste ge-
meinsame Nenner aussehen könnte. – Das sage ich jetzt ganz ohne Wertung. Das 
waren zehn Punkte. Wir vier waren dann der Auffassung, dass das die Punkte sind, 
die wir im Detail erörtern wollten. Dazu gibt es jetzt ein Ergebnis. 
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Jetzt ist es eine Frage der Solidarität, ob wir in der öffentlichen Diskussion gemein-
sam sagen: Das ist der Kompromiss, den wir gemeinsam erarbeitet haben, der soll 
jetzt diskutiert werden. 
 
Wenn wir einen anderen Weg gegangen wären, wären wir möglicherweise zu dem 
Ergebnis gekommen, dass es um 70 Änderungsvorschläge und eine ganze Reihe 
Ergänzungen geht. Möglicherweise wären Sie oder auch andere dann zu der Auffas-
sung gelangt, dass das vom Einsetzungsbeschluss nicht ausreichend abgedeckt ist. 
Dann wären wir vielleicht zu dem Ergebnis gekommen, dem Landtag zu berichten: 
Es tut uns furchtbar Leid, aber wir haben einen solch großen Änderungsbedarf gese-
hen, dass sich das im Rahmen dieser Enquetekommission nicht mehr machen lässt, 
da benötigen wir eine verfassungsgebende Versammlung. – Aber genau diesen Weg 
sind wir nicht gegangen. 
 
Wir werden in eine öffentliche und kontroverse Debatte gehen. Es geht dabei um die 
Frage, ob sich jemand in diesen Kompromiss einbinden lässt oder ob er sich nicht 
einbinden lässt. Meine erste Interpretation Ihrer Einlassungen, die ich genauer stu-
dieren werde, ist, dass ich verstanden habe oder glaube, es so verstehen zu müs-
sen, dass in Ihrer Rede die Argumentation enthalten ist, warum man bestimmte ma-
terielle Dinge eigentlich nicht haben will. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich habe den Eindruck, dass wir möglicherweise doch 
näher zusammen sind, als wir denken. Wenn ich die Vertreterinnen der SPD richtig 
verstanden habe, dann haben sie angekündigt, sie könnten diesem Papier zustim-
men, wenn wir uns darauf verständigen, dass vor der Vorlage eines Gesetzentwurfs 
eine Diskussion in der Öffentlichkeit dazu geführt wird. Falls es so wäre, möchte ich 
in diesem Zusammenhang auf eines hinweisen: Das, was wir hier vorliegen haben, 
ist kein Gesetzentwurf. Natürlich wird auf der Grundlage des Arbeitsergebnisses der 
Enquetekommission irgendwann einmal ein Gesetzentwurf erarbeitet werden müs-
sen. Wenn es gut läuft, wird er vielleicht gemeinsam von allen Fraktionen erarbeitet 
werden. Nachdem wir das heute der Öffentlichkeit präsentiert haben werden, wird 
darüber natürlich in der Öffentlichkeit eine Diskussion geführt werden müssen. Ich 
habe auch kein Problem damit, anzubieten, mit denjenigen darüber zu reden, die mit 
mir darüber reden möchten. 
 
Vielleicht könnten wir uns darauf verständigen, dass wir das nicht als Ergebnis der 
Obleutegespräche ansehen, sondern dass wir das als Ergebnis der Arbeit der En-
quetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung verstehen, dass wir aber 
sagen, dass vor Erarbeitung eines Gesetzentwurfs auf dieser Grundlage darüber ei-
ne Diskussion in der Öffentlichkeit geführt werden soll. Vielleicht könnten wir dadurch 
Gemeinsamkeit hinkriegen. Ich weiß nicht, ob das der SPD-Fraktion die Zustimmung 
ermöglichen könnte. 
 
 
Vorsitzender: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich müsste dann 
schlichtweg vom Verfahren her über die beiden Anträge der SPD-Fraktion abstim-
men lassen. 
 

(Nancy Faeser: Wenn Sie dem zustimmen, stimmen wir zu! Das haben wir ge-
sagt!) 
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Gibt es weiteren Klärungsbedarf? 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Wintermeyer, die Anträge sind ernst gemeint. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Gut, dann stimmen wir darüber ab!) 
 

Wir haben uns wirklich Mühe gemacht, sie zu formulieren. Ich muss da noch einmal 
nachfragen. An welcher Stelle können Sie diesen Anträgen nicht folgen? Wenn Sie 
den Anträgen zustimmen könnten, würde die SPD zustimmen, das Papier, das vor-
liegt, als Zwischenergebnis anzuerkennen. Man könnte es dann zur Grundlage für 
eine in der Öffentlichkeit geführte Diskussion während des Zeitraums machen, in 
dem die Arbeit der Enquetekommission ausgesetzt ist. Das würden Sie dann prak-
tisch übernehmen. Dann sind wir aber bei Ihnen und beteiligen uns an der Abstim-
mung. Wir würden dann diesem um diesen Punkt ergänzten Zwischenergebnis zu-
stimmen. Es würde dann da stehen: 
 

Eine abschließende Positionierung der Enquetekommission zu den erzielten 
„Zwischenergebnissen“ sollte daher erst im Anschluss an diesen öffentlichen 
Diskussionsprozess vorgenommen werden. 

 
Dann sind wir alle beisammen. Damit ist der Aufruf nach Solidarität in einen konkre-
ten Vorschlag gegossen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Frau Pauly-Bender, wir werden heute kein Zwischenergeb-
nis beschließen. Vielmehr werden wir heute inhaltlich das beschließen, was die En-
quetekommission dem Hessischen Landtag vorschlagen wird. 
 
Was der Hessische Landtag daraus macht, ist seine Sache. Wir können hier ge-
meinsam beschließen, dass das inhaltlich das Ergebnis der Enquetekommission ist – 
ich meine das, was als Kompromissvorschlag vorliegt – und wir bis zur Einbringung 
in ein Gesetzgebungsverfahren von mir aus gerne eine in der Öffentlichkeit geführte 
Diskussion aller vier Fraktionen des Hessischen Landtags machen können. Damit 
hätte ich keine Probleme. 
 
Wir werden heute aber ein Ergebnis und kein Zwischenergebnis beschließen. Darauf 
lege ich Wert. Darin besteht wahrscheinlich der Dissens, der zwischen Ihrem Papier 
und unserer Auffassung besteht. 
 

(Dr. Judith-Pauly Bender: Nein! Lesen Sie bitte den vierten Absatz! – Abg. Axel 
Wintermeyer: Wie bitte?) 

 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Nur noch einmal zur Richtigstellung will ich Folgen-
des sagen. Es soll hier nicht unterschlagen werden – darauf legen Sie doch auch 
Wert, das kann ich auch gut verstehen –, dass sich die Fraktionen der CDU, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der FDP dieses Ergebnis bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt zu eigen gemacht haben. Das ist doch auch nichts, was man nicht ausdrü-
cken könnte. Das steht in dem Antrag drinnen. 
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Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich möchte noch einmal versuchen, einen Kompromiss-
vorschlag zu unterbreiten. Vielleicht könnten wir es so fassen, dass wir aus Ihrem 
ersten Satz der Einleitungspassage einfach die Worte „Obleutegespräche, im Rah-
men der“ streichen. Dann würde der erste Satz lauten: 
 

Der nachfolgende Text beinhaltet das Ergebnis der Enquetekommission zur Re-
form der Hessischen Verfassung. 
 

Von mir aus kann dann der Satz, in dem von dem „engen möglichen Kompromisskor-
ridor“ gesprochen wird, stehen bleiben, obwohl ich ihn sprachlich nicht sehr schön 
finde. Aber von der Sache her ist er unschädlich. 
 
Den Absatz, bei dem es um die Zustimmung der Fraktionen zu den Ergebnissen 
geht, würde ich gerne herausgenommen sehen. Denn formal ist es natürlich so, dass 
die Fraktionen das Ergebnis der Arbeit der Enquetekommission erst bewerten, wenn 
es vorliegt. Natürlich haben wir vorab in unseren Fraktionen um Zustimmung gewor-
ben. Das, was wir hier präsentieren, entspricht dem auch. Aber formal ist es so, dass 
das umgekehrt ist, und ich der Arbeit der Fraktionen auch ungern vorgreifen will. 
 
Im letzten Absatz würde ich gerne die Worte „eine abschließende Positionierung der 
Enquetekommission zu den erzielten ‚Zwischenergebnissen’“ ersetzen. Ich würde für 
diesen letzten Satz einfach vorschlagen: 
 

Die Erarbeitung eines Gesetzentwurfs sollte daher erst im Anschluss an diesen 
öffentlichen Diskussionsprozess vorgenommen werden. 

 
 
Vorsitzender: Ich sehe Kopfschütteln seitens der Mitglieder der SPD-Fraktion. Das 
heißt, dass das von der SPD-Fraktion nicht übernommen wird. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Da muss ich jetzt erst einmal nachfragen. Bislang 
war es die ganze Zeit so, dass die Fraktionen gerade Wert auf das gelegt haben, 
was in Abs. 4 unseres Antrags erwähnt wird, nämlich dass ihre Fraktionen jeweils 
zugestimmt haben. Deshalb denke ich, das müsste eigentlich schon stehen bleiben. 
 
Ich sehe jetzt eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass wir abschnittsweise abstim-
men. Das könnten wir machen, wenn Herr Dr. Jürgens das wünscht. Aber ansonsten 
müsste vorgetragen werden, an welcher Stelle das irgendwie zu weit geht oder nicht 
das wiedergibt, was ausgedrückt werden sollte. Ich bin da jetzt etwas irritiert. 
 
Die SPD-Fraktion macht noch einmal folgendes Angebot: Wenn Sie sich bereit erklä-
ren, unseren Antrag so mitzutragen – ich glaube, da wird niemandem zu nahe getre-
ten –, dann haben die CDU, die FDP und die GRÜNEN die Gelegenheit, zu sagen: 
Das ist für uns das Obleutepapier. – Wir können auch gerne ergänzen: von dem wir 
bereits heute wissen, dass wir auf dessen Grundlage einen Gesetzentwurf anfertigen 
wollen. 
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(Abg. Axel Wintermeyer: Dann muss die SPD aber dabei sein! Dann müssen 
Sie dabei sein!) 
 

Andernfalls muss Ihnen klar sein, dass Sie leider verhindern, dass wir dem Aufruf 
des Herrn Posch zur Solidarität folgen. Schade. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Wir verhindern gar nichts!) 
 
 
Abg. Dieter Posch: Die Frage lautet: Stimmt die SPD-Fraktion diesem Papier der 
Obleute zu oder nicht? – Diese Frage muss beantwortet werden. Alles andere ist se-
kundär. Die Tatsache, dass das Ergebnis der Enquetekommission ist, ergibt sich aus 
der Beschlussfassung, mit der wir sagen: Das ist das Papier der Enquetekommissi-
on. Das brauche ich, bitte schön, nicht noch einmal zu formulieren. 
 

Themen und Umfang spiegeln den „engen möglichen Kompromisskorridor“ wi-
der, ... 

 
Das brauchen wir nicht zu beschließen. Denn dass es sich um ein Kompromisspapier 
handelt, ergibt sich aus der Natur der Sache. Das ist einem Beschluss überhaupt 
nicht zugänglich. 
 
Dass sich die Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP dieses 
Obleutepapier zu Eigen gemacht hätten, kann nicht das Ergebnis sein. Vielmehr 
handelt es sich um das gemeinsam erzielte Ergebnis der Enquetekommission. 
 
Insofern gibt es für mich da überhaupt keinen Beschlussbedarf. Sie haben da etwas 
formuliert, um auf diese Art und Weise eine Interpretationsmöglichkeit zu bekommen. 
Die ganze Ziff. 1 ist so überflüssig wie ein Kropf. Denn es ist völlig selbstverständlich, 
dass es eine in der Öffentlichkeit geführte Diskussion und einen in der Öffentlichkeit 
geführten Diskurs über dieses Papier geben wird. Da wird es auch manche geben, 
die sagen: Die haben aber nicht viel zustande gebracht. – Es wird ganz unterschied-
liche Interpretationen geben. Es wird also eine Diskussion in der Öffentlichkeit statt-
finden. Es wird auch einen Gesetzentwurf geben, der einer öffentlichen Anhörung 
zugänglich gemacht werden wird. Die öffentliche Auseinandersetzung wird also statt-
finden. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Posch, Sie haben vorhin die Chancen betont, 
die die Enquetekommission hat. Diese Chancen würden wir verspielen, wenn wir hier 
nicht noch einmal zusammenkämen, nachdem das Zwischenergebnis in der Öffent-
lichkeit beraten wurde. Das ist unser Argument. Das ist unsere Position. Es werden 
hier keine Argumente für das Verhalten der SPD-Fraktion gesucht. Vielmehr ist sehr 
schade, dass Sie uns jetzt so alleine stehen lassen. Wir sind als SPD-Fraktion der 
Auffassung, dass man gemeinsam über diese Zwischenergebnisse abstimmen könn-
te. Natürlich liegen Zwischenergebnisse auf dem Tisch. Sie existieren. Diese können 
dann in einer Diskussion mit der Öffentlichkeit beraten werden. Danach könnten die 
Obleute in der Enquetekommission wieder zusammenkommen und die Chancen 
nutzen, die diese Enquetekommission bietet. Wir könnten uns dann überlegen, zu 
welchem gemeinsamen Gesetzentwurf wir im Rahmen dieses Zwischenergebnisses 
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kommen können. Das ist gerade die Chance, die die Enquetekommission bietet, um 
zusammenzubleiben. 
 
 
Vorsitzender: Ich gehe davon aus, dass kein Interpretationsbedarf mehr zu den bei-
den Anträgen besteht, und komme deshalb zur Abstimmung. 
 

Wer Ziff. 1 des Antrags der SPD-Fraktion zustimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Das sind die Mitglieder der Frak-
tionen der CDU und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Herr Posch hat 
auch dagegen gestimmt. Damit ist Ziff. 1 abgelehnt. 
 
Wer stimmt Ziff. 2 des Antrags der SPD-Fraktion zu? – Das sind die Mit-
glieder der SPD-Fraktion. – Wer stimmt dagegen? – Das sind die Vertreter 
der anderen drei Fraktionen. Damit ist auch dieser Antrag abgelehnt. 
 
Meine Damen und Herren, ich komme dann zur Abstimmung über den 
vorgelegten Kommissionsvorschlag. So ist er hier betitelt. Darf ich ihn wei-
terhin so nennen? – Wir kommen damit zur Abstimmung über den Kom-
missionsvorschlag. Wer dem Kommissionsvorschlag in dieser Form zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Mit-
glieder der Fraktionen der CDU, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN. – Wer stimmt dagegen? – Das ist niemand. – Wer enthält sich 
der Stimme? – Es enthält sich auch niemand bei der Abstimmung. – Die 
Mitglieder der SPD-Fraktion haben sich an diesem Abstimmungsverfahren 
nicht beteiligt. 
 

Ich werfe den Blick auf die Uhr. Vielleicht wissen das einige Mitglieder dieser Enque-
tekommission nicht. Wir haben für 12.30 Uhr eine Pressekonferenz vorgesehen, in 
der wir die Ergebnisse des gegenwärtigen Beratungsstandes mitteilen wollen. Das 
wollte ich als Hinweis für Sie alle geben, dass wir 12.30 Uhr als Ziel für das Ende 
unserer Beratungen ansehen sollten. 
 
Wir kommen damit zu 
 
 
 
Punkt 2: 
 
Verfahren „Abschlussbericht“ 
 
 
Durch die Beschlussfassung, die wir zuvor gemacht haben, bleiben wir in einem sehr 
engen zeitlichen Korridor. Ich möchte kurz berichten, was die Obleute vorschlagen, 
die sich heute Morgen zur Vorbereitung der Sitzung dieser Enquetekommission ge-
troffen haben. Am 16. Februar 2005 soll der Abschlussbericht in einer ersten Fas-
sung vorliegen. In einer Sitzung am 22. Februar 2005 – das ist ein Plenartag –, die 
ab 18 Uhr stattfinden soll, sollen wir dann den Abschlussbericht gemeinsam entge-
gennehmen und verabschieden. Das ist von den Terminen her jetzt so vorgesehen. 
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Ich weise darauf hin, dass man bei der Anfertigung des Abschlussberichtes ein klei-
nes Problem berücksichtigen muss. Dazu bitte ich Sie auch, abzustimmen. Es geht 
um den Umgang mit den Materialien und der Protokolle der bisher stattgefundenen 
nichtöffentlichen Sitzungen. Ich glaube, die Obleute waren sich einig, dass wir das 
nicht sehr eng auslegen sollten. 
 

Vielmehr sollten wir auch Inhalte der Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen 
zum Gegenstand des Abschlussberichtes machen dürfen. Ich erbitte, dar-
über abzustimmen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Für Letzteres 
stimmt niemand. Damit ist das also einstimmig so beschlossen. 
 

Frau Reitzmann macht darauf aufmerksam, dass das auch für die Synopse gilt, die 
wir gemeinsam erstellt haben. Das heißt, es geht da um die jeweiligen Vorschläge 
der Fraktionen hinsichtlich des Änderungsbedarfs. Sie erinnern sich: Im Juli 2004 lag 
die komplette Synopse dann vor. 
 
Ich halte fest, dass auch das Gegenstand des Abschlussberichts sein kann. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Sind das alle Unterlagen, die dem Abschlussbericht 
beigefügt werden? 
 
Wir sollten vielleicht der Fairness halber noch klären, wie wir das zu verstehen ha-
ben. Wird auch die ursprüngliche, die erste Synopse des Abschlussberichts werden? 
 
 
Vorsitzender: Das hatte ich gerade gesagt. Ich meinte die Synopse, in der der kom-
plette Änderungsbedarf niedergelegt ist, den alle vier Fraktionen gesehen haben. 
 
Ich möchte noch einmal Folgendes ergänzen: Es war immer auch von Protokollnoti-
zen die Rede. Ich möchte ausdrücklich noch einmal den Hinweis geben, dass alle 
vier Fraktionen Gelegenheit haben, bestimmte Positionen auch in Form von Proto-
kollnotizen darzulegen. 
 
Dazu gehört auch – ich spreche das extra noch einmal an, damit das auch vermerkt 
ist –, dass uns der Einsetzungsbeschluss auffordert, die Ergebnisse der letzten En-
quetekommission mit aufzugreifen. In den Protokollnotizen sollte deshalb auf jeden 
Fall dargelegt werden, wie wir mit den Ergebnissen der letzten Enquetekommission 
verfahren sind. Es geht darum, mitzuteilen, dass die Enquetekommission zur Reform 
der Hessischen Verfassung nicht übersehen hat, dass sie durch den Einsetzungsbe-
schluss aufgefordert war, sich dazu zu positionieren. In den Protokollnotizen sollte 
dazu zumindest ein entsprechender Vermerk auftauchen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Das ist alles völlig d’accord. 
 
Bei dem Abschlussbericht wird es so sein, dass im ersten Teil die Genesis der Bera-
tungen dargestellt werden wird. Das ist jetzt weniger politisch wichtig. Das ist mehr 
für nachfolgende Generationen an Juristen wichtig, die sich damit vielleicht einmal 
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auseinander setzen. Insofern habe ich keine Probleme damit, wenn da größtmögli-
che Öffentlichkeit hergestellt wird. 
 
Im zweiten Teil wird das Ergebnis der Beratungen dargestellt. 
 
Im dritten Teil wird es um die Abstimmungsmodalitäten gehen. 
 
Das sind so die Punkte. 
 
Mit Erlaubnis des Herrn Vorsitzenden darf ich sagen, dass wir unter Umständen noch 
einmal die offenen Fragen am Rande des nächsten Plenums unter den Obleuten 
besprechen sollten, damit wir es uns so angenehm wie möglich machen können. 
 
 
Vorsitzender: Besteht bei Ihnen zu Tagesordnungspunkt 2 noch Beratungsbedarf? – 
Das ist nicht der Fall. 
 
 
MinRin Reitzmann: Wir hatten vorhin überlegt, zu beschließen, dass es den Obleu-
ten und uns obliegt, nächste Woche einen Modus Vivendi für die Gestaltung des Ab-
schlussberichts zu erlangen. Es wäre schön, wenn wir uns darauf verständigen könn-
ten. 
 
 
Vorsitzender: Wir werden uns am Rande des nächsten Plenums noch einmal mit 
den Obleuten treffen. Wir werden rechtzeitig zum 16. Februar 2005 einen entspre-
chenden Vorschlag präsentieren. 
 
Wir kommen damit zu 
 
 
 
Punkt 3: 
 

Beratung über mögliche Gesetzgebungsverfahren 
 
 
Wenn wir bei dem Verfahren bleiben, das im Moment beschlossen ist, dann werden 
wir am 16. Februar 2005 einen Abschlussbericht haben. Dieser Abschlussbericht 
wird dann im Landtag vorgestellt werden. Dazu wird es eine Debatte geben. Ich gehe 
davon aus, dass dann die Fraktionen schlichtweg ein Gesetzgebungsverfahren wer-
den einleiten müssen. Es muss darüber beraten werden, in welcher Form das dann 
geschieht. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Dem stimme ich zu. Darüber hatten wir auch schon ge-
sprochen. 
 
Ich wollte nur schon einmal auf etwas hinweisen. Das hängt auch mit der Thematik 
unter Tagesordnungspunkt 4 zusammen. Wir können das am 16. Februar 2005 noch 
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einmal miteinander diskutieren. Das Gleiche gilt auch für die Abstimmungsverfahren. 
Dazu würde ich jetzt gleich noch gerne einen Antrag stellen. 
 
 
Vorsitzender: Wir kommen damit zu 
 
 
 
Punkt 4: 
 
Beratung über mögliche Abstimmungsverfahren 
 
 
Ich erlaube mir an dieser Stelle, etwas mit anzusprechen, was eigentlich unter Ta-
gesordnungspunkt Verschiedenes auftauchen sollte. Das betrifft schlicht die weitere 
Mitarbeit unserer Sachverständigen. Die Fraktionen hätten es selbstverständlich ger-
ne, dass sie weiterhin für uns tätig sind. Wir schlagen vor – wenn ich von „wir“ rede, 
dann meine ich die Obleute und mich, also die, die das vorhin kurz vorbereitet ha-
ben –, dass wir ihr Mandat zumindest um diese zwei Monate verlängern dürfen, also 
bis Februar 2005, bis die abschließenden Beratungen stattgefunden haben. Wir set-
zen auf ihre Mithilfe bei der Beratung über die möglichen Abstimmungsverfahren. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich möchte den Vorschlag machen, den wir auch erörtert 
haben, demzufolge die Sachverständigen der vier Fraktionen gebeten werden, für 
die Sitzung am 16. Februar 2005 auf der Grundlage der jetzt inhaltlich festgelegten 
und beschlossenen Änderungsvorschläge einen gemeinsamen Vorschlag vorzule-
gen, wie abgestimmt werden kann. Der Vorschlag müsste natürlich schon ein biss-
chen früher da sein. Darüber hatten wir schon einmal miteinander diskutiert. Ich 
möchte an das Beispiel von Herrn Prof. Stolleis erinnern, der sagte, das könne man 
nach dem Parteitagsprinzip machen. Der Begriff „Parteitagsprinzip“ ist jetzt meine 
Auslegung. Es soll besagen: Ich stimme für alles, was ich nicht gestrichen habe. – Es 
wäre sinnvoll, wenn alle vier Sachverständigen miteinander in Kontakt träten und ei-
nen gemeinsamen Vorschlag machen würden, wie abgestimmt werden soll. Denn ich 
glaube, es wäre gut und notwendig, dass die Enquetekommission dem Hessischen 
Landtag Vorstellungen dazu mitteilt. Wahrscheinlich sollte das nicht alles in Einzel-
abstimmungen abgehandelt werden, sondern man sollte möglicherweise Pakete bil-
den, die man dann auf einem Stimmzettel wiedergeben könnte. Das war diese Dis-
kussion. Ich würde darum bitten, dass wir das den Sachverständigen anheim stellen 
und sie bitten, Ende Januar 2005 oder Anfang Februar 2005 einen entsprechenden 
Vorschlag zu machen. 
 
Gleichzeitig darf ich mir noch erlauben, auch wenn wir es sonst unter Tagesord-
nungspunkt Verschiedenes beschlossen hätten, darum zu bitten, dass von unserer 
Seite aus auch noch beschlossen wird, die Vergütung der Sachverständigen auf-
grund der Situation, dass sie im Januar und Februar 2005 für uns noch tätig sein 
werden, um diesen Zeitraum zu verlängern. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Ich hatte das vorhin in der Obleutebesprechung bereits erwähnt 
und will das jetzt auch noch einmal tun. Herr Prof. Stolleis hat dazu einen Vorschlag 
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unterbreitet. Vielleicht kann der zum Gegenstand des Protokolls gemacht werden, 
damit die anderen Sachverständigen ihn so schnell wie möglich bekommen. Das 
könnte dann bis hin zu einem Formulierungsvorschlag gehen. 
 
Zweitens. Herr Quanz, auch darüber sollten wir noch einmal sprechen. Nicht alle 
Sachverständigen haben sich bereits jede Formulierung angesehen. Vielleicht sollten 
wir in den nächsten Tagen und Wochen Anregungen der Sachverständigen zur exak-
ten Formulierung einbauen können. 
 
 
Vorsitzender: Herr Posch, ich will das an dieser Stelle weder befürworten noch in-
frage stellen. Spätestens aber während des Gesetzgebungsverfahrens wird diese 
Arbeit zu leisten sein. Selbstverständlich könnte das auch für den Abschlussbericht 
hilfreich sein. Das wird sicherlich in den vorbereitenden Gesprächen dann auch noch 
einmal aufgegriffen werden. Aber spätestens im Gesetzgebungsverfahren wird das 
natürlich notwendig sein. 
 

Meine Damen und Herren, damit würde ich noch feststellen dürfen, dass 
wir das, was Herr Wintermeyer gesagt hat, formell beschließen. Ich werde 
dem Präsidenten des Landtags anschreiben und kurz mitteilen, dass wir 
den Abschlussbericht zum 31. Dezember 2004 noch nicht fertig haben 
werden, dass er aber im Februar 2005 vorliegen wird. Ich werde ihm mit-
teilen, dass die Beratungen zu Ende geführt sind, dass aber die Herstel-
lung des Berichtes noch zwei Monate dauern wird. Ich werde ferner mittei-
len, dass wir deshalb darum bitten, dass das Mandat der Sachverständi-
gen für diese zwei Monate auf der bisherigen Grundlage verlängert wird. 
 
Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer stimmt da-
gegen? – Wer enthält sich der Stimme? – Dann ist das einstimmig so be-
schlossen. 
 

Wir kommen damit zu 
 
 
 
Punkt 5: 
 
Verschiedenes 
 
 
Ich habe meinen Laufzettel abgearbeitet. Haben Sie unter Tagesordnungspunkt Ver-
schiedenes noch etwas? – Das ist nicht der Fall.  
 
Ich darf mich bei allen für die heutige Beratung bedanken. Die Obleute und ich wer-
den uns dann zur Pressekonferenz begeben. Ihnen allen wünsche ich ein schönes 
Wochenende. Mit guter Kondition und Ausdauer werden wir uns dann am Montag 
hier wieder sehen. 
 
Den Sachverständigen möchte ich noch einmal sagen: danke schön. 
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Vorsitzender: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ins-
besondere heiße ich die beiden Sachverständigen, Frau Dr. Cancik und Herrn Prof. 
Wieland, herzlich willkommen. Herr Prof. Kahl hat sich entschuldigt. Von Herrn Prof. 
Stolleis liegt mir keine Nachricht vor; vielleicht wird er noch kommen. Ich begrüße eben-
falls Herrn Dr. Günther von der Staatskanzlei und Herrn Hannappel, den Landeswahllei-
ter. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Tagesordnung ist Ihnen rechtzeitig zugegangen. 
Haben Sie Änderungswünsche zur Tagesordnung? – Herr Wintermeyer. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich habe keinen Änderungswunsch, sondern ich möchte eine 
Anregung geben. Wir wollen über die Abstimmungsmodalitäten sprechen; deshalb sind 
die Sachverständigen anwesend. Wenn wir über den Abschlussbericht beraten, müssen 
wir uns eigentlich auch mit den Abstimmungsmodalitäten befassen. Daher empfehle ich 
– darüber kann man nachdenken –, zuerst über das Abstimmungsverfahren zu diskutie-
ren. Dann hätten die Sachverständigen die Möglichkeit, zu gehen, wenn wir nachher 
nur über Formalien sprechen. 
 
 
Vorsitzender: Ich gehe davon aus, dass wir die Punkte 1 und 2 zusammen beraten, 
weil die Abstimmungsmodi ein Teil des Abschlussberichts sind. Das geht nahtlos inein-
ander über. – Frau Dr. Pauly-Bender. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Wir ha-
ben einen Wunsch; allerdings gilt das nur unter der Voraussetzung, dass heute Be-
schlüsse gefasst werden sollen. Ist das der Fall? 
 
 
Vorsitzender: Ich gehe im Moment davon aus, dass heute – so ist es definiert – bera-
ten wird und dass die endgültige Beschlussfassung über den Abschlussbericht erst in 
der Sitzung am 2. März stattfindet, zumal der Abschlussbericht auch das Sondervotum 
der SPD enthalten soll. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Dann habe ich nur die Frage, ob heute auch keine 
Teilbeschlüsse gefasst werden sollen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Wir haben in der letzten Obleuterunde darüber gesprochen  
– deshalb verwundert mich die Frage, die jetzt gestellt worden ist –, dass wir in der Sit-
zung am 2. März abschließend über den Abschlussbericht der Enquetekommission be-
finden. Darum ging es auch bei der Frage nach der Erstellung des Protokolls der heuti-
gen Sitzung. Aber ich denke – das ist keine inhaltliche Diskussion, Frau Kollegin –, dass 
wir uns der Frage nach dem Abstimmungsverfahren heute zumindest annähern müss-
ten. Eine solche Annäherung sollte heute stattfinden, da wir in der nächsten Sitzung 
über den vorliegenden Abschlussbericht in toto abstimmen wollen. 
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Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Dann möchte ich den Vorsitzenden bitten, uns im 
Rahmen der Tagesordnung Gelegenheit zu geben, noch einmal auf unseren Antrag, 
Drucks. 16/3519, zurückzukommen. Wir haben in dieser Enquetekommission die Situa-
tion, dass, wenn man es in ein Verhältnis zu den vielen Obleutegesprächen setzt, zu 
den Fragen, die die Obleute – auch streitig – verhandeln, relativ wenig vorgetragen 
wird. Wir möchten also heute gerne über unseren Antrag, Drucks. 16/3519, sprechen 
und bitten um die Gelegenheit, darzulegen, dass die letzten Obleutegespräche nicht mit 
einem einstimmig gefassten Beschluss geendet haben. – Vielleicht haben Sie einen 
Vorschlag, an welcher Stelle wir das auf die Tagesordnung setzen können. 
 
 
Vorsitzender: Ich werde diesen Punkt im Rahmen der Beratung des Abschlussberichts 
mit behandeln lassen. Ich halte das für einen Teil der Beratung des Abschlussberichts. 
– Herr Wintermeyer. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich stimme diesem Vorschlag zu. Diese Frage wird auch im 
Zusammenhang mit dem Punkt E des Abschlussberichts, in dem es darum geht, welche 
Empfehlung wir geben, zu erörtern sein. Wir haben in dem Obleutegespräch auch dar-
über geredet, wie man noch mehr Öffentlichkeit und eine stärkere Transparenz herstel-
len kann. Es liegt – das wird sicherlich nachher auf den Tisch kommen – ein Entwurf für 
einen gemeinsamen Änderungsantrag zu dem Antrag der SPD vor. Daher können wir 
das, wie es der Herr Vorsitzende eben gesagt hat, in die Beratung über den Abschluss-
bericht mit aufnehmen. 
 
 
Vorsitzender: Ich vermute – ich sehe fragende Blicke –, dass Herr Wintermeyer den 
Antrag anspricht, den die SPD im nächsten Plenum einbringen möchte. Die Obleute 
haben den Wunsch geäußert, in Verbindung damit einen Änderungsantrag aufzurufen. 
Ich erlaube mir daher, diesen Entwurf für einen Änderungsantrag ebenfalls unter Punkt 
1 – Beratung über den Abschlussbericht – abschließend beraten zu lassen. 
 
Lassen Sie mich Herrn Prof. Stolleis begrüßen, bevor wir in die Beratung über Punkt 1 
eintreten. Außerdem möchte ich vorab ein dickes Dankeschön loswerden, und zwar 
zunächst einmal an die Sachverständigen, die uns auf die Bitte hin, Modi für ein Ab-
stimmungsverfahren zu definieren, in den letzten Tagen mit sehr viel Informationsmate-
rial versorgt haben. 
 
Meinen besonderen Dank möchte ich Frau Reitzmann und ihrer Mitarbeiterin – auch 
Herr Schon hat daran mitgearbeitet – für die Vorlage des Abschlussberichts ausspre-
chen. Das musste unter großem Zeitdruck geschehen. Dieser Abschlussbericht ist eine 
überaus gelungene Zusammenfassung unserer Arbeit. Er hat sehr viel Sonntagsarbeit 
erfordert, und am Abend durfte nicht auf die Uhr geschaut werden. Aber der Entwurf für 
den Abschlussbericht ist auch mit viel Fleiß und Kompetenz erstellt worden. Frau 
Reitzmann und Frau Caetani, vielen Dank dafür. 
 
 (Beifall) 
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Punkt 1: 
 
Beratung über den Abschlussbericht 
 
 
Vorsitzender: Der Abschlussbericht liegt Ihnen seit gestern schriftlich vor. Die Obleute 
konnten diesen Text per E-Mail schon einen Tag früher zur Kenntnis nehmen. Ich weiß, 
dass die Zeit nicht ausgereicht hat, um den Bericht vom Anfang bis zum Ende durchzu-
lesen. Gleichwohl müssen wir in die Beratung eintreten und uns darüber klar werden, 
wie wir weiter damit umgehen wollen. Ich darf um Wortmeldungen bitten. – Frau Dr. 
Pauly-Bender. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Die SPD-Fraktion schließt sich dem Dank an die Ver-
waltung an. Mit Sicherheit hat es sehr viele Arbeitsstunden gekostet, diesen Bericht zu 
erstellen. Es handelt sich ja um ein anspruchsvolles Produkt.  
 
Erste Bemerkung. Nichtsdestoweniger hatten wir Schwierigkeiten – darauf verweisen 
wir mit Blick auf die heutige Sitzung –, den Abschlussbericht binnen eines Tages durch-
zuarbeiten und seinen Inhalt mit den 400 Seiten Protokoll zu vergleichen. Wenn man 
Mitarbeiter lobt – dem wir uns gern anschließen –, muss man auch an die Mitarbeiter 
der SPD-Fraktion denken. Binnen eines Tages war es nicht möglich, das durchzuarbei-
ten. Deshalb muss all das, was heute dazu vorgetragen wird, unter einem großen Vor-
behalt stehen.  
 
Die zweite Bemerkung – ich mache sie, bevor unser Antrag im Plenum aufgerufen wird 
– richtet sich sozusagen an die Öffentlichkeit der Enquetekommission. Dass wir heute 
hier den Abschlussbericht beraten, liegt nicht im Sinne der SPD-Landtagsfraktion. Wir 
haben uns bereits in der Sitzung am 10.12.2004 dafür ausgesprochen, das Ergebnis 
der Arbeit der Enquetekommission bis heute lediglich als Zwischenergebnis zu betrach-
ten, um ein geordnetes Verfahren innerhalb der Enquetekommission sicherzustellen 
und dafür zu sorgen, dass das Versprechen der CDU-Fraktion, nichts ohne die anderen 
Fraktionen zu machen, eingehalten wird. Das war der Ausgangspunkt und hat unseren 
Fraktionsvorsitzenden veranlasst, den Einbringungsbeschluss zu unterschreiben. Er hat 
seine Unterschrift unter der Bedingung geleistet, dass das ein ernst zu nehmendes An-
gebot der CDU ist. 
 
Deshalb bedauern wir, dass heute über den Abschlussbericht beraten wird, und be-
trachten das als eine vertane Chance. Wir hoffen immer noch, dass das, was heute be-
raten wird, eine wirkliche Auseinandersetzung mit unserem Antrag für das Plenum, 
Drucks. 16/3519, nicht unmöglich macht, indem heute schon Fakten geschaffen wer-
den, sodass man bei der Beratung des Antrags mit dem Vorwurf kommen kann: Jetzt ist 
der Abschlussbericht schon so weit gediehen, die SPD hat sein Zustandekommen 
kommentarlos hingenommen, und deshalb können wir dem Antrag der SPD-Fraktion 
nicht zustimmen. 
 
Ich sage es noch einmal: Die SPD-Landtagsfraktion war daran interessiert, im Konsens 
mit allen anderen Fraktionen eine Überarbeitung der Hessischen Verfassung in Angriff 
zu nehmen. Das war die Introductio für unsere Arbeit, die Bedingung dafür, dass unser 
Fraktionsvorsitzender diesen interfraktionellen Antrag unterschrieben hat. Wir wün-
schen uns immer noch sehr, dass diejenigen, die damals mit unterschrieben haben, 
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sich an dieses Versprechen erinnern und einen Kompromiss ermöglichen. Die Hessi-
sche Verfassung hätte das verdient. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Erster Punkt. Bevor ich auf das eingehe, was Frau Pauly-
Bender gesagt hat – das fordert ein Eingehen heraus, und ich werde das in einem grö-
ßeren Umfang machen –, möchte ich nur auf eine formelle Angelegenheit hinweisen, 
nämlich darauf, dass Frau Birgit Zeimetz-Lorz nicht unter den CDU-Mitgliedern der En-
quetekommission aufgeführt ist. Ich bitte, Ihren Namen zu ergänzen. 
 
 (MinRin Claudia Reitzmann: Haben wir schon aufgenommen!) 
 
Zweiter Punkt. Ich denke, dass mit der heutigen Beratung des Abschlussberichts der 
SPD die Gelegenheit gegeben wird – wie sie das angekündigt hat –, ein Sondervotum 
zu formulieren. Insofern brauchen wir nicht bis zu der endgültigen Beschlussfassung am 
2. März zu warten. Vielmehr gehe ich davon aus, dass, wenn wir die Diskussion führen, 
die wir führen wollen, der SPD heute die Gelegenheit gegeben werden kann, auf der 
Basis der Diskussionsergebnisse ihr Sondervotum zu formulieren – wenn sie denn auf 
einem Sondervotum besteht. 
 
Dritter Punkt. Frau Pauly-Bender, man muss ehrlich bleiben. Seit dem 10.12.2004 ver-
suchen Sie, es so darzustellen, als ob die anderen Fraktionen, die in der Enquetekom-
mission mitwirken, gegen die SPD handelten. Lassen Sie mich Folgendes bewusst sa-
gen –  man wird langsam emotional; deswegen will ich mich etwas bremsen –: Tatsa-
che ist, dass die SPD-Fraktion bis zum 10. Dezember sehr konstruktiv mitgearbeitet 
hat, auch in den Obleutegesprächen. Wir alle sind daher davon ausgegangen, dass, 
wie es im Einsetzungsbeschluss heißt, eine konsensuale Findung erreicht werden kann, 
dass man also zwar keinen hundertprozentigen, aber doch einen größtmöglichen Kon-
sens erzielt. 
 
Wir haben in den Obleutegesprächen über vieles diskutiert, unter anderem auch über 
den Punkt, um den es hier – obwohl das nie richtig ausgesprochen wird – offensichtlich 
geht: das Thema Wirtschaftsverfassung, insbesondere Art. 29 HV. Ich erinnere daran, 
dass sich auch der DGB mit diesem Thema befasst hat – mit Ihnen, von Ihnen, Sie von 
ihm; das kann und will ich nicht beurteilen. Auch mit den uns vorliegenden Schreiben 
hat er uns dieses Thema näher gebracht. Dieses Thema wird also von Ihnen besonders 
stark bewertet.  
 
Wir haben – wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die einzelnen Sitzungen nennen – jedes 
Mal über dieses Thema gesprochen. Wir sind jedes Mal sehr konstruktiv an dieses 
Thema herangegangen und sind Ihnen – das werden Sie auch in dieser Sitzung sicher-
lich nicht leugnen – sehr weit entgegengekommen. Wir haben immer wieder versucht, 
bezüglich Art. 29 HV Kompromissvorschläge zu finden. Ich denke, dass bis zum 
10.12.2004 alle den Eindruck hatten, dass wir bezüglich Art. 29 HV zu einem Konsens 
kommen könnten.  
 
Dieser Konsens ist aus Gründen, die den meisten hier bekannt sind, nicht gewünscht. 
Seit diesem Zeitpunkt haben Sie völlig umgeswitcht. Jetzt versuchen Sie – wenn ich 
das einmal so ausdrücken darf –, die Arbeit der Enquetekommission zu behindern, in-
dem Sie sagen: Die anderen wollen etwas, was wir nicht wollen, und wir haben keine 
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Möglichkeit mehr, uns dort einzubringen; es gibt wenig Transparenz und Öffentlichkeit. 
– Ich brauche nicht all das, was Sie gesagt haben, zu wiederholen.  
 
Sie geben in dem Abschlussbericht, wenn es um die Beurteilung der bisherigen Arbeit 
geht – wir haben eine ganze Menge von Vorschlägen erarbeitet, die Frau Reizmann 
und ihre Kollegin dankenswerterweise dort zusammengefasst haben –, keine inhaltliche 
Bewertung ab, sondern Ihre Darstellung soll nur das Verhalten der SPD rechtfertigen. 
 
Ich möchte gern einiges anführen, denn die Protokolle sollen herausgegeben werden, 
damit das der Öffentlichkeit bekannt wird. Ich zitiere einen Satz aus dem Abschnitt 
„Qualitative Bewertung des Kompromisses“ auf Seite 110: „Es kann daher nicht einmal 
als Reform(-Ansatz) der Hessischen Verfassung betrachtet werden.“ Damit ist das ge-
meint, was wir vorgelegt haben. Ein weiterer Satz: „Dies ergibt sich vor allem aus der“  
– so erklären Sie das – „eher zufälligen Zusammenstellung der von CDU, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und der FDP favorisierten Änderungen.“ Ich frage mich, was Sie wäh-
rend der Beratungen und der Konsensgespräche im Rahmen der Obleuterunde ge-
macht haben. 
 
Das ist nichts Zufälliges, sondern es handelt sich um das, was wir innerhalb von einein-
halb Jahren in der Enquetekommission in intensiven Diskussionen erarbeitet haben. 
Diese Punkte sind nicht zufällig – das möchte ich bewusst und deutlich sagen –, son-
dern das ist der Minimalkonsens, den alle Parteien, exklusive der SPD ab dem 
10.12.2004, mitgetragen haben und hoffentlich auch weiterhin mittragen werden. Wenn 
Sie das weiterhin so scharf kommentieren wollen, wie es in dem uns vorliegenden Ent-
wurf für den Abschlussbericht der Fall ist, erweckt das in mir den Eindruck, dass Sie gar 
nicht mehr daran interessiert sind, einen Konsens zu finden. 
 
Einen weiteren Punkt möchte ich in diesem Zusammenhang aufgreifen. Sie haben er-
wähnt, dass sich die Fraktionsvorsitzenden auf irgendetwas geeinigt hätten. Vor den 
Sommerferien sind eine ganze Menge Vorschläge eingereicht worden. Ich brauche das 
nicht zu wiederholen; es waren insgesamt 200 Änderungsvorschläge. Im  Sommer fan-
den Gespräche statt. Ich habe selbst den Antrag erarbeitet – über den die Fraktionsvor-
sitzenden diskutiert haben –, die Arbeit der Enquetekommission zu beenden, weil die 
Vorschläge, die auf dem Tisch lagen, von ihrem Umfang her nicht mehr als eine kleine 
Reform der Hessischen Verfassung zu bezeichnen gewesen wären. Vielmehr hätte es 
sich um eine Totalreform der Hessischen Verfassung gehandelt. 
 
Sie haben vorhin Herrn Walter zitiert. Es haben Gespräche zwischen den Fraktionsvor-
sitzenden stattgefunden. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Dr. Jung, hat, basie-
rend auf meinem Antrag, vorgeschlagen, die Arbeit der Enquetekommission zu been-
den und der hessischen Öffentlichkeit darzulegen, dass das zu viel wäre und zu einer 
Totalreform der Hessischen Verfassung führen würde. Eine solche Totalreform wollen 
wir aber nicht; das haben wir immer gesagt. Gerade die SPD-Fraktion hat aber gesagt: 
Nein, wir beenden die Arbeit nicht, bevor wir verhandelt haben. – So lautete der Origi-
nalton SPD. 
 
Wenn Sie hier jetzt schreiben, das seien „zufällige Zusammenstellungen“, muss ich Ih-
nen, liebe Mitglieder der SPD-Fraktion, entgegnen: Das ist das Ergebnis der intensiven 
Verhandlungen, die wir in den Obleutegesprächen geführt haben, um dem Willen – den 
wir am Anfang alle hatten – , zu einem Kompromiss zu kommen, gerecht zu werden. 
Deswegen möchte ich noch einmal anmerken: Man soll ehrlich bleiben und nicht versu-
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chen, die Fakten umzudrehen. – So viel soll von meiner Seite aus dazu gesagt werden. 
Ich hoffe, dass mir das gelungen ist, ohne allzu emotional zu werden.  
 
Für meine Fraktion und für mich persönlich sage ich sehr deutlich: Wir hoffen noch, 
dass wir gemeinsam – das bedeutet auch: gemeinsam mit der SPD – eine Einigung 
herbeiführen können. Dazu dient ein Änderungsantrag zu Ihrem Antrag, der jetzt auf 
dem Tisch liegt. Wir haben ihn im letzten Obleutegespräch im Wiesbadener Rathaus  
– im Magistratssitzungszimmer – schon besprochen. Wenn ich mich recht erinnere  
– meine Kollegen mögen mich korrigieren –, hat die SPD die in diesem Änderungsan-
trag formulierte Idee, Voranhörungen durchzuführen, bevor es zu einem Gesetzge-
bungsverfahren kommt, sehr positiv aufgenommen. Wir sind damit auf die SPD zuge-
gangen. Ich denke, dass wir, wenn es um Transparenz und Beteiligung der Öffentlich-
keit geht, den Vorstellungen der SPD-Fraktion damit in einem hohen Maße entgegen-
kommen. 
 
Sie verlangen von uns, Kompromisse zu schließen. Wir gehen mit Ihnen Kompromisse 
ein. Bitte nehmen Sie diesen Kompromiss ernst. Das ist das, was wir alle machen wol-
len. Es kann aber nicht nur das gemacht werden, was die SPD will, sodass man sagen 
muss: Da wedelt der Schwanz mit dem Hund. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen und bedanke 
mich für diesen Berichtsentwurf. Es versteht sich von selbst, dass wir diesen Entwurf 
jetzt nicht abschließend beurteilen können. Ich teile die Auffassung, dass wir diese Auf-
gabe am 2. März endgültig erledigen sollten. 
 
Außerdem möchte ich die Bewertungen ansprechen, die in diesem Entwurf vorgenom-
men worden sind. Drei der vier Bewertungen ähneln sich, was die Struktur anbelangt. 
Die Bewertung der SPD ist für mich eigentlich keine Bewertung, sondern es handelt 
sich um ein Sondervotum, in dem – ich sage das einmal salopp – alles niedergemacht 
wird, was wir bis zum 10. Dezember gemeinsam erörtert haben. 
 
Ich bedauere außerordentlich, welche Formulierungen dort enthalten sind. Das will ich 
hier nur kurz sagen; einer deutlicheren Bewertung wird man das andernorts unterziehen 
müssen. Wenn Sie sagen, dass der Auftrag nicht erfüllt worden sei, muss ich Ihnen er-
widern, dass das schlicht und ergreifend falsch ist. Das Ergebnis, das wir erzielt haben, 
widerspricht keineswegs dem, was im Einsetzungsbeschluss steht. Ich sage ganz deut-
lich: Diese Aussage wird auch nicht dadurch wahrer, dass man hier immer wieder be-
tont, dass es sich um einen Mehrheitsbeschluss handelt. Derjenige, der an einer Ab-
stimmung nicht teilnimmt, kann das Ergebnis hinterher nicht gleich als Mehrheitsbe-
schluss bezeichnen. 
 
Ich finde das in höchstem Maße unerfreulich; denn ich glaube, dass wir uns in den ein-
einhalb Jahren unserer Arbeit sehr viel Mühe gegeben haben, und das unter Zurück-
stellung viel weiter gehender Vorstellungen. Ich erinnere nur an das, was ich für die 
FDP-Fraktion gesagt habe. Ich habe den Einsetzungsbeschluss sogar dahin gehend 
interpretiert, dass wir bis zu einer Totalrevision der Hessischen Verfassung gehen kön-
nen, allerdings immer mit der Maßgabe, dass das einvernehmlich geschieht. Nachdem 
das nicht geschehen ist, haben wir uns auf einen Minimalkonsens geeinigt.  
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Folgendes ärgert mich daran: Natürlich ist dieser Minimalkonsens in sich nicht ge-
schlossen, und natürlich werden wir uns der kritischen Frage ausgesetzt sehen, warum 
wir bestimmte Dinge nicht gemacht hätten. Ich war bereit, das für die FDP-Fraktion zu 
vertreten und zu sagen: Im Interesse einer Veränderung beschränken wir uns auf das, 
was im Moment konsensual erreicht werden kann. – Ich sage deutlich: Wenn in die in 
dieser Bewertung enthaltenen Formulierungen stehen bleiben, behalte ich mir vor, ein 
Sondervotum zu dem Verfahren abzugeben. Die Formulierungen, die in dem jetzigen 
Entwurf enthalten sind, zeugen nicht von Stil. Das wäre der Sache nicht dienlich. 
 
Herr Vorsitzender, ich bin der Meinung, eine Diskussion über den Inhalt des Berichts 
bringt uns heute nicht weiter. Wir sollten uns jetzt – oder so schnell wie möglich – über 
die Frage unterhalten: Gelingt das noch über die Anträge, die nächste Woche im Ple-
num behandelt werden sollen, oder gelingt das nicht? Falls es gelingt: Es liegen zwei 
Vorschläge dazu auf dem Tisch, zum einen der SPD-Antrag, der bereits eingebracht ist, 
und zum anderen der in einem Änderungsantrag formulierte Versuch, eine Verfahrens-
regelung zu schaffen, die dem Gedanken Rechnung trägt, über Anhörungen zu dem 
Ergebnis doch noch zu einer Lösung zu kommen.  
 
Wenn das nicht gelingt, müssen wir die Debatte im nächsten Plenum abwarten, um in 
der Sitzung am 2. März zum Ende zu kommen; denn jedes weitere Hinauszögern trägt 
nicht dazu bei, das Ansehen der Enquetekommission zu stärken, sondern führt eher 
dazu, das Ergebnis, das wir gemeinsam erzielt haben, zu relativieren. Dann werde ich 
jedoch für meine Fraktion darauf hinweisen, dass diese Relativierung durch eine einzige 
Fraktion bewirkt worden ist, nicht aber durch diejenigen, die ein gemeinsames Votum 
beschlossen haben. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich möchte eine kurze Bemerkung zu dem machen, 
was Herr Kollege Posch gesagt hat. Herr Posch, es geht der SPD-Fraktion darum, die 
Enquetekommission nach außen so darzustellen, dass sie ihrem Auftrag gerecht wer-
den kann. Eine Vorgehensweise nach dem Motto „Kurz und bündig“ erzeugt nicht au-
tomatisch Qualität. – Das ist unser Einstieg in die Bemerkungen, die ich jetzt an Herrn 
Wintermeyer richten möchte. 
 
Ich war etwas enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Kollege Wintermeyer 
mehr Mut gezeigt hätte, was die Verfahrensdezisionen anbelangt, die zwar in dem Ver-
handlungsprozess zwischen den Obleuten, aber nur manchmal in der gesamten Enque-
tekommission sichtbar geworden sind – die sehr stark von der absoluten Mehrheit der 
CDU-Fraktion geprägt ist, was für mich nicht per se etwas Böses ist, denn Demokratie 
ist Demokratie. Ich hätte mir mehr Mut gewünscht, diese Verfahrensdezisionen sichtbar 
zu machen. 
 
Ich komme zum ersten Punkt, der für die Beratung des Abschlussberichts ganz ent-
scheidend ist, den wir immer noch als Zwischenbericht zu betrachten wünschen. An-
ders als Herr Wintermeyer es dargestellt hat, haben wir nicht etwa unter vier Obleuten 
versucht, herauszufinden, was man aus dieser verfahrenen Situation machen kann, 
woraufhin dann jede Fraktion einen Vorschlag gemacht hat, welche Themen man in 
einem Paket zusammenschnüren könnte. Vielmehr begann die erste Sitzung damit  
– ich fand das nicht anstößig, sondern das entspricht den faktischen Mehrheitsverhält-
nissen –, dass die Mehrheitsfraktion des Hessischen Landtags ein Paket mit Vorschlä-
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gen auf den Tisch gelegt und gesagt hat: Wir verhandeln über dieses Paket, oder wir 
verhandeln nicht. 
 
Dieses Paket werden wir nicht mittragen – das gestatten wir uns allerdings –, da wir die 
politischen Überlegungen, die die Mehrheitsfraktion dazu bewogen haben, das Paket in 
dieser Form zu schnüren, nicht teilen. Wir haben eine Beurteilung formuliert, die aber 
heute nicht vorgetragen werden muss. Wir werden sie anderswo vortragen.  
 
Für uns hat dieses Paket den Charakter einer zufälligen Zusammenstellung angesichts 
der Tatsache, dass wir vier Positionsprofile der im Hessischen Landtag vertretenen de-
mokratischen Parteien hatten. Diese Positionsprofile enthielten sehr viele politische An-
liegen in Bezug auf die Hessische Verfassung. Deshalb bleiben wir dabei, dass es sich 
um eine sehr zufällige Zusammenstellung handelt. Wir stellen fest – das war in der 
Obleuterunde, ich weiß jetzt nicht, ob Frau Reitzmann das in den Bericht aufgenommen 
hat oder ob es der Berichterstatter, Herr Wintermeyer, noch in den Bericht aufnehmen 
wird –: Die CDU hat in der Obleuterunde ein Paket, und zwar dieses oder keines, zum 
Ausgangspunkt gemacht. – Das war die erste Dezision. 
 
Herr Wintermeyer, die zweite Dezision – eine Verfahrensdezision – war, dass wir Ob-
leute aufgefordert waren, in eine Sondierungsrunde einzutreten, nachdem wir erkannt 
hatten, dass die Positionsprofile so, wie sie auf dem Tisch lagen, keine Konsensfindung 
ermöglichten. Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens ist es normal, in einem 
solchen Fall eine Sondierungsrunde anzustrengen. Aber es geht um das, was aus die-
ser Sondierungsrunde im Laufe des Verfahrens wurde. Wir haben nicht nur vorher ge-
sagt – das ist im Protokoll ausgewiesen, auch wenn es in diesem Entwurf für den Ab-
schlussbericht nicht enthalten ist; das müssen wir nachher noch einmal besprechen –, 
dass wir uns nicht in eine Obleuterunde begeben möchten, die in einem noch kleineren 
Kreis und dazu völlig ohne parlamentarische Öffentlichkeit darüber berät, was an der 
Hessischen Verfassung geändert wird.  
 
Diese Sondierungsrunde – wir sind in eine Sondierungsrunde eingetreten – wurde dann 
zu einem Entscheidungsgremium umfunktioniert. Ich möchte an die Sachverständigen 
und die große Runde die Frage stellen: Hat es das in der Bundesrepublik je gegeben  
– und wenn ja, wo –, dass in einer Obleuterunde kurz über die Frage, was an einer Ver-
fassung zu ändern sei, geredet wurde, dass man dort eine Zusammenstellung verfasste 
und dann erklärte, das seien die Punkte, an denen die Verfassung zu ändern sei? – Ich 
glaube, dass es das in Deutschland noch nie gegeben hat. Das ist unsere Kritik. Herr 
Kollege, zu dieser Dezision sollte man auch stehen. 
 
Wir glauben, dass das Demokratiegebot unterschiedliche Funktionen hat. Nicht zuletzt 
besteht die Annahme – deshalb haben wir in Deutschland die Verfahrensrechte auch 
für die Parlamente –, dass in einem ordentlichen, guten, demokratischen Verfahren mit 
einem Feedback aus der Öffentlichkeit, das das Parlament aufnimmt, ein besseres Pro-
dukt entsteht, als wenn sich vier „Geheimräte“ zusammensetzen, ein Brainstorming ma-
chen und anschließend aus der la main beurteilen, ob die Entwürfe gut oder schlecht 
sind. 
 
Zur nächsten Verfahrensdezision – zu der man offen stehen sollte, wenn man sie ge-
troffen hat. Herr Wintermeyer, Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich das 
Verfahren bis zu diesem Punkt so entwickelt hat. Wir hoffen immer noch, dass sich das 
ändern lässt. Wir haben auf Anregung der Fraktion der GRÜNEN in den ersten Sitzun-
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gen der Enquetekommission ausführlich beratschlagt, wie wir die Arbeit der Enquete-
kommission an die Öffentlichkeit bringen. 
 
Herr Dr. Jürgens hat vorgeschlagen, sich an die Schulen zu wenden und zu dem The-
ma „Die Hessische Verfassung soll geändert werden“ Vorschläge einzureichen. Der 
nächste Vorschlag war, das Thema „Die Hessische Verfassung soll geändert werden“ 
ins Internet zu stellen und die Bürgerinnen und Bürger aufzufordern, Anregungen zu 
schicken. Ich weiß nicht, ob die Dialoge, die in den Kurzberichten der Kommissionssit-
zungen stehen, in dem Berichtsentwurf wiedergegeben werden. Wenn nicht, muss das 
geändert werden. 
 
In diesen Sitzungen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir regelmäßig öffentliche An-
hörungen organisieren bzw. öffentliche Sitzungen abhalten, wenn einzelne Sachstände 
auf der Tagesordnung stehen. Das einzige Produkt dieser Überlegung war – dabei blieb 
es dann –, eine öffentliche Anhörung zu der Frage, worin der historische Gehalt der 
Hessischen Verfassung besteht, zu veranstalten. Das war die einzige Anhörung.  
 
Es gab zwei weitere öffentliche Auftritte der Enquetekommission, bei denen Inhalte be-
handelt wurden. Es gab eine vom Vorsitzenden organisierte Veranstaltung. Darüber 
findet sich übrigens auch nichts in diesem Zwischenbericht; aber ich habe nicht alles 
studieren können. 
 
 (Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
– Was habe ich denn eben sagen wollen, Herr Wintermeyer?  
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Dass es nicht drinsteht, haben Sie gesagt!) 
 
– Was denn? Was habe ich gerade vermisst?  
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Die Anhörung, angeregt von Herrn Quanz!) 
 
– Nein, ich habe keine Anhörung erwähnen wollen. Sie haben mir gar nicht zugehört. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Ich verstehe das nicht ganz!) 
 
– Da kann ich Ihnen nicht helfen, Herr Wintermeyer. Das ist manchmal so. Aber ich 
möchte jetzt die Schärfe aus der Diskussion herausnehmen und meinen Satz zu Ende 
bringen. 
 
Der Herr Vorsitzende hat dafür gesorgt, dass wir auf dem Hessentag die Positionsprofi-
le der Parteien zu dem Thema Verfassung dargestellt haben. Wir haben auch eine ge-
meinsame Pressekonferenz durchgeführt. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Seite 8, dritter Absatz!) 
 
Das war alles an Öffentlichkeit. Wir bekamen kein echtes Feedback auf die Frage, was 
an den historischen Grundsubstanzen der Hessischen Verfassung geändert werden 
soll. Das steht noch aus. 
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Herr Posch, deswegen denke ich, dass wir unsere Meinung zu dem Zustandekommen 
dessen, was jetzt auf dem Tisch liegt, deutlich zum Ausdruck bringen können, und zwar 
an der Stelle, an der es eingerückt ist. Dass wir uns inhaltlich darauf einlassen, liegt in 
der Natur der Sache. Selbstverständlich gibt es dazu noch ein Sondervotum. Das alles 
muss hier heute nicht ausgetragen werden. 
 
Aber wir appellieren heute noch einmal an alle: Allen, die unterschrieben haben, ist die 
Zusage gemacht worden, dass nur alle vier vereinbaren, was geändert wird. Herr Win-
termeyer hat oft dazu Ausführungen gemacht. Diejenigen, die von Anfang an teilge-
nommen haben, erinnern sich vielleicht daran, dass er zu Beginn immer gesagt hat: 
Frau Pauly-Bender, wenn sich die SPD da nicht öffnet, gibt es gar nichts. Dann wird an 
der Hessischen Verfassung überhaupt nichts geändert. – Das hat er in zwei Enquetesit-
zungen gesagt. Es gab also die Zusage, dass man nur unter allen vieren vereinbart, 
was geändert werden soll. Das ist das eine. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Das ist Geschichtsklitterung, die da betrieben wird, reine 
Geschichtsklitterung!) 

 
Zum anderen haben wir uns in der Auswertung der Anhörung zu dem historischen Ge-
halt und zu den Eigenarten der Hessischen Verfassung gegenseitig bekräftigt, dass an 
diesen einzelnen Punkten nicht gerüttelt werden soll. Das Paket von Herrn Wintermeyer 
– dieses oder keines – hat die Zusagen, die sich die Parteien gegeben haben, nicht 
mehr gekannt. Vielmehr ist dort an Essentials der Hessischen Verfassung gerührt wor-
den – was nichts Böses ist, denn man kann ja alles besprechen. Aber dann muss man 
dazu stehen, und es muss in der Öffentlichkeit verbreitet werden, Herr Wintermeyer. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Stehen Sie dazu, dass Sie es nicht wollen! Reden Sie 
nicht um den heißen Brei herum!) 

 
Folgende Grundsubstanzen werden angerührt. Erstens: die Abwesenheit eines Gottes-
bezugs in der Hessischen Verfassung. Es ist eine Grundaussage, dass der Gottesbe-
zug abwesend ist. Sehen Sie sich die historischen Dokumente an und lesen Sie nach, 
warum er gefehlt hat. Das ist der erste Punkt. Das muss in der hessischen Öffentlichkeit 
diskutiert werden und darf nicht über einen „Geheimrätebeschluss“ laufen. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Gucken Sie sich einmal den Änderungsantrag an! Wir 
wollen das doch!) 

 
Die zweite Frage betrifft die Aussagen, die in der Hessischen Verfassung zu Wirtschaft 
und Sozialem gemacht werden. Die SPD-Fraktion hat sich bereits in den allerersten 
Sitzungen gegen ein Verfahren ausgesprochen, das nach dem Motto funktioniert: Wir 
erklären das eine oder andere für obsolet und nehmen ein paar Streichungen vor. Dann 
schauen wir, was übrig bleibt. – Nach dieser Methode wird auch bei dem verfahren, was 
da zusammengebunden ist. Wir haben von der ersten Sitzung der Enquetekommission 
an gesagt: Wenn an die Wirtschafts- und Sozialverfassung gegangen werden muss, 
muss das im Rahmen einer größeren Öffentlichkeit geschehen. Da sind wir auch ge-
sprungen; da waren wir konsensbereit. Ursprünglich haben wir nämlich gesagt, dass wir 
das geschlossen lassen wollen.  
 
Herr Wintermeyer, deshalb haben wir erklärt: Wenn darüber diskutiert wird, darf das 
nicht nur in der Enquetekommission mit ihrer kleinen Öffentlichkeit geschehen, sondern 
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diese Diskussion sollte im Rahmen einer großen, nach demokratischen Grundsätzen 
durchgeführten Anhörung mit den entscheidenden Kräften der hessischen Öffentlichkeit 
erfolgen. Das war bis jetzt noch nicht der Fall. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: DGB!) 
 
– Es gibt noch mehr Kräfte, Herr Wintermeyer. Aber selbstverständlich wird auch mit 
dem DGB diskutiert.  
 
Ich fahre fort und komme zu einem Punkt, der auch etwas mit dem Verfahren zu tun hat 
und damit, wie in dieser Enquetekommission mit dem Verfahren umgegangen wird. Es 
wird auch an die Art und Weise, wie in der Hessischen Verfassung Demokratie aufge-
fasst wird, Hand angelegt, wenn in Zukunft eine Verfassungsänderung nicht nur durch 
eine Kombination aus parlamentarischer Entscheidung und Volksentscheidung herbei-
geführt werden kann, sondern wenn dies auch, wie in dem Paket vorgesehen, allein 
durch eine Zweidrittelmehrheit des hessischen Parlaments möglich sein soll. Die Frage, 
ob man das heilen kann, ob man also noch eine Volksinitiative festschreibt, ist mit kei-
ner hessischen Öffentlichkeit diskutiert worden. 
 
Eigentlich haben wir uns auf diesen fünf Seiten noch superdezent ausgedrückt. Wir ha-
ben das deshalb so superdezent formuliert, weil wir nach wie vor der Auffassung sind, 
dass der Klügere nachgibt, Herr Wintermeyer. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Das ist langsam Realitätsverlust!) 
 
Wir sind nach wie vor konsensbereit. Wenn Sie sagen, es wundere Sie, die SPD sei 
doch so konsensbereit gewesen, antworte ich Ihnen: Die SPD hat eine lange Geschich-
te. Solange nicht ganz bestimmte Grenzen der Zumutbarkeit überschritten werden, sind 
wir immer zu einem Konsens bereit. Das liegt an unserer Tradition. Wir sehen es als 
unsere Aufgabe an, im Rahmen des demokratischen Miteinanders nach Kräften mitzu-
arbeiten. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Ich merke es!) 
 
So haben wir uns in der Obleuterunde verhalten, und so verhalten wir uns auch jetzt. 
Aber wir sind der Auffassung, dass es erforderlich war, dies zumindest in der Öffentlich-
keit der Enquetekommission vorzutragen, denn es könnte sein, dass es zu einer nächs-
ten Dezision kommt und dass dann auch in der Enquetekommission dieses Stück Öf-
fentlichkeit nicht mehr genutzt werden kann. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Nur für diejenigen, die das Protokoll lesen: „Dezision“ heißt 
auf Deutsch „Entscheidung“. – Frau Pauly-Bender, wir lassen uns – ich mir erst recht 
nicht – kein Demokratiedefizit unterstellen, absolut nicht. 
 
 (Beifall bei Abgeordneten der CDU) 
 
Sie sagen, Sie hätten sich „noch superdezent“ ausgedrückt. Daher will ich für die Kolle-
gen, die das noch nicht gelesen haben, zitieren, was in der Bewertung der SPD auf Sei-
te 112 oben steht: 
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Was bliebe, wäre der fade Beigeschmack, dass die mit Mehrheit im Hessischen 
Landtag Agierenden aus Furcht vor der Öffentlichkeit mit Mitteln einer „Geheim-
ratspolitik“ die Änderung der Hessischen Verfassung, die sich seit nahezu 50 Jah-
ren durchaus bewährt habe, betrieben und damit einen ersten Beleg dafür liefer-
ten, dass man nicht mehr Demokratie wolle, sondern vielmehr die demokratische 
Mitwirkung bewusst ausschließe. 

 
Ich halte das für einen ungeheuerlichen Vorwurf. 
 
 (Zurufe von der CDU: Ungeheuerlich!) 
 
Frau Pauly-Bender, soll ich Ihnen einmal etwas sagen? 
 
 (Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Sagen Sie es!) 
 
Seien Sie ehrlich. Sagen Sie, dass Frau Ypsilanti die Änderungsartikel, die wir gemein-
sam beschlossen haben, aus politischen Gründen nicht will und dass Sie beauftragt 
sind, die Arbeit der Enquetekommission gegen die Wand zu fahren. Das ist im Endef-
fekt der Hintergrund, und das ist der klare Beleg für das, was Sie wollen. 
 
Vorhin habe ich mich, glaube ich, richtig ausgedrückt. Ich will es wiederholen; man kann 
es ja nicht oft genug sagen: Ende der Sommerferien 2004, also vor sieben Monaten, 
hätte die Enquetekommission ihre Arbeit fast eingestellt – ohne dass etwas passiert 
wäre –, weil kein Konsens gefunden werden konnte. Laut Einsetzungsbeschluss des 
Hessischen Landtags sollte die Enquetekommission ihre Vorschläge bis zum 
31.12.2004 vorlegen. 
 
Nachdem gerade die SPD gesagt hatte: „Wir wollen verhandeln, bevor wir darüber ent-
scheiden, ob wir die Enquetekommission zumachen“, haben wir uns überlegt, wie wir 
einen Kompromissvorschlag ausarbeiten können. Sie stellen vieles anders dar, als es 
tatsächlich gewesen ist. Deshalb muss ich darauf eingehen. In der ersten Sitzung, in 
der wir zusammengetroffen sind, habe ich gesagt – ich bitte Sie, mich zu korrigieren, 
wenn das, was ich jetzt hier vortrage, nicht dem entspricht, was Sie aufgenommen ha-
ben –: Das ist mein persönlicher Kompromissvorschlag, den ich während der Sommer-
ferien ausgearbeitet habe. Er war nicht mit meiner Fraktion abgestimmt.  
 
Ich kann jetzt Dr. Jung bitten, hereinzukommen. Er wird Ihnen bestätigen, dass ich erst 
nach dem ersten Obleutegespräch – das ich aufgrund des Kompromissvorschlags, den 
ich ausgearbeitet hatte, mit Ihnen führen durfte – mit ihm als meinem Fraktionsvorsit-
zenden gesprochen habe. Ich habe gesagt, dass wir uns auf dieser Basis möglicher-
weise mit den anderen Fraktionen einigen können. Was er genau gesagt hat, gebe ich 
nicht für das Protokoll wieder: Im Endeffekt hat der Fraktionsvorstand aber gesagt: Pro-
bieren Sie es. – Das sage ich, um klarzustellen, dass die CDU nicht hingegangen ist 
und gesagt hat: Das ist jetzt der Kompromissvorschlag, und darüber hinaus geht nichts. 
– Das, was Sie behaupten, ist falsch. 
 
Es ist insofern falsch – Frau Pauly-Bender, das werden Sie jetzt nicht widerlegen kön-
nen –, als der ursprüngliche Kompromissvorschlag Wintermeyer, über den wir im ersten 
Obleutegespräch diskutiert haben, danach nicht als sakrosankt dargestellt wurde, son-
dern wir haben z. B. das Thema Gleichstellung, das, wie ich vermute, von Ihnen kam, 
mit aufgenommen. Wir haben auf Ihre Anregung hin – damit meine ich die SPD-
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Fraktion bzw. Frau Pauly-Bender, weil sie an den Obleutegesprächen teilgenommen 
hat – Art. 4, den Familienartikel, mit aufgenommen. Wir haben auch das Thema Tier-
schutz und das Thema Volksinitiative mit aufgenommen.  
 
Das alles stand nicht in dem ursprünglichen Kompromissvorschlag. Frau Pauly-Bender, 
wenn Sie es in der Enquetekommission so darstellen, als ob dieser Vorschlag auf den 
Tisch gelegt worden wäre, ohne dass man nachher noch darüber verhandelt hätte  
– Stichworte: Geheimratspolitik, Demokratiedefizit –, erkläre ich Ihnen, dass das falsch 
ist. Das sehen Sie so, aber wir nicht. 
 
 (Beifall bei der CDU) 
 
Zweiter Punkt. Sie sagen, es solle „kurz und bündig“ etwas gemacht werden. Ich habe 
von den sieben Monaten gesprochen, die uns zur Verfügung gestanden haben. Wir ha-
ben uns einen klaren und festen Zeitrahmen gegeben. Der weitere Zeitrahmen sieht so 
aus – das war von Anfang an das erklärte Ziel der Enquetekommission –, dass wir den 
September 2006, in dem die nächste Bundestagswahl stattfindet, als Abstimmungster-
min in Aussicht nehmen. Dadurch sind wir zeitlich gebunden. Wir können es uns nicht 
erlauben, 15 Monate lang große Diskussionen zu führen, um dann möglichst noch in 
der Hochzeit des Bundestagswahlkampfes zu einer Einigung zu kommen. Die Men-
schen, die wissen, wie Politik funktioniert, können sich so etwas nicht vorstellen. Des-
wegen ist es richtig, dass wir heute über den Abschlussbericht diskutieren und ihn am 
2. März beschließen wollen. 
 
Ich sage es noch einmal sehr deutlich: Wir haben hier einen Änderungsantrag vor uns 
liegen, über den wir auch in einem Obleutegespräch – das ist ja nichts Ungewöhnliches 
– miteinander diskutiert haben. Sie selbst haben dazu gesagt: Das ist ein Weg, auf uns 
zuzugehen. –  Diesen Änderungsantrag haben wir hier auf dem Tisch liegen. Er gibt 
uns die Möglichkeit, bis zum Herbst dieses Jahres, also bevor es in die Gesetzesbera-
tungen geht, Voranhörungen durchzuführen sowie Transparenz und Öffentlichkeit her-
zustellen. Die Gesetzesberatungen werden drei Lesungen haben. Es ist zwingend vor-
geschrieben, auch während des Gesetzgebungsverfahrens noch einmal Anhörungen 
durchzuführen. Ich frage, wo da ein Defizit an öffentlicher Beteiligung und Transparenz 
sein soll. Das Defizit ist, dass Sie als Auftrag mitbekommen haben, hier zu torpedieren, 
wo es nur geht. 
 
Letzter Punkt. Frau Pauly-Bender, wenn Sie hier wider besseres Wissen vortragen – ich 
sage das bewusst, denn Sie sind immer sehr gut informiert; das habe ich in den Obleu-
teberatungen sehr geschätzt; Sie wissen, wovon Sie reden –, dass es in der Geschichte 
Hessens ein solches Vorgehen im Zusammenhang mit Verfassungsänderungen noch 
nicht gegeben habe, darf ich Sie daran erinnern, dass im Jahre 1946 ein Kreis von 
sechs Personen, drei von der CDU, drei von der SPD, den Verfassungskompromiss 
ausgearbeitet hat, der die Grundlage unserer Hessischen Verfassung ist. 
 
Frau Pauly-Bender, wir wollen ehrlich sein. Sie haben gesagt, das habe es noch nie 
gegeben. Ich belehre Sie nur dahin gehend, dass es dies sehr wohl schon gegeben hat 
und dass Sie es an sich besser wissen müssten. Die sechs Personen, die damals den 
Verfassungskompromiss erarbeitet haben, hatten keine Enquetekommission, mit der sie 
das besprechen konnten. Sie hatten keine Öffentlichkeit. Vielmehr haben sie – ich bitte, 
diese Zahl genau zu überprüfen, sie stimmt nämlich – Schreiben an 35 „Personen von 
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öffentlichem Belang“ verschickt. Diese haben geantwortet. Keiner der Vorschläge, die 
von den 35 angeschriebenen Personen gekommen sind, ist in die Arbeit eingegangen. 
 
 (Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Nennen Sie einmal die Namen!) 
 
Wir wollen also die Kirche im Dorf lassen. Wir lassen uns kein Demokratiedefizit vorwer-
fen. Das erkläre ich ganz deutlich für die CDU-Fraktion; aber für die anderen Fraktionen 
darf ich das auch sagen, denn ich weiß, wie intensiv wir miteinander gearbeitet haben. 
Frau Pauly-Bender, auch Sie wissen das. Wir lassen uns kein Demokratiedefizit vorwer-
fen. 
 
 (Beifall bei der CDU) 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Zunächst möchte ich einige Bemerkungen zu dem Bericht 
machen, über den wir hoffentlich noch diskutieren werden – zumal ich dort einige Fehler 
gefunden habe und auch zu den Bewertungen insbesondere der FDP-Fraktion das eine 
oder andere sagen möchte.  
 
Der Bericht dokumentiert nichts anderes als den Weg zu der Beschlussfassung am 
10. Dezember 2004. Das ist richtig und, wie ich finde, auch in der Darstellung gut ge-
lungen. Es ist nachvollziehbar. Man kann erkennen, wie wir zu diesem Ergebnis ge-
kommen sind. Man kann nachvollziehen, was alles auf dem Weg dahin liegen geblieben 
ist und wo möglicherweise, je nach Standpunkt, noch Änderungsbedarf gesehen wird. 
 
Frau Pauly-Bender, wenn Sie von „Geheimratspolitik“ sprechen: Zwei der fünf angebli-
chen „Geheimräte“ gehörten der SPD an. Sie haben uns weder in diesen Gesprächen 
noch in der Vereinbarung über die Vorgehensweise erklärt, dass Sie dabei nicht mitma-
chen können. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Richtig! Sehr gut) 
 
Wenn Sie es für falsch gehalten haben, dass die Diskussion in der Obleuterunde auf 
der Grundlage des Vorschlags von Herrn Wintermeyer geführt wird, hätten Sie das 
gleich während des ersten Gesprächs sagen können. Herr Wintermeyer hatte sich die 
Mühe gemacht, herauszufinden – so habe ich es verstanden, und so ist es bei uns auch 
angekommen –, was den einzelnen Fraktionen besonders wichtig ist.  
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: So ist es!) 
 
Das hat sich auf einige Teilgebiete beschränkt, sodass sicherlich kein Gesamtkonzept 
vorlag; aber es wurden auf jeden Fall Einzelpunkte aufgegriffen, die den jeweiligen 
Fraktionen besonders wichtig waren. 
 
Ich habe beim nächsten Treffen darum gebeten – ich hatte das mit meiner Fraktion 
rückgekoppelt –, weitere Punkte aufzugreifen. Dazu gehörten, wie ich mich erinnere, 
der Tierschutz und die Volksinitiative sowie ein oder zwei weitere Themen. Das Thema 
Kunst und Kultur war von Anfang an enthalten. Die Punkte, die wir vorgeschlagen ha-
ben, sind auch aufgenommen worden. Die SPD-Fraktion hätte jederzeit die Möglichkeit 
gehabt, es genauso zu machen. Sie haben uns bis zuletzt, bis zum 10. Dezember 2004, 
vermittelt, dass Sie dieses Ergebnis mittragen könnten. 
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 (Abg. Axel Wintermeyer: So ist es! Es wurde rückgekoppelt!) 
 
Sie haben noch am 10. Dezember auf meine ausdrückliche Frage, ob Sie dem zustim-
men würden, wenn wir Ihrem Wunsch folgten und das Ganze als Zwischenergebnis 
bewerteten, geantwortet: Ja, dann stimmt auch die SPD-Fraktion zu. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: So ist es! Richtig!) 
 
Jetzt bewerten Sie etwas, dem Sie selbst zugestimmt hätten, so – ich will das nicht wie-
derholen –, wie es Herr Wintermeyer eben zitiert hat. Das ist nicht widerspruchsfrei – 
um es vorsichtig zu sagen. Im Gegenteil, das ist ein widersprüchliches Verhalten und 
hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass die der SPD angehörenden Kommissions-
mitglieder am Gängelband des SPD-Landesvorstands geführt werden und dass dort 
Tabus aufgebaut worden sind, die bis heute stringent eingehalten werden. Das, was Sie 
dokumentieren, ist keine Konsensbereitschaft, sondern ein Maximum an Kompromiss-
losigkeit. Das ist das Problem. 
 
 (Beifall bei Abgeordneten der CDU) 
 
Was die Öffentlichkeitsbeteiligung betrifft: Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass 
ich von Anfang an darauf gedrängt habe, dieses Prinzip möglichst weitgehend umzu-
setzen. Aber lesen Sie einmal auf Seite 9 des Berichts nach, was dort über die Diskus-
sion am 10. Dezember 2004 steht, in der ich diese Vorschläge unterbreitet habe. Die 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender wird zitiert: 
 

Abg. Dr. Judith Pauly-Bender hielt die Vorschläge ihres Vorredners für nahe lie-
gend, bat jedoch darum, die Thematik zurückzustellen, da in ihrer Fraktion noch 
Beratungsbedarf bestehe. 

 
 (Abg. Axel Wintermeyer: So ist die Wahrheit!) 
 
So ist es gewesen. Sie sind nicht mit fliegenden Fahnen auf uns zugekommen und ha-
ben gesagt: „Jawohl, wir wollen das machen“, sondern Sie waren sich zumindest noch 
unsicher. Jetzt zu behaupten, im Grunde genommen sei Ihnen das schon immer be-
sonders wichtig gewesen, stimmt zumindest nicht mit dem überein, was hier dokumen-
tiert ist. 
 
Wir wollen – das ist der Gegenstand des Entwurfs für einen Änderungsantrag, der auf 
meinen Vorschlag zurückgeht – eine möglichst breite, öffentliche Diskussion über die-
sen Kompromissvorschlag führen. Wir wollen dazu Voranhörungen veranstalten. Wir 
wollen uns die Zeit, die wir noch haben, nehmen, um möglichst viele Menschen einzu-
beziehen und die Diskussion möglichst breit zu führen. Ich finde, das ist ein vernünfti-
ges Verfahren. Die Art und Weise, wie wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, ent-
spricht dem, was diese Enquetekommission leisten konnte. Nach meiner Einschätzung 
wäre das Ergebnis ansonsten gleich null gewesen.  
 
Wenn Sie die Obleutegespräche für „Geheimratspolitik“ und für unvernünftig halten und 
meinen, darin drücke sich ein Demokratiedefizit aus, hätten Sie das in diesen Gesprä-
chen sagen sollen. Dann hätten wir dieses Verfahren eingestellt, und das Ergebnis wä-
re gleich null gewesen. Aber wenn Sie jetzt behaupten, das alles sei gegen den 
Wunsch der SPD gelaufen, muss ich Ihnen entgegenhalten, dass das überhaupt nicht 
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stimmt. Sie waren genauso daran beteiligt. Sie hatten dieselben Möglichkeiten, etwas 
einzubringen, und haben davon zum Teil auch Gebrauch gemacht. Zum Teil haben Sie 
Widerspruch angemeldet, aber insgesamt handelte es sich um einen Konsens, der von 
allen Mitgliedern der Enquetekommission getragen wurde – nur nicht vom Landesvor-
stand der SPD.  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Es hat etwas, wenn man sagt, die Abg. Dr. Judith Pau-
ly-Bender hängt am Bändel des Landesvorstands und darf nicht, wie sie eigentlich 
möchte. Sie wüssten, was ich eigentlich möchte. Das hat etwas. Es wird noch einen Ort 
geben, an dem man das austragen kann. Auch wenn es einmal gesagt wurde: Die Att-
raktivität der Aussage wirkt nicht lange nach. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: So ist es doch!) 
 
Sie stellen das jetzt so dar. Richtig ist, dass ich in den Obleutegesprächen regelmäßig 
gesagt habe – und zwar so oft, dass es kaum noch jemand hören konnte und ich inqui-
sitorisch befragt wurde, was das denn für eine Bedeutung habe –: Der Auftrag meiner 
Fraktion ist es, dass wir uns an diesen Konsensgesprächen regelmäßig beteiligen. Ich 
möchte das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Ich lasse mich auf diese zehn 
Punkte ein. 
 
Nur zu Folgendem habe ich mich vorhin geäußert: Herr Wintermeyer, Sie haben ge-
sagt, dies sei das Paket – dieses oder keines. Selbstverständlich sollte sich im Rahmen 
dieses Pakets jeder zu den einzelnen Artikeln einbringen können. Die Spielregel laute-
te: Die einzelnen Fraktionen haben nicht noch eigene Wünsche zur Erweiterung des 
Programms einzubringen. – Herr Schon, wie kann man da den Kopf schütteln? 
 

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Nein! – Abg. Axel Wintermeyer: Aber das ist 
doch falsch!) 

 
Es hieß: dieses Paket oder keines. Im Rahmen der Artikel konnte man Vorschläge ma-
chen. Wir sind noch lange zusammen im Parlament. Dann muss man eben, wenn sich 
niemand mehr daran erinnern kann, seine Vorkehrungen für die nächsten Obleuterun-
den treffen. Aber egal, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung.  
 
Herr Wintermeyer hat vorgetragen, dies sei das Paket, über das diskutiert werde. Im 
Rahmen dieses Pakets könne man sich einbringen, darüber hinaus jedoch nicht. Herr 
Schon, man konnte z. B. nicht Art. 29 HV herausnehmen, oder? Konnte man ihn he-
rausnehmen, oder konnte man ihn nicht herausnehmen? Art. 29 HV war aufgerufen, 
und man konnte sich innerhalb dieses Aufrufs – – 
 
 (Abg. Volker Hoff: Unsäglich!) 
 
– Herr Wintermeyer wird sicherlich für Herrn Schon antworten. Sie brauchen sich an 
dieser Stelle nicht künstlich aufzuregen, Herr Hoff. Die Mitarbeiter haben an dieser 
Runde teilgenommen – was Sie wahrscheinlich nicht wissen, da Sie häufig nicht im Par-
lament anwesend sind. 
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(Abg. Volker Hoff: Was bilden Sie sich eigentlich ein! So etwas wie heute 
habe ich noch nicht erlebt! So eine Frechheit! Ich weiß nicht, wie lange Sie 
das noch zulassen wollen!) 

 
Ich möchte das jetzt richtig stellen. Art. 29 HV z. B. konnte man nicht herausnehmen. 
Das möchte ich hier für das Protokoll festhalten. Vielmehr waren das Punkte, über die 
geredet werden konnte. Dann hat Frau Pauly-Bender wahrheitsgemäß gesagt: Mein 
Auftrag ist – – 
 
 (Abg. Volker Hoff: So eine Frechheit!) 
 
 
Vorsitzender: Herr Hoff, Frau Pauly-Bender, ich bitte Sie alle, sich um eine entspannte 
Gesprächsatmosphäre zu bemühen.  
 

(Abg. Volker Hoff: Sie brauchen nicht alle zu bitten, Sie brauchen nur Frau 
Pauly-Bender bitten, sich zu mäßigen! Sie will hier Chaos machen!) 

 
– Nein, ich möchte kein Chaos machen. 
 
 (Abg. Volker Hoff: Sie sind chaotisch!) 
 
– Ich möchte noch etwas für das Protokoll festhalten. Herr Hoff, ich lasse mich nicht 
einschüchtern, sondern ich möchte meinen Satz zu Ende bringen. 
 
 (Abg. Volker Hoff: Sie schüchtert keiner ein!) 
 
– Das sehen Sie richtig. Versuchen Sie es also gar nicht erst. 
 
 (Zuruf des Abg. Volker Hoff) 
 
Ich werde mich jetzt nicht mehr beirren lassen und gebe Folgendes zu Protokoll: Ich 
habe in diesen Obleuterunden turnusmäßig – bis es den Kollegen kaum mehr zuzumu-
ten war – vorgetragen, dass ich im Rahmen dieser Spielregeln nach bestem Wissen 
und Gewissen mitwirke. Ich habe meine Bargaining-Möglichkeiten ausgenutzt. Ich weiß 
nicht, ob das – – 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Erklären Sie es doch auf Deutsch!) 
 
– Dazu sage ich, das muss ich nicht. Es ist sehr populistisch, wenn man sagt: Überset-
zen Sie das wieder. – Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kinder in hessischen Kin-
dergärten heute schon mit 18 Monaten Englisch reden. 
 
 (Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
– Doch, im Lande Hessen werden sie darin unterrichtet. Deshalb möchte ich diese Vo-
kabel ungestört benutzen dürfen. 
 
 (Abg. Sarah Sorge: So ein Unsinn!) 
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Ich habe also meine Bargaining-Möglichkeiten ausgenutzt. Jetzt sage ich Ihnen, worauf 
es mir ankam: Ich habe den Kollegen regelmäßig vorgetragen, dass ich diese Ergeb-
nisse mitnehme und dass die hessische SPD insgesamt großen Wert darauf legt, sich 
ein Meinungsbild zu machen, um anschließend sagen zu können, wie sie sich zu den 
Einzelpunkten verhalten wird. Wer darüber schmunzelt und sagt, die SPD müsse erst 
ihre breite Öffentlichkeit damit befassen, der sollte sich mit dem Grundgesetz auseinan-
der setzen, d. h. mit der Demokratie und der Stellung der Parteien in dieser Demokratie. 
 
 (Abg. Dieter Posch: Die Belehrung haben wir nicht nötig!) 
 
Es hat viel Sinn, dass sich die Kräfte, die an der politischen Meinungsbildung mitwirken 
sollen, in demokratischen Verfahren ein Bild davon machen. Deshalb ist es für mich 
kein Makel, wenn man sich in das Meinungsbild seiner Partei einfügt. Das ist meines 
Erachtens die richtige Aufstellung. Das habe ich den Kollegen in den Obleuterunden 
und in nahezu jeder Sitzung immer wieder dargetan. Das galt auch für Herrn Quanz, 
den Herr Wintermeyer mit in Anspruch genommen hat. 
 
 
Vorsitzender: Meine Damen und Herren, es haben sich Herr Posch, Herr Wintermeyer 
und Herr Dr. Jürgens noch einmal zu Wort gemeldet. Mein Vorschlag ist, mir danach 
bitte die Möglichkeit zu geben, das Gespräch weiter zu strukturieren, um ein Stückchen 
bei dem voranzukommen, was von der Tagesordnung her vorgesehen ist. Sind Sie da-
mit einverstanden, dass ich nach dieser Runde versuche zu strukturieren? 
 
 
Abg. Dieter Posch: Ich möchte auf das eingehen, was Herr Dr. Jürgens und Herr Win-
termeyer gesagt haben. Dem ist nichts hinzuzufügen, was das Verfahren anbelangt. 
Was ich an dieser ganzen Geschichte bedauere, ist, verehrte Frau Pauly-Bender, dass 
Sie entweder nur noch selektiv im Nachhinein etwas wahrnehmen oder manche Dinge 
nicht ernst genommen haben. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, mit welcher Inten-
sität wir das Thema Art. 29 HV diskutiert und Sie mit einzelnen Formulierungen insistiert 
haben, um einen Konsens herbeizuführen. Wenn das auf einmal auf diese rotzige Art 
und Weise wieder – Entschuldigung – heruntergeputzt wird, entspricht das nicht dem 
Stil, mit dem wir bisher umgegangen sind. 
 
Es hat eine Bereitschaft gegeben. Die Frage „Aussperrung, Rechtswidrigkeit, Streik, 
Art. 29“ haben wir in extensio diskutiert. Das galt bis zum ersten Dezember. Deswegen 
finde ich es unerhört, wie jetzt versucht wird, das in einem anderen Licht darzustellen. 
Ich will nicht spekulieren – Herr Dr. Jürgens hat das sehr deutlich gesagt –, aufgrund 
wessen und aufgrund welcher Entscheidungsgremien dieses Votum zustandegekom-
men ist. Wir sollten das beenden, denn ansonsten gibt es überhaupt keine Chance 
mehr, im Wege der Voranhörung, wie das in diesem gemeinsamen Antrag vorgesehen 
ist, doch noch zu einem Konsens zu kommen. 
 
Insofern verstehe ich Ihr persönliches Verhalten. Wenn das damals Intention war, dann 
lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir dieses Ergebnis, was ein einstimmiges Er-
gebnis gewesen ist, jetzt in einer öffentlichen Anhörung diskutieren. Sie sind diejenige, 
die jetzt den Weg verbaut, diesen Weg überhaupt noch zu gehen. Deswegen wäre mei-
ne Bitte, wirklich jetzt über diese Verfahren zu diskutieren: Stellen wir das in der Öffent-
lichkeit zur Anhörung und gehen dann ins Gesetzgebungsverfahren, bei dem es noch 
einmal eine Anhörung gibt, wie das so Usus ist. 
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Abg. Axel Wintermeyer: Ich darf auch von unserer Seite aus ausdrücklich betonen, 
was Herr Posch vorgetragen hat. Ich will das anhand von Art. 29 HV festhalten. Wir ha-
ben mehrere Sitzungen darüber gesprochen. Es sind mehrere Vorschläge gekommen. 
Wir von der CDU wollten z. B. Art. 29 Abs. 4 HV gestrichen haben. Das war im ur-
sprünglichen Kompromisspapier. Sie haben gesagt: „Nur über die Leiche der SPD.“ 
Daraufhin haben wir gesagt: „Wir wollen nicht die Leiche der SPD, also gehen wir auf 
sie zu.“ 
 
Wir haben lang miteinander verhandelt. Wir haben uns nachher auf diesen Kompromiss 
geeinigt, der dort bezüglich des Aussperrungsverbotes zu dem steht, was wir schon 
einstimmig beschlossen haben. Es wurde immer mit den Fraktionen rückgekoppelt. Das 
hat jede Seite von uns so gemacht, sodass wir davon ausgehen, dass das auch die 
Mehrheitsmeinung der jeweiligen Fraktion ist. 
 
Am 10.12.2004 – ich will dieses Datum betonen – ist praktisch der Konsens geplatzt. 
Sie wissen, welche Sitzung sich zuvor mit der Frage des möglichen Konsens befasst 
hat. Das ist eine politische Entscheidung. Frau Pauly-Bender, dann geben Sie bitte Ih-
rem Landesvorstand der SPD – ich sage bewusst nicht „Fraktion“, weil ich die Fraktion 
darin für wesentlich realpolitischer halte – mit, eine Entscheidung zu treffen und zu sa-
gen: „Die SPD macht keine Verfassungsänderung mit. Punkt.“ – Dann ist es ehrlich. 
Aber das, was Sie machen, ist vom Prinzip her gesehen genau das Gegenteil. Sie wol-
len „Wasch mir den Pelz, mach nicht nass“ machen. Sagen Sie ehrlich, was Sie wollen. 
Dann kann man darüber in der Öffentlichkeit miteinander streiten. 
 
Ich will einen zweiten Punkt ansprechen, auch bezüglich des Demokratiedefizits. Sie 
können sich sehr genau an die Diskussion erinnern, die anlässlich des Hessentages  
– sie steht in dem Bericht, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, auf welcher Seite und 
in welchem Absatz – stattgefunden hat. Sie wissen, dass dort mehrere Schulklassen 
gewesen sind, als wir im Hessischen Rundfunk miteinander diskutiert haben. Ich erinne-
re mich, dass bei dieser Sitzung ein Lehrer aufstand, er finde es toll, es sei ein Beispiel 
für gelebte Demokratie, dass eine Partei, die die absolute Mehrheit im Hessischen 
Landtag habe, die eine Verfassungsänderung per Gesetzgebung selbst machen könn-
te, wie sie wollte, darauf verzichte und sage: Größtmöglicher Konsens, wir wollen ge-
meinsam vorangehen. – Dieses haben wir gemacht. 
 
Ich weise immer wieder darauf hin: Das ist kein Drohen mit der absoluten Mehrheit. Das 
ist ein Feststellen von Fakten. Ich gebe hier einmal deutlich zu Protokoll: Wir werden, 
wenn aus dieser Gruppe, die sich zusammengefunden und den einstimmigen Be-
schluss gefasst hat, eine Gruppe herausbricht, den Deckel daraufmachen. Wir werden 
keine CDU-Verfassung bei uns in Hessen durchdrücken wollen. – Frau Pauly-Bender, 
das ist unser Demokratieverständnis, das Sie durch Ihre Bemerkungen mit Füßen tre-
ten. Dazu muss ich ehrlich sagen: Da verstehe ich die Welt nicht mehr. 
 
Dritter Punkt. Wenn Sie – ich habe es nicht mehr genau im Kopf – Bachelorverfahren 
oder sonst irgendwas nennen, dann sagen Sie es doch. Sie fordern selbst, dass das 
Protokoll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, damit die Öffentlichkeit nachvoll-
ziehen kann, was hier diskutiert wird. Ich bin einmal gespannt, ob die Öffentlichkeit die-
ses Wort nachvollziehen kann. Insofern unser Hinweis: Wenn Sie die Transparenz ha-
ben wollen, dann kann man das durchaus mit einem deutschen Ausdruck darstellen. 
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Ein letzter Punkt. Frau Pauly-Bender, auch das noch einmal für das Protokoll gesagt, 
was öffentlich werden soll: Wie stark die SPD an der Arbeit in der Enquetekommission 
interessiert ist, das sehe ich daran, dass Sie – ich nehme Herrn Vorsitzenden ausdrück-
lich aus – allein in der Kommission sitzen und kein weiteres Mitglied der SPD-Fraktion 
zugegen ist, wohingegen die anderen Fraktionen vollständig anwesend sind. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Kollege Wintermeyer, wir sind mit zwei Dritteln 
unserer Abgeordneten anwesend. Herr Becker hat den Raum aus persönlichen Grün-
den verlassen. Wir können ihm folgen und das feststellen. 
 
 (Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
– Ich lasse mich nicht provozieren. – Das ist in diesem Haus nicht üblich. Wenn Ihre 
Mitglieder in anderen Ausschüssen sind oder einmal telefonieren oder menschlichen 
Bedürfnissen nachgehen, sollten wir das auch dem Kollegen Becker, der schon lange 
im Parlament ist und keinem Kollegen in dieser Form nachgestellt hat, zugute halten, 
dass er den Raum vorübergehend verlassen hat. Da liegen noch seine Unterlagen und 
seine Medikamente, Herr Wintermeyer. – Das ist der erste Punkt. 
 
Zweiter Punkt. Ich hatte mich zu dem Thema Art. 29 HV gemeldet. Ich möchte hier fest-
halten, dass das Wintermeyer-Paket ein Paket war, das Bausteine hatte, die als solche 
nicht zur Disposition standen, sondern dass der „29“ drin war. Die SPD hat ihre Ver-
handlungsbereitschaft in mehrfacher Weise an den Tag gelegt, und zwar dadurch, dass 
wir in unserem ursprünglichen Positionsprofil gesagt haben: Die SPD kann sich im Mo-
ment nicht vorstellen, das Kapitel „Wirtschaft und soziale Grundrechte“ anzufassen.  
– Das war unsere erste Aussage. Die zweite Aussage, bevor es in die Obleuterunde 
gegangen ist: Wir können uns das vor allen Dingen in dem kleinen Verfahren der En-
quetekommission nicht vorstellen. – Die dritte Aussage war dazu, dass wir uns vor allen 
Dingen nicht vorstellen können, dass man in der Wirtschaftsverfassung herumstreicht 
unter der Überschrift „obsolet, obsolet, obsolet“ und dann einmal guckt, was übrig bleibt. 
 
Es waren grundlegende Aussagen, die wir gemacht haben. Wir hatten uns noch zum 
Aussperrungsverbot geäußert, und zwar konkret eingelassen, und haben gesagt: Mit 
der hessischen SPD wird an dem Aussperrungsverbot keine Hand gerührt. – Das waren 
vier Aussagen, bevor wir in die Obleuterunde gegangen sind. In diese Obleuterunde 
konnte ich natürlich nur mit dem, wenn ich mich auf die Präsenz von Art. 29 HV im Pa-
ket eingelassen habe. Deshalb habe ich mich auch an diesem abgearbeitet. Ich möchte 
gerne denjenigen, die nicht dabei waren, sagen: Die CDU wollte es streichen, wenn ich 
mich recht erinnere. Die FDP wollte es auch streichen. Wir haben lange darüber ge-
sprochen. Dann konnte ich die Kollegen davon überzeugen, dass ein Aussperrungsver-
bot durchaus nicht rechtswidrig ist, sondern dass ein Aussperrungsverbot nach Recht 
und Gesetz in der Bundesrepublik existiert. 
 
Deshalb haben wir uns darauf geeinigt, dass ich in meiner Partei vorschlage – das war 
auch unsere Formulierung –, dass wir uns auf die Linie einigen, dass wir schreiben: 
„Unverhältnismäßige Aussperrungen sind rechtswidrig.“ Ich habe gleich gesagt: Ich 
nehme das gern mit in die SPD. Das ist eine Bewegung von vielen Seiten. Wir haben 
anerkannt, dass es rechtswidrige Aussperrungen gibt. Den anderen wurde konzediert, 
zugestanden, Herr Kollege Hoff, dass es unverhältnismäßige Aussperrungen gibt.  
– Dann ging es allerdings im Rahmen des „29“ weiter. Es war völlig unangekündigt. Wir 
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haben innerhalb des „29“, nachdem die Sache mit der Aussperrung so gelaufen war, 
die Sequenz – – 
 
 (Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
- es ist doch egal, von wem es kam. Lassen Sie mich erst einmal meine Aussage ma-
chen, und dann können Sie intervenieren. – Wir haben dann die Frage des Tarifvertra-
ges aufgerufen, und zwar die Frage: Wie soll praktisch die Betriebsvereinbarung Be-
rücksichtigung finden? – Die SPD hat nicht etwa gesagt: „Am Art. 29 Abs. 2 HV rühren 
wir nicht“, sondern es war der Wunsch zunächst von der FDP, die CDU hat es unter-
stützt: rühren wir nicht. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Die GRÜNEN haben es auch!) 
 
– „Die GRÜNEN waren es auch“, sagt Herr Wintermeyer. Wir hatten eine Diskussion 
darüber. Mir wurde in dieser Sitzung von allen Anwesenden zugesagt, dass in der 
nächsten Sitzung die SPD eine Formulierung mitbringen könne, und zwar nicht irgend-
eine, die dann geprüft wird, sondern die den Inhalt des heute geltenden § 77 Betriebs-
verfassungsgesetz zu diesem Punkt wiedergibt. Warum? – Weil wir gesagt: Die Mehr-
heit möchte – – 
 
 (Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
Damit Sie sehen, auch diejenigen, die hier anwesend waren: Wir haben innerhalb der 
aufgerufenen Punkte verhandelt, die als Punkte nicht disponibel waren. Ich habe ihn 
nicht nur beim Aussperrungsverbot. Ich muss natürlich bei der Frage, ob die Präponde-
ranz des Tarifvertrages geschleift werden soll, sagen: In diesem Punkt bin ich über-
stimmt worden; das muss ich sozusagen meiner Fraktion vortragen, und darüber muss 
sie befinden. 
 
Mir daraus zu stricken, „weil sie mitverhandelt, und da war sie konziliant, und da hat sie 
sich um Konsens bemüht, und jetzt ist das ein nicht mehr homogenes Verhalten“ – Herr 
Kollege Wintermeyer, das sehe ich nicht so. 
 
Jetzt komme ich zum springenden Punkt. Auch die SPD – das ist für Herrn Jürgens 
wichtig, damit er die SPD richtig versteht – hat gesagt: Es ist für uns zentral, dass die 
Vorschläge, die in dieser Obleuterunde generiert wurden, als Zwischenergebnis einer 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. – Warum? Es ist im Hause des Hessischen Landtages 
üblich, wenn Vorträge in die Öffentlichkeit kommen, dass sich die Parlamentarier auch 
noch eines Besseren belehren. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass die Punkte, 
die auf dem Tisch liegen, in die Öffentlichkeit gehören, damit uns die Öffentlichkeit ein 
Feedback zu dem gibt, wie es in dem symbolischen Aussagegehalt und vor dem Hin-
tergrund zur Aufstellung zur Bundestagswahl aufgefasst wird und niedergelegt ist. Das 
sehen wir immer noch so. 
 
Wir sehen das auch noch so, wenn wir heute sagen: „Es handelt sich um ein Zwischen-
ergebnis“, und wir dann in die Öffentlichkeit gehen, dass Sie dann die öffentlichen 
Stimmen in Hessen würdigen, vielleicht auch die eine oder andere Fachstimme von ju-
ristischen Fakultäten, die wir im Lande Hessen auch haben, und vielleicht von anderen 
großen Organisationen –, 
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 (Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
dass Sie dann vielleicht – deshalb halten Sie auch so zusammen und soll das alles so 
schnell entschieden werden – an der einen oder anderen Stelle sagen: Ja, das ist wirk-
lich so bedenkenswert, wie in anderen Gesetzgebungsverfahren auch. – Dann wird aus 
diesem Zwischenergebnis – das ist unsere Hoffnung – vielleicht gemeinsam ein so gu-
tes Produkt, und zwar auch unter Beteiligung der SPD, also Mitarbeit und Konsens, 
dass man doch noch zu einer gemeinsamen Abstimmung kommt. Herr Wintermeyer, 
noch eines. Es ist uns nicht entgangen, dass aus Ihrer Grundeinlassung zu Beginn: „Wir 
wünschen einen All-Parteien-Konsens“ – – 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Wir haben „einen möglichst breiten Konsens“ ge-
sagt!) 

 
– Nein, nein. Herr Wintermeyer, Politik wird mit Begriffen gemacht. Das ist mir durchaus 
geläufig. Zunächst hieß es: „Wir wünschen einen All-Parteien-Konsens.“ Anschließend 
wurde dieser All-Parteien-Konsens im Prozess nur noch zum „größtmöglichen Kon-
sens“. Sie haben einfach gesagt: So, diese Basis reicht uns; jetzt vergessen wir den All-
Parteien-Konsens. – Das wollen wir nicht so stehen lassen, sondern wir bieten immer 
noch an und werden wie die ganze Zeit konstruktiv mitarbeiten, dass Sie sich an Ihre 
Zusage, Sie möchten einen All-Parteien-Konsens, erinnern und das Verfahren so öff-
nen, wie wir vorgeschlagen haben, dass das noch möglich ist. 
 
 
Vorsitzender: Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
Ich erlaube mir, jetzt zu strukturieren, um in der Tagesordnung konsequenter weiter vo-
ranzukommen. Es wurde von Herrn Dr. Jürgens angeregt, dass er konkret Änderungen 
ansprechen will. Ich möchte erstens allen Gelegenheit geben, die schon gelesen und 
Änderungswünsche haben, das vorzutragen. 
 
Zweitens müssten wir uns auf einen Termin verständigen, bis wann Änderungswünsche 
vorliegen müssen. An dieser Stelle noch ein ausdrückliches Dankeschön an Sie vom 
Stenografischen Dienst, denn Sie sind bemüht, bis Montag das Protokoll dieser Sitzung 
fertig zu machen. Ich schlage vor, Änderungswünsche zum Abschlussbericht müssten 
bis zum 23. Februar bei Frau Reitzmann vorliegen, damit sie bis zum Freitag noch ein-
gearbeitet werden können. 
 
Der 2. März muss rechtzeitig erreicht werden. Dazu braucht Frau Reitzmann einen Vor-
lauf, um die Änderungswünsche entsprechend einzuarbeiten. Wir können die letzte 
Fassung nicht wieder einen Tag vorher in die Brieffächer legen, sondern wir müssen 
etwas früher sein, damit alle Gelegenheit haben, den Abschlussbericht wirklich lesen zu 
können. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Es tut mir allmählich doch Leid, dass ich immer allein 
sprechen muss. Ich muss gegen das Verfahren intervenieren. Wir haben einen Mitar-
beiter, der sich damit befassen kann. Wir haben in der kommenden Woche Plenum. Es 
bleiben ihm also zwei Tage, um 400 Seiten Protokoll mit 170 Seiten zu vergleichen. Da 
ich auch Ausschussvorsitzende im Sozialen bin – normalerweise melden sich die Frak-
tionen und sagen: „Wir haben einen Berichtsantrag noch nicht lesen können“, der 
manchmal nur 10 Seiten hat, „und setzen diesen Punkt von der Tagesordnung ab“, und 
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zwar unter Verweis auf ihre Mitarbeiter. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich glaube nicht, 
dass wir das einhalten können. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Zunächst eine Feststellung. Es ist nicht bösartig gemeint, 
sondern nur feststellend. Frau Pauly-Bender, es war in den Vorgesprächen insbesonde-
re Ihr Wunsch, wie wir den Bericht erstellen, dass er möglichst umfangreich ist. Insofern 
sind wir dem Wunsch nachgekommen und haben Frau Reitzmann mit ihrer Mitarbeiterin 
bis Sonntag arbeiten lassen müssen. Insofern kann auch im Hinblick auf die Mitarbeiter 
im Hessischen Landtag, die auch Samstag und Sonntag hier gesessen haben – ich ha-
be das selbst gesehen und telefonisch gehört –, auch uns zumuten, dass wir uns ein-
mal ein Wochenende mit dem entsprechenden Bericht beschäftigen. 
 
Es ist keine politische Stellungnahme, die seitens der Landtagsverwaltung ausgearbei-
tet worden ist – darauf lege ich Wert –, sondern es ist eine Zusammenfassung dessen, 
was bisher abgelaufen ist. Es ist eine Aufreihung von Eingaben, die wir gemacht haben. 
Es sind SPD-Anträge wörtlich abgedruckt usw., sodass sich Änderungswünsche, wenn 
sie heute nicht vorgetragen werden, wahrscheinlich auf Schreibfehler, auf kleine Berich-
tigungen usw. beziehen, sodass ich vorschlagen würde, dass wir den Plenumsfreitag 
als Endzeitpunkt festlegen, bis zu dem die Änderungswünsche eingehen. 
 
Die, die von Frau Reitzmann übernommen werden können – z. B. dass Frau Birgit Zei-
metz-Lorz bisher nicht aufgeführt worden ist, das ist ein Faktum –, darüber braucht man 
nicht lange zu beraten, sondern das kann entsprechend in den Bericht aufgenommen 
werden, den wir Montag bekommen. Und die, die nicht aufgenommen werden, weil sie 
möglicherweise eine politische Stellungnahme beinhalten, die können wir prima am 
2. März – ich habe einen ganzen Tag Zeit – miteinander diskutieren. Dann werden wir 
abstimmen können, was in den Bericht hineinkommt und was nicht hineinkommen soll, 
sofern es sich um politische Stellungnahmen handelt. 
 
Wenn es um faktische Fragen geht, ist Frau Reitzmann absolut in der Lage, zu ent-
scheiden, das mit aufzunehmen. Ansonsten haben wir heute schon die Grundfassung 
vorliegen. Die ist zu 99,9 % so, wie es abgelaufen ist, sodass keine großen Änderungs-
vorschläge dabei sein dürften. 
 
Ich will noch einen Punkt kurz ansprechen. Auch unsere Fraktion überlegt sich, zu dem 
von der SPD abgegebenen Stellungnahmeentwurf, der nichts Inhaltliches, sondern 
ausschließlich schon ein Sondervotum zu dem Bericht beinhaltet, unter Umständen ein 
Sondervotum wertend abzugeben. 
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Jürgens, Sie hatten angeregt, jetzt schon eventuell etwas an 
Änderungswünschen vorzutragen. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich habe mir gestern Abend den Bericht durchgelesen und 
vor allem darauf geachtet, ob unsere Stellungnahmen sozusagen zutreffend wiederge-
geben sind. Ich bin dazu gekommen, das ist im Wesentlichen so richtig. Ich habe nichts 
gefunden, wogegen ich große Einwände habe. 
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Einige kleinere Änderungen. Auf S. 81 fehlt in der letzten Zeile vor der 3) Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Klammer. 
 
Auf S. 82 muss es im Absatz 3, 3. Zeile, nicht heißen: ... ein Recht auf Information und 
Selbstbestimmung ..., sondern „ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung“. 
 
Auf S. 95 ist in den Anträgen der SPD unter Nummer 2 der erste Satz unvollständig. 
Nach „Um dies zu ermöglichen, wird die Beschlussfassung der Enquetekommission auf 
ein“ und „In dieser Zeit ...“ fehlt irgendetwas. 
 
Hinsichtlich der Bewertung der FDP-Fraktion habe ich zwei Anmerkungen, die erste zu 
Ihrer Bewertung zum Änderungsvorschlag zu Art. 29 HV (S. 115): „Nach der neuen 
Formulierung stehen – entsprechend geltendem Recht – die Tarifverträge und Be-
triebsbündnisse nebeneinander auf einer Stufe.“ Das ist unzutreffend. Entsprechend 
geltendem Recht stehen sie nicht auf einer Stufe, sondern nach dem von Frau Pauly-
Bender zutreffend mehrfach zitierten § 77 Betriebsverfassungsgesetz können Gegens-
tände der Betriebsverfassung nicht solche sein, die Gegenstand von Tarifverträgen sein 
können, außer, der Tarifvertrag lässt es zu. Das heißt, wenn man – wie ich meine – aus 
unserer Formulierung schließt, dass das geltende (Bundes)Recht das Stufenverhältnis 
von Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung regelt, dann stehen sie nicht nebeneinander 
auf einer Stufe. Ich möchte Sie bitten, dass Sie das überdenken und eine entsprechen-
de Änderung vornehmen, sonst müsste ich möglicherweise einen Widerspruch formulie-
ren. 
 
Hinsichtlich der Bewertung Art. 35 HV (S. 116) – da geht es um die Sozialversicherung 
– nehmen Sie im letzten Satz Bezug: „Eine Bürgerversicherung für alle, wie sie gegen-
wärtig von der Regierungskoalition in Berlin diskutiert und angestrebt wird, lehnt die 
FDP ab, und eventuelle verfassungsrechtliche Grundlagen sind deshalb zu streichen.“ 
Dass Sie das ablehnen, ist bekannt. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir tagespoli-
tische Diskussionen aus der Verfassungsdebatte möglichst weitgehend heraushalten. 
Wenn es tatsächlich so wäre, dass mit einer Volksabstimmung z. B. über diese Vor-
schrift der bisherige Abs. 1 – eine allumfassende Sozialversicherung zu bilden – gestri-
chen werden soll, bedeutet das eine Abstimmung über Pro oder Kontra einer Bürger-
versicherung. Wenn dieser Eindruck nach außen vermittelt wird, dann könnten wir das 
so nicht mitmachen, weil wir, wie auch die SPD, natürlich politisch für eine Bürgerversi-
cherung sind, nur glauben, dass das nicht auf hessischer Ebene eingeführt werden 
kann. Das ist im Übrigen auch keine verfassungsrechtliche Grundlage für eine Bürger-
versicherung, weil es eine solche in Hessen jedenfalls seit dem Grundgesetz 1949 nicht 
geben kann. Deswegen würde ich bitten, diesen Punkt noch einmal deutlich zu über-
denken. 
 
 
Vorsitzender: Das ist angekommen. Die Kollegen der FDP werden sich überlegen, in-
wieweit sie das aufgreifen werden. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Es bleibt möglicherweise nicht ganz aus, dass politische Wertun-
gen und rechtliche Fragestellungen deutlicher getrennt werden müssen. Ich habe vorhin 
gesagt, dass ich mir angesichts des Hintergrunds des Verfahrensganges vorbehalte, 
ein Sondervotum abzugeben. Dann bestünde sehr wohl die Möglichkeit, diesem 
Wunsch Rechnung zu tragen und das dort zu platzieren. Man könnte dann Formulie-
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rungen finden, die den Wünschen oder Anregungen, die hier gemacht wurden, Rech-
nung tragen. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Das kann man nachher noch verändern!) 
 
 
Vorsitzender: Es gibt also die Anregung des Herrn Dr. Jürgens, noch einmal darüber 
nachzudenken, ob diese Stellen inhaltlich geändert werden sollen. 
 
Gibt es noch andere Hinweise oder andere Änderungswünsche? 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich überlege mir gerade, was wir hier machen. An und 
für sich wurde gewünscht, dass die Parteien hier ihre Stellungnahmen abgeben. Es soll-
te auch authentisch zum Ausdruck kommen, was in dieser Enquetekommission zu den 
einzelnen Artikel diskutiert wurde. Wir fänden es gut, wenn das authentisch in dem Be-
richt festgehalten würde. Das wollte ich jetzt einmal so über die Tische hinweg sagen. 
 
Frau Reitzmann hat die Einlassungen zum Verlauf der Diskussion zu den einzelnen 
Artikeln sehr knapp dargestellt. Im anderen Fall müsste man das dann verlängern. 
Denn wir haben die Motive, warum wir z. B. der Auffassung sind, Art. 35 HV sollte nicht 
gestrichen werden, in der Enquetekommission diskutiert. 
 
Das ist mein spontaner Einwurf zu dem, was hier eben vorgeschlagen wurde. Die SPD-
Fraktion hat schon den Wunsch, dass die Motive, die hier in der Enquetekommission 
dargelegt wurden, in dem Bericht auch authentisch wiedergegeben werden. 
 
 
Vorsitzender: Ich bin davon ausgegangen, dass keine Fraktion einer anderen vor-
schreiben kann, was an dieser Stelle in den Bericht hineingeschrieben wird oder nicht. 
Ich glaube, an diesem Grundsatz sollten wir auch nicht rütteln. 
 
Herr Dr. Jürgens hat angeregt, die Kollegen der FDP sollten doch noch einmal über den 
Sachverhalt nachdenken. 
 
 (Abg. Dieter Posch: Das behalte ich mir für den umgekehrten Fall auch 

noch vor!) 
 
Er hat den Kollegen der FDP gebeten, zu überlegen, ob die FDP diese Anregungen 
übernehmen kann oder nicht. 
 
Ich sage es noch einmal – das ist klar –: Es kann nicht sein, dass mehrheitlich festge-
legt wird, was da eine Fraktion schreibt oder nicht schreibt. Das kann es sicherlich nicht 
geben. Das war von Herrn Dr. Jürgens aber auch nicht so gemeint. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich stimme dem, was Sie eben gesagt haben, voll zu. Wir be-
schließen den Text erst am 2. März 2005. Über die Bewertungen der Fraktionen können 
wir mehrheitlich nicht beschließen. Denn ansonsten wäre das ganz einfach. Dann wür-
de ich beantragen, dass die Bewertung der SPD-Fraktion aus einem Satz besteht, der 
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lautet: Wir wollen keine Verfassungsänderung! Gezeichnet: Andrea Ypsilanti. – Damit 
wäre die Sache dann erledigt. Das wollen wir aber nicht. 
 
 
Vorsitzender: Wir wollten heute Morgen keine weiteren Spitzen bringen. Das hatten wir 
verabredet. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Jeder soll das zum Ausdruck bringen, was er für notwendig 
erachtet. 
 
Aber ich möchte noch einmal eines zu bedenken geben. Frau Pauly-Bender, wir haben 
in unserem Obleutegespräch im Wiesbadener Rathaus auch darüber gesprochen, dass 
wir nachher auch eine Empfehlung mit aufnehmen werden, die zum Inhalt hat, dass wir 
die Protokolle der Kommissionssitzungen in geeigneter Form öffentlich gemacht haben 
wollen. Wir wollen die aber nicht alle dem Bericht anheften. Denn dann würden wir 
ziemlich viel Papier verbrauchen. Wir haben alle mitbekommen, was der Landtagsprä-
sident uns da hinsichtlich der Kosten als Aufstellung gegeben hat. 
 
Für den aufmerksamen Leser ergeben sich aus den Protokollen die Diskussionen, der 
jeweilige Diskussionsstand und der Verlauf der Beratung, auch zu einzelnen Artikeln. 
Sie hatten eben gerade Art. 35 HV angeführt. Das geht alles aus diesen Protokollen 
hervor. 
 
Ich denke, das, was Frau Reitzmann zusammenfassend festgehalten hat, ist an Objek-
tivität und Richtigkeit nicht zu überbieten. Das brauchen wir dann aber nicht noch aus-
zuweiten. 
 
 
Vorsitzender: Ich halte fest, dass an Frau Reitzmann Änderungswünsche bis Freitag 
nächster Woche herangetragen werden können. Der Stenografische Dienst bemüht 
sich, das Protokoll der heutigen Sitzung bereits bis nächsten Montag fertig zu stellen. 
Wir werden also auch das rechtzeitig haben. Ich gehe davon aus, dass wir rechtzeitig 
vor unserer Sitzung am 2. März 2005 sowohl das Protokoll der heutigen Sitzung als e-
ben auch die modifizierte bzw. überarbeitete Fassung des Entwurfs haben werden. 
 
 (Zuruf der MinRin Reitzmann) 
 
– Abgabetermin ist nächste Woche Freitag, also am Ende der Plenarwoche. Ich schlie-
ße den Freitag als zur Plenarwoche gehörig mit ein. Das müsste eigentlich reichen. 
 
 
MinRin Reitzmann: Dann kann die neue Version Montag in Druck gehen. Dann könnte 
es natürlich Dienstag werden, bis es allen vorliegt. Das wollte ich nur zu bedenken ge-
geben haben. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Das braucht nicht neu gedruckt zu werden. Schicken Sie uns 
das per E-Mail zu. 
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MinRin Reitzmann: Okay, das müssen wir aber verabreden. 
 
 
Vorsitzender: Es geht auch um den Umfang der Änderungen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Es geht um die Änderungen. Wir können uns auch die Ände-
rungen auf der Grundlage der Vorlage anschauen. Es werden keine 560 Änderungen 
vorliegen. Das haben wir gerade bei den Vorschlägen von Herrn Dr. Jürgens gesehen. 
Ich muss nicht vorher darüber informiert werden, dass da noch eine Klammer ergänzt 
werden muss. 
 
 
Vorsitzender: Wir müssen davon ausgehen, dass auch der Umfang der vorgeschlage-
nen Änderungen das Verfahren beeinflussen wird. Wenn es so sein wird, wie Sie es 
erwarten, werden sich die Änderungen wahrscheinlich in Grenzen halten. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Entschuldigung, ich habe etwas vergessen. – Mir ist noch 
aufgefallen, dass bei der Darstellung der Diskussion der Enquetekommission zumindest 
gelegentlich auf die Anhörung Bezug genommen wird. Die Schilderung der Anhörung 
findet sich aber im Verlauf des Berichtes erst relativ weit hinten. Vielleicht könnte man 
einen Zusatz in Form einer Klammer machen, in dem man darauf hinweist, wo die An-
hörung dargestellt wird. Ich glaube, das würde das Lesen des Berichtes etwas leichter 
machen. Denn ansonsten weiß der Leser vielleicht nicht, was das für eine Anhörung 
gewesen ist.  
 
 
Vorsitzender: Herr Posch hat, ich glaube, bereits zweimal, verlangt, dass wir das wei-
tere Verfahren besprechen sollten. Es geht dabei um den Antrag der SPD-Fraktion und 
den Änderungsantrag der Obleute dazu. Damit sollten wir uns befassen, um den weite-
ren Gang der Dinge unter uns und für die nächste Woche zu klären. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Obleutegespräch!) 
 
– Es geht um den Antrag der SPD-Fraktion, von dem Frau Pauly-Bender gesagt hat, er 
sei für die nächste Plenarsitzungsrunde vorgesehen. Außerdem geht es um den Ände-
rungsantrag zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Abschluss der Arbeit der 
Verfassungsenquete des Hessischen Landtags im Konsens, der Ihnen auch vorliegt. 
Herr Posch wollte, dass da eine Klärung herbeigeführt wird. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Warum es zu diesem Verfahrensvorschlag gekommen ist, haben 
wir meiner Meinung nach jetzt in epischer Breite diskutiert und begründet. Es geht da 
um folgende Frage. 
 
Es ist deutlich geworden, dass wir dem Ansinnen des ursprünglichen Antrags der SPD-
Fraktion, der bereits auf der Tagesordnung der nächsten Plenarsitzungsrunde steht, 
unsere Zustimmung nicht werden erteilen können. Denn in diesem Antrag stehen natür-
lich die Maximalpositionen der sozialdemokratischen Fraktion. 
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Herr Dr. Jürgens hat einen Entwurf formuliert, mit dem dem Wunsch Rechnung getra-
gen würde, das Ergebnis der Arbeit der Enquetekommission einer Anhörung zuzufüh-
ren. Das ist Gegenstand dieses Änderungsantrags. 
 
Man kann das also eigentlich relativ kurz behandeln. Es geht um die Frage, ob die 
SPD-Fraktion bereit ist, diesen Antrag in modifizierter Form mitzutragen. Dann könnte 
das nämlich Gegenstand einer einvernehmlichen Diskussion in der nächsten Plenarsit-
zungsrunde werden. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, wir würden die Anträge gerne nach 
Eingang behandelt sehen. 
 
Wir haben einen Antrag, der sich schon im Geschäftsgang befindet und der schon ein-
mal auf einer Tagesordnung des Hessischen Landtags stand. Wir haben im ersten 
Punkt unseres Antrags das zum Ausdruck gebracht, was ich hier jetzt immer wieder 
gesagt habe und deshalb nur noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen will: Eine Re-
form der Hessischen Verfassung soll nur gemeinsam und im Konsens durchgeführt 
werden. Das war die Aussage derer, die das gemeinsam so festgelegt haben. – Wir 
möchten nach Möglichkeit in diesen Konsens gerne eingebunden werden. Das betrifft 
erst recht das Ergebnis, das der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Deshalb darf ich 
für meine Fraktion ganz herzlich darum bitten, dass Sie sich dazu positionieren. 
 
Zur Begründung der Punkte 2 bis 4 kann ich sagen, dass wir schon der Auffassung 
sind, dass eine Enquetekommission eine gute Einrichtung ist. Sie hat vor allem den 
Charme, dass in ihr im Dialog und in der Auseinandersetzung mit den Fachleuten die 
Gelegenheit besteht, fest gefügte Meinungen, die es innerhalb der Fraktionen gibt, zu 
überprüfen. Das ist ein ausgetretener Pfad und ein Recht der Enquetekommission. 
Deshalb wünschen wir uns von den anderen Fraktionen auch sehr, dass diese Enque-
tekommission diese Chance noch vor der Beschlussfassung bzw. bevor ein Gesetzent-
wurf in Auftrag gegeben wird wahrnimmt. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich sage es einmal so: Wir können hier natürlich vorher be-
schließen, wie wir über etwas diskutieren werden. – Ich sage dazu: Wir haben hier ei-
nen Antrag und einen Änderungsantrag auf dem Tisch liegen. Sie haben einen Antrag 
ins Plenum eingebracht. Dieser Antrag ist in der letzten Plenarsitzungsrunde nicht bera-
ten worden. Ich sage Ihnen: Wenn er aufgerufen worden wäre, hätten wir empfohlen, 
die Beratung auf die nächste Sitzungsrunde zu verschieben, also abzuwarten, bis sich 
die Enquetekommission damit beschäftigt hat. Denn wir haben ein Interesse daran, ei-
nen Antrag gemeinsam zu beschließen. – Ich betone dabei: im Konsens. Das muss 
jetzt nicht ein von allen Parteien getragener Konsens sein. Das erinnert mich immer so 
ein bisschen an den All-Parteien-Magistrat in Frankfurt. 
 
Wir wollen aber einen größtmöglichen Konsens erzielen. Frau Pauly-Bender, dazu hat 
auch das Obleutegespräch gedient, das ich jetzt schon zweimal zitiert habe und das 
während der letzten Sitzung des Hessischen Landtags im Wiesbadener Rathaus statt-
gefunden hat. Dort wurde von einer Fraktion – das war nicht meine Fraktion – ein Ände-
rungsantrag vorgelegt. Der liegt jetzt auch hier auf dem Tisch. Ich möchte durchaus 
noch einmal sagen: Dieser Änderungsantrag trägt genau dem Rechnung, was immer 
wieder angesprochen wurde. Die Enquetekommission soll geeignete Vorschläge für 
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einen Gesetzentwurf vorlegen. Um die notwendige öffentliche Diskussion zu fördern, 
soll der Hessische Landtag beschließen, dass nach Fertigstellung und Beschlussfas-
sung über diesen Bericht öffentliche Voranhörungen zu dem Konsensvorschlag durch-
geführt werden. Unsere Aufgabe als Mitglieder der Enquetekommission bestünde dann 
darin, dem Hessischen Landtag die Ergebnisse dieser Anhörungen in geeigneter Form 
vorzulegen. Das kommt Ihren Wünschen doch zu 100 % entgegen. Sie wollen doch 
Transparenz und Öffentlichkeit herstellen. 
 
Frau Pauly-Bender, wenn ich das, was Sie gesagt haben, ansatzweise richtig verstan-
den habe, dann muss ich jetzt sagen: Ich bin hoch gespannt, wie Sie auch jetzt wieder, 
nachdem wir völlig auf Sie, ähnlich wie bei Art. 29 Abs. 4 HV, zugegangen sind, das als 
so schlecht darstellen werden, dass Sie dem nicht werden zustimmen können. – Ich 
sage Ihnen sehr deutlich: Wenn das, was Sie wünschen, das ist, was Sie sagen, dann 
sollten Sie bei diesem Änderungsantrag mitmachen. Dann können wir das in der nächs-
ten Plenarsitzungsrunde als einen Vorschlag aller vier Fraktionen einbringen und ohne 
große Debatte beschließen. 
 
Bezüglich der Frage, bis wann das Ergebnis vorliegen muss, verhält es sich so: Wir 
müssen immer im Auge haben, dass wir bis zur nächsten Bundestagswahl fertig sein 
müssen. Der Gesetzentwurf muss also so rechtzeitig vorgelegt werden, dass das auch 
entsprechend vorbereitet werden kann. Wir stehen da also unter einem gewissen Zeit-
druck. Den kann man objektiv nicht infrage stellen. 
 
Ich habe gesagt, dass wir uns für diese Voranhörungen festlegen sollten. Von mir aus 
können wir uns von heute an sechs Monate Zeit geben, diese Voranhörungen durchzu-
führen. 
 
Ich sage auch noch einmal ausdrücklich: Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 
werden dann gezwungenermaßen auch noch einmal Anhörungen stattfinden. Das ist so 
vorgeschrieben. 
 
Bis zur Bundestagswahl im Jahre 2006 sind es noch gut eineinhalb Jahre. Diese ein-
einhalb Jahre würden dann mit Öffentlichkeit und Transparenz ausgefüllt werden. 
 
Ich habe den Änderungsantrag, der zu Ihrem Antrag eingebracht wurde, in meiner Frak-
tion besprochen. Wir werden den Änderungsantrag voll unterstützen. 
 
 
Vorsitzender: Ich fasse jetzt nicht zusammen und bewerte auch nicht. Ich stelle ledig-
lich fest: Auf der Tagesordnung der nächsten Plenarsitzungsrunde steht der Antrag der 
SPD-Fraktion. Er ist einer der Tagesordnungspunkte. Ob es dazu einen gemeinsam 
getragenen Änderungsantrag geben wird, wird sich, so vermute ich, im Laufe der 
nächsten Woche entscheiden. Mehr kann ich dazu nicht sagen und feststellen. – Ist 
zumindest das Konsens in der Runde? 
 
 (Zuruf: Ja! – Weiterer Zuruf: Nein!) 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, ich bitte um Entschuldigung. Ich will dazu 
Folgendes sagen: Ich hatte das vorhin schon in meiner ersten Wortmeldung gesagt. Wir 
werden nachher zu Punkt E des Berichtsentwurfs über die Frage des Ergebnisses und 
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die Empfehlungen sprechen. Ich sage dazu sehr deutlich – ich vermute durchaus, dass 
ich das auch für andere Fraktionen sagen kann, ich weiß aber nicht, wie die SPD-
Fraktion dazu steht, sie hat sich bis jetzt dazu noch nicht geäußert –: Ich werde für mei-
ne Fraktion vorschlagen, dass die Enquetekommission das vorschlägt, was auch in die-
sem Änderungsantrag steht. 
 
Frau Pauly-Bender, wir, die Mitglieder der Enquetekommission, die hier jetzt sitzen, 
könnten einstimmig oder mehrheitlich beschließen, dass wir den Inhalt des Entwurfs 
des Änderungsantrags als positiv erachten und dass wir als Enquetekommission bereit 
sind, diese Voranhörungen zu begleiten. Wir könnten den Fraktionen empfehlen, diesen 
Änderungsantrag, der im nächsten Plenum zu dem Tagesordnungspunkt XY – die 
Nummer habe ich jetzt gerade nicht im Kopf – gestellt werden kann, anzunehmen. Das 
wäre doch in Ordnung. 
 
Wir können das aber auch am 2. März 2005 beschließen. Auch damit hätte ich kein 
Problem. Ich vermute aber, dass der Hessische Landtag diesen Änderungsantrag dann 
schon längst beschlossen hat. 
 
 
Vorsitzender: Das lasse ich schlicht so stehen. 
 
 (Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Das ist das Beste!) 
 
– Natürlich. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Es ist schade, dass Sie dazu nichts sagen können!) 
 
Ich komme jetzt zu 
 
 
 
 
Punkt 2: 
 
Besprechung des Abstimmungsverfahrens 
 
hierzu: 
 
Schreiben des Herrn SV Prof. Dr. Stolleis: Zum Vorschlag eines 
vereinfachten Abstimmungsmodus über verschiedene Verfas-
sungsänderungen 
(verteilt am 24.01.05) 
 
Schreiben des Herrn SV Prof. Dr. Kahl vom 13. Januar 2005: Stel-
lungnahme zum Abstimmungsverfahren 
(verteilt am 19.01.05) 
 
Schreiben des Herrn SV Prof. Dr. Stolleis vom 26. Januar 2005 
zum Abstimmungsverfahren 
(verteilt am 31.01.05) 
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Schreiben des Herrn SV Prof. Dr. Wieland vom 26. Januar 2005 
 
Schreiben der Frau SV Dr. Cancik vom 28. Januar 2005 zum Verfahren einer Verfas-
sungsänderung 
 
Schreiben des Herrn SV Prof. Dr. Stolleis vom 31. Januar 2005 betreffend Vorschlag 
eines Abstimmungsmodus 
 
Schreiben des Landeswahlleiters für Hessen vom 9. Februar 2005 zum 
Abstimmungsmodus der Verfassungsänderung 
(verteilt am 10.02.05) 
 
Schreiben des Herrn SV Prof. Dr. Kahl vom 15. Februar 2005: Ergänzende Stellung-
nahme zum Verfahren einer Verfassungsänderung 
(verteilt am 15.02.05) 
 
 
Die Sachverständigen haben uns zu den Abstimmungsmodalitäten Vorschläge ge-
macht. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Hannappel ausdrücklich in meinen Dank ein-
beziehen. Ich möchte gerne Frau Dr. Cancik, Herrn Prof. Dr. Stolleis und auch Herrn 
Hannappel Gelegenheit geben, ihre Positionen noch einmal kurz darzustellen. Diese 
liegen sehr nahe beieinander. Ich sehe da keine grundlegenden Widersprüche. 
 
Ich darf noch einmal mitteilen, dass sich Herr Prof. Kahl entschuldigt hat. Die Unterla-
gen aller Sachverständigen sind Ihnen aber allen zugegangen. Ich habe Wert darauf 
gelegt, dass das sehr zeitnah erfolgte. 
 
 
SV Prof. Dr. Stolleis: Ich möchte es abkürzen und zunächst einmal auf den Briefwech-
sel verweisen. In ihm stehen alle wesentlichen Punkte. 
 
Ich habe ganz am Anfang der Arbeit der Enquetekommission einen Vorschlag gemacht, 
als es um das Abstimmungsverfahren ging. Es geht jetzt nur um die Volksabstimmung, 
nicht um die Abstimmung im Parlament. Man könnte bei dem Abstimmungszettel eine 
Zweiteilung vorsehen. Auf der einen Seite – dabei ist es egal, ob dies links oder rechts 
wäre – könnte die Zustimmung zu allen vorgeschlagenen Änderungen pauschal mit ei-
nem „Ja“ oder „Nein“ erfolgen. In der anderen Spalte wären dann die Änderungen in der 
Ordnung der jetzt gültigen Verfassung mit den Änderungsvorschlägen aufgelistet. 
 
Diesem Verfahrensvorschlag haben Herr Prof. Kahl und Frau Dr. Cancik im Prinzip zu-
gestimmt. Die Unterschiede in den Vorschlägen bestehen lediglich darin, dass Herr 
Kahl meint, es sei praktikabler, zu den einzelnen Artikeln Blöcke zu bilden. Er hat dazu 
Vorschläge gemacht. Diese Blöcke müsste man im Einzelnen noch einmal diskutieren. 
 
Auch ich glaube, dass dieser Weg gangbar wäre, wenn sich mein Vorschlag, dass man 
einfach Artikel für Artikel nacheinander zur Abstimmung stellt, als nicht praktikabel er-
weisen sollte. Herr Hannappel hat dazu schon einen Einwand vorgebracht. Das Stich-
wort dazu lautet: Bleiwüste. Man müsste sich einmal anhand praktischer Beispiele vor 
Augen führen, wie das aussehen würde. 
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Frau Dr. Cancik hat den differenziertesten Vorschlag gemacht. Sie wird gleich dazu et-
was sagen. Allerdings könnte auch dieser Vorschlag wegen seiner Komplexität gewis-
sen Einwänden unterliegen. 
 
Ich möchte zunächst einmal darauf bestehen, dann mein Vorschlag für die Wähler und 
die Wählerinnen doch der gangbarste Weg ist, die wirklich vor eine sehr komplizierte 
Aufgabe gestellt werden. Danach könnten sie die vorgeschlagenen Verfassungsände-
rungen einfach Punkt für Punkt durchgehen und auf der differenzierten Spalte jeweils 
mit „Ja“ oder mit „Nein“ stimmen. – So ist der aktuelle Stand. 
 
 
SV Dr. Cancik: Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Ich werde mich auch auf das Ab-
stimmungsverfahren beschränken. Auch ich glaube, dass wir in der Tat nicht weit aus-
einander liegen. In gewissem Sinne stehen wir vor der Schwierigkeit, dass wir nicht eine 
ganz klare Grenze bestimmen können, bei der wir sagen können: Ab da stellt es einen 
Verstoß gegen die Verfassung dar, und davor eben nicht. 
 
Ich glaube, die Voten haben etwas sehr deutlich gemacht – ich möchte das auch noch 
einmal für mein Votum deutlich machen –: Was verfassungsrechtlich zwingend notwen-
dig ist, wird man trennscharf kaum verdeutlichen können. – Was ich Ihnen in meiner 
schriftlichen Stellungnahme vorgestellt habe, habe ich als vorsichtige Perspektive be-
zeichnet. Ich möchte das am Beispiel der Abstimmungen, die Herr Prof. Kahl zusam-
menfassen will, noch einmal deutlich machen. 
 
Herr Prof. Kahl hat vorgeschlagen, die Änderungen im wirtschaftsrechtlichen Teil zu-
sammenzufassen. Ich vermute, dass das Motiv dafür ist, dass Herr Prof. Kahl der Auf-
fassung ist, da gebe es einen sachlichen Zusammenhang, weil es immer um Wirt-
schaftsrecht geht. Das heißt, wir stehen vor der Frage: Ist das ein solcher sachlicher 
Zusammenhang oder nicht? Damit stehen wir sofort vor dem nächsten Problem: Was 
ist ein sachlicher Zusammenhang? 
 
Meine Perspektive, das anzugehen, ist etwas anders. Ich frage: Wie kann man die Mit-
wirkungsbefugnis des Volkes, die durch Art. 123 HV gesichert ist, möglichst weitgehend 
umsetzen? Da besteht mein Vorschlag darin, dass das doch möglichst artikelweise ab-
gestimmt werden sollte. Insofern stimme ich da mit Herrn Prof. Stolleis völlig überein. 
Denn so kann in der Volksabstimmung natürlich am konkretesten Stellung genommen 
werden. 
 
Vermutlich dürften wir bei der Frage eine Differenz haben, ob über die beiden verschie-
denen Arten der Verfassungsänderung, die eingeführt werden sollen und die in einem 
Artikel bzw. in zwei eng zusammenhängenden Artikeln geregelt werden sollen, getrennt 
abgestimmt werden soll. Mein Vorschlag, darüber getrennt abzustimmen, beruht auf der 
Überlegung, dass es da natürlich einen sachlichen Zusammenhang insofern gibt, als es 
jeweils um die Möglichkeit der Verfassungsänderung geht, dass aber die Intention der 
Änderungen schon sehr unterschiedlich ist. In dem einen Fall geht es darum, der Be-
völkerung sozusagen im Zuge der direkten Demokratie einen neuen Zugang zu eröff-
nen. Es soll dann nämlich eine Verfassungsänderung auch durch eine Initiative aus 
dem Volk angestoßen werden können. 
 
Im anderen Fall geht es darum, die Bevölkerung in einem gewissen Sinne aus dem Ver-
fahren der Verfassungsänderung dadurch herauszuhalten, dass das Parlament eine 
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Verfassungsänderung mit Zweidrittelmehrheit beschließen können soll. Das sind meiner 
Ansicht nach doch sehr unterschiedliche Formen der Änderung der Verfassung, wes-
halb sozusagen der rechtssicherste Weg wäre, der Bevölkerung die stärksten Mitwir-
kungsbefugnisse einzuräumen und darüber getrennt abstimmen zu lassen. 
 
Ich möchte aber noch einmal deutlich machen, dass ich keine Prognose wage, ob das 
vor dem Verfassungsgericht halten würde. Herr Prof. Kahl hat in seinem neuesten 
Schreiben ausdrücklich deutlich gemacht, dass er das Risiko einer Aufhebung durch 
den Staatsgerichtshof für relativ gering hält. Dem würde ich mich anschließen. – Vielen 
Dank. 
 
 
MinDirig Hannappel: Für mich ist der Ausgangspunkt schlichtweg die Frage der Prakti-
kabilität. Es geht also um die Frage: Was legen wir den Abstimmungsberechtigten für 
einen Stimmzettel vor? – Herr Prof. Stolleis, ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden 
habe. Aber ich hatte den Eindruck und habe das für mich so verstanden, dass Sie eine 
Synopse der Verfassungsbestimmungen, wie sie vorher sind und hinterher sein könn-
ten, auf dem Stimmzettel jeweils abgedruckt haben wollten. Dazu kommt noch die Fra-
ge, ob man nicht auch den Änderungsbefehl abdrucken müsste. Das haben wir in der 
Vergangenheit so gemacht. Wenn man das auf einen Stimmzettel aufnehmen würde, 
dann würde man einen erhalten, der den Stimmzettel für die Kommunalwahl in Frank-
furt noch deutlich übertreffen würde. Ich denke, da würde sich der Landeswahlleiter und 
andere den Vorwurf einhandeln, das sei nicht handhabbar. 
 
Mein Bestreben war deshalb, darauf hinzuweisen, dass man sich das sicherlich überle-
gen muss. Wir haben deshalb einen Stimmzettel entworfen – ich nehme an, Sie alle 
kennen ihn –, bei dem nur die zu ändernden Artikel und eine noch festzulegende Kurz-
bezeichnung aufgeführt sind. Auf die Kurzbezeichnung komme ich gleich noch zu spre-
chen. Wenn man das machen würde, dann hätte man bei jetzt einmal angenommenen 
14 Blöcken einen Stimmzettel in der Größe, der etwa dem Stimmzettel für die Europa-
wahl entsprechen würde. Wenn man Artikel für Artikel abstimmen lassen würde, wäre 
er sicherlich noch etwas länger, aber aus meiner Sicht immer noch handhabbar. 
 
Ich will mich nicht dazu äußern, welche Blöcke zu bilden sind. Das ist nicht meine Auf-
gabe. 
 
Voraussetzung für einen solchen Stimmzettel ist natürlich, dass die Abstimmungsbe-
rechtigten über die Texte informiert sind. Aus meiner Sicht sollten sie nicht nur über die 
Texte informiert werden, sondern auch eine Begründung erhalten, weshalb etwas ge-
ändert werden soll. Da stellt sich dann die Frage: Wie macht man das? 
 
Wir haben uns ein bisschen umgesehen. Wenn der Bund in der Schweiz Volksabstim-
mungen durchführt, bekommen die Abstimmungsberechtigten Heftchen im Format DIN 
A 5. Darin steht sowohl der Abstimmungstext als auch die Abstimmungsfrage. Die be-
schränkt sich nämlich nur darauf: Möchten Sie diesem oder jenem zustimmen oder 
nicht? – Außerdem gibt es Erläuterungen, wie der Gang des Verfahrens war. 
 
Ich habe mich jetzt noch einmal aktuell im Internet ein bisschen umgesehen und habe 
dabei festgestellt, dass im Kanton Zürich am 27. Februar 2005 über eine Totalrevision 
der Verfassung abgestimmt werden wird. Dabei verhält es sich dort so: Im Grund ge-
nommen soll die Verfassung nur geändert werden. Aber es wird der gesamte Text zur 
Abstimmung gestellt. 
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Ich habe mir einmal angeschaut, wie über die Volksabstimmung informiert wird. Das 
kann man dem Internet entnehmen. Alle Abstimmungsberechtigten haben dort ein ent-
sprechendes Heft bekommen. Dort ist der Gesetzestext enthalten und ein so genannter 
„Beleuchtender Bericht zur Vorlage zur neuen Verfassung des Kantons Zürich“. 
 
Dazu muss ich Folgendes sagen: Der Verfassungsentwurf wurde dort nicht vom Parla-
ment beschlossen. Vielmehr tat dies ein Verfassungsrat, der vorher extra gewählt wur-
de. Ich glaube, die Parlamentarier haben dem in Gänze angehört. Aber es waren noch 
mehr Leute dabei. Dieser Verfassungsrat hat den Beleuchtenden Bericht gefertigt, in 
dem steht, wie der Gang des Verfahrens war, was sich ändern soll und was aus Sicht 
des Verfassungsrates die Neuerungen sind. Ich kann das gerne zu Protokoll geben. Ich 
habe das jetzt nicht in sehr vielen Exemplaren dabei. Das entspricht in etwa dem, was 
ich Ihnen in meinem Schreiben skizziert habe. Ich gehe einmal davon aus, dass die Ini-
tiative in diesem Fall von den Fraktionen des Landtags ausgeht. Dann muss eigentlich 
auch der Landtag begründen, warum er diese Änderungen haben will. Das kann sicher-
lich nicht der Wahlorganisation überlassen bleiben. Wahrscheinlich kann es auch nicht 
der Landesregierung überlassen bleiben. Jedenfalls war das beim letzten Mal auch 
nicht gewollt. Damals wurde ausdrücklich gesagt, die Landesregierung solle sich da 
heraushalten. 
 
Aus meiner Sicht müsste man etwas Ähnliches wie dieses hier verfassen. Man müsste 
also eine Broschüre herstellen und diese zusammen mit der Wahlbenachrichtigung 
versenden. Dann hätten die Abstimmungsberechtigten die notwendigen Informationen, 
die sie brauchen, um mit einem solchen verkürzten Stimmzettel auch zurechtkommen 
zu können. 
 
Soweit möchte ich das in Kürze ausführen. 
 
 
SV Prof. Dr. Stolleis: Herr Hannappel, ich habe Ihre Vorschläge mit Respekt vor Ihrer 
Sachkunde und auch mit Sympathie gelesen. Ich finde das, was Sie geschrieben ha-
ben, sehr überzeugend. Aber das Beispiel mit der Schweiz passt nicht ganz. In der 
Schweiz ist man außerordentlich konsensorientiert. Nach dem, was ich heute früh hier 
als Debatte gehört habe, fürchte ich, dass die Formulierung des Begleithefts zu ähnli-
chen Problemen führen würde, wie die sind, die wir gerade hinter uns haben. Wenn Sie 
Begründungen zu den einzelnen Änderungsvorschlägen schreiben wollen, dann kommt 
es sehr auf die Nuancen an. Dann beginnt der politische Streit, wie die Nuance ausse-
hen muss. 
 
Dem Wähler wird eine Textalternative vorgelegt, zu der er „Ja“ oder „Nein“ sagen kann. 
Das, was als Begründung vorzutragen ist, gehört in die Öffentlichkeit und ist Aufgabe 
der Politik. Das wird sowohl im Parlament als auch auf anderen geeigneten Veranstal-
tungen vorgetragen, und zwar mit entsprechenden Nuancierungen. 
 
Nach dem, was ich heute gehört habe und dem, was ich über die Geschichte der Ände-
rungen der Hessischen Verfassung weiß, glaube ich nicht, dass wir in der Lage sein 
würden, einen harmonischen und von allen Parteien im Konsens abgesegneten Text für 
ein solches Heft finden würden. Das ist von meiner Seite aus eine pragmatisch-
praktische Einwendung gegen Ihren schönen Vorschlag. 
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MinDirig Hannappel: Ich möchte dazu etwas sagen. Herr Prof. Stolleis, Ihr Einwand ist 
natürlich nicht unberechtigt. Aber auch der Verfassungsentwurf für den Kanton Zürich 
ist umstritten. Das ist dort ähnlich, wie es bei uns hier ist. Ich hoffe, ich darf das so sa-
gen. Im Kanton Zürich wollen das alle politischen Kräfte mit Ausnahme der Sozialde-
mokraten. Die Sozialdemokraten sind dagegen. 
 
 (Abg. Dieter Posch: Da haben sie das gelernt!) 
 
Am Ende dieses Beleuchtenden Berichtes finden sich folgende Überschriften: 
 
 Die Meinung der befürwortenden Mehrheit 
 
und 
 
 Die Meinung der ablehnenden Minderheit. 
 
Dort findet sich allerdings auch noch die Meinung des Schweizer Regierungsrats. Das 
ist in der Schweiz so üblich. Bei uns wäre das die Landesregierung. 
 
Wir kennen solche Darstellungen aus dem Bundestag auch bei politisch umstrittenen 
Vorhaben. Dort gibt es den Bericht des federführenden Ausschusses, in dem die Bera-
tungen in diesem Ausschuss und auch die der anderen Ausschüsse zusammengefasst 
werden. In diesem Bericht wird auch dargestellt, was die Mehrheit will und was die Min-
derheit für richtig hält. 
 
Das wäre aus meiner Sicht schon leistbar. Man kann natürlich auch auf die Begründung 
verzichten, wenn man das nicht machen will, und nur den Gesetzestext abdrucken. Ich 
frage mich aber, ob es sinnvoll wäre, die Synopse und den Änderungsbefehl auf einem 
einzelnen Stimmzettel abzudrucken. Das scheint mir doch sehr schwierig zu sein. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich denke, wir müssen jetzt nicht so tief in die Frage einstei-
gen, wie das eben vom Landeswahlleiter erörtert wurde. Denn es handelt sich da um 
eine Frage des Verfahrens, bei der es darum geht, was da alles beigefügt und an sons-
tigen Dingen auch immer gemacht werden muss. 
 
Ich persönlich teile die Auffassung, die Herr Prof. Dr. Stolleis dargestellt hat und die be-
sagt, dass man dort die Alternativen darstellt. Herr Hannappel, ich hielte es auch für 
schwierig, wenn man nur Oberüberschriften abdrucken würde, wie Sie das vorgeschla-
gen haben. Denn da würde derselbe Streit losgehen über die Frage, was in diese Über-
schriften hineingeschrieben werden soll. Objektiv wäre es, dort den gesamten Text un-
terzubringen, den wir anbieten. 
 
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat Herr Prof. Kahl in seinem letzten Schrei-
ben zumindest darauf hingewiesen, dass der Bürger möglichst umfassend informiert 
werden soll. Ich denke, die Ausformulierung des Artikels von Anfang bis zum Ende oh-
ne Verkürzung ist die maximal mögliche Information. Diese Information muss natürlich 
garniert werden – da gebe ich Herrn Prof. Stolleis durchaus Recht – durch politische 
Informationen. Die muss es natürlich und ohne jeden Zweifel geben. Ob dazu Bro-
schürchen oder sonst irgendetwas herausgegeben werden, ist meines Erachtens keine 
Frage, mit der sich unsere Enquetekommission beschäftigen muss. 
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Ich möchte mich zu dem Thema der verschiedenen Pakete noch einmal äußern. Bevor 
ich das allerdings tue, möchte auch ich den drei Sachverständigen und Herrn Hannap-
pel herzlich danken, die sich mit der recht komplizierten Materie auseinander gesetzt 
haben, viele Telefonate geführt, ein Schreiben verfasst und versucht haben, zu einem 
Kompromiss zu kommen. Ich denke, dass auf der Basis der Stellungnahmen der Sach-
verständigen, die sich beteiligt haben, ein Kompromiss in dieser Frage auf jeden Fall zu 
finden ist. 
 
Für das Protokoll halte ich noch einmal Folgendes fest. Das ist vielleicht dann auch et-
was leichter verständlich. Ich sehe folgende Übereinstimmungen. In neun Punkten ha-
ben die Sachverständigen insoweit Konsens erzielt. Über die Änderung der Präambel 
kann insgesamt abgestimmt werden. Über die Änderungen in Art. 4 HV kann auch ins-
gesamt abgestimmt werden. Die Änderungen in Art. 21 und 109 HV können zusammen 
abgestimmt werden. Über die vorgesehene Änderung in Art. 26 a HV muss einzeln ab-
gestimmt werden. 
 
Ich fasse nur das zusammen, was die Sachverständigen gesagt haben. Die gesamten 
Änderungen zu Art. 29 HV kann in einem abgestimmt werden. Das gilt für die Änderun-
gen zu Art. 35 HV ebenfalls. Ebenfalls können die vorgesehenen Änderungen zu Art. 62 
und 62 a HV zusammen abgestimmt werden. Die Änderungen zu Art. 65 und 101 HV 
müssen einzeln abgestimmt werden. Ich denke, das ist schon ein ziemlich hohes Maß 
an Konsens zwischen den Sachverständigen. 
 
Wir haben auch festgestellt, dass ein Konsens dahin gehend besteht, dass es ein 
Kreuzchen geben kann, mit dem gesagt wird: „Ja, ich stimme für alles“. Daneben wird 
es dann eine weitere Spalte geben, in der die alternative Möglichkeit eingeräumt wird, 
zu jedem einzelnen Punkt eine Bewertung in Form von „Ja“ oder „Nein“ abzugeben. 
 
Ich habe den Stimmzettel, den Herr Hannappel seinem Schreiben beigefügt hat, einmal 
vergrößert. Das drückt genau das aus. Ich denke, dass unsere beiden Sachverständi-
gen, die hier sind, das auch gesehen und bewertet haben. – Das war dem Schreiben 
des Herrn Hannappel beigefügt. Es erhebt sich die Frage, ob das dem entspricht, was 
Sie sich vorstellen. Zu der Kurzbezeichnung der Änderungen, die Herr Hannappel vor-
geschlagen hat, habe ich meine Meinung schon gesagt. 
 
Hinsichtlich der Frage der Abstimmungsmodalitäten über Fragen der Wirtschaft in der 
Verfassung – das betrifft die vorgesehenen Änderungen von Art. 38 bis 42 HV – sind 
wir der Meinung, dass dies miteinander zusammenhängt und deswegen darüber auch 
en bloc abgestimmt werden kann. Frau Cancik, genauso sehen wir das auch für den 
Abschnitt, der die direkte Demokratie und damit die vorgesehenen Änderungen zu Art. 
123 und 124 HV betrifft. Ich will das noch einmal kurz begründen. 
 
Zu den vier Normen, die die Änderung der Verfassung zur Wirtschaft betreffen, haben 
Herr Prof. Kahl und auch Herr Prof. Stolleis vorgeschlagen, das en bloc abzustimmen. 
Frau Dr. Cancik, Sie haben da bislang ein wenig abweichend votiert. Mich würde inte-
ressieren, ob Sie sich der Meinung des Herrn Prof. Kahl, die schriftlich vorliegt, und 
auch der des Herrn Prof. Stolleis anschließen könnten. 
 
Möglicherweise könnte man den Änderungsvorschlag zu Art. 38 HV dort herauslösen. 
Denn diese Änderung hat zugegebenermaßen einen etwas anderen Inhalt als die übri-
gen dieses Bereichs. Sie sehen daran, was mir dazu vorschwebt, wie man da eine Brü-
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cke bauen könnte. Das würde dann bedeuten, dass man dafür zwei Blöcke bildet. Der 
zweite Block würde dann die übrigen drei Änderungen zu den Normen der Wirtschaft in 
der Verfassung enthalten. Sie sollen allesamt – das betone ich jetzt ausdrücklich – we-
gen Verstoßes gegen höherrangiges Recht aus der Verfassung herausgenommen wer-
den. Frau Dr. Cancik, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie selbst vorgetragen, 
dass, dass Normen nichtig sind, einen Sachzusammenhang herstellen kann, der einem 
die Möglichkeit gibt, Blöcke zu bilden. Wir haben das auch an anderer Stelle gemacht. 
Deswegen denke ich, dass man dies durchaus so vorschlagen könnte, wie ich es ge-
sagt habe. Die Themen „Enteignung“, „Sozialisierung“ und „Bodenreform“ gehören ir-
gendwie zusammen. Ich bitte auch Herrn Prof. Stolleis, zu diesem Thema etwas zu sa-
gen. 
 
Zu den Änderungsvorschlägen zu Art. 123 und 124 HV hat unser Herr Prof. Kahl vorge-
schlagen, auch einen Block zu bilden. Herr Prof. Stolleis hat Gesprächsbereitschaft sig-
nalisiert. Frau Dr. Cancik, Sie haben wieder vorgeschlagen, dazu solle es vier Möglich-
keiten der Abstimmung geben. Es geht dabei auch um die Länge des Stimmzettels. Das 
sind also rein praktische Erwägungen. Wir halten das für zu viel. Wir wollen den Wähler 
in diesem Zusammenhang nicht überfordern und sind deshalb eher für das Modell, das 
en bloc abzustimmen. Maßstab ist an dieser Stelle – das haben alle Sachverständigen 
angeführt – das Koppelungsverbot. Das bedeutet, dass inhaltlich nicht zusammengehö-
rende einzelne Änderungen auch nicht zusammen abgestimmt werden dürfen. 
 
Aber bei den Änderungen zu Art. 123 und 124 HV besteht gerade ein sachlicher Zu-
sammenhang. Wir sind der Auffassung, dass das, von der Systematik her gesehen, 
zusammengefasst werden kann. 
 
Hinzu kommt noch, dass auch der Aspekt zu berücksichtigen ist, dass sich beides be-
dingt. Das muss man auch sehen. Auf der einen Seite würde sich der Landtag damit ein 
Recht nehmen. Auf der anderen Seite würde er ein Recht geben. Beides gehört zu-
sammen und muss dementsprechend zusammengefasst werden – auch aus politischen 
Gründen. Da kann nicht einfach eine Rosine herausgepickt und dann gesagt werden: 
Das andere, das lassen wir lieber. – Ich denke also, dass es schon klare politische Hal-
tung des Parlaments sein sollte, einen Zusammenhang zwischen den vorgesehenen 
Änderungen in Art. 123 und 124 HV herzustellen. Ich plädiere also für Blockbildung. 
Frau Dr. Cancik und Herr Prof. Stolleis, ich würde aber auch gerne noch von Ihnen Ihre 
Stellungnahme zu der Überlegung hören, dass das zusammengehört. 
 
Ich will noch einen weiteren Aspekt ansprechen. Ich bitte um Entschuldigung, falls Sie 
der Auffassung sein sollten, dass ich zu lange spreche. Frau Dr. Cancik, Sie haben ein 
Urteil aus Bayern zitiert. Dabei haben Sie auf Ausführungen des Herrn Prof. Frotscher 
Bezug genommen. In beiden Fällen wurde eine Blockbildung für möglich erachtet, wenn 
die vorgeschlagenen Änderungen in einem engen Zusammenhang stehen. Das scheint 
mir aufgrund der von mir vorhin erläuterten Umstände und Gedanken der Fall zu sein. 
Deswegen würde ich Sie gerne darum bitten, dass wir dieses Thema noch einmal mit-
einander besprechen. 
 
Ich komme zu dem Fazit, das ich ziehen möchte. Je nachdem, wie wir uns im Wirt-
schaftsteil entscheiden – ich hatte vorhin von dieser Brücke gesprochen –, kommen wir 
auf elf oder zwölf Änderungsvorschläge, die wir einzeln abstimmen lassen müssen. Ich 
denke, die Zahl ist gut und wird auch den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger 
gerecht. Da kann Transparenz noch halbwegs gewährleistet werden. Denn die Bürge-
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rinnen und Bürger müssen mit diesem Stimmzettel in einem Räumchen klarkommen, 
den es bei einer geheimen Abstimmung geben muss. Jede Abstimmung, die über die 
Zahl zwölf hinausgeht, würden wir als ein Problem erachten. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Zunächst einmal möchte ich eine Frage aufwerfen, die bis-
her noch gar nicht erörtert wurde. Das wird aber offenbar doch unterschiedlich gesehen. 
 
In dem Entwurf des Herrn Hannappel für eine Abstimmungszettel wird offenbar davon 
ausgegangen, dass jede einzelne Abstimmung eines eigenen Gesetzes bedarf. Ist das 
so, oder wäre es auch möglich, das in einem Gesetz zusammenzufassen? 
 
Ich komme zum zweiten Punkt. Wenn ich das richtig im Kopf habe – da bin ich mir aber 
nicht ganz sicher –, schreibt gegenwärtig das Gesetz über Volksabstimmung vor, dass 
bei einer Abstimmung über Verfassungsänderung auf dem Stimmzettel tatsächlich die 
ursprüngliche und die neue Fassung nebeneinander stehen müssen. Wenn man das 
also anders machen wollte, müsste man vorher das Gesetz ändern. 
 
Wenn man das Gesetz ändern müsste, erhebt sich gleich eine weitere Frage: Kann 
man dann nicht auch aufnehmen, dass die Änderungen in einem einheitlichen Gesetz 
verabschiedet werden, über die dann aber nachfolgend getrennt abgestimmt wird? Das 
wäre die eine Frage. Brauchen wir für die zehn bis zwölf oder zwölf bis vierzehn Ab-
stimmungen – ich habe keine Ahnung, wie viele es am Ende sein werden – jeweils ei-
gene Gesetze, ja oder nein? 
 
Hinsichtlich der Änderungsvorschläge zu Art. 39 Abs. 2 und 3 HV und Art. 41 und 42 
HV glaube auch ich, dass es möglich ist, das zusammen abzustimmen. 
 
Hinsichtlich der Änderungen zu Art. 123 und 124 HV geht es darum, dass dort der Sa-
che nach in der Tat drei verschiedene Dinge geregelt werden sollen. Das eine ist die 
vorgesehene Hinzufügung der Änderung der Verfassung durch Volksbegehren. Das 
zweite sind die vorgesehenen Änderungen des Volksbegehrens zur Gesetzgebung, 
also der Volksgesetzgebung. Da geht es um die Absenkung des ersten Quorums und 
die Einführung eines Quorums für die Zustimmung. Das dritte schließlich ist die Einfüh-
rung einer Volksinitiative ohne konkreten Gesetzesantrag. Das heißt, es handelt sich 
um durchaus drei unterschiedliche Dinge, die meines Erachtens auch getrennt abge-
stimmt werden müssen. 
 
Noch nicht endgültig entschieden bin ich hinsichtlich der Frage, ob die Einführung der 
Verfassungsänderung durch Volksbegehren mit der Einfügung der Möglichkeit der Ver-
fassungsänderung ausschließlich durch eine qualifizierte Mehrheit und entsprechenden 
Beschluss des Landtags gekoppelt werden kann oder gekoppelt werden sollte. Der Sa-
che nach handelt es sich auch hier um zwei unterschiedliche Dinge. Es ist natürlich 
schwierig, sich nur darauf zu berufen, dass der politische Kompromiss diese Koppelung 
erfordert. Da wäre ich aber für eine Diskussion noch offen. 
 
Ich habe aber gar keinen Zweifel daran, dass wir da drei einzelne Abstimmungen brau-
chen. Das wird gar nicht anders gehen. Ich glaube, das Argument, das müsse en bloc 
abgestimmt werden, weil das alles mit direkter Demokratie zu tun hat, wird nicht ausrei-
chend weit tragen. 
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SV Dr. Cancik: Ich habe mir jetzt eine Menge Punkte notiert und bin mir nicht ganz si-
cher, ob ich die alle abarbeiten kann oder soll. 
 
Ich würde aber gerne zu den Vorschlägen des Herrn Hannappel Stellung nehmen. An-
ders als Herr Prof. Stolleis bin ich durchaus der Auffassung, dass es eines Versuches 
wert wäre, die Änderungsmotive mitzuteilen. Sie müssten dann wirklich so mitgeteilt 
werden, dass alle Abstimmungsberechtigten die Motive ganz sicher kennen. Die Lö-
sung der Verteilung einer Broschüre an alle würde dem sehr nahe kommen. 
 
Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass einige Änderungsvorschläge vorliegen, in 
denen in der Tat nicht darüber abgestimmt würde, ob eine bestimmte Norm gelten soll 
oder nicht. Das Beispiel hierfür wäre die Todesstrafe. Es ist klar, dass diese Norm nicht 
gilt. Vielmehr soll diese Norm gestrichen werden, weil sie nicht gilt. Ich würde es für au-
ßerordentlich hilfreich halten, wenn man das den Abstimmungsberechtigten sehr stark 
verdeutlichen würde. 
 
Ich sehe, dass es an anderer Stelle zu Schwierigkeiten führen könnte, sich auf entspre-
chende Beschreibungen und auf Formulierungen hinsichtlich des Motivs zu einigen. Ich 
möchte aber den Vorschlag unterstützen, dass man das versuchen soll. 
 
Ich habe eine Frage zu dem Vorschlag des Herrn Hannappel. Das ist mir nicht ganz klar 
geworden. Herr Hannappel, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie von der I-
dee etwas abgegangen, dass diese beiden Abstimmungen alternativ seien. Sie haben 
gefragt: Wollen wir nicht, um die Anzahl der ungültigen Stimmen möglichst gering zu 
halten, versuchen, eine Vorrangbeziehung herzustellen, die besagt, dass bei Teilnahme 
an der einheitlichen Abstimmung und bei gleichzeitigem Ankreuzen bei der Einzelab-
stimmung der Versuch unternommen wird, die Einzelabstimmung vorrangig gelten zu 
lassen, das also damit in eine Beziehung zu setzen? Das ist mir an und für sich ganz 
sympathisch. Mir ist dabei nicht ganz klar, wie das dann in den Fällen wäre, in denen 
nicht im Einzelnen abgestimmt wurde, die also offen gelassen wurden. Wie ist das dann 
zu werten? Ich glaube, das müsste man sich noch einmal genauer, also bis ins Detail 
gehend, und unter Berücksichtigung verschiedener Fallkonstellationen anschauen. Da-
bei geht es um die Fragen, wie abgestimmt werden kann und was das bedeutet. Wel-
che Stimmen werden dann ungültig und welche nicht? Das müsste man sich gerade 
auch mit Blick auf das Gesetz über Volksabstimmung genauer anschauen. 
 
Herr Wintermeyer, ich würde dann gerne auf Ihre Fragen zu sprechen kommen und 
versuchen, meine Perspektive zu erläutern. Sie haben daran erinnert, dass wir in der 
Tat einmal kurz darüber nachgedacht hatten, ob als Grund für eine Blockbildung bei der 
Abstimmung Nichtigkeit infrage käme. Da liegt die Vorstellung zugrunde, dass man über 
den sachlichen Gehalt eigentlich gar nicht mehr abstimmen kann und dass es nur um 
die Frage geht, ob man den Text anpasst. Ich habe das Thema in der Tat in die Debatte 
geworfen. Ich habe das aber ausdrücklich als eine Frage in die Debatte eingebracht. Ich 
bin nicht zuletzt von Herrn Prof. Kahl widerlegt worden, der das abgelehnt hat. 
 
Ich glaube, dazu gibt es zwei Überlegungen. Es gibt die einen Artikel, bei denen wir uns 
alle einig sind, dass sie aus zeitlichen Gründen überholt sind. Da halte ich weiter an 
dem Gedanken fest, dass man überlegen könnte, ob man die in einer Abstimmung zu-
sammenfassen könnte. Aber bei dem anderen Grund, Nichtigkeit wegen Verstoßes ge-
gen Bundesrecht, darf ich daran erinnern, dass wir uns da häufig überhaupt nicht einig 
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waren. Deshalb denke ich, es wird nicht praktikabel sein, das als einen zusammenfas-
senden Aspekt zu benutzen. 
 
Ich habe deswegen noch einmal lange über diese Frage nachgedacht. Ich würde in der 
Tat sagen, dass bei dieser Frage einzelne Abstimmungen über jeden Artikel die einzige 
Form ist, der Anforderung der Verfassung gerecht zu werden, eine möglichst wirksame 
Volksbeteiligung zu erzielen. Dabei habe ich durchaus gleichzeitig versucht, Erwägun-
gen der Praktikabilität einzubeziehen und diesen Rechnung zu tragen. 
 
Offen gestanden muss ich sagen: Ich teile Ihre Annahme der Überforderung der Wähler 
nicht. – Wenn ich Herrn Prof. Stolleis richtig verstanden habe, dann hat er gesagt, es 
solle artikelweise abgestimmt werden. Das heißt, es würde dann 16 Abstimmungen zu 
den Änderungen geben. Mein Vorschlag lautet, dass es 17 Abstimmungen gibt. Ich 
spreche das jetzt einmal platt aus: Das macht aus meiner Sicht den Kohl nicht fett. 
 
Ich würde noch einmal vorschlagen, die Perspektive zu ändern und zu fragen, ob es für 
die Wähler nicht leichter wäre, Artikel für Artikel abzustimmen. Denn nach der jetzt gül-
tigen Fassung des Gesetzes über Volksabstimmung werden die beiden Texte sowieso 
nebeneinander stehen. 
 
Ich glaube, wir haben im Verlaufe der Diskussion mehrfach erlebt, wie schwierig es ist, 
sich darüber zu einigen, ob ein sachlicher Zusammenhang gegeben ist. Wenn man als 
sachlichen Zusammenhang annimmt, dass es um die Wirtschaft geht, dann könnte man 
ganz viel zusammenfassen. Mit der Möglichkeit der Herausnahme der vorgesehenen 
Änderung zu Art. 38 HV aus diesem Abstimmungsblock hatten Sie aber angedeutet, 
dass man auch sagen kann: Nein, in dem einen Fall geht es um Soziales, im anderen 
Fall nicht. 
 
Ich kann dazu nur noch einmal sagen: Mir wäre es am sympathischsten, wenn über die 
Änderungsvorschläge getrennt nach Artikeln abgestimmt würde. Ich glaube, gerade mit 
der alternativen Option, die wir einräumen wollen, dass man also mit einem Kreuz über 
alles abstimmen kann, dass man aber auch einzeln abstimmen kann, haben wir eine 
einfache Möglichkeit. Die Möglichkeit der einzelnen Abstimmung soll für diejenigen Ab-
stimmungsberechtigten eingeführt werden, die sagen: Wir wollen uns das vorher über-
legen und dann gehen wir da hin und stimmen entsprechend ab. Ich sehe also bei mei-
nem Vorschlag die Praktikabilität durchaus gegeben. Überforderung sehe ich nicht als 
gegeben. 
 
Ich komme nun zu den Abstimmungsmodalitäten hinsichtlich der Änderungen zu Art. 
123 und 124 HV. Sie hatten darauf hingewiesen, dass es sich dabei in einem gewissen 
Sinne um ein politisch geschnürtes Paket handelt. Ich habe das auch als solches ver-
standen. Für das Verfahren im Landtag ist das ganz unproblematisch. Anders als Herr 
Prof. Kahl, den Sie zitiert haben und der der Auffassung ist, ein Rosinenpicken solle 
nicht möglich sein, bin ich der Auffassung, dass die direkte demokratische Mitwirkung 
durchaus auch dieses Rosinenpicken erlaubt. Ich habe das Gutachten des Herrn Prof. 
Frotscher so verstanden, dass er es als sehr kritisch bewertet, wenn eine Koppelung 
oder eine Zusammenfassung nur aus dem Grund erfolgen würde, dass das nur so aus 
politischen Gründen durch den Landtag verabschiedet werden kann. Das hält er nach 
meinem Verständnis gerade für keinen sachlich ausreichenden Grund, um Materien 
zusammenzufassen. 
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Ich sage aber auch noch einmal: Ich kann Ihnen hier nicht entgegentreten und sagen, 
das ist aus verfassungsrechtlicher Sicht zwingend. Vielmehr befinden wir uns hier in 
einem grauen Bereich. Ich kann Ihnen dazu nur meine Perspektive sagen. 
 
Ich sage es noch einmal: Mein Vorschlag lautet, darüber getrennt abstimmen zu lassen, 
weil es da tatsächlich ganz unterschiedliche Qualitäten der Änderung gibt. Wenn Sie so 
wollen, könnte man sagen, dass da unterschiedliche Wirkungsrichtungen gegeben sind. 
 
Ich komme zu meinem letzten Punkt. Herr Dr. Jürgens hatte das noch einmal ange-
sprochen. Es geht dabei um die Technik der Erfassung in Gesetzen nach dem Gesetz 
über Volksabstimmung. Ich hatte das in meiner Stellungnahme noch einmal angespro-
chen. Das Gesetz über Volksabstimmung sieht derzeit das Modell vor, dass man über 
ein Gesetz abstimmen kann, nicht aber über einzelne Punkte dieses Gesetzes. Das 
heißt in der Tat: Bei dieser Fassung des Gesetzes über Volksabstimmung müsste man 
für jeden Abstimmungspunkt, unabhängig davon, wie immer man das zusammenfasst, 
also für jeden Abstimmungsblock, ein eigenes Gesetz verabschieden. Aus meiner Sicht 
ist das aber nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen zwingend.  Meinem Verständnis 
nach könnte man dieses Modell ändern, indem man das Gesetz über Volksabstimmung 
ändert. Zu der Frage, ob das empfehlenswert ist, denke ich, müsste man auf die Erfah-
rungen der parlamentarischen Dienste und des Herrn Landeswahlleiters zurückgreifen 
und darüber vielleicht noch einmal näher in die Debatte gehen. – Vielen Dank. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich würde gerne noch einmal nachfragen. Herr Hannapel hat-
te einen Stimmzettel vorbereitet. Ich halte den jetzt einmal hoch. Herr Hannappel hatte 
von der Enquetekommission keinen Auftrag erhalten, das zu tun. Er hat das also auf 
der Grundlage gemacht, dass er das zur Kenntnis genommen hat, was bisher auf dem 
Tisch liegt. 
 
Wenn Sie sich den Stimmzettel anschauen, werden Sie sehen, dass Herr Hannappel 
die Abstimmung über die Änderungen zu Art. 123 und 124 HV zusammengefasst hat. 
Er sieht das als Abstimmungsblock 14 vor. Es liegt also auf der Hand, dass das zu-
sammengehört. Wir sehen das also durchaus nicht anders. 
 
Ich muss das für die CDU-Fraktion schon einmal sagen: Wir haben nie darüber nach-
gedacht, etwas zur Verstärkung der direkten Demokratie zu machen. Wir haben da bis-
her auch immer gebremst. Wir haben da schon einen Quantensprung gemacht. 
 
Auf der anderen Seite denke ich, sind wir uns auch darüber einig, dass das nicht dazu 
gedacht ist, Demokratiedefizite auszugleichen – ich habe das jetzt einmal so gesagt –, 
wie das vorhin schon einmal in der Diskussion anklang. Vielmehr haben wir gesagt: Die 
Möglichkeit der Änderung der Verfassung mit Zweidrittelmehrheit im Landtag muss al-
lein schon deswegen gegeben sein, um z. B. die Dinge aus der Verfassung heraushau-
en zu können, die sich aufgrund zeitlichen Ablaufs erledigt haben, ohne dass man so 
ewig lange Diskussionen hat, wie wir sie momentan gerade führen, um entsprechende 
Änderungen der Verfassung zu erreichen. 
 
Auf der anderen Seite bieten wir an, dass eine Verfassungsänderung, die der Hessi-
sche Landtag gemacht hat, durch eine Volksabstimmung wieder rückgängig gemacht 
werden kann. 
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Insofern hängt für mich das eine mit dem anderen direkt zusammen. Das ist also mit-
einander gekoppelt. Deswegen sage ich sehr deutlich: Ich will nicht, dass das entzerrt 
wird. – Ich sage das sehr deutlich. Frau Cancik, wenn Sie sich das genau durchlesen, 
werden Sie erkennen, dass die vorgeschlagene Fassung dieser beiden Artikel sogar 
aufeinander Bezug nimmt. Das ist also der Punkt, der mich dabei bewegt und zu dem 
ich gerne noch einmal etwas von Ihnen hören würde. 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen zu Art. 39, 41 und 42 HV sind von ihrem Sinngehalt 
gleich. Das betrifft die Bodenreform, die Sozialisierung und die Enteignung. All diese 
drei Dinge sollen gestrichen werden. Der Sinngehalt ist bei dieser ganzen Geschichte 
gleich. Das mit der Sozialisierung ist schon längst vorbei, auch wenn gelegentlich das 
von einigen von uns anders zur Kenntnis genommen wird. 
 
Der Sinngehalt ist also gleich. In allen drei Fällen geht es um die Streichung. Ich bin 
deshalb durchaus der Meinung, die ich vorhin schon einmal gesagt habe – die Ände-
rung zu Art. 38 HV nehme ich jetzt einmal heraus –: Diese drei Änderungen können 
zusammengefasst werden. – Da gibt es meines Erachtens auch nach dem Demokratie-
prinzip keine Notwendigkeit, dass die Bürger sagen können: Ich bin gegen die Bodenre-
form, aber ich bin nicht gegen die Sozialisierung. 
 
Das bedingt also einander. Da würde ich gerne noch einmal von Ihnen begründet ha-
ben, warum Sie jetzt einschränkend sagen – das haben Sie sehr deutlich gemacht  –: 
Ich bin an und für sich für eine getrennte Abstimmung von all diesen Punkten. – Erach-
ten Sie eine Abstimmung en bloc über die Änderungen Art. 39, 41 und 42 HV als ver-
fassungswidrig? Und gilt dies für eine Abstimmung en bloc zu den Änderungen zu Art. 
123 und 124 HV ebenso? Das sind die Fragen, die ich eigentlich beantwortet haben 
wollte. 
 
 
MinDirig Dr. Günther: Ich will eine Vorbemerkung machen und zu zwei Punkten kurz 
etwas sagen. 
 
Ich denke, möglicherweise ist es im Augenblick noch etwas früh, zum Stichwort Koppe-
lungsverbot präzise Auskünfte zu geben. Man darf aber eines nicht vergessen – das 
sieht Herr Frotscher vielleicht etwas einseitig –: Verfassungsänderungen bestehen bei 
uns in der Tat aus zwei Teilen. Dabei hat das Parlament aufgrund seines politischen 
Ermessens in Grenzen die Möglichkeit, bestimmte Themen als Kompromiss so zusam-
menzubinden, dass entweder ein bestimmter Block insgesamt oder gar nicht ange-
nommen werden kann. Ich glaube aber wirklich, dass es im Augenblick noch zu früh ist, 
dieses Thema zu vertiefen. 
 
Ich komme zum ersten Punkt. Ich widerspreche Herrn Prof. Stolleis außerordentlich 
ungern. Aber ich glaube, in diesem einen Punkt muss ich es tun. Ich darf daran erin-
nern, dass vor etwa 15 Jahren, als die Verfassung zu Zeiten der Regierung Wallmann 
geändert werden sollte, der Staatsgerichtshof mit einem Normenkontrollantrag befasst 
wurde. Die Opposition wurde damals von Herrn Prof. Hans Meyer vertreten. Mit dem 
Normenkontrollantrag wurde beanstandet, dass diese Verfassungsänderung ohne aus-
reichende Erläuterung für die Abstimmenden durchgeführt würde. Der Staatsgerichtshof 
nahm diesen Antrag damals so ernst, dass er dem Ministerpräsidenten für den Fall, 
dass die Verfassungsänderung mit einer Mehrheit zustande käme, verbot, diese Ände-
rung der Verfassung zu verkünden. 



Zi/ca – 46 – EKV16/10 – 16.02.2005 
 
 
Ich würde davor warnen, diesen Gesichtspunkt völlig zu vernachlässigen und der Be-
völkerung einen unkommentierten Verfassungstextvorschlag zu präsentieren. Es ging 
damals um das Problem, wenn man es so will, ob es eine informationelle Holschuld der 
Bevölkerung gibt. Es ging also um die Frage, inwieweit es ausreicht, dass vorgeschla-
gene Verfassungsänderungen in den Publikationsorganen hin und her diskutiert wur-
den. 
 
Der Staatsgerichtshof war ganz ersichtlich nicht der Meinung, dass dieser Antrag der 
Opposition offensichtlich unbegründet sei. Denn sonst hätte er keine einstweilige An-
ordnung erlassen. Für das deutsche Verfassungsrecht ist meines Erachtens dadurch 
ein Konfliktpotenzial vorhanden, das man sehen muss. Das sollte dazu führen, dass der 
Landtag nicht nur die Frage des Erläuterungsbedarfs überhaupt, sondern auch die Fra-
ge nach dem Inhalt der Erläuterungen sehr konkret ins Auge fassen sollte. 
 
Mein zweiter Punkt bezieht sich auf die Frage des Herrn Dr. Jürgens. Im Augenblick 
würde ich es für unzulässig halten, diesen Katalog an Änderungsanträgen in einem ein-
zigen Gesetz zur Abstimmung zu stellen. Insofern ist die Lage bei uns nicht anders als 
beim Bund. Der Bundespräsident hat, als er seine Stellungnahme zu dem Luftsicher-
heitsgesetz abgab, deutlich darauf hingewiesen, dass – ich will jetzt nicht sagen, dass 
er es bedauert hat – es ihm aber jedenfalls nicht möglich sei, ein Gesetz nur teilweise 
zu verkünden. 
 
Genau diese Situation haben wir in Hessen auch. Der Ministerpräsident kann sich nicht 
Teile eines Gesetzes herausgreifen, diese verkünden und es im Übrigen unverkündet 
lassen. Die Verfassung sieht gar nicht vor, was mit einem nicht verkündeten Gesetz 
passiert, außer, wenn man akzeptiert, dass der Ministerpräsident ein materielles Prü-
fungsrecht hat und dass er es wegen Verfassungswidrigkeit insgesamt nicht verkündet. 
Eine partielle Verkündung käme also nicht in Betracht. 
 
Ich komme zu der zweiten Frage, bei der es darum geht, ob man das einführen könnte. 
Darauf zielte die Frage des Herrn Dr. Jürgens ebenfalls ab. Nach meiner Einschätzung 
ist das nicht so ganz sicher. Das hängt von der Interpretation des Art. 123 HV ab. Dort 
steht: 
 
 Eine Verfassungsänderung kommt dadurch zustande, dass ... 
 
Wenn man das Wort „eine“ nicht nur als quasi unbestimmten Artikel, sondern als einen 
numerischen Artikel begreift, dann kommt diese e i n e  Verfassungsänderung eben 
durch e i n  Gesetz zustande und mehrere Verfassungsänderungen durch entspre-
chend mehrere Gesetze. 
 
Insofern denke ich, ist die Prämisse, die der Formulierung des Stimmzettels des Herrn 
Hannappel zugrunde liegt, völlig richtig. Es würde nach dem derzeitigen Stand bei die-
sem Modell 14 Gesetze geben. Über die Zahl müssen wir jetzt nicht streiten. Aber je-
denfalls werden es genauso viele Gesetze sein, wie Verfassungsänderungen zur Ab-
stimmung gestellt werden. Dabei will ich das Problem der Blockabstimmung einmal 
ausklammern. 
 
 
SV Prof. Dr. Stolleis: Zur Klarstellung möchte ich zunächst Folgendes sagen, damit 
hier keine Missverständnisse entstehen: Ich bin natürlich nicht gegen die Informierung 
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der Öffentlichkeit durch eine Broschüre. Insofern bin ich mit Frau Dr. Cancik durchaus 
einer Meinung, dass eine solche Broschüre sehr wichtig und hilfreich wäre. 
 
Ich habe vorhin nur meine Skepsis ausgedrückt, ob sie in dieser Weise formuliert wer-
den kann. Ich wollte meine Skepsis nicht einfach unterdrücken, um damit gewisserma-
ßen anzustacheln, den Konsens zu suchen und zu finden. 
 
Das Missverständnis kommt vielleicht daher, dass man klar sagen muss: Auf dem 
Stimmzettel kann es solch textliche Informationen nicht geben. Vielmehr muss der 
Stimmzettel nur die Möglichkeit des „Ja“ und „Nein“ enthalten. Alles andere ist möglich. 
Darüber muss man reden. Das müssen die Parteien miteinander tun. Das war mein ers-
ter Punkt. 
 
Zweitens möchte ich noch etwas zu den Ausführungen des Herrn Wintermeyer sagen. 
Auch die FDP hält Blockbildung durchaus für möglich. Darüber muss man reden. Wenn 
ich das jetzt richtig verstehe, geht es nicht darum, in dieser Sitzung die Blöcke zu bilden 
und darüber zu beschließen. Vielmehr geht es hier nur um die Tendenz. 
 
Was die Tendenz angeht, so meine auch ich, dass man etwa die Abstimmung über die 
Änderungen in Art. 39, 41 und 42 HV zusammenfassen kann. Das betrifft die Bodenre-
form und anderes. 
 
Bei den vorgesehenen Änderungen zu Art. 123 und 124 HV ist das in der Tat schwierig. 
Politisch gesehen ist es ein Paket. Rechtlich kann man es aufschnüren und differenziert 
betrachten. Das müsste man noch einmal im Einzelnen besprechen. 
 
Blockbildung ist möglich. Dabei muss das Koppelungsverbot beachtet werden. Es muss 
Transparenz und Klarheit herrschen. Deswegen meine ich, dass man sich irgendwo 
zwischen 17 und 9 einigen kann. Das war die höchste und die niedrigste Zahl der Blö-
cke, die genannt wurden. Irgendwo dazwischen wird man einen Weg finden, um diese 
Blöcke zu bilden. 
 
Nach meiner Meinung muss in jedem Fall alte und neue Fassung zur Information des 
Wählers nebeneinander gestellt werden. 
 
Ich komme zu meiner letzten Bemerkung. Dabei geht es um den Stimmzettel. Herr 
Hannappel, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das einmal so aufgeführt haben. Ich 
habe dazu in meinem Schreiben noch einen Wunsch geäußert, der mir wichtig ist. Zwi-
schen A, der einheitlichen Abstimmung, und B, der Einzelabstimmung, muss viel stärker 
getrennt werden. Es muss dem Wähler klar gemacht werden, dass er einen Fehler be-
geht, wenn er in beiden Kategorien ankreuzt. Wenn man den Stimmzettel so vorlegen 
würde, wie er hier abgefasst ist, dann würde es zu enorm vielen ungültigen Stimmen 
kommen. Denn die Blicke der Wähler würden dann mehr oder weniger unbewusst ein-
fach auf dem Stimmzettel heruntergleiten und sie würden weiter „Ja“ oder „Nein“ an-
kreuzen. Man muss also zwischen dem Teil A und Teil B grafisch und mit einer aus-
drücklichen Warnung unterscheiden. Man muss da eine stärkere Gliederung vorneh-
men. 
 
Ich denke, das ließe sich technisch machen. Zwei Papierseiten der Größe DIN A 4 sind 
für eine aufgeklärte Bevölkerung gewiss nicht zu viel. 
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SV Dr. Cancik: Herr Wintermeyer, Sie möchten von mir Brot, nicht Steine. Das verste-
he ich sehr gut. Ich weiß, dass Sie Jurist sind und deshalb nicht immer genauso viel 
Brot ausgeben können, wie Ihre Mandanten das gerne hätten. 
 
Um es noch einmal deutlich zu machen: Ich sehe meine Aufgabe darin, auf gewisse 
Risiken hinzuweisen, die ich sehe. Sie ergeben sich aus meiner Sicht aus der Debatte, 
wie sie zum Koppelungsverbot geführt worden ist und wie sie vor allem mit Blick auf die 
letzte Abstimmung geführt worden ist. Es ist richtig, dass das bedauerlich wenig Materi-
al ist; denn sonst könnte ich Ihnen vielleicht mehr geben. Ich weise Sie noch einmal 
darauf hin, dass das Ganze in Bayern sehr viel großzügiger in Ihrem Sinne gesehen 
wird. Ich warne davor, die Tatsache des politischen Kompromisses als Argument für 
eine Koppelung zu benutzen. Das hielte ich tatsächlich für problematisch, so beach-
tenswert es selbstverständlich im parlamentarischen Verfahren ist. Aber für die Volks-
abstimmung würde ich da wirklich ein Problem sehen. 
 
Mit Blick auf die Blockbildung bei Art. 39 bis 42 HV hat man in der Tat den Eindruck, 
dass es immer um denselben Gedanken geht, der Motiv für diese Streichungen ist. Ich 
würde noch einmal sagen: Es macht aus meiner Sicht die Abstimmung nicht so viel 
komplizierter, wenn man es getrennt abstimmt, dass man das nicht tun könnte. – Aber 
es ist eine Risikoabwägung, die Sie von mir bekommen. Ich sage nicht, das sei verfas-
sungswidrig nach der Hessischen Verfassung. 
 
 
MinDirig Hannappel: Herr Dr. Jürgens, vielleicht ganz kurz. Das Volksabstimmungsge-
setz müssen wir auf alle Fälle in diesem Jahr ändern. Es tritt nämlich am Ende dieses 
Jahres außer Kraft. Die Frage ist nur, wie es geändert wird. In der Tat bin ich davon 
ausgegangen, dass mindestens pro Block ein Gesetz erforderlich ist. Ich würde mich 
über das hinaus, was Herr Dr. Günther schon vorgetragen hat, auch auf Art. 123 Abs. 2 
HV beziehen. Die Verfassungsänderung kommt dadurch zustande, dass die Bevölke-
rung dem Gesetz zustimmt. Wenn Sie nur ein Gesetz mit mehreren Auswahlmöglichkei-
ten haben, dann wird es nicht mehr zustande kommen, dass die Bevölkerung dem Ge-
setz zustimmt. Der Wortlaut der Verfassung bildet meines Erachtens hier eine unüber-
windliche Hürde. 
 
Zu der Frage A und B, Gesamtabstimmung und Einzelabstimmung, ist meine Auffas-
sung, dass man möglichst versuchen sollte – insofern befinde ich mich in Übereinstim-
mung mit Ihnen, Herr Prof. Stolleis –, ungültige Stimmen möglichst zu vermeiden. Das 
vermeidet man nach meiner persönlichen Einschätzung aber eher dadurch, dass man 
sagt, dass die Abstimmungen unter B Vorrang haben. 
 
Das heißt, um auf Ihre Frage, Frau Dr. Cancik, mit einem Beispiel zu antworten: Kreuzt 
jemand unter A „Ja“ an und unter B in Einzelfällen noch einmal „Ja“, ist das aus meiner 
Sicht unbeachtlich. Wenn unten aber „Nein“ angekreuzt wird, dann geht das Nein ge-
genüber dem oberen Ja vor. 
 
Beispiel: Jemand stimmt eigentlich für die Verfassungsänderung, will aber beispielswei-
se nicht den Schutz der Tiere, Art. 26a HV, einführen und kreuzt dort ein „Nein“ an. 
 
 (Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das ist ein ganz schlechtes Beispiel!) 
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– Herr Dr. Jürgens, ich kann jedes andere Beispiel nehmen. Das war jetzt aus der La-
mäng. – In diesem Falle würde ich sagen, dass die Einzelabstimmung vorgehend ist. 
Ansonsten gilt das Ja. Das heißt, dieser eine Punkt würde mit Nein abgestimmt und alle 
anderen mit Ja. Umgekehrt geht es genauso. Wenn ich oben „Nein“ ankreuze und 
kreuze in Teil B noch irgendwo ein „Ja“ an, dann gebe ich zum Ausdruck, dass ich dies 
schon will, aber beim Übrigen für Nein stimme. 
 
Wir haben im Übrigen eine entsprechende Regelung in unserem Kommunalwahlrecht. 
Da werden die für Personen abgegebenen Stimmen zunächst vorgezogen. Nur was 
dann noch übrig bleibt, wird sozusagen durch die Listenstimme abgedeckt. Dies ist also 
aus meiner Sicht ein Verfahren, das ungültige Stimmen weitestgehend vermeiden wür-
de. Wenn man Ihrem Vorschlag folgen würde, Herr Prof. Stolleis, würde ich befürchten, 
dass es doch Leute gibt, die sowohl A als auch etwas unter B ankreuzen. Dann wäre 
nach Ihrem Vorschlag aber der ganze Stimmzettel ungültig. 
 
 
SV Prof. Dr. Stolleis: So sehe ich das auch. Deswegen würde ich anregen, zwei Blät-
ter zu machen: ein Blatt A und ein Blatt B, und die Blätter durch einen warnenden Satz 
deutlich voneinander zu trennen. Nach meiner Meinung wäre ein Doppeltankreuzen auf 
A und auf B, gleich, ob es ein Ja oder ein Nein ist, ein klarer Fall von Ungültigkeit der 
Stimmabgabe. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Herr Hannappel, ich möchte Sie bitten, die verfassungs-
rechtlichen Grundlagen zu überprüfen. In Art. 123 Abs. 2 HV steht nichts von einem 
Gesetz: 
 

Eine Verfassungsänderung kommt dadurch zustande, dass der Landtag sie 
mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder beschließt 
und das Volk mit der Mehrheit der Abstimmenden zustimmt. 

 
 (MinDirig Hannappel: Ein Gesetz nach Abs. 1!) 
 
– „… im Wege der Gesetzgebung“ – wenn man das so interpretiert, okay. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Es ist wichtig, dass wir hier darüber sprechen. Ich erinnere 
auch daran, dass wir im Herbst 2003 gegen erbitterten Widerstand auf Antrag der CDU-
Fraktion schon einmal über die Abstimmungsmodalitäten diskutiert haben. Dieses The-
ma verfolgt uns schon seit einem gewissen Zeitraum. 
 
 
Vorsitzender: Wir haben damals gesagt, wir wollen das im Licht eines Ergebnisses 
erneut aufrufen. Das versuchen wir gerade. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Die Diskussion darüber, ob der Stimmzettel jetzt so oder so 
sein muss, muss meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Enquetekommission sein. 
Das wird im Laufe der Anhörung, die wir durchführen, insbesondere im Verlaufe des 
Gesetzgebungsverfahrens entschieden werden. Ich habe auch hohen Respekt vor dem 
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Landeswahlleiter, dass er dort ein Verfahren vorschlagen wird, das so wasserdicht wie 
irgend möglich ist, auch unter Berücksichtigung der Gedanken von Prof. Stolleis. 
 
Das, was Herr Hannappel vorschlägt, haben wir auch schon bei der Abstimmung zur 
Kommunalwahl. Da läuft das auch schon, und zwar beanstandungslos. Dann kann ich 
auch oben etwas mit Ja anstreichen und unten Persönlichkeiten herausstreichen. Das 
ist bei der Zusammensetzung der Stadtparlamente auch rechtsbegründend, sodass es 
an sich nicht problematisch sein dürfte. – Man kann sich darüber zu gegebener Zeit 
noch Gedanken machen. 
 
Ich darf von meiner Seite feststellen, dass es für uns keine Debatte gibt, ob wir jetzt dort 
sieben oder vierzehn Abstimmungspositionen haben. Wir wollen so wenig Abstim-
mungspositionen haben wie möglich, um die Abstimmung entsprechend erleichtern zu 
können. Ich denke nach wie vor, dass Art. 39 bis 42 HV zusammengefasst werden kön-
nen wie auch Art. 123 und Art. 124 HV. Ob es eine entsprechende rechtliche Haltbarkeit 
hat und auch verfassungsrechtlich möglich ist, ob es genauso möglich ist, z. B. Art. 21 
und Art. 109 HV zusammenzufassen oder auch Art. 62 und Art. 62a HV zusammenzu-
fassen, das werden wir im Laufe der Zeit überprüfen können und überprüfen müssen. 
Dann werden wir eine Entscheidung herbeiführen. 
 
Ich bin insofern sehr dankbar, dass das Gesetz in diesem Jahr ausläuft und wir uns  
über diese Frage unterhalten. Auch da kann man noch entsprechende Justierungen 
vornehmen, die die Praktikabilität solcher Veranstaltungen erhöhen. Es ist klar, wenn 
ein Gesetz beschlossen werden würde und ein Teil davon abgelehnt wird, dann kann 
der Ministerpräsident das Gesetz nicht in Kraft setzen. Das geht nicht. 
 
Vielleicht können wir auch im Lichte dieser Diskussion, die wir heute geführt haben, 
auch über die Frage, wie man das Volksabstimmungsgesetz ändert, miteinander disku-
tieren. Zumindest beruhigt mich, dass Sie, Frau Dr. Cancik, sagen – Herrn Stolleis habe 
ich auch so verstanden –, dass es nicht von vornherein als verfassungswidrig zu be-
zeichnen wäre, die Zusammenfassungen, wie von mir erfragt, vorzunehmen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ursprünglich war gewünscht, dass heute in einem mög-
lichst allseitigen Kompromiss ein Verfahren angesteuert wird, weil wir schon eingangs in 
unserer Diskussion auch zu Art. 123 HV festgestellt haben und wie Frau Dr. Cancik es 
auch vorgetragen hat, dass wir uns auf einem rechtlichen Feld bewegen, das nicht 
durchregelt ist, sondern in dem Recht gefunden wird. Wir haben damals gesagt: Wenn 
sich alle auf eines einigen können, dann spricht die Vermutung dafür, dass das so 
durchgehen kann. – Das war damals. 
 
Zwischenzeitlich hat die SPD-Fraktion schon in der Obleuterunde den Hinweis darauf 
gegeben, dass wir uns nicht vorstellen können – das hat sich heute bestätigt –, dass 
diese sehr komplizierte Frage im Rahmen dieser Enquetekommission so gelöst werden 
kann, dass man ein abstimmungsfähiges Ergebnis bekommt. 
 
Ich habe mich gemeldet, nachdem Herr Wintermeyer hier einen Konsens für die En-
quetekommission festgehalten hat. In diesem Punkt können wir uns nicht mit erfassen 
lassen. Vielleicht habe ich Ihre Rede auch falsch ins Ohr bekommen. Dann nehme ich 
das sofort zurück. Sie haben aber gesagt: „Ich stelle fest, dass zumindest das ... “ Das 
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umschließt nicht die SPD-Fraktion. Wir sind noch nicht in einer abschließenden Diskus-
sion. 
 
Ich fand diesen Durchgang heute sehr gut, dass man festgestellt hat, wie kompliziert die 
Materie ist. Wir bedanken uns auch bei Herrn Dr. Günther und bei Herrn Hannappel. Da 
sind wertvolle Hinweise gegeben worden, die wir in unsere interne Diskussion mitneh-
men. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Die Protokolle werden öffentlich gemacht, also kann ich es 
nicht so stehen lassen, wie Sie es gesagt haben. Ich habe keinen Konsens für alle fest-
gestellt, sondern ich habe mir in der ersten Wortmeldung, die ich gemacht habe, er-
laubt, einen Konsens zwischen den Sachverständigen festzustellen. Ich habe gemein-
sam mit unseren Mitarbeitern, die sich mit diesen Themen sehr beschäftigt haben, fest-
gestellt, wo die Sachverständigen eine gemeinsame Meinung haben, zumindest die 
Sachverständigen, die sich beteiligt haben. Das muss ich dazu einschränkend sagen, 
weil sich ein Sachverständiger nicht an dieser Frage beteiligt hat, obwohl er sich wahr-
scheinlich gerne beteiligt hätte. 
 
Ich habe lediglich festgestellt, welche Artikel wie zu behandeln sind. Das habe ich des-
wegen hier feststellen wollen, um zu hören, ob das stimmt. Weder Frau Dr. Cancik noch 
Herrn Prof. Dr. Stolleis, noch Herr Prof. Kahl, den ich vorher dazu befragen konnte, ha-
ben dem widersprochen, sodass ich durchaus feststelle, dass es die Meinung der 
Sachverständigen ist. Ich darf sie gerne wiederholen, wenn Sie das wünschen. Aber Sie 
können auch alles im Protokoll nachlesen. Ich habe die entsprechenden Artikel vorhin 
genannt. 
 
Die Dinge, die nicht konsensual gewesen sind, nämlich die Themen Wirtschaftsverfas-
sung, Zusammenfassung und Art. 123 HV von Art. 124 HV, habe ich explizit angespro-
chen. 
 
 
SV Dr. Cancik: Nachdem Herr Wintermeyer gerade noch einmal angesprochen hat, 
dass das Protokoll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, möchte ich gerne darauf 
hinweisen, dass die Zusammenfassung, die er von meiner Stellungnahme gegeben hat, 
nicht ganz zutreffend ist. Ich habe mich nicht dahin gehend geäußert, dass ich Ihnen 
zusage, dass es nicht verfassungswidrig sei. Vielmehr habe ich gesagt, dass es verfas-
sungsrechtliche Unklarheiten gibt und dass ich es für den rechtssichersten Weg hielte, 
die einzelnen Wirtschaftsartikel getrennt abzustimmen wie auch einmal ausnahmsweise 
einen Artikel auseinander zu ziehen. – Danke schön. 
 
 
SV Prof. Dr. Wieland: Mich hat die Äußerung von Herrn Wintermeyer, dass ein Sach-
verständiger sich wohl gerne beteiligt hätte, aber sich nicht beteiligt habe, jetzt doch zu 
einer Äußerung bewegt, auch weil die Protokolle hier offenbar so eine Rolle spielen. Ich 
möchte Ihnen gerne kurz meine Position darlegen. 
 
Meines Erachtens ist die Frage, die Sie heute Morgen sehr kontrovers diskutiert haben: 
„Ist die Zeit reif für einen Abschlussbericht der Enquetekommission?“ eine ganz grund-
sätzliche. Wir haben den Versuch gemacht, den Vorschlag für eine Verfassungsände-
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rung zu erarbeiten, und es hat während der ganzen Beratungen der Enquetekommissi-
on immer eine Rolle gespielt, inwieweit die Öffentlichkeit zu beteiligen ist. 
 
Für jemanden, der sich mit Verfassungsrecht und Staatsrecht beschäftigt, ist eine Ver-
fassungsänderung schon eine bedeutende Angelegenheit, gerade in Hessen, wo es 
darum geht, dass Verfassungsänderungen, jedenfalls nach dem geltenden Verfas-
sungsrecht, letztlich dem Souverän vorgelegt werden müssen. Jetzt stellt sich die Fra-
ge, die im politischen Raum unterschiedlich beurteilt worden ist, ab wann die Öffentlich-
keit beteiligt werden muss. Hier bin ich ganz entschieden der Auffassung, dass dann, 
wenn der Vorschlag in der Enquetekommission materiell erarbeitet wird, über den hin-
terher das Volk abstimmen soll, in der Arbeit der Enquetekommission eine Öffentlich-
keitsbeteiligung notwendig ist, wie das nach meinem Verständnis auch lange Zeit in der 
Kommission gesagt worden ist. Das setzt natürlich voraus, dass man trotzdem – – 
 
 (Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
– Meine Damen und Herren, ich verstehe völlig, wenn Sie anderer Auffassung sind. Ich 
möchte jetzt aber gerne sagen, wie ich das sehe. Ich habe Ihnen heute auch lange zu-
gehört. Dass Sie anderer Auffassung sind, ist Ihr gutes Recht. Damit kann ich ohne wei-
teres leben. Sie sind gewählt, aber ich habe eine wissenschaftliche Auffassung dazu, 
und die vertrete ich. 
 
Meines Erachtens muss die Öffentlichkeitsbeteiligung da einsetzen, wo materiell die 
Entscheidungen getroffen werden. Wenn der Hessische Landtag der Auffassung ist, die 
Enquetekommission solle einen Vorschlag erarbeiten, dann gehört meines Erachtens in 
die Arbeit der Enquetekommission die Öffentlichkeitsbeteiligung hinein. Darum meine 
ich, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir etwas dazu sagen können, wie der Ab-
stimmungsmodus erfolgen wird. 
 
Was den Abstimmungsmodus selbst angeht, hat die heutige Diskussion gezeigt, dass 
es natürlich materiell einen Unterschied macht, ob es zwischen den im Landtag 
vertretenen Kräften eine Einigung darüber gibt, was dem Volk vorgelegt werden soll – 
das ist die eine Hälfte des Verfahrens der Verfassungsänderung –, oder ob politischer 
Dissens besteht. Dann taucht die Frage, dass man dem Souverän erklären muss, 
worüber abgestimmt wird und was die Gründe dafür sind, in verschärfter Form auf 
gegenüber einer Situation, in der sich alle einig sind, wie das am Anfang klang. 
 
Ich würde mich noch gar nicht zu einer endgültigen Meinung versteifen können. Da-
rüber müsste ich noch nachdenken. Denn ich glaube schon, es ist eine ganz wichtige 
Frage, dass man bei einer solchen Verfassung, bei der das Volk das letzte Wort hat, 
dem Volk die Tragweite dieser Entscheidung deutlich macht. Das betrifft z. B. die Frage, 
wie man ungültige Stimmen verhindert. Das betrifft aber auch die Frage: Wie kann man 
dem Souverän erläutern, worum es geht? – Das war die Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofes, die Herr Dr. Günther angesprochen hat. 
 
Das sind Fragen, die unsere Diskussion von Anfang an begleitet haben. Aber man kann 
sie nach meiner Auffassung immer nur in der konkreten Situation beantworten. Ich den-
ke, ich habe einleitend dargelegt, warum meines Erachtens diese Situation einfach 
noch nicht erreicht ist. 
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Abg. Axel Wintermeyer: Herr Prof. Wieland, es liegt ein einstimmiger Beschluss dieser 
Enquetekommission vor bezüglich des Inhalts dessen, über das wir hier diskutieren. 
Insofern kann durchaus eine Stellungnahme zum Thema Abstimmungsmodus gegeben 
und auch erwartet werden. Das stelle ich für meine Seite fest, und das können wir im 
Raum stehen lassen. Wie Sie dazu Stellung nehmen, das obliegt hundertprozentig Ih-
nen. 
 
Ich denke auch, dass es wichtig ist – um das zu betonen –, dass später natürlich den 
Bürgerinnen und Bürgern eine entsprechende Information gegeben wird, damit sie wis-
sen, über was sie abstimmen. Ich will Ihnen das Beispiel geben, dass bei den Kommu-
nalwahlen oder Bürgermeisterdirektwahlen Personen mit ihren Wahlbenachrichtigskar-
ten in die Wahllokale gekommen sind und gefragt haben: Was ist eigentlich ein barriere-
freies Wahllokal? – Das hat niemand verstanden. 
 
Das muss verständlich rübergebracht werden. Darüber gibt es überhaupt keine Diskus-
sion. Aber wir wollten heute – deswegen sind wir dankbar für das, was Sie mitgeteilt 
haben – eine Debatte führen, wie man die Abstimmungen so gestalten kann, dass es 
unbeanstandet, ungefährdet durchgehen kann. Da haben wir uns für die Stellungnah-
me, die Sie abgegeben haben, zu bedanken. Jetzt liegt sie vor. 
 
 
Vorsitzender: Meine Damen und Herren, jetzt liegen keine weiteren Wortmeldungen 
vor. – Es ist so. Wir befinden uns in der Beratung zu Tagesordnungspunkt 1, wenn man 
so will, in Verbindung mit Tagesordnungspunkt 2 und haben im Entwurf des Abschluss-
berichts den Abschnitt F „Gesetzgebungsverfahren und Abstimmungsmodalitäten“ auf-
gerufen. Ich frage, ob es zum Abschlussbericht weitere Stellungnahmen gibt. 
 
Wir müssen in jedem Fall noch den Liefertermin für das Sondervotum der Fraktion der 
SPD klären, das unter H im Entwurf des Berichts enthalten ist, damit wir einigermaßen 
im Verfahren bleiben können. Wir haben am 2. März die nächste Sitzung, und dann 
liegt ein endgültiger Abschlussbericht zur Abstimmung vor. Das März-Plenum muss er-
reicht werden, und der Abschlussbericht mit dem Sondervotum muss entsprechend 
Grundlage sein. Bis wann müsste die SPD dann spätestens liefern? 
 
 
MinRin Reitzmann: Wir hatten im Obleutegespräch den 10. März angedacht. Ich halte 
das für zu spät. Ich habe mit den für den Druck Verantwortlichen gesprochen, und wir 
müssen berücksichtigen, dass noch mindestens 100 Seiten Anhang hinzukommen. Das 
ist drucktechnisch schwer zu machen, um es dann in der folgenden Woche im Plenum 
zu haben und es vorher noch verteilt zu haben. Die Frage wäre schlicht, ob es früher 
geliefert werden kann als zum 10. März. Ich will es nur anregen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Wir haben in der Obleuterunde festgestellt, dass in ei-
ner solchen Situation ein Sondervotum angefertigt werden kann. Wir haben gesagt, 
dass nach der Verabschiedung eines Abschlussberichts, wenn denn einer verabschie-
det wird, der SPD 14 Arbeitstage eingeräumt werden. Dann kam der Hinweis auf das 
Plenum, das erreicht werden soll. Daher haben wir angeboten, eine Mischlösung zu 
finden, und es wurde der 10. März festgelegt. Ich sehe keine Möglichkeit für uns, und 
zwar nicht, weil ich irgendeinen Ablauf stören möchte, ein weiteres Angebot zu machen. 
Ich sage es noch einmal: Auch wir haben Mitarbeiter, die sich damit befassen müssen. 
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Ich habe es vorhin schon dargelegt, und erst recht wird es sich mit diesem Sondervo-
tum verhalten. Ich glaube, dass 14 Arbeitstage eine gute Sache sind. Vor diesem 
10. März können wir überhaupt nichts vorlegen. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Frau Pauly-Bender, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir 
hatten uns im Januar parallel zum Plenum verständigt, dass das Sondervotum der SPD 
Bestandteil des Berichts werden soll. Wir hatten uns gleichzeitig verständigt, dass der 
Bericht am 2. März verabschiedet werden soll. Das bedeutet, dass das Sondervotum 
der SPD rechtzeitig vor diesem Termin vorliegen muss. Oder wollen Sie das Sondervo-
tum als eigene Drucksache außerhalb des Berichts vorlegen? Das ist mir nicht ganz 
klar. Am 2. März soll der Bericht – so habe ich es jedenfalls verstanden – verabschiedet 
werden. Entweder ist dann das Sondervotum darin enthalten oder nicht. Ich weiß nicht, 
wie wir es praktikabel gestalten sollen, wenn es noch in die Drucksache hinein soll. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, wir sind jetzt an der Stelle, wo ich 
darum bitten muss, dass wir keine Abstimmung über das Abgabedatum der SPD her-
beiführen. Ich bitte Sie als Vorsitzenden, das Präsidium damit zu befassen; denn es 
geht um fest gefügte Minderheitenrechte, um ein Minderheitenvotum einer Fraktion, die 
anderer Auffassung ist. Ich glaube, dass es dafür normale Regeln gibt. Das sollte im 
Präsidium besprochen werden. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich stimme Frau Pauly-Bender ausdrücklich zu, dass es hier 
um ein Minderheitenvotum und ein Minderheitenrecht geht. Wir hatten uns verabredet 
gehabt, den 10. März als Abgabetermin für das Minderheitenvotum der SPD festzuhal-
ten. Ich denke, dass es der Verwaltung möglich sein muss. – Es tut mir Leid. Ich weiß, 
was wir Ihnen zumuten. Frau Reitzmann, Sie werden von uns nicht nur einen Blumen-
strauß bekommen, wenn wir fertig sind und alles eingepackt haben. 
 
Es ist die Frage, wann das im Plenum behandelt werden soll. Wenn wir es am Donners-
tag im Plenum aufrufen, besteht zwischen dem 10. und dem Donnerstag genau eine 
Woche Zeit. Das Sondervotum der SPD wird von uns nicht korrigiert werden können. 
Man kann es notfalls auch per elektronischem Briefverkehr zustellen, sodass es relativ 
schnell da ist. Dann kann am Donnerstag im Plenum der gesamte Abschlussbericht in 
toto vorliegen. Ich denke, das dürfte machbar sein. 
 
Alles andere, eine Verkürzung hineinzubringen, halte ich für schwierig. Wir können und 
wollen keine Festlegungen, die wir getroffen haben, mehrheitsmäßig verändern. Da 
stimme ich Ihnen völlig zu, Frau Pauly-Bender. Es sei denn, Sie sagen, Sie wollen das 
Minderheitenvotum nicht in den Abschlussbericht hineinbringen, sondern ein Minderhei-
tenvotum zum Abschlussbericht geben. Dann würde es ausreichen, wenn Sie das an 
dem Donnerstag, an dem wir es beraten wollen, abgeben. Aber wir hatten uns insge-
samt darauf verständigt, dass Sie es so machen wollen. Deswegen klappt es meines 
Erachtens auch so. 
 
 
Vorsitzender: Es war die Bitte seitens der Verwaltung, diesbezüglich nachzufragen. Ich 
wollte den 10. März nicht infrage stellen, erst gar nicht gegen das Votum der Fraktion. 
Es war nur die Frage, ob es auch früher ginge. – Es bleibt also dabei, dass der 10. März 
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verabredet ist. Ich gehe davon aus, wie Sie es gerade sagten, Frau Pauly-Bender, dass 
der 10. erreicht werden kann. Das war bisher jedenfalls nicht infrage gestellt. Ich möch-
te jetzt nicht das Präsidium damit befassen. Ich wüsste auch nicht, auf welcher Grund-
lage. Ich gehe davon aus, der 10. war verabredet und der 10. gilt weiterhin. Es ist klar, 
ich muss mit der Verwaltung reden, dass das funktioniert. Aber ich gehe davon aus, 
dass die SPD wie verabredet bis zum 10. liefern kann. Können wir das so machen? 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich habe darauf reagiert, dass uns vorgeschlagen wur-
de: Wer nicht jeden Abgabetermin nimmt, hat auch kein Sondervotum. – Es liegt in der 
Natur der Sache, dass wir ihn zum Bestandteil des Berichts machen wollen, daher der 
Name. Ich bin Herrn Wintermeyer sehr dankbar, dass er es so vorgetragen hat, wie er 
sich daran erinnert. 
 
 
Vorsitzender: Es bleibt also beim Termin 10. März. Wir werden versuchen, das in der 
Verwaltung entsprechend zu organisieren. 
 
Ich darf dann noch darauf hinweisen, dass das Thema CD-ROM noch offen war. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Darf ich kurz unterbrechen?) 
 
– Lassen Sie mich bitte einmal einen Gedanken zu Ende führen. 
 
 (Abg. Axel Wintermeyer: Die Empfehlungen!) 
 
– Die rufe ich auch noch auf. Das steht auf meinem Zettel. – Es geht darum, der Öffent-
lichkeit auch per CD-ROM die Ergebnisse des Berichts zugänglich zu machen. Ich habe 
mit der Verwaltung darüber gesprochen. Es ist kein Problem. Wir müssen uns noch  
über die Stückzahl unterhalten. Die Verwaltung ist dankbar dafür, dass die Protokolle 
nicht alle als Druckvorlage materialisiert werden, und ist selbstverständlich bereit, CD-
ROM als weiteres Medium für eine öffentliche Zugänglichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Weil wir gerade von Protokollen reden: Alles wird auch ins Internet gestellt werden, 
selbstverständlich inklusive der Protokolle. 
 
 
Dann tauchte das Stichwort Empfehlung auf. Herr Wintermeyer, Sie haben schon ange-
sprochen, dass dieses Stichwort im Bericht mit Fragezeichen versehen ist. Bitte sehr, 
Ihre Stellungnahme dazu. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich wollte fragen, ob Sie als Vorsitzender eine Vorlage haben, 
welche Empfehlung unter Buchstabe G ausgesprochen werden soll. 
 
 
Vorsitzender: Nach Gesprächen mit Frau Reitzmann habe ich mir überlegt: Es ist nor-
malerweise Bestandteil eines Abschlussberichts, dass seitens einer Enquetekommissi-
on eine Empfehlung ausgesprochen wird. Wir wollten aber der Diskussion keinesfalls 
vorgreifen und Ergebnisse vorwegnehmen, sondern lediglich einen Punkt ansprechen, 
der üblicherweise Gegenstand eines Abschlussberichts ist.  
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Für mich ergeben sich die Empfehlungen aus den Beratungsergebnissen und natürlich 
auch aus dem Beratungsverlauf. Dazu gehören z. B. die Abstimmungsmodi, über die 
wir eineinhalb Stunden lang diskutiert haben. Man kann das natürlich weiter konkretisie-
ren und sagen: Die Empfehlung lautet erstens, dass sich der Landtag mit dem Gesetz-
gebungsverfahren beschäftigen muss. – Oder man trifft eine Aussage dazu, wann und 
wie die Öffentlichkeit zu beteiligen sein wird. Das müsste die Enquetekommission, das 
müssten Sie noch einmal konkreter ansprechen.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich habe nichts vorbereitet, um das etwas zu konkretisieren. 
Es kann aber vielleicht überlegt werden, dass seitens der Landtagsverwaltung ein Vor-
schlag gemacht wird. Der Ordnung halber muss die Enquetekommission ja eine Emp-
fehlung abgeben.  
 
Vor mir aus können wir drei Ziffern machen, wir können aber auch nur zwei Ziffern ma-
chen. Unter der ersten Ziffer stünde – vom Prinzip her gesehen –, dass das Ergebnis 
der Enquete-Arbeit in geeigneter Form in ein Gesetzgebungsverfahren überführt wird. 
 
Das Zweite wäre, dass gemäß dem gemeinsamen Antrag die Voranhörungen noch 
durchzuführen sind. Das überschneidet sich ein bisschen mit der Diskussion, die im 
Hessischen Landtag geführt werden wird. Die wird natürlich vor dem 2. März geführt 
werden, aber das wäre – wie gesagt – ein Hinweis darauf, dass die Enquetekommission 
dem zustimmt.  
 
Das Dritte wäre, dass man – man kann darüber streiten, ob man es macht – die Proto-
kolle der Öffentlichkeit in geeigneter Form zugänglich macht. Diese drei Punkte könnte 
ich mir vorstellen.  
 
 
Vorsitzender: Ich schlage vor, wir machen es wie im bisherigen Verfahren, dass Frau 
Reitzmann einen Textvorschlag macht, der Ihnen allen, in jedem Fall den Obleuten, zur 
Verfügung gestellt wird. Sie können dann drüberschauen, und der Punkt wir rechtzeitig 
für die Sitzung am 2. März aufgenommen. Können wir so verbleiben? – Wir machen 
also einen Textvorschlag zu dem, was Sie jetzt unter den Punkten 1 bis 3 aufgeführt 
haben, und der Vorschlag wird rechtzeitig vor dem 2. März abgestimmt.  
 
 
 
 
Punkt 3: 
 
Petition Nr. 1840/16 
Bitte um Änderung des Art. 62 a Hessische Verfassung 
 
Berichterstatter: Abg. Lothar Quanz 
 
 
Der Vorsitzende erklärt, es sei strittig gewesen, ob eine Enquetekommission gleich 
einem vom Landtag eingesetzten Ausschuss berechtigt sei, eine Empfehlung zu einer 
Petition an das Plenum auszusprechen. Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage habe 
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die Landtagsverwaltung mitgeteilt, dass die EKV als Fachgremium berechtigt (und 
gehalten) sei, die vorliegende Eingabe zu behandeln.  
 
Der Vorsitzende stellt als Berichterstatter dar, der Sängerkreis Main-Taunus habe eine 
an MP Roland Koch gerichtete Resolution der Bundeshauptversammlung des Hessi-
schen Sängerbundes zum Inhalt einer Petition gemacht. In der Resolution würden zwei 
Forderungen erhoben: 
 
– Art. 62 a HV ist im Wortlaut wie folgt zu ändern: „Der Sport und die Kultur genießen 

den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.“  
 
– Die Förderung der die Kultur pflegenden Vereine erfolgt durch Beteiligung an den 

Spieleinsätzen nach dem Sportwetten- und dem Zahlenlottogesetz des Landes 
Hessen (aus den so genannten Toto- und Lottomitteln). 

 
Der Berichterstatter empfiehlt das im Beschluss genannte Votum. 
 
 
Beschluss: 
EKV/16/10 – 16.02.2005 
 
Die Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfas-
sung empfiehlt dem Plenum, 
 
– Nr. 1 des Anliegens: 
 
 Art. 62 a HV ist im Wortlaut wie folgt zu ändern: 

„Der Sport und die Kultur genießen den Schutz und die Pfle-
ge des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.“ 

 
für erledigt zu erklären, da die Empfehlung der Enquete-
kommission vorsieht, diesem Begehren nachzukommen, al-
lerdings kommt eine Verfassungsänderung in diesem Sinne 
nur zustande, wenn der Landtag ein entsprechendes Ge-
setzgebungsverfahren durchführt und dieser Vorschlag an-
schließend in einer Volksabstimmung angenommen wird, 

 
– Nr. 2 des Anliegens: 
 

Die Förderung der Kultur pflegenden Vereine erfolgt durch 
Beteiligung an den Spieleinsätzen nach dem Sportwetten- 
und dem Zahlenlottogesetz des Landes Hessen (aus den so 
genannten Toto- und Lottomitteln) 

 
 der Landesregierung als Material zu überweisen. 
 
(einvernehmlich) 
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Punkt 4: 
 
Verschiedenes 
 
Öffentliche Veranstaltung der EKV auf dem Hessentag 
 
 
Die Mitglieder der Enquetekommission kommen überein, auf dem Hessentag in Weil-
burg eine Informationsveranstaltung (z. B. in Form einer Podiumsdiskussion) durchzu-
führen.  
 
 
 
 
Wiesbaden, 21. Februar 2005 
 
 
Für die Protokollierung: Der Vorsitzende: 
 
 
 gez. 
 
 
Hanns Otto Zinßer Lothar Quanz 
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Vorsitzender: Schön, dass Sie alle da sind. Mein besonderer Gruß gilt auch diesmal 
den Sachverständigen, Frau Dr. Cancik, Prof. Wieland, Prof. Stolleis. Ich darf Herrn 
Prof. Kahl entschuldigen, der wegen eines anderen Termins leider nicht da sein kann. 
Ich begrüße Vertreter der Staatskanzlei, des Justizministeriums und selbstverständlich 
meine Kolleginnen und Kollegen aus der Enquetekommission und dazu die unterstüt-
zenden Kräfte, Frau Reitzmann, Frau Caetani und Herrn Zinßer, der heute Verstärkung 
hat. Die Kollegen des Stenografischen Dienstes werden sich ablösen, damit wir sehr 
zeitnah das Protokoll der heutigen Sitzung bekommen werden. 
 
Meine Damen und Herren, die Tagesordnung sieht zunächst nur einen Punkt vor, näm-
lich die Beratung und Beschlussfassung über den Abschlussbericht. Ich werde Ihnen 
dazu gleich einen Verfahrensvorschlag machen. Dazu kommt Punkt Verschiedenes. 
Dazu würde ich von mir aus kurz über den Hessentag informieren, was ich in Erfahrung 
gebracht habe, und wie wir eventuell mit diesem umzugehen gedenken. Dazu weitere 
Hinweise zur Veröffentlichung dessen, was wir in eineinhalb Jahren gemeinsam erar-
beitet haben. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich wollte darauf hinweisen, dass wir uns am 16.02. darauf 
verständigt haben, die Enquetekommission unter einer Stunde zu machen, weil wir 
nachfolgend noch Ausschusssitzungen haben, was wir bei den Diskussionen entspre-
chend berücksichtigen. 
 
 
Vorsitzender: Schauen wir einmal, wie weit wir kommen, wie die Beratungen zu TOP 1 
laufen. 
 
 
 
 
Punkt 1: 
 
Beratung und Beschlussfassung über den Abschlussbericht 
 
 
Meine Damen und Herren, ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir uns zunächst die 
Empfehlungen anschauen. Die Empfehlungen werden verteilt. Ich lasse Sie Ihnen ko-
pieren, damit jeder von Ihnen davon Kenntnis hat. Ich stelle das kurz zurück. 
 
Ich komme zu dem Protokoll und dort zu F. Gesetzgebungsverfahren und Abstim-
mungsmodalitäten, 4. Beratung am 16. Februar 2005. Gibt es von Ihnen dazu Ände-
rungswünsche, Korrekturwünsche, die bisher nicht eingegangen sind und nicht einge-
arbeitet wurden? – Meinem Kenntnisstand nach sind einige eingegangen. Ich habe 
mich mit Frau Reitzmann kurzgeschlossen. Das, was herangetragen wurde, ist einge-
arbeitet worden. Noch einmal die Frage: Gibt es darüber hinaus Ergänzungs- und Än-
derungswünsche zu F.4.? – Das scheint nicht der Fall zu sein. 
 
Dann komme ich drittens zu den Änderungswünschen zum Abschlussbericht selbst. 
Von drei Fraktionen sind einige wenige Anmerkungen gekommen. Frau Reitzmann, so-
weit ich das weiß, sind diese alle eingearbeitet worden. 
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MinRin Reitzmann: Bis auf den Hinweis auf die Anhörung. Da gab es die Anregung von 
Herrn Dr. Jürgens, dass noch eine Fundstelle hineinkommt. Das machen wir noch. 
 
 
Vorsitzender: Das heißt also, dass die Anregungen und Wünsche der drei Fraktionen  
– CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – eingearbeitet worden sind. Wir haben 
uns dann im nächsten Schritt mit dem großen Paket der SPD- Fraktion zu befassen. 
Das liegt Ihnen vor. Das haben wir den Obleuten am Montag und allen übrigen gestern 
in den Brieffächern zur Verfügung gestellt. Das ist sehr umfangreich. Ich darf dazu Frau 
Dr. Pauly-Bender das Wort erteilen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Wir hät-
ten uns sehr gefreut, wenn das auch schon hätte eingearbeitet werden können. Wir ha-
ben uns in der kurzen Zeit die Mühe gemacht, unser Mitarbeiter ganz besonders, diese 
vielen Seiten Protokoll mit dem Abschlussbericht, der heute zur Abstimmung stehen 
soll, zu vergleichen. Wir sind zu sehr vielen Anmerkungen gekommen. Ich kann nur sa-
gen: Wir hatten ursprünglich 50 Seiten Anmerkungen in dieser komprimierten Form und 
haben in einem zweiten Schritt praktisch im Interesse eines guten Einvernehmens in 
der Enquetekommission aus diesen über 50 Seiten 22 gemacht. Wir haben den 
Wunsch, um das entsprechend einbringen zu können, dass wir den Abschlussbericht, 
der heute abgestimmt werden soll, der mittlerweile auch Abschlussbericht von Herrn 
Wintermeyer ist, Seite für Seite aufzurufen. Sie sind der Berichterstatter. Wir haben 
Wünsche an den Berichterstatter, das, was wir im Einzelnen noch darlegen wollen, bitte 
noch in dem Bericht zu berücksichtigen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Frau Pauly-Bender, es ist morgens 9 Uhr. Ich bin an sich kein 
Morgenmuffel. Deswegen will ich gar nicht aufbrausend oder sonst irgendetwas wer-
den. Zunächst darf ich Folgendes feststellen. Wir haben am 16.02. eine Sitzung gehabt, 
in der wir uns miteinander über den Abschlussbericht – wie ich meine – sehr intensiv 
unterhalten haben. Sie haben montags darauf gemeinsam mit Ihrer Parteivorsitzenden 
eine Pressekonferenz gemacht, die unter dem Diktum stand: „Kein Demokratieabbau in 
der Hessischen Verfassung“, wo Sie wieder die Punkte Arbeits- und Wirtschaftsverfas-
sung angesprochen haben. Dann haben Sie für mich völlig unverständlich einen Punkt 
angesprochen, um Stimmung zu machen, dass der Landtag quasi Mitwirkungsrecht des 
Volkes bezüglich der Frage der Abstimmung über die Verfassungsänderung mit Zwei-
Drittel-Mehrheit im Hessischen Landtag beschließen würde. 
 
Frau Pauly-Bender, Sie wissen selbst – das will ich sehr deutlich machen –, dass wir 
nicht nur eine Möglichkeit eingebaut haben, mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Praktikabilität 
wegen die Verfassung ändern zu können. Ich erinnere an unsere gemeinsame Auffas-
sung, die wir mehrfach zu Protokoll gegeben haben, die Ergebnisse der Enquetekom-
mission des Landtags im 21. Jahrhundert darüber abzuwickeln oder dass die zeitlich 
überholten Artikel dort entsprechend mitbearbeitet werden sollten. Wir haben zu dieser 
Zwei-Drittel-Mehrheitsmöglichkeit die Möglichkeit eingeräumt, dass diese Verfassungs-
änderung durch den Landtag zurückgeholt werden kann durch eine entsprechende 
Volksabstimmung. Wir haben sogar eingeräumt, dass das Volk selbst die Verfassung 
ändern kann, sodass dieser Begriff des Demokratieabbaus von mir auf das schärfste 
zurückgewiesen wird. 
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Zweiter Punkt. Wir haben uns eine Frist für Anträge und Anregungen bezüglich des Pro-
tokolls und des Abschlussberichts für Freitag letzter Woche gesetzt gehabt. Wir haben 
dazu durchaus 14 Tage Zeit gehabt. Die Fraktion der SPD hat fristgemäß nichts abge-
liefert, sodass festzustellen ist, dass alle anderen drei Fraktionen dies getan hat, die 
SPD aber nicht. 
 
Die SPD kommt offensichtlich montags – wenn ich die E-Mail-Eingänge bei der Land-
tagsverwaltung richtig deute – darauf und reicht montags 22 Seiten umfassende Ände-
rungsanträge zu dem Bericht ein. Sie gehen heute Morgen hin und sagen, dass Sie sich 
gefreut hätten, wenn die hätten eingearbeitet werden können. Ich möchte sehr deutlich 
– auch für die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, insbesondere für Frau Reitzmann 
und ihre Kollegin – sagen, dass sie in der Enquetekommission schon eine erhebliche 
Arbeit geleistet haben und es praktisch unmöglich ist, 22 Seiten Änderungsanträge in-
nerhalb von 24 Stunden, wie auch immer geartet, einzuarbeiten. 
 
Meine Kollegen der Fraktion in unserem Arbeitskreis haben diese Änderungsvorschläge 
der SPD-Fraktion um 8.15 Uhr per E-Mail zugeleitet bekommen. Wir waren gestern bei 
einer außerhäusigen Fraktionssitzung, wie es Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen 
sein sollte, sodass es uns de facto noch nicht einmal möglich gewesen ist, die Ände-
rungsanträge, die Sie hier gestellt haben, entsprechend durchzuarbeiten. Wenn man 
von Ihrer Seite aus noch sagt, man habe ein Interesse an gutem Einvernehmen in der 
Enquetekommission, dann muss ich die Frage stellen, wer dieses gute Einvernehmen 
in der Enquetekommission massivst torpediert. Ich frage Sie – Sie haben sich jetzt noch 
einmal zu Wort gemeldet –: Was wollen Sie an sich, Frau Pauly-Bender, oder die SPD, 
wie ich eher in diesem Fall fragen muss? 
 
Sie betonen seit einer gewissen Zeit, seit dem 10. Dezember letzten Jahres – das wis-
sen Sie selbst –, ständig den Konsens. Wer den Konsens ständig infrage stellt, ist die 
SPD-Fraktion. Sie versuchen zu behindern. Sie wollen jetzt jede einzelne Seite – ich 
frage mich, ob das überhaupt zulässig ist – des Berichts hier aufrufen und abstimmen 
lassen. Frau Pauly-Bender, das ist Destruktion, die Sie hier betreiben. Das hat nichts 
mehr mit konstruktivem Arbeiten zu tun und schon gar nicht mehr mit einem Interesse 
bezüglich guten Einvernehmens. 
 
Summa summarum würde ich zum weiteren Verfahren zunächst vorschlagen: Eine kur-
sorische Prüfung Ihrer Anträge hat ergeben, dass wir einige redaktionelle Änderungen 
durchaus übernehmen können. Einige Forderungen sind politischer Art; die müssen 
bewertet werden. Es gibt einige Punkte, die betreffen, das finde ich sehr bemerkens-
wert, Aussagen von Sachverständigen oder von Mitgliedern der Enquetekommission, 
die ihre Darstellungen, die in dem Bericht sind, selbst nicht moniert haben. Es müsste 
noch einmal darüber gesprochen werden, ob das überhaupt einer Bewertung dieser 
Enquetekommission oder gar der Antragstellung der SPD unterliegen kann. 
 
Es verfestigt sich bei mir der Eindruck, dass gewisse Torpedierungstendenzen vorlie-
gen. Wenn Sie wenigstens etwas auf den Tisch legen und sagen würden: „Wir wollen 
es so oder so haben“, würde das für uns einfacher sein, damit umzugehen. Das haben 
Sie bis jetzt nicht gemacht. Wenn Sie sich 14 Tage plus 2 Tage über der Frist Zeit neh-
men, etwas zu bewerten, dann müssen Sie den anderen Fraktionen auch diese Zeit 
einräumen. Es kann nicht sein, dass wir innerhalb von einem Tag Ihre umfangreichen 
Änderungsanträge entsprechend bewerten können. 
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Wir schlagen von unserer Seite aus vor, dass wir heute diese Änderungsanträge zur 
Kenntnis nehmen und uns neu treffen, das heißt, dass wir heute keine Beschlussfas-
sung über den Bericht machen. Wir müssen allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dass 
wir es im März-Plenum nicht vorstellen können – das ist vom zeitlichen Ablauf her aus-
geschlossen –, sondern im April. Wenn wir davon ausgehen, dass es das Plenum an 
dem 26. April dieses Jahres ist, die Druckerei zwei Wochen braucht und praktisch ab 
dem 12. April alles vorliegen haben muss, Sie noch – das konstatieren wir Ihnen aus-
drücklich – zwei bis drei Wochen für Ihr Votum brauchen, dann müssten wir uns am 
Freitag, den 18. März dieses Jahres treffen. Dann würde ich vorschlagen – es ist die 
Plenumswoche –, dass wir uns morgens um 9 Uhr treffen. Dann können wir Open End 
machen. Dann können wir gerne jeden einzelnen Satz des Abschlussberichts, den ich 
für sehr gut formuliert halte, wie ihn Frau Reitzmann dargelegt hat, wenn es notwendig 
ist, durchsprechen. Das wäre mein Vorschlag. Deswegen würde ich beantragen, dass 
wir den Punkt 1 auf einen Termin am 18. März vertagen und uns bis dahin Gelegenheit 
gegeben ist, uns mit diesen Änderungsanträgen entsprechend auseinanderzusetzen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, mir hat 
heute nicht nahe gelegen, erneut in eine inhaltliche Auseinandersetzung zu dem einzu-
treten, worauf die CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verständigt haben. Herr 
Wintermeyer hat sehr lange ausgeführt und auf eine Pressekonferenz Bezug genom-
men, die heute gar nicht auf der Tagesordnung steht. Er hat aber Gelegenheit ergriffen, 
seine Anlassung zu dieser Pressekonferenz zu Protokoll nehmen zu lassen. Deshalb 
möchte ich alle, die hier sind, darüber informieren, um welche Pressekonferenz es sich 
gehandelt hat und was an die Presse gegangen ist. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Das wissen wir!) 
 
Überschrift: Ypsilanti und Pauly-Bender: Kein Demokratieabbau in der Hessischen Ver-
fassung. Die von CDU, GRÜNEN und FDP vorgeschlagene Änderung der Hessischen 
Verfassung trägt die Hessen-SPD nicht mit. Dies hat der Landesvorstand beschlossen. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Lesen Sie jetzt Ihre Pressemitteilung vor, oder 
was?) 

 
„Leider haben die drei anderen Fraktionen unseren Vorschlag abgelehnt, die geplanten 
Verfassungsänderungen vor einer abschließenden Beschlussfassung in der Enquete-
kommission – –„ 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Dann können wir doch unsere Pressemitteilung 
auch verlesen lassen! – Abg. Armin Klein (Wiesbaden): Sind wir im Kin-
dergarten?) 

 
Herr Vorsitzender, darf ich weiter vortragen oder nicht? 
 
 
Vorsitzender: Ich gestehe, dass ich im Moment in einer etwas schwierigen Situation 
bin. Auf der Tagesordnung steht die Beratung und Beschlussfassung über den Ab-
schlussbericht. Herr Wintermeyer hat auf eine Pressekonferenz der SPD-Fraktion bzw. 
der Landesvorsitzenden Ypsilanti und Frau Dr. Pauly-Bender Bezug genommen. Frau 
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Dr. Pauly-Bender, wenn Sie ganz kurz – bitte jetzt nicht zitieren, das liegt allen vor – 
noch einmal aus Ihrer Sicht die Essenz, wie es Herr Wintermeyer auch getan hat, die-
ser Pressekonferenz mitteilen, würde ich das akzeptieren, aber das Vorlesen des Tex-
tes? Er liegt vor. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, dann hätte ich mir gewünscht, ich 
hätte vorhin Gelegenheit genommen, Herrn Wintermeyer nicht ausführlich zuzuhören, 
sondern hier zur Geschäftsordnung anzufragen, ob auch Dinge, die nicht auf der Ta-
gesordnung stehen, besprochen werden sollen. Ich komme der Versammlung gerne so 
entgegen, dass ich diese Pressemitteilung dem Protokoll überantworte (siehe Anlage), 
damit sich jeder darüber vergewissern kann, dass die Hessische SPD in dieser Presse-
konferenz nach wie vor daran appelliert, dass sich alle Parteien, die den Einsetzungs-
beschluss unterschrieben haben, an ihr Versprechen erinnern, nichts zu machen, wozu 
nicht die Vier zustimmen. Und das für Frau Ypsilanti und für Frau Pauly-Bender und 
damit auch für Herrn Walter. 
 
Herr Wintermeyer, das, was Sie immer sagen, der SPD-Landesvorstand läge mit der 
Fraktion im Clinch, ist nicht so, sondern wir, die sozusagen SPD auf Landesebene sind, 
haben in der Pressekonferenz dargetan, dass wir auch den inhaltlichen Auftrag dieser 
Enquetekommission Ernst genommen sehen wollen, der da lautet, die Traditionen der 
Verfassung nicht zu schleifen, sondern Ernst zu nehmen und fortzuschreiben. Das war 
der Inhalt dieser Pressekonferenz. Dass SPD-Landtagsfraktion und SPD-Landesvor-
stand – also die SPD im Lande Hessen insgesamt – nach wie vor gesprächsbereit sind, 
auf der Basis des Einsetzungsbeschlusses mit allen Parteien zu einer konstruktiven 
Lösung zu kommen, möchte ich noch einmal unterstreichen. Das ist das eine Kapitel, 
das Herr Wintermeyer aufgerufen hat. 
 
Das andere Kapitel, das Herr Wintermeyer aufgerufen hat, war, darauf hinzuweisen, die 
SPD hätte irgendwelche Termine verstreichen lassen. Wir haben in der letzten Enque-
tekommission schon darauf hingewiesen – ich erlaube mir auch, darauf hinzuweisen, 
dass ich eine gewisse Empirie habe, ich bin seit sechs Jahren Ausschussvorsitzende –, 
es ist im Hessischen Landtag üblich, für diejenigen, die uns heute von außen besuchen, 
dass sich die Fraktionen vorbehalten, zehnseitige Berichtsanträge in drei Tagen nicht 
lesen zu können, wenn es einmal irgendwie bei den Fraktionen drückt, geschweige 
denn wird hingenommen, dass man binnen einer Woche zu einer sehr komplexen nie-
dergelegten Schriftlichkeit Stellung nehmen muss. Deswegen haben wir uns in sieben 
Arbeitstagen einen Mitarbeiter, der auch noch andere Dinge zu tun hat – Sie kennen die 
Ausstattung der Fraktionen im Hessischen Parlament –, an die Arbeit gesetzt, 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Wir müssen aber innerhalb von zwölf Stunden 
entscheiden, oder was?) 

 
diesen Berichtsantrag sehr Ernst zu nehmen, wie sich das in jeder Enquetekommission 
gehört. Er hat die 400 Seiten Protokoll mit der Zusammenfassung verglichen, die jetzt 
als Abschlussbericht heute zur Abstimmung vorliegt. Ich möchte großen Wert darauf 
legen, wir haben uns das letzte Mal schon bei der Verwaltung bedankt, und zwar vor 
dem Hintergrund, dass wir uns haben vorstellen können, dass man mit diesen vielen 
Seiten Protokoll sehr schwer zusammenfassen kann. Wir hatten einen Verfahrensan-
trag, dem sich alle Parteien angeschlossen haben, und zwar zweimal – das ist auch in 
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den Unterlagen dokumentiert – angeregt, diese vielen Protokolle zum Gegenstand des 
Abschlussberichts zu machen und niederzulegen. 
 
Nun wurde das nicht gemacht. Es wurde der Weg der Zusammenfassung gesucht. Eine 
Zusammenfassung muss natürlich, wenn wir heute über einen Abschlussbericht ab-
stimmen, Ernst genommen werden, denn wenn ich Herrn Wintermeyer aus dem Ge-
dächtnis zitieren darf: Er hat das letzte Mal hier vorgetragen, dass dieser Abschlussbe-
richt Generationen von juristischen Fachleuten befassen wird, die sich im Abschlussbe-
richt informieren wollen, was die Enquetekommission getan hat. Deshalb muss das sei-
ne Richtigkeit haben. 
 
Deshalb haben wir uns diese Aufgabe gestellt, und das in Windeseile für das Maß an 
Papieren. Wir hatten eine Woche Zeit dazu. Wir haben am Freitag noch zusammenge-
sessen und haben aus 50 Seiten 22 gemacht, weil wir uns sehr gut vorstellen können, 
dass das jetzt zeitlich untergebracht werden muss. Aber wir sehen keine andere Mög-
lichkeit, als das hier Punkt für Punkt aufzurufen. Wir haben mit den vorgeschlagenen 
Änderungen nichts Parteipolitisches verfolgt, sondern wir haben die Protokolle mit dem 
Abschlussbericht verglichen und legen Wert darauf, dass authentisch wiedergegeben 
ist, was an welchem Tag von wem gesagt worden ist und in welchem Zusammenhang 
welches Argument stand. Ich denke, das ist nicht mehr als legitim. Es ist mir auch aus 
anderen Enquetekommissionen nicht anders geläufig, 
 

(Abg. Armin Klein (Wiesbaden): Was wollen Sie eigentlich?) 
 
als dass mit dem Berichterstatter in einen Dialog über das, was auf dem Tisch liegt, zur 
Abstimmung eingetreten wird. Das bitte ich, jetzt nicht in ein schiefes Licht zu rücken, 
sondern das ist üblich. Das sieht die Tagesordnung vor. Auf der Tagesordnung steht 
„Abschlussbericht“. Wir haben uns vorgenommen, diesen Abschlussbericht heute zu 
besprechen. Ich hatte eingangs gesagt, dass es mir Leid tut, dass unsere Anregungen 
nicht aufgenommen werden konnten. Dass das wegen des Umfangs nicht möglich war, 
haben wir nicht zu vertreten, Herr Wintermeyer. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Genau Sie haben es zu vertreten!) 
 
Wir haben das auch nicht zu vertreten, wenn der Eingang bei Ihnen am Montag statt am 
Freitag war. Wir können nicht so verfahren, dass, wenn Sie einen Zeitdruck erzeugen, 
wir sagen: Dann hat die SPD zu diesem Bericht – – 
 

(Zurufe bei der CDU) 
 
 
Vorsitzender: Bitte, lassen Sie Frau Pauly-Bender ausreden. 
 
 
Abg. Judith Pauly-Bender: Davon hat die SPD Gebrauch gemacht – jetzt hat mir so-
gar jemand das Mikrofon weggedrückt –; das entspricht dem parlamentarischen Usus. 
Ich möchte den Herrn Vorsitzenden bitten, dass wir jetzt einfach die Tagesordnung ab-
arbeiten und die einzelnen Punkte, die noch nicht eingearbeitet wurden, aufrufen und 
gemeinsam besprechen. 
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Vorsitzender: Ich darf Herrn Dr. Jürgens das Wort erteilen, bevor ich dann einen Vor-
schlag mache. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Mich überrascht fast nichts mehr in der Politik, aber dass 
ich über die Doppelstrategie der SPD ziemlich verärgert bin, das möchte ich schon ein-
mal zu Protokoll geben. Frau Pauly-Bender, wir haben am Freitag der vorletzten Woche 
miteinander telefoniert und uns verständigt, wie das weitere Verfahren in der Enquete-
kommission mit öffentlichen Anhörungen usw. sein soll. Am Montag der Woche darauf 
machen Sie eine Pressekonferenz, wo Sie vorwegnehmen, welche Ergebnisse aus Ih-
rer Sicht diese Anhörungen nur haben dürfen. 
 

(Abg. Armin Klein (Wiesbaden): Die hört überhaupt nicht zu! Die interes-
siert das nicht!) 

 
Sie betreiben öffentliche Vorfestlegungen. Das ist keine Achtung vor dem Willen der 
Anzuhörenden. Das ist ein Höchstmaß an Missachtung derjenigen, die man anhören 
will. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
Das ist doch der Punkt. Dann sagen Sie: „Wir brauchen Zeit für öffentliche Anhörun-
gen“, und gehen dann daran, die Zeit erst einmal um ein Monat zu verkürzen, weil wir 
im März die Geschichte nicht mehr über die Bühne kriegen, wenn wir diese Änderungen 
alle einfügen. Hinterher werden Sie es wieder uns vorhalten und sagen: „Die Zeit war zu 
kurz“, wofür Sie gesorgt haben. Irgendwann ist auch einmal Schluss mit Lustig. Ich ha-
be langsam keine Lust mehr, mir so auf der Nase herumtanzen zu lassen – ehrlich ge-
sagt, um das einmal deutlich zu sagen. 
 
Die Änderungen, die Sie vorgenommen haben – ich habe mich gestern Abend hinge-
setzt und bin die im Einzelnen durchgegangen. Ich muss mich ausdrücklich dagegen 
verwahren, dass meine Äußerungen, die im Entwurf des Berichts von Frau Reitzmann – 
wie ich finde – zutreffend wiedergegeben worden sind, mit den Aussagen, die ich an-
gemerkt habe, von Ihrer Seite sozusagen abgeändert werden sollen. Wo ich besonders 
ärgerlich bin, ist wirklich, wenn Sie mir Dinge herausstreichen wollen, die z. B. das poli-
tische Bekenntnis zur Bürgerversicherung enthalten, um dann in der Öffentlichkeit – wie 
Sie das in der Pressekonferenz gesagt haben – die Kampagne weiter zu führen: 
„GRÜNE stehen in der neoliberalen Ecke.“ 
 

(Abg. Dieter Posch: Die haben uns verwechselt!) 
 
Das ist wirklich in höchstem Maße unfair: Es gibt eine Reihe von Sachverständigen und 
Obleuten, deren Äußerungen verändert werden sollen. – Wenn man darauf verzichtet 
hätte, z. B. darauf hinzuweisen, dass eine Überschrift und ein Text nicht auf der glei-
chen Seite sind, hätte man schon an drei Stellen überflüssige Hinweise vermeiden kön-
nen. An einer Stelle schlagen Sie vor, den Text durch einen wortidentischen Text zu 
ersetzen, den Sie wiederholen, und ich habe überhaupt keine Änderung gefunden. Von 
vielen Einzelheiten abgesehen gibt es eine ganze Reihe von Änderungen – Herr Win-
termeyer hat es schon gesagt – redaktioneller Art, vor allem auch, wenn es um eigene 
Positionen der SPD geht, die meines Erachtens unproblematisch zu übernehmen sind. 
Was aber nicht geht, ist der Vorschlag, bei der Diskussion über die obsoleten Vorschrif-
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ten – wobei ich darauf hinweise, dass durchaus sehr unterschiedlich gesehen wurde 
und sehr strittig war, was obsolet eigentlich bedeutet, Überlagerung durch Bundesrecht, 
Nichtigkeit usw. – dort jeweils ein Zwischenergebnis zu formulieren, das wir gar nicht 
gehabt haben, weil es an dieser Stelle eine offene Diskussion war und weil wir vielfach 
an den einzelnen Punkten gar nicht zu einem Ergebnis gekommen sind. Wir wollten das 
der späteren Diskussion überlassen, die nicht mehr aufgegriffen wurde, weil das viel-
fach nicht Gegenstand des Obleutevorschlages gewesen ist. 
 
Aber auch hier ist der politische Hintergrund, den Sie damit nach meinem Dafürhalten 
verfolgen, ebenfalls offensichtlich. Wenn wir bei zehn, zwölf, fünfzehn Artikeln ein Zwi-
schenergebnis formulieren, die seien obsolet, dann gehen Sie wieder an die Öffentlich-
keit und sagen: Die Verfassungsenquetekommission war sich einig, dass fünfzehn Vor-
schriften obsolet sind; aber rausgeschmissen haben sie nur die, die der SPD besonders 
wehtun. – Das ist doch ein ganz offensichtliches Bestreben, den Bericht an vielen Stel-
len politisch im Sinne der SPD zu modifizieren. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Ich sage: manipulieren!) 
 
Das betrifft auch die Vorschläge über die Änderung in dem sehr kurz gehaltenen Teil 
der Motivation für das Obleutegespräch. Auch da wollen Sie uns offensichtlich vorfüh-
ren. Da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Ganz ehrlich. Wir können von mir aus je-
den einzelnen Änderungsvorschlag durchgehen. Ich kann zu jedem einzelnen auch et-
was sagen. Bei vielen habe ich mir ein Fragezeichen drangeschrieben, weil das nicht 
mein Bereich ist, sondern Äußerungen von anderen formuliert worden sind. Herr Posch 
ist mehrfach erwähnt, Herr Wintermeyer und die Sachverständigen auch. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Das ist unglaublich!) 
 
Was sie angeblich gesagt oder nicht gesagt haben, das mögen die beurteilen, die an-
gesprochen sind. Jedenfalls ist in weitem Umfang das, was Sie an Änderungen vorge-
legt haben, sehr wohl mit einem politischen Hintersinn gemacht und dazu geeignet, 
nicht die Diskussion in der Enquetekommission wahrheitsgemäß wiederzugeben, son-
dern ein Stück weit geradezu zu verfälschen. Das halte ich nicht für richtig. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Herr Vorsitzender, wenn der Sinn der Enquetekommission jetzt nur 
noch darin besteht, irgendetwas zu Protokoll zu geben, um hinterher Schlussfolgerun-
gen daraus zu ziehen, dann haben wir den Konsens, der bis zum 10. Dezember be-
standen hat, tatsächlich aufgegeben. Ich teile ausdrücklich das, was Herr Wintermeyer 
und Herr Dr. Jürgens eben gesagt haben. Dahinter ist eine Strategie, das bisherige Er-
gebnis in der Art und Weise umzumodeln, um im Grunde genommen politische 
Schlussfolgerungen ziehen zu können, die ausschließlich im Sinne der SPD-Fraktion 
sind. 
 
Ich will noch ein Wort zu dem bemerken, was die SPD bei dieser Pressekonferenz ge-
sagt hat. Sie müssen sich irgendwann einmal entscheiden, was Sie tatsächlich wollen. 
Wenn Sie jetzt alle möglichen Dinge in das Ergebnis hinein zu interpretieren versuchen, 
dann halte ich das schlicht und ergreifend für unglaubwürdig. Es geht Ihnen um eines. 
Ihnen geht es um die Wirtschaftsverfassung, die Sie, aus welchen Gründen auch im-
mer, in der Weise, in der wir sehr nahe beieinander waren – Frau Pauly-Bender, sehr 
nahe beieinander – nicht akzeptieren. Das Ganze wird mit der Aussage ummantelt, es 
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seien Demokratiedefizite und Ähnliches mehr. An dieser Stelle will ich Sie daran erin-
nern, dass wir bei der Frage, ob wir die Hessische Verfassung mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
ändern können, sehr nahe beieinander und uns auch darüber einig waren, warum wir 
das tun, weil wir genau wussten, welche Vorschriften wir jetzt ändern können und wel-
che später möglicherweise in den dann vorgesehenen parlamentarischen Verfahren 
geändert werden müssen. Wir haben auch gleichzeitig, um gerade das Demokratiedefi-
zit nicht entstehen zu lassen, gesagt: Es kann zurückgeholt werden. – Ich brauche dar-
auf im Einzelnen nicht einzugehen, wie das zustande gekommen ist. 
 
Ich will noch etwas zum Verfahren selbst sagen. Wenn man Fristen setzt, hält man sich 
daran. Ich habe das gestern bekommen. Ich hatte gestern den ganzen Tag Termine. 
Ich war nicht in der Lage, das gestern Abend noch zu lesen. Wenn ich in der Lage ge-
wesen wäre, hätte ich mir die Zeit nicht genommen, weil es eine Unverschämtheit ist, 
das auf diese Art und Weise heute hinzuschmeißen und zu sagen: Jetzt stimmen wir 
darüber ab. – Ich teile das, was Herr Dr. Jürgens gesagt hat. Ich werde mich damit 
befassen, wo Sie anfangen, Zitate einzelner Abgeordneter oder Sachverständiger hier 
zu beurteilen und Korrekturen vorzunehmen. Ich lasse mich von Ihnen nicht belehren. 
Ich werde an bestimmten Korrekturen nicht mitwirken. Entweder steht es so im 
Protokoll, wie es war, oder es geht ganz heraus. Aber ich lasse es mir von Ihnen nicht 
bieten, mir Interpretationshilfen geben zu lassen, wie eine bestimmte Einlassung zu 
verstehen ist oder nicht. 
 
Das ist ein unglaublicher Vorgang. Entweder ich respektiere das – es kann durchaus 
beispielsweise sein, wie Sie das in einem Fall machen –, dass ich auf etwas Bezug 
nehme und dem zustimme, dass das möglicherweise missverständlich ist, ob ich beiden 
Absätzen zugestimmt habe oder nur einem. Dann ist es – bitte schön – so missver-
ständlich, aber so protokolliert. Es ist meine Angelegenheit, ob ich etwas hinterher kor-
rigiere oder nicht. Das geht Sie einen feuchten Kehricht an, um das einmal klipp und 
klar zu sagen. Das ist ein Stil, da bin ich wirklich von den Socken, dass Sie auf einmal 
hier diesen Stil an den Tag legen, obwohl wir uns wirklich bemüht haben, Konsenslö-
sungen herbeizuführen. 
 
Zurück zum Verfahren. Ich teile, dass wir das heute nicht beraten können. Ich schließe 
mich dem Antrag von Herrn Wintermeyer an. Ob der Termin so sein muss, dass werden 
Sie ausgerechnet haben; dann bin ich damit einverstanden. Dann werden wir bei der 
Sitzung von mir aus Punkt für Punkt oder Seite für Seite abstimmen. An bestimmten 
Dingen werden wir uns nicht beteiligen bzw. keine Abstimmung herbeiführen, weil das, 
wie Sie mit uns umgehen, dem Sinn und Zweck der Enquetekommission beim besten 
Willen nicht entspricht. 
 
Hören Sie bitte einmal mit einer Mär auf. Das haben Sie schon in der Pressekonferenz 
gesagt. Sie haben immer den Eindruck erweckt, wir hätten uns alle verpflichtet, alles 
nur einstimmig zu machen. Lesen Sie bitte den Einsetzungsbeschluss. Darin steht, 
dass es das Bemühen dieser Enquetekommission ist, einvernehmliche Lösungen her-
beizuführen, 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Größtmögliche!) 
 
größtmögliche, höchstmögliche Einvernehmen zu erzielen. Sie haben es in der Öffent-
lichkeit immer so dargestellt, als sei das Gegenstand des Einsetzungsbeschlusses. Das 
ist nicht der Fall. Ich bitte, zum Verfahren zurückzukommen. Wir hatten uns vorgenom-
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men, das innerhalb einer Stunde zu erledigen und heute die Verfahrensschritte zu be-
schließen. 
 
 
Abg. Nancy Faeser: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich verstehe die 
Aufregung nicht ganz. Ich möchte einmal versuchen, das auf eine sachlichere Ebene zu 
heben, weil ich meine, das ist auch eine Frage des Selbstverständnisses einer solchen 
Enquetekommission, wie man mit einem Abschlussbericht umgeht, wie sorgfältig ihn für 
sich durcharbeitet. Frau Dr. Pauly-Bender hat schon darauf hingewiesen, dass die Zeit 
mit diesen sieben Arbeitstagen denkbar knapp war, über 700 Seiten Protokoll durchzu-
sehen und abzugleichen. Wir haben nichts anderes gemacht, als das zu tun. Wir haben 
nichts hineininterpretiert oder hineingewertet. Das werden Sie sehen, wenn Sie das ab-
gleichen. Es ist auch nicht so, dass wir das hier vorstellen und sagen: Dem müssen Sie 
zustimmen. – Es ist ein Selbstverständnis, dass man Änderungsanträge einbringt und 
hier bespricht. Dem können Sie zustimmen oder aber auch nicht. Ich möchte es wirklich 
einmal auf eine sachlichere Ebene heben und Ihnen sagen, dass nichts anderes pas-
siert ist. Es ist mitnichten so, dass wir mit unseren Änderungsanträgen irgendeine Ten-
denz hineinbringen möchten, sondern wir haben lediglich abgeglichen. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Das glauben Sie selbst nicht!) 
 
– Doch, das ist so. Das werden Sie sehen. 
 

(Abg. Andreas Jürgens: Steht doch wenigstens dazu!) 
 
 
Vorsitzender: Sie können sich alle gleich wieder melden. Lassen Sie bitte Frau Faeser 
zu Ende führen. 
 
 
Abg. Nancy Faeser: Man sieht, wie Sie damit umgehen, an der Stelle ganz genauso. 
Das ist ein ganz übliches Verfahren. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie sagen: Das 
kann man heute nicht. – Das ist in Ordnung. Aber das ist nichts, was Sie versuchen, 
hier aufzubauschen. Das ist wirklich etwas Selbstverständliches, dass man die Punkte 
zur Abstimmung stellt. Herr Wintermeyer, es ist auch üblich, dass man vielleicht solche 
Berichte Seite für Seite durchgeht. Ich meine, wir haben über ein Jahr lang zusammen-
gearbeitet. Dann halte ich es nicht für so abwegig, dass man daran geht, einen Ab-
schlussbericht, den man gemeinsam als Enquetekommission abgibt, in der Enquete-
kommission auch sorgfältig durchzuarbeiten. 
 
Ich möchte ausdrücklich sagen, dass das nichts mit Zeitverzögerung zu tun hat, wie es 
Herr Dr. Jürgens behauptet hat. Wir hatten ursprünglich beantragt, noch mehr Zeit zu 
haben und ein Jahr auszusetzen, um die Öffentlichkeit ausreichend zu beteiligen. Jetzt 
haben wir uns auf Oktober geeinigt. Das ist in Ordnung. Aber das hat nichts damit zu 
tun. Das möchte ich ausdrücklich zu Protokoll geben. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, die Erklärungsversuche – Frau Faeser, – 
konzediere ich Ihnen, dass Sie das machen dürfen und es so sagen. Aber es kommt 
ganz anders an. Das ist doch der Punkt. Ich hatte vorhin diese Pressekonferenz nicht 
aus inhaltlichen Gründen zitiert – das haben alle mitbekommen –, sondern ich habe sie 
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deswegen zitiert, weil sie in einer Abfolge der Destruktion ist, die Sie seit dem 10. De-
zember haben. Genauso ist dies, was vorliegt, jetzt wieder zu sehen. 
 
Aber ich hatte vorhin einen Vorschlag zur Geschäftsordnung insofern gemacht, dass wir 
den Punkt auf den 18. März, auf die Plenumswoche, vertagen, dass wir uns um 9 Uhr 
zusammenfinden. Dann bin ich leidensfähig genug, mit den Mitgliedern der Enquete-
kommission, wenn es sein muss, am Freitag bis 24 Uhr mit Ihnen jede einzelne Zeile 
durchzugehen. Insofern denke ich, dass wir uns dieser Frage annähern können, und 
dann müssen wir gucken, wie wir das entsprechend regeln. 
 
Die weitere Möglichkeit würde bestehen, dass wir das in noch kürzerer Zeit machen. 
Aber ich sehe mich mit unseren Leuten außerstande, das durchzuarbeiten. Wir haben 
noch andere Dinge, die für uns wichtig sind. Ich denke, dass wir vielleicht vorschlagen, 
den 18. anzupeilen. Vielleicht können wir uns in der Obleutebesprechung nach der Sit-
zung – bevor wir jetzt alle unsere Kalender aufschlagen und sagen, es geht nicht – zu-
sammensetzen und einen Folgetermin finden, an dem wir dann über den Abschlussbe-
richt Beschluss fassen, egal, wie lange wir tagen, Frau Pauly-Bender, notfalls zwei Ta-
ge hintereinander. Das werden wir durchhalten. Ich habe schon anderes im Hessischen 
Landtag gemacht. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt langsam darüber abstimmen. 
 
 
Vorsitzender: Da ich aber noch weitere Wortmeldungen habe, kann ich das erst da-
nach aufgreifen. Es haben sich noch Frau Dr. Pauly-Bender und Herr Dr. Jürgens ge-
meldet. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich 
möchte ausdrücklich sagen, dass die SPD heute nicht in die Sitzung gegangen ist und 
Stimmung gemacht hat, sondern das Gegenteil war der Fall. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Das haben Sie vorher schon gemacht!) 
 
Wir haben hier gesessen und haben uns angehört, wie Herr Wintermeyer den Auf-
schlag gemacht hat. Ich möchte noch einmal in Ihre Erinnerung rufen, wie viele Male wir 
bewiesen haben und werden damit nicht aufhören – wir lassen an keiner Legende ar-
beiten, die SPD möchte nicht – – 
 

(Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
– Nein, sondern wir haben Kompromiss nach Kompromiss im Verfahren in der Obleute-
runde gemacht. 
 

(Abg. Armin Klein (Wiesbaden): Wann den?) 
 
In der Frage, wie wir die Öffentlichkeit organisieren, haben wir ursprünglich den Vor-
schlag gemacht: Wir sind für ein Moratorium von einem Jahr. – Dann sind wir auf den 
Oktober gegangen. Ich denke, dass wir auch den Abschlussbericht unabhängig davon, 
ob ein interfraktioneller Antrag angestrebt wird, zu dem wir immer noch stehen, abge-
handelt werden muss, und zwar so, wie im Parlament üblich. 
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Herr Vorsitzender, ich meine, deshalb wären wir besser beraten gewesen, gleich in das 
Thema, in den Tagesordnungspunkt Abschlussbericht einzusteigen. Ich möchte zur Er-
läuterung sagen, wenn Sie sich auf diese nächste Sitzung vorbereiten: Herr Posch, wir 
möchten nicht in anderer Leute Wortmeldungen herumstreichen. 
 

(Zurufe bei der CDU und der FDP) 
 
– Nein, das sehen wir an den einzelnen Stellen, sondern wenn wir einen Vorschlag ma-
chen – – 
 

(Abg. Dieter Posch: Meine darlegende Position ist entbehrlich, schreiben 
Sie!) 
 

– Entschuldigen Sie bitte, Herr Posch. Ich muss jetzt laut werden und werde dann im 
Lande als aggressiv herumgetragen, weil Sie so laut sind, dass ich normal und sachlich 
nicht sprechen kann. Das halte ich nicht für ein angemessenes Verfahren, sondern ich 
möchte Ihnen erläutern, dass wir nicht in fremder Leute Reden herumstreichen, 
 

(Abg. Dieter Posch: Dann ziehen Sie das Papier sofort zurück!) 
 
sondern dass wir das Anliegen haben, dass der Abschlussbericht die Protokolle so zu-
sammenfasst, wie es an dem Tag gewesen ist. Das ist unser Anliegen gewesen. Dass 
Sie jetzt als Runde nicht jeden dieser Vorschläge so auffassen wie wir, davon sind wir 
ausgegangen. Deshalb werden wir Änderungsanträge stellen. Dann ist es natürlich so, 
dass, wenn es um eine Rede von Herrn Posch oder Herrn Dr. Jürgens geht, wir uns 
anhören, wie Sie es auffassen, was in dem Bericht niedergelegt ist. Mit vielen anderen 
unserer Änderungen verhält es sich anders. Ich kann Ihnen versprechen, wenn wir von 
diesen 726 Seiten die betreffenden Seiten aufrufen, werden Sie sehen, dass unsere 
Einlassungen in keiner Weise abwegig sind, sondern dem entsprechen, wie Studenten 
lernen, normal zu arbeiten. Dann können Sie das mit Seiten belegen und in einen Aus-
tausch eintreten. Dann können Sie sich dazu verhalten. Ich möchte Sie herzlich bitten, 
dass Sie das auch in dieser Sachlichkeit auffassen. 
 
Zu Herrn Jürgens möchte ich sagen: Herr Jürgens, ich habe mich mit Ihnen telefonisch 
unterhalten, auch über den interfraktionellen Antrag, den Sie formuliert haben. Wir ha-
ben uns darauf verständigt, dass ich bei der SPD dafür werbe, dass wir diesen interfrak-
tionellen Antrag mittragen. Das habe ich getan. Unsere Unterschrift steht unter diesem 
Antrag. Ich denke, es ist uns allen unbenommen, wenn dieser Antrag verabschiedet 
wird, die Öffentlichkeit mit den Gegenständen dieses Beschlusses der Enquetekommis-
sion zu beschäftigen und parallel dazu einen ordentlichen Abschlussbericht zu Ende zu 
bringen. Das Eine schließt das Andere nicht aus, sondern wir appellieren noch einmal 
an alle, das so aufzufassen, wie wir das meinen. Da ist nichts hineinzugeheimnissen. 
 
Herr Wintermeyer, ich möchte Sie noch um Eines bitten. Das empfinde ich irgendwie 
als unangemessen. Sie können weder zwischen Frau Ypsilanti und Herrn Walter, noch 
zwischen Herrn Walter und die Frau Pauly-Bender oder zwischen Frau Pauly-Bender 
und Frau Faeser irgendwelche Keile treiben. Wir haben in unserer Partei in aller Eile, 
die wir uns auch hatten abringen müssen, einen demokratischen Prozess zu dem ge-
habt, worüber wir hier verhandeln. Wir haben eine Meinung dazu, und zwar in allen Re-
gungen, die wir machen, treten wir als eine Meinung auf. 
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Ich möchte noch einmal allen Kolleginnen und Kollegen sagen: Wenn Sie meine Einlas-
sung als zu scharf empfinden, dann sollten wir darauf achten, wie ich einsteige oder 
mich gezwungen sehe, reagieren zu müssen, oder wie ich meine Stimme erheben 
muss, weil ich mein Wort nicht in Ruhe zu Ende bringen kann. Ich bin nach wie vor an 
einer Versachlichung und an einem gemeinsamen Erfolg der Enquetekommission inte-
ressiert und denke, dass alle etwas dazu beitragen können. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Frau Pauly-Bender, Sie sagen, Sie seien erfolgsorientiert. 
Ihre Pressekonferenz, die Sie am 21. Februar 2005 abgehalten haben, war dann auf 
jeden Fall kontraproduktiv. Das ist eindeutig. Denn da zeigten Sie sich nicht konsens- 
und kompromissorientiert. Vielmehr zeigte sich da ein Höchstmaß an Kompromisslosig-
keit. 
 
Auf S. 9 des Schreibens mit Ihren Vorschlägen nehmen Sie Bezug auf den dritten Ab-
satz der S. 66 des Berichtsentwurfs. Sie schreiben da – ich zitiere –: 
 

Das dem Abg. Dr. Jürgens im Bericht zugesprochene Zitat gibt nicht ausreichend 
präzise die Positionierung des Enquetemitglieds wieder. 

 
Ich verwahre mich ausdrücklich dagegen, dass Sie darüber entscheiden, wie präzise 
meine Äußerungen wiedergegeben worden sind. Auch ich habe mir den Bericht durch-
gelesen. Ich habe das so akzeptiert. Ich fand meine Positionen in dem, was Frau 
Reitzmann niedergeschrieben hat, ausreichend wieder. Ich sah überhaupt keine Veran-
lassung, das in irgendeiner Weise zu verändern. Ich verwahre mich deshalb dagegen, 
dass dann andere kommen und sagen: Das muss aber doch präziser dargestellt wer-
den. – Im Übrigen ist das dann in der Regel eher mit einer Veränderung der Aussage 
verbunden. 
 
Hinsichtlich des vorgesehenen Termins, den 18. März 2005, wollte ich nur darauf hin-
weisen, dass uns unser Parlamentarischer Geschäftsführer mitgeteilt hat, dass für die-
sen Tag möglicherweise an eine Sondersitzung des Hessischen Landtags gedacht wird. 
Eventuell wird die Plenarsitzungsrunde also um diesen Tag verlängert. – Sie schütteln 
den Kopf? 
 
 
Vorsitzender: Ich bitte um Entschuldigung. Ich kann dazu etwas sagen. Herr Gotthardt 
ist auch da. Wir sollten das anschließend besprechen. 
 
 
Abg. Dr. Jürgens: Ich wollte nur darauf hinweisen. Ansonsten bin ich mit dem 18. März 
2005 einverstanden. 
 
Ich will aber auch fragen, ob wir nicht heute in einer Woche die Sitzung abhalten kön-
nen. Denn der 9. März 2005 wäre der sozusagen turnusgemäße Sitzungstag der En-
quetekommission gewesen. Ich möchte deshalb fragen, ob er als Sitzungstag nicht 
auch gehen würde. 
 
 
Vorsitzender: Das greifen wir dann auf. 
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Abg. Axel Wintermeyer: Wir haben uns gerade noch einmal in unserer Fraktion kurz 
abgestimmt. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir an diesem Freitag, den 18. März 
2005, ab 14 Uhr tagen würden. Dann hätten wir auch einen Puffer für den Fall, dass es 
zu einer Verlängerung der Plenarsitzungen des Landtags kommt. Es ist nun tatsächlich 
so, dass wir im Plenum ständig eine ganze Menge Initiativen vor uns herschieben. Wie 
bereits gesagt: Das können wir vielleicht nachher in einem Obleutegespräch kurz erör-
tern. 
 
Ich schlage vor, dass wir so verfahren, wie wir es eben besprochen haben. Wir sollten 
heute nichts beschließen und das auch nicht weiter diskutieren. Das wäre nun auch 
wirklich nicht sinnvoll. Vielmehr sollten wir das am 18. März 2005 oder an einem Tag 
machen, der um diesen Tag herum liegt. 
 
Frau Pauly-Bender, ich denke, das ist das Maximum dessen, was wir tun können, um 
Ihnen noch weiter entgegenzukommen. Wir sind Ihnen im letzten Dreivierteljahr in er-
heblichem Maß entgegengekommen. Das müssten Sie eigentlich auch goutieren. Das 
ist das, was ich persönlich auch menschlich nicht verstehe: Auf der einen Seite herrscht 
die Erkenntnis, dass man das miteinander machen könnte. Auf der anderen Seite wird 
der viel beschworene Konsens immer wieder torpediert. Da war Ihre Pressekonferenz 
halt sehr kontraproduktiv. Da möchte ich mich ausdrücklich den Ausführungen des Abg. 
Dr. Jürgens anschließen. Da wurde wörtlich gesagt: „Das machen wir nicht mit.“ 
 
Geben Sie es doch zu und sagen Sie, dass Sie aus der Arbeit der Enquetekommission 
aussteigen wollen. Sagen Sie, dass Sie keine Änderung der Verfassung wollen. Dann 
hätten wir eine Geschäftsgrundlage, über die wir reden könnten. 
 
Ich sehe das jetzt wirklich nicht parteipolitisch. Wir, die Vertreter der anderen drei Frak-
tionen, wissen einfach nicht, was die SPD will. Vielleicht wäre es gut, dass wir die 
nächsten Wochen, bevor wir uns wieder in der Enquetekommission treffen, dazu nut-
zen, da ein bisschen Licht hineinzubringen. Vielleicht gelingt es Ihnen, das den Mitglie-
dern Ihrer Fraktion und auch Ihrem Landesvorstand zu vermitteln. 
 
Für den Fall, dass wir uns weiter auf diese Art und Weise hier beschäftigen und dann 
nachher im Sommer die Ergebnisse der Voranhörung auswerten, möchte ich sagen: 
Zeitverschwendung brauche ich in der Enquetekommission nicht zu betreiben. – Wenn 
von vornherein feststeht, dass Sie nicht mitmachen wollen, dann sagen Sie es. Natür-
lich ist die Lebenszeit all derer, die sich in diesem Raum befinden, begrenzt. Wir wollen 
sie möglichst sinnvoll ausfüllen. Zumindest seit Dezember letzten Jahres habe ich den 
Eindruck, dass das nicht mehr möglich ist. 
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, wir können heute auch 
hier bleiben!) 

 
 
Vorsitzender: Meine Damen und Herren! Ich möchte für mich Folgendes festhalten. 
Falls kein Widerspruch erfolgt, können wir auch so verfahren. 
 
Erstens. Die SPD-Fraktion hat ein umfangreiches Änderungspaket eingebracht. Es wur-
de von niemandem widersprochen, dass die Änderungsanträge aufgerufen werden. 
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Zweitens. Um den anderen Fraktionen mehr Zeit zu lassen, sich mit den Änderungsan-
trägen auseinander zu setzen, wurde vorgeschlagen, dies nicht heute zu tun. 
 
Drittens. Deshalb wurde vorgeschlagen, eine weitere Sitzung anzuberaumen, um den 
Abschlussbericht rechtzeitig vor dem Plenum im April 2005 beraten zu können. 
 
Viertens. Bisher wurde nicht widersprochen, dass sich die Obleute im Anschluss an 
diese Sitzung kurz zusammenfinden, um die Terminierung vorzunehmen. 
 
Gibt es zu den vier Punkten, die ich genannt habe, Widerspruch? 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, die SPD-Fraktion ist gerne bereit, 
das heute zu Ende zu bringen. Wir möchten auch beantragen, dass heute zu machen. 
Dann hätten wir 14 Tage gespart. 
 
 
Vorsitzender: Meine Damen und Herren, ich bin davon ausgegangen – das wurde 
auch mehrfach gesagt, und dem wurde auch nicht widersprochen –, dass man Zeit 
braucht, um sich mit diesen Änderungsanträgen zu befassen. Dem wurde bisher auch 
nicht widersprochen. Deshalb gab es den Vorschlag, die Beschlussfassung zu verta-
gen. 
 
Ich erlaube mir den Hinweis, dass damit alle Fraktionen Zeit haben, sich mit den Ände-
rungsvorschlägen zu befassen. Darüber hinaus möchte ich der SPD-Fraktion noch ei-
nen Hinweis in Bezug auf ihren Wunsch geben. Das betrifft das Sondervotum. Auch 
nach der Beratung des Abschlussberichts bliebe genügend Zeit, um das Sondervotum 
zu formulieren. Wir könnten aber trotzdem die Plenarsitzungsrunde ab dem 26. April 
2005 und den für die Drucksache vorgesehenen Druckbeginn erreichen. Ich glaube, es 
ist Drucks. 16/3700. 
 
Ich frage noch einmal: Gibt es zu den Vorschlägen in R. 1 bis 4 Widerspruch? – Frau 
Dr. Pauly-Bender, dann stellen Sie bitte einen Antrag. Über den lasse ich dann abstim-
men. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, ich hatte einen Antrag gestellt. 
 
 
Vorsitzender: Dann greife ich diesen Antrag auf. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, ich würde gerne zu Ende sprechen. 
 
 
Vorsitzender: Bitte. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich möchte mich hier nicht wieder dem Verdacht aus-
setzen, dass wir den Ablauf verzögern möchten. Die SPD-Fraktion hat sich abgerun-
gen, binnen sieben Arbeitstagen 1.000 Seiten Papier miteinander zu vergleichen. 
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(Abg. Dieter Posch: Das haben wir schon gehört!) 
 
Binnen sieben Tagen haben wir 1.000 Seiten Papier miteinander verglichen. 
 
Wir können verstehen, dass Sie das nicht in Eile nachvollziehen möchten. 
 

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Na also!) 
 
Wir haben uns aber gezwungen gesehen, das in dieser Zeit zu bewerkstelligen, weil 
uns sieben Tage eingeräumt wurden. 
 
Jetzt möchte ich für die SPD-Fraktion feststellen, dass wir es, wie es in allen anderen 
Ausschüssen auch üblich ist, akzeptieren, dass hier Abgeordnete sagen: Es war uns 
nicht möglich, 22 Seiten mit dem ganzen anderen Papier zu vergleichen. – Das können 
wir nachvollziehen. Das passiert in jedem anderen Ausschuss auch. Aber wir möchten, 
dass hier zu Protokoll genommen wird, dass die Situation, dass nun weitere 14 Tage 
ins Land gehen, nichts damit zu tun hat, dass wir heute hier nicht zur Verfügung ge-
standen hätten. 
 
 
Vorsitzender: Es gibt also Ihrerseits keinen formalen Antrag, dass heute weiter beraten 
werden soll, über den dann abzustimmen wäre. Ist das richtig? – Dann verfahre ich so. 
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Das ist richtig, aber mit der Anmerkung, die 
ich eben gemacht habe!) 

 
Die vier Punkte, die ich eben nannte, werden im Protokoll festgehalten. Der Abschluss-
bericht wird erneut aufgerufen werden, und die Obleute treffen sich im Anschluss an die 
Sitzung zur Absprache eines neuen Termins. 
 
Damit haben wir Tagesordnungspunkt 1 abgehandelt und die Beschlussfassung ver-
tagt. Damit kommen wir zu 
 
 
 
 
Punkt 2: 
 
Verschiedenes 
 
 
Ich darf unter Verschiedenes darauf hinweisen, dass ich Gespräche mit dem Ziel ge-
führt habe, dass wir im Rahmen des Hessentags wahrscheinlich wieder ein Talk-Runde 
zum Thema „Stand der Beratungen zur Reform der Hessischen Verfassung“ organisie-
ren werden. 
 
Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Wenn wir uns, wie eben geschehen, verabreden 
sollten, bis April 2005 weiter zu beraten, sollten wir auch die Sachverständigen bitten, 
ihr Mandat weiterhin wahrzunehmen. Ich erlaube mir deshalb, die Sachverständigen mit 
der Bitte anzuschreiben, dass sie uns weiterhin zur Verfügung stehen. Das wäre jeden-
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falls mein Wunsch. Ich hoffe, den Fraktionen ist das ebenfalls so genehm. Ich rege das 
jedenfalls von mir aus an. 
 
Ich komme zum dritten Punkt. Der ist für Sie zur Information. Wir haben beschlossen, 
die Protokolle in der Form öffentlich zu machen, dass sie im Abschlussbericht verarbei-
tet werden. 
 

Wir sollten auch formal beschließen, dass die Protokolle öffentlich ge-
macht werden, und zwar über das Internet und auf CD-ROM. 
 
Gibt es dazu Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. – Dann halte ich das 
so fest. 

 
Ich komme zum vorletzten Punkt. Wir müssen uns darüber verständigen, was, wenn der 
Abschlussbericht verabschiedet ist, neben dem Abschlussbericht und den Protokollen 
eventuell noch zusätzlich ergänzend im Internet und auf CD-ROM veröffentlicht werden 
soll. 
 
Die Empfehlungen hatte ich austeilen lassen. Ich gehe den Text noch einmal mit Ihnen 
durch.  
 

Die Enquetekommission zur Änderung der Hessischen Verfassung empfiehlt: 
 

1. Zu den einstimmig ohne Beteiligung der Fraktion der SPD am 
10. Dezember 2004 beschlossenen Vorschlägen zur Änderung und Ergän-
zung der Hessischen Verfassung, wie sie in Punkt E. 1. aufgeführt sind, sol-
len nach der Beratung des Berichts im Plenum öffentliche Voranhörungen 
durchgeführt werden, um die notwendige öffentliche Diskussion zu beför-
dern. 

 
2. Die Ergebnisse dieser Voranhörungen sind dem Hessischen Landtag bis 

zum 1. Oktober 2005 unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der 
Sachverständigen und des Landeswahlleiters zur Frage der Abstimmungs-
modalitäten für die Volksabstimmung in Form von Vorschlägen für das Ge-
setzgebungsverfahren vorzulegen. 

 
3. Diese Vorschläge der Enquetekommission sind in ein Gesetzgebungsver-

fahren überzuleiten, das möglichst einvernehmlich von allen Fraktionen des 
Landtags getragen werden soll. 

 
4. In Ergänzung des Beschlusses der Enquetekommission vom 10. Dezember 

2004, wonach auch die Inhalte der Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen 
zum Gegenstand des Abschlussberichts gemacht werden können, sollen 
die Protokolle und der Bericht der EKV nebst Anhang außerdem in elektro-
nischer Form im Internet und über CD-ROM öffentlich zugänglich gemacht 
werden. 

 
Herr Dr. Jürgens, wir können das in der nächsten Sitzung mit aufrufen. Sind Sie damit 
einverstanden? Dann rufen wir es in der nächsten Sitzung abschließend mit auf. 
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Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich wollte nur auf eines hinweisen. Die ersten drei Punkte 
nehmen offenbar Bezug auf den Entwurf des gemeinsamen Änderungsantrags zu dem 
Antrag. Vermutlich ist es so, dass dieser schon in der Plenarsitzungsrunde im März 
2005 beraten werden wird. Wenn wir dann dem Landtag für die Plenarsitzungsrunde im 
April 2005 vorschlagen würden, so zu verfahren, wäre das ein bisschen komisch. Des-
wegen erhebt sich die Frage, ob man das überhaupt so machen muss. Falls in der Ple-
narsitzungsrunde im März 2005 Entsprechendes beschlossen werden würde, wäre das 
eigentlich überflüssig. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Einmal unbesehen der inhaltlichen Kontroversen, die 
wir noch haben, sind die Punkte 1 bis 3 unseres Erachtens sinnvoll. Aber zu Nr. 4 ha-
ben wir noch Änderungsanträge, die wir hier gemeinsam besprechen sollten. Deshalb 
schlage ich vor, dass wir die Empfehlungen heute zur Kenntnis nehmen und das dann 
später mit aufrufen. 
 
Ich habe noch einen weiteren Wunsch hinsichtlich des Themas, was in der nächsten 
Sitzung der Enquetekommission aufgerufen werden soll. Wenn hier die Auffassung be-
steht, dass wir möglichst bald in Voranhörungen eintreten sollten, dann sollten wir spä-
testens bereits am 18. März 2005 mit Vorschlägen aufwarten können. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Das hätten wir machen können, wenn wir heute 
beschlossen hätten!) 

 
– Herr Wintermeyer, wir können heute beschließen. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Das ist eine Unverschämtheit!) 
 
Wir sollten dann die entsprechenden Maßnahmen einleiten. – Wenn Herr Wintermeyer 
und auch Herr Dr. Jürgens das möchten und dazu bereit sind, dann sollten wir das Ver-
fahren für die Voranhörungen beschleunigen und uns in den nächsten Tagen zusätzlich 
treffen. Dazu ist die SPD-Fraktion gerne bereit. Wir denken, dass sich das einander 
nicht ausschließt. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Frau Pauly-Bender, ich sage es noch einmal: Sie muten uns 
einiges zu. – Ich sage das bewusst für die Mitglieder meiner Arbeitsgruppe, die gestern 
Abend frühestens um 19 Uhr nach Hause gekommen sind und sich also frühestens zu 
diesem Zeitpunkt, wenn sie sich ihre E-Mails angeschaut haben, mit Ihren 22 Seiten 
Obstruktionen auseinander setzen konnten. Sie erwarten von uns, dass wir uns schnell 
damit auseinander setzen sollen. 
 
Sie betonen immer, dass Sie sieben Tage Zeit hatten. Sie wissen, dass die Sieben eine 
biblische Zahl ist. Wenn man den Schlaf abzieht, hatten wir nicht einmal sieben Stun-
den zur Verfügung. Ich bitte darum, die Kirche im Dorf zu lassen. 
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Wir haben über 1.000 Seiten gelesen!) 
 
Sie haben Ihren Änderungsantrag jetzt eingebracht. Wir werden uns intensiv mit Ihren 
Änderungsanträgen auseinander setzen. 
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Das müsste man in den Fraktionen noch einmal entsprechend diskutieren. Ich glaube 
nicht, dass es opportun ist, im nächsten Plenum, also während der Plenarsitzungsrunde 
im März 2005, diesen gemeinsamen Änderungsantrag zu stellen und zu beraten, wenn 
der Abschlussbericht erst in der Plenarsitzungsrunde im April 2005 zur Beratung an-
steht. Ich denke, man sollte beides zusammen im April 2005 behandeln. Dann hätte das 
auch eine entsprechende Form und wäre auch entsprechend logisch aufgebaut. 
 
Ich denke deswegen, dass wir so verfahren sollten, wie wir eben verfahren wollten. Wir 
sollten auch diesen Beschlussvorschlag, den wir vorgelegt und diskutiert haben, wieder 
in der nächsten Sitzung besprechen. Dann sehen wir weiter. 
 
Es bringt nichts, wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, was in drei Wochen 
sein wird. Vielleicht hat es zwischendurch wieder zwei Pressekonferenzen gegeben. 
 
 
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Was wird jetzt gemacht?) 
 

Ich werde jetzt die Sitzung schließen. Ich habe die Obleute gebeten, danach mit mir 
gemeinsam die Terminierung vorzunehmen, sodass wir einen Fahrplan bis zu der Ple-
narsitzungsrunde im April 2005 hinbekommen. Erhebt sich dagegen Widerspruch?  
– Das ist nicht der Fall. 
 
Ich darf allen für die Teilnahme an dieser Sitzung danken. Ich bitte die Obleute, mit mir 
gemeinsam einen Terminplan zu machen. 
 
 
 
 
Wiesbaden, den 7. März 2005 
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Vorsitzender: Meine Damen und Herren, ich möchte beginnen und darf Sie zu einer 
weiteren Sitzung der Enquetekommission begrüßen. Es gibt einige Entschuldigungen 
vonseiten der Sachverständigen, die aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen 
können. Besonders begrüße ich Herrn Dr. Günther und Herrn Kanther aus der Staats-
kanzlei und eine Hospitantin der FDP-Fraktion. Ich gehe davon aus, dass Sie nichts 
dagegen haben und sie als Gast bei dieser Sitzung sein darf. 
 
Gibt es Einwendungen gegen die Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich 
mich zunächst bedanken, dass die Terminverschiebung problemlos ging. Ich hatte das 
mit den Obleuten abgestimmt. Wir hatten zunächst 10 Uhr verabredet und dann auf 
Wunsch der SPD-Fraktion auf 14 Uhr verschoben. Auch dafür Danke schön, dass das 
so reibungslos ging. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich hatte gehofft, dass Sie vor Eintritt in die Tagesord-
nung noch einmal auf unser Schreiben eingehen. 
 
 
Vorsitzender: Das mache ich sofort. Aber ich wusste schon, was Herr Wintermeyer 
jetzt sagen wird. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Das hat man mir angesehen. Insbesondere mit dem Blick aus 
dem Fenster macht es bei dem schönen Wetter klar, worum ich bitte, ob wir heute nach 
Fraktionen abstimmen können, insbesondere im Hinblick darauf, dass wir uns heute um 
14 Uhr getroffen haben. Einige unserer Kollegen haben heute Nachmittag weitere Ter-
mine, die sie gern wahrnehmen würden. Wir sind nachher nur bei der Frage des Proto-
kolls, sodass wir entsprechend nach Fraktionen abstimmen können, wenn das allseits 
akzeptiert werden würde. 
 
 
Vorsitzender: Gibt es dagegen Widerspruch? – Das höre ich nicht, das sehe ich nicht. 
Dann können wir so verfahren. 
 
 
 
 
Punkt 1: 
 
Beratung und Beschlussfassung über den Abschlussbericht 
 
hierzu: 
 
Entwurf des Berichts der „Enquetekommission zur Reform der 
Hessischen Verfassung“ vom 14. Februar 2005 
– Kommissionsvorlage EKV/16/7 – 
 
Beratung am 16. Februar 2005 
– Kommissionsvorlage EKV/16/8 – 
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Schreiben des Landeswahlleiters für Hessen: „Zum Abstim-
mungsmodus der Verfassungsänderung“ vom 09.02.05 
 
Schreiben des SV Prof. Dr. Kahl: „Ergänzende Stellungnahme 
zum Verfahren einer Verfassungsänderung“ vom 15.02.05 
 
Schreiben der Obfrau der SPD-Fraktion: „Anmerkungen zum Be-
richtsentwurf vom 14.02.05“ vom 28.02.05 
 
 
Vorsitzender: Frau Pauly-Bender verwies auf das Schreiben vom 19.02., das ich Ihnen 
zur Kenntnis gab. In dem Schreiben wird darum gebeten, dass ich als Vorsitzender die 
grundsätzliche Frage ansprechen und möglichst zur Klärung führen sollte: Welche 
Funktion hat die im objektiven Teil des Abschlussberichtes einer Enquetekommission 
enthaltene Protokollzusammenfassung unter parlamentsrechtlichen Gesichtspunkten? – 
Dann wird später darauf hingewiesen, die von diesem Grundsatz abweichende Zu-
sammenfassung von Protokollen hätte demnach keinerlei Raum und wäre folglich zu 
ändern. 
 
Ich habe nicht nur aus Anlass dieses Schreibens, sondern auch vorher schon – natür-
lich in enger Abstimmung mit der Kanzlei – immer wieder prüfen lassen, welche Anfor-
derungen an einen Abschlussbericht gestellt werden. Ich darf Ihnen dazu ein wenig zi-
tieren. Das ist von Wolfgang Hoffmann-Riem und Udo Rempke aus dem Titel „Der Bun-
destag als Forum und zentraler Ort der politischen Willensbildung“. Auf S. 1272 ist zu 
lesen: 
 

Nach § 62 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages haben 
Ausschüsse als vorbereitende Beschlussorgane die Aufgabe, bestimmte Be-
schlüsse zu empfehlen – so genannte Beschlussempfehlungen –, während die 
Enquetekommissionen nur Empfehlungen ohne Antragscharakter auszuarbeiten 
haben. Zweck ihrer Empfehlungen ist es, gemäß § 56 Abs. 1 der Geschäftsord-
nung des Deutschen Bundestages den Bundestag vorbereitend zu beraten. 
Dementsprechend ist auch die Darstellung von mehrheitsabweichenden Ansich-
ten Aufgabe der Kommission. Die Mitglieder können insbesondere in Form von 
Sondervoten ihre von der Mehrheit abweichende Auffassung dokumentieren. Die 
Kommission kann, muss aber nicht, anstreben, eine Mehrheitsauffassung zu er-
mitteln. Sie kann sich auch darauf beschränken, die verschiedenen in der Kom-
mission vertretenen Positionen wiederzugeben, gegebenenfalls mit Angabe der 
sie jeweils tragenden Mitglieder. Der Aufgabe, ein kompliziertes Problemfeld ana-
lytisch zu bearbeiten, wird es häufig nicht gerecht, nur einheitliche bzw. mehrheit-
liche Positionen wiederzugeben. Dies wird regelmäßig zu Auslassungen oder zu 
leerformelhaften Kompromissen nötigen und dadurch dem Ziel umfassender 
Problemanalyse widersprechen. Der Aufgabe, Entscheidungen vorzubereiten, 
entspricht es im Übrigen im besonderen Maße, unterschiedliche Szenarien 
zugrunde zu legen bzw. Alternativen möglichen Handelns aufzuzeigen. Die Wahl 
einer der dargestellten Alternativen muss ohnehin dem Bundestag vorbehalten 
bleiben, auf dessen Umsetzungsentscheidung die Kommission angewiesen ist. 

 
Daran wird deutlich, dass unterschiedliche Meinungen im Bericht enthalten sein sollten 
und selbstverständlich Mehrheitsrechte in Form von Sondervoten gewahrt sind. Dies 
wird Gegenstand unseres Schlussberichtes sein, wie wir fest vereinbart haben. Außer-
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dem wird die unterschiedliche Positionierung auch in dem einen Kapitel innerhalb des 
Berichtes schon deutlich. – Ich darf ein zweites Zitat aus der gleichen Schrift verwen-
den, S. 1280: 
 

Berichte von Enquetekommissionen müssen nicht nur die Auffassung der Kom-
missionsmehrheit, sondern auch die abweichenden Ansichten der übrigen Mit-
glieder umfassen. Das Recht, Sondervoten abzugeben, wurde in der Kommissi-
onspraxis von Anfang an wahrgenommen. Wesentlicher Inhalt der Berichte von 
Enquetekommissionen sind in der Darstellung der Arbeitsergebnisse Empfehlun-
gen an den Bundestag. Die Empfehlungen sind den Beschlussempfehlungen der 
Ausschüsse nicht gleichgestellt. 

 
Das ist noch einmal das, was ich eben zitierte, und noch einmal das, was ich sagte, 
dass wir mit unserem Bericht dem sehr wohl entsprechen. – Ein letztes Zitat aus Rit-
zel/Bücker/Schreiner, Handbuch für die Parlamentarische Praxis. Da wird der Bundes-
tag ebenfalls als Organ erwähnt und beschrieben. Die Enquetekommissionen sind eben 
nicht berechtigt, dem Bundestag bestimmte Beschlussempfehlungen vorzulegen. Es 
heißt: 
 

Der Bericht einer Enquete-Kommission muss wie ein Ausschussbericht aus sich 
heraus verständlich sein und die vorgeschlagenen Empfehlungen nachvollzie-
hend begründen. Ein Bericht hat die der Enquete-Kommission zugegangenen In-
formationen so aufzuarbeiten und zu bewerten, dass damit dem Bundestag im 
Sinne von § 56 Abs. 1 der Geschäftsordnung eine Arbeitsgrundlage für Ent-
scheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe vorgelegt wird. 

 
Das tun wir mit diesem Abschlussbericht, indem er Grundlage für ein mögliches Ge-
setzgebungsverfahren, wenn es so verabschiedet wird, sein wird. Ich zitiere ein letztes 
Mal. Hieran wird deutlich, dass das, was Sie, Frau Dr. Pauly-Bender, in Ihrem Schrei-
ben angesprochen haben: 
 

Ein Bericht einer Enquetekommission muss in einer Form abgefasst sein, in der 
sich die Auffassung der Enquetekommission oder von Kommissionsminderheiten 
in ihrem vollen gedanklichen Umfang nicht erst aus der Lektüre der im Wortlaut 
abgedruckten Gutachten oder Anhörungsprotokolle erschließen lassen, sondern 
schon aus dem von der Enquetekommission selbst verfassten Textbericht her-
vorgehen. 

 
Das war auch das Anliegen, wie der Bericht aufzubauen ist, dass nicht erst aus den 
Protokollen, sondern aus dem Bericht selbst Verlauf und Ergebnisse durch die Zusam-
menfassung deutlich werden. Ich gehe davon aus, dass meine bescheidene Prüfung 
zulässt, zu sagen, dass der Abschlussbericht sehr wohl dem, was aus der Rechtspraxis 
verlangt wird, entspricht. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, dann bedanke ich mich erst einmal 
für diese Antwort. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das Ihre abschließende 
Prüfung als Vorsitzender. Deshalb möchte ich zu Protokoll geben, dass die SPD mit 
ihrem Anliegen, herauszufinden, unter welchen Gesichtspunkten eine Protokollzusam-
menfassung stattfindet, aus dieser Stellungnahme nicht erkennen kann. Ich möchte den 
hier Anwesenden auch sagen, dass wir – das habe ich Herrn Wintermeyer am Rande 
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des Plenums mehrfach gesagt – diese Sitzung nicht mit unverhältnismäßig langen Aus-
führungen quälen möchten. Das wollten wir schon das letzte Mal nicht zu der Protokoll-
zusammenfassung. Wir sind nur nach wie vor der Auffassung, da wir zuerst einen Be-
schluss hatten, aus gutem Grund die Protokolle insgesamt dem Abschlussbericht beizu-
fügen, dass deshalb eine Zusammenfassung einen hohen Stellenwert hat. Wie Sie 
auch vorgetragen haben, soll die Verständlichkeit von sich heraus dargestellt werden 
und in dieser Protokollzusammenfassung klar werden, was Mehrheit und Minderheit ist. 
Ich möchte jetzt keine längere Vorrede machen, sondern nur für die SPD-Fraktion erklä-
ren, dass diese Fragen offen bleiben. 
 
Wir haben versucht, hier in der Kanzlei eine parlamentsrechtliche Beurteilung zu be-
kommen. Das ist unser Fraktionsrecht wie das für alle anderen auch. Da ist das Haus 
nicht weitergekommen, wofür ich Verständnis habe. Es waren alle sehr hilfsbereit. Aber 
es bleibt praktisch bei unserer offenen Fragestellung. Das möchte ich für die SPD-
Fraktion festhalten, ohne jetzt die Gemüter zu erhitzen. Ansonsten, denke ich, sollten 
wir in die Beratungen einsteigen. Ich möchte nur sagen: Es war ganz gut, dass wir das 
letzte Mal einmal die Dinge angesprochen haben, weil 30 % unserer Vorträge einge-
räumt wurden – zur Rechtfertigung des Vortrages unsererseits das letzte Mal. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, das, was hier von Ihnen vorgelesen und 
zitiert worden ist, ist umfänglich unsere Rechtsauffassung. Es reicht nicht aus, um das 
kurz in einem Satz zusammenzufassen, dass man einfach nur Protokolle abliefert, son-
dern in diesen Zitaten, die sachlich höchst fundiert sind, ist niedergelegt, dass zu den 
Protokollen oder über die Protokolle hinaus ein Bericht zu geben ist. Ein Bericht kann 
nicht die hundertprozentige Wiedergabe der Protokolle sein, sondern ist grundsätzlich 
immer eine Zusammenfassung der Protokolle. Das bringt schon die Lebenswirklichkeit 
mit sich. An diese Lebenswirklichkeit wollen wir uns halten und stimmen der Rechtsauf-
fassung, die Sie geäußert haben, voll umfänglich zu und denken, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind, wenn wir diesen Bericht abgeben. 
 
Einen letzten Punkt, den ich noch ausdrücklich anführen möchte. Wir haben in der En-
quetekommission beschlossen, dass wir zu dem Abschlussbericht, der immer eine Zu-
sammenfassung sein muss, noch die Protokolle der Enquetekommissionssitzungen in 
Form einer CD-Rom praktisch anfügen, um die Kosten für Papier zu sparen, sodass der 
gesamte Diskussionsablauf der Enquetekommission, der aus den öffentlichen oder 
nunmehr öffentlichen Protokollen hervorgeht, nachvollziehbar ist. Damit ist an sich allen 
Rechnung getragen. Ich denke, dass wir diesen Punkt in allseitigem Einvernehmen er-
ledigt haben. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Ich bedaure außerordentlich, dass die sozialdemokratische Frakti-
on nach den Ausführungen des Vorsitzenden parlamentsrechtliche Bedenken aufrecht-
erhält. Ich möchte für die FDP-Fraktion ausdrücklich erklären, dass ich die Rechtsauf-
fassung des Vorsitzenden, die er eben vorgetragen hat, teile. Ich mutmaße, dass die 
Äußerungen der sozialdemokratischen Fraktion möglicherweise einen Anlass dazu bie-
ten können, unter Berufung auf die Bedenken, die Sie eben zu Protokoll gegeben ha-
ben, diese irgendwann einmal politisch zu bewerten. Ich bedaure das außerordentlich. 
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Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich möchte mich jetzt nicht noch einmal zu der Einlas-
sung von vorhin äußern, die ich gemacht habe – die möchte ich so stehen lassen –, 
sondern möchte darauf reagieren, was Herr Wintermeyer hier vorgetragen hat. Wir hat-
ten in einer Obleute-Runde schon einmal über die Frage gesprochen, ob eine CD-Rom 
erstellt wird. Das war damals noch offen. Das war ein Antrag der SPD. 
 
Unser Fraktionsvorsitzender hat Herrn Präsident Kartmann – bis gestern lag keine Ant-
wort vor – noch einmal vorgetragen, dass wir der Auffassung waren, dass wir zu dieser 
Enquetekommission schon dokumentieren sollen, was in den parlamentsöffentlichen 
Sitzungen der Enquetekommission stattgefunden hat und den Beschluss hatten, dass 
die Protokolle komplett in dem Abschlussbericht dokumentiert werden. Das war damals 
unbestritten. Dann kam der Brief des Herrn Präsidenten dazwischen. Wir haben dazu 
noch keine Stellungnahme von Herrn Präsidenten Kartmann. Der Brief datiert vom 
01.03.05. Wie gesagt, ich habe gestern extra noch einmal mit Herrn Walter gesprochen. 
Bis gestern Abend lag kein Brief vor. Wir begrüßen es, wenn Herr Wintermeyer und of-
fenbar hier auch die anderen Kollegen für ihre Fraktion jetzt sagen: Es wird eine CD-
Rom komplett erstellt. – Das ist immerhin schon mehr, als zunächst beschlossen war. 
 
Ich habe gestern Herrn Wintermeyer noch die Bitte nahe gelegt, dass wir uns vielleicht 
heute darauf einigen können, dass im Abschlussbericht praktisch eine CD-Rom-Hülle 
beigegeben wird, damit jeder, der einen Bericht erhält, auch wenigstens die CD-Rom 
erhält. Das wäre ein kleines Licht in dem unbefriedigenden Zustand, der sich aus unse-
rer Sicht ergeben hat. 
 
 
Vorsitzender: Ich möchte für mich klarstellen, dass das, was die Veröffentlichung an-
geht, beschlossen ist, dass wir nämlich in der letzten Sitzung und schon vorher eindeu-
tig gesagt haben: Alle Protokolle werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, zwar 
nicht in der Papierform, sondern in anderer Form – einmal im Internet und zum Zweiten, 
dass der komplette Abschlussbericht plus Protokolle in Form einer CD der Öffentlichkeit 
und selbstverständlich auch den Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag zugänglich 
wird. 
 
Es ist nur die Frage, ob wir zeitgleich hinbekommen, den Abschlussbericht rechtzeitig 
für die nächste Parlamentssitzung in die Fächer der Kollegen zu legen und den Ab-
schlussbericht plus Protokolle auf CD zu brennen, sodass am gleichen Tag alles in den 
Fächern liegt, oder ob wir da noch ein wenig Zeit brauchen, um die CD anschließend zu 
brennen – vielleicht ist das ein paar Tage später. Wir werden uns bemühen, das mög-
lichst zeitnah und zeitgleich hinzubekommen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender! Frau Pauly-Bender, Sie haben mich neu-
lich einmal gefragt, warum wir manchmal ein bisschen schroff zu Ihnen sind. Ich habe 
gesagt: weil einfach vieles für uns unverständlich ist. – Ich glaube, ich habe einen Punkt 
gefunden, wo ich Ihnen das nachvollziehbar machen kann. Sie problematisieren wieder 
diese CD-ROMS und haben gerade zu Protokoll erklärt, dass es einem Obleute-
Gespräch entspricht und wäre nur da besprochen oder beschlossen worden. Das ist 
richtig. Wir haben in einem Obleute-Gespräch darüber gesprochen, was auch ganz 
sinnvoll ist. Aber ich möchte den Herrn Vorsitzenden ausdrücklich in seiner Auffassung 
unterstützen. Ich habe das Protokoll der Sitzung vom 02.03.05, aus dem ich zitiere. 
Dort, unter Punkt 2 „Verschiedenes“, spricht der Vorsitzende und sagt: „Ich komme zum 
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dritten Punkt. Der ist zur Information. Wir haben beschlossen, Protokolle in der Form 
öffentlich zu machen, dass sie im Abschlussbericht verarbeitet werden. Wir sollten auch 
formal beschließen, dass die Protokolle öffentlich gemacht werden, und zwar über das 
Internet und auf CD-Rom.“ Dann fragt der Vorsitzende: „Gibt es dazu Widerspruch?“ 
Danach stellt der Vorsitzende fest: „Das ist nicht der Fall.“ Dann sagt er zum Dritten 
nicht, das sei so beschlossen, sondern: „Dann halte ich das so fest.“ Aber das ist genau 
das Gleiche. 
 
Das heißt, das, was Sie eben angesprochen haben, ist schon längst beschlossen. Es 
belastet immer wieder, wenn solche Dinge in den Raum gestellt werden, die sich nach 
den Protokollen, die dankenswerter Weise durch die Verwaltung zum heutigen Tage 
vorgelegt worden sind, in Luft auflösen. Ich denke, wir sollten den Punkt in der Diskus-
sion langsam, aber sicher verlassen, denn wir haben noch etwas anderes zu tun. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich habe mich gemeldet, als Frau Pauly-Bender gesagt 
hat, dass das Ergebnis für sie etwas unbefriedigend ist. Für meine Fraktion wäre sehr 
viel unbefriedigender, wenn wir einen Bericht in einer Form vorlegen würden, die ihn 
völlig unleserlich und unverständlich machen würde. Wenn ein Bericht darin besteht, 
das angesammelte Papier einfach nur herauszugeben, hätte man sich die Arbeit nicht 
zu machen brauchen. Der Bericht ist in der Tat plastisch zu machen. Es ist nachvoll-
ziehbar zu machen, was gelaufen ist. Natürlich ist das in möglichst großer Klarheit und 
Wahrheit abzubilden. Das ist es im Wesentlichen. Wir kommen hoffentlich demnächst 
noch zu den Änderungsvorschlägen, deretwegen wir uns heute getroffen haben. Es 
wurde wiederum noch ein bisschen verbessert. Es sollte in Form relativ gut leserlich 
und nachvollziehbar das, was wir gemacht haben, so verabschiedet werden. 
 
Die Auffassung des Vorsitzenden hinsichtlich der Voraussetzungen, dass wir uns an 
das halten, was rechtens vorgegeben ist, teile ich ausdrücklich. Ich muss meiner Ver-
wunderung noch einmal Ausdruck geben, dass gerade in dieser Enquetekommission in 
einer Art und Weise von einer Fraktion der Vorsitzende, der der eigenen Fraktion ange-
hört, fortwährend desavouiert wird, wie ich das in anderen Ausschüssen noch nicht er-
lebt habe. Das halte ich für erstaunlich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das müssen 
Sie vielleicht einmal intern klären. 
 
 
Vorsitzender: Ich fühle mich nicht desavouiert, Herr Jürgens. Das muss ich zurückwei-
sen. Ich halte das für einen normalen politischen Umgang miteinander. Wenn ich mich 
desavouiert gefühlt hätte, seien Sie sicher, dann hätte ich das durchaus öffentlich ge-
macht. Ich fühle mich an keiner Stelle desavouiert. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich fühle mich auch nicht in der Rolle – ich muss das 
Herrn Dr. Jürgens noch mitgeben –, dass ich den Vorsitzenden desavouiere, sondern in 
der SPD-Fraktion gehen die Verfahren so, dass man sich gemeinschaftlich eine Mei-
nung bildet, dann werden Beschlüsse gefasst, und mein Job – deshalb nehme ich Kritik 
niemals persönlich – ist, das so vorzutragen, wie sich das in unserer Fraktion als Mei-
nungsbild herauskristallisiert hat. Das ist meine Aufgabe, die nehme ich gern wahr. Ich 
betrachte das als meine Pflicht. 
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Jetzt habe ich noch einen Wunsch. Ich bitte Sie um Verständnis. Ich bin natürlich hier in 
einer Minderheitenposition. Das heißt, ich muss mich öfter melden. Das kann jeden von 
Ihnen umgekehrt auch ereilen. Herr Wintermeyer, wenn wir immer wieder das Protokoll 
angesprochen haben und dann auch die CD-Rom, dann vor dem Hintergrund, das wir 
einen protokollierten Beschluss hatten, dass dem gedruckten Abschlussbericht alle Pro-
tokolle auch gedruckt angefügt werden. Dann kam ein Brief, und der Beschluss war so-
zusagen aufgehoben. Deshalb muss ich sagen: Das ist normal üblich, dass Sie sagen: 
„Aber wir haben dazu schon die CD-Rom beschlossen.“ Aber ehrlich gesagt: Mir fehlt 
der Glaube oder die Sicherheit, dass das so bestehen bleibt. Deshalb habe ich das heu-
te noch einmal so erwähnt und möchte ansonsten meinen Beitrag dazu leisten, dass wir 
in die Gegenstände gehen. 
 
 
Vorsitzender: Es ist mehrmals vorgeschlagen worden, dass wir in medias res gehen 
sollen. Ich glaube, an dieser Stelle können wir das tun. Den Änderungsvorschlag von 
Herrn Dr. Jürgens würde ich vorziehen, weil wir dann das große Paket der Änderungs-
wünsche der SPD haben. 
 

(Abg. Dieter Posch: Dann verzichten wir darauf, das zu kommentieren! – Abg. Dr. 
Andreas Jürgens: Ich würde vorschlagen, dass wir das parallel machen, weil die 
Probleme an der gleichen Stelle auftauchen!) 

 
Der Berichterstatter hat sich an dieser Stelle mit den umfangreichen Änderungswün-
schen der SPD auseinander gesetzt. Dann darf ich ihm das Wort erteilen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde vorschlagen, dass 
wir wie folgt vorgehen, um entsprechend Zeit zu sparen, dass wir das abschnittsweise 
machen. Ich habe insgesamt neun Abschnitte gebildet, die auch dem Bericht folgen, 
und würde das abschnittsweise aufrufen, mein Votum dazu vorschlagen, und dann 
könnten wir entsprechend – wenn dazu keine weiteren Wortmeldungen waren – ab-
stimmen, wenn das so gewünscht ist. Ich muss das natürlich vorher erfragen. Ich werde 
zu den jeweils einzelnen Punkten nur ganz kleine Bemerkungen machen, die dazu füh-
ren, meinen Votums-Vorschlag zu begründen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, ich hatte während des Plenums Ge-
legenheit, mit Herrn Wintermeyer zu sprechen, und hatte ihm angeboten, dass die SPD-
Fraktion bereit ist, das Verfahren deutlich abzukürzen, und zwar in folgender Form, 
dass wir zunächst entgegen nehmen, was uns eingeräumt wurde. Das sind ungefähr 30 
% unserer Vorschläge. Dann sind wir im Übrigen nach dem Stellen zweier Fragen prak-
tisch bereit, unsere Änderungswünsche – die restlichen – en bloc abzustimmen. Das 
war der Vorschlag. 
 
Herr Wintermeyer, jetzt sind wir irritiert gewesen: Wir dachten, dass die Vereinbarung 
hält. Dass wir jetzt, und zwar zu der Uhrzeit – die Uhrzeit habe ich jetzt nicht parat, aber 
jedenfalls 1 Stunde 32 Minuten vor dieser Sitzung – dann doch noch einmal ein länge-
res Papier bekommen haben, das dann sicher zu Protokoll gehen soll 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Nein!) 
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– nein –, jedenfalls aktenkundig wie die Beiträge des Herrn Berichterstatters. 
 
Jetzt haben wir in dieser kurzen Zeit – Herr Klein, stellen Sie sich vor, in Ihrem Aus-
schuss – diese 20 Seiten nicht so studieren können, um jetzt im Einzelnen auf die kon-
kreten Einlassungen, die Sie vorgetragen haben, einzugehen. Ich biete jetzt noch ein-
mal an, dass wir zu der Vereinbarung im Interesse aller anderen Menschen hier zurück-
kommen. Dann müssten wir uns allerdings unterhalten, was wir mit diesen längeren 
Ausführungen machen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Diese langen Ausführungen, die Sie ansprechen, sind ledig-
lich eine Tischvorlage, die wir erarbeitet haben, um der Diskussion besser folgen zu 
können, in der beide Vorschläge nebeneinander gestellt sind. Ich gehe davon aus, die 
SPD-Fraktion ist darüber entsprechend informiert, was sie vorschlägt. Das ist auch 
nichts, was zu Protokoll genommen wird. Diese Angst kann ich Ihnen nehmen. Das ist 
lediglich eine Tischvorlage – – 
 

(Zuruf der Abg. Dr. Judith Pauly-Bender) 
 
– So hat sich das ein bisschen angehört. – Diese Vorlage, die wir haben, soll nur eine 
Leitschnur zu dem sein, was von meiner Seite als Votumsvorschläge kommt. Aber wir 
nehmen Ihren entsprechenden Hinweis sehr gerne auf. Dann können wir das so ma-
chen, dass ich die unstrittigen Dinge zuerst vortrage. Wir beschäftigen uns zuerst mit 
den SPD-Änderungsanträgen, dann sprechen wir die Dinge kurz an, wo wir nicht zu-
stimmen können, und sprechen dann die Dinge an, wo entsprechende Fragen entstan-
den sind, die Sie vielleicht möglicherweise noch in der Sitzung klären können. Danach 
könnten wir den Vorschlag der GRÜNEN – ich weiß auch, dass seitens der FDP noch 
ein Änderungsvorschlag kommt – noch miteinander diskutieren. Das würde die Zeit er-
heblich einschränken. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Es könnte noch schneller gehen. Dann kann ich auch 
noch Angebote machen, und zwar das Angebot zu 1. Der Berichterstatter hat jetzt in 
der Vorlage, die ich als Berichterstattervorlage jetzt zu überblicken ganze zwei Sekun-
den hatte, immer noch die Frage stehen: Wie verhält sich die SPD zu einer Anfrage der 
Verwaltung bezüglich unserer Wünsche, Änderungen vorzunehmen? – Selbstverständ-
lich nehmen wir unsere Änderungswünsche ernst und möchten das auch so geändert 
sehen, egal, mit welchem Namen das verbunden ist. In dem Fall ist es unerheblich, 
dass das meiner war. Unsere Änderungen sehen wir gern entgegengenommen. Das ist 
erst einmal pauschal. 
 
Dann möchten wir uns zunächst bedanken und noch mal in Erinnerung rufen und um 
Verständnis bitten, denn 30 % unserer Anregungen wurden angenommen. Das letzte 
Mal wurden wir als Schikanierer dargestellt. Dafür erst einmal deshalb ganz herzlichen 
Dank an den Berichterstatter, Herrn Wintermeyer. 
 
Jetzt haben wir noch drei strukturierende Nachfragen, und zwar einmal: Wie sind Sie in 
dem strukturierenden Bericht damit umgegangen? Der Herr Vorsitzende hat vorhin vor-
getragen, dass nicht nur Mehrheitsmeinung in einer solchen Zusammenfassung, son-
dern auch die Mindermeinung dargestellt werden muss. Wie gehen Sie vor dem Hinter-
grund mit bewertenden Einlassungen um, wie z. B. die Einlassung zu dem Punkt: „Es 
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lagen der Kommission zu viele Änderungsvorschläge vor, deshalb konnte sie nur ...“? – 
Das ist eine bewertende Aussage. Ich kann die Nummer gleich heraussuchen. Wie ha-
ben Sie das eingeordnet? 
 
Dann die Frage – es wurde an alle die Frage gestellt: Wie möchten Sie Ihre Äußerun-
gen wiedergegeben haben? – Wenn wir jetzt vorgetragen haben, dass wir als SPD fol-
gende Wünsche haben, wurde diese Regel nicht eingehalten. Verstehen Sie? Es wur-
den die Einzelnen gefragt: Finden Sie sich mit Ihren Einlassungen wieder? – Wenn wir 
an Sie jetzt den Wunsch herangetragen haben, dass wir eine bestimmte Einlassung 
gerne in der Darstellung wieder gesehen hätten, dann wurde das so nicht einheitlich 
übernommen. 
 
Dann haben wir noch die Frage – Herr Vorsitzender hat auch vorgetragen, wichtig ist in 
einer solchen Zusammenfassung die Verständlichkeit aus sich heraus. Unser Mitarbei-
ter hat sich die Mühe gemacht, bei den Einlassungen zu den einzelnen Artikeln auch 
Leseverweise vorzuschlagen. Herr Wintermeyer, zu dieser Anregung, auch Lesever-
weise in dem öffentlichen Bericht vorzutragen, haben Sie sich gar nicht verhalten. Wenn 
Sie die Frage vorab beantworten, brauchen wir sie nicht mehr einzeln zu stellen. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Es tut mir außerordentlich Leid, aber das ist kein Stil, wie wir mit-
einander umgehen. Niemand hat Sie oder die Sozialdemokraten das letzte Mal als 
Schikaneure bezeichnet. Wir haben uns darüber auseinander gesetzt und es kritisiert, 
dass ein 22- oder mehr seitenlanges Papier vorgelegt worden ist und wir deshalb zum 
Inhalt nicht Stellung nehmen konnten. Das hat mit Schikane nichts zu tun, Frau Dr. Pau-
ly-Bender. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, ich kann mich zunächst dem anschließen, 
was Herr Posch zu der „Schikane“ gesagt hat. – Zweiter Punkt. Als Berichterstatter an-
gesprochen ist es so, dass wir objektiv den Bericht so zusammengefasst haben, wie 
das hier in den Sitzungen dargestellt worden ist. Wir haben alles miteinander aufge-
nommen, auch die entsprechenden Bedenken, die von bestimmten Fraktionen, auch 
von Ihrer Fraktion, geäußert worden sind. Das findet sich in dem Bericht alles wieder. 
 
Das, was Sie als SPD-Fraktion konkret – das war die zweite Frage – angesprochen hat-
ten, wo wir irgendetwas nicht gemacht hätten, müssten Sie ziemlich konkret benennen, 
weil ich Ihnen keine Antwort geben kann, die jetzt so umfassend ist, dass ich selbst 
heraussuche, was Sie vorschlagen. 
 
Bezüglich der Frage der Verständlichkeit – auch wegen den entsprechenden Verweisen 
– sage ich einmal: Das geht aus dem Bericht der Enquetekommission eindeutig hervor. 
Man muss das insgesamt, und zwar in toto, durchlesen und kann nicht hinter jedem 
Satz der Unübersichtlichkeit wegen noch zusätzliche Hinweise geben, wo was auf wel-
cher Seite zu was noch steht. Ich glaube, das sollte man dem meist wissenschaftlichen 
Leser eines solchen Beschlussvorschlages und eines solchen Protokolls durchaus zu-
muten können. 
 
Aber wenn Sie der Meinung sind, dass Sie als SPD irgendwo dort nicht richtig ange-
sprochen werden – aus der Sicht, die ich jetzt kenne, sind Sie darauf angesprochen 
worden –: Am 14. März sind Sie z. B. um Mitteilung bezüglich einer Äußerung zu S. 27 
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des Protokolls der Enquetekommission gebeten worden. Sie haben zwar noch keine 
Antwort gegeben, aber angesprochen worden sind Sie. Deswegen haben wir alles das 
mit aufgenommen, was gesagt wurde. 
 
Ein letzter Punkt, den ich noch dazu sagen kann. Wir haben sämtliche Personen, deren 
Wiedergabe von Ihnen als unrichtig kritisiert worden ist, angeschrieben und haben die-
se Personen um Mitteilung gebeten, ob sie sich unrichtig zusammengefasst und zitiert 
fühlen. Ich habe außer von Ihrem Sachverständigen bei einem Punkt – darüber ließe 
sich trefflich streiten, wenn man das Originalprotokoll liest und das, was er nachher ger-
ne im Bericht stehen haben will – nichts, aber das so aufgenommen. Deswegen will ich 
mich gar nicht darüber streiten. Alle anderen Personen haben deutlich gemacht, dass 
sie sich richtig sinnhaft wiedergegeben fühlen. Ich glaube, dann sind wir unserer Aufga-
be durchaus nachgekommen. 
 
 
Vorsitzender: Herr Wintermeyer, ich möchte Sie trotzdem bitten, das darzulegen, was 
Sie in den Bericht aufgenommen haben, was Sie verändert haben, was seitens der 
SPD-Fraktion beantragt wurde, und umgekehrt, damit Sie in groben Skizzen zumindest 
auch mitteilen, was Sie nicht aufgenommen haben. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, das mache ich gerne. Ich würde zuallererst 
die Punkte mit Ihrem Einverständnis aufrufen, die aufgenommen werden können. Ich 
hangle mich jetzt an dieser Tischvorlage entlang, die ich gemacht habe. Ich rufe dann 
immer nur die Nummer auf und bete das nicht alles herunter. 
 
Bei Nummer 4 ist es so, dass ich das zur Annahme vorschlage, allerdings nur mit der 
eingeschränkten Umsetzung des Verweises auf den Landeswahlleiter. Der sollte unbe-
dingt mit hinein. Die Staatskanzlei hat nichts Schriftliches geliefert und sich nur in der 
Sache geäußert. 
 
Zu Nr. 5. Wir würden das übernehmen. 
 
Zu Nr. 6 würden wir das ebenfalls übernehmen. 
 
Zu Nr. 15 – ich muss jetzt springen, das ist im dritten Abschnitt die Norm des Art. 29 HV 
– würden wir den Vorschlag der SPD nach Rücksprache mit Prof. Wieland überneh-
men. Ich hatte vorhin in meiner Vorbemerkung angesprochen, dass wir den Vorschlag 
aufgreifen würden. 
 

(Zuruf der Abg. Dr. Judith Pauly-Bender) 
 
– Frau Pauly-Bender, ich habe eben gesagt, ich nehme erst einmal alle unumstrittenen 
Änderungsvorschläge. Bei Nr. 12 und Nr. 13 ist es so, dass sie nur teilweise übernom-
men werden können. Ich komme gleich noch dazu. 
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Mir geht es jetzt so ähnlich, Herr Posch, wie Ih-
nen das letzte Mal!) 

 
– Frau Pauly-Bender, „mit Stunden Arbeit“: Gestern im Plenum, das war bei dem Ta-
gesordnungspunkt, den wir um 15.30 Uhr oder so herum gehabt haben, habe ich Ihnen 
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die Vorlage schon persönlich in die Hand gedrückt. Es mag sein, dass sie Ihnen elekt-
ronisch erst vor 1 Stunde und 32 Minuten zugegangen ist. Aber das, wozu ich Plus und 
Minus oder sowohl als auch sage, das habe ich Ihnen gestern gegeben. Herr Dr. Jür-
gens hat das auch gestern von mir als Papier in die Hand bekommen. An dem hangle 
ich mich eben gerade entlang. Es tut mir Leid, ich finde es besser, wenn ich die Sachen 
sage, die unstrittig sind, und die erst einmal von vorne bis hinten durchbete. Dann 
komme ich zu den Dingen, die teilweise „Ja“ und teilweise „Nein“ sind und dann zu den 
Dingen, die „Nein“ sind. Das halte ich für den einfachsten Weg. 
 
Ich war zuletzt bei Nr. 15 Ihrer Änderungsvorschläge gewesen. Dazu habe ich gesagt: 
Den übernehmen wir. 
 
Bei Nr. 19 Ihrer Änderungsvorschläge wird die Anregung ebenfalls aufgegriffen. 
 
Bei Nr. 24 Ihrer Änderungsvorschläge, nämlich dem Wunsch der SPD nach einer Er-
gänzung der Aussage der Abg. Pauly-Bender, wird dies aufgegriffen oder von mir als 
Berichterstatter zumindest aufgreifend vorgeschlagen. 
 
Bei Nr. 26 und Nr. 27 werden die Änderungen ebenfalls aufgenommen. 
 
Bei Nr. 29 geht es um die Ersetzung des Wortes „unterstütze“ durch „wolle“. Auch da 
sehe ich keine Probleme, das zu übernehmen. 
 
Die Nummern 35 und 36 werden von mir so zur Übernahme vorgeschlagen. 
 
Bei Nr. 37 schlage ich vor, den Vorschlag von Ihnen in leicht geänderter Form entspre-
chend mit aufzunehmen. 
 
Über Nr. 38 Ihrer Änderungsvorschläge habe ich mit Herrn Abg. Posch gesprochen. Er 
ist mit der Streichung einverstanden – also auch Übernahme. 
 
Zu Nr. 45 Ihrer Vorschläge schlage ich vor, dass wir das aufnehmen, und zwar in Er-
gänzung, wie hier in der Tischvorlage zu lesen formuliert worden ist: „und erklärte, er 
hielte es für ein falsches politisches Signal, wenn Optionen für zusätzliche Verfas-
sungsorgane weiter bestehen blieben.“ Dazu liegt das Einverständnis des Kollegen 
Posch vor. 
 
Bei Nr. 47 würden wir von Ihnen das Entsprechende übernehmen. 
 
Bei Nr. 53 würden wir das von Ihnen entsprechend auch übernehmen. Das ist der Hin-
weis auf die Seiten 27 bis 28. Ich glaube, vorher stand: „S. 27 ff“. – Dann nehmen wir 
gerne „S. 27 bis 28“ auf. Dann ist das Folgende nach hinten entsprechend begrenzt. 
 
Bei Nr. 58 werden wir auch das übernehmen können, was Sie vorgeschlagen haben. 
 
Bei Nr. 59 hatte ich in die Tischvorlage geschrieben – das würden wir gerne in diese 
Formulierung praktisch mit aufnehmen, das ist im Grunde genommen das, was Sie vor-
schlagen, nämlich diesen Hinweis, „Änderungsvorschläge wurden außerdem zu Art. 75, 
91, 92, 131 und 137 HV unterbreitet, ohne dass diese inhaltlich näher erläutert oder 
diskutiert wurden.“ 
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Die Nr. 61, die Sie vorgetragen haben, ist eine redaktionelle Änderung, die wir als sol-
che entsprechend akzeptieren würden. 
 
Das wären die von meiner Seite als Berichterstatter übernommenen Punkte. 
 

(Zurufe) 
 
– Pardon. Bei den Nummern 63 bis 64 haben wir auch den Vorschlag aufgegriffen ge-
habt, den Sie entsprechend gemacht haben. Ich schlage eine neue Formulierung auf 
der Basis des SPD-Antrages vor. Das heißt, der ist auch gestern verteilt worden, weil er 
etwas umfangreicher ist. Soll ich das alles vorlesen? 
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Wird das doch zum Protokoll oder wird das auf 
Zuruf?) 

 
– Nein, das würde so, wie das hier in dieser Tischvorlage steht, in das Protokoll bzw. in 
den Bericht aufgenommen werden. Es ist auf der Basis Ihres Antrages eine Neuformu-
lierung der S. 94, 1. Abs., im Abschnitt D, Nr. 4. 
 
Das wäre das, was meiner Meinung nach unstrittig ist. 
 
 
Vorsitzender: Gibt es zu diesem Komplex noch Fragen? 
 
 
Abg. Dieter Posch: Zu Nr. 38 ist moniert worden, dass ich in dem Zusammenhang mit 
der Diskussion über Art. 41 auch den Art. 40 genannt habe. Das ist ein Kommunikati-
onsproblem. Da sehe ich keinen Änderungsbedarf. 
 

(Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
– Sie hatten es eben anders gesagt. Sie hatten gesagt – – 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Pardon, das nehmen wir dann zur Kenntnis!) 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich habe zu zwei Punkten, nämlich der Nr. 12 und der Nr. 
13 sozusagen einen gewissen Widerspruch anzumelden. Das sind beides Punkte, wo 
Sie das teilweise oder ganz übernehmen wollen, was die SPD vorgeschlagen hat. Es 
geht in diesem Gesamtkomplex – ich muss etwas weiter ausführen, denn darauf bezie-
hen sich auch meine beiden Änderungsvorschläge – um die Frage und die Diskussion, 
die wir geführt haben, welche Verfassungsbestimmungen der Hessischen Verfassung 
obsolet sind. Allein um diesen Begriff „obsolet“ gab es Diskussionen. Unsere Sachver-
ständige Frau Dr. Cancik hat mich in einer E-Mail noch einmal darauf aufmerksam ge-
macht, dass sie selbst darauf hingewiesen hat, dass es an sich eine unscharfe Begriff-
lichkeit ist, die sie am liebsten gar nicht verwendet haben wollte. Es gab noch verschie-
dene Debatten darum, was es eigentlich bedeutet. 
 
Deswegen würde ich anregen, auf S. 60, 2. Abs., was unter Nr. 12 vom Berichterstatter 
angegeben ist – die SPD-Fraktion hatte vorgeschlagen, dass die Worte „als obsolet be-
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trachtet werden könnten, weil ...“ usw. –, bzw. würde ich meinen Alternativvorschlag 
anbringen und vorschlagen, was Ihnen auch vorliegt, 
 

(siehe Anlage 3) 
 
zu formulieren: „Untersucht wurde zunächst, welche Bestimmungen der Hessischen 
Verfassung in Widerspruch zum Grundgesetz stehen, rechtlich oder gesellschaftlich 
überholt sind“, das ist im Wesentlichen der Ursprungstext, und einzufügen: „und in die-
sem Sinne als ‚obsolet‘ bezeichnet werden können“. Das ist inhaltlich kein Unterschied, 
macht aber ein bisschen klarer, um was es geht. 
 
Deswegen habe ich aus den gleichen Gründen Schwierigkeiten mit der in Nr. 13 vorge-
schlagenen Einfügung. Das ist auf S. 6 das fett Gedruckte nach: „Details der Erörterun-
gen“. Da sollte eingefügt werden: „über die Frage obsolet gewordener Verfassungs-
bestimmungen“. Ob sozusagen Verfassungsbestimmungen obsolet werden können – 
automatisch oder so –, betrifft den gleichen Problemkreis, was eigentlich obsolet bedeu-
tet. Deswegen wäre es mir lieber, wenn es bei der ursprünglichen Fassung bliebe und 
diese Ergänzung nicht aufgenommen würde oder das in einer Form geschehen würde, 
die das irgendwie klarer macht. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Da bedanke ich mich für diesen Änderungsvorschlag, 
und zwar aus folgendem Grund. Ich möchte jetzt noch einmal alle sensibilisieren. So, 
wie hier in der Enquetekommission gearbeitet wurde – ich richte diese Kritik in den 
Raum hinein –, wie wir miteinander umgegangen sind, waren wir verpflichtet, binnen 
sieben Arbeitstagen 1.000 Seiten miteinander zu vergleichen. Dann hatten wir einen 
Abgabetermin, um diese sieben Tage zu erreichen. Herr Klein, stellen Sie sich vor, das 
würde im Hauptausschuss geschehen, oder ich stelle mir vor, im Sozialausschuss. In 
der Regel sagen die Abgeordneten: Wir können in einer Woche keine 100 Seiten lesen. 
– Wir haben das trotzdem gemacht. Herr Posch, dann haben wir die 20 Seiten in einer 
nächtlichen Fleißarbeit von Mitarbeitern praktisch mit letzter Kraft statt Freitagabend 
Montagmorgen hingelegt. 
 
Daran sehen Sie, dass das in Windeseile geschehen musste und wir sehr daran inte-
ressiert gewesen wären, uns vertieft Gedanken zu der gesamten Zusammenfassung zu 
machen, wie sie jetzt Herr Dr. Jürgens angestellt hat, und zwar aus folgendem Grund. 
In der Gesamtzusammenfassung fehlt komplett die hier lange gepflegte Diskussion 
darüber – Sie kennen dazu noch meine Meinung aus den vorangegangenen Sitzungen 
– , ob es sinnvoll ist, dass hier die SPD-Fraktion immer stereotyp gesagt hat, sozusa-
gen mit einem Verfahren „das ist obsolet“ einzusteigen. Zu dieser ersten Einteilung ha-
ben sich bei uns wirklich die Haare gesträubt. Das Nächste betrifft „Änderungswünsche“ 
und als Drittes die „Ergänzungsbedürftigkeit“, bevor man praktisch die gesamte Kom-
plexe gewürdigt und Begriffe wie „obsolet“ hinterfragt hat. 
 
Deshalb würde ich sagen, wir übernehmen die Anregungen von Herr Dr. Jürgens. Ich 
würde Sie sehr einladen, dass wir überlegen, wie man damit umgeht. Das betrifft prak-
tisch diese ganze Frage, wie wir daran gehen, zu strukturieren, was an dieser Hessi-
schen Verfassung zu besorgen ist. Im Prinzip haben wir in sieben Arbeitstagen keine 
Neuformulierung der Zusammenfassung und prima Protokolle machen können. Aber 
das ist ein Problem dieser Zusammenfassung. Das wollte ich an dieser Stelle einmal 
sagen. – Wir übernehmen das, was Herr Dr. Jürgens gesagt hat. 
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Vorsitzender: Jetzt sollte Herr Wintermeyer sagen, was er übernimmt, denn er ist der 
Berichterstatter. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, sehr gerne, wobei, wenn Sie uns zu ir-
gendetwas einladen, wir alle zusammen fragen, wohin Sie uns einladen. 
 

(Heiterkeit) 
 
Wenn Sie das so übernehmen – wir sehen das von unserer Fraktionsseite genauso. 
Der Vorschlag ist sehr sinnvoll, den Herr Dr. Jürgens gemacht hat. Dann würde der Be-
richterstatter vorschlagen, dass wir das auf der S. 60, D 1, erster Abschnitt ändern, und 
zwar dahin gehend ändern, dass es heißt: „Untersucht wurde zunächst, welche Be-
stimmungen der Hessischen Verfassung im Widerspruch zum Grundgesetz stehen, 
rechtlich oder gesellschaftlich überholt sind und in diesem Sinne als obsolet bezeichnet 
werden können.“ 
 
Wir hätten praktisch Nr. 12 erledigt, und Nr. 13 wäre dieses, dass wir eine Anfügung auf 
S. 60, D 1, dritter Abschnitt machen, die lautet: „Dabei wurden unterschiedliche Auffas-
sungen dazu vertreten, ob ein Verstoß gegen Art. 31 Grundgesetz immer zu einer Nich-
tigkeit des betreffenden Artikels der Hessischen Verfassung führt oder auch eine bloße 
Überlagerung des Landesrechts durch Bundesrecht angenommen werden kann.“ 
 
Das würde ich so zur Übernahme vorschlagen. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Damit keine Missverständnisse entstehen: Das, was Sie 
eben vorgelesen haben und was ich vorgeschlagen habe, an D 1, dritter Abschnitt an-
zufügen, ist nicht das, was die SPD in Nr. 13 vorgeschlagen hatte, sondern das ist ein 
originärer eigener zusätzlicher Vorschlag, der auch den Hintergrund hat, dass Frau 
Cancik darauf hingewiesen hat, dass es eine Diskussion insbesondere zwischen Herrn 
Kahl und ihr gegeben hat, wo sehr unterschiedlich gesehen wurde, welche rechtlichen 
Wirkungen ein Verstoß gegen Art. 31 hat. Sie hat daraufhin extra die Protokolle durch-
gelesen, aber nicht herausfinden können, an welcher Stelle das war. Deswegen bitte 
ich um Vergebung, dass der entsprechende Verweis auf Protokolle hier fehlt. Ich meine, 
mich zu erinnern, dass wir genau über diese Frage gesprochen haben. Ich habe des-
wegen eine relativ offene Formulierung gewählt, weil wir nicht zum Ergebnis gekommen 
sind, das aber entsprechend besprochen haben, und dass er sozusagen der Bewertung 
im Einzelfall unterliegt. 
 
Bei Nr. 13 hatte ich vorgeschlagen, die von der SPD vorgeschlagene Änderung, die Sie 
selbst übernehmen wollten, nicht zu übernehmen. 
 
 
Vorsitzender: Die SPD hatte signalisiert, dass sie damit einverstanden ist. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Damit hat sich Nr. 13 nach meiner Beschlussvorlage insofern 
auch erledigt. Das heißt also, die Änderung nach Satz 1 wird nicht übernommen. Was 
allerdings übernommen wird, ist der Verweis auf das Protokoll EKV/16/8, was die SPD 
vorgeschlagen hat, ja? – Gut, dann haben wir darin Einigkeit erzielt. 
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Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich möchte keinen Sand In das Getriebe streuen. Herr 
Wintermeyer, betrachten Sie es nicht als Problem der Zusammenfassung, dass wir die-
se ganzen Diskussionen um die Frage „Kommen wir weiter, wenn wir nach der Katego-
rie ‚obsolet’?“ und so, dass wir diese ganzen Verfahrensfragen nicht drin haben. Viel-
leicht wollen Sie abschließend noch etwas dazu sagen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst mit den Dingen 
weitergehen, die teilweise übernommen werden können. 
 
Ich habe noch den Punkt 41. Es handelt es sich um Art. 128. Es ist richtig, dass der Ar-
tikel nicht ausführlich besprochen wurde, aber er wurde an dieser Stelle vom Vorsitzen-
den aufgerufen. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, der Verweis auf das Proto-
koll EKV/16/8 kann auch hier aufgenommen werden, ebenso wie ich das bei Nr. 13 ge-
sagt hatte, allerdings nicht die sprachliche Umstellung, da aus sich heraus schon klar 
ist, dass es sich um Straftatbestände handelt – andere Tatbestände finden wir im Straf-
gesetzbuch nicht. Der Berichterstatter und dort zitierte Abg. Wintermeyer sieht auch 
keinen Änderungsbedarf. 
 
Das wären selbst von mir aus die Dinge, die sowohl als auch sind. Ich würde vorschla-
gen, dass ich kurz zu den Dingen komme, die von mir zur Nichtaufnahme, also zur 
Ablehnung, vorgeschlagen werden. 
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Die Fragezeichen?) 
 
– Wollen wir die Fragezeichen zuerst nehmen? Gut, dann würde ich sagen, dann ma-
chen wir die Fragezeichen zuerst. 
 
Bei den Fragezeichen handelt es sich um die Nr. 20 wie auch die Nr. 22 des SPD-
Vorschlags. Um das zu verdeutlichen: Im ursprünglichen Protokoll wird die Abg. Dr. Ju-
dith Pauly-Bender wie folgt zitiert: „Was die von der CDU als obsolet angemeldeten Re-
gelungen angehe – so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender – schließe sich ihre Fraktion den 
Auffassungen von Abg. Posch und Herrn Prof. Wieland an.“ Dies entspricht im Übrigen 
dem Protokoll der Enquetekommission auf S. 20. 
 
Frau Dr. Pauly-Bender ist mit Schreiben vom 14. März seitens der Landtagsverwaltung 
um Mitteilung gebeten worden, ob sie die Äußerung auf S. 27 des Protokolls der Enque-
tekommission aufgenommen haben möchte, die da lautet: „Herr Vorsitzender, ich 
möchte für die SPD-Fraktion sagen, dass die für Art. 29 Hessische Verfassung vorge-
schlagenen Streichungen für die SPD-Fraktion in der vorgeschlagenen Form nicht in 
Betracht kommen.“ Dazu hat sich zumindest mir gegenüber die SPD meiner Kenntnis 
nach noch nicht geäußert. Aber Frau Dr. Pauly-Bender hat vorhin schon angedeutet, 
dass sie dort eine Änderung haben will. Das müsste sie, weil es um ihre Sache geht, 
hier entsprechend sagen.  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Das hatte ich schon gesagt. Ich hatte nicht verstanden, 
warum wir doppelt erklären sollen. Das waren unsere Änderungswünsche, die Ihnen 
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zugegangen sind. Das haben wir nicht anders gedeutet, als das man es nur als Ja in-
terpretieren kann. 
 
 
Vorsitzender: Frau Pauly-Bender bittet also um Aufnahme dieses Passus. 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich kann hier noch einmal das Protokoll ansprechen. Auf S. 
20 ist das Zitat. Auf der anderen Seite hat Frau Pauly-Bender auf S. 27 die entspre-
chende Äußerung gemacht, sodass diese Äußerung in der Enquetekommission  gefal-
len ist. Ich sehe keine Bedenken, sie entsprechend aufzunehmen. 
 
 (Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Also nicht aufgenommen!) 
 
– Ich sehe keine Bedenken, sie nicht aufzunehmen – nein, sie nicht aufzunehmen. Gut, 
also Aufnahme. 
 
Der zweite Punkt ist die Nr. 22. Im Protokoll steht es so, wie es im Bericht wiedergege-
ben ist. Gegebenenfalls müsste man das Protokoll korrigieren, wenn es falsch wäre. Ich 
kann dem Protokoll nicht entnehmen, dass es falsch wäre. Es geht um Art. 29 Abs. 1. 
Was Sie dazu geäußert haben, steht im Protokoll. Dann sollten Sie halt sagen, dass 
das Protokoll falsch ist. Das Protokoll ist an sich genehmigt. 
 
 
Vorsitzender: Frau Pauly-Bender, Sie haben die Gelegenheit, dazu noch einmal Stel-
lung zu nehmen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich muss sagen, dass ich das in einer Sekunde nicht 
mit den vielen Seiten verbinden kann. Aber es hat unserer Überprüfung entsprochen. 
Es müsste jetzt widerlegt werden. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Frau Pauly-Bender, wie gesagt, im Protokoll steht es so drin, 
wie es im Bericht zusammengefasst worden ist. Es ist ziemlich wortgetreu wiedergege-
ben worden. Ich verweise auf das, was Sie laut Protokoll der Enquetekommission  16/4 
auf S. 20 gesagt haben. Ich sehe keinen Veränderungsbedarf, es sei denn, Sie würden 
jetzt sagen, das Protokoll ist falsch. Aber das kann ich nicht sagen.  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Damit es keine Irritationen gibt, falls ein Protokoll ange-
fertigt wird: Wir hatten es damals überprüft, als wir 1.000 Seiten überprüft haben. Ich 
habe gestern von Ihnen eine Handreichung bekommen, die ich auch sehr freudig ent-
gegengenommen habe. Darin standen keine Begründungen, sondern nur Häkchen und 
Freizeichen, also etwa nichts was man hätte vor der Sitzung überprüfen können. Eine 
Stunde und 23 Minuten vor der Sitzung habe ich das umfangreiche Papier bekommen. 
Ich sehe mich jetzt außerstande, zu sagen: Wenn der Berichterstatter sagt, das Proto-
koll stimme, das noch einmal zu überprüfen. – Sondern dann wäre mein Vorschlag, 
dass wir das so nehmen: Wir hatten den Wunsch geäußert. Der Berichterstatter hat das 
abgelehnt. Dann nehmen wir das so zu Protokoll. 
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Abg. Axel Wintermeyer: Frau Pauly-Bender, wir wollen Sie hier zu gar nichts zwingen 
– im Gegenteil, wir wollen Sie überzeugen. Ich möchte Ihnen das verdeutlichend noch 
einmal vorlesen. Sie haben – ich zitiere aus S. 20 des Protokolls der Enquetekommissi-
on  vom 21.01.2004, es handelt es sich um ein Wortprotokoll – gesagt: „Zu der Frage, 
ob die von der CDU als obsolet angemeldeten Regelungen es sind oder nicht, brauche 
ich die inhaltlichen Einlassungen nicht zu wiederholen. Wir schließen uns den Auffas-
sungen von Herrn Posch und von Herrn Prof. Wieland an.“ 
 
In dem Bericht der Landtagsverwaltung sind Sie dort auch zitiert worden. Ich zitiere aus 
S. 65 den fünften Absatz: „Was die von der CDU als obsolet angemeldeten Regelungen 
angehe – so Abg. Dr. Judith Pauly-Bender –, schließe sich Ihre Fraktion den Auffas-
sungen von Abg. Posch und Prof. Wieland an.“ Ich sehe das als völlig richtiges sinnge-
mäßes Zusammenfassen Ihres Zitats an, dass Sie in der Sitzung vom 21.01.2004 ab-
gegeben haben. Es ist sogar wortgetreu. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich improvisiere jetzt. Mir wäre es lieber, wenn wir sag-
ten, wir haben diese Änderungswünsche. Die waren nämlich damals überprüft. Jetzt 
kann ich gar nichts überprüfen, weil ich die ganzen Protokolle weder dabei habe, noch 
bereit bin, das in einer Sekunde zu überprüfen, sondern wichtig ist der Zusammenhang, 
dass wir Wert darauf legen, dass in dem Protokoll deutlich wird, dass wir uns nicht den 
inhaltlichen Ausführungen zu Art. 29 Hessische Verfassung anschließen. Das ist sinn-
gemäß unsere politische Position, und das muss wiedergegeben werden. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer und Dieter Posch: Das steht doch drin!) 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt vor 
Herrn Dr. Jürgens gedrückt habe. – Das steht doch in dem Bericht. Ich sage jetzt noch 
einmal: Bei verständiger Betrachtung, Parteipolitik völlig außen vor gelassen, sind Sie 
absolut richtig zusammengefasst. Es sind lediglich aus 20 Worten 15 oder 20 Worte 
gemacht worden. Ich habe es Ihnen gerade vorgelesen, sodass selbst bei Unkenntnis 
oder bei nicht Vorlage der Protokolle, über die wir heute auf Ihren Antrag miteinander 
reden, das nachvollziehbar sein dürfte. Ich würde sagen, dass wir Ihren Antrag ableh-
nen. 
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Jürgens. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das hat sich erledigt. 
 
 
Vorsitzender: Das heißt also, an dieser Stelle kein Folgen des Votums der SPD, son-
dern eben: Es bleibt bei dem, was im Bericht steht. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Aber nicht, weil dem Votum der SPD nicht gefolgt wird, 
sondern weil das Votum der SPD unklar ist. Das ist die Begründung. 
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Vorsitzender:  Das wollte ich nicht bewerten. Ich habe lediglich festgestellt, was als 
Beschluss von Herrn Wintermeyer dargestellt und vorgeschlagen wurde. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich würde sagen, das scheint jetzt auch irgendwie An-
ziehungskraft zu haben, zu sagen: Weil das unklar ist, und die SPD kann das in der Sit-
zung nicht beantworten. – Ich bin in die Sitzung gegangen und habe Ihnen dargelegt, 
dass wir das eine Stunde und 23 Minuten vor der Sitzung bekommen haben. 
 

(Zuruf des Abg. Axel Wintermeyer) 
 
– Nein, aber ich meine, das wird doch üblicherweise auch gewürdigt. Selbst wenn das 
unser Vorschlag ist, dann ist es für den Mitarbeiter sehr schwierig, diese ganzen Proto-
kolle jetzt noch einmal anzugucken und zu begründen, warum, weil wir die Begründung 
für die Ablehnung von Herrn Wintermeyer jetzt erst auf den Tisch bekommen haben. 
Darüber bitte ich um Verständnis. 
 
Wir nehmen entgegen, dass Herr Wintermeyer das nicht übernehmen möchte. Das ist 
kein Drama. Andere Dinge werden ja auch nicht übernommen. Da muss man jetzt nicht 
nervös werden, sondern wir möchten uns nur praktisch der Rolle entledigen, dass wir 
blättern und noch einmal begründen müssen. Der Antrag hat gestanden, und der Antrag 
wurde abgelehnt. Und damit hat es sich. 
 
 
Abg. Sarah Sorge: Es ist doch so, dass Herr Wintermeyer eben relativ klar gesagt hat, 
dass seiner Ansicht nach – ich glaube, die Ansicht teilen alle im Raum – sich die beiden 
Erklärungen nicht inhaltlich sehr von einander unterscheiden. Deswegen wäre es schon 
Ihre Aufgabe – das hat mit der Vorlage von Herrn Wintermeyer eigentlich nicht viel zu 
tun – zu sagen, wo für Sie der Unterschied zwischen der zwanzigwortigen und der 
zwölfwortigen Variante ist, damit wir nachvollziehen können, wo der Dissens ist, weil wir 
ihn so nicht verstehen. 
 
 
Vorsitzender: Herr Wintermeyer, Sie dürfen fortfahren. Es geht jetzt, glaube ich, um 
den anderen Komplex. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, mit Ihrer Erlaubnis würde ich jetzt kurz an-
reißen, welche Punkte ich vorschlage, nicht zu übernehmen. 
 
Nr. 1 schlage ich zur Ablehnung vor. Dabei geht es im Abschnitt A um den Verlauf der 
Beratungen. Da wird kein Beschluss zitiert, sondern die Aussage des Vorsitzenden, die 
auf S. 5 des Protokolls festgehalten ist. Es handelt sich dabei also um einen falschen 
Verweis. Deswegen will ich das nicht aufnehmen.  
 
Ich komme zu Nr. 2. Der Begriff „Totalrevision“ stellt eine Wertung dar. Angesichts der 
200 Änderungsvorschläge wurde das von der Enquetekommission aber so gesehen. 
Der Satz ist meines Erachtens für das Verständnis des Vorgehens der Enquetekom-
mission essenziell. Deshalb empfehle ich auch da, den Vorschlag der SPD-Fraktion 
abzulehnen.  
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Ich empfehle auch, Nr. 3 der Vorschläge der SPD-Fraktion abzulehnen. Die im Bericht 
gewählte Formulierung stimmt. Die SPD wollte eine Aussetzung der Arbeit der Enque-
tekommission, damit in der Zwischenzeit Anhörungen durchgeführt werden können. In 
dem Antrag ist keine Rede davon, dass die Enquetekommission diese Anhörungen 
durchführen soll. In dem Antrag ist davon die Rede, dass dies „erst im Anschluss an 
diesen öffentlichen Diskussionsprozess“ erfolgen sollte. Auch hier schlage ich deswe-
gen vor, das abzulehnen.  
 
Ich komme zu Nr. 7 der Vorschläge der SPD-Fraktion. Es handelt sich um einen Bericht 
der Enquetekommission. Insofern sind nur die Diskussionen wiedergegeben, die in der 
Enquetekommission stattgefunden haben, und nicht das, was im Plenum dazu gesagt 
wurde. Im Übrigen wird das, was von der SPD-Fraktion behauptet wird, von der Formu-
lierung, wie sie jetzt da steht, gar nicht ausgeschlossen. Ich schlage also auch in die-
sem Fall die Ablehnung des Wunsches der SPD-Fraktion vor.  
 
Über Nr. 8 des Vorschlags der SPD-Fraktion habe ich mit Herrn Kollegen Abg. Posch 
gesprochen. Er möchte nicht, dass es zu dieser Änderung kommt, da der Bezug klar 
ist. Er stimmt der Fassung des Entwurfs zu.  
 
Bei Nr. 9 verhält sich ebenso. Auch da möchte ich Ablehnung empfehlen. Nach Aus-
kunft der Verwaltung stimmt das im Bericht wiedergegebene Datum.  
 
Zu Nr. 10 der Änderungsanträge der SPD-Fraktion möchte ich Folgendes mitteilen. Die 
Darstellung folgt sehr wohl dem Verlauf der Diskussion. Allerdings wird die Fundstel-
lenangabe übernommen werden und ein Verweis auf das Protokoll der Sitzung der En-
quetekommission16/5, S. 35, eingefügt.  
 
Vielleicht können wir dann zum nächsten Abschnitt kommen. Ich hatte jetzt den Ab-
schnitt aufgerufen, in dem es um den Verlauf der Beratungen ging. Vielleicht gibt es 
dazu Fragen.  
 
 
Vorsitzender: Ich sehe keine Fragen. Herr Wintermeyer, bitte fahren Sie fort. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich komme zu dem zweiten Abschnitt, nämlich zu der Einlei-
tung über den Teil, der sich mit den obsoleten Bestimmungen befasst.  
 
Ich schlage vor, Nr. 11 der Vorschläge der SPD-Fraktion abzulehnen. Da geht es um 
die Diskussion über die Frage, welches die obsoleten Bestimmungen sind. Das ergibt 
sich schon aus der Überschrift des Absatzes des Berichtsentwurfs klar.  
 
Zu der Frage, ob die Diskussion wiedergegeben werden soll oder ob die Argumente 
abstrakt gegenübergestellt werden sollen, sage ich: Wir fassen einen Bericht ab, der 
die Diskussion wiedergeben soll. Das soll keine juristische Dissertation werden.  
 
Bei Nr. 14 schlage ich auch Ablehnung vor. Das, was die SPD-Fraktion da schreibt, ist 
nicht zutreffend. In dem Berichtsentwurf steht nicht, dass die genannten Normen der 
einzige Maßstab waren. Die Betonung liegt dabei auf „einziger Maßstab“. Vielmehr 
steht da, dass das der maßgebliche Maßstab war. Ich denke, das kann auch nicht in 
Abrede gestellt werden.  
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Das war es, was ich zum zweiten Abschnitt, Einleitung des Teils, der sich mit den obso-
leten Bestimmungen befasst, zu sagen habe. 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Sind Sie mit Ihren Ausführungen fertig? 
 
 
Vorsitzender: Nur zu diesem Abschnitt. Soll er insgesamt vortragen? 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich habe jetzt mit dem Verfahren ein Problem. Wir ha-
ben vorhin gesagt, dass die Begründung Gegenstand des Protokolls werden kann. Ich 
glaube, jeder kann nachvollziehen, dass wir nicht dagegen begründen können. Frau 
Sorge, ich wiederhole jetzt nicht noch einmal, warum das der Fall ist. Wir können nicht 
widerlegen, was hier im Einzelnen vorgetragen wurde. Jetzt habe ich eine Schwierig-
keit. Herr Vorsitzender, wie werden unsere Überlegungen Gegenstand des Protokolls? 
 
 
Vorsitzender: Im Moment jedenfalls gehe ich davon aus, dass dies die letzte Sitzung 
ist, es sei denn, wir beschließen noch etwas anderes. Damit ist das dann auch die letz-
te Gelegenheit, dass wir uns gemeinsam über die endgültige Form des Abschlussbe-
richtes verständigen können, es sei denn, es würde jetzt eine Unterbrechung dieser 
Sitzung beantragt. Wir könnten eine Lesepause machen, uns vertagen oder was auch 
immer. Wenn es aber dabei bleibt, dass die Diskussion jetzt fortgeführt wird und dass 
es die letzte Sitzung vor der Plenarsitzungsrunde ist, dann weiß ich nicht, wie die Kritik 
an der Kritik durch eine weitere Kritik noch ergänzt werden kann.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich spreche jetzt nicht als Berichterstatter, sondern als Ob-
mann der CDU-Fraktion. – Frau Pauly-Bender, Sie haben uns 22 Seiten Änderungsvor-
schläge eingereicht und haben auch Begründungen dazu geschrieben. Diese sind da-
durch, dass Sie diese eingereicht haben, Bestandteil der Papiere, die wir vorliegen ha-
ben. Wenn Sie nicht erwarten, dass jeder der Obleute der Enquetekommission für sei-
ne Fraktion zu den einzelnen Vorschlägen Stellung nimmt, müssen Sie zumindest 
akzeptieren, dass sich der Berichterstatter gezwungenermaßen damit auseinander 
setzt, wenn er den Antrag von Ihnen ernst nimmt.  
 
Ich sage das Folgende nur in Klammern. Wir hätten Ihre Anträge beim letzten Mal auch 
vom Tisch fegen können, indem wir gesagt hätten, sie seien zwei Tage zu spät einge-
reicht, deswegen beraten wir nicht mehr darüber. Oder wir hätten sie in toto ablehnen 
können. Das alles hätten wir machen können. Das haben wir alles nicht getan.  
 
Vielmehr haben wir uns sehr intensiv damit auseinander gesetzt. Das merken Sie. 
Dann müssen Sie es aber auch akzeptieren, dass ich dann bitte schön die Ablehnung 
begründen möchte. Ich möchte sagen können, warum wir den Punkt X oder Y von Ih-
nen nicht übernehmen. Wenn Sie jetzt sagen: „Da muss ich bei einem Punkt kämpfen“, 
dann tun Sie das.  
 
Ich möchte Folgendes sagen: Ich gehe davon aus, dass Sie sich mit Ihren Anträgen, 
die Sie gestellt haben, auch in der Zwischenzeit, also nachdem sie sie eingereicht ha-
ben, intensiv auseinander gesetzt haben. Uns war das jedenfalls möglich. Dann müs-
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sen Sie aber genauso intensiv Widerspruch üben können, wenn Sie behaupten, das, 
was der Berichterstatter jetzt sagt, sei nicht zutreffend. Wenn ich etwas beantrage, 
dann muss ich doch davon überzeugt sein. Ich glaube, ich versuche, als Berichterstat-
ter so objektiv wie möglich zu begründen, weswegen wir das nicht übernehmen können 
oder weswegen es nicht unbedingt notwendig ist, das zu übernehmen.  
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Frau Pauly-Bender, wir haben doch von Ihnen einen aus-
führlich begründeten Änderungsantrag bekommen. Den haben wir uns auch alle ange-
schaut. Ich jedenfalls habe mich hingesetzt und habe mir zu jedem Punkt Anmerkungen 
an den Rand geschrieben, ob man das übernehmen kann oder nicht. Dann habe ich 
gestern das Votum des Herrn Wintermeyer bekommen, also seinen Vorschlag. 
 
Natürlich könnte auch ich zu jedem einzelnen Punkt sagen, wie ich dazu stehe. Aber 
ich finde, es geht auch viel einfacher. Denn jetzt haben wir Pro und Contra nebenein-
ander stehen. Dann kann man entscheiden. Das ist doch ganz klar. Ich wüsste nicht, 
warum da jetzt ein Defizit bei den Diskussionsmöglichkeiten bestehen sollte.  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Zuerst einmal möchte ich mich recht herzlich dafür be-
danken, dass die Stimmung so ist, dass wir uns einander nicht unfreundlicher begeg-
nen. Herr Wintermeyer, ich bedanke mich auch für die Geduld, die Sie aufbringen. – 
Herr Hoff, ja das ist schon immer mein Stil gewesen. – Sie haben das hier jetzt ruhig 
und geduldig vorgetragen.  
 
Ich habe gewissermaßen Verständnis dafür. Denn Sie haben sich mit den vielen Seiten 
befassen müssen und versuchen jetzt, anhand der Protokolle zu begründen, warum Sie 
das ablehnen. So weit, so gut.  
 
Ich möchte Sie nur um eines bitten: Wir haben uns einer großen Mühe unterziehen 
müssen und haben auch nicht zu spät abgegeben. Wir hätten auch sagen können – 
dann hätten Sie aber gesagt, die SPD will das Verfahren verzögern –: Wir lassen ein-
mal überprüfen, ob in einem Parlament wirklich innerhalb von sieben Arbeitstagen Tau-
send Seiten in einer Zeit geprüft werden müssen, in der man noch etwas anderes zu 
tun hat. – Das gibt es eigentlich bei uns nicht. Ich glaube, wenn ich den Kollegen im 
Sozialpolitischen Ausschuss das nächste Mal vortragen würde, die Antwort der Landes-
regierung auf eine Große Anfrage mit 200 Seiten sei ein Klacks, der in drei Tagen gele-
sen werden könnte, dann würden alle Obleute zu Recht sagen: Das hat es hier noch 
nicht gegeben. – Deshalb bitte ich um Verständnis. 
 
Herr Wintermeyer, ich komme zu Ihrer Aussage: „Wir haben das großzügig anerkannt.“ 
– Wir sind wirklich bis an die Grenze gegangen, auch um zu dokumentieren, dass wir 
das Verfahren nicht verlängern wollten.  
 
Ich komme jetzt zu einem anderen Thema. Herr Dr. Jürgens, ich bitte, das auseinander 
zu halten. Selbstverständlich hat unser Mitarbeiter sehr sorgfältig begründet, warum wir 
welche Änderungen haben wollen. Wir haben jetzt erst einmal sehr viele Papiere, die 
wir nebeneinander legen müssen. 
 
Ich habe mich gestern gefreut. Denn meine Vision war, dass wir heute sagen können: 
Folgendes wurde übernommen. – Dann hätten wir den Rest noch einmal zur Abstim-
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mung gestellt. Dann wären wir mit einigem nicht durchgedrungen, aber dann wäre die 
Sitzung fertig gewesen. So lautete auch die Verabredung.  
 
Jetzt haben wir aber eine etwas andere Situation, als wir sie gestern hatten. Herr Dr. 
Jürgens, ich konnte mich darauf nicht einmal mehr in der Nacht vorbereiten. Wir haben 
jetzt inhaltliche Einlassungen dazu, warum das Häkchen nicht gemacht werden konnte. 
Da bitte ich wirklich um Verständnis – – 
 

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ohne Begründung wäre es Ihnen lieber gewesen?) 
 
– Ja, natürlich, sicherlich. Dann wäre auch keine Gegenposition, die sich inhaltlich ein-
lässt, im Protokoll festgehalten worden. Herr Wintermeyer, dann hätte ich eingangs das 
sagen müsse. Das hat auch der Herr Vorsitzende als Alternativen dargelegt.  
 

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich könnte schon seit einer Stunde zu Hause sein. – 
Weitere Zurufe von der CDU) 

 
Alle Fraktionen konnten sich unsere 22 Seiten sorgfältig angucken.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Frau Pauly-Bender, Sie machen einem das Leben gelegent-
lich sehr schwer. Ich habe Ihnen gestern als Berichterstatter meine Voten zugeleitet. In 
dem Papier stand, welche Vorschläge ich übernehme und welche ich nicht zur Über-
nahme vorschlage. Außerdem konnte dem Papier entnommen werden, wo ich noch 
Fragen habe. Daran arbeiten wir uns momentan gerade ab. Das war meine erste Fest-
stellung. 
 
Ich komme zu meiner zweiten Feststellung. Sie haben heute zur Vereinfachung der 
Diskussion von mir eine Tischvorlage bekommen. Dabei verhält es sich ähnlich dem, 
wie es auch bei einem Parteitag der Fall ist. Die Verwaltung hatte Ihnen das freundli-
cherweise entsprechend mit den Voten zusammengestellt, die ich als Berichterstatter 
habe. Wir haben nichts anderes gemacht, als das, was Sie vorgeschlagen haben, dem 
gegenüberzustellen, was ich dazu vorschlage und was Sache ist. Das ist nur eine Ar-
beitserleichterung. Wenn ich einen Punkt aufrufe, kann jeder schnell mitlesen. Ich sage 
jetzt einmal, man muss das nicht unbedingt machen. Aber wenn es jetzt zu einer ver-
tieften Diskussion käme oder Sie würden zu einem bestimmten Punkt sagen: „Auf kei-
nen Fall mit uns“, dann hätte jede Kollegin und jeder Kollege die Möglichkeit, ohne lan-
ge in den entsprechenden Protokollen nachblättern zu müssen, sehen zu können, was 
der Wintermeyer als Berichterstatter will oder was das Wollen der SPD-Fraktion ist.  
 
Ich komme zu meiner dritten Bemerkung zu der Sache. Wie gesagt, ich versuche, sehr 
sachlich zu bleiben. Sie sagen jetzt – so muss ich das auffassen –: Wir haben als SPD-
Fraktion ein Papier von 22 Seiten mit teilweise inhaltlichen Änderungsvorschlägen und 
auch, so sage ich einmal, Änderungsvorschlägen zu Formulierungen mit Begründungen 
vorgelegt. Diese Begründungen wollen Sie, in dem später öffentlichen Protokoll prak-
tisch drinnen haben. Denn das wird mit aufgenommen. Dann sagen Sie aber noch: 
Wenn ihr das ablehnt, dürft ihr keine Begründung abgeben, warum ihr das ablehnt.  
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Das haben Sie falsch verstanden!) 
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– Wenn ich Sie falsch verstanden habe, ist das okay. Dann nehme ich das ausdrücklich 
zurück. Aber ich musste das zunächst einmal so verstehen.  
 
Ich denke, wir sollten jetzt bei dem Punkt weitermachen, bei dem wir zuletzt waren. Ich 
war bei Nr. 14 gewesen. Herr Vorsitzender, wenn es keine weitere Wortmeldung gibt, 
würde ich das vorschlagen. Ich glaube, es gibt keine.  
 
 
Vorsitzender: Im Moment liegt keine Wortmeldung vor. Fahren Sie bitte fort. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Nr. 14 hatte ich angesprochen. Auch da schlage ich die Ab-
lehnung des SPD-Vorschlags vor. 
 
Zu Nr. 16 der Änderungsvorschläge hat Herr Professor Kahl mitgeteilt, dass er sich 
richtig wiedergegeben fühlt, so dass auch da der Vorschlag nicht aufgegriffen werden 
sollte.  
 
Ich komme zu Nr. 17 der Änderungsvorschläge. Eine tiefer gehende Darstellung der 
Frage, warum die Todesstrafe zu streichen ist, ist meines Erachtens überflüssig. Zum 
einen ist der Grund des Vorstoßes offensichtlich. Zum anderen gab es laut Protokoll 
keine tiefer gehende Diskussion. Der Bericht sollte meiner Meinung nach eine gesunde 
Schwerpunktsetzung haben, die später auch erkennbar ist, sodass auch dieser Vor-
schlag abzulehnen ist.  
 
Genauso lautet auch mein Votum zu Nr. 18 der Vorschläge der SPD-Fraktion. Herr 
Prof. Karl und Herr Kollege Dr. Jürgens wollen diesen Vorschlag nicht aufgegriffen se-
hen. Frau Kollegin Faeser hat genau diese Worte gewählt. Ausweislich des Protokolls 
sagte sie:  
 

Ich möchte in die Runde einmal Folgendes zu bedenken geben. 
 
Insofern ist das genau aufgegriffen.  
 
Zur Ablehnung möchte ich ebenfalls Nr. 21 des Vorschlags der SPD-Fraktion empfeh-
len. Dort hat Herr Kollege Posch die ursprüngliche Formulierung des Berichtentwurfs 
für richtig gehalten. Da geht es um ein Zitat von ihm. – Herr Posch, ich darf das mit Ih-
rem Einverständnis sagen. Sie können das gern noch einmal überprüfen.  
 
Bei Nr. 23 der Vorschläge der SPD-Fraktion ist es genau das Gleiche. Auch hier möch-
te Herr Abg. Posch die ursprüngliche Formulierung beibehalten wissen.  
 
Bei Nr. 25 der Vorschläge der SPD-Fraktion ist es ebenfalls dasselbe. Hier wurden 
Worte des Herrn Dr. Jürgen wiedergegeben. Herr Kollege Dr. Jürgens fühlt sich mit der 
ursprünglichen Formulierung, also wie er im Berichtsentwurf dargestellt ist, richtig wie-
dergegeben.  
 
Bei Nr. 28 verhält es sich so, dass Herr Prof. Stolleis mit einer Streichung einverstan-
den wäre. Deshalb geht die Frage an den Vorsitzenden, ob er das auch so haben will. 
Ich als Berichterstatter würde sagen, dass die Ausführungen so stehen bleiben können. 
Das betrifft den Bericht auf Seite 66, vorletzter Absatz. Herr Vorsitzender, vielleicht 
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könnten Sie sich dazu äußern. Ich würde an und für sich sagen: Man braucht es nicht 
zu übernehmen.  
 
Vorsitzender: Ich habe kein Problem damit, wenn das gestrichen wird.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Gut, dann würde ich den Vorschlag Nr. 28 der SPD-Fraktion 
übernehmen. Herr Prof. Stolleis hat von sich aus gesagt, er sei mit der Streichung ein-
verstanden.  
 

(MinRin Reitzmann: Entschuldigung, ich muss gucken, ob das vielleicht in der 
Spalte verrutscht ist! Das will ich erst noch einmal klären, bevor darüber abge-
stimmt wird!) 

 
– O.k., Nr. 28 rufen wir also nachher noch einmal auf.  
 

(Zuruf: Das ist schon richtig! – Weiterer Zuruf) 
 

– Das dürfte also Herr Prof. Stolleis gewesen sein. 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender Ich wollte das Missverständnis von vorhin aufklären. Ich 
habe vorhin gefragt: Wird das Gegenstand des Protokolls? – Daraufhin haben Sie 
„Nein“ gesagt. Jetzt haben wir das Protokoll der letzten Sitzung noch nicht bekommen. 
Ist das zutreffend, oder haben nur wir das nicht? 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Doch! Denn aus dem Protokoll der letzten Sit-
zung wurde bereits zitiert!) 

 
War da das, was wir geändert sehen wollen, schon Gegenstand? – Nein, unsere Ände-
rungswünsche waren das letzte Mal nicht Gegenstand.  
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Wir haben uns während der letzten Sitzung lediglich 
über den Umfang gestritten!) 

 
– Richtig. – Herr Wintermeyer, die Intervention, die ich vorhin gemacht habe, ist so zu 
verstehen. Sie haben vorhin gesagt, dieses Papier würde nicht Gegenstand des Proto-
kolls. Dann hätten wir in den Protokollen jetzt praktisch nur den Aufruf der einzelnen 
Nummern und Ihre Begründung zur Ablehnung. Verstehen Sie? Wir wären völlig zufrie-
den, wenn unsere Einlassungen zu den einzelnen Punkten im Protokoll erscheinen 
würden.  
 

(Abg. Dr. Andreas Jürgens: Das Schreiben von Ihnen oder was meinen Sie?) 
 
– Das muss nicht das Schreiben sein, kann es von mir aus aber sein. Wichtig ist aber, 
dass dargestellt wird, was sich hinter den einzelnen Nummern verbirgt. Denn sonst hät-
te ich mich als Antragstellerin melden und das jeweils vortragen müssen. Das müssten 
wir jetzt noch einmal besprechen.  
 
Ich wollte das nur zur Aufklärung des Missverständnisses von vorhin sagen. Ansonsten 
würde im Protokoll nur Ihr Vortrag mit der Begründung stehen, warum Sie anregen, das 
nicht zu übernehmen.  
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Vorsitzender: Das heißt, es ist der Wunsch der SPD-Fraktion, dass ihre Anmerkungen 
auch Gegenstand des Protokolls werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen 
könnte man das Papier der SPD-Fraktion nehmen. Aber das ist auch Teil des andern 
Papiers. Herr Wintermeyer, Sie haben aber vorhin gesagt, dass das von Ihnen vorge-
legte Papier nicht Gegenstand des Protokolls werden soll. Wenn man das zum Ge-
genstand des Protokolls machen würde, wären die Positionen der SPD vertreten und, 
wie gesagt, ihre Kommentierung.  
 
Wir müssten uns also jetzt entscheiden, entweder beide Texte aufzunehmen oder aber 
zu sagen: Dieser Text enthält auch die Position der SPD-Fraktion, insofern sind diese 
Auffassungen der SPD-Fraktion mit dargestellt.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, ich habe damit überhaupt kein Problem. 
Das Gegenteil ist der Fall. Wir habe auch schon eine Pressemitteilung der SPD-
Fraktion als Anlage zu Protokoll genommen. Ich habe kein Problem damit, dass das 22 
Seiten umfassende Schreiben mit den Änderungsanträgen der SPD-Fraktion zu Proto-
koll genommen wird. Dann würde ich aber allerdings auch vorschlagen, dass wir des 
besseren Verständnisses wegen auch die Tischvorlage zu Protokoll nehmen, die ich 
vorhin hereingereicht habe. Das wird dann noch modifiziert durch das, was durch mich 
und durch Sie daran entsprechend korrigiert wurde.  
 
 
Vorsitzender: Es erhebt sich kein Widerspruch? Dann werden beide Texte als Anlage 
Gegenstand des Protokolls.  
 

(siehe Anlagen 1 und 2) 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ist das aus sich heraus verständlich? Oder sollte man 
das vielleicht in eine Synopse fassen, damit man das besser nachvollziehen kann? Ich 
habe das nicht verstanden.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Frau Pauly-Bender, das was ich ihnen heute als Tischvorlage 
vorgelegt habe, ist eine Synopse. In der ersten Spalte steht das, was Sie vorgeschla-
gen haben. Verstehen Sie das? Im Grund genommen ist das, was Sie noch wollen  
– Sie wollen Ihr 22 Seiten umfassendes Schreiben angeheftet haben – dadurch erle-
digt, dass die Tischvorlage, die ich für heute habe vorbereiten lassen, angeheftet wird. 
Denn in dieser ist Ihr Schreiben praktisch voll umfänglich wiedergegeben.  
 

(Abg. Dieter Posch: Mit dem heutigen Protokoll wird dann auch der Zusammen-
hang hergestellt!) 

 
Ich kann jetzt vielleicht ein bisschen schneller vorangehen. 
 
Bei Nr. 30 sieht Herr Prof. Kahl keinen Änderungsbedarf. Deswegen lautet der Vor-
schlag von mir, das nicht aufzunehmen.  
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Zu Nr. 31 sieht Herr Dr. Jürgens keinen Änderungsbedarf. Deswegen schlage ich vor, 
das nicht aufzunehmen.  
 
Hinsichtlich Nr. 32 sieht Herr Abg. Posch keinen Änderungsbedarf. Deswegen lautet 
mein Vorschlag, das nicht aufzunehmen. 
 
Hinsichtlich Nr. 33 sehe ich als Abgeordneter keinen Änderungsbedarf. Deswegen lau-
tet der Vorschlag, das nicht aufzunehmen. 
 
Zu Nr. 34 möchte ich Folgendes sagen: Da die weitere Darstellung an den Satz an-
knüpft, der dort wiedergegeben ist, sollte er auch stehen bleiben. Auch Herr Prof. Wie-
land sieht da keinen Änderungsbedarf. Das wurde mir mitgeteilt. Insofern lautet mein 
Vorschlag, das nicht aufzunehmen.  
 
Hinsichtlich Nr. 39 kann ich mitteilen, dass Herr Abg. Posch den Vorschlag nicht auf-
greifen möchte. Das bezieht sich auf ihn. Ich schlage deshalb vor, das nicht aufzuneh-
men.  
 
Zu Nr. 40 schlage ich ebenfalls vor, das nicht aufzunehmen. Der Artikel wurde nicht 
ausführlich besprochen. Das ist richtig. Aber er wurde an dieser Stelle aufgerufen. Das 
gehört dann eben auch in den Bericht hinein.  
 
Zu Nr. 42 empfehle ich ebenfalls, das nicht aufzunehmen. Es bestand dahin gehend 
Einvernehmen. Aber die Norm wurde an dieser Stelle diskutiert.  
 
Zu Nr. 46 empfehle ich ebenfalls, das nicht aufzunehmen. Es geht dabei um Art. 155 
HV. Wo der Satz, zu dem Sie eine Veränderung vorschlagen, letzten Endes steht, ist 
für die Übersichtlichkeit und das Verständnis des Abschnittes meines Erachtens gleich-
gültig. 
 
Zu Nr. 48 bis 52 der Vorschläge der SPD-Fraktion empfehle ich ebenfalls, diese nicht 
aufzunehmen. Das betrifft die Art. 156 bis einschließlich 160 HV. Das wurde umgesetzt, 
wenn in der Sitzung tatsächlich auch über die Normen gesprochen wurde. Das betrifft 
also diese einzelnen Artikel nicht.  
 
Zu Nr. 54 ihres Änderungsvorschlags empfehle ich, es nicht aufzunehmen. Herr Kolle-
ge Dr. Jürgens sieht keinen Änderungsbedarf.  
 
Zu Nr. 55 empfehle ich ebenfalls, das nicht aufzunehmen. Denn dort steht genau das, 
was Sie fordern. 
 
Zu Nr. 56 empfehle ich ebenfalls, das nicht aufzunehmen. Denn die Passagen, die ge-
strichen werden sollen, geben gerade in sachlicher Art und Weise die Spannungen 
wieder, die bestanden haben. Meines Erachtens ist das auch für das Verständnis des 
weiteren Verlaufs der Arbeit der Enquetekommission nötig.  
 
Auch bei Nr. 57 Ihres Vorschlags empfehle ich, das nicht aufzunehmen. Die Struktur ist 
so gewählt, dass sie verständlich ist. Ich schlage vor, dass wir die Darstellung so bei-
behalten und es nicht so machen, wie Sie es vorschlagen. 
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Ich komme zu Nr. 62 Ihrer Vorschläge. Eine Zusammenfassung der Anhörung, die im 
Sommer 2004 stattgefunden hat, erscheint meines Erachtens sinnvoll, damit der Be-
richt nicht noch weiter aufgebläht wird. Wir haben ja gesagt, dass wir die Protokolle im 
Anhang aufnehmen, sodass jeder interessierte Leser alles lesen kann, was er möchte. 
 

(MinRin Reizmann: Ich bitte um Entschuldigung! Das Protokoll der Anhörung wird 
aufgenommen!) 

 
– Ja, es geht um das Protokoll der Anhörung. 
 

(Zuruf: Bei Nr. 39 hast du dich vertan! – Weitere Zurufe) 
 
 
Vorsitzender: Das war ein Missverständnis.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich muss mich korrigieren, auch für das Protokoll. Ich danke 
meinen aufmerksamen Beobachtern. Bei Nr. 39 muss ich mich insofern korrigieren, als 
wir da auch Aufnehmen empfehlen. 
 
 
Vorsitzender: Das bezog sich auf Nr. 38. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Posch hatte mich darauf hingewiesen. Das hatten wir 
vorhin schon einmal. Das hatte ich mir falsch notiert. Nr. 39 des Vorschlags der SPD-
Fraktion wird übernommen.  
 
Ich war zuletzt bei Nr. 62 gewesen und komme jetzt zu – – 
 
 (Wortmeldung der Abg. Dr. Judith Pauly-Bender) 
 
 
Vorsitzender: Frau Dr. Pauly-Bender, wollen Sie eine Zwischenfrage stellen?  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich kann auch warten, bis Sie den Abschnitt abge-
schlossen haben:  
 
 
Vorsitzender: Vielleicht sollte Herr Wintermeyer zuerst zu Ende referieren. Danach 
können dann Fragen gestellt werden.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Bei Nr. 63 und 64 haben wir die Vorschläge der SPD-Fraktion 
aufgegriffen und eine neue Formulierung auf Basis des Antrags der SPD-Fraktion ge-
fertigt, der in die Tischvorlage übernommen und damit dargestellt wird. Das wurde auch 
schon gestern mit den von mir vorgeschlagenen Voten gegen 15.30 Uhr übermittelt, 
sodass Ihnen das also vorliegt. Das übernimmt das, was Sie wollen in einer entspre-
chenden neuen Formulierung.  
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Zur Nr. 65, das ist Ihr letzter Vorschlag, schlage ich vor, es nicht aufzunehmen. Zum 
einen wird gerügt, dass die zentralen Einlassungen der übrigen Fraktionen, warum sie 
den Kompromiss mit getragen haben und wie sie ihr Abstimmungsverhalten begründet 
haben, fehlen würden. Dazu möchte ich darauf hinweisen, dass diese Punkte Gegen-
stand der Bewertungen der Fraktionen sind. Entsprechend heißt es auch im drittletzten 
Absatz auf S. 95 des Entwurfs des Berichtes: 
 

In der weiteren Beratung wurde eine ausführliche Bewertung des unterbreiteten 
Reformvorschlags von den Fraktionen vorgenommen, der hier nicht vorgegriffen 
werden soll (siehe hierzu Punkt E. 2.).  

 
Zum Zweiten ist die Debatte um die Beteiligung der Öffentlichkeit meines Erachtens in 
ausreichender Länge dargestellt. Darauf wird auch ausdrücklich hingewiesen. Das dürf-
te meiner Ansicht nach reichen.  
 
Das sind meine Vorschläge, wie mit den Änderungsanträgen der SPD-Fraktion umge-
gangen werden sollte. Ich habe aufgezeigt, was geklärt werden konnte, und wo ich  
Übernahme empfehle. Ich habe aufgezeigt, wo wir für teilweise Übernahme plädieren 
und wo wir für Ablehnung plädieren. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Vorhin gab es darüber Verwirrung, was nun aufge-
nommen wird. Wenn ich eingangs abgesehen hätte, wie wir durch diese Liste gehen, 
hätte ich gerne unsere Änderungswünsche aufgegriffen und hätte das dann noch ein-
mal mündlich vorgetragen. Das ist nun so geschehen. Das kann man jetzt nur noch so 
hinnehmen. Die Zusage war aber, dass wir das wenigstens noch zu Protokoll nehmen. 
 
Ich habe jetzt noch eine Frage zu dem letzten Abschnitt und dann noch zwei grundsätz-
liche Fragen an den Herrn Berichterstatter. Wir alle sind sehr erschöpft, weil wir diese 
vielen Texte hier jetzt überprüfen müssen.  
 
Ich komm zu Nr. 62 unserer Vorschläge. Das betrifft die öffentliche Anhörung. Ich den-
ke, das war der Wendepunkt in der Arbeit der Enquetekommission zur Reform der 
Hessischen Verfassung. Dazu wurde von der SPD-Fraktion beantragt, von einer Aus-
wahl, also von der zum Teil sehr verkürzten Wiedergabe der Darstellung der Einlas-
sungen der Sachverständigen abzusehen und zumindest das Protokoll dieser Sitzung 
aufzunehmen, damit man die Aussagen aller teilnehmenden Personen erfährt. Es wa-
ren mehrere Professoren anwesend. Es waren Personen verschiedener gesellschaftli-
cher Gruppen Hessens anwesend. Man sollte zumindest die öffentliche Anhörung in 
ihrer Breite dokumentieren. 
 
Da geht es nämlich nicht nur um die Stellungnahme der vier zusätzlichen Sachverstän-
digen. Vielmehr geht es auch um die der Sachverständigen, die die Fraktionen perma-
nent haben, und auch um die Aussagen der zusätzlich Angehörten. Das wäre an dieser 
Stelle wirklich unser dringender Wunsch. Denn die Essentials der öffentlichen Anhö-
rungen sind in den jeweiligen zweiseitigen Zusammenfassungen der sehr komplexen 
Einlassungen nicht so dargestellt, dass eine Verständlichkeit von sich heraus gewähr-
leistet ist.  
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Vorsitzender: Ich will nur darauf hinweisen, dass das Protokoll der Anhörung selbst-
verständlich komplett veröffentlich werden wird. Es wird an dieser Stelle auch auf den 
Anhang verwiesen. 
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, ich spreche vom Zusammen-
hang!) 

 
– Ich will hier keine neue Front aufbauen. Ich will hier nur darauf hinweisen, dass die 
Anhörung selbstverständlich komplett protokolliert wurde. Wir haben auch von dieser 
ein Wortprotokoll. Das wird natürlich auch Gegenstand der Veröffentlichung sein. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, Sie hatten vorhin während Ihrer einführen-
den Bemerkungen aus Kommentaren zitiert, die sinngemäß besagten: Ein Bericht fasst 
zusammen. – Ich hatte eben auch gesagt, dass nach meinem Dafürhalten, also nach 
dem Dafürhalten des Berichterstatters, die Darstellung der Debatte in ausreichender 
Länge wiedergegeben ist. Es wird ausreichend darauf hingewiesen. Ich halte das wirk-
lich für ausreichend, insbesondere auch deshalb, weil das Protokoll beigefügt ist, in 
dem alles wiedergegeben ist. Im dem Wortprotokoll ist festgehalten, was die Sachver-
ständigen in der öffentlichen Anhörung, die bisher stattgefunden hat, gesagt haben. Ich 
kann also wirklich sagen: Das reicht aus.  
 
Wir sollten nicht darüber streiten, ob wir sagen sollten: Jede Stunde Anhörung sollte ein 
Bericht von einer DIN-A-4-Seite gefertigt werden. – Rein theoretisch könnte es auch so 
sein: Wenn wir eine Anhörung von zehn Stunden Dauer mit Tausend Leuten hätten, bei 
der alle sagen, dass sie zustimmen, würde in dem Bericht über die Anhörung ein Satz 
ausreichen, der besagt: Alle Sachverständigen waren einer Meinung, nämlich der, dass 
sie zustimmen. 
 
Die Zusammenfassung, so wie sie vorliegt, stellt den Diskussionsstand in ausreichen-
der Form dar. Deswegen würde ich das gerne so lassen, wie es in dem Entwurf des 
Berichtes steht.  
 
 
Abg. Dieter Posch: Ich wollte noch einmal eine Bemerkung dazu machen, wie es dazu 
gekommen ist, dass ich in einer Vielzahl von Fällen meine Zustimmung verweigert ha-
be, etwas zu ändern. Dies ist einfach deswegen so, weil nach meiner Überzeugung 
das, was in den Protokollen bzw. dann im Bericht wiedergegeben ist, mit dem überein-
stimmt, was damals geschehen ist. Ich habe die Protokolle damals akzeptiert. Damit 
sind sie für mich Dokumente. Das ist der einzige Grund, weshalb ich gesagt habe: Hier 
gibt es keine Änderung. – Ich halte sie auch nicht für zulässig, weil das in der Tat den 
Ablauf verfälschen würde. Damit will ich auch auf das Recht des Parlaments noch ein-
mal zu sprechen kommen.  
 
Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Denn ich habe die Intention der SPD-
Fraktion natürlich sehr wohl verstanden. Ich beziehe mich dabei auf Nr. 32 der Ände-
rungsvorschläge. Da geht es um Art. 38 HV. Die SPD-Fraktion hat darauf hingewiesen, 
dass sie eine Überarbeitung meiner Aussage für notwendig erachte, weil ich im Zu-
sammenhang mit Art. 38 HV mitgeteilt habe, das Wesentliche hätte ich bereits bei der 
Diskussion um Art. 29 HV gesagt. Das ist keine sehr präzise Wiedergabe dessen, was 
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ich da gesagt habe. Aber es steht nun einmal so im Protokoll. Deswegen habe ich das 
so zu akzeptieren. 
 
Wenn ich damals bei Art. 29 HV gemeint habe, ich hätte grundsätzliche Ausführungen 
zur Wirtschaft in der Hessischen Verfassung gemacht und dies umfasse inhaltlich auch 
das Verhältnis von Art. 38 Abs. 1 HV zu Art. 38 Abs. 2 HV, dann ist damit letzten Endes 
zum Ausdruck gekommen, dass ich den Wechsel dieser beiden Vorschriften für wichtig 
und richtig erachte. Ich bin der Auffassung, dass die freie wirtschaftliche Betätigung am 
Anfang stehen sollte und dann der Gesetzgeber diese einschränken kann. 
 
Ich wollte an diesem Beispiel nur noch einmal verdeutlichen, dass es durchaus sein 
kann, dass das etwas unpräzise wiedergegeben ist. Aber das ist das Risiko dessen, der 
das Protokoll so akzeptiert hat. Ich wollte das an diesem Beispiel noch einmal deutlich 
machen und auf diese Art und Weise die Möglichkeiten nutzen und ihrer Anregung fol-
gen, das noch einmal klarzustellen.  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich bin Herrn Posch für seine Ausführungen sehr 
dankbar. Denn das führt dazu über, dass ich noch einmal begründen kann, warum mir 
mit der Zusammenfassung der Protokolle ein Problem haben. Selbstverständlich kann 
jeder das, was der Herr Vorsitzende vorgetragen hat, unschwer in dem Kommentar 
nachlesen. Ein Abschlussbericht fasst nicht nur das zusammen, was sich ereignet hat. 
Deswegen werden Berichterstatter gewählt und das dann innerhalb des Parlamentes 
paritätisch verteilt, weil das auch eine politische Meinung darstellt. Das ist der erste 
Punkt. Das ist völlig unstreitig.  
 

(Abg. Dieter Posch verlässt den Raum.) 
 

– Herr Posch, schade, ich hätte auch noch gerne etwas zu Ihnen gesagt. Jetzt verlas-
sen Sie den Raum.  
 
 (Abg. Dieter Posch: Das tut mir Leid!) 
 
Das ist nicht unser Punkt. Unser Punkt ist vielmehr, dass es sich um Protokolle handelt.  
 
Ich möchte jetzt noch einmal vortragen, was wir an den Vorsitzenden der Enquete-
kommission herangetragen haben. Wir haben schriftlich an ihn herangetragen – diese 
Frage ist nach wie vor offen –:  
 

„Welche Funktion hat die in dem objektiven Teil eines Abschlussberichtes einer 
Enquetekommission gehaltene Protokollzusammenfassung unter parlaments-
rechtlichen Gesichtspunkten?“ 

 
Das haben wir begründet. 

 
Die SPD ist der Auffassung, dass dies eine parlamentsrechtliche Grundsatzfrage 
ist und dass eine solche Zusammenfassung der Protokolle nur die Funktion ha-
ben kann, die tatsächliche Verfahrenswahrheit bzw. die Verfahrensabläufe so ob-
jektiv wie möglich wiederzugeben. Von diesem Grundsatz abweichende Zusam-
menfassungen von Protokollen hätten demnach keinerlei Raum und wären folg-
lich abzuändern.  
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Jetzt komme ich wieder zu den Aussagen des Herrn Posch. Herr Posch, es ist wunder-
bar, dass Sie wieder da sind.  

 
(Abg. Axel Wintermeyer: Er kommt aufs Stichwort!) 

 
– Das haben Sie jetzt gesagt. Das zu sagen, hätte ich mir jetzt nicht erlaubt.  
 
Herr Posch hat sich zu Nr. 32 unserer Änderungsvorschläge eingelassen, und zwar mit 
dem Petitum, noch einmal zu konkretisieren, wie das Wort, das er dazu abgegeben hat, 
seines Erachtens zu verstehen ist. Daran zeigt sich, dass eine Zusammenfassung der 
Inhalte der Protokolle, gerade wenn man Wortprotokolle vorliegen hat, eine höchst 
schwierige Angelegenheit ist. Denn diejenigen, die zusammenfassen, zwingt man dazu, 
auch einmal etwas von einer anderen Stelle des Geschehens praktisch hinüberzuzie-
hen, um dann an einer anderen Stelle darüber aufzuklären, wie das politisch gemeint 
war. Gerade das findet sich auch in dem Entwurf wieder. Änderungen an vieler solcher 
Stellen der Zusammenfassung haben Sie gerade eben abgelehnt.  
 
Das ist kein Vorwurf an die Ersteller. Vielmehr liegt das in der Natur der Sache. Das ist 
der einzige Grund, weshalb die SPD-Fraktion sich erlaubt hat, darauf hinzuweisen. Das 
geschah nicht etwa, weil wir der Auffassung sind, dass wir am allerbesten verstanden 
hätten, was Herr Jürgens, Herr Posch oder Herr Wintermeyer gemeint hätten. Vielmehr 
haben wir uns zu den Protokollen nur eingelassen, weil wir der Auffassung sind, dass 
das abgegebene Wort abgegeben ist und dass dabei auch die chronologische Abfolge 
berücksichtigt werden muss. Dieses Prinzip durchbricht die Zusammenfassung an vie-
len Stellen. Das ist das einzige Missvergnügen, das wir dabei haben. Herr Posch hat 
gerade eben noch einmal belegt, dass das ein grundsätzliches Problem dieser Art der 
Zusammenfassung ist.  
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich möchte für mich und meine Fraktion sagen, dass wir 
den Eindruck haben, dass es außerordentlich gut gelungen ist, den Ablauf der Diskus-
sion wiederzugeben. Ich möchte Frau Reitzmann dafür ausdrücklich loben. Ich fühle 
mich – das habe ich an den einzelnen Stellen, zu denen Einwendungen erhoben wur-
den, auch ausdrücklich gesagt, das gilt aber auch für die Stellen, zu denen keine Ein-
wendungen erhoben wurden – außerordentlich gut wiedergegeben. Die Zusammenfas-
sung ist teilweise prägnanter, als ich das selbst hätte formulieren können. Ich bin au-
ßerordentlich dankbar dafür, dass das so gut gelungen ist.  
 
Die Änderungsvorschläge der SPD-Fraktion haben ein Stück weit zum Ziel, mich in ei-
ne politische Ecke zu stellen, in die ich nicht hingehöre und in die ich nicht will. Allein 
schon deshalb habe ich das zurückweisen müssen. Es geht da auch um rechtliche 
Wertungen. Wir haben den Vorschlag unterbreitet, die Regelung zur Sozialversicherung 
zu streichen. Sie wollen dann aber aus dem Bericht mein politisches Bekenntnis zur 
Bürgerversicherung herausgestrichen haben. Das ist natürlich schon – ich möchte es 
einmal so formulieren – zumindest ein unfreundlicher Akt. Denn Sie wollen dann damit 
hausieren gehen. Sie wollen sagen können: Der hat den Anspruch aufgegeben, dass 
es eine Bürgerversicherung geben soll. – Genau das Gegenteil habe ich aber gesagt. 
Das wollten Sie aber herausgestrichen sehen. Ich bin froh, dass das stehen bleiben 
soll. Denn ich habe das genauso gesagt. Ich habe es nachgeprüft. Es war genau so.  
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Ich finde, im Ergebnis ist das außerordentlich gut gelungen, obwohl eine Zusammen-
fassung immer auch bedeutet, dass es gewisse Wertungen geben muss. Aber soweit 
ich das sehe ist es außerordentlich gut gelungen, soweit das überhaupt geht, objektiv 
wiederzugeben, wie die Diskussionen abgelaufen sind. Deswegen bin ich mit dem Er-
gebnis, sowohl mit der Vorlage als auch mit diesem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden.  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich will jetzt einmal als Beispiel einen Punkt heraus-
greifen, der wertenden Charakter hat und bei dem nicht dokumentiert ist, was die Mei-
nung der Minderheit und der Mehrheit war, sondern bei dem einfach die Mehrheitsmei-
nung wiedergegeben wird. Ich möchte dazu kurz von S. 8 des Entwurfs des Berichts 
vorlesen: 
 

Bis zur Sommerpause 2004 lagen alle Vorschläge der Fraktionen zur Änderung 
der Hessischen Verfassung vor. Die große Zahl von Änderungswünschen rückte 
die Arbeit der Enquetekommission in die Nähe einer Totalrevision der Hessi-
schen Verfassung, die vorzunehmen nach dem Einsetzungsbeschluss nicht ihr 
Auftrag war und auch nicht dem in den ersten Sitzungen von den Mitgliedern ge-
äußerten Verständnis von ihrer Aufgabe entsprach.  

 
Das ist ein Beispiel dafür. 
 

(Abg. Margarete Ziegler-Raschdorf: Das ist doch nicht wertend!) 
 
– Frau Kollegin, doch, das ist wertend. Denn wir haben uns ganz lange darüber unter-
halten, ob es zu viele Vorschläge sind, die zur Diskussion gestellt wurden, oder ob das 
sehr übersichtlich ist. Herr Wintermeyer hat dazu vorgetragen, das seien viel zu viele 
Vorschläge, das würde einer Totalrevision nahe kommen, wenn man das in der Enque-
tekommission zur Reform der Hessischen Verfassung ordentlich abarbeiten würde. Da-
zu gab es sehr viel Widerspruch. Ich möchte mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, zu 
sagen, den gab es auch bei der FDP und den GRÜNEN. Zumindest wir aber waren der 
Auffassung, dass wir Schwerpunkte gebildet hatten und unsere Einlassungen sehr  
übersichtlich seien.  
 
Da konnte man also durchaus zweierlei Meinung sein. Wir haben unsere Meinung auch 
vorgetragen. Die geht jetzt unter.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich möchte noch einmal auf die Frage der Bewertung zu spre-
chen kommen. Ich will Ihnen dazu etwas zu Nr. 2 meiner Tischvorlage vortragen. Es 
geht dabei darum, dass Sie sagen, dort solle nicht der Begriff Totalrevision hinein. Auf 
S. 17 des Kurzberichtes der zweiten Sitzung der Enquetekommission ist Frau Dr. 
Cancik mit den Worten wiedergegeben: 
 

Die Vorschläge, die sie bisher vernommen habe, hätten Sie nicht veranlasst, an-
zunehmen, dass die Hessische Verfassung in ihrer Grundstruktur oder in wesent-
lichen Punkten geändert werden solle.  

 
Auf S. 18 desselben Protokolls werden Sie, Frau Dr. Pauly-Bender, Frau Dr. Cancik 
antwortend, wiedergegeben: 
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…, sie könne die Aussagen der SV Dr. Cancik unterstützen.  
 
Auf S. 19 desselben Protokolls kann man dann lesen, dass Frau Dr. Pauly-Bender ge-
sagt habe: 
 

Alles, was sie bisher vernommen habe, zeige, dass kein Mitglied der Enquete-
kommission eine materielle Totalrevision der Hessischen Verfassung vorzu-
schlagen beabsichtige.  

 
Das gibt doch alles genau wieder, was Sie sagen. Wo da ein Gegensatz zu dem beste-
hen soll, was in dem Bericht niedergelegt ist, ist für mich, ehrlich gesagt, nicht nachvoll-
ziehbar.  
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich darf darauf hinweisen, dass das Ganze etwas durch 
die Änderungen entschärft wird, die wir für S. 94 unter dem Abschnitt „Motivation und 
Rahmen für die Beratungen im Kreis der Obleute“ vorgesehen haben. Das wird jetzt 
noch einmal konkretisiert. Da werden weitere Angaben des Herrn Wintermeyer, von 
mir, von Ihnen und von wem auch immer aufgenommen, bei denen es um die Überle-
gungen geht, wie man zu diesem Verfahren gekommen ist. Da spielt die Frage des Um-
fangs der Vorschläge noch einmal eine Rolle. Ich glaube, das ist dadurch dann im Ge-
samtzusammenhang besser nachvollziehbar.  
 
 
Vorsitzender: Meine Damen, meine Herren! Gibt es weitere Änderungswünsche? – Ich 
stelle fest, dass der Katalog der SPD mit den Änderungswünschen – ich sage das jetzt 
einmal neutral – abgearbeitet ist. Die beiden Änderungswünsche des Herrn Dr. Jürgens 
wurden aufgenommen. Gibt es weitere Änderungswünsche?  
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Nein!) 
 
– Das ist nicht der Fall. – Gibt es zu anderen Teilen des Entwurfs des Abschlussberich-
tes Empfehlungen? Gibt es dazu noch Änderungswünsche? – Das ist auch nicht der 
Fall. Dann wären wir am Ende der Beratung des Entwurfs des Abschlussberichtes.  
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Die Empfehlungen, die Sie das letzte Mal eingereicht 
haben, die müssen wir zumindest noch besprechen!) 

 
– Die Empfehlungen sind beim letzten Mal eingereicht und besprochen worden. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Die nehmen wir dann so auch auf!) 
 
– O.k.  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Die Empfehlungen wollten wir heute noch einmal aufru-
fen. 
 
 
Vorsitzender: Dann rufe ich sie jetzt auf: – Bitte sehr.  
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Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Vorher habe ich noch eine andere Frage. Das hat jetzt 
etwas mit dem Abschlussbericht und der Frage zu tun, ob wir damit am Ende unserer 
Beratungen sind. Zu Nr. 5 ist in der Spalte „Bewertung“ Folgendes zu lesen: 
 

Der Abschlussbericht wurde am 2. und 18. März 2005 beraten und am 18. März 
2005 beschlossen.  

 
Wir sollten jetzt wenigstens noch einmal klären, ob die Arbeit am Abschlussbericht heu-
te abgeschlossen wird. Denn es ist der von Herrn Dr. Jürgens initiierte Änderungsan-
trag im Geschäftsgang, demzufolge die Enquetekommission mit Voranhörungen be-
fasst werden soll. Deshalb habe ich jetzt die Frage, was die Prüfung ergeben hat, ob 
wir das jetzt abschließen oder ob die Enquetekommission mit den Voranhörungen be-
fasst werden soll. Wenn sie aber die Voranhörungen durchführen sollte, dann erhebt 
sich die Frage, warum darüber dann praktisch nicht mehr berichtet werden soll. Es geht 
dabei um die Frage, ob, anders, als es im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst der 
Fall ist, die Anhörungen gemeinsam ausgewertet werden sollen oder ob das dann nicht 
mehr stattfinden soll. Diese Frage habe ich einfach. Das sollte noch heute zwischen 
uns geklärt werden.  
 
 
Vorsitzender: Das Thema hätte ich noch aufgerufen. Aber wir können das jetzt auch 
an dieser Stelle klären. Es geht dabei um die Frage, ob über den Entwurf des Ab-
schlussberichtes heute abschließend entschieden wird oder ob eine abschließende Be-
fassung erst nach den angekündigten Voranhörungen stattfinden soll. Diese Frage ist 
gestellt. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Die Enquetekommission wird einen Bericht vorlegen. Mehr 
haben wir nicht vor. Falls der Änderungsantrag ein gemeinsamer Änderungsantrag und 
auch angenommen würde, dann würde der Landtag möglicherweise eine gewisse Auf-
gabe der Enquetekommission übertragen, die zur Folge hätte, dass die Arbeit noch 
fortgesetzt würde. Wir wissen aber heute nicht, ob der Landtag das tun wird. Also ma-
chen wir diesen Bericht nach dem Stand von heute. Ob das ein Abschlussbericht in 
dem Sinne wird: „Jetzt macht die Enquetekommission gar nichts mehr“, oder ob das ein 
Bericht wird, der für uns weitere Arbeit nach sich zieht, haben wir nicht zu entscheiden. 
Wir fertigen diesen Bericht nach dem Stand von heute. So ist das nun einmal.  
 
Wir sind jetzt zu einem Ergebnis gekommen. Darüber wird berichtet. Das sind wir dem 
Landtag schuldig. Der Landtag wiederum kann dann festlegen, was er mit dem Bericht 
macht. Er entscheidet darüber, ob es mit Voranhörungen oder wie auch immer weiter-
geht. Wie gesagt, das hat nicht die Enquetekommission zu entscheiden. Vielmehr ist 
das eine Entscheidung des Landtags.  
 
 
Vorsitzender: Ich will nur darauf hinweisen, dass hier der Streit über die Terminologie 
durchaus wichtig sein kann. Herr Dr. Jürgens spricht von Beratung und Beschlussfas-
sung über den Bericht. In der Tagesordnung steht der Terminus, der dafür normaler-
weise verwendet wird: Abschlussbericht. Das muss geklärt werden. 
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Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, zunächst einmal ist es so, dass die Enque-
tekommission mit dem heutigen Tag ihre Beratungen abschließt. Sie schließt ihre Bera-
tungen zu dem Einsetzungsbeschluss ab, der vor nunmehr bald zwei Jahren vom Ple-
num beschlossen wurde.  
 
Die Beratungen sind abgeschlossen. Es wird ein Vorschlag gemacht. Die Enquete-
kommission wurde eingesetzt, um Vorschläge zur Änderung der Hessischen Verfas-
sung zu unterbreiten. Dazu wird jetzt ein Bericht abgegeben werden. Das ist der Ab-
schluss unserer Arbeit.  
 
Wir haben jetzt einen Änderungsantrag der Fraktionen vorliegen – drei Fraktionen ha-
ben ihn schon unterschrieben, die vierte Fraktion, die von mir vertreten wird, wird sich 
dazu noch entsprechend äußern –, der da lautet, das braucht man an und für sich nur 
zu zitieren: 
 

Der Landtag erwartet, dass der Bericht hierüber nunmehr zeitnah erstellt und 
dem Plenum zur Debatte vorgelegt wird. 

 
Demnach würde der Landtag sogar einen Bericht fordern, der dem Plenum zur Debatte 
vorgelegt werden soll. 
 
In diesem Änderungsantrag, der auch vom Fraktionsvorsitzenden der SPD unterschrie-
ben worden ist, heißt es dann: 

 
Um die notwendige öffentliche Diskussion über den Bericht zu fördern, bittet der 
Landtag die Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung … 

 
Wenn jetzt der Landtag in seiner Sitzungsrunde im April 2005 wieder auf uns zugehen 
und sagen sollte: „Passt auf, es war so schön in der Enquetekommission, die Diskussi-
onen waren fruchtbar, kurz und prägnant, führt deshalb doch noch ein paar Voranhö-
rungen durch und erstellt noch einen geeigneten Gesetzentwurf, der laut des Ände-
rungsantrags bis zum 1. Oktober diesen Jahres vorliegen soll und dann dem Plenum 
eingereicht wird“, dann wäre das ein neuer Auftrag an die Enquetekommission, die sich 
bisher noch nicht aufgelöst hat.  
 
Aber die eigentliche Arbeit ist erledigt. Wir können deshalb heute über den Entwurf des 
Abschlussberichts der Enquetekommission, der aus dem damals erteilten Auftrag her-
vorgeht, abstimmen. Ob es dann zu Gesetzentwürfen kommen wird, die dann dazu füh-
ren werden, dass viele Artikel der Hessischen Verfassung gestrichen, geändert oder 
ergänzt werden, ist eine Frage, über die der Landtag in seiner Sitzungsrunde im April 
2005 zu entscheiden hat. Er muss entscheiden, ob er uns das aufgeben wird. So ein-
fach und prägnant ist das. Ich denke, dass wir deshalb jetzt auch darüber abstimmen 
können. Wir müssen allerdings vorher noch über die Änderungsanträge der SPD-
Fraktion, die ich zur Ablehnung empfohlen habe, der Ordnung halber abstimmen. Sonst 
heißt es hinterher, es wäre nie darüber abgestimmt worden. 
 
 
Vorsitzender: Ich werde das aufgreifen. – Wir hatten allerdings auch noch vor, die 
Empfehlungen aufzurufen. Das war der Wunsch von Frau Dr. Pauly-Bender. Anschlie-
ßend lasse ich dann abstimmen. 
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Gibt es Wortmeldungen zu den Empfehlungen? 
 
 
Abg. Dieter Posch: Ich wollte jetzt nichts zu den Empfehlungen sagen. Ich wollte noch 
einmal etwas zu dem Verfahren sagen. Ich sehe da Übereinstimmung zwischen Herrn 
Dr. Jürgens und Herrn Wintermeyer. 
 
Lassen Sie mich für die FDP-Fraktion noch einmal etwas sagen. Heute ist zunächst 
einmal das Ende der Fahnenstange erreicht. Falls der Hessische Landtag in seiner 
nächsten Sitzungsrunde unseren Bericht zur Kenntnis nehmen und daraus bestimmte 
Schlussfolgerungen ziehen wird, werden wir einen neuen Auftrag bekommen.  
 
Wir haben nur insoweit eine Verknüpfung, als in unseren Empfehlungen schon zu dem 
weiteren Verfahren etwas gesagt wird. Aber diese Empfehlungen sind eben nur Emp-
fehlungen an das Plenum des Hessischen Landtags, die wir als Enquetekommission 
abgeben. Lediglich diese Empfehlungen stellen eine Verknüpfung zu einem denkbaren 
weiteren Verfahren dar. Aber heute ist das Verfahren bezüglich des Einsetzungsbe-
schlusses und bezüglich dessen, was daraufhin zu veranlassen war, beendet.  
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Wir brauchen auch einmal ein Erfolgserlebnis!) 
 
 
Vorsitzender: Ich rufe nochmals die Empfehlungen auf. Die wurden beim letzten Mal 
verteilt. Der Text lag zur vorhergehenden Sitzung vor. Gibt es dazu Wortmeldungen?  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich hatte das vorhin schon mitgeteilt. Das will ich auch 
bei den Empfehlungen noch einmal für die SPD-Fraktion sagen. Wir waren bisher der 
Auffassung, dass der Änderungsantrag der Fraktionen, der jetzt unterschrieben ist und 
demzufolge die Enquetekommission Voranhörungen machen soll, in dieser Form ange-
nommen werden wird. Bislang zumindest gehen wir davon aus. Wenn das Voranhörun-
gen der Enquetekommission sein sollen, dann wird die Enquetekommission also mit 
diesen Voranhörungen befasst werden. Nach dem, was für Enquetekommissionen üb-
lich ist, würde dann aller Anlass bestehen, das Ergebnis dieser Voranhörungen zumin-
dest in die Empfehlungen einzubeziehen, die die Enquetekommission den Fraktionen 
und dem Plenum machen soll. Das ist unsere Auffassung. Wir können deshalb Nr. 1 
und 2 der Empfehlungen, soweit sie das übergehen, nicht mittragen. Das hat dann 
auch Konsequenzen für die folgenden Punkte. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Den Einwand habe ich, ehrlich gesagt, nicht verstanden: In 
den Empfehlungen steht doch, dass zu den Vorschlägen öffentliche Voranhörungen 
durchgeführt werden sollen, „um die notwendige öffentliche Diskussion zu befördern“. 
Worin besteht da das Problem. Ich habe nicht ganz verstanden, was Ihnen da Proble-
me bereitet.  
 
Ich habe allerdings einen Einwand zu Nr. 3. Auf jeden Fall sind die Vorschläge der En-
quetekommission in Gesetzgebungsverfahren überzuleiten, die möglichst einvernehm-
lich getragen werden sollen. Es müssen mehrere Gesetzgebungsverfahren sein. Viel-
leicht sollten wir, weil wir das selbst vorgeschlagen haben und weil das Gegenstand der 
Verfahrensvorschläge ist, das dann auch gleich im Plural formulieren.  
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Vorsitzender: Ist das konsensfähig? Nr. 3 würde dann im Plural abgefasst, weil es um 
mehrere Gesetzgebungsverfahren geht. Das hat Herr Dr. Jürgens vorgeschlagen. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Können Sie das noch einmal sagen?) 
 
– Es geht um Nr. 3 der Empfehlungen. Das lautet jetzt:  
 

Diese Vorschläge der Enquetekommission sind in ein Gesetzgebungsverfahren 
überzuleiten, das möglichst einvernehmlich von allen Fraktionen des Landtags 
getragen werden soll. 

 
Herr Dr. Jürgens schlägt vor, aus dem Singular „das Gesetzgebungsverfahren“ einen 
Plural zu machen, weil es mehrere Gesetze geben wird und es somit auch um mehrere 
Gesetzgebungsverfahren geht.  
 

(Abg. Dieter Posch: In Nr. 3 muss das Wort „ein“ gestrichen werden! – Zuruf: Und 
aus dem „das“ muss „die“ werden! – Abg. Axel Wintermeyer: Selbstverständlich 
sollten wir das tun! Wir wissen heute schon, dass es mindestens 14 Gesetzge-
bungsverfahren geben wird!) 

 
– Das ist Konsens? Dann wird das so verändert.  
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich habe den Einwand von Frau Pauly-Bender noch nicht 
verstanden. Ich weiß nicht genau wo ihre Probleme mit Nr. 1 und 2 bestehen, wo also 
von der Vorlage abgewichen werden soll. Das ist mir nicht klar geworden. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich 
möchte kurz antworten. In dem gemeinschaftlichen Änderungsantrag steht, dass die 
Enquetekommission gebeten werden soll, Voranhörungen durchzuführen. Dann sind 
sie Bestandteil der Arbeit der Enquetekommission. Sie haben in der Enquetekommissi-
on stattgefunden. Sie sollen aus einem bestimmten Grund abgehalten werden. Wir ha-
ben mit Hilfe unseres Antrags die anderen Parteien bewegt, die Öffentlichkeit nach 
Möglichkeit noch einzubinden, bevor Empfehlungen abgegeben werden. Selbstver-
ständlich sollte dann auch noch in die Empfehlungen der Enquetekommission einbezo-
gen werden, welche Erkenntnisse man aus den Voranhörungen gewonnen hat. 
 
Denn wir haben jetzt doch folgende Situation. Das beklagen wir. Deshalb ist das Ver-
fahren so mühsam. Ansonsten hätten wir uns schon trefflich über Inhalte unterhalten 
können. Die SPD-Fraktion beklagt gerade, dass mehr oder weniger hinter verschlosse-
nen Türen – im Extrem war das die Runde der Obleute, das fand aber auch in der En-
quetekommission statt – über die Bausteine zur Änderung der Hessischen Verfassung 
beraten wurde, die dann der Öffentlichkeit noch nicht vorgestellt wurden.  
 
Wenn die Enquetekommission jetzt entsprechend beauftragt würde, dann wäre das 
sehr erfreulich. Dann wäre es Aufgabe der Enquetekommission, sich noch einmal an-
zuhören, was die Öffentlichkeit zu dem sagt, was wir dann zur Diskussion stellen. Das 
gehört dann zur Arbeit der Enquetekommission. Die Empfehlungen sollten dann an-
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schließend auf der Grundlage der Kenntnis des Vorgetragenen erfolgen. Das ist für uns 
eine logische Ordnung. Deshalb sagen wir: Wir können die Empfehlungen so nicht mit-
tragen.  
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Aber da gibt es doch gar keinen Widerspruch. Mit Nr. 1 
empfehlen wir, dass die notwendige öffentliche Diskussion befördert werden soll. Im 
April 2005 beschließt der Landtag möglicherweise, dass wir diese öffentlichen Voranhö-
rungen zur Beförderung der öffentlichen Diskussion machen sollen. Das ist doch gar 
kein Widerspruch.  
 
Es verhält sich doch genau so, wie es Herr Posch gesagt hat. Unsere Arbeit hat erst 
einmal einen Schnitt. Die Frage ist doch, was im April 2005 beschlossen wird. Herr 
Wintermeyer hat das unnachahmlich formuliert. Es geht um die Frage, ob unsere Arbeit 
so schön war, dass wir sie noch ein bisschen weiter machen dürfen. Es geht also um 
die Frage, ob wir noch ein bisschen mehr machen sollen, und zwar insbesondere etwas 
hinsichtlich der öffentlichen Diskussion.  
 
Das ist doch der Ablauf. Deswegen widerspricht sich das nach meinem Dafürhalten 
nicht. Wir empfehlen dem Landtag, öffentliche Voranhörungen durchzuführen – eine 
solche Empfehlung kann sich nur an den Hessischen Landtag richten –, „um die not-
wendige öffentliche Diskussion zu befördern“. Dann ist der Landtag dran, zu sagen: Wir 
führen sie hier, da oder dort durch. So, wie die Beschlussvorlage aussieht, wird der 
Landtag aber wahrscheinlich sagen: Die Enquetekommission soll das machen. – Dann 
setzt sich die Arbeit der Enquetekommission fort. Gegenstand des Änderungsantrags 
ist auch, dass bis zum 1. Oktober 2005 gesagt werden muss: Das und das sind die Er-
gebnisse der Voranhörungen. Daraus ziehen wir diese und jene Schlussfolgerungen. – 
So ist doch das Verfahren. Deswegen besteht nach meinem Dafürhalten auch kein Wi-
derspruch zu dem, was in den Empfehlungen steht.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich schließe mich den Ausführungen meines Vorredners, 
Herrn Dr. Jürgens, in vollem Umfang an. 
 
 
Vorsitzender: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit sind wir an dem 
Punkt angelangt, bei dem wir zu den Abstimmungen kommen.  
 

Ich lasse zuerst über das Paket der Änderungswünsche abstimmen. Wer 
stimmt dem Vorschlag des Berichterstatters in der Form zu, wie er eben 
protokolliert wurde und wie er in der schriftlichen Vorlage festgehalten ist? 
Wer diesen Vorschlägen des Berichterstatters zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich der Stim-
men? – Gegen die Stimmen der SPD-Fraktion wurde das damit mehrheit-
lich beschlossen. 
 
Ich komme zur abschließenden Abstimmung über den Entwurf des Berich-
tes der Enquetekommission. Wer dem Berichtsentwurf in der soeben ge-
änderten Fassung  
 
(Abg. Dieter Posch: Einschließlich der Empfehlung!) 



Zi/ku – 42 – EKV/16/12 – 18.03.2005 
 
 

 
einschließlich der Empfehlungen zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind die Abgeordneten der CDU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP. – Wer stimmt dagegen? – Die Mitglieder der SPD-
Fraktion haben dagegen gestimmt.  
 
Meine Damen und Herren, damit ist der Bericht mit Mehrheit angenommen 
und wird dem Parlament, wie verabredet, zugeleitet werden. 
 
(Zuruf) 
 

– Ich komme gleich zu den Fristen. Das steht bei mir unter Punkt Verschiedenes. Ich 
werde es garantiert nicht vergessen.  
 
Ich darf damit zu  
 
 
 
 
Punkt 2: 
 
Vorüberlegungen zur Durchführung der Voranhörungen 
 
 
überleiten. 
 
Es wäre schon in gewisser Weise sinnvoll, wenn wir uns vielleicht erste Gedanken und 
Pläne zur Durchführung der Voranhörungen machen würden. Denn es ist nicht ganz 
unwahrscheinlich, dass der Landtag das beschließen wird, was angedacht ist. Dann 
würde die Enquetekommission damit beauftragt werden, diese Voranhörungen durch-
zuführen. Eventuell können wir uns schon über eine geeignete Struktur und eine Ter-
minierung möglichst schnell verständigen. Gibt es Ihrerseits dazu bereits Vorschläge?  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich würde, natürlich respektive, dass der Hessische Landtag 
in seiner nächsten Plenarsitzungsrunde einen entsprechenden Beschluss fasst, vor-
schlagen, dass wir ob des relativ gedrängten Zeitplans – wir müssen sehen, dass dies 
so ist – drei Termine für Voranhörungen vorsehen, die insofern strukturiert sind, ich will 
das gleich einmal in diesem Zusammenhang vortragen, dass wir uns während des ers-
ten Termins zunächst mit den Dingen beschäftigen, die mit der Wirtschaft, der Arbeit 
und dem Sozialen in der Verfassung zusammenhängen. Während des zweiten Termins 
könnten wir dann die Fragestellung der plebiszitären Elemente mit allem Drum und 
Dran abarbeiten. Während des dritten Termins könnten wir uns dann mit allen Strei-
chungen und Ergänzungen in der Präambel und den Staatszielen beschäftigen. 
 
Wenn wir diese drei Pakete machen würden, dann müssten wir nicht dreimal über alles 
miteinander reden, sondern hätten das ein bisschen strukturiert. 
 
Nach einer kurzen Vorabklärung kann ich folgende Vorschläge machen. Die vorge-
schlagenen Termine würden im Turnus unserer derzeitigen Enquetekommissionssit-
zungen liegen. Wir haben uns da immer Tage ausgesucht gehabt, bei denen es nach 
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Möglichkeit keine Überschneidungen mit anderen Ausschüssen gibt. Demnach könnten 
wir die Voranhörung zum Thema Wirtschaft, Arbeit und Soziales in der Verfassung am 
25. Mai 2005 durchführen. Das ist ein Mittwoch. Zu den plebiszitären Elementen könnte 
die Voranhörung am 1. Juni 2005 abgehalten werden. Das ist ebenfalls wieder ein Mitt-
woch. Die dritte Voranhörung, bei der es um die Streichungen und Ergänzungen in der 
Präambel und in den Staatszielen gehen könnte, könnte am 6. Juli 2005 stattfinden. 
Das ist ebenfalls wieder ein Mittwoch. 
 
Da sind die Plenarsitzungen, die wir haben, berücksichtigt. Außerdem müssen wir die 
entsprechenden Ausschusssitzungswochen berücksichtigen. Ich glaube, das ist die 
beste Möglichkeit, zeitlich kongruente Plätze für die Voranhörungen zu finden.  
 
Um die Voranhörungen überhaupt durchführen zu können, muss es im April 2005 erst 
einmal den entsprechenden Beschluss des Hessischen Landtags geben. In weiser 
Voraussicht könnte das aber schon einmal vorbereitet werden, sodass die Einladungen 
zu der Voranhörung in der entsprechenden Woche des Aprils 2005 herausgehen könn-
ten, damit die entsprechenden Leute auch geladen werden. 
 
Ich sage einmal von unserer Seite aus: Da könnte man auch schon die entsprechenden 
Persönlichkeiten aussuchen, wenn wir uns auf die Struktur einigen, die ich eben vorge-
schlagen habe. Dann könnte das relativ schnell administriert werden. Damit wäre si-
chergestellt, dass die öffentliche Diskussion, die wir alle wollen, bis zu den Sommerfe-
rien und natürlich auch darüber hinaus gewährleistet werden könnte. Wir hätten dann in 
den Sommerferien und auch in den ersten beiden Monaten nach den Sommerferien 
genügend Zeit, die entsprechenden Gesetzentwürfe fertig zu stellen und die entspre-
chende Feinjustierung durchzuführen, die vielleicht noch notwendig wird.  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Wir möchten uns bei Herrn Wintermeyer bedanken. 
Wir hatten das nämlich schon das letzte Mal angeregt und konnten uns damals noch 
nicht darauf einigen, dass wir diese Voranhörungen jetzt schon terminieren und vorbe-
reiten. Dass Herr Wintermeyer das jetzt so aufgegriffen hat, finden wir gut.  
 
Ich habe einen Terminwunsch. Wir möchten das nicht etwa nach hinten schieben. 
Vielmehr würden wir zumindest einen Termin nach vorne verlegen wollen. Denn auch 
wir sind natürlich daran interessiert, dass die Öffentlichkeit so früh wie möglich damit 
befasst wird. 
 
Die SPD-Fraktion kann am 25. Mai 2005 nicht. Dieser Tag wurde schon bewirtschaftet. 
Denn es war nicht absehbar, dass an diesem Tag ein Termin für die Enquetekommissi-
on zur Reform der Hessischen Verfassung anberaumt werden könnte. Ich könnte Ihnen 
z. B. den 4. Mai 2005 anbieten. Den 11. Mai 2005 kann ich leider auch nicht anbieten, 
weil die SPD-Fraktion sich an diesem Tag in Klausur befindet. Auch den 18. Mai 2005 
kann ich anbieten, aber nicht den 25. Mai 2005.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Vielleicht können wir das in einem Gespräch unter den Obleu-
ten klären. Wichtig wäre mir nur, dass wir Folgendes festhalten. Dabei geht es jetzt 
nicht um die einzelnen Daten. Das können wir vielleicht nach der Sitzung klären. Denn 
einige von uns sitzen auf heißen Kohlen. Vielleicht können wir das nachher unter den 
Obleuten klären. 
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Aber eines wäre mir wichtig, nämlich dass wir diese Pakete bilden, um damit eine struk-
turierte Diskussion in den Voranhörungen hinzubekommen. Ich glaube, das ist viel 
wichtiger, als ob wir jetzt den 25. Mai 2005 als Termin nehmen.  
 
Frau Dr. Pauly-Bender, wir müssen allerdings schon eines berücksichtigen. Der Hessi-
sche Landtag wird seinen Beschluss erst Ende April 2005 fassen. Wir brauchen dann 
auch noch eine gewisse Zeit, um die Sachverständigen und die Anzuhörenden einzula-
den, so dass nach dem, was ich gesehen habe, der 25. Mai 2005 überhaupt die erste 
Möglichkeit wäre, eine Voranhörung durchzuführen, wenn die Anhörungen an diesen 
besagten Mittwochen stattfinden sollen. In der Woche davor finden z. B. Ausschusssit-
zungen statt. Da würde die Hälfte der Mitglieder der Enquetekommission fehlen.  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Wir wollen jetzt über Termine keine Zeit mehr verlieren. 
Das ist natürlich einleuchtend. Da wird sich sicherlich etwas finden lassen.  
 
Wir haben einen großen Wunsch. Das mit den Kapiteln finden auch wir gut. In dem in-
terfraktionellen Änderungsantrag wird auch dargetan, dass wir möglichst breit anhören 
sollen. Wir sollen also nicht nur sagen: Hier liegt der Kompromiss der Obleute vor, wir 
bitten zu diesem um Stellungnahme. – Vielmehr sollten wir die Öffentlichkeit einladen, 
zu diesen Kapiteln vorzutragen, welcher Meinung sie sind. Diese Öffnung sollten wir 
haben. Darauf legen wir großen Wert. Denn das ist auch der Wille dieses Änderungs-
antrags. Deshalb wollte ich das hier noch einmal im Protokoll festgehalten wissen. 
 
Dann würden wir auch anregen, etwas zu machen, was in anderen Anhörungen üblich 
ist. Die Fraktionen sollten Fragenkataloge erarbeiten können. 
 
Schließlich sollten wir heute schon verabreden, dass wir den Kreis der Anzuhörenden 
nicht so eng fassen. Vielmehr sollten wir den Thematiken den Raum gönnen, den wir 
jetzt z. B. auch bei der Anhörung zur Privatisierung der Kliniken in Mittelhessen einräu-
men. Wir sollten uns gleich darauf verständigen, dass das Voranhörungen werden, in 
der repräsentative Meinungsbilder erstellt werden können.  
 
 
Vorsitzender: Ich erlaube mir, einen Vorschlag zu unterbreiten. Die Fraktionen werden 
gebeten, bis zur Plenarsitzungswoche eine Liste der Anzuhörenden an mich oder Frau 
Reitzmann einzureichen. Ich würde dann am Rande des nächsten Plenums die Obleute 
zusammenrufen, damit wir über die Listen der Anzuhörenden sprechen können. Zwei-
tens könnten wir uns dann auch auf die Termine verständigen.  
 
 
Abg. Dieter Posch: Das ist zu spät. Wir haben erst Ende April 2005 die Plenarsitzun-
gen. Wenn die erste Voranhörung tatsächlich am 25. Mai 2005 sein soll, dann wäre 
meines Erachtens die Landungsfrist für die Anzuhörenden ein bisschen kurz.  
 
 
Vorsitzender: Ich meine aber, dass wir nicht einladen können, bevor der Landtag ent-
schieden hat. Das ist die andere Seite. Wir könnten höchstens, so meine ich, eine Vo-
rabinformation darüber geben, dass so etwas geplant ist. Ich sage es aber noch einmal: 
Die eigentliche Entscheidung liegt zunächst beim Landtag. – Das hat Herr Wintermeyer 
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noch einmal sehr deutlich gemacht. Wir können nicht vorher tätig werden und sagen, 
da findet eine Anhörung an dem und dem Termin statt, die das und das zum Thema 
hat. Wenn wir das täten, griffen wir eigentlich der Beschlussfassung des Landtags vor-
aus.  
 
 
Abg. Dieter Posch: Nein, so hatte ich das nicht gemeint. Das, was Sie an Formellem 
gesagt haben, müssen wir einhalten. Aber wir könnten schon im Vorgriff darauf diejeni-
gen benennen, die in Frage kommen, so dass unmittelbar nach dem Beschluss einge-
laden werden könnte. Dann müssen wir den Anzuhörenden ein bisschen mehr Zeit ge-
ben. Dann können wir die erste Voranhörung eben nicht am 25. Mai 2005 abhalten.  
 
 
Vorsitzender: Ich möchte es noch einmal sagen: Ich habe den Termin mit der Plenar-
sitzungsrunde vorgeschlagen, weil ich sichergehen wollte, dass spätestens zur Plenar-
sitzung die Listen wirklich vorliegen. Dass Sie jetzt alle selbstverständlich mit Partnern 
oder Organisationen, die Sie gerne eingeladen haben möchten, Kontakt aufnehmen 
können, ist unbestritten.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich halte das für eine hervorragenden Vorschlag des Vorsit-
zenden. 
 
Ich möchte aber noch einmal Folgendes zu Bedenken geben. Das betrifft insbesondere 
den Termin für den 25. Mai 2005, bei dem es um die Wirtschaft, die Arbeit und das So-
ziale in der Verfassung gehen soll. Wir reden dann noch über einen anderen Termin. 
Da könnten wir entsprechende Vorschläge bis zur nächsten Plenarsitzungsrunde ma-
chen. Denn der Rahmen der Anzuhörenden ist relativ leicht fassbar. Da könnten wir 
also entsprechende Vorschläge schon einmal bis zur nächsten Plenarsitzungsrunde 
einreichen. Die Einladungen können dann schon, vorbehaltlich dass wir uns auf einen 
entsprechenden Termin einigen, vorbereitet werden. Wenn der Landtag das dann ent-
sprechend beschlossen hat, könnten die Einladungen sofort herausgehen. Dann wäre 
noch eine Ladungsfrist von vier, möglicherweise sogar von viereinhalb Wochen mach-
bar. Das dürfte im Allgemeinen ausreichen.  
 
Ich kann mich durchaus daran erinnern, dass wir uns bei Anhörungen auch schon dazu 
entschieden haben, Ladungsfristen von drei oder vier Tagen oder einer Woche festzu-
legen. Das müsste also ausreichen.  
 
Ich gehe einmal davon aus, dass die SPD-Fraktion den DGB ansprechen wird, der sich 
mit der Thematik schon intensiv beschäftigt hat, und ihm mitteilen wird, dass dann und 
dann der Termin sein wird. Ich gehe davon aus, dass die Vertreter des DGB dann si-
cherlich auch kommen werden. Wenn die Arbeitgeberverbände von irgendeinem ange-
sprochen werden, denke ich, dass sie ebenfalls kommen werden. Ich sehe da keine 
organisatorischen Schwierigkeiten.  
 
Lassen Sie uns vielleicht über die Termine, wann wir uns treffen, unter den Obleuten, 
nicht in einer geheimen Sitzung, sondern in einer kurzen Runde nach Ende dieser Sit-
zung einigen.  
 
 



Zi/ku – 46 – EKV/16/12 – 18.03.2005 
 
 
Vorsitzender: O.k. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich wollte jetzt auf etwas zu sprechen kommen, was unab-
hängig von den Terminen ist. 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit der Struktur, also mit den drei Themenbereichen, die 
Sie genannt haben, dem Anliegen gerecht werden. Ich habe im Augenblick den Ein-
druck, dass sich die öffentliche Diskussion, soweit sie bereits geführt wird, etwas einsei-
tig auf ein paar wenige Themen des Gesamtpakets fokussiert, das wir vorgestellt ha-
ben. Deswegen wäre es mir lieb, wenn es gelingen könnte, eine Struktur hinzubekom-
men, in der das gesamte Spektrum in den Fokus gerät, und nicht nur das, was bisher 
von Einzelnen herausgepickt wurde, um daran die Kritik hochzuziehen. Wenn wir nur 
bei diesen Themen bleiben, werden wir das Spektrum nicht erweitern. Vielmehr wird es 
genauso schmal bleiben, wie es bisher in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Das ist 
mein Problem damit. 
 
Das betrifft z. B. die Frage der Kinderrechte und die für Art. 4 HV vorgeschlagene Än-
derung. Das wurde von der Öffentlichkeit bisher noch nicht sonderlich wahrgenommen. 
Mich würde aber schon einmal interessieren, wie die Rückmeldungen dazu sind. Das 
gilt auch für andere Bereiche, wie etwa den Tierschutz oder Sonstiges.  
 
Deswegen war meine Idee eigentlich, zu überlegen, ob wir nicht einen Anhörungster-
min dafür verwenden sollten, sozusagen einmal auch das Gesamtpaket zu betrachten. 
Das gilt insbesondere natürlich auch hinsichtlich der Frage, die unter Umständen noch 
auf uns zukommen wird und die lautet: Ist das eigentlich sozusagen untereinander die 
richtige Gewichtung? – Dazu sollte man natürlich auch die einzelnen Organisationen 
anhören.  
 
Ich fände es z. B. sehr sinnvoll, wenn wir denjenigen, die uns konkrete Vorschläge zur 
Änderung der Hessischen Verfassung gemacht haben – in zwei Punkten haben wir das 
auch aufgenommen; das betrifft Kunst und Kultur einerseits und die Kinderrechte ande-
rerseits –, Gelegenheit gäben, eine Stellungnahme abzugeben, ob das, was wir jetzt 
gemacht haben, von Ihnen gutgeheißen wird oder eher nicht. Deswegen bin ich mir 
noch nicht ganz sicher, ob wir uns da inhaltlich auf dem richtigen Weg befinden oder 
nicht. 
 
So schwer das auch ist: Eine Betrachtung des gesamten Paketes müsste an und für 
sich vorangestellt werden. – Danach, das war auch meine Idee, müssten einzelne 
Punkte in weiteren Anhörungen noch einmal vertieft betrachtet werden. Auch ich finde, 
dass das zweifellos gemacht werden sollte.  
 
Wir müssten uns auch eine weitere Frage jetzt schon im Vorfeld stellen: Wollen wir zu 
diesen Voranhörungen tatsächlich auch die Öffentlichkeit einladen, sollen diese also 
öffentlich sein? Dann wäre natürlich die Terminwahl, nämlich jeweils Mittwoch, schwie-
rig. Denn diejenigen aus der Öffentlichkeit, die sich dafür interessieren, werden nicht 
einfach einmal an einem Mittwochvormittag in den Landtag kommen können. Die arbei-
ten normalerweise zu dieser Zeit oder haben sonst irgendwelche Verpflichtungen.  
 
Außerdem müssen wir uns auch über die Dauer der Voranhörungen im Klaren sein. 
Wenn wir vormittags und nachmittags anhören, also richtig große Voranhörungen ma-
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chen, was es gelegentlich auch gibt, hätten wir mehr Zeit und mehr Spielraum. Wenn 
wir sagen, die Voranhörungen dauern jeweils nur zwei bis drei Stunden, dann ist der 
ganze Spielraum natürlich ein bisschen enger. Darüber müssen wir uns auch klar wer-
den.  
 
Mein Votum lautet also: Es sollte einen Gesamtdurchlauf geben. – Daran wäre mir 
schon gelegen.  
 
 
Abg. Dieter Posch: Ich will daran noch einmal anknüpfen. Ich sehe das jetzt einmal 
aus der Sicht der Anzuhörenden. Es kann natürlich durchaus sein, dass sich jemand, 
der sich zum Thema Wirtschaft und Soziales in der Verfassung äußern soll, in dem Zu-
sammenhang auch die Probleme der Staatsziele ansprechen will. Denn da besteht ir-
gendwie ein Zusammenhang. Bei anderen Themen kann man wahrscheinlich auch sol-
che Zusammenhänge herstellen. 
 
Das würde dafür sprechen, zu fragen: Warum soll ich eigentlich eine Anhörung thema-
tisch einschränken und demjenigen, der etwas zu den Essentials der Wirtschaft in der 
Verfassung sagen soll, nicht auch die Möglichkeit einräumen, gleich auch zu etwas an-
derem zu sprechen, wie etwa zu den plebiszitären Elementen, auch wenn da der Zu-
sammenhang gar nicht so nahe liegend ist? 
 
Aber ich kann mir auch vor dem Hintergrund des Anspruchs, den die Verbände selbst 
haben, vorstellen, dass die nicht nur zu einem Sektor Stellung nehmen wollen, sondern 
dass sie umfassend Stellung nehmen wollen. Das würde dann dafür sprechen, zumin-
dest einmal dem Kreis der Anzuhörenden die Möglichkeit zu eröffnen, umfassend Stel-
lung zu nehmen. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich glaube, wir denken jetzt ein bisschen ins Unreine, 
aber wir haben alle das gleiche Anliegen. Ich möchte mich dem auch anschließen. Ich 
denke, es sollte auch die Gelegenheit gegeben werden, dass man fragen kann: Was 
haltet Ihr denn von diesem Paket? Hättet Ihr eine solche Verfassungsänderung in die-
ser Form im Jahr 2005 auch vorgenommen? Ich denke, dieses Bedürfnis wird sich oh-
nehin Bahn brechen.  
 
Ich würde anregen, dass wir darüber noch einmal kurz im Kreis der Obleute sprechen. 
Bei solchen Fragestellungen ist das auch sehr üblich.  
 
Im Übrigen ist es dazu gekommen, dass sich der Ausschuss für Wissenschaft und 
Kunst und der Sozialpolitische Ausschuss auf eine riesige Anhörung verständigt haben, 
die am Dienstagnachmittag mit open end sein wird. Dabei geht es um einen verhält-
nismäßig kleinen Gegenstand, wenn man das in Verhältnis zur vorgesehenen Ände-
rung der Verfassung setzt. Es geht da um die Privatisierung der Kliniken im mittelhessi-
schen Raum. Es ist vorgesehen, dass die beiden Ausschüsse dafür Dienstagnachmit-
tag mit open end, also bis in den späten Abend tagen. Darüber hinaus ist auch noch 
der Mittwoch als Tag der Anhörung geplant. 
 
Wir sind so verfahren, dass wir die Thematiken aufgelistet haben. Die werden die An-
zuhörenden vorab mitgeteilt bekommen, und zwar nicht in Form von Fragestellungen, 
sondern in Form von Überschriften. Darüber hinaus gibt es ein Programm, wie die An-
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hörung in etwa ablaufen wird. Der Aspekt Public-Private-Partnership wird z. B. am Mitt-
woch behandelt werden. Die betroffenen Anzuhörenden können sich dann schon ein 
bisschen zuordnen. Außerdem kann man dann auch einen allgemeinen Teil machen. 
Das läuft also analog dem, was Herr Posch angeregt hat. Darauf kann man sich ver-
ständigen, wenn man diese Voranhörungen als eine Einheit ansieht.  
 
Ich möchte noch eine Bemerkung zum Thema Öffentlichkeit machen. In diesem inter-
fraktionellen Änderungsantrag steht, dass es öffentliche Voranhörungen sein sollen. 
Das nehmen wir auch sehr ernst. Das sollten wir auf jeden Fall durch entsprechende 
Organisation sicherstellen und der Öffentlichkeit diese Gelegenheit geben. Denn an-
sonsten wurde dazu noch keine Gelegenheit gegeben.  
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Wenn wir jetzt keine Einigung finden, dann können wir das 
später noch einmal zusammen besprechen. Notfalls können wir uns darüber auch per 
E-Mail ein bisschen austauschen.  
 
Ich hätte auch damit keine Probleme. Das war nur ein Vorschlag von mir, den ich ge-
macht habe, weil ich gerne strukturiert diskutiere und nicht querbeet. Dann kommt näm-
lich meistens nichts bei heraus.  
 
Aber ich sage auch: Wenn wir am 25. Mail 2005 sowieso keine Voranhörung mehr ma-
chen wollen, dann können wir auch hingehen und können, was weiß ich, zwei Termine 
festlegen, wie etwa den 1. Juni 2005 und den 6. Juli 2005. Die liegen ausreichend weit 
auseinander. Dann könnten wir diese beiden Termine in toto anbieten. Der Vorsitzende 
könnte unter Umständen Schwerpunkte setzen. Aber trotzdem könnte bei der Diskussi-
on alles aufgerufen werden. Dann hätten wir auch das. Dann könnten wir das mit zwei 
Terminen abräumen. Dabei könnte man durchaus morgens beginnen und das Ganze 
mit open end abhalten. Damit habe ich keine Probleme. Bei Anhörungen dieser Grö-
ßenordnung ist das durchaus in Ordnung. 
 
 
Vorsitzender: Ich würde, Ihr Einverständnis voraussetzend, meinen Vorschlag noch 
einmal wiederholen, demzufolge ich mit den Obleuten am Rande der nächsten Plenar-
sitzungsrunde über die Struktur, die Termine usw. sprechen werde.  
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Ich will das noch einmal ganz kurz für das Proto-
koll sagen: Die SPD-Fraktion spricht sich für drei Anhörungen aus! Wir sollten 
der Öffentlichkeit jetzt schon diesen Raum geben! – Gegenruf des Abg. Dieter 
Posch: Wenn wir stattdessen zwei ganztägige Anhörungen durchführen würden? 
– Weitere Zurufe) 

 
Ich werde auf Sie zukommen. Ich setze jetzt Ihr Einverständnis dafür voraus, dass sich 
die Obleute am Rande der Plenarsitzungsrunden noch einmal treffen werden, um sich 
über die Struktur zu verständigen. Einverstanden? 
 
Ich darf damit Tagesordnungspunkt 2 als beendet betrachten und komme damit zu  
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Punkt 3:  
 
Verschiedenes  
 
 
Zum einen möchte ich erneut auf Termine hinweise.  
 
Das Sondervotum muss spätestens bis Donnerstag, den 7. April 2005, eingereicht sein.  
 
Die Liste der anzuhörenden Organisationen muss spätestens bis zum Ende der Plenar-
sitzungen eingereicht sein. Wir müssen in der Obleuterunde diese Liste besprechen 
können. 
 
Ich weise darauf hin, dass die Obleute der Enquetekommission auf dem Hessentag die 
Chance zur Diskussion haben. Wahrscheinlich werden wir auch einen Moderator ha-
ben. Der genaue Termin liegt noch nicht fest. Das wird noch abgestimmt.  
 
Ich weise darauf hin, dass der Präsident auf Grund meines Schreibens, in dem ich ihm 
mitgeteilt habe, dass die Enquetekommission weiterarbeitet und deswegen auch die 
Verträge mit den Sachverständigen verlängert werden müssen, unserem Petitum statt-
gegeben hat.  
 
Habe ich etwas vergessen? 
 

(MinRin Reitzmann: Die CD-ROM!) 
 
– Zu der CD-ROM hatte ich gesagt, dass wir versuchen, die CD-ROM mit dem Ab-
schlussbericht und den Protokollen zeitnah vorzulegen. Zeitnah heißt, dass ich der 
Meinung bin, dass wir das zum Plenum eigentlich schaffen müssten. Allen Kolleginnen 
und Kollegen wird der Abschlussbericht ein paar Tage vor dem Plenum vorliegen.  
– Wird dem nicht widersprochen? – Dann können wir so verbleiben.  
 
Ein paar letzte Sätze möchte ich noch sagen. Dann werden auch alle Texte ins Internet 
gestellt werden. Das heißt, wenn der Abschlussbericht in den Fächern liegt, dann wird 
auch das Internet mit den kompletten Texten ausgestattet werden. 
 

(Zuruf) 
 
– Mein Vorschlag war, die Protokolle nicht allein ins Internet zu stellen, sondern dann, 
wenn der Abschlussbericht bei den Kolleginnen und Kollegen in den Fächern liegt, das 
auch ins Internet einzustellen, und zwar sollten dann Abschlussbericht und Protokolle 
im Internet einsehbar sein. Sind Sie damit einverstanden? 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich bin damit einverstanden. 
 
Ich erlaube mir, Ihnen als Vorsitzenden unter dem Punkt Verschiedenes zu danken. Sie 
haben uns durch die vielen Sitzungen, die wir gehabt haben, und auch die vielen Ob-
leutegespräche so konstruktiv geführt, dass wir zu einem Ergebnis gekommen sind. Ich 
sage einmal: Ganz so weit, wie sich das vielleicht nach dem Abstimmungsergebnis 
darstellt, sind wir nicht auseinander. Wir sind alle davon beseelt, etwas machen zu wol-
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len. Ich hoffe, dass es uns auch gelingen wird, bis zum 1. Oktober 2005 entsprechende 
Vorschläge zu machen.  
 
Ich möchte mich auch als Berichterstatter – ich sage ausdrücklich als Berichterstatter, 
sonst würde ich die anderen Kollegen noch in Schwierigkeiten bringen – bei Frau 
Reitzmann und bei Frau Caetani für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ich habe in 
der vorletzten Sitzung gesagt: Sie haben sich etwas für die viele Arbeit, die Sie sich 
gemacht haben, verdient. – Da will ich jetzt auch nicht wortbrüchig werden und Ihnen in 
meiner Funktion als Berichterstatter zumindest zwei kleine Sträußchen Blumen überge-
ben. 
 

(Beifall – Abg. Axel Wintermeyer überreicht MinRin Reitzmann und VAe Caetani 
Blumen) 

 
 
Vorsitzender: Dann will ich als letztes vielleicht doch noch einmal das Wort ergreifen 
und auch meinerseits Worte des Dankes loswerden.  
 
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Es war der Materie angemessen, wie wir uns 
miteinander beschäftigt haben. Wir haben es uns mit diesem Thema nicht leicht ge-
macht. Gerade auch die Obleutegespräche waren überaus intensiv. Ich glaube, alle 
Gespräche, insbesondere auch die in diesem Rahmen, wurden mit großer Fachkompe-
tenz geführt. Ich nehme für mich in Anspruch, eine ganze Menge dazugelernt zu haben. 
 
Das Ergebnis wird jeder für sich bewerten müssen. Das tue ich jetzt nicht.  
 
Wir haben gemeinsam gesagt: Wir wollen mit einem Ergebnis an die Öffentlichkeit tre-
ten, wenn wir es für präsentabel halten. – Ich glaube, diesen Anspruch haben wir erfüllt. 
Das Ergebnis ist diskussionswürdig. Ich bin mir sehr sicher, dass es strittig diskutiert 
werden wird. Ich glaube aber, dass sich die Enquetekommission nicht hinter diesem 
Ergebnis verstecken muss.  
 
Lassen Sie mich abschließend dem Dank, den Herr Wintermeyer ausgesprochen hat, 
mit heißem Herzen anschließen. Frau Reitzmann, Herrn Zinßer, Frau Caetani, ohne 
Ihre Unterstützung wäre es mir manchmal nicht ganz so leicht gefallen, meine Arbeit zu 
verrichten. Ich hatte viel Hilfe und große Unterstützung durch Sie. Dafür möchte ich Ih-
nen herzlich danken.  
 

(Beifall) 
 
 
 
 
Wiesbaden, 4. April 2005 
 
Für die Protokollierenden: Der Vorsitzende: 
 
  gez. 
 
 
Zinßer Lothar Quanz 



































































































Anlage 1 

 
V o r s c h l ä g e    d e r    F r a k t i o n e n 

 
Hessische Verfassung 
Art. 1 – 63 CDU SPD BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN FDP 

Präambel 
In der Überzeugung, daß Deutschland nur als demo-
kratisches Gemeinwesen eine Gegenwart und Zu-
kunft haben kann, hat sich Hessen als Gliedstaat der 
Deutschen Republik diese Verfassung gegeben. 

Vollständige Neufassung: 
„Im Bewusstsein seiner Ver-
antwortung vor Gott und den 
Menschen, in dem Willen, 
Würde, Leben und Freiheit 
des Einzelnen zu achten, den 
Wohlstand der Menschen zu 
fördern, das Gemeinschafts-
leben in sozialer Gerechtig-
keit zu ordnen, die natürlichen 
Lebensgrundlagen nachhaltig 
zu schützen, den Frieden zu 
sichern, den Rechtsstaat zu 
erhalten und als lebendiges 
Glied der Bundesrepublik 
Deutschland einem vereinten 
Europa und der Welt zu die-
nen, hat sich Hessen, einge-
denk seiner Geschichte und 
christlich-humanistischen 
Tradition, ausgehend von den 
leidvollen Erfahrungen totali-
tärer Gewaltherrschaft und in 
der Überzeugung, dass 
Deutschland nur als demo-
kratisches Gemeinwesen 
eine Gegenwart und Zukunft 
haben kann, diese Verfas-
sung gegeben.“ 
Bemerkung:  
- Aufnahme des Gottesbezu- 
  ges 
- Aufnahme der christlich 
  abendländischen Tradition  
  des Landes 
- Ersetzung der Begrifflichkeit
  „deutsche Republik“ 
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Erster Hauptteil: Die Rechte des Menschen 
 

I. Gleichheit und Freiheit 

Art. 1 [Gleichheit vor dem Gesetz]  
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, ohne 
Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der Her-
kunft, der religiösen und der politischen Überzeu-
gung. 

Tausch mit Art. 3: 
„Leben und Gesundheit, Ehre 
und Würde des Menschen 
sind unantastbar.“ 
Bemerkung: Die Stellung des 
Gleichheitsartikels vor dem 
Menschenwürdeartikel ist 
nicht angemessen. Das 
höchste Gut ist die Würde 
des Menschen. 

„Art. 1 (Gleichheit vor dem 
Gesetz) 
(1) Alle Menschen sind vor 
dem Gesetze gleich. 
(2) Niemand darf wegen 
seines Geschlechts, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Hei-
mat und Herkunft, seiner 
religiösen, weltanschaulichen 
oder politischen Überzeu-
gung, seiner sexuellen Identi-
tät, seines Alters, seiner Be-
hinderung, bevorzugt oder 
benachteiligt werden. 
(3) Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt. Das Land, 
die Kommunen und die ande-
ren Träger der öffentlichen 
Verwaltung ergreifen Maß-
nahmen zur Herstellung, 
Förderung und Sicherung 
einer gleichgestellten Teilha-
be der Geschlechter in Staat 
und Gesellschaft. Zum Aus-
gleich mittelbarer und unmit-
telbarer Ungleichheiten sind 
Maßnahmen, die der Gleich-
stellung dienen, geboten.“ 

Art. 1 wird wie folgt neu ge-
fasst: 
„(1) Alle Menschen sind vor 
dem Gesetz gleich. 
(2) Niemand darf wegen des 
Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der 
genetischen Merkmale, der 
Sprache, der Religion oder 
der Weltanschauung, der 
politischen oder sonstigen 
Anschauung, der Zugehörig-
keit zu einer nationalen Min-
derheit, des Vermögens, der 
Geburt, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen 
Identität benachteiligt wer-
den.“ 

 

   Nach Artikel 1 wird folgender 
Artikel 1a eingefügt: 
„Frauen und Männer sind 
gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und 
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Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender 
Nachteile hin. Dabei sind 
Maßnahmen zur Förderung 
von Frauen zum Ausgleich 
bestehender Ungleichheiten 
zulässig.“ 

Art. 3 [ Leben, Gesundheit, Ehre, Menschenwür-
de]  
Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Men-
schen sind unantastbar. 

Tausch mit Art. 1: 
„Alle Menschen sind vor dem 
Gesetze gleich, ohne Unter-
schied des Geschlechts, der 
Rasse, der Herkunft, der 
religiösen oder der politischen 
Überzeugung.“ 

 Artikel 3 wird wie folgt neu 
gefasst: 
„Leben, Gesundheit und 
genetische Merkmale, Ehre 
und Würde des Menschen 
sind unantastbar.“ 

 

Art. 4 [Ehe und Familie]  
Ehe und Familie stehen als Grundlage des Gemein-
schaftslebens unter dem besonderen Schutz des 
Gesetzes. 

 „Art. 4 (Ehe, Kinder und Fa-
milie) 
(1) Ehe und Familie stehen 
als Grundlage des Gemein-
schaftslebens unter dem 
besonderen Schutz des Ge-
setzes. 
(2) Die Schutzwürdigkeit auch 
anderer auf Dauer angelegter 
Lebensgemeinschaften wird 
anerkannt. 
(3) Wer in häuslicher Ge-
meinschaft Kinder erzieht 
oder für Hilfsbedürftige sorgt, 
verdient Förderung und Ent-
lastung. 
(4) Kinder und Jugendliche 
haben das Recht auf eine 
gesunde geistige, körperliche 
und psychische Entwicklung. 
Sie sind vor körperlicher und 
seelischer Vernachlässigung, 
Misshandlung, Missbrauch 
und Gewalt zu schützen.“ 

Artikel 4 wird wie folgt 
neu gefasst: 
„Ehe und andere auf Dauer 
angelegte Lebensgemein-
schaften, Eltern und Kinder 
stehen unter dem besonde-
ren Schutz des Staates. Je-
des Kind hat ein Recht auf 
besonderen Schutz vor Ge-
walt, Vernachlässigung und 
Ausbeutung.“ 

 

 Ergänzung neu Art. 4a: 
„(1) Das Land erkennt das 
Recht eines jeden Kindes auf 
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eine gesunde seelische, geis-
tige und körperliche Entwick-
lung an. 
(2) Die Jugend ist durch 
staatliche und gemeindliche 
Maßnahmen und Einrichtun-
gen vor sittlicher, geistiger 
und körperlicher Gefährdung 
besonders zu schützen. 
(3) Besondere Fürsorge wird 
Familien mit Kindern, Müttern 
und Alleinerziehenden sowie 
Familien, in denen Angehöri-
ge gepflegt werden, zuteil.“ 
Bemerkung: 
Art. 4a I und II: Anerkennung 
der Rechte von Kindern 
Art. 4a III: Aufwertung der 
Kindererziehung und der 
häuslichen Pflege. 

Art. 5 [Freiheit der Person]  
Die Freiheit der Person ist unantastbar. 

 „Art. 5 (Freiheit der Person) 
(1) Die Freiheit der Person ist 
unantastbar. 
(2) In diese Rechte darf nur 
aufgrund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.“ 

  

Art. 7 [Auslieferungsverbot; Asyl]  
Kein Deutscher darf einer fremden Macht ausgeliefert 
werden. Fremde genießen den Schutz vor Ausliefe-
rung und Ausweisung, wenn sie unter Verletzung der 
in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im 
Ausland verfolgt werden und nach Hessen geflohen 
sind. 

Neuformulierung: 
„Politisch Verfolgte genießen 
nach Maßgabe von Art. 16a 
GG Asyl.“ 
Bemerkung: Anpassung an 
das GG 

   

Art. 8 [Wohnung]  
Die Wohnung ist unverletzlich. 

 „Art. 8 (Wohnung) 
(1) Die Wohnung ist unver-
letzlich. 
(2) Wohnungsdurchsuchun-
gen dürfen nur durch den 
Richter, bei Gefahr im Verzu-
ge auch durch die in den 
Gesetzen vorgesehenen 
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anderen Organe angeordnet 
und nur in der dort vorge-
schriebenen Form durchge-
führt werden. Eingriffe und 
Beschränkungen dürfen im 
Übrigen nur zur Abwehr einer 
gemeinen Gefahr oder einer 
Lebensgefahr für einzelne 
Personen, aufgrund eines 
Gesetzes auch zur Verhütung 
bestehender Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und 
Ordnung vorgenommen wer-
den.“ 

Art. 11 [Meinungsäußerungsfreiheit; Zensurver-
bot]  
(1) Jedermann hat das Recht, seine Meinung frei und 
öffentlich zu äußern. Dieses Recht darf auch durch 
ein Dienstverhältnis nicht beschränkt werden, und 
niemand darf ein Nachteil widerfahren, wenn er es 
ausübt. Nur wenn die vereinbarte Tätigkeit einer be-
stimmten politischen, religiösen oder weltanschauli-
chen Richtung dienen soll, kann, falls ein Beteiligter 
davon abweicht, das Dienstverhältnis gelöst werden. 
(2) Pressezensur ist unstatthaft. 

 „Art. 11 (Meinungsäuße-
rungs-, Informationsfreiheit 
und Zensurverbot) 
(1) Jeder Mensch hat das 
Recht, Informationen und 
Meinungen in jeder Form frei 
zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quel-
len zu unterrichten. Die Gel-
tung dieser Rechte in Dienst- 
und Arbeitsverhältnissen darf 
nur aufgrund eines Gesetzes 
eingeschränkt werden. 
(2) die Freiheit der Presse, 
des Rundfunks, des Films 
und anderer Massenmedien 
ist gewährleistet. Das Gesetz 
hat sicherzustellen, dass die 
Vielfalt der in der Gesellschaft 
vorhandenen Meinungen in 
Presse und Rundfunk zum 
Ausdruck kommt. Eine Zen-
sur findet nicht statt. 
(3) Gesetzliche Einschrän-
kungen zum Schutz der Kin-
der und Jugendlichen sowie 
der Ehre und anderer wichti-
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ger Rechtsgüter sind zuläs-
sig.  
(4) Das Land gewährt die 
Grundversorgung durch öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk 
und sorgt für die Ausgewo-
genheit der Verbreitungsmög-
lichkeiten zwischen privaten 
und öffentlichen Veranstal-
tern. 
(5) Kunst und Wissenschaft, 
Forschung und Lehre sind 
frei.“ 

Art. 12 [Postgeheimnis]  
Das Postgeheimnis ist unverletzlich.  

 „Art. 12 (Postgeheimnis) 
(1) Das Postgeheimnis ist 
unverletzlich. 
(2) Beschränkungen dürfen 
nur aufgrund eines Gesetzes 
angeordnet werden. Dient die 
Beschränkung dem Schutze 
der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung oder 
des Bestandes oder der Si-
cherung des Bundes oder 
eines Landes, so kann das 
Gesetz bestimmen, dass sie 
dem Betroffenen nicht mitge-
teilt wird und dass an die 
Stelle des Rechtsweges die 
Nachprüfung durch von der 
Volksvertretung bestellte 
Organe und Hilfsorgane tritt.“ 

Artikel 12 wird wie folgt neu 
gefasst: 
„Das Post- und Fernmelde-
geheimnis ist unverletzlich.“ 

 

  „Art. 12 a (Informationelle 
Selbstbestimmung) 
(1) Jeder Mensch hat das 
Recht auf Schutz der ihn 
betreffenden personenbezo-
genen Daten. Einschränkun-
gen sind nur im überwiegen-
den Allgemeininteresse durch 
Gesetz oder aufgrund eines 
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Gesetzes im Rahmen der 
darin festgelegten Zwecke 
zulässig. 
(2) Personenbezogene Daten 
dürfen nur mit Einwilligung 
der betroffenen Person oder 
aufgrund gesetzlicher Grund-
lagen verarbeitet werden. 
Jede Erhebung personenbe-
zogener Daten ist dem Be-
rechtigten zur Kenntnis zu 
geben, sobald der Zweck der 
Erhebung dies zulässt. 
(3) Jeder Mensch hat das 
Recht, Auskunft über die ihn 
betreffenden erhobenen Da-
ten zu erhalten, Einsicht in 
Akten und sonstige amtliche 
Unterlagen, soweit sie ihn 
betreffen und Rechte Dritter 
nicht entgegenstehen, zu 
verlangen sowie die Berichti-
gung der Daten zu erwirken. 
(4) Die Einhaltung dieser 
Vorschriften wird von einer 
unabhängigen Stelle über-
wacht.“ 

Art. 13 [Informationsfreiheit]  
Jedermann hat das Recht, sich auf allen Gebieten 
des Wissens und der Erfahrung sowie über die Mei-
nung anderer durch den Bezug von Druckerzeugnis-
sen, das Abhören von Rundfunksendern oder auf 
sonstige Weise frei zu unterrichten. 

 zu diskutieren: 
Einführung eines Aktenein-
sichtsrechts 
Aufgrund der Neufassung 
des Art. 11 kann der bisheri-
ge Art. 13 gestrichen werden. 

Artikel 13 wird wie folgt geän-
dert: 
a) der bisherige Text wird 
Abs. 1 
b) folgender Abs. 2 wird an-
gefügt: „Jeder Mensch, jede 
juristische Person und jede 
Vereinigung hat das Recht 
auf Akteneinsicht in Gesetz-, 
Verordnungs- oder Sat-
zungsgebungsverfahren 
sowie in Verwaltungs-
verfahren, soweit nicht 
schutzwürdige Interessen 
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oder Rechte Dritter entge-
genstehen.“ 

   Nach Artikel 13 wird folgen-
der Artikel 13a eingefügt: 
„(1) Jeder Mensch hat das 
Recht, über die Verarbeitung 
der auf seine Person bezo-
genen Daten selbst zu 
bestimmen. 
(2) Jeder Mensch hat das 
Recht auf Informationen über 
die Verarbeitung der auf sei-
ne Person bezogenen Daten 
und Einsicht in die Akten, die 
Daten zu seiner Person ent-
halten. 3) Einschränkungen 
dieser Rechte dürfen nur 
durch 
Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes erfolgen.“ 

 

Art. 14 [Versammlungsfreiheit]  
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne An-
meldung oder besondere Erlaubnis friedlich und un-
bewaffnet zu versammeln.  
(2) Versammlungen unter freiem Himmel können 
durch Gesetz anmeldepflichtig gemacht werden. 

 „Art. 13 (Versammlungsfrei-
heit) 
(1) Alle Deutschen haben das 
Recht, sich ohne Anmeldung 
oder besondere Erlaubnis 
friedlich und unbewaffnet zu 
versammeln. 
(2) Versammlungen unter 
freiem Himmel können durch 
Gesetze anmeldepflichtig 
gemacht werden.“ 

In Art. 14 Abs. 1 wird das 
Wort „Deutschen“ gestrichen. 

„Alle haben das Recht …“ 

Art. 15 [Vereinigungsfreiheit]  
Alle Deutschen haben das Recht, Vereine oder Ge-
sellschaften zu bilden. 

 „Art. 14 (Vereinigungsfreiheit) 
Alle Deutschen haben das 
Recht, Vereine oder Gesell-
schaften zu bilden.“ 

In Art. 15 wird das Wort 
„Deutschen“ gestrichen. 

„Alle haben das Recht …“ 

  „Art. 15 (Recht auf politische 
Mitgestaltung) 
(1) Das Recht auf politische 
Mitgestaltung ist gewährleis-
tet. 
(2) Jeder hat nach Maßgabe 

Nach Artikel 15 wird folgen-
der Artikel 15a eingefügt: 
„Jeder hat das Recht auf 
politische Mitgestaltung des 
politischen Lebens in Hessen.  
Dieses Recht wird insbeson-
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der Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung das glei-
che Recht auf Zugang zu 
öffentlichen Ämtern, soweit 
nicht für die Wahrnehmung 
hoheitlicher Befugnisse etwas 
anderes gesetzlich bestimmt 
ist. Eine Entlassung oder 
Disziplinierung wegen einer 
Betätigung in Bürgerinitiati-
ven, Verbänden, Religions-
gemeinschaften oder Partei-
en ist unzulässig. 
(3) Alle Menschen haben das 
Recht, sich in Bürgerinitiati-
ven oder Verbänden zur 
Beeinflussung öffentlicher 
Angelegenheiten zusam-
menzuschließen. Diese ha-
ben das Recht auf Informati-
onen durch alle staatlichen 
und kommunalen Stellen und 
auf Vorbringen ihrer Anliegen 
bei den zuständigen Stellen 
und Vertretungskörperschaf-
ten. Das Nähere regelt ein 
Gesetz.  
(4) Jeder hat nach Maßgabe 
des Gesetzes das Recht auf 
Einsicht in Akten und sonsti-
ge amtliche Unterlagen der 
Behörden und Verwaltungs-
einrichtungen des Landes 
und der Kommunen, soweit 
nicht überwiegende öffentli-
che oder private Interessen 
entgegenstehen.  
(5) Wer durch öffentliche oder 
private Vorhaben in seinen 
rechtlichen Interessen betrof-
fen wird, hat das Recht auf 

dere durch Ausübung der 
politischen Freiheitsrechte 
und das Recht, sich in Partei-
en, Wählervereinigungen, 
Bürgerinitiativen oder Ver-
bänden zur Beeinflussung 
der öffentlichen Angelegen-
heiten zusammenzuschlie-
ßen und zu betätigen, wahr-
genommen.“ 
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Verfahrensbeteiligung. Die-
ses Recht steht auch Zu-
sammenschlüssen von Be-
troffenen zu. Das Nähere 
regelt ein Gesetz.“ 

II. Grenzen und Sicherung der Menschenrechte 

Art. 17 [Verwirkung von Grundrechten]  
(1) Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der 
Versammlungs- und Vereinsfreiheit sowie auf das 
Recht der Verbreitung wissenschaftlicher oder künst-
lerischer Werke kann sich nicht berufen, wer den 
verfassungsmäßigen Zustand angreift oder gefährdet. 
(2) Ob diese Voraussetzung vorliegt, entscheidet im 
Beschwerdewege der Staatsgerichtshof. 

  Artikel 17 wird gestrichen  

Art. 18 [Jugendschutz]  
Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der 
Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Werke und der freien Unterrichtung kann sich ferner 
nicht berufen, wer Gesetze zum Schutze der Jugend 
verletzt. 

 Aufgrund der Neufassung 
des Art. 11 Abs. 3 kann der 
bisherige Art. 18 gestrichen 
werden. 

  

Art. 19 [Richterliche Anordnung von Grund-
rechtseingriffen; Rechtsgarantien bei Freiheits-
entziehung]  
(1) Bei dringendem Verdacht einer strafbaren Hand-
lung kann der Richter die Untersuchungshaft, die 
Haussuchung und Eingriffe in das Postgeheimnis 
anordnen. Die Haussuchung kann auch nachträglich 
genehmigt werden, wenn die Verfolgung des Täters 
zu sofortigem Handeln gezwungen hat.  
(2) Jeder Festgenommene ist binnen 24 Stunden 
seinem Richter zuzuführen, der ihn zu vernehmen, 
über die Entlassung oder Verhaftung zu befinden und 
im Falle der Verhaftung bis zur endgültigen richterli-
chen Entscheidung von Monat zu Monat neu zu prü-
fen hat, ob weitere Haft gerechtfertigt ist. Der Grund 
der Verhaftung ist dem Festgenommenen sofort und 
auf seinen Wunsch seinen nächsten Angehörigen 
innerhalb weiterer 24 Stunden nach der richterlichen 
Entscheidung mitzuteilen. 

Abs. 2: Verstoß gegen Art. 
104 GG 

„Art. 19 (Richterliche Anord-
nung von Grundrechtseingrif-
fen; Rechtsgarantien bei 
Freiheitsentziehung und 
rechtliches Gehör) 
(1) Bei dringendem Verdacht 
einer strafbaren Handlung 
kann der Richter die Untersu-
chungshaft und die Haussu-
chung anordnen. Die Haus-
suchung kann auch nachträg-
lich genehmigt werden, wenn 
die Verfolgung des Täters zu 
sofortigem Handeln gezwun-
gen hat.  
(2) Über die Zulässigkeit und 
Fortdauer einer 
Freiheitsentziehung hat nur 
der Richter zu entscheiden. 
Bei jeder nicht auf richterliche 
Anordnung beruhenden 

Artikel 19 wird wie folgt neu 
gefasst: 
„(1) Die Freiheit der Person 
kann nur auf Grund eines 
förmlichen Gesetzes und nur 
unter Beachtung der darin 
vorgeschriebenen Formen 
beschränkt werden. 
(2) Über die Zulässigkeit und 
Fortdauer einer Freiheitsent-
ziehung hat nur der Richter 
zu entscheiden. Bei jeder 
nicht auf richterlicher Anord-
nung beruhenden Freiheits-
entziehung ist unverzüglich 
eine richterliche Entschei-
dung herbeizuführen. Die 
Polizei darf niemanden länger 
als bis zum Ende des Tages 
nach dem Ergreifen in eige-
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nung beruhenden Freiheits-
entziehung ist unverzüglich 
eine richterliche Entschei-
dung herbeizuführen.  
(3) Jeder Festgenommene ist 
binnen 24 Stunden seinem 
Richter zuzuführen, der ihn 
zu vernehmen, über die Ent-
lassung oder die Fortdauer 
der Freiheitsentziehung zu 
befinden und im Falle der 
Fortdauer der Freiheitsent-
ziehung bis zur endgültigen 
richterlichen Entscheidung 
von Monat zu Monat neu zu 
prüfen hat, ob weitere Haft 
gerechtfertigt ist. Der Grund 
der Verhaftung ist dem Fest-
genommenen sofort und 
seinen nächsten Angehöri-
gen oder einer Person seines 
Vertrauens innerhalb weiterer 
24 Stunden nach der richterli-
chen Entscheidung mitzutei-
len. Dem Festgenommenen 
ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 
(4) Vor Gericht hat jedermann 
Anspruch auf rechtliches 
Gehör und innerhalb einer 
angemessenen Frist ist effek-
tiver Rechtsschutz zu ge-
währleisten.“ 

nem Gewahrsam halten. Das 
Nähere regelt das Gesetz.  
(3) Jeder wegen des Ver-
dachtes einer strafbaren 
Handlung vorläufig Festge-
nommene ist spätestens am 
Tage nach der Festnahme 
dem Richter vorzuführen, der 
ihm die Gründe der Fest-
nahme mitzuteilen, ihn zu 
vernehmen und ihm Gele-
genheit zu Einwendungen zu 
geben hat. Der Richter hat 
unverzüglich entweder einen 
mit Gründen versehenen 
schriftlichen Haftbefehl zu 
erlassen oder die Freilassung 
anzuordnen.  
(4) Von jeder richterlichen 
Entscheidung über die An-
ordnung oder Fortdauer einer 
Freiheitsentziehung ist unver-
züglich ein Angehöriger des 
Festgehaltenen oder eine 
Person seines Vertrauens zu 
benachrichtigen.“ 

  (Neu): „Art. 19 a (Folterver-
bot) 
Niemand darf der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe unterworfen 
werden. Insbesondere darf 
niemand ohne seine freiwilli-
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ge Zustimmung zu medizini-
schen oder wissenschaftli-
chen Versuchen unterworfen 
werden.“ 

Art. 20 [Gesetzlicher Richter; Unschuldsvermu-
tung; Recht auf Verteidigerbestellung]  
(1) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzo-
gen werden. Ausnahme- und Sonderstrafgerichte 
sind unstatthaft.  
(2) Jeder gilt als unschuldig, bis er durch rechtskräfti-
ges Urteil eines ordentlichen Gerichts für schuldig 
befunden ist. Das Recht, sich jederzeit durch einen 
Rechtsbeistand verteidigen zu lassen, darf nicht be-
schränkt werden. 

  In Artikel 20 wird folgender 
Abs. 3 angefügt: 
„(3) Jeder Mensch hat An-
spruch auf ein faires und 
zügiges Verfahren vor einem 
unabhängigen Gericht und im 
Verfahren Anspruch auf 
rechtliches Gehör.“ 

 

Art. 21 [Freiheitsstrafe]  
(1) Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig 
befunden worden, so können ihm auf Grund der 
Strafgesetze durch richterliches Urteil die Freiheit und 
die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen oder be-
schränkt werden. Bei besonders schweren Verbre-
chen kann er zum Tode verurteilt werden.  
(2) Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat.  
(3) Alle Gefangenen sind menschlich zu behandeln. 

 
Streichung Abs. 1 S. 2 
Bemerkung: Verstoß gegen 
Verbot der Todesstrafe nach 
Art. 102 GG 

„Art. 21 (Freiheitsstrafe) 
(1) Ist jemand einer strafba-
ren Handlung für schuldig 
befunden worden, so können 
ihm aufgrund der Strafgeset-
ze durch richterliches Urteil 
die Freiheit und bürgerlichen 
Ehrenrechte entzogen oder 
beschränkt werden. 
(2) Die Strafe richtet sich 
nach der Schwere von Tat 
und Schuld. 
(3) Im Strafvollzug ist die 
Würde des Menschen zu 
achten; der Vollzug muss 
auch darauf ausgerichtet 
sein, den Strafgefangenen zu 
befähigen, künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu führen.“ 

 
Art. 21 Abs. 1 S. 2 
streichen 
(Begründung: Die Todesstra-
fe ist nach Art. 102 GG abge-
schafft.) 
Folgeänderung: 
Art. 109 Abs. 1 S. 2 
streichen 

 
Abs. 1 S. 2 entfällt 

Art. 23 [Freiheitsentziehung bei geistiger oder 
körperlicher Krankheit]  
Gefährdet ein geistig oder körperlich Kranker durch 
seinen Zustand seine Mitmenschen erheblich, so 
kann er in eine Anstalt eingewiesen werden. Er hat 
das Recht, gegen diese Maßnahme den Richter an-
zurufen. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 

 „Art. 23 (Freiheitsentziehung 
bei geistiger oder körperlicher 
Krankheit) 
Gefährdet ein geistig oder 
körperlich Kranker durch 
seinen Zustand sich oder 
seine Mitmenschen erheblich, 

Artikel 23 wird wie folgt geän-
dert: 
„Eine Person, bei der auf 
Grund einer psychischen 
Krankheit oder geistigen oder 
seelischen Behinderung die 
Gefahr besteht, dass sie sich 

„Gefährdet ein geistig oder 
körperlich Kranker durch 
seinen Zustand seine Mit-
menschen erheblich, so 
kann er durch Entscheidung 
eines Richters in eine Anstalt 
eingewiesen werden. Er hat 
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so kann auf richterlichen 
Beschluss die Freizügigkeit 
eingeschränkt werden. Er hat 
das Recht, gegen diese 
Maßnahme den Richter an-
zurufen. Das Nähere be-
stimmt das Gesetz.“ 

selbst oder einen Dritten tötet 
oder erheblichen gesundheit-
lichen Schaden zufügt, kann 
durch richterliche Entschei-
dung in ein Krankenhaus 
oder eine vergleichbare Ein-
richtung eingewiesen werden. 
Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Einweisung durch die 
zuständige Polizei- oder Ord-
nungsbehörde erfolgen. In 
diesem Falle ist die richterli-
che Entscheidung unverzüg-
lich nachzuholen. Das Nähe-
re bestimmt das Gesetz.“ 

das Recht, den Richter anzu-
rufen, wenn die Entschei-
dung zur Abwehr einer er-
heblichen, unmittelbar dro-
henden Gefahr von einer 
anderen Stelle vorgenom-
men wurde.“ 

Art. 24 [Sonstige Beschränkungen der persönli-
chen Freiheit]  
Sonstige Beschränkungen der persönlichen Freiheit 
sind nur im Rahmen der Gesetze und nur insoweit 
zulässig, als sie nötig sind, um das Erscheinen Gela-
dener vor Gericht, die Zeugnispflicht, die gerichtliche 
Sitzungspolizei, die Vollstreckung gerichtlicher Urteile 
und den Vollzug gesetzmäßiger Verwaltungsanord-
nungen zu sichern. 

    

IIa. Staatziel Umweltschutz 

Art. 26a [Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen]  
Die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen 
stehen unter dem Schutz des Staates und der Ge-
meinden. 

 „Art. 26a [Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen und 
Verbraucherschutz] 
(1) Die natürlichen Lebens-
grundlagen stehen unter dem 
Schutz des Staates und der 
Gemeinden. Ein hohes Um-
weltschutz- und Verbraucher-
schutzniveau sowie eine 
Verbesserung der Umwelt-
qualität sind nach dem 
Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung sicherzustellen. 
(2) Tier und Pflanze sind als 
Lebewesen zu achten. Art 

Artikel 26 a wird wie folgt neu 
gefasst: 
„Die natürlichen Lebens-
grundlagen und die Tiere 
stehen unter dem Schutz des 
Staates und der Gemeinden.“ 
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und artgerechter Lebensraum 
sind zu erhalten und zu 
schützen. 
(3) die Verbandsklage ist 
zulässig. Anerkannte Ver-
bände haben das Recht auf 
Beteiligung an Verwaltungs-
verfahren, die ihre Angele-
genheiten betreffen. Das 
Nähere regelt ein Gesetz.“ 

III. Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten 

Art 29 [Einheitliches Arbeitsrecht, Tarifsystem, 
Schlichtungswesen, Arbeitskampf]  
(1) Für alle Angestellten, Arbeiter und Beamten ist ein 
einheitliches Arbeitsrecht zu schaffen.  
(2) Im Rahmen dieses Arbeitsrechts können Gesamt-
vereinbarungen nur zwischen den Gewerkschaften 
und den Unternehmungen oder ihren Vertretungen 
abgeschlossen werden. Sie schaffen verbindliches 
Recht, das grundsätzlich nur zugunsten der Arbeit-
nehmer abbedungen werden kann.  
(3) Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt.  
(4) Das Streikrecht wird anerkannt, wenn die Ge-
werkschaften den Streik erklären.  
(5) Die Aussperrung ist rechtswidrig. 

 
 
Streichung Abs. 1 
 
Abs. 2 wird redaktionell an-
gepasst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streichung Abs. 5 
Bemerkung: Abs. 1 verstößt 
gegen Art. 33 V GG. Es ist 
nicht möglich, das Recht der 
Beamten und das Recht der 
Arbeiter gleich zu regeln. 
Das Aussperrungsverbot ist 
nichtig, da Verstoß gegen Art. 
9 GG 

  „(1) Die für Angestellte, Ar-
beiter und Beamte geltenden 
Rechtsvorschriften sind zu 
vereinheitlichen. 
(2) Die Ausübung hoheitli-
cher Befugnisse ist in der 
Regel Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes zu 
übertragen. 
(3) Im Rahmen der für Ange-
stellte, Arbeiter und Beamte 
geltenden Rechtsvorschriften 
können Vereinbarungen 
zwischen den Tarifvertrags-
parteien den betrieblichen 
Arbeitnehmervertretungen 
und den Arbeitgebern abge-
schlossen werden. 
(4) Das Schlichtungswesen 
wird gesetzlich geregelt. 
(5) Das Streikrecht und das 
Recht der Aussperrung wer-
den im Rahmen der Gesetze 
anerkannt.“ 

Art. 30 [ Arbeitsbedingungen; Mutterschutz; Ver-
bot der Kinderarbeit]  
(1) Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen 
sein, daß sie die Gesundheit, die Würde, das Famili-
enleben und die kulturellen Ansprüche des Arbeit-

  Abs. 2 wird wie folgt neu 
gefasst: 
„(2) Das Land schafft Einrich-
tungen zum Schutze von 
Kindern und den sie betreu-

„(1) Die Arbeitszeit und die 
Arbeitsbedingungen müssen 
…“ 
„(2) Das Gesetz schafft Ein-
richtungen zur Förderung 
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nehmers sichern; insbesondere dürfen sie die leibli-
che, geistige und sittliche Entwicklung der Jugendli-
chen nicht gefährden.  
(2) Das Gesetz schafft Einrichtungen zum Schutze 
der Mütter und Kinder, und es schafft die Gewähr, 
daß die Frau ihre Aufgaben als Bürgerin und Schaf-
fende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter verein-
baren kann.  
(3) Kinderarbeit ist verboten. 

enden Eltern und wirkt auf die 
Vereinbarkeit von Erwerbstä-
tigkeit und Familienleben hin. 
Dafür sind insbesondere 
Maßnahmen zulässig, die 
dem Ausgleich tatsächlicher 
ungleicher  Belastungen die-
nen, welche aus dem Zu-
sammentreffen von Erwerbs-
tätigkeit und Familienleben 
folgen.“ 

und zum Schutze der Mütter 
und Kinder.“ 

Art. 31 [Arbeitszeit]  
Der Achtstundentag ist die gesetzliche Regel. Sonn-
tage und gesetzliche Feiertage sind arbeitsfrei. Aus-
nahmen können durch Gesetz oder Gesamtvereinba-
rung zugelassen werden, wenn sie der Allgemeinheit 
dienen. 

   S. 1 dieser Vorschrift entfällt! 
An die Stelle des Wortes 
„Gesamtvereinbarung“ in S. 
3 tritt das Wort „Vereinba-
rung“. 

Art. 33 [Arbeitsentgelt]  
Das Arbeitsentgelt muß der Leistung entsprechen 
und zum Lebensbedarf für den Arbeitenden und sei-
ne Unterhaltsberechtigten ausreichen. Die Frau und 
der Jugendliche haben für gleiche Tätigkeit und glei-
che Leistung Anspruch auf gleichen Lohn. Das Ar-
beitsentgelt für die in die Arbeitszeit fallenden Feier-
tage wird weiter gezahlt. 

   S. 2: „Männer und Frauen 
haben bei gleichwertiger 
Arbeit Anspruch auf gleiche 
Vergütung.“ 
Als S. 4 wird angefügt: „Aus-
zubildenden, Schwangeren, 
Alleinerziehenden, Kranken, 
Menschen mit Behinderun-
gen und älteren Arbeitneh-
mern gebührt besonderer 
Kündigungsschutz.“ 

Art. 34 [Bezahlter Urlaub]  
Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen bezahl-
ten Urlaub von mindestens 12 Arbeitstagen im Jahr. 
Näheres bestimmt das Gesetz. 

   „Jeder Arbeitnehmer hat 
Anspruch auf einen bezahl-
ten Urlaub nach Maßgabe 
der gesetzlichen, tariflichen 
und vertraglichen Regelun-
gen.“ 

Art. 35 [Sozialversicherung; Gesundheitswesen]  
(1) Es ist eine das gesamte Volk verbindende Sozial-
versicherung zu schaffen. Sie ist sinnvoll aufzubauen. 
Die Selbstverwaltung der Versicherten wird aner-
kannt. Ihre Organe werden in allgemeiner, gleicher, 
freier und geheimer Wahl gewählt. Das Nähere be-
stimmt das Gesetz.  

  Art. 35 Abs. 1 und 2 
streichen 
Begründung: 
Die Sozialversicherung unter-
liegt zwar nach Art. 74 Abs. 1 
Nr. 12 GG der konkurrieren-
den Gesetzgebung. Insbe-

Text des Art. 35 wird ersetzt 
durch: 
„Jeder Arbeitnehmer hat 
Anspruch auf einen bezahl-
ten Urlaub nach Maßgabe 
der gesetzlichen, tariflichen 
und vertraglichen Regelun-
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(2) Die Sozialversicherung hat die Aufgabe, den Ge-
sundheitszustand des Volkes, auch durch vorbeu-
gende Maßnahmen, zu heben, Kranken, Schwange-
ren und Wöchnerinnen jede erforderliche Hilfe zu 
leisten und eine ausreichende Versorgung für Er-
werbsbeschränkte, Erwerbsunfähige und Hinterblie-
bene sowie im Alter zu sichern.  
(3) Die Ordnung des Gesundheitswesens ist Sache 
des Staates. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 

sondere die „Verfassung“ der 
Sozialversicherung ist aller-
dings im SGB IV geregelt und 
es gibt keine Anhaltspunkte 
dafür, dass eine bundesge-
setzliche Regelung wegfallen 
und Raum für Landesrege-
lungen schaffen würde. Die in 
Art. 35 HV enthaltene Ver-
pflichtung zur Schaffung einer 
Sozialversicherung ist daher 
überflüssig. 

gen.“ 

Art. 37 [Betriebsvertretungen]  
(1) Angestellte, Arbeiter und Beamte in allen Betrie-
ben und Behörden erhalten unter Mitwirkung der 
Gewerkschaften gemeinsame Betriebsvertretungen, 
die in allgemeiner, gleicher, freier, geheimer und un-
mittelbarer Wahl von den Arbeitnehmern zu wählen 
sind.  
(2) Die Betriebsvertretungen sind dazu berufen, im 
Benehmen mit den Gewerkschaften gleichberechtigt 
mit den Unternehmern in sozialen, personellen und 
wirtschaftlichen Fragen des Betriebes mitzubestim-
men.  
(3) Das Nähere regelt das Gesetz. 

    
„(1) Angestellte, Arbeiter und 
Beamte in allen Betrieben 
bilden gemeinsame Be-
triebs-vertretungen …“ 
(2) … „im Benehmen mit den 
Gewerkschaften gleichbe-
rechtigt“ wird gestrichen. 

Art. 38 [Wirtschaftsordnung]  
(1) Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem 
Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung sei-
nes Bedarfs zu dienen. Zu diesem Zweck hat das 
Gesetz die Maßnahmen anzuordnen, die erforderlich 
sind, um die Erzeugung, Herstellung und Verteilung 
sinnvoll zu lenken und jedermann einen gerechten 
Anteil an dem wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu 
sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen.  
(2) Im Rahmen der hierdurch gezogenen Grenzen ist 
die wirtschaftliche Betätigung frei.  
(3) Die Gewerkschaften und die Vertreter der Unter-
nehmen haben gleiches Mitbestimmungsrecht in den 
vom Staat mit der Durchführung seiner Lenkungs-
maßnahmen beauftragten Organen. 

Vollständige Neuformulierung 
„Die soziale Marktwirtschaft 
ist die Grundlage der Wirt-
schaftsordnung. Sie hat die 
Aufgabe, dem Wohle des 
ganzen Volkes und der Be-
friedigung seines Bedarfs zu 
dienen.“ 
Bemerkung: Da GG keine 
Wirtschaftsordnung fest-
schreibt, wäre Hessen eines 
der ersten Bundesländer, das 
sich in der Verfassung zur 
sozialen Marktwirtschaft be-
kennt. 
Streichung Abs. 1 S 2 (alt) 

  Text des Art. 38 wird ersetzt 
durch folgende Formulie-
rung: 
„Die wirtschaftliche Betäti-
gung ist frei im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ord-
nung. Sie ist den Grundsät-
zen einer sozial gerechten 
und am Schutz der natürli-
chen Umwelt ausgerichteten 
marktwirtschaftlichen Ord-
nung verpflichtet.“ 
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Bemerkung: Planwirtschaft 
Folgestreichung Abs. 2 
Folgestreichung Abs. 3 
Bemerkung: Es gibt keine 
Lenkungsorgane. 

Art. 39 [Mißbrauch wirtschaftlicher Macht; Sozia-
lisierung]  
(1) Jeder Mißbrauch der wirtschaftlichen Freiheit – 
insbesondere zu monopolistischer Machtzusammen-
ballung und zu politischer Macht – ist untersagt.  
(2) Vermögen, das die Gefahr solchen Mißbrauchs 
wirtschaftlicher Freiheit in sich birgt, ist auf Grund 
gesetzlicher Bestimmungen in Gemeineigentum zu 
überführen. Soweit die Überführung in Gemeineigen-
tum wirtschaftlich nicht zweckmäßig ist, muß dieses 
Vermögen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen 
unter Staatsaufsicht gestellt oder durch vom Staate 
bestellte Organe verwaltet werden.  
(3) Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet 
das Gesetz.  
(4) Die Entschädigung für das in Gemeineigentum 
überführte Vermögen wird durch das Gesetz nach 
sozialen Gesichtspunkten geregelt. Bei festgestelltem 
Mißbrauch wirtschaftlicher Macht ist in der Regel die 
Entschädigung zu versagen. 

Streichung Abs. 2 bis 4 
Bemerkung: Abs. 2 verstößt 
gegen Art. 15 GG.   
Abs. 3 ist nichtig aufgrund 
von Art. 72 Abs. 1 GG.  
Abs. 4 ist nichtig wegen Art. 
14 Abs. 3 S. 3 und Art. 15 S. 
2 GG 

 Artikel 39 Abs. 2 wird wie folgt 
neu gefasst: 
„Grund und Boden, Natur-
schätze und Produktionsmit-
tel können zum Wohle der 
Allgemeinheit durch ein Ge-
setz, das Art und Ausmaß der 
Entschädigung regelt, in Ge-
meineigentum oder in andere 
Eigentumsformen zum Wohl 
der Allgemeinheit überführt 
werden. Für die Entschädi-
gung gilt Art. ... entsprechend 
[Verweis auf Entschädigungs-
regelung bei der Enteignung, 
derzeit Art. 45 II 3 a.E.]“ 
Die Absätze 3 und 4 werden 
gestrichen. 

Text des Art. 39 wird ersetzt 
durch folgende Formulie-
rung: 
„Das Land ist verpflichtet, im 
Rahmen seiner Möglichkei-
ten den Missbrauch wirt-
schaftlicher Machtstellung zu 
verhüten.“ 

Art. 40 [Gemeineigentum]  
Gemeineigentum ist Eigentum des Volkes. Die Ver-
fügung über dieses Eigentum und seine Verwaltung 
soll nach näherer gesetzlicher Bestimmung solchen 
Rechtsträgern zustehen, welche die Gewähr dafür 
bieten, daß das Eigentum ausschließlich zum Wohle 
des ganzen Volkes dient und Machtzusammenbal-
lungen vermieden werden.   

   Vorschrift wird gestrichen 

Art. 41 [Sozialisierte Unternehmen]  
(1) Mit Inkrafttreten dieser Verfassung werden 
1. in Gemeineigentum überführt: der Bergbau (Koh-
len, Kali, Erze), die Betriebe der Eisen- und Stahler-
zeugung, die Betriebe der Energiewirtschaft und das 
an Schienen oder Oberleitungen gebundene Ver-
kehrswesen; 2. vom Staate beaufsichtigt oder verwal-
tet: die Großbanken und Versicherungsunternehmen 

Streichung 
Verstoß gegen Art. 14 GG 

 Den gesamten Art. 
streichen 
Begründung: 
Die Vorschrift wurde nie in die 
Tat umgesetzt und ist unter 
der Geltung des GG auch 
nicht mehr zulässig, weil sie 
gegen die Freiheitsrechte des 

Vorschrift wird gestrichen 
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und diejenigen in Ziffer 1 genannten Betriebe, deren 
Sitz nicht in Hessen liegt.  
(2)Das Nähere bestimmt das Gesetz.  
(3) Wer Eigentümer eines danach in Gemeineigen-
tum überführten Betriebes oder mit seiner Leitung 
betraut ist, hat ihn als Treuhänder des Landes bis 
zum Erlaß von Ausführungsgesetzen weiterzuführen. 

GG verstößt. 

Art. 42 [Bodenreform]  
(1) Nach Maßgabe besonderer Gesetze ist der Groß-
grundbesitz, der nach geschichtlicher Erfahrung die 
Gefahr politischen Mißbrauchs oder der Begünsti-
gung militärischer Bestrebungen in sich birgt, im 
Rahmen einer Bodenreform einzuziehen.  
(2) Aufgabe der Bodenreform ist vor allem, den land- 
und forstwirtschaftlichen Boden zu erhalten und zu 
vermehren und seine Leistung zu steigern, Bauern 
anzusiedeln und gesunde Wohnstätten, Kleinsiedler-
stellen und Kleingärten zu schaffen.  
(3) Streubesitz ist durch Umlegung leistungsfähiger 
zu machen.  
(4) Grundbesitz, den sein Eigentümer einer ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung entzieht, kann nach 
näherer gesetzlicher Bestimmung eingezogen wer-
den.  
(5) Für die Entschädigung des seitherigen Eigentü-
mers gilt der Artikel 39 Absatz 4 entsprechend. 

Streichung 
Verstoß gegen Art. 74  Nr. 
14, 18 und Art. 14 GG 

 Art. 42 streichen 
Begründung: 
Die Vorschrift ist teils   über-
holt, teils widerspricht sie den 
Regelungen des GG. Sie ist 
jedenfalls verzichtbar. 

Vorschrift wird gestrichen 

Art. 43 [Förderung von Klein- und Mittelbetrieben] 
(1) Selbständige Klein- und Mittelbetriebe in Landwirt-
schaft, Gewerbe, Handwerk und Handel sind durch 
Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und be-
sonders vor Überlastung und Aufsaugung zu schüt-
zen.  
(2) Zu diesem Zweck ist die genossenschaftliche 
Selbsthilfe auszubauen. 

   „Selbständige Klein- und 
Mittelbetriebe des produzie-
renden Gewerbes, der 
Landwirtschaft, der 
Dienstleistungen, des 
Handwerks und des Handels 
sind als Träger eines 
ausgewogenen 
Wirtschaftslebens zu för-
dern.“  
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IV. Staat, Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 

Art. 50 [Verhältnis von Staat und Kirche]  
(1) Es ist Aufgabe von Gesetz oder Vereinbarung, die 
staatlichen und kirchlichen Bereiche klar gegeneinan-
der abzugrenzen.  
(2) Die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften haben sich, wie der Staat, jeder Einmi-
schung in die Angelegenheiten des anderen Teils zu 
enthalten. 

   „Es ist Aufgabe von Gesetz 
oder Vereinbarung, die staat-
lichen und kirchlichen Berei-
che klar gegeneinander 
abzugrenzen. Meinungsver-
schiedenheiten werden auf 
freundschaftliche Weise 
beigelegt. Die Kirchen, Reli-
gions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften neh-
men an der öffentlichen Wil-
lensbildung teil. Sie haben 
sich jedoch, wie der Staat, 
jeder Einmischung in die 
Angelegenheiten des ande-
ren Teiles zu enthalten.“ 

Art. 52 [Staatsleistungen]  
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln 
beruhenden Staatsleistungen an die Kirchen, Religi-
ons- und Weltanschauungsgemeinschaften werden 
im Wege der Gesetzgebung abgelöst. 

   Erörterungsbedürftig: 
entspricht Art. 138 WRV 

V. Erziehung, Bildung, Denkmalschutz und Sport 

  „Art. 55 a (Recht auf Bildung. 
Aus- und Fortbildung) 
(1) Jeder Mensch hat das 
Recht auf Bildung, berufliche 
Ausbildung, Weiter- und Fort-
bildung, unabhängig von 
seiner wirtschaftlichen und 
sozialen Lage und seiner 
politischen und weltanschau-
lichen Überzeugung. 
(2) Das Land ist verpflichtet, 
öffentliche Bildungseinrich-
tungen zu schaffen und vor-
zuhalten sowie alle Bega-
bungen zu fördern.“ 
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Art. 56 [Schulwesen]  
(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das Schulwe-
sen ist Sache des Staates. Die Schulaufsicht wird 
hauptamtlich durch Fachkräfte ausgeübt.  
(2) An allen hessischen Schulen werden die Kinder 
aller religiösen Bekenntnisse und Weltanschauungen 
in der Regel gemeinsam erzogen (Gemeinschafts-
schule).  
(3) Grundsatz eines jeden Unterrichts muß die Duld-
samkeit sein. Der Lehrer hat in jedem Fach auf die 
religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller 
Schüler Rücksicht zu nehmen und die religiösen und 
weltanschaulichen Auffassungen sachlich darzule-
gen.  
(4) Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur 
sittlichen Persönlichkeit zu bilden, seine berufliche 
Tüchtigkeit und die politische Verantwortung vorzube-
reiten zum selbständigen und verantwortlichen Dienst 
am Volk und der Menschheit durch Ehrfurcht und 
Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlich-
keit und Wahrhaftigkeit.  
(5) Der Geschichtsunterricht muß auf getreue, unver-
fälschte Darstellung der Vergangenheit gerichtet sein. 
Dabei sind in den Vordergrund zu stellen die großen 
Wohltäter der Menschheit, die Entwicklung von Staat, 
Wirtschaft, Zivilisation und Kultur, nicht aber Feldher-
ren, Kriege und Schlachten. Nicht zu dulden sind 
Auffassungen, welche die Grundlagen des demokra-
tischen Staates gefährden.  
(6) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, die 
Gestaltung des Unterrichtswesens mitzubestimmen, 
soweit die Grundsätze der Absätze 2 bis 5 nicht ver-
letzt werden.  
(7) Das Nähere regelt das Gesetz. Es muß Vorkeh-
rungen dagegen treffen, daß in der Schule die religiö-
sen und weltanschaulichen Grundsätze verletzt wer-
den, nach denen die Erziehungsberechtigten ihre 
Kinder erzogen haben wollen. 

   Die Vorschrift wird komplett 
ersetzt durch folgende For-
mulierung: 
„Erziehung und Bildung ha-
ben die Aufgabe, die Ent-
wicklung der Persönlichkeit, 
selbständiges Denken und 
Handeln, Achtung vor der 
Würde, dem Glauben und 
den Überzeugungen ande-
rer, Anerkennung der Demo-
kratie und Freiheit, den Wil-
len zu sozialer Gerechtigkeit, 
die Friedfertigkeit und Solida-
rität im Zusammenleben der 
Kulturen und Völker und die 
Verantwortung für Natur und 
Umwelt zu fördern.“ 

Art. 57 [Religionsunterricht]  
(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. 
Der Lehrer ist im Religionsunterricht unbeschadet des 

   Erörterungsbedürftig: 
Religionsunterricht 



Anlage 1 

staatlichen Aufsichtsrechts an die Lehren und die 
Ordnungen seiner Kirche oder Religionsgemeinschaft 
gebunden.  
(2) Diese Bestimmungen sind sinngemäß auf die 
Weltanschauungsgemeinschaften anzuwenden. 
Art. 58 [Teilnahme am Religionsunterricht]  
Über die Teilnahme des Kindes am Religionsunter-
richt bestimmt der Erziehungsberechtigte. Kein Lehrer 
kann verpflichtet oder gehindert werden, Religionsun-
terricht zu erteilen. 

   Erörterungsbedürftig: 
Teilnahme am Religions-
Unterricht 

Art. 59 [Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit; 
Zugang zu Schulen und Hochschulen]  
(1) In allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und 
Hochschulen ist der Unterricht unentgeltlich. Unent-
geltlich sind auch die Lernmittel mit Ausnahme der an 
den Hochschulen gebrauchten. Das Gesetz muß 
vorsehen, daß für begabte Kinder sozial Schwächer-
gestellter Erziehungsbeihilfen zu leisten sind. Es kann 
anordnen, daß ein angemessenes Schulgeld zu zah-
len ist, wenn die wirtschaftliche Lage des Schülers, 
seiner Eltern oder der sonst Unterhaltspflichtigen es 
gestattet.  
(2) Der Zugang zu den Mittel-, höheren und Hoch-
schulen ist nur von der Eignung des Schülers abhän-
gig zu machen. 

   Abs. 1 S. 1 wird wie folgt 
ersetzt: 
„In allen öffentlichen Grund-, 
Mittel- und höheren Schulen 
ist der Unterricht unentgelt-
lich.“ 

Art. 60 [Hochschulen]  
(1) Die Universitäten und staatlichen Hochschulen 
genießen den Schutz des Staates und stehen unter 
seiner Aufsicht. Sie haben das Recht der Selbstver-
waltung, an der die Studenten zu beteiligen sind.  
(2) Die theologischen Fakultäten an den Universitäten 
bleiben bestehen. Vor der Berufung ihrer Dozenten 
sind die Kirchen zu hören. 
(3) Die kirchlichen theologischen Bildungsanstalten 
werden anerkannt. 

   „(2) Theologische Fachbe-
reiche an den Universitäten 
bleiben bestehen, soweit 
nicht das Land im Einver-
nehmen mit den beteiligten 
Kirchen anders entscheidet. 
Die Berufung ihrer Dozenten 
geschieht im Einvernehmen 
mit den beteiligten Kirchen. 
Die kirchlichen theologischen 
Bildungsanstalten werden 
anerkannt.“ 

Art. 62 [Denkmal- und Landschaftsschutz]  
Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und Kultur 
sowie die Landschaft genießen den Schutz und die 
Pflege des Staates und der Gemeinden. Sie wachen 

   „Das Land fördert die Entfal-
tung eines vielfältigen kultu-
rellen Lebens. Der Zugang 
zu öffentlichen Kulturgütern 
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im Rahmen besonderer Gesetze über die künstleri-
sche Gestaltung beim Wiederaufbau der deutschen 
Städte, Dörfer und Siedlungen. 

soll allen offen stehen. Die 
Denkmäler der Kunst, der 
Geschichte und der Kultur 
sowie die Landschaft genie-
ßen den Schutz und die 
Pflege des Staates und der 
Gemeinden.“ 

Art. 62a [Sport] 
Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des 
Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände. 

 „Art. 62 a (Sport, Kultur, 
Kunst und Brauchtum) 
(1) Der Sport genießt den 
Schutz und die Pflege des 
Staates, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände. 
(2) Entsprechendes gilt für 
Kultur, Kunst und Brauch-
tum.“ 

Artikel 62 a wird wie folgt neu 
gefasst: 
„Kultur, Kunst und Sport 
genießen den Schutz und die 
Pflege des Staates, der Ge-
meinden und Gemeindever-
bände.“ 

 

Art. 63 [Grundrechtsbeschränkungen; Zitierge-
bot]  
(1) Soweit diese Verfassung die Beschränkung eines 
der vorstehenden Grundrechte durch Gesetz zuläßt 
oder die nähere Ausgestaltung einem Gesetz vorbe-
hält, muß das Grundrecht als solches unangetastet 
bleiben.  
(2) Gesetz im Sinne solcher grundrechtlichen Vor-
schriften ist nur eine vom Volk oder von der Volksver-
tretung beschlossene allgemeinverbindliche Anord-
nung, die ausdrücklich Bestimmungen über die Be-
schränkungen oder Ausgestaltung des Grundrechts 
enthält. Verordnungen, Hinweise im Gesetzestext auf 
ältere Regelungen sowie durch Auslegung allgemei-
ner gesetzlicher Ermächtigungen gewonnene Be-
stimmungen genügen diesen Erfordernissen nicht. 

  In Artikel 63 wird folgender 
Absatz 3 angefügt: 
„(3) Die Grundrechte gelten 
auch für juristische Personen 
mit Sitz innerhalb der Europä-
ischen Union, soweit sie ih-
rem Wesen nach auf diese 
anwendbar sind.“ 
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Zweiter Hauptteil: Aufbau des Landes 
 
 
I. Das Land Hessen 
 
Art. 64 [Bundesstaatlichkeit]  
Hessen ist ein Glied der deutschen Republik.  

  Art. 64 wird wie folgt neu 
gefasst: „Hessen ist ein Land 
der Bundesrepublik Deutsch-
land und als solches Teil der 
Europäischen Union.“ 
Änderungsziel: Hessen ist ein 
Land der Bundesrepublik 
Deutschland; Europabezug 
aufnehmen 

„Hessen ist ein Land der 
Bundesrepublik Deutsch-
land. Es bekennt sich zu 
einem geeinten Europa und 
setzt sich im Rahmen des 
Grundgesetzes für dessen 
Verwirklichung ein.“ 

Art. 64aa Ergänzung um „Art. 64a: 
(1) Hessen ist getreu dem Sub-
sidiaritätsprinzip von unten 
nach oben aufgebaut. 
(2) Der Staat anerkennt und 
fördert die Eigenverantwortung 
und Eigeninitiative der gesell-
schaftlichen Kräfte zugunsten 
des Gemeinwohls und nimmt 
Aufgaben nur wahr, soweit dies 
das Gemeinwohl erfordert.“ 
Bemerkung: Aufnahme des 
Subsidiaritätsprinzips 

   

Art. 65 [Staatsform]  
Hessen ist eine demokratische und parlamentarische 
Republik.  

  Art. 65 wird wie folgt neu 
gefasst: 
„Hessen ist eine demokrati-
sche und parlamentarische 
Republik, rechtsstaatlichen 
und sozialen Grundsätzen 
verpflichtet.“ 
Änderungsziel: Aufnehmen: 
Rechtsstaatsprinzip, Sozial-
staatsprinzip 
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III. Die Staatsgewalt 

Art. 74 [Ausschluß vom Stimmrecht]  
Vom Stimmrecht ist ausgeschlossen:  
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormund-
schaft oder wegen geistiger Gebrechen unter Pfleg-
schaft steht;  
2. wer nicht im Vollbesitz der staatsbürgerlichen 
Rechte ist. 

  Art. 74 wird wie folgt neu 
gefasst: „Das Gesetz be-
stimmt, wer wegen Bestel-
lung eines Betreuers oder 
aufgrund richterlicher 
Entscheidung vom 
Stimmrecht ausgeschlossen 
ist.“ Änderungsziel:  
Anpassen an neue Rechtsla-
ge durch das Betreuungs-
recht (vom Stimmrecht aus-
geschlossen, wenn Betreuer 
für alle Angelegenheiten 
bestellt) 

 

 
IV. Der Landtag 
 
  „Art. 74 a [Aufgabe des Land-

tags] 
Der Landtag übt die gesetz-
gebende Gewalt aus, über-
wacht die Ausübung der 
vollziehenden Gewalt nach 
Maßgabe dieser Verfassung 
und ist Stätte der politischen 
Willensbildung.“ 

Nach Art. 74 wird folgender 
Art. 74 a eingefügt: 
„(1) Der Landtag übt die ge-
setzgebende Gewalt aus, 
überwacht die Ausübung der 
vollziehenden Gewalt nach 
Maßgabe dieser Verfassung 
und ist Stätte der politischen 
Willensbildung. 
(2) Parlamentarische Opposi-
tion ist wesentlicher Bestand-
teil der parlamentarischen 
Demokratie. Die Landesre-
gierung nicht tragende Teile 
des Landtags haben das 
Recht auf Chancengleichheit 
in Landtag und Öffentlichkeit 
sowie Anspruch auf eine zur 
Erfüllung ihrer besonderen 
Aufgaben erforderliche Aus-
stattung.“ 
Änderungsziel:  
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Funktionsnorm Landtag und 
Oppositionsnorm 
Übernehmen von „EK Künfti-
ge Aufgaben des LT“ 

  „Art. 74 b [Mitwirkung des 
Landtags in Europaangele-
genheiten] 
(1) Die Landesregierung 
unterrichtet zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt den Landtag 
über alle Vorhaben im Rah-
men der Europäischen Union, 
die für das Land von heraus-
ragender politischer Bedeu-
tung sind und wesentliche 
Interessen des Landes unmit-
telbar berühren, und gibt ihm 
Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Sie berücksichtigt die 
Stellungnahme des Landta-
ges. 
(2) Bei Vorhaben, die Ge-
setzgebungszuständigkeiten 
der Länder wesentlich berüh-
ren, berücksichtigt die Lan-
desregierung maßgeblich die 
Stellungnahme des Land-
tags. Entsprechendes gilt bei 
der Übertragung von Hoheits-
rechten der Länder auf die 
Europäische Union. 
(3) Einzelheiten der Unter-
richtung und Beteiligung des 
Landtages bleiben einer Ver-
einbarung zwischen der Lan-
desregierung und dem Land-
tag vorbehalten.“ 

  

  „Art. 74 c [Mitwirkung des 
Landtags in Bundesratsange-
legenheiten] 
(1) Die Landesregierung 
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unterrichtet zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt den Landtag 
über alle Vorhaben im Bun-
desrat, die für das Land von 
herausragender politischer 
Bedeutung sind und wesent-
liche Interessen des Landes 
unmittelbar berühren, und 
gibt ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Sie berück-
sichtigt die Stellungnahme 
des Landtages. 
(2) Einzelheiten der Unterrich-
tung und Beteiligung des 
Landtages bleiben einer Ver-
einbarung zwischen der Lan-
desregierung und dem Land-
tag vorbehalten.“ 

  „Art. 74 d [Mitwirkung des 
Landtags in länderübergrei-
fenden Angelegenheiten] 
(1) Die Landesregierung 
unterrichtet zum frühest-
möglichen Zeitpunkt den 
Landtag über alle geplanten 
Abschlüsse von Staatsverträ-
gen und Verwaltungsab-
kommen, über Ministerpräsi-
denten- und Fachminister-
konferenzen und deren 
nachgeordneten und vorbe-
reitenden Gremien, die für 
das Land von herausragen-
der politischer Bedeutung 
sind und wesentliche Interes-
sen des Landes unmittelbar 
berühren, und gibt ihm Gele-
genheit zur Stellungnahme. 
Sie berücksichtigt die Stel-
lungnahme des Landtages. 
(2) Einzelheiten der Unterrich-
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tung und Beteiligung des 
Landtages bleiben einer Ver-
einbarung zwischen der Lan-
desregierung und dem Land-
tag vorbehalten.“ 

  „Art. 74 e [Mitwirkungsrechte 
des Landtags im Zusam-
menhang mit Neuen Steue-
rungsmodellen] 
Im Rahmen der Bestimmung 
eines Art. 74 e erscheint es 
erforderlich, dass für den 
Landtag auch Mitwirkungs-
rechte im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Neu-
en Steuerungsmodells in der 
Verfassung festgeschrieben 
werden.“ 

  

Art. 75 [Zusammensetzung; Wählbarkeit; 5%-
Klausel]  
(1) Der Landtag besteht aus den vom Volke gewähl-
ten Abgeordneten.  
(2) Wählbar sind die Stimmberechtigten, die das ein-
undzwanzigste Lebensjahr vollendet haben.  
(3) Das Nähere bestimmt das Wahlgesetz. Verlangt 
es neben anderen Erfordernissen, daß eine Wähler-
gruppe eine Mindestzahl von Stimmen aufweist, um 
im Landtag vertreten zu sein, so darf die Mindestzahl 
nicht höher sein als fünf vom Hundert der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. 

  In Abs. 2 wird das Wort „ein-
undzwanzigste“ ersetzt durch 
„achtzehnte“. 
Änderungsziel: Anpassung 
des passiven Wahlrechts an 
das aktive 

„(2) Wählbar sind die gemäß 
Art. 73 Abs. 1 Stimmberech-
tigten.“ 

Art. 76 [Freie Mandatsausübung]  
(1) Jedermann ist die Möglichkeit zu sichern, in den 
Landtag gewählt zu werden und sein Mandat unge-
hindert und ohne Nachteil auszuüben.  
(2) Das Nähere regelt das Gesetz. 

    

Art. 77 [Stellung der Abgeordneten]  
Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes.  

 „Art. 77 [Stellung der Abgeord-
neten, Auskunft, Aktenvorlage 
und Zugang zu öffentlichen 
Einrichtungen] 
(1) Die Abgeordneten sind 

Art. 77 wird wie folgt neu 
gefasst:  
„Die Abgeordneten sind Ver-
treter des ganzen Volkes. Sie 
sind an Aufträge und Wei-
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Vertreter des ganzen Volkes. 
(2) Anfragen von Mitgliedern 
des Landtages hat die Landes-
regierung im Landtag und in 
den Ausschüssen nach bes-
tem Wissen unverzüglich und 
vollständig zu beantworten. 
(3) Die Landesregierung hat, 
wenn es ein einzelner Abge-
ordneter des Landtages ver-
langt, zum Gegenstand einer 
Ausschusssitzung Akten un-
verzüglich und vollständig 
vorzulegen und Zugang zu 
öffentlichen Einrichtungen zu 
gewähren. Für Akten und Ein-
richtungen, die nicht in der 
Hand des Landes sind, gilt 
dies, soweit das Land die Vor-
lage oder den Zugang verlan-
gen kann.“ 

sungen nicht gebunden und 
dürfen von niemandem ge-
zwungen werden, gegen ihr 
Gewissen zu handeln.“ 
Änderungsziel: Abgeordne-
tenfreiheiten verankern 

  „Art. 77 a [Fraktionen] 
(1) Eine Vereinigung von min-
destens vier Mitgliedern des 
Landtages bildet eine Fraktion. 
Das Nähere regelt die Ge-
schäftsordnung. 
(2) Fraktionen sind selbststän-
dige und unabhängige Gliede-
rungen des Landtages. Sie 
wirken mit eigenen Rechten 
und Pflichten bei der parla-
mentarischen Willensbildung 
mit. Sie haben Anspruch auf 
angemessene Ausstattung. 
Das Nähere regelt das Gesetz.
(3) Die Fraktionen haben Sitz 
und Stimme im Ältestenrat des 
Landtages.“ 

 Es wird ein neuer Art. 77 a 
eingeführt: 
„Die Opposition erfüllt in der 
parlamentarischen Demokra-
tie besondere und unver-
zichtbare Aufgaben kritischer 
Begleitung der Regierung. 
Hierfür hat sie das Recht auf 
Chancengleichheit und auf 
entsprechende Ausstattung. 
Einzelheiten regelt das Ge-
setz.“ 
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  Art. 77 b [Parlamentarische 
Opposition] 
“(1) Parlamentarische Opposi-
tion ist ein grundlegender Be-
standteil der parlamentari-
schen Demokratie. Die Frakti-
onen und die Mitglieder des 
Landtages, welche die Regie-
rung nicht stützen, bilden die 
parlamentarische Opposition. 
(2) Sie hat insbesondere die 
Aufgabe, eigene Programme 
zu entwickeln und Initiativen für 
die Kontrolle von Landesregie-
rung und Landesverwaltung zu 
ergreifen sowie Regierungs-
programm und Regierungs-
entscheidungen kritisch zu 
bewerten. 
(3) Die parlamentarische Op-
position hat in Erfüllung ihrer 
Aufgaben das Recht auf politi-
sche Chancengleichheit und 
Anspruch auf eine zur Erfül-
lung ihrer besonderen Aufga-
ben erforderliche Ausstattung.“

  

Art. 78 [Wahlprüfung]  
(1) Die Gültigkeit der Wahlen prüft ein beim Landtage 
gebildetes Wahlprüfungsgericht. Es entscheidet auch 
über die Frage, ob ein Abgeordneter seinen Sitz ver-
loren hat.  
 
 
 
 
 
(2) Im Falle der Erheblichkeit für den Ausgang der 
Wahl machen eine Wahl ungültig: Unregelmäßigkei-
ten im Wahlverfahren und strafbare oder gegen die 
guten Sitten verstoßende Handlungen, die das Wahl-
ergebnis beeinflussen.  

Änderung: 
Es soll ersetzt werden „Wahl-
prüfungsgericht“ durch 
„Wahlprüfungsausschuss“ 
Bemerkung: 
Umsetzung des Urteils des 
BVerfG 

 Art. 78 wird wie folgt neu 
gefasst: 
„(1) Die Gültigkeit der Wahlen 
prüft ein beim Landtag gebil-
deter Wahlprüfungsaus-
schuss aus neun Abgeordne-
ten. Er entscheidet auch über 
die Frage, ob ein Abgeordne-
ter seinen Sitz verloren hat. 
(2) Im Falle der Erheblichkeit 
für den Ausgang der Wahl 
machen eine Wahl ungültig: 
Unregelmäßigkeiten im 
Wahlverfahren und strafbare 
oder gegen die guten Sitten 

Abs. 1 wird wie folgt geän-
dert: 
„Die Gültigkeit der Wahlen 
prüft ein beim Landtag gebil-
deter Wahlprüfungsaus-
schuss. Er …“ 
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(3) Das Wahlprüfungsgericht besteht aus den beiden 
höchsten Richtern des Landes und drei vom Landtag 
für seine Wahlperiode gewählten Abgeordneten.  
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 

verstoßende Handlungen, die 
das Wahlergebnis beeinflus-
sen. 
(3) Gegen Entscheidungen 
des Wahlprüfungsausschus-
ses kann der Staatsgerichts-
hof angerufen werden. 
(4) Das Nähere wird durch 
Gesetz geregelt.“ 
Änderungsziel: Änderung der 
Wahlprüfung: wie im Bund 
und in anderen Ländern üb-
lich, soll der LT über die Gül-
tigkeit der Wahl entscheiden. 
Diese Entscheidung kann 
beim StGH angefochten wer-
den.  

 
 
 
 
In Abs. 3 wird das Wort 
„Wahlprüfungsgericht“ durch 
das Wort „Wahlprüfungsaus-
schuss“ ersetzt. 

Art. 91 [Anwesenheit der Regierung, Rederecht]  
Der Landtag und jeder seiner Ausschüsse können die 
Anwesenheit des Ministerpräsidenten und jedes Mi-
nisters verlangen. Der Ministerpräsident, die Minister 
und die von ihnen bestellten Beauftragten haben zu 
den Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse 
Zutritt. Sie können jederzeit – auch außerhalb der 
Tagesordnung – das Wort ergreifen. Sie unterstehen 
der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden.  

   S. 1 erhält folgende Fas-
sung: 
„Der Landtag und jeder sei-
ner Ausschüsse sowie jede 
Fraktion können die Anwe-
senheit des Ministerpräsi-
denten und jedes Ministers 
verlangen.“ 

   Nach Art. 91 wird folgender 
Art. 91 a eingefügt: „Die Lan-
desregierung unter-richtet 
zum frühest-möglichen Zeit-
punkt den Landtag über alle 
Vorhaben im Bundesrat, über 
geplante Abschlüsse von 
Staatsverträgen und Verwal-
tungsabkommen, über Minis-
terpräsidenten- und Fachmi-
nisterkon-ferenzen und deren 
nachgeordnete und vorberei-
tende Gremien, die für das 
Land von herausragender 
politischer Bedeutung sind 
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und wesentliche Interessen 
des Landes unmittelbar be-
rühren, und gibt ihm Gele-
genheit zur Stellung-nahme. 
Sie berücksichtigt diese Stel-
lungnahme. 
Einzelheiten der Unterrich-
tung und der Beteiligung 
werden in einer Vereinbarung 
zwischen dem Landtag und 
der Landesregierung gere-
gelt.“ 
Änderungsziel: Informations-
pflichten der LReg regeln wie 
von „EK Künftige Aufgaben 
des LT“ vorgeschlagen 

   Nach Art. 91 a (neu) wird 
folgender Art. 91 b eingefügt: 
„Die Landesregierung hat 
dem Landtag und den von 
ihm eingesetzten Ausschüs-
sen auf Verlangen unverzüg-
lich und vollständig Auskunft 
zu erteilen sowie auf Verlan-
gen eines Fünftels der jeweils 
vorgeschriebenen Mitglieder 
Akten vorzulegen, soweit 
dem Bekanntwerden des 
Inhalts nicht gesetzliche Vor-
schriften entgegenstehen.“ 
Änderungsziel: Fragerecht 
der Abg., Antwortpflicht der 
LReg, Aktenvorlagerecht auf 
Verlangen einer qual. Min-
derheit 

 

Art. 92 [Untersuchungsausschüsse]  
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von 
einem Fünftel der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder 
die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. 
Diese Ausschüsse erheben in öffentlicher Verhand-
lung die Beweise, die sie oder die Antragsteller für 

  Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt 
gefasst: „Das Nähere regelt 
das Gesetz.“ 
Änderungsziel: Gesetzliche 
Regelung des Rechts der 
Untersuchungsausschüsse 

Abs. 2 wird wie folgt ergänzt: 
„Die Gerichte und Verwal-
tungsbehörden sowie die 
Landesregierung sind ver-
pflichtet, dem Ersuchen …“ 
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erforderlich erachten. Sie können mit Zweidrittel-
mehrheit die Öffentlichkeit ausschließen. Die Ge-
schäftsordnung regelt ihr Verfahren und bestimmt die 
Zahl ihrer Mitglieder.  
2) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden sind ver-
pflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Aus-
künfte und Beweiserhebungen nachzukommen; die 
Akten der Behörden und der öffentlichen Körper-
schaften sind ihnen auf Verlangen vorzulegen.  
(3) Für die Beweiserhebungen der Ausschüsse und 
der von ihnen ersuchten Behörden gelten die Vor-
schriften der Strafprozeßordnung sinngemäß, doch 
bleibt das Postgeheimnis unberührt.  
   Nach Art. 92 wird folgender 

Art. 92 a eingefügt:  
„(1) Die Landesregierung 
unterrichtet zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt den Landtag 
über alle Vorhaben im Rah-
men der Europäischen Union, 
die für das Land von heraus-
ragender politischer Bedeu-
tung sind und wesentliche 
Interessen des Landes unmit-
telbar berühren, und gibt ihm 
die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Sie berücksichtigt die 
Stellungnahme des Land-
tags. 
(2) Bei Vorhaben, die Ge-
setzgebungszuständig-keiten 
der Länder wesentlich berüh-
ren, berücksichtigt die Lan-
des-regierung maßgeblich die 
Stellungnahme des Land-
tags. Entsprechendes gilt bei 
der Übertragung von Hoheits-
rechten der Länder auf die 
Europäische Union. 
(3) Einzelheiten der Unterrich-
tung und Beteiligung des 

 



Anlage 1 

Landtags bleiben einer Ver-
einbarung zwischen Landes-
regierung und Landtag vor-
behalten.“ 
Änderungsziel: Beteiligung 
des LT an Europaange-
legenheiten, wie von „EK 
Künftige Aufgaben des LT“ 
vorgeschlagen 

Art. 97 [Zeugnisverweigerungsrecht]  
(1) Die Mitglieder des hessischen oder eines anderen 
deutschen Landtags sind berechtigt, über Personen, 
die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordneten Tat-
sachen anvertrauen oder denen sie in Ausübung ihrer 
Abgeordnetentätigkeit solche anvertraut haben sowie 
über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verwei-
gern. Auch in Beziehung auf Beschlagnahme von 
Schriftstücken stehen sie den Personen gleich, die 
ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht haben.  
(2) Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in 
den Räumen des hessischen Landtags nur mit Zu-
stimmung des Präsidenten vorgenommen werden.  

    
 
Abs. 1 S. 1 wird wie folgt 
geändert: 
„Alle Abgeordneten sind 
berechtigt, über Personen, 
die ihnen in ihrer Eigenschaft 
…“ 

Art. 98 [Entschädigung der Abgeordneten]  
(1) Die Mitglieder des Landtags erhalten das Recht 
zur freien Fahrt auf allen in Hessen bestehenden 
staatlichen Verkehrseinrichtungen, ferner Erstattung 
der Reisekosten sowie Sitzungsgelder. Außerdem 
erhält der Präsident für die Dauer seines Amtes eine 
Aufwandsentschädigung.  
(2) Ein Verzicht auf diese Rechte ist unstatthaft.  
(3) Das Nähere bestimmt das Gesetz.  

  Art. 98 wird neu gefasst:  
„Die Mitglieder des Landtages 
haben Anspruch auf eine 
angemessene, ihre Unab-
hängigkeit sichernde Ent-
schädigung. Sie haben das 
Recht auf freie Benutzung 
aller in Hessen bestehenden 
staatlichen Verkehrsmittel. 
Auf diese Rechte kann nicht 
verzichtet werden. Das Nähe-
re regelt das Gesetz.“ 
Änderungsziel: Regelung 
einer angemessenen Ent-
schädigung, wie in AbgG 
längst vorgesehen 

Abs. 1 erhält folgende Fas-
sung: 
„Die Mitglieder des Landtags 
erhalten eine angemessene, 
ihre Unabhängigkeit sichern-
de Entschädigung. Sie ha-
ben das Recht der freien 
Benutzung aller staatlichen 
Verkehrsmittel in Hessen 
und Anspruch auf Erstattung 
von Reisekosten. Das Nähe-
re bestimmt das Gesetz. 
Außerdem erhält der Präsi-
dent für die Dauer seines 
Amtes eine Aufwandsent-
schädigung.“ 

   Nach Art. 98 wird folgender 
Art. 98 a eingefügt: 
„(1) Mitglieder des Land-
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tags können sich zu Frakti-
onen zusammenschließen. 
Das Nähere regelt die Ge-
schäftsordnung des Land-
tags. 
(2) Die Fraktionen wirken 
an der Erfüllung der Aufga-
ben des Landtages insbe-
sondere durch Koordination 
der parlamentarischen Tä-
tigkeit mit. Zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben haben 
sie Anspruch auf angemes-
sene Ausstattung. Das 
Nähere über Ausstattung, 
Rechnungslegung und 
Rechnungsprüfung durch 
den Rechnungshof regelt 
das Gesetz.“ 
Änderungsziel: Anpassung 
an Rechtswirklichkeit und 
geltendes einfaches Recht: 
GOHLT, Fraktionsgesetz 
von 1993, § 42 StGHG, 
wonach Fraktion im Ver-
fassungsstreitverfahren 
antragsberechtigt, obwohl 
in Verfassung nicht vorge-
sehen! Sicherstellung der 
Rechnungsprüfung wie im 
Gesetz vorgesehen auf 
verfassungsrechtlicher E-
bene. 

 
V. Die Landesregierung 
 
Art. 101 [Wahl des Ministerpräsidenten; Ernen-
nung der Minister; Ausschluß von Regierungs-
ämtern; Vertrauensbeschluß des Landtags]  
(1) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Minis-
terpräsidenten mit mehr als der Hälfte der gesetzli-

Abs. 3: streichen 
Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 
S. 1 und Art. 38 GG 

Abs. 3: Der Ausschluss von 
Angehörigen ehemals regie-
render Adelshäuser von Re-
gierungsämtern ist obsolet. 

Abs. 3 streichen 
Begründung: Verstoß gegen 
Art. 3 GG; durch Zeitablauf 
überholt 

Art. 101 Abs. 3 wird gestri-
chen 
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chen Zahl seiner Mitglieder. Das Nähere bestimmt die 
Geschäftsordnung.  
(2) Der Ministerpräsident ernennt die Minister. Er 
zeigt ihre Ernennung unverzüglich dem Landtag an.  
(3) Angehörige der Häuser, die bis 1918 in Deutsch-
land oder einem anderen Land regiert haben oder in 
einem anderen Lande regieren, können nicht Mitglie-
der der Landesregierung werden. 
(4) Die Landesregierung kann die Geschäfte erst 
übernehmen, nachdem der Landtag ihr durch beson-
deren Beschluß das Vertrauen ausgesprochen hat. 
Art. 107 [Erlaß von Rechtsverordnungen]  
Die Landesregierung erläßt die zur Ausführung eines 
Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-
verordnungen, soweit das Gesetz diese Aufgaben 
nicht einzelnen Ministern zuweist.  

  Art. 107 wird gestrichen. 
Änderungsziel: Zusammen-
fassen mit Art. 118 

 

Art. 109 [Begnadigung, Straferlasse, Niederschla-
gung anhängiger Strafsachen]  
(1) Der Ministerpräsident übt namens des Volkes das 
Recht der Begnadigung aus. Er kann die Befugnis auf 
andere Stellen übertragen. Die Bestätigung eines 
Todesurteils bleibt der Landesregierung vorbehalten. 
(2) Zugunsten eines wegen einer Amtshandlung 
verurteilten Ministers kann das Begnadigungsrecht 
nur auf Antrag des Landtags ausgeübt werden.  
(3) Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung 
einer bestimmten Art gerichtlich anhängiger Strafsa-
chen bedürfen der Zustimmung des Landtags. Die 
Niederschlagung einer einzelnen gerichtlich anhängi-
gen Strafsache ist unzulässig. 

Abs. 1 S. 3: streichen  
Folgeänderung, da Verstoß 
gegen das Verbot der Todes-
strafe 

Abs. 1 S. 3: Durch die Strei-
chung der Todesstrafe wird 
auch die Regelung der Bestä-
tigung durch die Landesregie-
rung obsolet. 

Abs. 1 S. 3 aufheben, Folge-
änderung zu Art. 21 
Begründung: Abschaffung 
der Todesstrafe durch GG 

Art. 109 Abs. 1 S. 3 wird 
gestrichen 

 
VI. Die Gesetzgebung 
 
Art 118 [Verordnungsermächtigung]  
Durch Gesetz kann der Landesregierung die Befug-
nis zum Erlaß von Verordnungen über bestimmte 
einzelne Gegenstände, aber nicht die Gesetzge-
bungsgewalt im ganzen oder für Teilgebiete übertra-
gen werden.  

  Art. 118 wird wie folgt neu 
gefasst: 
„(1) Die Ermächtigung, 
Rechtsverordnungen zu er-
lassen, kann nur durch Ge-
setz erteilt werden. Das Ge-
setz muss Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der erteilten Er-
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mächtigung bestimmen. In 
der Rechtsverordnung ist die 
Rechtsgrundlage anzugeben. 
(2) Sieht das Gesetz vor, 
dass eine Ermächtigung 
weiterübertragen werden 
kann, so bedarf es zu ihrer 
Übertragung einer Rechts-
verordnung.  
(3) Die zur Ausführung von 
Gesetzen erforderlichen 
Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften er-
lässt die Landesregierung, 
soweit nichts anderes be-
stimmt ist.“ 

Art. 123 [Verfassungsänderung]  
(1) Bestimmungen der Verfassung können im Wege 
der Gesetzgebung geändert werden, jedoch nur in 
der Form, daß eine Änderung des Verfassungstextes 
oder ein Zusatzartikel zur Verfassung beschlossen 
wird.  
(2) Eine Verfassungsänderung kommt dadurch zu-
stande, daß der Landtag sie mit mehr als der Hälfte 
der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder beschließt und 
das Volk mit der Mehrheit der Abstimmenden zu-
stimmt.  

  In Abs. 2 wird folgender Satz 
angefügt: „Art. 124 bleibt 
unberührt.“ 
Änderungsziel: Abs. 2 not-
wendige Folgeänderung, 
wenn Verfassungsänderung 
auch durch Volksinitiative 
möglich werden soll (s. Art. 
124) 

 

Art. 124 [Volksbegehren, Volksentscheid]  
(1) Ein Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn ein 
Fünftel der Stimmberechtigten das Begehren nach 
Vorlegung eines Gesetzentwurfs stellt. Dem Volksbe-
gehren muß ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf 
zugrunde liegen. Der Haushaltsplan, Abgabengeset-
ze oder Besoldungsordnungen können nicht Gegens-
tand eines Volksbegehrens sein.  
(2) Das dem Volksbegehren zugrunde liegende Ge-
setz ist von der Regierung unter Darlegung ihres 
Standpunktes dem Landtag zu unterbreiten. Der 
Volksentscheid unterbleibt, wenn der Landtag den 
begehrten Gesetzentwurf unverändert übernimmt.  
(3) Die Volksabstimmung kann nur bejahend oder 

  In Abs. 1 wird das Wort „Fünf-
tel“ ersetzt durch „Zehntel“. 
In Abs. 2 wird folgender Satz 
angefügt: „Ist Gegenstand 
des Gesetzentwurfs eine 
Änderung dieser Verfassung, 
so kommt diese zustande, 
wenn eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Mit-
glieder des Landtags zu-
stimmt.“ 
In Abs. 3 wird folgender Satz 
angefügt: „Ist Gegenstand 
des Gesetzentwurfs eine 

Art. 124 erhält folgende  
Überschrift: 
„Art. 124 [Volksinitiative, 
Volksbegehren, Volksent-
scheid]“ 
Als neuer  Abs. 1 wird einge-
fügt: 
„(1) Auf Verlangen von 2 
vom Hundert der Stimmbe-
rechtigten ist der Landtag 
verpflichtet, sich mit der 
Volksinitiative zu befassen. 
Lehnt der Landtag die Volks-
initiative ab, kann im Wege 
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verneinend sein. Es entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen.  
(4) Das Verfahren beim Volksbegehren und Volks-
entscheid regelt das Gesetz.  

Änderung dieser Verfassung, 
ist die Volksabstimmung nur 
gültig, wenn sich mindestens 
die Hälfte der Stimmberech-
tigten hieran beteiligt hat.“ 
Änderungsziel: Ändern:  
1. Quorum auf 1/10 senken, 
Eingangsantrag vereinfachen 
2. auch Verfassungsände-
rung durch Volksbegehren 
ermöglichen 

des Volksbegehrens nach 
Abs. 2 eine Entscheidung 
herbeigeführt werden.“ 
Die bisherigen Abs. 1 bis 4 
werden Abs. 2 bis 5.  – 
S. 2 im neuen Abs. 4 erhält 
folgende Fassung: 
„Es entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, 
sofern diese Mehrheit 
mindestens 25 vom Hundert 
der Wahlberechtigten be-
trägt.“    Nach Art. 124 wird folgender 

Art. 124 a eingefügt: „Alle 
Einwohner Hessens haben 
das Recht, dem Landtag im 
Rahmen seiner Zuständigkeit 
bestimmte Gegenstände der 
politischen Willensbildung zu 
unterbreiten. Wird eine Initia-
tive von mindestens 50.000 
Einwohnern unterstützt, muss 
sich der Landtag hiermit be-
fassen. Initiativen zum 
Landeshaushalt, zu Dienst- 
und Versorgungsbezügen, 
Abgaben und 
Personalangelegenheiten 
sind unzulässig.“ Änderungsziel: Einführung 
einer Volksinitiative 

 

 
VII. Die Rechtspflege 
 
Art. 127 [Rechtsstellung der Richter]  
(1) Die planmäßigen hauptamtlichen Richter werden 
auf Lebenszeit berufen.  
(2) Auf Lebenszeit berufen werden Richter erst dann, 
wenn sie nach vorläufiger Anstellung in einer vom 
Gesetz zu bestimmenden Bewährungszeit nach ihrer 
Persönlichkeit und ihrer richterlichen Tätigkeit die 
Gewähr dafür bieten, daß sie ihr Amt im Geiste der 

 
Abs. 4: Verstoß gegen Art. 98 
Abs. 5 S. 3 GG 

  
Abs. 4 wird wie folgt neu 
gefasst:  
„(4) Verstößt ein Richter nach 
seiner Berufung auf Lebens-
zeit gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung des Bundes 
oder des Landes, so kann 

 
Abs. 3 wird wie folgt ergänzt: 
„Über die vorläufige An-
stellung und die Berufung auf 
Lebenszeit sowie über die 
Beförderung in Funktions-
stellen entschei-det der Jus-
tizminister gemeinsam mit 
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Demokratie und des sozialen Verständnisses aus-
üben werden.  
(3) Über die vorläufige Anstellung und die Berufung 
auf Lebenszeit entscheidet der Justizminister ge-
meinsam mit einem Richterwahlausschuß.  
(4) Erfüllt ein Richter nach seiner Berufung auf Le-
benszeit diese Erwartungen nicht, so kann ihn der 
Staatsgerichtshof auf Antrag des Landtages seines 
Amtes für verlustig erklären und zugleich bestimmen, 
ob er in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu 
versetzen oder zu entlassen ist. Der Antrag kann 
auch vom Justizminister im Einvernehmen mit dem 
Richterwahlausschuß gestellt werden. Während des 
Verfahrens ruht die Amtstätigkeit des Richters.  
(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 gelten 
nicht für Laienrichter.  
(6) Das Nähere regelt ein Gesetz, das auch auf die 
bereits ernannten Richter Anwendung findet.  

das Bundesverfassungsge-
richt auf Antrag des Landta-
ges anordnen, dass der Rich-
ter in ein anderes Amt oder in 
den Ruhestand zu versetzen 
ist. Im Fall eines vorsätzlichen 
Verstoßes kann auf Entlas-
sung erkannt werden. Der 
Antrag kann auch vom Jus-
tizminister im Einvernehmen 
mit dem Richterwahlaus-
schuss gestellt werden. Wäh-
rend des Verfahrens ruht die 
Amtstätigkeit des Richters.“ 
Änderungsziel: Anpassung 
an DRiG 

einem Richterwahlaus-
schuss.“ 
Abs. 4: Anpassung an DRiG 
siehe Vorschlag Bündnis 
90/Die Grünen 

Art. 128 [Amtsenthebung, Versetzung]  
(1) Außer nach vorstehender Bestimmung können 
die auf Lebenszeit berufenen Richter wider ihren 
Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur 
aus den Gründen und unter den Formen, welche die 
Gesetze bestimmen, dauernd oder zeitweise ihres 
Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in 
den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung 
kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung 
Richter in den Ruhestand treten.  
(2) Die vorläufige Amtsenthebung, die kraft Gesetzes 
eintritt, wird hierdurch nicht berührt.  
(3) Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Ge-
richte oder ihrer Bezirke kann die Landesregierung 
unfreiwillige Versetzungen an ein anderes Gericht 
oder Entfernung vom Amt, jedoch nur unter Belas-
sung des vollen Gehalts, verfügen.  

überholt: Verstoß gegen Art. 
31 GG 
Grund: 
Verstoß gegen §§ 30 bis 32 
DRiG 

 Anpassungsbedarf an DRiG  

 
VIII. Der Staatsgerichtshof 
 
Art. 130 [Zusammensetzung, Wahl]  
(1) Der Staatsgerichtshof besteht aus elf Mitgliedern, 
und zwar fünf Richtern und sechs vom Landtag nach 
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den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählten Mit-
gliedern, die nicht dem Landtag angehören dürfen. 
Bei ihm wird ein öffentlicher Kläger bestellt.  
(2) Die Richter werden vom Landtag auf Zeit gewählt, 
die übrigen Mitglieder zu Beginn jeder neuen Wahlpe-
riode bis zur Wahl durch den neuen Landtag.  
(3) Wiederwahl ist zulässig.  
(4) Das Nähere über die Bildung des Staatsgerichts-
hofs, das Verfahren vor ihm sowie über die Vollstre-
ckung seiner Entscheidungen bestimmt das Gesetz.  

 
 
 
S. 2 wird gestrichen 

Art. 131 [Zuständigkeit; Antragsberechtigte]  
(1) Der Staatsgerichtshof entscheidet über die Ver-
fassungsmäßigkeit der Gesetze, die Verletzung der 
Grundrechte, bei Anfechtung des Ergebnisses einer 
Volksabstimmung, über Verfassungsstreitigkeiten 
sowie in den in der Verfassung und den Gesetzen 
vorgesehenen Fällen.  
(2) Den Antrag kann stellen: eine Gruppe von Stimm-
berechtigten, die mindestens ein Hundertstel aller 
Stimmberechtigten des Volkes umfaßt, der Landtag, 
ein Zehntel der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder, 
die Landesregierung sowie der Ministerpräsident.  
(3) Das Gesetz bestimmt, in welchen Fällen und unter 
welchen Voraussetzungen jedermann das Recht hat, 
den Staatsgerichtshof anzurufen.  

 „(2) Den Antrag kann stellen: 
eine Gruppe von Stimmbe-
rechtigten, die mindestens ein 
Hundertstel aller Stimm-
berechtigten des Volkes um-
fasst, der Landtag, ein Zehn-
tel der gesetzlichen Zahl 
seiner Mitglieder, eine Frakti-
on des Landtages, die Lan-
desregierung sowie der Mi-
nisterpräsident.“ 

Art. 131 wird wie folgt neu 
gefasst: 
„(1) Der Staatsgerichtshof 
entscheidet über die Verfas-
sungsmäßigkeit der Gesetze, 
bei Anfechtung des Ergeb-
nisses einer Volksabstim-
mung, über Verfassungsstrei-
tigkeiten sowie in den in der 
Verfassung und den Geset-
zen vorgesehenen Fällen. 
(2) Den Antrag kann stellen: 
eine Gruppe von Stimmbe-
rechtigten, die mindestens ein 
Hundertstel aller Stimmbe-
rechtigten des Volkes um-
fasst; der Landtag; eine 
Gruppe von Abgeordneten, 
deren Anzahl mindestens 
Fraktionsstärke erreicht, die 
Landesregierung sowie der 
Ministerpräsident. Einzelne 
Abgeordnete sind in Streitig-
keiten über die ihnen von 
Verfassungs wegen zuge-
wiesenen Rechte und Pflich-
ten antragsberechtigt. Der 
Rechnungshof ist in Streitig-
keiten über seine sich aus 
Art. 144 ergebenden Befug-
nisse antragsberechtigt. 
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(3) Der Staatsgerichtshof 
entscheidet über Grund-
rechtsklagen, die jede Person 
wegen einer Verletzung ihrer 
Grundrechte aus dieser Ver-
fassung erheben kann. 
(4) Der Staatsgerichtshof 
entscheidet über die auf eine 
Verletzung des Selbstverwal-
tungsrechts gestützte Grund-
rechtsklage, die Gemeinden 
und Gemeindeverbände 
erheben können. 
(5) Das Nähere bestimmt das 
Gesetz.“ 
Änderungsziel: Anpassung 
an Regelungen in StGHG; 
Absenkung des Quorums auf 
Mindeststärke einer Fraktion, 
Antragsrecht auch für Rech-
nungshof; Ergänzung kom-
munale Grundrechtsklage 

Art. 133 [Vorlage an den Staatsgerichtshof]  
(1) Hält ein Gericht ein Gesetz oder eine Rechtsver-
ordnung, auf deren Gültigkeit es bei einer Entschei-
dung ankommt, für verfassungswidrig, so teilt es 
seine Bedenken auf dem Dienstwege dem Präsiden-
ten des höchsten ihm übergeordneten Gerichts mit. 
Dieser führt eine Entscheidung des Staatsgerichtsho-
fes herbei. Die Entscheidung des Staatsgerichtshofes 
ist endgültig und hat Gesetzeskraft.  
(2) Das Nähere bleibt gesetzlicher Regelung vorbe-
halten.  

   S. 1 und S. 2 werden wie 
folgt geändert: 
„Hält ein Gericht ein Gesetz, 
auf dessen Gültigkeit es bei 
einer Entscheidung an-
kommt, für verfassungswid-
rig, so ist das Verfahren 
auszusetzen und die Ent-
scheidung des Staatsge-
richtshofs einzuholen.“ 

 
IX. Die Staats- und die Selbstverwaltung 
 
Art. 137 [Kommunale Selbstverwaltung]  
(1) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet unter eigener 
Verantwortung die ausschließlichen Träger der ge-
samten örtlichen öffentlichen Verwaltung. Sie können 
jede öffentliche Aufgabe übernehmen, soweit sie 

 „Art. 137 [Selbstverwaltung der 
Gemeinden und Landkreise, 
örtliche Allzuständigkeit der 
Gemeinden, Auftragsverwal-
tung, Finanzgarantie für die 
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nicht durch ausdrückliche gesetzliche Vorschrift ande-
ren Stellen im dringenden öffentlichen Interesse aus-
schließlich zugewiesen sind.  
(2) Die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihrer 
gesetzlichen Zuständigkeit die gleiche Stellung.  
(3) Das Recht der Selbstverwaltung ihrer Angelegen-
heiten wird den Gemeinden und Gemeindeverbän-
den vom Staat gewährleistet. Die Aufsicht des Staa-
tes beschränkt sich darauf, daß ihre Verwaltung im 
Einklang mit den Gesetzen geführt wird.  
(4) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder 
ihren Vorständen können durch Gesetz oder Verord-
nung staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Anwei-
sung übertragen werden.  
(5) Der Staat hat den Gemeinden und Gemeindever-
bänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der 
übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im 
Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. 
Er stellt ihnen für ihre freiwillige öffentliche Tätigkeit in 
eigener Verantwortung zu verwaltende Einnahme-
quellen zur Verfügung.  
(6) Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände 
durch Landesgesetz oder Landesrechtsverordnung 
zur Erfüllung staatlicher Aufgaben verpflichtet, so sind 
Regelungen über die Kostenfolgen zu treffen. Führt 
die Übertragung neuer oder die Veränderung beste-
hender eigener oder übertragener Aufgaben zu einer 
Mehrbelastung oder Entlastung der Gemeinden oder 
Gemeindeverbände in ihrer Gesamtheit, ist ein ent-
sprechender Ausgleich zu schaffen. Das Nähere 
regelt ein Gesetz. 

Gemeinden, Konnexitätsprin-
zip] 
(1) Die Gemeinden sind in 
ihrem Gebiet unter eigener 
Verantwortung die ausschließli-
chen Träger der gesamten 
örtlichen öffentlichen Verwal-
tung. Sie können jede öffentli-
che Aufgabe übernehmen, 
soweit sie nicht durch aus-
drückliche gesetzliche Vor-
schriften anderen Stellen im 
dringenden öffentlichen Inte-
resse ausschließlich zugewie-
sen sind.“ 
“(4) Der Staat hat den Gemein-
den und Gemeindeverbänden 
die zur Durchführung ihrer ei-
genen und der übertragenen 
Aufgaben erforderlichen Geld-
mittel im Wege des Lasten- und 
Finanzausgleichs zu sichern. Er 
stellt ihnen für ihre freiwillige 
öffentliche Tätigkeit in eigener 
Verantwortung zu verwaltende 
Einnahmequellen zur Verfü-
gung. 
(5) Das Land kann die Ge-
meinden und Gemeindever-
bände durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes verpflich-
ten, Aufgaben des Landes zur 
Erfüllung nach Anweisung 
wahrzunehmen. Werden den 
Gemeinden und Gemeindever-
bänden durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes neue 
öffentliche Aufgaben übertra-
gen oder neue Pflichten aufer-
legt, so sind dabei Bestimmun-
gen über die Deckung der Kos-
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ten zu treffen. Führen diese 
Aufgaben zu einer Mehrbelas-
tung der Gemeinden und Ge-
meindeverbände, so ist dafür 
ein entsprechender finanzieller 
Ausgleich zu schaffen.“ 
(Abs. 6 wird gestrichen.) 

 
X. Das Finanzwesen 
 
Art. 141 [Kreditaufnahme]  
Im Wege des Kredits dürfen Geldmittel nur bei au-
ßerordentlichem Bedarf und in der Regel nur für Aus-
gaben zu werbenden Zwecken beschafft werden. 
Eine solche Beschaffung sowie die  Übernahme einer 
Sicherheitsleistung zu Lasten des Staates dürfen nur 
durch förmliches Gesetz erfolgen.  

    
„(1) Die Aufnahme von Kre-
diten sowie die Übernahme 
von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleis-
tungen, die zu Ausgaben in 
künftigen Rechnungsjahren 
führen können, bedürfen 
einer der Höhe nach be-
stimmten Ermächtigung 
durch Landesgesetz. 
(2) Die Einnahmen aus Kre-
diten dürfen die im Haus-
haltsplan veranschlagten 
Investitionen (Kreditober-
grenze) nicht überschreiten. 
(3) Einzelheiten zur Kredit-
obergrenze werden durch 
Gesetz geregelt.“ 

Art. 144 [Rechnungsprüfung]  
Die Rechnungen über den Haushaltsplan werden 
vom Rechnungshof geprüft und festgestellt. Die all-
gemeine Rechnung über den Haushalt jedes Jahres 
und eine Übersicht der Staatsschulden werden mit 
den Bemerkungen des Rechnungshofs und der Stel-
lungnahme der Landesregierung zu deren Entlastung 
dem Landtage vorgelegt.  

  Art. 144 wird neu gefasst: 
„(1) Der Hessische Minister 
der Finanzen hat dem Hessi-
schen Landtag im Laufe des 
nächsten Rechnungsjahres 
zur Entlastung der Hessi-
schen Landesregierung 
Rechnung zu legen. 
(2) Der Rechnungshof, des-
sen Mitglieder richterliche 
Unabhängigkeit besitzen, 
prüft die Rechnung sowie die 

„(1) Der Hessische Minister 
der Finanzen hat dem Hes-
sischen Rechnungshof im 
Laufe des nächsten Rech-
nungsjahres zur Entlastung 
der Hessischen Landesre-
gierung Rechnung zu legen.  
(2) Der Rechnungshof, des-
sen Mitglieder richterliche 
Unabhängigkeit besitzen, 
prüft die Rechnung sowie die 
Wirtschaftlichkeit und Ord-
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Wirtschaftlichkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der gesam-
ten Haushalts- und Wirt-
schaftsführung. Er prüft auch 
die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der landes-
unmittelbaren juristischen 
Personen des öffentlichen 
Rechts, die der Aufsicht des 
Landes unterstehen. Er hat 
außer der Hessischen Lan-
desregierung unmittelbar 
dem Hessischen Landtag 
jährlich zu berichten. 
(3) Das Nähere wird durch 
Gesetz geregelt.“ 
Änderungsziel: Überarbeitung 
der Norm entsprechend Vor-
schlag des Rechnungshofs; 
Antragsrecht in StGH-Ver-
fahren in Art. 131 geregelt. 

nungsmäßigkeit der gesam-
ten Haushalts- und Wirt-
schaftsführung. Er prüft auch 
die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der lande-
sunmittelbaren juristischen 
Personen des öffentlichen 
Rechts, die der Aufsicht des 
Landes unterstehen. Er hat 
außer der Hessischen Lan-
desregierung unmittelbar 
dem Hessischen Landtag 
jährlich zu berichten. 
(3) Das Nähere wird durch 
Gesetz geregelt.“ 

XI. Der Schutz der Verfassung 

Art. 147 [Widerstandspflicht; Anrufung des StGH 
bei Verfassungsbrüchen]  
(1) Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte 
öffentliche Gewalt ist jedermanns Recht und Pflicht.  
(2) Wer von einem Verfassungsbruch oder einem auf 
Verfassungsbruch gerichteten Unternehmen Kennt-
nis erhält, hat die Pflicht, die Strafverfolgung des 
Schuldigen durch Anrufung des Staatsgerichtshofes 
zu erzwingen. Näheres bestimmt das Gesetz.  

Abs. 2 streichen 
Bemerkung: Verstoß § 6 
EGStPO und Vorschriften 
des StGB 

 Abs. 2 streichen; ggf. anpas-
sen an Regelungen StGB (§ 
138 i. V. m. §§ 81 ff.) 
Begründung: 
Strafverfolgung vor StGH 
nicht zulässig, deshalb auch 
kein Verfahren nach StGHG 
vorgesehen 

Abs. 2: 
streichen 

Art. 148 [Revolutionäre Handlungen]  
Sollte die Verfassung durch revolutionäre Handlun-
gen ihre tatsächliche Wirkung auf kürzere oder länge-
re Zeit verlieren, so sind alle, die sich beim Umsturz 
oder danach einer Verletzung der Verfassung schul-
dig gemacht haben, zur Rechenschaft zu ziehen, 
sobald der verfassungswidrige Zustand wieder besei-
tigt ist. 

   streichen 

Art. 149 [Strafrechtliche Folgen bei Verfassungs- Streiche: „147 und“    



Anlage 1 

brüchen]  
Die aus Artikel 147 und 148 sich ergebenden straf-
rechtlichen Folgen bestimmt das Gesetz.  

Bemerkung: Folgeänderung 
wegen der Streichung in Art. 
147 HV 

Übergangsbestimmungen 

Art. 151 [Gesamtdeutsche Einheit]  
(1) Hessen wird alle Maßnahmen, die es auf Gebie-
ten trifft, für welche die deutsche Republik die Zu-
ständigkeit beanspruchen könnte, unter den Grund-
satz stellen, daß die gesamtdeutsche Einheit zu wah-
ren ist.  
(2) Vor allem wird es die bestehende Rechtseinheit 
nicht ohne zwingenden Grund antasten. Ob ein zwin-
gender Grund vorliegt, entscheidet das Gesetz.  

 streichen: Durch die Wieder-
vereinigung ist diese Bestim-
mung obsolet geworden. 

streichen oder an die Rechts-
lage nach dem GG anpassen
Begründung: 
Die bundesstaatliche Ord-
nung ist im GG geregelt und 
im Übrigen in Art. 64 und 153 
HV, die evtl. überarbeitet 
werden müssen 

streichen 

Art. 152 [Einheitliche Gesetzgebung für bestimm-
te Teile des Rechts]  
(1) Bis zur Bildung einer gesetzgebenden Körper-
schaft für die deutsche Republik kann die Regierung 
mit anderen deutschen Regierungen vereinbaren, 
daß für bestimmte Teile des Rechts eine einheitliche 
Gesetzgebung geschaffen wird, die der endgültigen 
gesamtdeutschen Einheit kein Hindernis bereiten 
darf.  
(2) Solche Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung 
des Landtages. Sie müssen vorsehen, daß die ge-
setzgebende Gewalt auf ein Organ übertragen wird, 
das mittelbar oder unmittelbar aus demokratischen 
Wahlen hervorgegangen ist. Gesetze, die von diesen 
Organen beschlossen werden, binden das Land 
Hessen nur, wenn sie dieser Verfassung nicht 
zuwiderlaufen. 

streichen 
Bemerkung: mit Gründung 
der Bundesrepublik obsolet 
geworden“ 

streichen: Auch diese Be-
stimmung ist durch die Wie-
dervereinigung obsolet ge-
worden. 

streichen 
Begründung: 
Nach GG Staatsverträge nur 
mit den anderen Bundeslän-
dern und nicht zur Übertra-
gung von Gesetzgebungs-
kompetenz.     Art. 103 Abs. 2 
gibt implizit Kompetenz für 
Staatsverträge 

streichen 

Art. 153 [Zuständigkeitsabgrenzung gegenüber 
dem Bund]  
(1) Die Zuständigkeiten zwischen der Deutschen 
Republik und Hessen sind von einer deutschen Nati-
onalversammlung, die vom ganzen deutschen Volk 
zu wählen ist, verfassungsmäßig abzugrenzen. 
(2) Künftiges Recht der Deutschen Republik bricht 
Landesrecht. 

Abs. 1 streichen 
Bemerkung: durch Schaffung 
des Kompetenzkatalogs in 
Art. 70 ff GG      überholt 

streichen: 
 
Abs. 1 ist inhaltlich obsolet 
geworden. 
Die Streichung des Abs. 2 
entspricht einer redaktionellen 
Anpassung an die aktuelle 
Rechtslage. 

Abs. 1 streichen, ggf. Neu-
fassung der gesamten Vor-
schrift mit Einordnung in 
Bundesrecht 
Begründung: obsolet durch 
Kompetenzordnung des GG  
Abs. 2 ggf. verschieben zu 
Art. 64 und umformulieren 

streichen 
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Art. 154 [Inländer]  
Inländer im Sinne gesetzlicher Bestimmungen sind 
alle Angehörigen der deutschen Länder. Inland ist 
das gesamte Gebiet dieser Länder. 

 Streichen: Aufgrund der Re-
gelung des Art. 116 GG ist 
der Begriff „Inländer“ nicht 
mehr zeitgemäß und ange-
messen. Das Gleiche gilt für 
die in Satz 2 verwandte Defi-
nition für „Inland“, da die Prä-
ambel zum GG das Staats-
gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland konstitutiv fest-
legt. 

 Streichen 

Art. 155 [Weiteres Gesetzgebungsorgan]  
Es bleibt vorbehalten, durch ein Verfassungsgesetz 
nach Artikel 123 Absatz 2 in das Verfahren der Ge-
setzgebung ein weiteres aus demokratischen Wahlen 
hervorgehendes Organ einzuschalten. 

   Streichen 

Art. 156 [Schulwesen]  
(1) Bis zum Erlaß des in Artikel 56 Absatz 7 vorgese-
henen Gesetzes bleibt es im Schulwesen bei dem 
derzeitigen tatsächlichen Zustand.  
(2) Vorbehalten bleibt lediglich, die Verhältnisse, die 
am 30. Januar 1933 bestanden und nachher abge-
ändert worden sind, wiederherzustellen, wenn die 
Mehrheit der Erziehungsberechtigten im Schulbezirk 
es wünscht. Im übrigen darf an dem derzeitigen Zu-
stand bis zum 1. Januar 1950 auch durch Gesetz 
nichts geändert werden. Die Umgestaltung des Bil-
dungsganges wird hierdurch nicht berührt. 

Streichen 
Bemerkung: inhaltlich und 
wegen Zeitablaufs erledigt, 
da ein Schulgesetz inzwi-
schen erlassen 

streichen: Die Regelung ist 
inhaltlich inzwischen ohne 
Bedeutung und damit obso-
let. 

Vorschrift streichen 
Begründung: 
obsolet durch Zeitablauf 

streichen 

Art. 157 [Befristete Zulässigkeit notlagenbeding-
ter Grundrechtseingriffe]  
(1) Gesetze, die aus Anlaß der gegenwärtigen Notla-
ge ergangen sind oder noch ergehen werden, kön-
nen �nerlässliche Eingriffe in folgende Grundrechte 
zulassen:  
a) in das Grundrecht der Freizügigkeit nach Artikel 6, 
b) in das Recht nach Artikel 8 im Rahmen einer Woh-
nungszwangswirtschaft,  
c) in das Recht auf freien Gebrauch der Arbeitskraft 
nach dem Artikel 28 Absatz 2 in Verbindung mit Arti-
kel 2 im Rahmen von Notdienstpflichtgesetzen,  
d) in das Recht auf den Gebrauch des Eigentums im 

Streichen 
Bemerkung: wegen Zeitab-
laufs erledigt 

streichen: Die Beschränkung 
der Grundrechte nach Abs. 1 
ist gem. Abs. 2 seit dem 31. 
Dezember 1950, 24.00 Uhr, 
nicht mehr möglich, sodass 
die Regelung gänzlich entfal-
len kann. 

Vorschrift streichen 
Begründung: 
obsolet und ohnehin nach 
Abs. 2 ausgelaufen 

streichen 
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Rahmen von Gesetzen zur Milderung des Mangels 
an Gegenständen des täglichen Bedarfs.  
(2) Die im ersten Absatz zugelassenen Beschrän-
kungen der Grundrechte fallen mit dem 31. Dezem-
ber 1950 weg. Mit mehr als der Hälfte der gesetzli-
chen Zahl seiner Mitglieder kann der Landtag diese 
Frist verlängern. 
Art. 158 [Entnazifizierung]  
Die verfassungsmäßigen Freiheiten und Rechte kön-
nen nicht den Bestimmungen entgegengehalten 
werden, die ergangen sind oder vor dem 1. Januar 
1949 noch ergehen werden, um den Nationalsozia-
lismus und den Militarismus zu überwinden und das 
von ihm verschuldete Unrecht wieder gutzumachen. 

Streichen 
Bemerkung: wegen Zeitab-
laufs erledigt, da durch ent-
sprechende Abschlussgeset-
ze hinfällig geworden 

 Vorschrift ist obsolet, könnte 
aber wegen besonderer Be-
deutung bestehen bleiben 
wie z. B. in Rheinland-Pfalz 

streichen 

Art. 159 [Besatzungsrecht]  
Der vom Kontrollrat für Deutschland und von der 
Militärregierung für ihre Anordnungen nach Völker- 
und Kriegsrecht beanspruchte Vorrang vor dieser 
Verfassung, den verfassungsmäßig erlassenen Ge-
setzen und sonstigem deutschen Recht bleibt unbe-
rührt. 

Streichen 
Bemerkung: Es gibt kein 
Besatzungsrecht mehr. 

Streichen: Da der hierin for-
mulierte Vorrang des Besat-
zungsrechts seit der Wieder-
erlangung der vollen Souve-
ränität der Bundesrepublik 
Deutschland durch die Wie-
dervereinigung nicht mehr 
besteht, ist die Regelung 
insgesamt obsolet geworden. 

Vorschrift streichen, könnte 
allenfalls – da bereits aus 
dem Wortlauf die zeitliche 
Überholung ersichtlich ist – 
als historischer Teil bestehen 
bleiben. 
Begründung: 
ist nach dem Zwei-plus-Vier-
Vertrag obsolet 

streichen 

Art. 160 [Inkrafttreten]  
(1) Diese Verfassung tritt mit ihrer Annahme durch 
das Volk in Kraft. Gleichzeitig tritt das Staatsgrundge-
setz vom 22. November 1945 außer Kraft.  
(2) Die zu dieser Zeit die Staatsgeschäfte führende 
Landesregierung gilt bis zur Bildung einer neuen 
Regierung als geschäftsführende Regierung im Sinne 
des Artikels 113 Absatz 3 dieser Verfassung, der 
Hauptausschuß der Verfassungsberatenden Landes-
versammlung als Ausschuß im Sinne des Artikels 93. 
(3) Die am Tage der Annahme dieser Verfassung 
durch das Volk gewählten Abgeordneten bilden den 
ersten Landtag im Sinne dieser Verfassung. 

Beratungsbedürftig unter dem 
Stichwort „Historie“ 

 Abs. 2 und 3 sind obsolet, 
könnten aber als historisches 
Dokument bestehen bleiben 
Ggf. Anpassung im Zusam-
menhang mit den vorgese-
henen Änderungen durch die 
Enquete 

neu fassen 
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Art. 161 [Inkrafttreten der neu gef. Art. 138 und 79 
Satz 1]  
(1) Artikel 138 in der Fassung vom 20. März 1991 gilt 
erstmals für die nächste seinem Inkrafttreten folgende 
Kommunalwahlperiode. Die erforderlichen Über-
gangsregelungen trifft der Gesetzgeber. 
(2) Artikel 79 Satz 1 in der Fassung vom 18. Oktober 
2002 gilt erstmals für die nächste seinem In-Kraft-
Treten folgende Wahlperiode. 

  Wohl obsolet. 
Da dies aus der Vorschrift 
selbst ersichtlich, Streichung 
nicht unbedingt erforderlich 

streichen 
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Kanzlei des Hessischen Landtags    19. November 2003 
Bereich I B 2 
 
 
 

 
Kommissionsvorlage EKV 16/1   N e u 

 
 
zu TOP 4 der 2. Sitzung der EKV am 19. November 2003: 

 
Aufbereitung der Ergebnisse der Enquetekommission „Künftige Aufgaben  
des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“ im Hinblick 
auf dort enthaltene Vorschläge zur Änderung der Hessischen Verfassung 

 
 
 
 
 
 
1. Verfassungsänderungen 
 
Die Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessischen Landtags an der 
Wende zum 21. Jahrhundert“ (nachfolgend als EKP bezeichnet) hat in ihrem Bericht1 

ausgeführt, dass sie eine umfassende Novellierung der Hessischen Verfassung für 
erforderlich halte (13)2, ihre verfassungsändernden Vorschläge allerdings auf solche 
Regelungen beschränkt, die im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsauftrag standen. 
Vorab hat sie den Fraktionen empfohlen, die Wahlperiode von vier auf fünf Jahre zu 
verlängern und die Verfassung um das Konnexitätsprinzip zu ergänzen. Beide 
Vorschläge sind in der 15. Wahlperiode umgesetzt worden durch das Gesetz zur 
Änderung der Verfassung des Landes Hessen (Verlängerung der Landtags-
wahlperiode) und das Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen 
(Aufnahme des Konnexitätsprinzips), beide vom 18. Oktober 2002.3 
 
 
 
2. Mitwirkung des Hessischen Landtags in Europaangelegenheiten 
 
Empfehlung (14) 
Mittelfristig wird eine Verfassungsergänzung in Anlehnung an Art. 34a der baden-
württembergischen Landesverfassung dahingehend empfohlen, dass dann, wenn 
Vorhaben der Europäischen Union die Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder 
wesentlich berühren bzw. zu der Übertragung von Hoheitsrechten der Länder an die 
Europäische Union führen würden, die Landesregierung Stellungnahmen des Land-
tags „maßgeblich“ zu berücksichtigen hat. Eine entsprechende Verfassungs-
ergänzung hätte danach folgenden Wortlaut: 
 

                                                 
1 Drucksache 15/4000 
2 die nachfolgend im Text in Klammern gesetzten Zahlen beziehen sich auf die Seiten der Drucks. 15/4000 
3 GVBl. I, S. 627 und 628 
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(1) Die Landesregierung unterrichtet zum frühestmöglichen Zeitpunkt den 
Landtag über alle Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union, die für das 
Land von herausragender politischer Bedeutung sind und wesentliche 
Interessen des Landes unmittelbar berühren, und gibt ihm die Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Sie berücksichtigt die Stellungnahme des Landtags. 
 
(2) Bei Vorhaben, die Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder wesentlich 
berühren, berücksichtigt die Landesregierung maßgeblich die Stellungnahme 
des Landtags. Entsprechendes gilt bei der Übertragung von Hoheitsrechten 
der Länder auf die Europäische Union. 
 
(3) Einzelheiten der Unterrichtung und Beteiligung des Landtags bleiben einer 
Vereinbarung zwischen Landesregierung und Landtag vorbehalten. 

 
Begründung (17-19) 
In ihrer Begründung hat sich die EKP auf die verfassungsrechtlichen Erwägungen 
der Vorgängerkommission gestützt. Diese war zu dem Ergebnis gekommen, dass es 
angesichts der Bedeutung, welche die Maßnahmen der Europäischen Union 
inzwischen für die Wahrnehmung der Landesaufgaben gewonnen hätten, nicht dabei 
bleiben könne, dass der Landtag lediglich über die Informationen, die von der Lan-
desregierung im Europaausschuss gegeben würden, beteiligt werde. In einer parla-
mentarischen Demokratie müsse das Parlament bei allen wesentlichen Angele-
genheiten mitwirken. Da sich bei Schaffung des Grundgesetzes in der Verfassung 
des Landes Hessen diese Fragen noch nicht gestellt hätten, fehle es insoweit an 
verfassungsrechtlichen Regelungen. Auch wenn die Vertretung des Landes im 
Bundesrat allein Sache der Exekutive sei, sei eine Beteiligung des Landtags an der 
Vorbereitung der durch die Landesregierung zu vertretenden Position des Landes im 
Bundesrat, etwa durch die Abgabe von Stellungnahmen oder die Aufforderung zu 
einem bestimmten Abstimmungsverhalten durch Parlamentsbeschluss, nicht ausge-
schlossen.  
 
Die Letztentscheidung und Eigenverantwortlichkeit der Landesregierung bei ihrer 
Vertretung des Landes im Bundesrat bleibe gewahrt, wenn der Landtag entspre-
chend der baden-württembergischen Regelung Gelegenheit zur Stellungnahme er-
halte und diese Stellungnahme von der Landesregierung zu berücksichtigen sei. 
Eine maßgebliche Berücksichtigung der Stellungnahme des Landtags sei dann 
geboten, wenn es um Vorhaben der Europäischen Union gehe, welche die Gesetz-
gebungszuständigkeiten der Länder wesentlich berührten und wenn Hoheitsrechte 
der Länder auf die Europäische Union übertragen werden sollten. Durch diese 
verstärkte Form der Berücksichtigung der Stellungnahmen des Landtags trete eine 
weitgehende Bindung der Landesregierung ein, wenn man den Begriff der maß-
geblichen Berücksichtigung hier genauso verstehe, wie er überwiegend bei Art. 23 
Abs. 5 Satz 2 GG interpretiert werde. Ein solches grundsätzliches Letztent-
scheidungsrecht des Landtags erscheine nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar 
geboten.  
 
Es widerspreche dem Grundgedanken der parlamentarischen Demokratie, dass 
allein die Regierung darüber entscheide, wenn Gesetzgebungszuständigkeiten der 
Länder wesentlich berührt bzw. Hoheitsrechte der Länder auf die Europäische Union 
übertragen würden. Hier bedürfe es einer grundsätzlichen Letztentscheidung des 
Parlaments. Um der Landesregierung den erforderlichen Entscheidungsspielraum zu 
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belassen, halte die Enquetekommission es für sachgerecht und ausreichend, dass 
die Landesregierung sich an die tragenden Kerngedanken der Auffassung des Land-
tags gebunden fühle. Werde eine solche Regelung des Verfahrens der Willens-
bildung des Landes in Europaangelegenheiten getroffen, so könne sie, da es um die 
Kompetenzabgrenzung von Verfassungsorganen gehe, weder in der Geschäfts-
ordnung des Hessischen Landtags noch in einem Gesetz getroffen werden. Vielmehr 
sei hierfür eine Verfassungsergänzung erforderlich. Bis dahin könne zur Gewinnung 
von Erfahrungen die Beteiligung des Landtags so erfolgen, wie es durch Beschluss 
des Landtags vom 14. Dezember 1995 (Stenografische Berichte 14. Wahlperiode 
S. 1226) und die Erklärung von Staatsminister von Plottnitz in der Sitzung des 
Europaausschusses namens der Landesregierung am 7. Februar 1996 (Kurzbericht 
EUA 14/4) für beide Verfassungsorgane festgelegt worden sei. 
 
Anmerkung 
Es wird angeregt zu eruieren, wie der EUA und die Fraktionen dieses seither prak-
tizierte Verfahren bewerten. 
 
 
 
3. Beteiligung des Hessischen Landtags an der Auswahl der das Land Hessen 
in europäischen Gremien vertretenden Personen 
 
Was die Beteiligung des Hessischen Landtags an der Auswahl der das Land Hessen 
in europäischen Gremien vertretenden Personen anbelangt, so hat sich die Enquete-
kommission hauptsächlich mit dem Ausschuss der Regionen befasst (19 ff.). Sie hat 
eine Verfassungsänderung für nicht erforderlich gehalten mit der Begründung, dass 
die Wahl des oder der hessischen Mitglieder im Ausschuss der Regionen durch den 
Landtag aus einer Interpretation der Kompetenzverteilung nach der Landesver-
fassung hergeleitet werde (21).  
 
Der Hessischen Verfassung liege der Grundsatz der Gewaltenteilung im Rahmen der 
parlamentarischen Demokratie zugrunde, wonach die Befugnisse von Legislative und 
Exekutive so abgegrenzt seien, dass beiden Staatsgewalten ein eigener Zuständig-
keitsbereich verbleibe. Diese Abgrenzung lasse jedoch auch Verschiebungen zu, 
soweit der jeweiligen Staatsgewalt ein unentziehbarer Kernbereich verbleibe. Die 
Benennung von Mitgliedern für einen beratenden Ausschuss auf europäischer Ebene 
durch den Landtag bedeute nicht den Eingriff in den unentziehbaren Kernbereich der 
Exekutive. Vielmehr ergebe eine Interpretation des Gewaltenteilungsprinzips, dass 
die Wahl der hessischen Vertreterinnen und Vertreter für den Ausschuss der 
Regionen durch den Landtag und damit die inhaltliche Entscheidung in dieser An-
gelegenheit durch das Landesparlament diesem Grundsatz nicht widerspreche (20).  
 
Die Vorgängerkommission der EKP4, hatte sich für folgende Empfehlung ausge-
sprochen: 
 

Das hessische Mitglied oder die hessischen Mitglieder im Ausschuss der 
Regionen werden vom Landtag gewählt. 
Für Amtsperioden des Ausschusses der Regionen, in denen nur ein 
hessisches Mitglied benannt werden kann, wird für jeweils eine Wahlperiode 

                                                 
4 Siehe hierzu den Zwischenbericht der Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessischen Landtags an 
der Wende zum 21. Jahrhundert“, Drucks. 14/4365, beraten am 16. Dezember 1998 im Hessischen Landtag  
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alternierend ein Mitglied der Landesregierung oder des Landtags gewählt. 
Stehen Hessen zwei Sitze zu, gehört je ein Mitglied dem Landtag und der 
Landesregierung an. Der oder die Stellvertreter/in soll dem jeweils anderen 
Verfassungsorgan angehören. 

 
In Nr. 3 des Antrags der Fraktionen der CDU und der FDP vom 6. Mai 1997 be-
treffend hessischer Beitrag zum europäischen Einigungsprozess (Drucks. 14/2849) 
war u. a. vorgesehen, dass der Landtag in Abstimmung mit der Landesregierung die 
Mitglieder der Gremien, die das Land Hessen ab 1998 auf europäischer Ebene 
vertreten, wählt. Am 26. März 1998 nahm der Hessische Landtag folgende 
Beschlussempfehlung, Drucks. 14/3729, an: 
 

Der Europaausschuss empfiehlt dem Plenum die Behandlung der Nr. 3 des 
Antrages Drucks. 14/2849 in Zusammenhang mit der Vorlage der Ergebnisse 
der Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessischen Landtags an der 
Wende zum 21 Jahrhundert“ vorzunehmen. 

 
Anmerkung 
Obschon die EKP in ihrer Empfehlung eine Verfassungsergänzung nicht für 
erforderlich hält, könnte gleichwohl erwogen werden, im Zusammenhang mit der 
unter 2. vorgeschlagenen Empfehlung zur Klarstellung in die Verfassung aufzu-
nehmen, dass die Vertreter des Landes Hessen in europäischen Gremien vom 
Landtag in Abstimmung mit der Landesregierung gewählt werden. Wie bei der im 
Sommer 2003 erfolgten Nachbesetzung der Vertretung des Landes Hessen im 
„Kongress der Gemeinden und Regionen Europas“ (KGRE) und im „Ausschuss der 
Regionen“ (AdR) (Drucks. 16/298) erfolgt die Benennung bislang aufgrund eines 
entsprechenden Antrags und nicht explizit eines Wahlvorschlags, in dem die „Bitte“ 
an die Landesregierung formuliert wird, die im Antrag genannten Personen in den 
KGRE oder AdR zu entsenden. 
 
 
 
4. Mitwirkung des Landtags bei der Willensbildung des Bundesrates sowie bei 
Staatsverträgen, Verwaltungsabkommen, Ministerpräsidentenkonferenzen, 
Fachministerkonferenzen wie auch Länderkommissionen und länder-
übergreifenden Kommissionen 
 
Empfehlung (31/32) 
Folgende Ergänzung der landesverfassungsrechtlichen Kompetenzordnung hin-
sichtlich der Mitwirkung des Landtags in Bundesstaatsangelegenheiten sowie den 
genannten Gremien wird empfohlen: 
 

Die Landesregierung unterrichtet zum frühestmöglichen Zeitpunkt den Land-
tag über alle Vorhaben im Bundesrat, geplante Abschlüsse von Staats-
verträgen und Verwaltungsabkommen, über Ministerpräsidenten- und Fach-
ministerkonferenzen und deren nachgeordnete und vorbereitende Gremien, 
die für das Land von herausragender politischer Bedeutung sind und 
wesentliche Interessen Landes unmittelbar berühren, und gibt ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie berücksichtigt diese Stellungnahme. 
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Einzelheiten der Unterrichtung und der Beteiligung werden in einer Ver-
einbarung zwischen dem Landtag und der Landesregierung geregelt. 
 
Eine solche Ergänzung der landesverfassungsrechtlichen Kompetenzordnung 
sollte in der Verfassung getroffen werden. Zur Gewinnung von Erfahrungen 
erscheint aber vorläufig eine Absprache zwischen Landesregierung und 
Landtag ausreichend. 

 
Begründung (32-34) 
Die EKP hält angesichts der Verlagerung des Schwergewichts der Ländermitwirkung 
in der bundesstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes von der Ausübung eigener 
Gesetzgebungskompetenzen auf die Beteiligung an der gesetzgeberischen Willens-
bildung des Bundes die bisherige Interpretation des Grundgesetzes, wonach allein 
den Landesregierungen die Vertretung der Länder im Bundesrat obliegt, nicht mehr 
für angemessen. Diese Entwicklung widerspreche der ursprünglich vom Grundgesetz 
gewollten Kompetenzverteilung auf dem Gebiet der Gesetzgebung in Art. 70 GG.  
 
Die 1974 zwischen dem Landtagspräsidenten und dem Ministerpräsidenten getrof-
fene Absprache, wonach die Landesregierung den Landtag im Hauptausschuss über 
die Beratungsgegenstände des Bundesrates informiert, reiche nicht aus. Der 
Landtag müsse die Möglichkeit haben, sich aktiv in das Gesetzgebungsverfahren 
einzuschalten. Auch hierfür wird vorgeschlagen, sich an Art. 34a der baden-
württembergischen Landesverfassung zu orientieren. Was die Beteiligung des Land-
tags an Staatsverträgen und Verwaltungsabkommen sowie den genannten Gremien 
anbelangt, so wird auch hier wegen der oft faktischen Bindung des Gesetzgebers 
eine frühere Beteiligung des Landesparlaments für geboten gehalten und im 
Einzelnen zwischen den Formen der föderativen Kooperation und Koordination 
differenziert. 
 
Anmerkung 
Die Empfehlungen unter Punkt C, Themenbereich I, 2.3 Mitwirkung des Landtags bei 
der Willensbildung des Bundesrates und 2.4 Beteiligung des Landtags bei Staats-
verträgen, Verwaltungsabkommen usw. (31/32) sind hier sprachlich zusammen-
gefasst wiedergegeben.  
 
 
 
5. Budgetierung, Privatisierung, außer- und überplanmäßige Ausgaben, 
Leasingfinanzierung 
 
Dieser Themenkomplex nimmt einen relativ breiten Raum im Bericht der EKP ein 
(46-64). Die EKP stellt fest, dass die hessische Haushaltsreform, die auf ein 
ergebnisorientiertes Haushaltssystem setze, bislang nicht als Staats- und Ver-
fassungsreform angelegt sei; die haushaltsrechtlichen Gewalten- und Zuständig-
keitsverteilung nicht geändert werde. Daher müssten die Parlamentsrechte bei der 
Haushaltsermächtigung und –kontrolle gestärkt werden (siehe Empfehlung zu 1.3, 
S 48). Hierzu konzentrieren sich die weiteren Empfehlungen auf Vorschläge zur 
Ergänzung bzw. Änderung von Vorschriften der Landeshaushaltsordnung (siehe die 
Empfehlung zu Punkt 1.4, S. 48/49) oder der Geschäftsordnung des Landtags (aaO). 
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Eine Änderung der Hessischen Verfassung könnte sich mittelfristig als notwendig 
erweisen, wenn die Praxis zeigen sollte, dass das Parlament zur Wahrung seines 
Budgetrechts Eingriffsmöglichkeiten in den Haushaltsvollzug, der zurzeit allein Sache 
der Exekutive sei, benötigen sollte (54/55). 
 
 
 
6. Stärkung der Kontrollfunktion des Landtags und der Stellung der Opposition  
 
Empfehlung (70) 
Die EKP schlägt vor, Stellung und Rechte der Opposition in der Verfassung zu 
verankern und sich dabei am Beispiel des Art. 16a der bayerischen Verfassung zu 
orientieren. Dieser lautet: 
 

Parlamentarische Opposition ist ein grundlegender Bestandteil der parlamen-
tarischen Demokratie. 
 
Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtags, welche die Staatsregierung 
nicht stützen, haben das Recht auf ihrer Stellung entsprechende Wirkungs-
möglichkeiten in Parlament und Öffentlichkeit. Sie haben Anspruch auf eine 
zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderliche Ausstattung. 
 
Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 

 
Begründung (70/71) 
Die Kommission stellt fest, mittlerweile sei allgemein anerkannt, dass die Opposition 
ein konstitutiver Bestandteil der parlamentarischen Demokratie sei. Die Mehrheit der 
Bundesländer habe darauf mit entsprechenden Verfassungsänderungen reagiert. 
Das Für und Wider einer Verfassungsregelung sei in der Kommission intensiv 
diskutiert worden. Im Ergebnis spricht sie sich dafür aus, die tragende Rolle, die der 
Opposition in einem parlamentarischen Regierungssystem zukomme, durch aus-
drückliche Erwähnung in der Landesverfassung anzuerkennen und verfassungs-
rechtlich abzusichern, auch wenn diese Erwähnung überwiegend klarstellende und 
deklaratorische Bedeutung habe. Die Aufgabe der (öffentlichen) Kontrolle der 
Regierung sei im Wesentlichen Sache der Opposition und nicht des Parlaments als 
Ganzem. In der öffentlichen Wahrnehmung stehe der politischen Einheit aus 
Regierung und Mehrheitsfraktion bzw. Regierungskoalition die Parlamentsminderheit 
in Opposition gegenüber. 
 
 
 
7. Verfassungsrechtliche Kompetenznorm 
 
Empfehlung (75) 
Die EKP schlägt im Zusammenhang mit der Erörterung eines Ausbaus der Infor-
mations- und Beteiligungsrechte vor, in die Hessische Verfassung eine Art. 39 Abs. 2 
der sächsischen Verfassung entsprechende Regelung aufzunehmen, die wie folgt 
lauten könnte:  
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Der Landtag übt die gesetzgebende Gewalt aus, überwacht die Ausübung der 
vollziehenden Gewalt nach Maßgabe dieser Verfassung und ist Stätte der 
politischen Willensbildung. 

 
Begründung (75) 
In der Hessischen Verfassung sind die Aufgaben des Landtags, anders als in neun 
anderen Bundesländern, nicht in einer zentralen Bestimmung festgehalten, sondern 
an verschiedenen Stellen geregelt. Die EKP vertritt die Auffassung, dass jede Auf-
zählung der Aufgaben des Landtags unvollständig sein müsse, und plädiert deshalb 
für eine Regelung, die sich auf die bedeutsamsten Aufgabenfelder beschränkt, wie 
dies bei Art. 39 Abs. 2 der sächsischen Verfassung der Fall sei. 
 
 
 
8. Informationspflicht der Landesregierung 
 
Empfehlung (76) 
Die Kommission spricht sich dafür aus, die Informationspflichten der Landes-
regierung zu intensivieren und empfiehlt: 
 

Neben den bereits unter Nr. C.1, C.2.3 und C.2.4 empfohlenen 
Informationspflichten sollte in der Hessischen Verfassung geregelt werden, 
dass die Landesregierung den Landtag zeitnah zu unterrichten hat über 
 
– Gesetzentwürfe 
– Entwürfe von Rechtsverordnungen, 
 
soweit es sich um Gesetze und Rechtsverordnungen mit nicht unerheblichen 
finanziellen Auswirkungen oder von grundsätzlicher politischer Bedeutung 
handelt. 
 
Unabhängig davon sollte der Landtag die Landesregierung auffordern, bereits 
zuvor in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien des Landes 
Hessen zu bestimmen, dass der Landtag zum gleichen Zeitpunkt wie die 
Fachkreise, Verbände und kommunalen Spitzenverbände nicht nur wie in § 38 
Abs. 3 vorgesehen über Gesetzentwürfe, sondern auch über Entwürfe von 
Rechtsverordnungen unterrichtet wird. 

 
Begründung (76-77) 
Neben den bereits empfohlenen Informationspflichten der Landesregierung gegen-
über dem Landtag betreffend Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union (C.1), 
Vorhaben im Bundesrat, geplante Abschlüsse in Staatsverträgen und Verwal-
tungsabkommen, über Ministerpräsidenten- und Fachministerkonferenzen und deren 
nachgeordnete und vorbereitende Gremien (C.2.3 und C.2.4), hält die Kommission  
es für geboten, die Landesregierung durch eine Verfassungsnorm zu verpflichten, 
den Landtag zeitnah über Gesetzentwürfe und Entwürfe von Rechtsverordnungen zu 
informieren, soweit die Gesetze oder Rechtsverordnungen erhebliche finanzielle Aus-
wirkungen hätten oder von besonderer politischer Bedeutung seien.  
 
Es beeinträchtige die Funktion der Abgeordneten, Vermittler zwischen Staat und 
Bürgern zu sein, erheblich, wenn diese vom Inhalt eines Entwurfs für ein Gesetz oder 
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eine Rechtsverordnung im Unterschied etwa zu Verbandsvertretern, die von ihnen 
hierzu Auskunft begehrten, keine Kenntnis hätten.  
 
Keine Einigung konnte die Kommission darüber erzielen, ob die Landesregierung 
durch Verfassungsnorm verpflichtet werden sollte, den Landtag über Angelegen-
heiten der Landesplanung, Grundsatzfragen der Standortplanung, Durchführung von 
Großvorhaben und Entwürfe von Verwaltungsvorschriften frühzeitig zu informieren, 
wie dies teilweise in anderen Bundesländern der Fall sei. 
 
 
 
9. Stärkung der Frage- und Akteneinsichtsrechte 
 
Empfehlung (79) 
Zur Stärkung der Frage- und Akteneinsichtsrechte empfiehlt die EKP: 
 

In der Hessischen Verfassung sollte geregelt werden, dass die Landes-
regierung parlamentarische Anfragen unverzüglich zu beantworten hat. 

 
Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Aufnahme einer Verfahrensregelung in der 
Geschäftsordnung des Hessischen Landtags vorgeschlagen, nach der der Gegen-
stand auf Antrag der Fragestellenden auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
des Landtags gesetzt werden müsse. 
 
Begründung (80-81) 
Das Fragerecht zähle zu den wichtigsten Kontrollinstrumenten des Landtags; 
insbesondere die Opposition sei auf dieses Mittel angewiesen, um sich die für ihre 
Kontrollaufgabe notwendigen Informationen zu verschaffen. Die Kommission 
empfiehlt, das parlamentarische Fragerecht und die Antwort der Regierung in der 
Hessischen Verfassung ausdrücklich zu regeln, hält eine detaillierte Vorschrift 
allerdings nicht für notwendig. So seien insbesondere die Grenzen der Antwortpflicht 
der Landesregierung durch die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts 
ausreichend bestimmt. 
 
Mehrheitlich abgelehnt hat die EKP ein allgemeines Akteneinsichtsrecht für Aus-
schüsse, wie es beispielsweise die Verfassungen von Niedersachsen und Schleswig-
Holstein vorsehen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der CDU und der 
Vertreter der Fraktion der FDP in der Kommission sähen durch ein allgemeines 
Akteneinsichtsrecht für Ausschüsse den Bereich der exekutiven Eigenverantwortung 
unzulässig beeinträchtigt, während die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
SPD und der Vertreter der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sich dafür 
aussprächen, ein an die Regelungen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
angelehntes quorumabhängiges allgemeines Akteneinsichtsrecht der Ausschüsse in 
die Verfassung aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
Claudia Reitzmann 
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R e c h t e   d e s   M e n s c h e n 
 
Frauenvertretung im DBB 
Hessen 
03.04.04 

Erweiterung von Art. 1 HV (Gleichheit) um folgende 
Regelung: 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt 
auf die Beseitigung bestehen-der Nachteile hin.“ 

Der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ 
verdeutlicht, dass bestimmte Unterscheidungen durch 
besondere Differenzierungsverbote untersagt sind. 
Durch die Aufnahme des Gleichberechtigungsgrund-
satzes wird das Land Hessen in die Verantwortung 
genommen, die Durchsetzung der Gleichberechtigung 
zu fördern und auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin zu wirken.  

Königstein, Hubert 
22.11.03 

Abschaffung der Todesstrafe  

 Verbot der verdachtsunabhängigen Polizeikontrolle Unschuldsvermutung wird ins Gegenteil verkehrt, 
Übermaßverbot/Verhältnismäßigkeit nicht beachtet, da 
gar nichts abgewogen wird. 

 Datenschutz ausreichend wahren Gefahr der Erstellung von Bewegungsprofilen und 
Schaffung einer flächendeckenden Überwachung durch 
geplante vollautomatische Mauterfassung und den 
Einsatz von Kennzeichenlesegeräten 

 Verbot der Datenvernetzung in Verfassung festschreiben Beispiel: Schutz des Steuergeheimnisses ist durch die 
Ausnahmen in § 30 ff. Abgabenordnung nur noch die 
Ausnahme 

Deutscher Kinderschutzbund 
– die Lobby für Kinder, 
Landesverband Hessen 
14.01.04 

Folgender Text soll in die Verfassung aufgenommen 
werden: 
„Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und 
Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf gewaltfreie 
Erziehung und den besonderen Schutz vor Gewalt, 
Vernachlässigung und Ausbeutung. Die staatliche 

Umsetzung der Rechte der Kinder 

A
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Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte des 
Kindes und trägt Sorge für kindgerechte 
Lebensbedingungen.“ 

   
A u f b a u   d e s   L a n d e s 

Resolution des Hessischen 
Sängerbundes 
11.10.2003 

Art. 62a HV:  
 
„Der Sport genießt den 
Schutz und die Pflege des 
Staates, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände.“ 

Änderung des Art. 62a wie 
folgt: 
„Der Sport und die Kultur 
genießen den Schutz und die 
Pflege des Staates, der 
Gemeinden und Gemeinde-
verbände.“ 
 

In der HV fehlt ein Hinweis auf die Förderung von 
Kunst und Kultur, ausgenommen Denkmäler. 
Chor- und Musikverbände leisten wertvolle 
kulturelle und gesellschaftspolitische Arbeit. Nicht 
nur der Aktiv-Sport, auch aktives Singen und 
Musizieren stehen für Gesundheitsvorsorge, 
Prävention und Rehabilitation. Chöre und 
Musikvereine sind ideale Begegnungsstätten für 
Menschen und Keimzellen für eine 
funktionierende Demokratie. Sie ermöglichen 
Kontakte zwischen Generationen, zwischen 
Bevölkerungs- und Berufsgruppen. Sie leisten 
wichtige Aufgaben der musikalischen Bildung, die 
durchaus vergleichbar ist mit den hoch 
subventionierten öffentlichen Instituten wie 
Volkshochschulen oder öffentlichen 
Musikschulen. Singen in Chören bedeutet für die 
ca. 16.000 Kinder und Jugendliche eine sinnvolle 
Gestaltung der Freizeit. Jugendliche, die singen 
und musizieren randalieren nicht, sind nicht 
gewalttätig, fehlen in den Kriminalstatistiken und 
verursachen keine Kosten für Reha-Maßnahmen. 

 Die Förderung der Kultur pflegenden Vereine erfolgt durch 
Beteiligung an den Spieleinsätzen nach dem Sportwetten- und 

Bislang ist dem Hessischen Sängerbund e.V. eine 
vom Landeshaushalt unabhängige Förderung aus 
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dem Zahlenlottogesetz des Landes Hessen (aus den so 
genannten Toto- und Lottomitteln). 
 

- Die Mittel sollen für die Bezuschussung von Kosten 
für Jugendchorleiter/innen und Chorleiter/innen, für 
die Aus- und Fortbildung von 
Chorleitern/Chorleiterinnen , für die Bezuschussung 
der Anschaffung von Chorliteratur, Notenschränken 
und Musikinstrumenten, sowie die Bezuschussung von 
herausragenden, musikalisch wertvollen 
Veranstaltungen des Landesverbandes und der ihm 
angehörenden Untergliederungen zweckgebunden 
werden. 

- Die Höhe der Leistungen aus den vorgenannten 
Spieleinsätzen wird seitens der Hessischen 
Landesregierung so bemessen, dass den Chor- und 
Musikverbänden in Hessen eine angemessene 
Förderung der vorgenannten Leistungen ermöglicht 
wird.  

Toto- und Lottomitteln verwehrt worden. Anders 
als etwa in Baden-Württemberg und Bayern, hat 
die Förderung aus dem Landeshaushalt nie den 
Status einer „Mindestförderung“ überschritten. 
Die in § 1 Abs. 2 Satz 2 HessLottoG festgelegte 
Förderung des Landessportbundes Hessen verletzt 
den Gleichheits-grundsatz in Art. 1 HV und Art. 3 
Abs. 1 GG. Um das reichhaltige aber notwendige 
Leistungsangebot aufrechterhalten zu können wie 
Chorleiterausbildungs- und -fortbildungsseminare, 
Seminare für musikalische Grundausbildung von 
Kindergartenpersonal, Workshops für Kinder in 
Kinderchören u.v.m., bedürfe der Hessische 
Sängerbund auch der kontinuierlichen Förderung.  

Königstein, Hubert 
22.11.03 

Verbot für die Einnahmen übersteigende Ausgaben Abgeordnete überschreiten ihre 
Gesetzgebungsbefugnis über den Zeitraum hinaus, 
für den sie gewählt sind, wenn sie mehr ausgeben 
als während der Legislaturperiode eingeht. 

 Aufnahme eines festen Schuldentilgungszeitraums für die 
Staatsschulden/entsprechende Regelung für die Gemeinden 

Vorschlag zur Lösung des Verschuldungs- und 
Demokratiedefizitproblems 

   
Präsident des Hessischen 
Rechnungshofs,  
02.04.04 

Art. 144 HV: 
„Die Rechnungen über den 
Haushaltsplan werden vom 

Neufassung des Art. 144 HV: 
„(1) Der Hessische Minister 
der Finanzen hat dem 

 
Formulierung orientiert sich an Art. 114 Abs. 1 
GG, verzichtet allerdings mit Blick auf die 
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Rechnungshof geprüft und 
festgestellt. Die allgemeine 
Rechnung über den Haushalt 
jedes Jahres und eine 
Übersicht der Staatsschulden 
werden mit den Bemerkungen 
des Rechnungshofs und der 
Stellungnahme der 
Landesregierung zu deren 
Entlastung dem Landtage 
vorgelegt.“ 

Hessischen Landtag im Laufe 
des nächsten 
Rechnungsjahres zur 
Entlastung der Hessischen 
Landesregierung Rechnung 
zu legen.  
 
 
 
(2) Der Rechnungshof, dessen 
Mitglieder richterliche 
Unabhängigkeit besitzen, 
prüft die Rechnung sowie die 
Wirtschaftlichkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der 
gesamten Haushalts- und 
Wirtschaftsführung. Er prüft 
auch die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der 
landesunmittelbaren 
juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, die der 
Aufsicht des Landes 
unterstehen. Er hat außer der 
Hessischen Landesregierung 
unmittelbar dem Hessischen 
Landtag jährlich zu 
berichten. 
 

beschlossene flächendeckende Einführung des 
kaufmännischen Rechnungswesens auf die 
explizite Herausstellung der Einnahmen und 
Ausgaben. Verzicht auf Rechnungslegung über 
das Vermögen und die Schulden; 
einfachgesetzliche Regelung ausreichend; die 
Vermögens- bzw. Schuldenrechnungslegung ist 
gemäß §§ 85 und 86 LHO bereits in die 
Gesamtrechnungslegung einbezogen. 
 
Orientiert am 1969 eingeführten Art. 114 Abs. 2 
GG, der durch Literatur und Rechtsprechung 
umfassend konkretisiert ist. Es wird nur der 
verfassungsrechtliche Rahmen der staatlichen 
Finanzkontrolle festgelegt, Detailregelungen 
bleiben einfachgesetzlicher Regelung vorbehalten. 
Enthalten ist eine institutionelle Garantie für den 
Bestand des Rechnungshofs, der Kernbereich 
seiner Zuständigkeiten (Prüfung der gesamten 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes)  
sowie die richterliche Unabhängigkeit seiner 
Mitglieder. Mit der Nennung der 
Wirtschaftlichkeit als erster Prüfungsmaßstab soll 
deren Bedeutung für die moderne Finanzkontrolle 
herausgestellt werden. 
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(3) Das Nähere wird durch 
Gesetz geregelt.“ 

 
 
 
Der Gesetzgeber kann weitere einfachgesetzliche 
Regelungen treffen, bestehende Regelungen 
werden berücksichtigt. 
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Stenografischer Bericht – öffentlich – 
 
 
7. Sitzung der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung 
 
7. Juli 2004, 13.03 bis 16.13 Uhr 
 
 
Anwesend 
 
Vorsitzender: Abg. Lothar Quanz (SPD) 
Präsident Norbert Kartmann 
 
 
ordentliche Mitglieder: stellvertretende Mitglieder: 
 
CDU 
 
Abg. Armin Klein (Wiesbaden)  
Abg. Axel Wintermeyer  
Abg. Margarete Ziegler-Raschdorf  
 
 
SPD 
 
Abg. Nancy Faeser 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender  
 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens  
 
 
FDP 
 
Abg. Dieter Posch  
 
 
Sachverständige: 
 
Herr Prof. Dr. Wolfgang Kahl 
Herr Prof. Dr. Joachim Wieland 
Frau Dr. Pascale Cancik 
Herr Prof. Dr. Michael Stolleis  
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FraktAss Ingo Schon (Fraktion der CDU) 
FraktAss Matthias Zach (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
FraktAss Rainer Welteke (Fraktion der FDP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landesregierung: 
 
StK 
 
LtdMinR Dr. Winter 
 
 
MdJ 
 
MinRin Niemeyer 
 
 
 
Landtagskanzlei: 
 
MinDirig Friedrich 
MinRin Reitzmann 
 
 
 
 
Protokollierung: Herr Neil 
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Anzuhörende: 
 
Sachverständige: 
 
- Herr Prof. Dr. Erhard Denninger, 
 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
 
- Herr Prof. Dr. Dieter Simon, 
 Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 
 
- Herr Prof. Dr. Thomas Würtenberger, 
 Universität Freiburg 
 
- Herr Prof. Dr. Thomas Groß, 
 Justus-Liebig-Universität Gießen 
 
 
Verbände und Organisationen: 
 
- Frau Prof. Dr. Viola Schmid, 
 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität 

Darmstadt 
 
- Frau Prof. Erika Fellner, 
 Arbeiterwohlfahrt Hessen-Süd, Frankfurt am Main 
 
- Herr Bernhard Mundschenk, 
 Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, Wiesbaden 
 
- Herr Dr. Friedemann Goetting, 
 Frau Eva Reifferscheid, 
 Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrie- und Handelskammern, Frankfurt am Main 
 
- Herr Kirchenrat Jörn Dulige, 
 Beauftragter der Ev. Kirchen in Hessen am Sitz der Landesregierung, Wiesbaden 
 
- Herr Hans Schwarz, 
 Herr Kai Eicker-Wolff, 
 Herr Christian Rothländer (ver.di), 
 Deutscher Gewerkschaftsbund, Landesbezirk Hessen, Frankfurt am Main 
 
- Herr Dr. Guido Amend, 
 Geschäftsführer beim Kommissariat der Kath. Bischöfe im Lande Hessen, Wiesbaden 
 
- Herr Heiner Sabrowski, 
 Sozialverband VdK Hessen e. V., Frankfurt am Main 
 
- Herr Dr. Franz-Josef Rose, 
 Frau Kreyser, 
 Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e. V., Frankfurt am Main 
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Öffentliche Anhörung zu den Fragestellungen: 
 
 
Welche Bedeutung hat der historische Charakter der Hessi-
schen Verfassung für ihre Reform? 
 
 
Welche Bedeutung hat die Hessische Verfassung bei der Ver-
tretung des Landes Hessen nach außen? 
 
 
Präsident Norbert Kartmann: Sehr geehrte Damen, meine Herren, lieber Herr Vorsit-
zender der Enquetekommission – mein Vizepräsident, Herr Kollege Quanz –, verehrte 
Abgeordnete, verehrte Sachverständige! Ich darf Sie als Sachverständige und damit 
Beteiligte an der Diskussion über eine Verfassungsreform und auch die an diesem 
Thema Interessierten, die nicht Parlamentarier sind, ganz herzlich in diesem Landtag 
begrüßen. Vor einem Dreivierteljahr wurde die Enquetekommission eingesetzt und am 
8. Oktober 2003 hat sie sich konstituiert.  
 
Diese Enquetekommission hat den Auftrag – ich zitiere –,  
 

„die Hessische Verfassung auf Veränderungs- und Ergänzungsbedarf zu über-
prüfen und“ 
 

– ich betone jetzt die nächsten beiden Wörter besonders – 
 
„möglichst einvernehmliche Vorschläge unter Wahrung ihrer demokratischen, so-
zialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken zu ihrer Änderung zu unterbreiten.“ 

 
Dabei sind die Empfehlungen der Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessi-
schen Landtages an der Wende zum 21. Jahrhundert“ aus der letzten Legislaturperiode 
– mit dem Kürzel EKP bezeichnet – zu berücksichtigen. Diese Enquetekommission hat-
te in ihrem Abschlussbericht damals ausgeführt, dass sie eine umfassende Novellierung 
der Hessischen Verfassung für erforderlich halte. Sie hat sich bei ihren Vorschlägen 
allerdings auf solche Regelungen beschränkt, die mit ihrem Arbeitsauftrag im Zusam-
menhang standen. Dieser war – wie wir hier im Landtag wissen – recht komplex. Es 
ging darum, „sich mit der verfassungspolitischen Realität des Hessischen Landtages 
angesichts der Veränderungen an Aufgaben auf bundesstaatlicher und europäischer 
Ebene zu befassen“. Insbesondere sollten Empfehlungen vorgelegt werden, „wie die 
Rechte des Parlaments beziehungsweise die Kontrollfunktion des Landtages gegen-
über der Regierung durch Veränderung des Haushaltsrechts zu gestalten sind“. 
 
Zu den Vorschlägen gehörte z. B. die Empfehlung, in Anlehnung an Art. 34 a der Ba-
den-Württembergischen Verfassung eine Verfassungsergänzung vorzunehmen, die 
vorsieht, dass die Landesregierung Stellungnahmen des Landtages maßgeblich zu be-
rücksichtigen hat, wenn Vorhaben der Europäischen Union die Gesetzgebungszustän-
digkeiten der Länder wesentlich berühren bzw. zur Übertragung der Hoheitsrechte der 
Länder an die Europäische Union führen würden. Eine Berücksichtigung der Stellung-
nahmen des Landtages empfahl die EKP auch im Zusammenhang mit der Mitwirkung 
des Landtages bei der Willensbildung des Bundesrates sowie bei Staatsverträgen, 
Verwaltungsabkommen, Ministerpräsidentenkonferenzen, Fachministerkonferenzen und 
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anderer Gremien. Das ist im Übrigen ein Thema, das am Rande der gesamten Födera-
lismusdebatte immer wieder eine Rolle spielt. 
 
Vorab hatte die damalige Enquetekommission den Fraktionen empfohlen, die Wahlperi-
ode von vier auf fünf Jahre zu verlängern und die Verfassung um das Konnexitätsprin-
zip zu ergänzen. Beide Vorschläge sind inzwischen in der 15. Wahlperiode, wie Sie 
wissen, umgesetzt worden, inklusive des Staatszieles „Sport“, was aber damals nicht 
ein Teil des Ergebnisses der Enquetekommission war. 
 
Auch die jetzige Kommission zur Reform der Hessischen Verfassung wird sich noch mit 
möglichen Ergänzungen – sei es im Grundrechtsteil, sei es im Staatsaufbau – ausführ-
lich befassen. Hierzu gibt es bereits Vorschläge aller Fraktionen, was den ersten Haupt-
teil der Verfassung betrifft. Auch für den zweiten Hauptteil werden alle Fraktionen ihre 
Vorstellungen – so ist es verabredet in der Enquetekommission – noch vor der Som-
merpause eingebracht haben. 
 
Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese sind nicht Gegenstand der heuti-
gen Anhörung. Hier geht es um die Herausarbeitung der Bedeutung des historischen 
Charakters der Hessischen Verfassung. Ich persönlich will auch nicht verhehlen, dass 
ich sehr gespannt darauf bin, wie diese Anhörung ausgehen wird und wie von Ihnen die 
Frage unterschiedlich beurteilt wird – da diese Anhörung auch dokumentiert wird, wird 
das auch vielen zugänglich sein –, welche Teile der Hessischen Verfassung zu dem 
gehören, was als historisch zu gelten hat. 
 
Das Wort „Historia“ ist griechischen Ursprungs – die aktuelle griechische Geschichte 
hat mit Sport zu tun und zugegebenermaßen nicht mit der Hessischen Verfassung –  
 

(Heiterkeit) 
 
und bedeutet eigentlich „Wissen, Kunde“. Es geht also um die Erforschung und Unter-
suchung von Ereignissen, ihre Kenntnis und Darstellung. Idealerweise gehen wir also 
hier aus der Anhörung – ich hoffe das sehr – als „Kundige“ heraus. Aber wovon?  
 
Die Hessische Verfassung ist die älteste Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, 
die noch heute in Kraft ist. In zwei Jahren werden wir ihre Begründung zum 60. Mal be-
gehen und auch gebührend feiern. Im Grunde ist sie – von wenigen Änderungen abge-
sehen, die sie seitdem erfahren hat – insgesamt als historisch zu bezeichnen. Es geht 
bei der Fragestellung aber um mehr als um Historie, es geht um einen Brückenschlag in 
die Zukunft, um das, was als Grundidee, als Überzeugung von damals auch heute noch 
Maßstab für unser Verfassungsleben sein kann und sein soll. Es geht nach meiner  
Überzeugung darum, eine Balance zu finden zwischen dem, was es zu bewahren, und 
dem, was es zu ändern gilt. 
 
Die Enquetekommission ist sich einig darin, dass der historische Charakter der Hessi-
schen Verfassung erhalten werden soll. Andererseits ist deutlich geworden, dass insbe-
sondere die Übergangsbestimmungen im zweiten Hauptteil – also die Artikel 151 bis 
161 HV – überprüfungsbedürftig sind, dass – zweitens – etliche Vorschriften der Hessi-
schen Verfassung von Bestimmungen des zweieinhalb Jahre später in Kraft getretenen 
Grundgesetzes überlagert sind und – drittens – dass es in unserer Landesverfassung 
Bestimmungen gibt, die mit der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger nicht 
mehr übereinstimmen.  
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Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit – das ist ja immer der spannende Pro-
zess bei jeder Verfassungsbetrachtung – liegen also, wie man gern sagt, nach beinahe 
60 Jahren in Teilen nicht mehr so nahe beieinander, wie das ursprünglich der Fall war. 
 
Die Frage ist, wie diese Lücke geschlossen werden kann. Auch das ist eine Hoffnung, 
die wir mit der heutigen Anhörung verbinden. 
 
Welche Bestimmungen, auch wenn die keine praktische Bedeutung mehr haben, wollen 
wir erhalten, weil sie als zeitgeschichtliches Dokument uns noch heute wichtig sind? 
Welches sind die demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken, die 
es zu wahren gilt, weil sie schlicht prägend und immer noch zukunftsweisend für die 
Gestaltung unseres Gemeinwesens sind? Und wie können wir andererseits – das halte 
ich für sehr wichtig – der Versuchung widerstehen, einzelnen Bestimmungen im Nach-
hinein vielleicht eine Bedeutung zuzuschreiben, die ihnen nach dem Willen der Verfas-
sungsmütter und Verfassungsväter gar nicht zugedacht war? 
 
In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, will ich das wiederholen, was ich 
auch schon früher vor Einsetzung dieser Enquetekommission gesagt habe, dass ich 
nämlich einen sehr sensiblen Umgang mit unserer Hessischen Verfassung anmahne.  
– Dies ist kein Hinweis an die hier heute Anzuhörenden, sondern an die später Ausfüh-
renden. 
 
Ich darf darauf hinweisen und daran erinnern, dass wir – das ist eine besondere hessi-
sche Art der Verfassungsänderung – am Ende das Volk fragen müssen. Das will ich 
schon hier sehr deutlich machen. Wir können hier beschließen, was wir wollen, das 
Volk muss es am Ende verabschieden. Die spannende Debatte über die drei Verände-
rungen, die wir vor drei Jahren geführt haben, habe ich ja noch gut in Erinnerung. Wir 
werden dabei sicherlich einige Debattenebenen hier wieder erleben. Es gibt eben Din-
ge, die begegnen einem im Leben zweimal.  
 
Daraus ergibt sich natürlich auch meine Bitte an alle Beteiligten – innerhalb und außer-
halb des Landtages –, selbst dann, wenn es in einzelnen Fragen Dissens gibt, sie ver-
fassungswürdig zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass Verfassungsbestimmungen ge-
eignet sind, das, was üblicherweise auch nicht verboten ist, nämlich politisch streitig zu 
diskutieren, hieran festzumachen. 
 
Bei Beantwortung der Fragen zu der geschichtlichen Bedeutung, zu dem, was grundle-
gend ist und gar nicht verändert werden kann, zu dem, was verändert werden muss, 
und dem, was man verändern könnte, wenn man wollte, bitten wir als Hessischer Land-
tag insbesondere Sie, die Anzuhörenden, um Hilfestellung und fachkundigen Rat. Da-
her ist es mein Wunsch an Sie alle und an die Mitglieder der Enquetekommission mit 
ihrem verantwortungsvollen Auftrag, dass es zu einem interessanten, sachlichen und 
fruchtbaren Gedankenaustausch kommt. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Mittwochnachmittag in Wiesba-
den. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
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Vorsitzender: Herzlichen Dank, Herr Präsident Kartmann, danke sehr für die einleiten-
den Worte, danke sehr aber auch dafür, dass wir Ihre Gäste sein dürfen. Ich möchte 
damit den Hinweis verknüpfen, dass Sie die Getränke rege in Anspruch nehmen sollen. 
– Herr Präsident, vielen Dank für die Gastfreundschaft. 
 
Präsident Norbert Kartmann: Den Haushalt des Landtagspräsidenten bestimmt das 
Parlament! 
 

(Heiterkeit) 
 
 
Vorsitzender: Wenn das Geld auf diese Art und Weise gut ausgegeben wird, nehmen 
wir das gern zur Kenntnis. 
 
Meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. 
Mein besonderer Gruß gilt heute vier Sachverständigen, die wir extra über die Fraktio-
nen zu dieser Anhörung eingeladen haben. Ich darf das in alphabetischer Reihenfolge 
kundtun: Herr Prof. Dr. Erhard Denninger, Herr Prof. Dr. Thomas Groß, Herr Prof. 
Dr. Dieter Simon und Herr Prof. Dr. Thomas Würtenberger, herzlich willkommen! 
 
Sie wurden von den Fraktionen als Experten benannt, die uns bei dem schwierigen 
Spagat weiterhelfen sollen, den der Herr Landtagspräsident skizziert hat: Bewahrung 
des historischen Erbes, was heißt das? Was sind die Essentials, die das historische 
Erbe ausmachen? Was ist die moralisch-historische Substanz, die es zu bewahren gilt? 
Andererseits das Aufzeigen von Gestaltungsspielräumen. Wo ist Handlungsbedarf? Wo 
muss die Verfassung ein Stück näher an die Verfassungswirklichkeit herangebracht 
werden? Welche Gestaltungsspielräume ergeben sich damit auch für uns, für die En-
quetekommission, und damit für den Landtag? Das ist der eine wesentliche Teil, um 
den es gehen soll. 
 
Es gibt einen zweiten Aspekt, den ich nicht vergessen darf und für den wir bei Ihnen 
ebenfalls nach Rat suchen: Was bedeutet der Verfassungsrahmen für die Außenvertre-
tung des Landes? Wo sind gewissermaßen die Spielräume für die Legislative? Was hat 
die Exekutive bisher in Richtung Bundesrat, in Richtung Europa allein besorgt? Ich wäre 
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Aspekt ebenfalls in Ihre Begutachtung einfließen 
ließen. 
 
Wir haben uns auf ein „Zeitkorsett“ verständigt; ich will das noch einmal kurz skizzieren. 
Es wird eine erste Runde geben, in der die Statements der externen Sachverständigen 
abgegeben werden sollen – dafür sind jeweils 20 Minuten vorgesehen –, und ich hoffe, 
Sie sind mir nicht böse, wenn ich Ihnen ein Zeichen geben werde, falls die 20 Minuten 
überschritten werden sollten; in einer zweiten Runde können von den Fraktionen jeweils 
in einem Zeitraum von 15 Minuten Stellungnahmen abgegeben werden, Fragen gestellt 
werden. – Bei dieser Gelegenheit begrüße ich auch ganz herzlich unsere internen 
Sachverständigen, die diese Gelegenheit sicherlich wahrnehmen werden, um mit Ihnen 
in einen Meinungsaustausch einzutreten. Die letzte Stunde soll dann den übrigen An-
zuhörenden vorbehalten sein, die sich dann ebenfalls in diese Anhörung einbringen 
können. 
 
Ich weise darauf hin, dass wir mittlerweile vier verschiedene Paper haben, in denen die 
schriftlichen Stellungnahmen zusammenfasst worden sind; sie liegen hier aus. Darüber 
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hinaus darf ich sagen, dass kein Beitrag verloren gehen wird. Alles das, was an diesem 
Nachmittag in dieser Anhörung von Ihnen mündlich geliefert werden wird, wird Eingang 
in das Protokoll finden, sodass anschließend alles nicht nur der Nachwelt, sondern auch 
unseren Beratungen zugänglich sein wird. 
 
Ich darf an dieser Stelle nachfragen, ob irgendwelche Änderungswünsche zum Ablauf 
dieser Anhörung bestehen. – Das ist nicht der Fall. Dann haben wir uns verständigt, 
dass die Sachverständigen nun in der Reihenfolge nach dem Alphabet vortragen soll-
ten. 
 
Damit bitte ich zuerst Herrn Prof. Dr. Erhard Denninger um sein Statement. – Bitte, Sie 
haben das Wort. 
 
 
SV Prof. Dr. Denninger: Herr Landtagspräsident, Herr Vorsitzender, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich werde versuchen, mich an die Zeitvorgabe und auch an 
die thematische Vorgabe, wie sie eben noch einmal konkretisiert worden ist, zu halten. 
Ich beginne mit dem ersten Abschnitt, der der Frage gewidmet ist, wie man mit der his-
torisch überkommenen Hessischen Verfassung heute normativ umgehen soll. 
 
Meine Ausgangsthese hierzu lautet: Es ist viel einfacher, im Zuge einer erfolgreichen 
Revolution eine neue Verfassung zu konzipieren und durchzusetzen, als in friedlichen 
Zeiten eine alte Verfassung vernünftig zu reformieren. Dieser Satz sollte aber nicht als 
Aufruf zur Revolution missverstanden werden. 
 

(Heiterkeit) 
 
Er soll vielmehr dazu anhalten, nicht einfach Wunschlisten möglicher Verfassungsände-
rungen aufzustellen und damit auf das Feld des politischen Bargaining zu ziehen, son-
dern sich zuerst über die Kriterien Klarheit zu verschaffen, nach denen eine Verfas-
sungsänderung als notwendig oder wünschenswert und andererseits eine Verfas-
sungsbewahrung als sinnvoll erscheinen kann. Solche Kriterien zu entwickeln scheint 
besonders wichtig zu sein, wenn es zur Verfassungsänderung – was eigentlich selbst-
verständlich sein sollte – einer großen demokratischen Öffentlichkeit bedarf, wenn also 
– wie Art. 123 HV vorschreibt – für eine Verfassungsänderung außer der absoluten Par-
lamentsmehrheit auch noch eine Mehrheit in der Volksabstimmung erforderlich ist.  
– Der Herr Landtagspräsident hat das eben auch noch einmal betont. 
 
Eine moderne, säkulare Verfassung ist positives Recht, von Menschen gesatztes Recht 
und kein heiliger, kanonisierter, unabänderlicher Text, ist nicht einer religiösen Offenba-
rung vergleichbar. Kennzeichen modernen positiven Rechts ist – dies hat besonders 
Niklas Luhmann immer wieder betont – seine grundsätzliche Änderbarkeit. Der uner-
müdlich tätige Gesetzgeber bestätigt dies – zuweilen allzu intensiv. Aber auch moderne 
Verfassungen normieren Grenzen ihrer Änderbarkeit, beanspruchen für bestimmte 
Grundsätze ,,Ewigkeitswert“. Bekannt ist die „Ewigkeitsklausel“ des Art. 79 Abs. 3 GG. 
Weniger bekannt ist die entsprechende Klausel der Hessischen Verfassung in Art. 150. 
Sie enthält nicht nur plastische Formulierungen, sondern sie hat im Unterschied zum 
Grundgesetz auch noch den Vorzug, dass sie ohne Verweisungen auskommt, während 
Art. 79 Abs. 3 GG ja auf die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze ver-
weist. Ich würde sagen, dies war ein erster gesetzgebungstechnischer Sündenfall, der 
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seitdem leider hunderttausendfach wiederholt wurde. – Also: Das Stichwort „Verwei-
sungstechniken“ wäre auch ein Verfassungsthema. 
 
,,Keinerlei Verfassungsänderung“ – heißt es in Art. 150 HV – „darf die demokratischen 
Grundgedanken der Verfassung und die republikanisch-parlamentarische Staatsform 
antasten. Die Errichtung einer Diktatur, in welcher Form auch immer, ist verboten." Hier 
ist also eine äußerste inhaltliche Grenze für Verfassungsänderungen festgeschrieben, 
die nur durch einen revolutionären Akt überschritten werden könnte. 
 
Dieser ,,Ewigkeitsartikel“ ist aber, abgesehen von seiner formellen Geltung, zugleich ein 
Beispiel für eine Reihe von Verfassungsnormen, die ich – in Anlehnung an den Termi-
nus „acquis communautaire“ aus dem Europarecht – als den „acquis républicain histori-
que“ bezeichnen und dem sorgfältigen Schutz des verfassungsändernden Gesetzge-
bers anvertrauen möchte. Es handelt sich um Normen, die einerseits deutlich die Situa-
tion und den „Zeitgeist“ widerspiegeln, aus dem die Landesverfassung entstanden ist, 
die aber keineswegs aus nostalgischer Liebe für Altertümliches erhaltungswürdig sind, 
sondern die, wenngleich in zeitgebundener Form, Grundsätze formulieren, die auch 
heute noch Beachtung verdienen. Außerdem werden in ihnen charakteristische Prä-
gungen des hessischen Gemeinwesens sichtbar. Das möchte ich jetzt an einigen Bei-
spielen verdeutlichen. 
 
Die Hessische Verfassung, die am 1. Dezember 1946 ja rückwirkend – übrigens ein 
Unikum – in Kraft trat, hat mit der einen Tag später ausgefertigten Verfassung des Frei-
staates Bayern gemeinsam, dass sie einer Zeit entstammt, in der das rechtlich-
politische Schicksal Deutschlands insgesamt im Ungewissen und Dunkeln lag. 
 
Nicht einmal über den (völker)rechtlichen Fortbestand des Deutschen Reiches bestand 
Einhelligkeit und Klarheit. In dieser Lage formulierten die bayerischen Verfassungsvä-
ter, der Eigenstaatlichkeit ihres Landes gewiss, recht vorsichtig, nämlich: „Bayern wird 
einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat beitreten“ – und dies auch 
nicht ohne besondere Bedingungen (Art. 178 der Bayerischen Verfassung). 
 
Ganz anders die hessischen Verfassungsväter aber, die freilich den Vorbehalt der ame-
rikanischen Militärregierung im Ohr hatten, sie würde keine Regelungen billigen, „which 
are undemocratic, contrary to American or Allied policies, or prejudicial to the future 
structure of the Reich“. Also enthält schon die Präambel ein Bekenntnis zur Demokratie 
und die Aussage, dass – Zitat – „Hessen als Gliedstaat der deutschen Republik“ sich 
diese Verfassung gegeben habe. Art. 64 HV betont dann noch einmal an zentraler Stel-
le: „Hessen ist ein Glied der deutschen Republik“ und ,,Künftiges Recht der deutschen 
Republik bricht Landesrecht“ (Art. 153 Abs. 2 HV). Diese durchaus mutige föderale Po-
sitionierung gehört – wie ich meine – „zum historischen republikanischen Besitzstand“. 
 
Zweites Beispiel: Es könnte sein, dass im Zuge der Reformdiskussion ein Recht der 
Informationsfreiheit im Sinne des freien Zugangs zu den bei Behörden vorhandenen 
Informationen vorgeschlagen wird, wie das z. B. in der Brandenburgischen Verfassung 
normiert ist. Da wird man dann auch auf Art. 13 der Hessischen Verfassung stoßen, der 
nun ganz „altmodisch“ das Recht eines jeden bestimmt, sich – Zitat – „durch den Bezug 
von Druckerzeugnissen, das Abhören von Rundfunksendern oder auf sonstige Weise 
frei zu unterrichten“. Nur wer sich erinnern kann, dass während des letzten Weltkrieges 
das „Abhören“ ausländischer Sender, gar von „Feindsendern“ – wie es hieß –, mit KZ-
Haft bedroht war, wird den elementaren Freiheitsgehalt dieser Informationsfreiheit rich-
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tig einschätzen. Es wäre schade, wenn Art. 13 HV – so antiquiert er sein mag – einer 
modernen, der heutigen IuK-Technik angepassten Formulierung zum Opfer fiele. 
 
Weitere Beispiele, die diesen „acquis républicain“ in der spezifischen Prägung der Ver-
fassung von 1946 zuzurechnen sind, dürfen nur kurz erwähnt werden. Die Bedeutung 
des Geschichtsunterrichts in der Schule wird hervorgehoben. Zitat: „Dabei sind in den 
Vordergrund zu stellen die großen Wohltäter der Menschheit, die Entwicklung von 
Staat, Wirtschaft, Zivilisation und Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege und Schlachten. 
Nicht zu dulden sind Auffassungen, welche die Grundlagen des demokratischen Staa-
tes gefährden“ (Art. 56 HV). Die soziale und finanzielle Seite des Rechts auf Bildung  
– das als solches übrigens leider in der Hessischen Verfassung nicht vorkommt, aber 
vielleicht doch auf eine „Wunschliste“ gehört – wird in Art. 59 Abs. 1 HV angesprochen. 
Da heißt es: „In allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und Hochschulen ist der Un-
terricht unentgeltlich.“ 
 
So sehr religiöse und weltanschauliche Toleranz – die Verfassung spricht hier noch von 
„Duldsamkeit“ – als Leitprinzip jeglichen Unterrichts gelten soll, so rigoros ist doch jeder 
Bürger zur Verteidigung der Verfassung und ihres demokratischen Prinzips aufgerufen. 
Jeder hat die Pflicht – Zitat –, „für den Bestand der Verfassung mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Kräften einzutreten“ und – wiederum Zitat – „Widerstand gegen verfas-
sungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt“ ist in Hessen nicht nur ein Grundrecht – wie 
anderswo –, sondern eine Pflicht (Art. 147 HV). 
 
Man wird an das Ur-Menschenrecht der „résistance à l’oppression“ der Menschen- und 
Bürgerrechtserklärung von 1789 erinnert. Im demokratischen Geist müssen sich auch 
die Richter bewähren, bevor sie auf Lebenszeit in ihr Amt berufen werden können. Sie 
müssen nämlich – Zitat – „nach ihrer Persönlichkeit und ihrer richterlichen Tätigkeit die 
Gewähr dafür bieten, dass sie ihr Amt im Geiste der Demokratie und des sozialen Ver-
ständnisses ausüben werden“ (Art. 127 Abs. 2 HV). 
 
So würde man das heute nicht mehr formulieren. Aber die Substanz dessen, was den 
„historischen republikanischen Besitzstand“ ausmacht, wird – so meine ich – mit diesen 
beiden Elementen „Geist der Demokratie“ und „soziales Verständnis“ schön und auch 
ausreichend genau bezeichnet. 
 
Nun zur anderen Seite: Neben dem zu Bewahrenden gilt es, das auf jeden Fall Auszu-
scheidende zu markieren. Es gilt ein Gebot der Entrümpelung. Man sollte den Versuch 
wagen, sich rasch über die Tragweite dieses Gebots zu einigen. Sicherlich gehören die 
in Art. 21 HV noch lesbare, durch Art. 102 GG längst abgeschaffte Todesstrafe und die 
dazu gehörige Bestätigung von Todesurteilen durch die Landesregierung (Art. 109 HV) 
zu dem zu entsorgenden Sperrmüll, aber auch der „Achtstundentag“ als gesetzliche 
Regelarbeitszeit in einer Sechs-Tage-Arbeitswoche (Art. 31 HV), was eine 48-Stunden-
Woche bedeutet. Diese 48-Stunden-Woche wurde 1946 als eine „soziale Errungen-
schaft“ anvisiert. Auch wenn heute die 35-Stunden-Woche teilweise infrage gestellt 
wird, denkt doch niemand an eine 48-Stunden-Woche. 
 

(Heiterkeit) 
 
Solche Festlegungen gehören aber – so meine ich – ohnehin nicht in eine Verfassung. 
Auch die Vorschriften über die Sozialisierung von Unternehmen und über die Bodenre-
form (Art. 41 und 42 HV) sollten entrümpelt werden. 



Ne/So – 11 – EKV16/7  –  07.07.2004 
 
 
Wenn Sie gestatten, komme ich jetzt zu dem zweiten Fragenkomplex: Die Hessische 
Verfassung im europäischen Mehrebenensystem. 
 
Eine „Verfassungsreform“, die diesen Namen verdienen soll und nicht nur Notreparatu-
ren vornehmen will, wird zunächst die Hauptproblemfelder benennen und dann eine 
Skala der Dringlichkeit aufstellen. Bei den Problemfeldern wird man die des Grundrech-
te- bzw. Staatsziele-Katalogs von jenen des Organisations- und Verfahrensrechts im 
weiten Sinne unterscheiden. 
 
Eine umfassende Modernisierung des Grundrechts und Staatsziele-Katalogs erscheint 
durchaus angebracht. Sie wird sich an den im Grundgesetz und in anderen Landesver-
fassungen erreichten Standards orientieren können. Vor allem aber wird sie die Ab-
stimmung mit der Grundrechtecharta in dem Vertragsentwurf über eine Verfassung für 
Europa vom 18. Juli 2003, wie sie vom Europäischen Konvent angenommen wurde, 
suchen müssen. 
 
Was das bedeutet, welche Entwicklung in der „Verfassungskultur“ – um einen Ausdruck 
von Peter Häberle zu verwenden – von 1946 bis heute stattgefunden hat, macht ein 
Blick auf das Thema „Gleichheit“ deutlich. Die Hessische Verfassung begnügte sich 
1946 und bis heute mit einem einzigen Satz, allerdings in ihrem ersten Artikel, also an 
hervorgehobener Stelle. Der Titel III unter dem Stichwort „Gleichheit“ des Entwurfs der 
Europäischen Verfassung von 2003 umfasst sieben – zum Teil sehr umfangreiche – 
Artikel, die alle möglichen Formen der Diskriminierung von Männern und Frauen, von 
Kindern, Alten und Behinderten in Betracht ziehen. Das Themenfeld „Grundrechte“ ins-
gesamt sei hier nur als Merkposten genannt. 
 
Ein zweiter großer Problemkomplex, an den hier ebenfalls nur erinnert werden kann, ist 
dem Bereich „Organisation und Verfahren“ zuzurechnen. Es geht um die Verbesserung 
der Gesetzgebungsverfahren und damit um die Qualität der Gesetzgebung. Von Ver-
fahren ist hierbei im Plural die Rede, weil auch an die in Hessen notwendige Reform 
direktdemokratischer Gesetzgebungsformen, nämlich Volksbegehren und Volksent-
scheid, zu denken ist. Im Übrigen bezeichnen der Grundsatz der Normbestimmtheit und 
Normenklarheit, eine radikale Veränderung der legislativen Verweisungstechniken, die 
Entwicklung von Methoden der Gesetzesfolgenabschätzung, die Begründungspflicht für 
Gesetzentwürfe, die Befristung und die Evaluation von Gesetzen hier die leitenden 
Stichwörter. 
 
Seit der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere seit 
dem Beschluss vom 3. März d. J. zum Außenwirtschaftsgesetz, wird auch niemand 
mehr einwenden können, bei den angesprochenen Defiziten und Dysfunktionalitäten 
handele es sich nicht um verfassungsrechtliche, sondern um untergeordnete, gesetz-
gebungstechnische, der Aufmerksamkeit des Verfassungsgebers nicht würdige Prob-
leme. 
 
Im komme zum letzten und vielleicht wichtigsten Punkt: Ganz offenkundig ist der Re-
formbedarf im Bereich der bundesstaatlichen Ebenenverflechtung am dringlichsten. 
Dies gilt zum einen für die nationale föderale Gliederung, deren Kompetenzabschei-
dungen und Mitwirkungsmöglichkeiten, besonders bei der Gesetzgebungs- und Verord-
nungsgebung. Es gilt zum anderen und in verstärktem Maße für die Einbringung parla-
mentarisch ausformulierter und konsentierter Landesinteressen auf der Ebene der eu-
ropäischen Gemeinschaftsrechtsbildung. Das europäische Gemeinschaftsrecht ist nach 
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wie vor gegenüber den spezifischen Belangen der Regionen – sprich der Länder – so 
gut wie blind. Daran ändert auch der Verfassungsentwurf 2003 nichts. 
 
Der viel zitierte, jetzt in Art. III-292 bis 294 beschriebene „Ausschuss der Regionen“ er-
füllt mit seinem „Recht“, von den Gemeinschaftsorganen angehört zu werden, wenn  
– Zitat – „eines dieser Organe dies für zweckmäßig erachtet – auch nur dann –, besten-
falls eine Alibifunktion. Schon die Verfahrensregelung für seine Stellungnahmen ist nicht 
mehr als eine höfliche Umschreibung seiner Bedeutungslosigkeit. 
 
Umso wichtiger wird – wie die Enquetekommission „Künftige Aufgaben des Hessischen 
Landtages an der Wende zum 21.Jahrhundert“ zutreffend erkannt hat – eine Neuge-
wichtung des Landes- und insbesondere des Landtagseinflusses bei der Willensbildung 
des Bundes – das heißt vor allem der Bundesregierung – in Angelegenheiten der EU. 
 
Dazu ein paar abschließende Bemerkungen. Erstens. Die Lösung dieser Problematik 
fällt nur zu einem Teil – und vermutlich zum kleineren Teil – in die Kompetenz des ver-
fassungsändernden Landesgesetzgebers. Maßgeblich ist hier der Bundesgesetzgeber 
gefragt, der mit bundesratszustimmungspflichtigem Gesetz das Ausführungsgesetz zu 
Art. 23 Abs. 7 GG vom März 1993 im Lichte der nunmehr zehnjährigen Erfahrungen 
einer gründlichen Revision zu unterziehen hätte. Vermutlich ist etwa die Regelung des 
§ 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Vertretung der Länderinteressen in den Beratungen 
der europäischen Organe nicht nur europaweit ein Unikum – das wäre nicht so 
schlimm –, sondern auch Anlass zu vielfältiger Karikatur. 
 
Zweitens. Gegenstand von Überlegungen zur Verfassungsreform muss allerdings das 
„Innenverhältnis“ zwischen Landtag und Landesregierung sein. Zur Frage der frühzeiti-
gen Unterrichtung des Landtages durch die Landesregierung über Vorhaben der Euro-
päischen Union, zur Möglichkeit der Stellungnahme des Parlaments und zur Verbind-
lichkeit solcher Stellungnahmen für das Verhalten der Landesregierung im Bundesrat 
gibt es inzwischen in mehreren Landesverfassungen Regelungen. 
 
Die hessische Enquetekommission befürwortet in ihrem Bericht von 2002 eine Lösung 
nach dem Vorbild des Art. 34 a der Verfassung von Baden-Württemberg. Diese über-
lässt – ebenso wie die Verfassung von Rheinland-Pfalz, nämlich Art. 89 b Abs. 3 – die 
näheren Einzelheiten der Unterrichtung und der Beteiligung des Landtages in Europa-
angelegenheiten einer Vereinbarung zwischen Landesregierung und Landtag. Dies mag 
pragmatisch gedacht sein, ist aber verfassungsrechtlich ganz unangemessen. Regie-
rung und Parlament sind nicht zwei unabhängig voneinander willensbildende Vertrags-
subjekte, sondern durch Kompetenzen abgegrenzte Organe eines und desselben 
Rechtssubjekts, nämlich des Landes Hessen. 
 
Es ist Sache des Verfassungsgebers und des Gesetzgebers, die Beziehungen der Or-
gane zueinander zu regeln. Diese können nicht der Vertragswillkür der Beteiligten über-
lassen bleiben. Denkbar ist freilich eine nicht verbindlich fixierte Staatspraxis im unge-
regelten Bereich, die der Beobachtung in einer Übergangszeit dient und dann in eine 
Verfassungsänderung einmünden kann. Dabei ist mir ist bekannt, dass es schon viel 
früher Empfehlungen zum Abschluss von Vereinbarungen zwischen Landesparlamen-
ten und Regierungen gegeben hat; so etwa schon 1976 als Ergebnis der 46. Konferenz 
der Präsidenten der deutschen Landesparlamente hier in Wiesbaden. Doch dies kann 
meine verfassungsrechtlichen Bedenken hier nicht ausräumen. 
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Drittens. Ein letzter Punkt betrifft auch wiederum das Bund-Länder-Verhältnis, also pri-
mär den grundgesetzändernden Gesetzgeber. Im Zuge der schärferen Abgrenzung der 
Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern wird immer wieder der Vorschlag 
erneuert, die Kategorie der „Rahmengesetzgebung“ des Bundes abzuschaffen und je-
weils z. B. durch ein so genanntes Zugriffsrecht der Länder auf die Kompetenzmaterie 
zu ersetzen. Demgegenüber wird die Kategorie „europäisches Rahmengesetz“, der 
dann übrigens auch eine europäische Rahmenverordnung entspricht, im Verfassungs-
entwurf 2003 ausdrücklich festgeschrieben und legal definiert. (Art. I – 32). In der Tat 
erscheint ein auf Finalität beschränktes Rahmengesetz durchaus als ein geeignetes 
Instrument, den Grundsätzen der „begrenzten Einzelermächtigung“, der „Subsidiarität“ 
und der „Verhältnismäßigkeit“ als den leitenden Prinzipien der Unionszuständigkeiten 
Geltung zu verschaffen. Dies sollte – so meine ich – auch bei Reformen auf der natio-
nalen föderalen Ebene berücksichtigt werden. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Denninger. – Herr Prof. Dr. Thomas Groß, Sie 
haben als Nächster das Wort. 
 
 
SV Prof. Dr. Groß: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich für 
die Einladung, an dieser Anhörung teilnehmen zu können, und widme mich zunächst 
auch der Frage nach der Bedeutung des historischen Charakters der Verfassung des 
Landes Hessen für ihre Reform.  
 
Es ist klar, dass eine Verfassung auf der einen Seite natürlich ein historisches Doku-
ment ist, dass sie einen bestimmten Diskussionsstand in einem bestimmten politischen 
Zusammenhang – im konkreten Fall des Endes des Jahres 1946 – widerspiegelt. Sie ist 
aber gleichzeitig auch eine politische Grundordnung für die Gegenwart. Sie muss für die 
Gegenwart geltendes Recht definieren, sonst verpasst sie ihre hauptsächliche Aufgabe. 
Das bedeutet, es ist immer eine gewisse Balance zwischen Stabilität und Anpassungs-
fähigkeit notwendig. Die beiden Faktoren Stabilität in der politischen Grundordnung, 
Anpassungsfähigkeit an veränderte politische, eventuell auch juristische Umstände be-
schäftigen jeden Verfassungsgeber und führen im Vergleich zu durchaus unterschiedli-
chen Regelungen über Verfahren und Umfang von Änderungen von Verfassungen.  
Aber dass Verfassungen geändert werden können, müssen, das ist – so denke ich – 
unstreitig; in welchem Umfang, in welchen Verfahren ist dann jeweils in der einzelnen 
Verfassung verfahrensrechtlich zu regeln und im Übrigen politisch zu klären. 
 
Klar ist aber, dass eine versäumte Anpassung an veränderte Umstände die Geltungs-
kraft einer Verfassung bedroht und damit letztlich auch die Eigenständigkeit der Länder 
als Verfassungssubjekte unterhöhlen kann. Wenn eine Verfassung nicht mehr auf die 
gegenwärtigen Umstände reagiert, dann ist auch die Basis des Landes als eigenständi-
ges Staatssubjekt gefährdet. Es ist ja ohnehin schon lange Zeit beklagt worden, dass 
die Länder zu wenig Eigenständigkeit haben. Wenn sie ihre eigene verfassungsrechtli-
che Grundlage nicht ernst nehmen dadurch, dass sie auch regelmäßig auf Anpassun-
gen überprüft wird, dann – so denke ich – machen die Länder selbst einen Fehler, der 
ihnen ansonsten immer vorgeworfen worden ist, dass sie nämlich ihre Eigenständigkeit 
zu wenig wahrnehmen, dass sie insbesondere vom Bund und von Europa zu wenig Ei-
genständigkeit gewährleistet bekommen. Das ist auch eine Aufgabe des Landes selbst, 
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sich um diese Eigenständigkeit unter anderem durch Anpassung seiner Verfassung zu 
kümmern. 
 
Dass man sehr geschichtsbewusst sein kann und trotzdem Verfassungen grundlegend 
ändert, zeigt z. B. ein Blick in das Nachbarland Schweiz. In der Schweiz gibt es Kan-
tonsverfassungen, die häufig noch aus dem vorletzten Jahrhundert, aus dem 
19. Jahrhundert, stammen und die in den letzten 20, 30 Jahren fast alle grundlegend 
erneuert worden sind. Dort ist der technische Begriff der Begriff der Totalrevision. Etwa 
der Kanton Zürich hat eine Verfassung aus dem Jahre 1869, die vielfach angepasst 
worden ist. Trotzdem wurde vor wenigen Jahren ein Verfassungsrat eingesetzt, um sie 
grundlegend zu überarbeiten. Die zentrale Begründung ist – ich zitiere –: „Die Kantons-
verfassung vermittelt daher keine Impulse mehr in die Gegenwart und hat keine prä-
gende Wirkung mehr auf die heute Handelnden“. Das – so denke ich – ist eine gute 
Maxime für die notwendige Gegenwartsorientierung einer Verfassung. Die Hessische 
Verfassung ist zwar „erst“ aus 1946, aber – wie bekannt ist – sehr wenig, nämlich nur 
dreimal, angepasst worden; das Grundgesetz immerhin – ich darf die Zahl erwähnen – 
51-mal in den 55 Jahren, in denen es bisher gilt. Deshalb ist eigentlich auch unter den 
Kennerinnen und Kennern des Hessischen Verfassungsrechts schon viele Jahre relativ 
einhellig die Meinung vertreten worden, dass Reformen notwendig sind, werden unter-
stützt durch Begriffe wie museal, veraltet oder verstummend. 
 
Wenn man sich jetzt allerdings nach den Gründen für eine Reform näher erkundigt, wird 
man feststellen, dass nirgendwo behauptet wird, dass es juristische Gründe für die An-
passung gibt. Insbesondere gibt es nach meiner Auffassung, wohl aber auch nach all-
gemeiner Auffassung, keine Verfassungsbestimmung, die gegen Artikel 28 Abs. 1 
Satz 1 GG verstößt, also gegen die so genannte – wohl aber fälschlich – Homogeni-
tätsklausel des Grundgesetzes, dass die Grundprinzipien des Grundgesetzes auch von 
den Landesverfassungen berührt werden müssen. Dagegen verstößt wohl keine Be-
stimmung des Landes, sodass es sich letztlich allein um eine politische Entscheidung 
handelt, inwieweit, in welchem Umfang die Verfassung angepasst wird. Es gibt zwar 
einige Bestimmungen der Landesverfassung, die im Augenblick durch Grundgesetz, 
Europäische Menschenrechtskonvention, europäisches Gemeinschaftsrecht überlagert 
sind, aber insbesondere aus Art. 142 GG ergibt sich ja, dass das grundsätzlich aner-
kannt wird, und z. B. im Rahmen der jetzigen Föderalismusreform oder im Rahmen 
künftiger Reformen könnte es ja sein, dass das Land auch Kompetenzen zurückbe-
kommt, für die dann im Augenblick irrelevante Verfassungsbestimmungen auf Landes-
ebene wieder auch aktuelle juristische Relevanz enthalten. 
 
Deshalb ist die Frage, warum soll man dann eigentlich Reformen vornehmen, differen-
ziert zu beantworten. Ich würde sagen, Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser 
Frage ist zunächst einmal, dass Adressat der Verfassung nicht nur die juristisch Gebil-
deten sind. Auch die haben mit manchen Bestimmungen der geltenden Verfassung ihre 
Verständnisschwierigkeiten, und zwar insbesondere dann, wenn sie von dem gewohn-
ten Verfassungsrecht des Bundes abweichen. Ich würde sagen, in erster Linie sind  
Adressaten einer Verfassung, die man als Grundordnung des Staates verfasst, die Bür-
gerinnen und Bürger des Landes. Für die muss der Text der Verfassung ohne Fach-
kenntnisse verständlich sein. Wer die Verfassung liest, darf nicht sofort merken, da 
stimmt etwas nicht, und er darf nicht erst einen juristischen Experten fragen müssen, 
warum steht darin etwas über Todesstrafe oder über Sofortsozialisierung, warum fehlen 
dort Bestimmungen, die ich doch aus anderen Verfassungen kenne, wenn man sich 
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zumindest einmal für Verfassungstexte interessiert. Diese Fragen stellen sich aber vie-
len Bürgerinnen und Bürger, die den jetzigen Verfassungstext lesen. 
 
Daraus ergibt sich eine unterschiedliche Begründung für mögliche Reformen. Ich habe 
sechs verschiedene Kategorien von Bestimmungen gebildet, die unterschiedliche Re-
formnotwendigkeiten belegen, und will dazu jeweils ein paar Beispiele nennen, ohne 
dass das vollständig ist. Die Debatte in der Enquetekommission geht da ja wohl auch 
auf sehr viele einzelne Bestimmungen ein. Dazu kann ich nicht umfassend Stellung 
nehmen. 
 
Die erste Kategorie von Bestimmungen ist – da ist man sich einig –: Die Mehrzahl der 
Artikel der geltenden Verfassung sind nach wie vor aktuell und politisch, juristisch un-
umstritten. Das ist unzweifelhaft. Für die Reform relevant sind die folgenden fünf ande-
ren Kategorien von Bestimmungen. 
 
Zunächst einmal – auch darin besteht, glaube ich, weitgehende Einigkeit – gibt es eini-
ge Bestimmungen, die juristisch obsolet sind und irreführend sind, insbesondere für 
Leute, die nicht gleich den Kontext mit dem Grundgesetz und anderen übergeordneten 
Normen herstellen können. Eindeutiges Beispiel, das immer genannt wird, ist die Nen-
nung der Todesstrafe. Das ist nicht nur überlagert durch Art. 102 GG, sondern auch 
durch ein Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Ebenfalls zu 
nennen ist hier der Art. 41 HV, die Sofortsozialisierung. Ich habe einmal versucht, die 
Geschichte dieses Artikels und seiner Anwendung zu recherchieren. Das ist aber aus-
gesprochen schwierig. Es ist wohl in Teilen verwirklicht worden, aber jedenfalls der Ein-
druck, dass wesentliche Teile der Wirtschaft in Hessen heute im Gemeineigentum stün-
den, ist ja offensichtlich verfehlt und eben in diesem Sinne irreführend. 
 
Dann gibt es eine dritte Kategorie von Bestimmungen, die ich als juristisch zwar obso-
let, aber nicht irreführend bezeichnen würde, sodass es dann eher wieder eine Frage 
ist, wie stark man diesen historischen Charakter wertet, ob man diese Verfassung än-
dern will. Beispiel ist etwa der Art. 158 HV über die Fortgeltung des Entnazifizierungs-
rechtes. Das ist schon dadurch, dass es in den Übergangsbestimmungen steht, klar als 
heute nicht mehr relevantes Recht gekennzeichnet – auch durch die zeitliche Befris-
tung. Das ist dann eher eine Frage der politischen Symbolik, ob man diese Bestimmung 
aufrechterhalten will oder ob man sie wegen nicht mehr erkennbarem Anwendungsbe-
reich streicht. 
 
Die vierte Kategorie würde ich die juristisch rückständigen Bestimmungen nennen, ins-
besondere solche, die mit dem Verfassungsrecht des Bundes und Entwicklungen auch 
in den anderen Landesverfassungen nicht mehr übereinstimmen. Da wäre z. B. die Un-
terscheidung zwischen zwei Arten von Verordnungsrecht zu nennen in Art. 107 HV und 
Art. 118 HV. Nach allgemeiner Auffassung ist zwar der Artikel 80 GG mit der strengen 
Verpflichtung der gesetzlichen Grundlage für Verordnungen nicht unmittelbar auf Ver-
ordnungen des Landes anwendbar, trotzdem ist schwer erkennbar, was diese beiden 
unterschiedlichen Arten von Verordnungen noch rechtfertigt. Es wäre sinnvoller, den 
Art. 107 HV wohl wie auf Bundesebene auf Verwaltungsvorschriften zu beschränken. 
 
Dann ist ein Desiderat, das auch schon lange auf der Tagesordnung steht, eine Reform 
des Art. 144 HV, die Aufnahme einer Unabhängigkeitsgarantie für den Rechnungshof. 
Ich sage das, wenn ich auch nicht unterstellen will, dass das politisch aktuell ein Prob-
lem sein könnte. Das ist einfach die Reformwelle der Finanzverfassung, die in Hessen 
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in die Landesverfassung nicht aufgenommen worden ist. Oder von den vielen Sachen, 
die in der Hessischen Verfassung an neueren Entwicklungen fehlen, will ich nur erwäh-
nen – was auch für das Landesrecht besonders wichtig ist – das fehlende Grundrecht 
auf Persönlichkeits- und Datenschutz. Das kann man dann zwar durch Interpretation 
aus anderen Vorschriften möglicherweise ableiten, aber gerade für die Verständlichkeit 
für die Bevölkerung wäre es gut, ein solches Grundrecht in den Text aufzunehmen. 
 
Die fünfte Kategorie würde ich juristisch klarstellungsbedürftige Regelungen nennen. 
Ihnen allen ist bekannt, dass nicht – wie in Art. 98 der Verfassung vorgesehen – nur 
Sitzungsgelder an die Abgeordneten des Landtages ausgezahlt werden, sondern Diä-
ten. Auch das führt zu Unklarheiten, die man bei Gelegenheit einer solchen Reform 
doch auch im Sinne der politischen Ehrlichkeit klarstellen sollte. Oder juristisch schon 
relevanter ist der unvollständige Katalog der Zuständigkeiten des Staatsgerichtshofs in 
Art. 131 HV. Das ist zwar juristisch wohl unproblematisch, aber es ist unglücklich, dass 
dort nur ein Teil der Verfahren genannt sind, nicht alle, etwa die kommunale Grund-
rechtsklage, die ja übrigens selbst auch noch einmal unglücklich tituliert ist durch den 
Bezug auf die Grundrechte. Das wäre auch ein Beispiel für juristische Klarstellungsbe-
dürftigkeit.  
 
Die sechste Kategorie – das ist natürlich die heikelste Kategorie – ist das, was man als 
politisch rückständig bezeichnen könnte, ohne dass es jetzt mit Rechtsentwicklungen 
auf anderer Ebene unbedingt notwendig korreliert. Man wird sich vielleicht noch am  
ehesten einigen können, dass der Art. 101 Abs. 3 HV, der Ausschluss von Angehörigen 
monarchischer Familien aus der Landesregierung, jetzt nach 86 Jahren Republik viel-
leicht nicht mehr ein dringendes Problem ist, obwohl ich gerade entdeckt habe, in der 
österreichischen Verfassung, die gerade „renoviert“ wird, gibt es auch eine entspre-
chende Regelung; die sind also ähnlich ängstlich vor dem Wiederaufleben des Monar-
chismus.  
 
Dann würde ich auch im Hinblick auf die politische Praxis sagen, dass der Art. 124 HV 
rückständig ist, weil sich die Hürden für den Volksentscheid in der Praxis als zu hoch 
erwiesen haben. Wenn man das ernst nimmt – das war ein Anliegen der Hessischen 
Verfassung; insofern kann man sich sogar auf den historischen Willen rückbeziehen –, 
muss man Hürden für Volksbegehren und Volksentscheid etwas absenken. Nach der 
Verfassungsentwicklung eigentlich auch obsolet ist nach meiner Beobachtung der poli-
tischen Diskussion der Art. 155 HV, die Option für eine zweite Kammer. Die einzige be-
stehende zweite Kammer auf Landesebene ist in Bayern vor einigen Jahren – wenn 
auch nicht ganz unkontrovers – abgeschafft worden und es macht eigentlich keinen 
Sinn, in Zeiten eines schlanken Staates darüber nachzudenken, ob man noch eine 
zweite Parlamentskammer einführen will. 
 
Damit komme ich zur zweiten Frage, zur Bedeutung der Verfassung für die Vertretung 
des Landes nach außen. Meiner Meinung nach hat für diese Frage die Verfassung Re-
levanz sowohl in ihrer Konstitutions- wie in ihrer Limitationsfunktion. Als Konstitution der 
Organe ist sie relevant, weil sie die vertretungsberechtigten Organe benennt; dort in 
erster Linie natürlich der Ministerpräsident mit Delegationsmöglichkeit nach Art. 103 HV 
bzw. die entsprechenden Regelungen für den Bundesrat und seit einigen Jahren auch 
die Vertretungsmöglichkeit eines Landesministers im EU-Ministerrat nach den Regelun-
gen des Art. 23 i.V.m. dem EG-Vertrag. 
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Die Frage, die sich stellt, ist: Inwieweit können andere Landesorgane dort Einfluss 
nehmen? Da ist man sich grundsätzlich einig, dass das Landesverfassungsrecht zu-
sammenwirkt bei der Vertretung im Bundesrat mit dem Grundgesetz, bei der Vertretung 
im EU-Ministerrat sogar mit dem Bundesrecht und dem EU-Recht. Man muss also die 
drei bzw. die zwei Ebenen vereinbaren. 
 
Für die praktisch relevanteste Frage der politischen Beratungen im Bundesrat ist es 
eine allgemeine Tendenz, die Beteiligung des Landesrechts insbesondere durch Infor-
mationsrechte aufzuwerten. Nach ganz herrschender Meinung sind aber Weisungen, 
was das weitest gehende Einflussnahmerecht eines Landesparlaments an die Mitglie-
der der Landesregierung angeht, die im Bundesrat tätig sind, unzulässig. Das hat das 
Bundesverfassungsgericht zwar so nicht entschieden, ist aber aus der Entscheidung 
über die Volksabstimmungen im 8. Band wohl unweigerlich abzuleiten. Im Übrigen: 
Wieweit diese Informationsrechte wahrgenommen werden und welcher Einfluss tat-
sächlich auf die Landesregierung und ihr Verhalten im Bundesrat ausgeübt wird, ist 
meiner Meinung nach eine Frage der politischen Praxis und entzieht sich letztlich einer 
näheren verfassungsrechtlichen Regelung. Allenfalls könnte man meiner Meinung nach 
also ein Informationsrecht des Landesparlaments über Vorgänge im Bundesrat in der 
Landesverfassung verankern. 
 
Interessanter ist der zweite Aspekt, inwieweit nämlich die Limitationsfunktion der Lan-
desverfassung auch für Handeln auf den übergeordneten Ebenen, insbesondere im 
Bundesrat, relevant ist. Das ist die Frage, inwieweit die Grundrechte der Landesverfas-
sung Vertreter der Landesregierung im Bundesrat binden. Ausgangspunkt ist der 
Art. 26 HV, der eine umfassende Geltung der Grundrechte für alle Arten der Ausübung 
von Landesstaatsgewalt anordnet. Insofern eine Parallele zu Art. 1 Abs. 3 GG. Daraus 
ergibt sich, wenn diese Frage auch kaum erörtert worden ist, dass die Landesregierung 
grundsätzlich verpflichtet ist, auch bei ihren politischen Aktivitäten im Rahmen des Bun-
desrats die Vorgaben der Landesverfassung zu berücksichtigen. Da es hauptsächlich 
um die Grundrechte geht und die ja auch nur in ihrer objektivrechtlichen Funktion ein-
schlägig sind, wird sich daraus in der Regel ein weiter Gestaltungsspielraum ergeben 
und insbesondere – da kann man ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das 
Verhalten von Vertretern der Bundesregierung im Rat der Europäischen Union fruchtbar 
machen – ist das Initiativrecht des Landes in gewisser Weise gebunden. Die Verhand-
lungen im Rahmen des Bundesrates können schon erheblich weniger gesteuert wer-
den. 
 
Um das Ganze konkret zu machen: Was ist überhaupt als Anwendungsfall denkbar?  
– Eine Regelung ist mir untergekommen, die ich gar nicht kannte, die aber in dem Fall 
relevant ist und möglicherweise auch demnächst politisch aktuell wird. Es gibt eine aus-
drückliche Regelung in Art. 47 Abs. 1 HV, dass die Einkommensteuer progressiv, d. h. 
nach Leistungsfähigkeit gestaltet werden muss. Es gibt ja inzwischen Modelle zur Um-
gestaltung einer Einkommensteuer ohne oder mit nur sehr schwacher Progression. Ich 
würde sagen, die Landesregierung ist durch diesen Art. 47 Abs. 1 HV gehindert, einen 
Vorschlag zur Änderung des Einkommensteuergesetzes in den Bundesrat einzubrin-
gen, der einen Verzicht auf die Progression vorsehen würde. Aber es werden sich nur 
sehr wenige, ähnlich operationalisierbare Vorgaben im Grundrechtsteil finden. 
 
Die letzte Frage, die sich daran anknüpft, lautet: Könnte eine entsprechende Verpflich-
tung, so sie überhaupt vorfindbar ist, sanktioniert werden? – Da ist es ziemlich eindeu-
tig, dass ein abweichendes Votum im Bundesrat nicht ungültig wäre, da das Verfas-
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sungsrecht die Gültigkeit des Handelns auf der Bundesebene nicht unmittelbar beein-
flussen kann. Letztlich wäre also die einzige Möglichkeit der Sanktion, die ich sehe, 
dass der Landtag eine Verfassungsstreitigkeit vor dem Staatsgerichtshof einleitet. Das 
ist aber wohl auch nur eine rein theoretische Möglichkeit. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Groß. – Ich darf jetzt Herrn Prof. Dr. Simon das Wort 
erteilen. 
 
 
SV Prof. Dr. Simon: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Änderungen von 
Verfassungen sind eine schwerwiegende Angelegenheit. Trotz des hartnäckigen und 
formal auch zutreffenden Hinweises des Positivismus, dass auch ein Verfassungsge-
setz am Ende nichts anderes sei als ein Gesetz – Herr Denninger hat diesen Gedanken 
gerade noch einmal stark unterstrichen –: Für unser Gefühl ist es nicht dasselbe, ob die 
Straßenverkehrsordnung geändert wird oder eine Verfassung. Es liegt vermutlich an 
den Lebensbereichen, die von diesen Normenkomplexen erfasst werden. Im ersten Fall 
geht es um die Ordnung des Verkehrs, im zweiten Fall um die Ordnung des Ganzen. 
 
Ich fühle mich deshalb geehrt und geschmeichelt, dass Sie mich zu einem Kommentar 
zu dem Vorhaben Änderung der Hessischen Verfassung eingeladen haben, zumal ich 
wirklich nicht behaupten kann, und zwar weder als Historiker noch als Theoretiker, 
durch spezielle Kenntnisse oder Leistungen im verfassungsrechtlichen Bereich bisher 
aufgefallen zu sein. Aber das hat vielleicht auch Vorteile. Es hat den Vorteil, dass Sie 
dieselben Sachen jetzt jedenfalls nicht zum dritten Mal hören müssen, sondern vielleicht 
etwas ganz anderes, was Sie wenigstens zu amüsieren beabsichtigt. 
 

(Heiterkeit) 
 
Ich bekenne auch gern, dass ich mit einer gewissen Skepsis, jedenfalls aber mit Zu-
rückhaltung auf dieses Unternehmen blicke. Wenn ich die Unterlagen richtig verstanden 
habe, gibt es so etwas wie einen parteiübergreifenden Konsens, der davon ausgeht, 
dass die Verfassung veraltet sei, dass man sie entrümpeln müsse – das Wort ist von 
Herrn Denninger natürlich auch nicht ausgelassen worden –, weil sie nicht mehr den 
Realitäten der Gegenwart entspreche. Wieso man das aber muss – Herr Denninger hat 
sogar ein Gebot für die Entrümpelung „erfunden“ –, das leuchtet mir nicht ohne weiteres 
ein. 
 
Sicherlich sind diese Vorschriften – wir haben das heute schon zweimal gehört; wir 
werden das von Herrn Würtenberger wahrscheinlich auch noch einmal hören; jedenfalls 
von mir hören Sie sie jetzt zum dritten Mal – über die Möglichkeit der Todesstrafe, über 
den Ausschluss der Mitglieder der vor 1918 regiert habenden Häuser von der Regie-
rung und die angedrohte Sozialisierung von Banken und der Montanindustrie lediglich 
noch historische Reminiszenzen. Das ist unbestreitbar. Aber das macht sie in meinen 
Augen noch nicht zum „Gerümpel“, das wie ausgetretene Kinderschuhe von den Er-
wachsenen auf den Müll zu werfen ist. Sie sind in meinen Augen wichtige, zum Teil rüh-
rende Dokumente, aus denen sich im Zusammenhang mit den anderen Normen die 
Regelungsabsichten, die Gestaltungsprinzipien und der Staatsformwille des histori-
schen Gesetzgebers von 1946 zuverlässig erschließen lassen, sodass sich – wie auch 
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sonst; das ist beim historischen Argument ganz üblich – genau der Punkt bestimmen 
lässt, an dem aus heutiger Sicht Kontinuität und auch Abweichungen zu begründen 
sind. 
 
Die Streichung bejahrter Vorschriften in der Verfassung ähnelt in meinen Augen also 
der Übermalung alter Gemälde in der Absicht, dem Betrachter die Dargestellten in mo-
derner Kleidung erscheinen zu lassen. 
 
Dass die Verfassungswirklichkeit und die Verfassungsurkunde auseinander klaffen, ist 
überhaupt nichts Besonderes und keine etwa auf unseren Rechtskreis beschränkte Er-
scheinung. Darin ist auch theoretisch überhaupt nichts Bedrohliches zu entdecken. Es 
gibt genug Rechtswissenschaftler, die sogar die Meinung vertreten würden, dass es 
relativ belanglos sei, wie die Texte im Einzelnen lauten, da es nur auf die Überzeugung 
der Verfassungsinterpreten auf der einen Seite und die Handlungen der Verfassungs-
justiz auf der anderen Seite ankomme. In diesem Sinne wäre das auseinander fallen 
von Realität und Buchstaben eher ein ästhetisches Problem. Tote Texte oder – wie ich 
in den Unterlagen auch gelesen habe – eine mumifizierte Verfassung gäbe es in dieser 
Blickrichtung überhaupt nicht, weil genau genommen es eben auch keine lebendige 
gibt. Lebendig sind nur wir. 
 
Das wird in der Diskussion durchaus auch häufig gesehen. Wer allerdings erwarten 
würde, dass die Verfassungsreform deshalb in der Absicht betrieben würde, Realität 
wieder enger aufeinander zu beziehen, den Status quo der Interpretation mit dem Sta-
tus quo ante, als die Texte formuliert wurden, zu versöhnen, der würde enttäuscht wer-
den. Vielmehr geht es den beteiligten Parteien doch um mehr als nur um eine rein äu-
ßerliche Modernisierung, also um eine Neuformulierung, die sich in der peniblen Be-
schreibung der juristischen Interpretationspraxis und ihrer verfassungsgerichtlichen 
Umsetzung erschöpfen würde. Anderes würde meines Erachtens auch zweifellos nicht 
der Mühe lohnen; denn eine Reform, die nur der Konservierung der gegenwärtigen Ver-
fassungspraxis dienen wollte, würde diesen Namen nicht verdienen; sie würde den gro-
ßen Aufwand, den ein solches Unternehmen verursacht, nur rechtfertigen, wenn es 
darum ginge, die jetzigen herrschenden Auffassungen gegen aktuelle Angriffe zu ver-
teidigen, die mit Argumenten der Vergangenheit oder der Zukunft operieren. Dafür gibt 
es jedoch keine Hinweise. Im Gegenteil, es wird allgemein betont – parteienüber-
greifend –, dass die Hessische Verfassung eine Schöpfung sei, auf die man durchaus 
mit Stolz blicken könne, dass sie sich bewährt habe und dass sie jedenfalls im Kern 
bewahrt werden müsse. 
 
Wenn dem aber so ist: Warum dann überhaupt eine Reform? Herr Groß hat eine Ant-
wort gegeben, die sich auf den Bürger konzentrierte, die den Bürger und sein Rechts-
verständnis und die Verständlichkeit der Verfassung in den Vordergrund rückte. Ich 
würde diesen volkspädagogischen Gesichtspunkt nicht für besonders wichtig halten, 
sondern glauben, dass man letztlich eine Reform eben doch deswegen anstrebt, weil es 
eben nicht nur bloß um andere Formulierungen, sondern um materielle Änderungen 
geht, die man dann auch in der Regel als Verbesserungen bezeichnet. Änderungen zu 
verabschieden, bedeutet allerdings – daran kommt man nicht vorbei –: Die Verfas-
sungsurkunde wird angetastet. Das ist eine tabuisierte Handlung, weil eben Verfassung 
ein symbolisch außerordentlich stark aufgeladener Begriff ist. Der Verfassungsfeind 
geht ins Mark, der Verbrecher signalisiert nur eine Störung der Rechtsordnung. Da hilft 
es wenig, dass der hessische Verfassungsgesetzgeber die Lage seinerzeit anschei-
nend sehr viel weniger dramatisch aufgefasst hat, als dies heute üblich ist. Aus dem 
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Umstand, dass Verfassungsänderungen nicht an eine qualifizierte Mehrheit gebunden 
wurden, kann man mit einigem Recht schließen, dass die Verfassungsväter und -mütter 
ihre Verfassung als ein Grundgesetz angesehen haben, das ohne viel Aufhebens am 
jeweiligen Mehrheitswillen orientiert werden kann. 
 
Wir sehen das inzwischen eben anders und deshalb wird von Aktualisierung, von Fort-
schreibung und von zeitgerechter Ergänzung gesprochen, was ja deutlich eine Vor-
sichtssemantik ist, die gerade durch ihre Vorsicht darauf hinweist, dass man dem Wort 
„Änderung“ aus dem Wege gehen möchte, obwohl doch etwas Schwerwiegendes ge-
schieht. Dagegen wäre gar nichts einzuwenden, wenn alle Beteiligten dasselbe wollten. 
Dass dem nicht so ist, zeigt sich an dem Schicksal, das den zahlreichen Vorschlägen 
zustieß, die nach dem Willen der verschiedenen Reformer bei Gelegenheit – wie es 
immer so schön heißt – der Reform in den Text aufgenommen werden sollen. Viele von 
ihnen waren alsbald sehr umstritten, so umstritten, dass die Überschriften der Presse-
berichte zur Frage des Verfassungskonsenses immer pessimistischer wurden. Das be-
weist zur Genüge, dass hinter der wertfrei, buchhalterisch klingenden Formel von der 
Fortschreibung der Verfassung allerlei ideologieträchtiges Material zum Vorschein 
kommen könnte und dass der gefeierte Konsens sich vielleicht doch zum Scheinkon-
sens mausert. 
 
Das müsste nicht unbedingt ein Schaden sein. Man könnte darin das unerwartete Auf-
tauchen eines naturgemäß kontroversen politischen Willens zu einer umfassenden Ver-
fassungsrevision erblicken, der sich rein äußerlich an der Alternative Änderung oder 
Aktualisierung festbeißt. Gegen diese Deutung der Lage spricht freilich der Umstand, 
dass in Hessen keine allgemeine politische Situation gegeben ist, die eine Totalrevision 
der Verfassung nahe legen würde, die dann ihrerseits einer quasi revolutionären Neu-
fassung der Staatsgrundlage gleichkäme.  
 
Die neuen Bundesländer hatten es – auch das hat Herr Denninger zu Recht erwähnt – 
hier in mancherlei Hinsicht sehr viel leichter. 
 
Da sich für solche Neufundierungen mit Sicherheit keine Mehrheiten finden lassen wer-
den, bemühen sich die Beteiligten nicht nur um semantische Harmonie und Konsens, 
sondern – das ist jedenfalls meine Beobachtung – im Augenblick versprechen sie sich 
wechselseitig, dass man keine substanziellen Änderungen des Verfassungswerks in 
Angriff nehmen wolle. Da aber auch die geringfügigste Umstellung einer Buchstaben-
folge unweigerlich eine Änderung darstellt, wird die notwendige Folge sein, dass man 
bei jedem Formulierungsvorschlag über die Frage in Zwietracht geraten wird, ob es sich 
bei den Texteingriffen um eine materielle Änderung der Verfassung oder um eine bloße 
so genannte zeitgemäße Ergänzung handeln könnte. 
 
Wo rechtstheoretisch der Unterschied zwischen formeller Verdeutlichung und materiel-
ler Veränderung liegt, wird sich nämlich meines Erachtens allgemein kaum bestimmen 
lassen, sodass ein Konsens über die Verfassungsreform gleichsam zwangsläufig in 
weitere Ferne rückt. 
 
Das ist der Hintergrund für meine anfänglich geäußerte Skepsis. Ich sehe nämlich, dass 
Sie sich sehr viel aufgebürdet haben, und frage mich natürlich auch nach der Relation 
zwischen Ihrem Aufwand und Ihrem möglichen Ertrag. Ein Ausweg aus dieser Lage 
wird sicherlich nicht leicht zu finden sein. Möglicherweise lässt sich aber doch an die 
wiederholte Erklärung anknüpfen, wonach sich die vier Fraktionen des Landtages zu 
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einer Modernisierung bekennen, aber den historisch hohen Rang des Verfassungsdo-
kuments achten wollen. Das muss bedeuten, dass Sie – wie es im Einsetzungsbe-
schluss der Enquetekommission ja auch heißt – unter Wahrung der demokratischen, 
sozialen und rechtsstaatlichen Grundgedanken operieren wollen. Sollten die Parteien 
an diesem Grundkonsens festhalten, ergibt sich aus diesem Bekenntnis nicht nur ein 
Zwang zur Behutsamkeit, sondern es lässt sich auch die Forderung ableiten, dass alle 
Vorschläge für Eingriffe in den Text nur insoweit zulässig sind, als sie ohne Substanz-
verlust am historischen Monument durchgeführt werden können, woraus sich dann na-
türlich postwendend die nicht gerade einfache Frage ergibt, was wohl zur Substanz der 
ehrwürdigen Verfassung gehört und was nicht. 
 
Folgt man einer seit Mitte der 50er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zunehmend akzep-
tierten generellen rechtstechnischen Einteilung aller Normen, auch derjenigen des Ver-
fassungsrechts, in Regeln und Prinzipien, könnte man vielleicht zu einer gangbaren und 
einverständlichen Lösung kommen. Prinzipien sind Normen, die gebieten, dass der Sol-
lensgehalt der Norm, soweit es natürlich die rechtlichen und tatsächlichen Umstände 
zulassen, in einem möglichst hohem Maße realisiert wird. Prinzipien sind also – wie die 
Rechtstheorie das nennt – Optimierungsgebote. 
 
Regeln sind demgegenüber Normen, die Festsetzungen über gebotene verbotene oder 
erlaubte Handlungen im Rahmen des tatsächlich rechtlich Möglichen treffen. Sie kön-
nen eben nur erfüllt oder nicht erfüllt werden. 
 
Die Erlaubnis, sich in schweren Fällen der Todesstrafe zu bedienen, wäre demnach 
eine Regel. Das Geheiß, einen sekularen Staat zu schaffen, dass sich in Art. 50 unserer 
Verfassung findet, wäre ein Prinzip. Wer die Substanz wahren will, sollte – das wäre die 
operative Regel, nach der man vorzugehen hätte – davon ausgehen, dass die Prinzi-
pien der Verfassung in allen Fällen erhalten bleiben müssen und dass es im Einzelnen 
lediglich um eine Frage der Erhöhung oder der Minderung ihres Gewichts gehen kann, 
während bei den Regeln die Tilgung oder Hinzufügung grundsätzlich innerhalb der Mo-
dernisierungstoleranz – wie ich das nennen würde – liegt, was natürlich nicht heißen 
soll, dass beim Umfang mit Regeln auf Achtsamkeit verzichtet werden könnte. 
 
Es wird dann zwar immer noch Auseinandersetzungen geben, ob nicht im Einzelfall hin-
ter den Regeln zu entdeckende Prinzipien angetastet werden, aber formal hätte man 
zunächst ein geklärtes Operationsfeld. Um im Beispiel zu bleiben: Art. 50 HV lautet: 
 

„Es ist Aufgabe von Gesetz oder Vereinbarung, die staatlichen und kirchlichen 
Bereiche klar gegeneinander abzugrenzen.“ 

 
Mein verehrter Kollege Stolleis – er sitzt mir gegenüber – hat empfohlen, hier den Satz 
einzufügen: 
 

„Meinungsverschiedenheiten werden auf freundschaftliche Weise beigelegt.“ 
 
Das ist eine Ergänzung des Prinzips um eine Regel, die einen Verfahrenswunsch aus-
spricht – ein wenig salbungsvoll und sicherlich nicht unverzichtbar; denn dass man 
freundschaftlich miteinander umgehen soll, ist meines Erachtens ohnehin prinzipiell der 
Kriegserklärung vorzuziehen. 
 

(Heiterkeit) 
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Darin liegt aber keine Änderung des Prinzips, sondern ein Hinweis darauf, wie man – in 
diesem Fall der eine Reform vorschlagende Stolleis – das Prinzip entfaltet sehen möch-
te. 
 
Der zweite Absatz von Art. 50 HV lautet: 
 

„Die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben sich, wie 
der Staat, jeder Einmischung in die Angelegenheiten des anderen Teiles zu ent-
halten.“ 

 
Stolleis schickt diesem Gebot der Sphärentrennung und der wechselseitigen Nichtbe-
helligung die Feststellung voraus, die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften nehmen an der öffentlichen Willensbildung teil. Das wäre eine verdeutli-
chende Beschreibung der gegenwärtigen Verfassungspraxis, die meines Erachtens 
vom Nichteinmischungsgebot von 1946 vorausgesetzt wurde, da nur derjenige, der von 
einem Tätigwerden des anderen ausgeht, sich auch veranlasst sehen wird, ihm eine 
Einmischung zu untersagen. Da diese allerdings nicht unbedingt öffentlich sein muss, 
ist die Einfügung eines Teilnahmerechts, das ohnehin jedermann zusteht, hier – wie ich 
gegenüber Stolleis einwenden würde – eher überflüssig und der klaren Botschaft des 
Verfassungsgesetzgebers mehr abträglich als förderlich. Aber – das ist das Entschei-
dende an diesem Beispiel – die Substanz dessen, was 1946 gewollt wurde, ist sicher-
lich nicht berührt. 
 
Demgegenüber würde die Einfügung eines – jetzt immer unschön so genannten – Got-
tesbezuges, über den in viel dramatischerer Weise – das brauche ich hier wohl nicht zu 
erwähnen – an anderer Stelle immer noch gehadert wird, zweifellos das Säkularisie-
rungsgebot weder entfalten noch dieses Prinzip neu gewichten, sondern es aufheben; 
denn es würde eine Beziehung hergestellt und fixiert, die dem überlieferten Abgren-
zungsgebot geradezu widerspricht. Das heißt, an dieser Stelle fände ein Eingriff in die 
Substanz statt, die sich ein konservativer Reformer dann doch verbieten müsste. 
 
Um noch einmal zu der vor dem Hintergrund des Grundgesetzes zwar nicht umsetzba-
ren, aber als Beispiel doch gut geeigneten Regelzulassung der Todesstrafe zurückzu-
kehren: Die lässt sich auch unschwer auf Prinzipien des Schutzes der Bürger und der 
Abschreckung von Straftätern zurückführen. Aber diese Prinzipien und ähnliche lassen 
sich auch in anderer Weise befriedigend entfalten, sodass man nicht einmal auf die Lö-
sung einer Prinzipienkollision durch die Bevorzugung des Prinzips der Menschenwürde 
angewiesen wäre. Sie sehen also, damit lässt sich arbeiten. 
 
Ausgehend von einer Kernsubstanz dieser bedeutenden Verfassung, einiger weniger 
Prinzipien, die ich in der Festigung der individuellen Freiheit und der Selbstbestimmung 
sehe, in umfassender Sicherung und Gewährleistung sozialer Teilhaberechte und in 
einer außerordentlich entschiedenen demokratischen Staatsorganisation, müsste es 
möglich sein, jene Prinzipien festzustellen, um deren Entfaltung und Gewichtung es im 
Einzelnen gehen soll. Beseitigt und ergänzt man dann widerspruchsfrei die dazu gehö-
rigen Regeln, könnte das Paradox, das Sie ja anstreben, nämlich das Paradox einer 
Änderung ohne Veränderung, eine Substanzerweiterung bei Substanzkonservierung, 
auch für einen mündigen Staatsbürger plausibel gelöst werden. Das verlangt  
– verzeihen Sie mir, dass ich das so sage – allerdings einen wirklich nachhaltigen politi-
schen Willen zur argumentativen Dynamisierung dieser exzellenten Verfassung, die wir 
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besitzen. Das ist eine Kraftanstrengung, zu der ich dieser Enquetekommission viel Mut 
und große Ausdauer wünsche. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Herr Prof. Simon. – Ich freue 
mich, dass ich jetzt als Letztem in dieser Runde Herrn Prof. Dr. Würtenberger das Wort 
erteilen darf. 
 
SV Prof. Dr. Würtenberger: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Sie haben 
mit mir einen Sachverständigen geladen, der hier – so denke ich – sehr in der Minder-
zahl ist: Ich bin einer der wenigen, die derzeit nicht unter Ihrer Verfassung leben oder 
schon unter ihr gelebt haben. Wenn ich auf meine verehrten Kollegen blicke, gehöre ich 
auch nicht zu denen, die diese Verfassung jedes Semester wieder in den Vorlesungen 
an der Universität lehren. Deswegen können Sie von mir nur eine Art von Außensicht 
erwarten. 
 
Es ist die Frage aufgeworfen worden, welche Rolle und welche Funktionen eigentlich 
die Landesverfassung hat. Diese Frage ist – so glaube ich – wichtig, weil das Grundge-
setz zum einen limitierend, zum anderen aber auch impulsgebend im Zentrum der poli-
tisch-rechtlichen Entwicklung auf Bundesebene, aber natürlich auch in den Ländern 
steht. Was kann also von einer Landesverfassung, die zudem noch das Homogenitäts-
prinzip zu beachten hat, für das jeweilige Land erwartet werden? Ist es überhaupt sinn-
voll, am historischen Charakter einer Landesfassung festzuhalten? 
 
Ich möchte hier zunächst eine weitere Frage stellen, um mich den zunächst gestellten 
Fragen anzunähern, nämlich, ob eine Landesverfassung überhaupt eine Alternative 
sozio-ökonomische Verfassung zum Grundgesetz sein kann. 
 
Bei der Verfassungsgebung in den neuen Bundesländern wurde diskutiert, ob Landes-
verfassungen eine zum Grundgesetz alternative sozio-ökonomische, politisch-rechtliche 
Ordnung vorgeben können. Hier hat sich allerdings bald gezeigt, dass die grundgesetz-
lichen Vorgaben für die soziale und die ökonomische Ordnung derart umfassend und 
verbindlich sind, dass durch Landesverfassungen hier keine ernst zu nehmenden Alter-
nativen vorgesehen werden können. Eine eigene Identität können Landesverfassungen 
lediglich im Bereich von Schule, Bildung, Kultur und innerer Sicherheit erreichen. Hier 
können in Landesverfassungen landesspezifische Traditionen fortgeschrieben und kann 
auch eine bedeutsame Profilbildung erfolgen. Aber auch hier bleibt zu beachten, dass 
diese an sich originären Politikbereiche der Länder zunehmend durch das Recht der 
Europäischen Union, durch die Vorgaben des Grundgesetzes für Schule, Bildung und 
innere Sicherheit sowie durch eine an die Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen 
gehende Ausschöpfung der Bundeskompetenzen begrenzt ist. 
 
Ich denke, ein weiterer Gesichtspunkt ist wichtig: Regelungen des Landesverfassungs-
rechts sind überall dort verfehlt, wo der Bundesgesetzgeber zur Regelung von Politikbe-
reichen befugt ist. En passant möchte ich auch davor warnen, Grundrechte, die das 
Bundesverfassungsgericht durch Rechtsprechung geschöpft hat, auf dem derzeitigen 
Stand versuchen festzuschreiben. Da ist es – so glaube ich – besser, wenn man sich 
auf die Geltung und Regelungen des Bundesverfassungsgerichts und des Grundgeset-
zes insoweit zurückziehen kann. 
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Landesverfassungen haben sicherlich auch eine Symbolfunktion. Verfassungen sind 
nicht nur Grundordnungen für die Organisation des Staates und für das Verhältnis des 
Staates zu seinen Bürgern. Sie haben darüber hinaus auch eine wichtige Integrations-
funktion, Symbolfunktion. 
 
Das Grundgesetz steht hier als Symbol für die Zäsur zur Unrechtsherrschaft des natio-
nalsozialistischen Staates und einer rechtsstaatlichen und demokratischen Entwicklung 
in Deutschland, wie sie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts weder stattgefunden hatte 
noch in Deutschland vorstellbar war. Damit hat das Grundgesetz zugleich auch eine 
erhebliche Integrationsleistung erbracht.  
 
Eine vergleichbare Symbol- und Integrationskraft geht den Landesverfassungen auf den 
ersten Blick ab. Diese sind im allgemeinen politisch-rechtlichen Bewusstsein kaum prä-
sent. Ich vermute, dass das möglicherweise auch für Hessen gilt. Dies wiederum könnte 
zur Konsequenz haben: Wenn Verfassungen in ihrer Eigenschaft als historische und an 
die politische Geschichte anknüpfende Dokumente im kollektiven Bewusstsein eines 
Bundeslandes nicht oder nicht mehr oder kaum noch präsent sind, warum dann an de-
ren Stelle nicht eine andere, moderne Verfassung setzen? Warum dann nicht gemäß 
der alten Lehre vom Generationenvertrag im Verfassungsrecht der jetzt lebenden Ge-
neration anheim zu geben, eine neue Verfassung zu verabschieden? 
 
Blicken wir zur Beantwortung dieser Frage auf ein ausländisches Vorbild! Die derzeitige 
französische Verfassung der Fünften Republik verweist für die Grundrechte u. a. auf die 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Diese Erklärung ist zwar ein 
klassischer Text, kann aber im Hinblick auf heutige grundrechtliche Gefährdungslagen 
oft nicht zeitgemäßen Schutz gewähren. Hier handelt es sich also um einen Verfas-
sungstext, der um der historischen Erinnerung an ein freiheitsstiftendes Ereignis willen 
beibehalten wird. Ähnliches mag dann aber auch möglicherweise für die Hessische Ver-
fassung gelten. Sie steht beispielhaft – wie wir schon gehört haben – für den verfas-
sungsrechtlichen Neuanfang nach 1945, als nach einer neuen politisch-rechtlichen, 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialstaatlichen und freiheitlichen Ordnung in 
Deutschland gesucht wurde. Die Hessische Verfassung ist ein Monument historischer 
Erinnerung des Woher, das nicht nur für die Entwicklung von Hessen, sondern auch 
von Deutschland insgesamt von hoher Bedeutung ist. Darauf werde ich am Schluss 
noch einmal zurückkommen. 
 
Ich will jetzt zu der Frage Stellung nehmen, die hier auch mehrfach angesprochen wor-
den ist, welche Bestimmungen aus der Hessischen Verfassung gestrichen werden sol-
len. Ich will hier gar nicht einzelne Bestimmungen ansprechen, ich will hier auch gar 
nicht von „entrümpeln“ und Ähnlichem sprechen, ich meine nur, dass all jene Bestim-
mungen in der Hessischen Verfassung zu streichen sind, die mit dem Grundgesetz als 
höherrangigem Recht nicht in Einklang stehen. Insofern habe ich gesehen, dass eine 
Liste bereit liegt, aus der sich ergibt, welche Bestimmungen hier gestrichen werden soll-
ten. 
 
Auch wenn die Hessische Verfassung ein wichtiges historisches Dokument ist, das 
Aussagen über das Woher und über die Traditionen macht, so meine ich doch, dass 
sich in einem Bundesstaat die Landesverfassungen nicht in einen offensichtlichen Wi-
derspruch zu dem setzen dürfen und sollten, was im Grundgesetz verbindlich vorgege-
ben ist. 
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Ein zweiter Punkt, der auch schon angesprochen worden ist, ist die Aufnahme von 
Staatszielbestimmungen. In den jüngeren Landesverfassungen, insbesondere in den 
Verfassungen der neuen Bundesländer, besteht die Tendenz, eine Vielzahl von Staats-
zielen und Staatsaufgaben als verfassungsrechtliche Leitlinien von Politik, Rechtset-
zung, Verwaltung, aber natürlich auch von Rechtsprechung aufzunehmen. 
 
Ich möchte aus verschiedenen Gründen abraten, die Hessische Landesverfassung mit 
neuen Staatszielbestimmungen zu belasten. Durch derartige Aufzählungen von Staats-
zielen und Staatsaufgaben wird nichts weiter als ein Katalog der derzeitigen politischen 
Forderungen aufgelistet. Wenn aber in Zukunft neue politische Forderungen auf das 
Land zukommen: Sind diese dann weniger gewichtig, weil sie etwa in der Verfassung 
nicht genannt sind? Muss die Verfassung dann gleich wieder geändert werden? Setzt 
sich das Land durch die formulierten Staatszielbestimmungen nicht einem bestimmten 
Anpassungsdruck aus? Müssen die nicht formulierten Staatszielbestimmungen ausge-
grenzt werden, dürfen sie überhaupt noch erfüllt werden? 
 
Ich denke, es stellt auch einen Verstoß gegen das Gebot der Verfassungsredlichkeit 
dar, wenn insbesondere im Bereich der individualbezogenen Staatsziele diese den An-
schein erwecken, als habe der Bürger von Verfassungs wegen einen Anspruch auf die 
Bereitstellung einer Wohnung usw., obwohl die Verwirklichung eines solchen sozialen 
Grundrechtsanspruchs lediglich nach Maßgabe näherer gesetzlicher Zuteilungskriterien 
geschaffen werden kann und hier auch zu beachten ist, dass das Haushaltsrecht hier 
gewisse Limitierungen schafft. 
 
Wenn darauf hingewiesen wird, dass man deswegen in die Hessische Verfassung 
Staatsziele aufnehmen solle, weil Staatsziele ja nun auch im neuen Verfassungsvertrag 
genannt sind, weil sich Staatsziele auch in anderen Verfassungen finden, so möchte ich 
die Gegenfrage stellen: Was bringen eigentlich weitere Staatsziele in einer Landesver-
fassung, wenn die Politik, die diese Staatsziele realisieren soll, letztlich von der Europä-
ischen Union vorgegeben wird oder auch vom Bund selber? 
 
Ein letzter Punkt hierzu: Die neuen Bundesländer haben ja eine Vielzahl von Staatszie-
len in ihre Landesverfassungen aufgenommen. Dass hier nun gerade diese Staatsziele 
politikleitend gewesen wären, lässt sich kaum behaupten. 
 
Ein weiterer Punkt: Die Positionsbestimmung des Landes Hessen im Hinblick auf Euro-
pa. Ich denke, dass es wichtig ist, dass es erforderlich ist, dass sich Hessen als Region 
in Europa auch in der Verfassung positioniert, dass hier zum Ausdruck gebracht wird, 
dass Hessen eine Region in Europa ist. Man könnte dann auch daran denken, hier 
auch die Rechtsstellung der Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten in der Eu-
ropäischen Union verfassungsrechtlich mit zu regeln. Allerdings hätte ich Bedenken, 
wenn in der Verfassung Regelungen dazu getroffen würden, wie die Landespolitik im 
Hinblick auf Brüssel, im Hinblick auf die Europäische Union besser durchgesetzt wer-
den könnte; denn in Brüssel ist Deutschland nur stark, wenn die Bundesrepublik ge-
meinsam mit allen Bundesländern dort handelt. Die Schwäche der derzeitigen Durch-
setzung der deutschen Politik in Brüssel liegt eben darin, dass die Bundesrepublik ge-
meinsam mit den Ländern hier nicht immer die nötige Position bezieht, die bezogen 
werden könnte.  
 
Was geändert werden könnte, wäre beispielsweise, dass im Bereich der konkurrieren-
den Gesetzgebung immer dann, wenn eine Richtlinie der Europäischen Union umzu-
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setzen ist, nicht der Bund umsetzt, sondern dass das Land diese Richtlinie durch eige-
ne Gesetzgebung umsetzt, also eine Neuinterpretation aus Artikel 72 Abs. 2 GG. Aber 
das ist nun auch wieder nicht eine Frage der hessischen Landesverfassung, sondern 
das ist eine Positionierung Hessens in der derzeitigen Diskussion zur Föderalismusre-
form. 
 
Ich komme zum abschließenden Punkt, zur Bedeutung des historischen Charakters der 
Verfassung für die Reform. Was macht eigentlich den historischen Charakter dieser 
ältesten heute noch geltenden Landesverfassung in der Bundesrepublik Deutschland 
aus? Der historische Charakter der Landesverfassung Hessens ist durch vier Aspekte 
geprägt, mit denen die Landesverfassung von Hessen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung 
gleichzeitig – so denke ich – auch verfassungsrechtliches Neuland betreten hat. Zum 
einen hat die Landesverfassung – ebenso wie das spätere Grundgesetz – die Grund-
rechte an die erste Stelle gestellt und damit ihre fundamentale Bedeutung betont. Sie 
hat weiterhin – das geht wohl auf Walter Jellinek zurück – den Grundrechten unmittel-
bar geltende Kraft verliehen. Drittens ist sie – auch das ist schon angesprochen wor-
den – durch religiöse Neutralität und den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat 
geprägt. Vor allem aber hat sie eine neue Sozial- und Wirtschaftsverfassung eingeführt, 
die Ausdruck einer einmaligen Verbindung von demokratischem Sozialismus und christ-
licher Soziallehre gewesen ist. Sie hob sich dadurch nicht nur von den parallel dazu 
entstandenen Landesverfassungen erster Generation ab, sondern auch von der gesam-
ten bisherigen Verfassungstradition in Deutschland. 
 
Im Gegensatz zu den Verfassungen der Länder Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland, 
die auf die staatlichen Exzesse des dritten Reiches mit einer Besinnung auf das christli-
che Naturrecht reagierten, war die Verfassung Hessens von einer starken Betonung 
des sozialstaatlichen Anspruchs geprägt, der einen parteiübergreifenden Konsens bei 
der Verfassungsgebung fand. Von entscheidender Bedeutung war weiterhin die Ansicht 
der damals regierenden SPD, dass für den Einfluss der Nationalsozialisten vorwiegend 
das Bestehen wirtschaftlicher Machtkonzentrationen und der daraus folgende politische 
Einfluss verantwortlich gewesen sind. Als unabdingbare Voraussetzung für eine Über-
lebenschance der parlamentarischen Demokratie sollte deshalb eine neue Eigentums- 
und Wirtschaftsordnung durch indirekte Eingriffe in den Wettbewerb die Industrie als 
politischen Faktor ausschalten. 
 
Die Hessische Verfassung ging aber auch weit über die damalige Tradition der deut-
schen Verfassungsgebung hinaus. Mit dem bedeutenden Verfassungsvater der Hessi-
schen Landesverfassung, Erwin Stein, gesprochen, stellte die Hessische Verfassung 
nämlich „das erste Staatsgrundgesetz dar, das den Wandel von der nur liberal-
humanitären zur sozial-humanitären Ordnung vollzogen hat“. 
 
Dieser historische Charakter der Landesverfassung erscheint bewahrenswert. Die Hes-
sische Verfassung stellt gerade in ihrer konkreten Gestalt eines der frühesten Zeugnis-
se verfassungsrechtlicher und politischer Neubesinnung nach dem Zusammenbruch 
des nationalsozialistischen Unrechtsregimes dar und ist insofern nicht nur für Hessen, 
sondern auch – so denke ich – für ganz Deutschland von immenser historischer Bedeu-
tung. 
 
Dieses Zeugnis kann nur durch Beibehaltung von Geist und Formulierungen gewahrt 
werden. Nur auf diese Weise kann die wichtige Aufgabe von Verfassungen, auch Aus-
kunft über das Woher und die Traditionen eines Volkes zu geben, erfüllt werden. Sie ist 
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eben ein Dokument grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Neuorientierung, als man 
unmittelbar nach Kriegsende in Deutschland überhaupt nicht absehen konnte, welche 
Richtung die Verfassungsgebung in Deutschland einschlagen wird. In dieser Phase der 
Suche nach einer neuen politisch-rechtlichen Ordnung finden sich in der Hessischen 
Verfassung sowohl Bestimmungen, die später im Grundgesetz zur Geltung gelangten, 
als auch solche, die zum Grundgesetz durchaus in Distanz stehen. 
 
Welche Folgerungen sollte man nun daraus für die Reform der Hessischen Verfassung 
ziehen? Während man die ersten drei Aspekte des historischen Charakters, die doppel-
te Auswertung der Grundrechte und die religiöse Neutralität, aus den eben genannten 
Gründen und auch weil sie mit dem Grundgesetz übereinstimmen, beibehalten sollte, 
so gibt der vierte Aspekt, die Sozial- und Wirtschaftsordnung, jedoch Anlass zu Beden-
ken. Mit ihrer sozialistisch orientierten Wirtschaftsordnung reicht die Hessische Verfas-
sung nämlich deutlich über die bestehende grundgesetzliche Wirtschafts- und Sozial-
ordnung der Bundesrepublik Deutschland hinaus. Sie dürfte damit auch nicht dem Bild 
Hessens und Frankfurts als erstem „Finanzplatz“ nicht nur Deutschlands, sondern auch 
Europas entsprechen. Aber das nur am Rande. 
 
Dennoch meine ich, dass es möglich und geboten ist, den historischen Charakter auch 
dieses Teils zu wahren. Neben den schon erwähnten Gründen – erstens dem Hinweis 
auf ein freiheitsstiftendes Ereignis und zweitens der Aufgabe, Aussagen über die Her-
kunft zu treffen – können nämlich noch zwei weitere Gründe die Beibehaltung der wirt-
schaftlichen und sozialen Grundkonzeption der Landesverfassung rechtfertigen. Zum 
einen wird die grundsätzliche Beibehaltung der Aussagen zur Wirtschaftsverfassung 
dadurch begünstigt, dass die Vielzahl der Artikel zur Wirtschaftsverfassung es ermögli-
chen, einzelne grundrechtswidrige Artikel zu streichen, ohne dass dadurch die Grund-
konzeption verloren ginge. Zum anderen ist die Konzeption der Hessischen Verfassung 
nach Entfernung der eindeutig grundrechtswidrigen Artikel insofern noch mit dem 
Grundgesetz vereinbar, als dieses eben kein geschlossenes Modell einer Wirtschafts-
ordnung enthält, sondern dem Bund und den Ländern vielmehr auch einen gewissen 
wirtschaftspolitischen Spielraum belässt. 
 
Lassen Sie mich mit einer allgemeinen Überlegung schließen. Eine große Verfassungs-
reform bzw. eine Totalrevision der Hessischen Verfassung würde voraussetzen, dass 
von einer breiten öffentlichen Meinung oder – anders formuliert; auch davon ist schon 
gesprochen worden – vom Zeitgeist eine derartige Verfassungsreform eingefordert wird. 
Derzeit scheint weder in Hessen noch in den anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland jenes Verfassungsfieber ausgebrochen zu sein, das auf eine grundsätzli-
che Änderung der Landesverfassung dringt. Bereits Hegel hat gesagt, dass eine Ver-
fassung nicht gemacht und nicht von zufälligen politischen Mehrheiten auf den Weg 
gebracht werden könne. Eine neue Verfassung setzt eben ein in der Bevölkerung vor-
handenes Verlangen voraus, den Staat und seine Rechtsordnung auf eine neue poli-
tisch-rechtliche Grundlage zu stellen. 
 
So gesehen scheint es sinnvoll, die grundgesetzwidrigen und obsolet gewordenen Be-
stimmungen in der Hessischen Verfassung zu streichen, sonst aber die Hessische Ver-
fassung im Wesentlichen unverändert belassen. 
 

(Beifall) 
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Vorsitzender: Auch Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Prof. Würtenberger. – Ich darf 
mich bei allen vier Sachverständigen auch sehr herzlich dafür bedanken, dass sie sich 
an die zeitliche Vorgabe so exakt gehalten haben, wie ich das von meinen Landtagskol-
legen nicht immer gewohnt bin. 
 

(Heiterkeit) 
 
Für mich ist deutlich geworden, dass die Schwere der Aufgabe, der wir uns da ver-
schrieben haben, von Ihnen noch einmal sehr anschaulich dargelegt wurde und dass  
– zweitens – die Notwendigkeit der Reform nicht ganz unumstritten ist. Alle vier Sach-
verständigen haben allerdings auch gesagt, es gibt durchaus Möglichkeiten – ich nann-
te das Spagat -, diesen Spagat hinzubekommen, einerseits den historischen Gehalt zu 
bewahren und andererseits Reformen, die auch vom Volk, von uns, vom Landtag, 
durchaus mit Würde quasi zu vertreten sind, anzugehen. Vielen Dank dafür. 
 
Wir haben uns verabredet, dass jetzt die Fraktionen mit ihren internen Sachverständi-
gen für ihre Fragen jeweils eine Viertelstunde Zeit haben. Die Fraktionen tun das nach 
dem Stärkeverhältnis im Hessischen Landtag. Damit hat die CDU-Fraktion zuerst das 
Wort. – Herr Wintermeyer, bitte sehr. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich habe jetzt nur eine Frage, die sich mir stellt. Die Sachver-
ständigen haben in ihrer Bewertung ja sehr unterschiedlich, aber trotzdem irgendwo in 
eine Richtung argumentiert. Sehen Sie bei den obsoleten Bestimmungen, die wir hier in 
der Enquetekommission auch schon gemeinsam festgelegt haben, die Möglichkeit, die-
se in der Verfassung zu lassen, aber dennoch darzustellen, dass sie obsolet sind? Ich 
will ein einfaches Beispiel geben. Die Todesstrafe ist ja nun eindeutig auch im Geist der 
Menschen in Hessen abgeschafft. In der Schule und durchaus auch in den Hochschu-
len schmunzelt man, wenn man die Hessische Verfassung aufschlägt. Tatsache ist, 
dass die Todesstrafe damals in die Verfassung gekommen ist, um z. B. Kriegsverbre-
cher und auch Menschen, die im Nationalsozialismus Straftaten gegen die Menschlich-
keit begangen haben, auf hessischem Boden exekutieren zu können. Das hat eigentlich 
auch einen historischen Hintergrund. Gäbe es da Ihrer Meinung nach – ich richte diese 
Frage jetzt gar nicht an einen Sachverständigen persönlich, sondern möchte die Frage 
generell in den Raum stellen und denjenigen, der sich dazu berufen fühlt, bitten, dazu 
Stellung zu nehmen – die Möglichkeit, dies praktisch in der Verfassung zu lassen, aber 
mit einem Zusatz wie z. B. „entfällt“ oder „ist entfallen“ oder „ist nicht mehr wirksam“ zu 
belegen? Denn ich habe es ja so verstanden, dass die Verfassung in ihrer Gänze histo-
risch sei. 
 
SV Prof. Dr. Simon: Das könnte man einfach drucktechnisch machen. Wenn den Leu-
ten die Verfassung in die Hand gegeben wird, dann kriegen sie – wie wir heute mehr-
fach gehört haben – einen Schreck, weil darin steht, die Todesstrafe sei zulässig. Man 
könnte hier eine Fußnote machen und darauf hinweisen, dass die Bestimmung durch 
das Grundgesetz schon seit dann und dann obsolet geworden ist. Dann steht die Norm 
darin und jeder weiß oder fragt sich – insofern hätte ich sogar eine Schwäche dafür, das 
darin zu lassen –: Warum haben die das damals hineingeschrieben? Sonst steht das 
nirgends. Schon setzt ein Besinnungsprozess ein, der im Zweifel nicht unbedingt zu 
einer Ablehnung, sondern zu einer Identifikation mit dem führt, was früher war. Das 
können Sie rot drucken, dann können Sie eine Fußnote machen. Das wäre also mög-
lich. 
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(Abg. Axel Wintermeyer: Rot drucken wir nicht mehr!) 
 
– Ja, das verstehe ich.  
 

(Heiterkeit) 
 
 
Vorsitzender: Die Farbe des Druckes könnte dann unter Umständen zu einem Streit 
führen. 
 
 
Abg. Axel Wintermeyer: Ich bitte darum, jetzt unserem Sachverständigen, Herrn Prof. 
Kahl, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
 
SV Prof. Dr. Kahl: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich stimme den Sach-
verständigen dahin gehend zu, dass wir bei diesem Projekt der Reform der Hessischen 
Verfassung zunächst – da möchte ich mich zuerst der zweiten Frage des Generalthe-
mas zuwenden – einige doch begrenzende Vorschriften von der Ebene des Grundge-
setzes und auch Vorgaben des Europarechts beachten müssen, die gleichwohl eine 
Landesverfassung weder entbehrlich noch wertlos machen. Das Gleiche gilt dann auch 
für das Projekt dieser Reform. Es ist also stets zu beachten, dass sich ein solches Pro-
jekt der Reform der Landesverfassung vielfältigen Einbindungen in den deutschen Bun-
desstaat und die Europäische Union und auch in die internationale Staatengemein-
schaft ausgesetzt sieht.  
 
Da haben wir zunächst Art. 1 Abs. 3 GG. Danach binden die Grundrechte des Grund-
gesetzes auch die gesamte Landesstaatsgewalt. Das heißt, die Grundrechte des 
Grundgesetzes gelten ohnehin in Hessen. Warum sollte man sie dann auch noch alle 
übernehmen müssen und jetzt in eine Hessische Verfassung hineinschreiben? 
 
Zweitens. Wir haben dort den Art. 21, den Art. 33 Abs. 4 und 5 GG und den Art. 34 GG. 
Das sind alles Normen mit gesamtstaatlichem Inhalt und auch Durchgriffscharakter ge-
genüber den Ländern. 
 
Sie können also auf der Landesebene – um ein Beispiel zu geben – etwa das Berufs-
beamtentum gar nicht abschaffen, auch wenn Sie das wollten – auch nicht indirekt, 
auch nicht durch die Hintertür. Wenn das nun auch in einzelnen Ländern diskutiert wird, 
so wird auch in diesen Ländern ganz bewusst auf der Ebene des Bundes beim Art. 33 
Abs. 5 GG zu Recht angesetzt. Die Landesverfassung ist hier der falsche Ort.  
 
Grenzen für den Landesverfassungsgeber folgen auch aus Art. 142 und 31 GG. 
Schließlich ergeben sich mittelbare oder faktische Grenzen, auf die Herr Würtenberger 
völlig zutreffend hingewiesen hat, aus Art. 71 und 72 Abs. 1 GG. Überall dort, wo der 
Bundesgesetzgeber ausschließlich zuständig ist oder wo er bei einer konkurrierenden 
Zuständigkeit eine Materie abschließend geregelt hat, bleibt gar kein Raum mehr für 
eine sinnvolle gegenläufige Regelung durch die Landesverfassung. Ein Tätigwerden 
des Landesverfassungsgebers ist hier zwar nicht gesperrt, der Landesverfassungsge-
ber kann aber nur leere Normhülsen produzieren, die der Landesgesetzgeber nie wird 
ausfüllen können, es seit denn, die Kommission zur Reform des Föderalismus von 
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Bund und Ländern, die zurzeit in Berlin tagt, würde wider Erwarten zu einer nennens-
werten Reföderalisierung kommen. 
 
Diese genannten begrenzenden Vorschriften sind also bei der Reform der Hessischen 
Verfassung im Einzelfall zu beachten; sie ändern aber nichts an der Eigenstaatlichkeit 
der Länder und an der Verfassungsautonomie der Länder. Diese Verfassungsautono-
mie besteht vor allem im Staatsorganisationsrecht, wo die Vorgaben des Grundgeset-
zes – sieht man von dem sehr weit gesteckten Homogenitätsgebot in Art. 28 Abs. 1 
Satz 1 GG ab – schon wegen des Trennungsgrundsatzes nicht bestehen. Gerade in 
den Kernmaterien von Schule, Hochschule und Kultur – auch darauf wurde von den 
externen Sachverständigen hingewiesen – tut sich in der Tat ein weites Feld auf für ei-
ne produktive Betätigung des Landesverfassungsgebers. 
 
Die Verfassungsautonomie Hessens bezieht sich aber auch auf den Grundrechtsbe-
reich gerade vor dem Hintergrund des weiten Verständnisses des Art. 142 GG durch 
das Bundesverfassungsgericht. Gerade hier sollte Hessen meines Erachtens seinen 
eigenständigen Weg aber nicht verlassen. Der Weg der Verweisung auf den Grund-
rechtsteil des Grundgesetzes, den ja einige Bundesländer beschritten haben, scheidet 
meines Erachtens aus. Er ist mit dem Selbstverständnis des Landes Hessen und mit 
der Würde seiner Landesverfassung, die zu den wenigen geltenden vorgrundgesetzli-
chen Landesverfassungen gehört, unvereinbar. 
 
Aus eben diesen Gründen ist auch von einem Abschreibewettbewerb mit Blick auf das 
Grundgesetz oder mit Blick auf andere Landesverfassungen abzuraten. Gleichermaßen 
verfehlt wäre schließlich – auch hier stimme ich Herrn Würtenberger zu – eine Positivie-
rung bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung. An diesem Grundsatz der Ver-
fassungsautonomie der Länder vermag meines Erachtens auch die europäische Integ-
ration nichts zu ändern. Auch die Europäische Union achtet aufgrund von Art. 6 Abs. 3 
des EU-Vertrages und Art. 10 des EG-Vertrages die nationale Identität. Dazu gehört 
auch die Verfassungsidentität ihrer Mitgliedstaaten.  
 
Die Europäische Union basiert auf dem Konzept eines Europas der Regionen, das dem 
Modell der Einheit in Vielfalt folgt. Diese untere Ebene im politischen Mehrebenensys-
tem wird umso wichtiger, je größer die Europäische Union wird. Die Regionen müssen 
diese Interdependenzen und diese Verzahnungen in Rechnung stellen, die mit der eu-
ropäischen Rechtsordnung verbunden sind, und sie müssen hierauf eine passende 
Antwort geben. Das heißt konkret, die Hessische Verfassung muss ihre bisherige Euro-
pablindheit ablegen und sie muss in geeigneter Form an den geeigneten Stellen eine 
positive Grundhaltung gegenüber der europäischen Integration einnehmen. 
 
Mein Zwischenfazit: Für die Vertretung des Landes Hessen nach außen bleibt seine 
Verfassung rechtlich und politisch durchaus wichtig. Rechtlich bleibt sie wichtig, weil sie 
die Grund- und die Werteordnung für Staat und Gesellschaft bleibt mit Vorrang und mit 
Ausstrahlungswirkung gegenüber dem gesamten Landesrecht und auch mit einer ge-
richtlichen Überprüfbarkeit vor dem Staatsgerichtshof und damit mit einer Eröffnung von 
zusätzlichem Rechtsschutz. 
 
Hinzu  kommt, dass die Landesverfassung am Wettbewerb der Länder und am Verfas-
sungswettbewerb partizipiert. Gerade dieser Gedanke des Wettbewerbsföderalismus 
wird in der Zukunft eher noch an Bedeutung gewinnen.  
 



Ne/So – 31 – EKV16/7  –  07.07.2004 
 
 
Politisch bleibt die Hessische Verfassung für die Vertretung des Landes nach außen 
wichtig, weil sie quasi die Visitenkarte ist, mit der sich ein Land hinsichtlich seiner Tradi-
tionen, seiner Identität und seines Selbstverständnisses präsentiert. Das hängt auch mit 
der bereits genannten Symbol- und Integrationsfunktion der Verfassung zusammen. 
 
Lassen Sie mich noch kurz auf den historischen Charakter der Hessischen Verfassung 
eingehen. Die Hessische Verfassung kam 1946 durch den allseits bekannten Verfas-
sungskompromiss von SPD und CDU zustande. Die LDP, also die Liberalen, war dabei 
weitgehend an den Rand gedrängt; die KPD sah sich in den Grundlinien weitgehend mit 
der SPD einig. In den Vorstellungen der hessischen Nachkriegs-SPD dominierten Vor-
stellungen von Klassenkampf, Umverteilung und demokratischem Sozialismus. Credo 
der damaligen hessischen CDU war in weiten Teilen die Idee des christlichen Sozialis-
mus mit stark gewerkschaftlicher, zentristischer Ausrichtung. 
 
In den Forderungen nach Egalität, Intervention und Wirtschaftslenkung zugunsten des 
Sozialen trägt die Verfassung besonders die Handschrift der SPD. Der CDU gelang es 
im Staatskirchenrecht und in der Bildungsverfassung, traditionelle kirchliche Positionen 
zu sichern bzw. offen zu halten. Dieser Schulterschluss von SPD, CDU unter Dominanz 
der SPD führte dazu, dass mit der Hessischen Verfassung eine vorbildlich antitotalitäre 
demokratische Verfassung entstanden ist, die mit einem Grundrechtskatalog beginnt 
und den Grundrechten unmittelbar bindende Wirkung für alle Staatsgewalt zuspricht. 
Das ist keineswegs selbstverständlich, wenn Sie nach Hamburg oder Schleswig-
Holstein sehen, wo wir keinen Grundrechtskatalog vorfinden.  
 
Zudem ist eine Verfassung entstanden, die – wie etwa das Beispiel der allgemeinen 
Handlungsfreiheit zeigt – auch vorbildhaft war bei den späteren Grundgesetzberatun-
gen. Nicht zuletzt ist eine Verfassung geschaffen worden, die eine Reihe sprachlich ge-
lungener und zeitlos schöner Formulierungen enthält, die von bemerkenswerter Bün-
digkeit gekennzeichnet sind. Dies gilt besonders für den durchaus originellen hessi-
schen Grundrechtsteil; er sollte nicht verwässert werden, auch nicht durch nachträglich 
aufgesetzte filigrane Gesetzesvorbehaltstechnik. Gerade diese Bündigkeit der Verfas-
sung sollte vielmehr insgesamt richtungweisend wirken und zu einer schlanken Verfas-
sung weiter mahnen. 
 
Kehrseite des Verfassungskompromisses von 1946 ist aber, dass die Hessische Ver-
fassung in Teilen eben auch sozialistischen Geist atmet und aliberale Züge trägt. Auch 
dies gehört zu dem historischen Charakter und vielleicht nicht einmal an letzter Stelle. 
 
Herr Würtenberger hat diesen Aspekt treffend am Beispiel der Wirtschaftsverfassung 
betont. Ergänzend kann man auf Art. 1 HV verweisen, der im Gegensatz zu den meis-
ten sonstigen Landesverfassungen, im Gegensatz zum Grundgesetz und im Gegensatz 
zum europäischen Verfassungsvertrag nicht mit der Menschenwürde und der Freiheit 
beginnt, sondern mit der Gleichheit. 
 
Ich fasse meine Antwort zum historischen Charakter zusammen. Die Hessische Verfas-
sung ist in der Tat Monument historischer Erinnerung des Woher. Insofern ist Behut-
samkeit und Vorsicht im Umgang mit diesem Monument angezeigt. Die Leistungen der 
Mütter und Väter der Verfassung von 1946 sind als solche zunächst einmal anzuerken-
nen. Gleichwohl besteht insbesondere im Bereich der Wirtschaftsverfassung unbe-
streitbarer Modernisierungsbedarf. Er besteht überall dort, wo die Verfassung nicht 
mehr im kollektiven Bewusstsein präsent ist, wo die Verfassung gleichsam zu einer 
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Normenruine von musealem Wert geworden ist. Dort nämlich ist die Verfassung nicht 
mehr in der Lage, ihren eigentlichen Auftrag zu erfüllen, das soziale Leben von heute 
mit normativer Verbindlichkeit zu steuern. Dort, wo die Realität über die Verfassung 
hinweggegangen ist oder die Verfassung zu zentralen Grundfragen von Staat und Ge-
sellschaft keine Aussagen bereithält, dort verliert sie an Autorität, an Akzeptanz und 
letztlich an Relevanz. Das politische und gesellschaftliche Leben geht dann über sie 
hinweg.  
 
Das prekäre Mandat der Enquetekommission liegt nun – auch das wurde von allen 
Sachverständigen zu Recht übereinstimmend betont – gerade darin, das richtige Maß 
zu finden zwischen der Bewahrung des historischen Charakters und einer vorsichtigen 
punktuellen Ergänzung um das aus heutiger Sicht Notwendige. Dies kann nur im brei-
ten Konsens geschehen; denn die Verfassung eignet sich meines Erachtens nicht für 
die Aufnahme partikularer Interessen, aber auch nicht für die Festschreibung parteipoli-
tischer Forderungen. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Kahl. – Damit darf ich jetzt der SPD-Fraktion das 
Wort geben. – Frau Dr. Pauly-Bender! 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Die SPD-
Fraktion möchte sich zunächst für die Gutachten bedanken. Wir haben heute sehr viele 
– wie es Herr Denninger genannt hat – Kriterien an die Hand bekommen, nach denen 
wir in der Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung unsere schwieri-
ge Aufgabe weiter bearbeiten können, herauszufinden, wie wir uns zu dem Auftrag zur 
Einsetzung der Enquetekommission verhalten sollen, das Bewahrenswerte zu bewah-
ren und herauszufinden, an welchen Stellen wir fortentwickeln müssen. 
 
Aus dem Stand möchte ich nicht sagen, dass die Aufgabe mit diesen Vorträgen heute 
kleiner geworden ist, aber wir nehmen die Kriterien mit, die Sie uns an die Hand gege-
ben haben, und werden sie im Einzelnen bedenken. Das sollten wir nicht heute tun als 
Parteienvertreter und deshalb möchte ich gern das Wort an unseren Sachverständigen, 
Herrn Prof. Wieland, weitergeben. Wir behalten uns vor, uns dann in der anschließen-
den Diskussion noch einmal mit Fragen einzuklinken. 
 
 
SV Prof. Dr. Wieland: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Zunächst zu der 
Frage: Welche Bedeutung hat der historische Charakter der Hessischen Verfassung für 
ihre Reform? Das ist ja in den verschiedenen vorangehenden Beiträgen eigentlich 
schon angesprochen worden und ich versuche es noch einmal mit einem Bild. Für mich 
ist der historische Charakter der Hessischen Verfassung besonders darin deutlich, 
wenn man sich vorstellt, es handelt sich um ein fast 60 Jahre altes Haus, das unmittel-
bar nach dem zweiten Weltkrieg gebaut worden ist, das man weiter bewohnen möchte, 
das auch weiterhin den Anforderungen derer, die darin wohnen, gerecht werden soll, 
wo man aber das Gefühl hat, vielleicht sind nicht mehr alle Einzelheiten, alle Teile die-
ses Baues noch zeitgemäß. 
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Die Frage ist nun: Kann man das Haus insoweit modernisieren, renovieren, dass es als 
Haus, wie es nun einmal zu seiner Zeit gebaut worden ist, weiterhin erkennbar bleibt 
und trotzdem den modernen Anforderungen gerecht wird? 
 
Wenn ich versuche, mich in diesem Bild auf den Weg zu begeben, zu sagen, wie das 
gelingen könnte, würde ich ähnlich ansetzen, wie Herr Kollege Simon das gemacht hat. 
Man braucht irgendwelche Kriterien dafür, nach denen man zumindest einmal versu-
chen kann zu unterscheiden, was jetzt die Eigenart des Hauses ausmacht, was also 
nicht verändert werden darf, damit das Haus als solches noch erkennbar bleibt, und 
was ist gewissermaßen das, was zeitbedingt ist, was vielleicht heute der Zeit nicht mehr 
entspricht. 
 
Wenn man solche Kriterien hat, kann man versuchen, Folgerungen zu ziehen. Das 
heißt nicht, wenn man sich auf die Kriterien einigt, dass man sich auch bei den Folge-
rungen schon einig sein wird, aber es ist immerhin ein notwendiger Zwischenschritt, 
sich zunächst einmal Gewissheit zu verschaffen, was die Kriterien sein könnten.  
 
Dazu möchte ich bei der Frage ansetzen, was eigentlich Aufgabe der Verfassung ist. 
Das ist ja auch bei einigen meiner Vorredner schon angeklungen. Für mich bedeutet 
Verfassung den Versuch, das Gemeinwesen in eine Form zu geben, in eine normative 
Form, etwas zu fassen. Das kann nur gelingen, wenn man auch die tatsächliche Ver-
fassung berücksichtigt. 
 
Die tatsächliche Verfassung Hessens, wie sie 1946 war, erklärt manches, was in der 
gegenwärtigen Verfassung steht. Wir stehen jetzt von der Aufgabe, uns darüber klar zu 
werden, wie die tatsächliche Verfassung heute ist und wie jetzt eine normative Antwort 
darauf lauten kann, was von der alten Antwort Bestand haben kann, was vielleicht ge-
ändert werden muss. Zugleich soll die Verfassung aber ein Stück weit etwas Zeitloses 
sein. Sie will ja steuern, sie will auch das tatsächliche Leben lenken. Sie will also eine 
Vorgabe machen aus der Sicht des Verfassungsgebers. Deshalb kann sie nicht ganz 
leicht abgeändert werden. 
 
Das ist also ein Spannungsverhältnis. Einerseits tritt die Verfassung mit dem Anspruch 
auf, dass sie etwas Dauerhaftes darstellt, und zum anderen soll sie doch der Wirklich-
keit entsprechen. Deshalb muss sie ein Stück weit flexibel sein. 
 
Damit bin ich bei meiner zweiten Frage: Wie kann die Verfassung das erreichen? Hier  
– so meine ich – kann man im Prinzip zwei Modelle unterscheiden. Auf der einen Seite 
gibt es so genannte versteinerte Verfassungen, Ewigkeitsverfassungen, die nur sehr 
schwer abänderbar sind. Für mich ist ein Beispiel die Verfassung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika; die besteht im Wesentlichen nach über 200 Jahren noch so fort, wie 
sie seinerzeit geschaffen worden ist. Verfassungsänderungen sind äußerst mühsam, 
alle Versuche in den letzten Jahren, etwa die Flagge besonders zu schützen, die Ab-
treibung zu verbieten, sind gescheitert, weil der Prozess so schwierig ist. Das führt da-
zu, dass zwar der Verfassungstext bestehen bleibt, dass man aber die nötige Flexibilität 
in der Interpretation verarbeitet, die dann von den Verfassungsinterpreten geleistet wird, 
die vor allen Dingen aber vom Verfassungsgericht oder – in den USA – vom Supreme 
Court geleistet wird. Wir haben also einen Text, dessen Bedeutung sich im Laufe der 
Zeit wandelt, ohne dass man eigentlich eine realistische Möglichkeit hat, den Text zu 
ändern. 
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Das Gegenbild hat der Herr Kollege Groß schon erwähnt: Das Grundgesetz ist eine 
sehr flexible Verfassung. Es ist ja eigentlich auch nur ein Grundgesetz. Das erklärt – so 
denke ich – die Flexibilität. Man wollte ja eigentlich nur ein Provisorium schaffen. Es ist 
relativ leicht zu ändern und es ist praktisch in jedem Jahr – so kann man mit einem 
Körnchen Wahrheit sagen – geändert worden, seit es das Grundgesetz gibt. Wenn sich 
die Mehrheit im Bundestag und die Mehrheit im Bundesrat in der politischen Wirklichkeit 
einig sind, also die beiden großen Parteien, kann man die Verfassung ändern, kann 
man sie anpassen. 
 
Wo steht hier die Hessische Verfassung? Nach meinem Eindruck ein Stück weit in der 
Mitte. Wir haben auf der einen Seite die relativ niedrige Hürde im Landtag. Die politi-
sche Mehrheit kann praktisch beschließen, dass die Verfassung geändert werden soll, 
ohne Zweidrittelmehrheit, d. h. ohne Beteiligung auch der größeren Oppositionspartei; 
wir haben auf der anderen Seite aber die relativ hohe Schwelle, dass das Volk jeder 
Verfassungsänderung zustimmen muss. Das ist sicherlich Grund dafür, warum sich die 
Hessische Verfassung bisher als relativ änderungsresistent erwiesen hat. Das begrenzt 
auch die Möglichkeiten – so denke ich –, die diese Enquetekommission hat, die der 
Landtag haben wird, weil man immer sehen muss, wie kann man dazu eine Zustim-
mung des Volkes einholen. Es wird also, wenn ich die Hessische Verfassung verorten 
soll, darum gehen, diese Mittelposition auch in unserem Prozess zu berücksichtigen. 
 
Dem entspricht auch der Auftrag, den die Kommission hat, der schon genannt worden 
ist, nämlich im Prinzip an der Verfassung festzuhalten, also keine Totalrevision vorzu-
nehmen, und nur zu sehen, inwieweit sie modernisiert werden kann. 
 
Das ist ja Ihr Ansatz, Herr Simon, wenn Sie sagen, wir müssen unterscheiden zwischen 
Prinzipien und Regeln. Ich würde jetzt, ohne diese Begriffe zu verwenden, einen Ver-
such unternehmen wollen, Ihnen fünf Punkte zu nennen, die nach meiner Auffassung 
diese Eigenart der Hessischen Verfassung prägen; die sind zum Teil bei den Kollegen 
schon angesprochen worden. Das wäre für mich gewissermaßen die Grundstruktur des 
Hauses, die ich nicht ändern würde. 
 
Erster Punkt ist für mich die Eigenständigkeit der Verfassung. Es ist eine Vollverfas-
sung. Es ist nicht nur ein Organisationsstatut. Man hat nicht gesagt, wir übernehmen die 
Grundrechte des Bundes, sondern das Land Hessen hat in vollem Bewusstsein seiner 
Staatlichkeit seine verfassungsgebende Gewalt dahin ausgeübt, dass es eine umfas-
sende Verfassung für das Land geschaffen hat. 
 
Zweiter Punkt: Die Verfassung ist durch starke Betonung plebiszitärer Elemente ge-
kennzeichnet. Das Volk wird angesprochen – stärker als in vergleichbaren Verfassun-
gen. Das ist ja schon deutlich in dem Punkt, dass die Verfassung nur mit Zustimmung 
des Volkes geändert werden kann, dass auch ausdrücklich plebiszitäre Handlungsmög-
lichkeiten des Volkes an prominenter Stelle genannt sind. 
 
Dritter Punkt – er ist auch schon genannt worden -: Die Gleichheit steht an der Spitze 
der Verfassung, d. h. Gleichheit und Freiheit. Das ist auch ein deutlicher Unterschied zu 
den anderen vergleichbaren Verfassungen, die mit der Freiheit eingesetzt haben. Es ist 
ein stark egalitärer Zug, der das historische Bild der Verfassung prägt. 
 
Damit zusammen – vierter Punkt! – hängt die – von Herrn Kollegen Kahl schon geschil-
dert – aus historischen Gründen heraus betonte soziale Ausrichtung. In dem Wort „so-
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zialer Rechtsstaat“, wie es das Grundgesetz kennt, wird in Hessen das Soziale beson-
ders betont. Das erklärt die Ausführungen zur Wirtschaftsverfassung. Das ist aus der 
damaligen Zeit heraus gefasst. Die Hessische Verfassung hat ein Sozialstaatsmodell 
vor Augen. 
 
Letzter Punkt – er ist ebenfalls schon erwähnt worden –, der meines Erachtens wesent-
lich ist, ist das, was man heute als fehlenden Gottesbezug bezeichnen würde. Auch das 
war seinerzeit außergewöhnlich, der Verzicht auf die Gottesanrufung in der Präambel. 
Wir haben ja heute gerade wieder die Diskussion auf europäischer Ebene. Hier hat sei-
nerzeit die Hessische Verfassung durch den Verzicht darauf konkrete Position bezogen. 
 
Das wäre mein Versuch der Analyse. Das sind für mich fünf wesentliche Punkte, die 
dieses Haus Hessische Verfassung prägen, es von anderen Häusern, von Nachbar-
häusern unterscheidet. 
 
Was folgt daraus? – Erster Punkt, bezogen auf die Eigenständigkeit der Verfassung: 
Meines Erachtens sollte weiterhin an diesem Selbstbewusstsein der Verfassung fest-
gehalten werden. Hessen hat sich für einen eigenen Verfassungsraum entschieden, der 
zunächst einmal davon unabhängig ist, dass es auf Bundesebene eine Verfassung gibt 
und dass es jetzt demnächst auch auf europäischer Ebene eine Verfassung gibt. Das 
heißt nicht, dass sich alle Vorschriften der Hessischen Verfassung in der Anwendung 
durchsetzen können. Es heißt aber umgekehrt nicht, dass man jede Bestimmung der 
Hessischen Verfassung, die mit einer Verordnung des Bundes nicht vereinbar ist, des-
halb ändern muss. 
 
Für mich scheint es ein Grundgedanke des hessischen Verfassungsrechts zu sein zu 
sagen, wir haben eine Hessische Verfassung. Auch wenn die sich nicht in allen Punkten 
durchsetzen kann, gehört sie doch zu dem, wie wir uns verfasst haben. Das würde eher 
restriktiv die Antwort auf die Frage bestimmen, was jetzt eigentlich obsolet geworden 
ist. Es ist nicht alles obsolet geworden, was nach dem gegenwärtigen Bundesrecht 
nicht durchsetzbar ist. 
 
Zweiter Punkt: Plebiszitärere Betonung würde nach meinem Verständnis bedeuten, 
dass man jedenfalls dieses Betonen der Mitwirkung des Volkes bei dem, was wir uns 
vorgenommen haben, nicht zurückdrängen sollte. Das ist ja auch in der Verfassungs-
rechtsdiskussion in Deutschland durchaus umstritten: Inwieweit sollte man solche ple-
biszitären Elemente einfügen, verstärken, ändern? Da scheint mir eine Grundstruktur in 
Hessen zu sein: das hat ein hohes Gewicht und daran sollte man nicht rütteln. 
 
Dritter Punkt: Gleichheit. Das ist auch eine Aussage, die dieses Haus Hessische Ver-
fassung kennzeichnet: die starke Betonung der Gleichheit, die in einem steten Span-
nungsverhältnis zur Freiheit steht. Freiheit und Gleichheit muss man im politischen Pro-
zess ein Stück weit auflösen. Der Gesetzgeber hat einen Gestaltungsspielraum, aber 
für Hessen ist deutlich, dass Gleichheit jedenfalls nicht hinter Freiheit zurücktritt. 
 
Damit bin ich bei dem vierten Punkt: Wie sieht es mit der Sozialstaatlichkeit aus, die ja 
aus den genannten historischen Gründen so stark betont ist und die heute zum Teil als 
eigentlich nicht mehr zeitgemäß verstanden wird? Da – so würde ich sagen – muss 
man jetzt im Sinne von Herrn Simon unterscheiden: Was sind Regeln, was ist also zeit-
gebundene Einzelbestimmung, wo man sagen kann, das ist heute irgendein Anbau des 
Hauses, der passt nicht mehr, der wird nicht mehr benutzt, der steht eigentlich im We-
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ge, was ist Prinzip sozialstaatlicher Ordnung der Wirtschaft? An diesem Prinzip darf 
man meines Erachtens nicht rütteln, wenn man von der Prämisse ausgeht, wir wollen 
nur die notwendigen Änderungen vornehmen, wir wollen aber die Grundsätze, die 
Grundmauern, nicht verändern. 
 
Letzter Punkt – das hat heute an anderer Stelle in diesem Haus schon eine Rolle ge-
spielt –: Der Verzicht auf den Gottesbezug, die Frage, wie verhält sich die Hessische 
Verfassung gegenüber religiösen Überzeugungen. Hier scheint mir ganz eindeutig eine 
gewisse Zurückhaltung angebracht und – das ist ja auch schon gesagt worden – wer 
jetzt etwa einen Gottesbezug in die Präambel der Verfassung aufnehmen will, muss 
sich darüber im Klaren sein, dass das nicht nur eine Änderung einer Regel ist, sondern 
im Sinne von Herrn Simon die Änderung eines Prinzips wäre, also eine grundlegende 
Änderung, etwas, was über das hinausgeht, was wir uns hier eigentlich vorgenommen 
haben. 
 
Ich hatte einleitend gesagt, wenn wir uns auf Kriterien einigen, heißt das noch nicht, 
dass wir in den Folgerungen übereinstimmen. Ich kann an Ihren Mienen sehen, dass 
nicht alle meine Folgerungen mittragen werden, aber man kann sie ja zunächst einmal 
in den Raum stellen. Das wäre also mein Verständnis der historischen Bedeutung der 
Hessischen Verfassung. 
 
Dann noch ganz kurz zu der Frage: Welche Bedeutung hat die Hessische Verfassung 
bei der Vertretung des Landes Hessen nach außen? Auch dazu ist schon Wesentliches 
gesagt worden. Ich denke, wir befinden uns hier in einer Zeit, wo „außen“ – also Bund 
und Europa – sich möglicherweise verändert, wo man sich in Hessen gewusst sein 
muss, dass eine Verfassung auch etwas darüber sagt, wie sich Hessen auf diesen an-
deren Ebenen darstellt. Da wird man abwarten müssen, was jetzt etwa bei der Kommis-
sion zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung im Ergebnis herauskommen 
wird. Ich wäre da etwa optimistischer als der Kollege Kahl. Es wird eine gewisse Stär-
kung von Länderrechten geben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Zugriffsrechte der 
Länder in Gesetzgebungsbereichen geben wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
Behördenorganisation, dass Verwaltungsverfahren in Zukunft im Wesentlichen doch bei 
den Ländern verbleiben werden. Hier geht es darum, das, was in der Verfassung schon 
vorhanden ist, vielleicht ein Stück weit zu akzentuieren und vor allen Dingen die Rolle 
des Gesetzgebers zu betonen, weil wir ja im Föderalismus die Entwicklung hin zu ei-
nem Exekutivföderalismus haben, wo ganz wesentlich die Landesregierung in der bun-
desstaatlichen Ordnung eine bestimmende Rolle ausübt. 
 
Hier könnte man darüber nachdenken, inwieweit kann man – auf welchem Wege auch 
immer – den Landesgesetzgeber so stärken, dass er von den Möglichkeiten sinnvoll 
Gebrauch machen kann, die ihm die bundesstaatliche Ordnung eröffnet, und auf euro-
päischer Ebene – Art. 23, der wohl auch nach den Beratungen der Bundesstaatskom-
mission unverändert bleiben wird –, inwieweit kann der Landesgesetzgeber Spielräume, 
die die Länder auf europäischer Ebene haben, zumindest dadurch mitgestalten, dass er 
sich informieren lässt und dass er versucht, in seiner politischen Willensbildung auf das 
Handeln der Regierung Einfluss zu nehmen. Hier sehe ich keine gewaltigen Möglichkei-
ten – das ist ja auch nicht unsere Aufgabe –, aber hier könnte man vielleicht gewisse 
Akzente im weiteren Bereich setzen, weil ich schon denke, vom Grundsatz her erhebt 
eine Landesverfassung auch in diesem Bereich der Vertretung des Landes nach außen 
hin im Bund und in Europa einen Anspruch auf normative Geltung und auf Steuerung. 
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Das wären meine Vorstellungen. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Wieland. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat jetzt Herr Dr. Jürgens das Wort. 
 
 
Abg. Dr. Andreas Jürgens: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf mich auch erst 
einmal ganz herzlich bei den Sachverständigen bedanken, die wir gehört haben, und 
bei denjenigen, die wir noch hören werden, schon im Voraus, dass sie uns bei der Auf-
gabe helfen wollen, die wir zu bewältigen haben. 
 
Ich möchte gern die Zeit, die meiner Fraktion zur Verfügung steht, so nutzen, dass zu-
nächst unsere interne Sachverständige, Frau Dr. Cancik, etwas zu der Thematik sagt. 
Ich werde dann anschließend noch zwei, drei Nachfragen an die Sachverständigen rich-
ten. 
 
 
SV Dr. Cancik: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Die Kürze der Zeit er-
laubt es nicht, auf die vielen Anregungen, Hinweise, die wir gehört haben, angemessen 
einzugehen. Ich möchte auch nicht allzu viel wiederholen, obwohl es ja eigentlich ein 
gutes Zeichen ist, wenn wir uns wiederholen, weil es bedeutet, dass es doch wohl bei 
diesen Fragen einen gewissen Konsens gibt. Aber ich bitte Sie, mir zu erlauben, einen 
Bereich herauszugreifen, der bei einigen Sachverständigen durchaus angesprochen 
wurde und an dem sich zeigen lässt, dass die Konstruktion eines Widerspruchs Bewah-
rung des historischen Charakters versus Verfassungsreform, das eine oder das andere, 
der Problemstellung in Hessen nicht gerecht wird. 
 
Ich spreche vom Recht der Staatsorganisationen. Herr Wieland hatte das angespro-
chen. Wie sind die Grundlagen der Organisation der Staatsgewalt geregelt, die Funktio-
nen, die Aufgaben, die gegenseitigen Kontrollverhältnisse, wenn Sie so wollen, wesent-
liche Grundlagen der Staatlichkeit? In der Hessischen Verfassung – das wissen Sie al-
le –:findet sich das im zweiten Hauptteil. 
 
Hessen ist ein modernes Bundesland, das sich in vielerlei Hinsicht kaum von den ande-
ren Bundesländern mit ihren neueren oder modernisierten Verfassungen zu unterschei-
den scheint. So ist auch in Hessen anerkannt – Prof. Groß hatte das kurz angespro-
chen –, dass die Landtagsabgeordneten einen Vollzeitberuf mit erheblicher Belastung 
ausüben und deshalb entsprechend entschädigt werden müssen. In der Verfassung 
findet sich das aber nicht. 
 
Auch ist anerkannt, dass die Fraktionen wesentliche Akteure im Parlament sind. Sie 
nehmen dort wichtige Aufgaben für die parlamentarische und die öffentliche Willensbil-
dung wahr und werden deshalb mit öffentlichen Mitteln ausgestattet. In der Verfassung 
findet sich das aber nicht.  
 
Dort findet sich auch nicht die den Fraktionen im einfachen Gesetz zugewiesene Be-
fugnis, als Antragsteller vor dem Staatsgerichtshof aufzutreten. – Eine Regelung, die 
meines Erachtens verfassungsrechtlich durchaus zweifelhaft ist. 
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Die Bedeutung von parlamentarischer Opposition ist allgemein anerkannt. Die Oppositi-
onsfraktionen im Hessischen Landtag erhalten dementsprechend einen besonderen 
Oppositionszuschlag. Aber in der Verfassung findet sich dazu nichts. 
 
Hessen war – mein viertes Beispiel – das erste Bundesland, das die Bedeutung des 
Datenschutzes wahrnahm und das Amt eines Datenschutzbeauftragten einführte. Es 
hat damit Rechtsgeschichte geschrieben. Die grundrechtssichernde Bedeutung des 
Datenschutzes und die damit verbundenen staatlichen Aufgaben sind heute EU-weit 
anerkannt. In der Hessischen Verfassung aber findet sich dazu nichts. 
 
Kommen wir schließlich zum Staatsgerichtshof und zu einem zusätzlichen Befund! Das 
einfache Gesetz sieht mit der schon erwähnten, unglücklich so genannten kommunalen 
Grundrechtsklage eine Verfahrensart vor, die in der Verfassung nicht ausdrücklich ge-
regelt, aber immerhin zugelassen ist. Das einfache Gesetz sieht ferner eine Antragsbe-
rechtigung für den Rechnungshof vor, die in der Verfassung nicht vorgesehen und de-
ren Zulässigkeit ohne Änderung der Verfassung zumindest zweifelhaft ist. Aber nicht 
nur das: Das einfache Gesetz sieht auch Verfahrensarten nicht mehr vor, die in der Ver-
fassung noch aufgeführt sind. 
 
Meine Damen und Herren, ich habe einige Beispiele aus einer längeren Liste heraus-
gegriffen. Diese Beispiele sollen zeigen, dass Hessens materielle Verfasstheit in vielen 
Punkten längst verändert ist, sich diese veränderte materielle Verfasstheit aber nicht 
aus dem Verfassungstext ergibt – und das, obwohl es sich um wesentliche Bereiche 
hessischer Staatlichkeit handelt, deren Grundlagen also in der Verfassung geregelt sein 
müssten. 
 
Daraus folgt zweierlei. Erstens: Der Wert der Rechtsklarheit, dessen Bedeutung in ei-
nem demokratischen Rechtsstaat nicht zweifelhaft sein dürfte, ist gefährdet. Der Staats-
rechtler Konrad Hesse hat präzise formuliert: 
 

„Der Bestand der geltenden Verfassung soll sich aus der Verfassungsurkunde 
selbst ergeben.“ 

 
Auch wenn man zugesteht, dass dies für Landesverfassungen wegen bundesrechtlicher 
und europarechtlicher Überlagerungen nicht einfach zu gewährleisten ist, vielleicht auch 
immer nur ein anzustrebendes Ideal bleibt, bleibt doch festzuhalten, dass diesem Gebot 
in Hessen nicht mehr entsprochen wird. 
 
Zweitens: Die erste Leitfrage zu dieser Anhörung ist die Frage: Welche Bedeutung der 
historische Charakter der Hessischen Verfassung für ihre Reform habe, wie sich also 
Verfassungsänderungen mit dem als besonders empfundenen historischen Charakter 
der Hessischen Verfassung vereinbaren lassen. Dahinter steht offenbar manchmal die 
Vorstellung, dass ohne Verfassungsänderung ein vorgestellter historischer Bestand 
gewahrt bliebe, mit Verfassungsänderung hingegen nicht, dass also Verfassungsände-
rungen einer Geschichtswahrung schädlich seien. Die von mir ausgewählten Beispiele 
zeigen, dass diese Vorstellung für weite Bereiche unzutreffend ist. 
 
Der historische Bestand ist – oft aus guten Gründen – längst verändert, er kann nicht 
durch ein Nichtändern der Verfassung bewahrt werden. Umgekehrt bleibt ein Nichtän-
dern der Verfassung aber nicht einfach folgenlos, vielmehr bewirkt es, dass diese Ver-
fassung ihrer wesentlichen Funktion, nämlich eine Grundordnung mit Geltungsanspruch 
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zu sein, zunehmend beraubt wird. Das wird aus meiner Sicht den Intentionen der histo-
rischen Verfassungsgeber mit Sicherheit nicht gerecht. 
 
Ein sensibler Umgang mit Geschichte ist gerade beim Umfang mit Verfassungstexten 
erforderlich. Ich denke, da sind wir uns einig. Er wird nicht erreicht durch eine abstrakte 
Gegenüberstellung von Geschichtswahrung einerseits und Änderungen andererseits, 
sondern kann sich nur bei der konkreten Arbeit an den Regelungen zeigen. Dabei kann 
sich erweisen, dass der historische Auftrag der Hessischen Verfassung Änderungen 
nicht nur erlaubt, sondern sie geradezu fordert. Rechtliche Vorgaben dazu gibt es; Prof. 
Kahl hat sie angesprochen, Prof. Wieland hat sie noch einmal angesprochen. Aber sie 
gibt es gewissermaßen nur als Rahmen. Die in Art. 150 und 26 HV formulierten Gren-
zen zulässiger Verfassungsänderungen einerseits, die ausdrücklich vorgesehene Mög-
lichkeit von Verfassungsänderungen in Art. 123 HV andererseits. Grenzen sichern den 
Bestand bestimmter Grundstrukturen, nämlich einen auf wesentliche Freiheits- und 
Gleichheitsrechte begrenzten Grundrechtskatalog sowie die demokratischen Grundge-
danken der Verfassung und die republikanisch-parlamentarische Staatsform. Darüber 
hinausgehende rechtliche Vorgaben gibt es in der Hessischen Verfassung nicht.  
 
Allenfalls die wesentliche Funktion einer Verfassung, nämlich politische Grundordnung 
mit Geltungsanspruch zu sein, mag eine weitere Direktive sein; denn aus ihr folgt aus 
meiner Sicht, dass das ja sehr unterstützenswerte Vorhaben, Geschichte zu bewahren, 
nicht auf Kosten dieser normativen Funktion gehen darf. 
 
Welche Bedeutung hat die Hessische Verfassung bei der Vertretung des Landes nach 
außen? lautet die zweite Frage dieser Anhörung, zu der ebenfalls schon vieles gesagt 
wurde. Erlauben Sie mir nur eine kurze Anmerkung.  
 
Die Bedeutung gliedstaatlichen Verfassungsrechts war auch schon Thema der Tagung 
der Staatsrechtslehrer im Jahre 1987. Sie wurde damals in tatsächlicher Hinsicht eher 
skeptisch beurteilt. Neben den bekannten Gründen für den so genannten Bedeutungs-
schwund der Länder, der vor allem ein Bedeutungsschwund der Landesparlamente ist, 
und vor allen Dingen in den bundes- und zunehmend europarechtlichen Überlagerun-
gen begründet liegt – das haben wir gehört –, wurde in der Diskussion damals aber 
auch deutlich gemacht, dass die Bundesländer an sich gegebene Spielräume nicht 
nutzten.  
 
Mit Blick auf die Möglichkeiten von Landesverfassungen war die Einschätzung also op-
timistischer. Reparlamentarisierung und Ausbau der Landesverfassungsgerichte wur-
den als einige mögliche Instrumente, die brachliegenden Chancen der Landesverfas-
sungen zu nutzen, identifiziert. 
 
In der kurz darauf beginnenden Welle von Verfassungsreformen in den alten, Verfas-
sungsgebungen in den neuen Bundesländern wurden einige dieser Anregungen umge-
setzt. Zu nennen sind etwa die hier schon mehrfach erwähnten Informationsrechte des 
Parlaments und seiner Abgeordneten sowie Möglichkeiten der Stellungnahme des Par-
laments in Bundesrats- und Europaangelegenheiten. Die Debatte und die Regelungen 
zeigen, dass die Wirkkraft von Landesverfassungen gerade auch davon abhängen 
kann, dass sie geändert werden, um tatsächliche Bedeutungsverluste zu kompensieren. 
Spielraum dafür besteht; er muss aber genutzt werden. 
 

(Beifall) 
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Abg. Dr. Andreas Jürgens: Ich möchte an Herrn Prof. Würtenberger gern zwei Nach-
fragen richten. Sie haben zum einen an verschiedenen Stellen betont, die Verfassung 
müsse Regelungen über das Woher enthalten, das Woher müsse bewahrt werden. Da 
hat mir sofort der Hinweis gefehlt: Was ist eigentlich mit dem Wohin? Gehört das nicht 
auch dazu? Soll die Verfassung also nicht nur Auskunft geben über das Woher, son-
dern möglicherweise auch Anhaltspunkte, Orientierungen, Rahmenlinien, normative 
Festlegungen über das Wohin enthalten? Ist also nicht nur das, was einmal war, son-
dern auch das, was sein soll und was gelten soll, genauso wichtig? 
 
Zweite Nachfrage: Sie hatten – das wurde dann von Herrn Prof. Kahl auch aufgegrif-
fen – davon abgeraten, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Ver-
fassungsrecht, z. B. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, in die Landesver-
fassung aufzunehmen. Das hatten Sie postuliert, aber nicht begründet. Ich wäre dank-
bar, wenn Sie hierzu zwei, drei Sätze zur Begründung sagen könnten. 
 
 
SV Prof. Dr. Würtenberger: Sie sprechen in der Tat noch einmal eine Grundsatzfrage 
an, die uns hier beschäftigt. Mit den entsprechenden Mehrheiten kann man natürlich 
auch in Hessen eine ganz neue Verfassung machen. Das ist ganz klar. Aber die Frage 
ist, ob man nicht in einer bestimmten historischen Situation mit einer Verfassung zum 
Ausdruck bringt, dass hier in einem Bundesland in einer ganz besonderen Weise einer-
seits fortschrittlich gedacht worden ist und bereits 1946 zu Grundsatzfragen einer neuen 
politisch-rechtlichen Ordnung in Deutschland Stellung genommen worden ist. Wer die 
Diskussion zwischen dem Sommer 1945 und bis in die Tage der Verabschiedung des 
Grundgesetzes hinein kennt, der weiß, dass die großen politischen Parteien ganz ande-
re Programme hatten als heute, dass es eine große Unsicherheit gab, wohin der Weg 
geht. In einer solchen Situation ist es wichtig, uns auch nach 1989/90 immer wieder zu 
erinnern, dass es eine große Leistung nicht nur vom Grundgesetz, sondern auch von 
den Landesverfassungen, auch von Ihrer Verfassung gewesen ist, in dieser Situation 
der Unsicherheit ein Dokument geschaffen zu haben, mit denen man sich in den Län-
dern identifizieren konnte. Ich denke, das Woher sollte mit dieser Argumentation durch-
aus im Vordergrund stehen können. 
 
Jetzt haben Sie die andere Frage gestellt, die auch angesprochen wurde: Soll eine Ver-
fassung nicht auch ein Dokument des Wohin sein? Da wäre ich eher skeptisch. Natür-
lich ist eine Verfassung auch ein Dokument für die großen Zielsetzungen, die man ver-
folgt. Wenn Sie in Ihren Grundrechtsteil hineinschauen, dann ist der Grundrechtsteil 
sicherlich auch zukunftsorientiert formuliert. Wenn Sie die Dinge beibehalten, die nicht 
grundgesetzwidrig sind, nicht verfassungswidrig sind, dann sind das auch Regelungen, 
die auch etwas über das Wohin sagen aus einer bestimmten historischen Situation her-
aus, die dann jeweils wieder neu – Herr Simon hat das ja auch gesagt – interpretiert 
werden müssen.  
 
Insofern würde ich auch sagen, dass die derzeitige Hessische Verfassung durchaus 
eine Menge von Aussagen über das Wohin hat. Dabei müssen wir uns über eines klar 
sein – ich glaube, das ist hier auch weitgehend Konsens –: Im Hinblick auf die europäi-
sche Politik und im Hinblick auf die Expansion der Bundespolitik ist eine politische ma-
terielle Zielsetzung einer Verfassung eines Landes nicht mehr von allzu großer Wichtig-
keit. Das sage ich mit aller Vorsicht. 
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Zweiter Punkt: Warum soll die Landesverfassung nicht die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts in ihren Grundrechtsteil übernehmen und ausformen? Ich will 
es einmal so sagen: Die Grundrechte des Grundgesetzes sind Wachs in den Händen 
des Bundesverfassungsgerichts und die Grundrechte des Grundgesetzes werden mit 
jeder Entscheidung neu geformt. Wollen Sie wirklich eine Landesverfassung mit Grund-
rechten, die heute den Stand der Rechtsprechung repräsentieren, oder wollen Sie hier 
wirklich mit einem landesverfassungsrechtlichen Datenschutzgrundrecht eine alternati-
ve Datenschutz-Dogmatik mit einer alternativen Rechtsprechung dieser Gerichte auf-
machen? Ich hätte da meine großen Bedenken. Mir persönlich ist es lieber, wenn wir 
die Grundrechte aus der Hand des Bundesverfassungsgerichts bekommen und, die 
Gleichheit der Verfassung noch einmal ansprechend, hier einen gleichen Status grund-
rechtlicher Freiheit über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erhalten. 
Deswegen bin ich – Sie haben nachgefragt – äußerst skeptisch dem gegenüber, dass 
man versucht, die Rechtsprechung des Karlsruher Gerichts in einer momentanen Sicht 
der Dinge in Verfassungsrecht umzusetzen. 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Prof. Würtenberger. – Damit ist auch die Fragezeit für 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um. Jetzt hat die FDP das Wort. – Herr Posch, 
bitte. 
 
 
Abg. Dieter Posch: Herr Vorsitzender, ich möchte mich zunächst ebenfalls recht herz-
lich für die Ausführungen der Sachverständigen bedanken. Herr Prof. Denninger hat 
sinngemäß begonnen, indem er gesagt hat, ändern ist schwieriger als neu schaffen. 
Den Eindruck habe ich nach dieser Diskussion noch mehr. Denn die Positionen sind in 
manchen Bereichen – so glaube ich – weiter auseinander, als uns das klar ist. 
 
Herr Prof. Kahl hat noch einmal die Historie beleuchtet. Deswegen will ich dazu noch 
ein Wort sagen. Es ist sicherlich richtig so, wie Sie es beschrieben haben, dass damals 
zwei Parteien, wobei die Union damals inhaltlich völlig anders strukturiert war als heute, 
es ermöglicht haben, dass wir diesen Verfassungstext haben. 
 

(Abg. Axel Wintermeyer: Ja, darauf legen wir Wert!) 
 
– Ich bewerte das ja nicht.  
 
Die Liberalen haben damals die Verfassung nicht mitgetragen, insbesondere aus dem 
Grund, der sich in dem III. Abschnitt, Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten, 
ergibt. Dahinter steht eine Wirtschaftsverfassung, die von uns Liberalen damals nicht 
mitgetragen worden ist.  
 
Jetzt komme ich zu dem Anlass der heutigen Diskussion. Wenn wir in der Vergangen-
heit die Hessische Verfassung immer modernisiert hätten, wie das auf der Ebene des 
Grundgesetzes geschehen ist und wie die Liberalen das in der fast 60-jährigen Ge-
schichte immer wieder gefordert haben, würden wir heute die Frage über die Substanz 
und den historischen Kern überhaupt nicht führen. Nur weil das nicht geschehen ist, 
haben wir heute die Diskussion, sich damit auseinander setzen zu müssen, welche be-
sondere Bedeutung dieser historische Kern hat. So gesehen, hatten wir das Problem 
eigentlich nicht, weil wir immer der Auffassung waren, Verfassungstext und Verfas-
sungswirklichkeit aneinander anzugleichen. 
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Deswegen sage ich auch: Man kann meines Erachtens auch in dem III. Abschnitt die 
Substanz erhalten und dann muss man darüber streiten, was in Ihrem Sinne Regel und 
was Prinzip ist. Da sehe ich in vielen Bestimmungen in dem III. Abschnitt eben nicht 
Prinzipien, sondern sehr wohl Regeln, weil da sehr konkret bestimmt worden ist, wie 
manche Dinge auszusehen haben, die mit der Wirklichkeit heute nichts zu tun haben. 
 
Wenn wir heute über die Frage der Mitbestimmung diskutieren, dann diskutieren wir 
über diese Frage eben nicht mehr ausschließlich, wie sie dort kodifiziert ist, dass sich 
die Mitbestimmung zwischen den Verbänden auf Arbeitgeber- und Unternehmerseite 
einerseits und den Gewerkschaften andererseits abspielt, sondern wir diskutieren sie 
darüber, wie die Beteiligung der Arbeitnehmer selbst in den Unternehmen auch gestal-
tet werden kann. Wenn ich diesem Ansatz Rechnung trage, kann ich gleichwohl das 
Prinzip der Sozialstaatlichkeit – wie Prof. Wieland das genannt hat – im III. Abschnitt 
aufrechterhalten. Ich bin aber der Meinung, man muss die Regeln ändern. Deswegen 
sehe ich nach wie vor in der Tradition der Vorgänger meiner Fraktion hier einen erhebli-
chen Novellierungsbedarf in diesem Bereich. Das nicht nur deshalb, weil es da um die 
Frage geht, dass etwas verfassungsrechtlich oder gesetzlich obsolet geworden ist, son-
dern weil ich der Meinung bin, dass hier ein Anpassungsbedarf an die reale Situation 
besteht.  
 
Deswegen habe ich eine Frage an Herrn Prof. Groß. Sie haben eine sehr drastische 
Formulierung gebraucht. Sie haben gesagt, wenn man – wenn ich das richtig verstan-
den habe – diese Modernisierung nicht vornimmt, dann wird die Basis des Landes als 
Staatssubjekt gefährdet. So haben Sie das sinngemäß gesagt. Deswegen ist die Frage 
an Sie: Schaffen wir das im Rahmen dieser Enquetekommission – Sie kennen den Ein-
setzungsbeschluss –, in dessen Einsetzungsbeschluss ja sehr vorsichtig formuliert ist  
– so nach dem Motto, wir wollen alle unter einen Hut bringen –, das Notwendigste zu 
machen, ohne die Schwelle einer neuen verfassungsgebenden Versammlung zu über-
schreiten. Wenn Sie so weit gehen, dass – wie Sie das gesagt haben; so habe ich das 
verstanden – der Novellierungsbedarf und der Veränderungsbedarf so dringlich ist, weil 
ansonsten die Basis des Landes als Staatssubjekt gefährdet wird: Ist das im Rahmen 
unserer Aufgabenstellung noch leistbar oder befinden wir uns da letztlich auf dem Weg 
einer Totalrevision der Hessischen Verfassung? – Das als Frage an Sie. Ansonsten 
würde ich Herrn Prof. Stolleis bitten, das aus seiner Sicht zu ergänzen. 
 
 
SV Prof. Dr. Groß: Das war zugegebenermaßen eine überspitzte Formulierung. Aber 
ich höre immer wieder aus dieser Diskussion heraus – ich fasse es zusammen –: Alles 
Wesentliche ist doch sowieso im Grundgesetz und im Bundesrecht geregelt. Was sollen 
wir uns mit den Details der Hessischen Verfassung überhaupt so intensiv auseinander 
setzen? Das scheint mir die falsche Herangehensweise zu sein, wenn man die Landes-
verfassung auch als Text ernst nimmt. Immer wieder wird es auch verfassungsgerichtli-
che Verfahren vor dem Staatsgerichtshof geben, etwa jetzt wahrscheinlich z. B. im Zu-
sammenhang mit den Mitbestimmungsregelungen, wo es auf den konkreten Wortlaut 
ankommt. In solchen Fällen – so denke ich – sollte man sich auch mit diesem Wortlaut 
auseinander setzen, insbesondere wenn man auch antizipiert, dass möglicherweise 
auch das Grundgesetz in einzelnen Bereichen geändert wird. Ein Kandidat scheint mir 
z. B. der Art. 33 Abs. 5 GG zu sein. Es gibt schon Initiativen zur Streichung dieser Vor-
schrift. Dann werden sofort die Regeln der Hessischen Verfassung über das öffentliche 
Dienstrecht wieder relevant. Damit kann man sich vielleicht auch jetzt schon auseinan-
der setzen. 
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Wie weitgehend diese Reformen dann sind, ist aber eine Frage des politischen Kom-
promisses. Ich habe gesagt, das ist nicht rechtlich vorgegeben. Es gibt nur kein förmli-
ches Totalrevisionsverfahren, wie es in der Schweiz ausdrücklich vorgesehen ist mit 
Einsetzung eines neuen Gremiums, das einen total neuen Text ausarbeitet. Das kommt 
also wohl nicht infrage. Es kommt darauf an, sozusagen die zentralen Punkte – aber 
wie lang die Liste sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen – von änderungsbedürftigen 
Vorschriften zu identifizieren, und die müssen dann natürlich mit einer möglichst breiten 
Mehrheit im Parlament dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. 
 
 
SV Prof. Dr. Stolleis: Ich möchte gern an Ihre Bemerkung anknüpfen, Herr Kollege 
Würtenberger, in der Sie am Ende sogar unter Berufung auf Hegel gesagt haben, es sei 
hier nicht die Zeit für eine grundlegende Verfassungsänderung. Sie haben gewisserma-
ßen die Berufung unserer Zeit für die Verfassungsgebung in Hessen verneint. Wenn 
man darauf warten würde, dass eine breite Stimmung in der Bevölkerung eine Verfas-
sungsänderung verlangt, dann könnte man erstens lange warten, weil die Landesver-
fassungen sehr weit vom öffentlichen Bewusstsein entfernt sind, und zweitens muss ich 
doch sagen, das historische Gedächtnis ist etwas kurz. Sie wissen, dass vor zehn, 
zwölf Jahren in der ganzen Bundesrepublik, in der wiedervereinigten Bundesrepublik, 
eine große Bewegung für Verfassungsänderungen war und dass die meisten Länder 
das sehr intensiv gemacht haben und ihre Verfassung modernisiert haben. 
 
Es gab große Veränderungen schon vor der Wiedervereinigung, aber mit der Wieder-
vereinigung dann noch einmal. Man muss leider sagen, Hessen hat diese Chance 
mehrmals verpasst. Insofern meine ich, es hat den Ruf nach Verfassungsgebung wohl 
gegeben, aber Hessen hat ihn aus bestimmten zu benennenden Gründen der politi-
schen Konstellation überhört. 
 
Wir stehen also heute vor der Frage: Wie soll man es vor dem anstehenden 
60. Jahrestag der Verfassung halten? Ich möchte meine Lieblingsidee, die sich etwa mit 
dem deckt, was Herr Simon zum historischen Charakter gesagt hat, wenigstens aus-
sprechen. Die wirkliche Erhaltung des historischen Charakters bestünde darin, dass 
man zum 60. Jahrestag erklärte, nun ist es 60 Jahre so gewesen, wir sind mit dieser 
Verfassung gut gefahren, aber sie wird ins Museum gestellt – dorthin kommen bekannt-
lich nur kostbare Gegenstände –, sie wird nicht im Zeitgeist übermalt, sondern sie bleibt 
sichtbar und wir machen eine erneuerte Verfassung; die Schulkinder bekommen einen 
Ausdruck mit beiden Texten. Das ist in Hessen und in Bayern und in anderen Ländern 
üblich und erlaubt dann einen bequemen Vergleich des Zustandes vorher und nachher. 
Aber dieser Weg scheint niemandem zu gefallen. 
 
Deswegen sage ich im zweiten Schritt: Als die Enquetekommission ihre Arbeit aufnahm, 
ging die überwiegende Meinung in allen Fraktionen dahin, man könne den historischen 
Charakter dadurch erhalten, dass man ein paar evident überflüssige und längst außer 
Kraft getretene Normen einfach streicht und sich dann auf einen kleinen Katalog drin-
gender Neuerungen beschränkt. Das wäre gewissermaßen – um das Bild von Herrn 
Wieland aufzugreifen – eine kostengünstige Teilsanierung eines zu modernisierenden 
Hauses. 
 
Aber wie es Bauarbeiten zu geschehen pflegt, man geht ins Detail und entdeckt sanie-
rungsbedürftige Punkte. Erstens: Der Grundrechtsteil ist in vielen Punkten nicht mehr 
zeitgemäß, er hinkt nicht nur dem Grundgesetz, sondern auch den europäischen Maß-
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stäben, nach Nizza, nach dem vorläufig beschlossenen Verfassungstext deutlich hinter-
her. Das hat auch Herr Denninger betont. 
 
Zweitens: Der Teil über soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten ist besonders 
veraltet. Insbesondere der Sozialstaat hat sich in 60 Jahren intensiv fortentwickelt und 
niemand denkt mehr ernsthaft daran, die heutigen Probleme durch Überführung in Ge-
meineigentum, durch Sozialisierung der Grundstoffindustrien und der Banken und Ver-
sicherungen zu lösen. Niemand will heute eine Bodenreform. 
 
Aber die Dinge sind, abgesehen von diesen relativ einfachen Punkten, sehr viel schwie-
riger. Ich will das an dem Art. 50 HV demonstrieren, den Herr Simon angesprochen hat. 
Es ist ja nicht nur ein Widerspruch zwischen Verfassungstext und -realität, sondern es 
ist schwieriger. Es sind drei Elemente: Es ist ein alter Verfassungstext, es ist geltendes 
Verfassungsrecht, das sich nicht mit dem Text deckt, und es ist die so genannte Reali-
tät. Am Art. 50 HV exemplifiziert – das sage ich Herrn Simon, der ja kein Staatskirchen-
rechtler ist –: Der Vorschlag stammt wörtlich aus den Staatskirchenverträgen von 1960 
und 1963. Die Texte sind schon geltendes Verfassungsrecht, sind im Konsens mit den 
Religionsgemeinschaften abgesegnet und müssten im Grunde nur in den neuen Text 
transportiert werden. Es handelt sich also nicht um eine Neuerung – das ist selbstver-
ständlich keine Idee von mir –, sondern es ist nur eine Klarstellung des schon geltenden 
Verfassungsrechts. Verfassungsrecht kann ja auch außerhalb der Verfassung in 
Staatskirchenverträgen und Konkordaten enthalten sein. 
 
Aus dem staatsorganisationsrechtlichen Teil nenne ich als Fehlstellen nur die fehlende 
Aussage zu Europa, den Bezug zu Art. 33 GG und seinem Ausführungsgesetz, dann 
die in fast allen Landesverfassungen geregelte Stellung der Opposition, die Stärkung 
des Parlaments im Haushaltsrecht, Rechnungshof und andere Punkte. Darüber könnte 
man sich nach meinem Eindruck von der bisherigen Arbeit der Kommission durchaus 
verständigen. Verständigt sich man nicht und bleibt beim alten Text, dann würde man 
sich wie ein Bauherr verhalten, dem die Sachverständigen sagen, dass der Schwamm 
im Haus ist, und er die Anweisung gibt, diese Stellen zuzugipsen. 
 
Ich meine also, man sollte sich in der Enquetekommission dazu durchringen, dass man 
diesen Katalog von Prinzipien und Regeln fixiert und vielleicht in kleinerer Besetzung 
abarbeitet, um zunächst einmal zu einem Entwurfstext zu kommen; denn wir bewegen 
uns noch sehr in der Prinzipiendiskussion. Ich denke, wir könnten auf einen pragma-
tisch erarbeiteten Entwurfstext kommen, um dann in der Kommission miteinander die 
Feinabstimmung vorzunehmen. 
 
„Bewahrung des historischen Charakters“ heißt, sich der Mütter und der Väter der Hes-
sischen Verfassung dadurch würdig zu erweisen, dass man den Geist, also die Prinzi-
pien der Verfassung bewahrt – dieser Geist war, das ist mehrmals gesagt worden, de-
mokratisch, sozial, weltoffen und tolerant – und gleichzeitig das tut, was die inzwischen 
gewandelten Umstände und die Zeit erfordern. 
 

(Beifall) 
 
 
Vorsitzender: Ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Prof. Stolleis. – Wir starten da-
mit in die dritte Runde. Die weiteren Anzuhörenden, Institutionen und Organisationen, 
haben jetzt Gelegenheit, Stellung zu nehmen, Fragen zu stellen. Ich rege an, dass Sie 
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sich – das Bild des Hauses, das mehrfach strapaziert wurde, benutzend – als Mitbe-
wohner dieses Hauses nun auch an der weiteren Renovierung – wie auch immer – 
beteiligen. Je kürzer die einzelnen Beiträge sein werden, umso mehr haben wir Gele-
genheit, ganz viele anzuhören. 
 
 
Frau Prof. Dr. Schmid: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich danke für diesen Nachmittag, der meinen Horizont als Staatsrechtslehrerin an 
der Technischen Universität Darmstadt erweitert hat. Aufgrund der mir zur Verfügung 
stehenden Zeit – selten habe ich eine Zeitbeschränkung als so schmerzlich empfun-
den – werde ich mich nur auf einen Aspekt beschränken, nämlich die Frage der Grund-
rechtskataloge. Da ich von einer Technischen Universität komme, deutet sich schon an, 
dass das jetzt ein technischer Beitrag werden wird, ein nicht historisch erfahrener Bei-
trag, keineswegs ein politisch erfahrener Beitrag, und anders als Herr Simon, der Sie 
amüsieren wollte, fürchte ich, Sie zu amüsieren.  
 
Damit deutet sich bereits meine andere Betrachtungsweise an. Als einfach denkender 
Mensch erhöht sich für mich die Chance auf Steuerung durch Recht, auf Fassung von 
Weltrecht, was ja Verfassung ist, durch die Kenntnis des Rechts. Kenntnis setzt idealiter 
Verständnis voraus und ich bin für die offenste Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, 
aller Bürger. Eine Annotation gilt nicht; kursive Schriften verschlechtern für mich die 
Chance, bei jungen und jung gebliebenen Menschen das Recht verständlich zu ma-
chen, Respekt vor dem Recht zu wecken und sich vielleicht sogar in ihm wieder zu fin-
den. – Sie merken, ich gebe mich als technische Verfassungsästhetin zu erkennen. 
 
Was mich jetzt im Detail beim Grundrechtskatalog berührt, ist, dass ich es wage – Sie 
sehen, ich habe sehr viel Vertrauen in das Stolleissche Gebot des friedlichen Diskur-
ses -, einen Vorschlag zu machen, der meines Erachtens noch nicht gemacht worden 
ist. Wie alle viel mehr ausgewiesenen und von mir so hoch geschätzten und verehrten 
Sachverständigen der Staatsrechtslehre sehe ich auch, dass das Bundesverfassungs-
gericht in seinem Beschluss vom 15. Oktober 1997 zum Verhältnis Bundesprozessrecht 
und Landesrecht hier eine expansive Betrachtung an den Tag gelegt hat. Art. 142 GG 
und 31 GG lassen in der Tat die Frage berechtigt erscheinen, inwieweit sich eine Hes-
sische Verfassung mit weiteren Grundrechten bundesdeutscher oder hessischer Fas-
son befassen soll.  
 
Ich hätte den Vorschlag zu machen, dass man insoweit, als Einigkeit besteht, dass 
Grundrechte neu aufgenommen werden sollten – etwa Datenschutz, etwa Informations-
freiheit; das ist ja bei Herrn Denninger und bei Herrn Groß angeklungen –, den Text der 
Europäischen Charta der Grundrechte bzw. der Europäischen Verfassung zugrunde 
legt. Ich habe mir die vorläufige Version vom 25. Juni 2004 noch einmal beschaffen las-
sen. Sie finden dort Art. I-49 und Art. I-50 bzw. in der Europäischen Grundrechtscharta 
im Art. II-11 und Art. II-8: Freedom of Information und Data Protection. 
 
Was wäre der Charme einer solchen partiellen Europäisierung des hessischen Grund-
rechtskataloges? – An dem Vorrang des Bundesrechts ändert dieser nichts, aber das 
Bundesverfassungsgericht könnte zumindest einer Diskursobliegenheit und Begrün-
dungsobliegenheit dergestalt unterliegen, dass es eigene Datenschutzbestimmungen, 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, etwa mit der Anspielung auf das 
grammatisch und hierarchisch höher stehende europäische Recht konterkarieren muss, 
und der Staatsgerichtshof hat hier vielleicht die kleine Chance, an einem europarechtli-
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chen Diskurs zumindest informatorisch mitzuwirken, weil die Chance, dass in einer eu-
ropäisierenden Rechtswelt eine einzelstaatliche Gerichtsentscheidung, eine Landesge-
richtsentscheidung, überhaupt in der Literatur Gehör bekommt, dadurch erhöht ist, dass 
man sich zu Grundrechtsstrategien äußert, die eben auch im Europarecht verbreitet 
sind. 
 
Mit dieser Idee will ich schließen und mich für Ihre Geduld sowie für die Gelegenheit 
bedanken, heute hier sein zu dürfen und die Technische Universität Darmstadt vertre-
ten zu dürfen. 
 

(Beifall) 
 
 
Herr Schwarz: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die schrift-
liche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die als erste und vorläufige 
Stellungnahme anzusehen ist, liegt Ihnen allen vor. Ich will die nicht verlesen; das wäre 
angesichts der noch verbleibenden Zeit sicherlich nicht opportun. Wir Gewerkschaften 
haben uns hier jetzt abgesprochen, dass ich einmal für den DGB noch einmal ein paar 
Kernsätze aus unserer Stellungnahme herausgreife und in das mündliche Verfahren 
einbringe. Ansonsten werden meine Ausführungen ergänzt durch unseren Kollegen 
Rothländer von der Gewerkschaft ver.di.  
 
Erster Punkt: Es wurde deutlich, dass neben der Frage des historischen Charakters und 
des Rechtsverhältnisses Landesverfassung – Grundgesetz in die weitere Debatte das 
Stichwort EU-Verfassung eingebracht werden muss sowie auch die auf Bundesebene 
angestoßene und laufende Föderalismusdebatte und ihre Auswirkungen. 
 
Zum Zweiten: Zur Frage, was an der Hessischen Verfassung aus unserer Sicht be-
stimmt veränderbar ist und notwendig erscheint, möchte ich einen anderen Artikel als 
die hier alle schon genannten in die mündliche Anhörung einbringen, nämlich die Ewig-
keitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG, wo ja eindeutig zum Ausdruck gebracht wird, dass 
das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in seinen ersten 20 Artikeln unver-
änderbar ist. Das kann ja nun einmal mindestens ein Grund sein abzugleichen, welche 
dieser 20 Artikel eben mit der Hessischen Verfassung nicht mehr – berühmtes Stichwort 
Todesstrafe – in Einklang stehen. Dies scheint mir zumindest eine Möglichkeit zu sein, 
unabänderliche Rechtstatbestände in Deutschland dann in der Hessischen Verfassung 
nicht mehr anders formuliert wieder zu finden. 
 
Vieles darüber hinaus Diskutierte und zwischenzeitlich sowohl in der Enquetekommissi-
on als auch aus den Fraktionen und Parteien in Hessen heraus in die öffentliche Debat-
te Eingebrachte, umzusetzen in der Hessische Verfassung, und auch noch die Möglich-
keit, über die 20 genannten Artikel des Grundgesetzes hinaus das gesamte Grundge-
setz ebenfalls politisch ändern zu können, lässt schon die Frage erlaubt sein: Ist es der 
Hessischen Verfassung nicht unwürdig, ständig anderen politischen Entscheidungen in 
diesem Land nachzulaufen, die über die genannten 20 Artikel des Grundgesetzes hi-
nausgehen? 
 
Abschließende Bemerkung: Ich bedanke mich – wie gesagt – für die Möglichkeit, hier 
mit zu diskutieren. Die Enquetekommission hat schon länger diskutiert. Die Einbezie-
hung der Verbände und Organisationen ist offiziell am 18. Mai erfolgt. Ich würde schon 
darum bitten, vielleicht am Ende der heutigen Anhörung noch einmal eine Aussage dar-
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über zu treffen, ob denn an die weitere Miteinbeziehung von Verbänden und Organisa-
tionen eventuell in Form weiterer Anhörungen überhaupt gedacht ist, weil ich schon 
glaube, dass die Einladung für heute – rund ein Jahr nach der Konstituierung der En-
quetekommission, die inzwischen mehrmals getagt hat – in den Verbänden und Organi-
sationen jetzt die Debatte natürlich auch angestoßen hat und ich nicht davon ausgehen 
kann, dass das, was Verbände und Organisationen heute zum Ausdruck bringen  
– schriftlich und mündlich auch sehr unterschiedlich; die einen sehr detailliert, die ande-
ren sehr grundsätzlich –, der Endpunkt einer Einbeziehung von Verbänden und Organi-
sationen in diese Debatte sein kann. 
 
Vorsitzender: Bevor ich weiter das Wort erteile, möchte ich das aufgreifen. Die Enque-
te war sich einig – das sage ich zu Ihnen, Herr Schwarz, aber auch zu den anderen 
Vertretern von Verbänden und Organisationen –, dass wir eine erste Runde an diesem 
Punkt machen, nämlich unter zwei Themenstellungen. Das sind – das haben Sie ge-
merkt – wesentliche, grundlegende Themenstellungen. Erst wenn man die einigerma-
ßen beantwortet hat, haben wir ein Fundament gelegt, auf dem– jetzt komme ich wieder 
zu dem Bild von dem Haus – dieses Haus von uns in Augenschein genommen werden 
kann: Was ist renovierungsbedürftig und wie kann man dann Renovierungen durchfüh-
ren?  
 
Wenn diese Enquete – ich sprühe vor Optimismus – in der Lage ist, dem Parlament 
einen Vorschlag zu unterbreiten, dann bin ich ganz sicher, bevor wir damit ins Parla-
ment gehen, werden wir erneut eine Anhörung durchführen und Sie alle – und nicht nur 
Sie; wir haben diesmal auch nur einen kleineren Teil von wichtigen, wesentlichen Orga-
nisationen und Verbänden eingeladen – werden dann Gelegenheit haben, diesen Vor-
schlag – da sind wir uns auch alle einig; da gibt es keinen Dissens – öffentlich zu disku-
tieren und natürlich auch mit mehr Zeit und Raum, als das heute der Fall ist. 
 
Gibt es jetzt weitere Wortmeldungen? – Bitte sehr, Herr Rothländer. 
 
 
Herr Rothländer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich spreche für die Gewerkschaft 
ver.di, Landesbezirk Hessen. Ich spare jetzt alles an grundsätzlichen Bemerkungen 
zum Rahmen aus, innerhalb dessen sich eine Verfassungsdiskussion bewegen muss 
mit Blick auf das, was durch das Grundgesetz bereits geregelt oder anders geregelt ist 
und was den europäischen Teil anbelangt. Da schließen wir nahtlos an das an, was 
eine Reihe von Vorrednerinnen und Vorrednern schon gesagt haben. 
 
Ich möchte stattdessen gern auf drei konkrete Punkte zu sprechen kommen, von denen 
wir meinen, dass es erhaltenswert, aber auch heute schon in die Lebenswirklichkeit 
umzusetzen wäre. 
 
Erster Punkt: Art. 29 Abs. 1 der geltenden Hessischen Verfassung verpflichtet das Land 
gewissermaßen, ein einheitliches Beschäftigtenrecht, ein einheitliches Arbeitsrecht zu 
schaffen.  
 
Es ist schon angesprochen worden, dass das mit Blick auf die möglichen Ergebnisse 
der Föderalismusdiskussion auf Bundesebene möglicherweise noch einmal eine ganz 
besondere Rolle spielen kann. Nun kennen wir diese Ergebnisse – wir jedenfalls – der-
zeit noch nicht, gleichwohl, gerade mit Blick darauf, würden wir dafür plädieren, diese 
Normen als Staatsziel erstens beizubehalten. Zweitens – damit komme ich auf den 



Ne/So – 48 – EKV16/7  –  07.07.2004 
 
 
konkreten Teil; das kann ich jetzt niemandem ersparen – müssen wir bedauerlicherwei-
se zumindest im Moment in Hessen feststellen, dass die Lebenswirklichkeit in genau 
die entgegengesetzte Richtung geht. Soweit es um den Landesbereich insgesamt geht, 
geht es offensichtlich eher darum, durch das Verlassen von Arbeitgeberverbänden zu 
atomisierten Beschäftigungsverhältnissen auch innerhalb einheitlicher Statusgruppen  
– also insbesondere innerhalb von Angestellten und Arbeitern – zu kommen. Deshalb 
glauben wir, insgesamt sollte das beibehalten werden. 
 
Das gilt insbesondere auch für Art. 29 Abs. 2 HV, weil diese Regelung der Gesamtver-
einbarungen es aus unserer Sicht ermöglicht, auch statusübergreifend ein einheitliches 
Beschäftigtenrecht zu schaffen. Ich will dazu aus Zeitgründen auch nur auf das verwei-
sen, was die Gewerkschaft ver.di im Jahre 2000 an konkreten Gesetzesformulierungen 
in diesem Zusammenhang vorgelegt hat.  
 
Um das verkürzt zu sagen: Wir haben einen Gesetzesvorschlag gemacht, der es er-
möglicht, auch unter Beibehaltung beispielsweise von Art. 33 Abs. 5 GG, also der insti-
tutionellen Anerkennung des Berufsbeamtentums, einen Weg zu finden, wie man 
gleichwohl eine weitest gehende faktische Angleichung von heute noch unterschiedli-
chen Beschäftigtenrechten erreichen kann. 
 
Zweiter Punkt: Art. 31 HV. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber es wurde hier an-
gesprochen, dass man diesen Artikel eigentlich streichen könne, weil er, jetzt bezogen 
auf die 48-Stunden-Woche bei sechs Arbeitstagen in der Woche, nicht mehr real wäre. 
Für uns – ich glaube, das ist so konkret nicht gesagt worden – ist natürlich gleichwohl 
zu beachten, dass dagegen im Prinzip die Tarifautonomie steht. 
 
Das ist so weit richtig; dem will ich auch nicht widersprechen. Ich will nur deutlich ma-
chen, dass auch das zu den Regelungen gehört, die sich in der Vergangenheit, wenn 
man es denn ernst genommen hätte, als Schutzregelung für Beschäftigte hätte heraus-
stellen können. Wir haben nämlich die Situation, dass in der Tat aktuell der Europäische 
Gerichtshof mit Blick auf die Richtlinien sagt, mehr als 48 Stunden – jedenfalls dann, 
wenn auch Bereitschaftsdienst wie z. B. im Bereich der Polizei und im Bereich der Feu-
erwehr und des Justizvollzuges geleistet wird – sind nicht zulässig. Gleichwohl haben 
wir einfachgesetzliche Normen in Hessen, die heute noch eine höhere regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit für diesen Bereich vorsehen.  
 
Insofern verwahren wir uns ein bisschen dagegen, sozusagen mit etwas Lächeln über 
diese Norm hinwegzugehen und zu sagen, das sei alles obsolet, das könne man alles 
streichen, dagegen stehe europäisches Recht. Richtig ist, europäisches Recht steht 
jedenfalls erst einmal so schlank nicht dagegen und – zweitens – da gibt es auch ein 
tatsächliches Defizit in der Umsetzung dieser Regelungen. 
 
Dritter Punkt – auch das ist, wenn ich mich recht entsinne, zumindest von Herrn Prof. 
Groß angesprochen worden; auch aus ganz aktuellem Anlass –: Art. 37 HV. Das wird 
jetzt niemanden verwundern, dass wir das ansprechen. Wir haben die Regelung in 
Art. 37 Abs. 2 HV, dass die Betriebsvertretungen dazu berufen wären, im Benehmen 
mit den Gewerkschaften gleichberechtigt mit den Unternehmen usw. in allen Fragen 
des Betriebes mitzubestimmen. Daraus hat der Staatsgerichtshof im April 1986 ge-
macht: Durch die Wortwahl „Betriebsvertretungen“ und „Unternehmen“ wäre klar ge-
macht, dass sich dies nicht auf den Bereich des öffentlichen Dienstes bezieht, sondern 
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sich auf den privatrechtlich organisierten Bereich, sprich auf den Bereich der 
Betriebsverfassung, bezieht. 
 
Wir haben schon damals in einem umfänglichen Gutachten hinreichend belegt, dass 
das jedenfalls mit den damaligen Verfassungsberatungen so nicht in Übereinstimmung 
zu bringen ist, sondern dass dort völlig unstreitig die Auffassung bestand, dass mit der 
damaligen Wortwahl auch der Bereich des öffentlichen Dienstes erfasst wurde. Gleich-
wohl hat der Staatsgerichtshof – wie gesagt, im April 1986 – das anders gesehen und 
hat dann mit diesem Argument gesagt: Von daher gibt es kein Staatsziel, Art. 37 
Abs. 2 HV auch für den klassischen Bereich des öffentlichen Dienstes gelten zu lassen 
und damit auch dort die gleichberechtigte Mitbestimmung zu realisieren. Das hat dann 
bekanntermaßen in der jüngeren Vergangenheit – 1999 und 2003 – dazu geführt, dass 
in wesentlichen Teilen Beteiligungsrechte eliminiert wurden und sie heute auf einem 
Niveau sind, das weit unterhalb dem angesiedelt ist, was in vergleichbaren – das ist 
insofern dann der Vergleichsmaßstab – Personalvertretungsrechten anderer Bundes-
länder angesiedelt ist. – Vom Betriebsverfassungsgesetz will ich einmal gar nicht reden. 
Insofern gibt es aus unserer Sicht auch zu diesem Punkt erstens die Notwendigkeit des 
grundsätzlichen Beibehalts, zweitens aber der zeitgemäßen Fortentwicklung. – Ich sehe 
schon, es gibt eine gewisse Unruhe beim Vorsitzenden. Deshalb will ich es mit  diesem 
Punkt auch bewenden lassen. 
 
Das sind drei Punkte, bei denen wir ganz konkret Novellierungsbedarf sehen. 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Rothländer. – Als Nächste hat sich jetzt Frau 
Dr. Judith Pauly-Bender gemeldet. 
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Wenn es 
gestattet ist, dass ich jetzt als Parteienvertreterin für die SPD-Fraktion noch einmal eine 
Nachfrage stelle, dann möchte ich noch einmal Folgendes sagen. Wir machen ja heute 
eine gemeinsame Annäherung an einen sehr komplexen Gegenstand. Deshalb möchte 
ich zwei Fragen herausgreifen, die mich jetzt bewegen. Wir hatten Herrn Wieland ge-
hört, der die tragenden Prinzipien herausgearbeitet hat, die er für die Unverwechselbar-
keiten des Hauses Hessische Verfassung hält. Ich möchte den rechtstheoretischen 
Ordnungsvorschlag von Herrn Prof. Simon nicht trivialisieren, aber ihn zum Anlass 
nehmen, eine Frage an Herrn Würtenberger und auch an Herrn Simon zu stellen. 
 
Herr Prof. Würtenberger, Sie haben vorhin vorgetragen, dass Sie, was den Grund-
rechtsteil anbelangt, für Zurückhaltung plädieren, also diesen auch nicht aus Anlass 
einer sich fortentwickelt habenden Rechtsprechung geändert sehen möchten. Ich möch-
te Sie gern fragen – Sie, Herr Prof. Würtenberger, und auch Sie, Herr Prof. Simon –, ob 
es nicht gerade zu den tragenden Prinzipien der Hessischen Verfassung gehört, dass 
man – wie es Herr Wieland vorgetragen hat – ihr eine ganz besonders große Aufge-
schlossenheit gegenüber der Beteiligung des Volkes an der Fortentwicklung der Ver-
fassung bescheinigen kann. Bricht man nicht gerade mit diesem tragenden Prinzip, 
wenn man sagt, hier erheben wir die Regel der Restriktion? – Das ist die eine Frage. 
 
 
Vorsitzender: Entschuldigung, Frau Pauly-Bender, ich habe eine Wortmeldung zur Ge-
schäftsordnung vorliegen, die ich jetzt vorziehen muss. – Herr Wintermeyer, bitte. 
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Abg. Axel Wintermeyer: Herr Vorsitzender, diesen Punkt der Fragestellungen an die 
Sachverständigen haben wir schon verlassen. Wir befinden uns gerade in der Anhörung 
der weiteren Institutionen und Organisationen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese 
erst einmal zu den beiden Themen vortragen lassen, die wir ihnen heute gestellt haben. 
 
 
Vorsitzender: Dann lasse ich die Frage, die von Frau Pauly-Bender gestellt wurde zu 
und dann verfahren wir so, dass erst die weiteren Anzuhörenden zu Wort kommen und 
anschließend, falls dazu noch Zeit ist, die Fraktionen eine zweite Runde zur Verfügung 
gestellt bekommen können. – Einverstanden?  
 
 
Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Das ist sehr großzügig, Herr Vorsitzender. Dann würde 
ich gern meine Fragen noch vervollständigen mit der Erlaubnis von Herrn Wintermeyer. 
– Als Zweites möchte ich an Herrn Prof. Würtenberger und an Herrn Prof. Simon die 
folgende Frage richten: Wir haben auch gehört, dass die tragenden Eigenarten der 
Hessischen Verfassung darin bestehen, dass sie besonders demokratisch sein will, be-
sonders rechtsstaatlich und auch besonders sozialstaatlich. Diese Prinzipien sollen die 
Verfassung auch auszeichnen, dass sie Motor der gesellschaftlichen Gestaltung sein 
will; sie möchte also auch Vorgaben machen. Spricht man ihr nicht gerade diese Eigen-
art ab, wenn man sagt, sie hatte zwar einmal diese Vorgaben, aber wir beschränken 
uns darauf, diese Eigenart durch entsprechende Änderungen an der Verfassung wieder 
mit Leben zu erfüllen? 
 
 
Vorsitzender: Ich bitte jetzt um direkte Beantwortung. – Bitte, Herr Prof. Würtenberger, 
und dann Herr Prof. Simon. 
 
 
SV Prof. Dr. Würtenberger: Ich muss auf Ihre Frage ein wenig grundsätzlicher antwor-
ten. Für mich war die Alternative das Rückanknüpfen an die historische Situation durch 
möglichste Beibehaltung des Textes. Dafür habe ich votiert. Sie haben eine andere Va-
riante angesprochen, und zwar entweder eine neue Verfassung, die gegeben wird, oder 
eine grundsätzliche Verfassungsrevision, die dann den Grundrechtsteil umfasst und  
– wie ich dann auch gehört habe – möglicherweise den organisatorischen Teil mit wei-
teren detaillierten Regelungen. 
 
Ich sage es noch einmal: Man kann das eine oder man kann das andere wollen. Wenn 
man aber nun eine grundsätzliche Verfassungsrevision machen möchte, etwa die 
Grundrechte neu gestalten will, dann brauchen Sie am Schluss für diese Neukonzeption 
einer Verfassung in Hessen ein Referendum. Damit komme ich ein wenig auf das zu 
sprechen, was Herr Stolleis angesprochen hat. In den neuen Bundesländern hat man in 
den damaligen Ausschüssen des Parlaments – daran war ich am Rande mitbeteiligt -, 
die die Verfassung neu gestaltet haben, auf dieses Referendum mit großen Bedenken 
geschaut.  
 
Wir brauchten in den neuen Bundesländern, Herr Stolleis, Verfassungen, weil diese 
keine hatten. Da war keine Verfassungssituation gegeben oder auch kein Verfassungs-
fiber, wenn auch vielleicht doch ein wenig mehr als hier momentan in Hessen. Man 
brauchte eine Verfassung. Wenn Sie hier nun wirklich eine neue Verfassung konzeptio-
nell entwickeln und hier auch mit den entsprechenden Mehrheiten verabschieden soll-
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ten, dann ist doch die Frage: Wie verkaufen Sie es Ihrem Volk? Wenn Sie keine breite 
Verfassungsdiskussion in Hessen haben, in der das Volk irgendwelche Dinge von Ihnen 
hier einfordert, dann kriegen Sie entweder eine Minimalbeteiligung, was peinlich ist,  
oder Sie müssen es mit der Landtagswahl koppeln, zu der dann niemand mehr zur Ver-
fassungsabstimmung geht als der, der ohnehin zur Landtagswahl geht. 
 
Noch einmal: Wenn Sie hier diskutieren, müssen Sie genau sehen, was Sie möchten 
und ob wirklich – das ist noch einmal das Stichwort Zeitgeist für eine Verfassungsge-
bung – der Moment da ist, dass Sie eine große Mehrheit des Volkes hinter diese Ver-
fassung scharen können. Wenn Sie da 50 oder 60 % haben, von denen noch 10 % da-
gegen sind, dann ist das eine Delegitimation einer Verfassung, die momentan eine ho-
he Akzeptanz – so möchte ich einmal sagen – in Hessen hat, und zwar auch deswegen, 
weil sie eben an die Geschichte anknüpft. 
 
Ich habe das ein bisschen weiter ausgeholt, aber ich denke, das ist der Hintergrund der 
ganzen Frage, die uns hier beschäftigt: Bleiben wir sozusagen auf einem sehr schma-
len Level der Änderung – nur das weg, was nicht mehr geht – oder machen wir eine 
Neukonzeption? Bei einer Neukonzeption wird das eine Verfassung sein ohne Volk. 
Den Souverän wird das nicht groß interessieren. Aber ist das dann eigentlich einer neu-
en Verfassung würdig? 
 
Das betrifft dann auch die tragenden Eigenarten der Hessischen Verfassung. Ich habe 
ja dazu auch schon Stellung genommen. Ich glaube nicht, dass die Hessische Verfas-
sung seit den 50er-Jahren eine sozioökonomische Alternative zum Grundgesetz ge-
schaffen hat. Die sozioökonomische Verfassung in Hessen ist vom Grundgesetz ge-
prägt. Deswegen würde ich meinen, dabei kann man es so lassen. Die Bestimmungen 
können bleiben; nur die Bestimmungen sollten bestrichen werden, die eben mit dem 
Grundgesetz, mit den Grundrechten dort, nicht im Einklang stehen. Auch wenn Sie die 
Verfassung ändern sollten: eine wirkliche sozioökonomische Alternative zum Grundge-
setz werden Sie damit in Hessen nicht gestalten können. 
 
 
SV Prof. Dr. Simon: Frau Pauly-Bender, Sie wollten zwar nicht den theoretischen Vor-
schlag trivialisieren, aber ich muss doch darauf hinweisen, dass es natürlich ein abs-
traktes kategoriales Angebot war, dass, je nachdem, mit welchen Inhalten man es erfüllt 
– das ist sozusagen der klassische Konditionalsatz „wenn, dann“ –, das natürlich he-
rausspringt, was man in die Kondition hineingesteckt hat. Wenn Sie die Eigenarten der 
Hessischen Verfassung – die so genannten, wie wir es jetzt formuliert haben – insge-
samt zu Optimierungsgeboten machen, dann ist es klar, dass alle diejenigen, die sich 
diesen Folgerungen aus dem Optimierungsgebot widersetzen, selbstverständlich dieje-
nigen sind, die gegen dieses Optimierungsgebot entweder verstoßen oder es jedenfalls 
mindern. Das ist klar. 
 
Auf der anderen Seite ist das ja gerade die politische Frage, was eben als Optimie-
rungsgebot hinterher anerkannt wird. Das können Sie aus den Buchstaben der Eigenar-
ten selbstverständlich nicht ohne weiteres entnehmen, sondern das wäre gerade im 
Abwägungsprozess, den die Enquetekommission hinterher dem Parlament vorzuschla-
gen hat, herauszufiltern und dort zu präsentieren, sodass man das dann im argumenta-
tiven Diskurs auch für alle plausibel und akzeptabel dargestellt hat. Das können Sie  
– so glaube ich – nicht vorweg bestimmen. Insofern ist natürlich doch eine listige Form 
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von Trivialisierung in Ihrer Frage eingeschlossen gewesen, die zu beantworten ich mich 
natürlich verweigere. 
 
 
Vorsitzender: Jetzt erteile ich Herrn Dr. Götting von der Arbeitsgemeinschaft hessi-
scher Industrie- und Handelskammern das Wort. 
 
 
Herr Dr. Götting: Ich bedanke mich auch dafür, dass wir heute hier sein dürfen und 
dass wir Gelegenheit haben, jetzt noch ganz kurz etwas zu sagen. Ich danke auch für 
Ihre Intervention; ich habe mich nämlich auch ein bisschen geärgert, dass einige Par-
teien, als sie die Möglichkeit hatten, selber Fragen zu stellen, ihre Gutachter haben vor-
tragen lassen. 
 
Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Prof. Würtenberger gesagt hat. Damit will ich 
hier jetzt niemanden entmutigen. Aber in der hessischen Wirtschaft spielt die Hessische 
Verfassung eigentlich gar keine Rolle. Unser Recht wird geprägt durch Brüssel und Ber-
lin. Das will ich so nur noch einmal in Erinnerung rufen, damit das hier nicht so ganz 
verloren geht, wenn man sich über die Hessische Verfassung Gedanken macht. Das 
soll jetzt aber nicht heißen, dass wir die Hessische Verfassung nicht reformieren sollten. 
Aber es ist manchmal gut, wieder „down to earth“ zu kommen. 
 
Der zweite Punkt, den ich da wichtiger finde, ist Folgender. Sie haben ja gesagt, die 
Verfassung muss dem Volk vorgelegt werden. Da habe ich im Moment so ein bisschen 
Angst: Deutschland ist mittlerweile Schlusslicht in Europa und unsere Wirtschaft krankt 
und ächzt. Ich frage mich, ob die Bevölkerung im Moment nicht stärker den Wunsch 
hat, die eigentlichen Probleme dieses Landes anzupacken und sich erst einmal darauf 
zu konzentrieren, als jetzt wieder Nebenschauplätze zu eröffnen und dort Energie hin-
einzustecken. Im Moment hat die Hessische Verfassung einfach keine Prosperität. Wir 
erwarten von der Wirtschaft, von der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, dass da endlich 
etwas passiert. 
 
Wenn die Verfassung aber geändert werden soll, dann möchte ich dazu auch noch kurz 
drei Anmerkungen machen. Was uns in der Hessischen Verfassung sehr gut gefällt, ist 
der Grundrechtskatalog. Er ist nämlich so geschrieben, dass wir ihn noch verstehen. 
Von daher würde ich den historischen Charakter auch bewahren wollen. Das Grundge-
setz, die Art. 1 bis 19, kann man ja heute keinem Abiturienten mehr geben; der versteht 
ja gar nicht, was gemeint ist. Die Worte sind durch Gesetzesvorbehalte und durch politi-
sche Korrektheit so aufgedröselt, dass es gar keinen Spaß macht, das zu lesen. Ich 
muss zugeben: Ich habe noch nie in die Hessische Verfassung hineingeguckt; dieser 
Anlass ist das erste Mal, dass ich sie gelesen habe. Aber ursprünglich komme ich auch 
aus Hamburg. Als ich das gelesen habe, dachte ich: Mensch, man versteht ja, was die 
wollen und was damit gemeint ist. 
 
Da das ja auch kein Widerspruch zu den Grundrechten des Grundgesetzes ist, ja ei-
gentlich auf eine verständlichere Art ausgesagt wird, was auch im Grundgesetz steht, 
könnte man den Teil so stehen lassen.  
 
Übereinstimmung besteht dann auch mit der Position, die der Kollege von der FDP hier 
vorgetragen hat, soziale Grundrechte aus der Verfassung herauszunehmen. Das sind 
sowieso keine einklagbaren Rechte. Warum soll ich das in die Verfassung hineinschrei-
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ben, wo es eigentlich sowieso niemand akzeptiert und sich niemand darauf verlassen 
kann? Da fragt sich der Bürger: Was habe ich davon? Es ist totes Papier. Aber dann 
brauche ich das auch gar nicht hineinzuschreiben. 
 
Das Gleiche gilt eigentlich auch für Staatszielbestimmungen. Dazu haben wir uns in 
unserer Stellungnahme auch geäußert. Hiervon würden wir auch nur äußerst zurückhal-
tend Gebrauch gemacht sehen wollen. 
 
Ansonsten mein Appell: Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit, aber vergessen 
Sie auch nicht, das Land zu reformieren! 
 
 
Vorsitzender: Wir werden auch nicht nur für Spaß bezahlt. Ich wundere mich allerdings 
schon, dass auf den Stundenplänen der Hamburger Schulen nicht die Hessische Ver-
fassung steht. Das haben wir hier bedauernd zur Kenntnis genommen. 
 

(Heiterkeit) 
 
Jetzt hat Herr Dr. Rose von der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände das 
Wort. 
 
Herr Dr. Rose: Auch ich möchte mich zunächst für die Möglichkeit der Teilnahme hier 
bedanken. Aus Sicht unserer Verbände möchte ich einen Appell an eine moderne, neue 
Hessische Landesverfassung richten. Warum? Was haben wir heute gehört? – Vor 
60 Jahren haben sich Verfassungsmütter und -väter gefunden, die aus Sicht der dama-
ligen Zeit ein aktuelles und innovatives Werk der Hessischen Verfassung geschaffen 
haben. Heute haben wir die Chance eigentlich wieder und Herr Prof. Stolleis hat gesagt 
– vielleicht hat er es auch zu Recht gesagt -, vor zehn Jahren haben wir die Chance 
vertan. Jetzt haben wir wieder die Chance und ich frage mich, warum sollen sich nicht 
neue mutige, neue innovative Verfassungsmütter und -väter finden, die im Hessischen 
Landtag sitzen und die einmal wieder ein neues, weltoffenes hessisches Verfassungs-
werk schaffen, das alles das in Einklang bringt, was offensichtlich nicht geht, nämlich 
die Kompatibilität zum Grundgesetz, zu den Normen der Europäischen Union und auch 
zu – das haben wir heute auch vielfach gehört – tatsächlichen Verfassungslagen. 
 
Ich möchte Sie im Namen unserer Verbände ermutigen, dieses Werk offensiv anzuge-
hen, dieses Werk mutig anzugehen, so mutig anzugehen, wie es auch vor 60 Jahren 
geschehen ist, und alles das herauszuschmeißen, was nicht mehr zeitgemäß ist, und 
uns, die Bürger Hessens, mit einer neuen, einer zeitgemäßen und innovativen Verfas-
sung zu beglücken.  
 

(Beifall des Abg. Dr. Andreas Jürgens) 
 
Vorsitzender: Danke sehr. Im Moment liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Habe 
ich jemanden übersehen? – Das ist nicht der Fall. 
 
Dann könnten jetzt die Fraktionen, falls sie es wünschen, noch einmal das Wort erteilt 
bekommen. Wir hatten uns ja einen Zeitrahmen bis 16:30 Uhr gesetzt.  
 

(Abg. Dr. Judith Pauly-Bender: Dann bin ich ja zumindest rehabilitiert! – Heiter-
keit) 
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Das wird nicht gewünscht. Dann sind wir am Ende der ersten Anhörung im Rahmen der 
Arbeit unserer Enquetekommission zur Reform der Hessischen Verfassung. Ich darf 
allen, die heute Nachmittag hier erschienen sind, ganz herzlich danken. Ein besonderer 
Dank gilt verständlicherweise unseren vier externen Sachverständigen. Haben Sie herz-
lichen Dank für Ihre Beiträge. 
 
Meine Damen und Herren, ich neige nicht dazu, umfassende Schlussworte zu spre-
chen. Aber ich glaube, es ist noch einmal deutlich geworden, welche Eckpunkte wir uns 
gemeinsam verortet haben. Zum Schluss haben wir ja noch einmal den sehr forsch vor-
getragenen Wunsch der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände zur Reform 
gehört. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass wir keine Totalrevision wol-
len, dass wir gewissermaßen auch keine verfassungsgebende Versammlung einrichten, 
sondern dass auf der Verfassung auch künftig das Jahr 1946 stehen soll. Das ist Kon-
sens zwischen den Fraktionen und ich glaube, diesen Konsens werden wir auch nicht 
verlassen. 
 
Ein Zweites! Ich glaube, alle sind sich einig darin, dass der Zeitgeist nicht als Grundlage 
für eine Verfassung geeignet ist, die natürlich nicht nur über den Tag hinaus, sondern 
schließlich über Jahre hinaus Bestand haben soll. 
 
Wir nehmen mit – da bin ich auch ganz sicher – von Ihnen allen, dass es durchaus gute 
und viele Gründe gibt, diesen Wesensgehalt, diesen besonderen historischen Charakter 
unserer Verfassung zu bewahren. Dazu wurden Prinzipien genannt. Umgekehrt haben 
aber auch fast alle angemahnt, dass Reformen möglich und auch nötig sind. Das sollte 
uns gemeinsam dazu verleiten, alle Anstrengungen zu unternehmen, um einen solchen 
Konsens auch hinzubekommen. 
 
Ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, Sie hier erneut in einer solchen Runde 
begrüßen zu dürfen; denn das setzte voraus, dass wir der geneigten Öffentlichkeit dann 
tatsächlich einen Vorschlag unterbreiten könnten. 
 
Noch einmal ein herzlicher Dank an Sie alle. Ich wünsche Ihnen ein gutes Nachhause-
kommen.  
 

(Beifall) 
 
Die Sitzung ist geschlossen. 
 
 
Wiesbaden, den 22. Juli 2004 
 
Für die Protokollierung: Der Vorsitzende: 
 
 
 gez. 
 
 
Hanns Otto Zinßer Lothar Quanz 
 















 
Beschlussempfehlung und Bericht  
des Hauptausschusses 
zu dem Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
betreffend Einsetzung einer Enquetekommission zur Reform  
der Hessischen Verfassung 
Drucksache 16/42 
 
 
 
A. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Antrag in der fol-

genden, von allen Fraktionen getragenen Fassung zu beschließen: 
 
 1. Nach § 55 GOHLT wird eine Enquetekommission zur Verfas-

sungsreform eingesetzt. 
 
 2. Die Enquetekommission erhält den Auftrag, die Hessische 

Verfassung auf Veränderungs- und Ergänzungsbedarf zu über-
prüfen und möglichst einvernehmliche Vorschläge unter Wah-
rung ihrer demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen 
Grundgedanken zu ihrer Änderung zu unterbreiten. 

 
 3. Die Empfehlungen der Enquetekommission "Künftige Aufga-

ben des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhun-
dert" (Drucks. 15/4000) sind zu berücksichtigen. 

 
 4. Die Enquetekommission wird beauftragt, geeignete Vorschläge 

für einen Gesetzentwurf zur Änderung der Hessischen Verfas-
sung zu erarbeiten und dem Landtag zur Beratung und Be-
schlussfassung vorzulegen. 

 
 5. Die Enquetekommission legt ihre Vorschläge bis zum 31. 

Dezember 2004 vor. 
 
 6. Die Enquetekommission besteht aus elf Mitgliedern. Die 

CDU-Fraktion stellt sechs Mitglieder, die SPD-Fraktion drei 
Mitglieder, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die 
FDP-Fraktion je ein Mitglied. Jede Fraktion kann darüber  
hinaus einen unabhängigen Sachverständigen berufen, der mit 
beratender Stimme der Kommission angehört. 

 
 
B. 1. Der Gesetzentwurf war dem Hauptausschuss in der 5. Plenar-

sitzung am 8. Mai 2003 überwiesen worden. 
 
 2. Der Hauptausschuss hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 25. 

Juni 2003 mit dem Antrag befasst und ist einstimmig zu dem 
unter A genannten Votum gelangt. 

 
 
Wiesbaden, 26. Juni 2003 
 
Berichterstatter: Ausschussvorsitzender: 
Axel Wintermeyer Armin Klein (Wiesbaden) 
 

Eingegangen am 25. Juni 2003   ·   Ausgegeben am 1. Juli 2003  
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16. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG



 
Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
betreffend Einsetzung einer Enquetekommission zur Reform  
der Hessischen Verfassung 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Nach § 55 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags (GOHLT) wird 
eine Enquetekommission zur Verfassungsreform eingesetzt. 
 
Die Enquetekommission erhält den Auftrag, die Hessische Verfassung in 
ihrer Gesamtheit zu überarbeiten und Vorschläge für ihre zukunftsfähige 
Gestaltung zu unterbreiten. 
 
Die Enquetekommission wird beauftragt, geeignete Vorschläge zu erarbeiten 
und dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Änderung der Hessischen Verfas-
sung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Die Enquetekommission "Verfassungsreform" kann zu einzelnen Themen 
öffentliche Anhörungen durchführen. 
 
Begründung:  
 
Die Hessische Verfassung hat eine positive Rolle bei der Entwicklung des 
demokratischen Hessen gespielt. Der Respekt vor dieser historischen Funk-
tion der Verfassung gebietet es, an wesentlichen überlieferten Wertentschei-
dungen des Verfassungsgebers festzuhalten, die sich in der Verfassungswirk-
lichkeit bewährt haben. Allerdings sollten überkommene, der entwickelten 
Wirklichkeit nicht mehr angepasste Regelungen verändert beziehungsweise 
gestrichen und eine Fortentwicklung der hessischen Landesverfassung er-
möglicht werden. 
 
Der Hessische Landtag hat in unterschiedlichen Gesetzen die Hessische 
Verfassung immer wieder in Teilbereichen geändert, was in entsprechenden 
Volksabstimmungen auch bestätigt wurde. Er hat sich aber bisher nicht an 
eine Gesamtreform gewagt. Mit der Einsetzung der Enquetekommission 
"Künftige Aufgaben des Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahr-
hundert" in der 14. Legislaturperiode und mit ihrer Weiterführung und dem 
Abschluss in der 15. Legislaturperiode sind die Änderungswünsche konkre-
ter und umfangreicher geworden. Teilweise hat der Hessische Landtag auch 
Wünsche der Enquetekommission zur Veränderung der Hessischen Verfas-
sung in diesen Gesetzesänderungen schon umgesetzt.  
 
Viele Vorhaben wurden jedoch noch nicht in Angriff genommen, obwohl 
teilweise bereits Gesetzentwürfe dazu vorlagen. 
 
Vordringlichste Aufgabe der Reform der Verfassung muss es sein, den Bür-
gerinnen und Bürgern des Landes Hessen ein Mehr an Mitsprache bei den 
sie betreffenden Fragen zu verschaffen. Dazu gehört insbesondere die Er-
weiterung der Regelungen der unmittelbaren Demokratie. Die erleichterte 
Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden ist einer der zentra-
len Punkte auf diesem Feld. Nur mit dem Engagement und der Teilhabe der 
Bürgerinnen und Bürger bleibt die Demokratie auf der Höhe der Zeit. Um 
dies zu erreichen, müssen alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ge-
nutzt werden. 

Eingegangen am 29. April 2003   ·   Ausgegeben am 5. Mai 2003  
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Auch muss die Hessische Verfassung das Benachteiligungsverbot für Men-
schen mit Behinderungen explizit zum Ausdruck bringen. Die Verfassungs-
mütter und -väter haben diesen Aspekt im Ursprungstext gänzlich unberück-
sichtigt gelassen, obwohl gerade Behinderte besonderer Verfolgung während 
der Nazi-Zeit ausgesetzt waren und aufgrund der Kriegseinwirkungen viele 
Menschen verletzungsbedingte Behinderungen davon getragen hatten. Auf 
Bundesebene ist das Diskriminierungsverbot bereits im Grundgesetz aufge-
nommen worden. Die Aufnahme in Hessen ist überfällig. 
 
Darüber hinaus muss sich die Verfassungsenquete mit den gesellschaftlichen 
und politischen Veränderungen in Hessen seit der Verabschiedung der Ver-
fassung im Jahr 1946 auseinander setzen und daraus Änderungsvorschläge 
entwickeln. Eine Regelung wie die der Todesstrafe hat in einer modernen 
Verfassung nichts mehr verloren, auch wenn sie in der Praxis seit 1949 
durch das Grundgesetz abgeschafft ist. 
 
Die Stärkung des Föderalismus und damit die Mitwirkungsmöglichkeiten 
Hessens und seines Parlaments sowohl auf der bundesstaatlichen Ebene als 
auch im europäischen Rahmen müssen weiterhin eine der zentralen Aufga-
ben der Arbeit der Enquetekommission sein. Im zusammenwachsenden Eu-
ropa kommt den Regionen eine immer größere Relevanz zu. Dies muss sich 
sowohl in den Kompetenzen der Regionen auf nationalstaatlicher Ebene als 
auch bei der Einbindung in den europäischen Rechtsetzungs- und Entschei-
dungsprozessen widerspiegeln. Zentral ist dabei die Rolle des Parlaments, da 
sonst das Zusammenwachsen Europas mit einem Demokratieverlust verbun-
den wäre. Hessen hat diese Rolle durch seine Partnerschaften mit europäi-
schen Regionen bereits angenommen. Jetzt gilt es sie konstitutiv zu gestal-
ten. Die Stärkung der Parlamentsrechte, wie sie jüngst durch die "Lübecker 
Erklärung" der deutschen Landtagspräsidenten und Fraktionsvorsitzenden in 
den Landtagen bekräftigt wurde, muss auch auf bundesstaatlicher Ebene im 
Mittelpunkt der Reformanstrengungen stehen. 
 
Die Enquetekommission soll sich auch mit folgenden Themenstellungen 
beschlussfassend auseinandersetzen: 
 
- Überprüfung, wie die Verbesserung der Gleichstellung und  Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern (Gender mainstreaming) in der Ver-
fassung verankert werden kann, 

- Stärkung der Rechte von Personen, die in familiärer Gemeinschaft Kin-
der erziehen oder für andere sorgen sowie die Berücksichtigung der Not-
wendigkeit einer gewaltfreien Erziehung von Kindern, 

- Einbeziehung der persönlichen Lebensbereiche aller auf Dauer angeleg-
ten Lebensgemeinschaften in den Schutz der staatlichen Gemeinschaft, 

- Aufnahme der Kulturförderung als Staatsziel, 

- Verbesserung der Beteiligung junger Menschen am politischen  
Prozess, 

- Verankerung des Tierschutzes in der Hessischen Verfassung. 
 
Der Arbeitsprozess der Enquetekommission muss durch ein Höchstmaß an 
Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten für die hessischen Bürgerinnen 
und Bürger gekennzeichnet sein. Die Beratungen und Vorschläge der Enque-
tekommission müssen zeitnah für alle Hessinnen und Hessen zugänglich 
gemacht werden. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass Vorschläge 
aus der Bevölkerung in den Prozess einfließen können. Als technisches Mit-
tel zu dessen Umsetzung soll dazu eine eigene Internetseite mit interaktiven 
Funktionen geschaffen werden. 
 
Wiesbaden, 29. April 2003   

Der Fraktionsvorsitzende: 
Al-Wazir 
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ten Diskussion sind, wie es weitergeht, wenn wir gewähr-
leisten wollen – das wollen wir alle –, dass die Geld- und
Kreditversorgung sowohl für die kleinen und mittleren
Unternehmen als auch für alle anderen in der Region ge-
währleistet bleibt. Das ist für mich das Oberthema. Alles
andere hat dem zu folgen.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Meine Damen und Herren, die erste Lesung des Gesetz-
entwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Ände-
rung des Hessischen Sparkassengesetzes, Drucks. 16/237,
wurde abgehalten, und es ist vorgesehen, den Gesetzent-
wurf dem Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr zur wei-
teren Beratung zu überweisen. – Dem wird nicht wider-
sprochen, dann verfahren wir so.

Frage an die Geschäftsführer: Wollen wir noch abräu-
men? – Heftiges Nicken. Das geht auch ganz schnell, das
verspreche ich.

Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 26:

Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und der FDP betreffend Behandlung
von Petitionen in der Sondersitzung des Petitionsaus-
schusses am 11. Juli 2003 – Drucks. 16/229 –

Wer stimmt diesem Antrag zu? – Das sind alle Fraktionen,
er ist einstimmig angenommen. Gibt es Gegenstimmen,
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall.

Dann geht es weiter mit Tagesordnungspunkt 44:

Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP betreffend Einset-
zung einer Enquetekommission „Demographischer 
Wandel – Herausforderung an die Landespolitik“ 
– Drucks. 16/305 –

Wer ist für diesen Antrag? – Wer ist gegen diesen Antrag?
– Enthaltungen? – Keine. Somit ist der Antrag einstimmig
angenommen.

Damit ist die Enquetekommission eingesetzt.

(Beifall)

Ich komme damit zu Tagesordnungspunkt 58:

Beschlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses
zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN betreffend Einsetzung einer Enquetekommission
zur Reform der Hessischen Verfassung – Drucks. 16/264
zu Drucks. 16/42 –

Es ist keine Aussprache vorgesehen. Berichterstatter Herr
Wintermeyer verzichtet auf Berichterstattung.

Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? – Wer ist dage-
gen? – Wer enthält sich? – Somit ist die Beschlussempfeh-
lung einstimmig angenommen.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Jetzt ist aber Schluss mit einstimmig!)

Damit ist die Enquetekommission eingesetzt.

(Beifall)

– Heftiger Beifall, das ist schön so.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 59 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Kulturpolitischen
Ausschusses zu dem Antrag der Abg. Habermann, Hart-
mann, Quanz, Dr. Reuter, Riege, Ypsilanti (SPD) und
Fraktion betreffend Worte statt Taten: Landesregierung
initiativlos bei Ganztagsschule – Drucks. 16/266 zu
Drucks. 16/190 –

Es ist keine Aussprache vorgesehen. Berichterstatter Herr
Dr.Walter Lübcke verzichtet schweren Herzens an dieser
Stelle.

(Zurufe: Oh!)

Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? – Das sind die
Fraktionen der CDU und der FDP. Wer ist gegen die Be-
schlussempfehlung? – Geschlossen die Fraktionen der
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist die
Beschlussempfehlung angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 60 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem
Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend
Notkühlpumpen im Atomkraftwerk Biblis Block A 
– Drucks. 16/276 zu Drucks. 16/43 –

Auch hier ist keine Aussprache vorgesehen. Berichterstat-
ter Herr Klee verzichtet ebenfalls, wie er mir gerade mit-
geteilt hat.

Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? – Das sind die
Fraktionen der CDU und der FDP. Wer ist gegen die Be-
schlussempfehlung? – Das sind geschlossen die Fraktio-
nen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit
ist die Beschlussempfehlung angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 61 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
treffend mangelnde Sicherheit des Atomkraftwerks Biblis
sowie fragliche Zuverlässigkeit des Kraftwerkbetreibers
RWE Power – Drucks. 16/277 zu Drucks. 16/51 –

Auch hier ist keine Aussprache vorgesehen. Berichterstat-
ter Herr Klee verzichtet weiterhin.

Wer ist für die Beschlussempfehlung? – Für die Beschluss-
empfehlung sind geschlossen die Fraktionen der CDU
und der FDP. Wer ist gegen die Beschlussempfehlung? –
Geschlossen die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN. Die Beschlussempfehlung ist angenom-
men.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 62 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem
Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP betreffend
Notkühlsystem in Block A des Atomkraftwerkes Biblis 
– Drucks. 16/278 zu Drucks. 16/95 –

Aussprache ist nicht vorgesehen. Berichterstatter Herr
Klee verzichtet erneut.

(Armin Klein (Wiesbaden) (CDU): Schon wieder?)

Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen – Das ist geschlossen die Fraktion der
CDU. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen der SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP.
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Ich komme zum dritten Punkt, auf den es ankommt. Ob-
wohl Sie wussten, wie risikobehaftet dieser Haushalt ist,
haben Sie die Neuverschuldung bis an die Verfassungs-
grenze voll ausgereizt. Dabei haben Sie dann auch noch
mit Tricks gearbeitet. Sie konnten die zulässige Grenze
deshalb so hoch ansetzen, weil Sie das Vermögen, das Sie
gekauft haben, eingerechnet haben. Sie haben aber mehr
Vermögen verkauft. Im Saldo hat das Land Hessen also
weniger Vermögen. Sie haben aber nur das eine einge-
rechnet. Deshalb ist die nach der Verfassung zulässige
Verschuldungsgrenze so hoch angesetzt. Ohne diesen
Trick hätten Sie deutlich über der nach der Verfassung zu-
lässigen Grenze gelegen.

Wir wollen jetzt über die Risiken Bescheid wissen, die Sie
in den Haushalt eingebaut haben. Wir wollen wissen, wie
sich das entwickelt hat. Dazu sollen Sie hier konkret etwas
sagen. Dazu haben Sie keinen Ton gesagt und keine Zah-
len und keine konkreten Ergebnisse genannt. Das will ich
hier ganz klar und deutlich sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Herr Minister, ich komme zu einem weiteren Punkt. Wie
sieht es denn aus? Zwei Jahre hintereinander hat diese
Opposition und hat meine Fraktion immer wieder gesagt:
Wir brauchen einen Nachtragshaushaltsgesetzentwurf.
– Was geschah? Mit großer Überzeugung wurde immer
wieder gesagt: Den brauchen wir nicht. – Was ist dann
zwei Jahre hintereinander geschehen? Zwei Jahre hinter-
einander haben Sie einen Nachtragshaushaltsgesetzent-
wurf vorlegen müssen. Dies geschah aber zu spät. Denn
im Grunde genommen konnten Sie dann nicht mehr rea-
gieren.

Dann haben Sie sich noch ein starkes Stück geleistet. Sie
haben gesagt, im letzten Jahr habe es sich bei dem Nach-
tragshaushalt um eine präzise Landung gehandelt. Wann
wurde der Nachtragshaushaltsgesetzentwurf denn verab-
schiedet?

(Heiterkeit der Abg. Norbert Schmitt und Lothar
Klemm (SPD))

Er wurde am Ende des Jahres verabschiedet. Der durfte
nicht wieder so schief gehen wie der des Jahres zuvor. Im
Jahr zuvor wurde Mitte Dezember der Nachtragshaus-
haltsgesetzentwurf verabschiedet. Bei diesem stimmten
die Zahlen überhaupt nicht. Damals mussten Sie in der
Endabrechnung 500 Millionen DM zusätzlich Schulden
machen. Es wäre ein abenteuerlicher Witz gewesen, wenn
Sie es ein Jahr darauf wieder so hätten machen müssen.
Das will ich ganz deutlich sagen.

Ich komme jetzt zur Frage der Neuverschuldung. Sie ha-
ben eben die Neuverschuldung des Bundes angespro-
chen. Die ist schon dramatisch. Das will ich gar nicht weg-
diskutieren. Nur sollten Sie die Neuverschuldung gegen-
überstellen, die Sie im letzten Jahr gemacht haben. Sie
mussten sie verdreifachen. Eben haben Sie die Zahlen des
Bundes genannt. Dort ist es zu einer Verdoppelung ge-
kommen. Das ist viel zu viel. Das sage ich sehr deutlich.
Sie mussten aber im letzten Jahr die von Ihnen zunächst
geplante Nettoneuverschuldung verdreifachen. Das ist
die Geschichte.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Herr Kahl, kommen Sie bitte zum Schluss Ihrer Rede.

Reinhard Kahl (SPD):

Ich sage noch einige wenige Sätze dazu. – Natürlich sollen
Sie die Steuerschätzung des Mai 2003 abwarten. Aber ich
sage Ihnen heute wieder das, was ich Ihnen auch in den
letzten zwei Jahren jeweils gesagt habe: Sie werden auch
in diesem Jahr einen Nachtragshaushaltsgesetzentwurf
vorlegen müssen. – Das wird notwendig werden. Sie wer-
den sich wieder lange zieren, ihn vorzulegen. Sie werden
ihn dann vorlegen müssen. Sorgen Sie endlich dafür, dass
im Lande Hessen eine nachhaltige Finanzpolitik gemacht
wird. Das wäre für alle Beteiligten das Beste.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Mir liegen zu diesem Tagesordnungspunkt keine weiteren
Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlos-
sen.

Es ist vorgesehen, den Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN betreffend Vorlage eines Nachtrags-
haushalts, Drucks. 16/41, dem Haushaltsausschuss zu
überweisen. Dem wird nicht widersprochen? – Dann ist
das so beschlossen.

Ebenfalls ist vorgesehen, den Antrag der Fraktion der
SPD betreffend Haushaltsrisiken im Etat 2003, Drucks.
16/48, der unter Tagesordnungspunkt 19 aufgeführt ist,
dem Haushaltsausschuss zu überweisen. Dem wird auch
nicht widersprochen? – Dann ist das ebenfalls so be-
schlossen.

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 13 auf:

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
treffend Einsetzung einer Enquetekommission zur Re-
form der Hessischen Verfassung – Drucks. 16/42 –

Das Wort zur Begründung dieses Antrags hat Herr Abg.
Al-Wazir.

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bean-
tragt, dass wir eine Enquetekommission zur Verfassungs-
reform einsetzen, die die Hessische Verfassung in ihrer
Gesamtheit überarbeiten und Vorschläge für ihre zu-
kunftsfähige Gestaltung unterbreiten soll.

Ich kann mich gut erinnern, dass 1996, anlässlich des 
50. Jahrestages des In-Kraft-Tretens der Hessischen Ver-
fassung, im Rahmen der Frankfurter Tage der Rechtspoli-
tik ein sehr hochkarätig besetztes Podium über die Frage
„Verfassungswirklichkeit und Verfassung des Landes
Hessen“ debattiert hat und dort von vielen gesagt worden
ist – immer verbunden mit dem Wort „eigentlich“ –: Ei-
gentlich müsste man an eine Gesamtüberarbeitung der
Hessischen Verfassung herangehen.

Wir haben in diesem Parlament schon des Öfteren
darüber diskutiert, meistens anlässlich von beantragten
Einzeländerungen der Hessischen Verfassung, dass wir
eine Gesamtüberarbeitung der Hessischen Verfassung ins
Auge fassen sollten.
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Wir als GRÜNE sind der Meinung, dass wir zwar in den
letzten zwölf Jahren öfter in Einzelpunkten über Verfas-
sungsänderungen abgestimmt haben – Stichworte wie Di-
rektwahl, Konnexität, Sport oder auch Verlängerung der
Wahlperiode –, dass wir allerdings mit der Gesamtreform
der Verfassung nicht ernst gemacht haben, was unserer
Meinung nach ein Fehler ist. Deswegen waren wir der
Meinung, dass wir gleich zu Beginn der Wahlperiode be-
antragen sollten, eine Enquetekommission einzusetzen,
die diesem Parlament Vorschläge zur Beratung und Be-
schlussfassung vorlegen soll.

In der letzten Periode haben wir an mehreren Punkten 
– Stichwort Volksentscheide, Konnexität, Sport und Wahl-
periode – über die Frage debattiert, ob die Verfassung an-
gesichts ihrer 55-jährigen Geschichte noch der Realität
des Landes Hessen entspricht oder nicht. Manche haben
sich mit etwas mehr, manche mit etwas weniger Begeiste-
rung dafür ausgesprochen, dass man an diese Gesamtre-
form der Verfassung herangehen soll.

Meine Damen und Herren, die Hessische Verfassung hat
bei der Entwicklung des Landes Hessen eine sehr positive
Rolle gespielt.Wir sind der Meinung – und wir haben den
Respekt vor dem historischen Wert der Verfassung –, dass
es gerade dieser historische Wert der Verfassung gebietet,
dass man an den grundsätzlichen Werteentscheidungen
des Verfassungsgebers aus dem Jahre 1946 festhalten
kann, die sich in der Verfassungswirklichkeit bewährt ha-
ben.

Allerdings gibt es überkommene Regelungen, die verän-
dert werden müssen oder schlicht gestrichen werden soll-
ten, um eine Fortentwicklung auch der Verfassung unseres
Bundeslandes zu ermöglichen. Wir als GRÜNE sehen
dort vordringliche Aufgaben. Eine der vordringlichen
Aufgaben ist es, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mit-
sprache durch eine Erweiterung der direkten Demokratie
zu ermöglichen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

In der Hessischen Verfassung ist wie in allen Landesver-
fassungen die Möglichkeit von Volksbegehren und Volks-
entscheiden vorgesehen. Allerdings müssen wir feststel-
len, dass seit 1946 noch kein einziges Volksbegehren, noch
kein einziger Volksentscheid, der aus der Bürgerschaft
kam, stattgefunden hat.

(Michael Boddenberg (CDU): Das stimmt nicht! –
Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP))

Es gab einmal das Volksbegehren zur Startbahn West, das
an formalen Gründen gescheitert ist, Frau Wagner. Es gab
allerdings in den Sechzigerjahren – ich habe mich damit
sehr eingehend beschäftigt – sogar einen Vorstoß der
CDU betreffend Schulpolitik, wo noch nicht einmal eine
Volkspartei wie die CDU es geschafft hat, in den Fristen,
die die Verfassung gebietet, und mit den Quoren, die die
Verfassung setzt, die erforderlichen Mehrheiten zustande
zu bringen. Das deutet darauf hin, dass die Quoren, die für
Volksbegehren und Volksentscheide vorgesehen sind,
dass die Fristen, die vorgesehen sind, schlicht und einfach
dazu führen, dass es Instrumente gibt, die in der Realität
nicht angewandt werden können. Deswegen gebietet es
diese Erfahrung, hier zu Veränderungen zu kommen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, dass das
Benachteiligungsverbot für behinderte Menschen in die
Hessische Verfassung aufgenommen werden muss, nach-

dem es auch auf Bundesebene in der Verfassung veran-
kert worden ist.

Wir sind der Meinung, dass es, gerade wenn man sich die
Entwicklung der Bundesländer und des Bundes seit 1946
betrachtet, zur Stärkung des Föderalismus notwendig ist,
auch in der Verfassung die Mitwirkungsmöglichkeiten des
Parlamentes auf bundesstaatlicher Ebene neu zu definie-
ren, weil alle Landesregierungen, unabhängig welcher
Couleur, im Bundesrat ein Eigenleben entwickeln und die
Landesparlamente an diesem Punkt wenig zu sagen ha-
ben. Auch da sind wir der Meinung, dass wir überlegen
müssen, was sich seit 1946 verändert hat, und die Verfas-
sung an diesem Punkt auf die Höhe der Zeit bringen müs-
sen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, 1946 konnte von der fort-
schreitenden europäischen Einigung in der Verfassung
des Landes Hessen naturgemäß noch keine Rede sein.
Wir sind der Meinung, dass wir die Rolle der Regionen in
der europäischen Einigung auch in der Verfassung thema-
tisieren sollten, weil die Regionen in einem zusammen-
wachsenden Europa eine größere Relevanz bekommen
müssen und dies auch in der Verfassung des Landes Hes-
sen seinen Niederschlag finden muss.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir glauben, dass sich die Enquetekommission auch mit
den gesellschaftlichen und politischen Veränderungen seit
der Verabschiedung der Verfassung im Jahre 1946 ausein-
ander setzen muss. Eine Regelung wie die Todesstrafe hat
in einer modernen Verfassung nichts verloren, auch wenn
sie in der Praxis seit 1949 durch das Grundgesetz abge-
schafft worden ist.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Auch die Tatsache, dass in der Hessischen Verfassung
noch steht, dass Angehörige der vor 1918 regierenden
Häuser nicht Mitglieder der Hessischen Landesregierung
sein können, hat zwar in der Praxis keine Relevanz, wie
man an Justizminister von Plottnitz sehen konnte. Aller-
dings lässt es sich nur noch aus der Weimarer Verfassung
erklären, dass so etwas in der Verfassung des Landes Hes-
sen steht. Es ist für jemanden, der sich nicht mit der Ver-
fassungsgeschichte in Deutschland auskennt und die Hes-
sische Verfassung in die Hand nimmt, völlig unverständ-
lich.Auch dies ist unserer Meinung nach in der Hessischen
Verfassung entbehrlich, weil durch die Wirklichkeit im
Jahre 2003 erledigt.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung – die
beiden genannten Beispiele zeigen das ganz deutlich –,
dass eine Verfassung mit ihren grundlegenden Werteent-
scheidungen aus sich selbst heraus für alle Bürgerinnen
und Bürger verständlich sein muss, ohne dass Sie das
Grundgesetz oder ein dickes Buch mit erklärenden Ge-
richtsentscheidungen neben diese Verfassung legen müs-
sen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der FDP)

Genau das ist die Aufgabe, die diese Enquetekommission
erfüllen muss. Wir müssen überlegen, wie wir in dieser
Enquetekommission die Verbesserung der Gleichstellung
und der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
verankern.Wir müssen uns Wege ausdenken und gemein-
sam daran arbeiten, dass wir Formulierungen finden, die
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die Stärkung der Rechte von Personen, die in familiärer
Gemeinschaft Kinder erziehen oder für andere sorgen,
berücksichtigen.Wir sind der Meinung, dass auch die Ein-
beziehung aller auf Dauer angelegten Lebensgemein-
schaften in den Schutz der staatlichen Gemeinschaft, die
Aufnahme der Kulturförderung als Staatsziel, die Verbes-
serung der Beteiligung junger Menschen am politischen
Prozess und last, but not least die Verankerung des Tier-
schutzes auch in der Hessischen Verfassung ein Gebot der
Stunde sind.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir wollen, dass am Ende der Arbeit dieser Enquete-
kommission eine Verfassung vorliegt, die mehr Demokra-
tie ermöglicht, die mehr Chancegleichheit bietet, die den
Föderalismus stärkt und die auf der Höhe der Zeit ist.
Wenn ich „Höhe der Zeit“ sage, dann meine ich nicht
etwa „Höhe des Zeitgeistes“. Es ist natürlich klar, dass die
Zustimmung zu einer Verfassung eine grundlegende und
auf Dauer angelegte Entscheidung ist.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende.

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, als ich mit meiner Rede begonnen habe,
saß auf Ihrem Stuhl noch eine Präsidentin. Deshalb war
ich etwas überrascht, als ich jetzt eine männliche Stimme
hinter mir hörte.

(Heiterkeit)

Präsident Norbert Kartmann:

Sie sind aber nicht geschockt, oder?

(Heiterkeit – Jörg-Uwe Hahn (FDP): Was soll er
denn jetzt sagen?)

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Nein, Herr Präsident. – Wir glauben, dass wir in diesem
Prozess ein Höchstmaß an Transparenz und Mitwirkungs-
möglichkeiten für die hessischen Bürgerinnen und Bürger
gewährleisten müssen. Wir dürfen nicht nur Sachverstän-
dige einbinden, sondern müssen auch den „von außen“
kommenden Sachverstand zulassen. Wir verstehen unse-
ren Antrag als ein Angebot an die anderen Fraktionen, zu
einem gemeinsamen Prozess zu kommen, an dessen Ende
hoffentlich eine neue, eine gute, eine bessere 

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Modernere!)

und modernere Hessische Verfassung steht, ohne dass wir
die grundlegenden und bewährten Werteentscheidungen
von 1946 über Bord werfen. – Vielen Dank.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Kollege Al-Wazir, ich danke auch im Namen meiner
Vorgängerin für Ihren Beitrag.

(Heiterkeit)

Jetzt hat Herr Abg. Wintermeyer für die CDU-Fraktion
das Wort.

Axel Wintermeyer (CDU):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was haben
wir gerade vom Kollegen Al-Wazir gehört? Wir haben von
Themen gehört, über die wir alle – damit meine ich alle im
Hessischen Landtag vertretenen Fraktionen – schon seit
Jahren in regelmäßigen Abständen diskutieren. Wir ha-
ben gehört, dass unsere Verfassung nicht mehr in allen
Teilen aktuell ist.Wir haben gehört, dass einiges verändert
werden soll und verändert werden muss. Wir haben ge-
hört, dass hier Teile des grünen Wahlprogramms abgear-
beitet worden sind.

(Beifall bei der CDU)

Herr Al-Wazir, wir haben von Ihnen gehört, dass es keine
Vorfestlegungen geben soll. Andererseits haben Sie zur
Begründung Ihres Antrags eine Fülle von konkreten poli-
tischen Forderungen und Festlegungen in den Raum ge-
stellt. Das ist Ihr gutes Recht, aber erlauben Sie mir durch-
aus die kritische Bemerkung: Verdient es das Thema Ver-
fassung des Landes Hessen, dass hier und heute ein Wett-
lauf der Parteien inszeniert werden soll, ein Wettlauf, wer
zuerst das Thema, dass uns alle angeht und uns seit vielen
Jahren intensiv bewegt, in den Hessischen Landtag ein-
bringt? Musste es sein, dass eine Fraktion sich zum parla-
mentarischen Vorreiter aufgespielt hat? Ist es nicht auch
im Hinblick auf unsere Verfassung, um deren Bestand, de-
ren Aussagefähigkeit und deren Aktualität es schließlich
geht, eine der vornehmsten Aufgaben aller Fraktionen in
diesem Parlament, diese Diskussion gemeinsam anzusto-
ßen?

(Beifall bei der CDU)

Wäre es nicht besser gewesen, wenn man die für mich
selbstverständliche Großmütigkeit gehabt hätte, in frak-
tionsübergreifendem Konsens die Initiative zur Bildung
einer Enquetekommission zu starten? Ich meine: Ja.
Meine Fraktion hofft, dass wir am Ende dieses Tagesord-
nungspunktes wieder zu diesem fraktionsübergreifenden
Konsens zur gemeinsamen Einsetzung einer Enquete-
kommission kommen. Es geht um eine sachliche und er-
gebnisoffene Diskussion, wie wir mit dem Thema in der
Enquete umgehen.

Lassen Sie mich – vielleicht auch ein wenig zum Nach-
denken für jeden hier im Saal – für ein paar Minuten mit
der Frage auseinander setzen:Was wollen wir ändern? An
was wagen wir uns heran? Deshalb sollten wir uns ein we-
nig mit der Geschichte unserer Verfassung beschäftigen.

Die Verfassung des Landes Hessen trat nach einem Volks-
entscheid am 1. Dezember 1946 in Kraft und wurde am 
11. Dezember 1946 durch den damaligen ersten Minister-
präsidenten des Landes Hessen, Herrn Prof. Dr. Karl Sei-
ler, verkündet. Sie ist damit die älteste Verfassung in der
Bundesrepublik Deutschland, die noch heute in Kraft ist.

Wenn man unsere Hessische Verfassung in ihrer Komple-
xität, aber auch in ihrer zeitbezogenen Statik und teil-
weise heute auch inaktuellen Festlegung verstehen will,
muss man sich in den historischen Zusammenhang ihrer
Entstehung versetzen. Die Erinnerung an einen von
Deutschen begonnen Krieg, der 30 Millionen Menschen
das Leben kostete, die Erinnerung an die nationalsozialis-
tische Gewaltherrschaft, die über 6 Millionen Juden er-
mordete, ein zerbombtes Land, allgegenwärtige Kriegs-
folgen und eine unklare wirtschaftliche wie politische
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Entwicklung, aber auch der Wille zum demokratischen
Neuanfang bildeten damals die politische Wirklichkeit.
Unsere Verfassung ist schon allein deswegen – bei allen
Unzulänglichkeiten, über die wir aktuell diskutieren –
noch heute ein lebendiges Beispiel deutscher und demo-
kratischer Geschichte.

Vorarbeiten zu unserer Verfassung wurden bereits 1945
getroffen, nach der Proklamierung des Landes Groß-Hes-
sen durch die alliierten Truppen. Der Verfassungsentwurf
wurde am 29. Oktober 1946 von der Militärregierung
grundsätzlich genehmigt, von der Landesversammlung in
namentlicher Abstimmung mit großer Mehrheit beschlos-
sen und am 1. Dezember 1946, am Tag der ersten Land-
tagswahlen, mit 77 % der Stimmen der Menschen in Hes-
sen angenommen.

Die Hessische Verfassung trat drei Jahre vor dem Grund-
gesetz in Kraft. Deshalb enthält sie einen umfangreichen,
63 Artikel umfassenden Teil, der sich ausschließlich mit
den Grundrechten beschäftigt. Sie stellt damit in beson-
derer Weise, immer aus der damaligen Sicht zu verstehen,
den Menschen und nicht den Staat in den Mittelpunkt der
Verfassung.

(Beifall bei der CDU)

Nach dem In-Kraft-Treten des Grundgesetzes am 23. Mai
1949 wurden viele der hessischen Regelungen überlagert.
Praktische Bedeutung hat dieser Teil unserer Hessischen
Verfassung nur noch durch die so genannte Doppelbe-
schwerde, nämlich die Anrufung des Staatsgerichtshofs
und des Bundesverfassungsgerichts im Falle der Verlet-
zung von in unserer Verfassung garantierten Grundrech-
ten. Nicht überlagernd und damit prägend sind die Rege-
lungen unserer Verfassung im Wege des Schul- und Hoch-
schulrechts, der Landschafts- und der Denkmalpflege und
schließlich auch des Staatskirchenrechts. Natürlich sind
einige Regelungen unserer Verfassung – ich füge hinzu:
Gott sei Dank – spätestens durch das In-Kraft-Treten des
Grundgesetzes unwirksam geworden. Papierform haben,
wie bekannt, Art. 21 Abs. 1 Satz 3, die Todesstrafe, Art. 29
Abs. 5, das Verbot der Aussperrung, oder gar Art. 41, die
normierte Sozialisierung von Banken und der Bergbau-
und Stahlindustrie.

Diese Artikel sind seit der Einführung des Grundgesetzes
mit seinem generellen Vorrang gegenüber den Landes-
verfassungen nur noch hessische Geschichte.

Aktuell wie eh und je ist aber der Art. 65 unserer Verfas-
sung. Hier wird die republikanische Staatsform als das
grundlegende Prinzip einer Gemeinschaft gleicher und
freier Menschen und zum Schutz der Menschenwürde de-
finiert.Art. 65 – der Hinweis sei mir erlaubt – ist selbst bei
einer grundlegenden Änderung unserer Verfassung juris-
tisch unantastbar. Die Verfassungsväter und -mütter ha-
ben sich klar für die vom Volk ausgehende Staatsgewalt in
Form einer repräsentativen Demokratie, also für uns, den
Landtag, als gesetzgebendes Organ ausgesprochen.

Dabei – das betone ich ganz besonders auch hinsichtlich
der Ausführungen meines Vorredners – haben die damali-
gen Architekten unserer Verfassung trotz der damals
noch frischen Erfahrung der Massenmanipulation das
Prinzip der repräsentativen Demokratie durchbrochen.
Unsere Verfassung kennt – anders als das Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland – immerhin plebiszitäre
Elemente. Die mögen manchem nicht weit genug gehen,
aber die Art. 123 und 124 regeln z. B. die Mitwirkung des
Volkes bei Verfassungsänderungen.

Das Volk beschließt endgültig über Änderungen der Ver-
fassung. Art. 124 regelt die so genannte Volksgesetzge-
bung. Danach können 3 % der stimmberechtigten Bürger
uns, den Hessischen Landtag, durch ein Volksbegehren
auffordern, ein Gesetz zu erlassen, zu ändern oder gar auf-
zuheben. Würden wir dem nicht nachkommen, eröffnet
unsere Verfassung bereits heute die Möglichkeit eines
Volksentscheids. Natürlich werden wir in der Diskussion
die Frage beantworten müssen, mit welchen Quoren ein
möglicher Volksentscheid zum Erfolg geführt werden
könnte. Den einen erscheint unser nun über 56 Jahre gül-
tige Quorum als zu hoch, den anderen z. B. das Quorum in
der Bayerischen Verfassung als zu niedrig.

Auch unsere Verfassung ist im Laufe der Zeit nicht un-
verändert geblieben. Sie wurde viermal geändert und
zweimal ergänzt.

Aber – auch diese Frage wird sich uns stellen – trauen wir
uns zu, das zu machen, was unsere Kolleginnen und Kol-
legen seit mehr als 50 Jahren nicht getan haben oder nicht
tun wollten? Trauen wir uns zu, zu bewerten, welche von
uns nicht zu steuernden Ereignisse Einfluss auf die letzt-
lich verfassunggebende Entscheidung der Menschen ha-
ben können?

(Beifall bei der CDU)

Mit einem Federstrich hätte in den vergangenen Jahr-
zehnten die Streichung des Art. 21 über die Todesstrafe,
der nur noch auf dem Papier steht, vollzogen werden kön-
nen. Warum hat man das nicht gemacht? Sind wir bereit
und willens, eine gänzlich neue, schlanke, moderne Ver-
fassung mit einem ehrlichen und daher dicken Verweis auf
das Grundgesetz zu machen? Bleibt es bei dem, was in un-
serem Land seit 56 Jahren galt und mit dem wir ausge-
kommen sind, oder trennen wir uns partiell von dem Al-
ten und Überholten in unserer Verfassung und ergänzen
sie, angepasst an die Verfassungs- oder Lebenswirklich-
keit? In letzterem Fall wird sich sogar die Frage stellen:
Machen wir das en bloc oder, wie es einige bei der letzten
Verfassungsänderung im vergangenen Jahr gefordert ha-
ben, in einer Multiple-Choice-ähnlichen Einzelabstim-
mung?

Meine Damen und Herren, wir alle sind uns in der letzten
Legislaturperiode darin einig gewesen, dass wir uns mit all
diesen Fragen beschäftigen wollen. Ich habe aus Zeit-
gründen nur einige wenige aufgeworfen. Das sind Fragen
über Fragen, die nach Auffassung der CDU-Fraktion kei-
nesfalls im Parteigezänk untergehen oder gar durch
Klientelbefriedigung beantwortet werden sollten.

(Beifall bei der CDU)

Dazu – das sage ich sehr bewusst – ist unsere alte, histori-
sche, aber nicht, wie sie vor kurzem bezeichnet wurde,
antiquierte Verfassung viel zu wertvoll.

Genau deswegen beantragt die CDU-Fraktion, diesen
Antrag an den Hauptausschuss des Hessischen Landtags
zu überweisen mit der Bitte, einen gemeinsamen partei-
übergreifenden Beschlussvorschlag für das Plenum zu er-
arbeiten. Im Einzelnen soll dem Hauptausschuss die Auf-
gabe zufallen, sich über das gemeinsame Vorgehen zu ver-
ständigen und einen fraktionsübergreifenden Antrag auf
Einsetzung einer Enquetekommission zu formulieren, der
den Arbeitsauftrag, die Besetzung und einen überschau-
baren Zeitrahmen definiert. Wir von der CDU-Fraktion
meinen, dies ist der einzig richtige, unserer Verfassung an-
gemessene Weg, sich mit diesem für unser Land so einzig-
artigen Thema auseinander zu setzen.
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Präsident Norbert Kartmann:

Herr Abgeordneter, ich spüre, dass Sie zum Schluss kom-
men.

Axel Wintermeyer (CDU):

Ich habe leider kein Glas Wasser bekommen, deswegen
muss ich ein bisschen länger reden.

Präsident Norbert Kartmann:

Ich habe hier eines stehen.

(Heiterkeit)

Axel Wintermeyer (CDU):

Eine Verfassung kann nur in einem großen Konsens geän-
dert werden. Sie darf nicht zwischen Zeitgeist und partei-
taktischen Überlegungen aufgerieben werden.

(Beifall bei der CDU)

Wir von der CDU-Fraktion werden uns in unserem Han-
deln an dieser Maßgabe orientieren. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Vielen Dank, Herr Kollege Wintermeyer. – Das Wort hat
Herr Abg. Quanz für die SPD-Fraktion.

Lothar Quanz (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorab: Wir
stimmen der Überweisung des Antrags zu. Wir stimmen
auch zu, dass eine Enquetekommission eingesetzt werden
soll, und, Herr Wintermeyer, ich glaube, es macht sehr viel
Sinn, dass das parteiübergreifend in einem Konsens er-
reicht wird.

Eine Prämisse der nun in Gang gesetzten Diskussion
muss allerdings für alle Beteiligten gelten: Unsere Verfas-
sung hat sich bewährt.

(Allgemeiner Beifall)

Sie ist in ihren wesentlichen Grundsätzen und Überzeu-
gungen zu schützen und zu erhalten. Dies muss weiterhin
die vornehmste Pflicht und die Aufgabe aller Staatsor-
gane, der Parteien und aller gesellschaftlichen Interessen-
gruppen bleiben. Wir Hessen dürfen auf diese Verfassung
und auf die Geschichte stolz sein, die unser Land seit 1946
auf der Grundlage dieser Verfassung erlebt hat. Nie zuvor
in der Geschichte dieses Landes waren die Menschen-
rechte über einen so langen Zeitraum geschützt. Nie zu-
vor waren Freiheit, Gerechtigkeit, demokratische Mitwir-
kung und Rechtsstaatlichkeit die Grundlage mensch-
lichen Zusammenlebens und Zusammenwirkens. Deshalb
gilt es, dafür zu sorgen, dass diese Erfahrungen auch
weiterhin die Grundlage bleiben.

Herr Wintermeyer hat zu Recht auf die Genese und den
zeitgeschichtlichen Hintergrund der Verfassung hinge-
wiesen. Sie war eine Antwort auf die leidvollen Erfahrun-
gen mit dem Naziterror. Die Unmenschlichkeit eines
autoritären Herrschaftssystems hat die Grundüberzeu-
gungen der Männer und Frauen geprägt, die unsere Ver-
fassung in die bis heute geltende Form gegossen haben.

Bei aller Möglichkeit, aber auch Notwendigkeit, Teile der
Verfassung zu reformieren, darf niemand – ich gehe da-
von aus, es wird auch niemand – an den Grundlagen und
an den geistigen Grundsätzen dieser Verfassung rütteln.
Die Erfahrungen des letzten Jahrhunderts müssen Ge-
schichte bleiben. Sie dürfen sich nicht wiederholen. Die
Verfassung ist dabei das kostbarste Gut, das wir haben.

(Beifall bei der SPD)

Als Grundlage gehören dazu das Menschenbild, das den
Grundsätzen zugrunde liegt, sowie das Verständnis von
staatlicher Macht und deren Kontrolle. Ich ergänze – auch
das wird spannend bleiben –: Es geht nicht nur um staatli-
che Macht, sondern auch um wirtschaftliche Macht sowie
um deren Konzentration und Kontrolle.

Da wir aber auch wissen, dass Verfassungsnormen und
Verfassungswirklichkeit nicht allzu sehr auseinander klaf-
fen dürfen – geschichtliche Prozesse haben nun einmal
wesentliche Veränderungen gebracht –, wird sich die SPD
einem Diskussionsprozess stellen. Zu einer lebendigen
Demokratie gehört eine gelebte Verfassung, und die Dis-
kussion in einer solchen Enquetekommission kann ge-
rade dazu beitragen, den Wert der Grundsätze unserer
Verfassung erneut in die Köpfe und Herzen vieler unserer
Mitbürgerinnen und Mitbürger zu tragen. Die Mitwir-
kung an der Diskussion um diese Reform ist ausdrücklich
erwünscht. Sie entspricht dem Geiste dieser Verfassung.

Ich möchte auf einige wenige Reformnotwendigkeiten zu
sprechen kommen, die die Enquetekommission der letz-
ten Legislaturperiode herausgearbeitet und uns – wenn
man so will – für die neue Legislaturperiode als Aufgabe
gestellt hat.

Erstens. Wir brauchen eine Stärkung des Landesparla-
ments. Im Laufe unserer hessischen Geschichte – auch der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland insgesamt –
haben sich die Machtverhältnisse zwischen Parlament
und Regierung immer mehr zugunsten der Exekutive und
auf Kosten der Legislative verschoben.

(Beifall des Abg. Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN))

Wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie wir die
Mitwirkung des Landtags bei der Willensbildung auf der
europäischen Ebene und damit auch auf der Bundes-
ebene rechtlich neu gestalten und praktisch organisieren.

Ein vereinigtes Europa war 1946 möglicherweise eine
großartige Vision der Männer und Frauen des Grundge-
setzes, die aber keinen Niederschlag in der Verfassung fin-
den konnte. Dies ist sicherlich nachzuholen. Andere Län-
der – ich verweise auf Baden-Württemberg – sind weiter
gegangen und haben entsprechende Formen der Mitwir-
kung in die Verfassung geschrieben.

Das Gleiche betrifft die Willensbildung im Bundesrat.
Auch hier ist Reformbedarf angesagt. Auch hier sind die
Rechte des Parlaments zu stärken. Das Gleiche gilt für die
Beteiligung des Landtags bei Staatsverträgen, bei Verwal-
tungsabkommen, bei den Beratungen der Ergebnisse der
Bund-Länder-Kommission, bei Fachministerkonferenzen
und bei vielem mehr.

Ich plädiere sehr dafür, die Zuständigkeiten der europäi-
schen Ebene, des Bundes und der Länder klarer zu defi-
nieren. In den Zusammenhang gehört auch, darüber nach-
zudenken, ob eine Steuergesetzgebungskompetenz Sinn
macht. Ich glaube, sie macht Sinn, um klare Zuständigkei-
ten zu definieren, Verantwortlichkeiten zu regeln und
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dem Aspekt der Stärkung der Eigenständigkeit der Län-
der eine wesentliche Grundlage zu geben.

(Beifall bei der SPD und der FDP)

Das wesentliche Merkmal der parlamentarischen Demo-
kratie ist die Rolle der Opposition. Die parlamentarische
Demokratie lebt gewissermaßen von diesem wesent-
lichen Verfassungsorgan, weil Regierungsbildung und Re-
gierungshandeln durch das Parlament ergänzt werden.
Deshalb ist auch die besondere Qualität der Opposition
als wesentliches Merkmal in der Verfassung zu definieren.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Das ent-
spricht nicht der Realität!)

– Herr Dr. Jung, das lässt sich aus der Opposition heraus
natürlich viel flotter formulieren als aus der Regierungs-
verantwortung heraus.

Aber – dafür plädiere ich sehr – hier ist das Parlament ge-
fragt, und erst in letzter Linie geht es um das Denken an
ein gemeinsames Regierungshandeln. Hier geht es um
wesentliche Merkmale der parlamentarischen Demokra-
tie. Sie ist das Herzstück dieser Verfassung.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN )

Herr Al-Wazir, ich gehe nicht auf die von Ihnen genann-
ten Reformaspekte ein, meine allerdings, dass sich diese
Themen im Verlaufe einer Diskussion entwickeln müssen
und dass man mit einem solchen Katalog sehr sensibel
umgehen muss.

Eine Verfassung regelt Grundsätzliches. Sie darf nicht
eine Geschäftsordnung von gewissermaßen besonderer
Qualität sein. Das wäre zu wenig.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Ich freue mich auf spannende Diskussionen. Ich denke,
dass wir im Bereich der Wirtschaftsdemokratie einiges
miteinander diskutieren müssen. Die Verfassung formu-
liert nicht nur die Kontrolle politischer Macht, sondern sie
formuliert auch, dass wirtschaftliche Macht und Konzen-
tration kontrolliert und demokratisch gestaltet werden.

Ich verweise auf den Art. 35, in dem der Solidargedanke
dieser Verfassung besonders deutlich wird. Er mutet äu-
ßerst modern an, wenn es da heißt: „Es ist eine das ge-
samte Volk verbindende Sozialversicherung zu schaffen.“
Möglicherweise wird dieser Gedanke, im Moment jeden-
falls, zu einem zentralen Diskussionselement bei der Re-
form der sozialen Sicherungssysteme.

Wir sehen, ein weites Diskussionsfeld liegt vor uns. Da
macht es ganz viel Sinn, wenn wir dabei externen Sach-
verstand einfordern, wenn wir eine breite öffentliche Dis-
kussion organisieren – dazu gibt es auch Hinweise in Ih-
rem Antrag. Eine wissenschaftliche Begleitung wird not-
wendig sein, alle wesentlichen gesellschaftlichen Gruppen
müssen mit ihren Vorstellungen einbezogen werden.

Bei alldem wird nicht die heiße Nadel das geeignete In-
strument für zukunftsfähige Reformvorschläge sein,
schon gar nicht dürfen parteiisch geprägte Auseinander-
setzungen der Tagespolitik Grundlage für die Reformdis-
kussion werden. Hier sind nicht nur ein kühler Kopf, son-
dern ganz besonders auch das geschichtliche Bewusstsein
und das stete Besinnen auf das Humanitätsideal der Auf-
klärung gefragt.

(Beifall bei der SPD und der CDU)

Wenn wir diese Tradition als Grundlage unserer Reform
begreifen, dann kann – davon bin ich überzeugt – und
wird ein gutes Werk gelingen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, der FDP und des Abg. Armin Klein
(Wiesbaden) (CDU))

Präsident Norbert Kartmann:

Vielen Dank, Herr Kollege Quanz. – Das Wort hat Frau
Kollegin Ruth Wagner für die FDP-Fraktion.

Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf zu-
nächst im Namen meiner Fraktion eine tiefe Genugtuung
und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, weil ich glaube,
dass dieser Tag auch ein historischer Tag werden kann.

Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landtags be-
kennen sich alle vier Fraktionen zur Modernisierung un-
serer Verfassung, ohne den historisch hohen Rang dieses
grundgesetzlichen Dokuments für unser Land Hessen
aufzugeben. Das ist ein Novum, und dafür bin ich außer-
ordentlich dankbar.

(Allgemeiner Beifall)

Lieber Herr Kollege Wintermeyer, es ist leider nicht so
gewesen, dass die Argumente im Laufe dieser mehr als 
50 Jahre gleich geblieben sind. Ich darf Sie daran erinnern,
dass es einen Antrag der CDU-Fraktion vom 5. Oktober
1976 mit der Drucksachennummer 8/3133 gab, betreffend
Enquetekommission zur Totalrevision der Hessischen
Verfassung.

Dieser Antrag der CDU ist dann wieder zurückgezogen
worden. Der ältere Antrag stammt von der FDP-Fraktion
aus dem Jahre 1970, vorgetragen von unserem Fraktions-
vorsitzenden Heinz Herbert Karry anlässlich der Verfas-
sungsänderung, das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre herab-
zusetzen. Dieser Antrag mit der Drucksachennummer
6/2593 vom 20. Januar 1970 hat sehr konkrete Vorschläge
– nicht für eine Totalrevision, aber für entscheidende
Dinge – vorgetragen, die 1946 zur Ablehnung durch un-
sere Vorgängerfraktion, die LDP, geführt hat.

Deshalb freuen wir uns heute, dass hier offensichtlich ein
Grundkonsens aller hessischer Parteien da ist, zu überle-
gen, was einen so historischen Rang hat, dass es auf kei-
nen Fall geändert oder nur mäßig angepasst werden sollte.
Warum ist diese Verfassung zu entrümpeln? Weil wir sie
aus einem Zeitgeist heraus verstehen müssen, der heute
nicht mehr dem Bewusstsein, vor allem der jungen Gene-
ration, entspricht. Außerdem müssen wir fragen: Wo sind
dringende Anpassungen an das Grundgesetz, an europäi-
sches Recht usw. vorzunehmen?

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal daran er-
innern, dass die Proklamation Nr. 2 der amerikanischen
Militärregierung, die sowohl den Staat Groß-Hessen, un-
ser Vorgängerland, wie Württemberg-Baden – das war ein
Teil des heutigen Baden-Württemberg – und Bayern im
I.G.-Farben-Haus konstituiert hat, schon eine Art Staats-
grundgesetz vorgelegt hat, in dem das Staatsgebiet, die
Landesfarben, die Einsetzung eines Ministerpräsidenten
und eines Kabinetts vorgesehen waren, das den Auftrag
hatte, eine rechtsstaatliche Verfassung zu entwickeln.

Ich will daran erinnern – die meisten Redner haben schon
einige dieser historischen Quellen genannt –, was mir im-
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mer wieder bei der Beschäftigung mit diesem Thema auf-
gefallen ist: wie stark die Militärregierung in die Einzel-
diskussion eingegriffen hat. Es wurden einzelne Paragra-
phen von dem Verfassungsausschuss, dem vorbereitenden
Ausschuss, der Militärregierung vorgelegt und von dieser
genehmigt. Auch das ist natürlich ein Verfahren, das noch
einmal vom Ergebnis her zu bewerten ist.

Meine Damen und Herren, mittlerweile haben sich nicht
nur die fünf neuen Bundesländer eine moderne Verfas-
sung gegeben, sondern die große Mehrzahl der so ge-
nannten alten Bundesländer, Schleswig-Holstein, Rhein-
land-Pfalz, das Saarland, Niedersachsen, Berlin, Ham-
burg, sie alle haben in den Neunzigerjahren versucht, mo-
derne Verfassungen auf den Weg zu bringen.

Ich bin in den letzten Tagen mehrfach von Journalisten
nach dem Ziel einer solchen Verfassung gefragt worden.
Dort muss im Detail gesehen werden, was bleibt, was neu
hinzugefügt werden muss und was wir auf keinen Fall auf-
geben wollen. Das Ziel muss sein, auch der jungen Gene-
ration die Chance zu geben, durch ein Referendum unse-
rer wahlberechtigten Bevölkerung zu ermöglichen, sich in
unsere Verfassungswirklichkeit und in eine gute Verfas-
sungstheorie einzubringen.

(Beifall bei der FDP, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und des Abg. Armin Klein (Wiesbaden)
(CDU))

Wir verteilen immer noch die Verfassung – ich glaube,
dass sie noch kostenlos verteilt wird – an Schüler der
zehnten Klassen. Ich weiß genau, wenn Sie mit den Schü-
lern einmal einige Paragraphen angucken, dann sagen die:
Das kann doch nicht sein, das ist meine Verfassung?

Wir müssen die Verfassung anpassen – das ist keine Bös-
artigkeit – an das, was modernes Recht und modernes
Rechtsempfinden ist. Herr Prof. Dr. Michael Stolleis hat
bei der letzten Revision im Jahre 1990 klar gesagt – und da
hat er Recht –, es handle sich nicht um eine überalterte
Verfassung, sondern um eine antiquierte Verfassung, die
zweitälteste, die es noch gebe, die ein unglaubliches Aus-
einanderklaffen von Verfassungswirklichkeit und -theorie
zur Folge habe.

Diese Lücke müssen wir schließen, damit sich die jungen
Menschen auch mit unserer grundgesetzlichen Verfassung
des Landes Hessen identifizieren können.

(Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal kurz an
die Schlussansprachen der Verfassunggebenden Ver-
sammlung erinnern. Man kann das alles historisch aufbe-
reiten. Es ist ganz wichtig, zu den historischen Wurzeln zu-
rückzukommen. Ich habe sie heute mit großem Geschick
aus dem Archiv des Landtags bekommen; sie werden
nicht immer ausgeliehen. Damals ist noch nicht alles ste-
nografisch festgehalten worden. Sie müssen sich die Be-
dingungen noch einmal angucken, die damals herrschten:
Die Hauptarbeit für die Landtagsverwaltung – soweit es
sie schon gab – war, die auswärtigen Gäste und die Ver-
treter der ganzen Parteien aus Hessen hier unterzubrin-
gen und zu verköstigen. Der einzige Saal, der zur Verfü-
gung stand, war unsere Lobby. Dort ist die Verfassung ge-
macht worden. In einer öffentlichen Veranstaltung in der
Oper, wie es so schön heißt, ist zum ersten Mal überhaupt
eine öffentliche Veranstaltung des Landtags gewesen. Es
ist hochinteressant für uns alle, das noch einmal zu lesen.

„Back to the roots“ ist die erste Aufgabe dieser Enquete-
kommission.

Damals hat die SPD in der Schlussansprache vorgetragen,
dass die Verwirklichung eines demokratischen Sozia-
lismus eigentlich der Kern dieser Verfassung sei. Sie sei
die freieste Verfassung in Deutschland, ein erkennbarer
Fortschritt gegenüber der Weimarer Verfassung

(Beifall des Abg. Reinhard Kahl (SPD))

– das ist wohl so – und ein Vorbild für eine gesamtdeut-
sche zukünftige Verfassung.

(Beifall der Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP) und Rein-
hard Kahl (SPD))

Die CDU hat vorgetragen, dass die Wiedergewinnung der
Grundlage eines demokratischen Rechtsstaats, die Er-
neuerung des Gleichheitssatzes vor dem Gesetz und die
Gewissensfreiheit mit die wichtigsten Errungenschaften
seien.

Die KPD, die diesem Haus angehört hat, hat gesagt, die
Gleichstellung der Frau, das Mitbestimmungsrecht der
Betriebsräte, der Sozialisierungsartikel, die Verankerung
der Planwirtschaft und die neue Basis für das Justiz- und
Beamtenwesens – auch das ist alles enthalten in dieser
Verfassung – seien der Grund, warum sie bedingt zustim-
men könnten.

Die LDP lehnte bei grundsätzlicher Anerkennung der
wichtigen rechtsstaatlichen und Menschenrechtsbestim-
mungen die Verfassung mehrheitlich ab, weil die Art. 3 bis
5, die vor allen Dingen die Wirtschafts- und Sozialord-
nung betrafen, aus ihrer Sicht völlig verfehlt waren und
weil sie nur auf ein Land bezogen waren, während das
doch eigentlich für das gesamte ehemalige Reichsgebiet
gelten sollte. Die Themen Verstaatlichung, Bodenreform,
Achtstundentag, Zwangssozialversicherung, Planwirt-
schaft und Entschädigung nach Art. 41, über die beim Re-
ferendum gesondert abgestimmt wurde, waren die
Gründe dafür, dass unsere Vorgängerfraktion damals der
Verfassung nicht zugestimmt hat.

(Beifall des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP))

Meine Damen und Herren, wie meine Vorredner bin ich
der Auffassung, dass diese Verfassung einen hohen histo-
rischen Rang hat. Ich möchte insbesondere auf einen Ar-
tikel hinweisen, der in fast keiner anderen Landesverfas-
sung vorkommt und der zeigt, wie alle, die daran mitgear-
beitet haben, auf der Erfahrung des Nazireichs aufgebaut
haben. Das ist Art. 147. In diesem Artikel wird gesagt, dass
es ein Recht und eine Pflicht jedes Bürgers gibt, Wider-
stand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche Ge-
walt zu leisten.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Dieses Recht gibt es in keiner anderen Landesverfassung.
Ich glaube, es ist einer der historisch wichtigen Pfeiler, den
auch niemand von uns infrage stellen will.

(Beifall bei der FDP, der CDU und dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, nach meiner Meinung gibt es
– das ist schon gesagt worden – drei Prinzipien, die wir
durcharbeiten müssen. Ich fasse das unter das Stichwort
Entrümpelung.

Ich nehme aus dem Antrag des Abg. Karry das Thema
Recht und Pflicht zur Arbeit, die Frage der Aussperrung,
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die Formulierungen zu den Pflichten der Frauen als Müt-
ter, die Frage der Wirtschaftsräte und die Verstaatlichung
des Bergbaus – den wir gar nicht mehr so haben –, des Ab-
baus von Kohle, Kali und Erzen, das Thema Großbanken
und Versicherungsunternehmen, die Fragen zum Adel.

Meine Damen und Herren, ich will es Ihnen nicht vorent-
halten. Bei der damaligen Aussprache hat ein Abgeordne-
ter Herrn Karry gefragt: Was würden Sie denn tun, wenn
Ihr Vater Herzog von Hessen gewesen wäre? Die Antwort
war: Um Gottes willen, hoffentlich nicht. – Und dann
sagte der Redner:Aber für illegitime Linien gilt das nicht.
– Ein halbes Jahr später war Karry Minister.

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kollegin, ich darf Sie darauf hinweisen, dass Ihre Re-
dezeit zu Ende ist.

Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP):

Aber er war weder ein illegitimer noch ein legitimer
Spross eines Adelsgeschlechts in Hessen.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Herr von
Plottnitz kann das auch nicht!)

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen einige Bei-
spiele aufgezählt, die wir entrümpeln müssen. Wir brau-
chen die Anpassung an europäisches Recht und an das
Grundgesetz. Ich sage sehr offen, und ohne dass wir uns
dabei festlegen: Wir müssen diskutieren, ob es Staatsziel-
bestimmungen gibt, die tatsächlich etwas bringen. Solange
sie reine Programmsätze sind, ohne durch Gesetze unter-
füttert zu sein – – 

Meine Damen und Herren, denken Sie beispielsweise an
den Denkmalschutz. Der Denkmalschutz wurde in Art. 62
verankert, und erst 1974 hat es dazu ein Gesetz gegeben.
In der Zeit zwischen 1946 und 1974 gab es Dörfer, in de-
nen mehr abgerissen wurde, als der Krieg vernichtet hatte.

Diese Staatszielbestimmungen muss man tatsächlich noch
einmal genau prüfen.

Meine Damen und Herren, ich freue mich, wenn es ge-
lingt, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren, der dazu
führen kann, dass wir tatsächlich eine moderne Verfas-
sung bekommen, die widerspiegelt, dass wir ein weltoffe-
nes, tolerantes Land mit dem Bewusstsein der Tradition
sind, und die den jungen Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit eröffnet, sich mit diesem Land auch wirklich
zu identifizieren. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP, der CDU und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Vielen Dank. – Für die Landesregierung hat Herr Staats-
minister Grüttner das Wort.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Das ist seine Jungfern-
rede!)

Stefan Grüttner, Minister und Chef der Staatskanzlei:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube
nicht, dass der Herr Präsident mir zu dieser Rede im Sinne
einer Jungfernrede gratulieren wird.Aber mit dem Thema
Verfassung habe ich mich schon mehrfach auseinander

gesetzt, und es fällt jetzt auch in meinen Zuständigkeits-
bereich.

Gestatten Sie mir, damit zu beginnen, dass ich sage: Eine
Verfassungsreform braucht Zeit. Vor allen Dingen
braucht sie Ihre Zeit.

Deshalb hat es die Landesregierung mit Interesse zur
Kenntnis genommen, dass bereits jetzt, zu Beginn der 16.
Legislaturperiode, die Überlegungen zur Reform der
Hessischen Verfassung fortgeführt werden, die in Teilen
bereits in der letzten Legislaturperiode begonnen haben.
Mit ihren sehr materialreich unterlegten Empfehlungen
hat die Enquetekommission „Künftige Aufgaben des
Hessischen Landtags an der Wende zum 21. Jahrhundert“,
die in den letzten beiden Legislaturperioden immerhin
sechs Jahre lang gearbeitet hat, bereits wichtige Teilergeb-
nisse formuliert. Ich darf in Erinnerung rufen, dass mit der
Verlängerung der Wahlperiode und der Aufnahme des
Konnexitätsprinzips und des Sports als Staatsziel in die
Hessische Verfassung diese Arbeiten bereits ihren ersten
Niederschlag gefunden haben.

Wenn ich aber eben gesagt habe, dass eine Verfassungsre-
form auch Ihre Zeit braucht, stellt sich natürlich die Frage,
ob momentan die Zeit für eine Verfassungsreform da ist.
Dazu vier grundsätzliche Bemerkungen aus der Sicht der
Landesregierung.

Die bisherige Verfassungsentwicklung in Hessen ist durch
eine große Beständigkeit des Verfassungstextes geprägt.
Als älteste heute noch in Kraft befindliche Landesverfas-
sung ist die Hessische Verfassung auch die am seltensten
geänderte Landesverfassung. Wegen dieser Tatsache
wurde in den Diskussionen immer wieder die Frage ge-
stellt, ob es denn nicht einzelne Artikel und Bestimmun-
gen gibt, die obsolet sind, die schlicht und einfach gestri-
chen werden müssen. Natürlich ist auch Kritik an einzel-
nen Punkten geübt worden, zuletzt auf der Tagung 1996,
die Herr Al-Wazir in seinem Begründungszusammenhang
ebenfalls genannt hat.

Auch wenn es uns bekannt ist, dass in der Tat manche Vor-
schrift in der Hessischen Verfassung obsolet, überholt
oder aber durch Bundesrecht gebrochen ist, so kann man
doch fragen, wie man einen solchen Vorgang bewertet. In
der Literatur ist hier vereinzelt die Rede von einer „über-
holten“ oder gar „verstummenden“ Verfassung. Solchen
Bewertungen treten wir – ich denke, das ist unabhängig
davon, ob als Abgeordnete oder als Regierungsmitglie-
der –, die wir seit Jahren und Jahrzehnten tagtäglich auf
der Grundlage dieser Verfassung arbeiten – wie ich
meine: nachdrücklich – entgegen. Kollege Quanz hat das
ebenfalls sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Die Hessische Verfassung hat sich in den fünf Jahrzehnten
ihres Bestehens praktisch bewährt. Sie ist nicht nur eine
verlässliche Rahmenordnung und ein funktionierendes
und leistungsfähiges Organisationsstatut des politischen
Gemeinwesens, sondern auch eine von den Bürgerinnen
und Bürgern geachtete und beachtete Grundlage der po-
litischen Kultur unseres Lebens, auch bei den manchmal
kontrovers geführten Diskussionen mit Bürgerinnen und
Bürgern.

Ich denke, das muss man immer in Erinnerung rufen: In-
soweit haben die Verfassungsväter und -mütter von 1946
die Grundfesten und tragenden Elemente der Verfassung
solide und belastungsfähig zusammengefügt. Mit den Ver-
fassungsänderungen in den Jahren 1950, 1970, 1991 und
2002 sind behutsame, aber wirkungsvolle Teilrenovierun-
gen vorgenommen worden.
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Damit komme ich zu meiner zweiten Bemerkung. Gleich-
wohl können auch Verfassungen altern. Sie sind Kinder
ihrer Zeit, und ihre Schöpfer können sich dem Zeitgeist
nur begrenzt entziehen. Die gesellschaftliche Wirklich-
keit, auf welche sich ihre Regelungen beziehen, unterlie-
gen dem Druck sozialer und technischer Veränderungen.
Dieser Wandel lässt die Verfassungsinhalte nicht unbe-
rührt.

Zwar sind Verfassungen der Idee nach auf unbegrenzte
Dauer angelegte Fundamente des politischen Gemeinwe-
sens. Deshalb sollten sie eben nicht mit Forderungen der
aktuellen Tagespolitik befrachtet werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Gleichwohl können langfristige gesellschaftliche und po-
litische Veränderungen dazu führen, dass Verfassungsre-
gelungen, die einmal ihren guten Sinn hatten und vom all-
gemeinen Konsens getragen waren, überflüssig oder gar
zum Hemmnis der politischen Entwicklung werden. Des-
halb können natürlich auch auf Dauer angelegte Verfas-
sungen den geänderten Verhältnissen angepasst werden.

Ich komme zu meiner dritten Bemerkung. Dennoch lässt
sich diesen Verzögerungen im Hinblick auf künftige De-
batten und Verfassungsänderungen etwas Positives abge-
winnen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands hat es
im Rahmen der Verfassungsgesetzgebung in den neuen
Ländern – auf manche Beispiele muss man einfach
schauen –, aber auch in einer Reihe von alten Bundeslän-
dern eine bewegte Diskussion darüber gegeben, was In-
halt und Gegenstand einer Verfassung sein müsse. Insbe-
sondere in einigen neuen Ländern gab es eine starke Ten-
denz zur verfassungspolitischen Innovation. Zuhauf wur-
den neue Staatsziele formuliert, vielfach wurden das
Wünschbare und die Aktualitäten des Zeitgeistes zum
Verfassungsinhalt.

Nachdem dieser Schub von Verfassungsreformbewegun-
gen abgeschlossen und in der Zwischenzeit über ein Jahr-
zehnt vergangen ist, in dem Erfahrungen mit der neuen
Verfassungsgebung gesammelt werden konnten, liegt
darin für die hessische Diskussion die Chance, aus diesen
Erfahrungen zu lernen und Lehren für die eigenen Vor-
schläge zu ziehen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP)

Mit dem Abstand dieses Jahrzehnts lässt sich das Zeitbe-
dingte von dem Bleibenden unterscheiden. Wo einmal
Verfassungslyrik war, lichten sich die Nebel. Das Wünsch-
bare stößt jetzt auf den harten Boden der gesellschaft-
lichen Tatsachen. Solche Erfahrungen können auch die
hessischen Reformdiskussionen befruchten. Ich habe zu-
mindest die optimistische Annahme, dass sie disziplinie-
rend wirken.

Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Eine Verfas-
sungsreform kann eine Totalreform oder -revision, eine
Partialrevision oder Einzelrevision sein. Eine Totalrevi-
sion, nämlich eine komplett neu gefasste Verfassung,
dürfte in diesem Hause keiner wollen. Das war den Rede-
beiträgen der Vorredner zu entnehmen. Die Absicht einer
Totalrevision kann ich auch dem Antrag, der Grundlage
für die Debatte ist, nicht entnehmen.

Ergebnis der Prüfung könnte demnach nur eine Teilrevi-
sion sein, die neben einer Entrümpelung obsoleter Vor-
schriften und der textlichen Verbesserung unklarer Rege-
lungen vor allen Dingen darauf gerichtet ist, mit Augen-
maß und historischem Sinn Defizite im Bereich der

Staatsorganisation und der Staatszielbestimmungen zu
identifizieren und zu beheben.

Hierzu hat im staatsorganisatorischen Bereich die Enque-
tekommission in der vergangenen Legislaturperiode be-
reits einige Vorschläge formuliert. An diese Vorschläge
kann man anknüpfen und entscheiden, welchen Vorschlä-
gen gefolgt werden kann, soll und schließlich wird.

Obwohl es nicht die Stunde ist, über die Inhalte einer Ver-
fassungsreform zu diskutieren, so ist es doch gestattet, auf
die Beispiele des vorliegenden Antrags, der zu dieser Dis-
kussion geführt hat, zumindest mit einigen Bemerkungen
einzugehen. Denn die in dem Antrag der GRÜNEN-
Fraktion angeführten Beispiele sind nach unserer Auffas-
sung überwiegend nicht geeignet, die Notwendigkeit ei-
ner Verfassungsänderung zu begründen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Man kann unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob die
Zulassungsvoraussetzungen für Volksbegehren und
Volksentscheide erleichtert werden sollten. Dass dies
aber die „vordringlichste Aufgabe der Reform der Verfas-
sung“ ist – damit habe ich wörtlich aus der Begründung
des Antrags zitiert –, das vermag ich in der Tat nicht zu er-
kennen.

Das Benachteiligungsverbot für Menschen mit Behinde-
rung ist durch Art. 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes sta-
tuiert. Es hat damit unbeschränkte Geltung auch für Hes-
sen. Man kann deshalb nicht ernstlich behaupten, dass
eine Aufnahme in die Hessische Verfassung überfällig sei,
wie es ebenfalls in der Begründung heißt.

Was die Rolle des Hessischen Landtags im Rahmen der
Rechtsetzungs- und Entscheidungsverfahren in der Euro-
päischen Union angeht, so werden die Ingerenzrechte der
Länder in erster Linie durch die Bundesverfassung deter-
miniert.

Bei den übrigen in der Begründung angegebenen Themen
bleibt überwiegend unklar, welche inhaltlichen Regelun-
gen angestrebt werden und welchen Rechtsstatus die Re-
gelungen haben sollen. Möglicherweise kann die Diskus-
sion im Hauptausschuss entsprechende Klarheit bringen.
Insbesondere fehlt jeglicher Hinweis, wie sich die Inhalte
zu den geltenden bundesrechtlichen Regelungen verhal-
ten. Das gilt etwa für die Stärkung der Rechte von Perso-
nen, die in familiärer Gemeinschaft Kinder erziehen oder
für andere sorgen, die Berücksichtigung der Notwendig-
keit der gewaltfreien Erziehung von Kindern oder die
Einbeziehung der persönlichen Lebensbereiche aller auf
Dauer angelegten Lebensgemeinschaften in den Schutz
der staatlichen Gemeinschaften, wie in dem Antrag ange-
sprochen.

Wenn man diesen Antrag liest, ist auffallend, dass Forde-
rungen, mit denen in den vergangenen Jahren die Not-
wendigkeit einer Verfassungsreform begründet wurde,
nicht mehr aufkommen. Sie wurden in Teilen von anderen
Rednern dargestellt. Ich erwähne beispielsweise den
Schutz der informationellen Selbstbestimmung oder Re-
gelungen zum Haushaltswesen. Das ist mit keinem Wort
erwähnt.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wenn wir alles schon wüssten, bräuchten wir keine
Enquetekommission!)

– Nein, nein, Herr Kollege Al-Wazir, ich meine, Sie müs-
sen sich immer damit auseinander setzen, was Sie aus Ih-
rer Rolle heraus in der Vergangenheit immer wieder dar-
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gelegt haben. Dann gestatten Sie, dass wir uns daran erin-
nern, was Sie hier alles gesagt haben.

Genau dies belegt die angeführten Bedenken, dass die
Akteure einer Verfassungsreform immer bedenken soll-
ten, ob sie den Wechselwinden des Zeitgeistes aufgeses-
sen sind oder ob sie eine Forderung erheben, die es wert
ist, über den Tag hinaus die Gestalt des politischen Ge-
meinwesens zu bestimmen.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Minister, früher hätten Sie jetzt aufhören müssen,
jetzt dürfen Sie weiterreden. Ich wollte nur darauf hin-
weisen, dass es so ist.

Stefan Grüttner, Minister und Chef der Staatskanzlei:

Herr Präsident, auch in dieser Rolle versuche ich, mich an
die Redezeiten zu halten. Deswegen nur noch zwei Sätze.

Insofern haben die Väter und Mütter unserer Verfassung
ein Beispiel gegeben. Es ist ein großes Beispiel, an dem
man sich messen lassen muss. Ich hoffe, wenn es zu einer
gemeinsamen Empfehlung durch den Hauptausschuss
kommen wird, eine entsprechende Enquetekommission
einzurichten, dass man sich dieser Verpflichtung bewusst
ist und in der Formulierung eines solchen Auftrags Maß
und Ziel bestimmt. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Vielen Dank, Herr Staatsminister. – Meine Damen und
Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Der Antrag Drucks. 16/42 soll an den Hauptausschuss
überwiesen werden. Widerspricht dem jemand? – Das ist
nicht der Fall. Damit ist das so erfolgt.

Die Fraktionen haben sich geeinigt, dass der Tagesord-
nungspunkt 15, Antrag der Fraktion der SPD betreffend
erstmaliger Kriminalitätsanstieg seit 1993 in Hessen,
Drucks. 16/44, und Tagesordnungspunkt 44, Dringlicher
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU betreffend
Kriminalitätsentwicklung in Hessen, Drucks. 16/98, in das
nächste Plenum geschoben werden.

Damit rufe ich Tagesordnungspunkt 16:

Antrag der Fraktion der SPD betreffend Neufassung
kommunalrechtlicher Vorschriften – Drucks. 16/45 –

und Tagesordnungspunkt 17 auf:

Antrag der Fraktion der SPD betreffend Einflussnahme
in das Ermittlungsverfahren gegen die Hanauer Oberbür-
germeisterin Härtel – Drucks. 16/46 –

Redezeit: zehn Minuten je Fraktion. Das Wort hat Herr
Kollege Rudolph von der SPD-Fraktion.

Günter Rudolph (SPD):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Das waren noch schöne Zeiten, als der Ministerpräsi-
dent zu Füßen der Oberbürgermeisterin Härtel ihr Blu-
men pflückte, wie heute im „Wiesbadener Kurier“ zu se-
hen ist. Da war Frau Härtel noch eine wohlgelittene Par-
teigängerin.

Meine Damen und Herren, so ist das im Leben. Man sieht
sich immer zweimal.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Daran
denken Sie bitte auch! – Clemens Reif (CDU): Mal
sehen, was Ihnen noch alles bevorsteht!)

– Herr Reif, deswegen sehe ich das alles sehr gelassen. –
Allerdings sehen wir das, was in und um Hanau und um
Frau Härtel passiert, nicht sehr gelassen. Frau Härtel wird
sich demnächst vor dem Landgericht Hanau wegen Un-
treue und Betrugs zu verantworten haben.Warum? – Weil
sie Budgetüberschreitungen von über 700.000 c zu ver-
antworten hat, falsch deklarierte Essensbelege ausgestellt
hat, Fahrten mit dem Dienstwagen, z. B. nach Warschau,
zum Urlaubsbeginn und zum Urlaubsende, sowie viele an-
dere Dinge zu verantworten hat.

(Zuruf des Abg. Clemens Reif (CDU))

– Reden Sie doch nicht so einen konzentrierten Unsinn,
Herr Kollege Reif.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der FDP – Clemens Reif (CDU):
Kann es sein, dass der Kämmerer von der SPD ist?)

Seien Sie doch einfach einmal intellektuell in der Lage, zu
sagen, das, was Frau Härtel gemacht hat, war nicht in Ord-
nung. Dann haben Sie die Zustimmung vieler Kolleginnen
und Kollegen im Hause.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der FDP)

Vielfältige und exquisite Geschenke auf Kosten der Steu-
erzahler und, meine Damen und Herren, ein besonders
schönes Beispiel: Herr Kollege Innenminister Bouffier,
Sie hatten vor einiger Zeit Ihren 50. Geburtstag. Es gab ei-
nen Empfang des CDU-Kreisverbandes. Wer war da?
Frau Härtel.

Ich unterstelle Ihnen guten Glauben. Sie haben gedacht,
die gute Frau schenkt Ihnen ein – wie ich hoffe – schönes
Aquarell. Sie haben gedacht, sie zahlt das natürlich aus
der eigenen Kippe. Das war natürlich nichts, mitnichten.
Das hat die Stadt Hanau, den Steuerzahler in Hanau,
358 c gekostet.

Herr Innenminister, ich schätze Sie intellektuell so redlich
ein, dieses Bild können Sie mit Genuss gar nicht mehr an-
schauen. Geben Sie es an Frau Härtel zurück.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Zurufe von der CDU und der FDP)

– Meine sehr verehrten Damen und Herren, umso besser,
aber das zeigt das Verhalten von Frau Härtel. – Wer sich,
wie Frau Härtel, so verhält, nicht einsieht, Unrecht getan
zu haben, und nicht den Mut hat, politische Konsequen-
zen für dieses Fehlverhalten zu ziehen, dem müssen die
Bürgerinnen und Bürger am 11. Mai die rote Karte zei-
gen. Der letzte Vorhang für Frau Härtel muss fallen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Aber Frau Härtel ist ja, wenn die Information stimmt, im-
mer noch wohlgelittenes Mitglied des Landesvorstandes.
Frau Härtel sagt sich wahrscheinlich: Warum soll ich poli-
tische Konsequenzen übernehmen, wenn das auch andere
für ihr Handeln nicht tun? Frei nach Roland Koch: Ich
übernehme die politische Verantwortung, aber lehne na-
türlich jegliche persönliche Verantwortung ab. – Meine
Damen und Herren, das ist nicht in Ordnung.
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Stichwortverzeichnis 
 
 
In der Überzeugung, daß Deutschland nur als demokratisches Gemeinwesen eine Gegenwart und Zukunft haben kann, 
hat sich Hessen als Gliedstaat der deutschen Republik diese Verfassung gegeben. 
 
Erster Hauptteil 
Die Rechte des Menschen 
I. Gleichheit und Freiheit 
 
Artikel 1 
Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich, ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der religiösen und der 
politischen Überzeugung. 
 
Artikel 2 
Der Mensch ist frei. Er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt oder die verfassungsmäßige Ordnung 
des Gemeinwesens nicht beeinträchtigt. 
Niemand kann zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen werden, wenn nicht ein Gesetz oder eine auf 
Gesetz beruhende Bestimmung es verlangt oder zuläßt. 
Glaubt jemand, durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein, so steht ihm der Rechtsweg offen. 
 
Artikel 3 
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Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen sind unantastbar. 
 
Artikel 4 
Ehe und Familie stehen als Grundlage des Gemeinschaftslebens unter dem besonderen Schutz des Gesetzes. 
 
Artikel 5 
Die Freiheit der Person ist unantastbar. 
 
Artikel 6 
Jedermann ist frei, sich aufzuhalten oder niederzulassen, wo er will. 
 
Artikel 7 
Kein Deutscher darf einer fremden Macht ausgeliefert werden. Fremde genießen den Schutz vor Auslieferung und 
Ausweisung, wenn sie unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im Ausland verfolgt 
werden und nach Hessen geflohen sind. 
 
Artikel 8 
Die Wohnung ist unverletzlich. 
 
Artikel 9 
Glauben, Gewissen und Überzeugung sind frei. 
 
Artikel 10 
Niemand darf in seinem wissenschaftlichen oder künstlerischen Schaffen und in der Verbreitung seiner Werke 
gehindert werden. 
 
Artikel 11 
Jedermann hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Dieses Recht darf auch durch ein 
Dienstverhältnis nicht beschränkt werden, und niemand darf ein Nachteil widerfahren, wenn er es ausübt. Nur wenn die 
vereinbarte Tätigkeit einer bestimmten politischen, religiösen oder weltanschaulichen Richtung dienen soll, kann, falls 
ein Beteiligter davon abweicht, das Dienstverhältnis gelöst werden. 
Pressezensur ist unstatthaft. 
 
Artikel 12 
Das Postgeheimnis ist unverletzlich. 
 
Artikel 13 
Jedermann hat das Recht, sich auf allen Gebieten des Wissens und der Erfahrung sowie über die Meinung anderer 
durch den Bezug von Druck-Erzeugnissen, das Abhören von Rundfunksendern oder auf sonstige Weise frei zu 
unterrichten. 
 
Artikel 14 
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis friedlich und unbewaffnet zu 
versammeln. 
Versammlungen unter freiem Himmel können durch Gesetz anmeldepflichtig gemacht werden. 
 
Artikel 15 
Alle Deutschen haben das Recht, Vereine oder Gesellschaften zu bilden. 
 
Artikel 16 
Jedermann hat das Recht, allein oder gemeinsam mit anderen, Anträge oder Beschwerden an die zuständige Behörde 
oder an die Volksvertretung zu richten. 
 
II. Grenzen und Sicherung der Menschenrechte 
 
Artikel 17 
Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der Versammlungs- und Vereinsfreiheit sowie auf das Recht der 
Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer Werke kann sich nicht berufen, wer den verfassungsmäßigen 
Zustand angreift oder gefährdet. 
Ob diese Voraussetzung vorliegt, entscheidet im Beschwerdewege der Staatsgerichtshof. 
 



 - 3 - 

Artikel 18 
Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer Werke und der 
freien Unterrichtung kann sich ferner nicht berufen, wer Gesetze zum Schutze der Jugend verletzt. 
 
Artikel 19 
Bei dringendem Verdacht einer strafbaren Handlung kann der Richter die Untersuchungshaft, die Haussuchung und 
Eingriffe in das Postgeheimnis anordnen. Die Haussuchung kann auch nachträglich genehmigt werden, wenn die 
Verfolgung des Täters zu sofortigem Handeln gezwungen hat. 
Jeder Festgenommene ist binnen 24 Stunden seinem Richter zuzuführen, der ihn zu vernehmen, über die Entlassung 
oder Verhaftung zu befinden und im Falle der Verhaftung bis zur endgültigen richterlichen Entscheidung von Monat zu 
Monat neu zu prüfen hat, ob weitere Haft gerechtfertigt ist. Der Grund der Verhaftung ist dem Festgenommenen sofort 
und auf Wunsch seinen nächsten Angehörigen innerhalb weiterer 24 Stunden nach der richterlichen Entscheidung 
mitzuteilen. 
 
Artikel 20 
Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Ausnahme- und Sonderstrafgerichte sind unstatthaft.  
Jeder gilt als unschuldig, bis er durch rechtskräftiges Urteil eines ordentlichen Gerichts für schuldig befunden ist. Das 
Recht, sich jederzeit durch einen Rechtsbeistand verteidigen zu lassen, darf nicht beschränkt werden. 
 
Artikel 21 
Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig befunden worden, so können ihm auf Grund der Strafgesetze durch 
richterliches Urteil die Freiheit und die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen oder beschränkt werden. Bei besonders 
schweren Verbrechen kann er zum Tode verurteilt werden.  
Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat.  
Alle Gefangenen sind menschlich zu behandeln. 
 
Artikel 22 
Kein Strafgesetz hat rückwirkende Kraft, es sei denn, daß es für den Täter günstiger ist, als das zur Zeit der Tat in 
Geltung gewesene Strafgesetz. 
Niemand darf für Handlungen oder Unterlassungen leiden oder strafrechtlich verantwortlich gemacht werden, die ihm 
nicht persönlich zur Last fallen. 
Niemand kann wegen derselben Tat mehr als einmal bestraft werden. 
 
Artikel 23 
Gefährdet ein geistig oder körperlich Kranker durch seinen Zustand seine Mitmenschen erheblich, so kann er in eine 
Anstalt eingewiesen werden. Er hat das Recht, gegen diese Maßnahme den Richter anzurufen. Das Nähere bestimmt 
das Gesetz. 
 
Artikel 24 
Sonstige Beschränkungen der persönlichen Freiheit sind nur im Rahmen der Gesetze und nur insoweit zulässig, als sie 
nötig sind, um das Erscheinen Geladener vor Gericht, die Zeugnispflicht, die gerichtliche Sitzungspolizei, die 
Vollstreckung gerichtlicher Urteile und den Vollzug gesetzmäßiger Verwaltungsanordnungen zu sichern. 
 
Artikel 25 
Jedermann hat nach Maßgabe der Gesetze die Pflicht, ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen und persönliche 
Dienste für den Staat und die Gemeinde zu leisten. Steht er in einem Dienstverhältnis, so ist ihm die erforderliche freie 
Zeit zu gewähren. Näheres bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 26 
Diese Grundrechte sind unabänderlich; sie binden den Gesetzgeber, den Richter und die Verwaltung unmittelbar. 
 
II a. Staatsziel Umweltschutz  
 
Artikel 26 a 
Die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen stehen unter dem Schutz des Staates und der Gemeinden. 
 
III. Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten 
 
Artikel 27 
Die Sozial- und Wirtschaftsordnung beruht auf der Anerkennung der Würde und der Persönlichkeit des Menschen. 
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Artikel 28 
Die menschliche Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutze des Staates. 
Jeder hat nach seinen Fähigkeiten ein Recht auf Arbeit und, unbeschadet seiner persönlichen Freiheit, die sittliche 
Pflicht zur Arbeit. 
Wer ohne Schuld arbeitslos ist, hat Anspruch auf den notwendigen Unterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten 
Angehörigen. Ein Gesetz regelt die Arbeitslosenversicherung. 
 
Artikel 29 
Für alle Angestellten, Arbeiter und Beamten ist ein einheitliches Arbeitsrecht zu schaffen. 
Im Rahmen dieses Arbeitsrechts können Gesamtvereinbarungen nur zwischen den Gewerkschaften und den 
Unternehmungen oder ihren Vertretungen abgeschlossen werden. Sie schaffen verbindliches Recht, das grundsätzlich 
nur zugunsten der Arbeitnehmer abbedungen werden kann. 
Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt. 
Das Streikrecht wird anerkannt, wenn die Gewerkschaften den Streik erklären. 
Die Aussperrung ist rechtswidrig. 
 
Artikel 30 
Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen sein, daß sie die Gesundheit, die Würde, das Familienleben und die 
kulturellen Ansprüche des Arbeitnehmers sichern; insbesondere dürfen sie die leibliche, geistige und sittliche 
Entwicklung der Jugendlichen nicht gefährden. 
Das Gesetz schafft Einrichtungen zum Schutze der Mütter und Kinder, und es schafft die Gewähr, daß die Frau ihre 
Aufgaben als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann. 
Kinderarbeit ist verboten. 
 
Artikel 31 
Der Achtstundentag ist die gesetzliche Regel. Sonntag und gesetzliche Feiertage sind arbeitsfrei. Ausnahmen können 
durch Gesetz oder Gesamtvereinbarung zugelassen werden, wenn sie der Allgemeinheit dienen. 
 
Artikel 32 
Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag aller arbeitenden Menschen. Er versinnbildlicht das Bekenntnis zur sozialen 
Gerechtigkeit, zu Fortschritt, Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. 
 
Artikel 33 
Das Arbeitsentgelt muß der Leistung entsprechen und zum Lebensbedarf für den Arbeitenden und seine 
Unterhaltsberechtigten ausreichen. Die Frau und der Jugendliche haben für gleiche Tätigkeit und gleiche Leistung 
Anspruch auf gleichen Lohn. Das Arbeitsentgelt für die in die Arbeitszeit fallenden Feiertage wird weiter gezahlt. 
 
Artikel 34 
Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von mindestens 12 Arbeitstagen im Jahr. Näheres 
bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 35 
Es ist eine das gesamte Volk verbindende Sozialversicherung zu schaffen. Sie ist sinnvoll aufzubauen. Die 
Selbstverwaltung der Versicherten wird anerkannt. Ihre Organe werden in allgemeiner, gleicher, freier und geheimer 
Wahl gewählt. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
Die Sozialversicherung hat die Aufgabe, den Gesundheitszustand des Volkes, auch durch vorbeugende Maßnahmen, zu 
heben, Kranken, Schwangeren und Wöchnerinnen jede erforderliche Hilfe zu leisten und eine ausreichende Versorgung 
für Erwerbsbeschränkte, Erwerbsunfähige und Hinterbliebene sowie im Alter zu sichern. 
Die Ordnung des Gesundheitswesens ist Sache des Staates. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 36 
Die Freiheit, sich in Gewerkschaften oder Unternehmervertretungen zu vereinigen, um die Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen zu gestalten und zu verbessern, ist für alle gewährleistet. 
Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, Mitglied einer solchen Vereinigung zu werden. 
 
Artikel 37 
Angestellte, Arbeiter und Beamte in allen Betrieben und Behörden erhalten unter Mitwirkung der Gewerkschaften 
gemeinsame Betriebsvertretungen, die in allgemeiner, gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl von den 
Arbeitnehmern zu wählen sind. 
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Die Betriebsvertretungen sind dazu berufen, im Benehmen mit den Gewerkschaften gleichberechtigt mit den 
Unternehmern in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Fragen des Betriebes mitzubestimmen. 
Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 38 
Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu 
dienen. Zu diesem Zweck hat das Gesetz die Maßnahmen anzuordnen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, 
Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen Ergebnis 
aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen. 
Im Rahmen der hierdurch gezogenen Grenzen ist die wirtschaftliche Betätigung frei. 
Die Gewerkschaften und die Vertreter der Unternehmen haben gleiches Mitbestimmungsrecht in den vom Staat mit der 
Durchführung seiner Lenkungsmaßnahmen beauftragten Organen. 
 
Artikel 39 
Jeder Mißbrauch der wirtschaftlichen Freiheit - insbesondere zu monopolistischer Machtzusammenballung und zu 
politischer Macht - ist untersagt. 
Vermögen, das die Gefahr solchen Mißbrauchs wirtschaftlicher Freiheiten in sich birgt, ist auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen in Gemeineigentum zu überführen. Soweit die Überführung in Gemeineigentum wirtschaftlich nicht 
zweckmäßig ist, muß dieses Vermögen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen unter Staatsaufsicht gestellt oder durch 
vom Staate bestellte Organe verwaltet werden. 
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet das Gesetz. 
Die Entschädigung für das in Gemeineigentum überführte Vermögen wird durch das Gesetz nach sozialen 
Gesichtspunkten geregelt. Bei festgestelltem Mißbrauch wirtschaftlicher Macht ist in der Regel die Entschädigung zu 
versagen. 
 
Artikel 40 
Gemeineigentum ist Eigentum des Volkes. Die Verfügung über dieses Eigentum und seine Verwaltung soll nach 
näherer gesetzlicher Bestimmung solchen Rechtsträgern zustehen, welche die Gewähr dafür bieten, daß das Eigentum 
ausschließlich dem Wohle des ganzen Volkes dient und Machtzusammenballungen vermieden werden. 
 
Artikel 41 
Mit Inkrafttreten dieser Verfassung werden 
1. in Gemeineigentum überführt: der Bergbau (Kohlen, Kali, Erze), die Betriebe der Eisen- und Stahlerzeugung, 
die Betriebe der Energiewirtschaft und das an Schienen oder Oberleitungen gebundene Verkehrswesen, 
2. vom Staate beaufsichtigt oder verwaltet, die Großbanken und Versicherungsunternehmen und diejenigen in 
Ziffer 1 genannten Betriebe, deren Sitz nicht in Hessen liegt. 
Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
Wer Eigentümer eines danach in Gemeineigentum überführten Betriebes oder mit seiner Leitung betraut ist, hat ihn als 
Treuhänder des Landes bis zum Erlaß von Ausführungsgesetzen weiterzuführen. 
 
Artikel 42 
Nach Maßgabe besonderer Gesetze ist der Großgrundbesitz, der nach geschichtlicher Erfahrung die Gefahr politischen 
Mißbrauchs oder der Begünstigung militaristischer Bestrebungen in sich birgt, im Rahmen einer Bodenreform 
einzuziehen. 
Aufgabe der Bodenreform ist vor allem, den land- und forstwirtschaftlichen Boden zu erhalten und zu vermehren und 
seine Leistung zu steigern, Bauern anzusiedeln und gesunde Wohnstätten, Kleinsiedlerstellen und Kleingärten zu 
schaffen. 
Streubesitz ist durch Umlegung leistungsfähiger zu machen. 
Grundbesitz, den sein Eigentümer einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung entzieht, kann nach näherer gesetzlicher 
Bestimmung eingezogen werden. 
Für die Entschädigung des seitherigen Eigentümers gilt der Artikel 39 Abs. 4 entsprechend.     
 
Artikel 43 
Selbständige Klein- und Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Gewerbe, Handwerk und Handel sind durch Gesetzgebung 
und Verwaltung zu fördern und besonders vor Überlastung und Aufsaugung zu schützen. 
Zu diesem Zweck ist die genossenschaftliche Selbsthilfe auszubauen. 
 
Artikel 44 
Das Genossenschaftswesen ist zu fördern. 
 
Artikel 45 
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Das Privateigentum wird gewährleistet. Sein Inhalt und seine Begrenzung ergeben sich aus den Gesetzen. Jeder ist 
berechtigt, auf Grund der Gesetze Eigentum zu erwerben und darüber zu verfügen. 
Das Privateigentum verpflichtet gegenüber der Gemeinschaft. Sein Gebrauch darf dem Gemeinwohl nicht 
zuwiderlaufen. Es darf nur im öffentlichen Interesse, nur auf Grund eines Gesetzes, nur in dem darin vorgesehenen 
Verfahren und nur gegen angemessene Entschädigung eingeschränkt oder enteignet werden. 
Soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, sind für Streitigkeiten über Art und Höhe der Entschädigung die 
ordentlichen Gerichte zuständig. 
Das Erbrecht wird nach Maßgabe des bürgerlichen Rechts gewährleistet. Der Anteil des Staates am Nachlaß bestimmt 
sich nach dem Gesetz. 
 
Artikel 46 
Die Rechte der Urheber, Erfinder und Künstler genießen den Schutz des Staates. 
 
Artikel 47 
Das Vermögen und das Einkommen werden progressiv nach sozialen Gesichtspunkten unter besonderer 
Berücksichtigung der familiären Lasten besteuert. 
Bei der Besteuerung ist auf erarbeitetes Vermögen und Einkommen besondere Rücksicht zu nehmen. 
 
IV. Staat, Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
 
Artikel 48 
Ungestörte und öffentliche Religionsübung und die Freiheit der Vereinigung zu Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften werden gewährleistet. 
Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, an einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder religiösen 
Übung teilzunehmen oder eine religiöse Eidesformel zu benutzen. 
Es besteht keine Staatskirche. 
 
Artikel 49 
Jede Kirche, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig 
innerhalb der Schranken des für jedermann geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates 
oder der bürgerlichen Gemeinde. 
 
Artikel 50 
Es ist Aufgabe von Gesetz oder Vereinbarung, die staatlichen und kirchlichen Bereiche klar gegeneinander 
abzugrenzen. 
Die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben sich, wie der Staat, jeder Einmischung in die 
Angelegenheiten des anderen Teiles zu enthalten. 
 
Artikel 51 
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie 
solche bisher waren. Anderen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften kann auf Antrag die gleiche 
Rechtsstellung verliehen werden, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl der Mitglieder die Gewähr der Dauer 
bieten. 
Der Zusammenschluß von Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften unterliegt keinen 
Beschränkungen. Der aus mehreren öffentlich-rechtlichen Gemeinschaften gebildete Verband ist auch eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, können 
nach näherer gesetzlicher Regelung auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten Steuern erheben. 
 
Artikel 52 
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften werden im Wege der Gesetzgebung abgelöst. 
 
Artikel 53 
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung 
gesetzlich geschützt. 
 
Artikel 54 
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen öffentlichen 
Anstalten besteht, sind die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu religiösen Handlungen 
zugelassen. Dabei hat jeder Zwang zu unterbleiben. 
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V. Erziehung, Bildung, Denkmalschutz und Sport 
 
Artikel 55 
Die Erziehung der Jugend zu Gemeinsinn und zu leiblicher, geistiger und seelischer Tüchtigkeit ist Recht und Pflicht 
der Eltern. Dieses Recht kann nur durch Richterspruch nach Maßgabe der Gesetze entzogen werden. 
 
Artikel 56 
Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das Schulwesen ist Sache des Staates. Die Schulaufsicht wird hauptamtlich durch 
Fachkräfte ausgeübt. 
An allen hessischen Schulen werden die Kinder aller religiösen Bekenntnisse und Weltanschauungen in der Regel 
gemeinsam erzogen (Gemeinschaftsschule). 
Grundsatz eines jeden Unterrichts muß die Duldsamkeit sein. Der Lehrer hat in jedem Fach auf die religiösen und 
weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu nehmen und die religiösen und weltanschaulichen 
Auffassungen sachlich darzulegen.  
Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden, seine berufliche Tüchtigkeit und 
die politische Verantwortung vorzubereiten zum selbständigen und verantwortlichen Dienst am Volk und der 
Menschheit durch Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit.  
Der Geschichtsunterricht muß auf getreue, unverfälschte Darstellung der Vergangenheit gerichtet sein. Dabei sind in 
den Vordergrund zu stellen die großen Wohltäter der Menschheit, die Entwicklung von Staat, Wirtschaft, Zivilisation 
und Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege und Schlachten. Nicht zu dulden sind Auffassungen, welche die Grundlagen 
des demokratischen Staates gefährden.  
Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, die Gestaltung des Unterrichtswesens mitzubestimmen, soweit die 
Grundsätze der Absätze 2 bis 5 nicht verletzt werden.  
Das Nähere regelt das Gesetz. Es muß Vorkehrungen dagegen treffen, daß in der Schule die religiösen und 
weltanschaulichen Grundsätze verletzt werden, nach denen die Erziehungsberechtigten ihre Kinder erzogen haben 
wollen. 
 
Artikel 57 
Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. Der Lehrer ist im Religionsunterricht unbeschadet des staatlichen 
Aufsichtsrechts an die Lehren und Ordnungen seiner Kirche oder Religionsgemeinschaft gebunden. 
Diese Bestimmungen sind sinngemäß auf die Weltanschauungsgemeinschaften anzuwenden.     
 
Artikel 58 
Über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht bestimmt der Erziehungsberechtigte. Kein Lehrer kann 
verpflichtet oder gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
 
Artikel 59 
In allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und Hochschulen ist der Unterricht unentgeltlich. Unentgeltlich sind auch 
die Lernmittel mit Ausnahme der an den Hochschulen gebrauchten. Das Gesetz muß vorsehen, daß für begabte Kinder 
sozial Schwächergestellter Erziehungsbeihilfen zu leisten sind. Es kann anordnen, daß ein angemessenes Schulgeld zu 
zahlen ist, wenn die wirtschaftliche Lage des Schülers, seiner Eltern oder sonst Unterhaltspflichtigen es gestattet. 
Der Zugang zu den Mittel-, höheren und Hochschulen ist nur von der Eignung des Schülers abhängig zu machen. 
 
Artikel 60 
Die Universitäten und staatlichen Hochschulen genießen den Schutz des Staates und stehen unter seiner Aufsicht. Sie 
haben das Recht der Selbstverwaltung, an der die Studenten zu beteiligen sind. 
Die theologischen Fakultäten an den Universitäten bleiben bestehen. Vor der Berufung ihrer Dozenten sind die Kirchen 
zu hören. 
Die kirchlichen theologischen Bildungsanstalten werden anerkannt. 
 
Artikel 61 
Private Mittel-, höhere und Hochschulen und Schulen besonderer pädagogischer Prägung bedürfen der Genehmigung 
des Staates. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Privatschulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in 
der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen, wenn sie eine 
Sonderung nach den Besitzverhältnissen der Eltern fördern oder wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der 
Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 62 
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Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und Kultur sowie die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des 
Staates und der Gemeinden. Sie wachen im Rahmen besonderer Gesetze über die künstlerische Gestaltung beim 
Wiederaufbau der deutschen Städte, Dörfer und Siedlungen. 
 
Artikel 62a 
Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände. 
 
VI. Gemeinsame Bestimmung für alle Grundrechte 
 
Artikel 63 
Soweit diese Verfassung die Beschränkung eines der vorstehenden Grundrechte durch Gesetz zuläßt oder die nähere 
Ausgestaltung einem Gesetz vorbehält, muß das Grundrecht als solches unangetastet bleiben. 
Gesetz im Sinne solcher grundrechtlichen Vorschriften ist nur eine vom Volk oder von der Volksvertretung 
beschlossene allgemeinverbindliche Anordnung, die ausdrücklich Bestimmungen über die Beschränkung oder 
Ausgestaltung des Grundrechts enthält. Verordnungen, Hinweise im Gesetzestext auf ältere Regelungen sowie durch 
Auslegung allgemeiner gesetzlicher Ermächtigungen gewonnene Bestimmungen genügen diesen Erfordernissen nicht. 
 
Zweiter Hauptteil 
Aufbau des Landes 
I. Das Land Hessen 
 
Artikel 64 
Hessen ist ein Glied der deutschen Republik. 
 
Artikel 65 
Hessen ist eine demokratische und parlamentarische Republik. 
 
Artikel 66 
Die Landesfarben sind rot-weiß. 
 
II. Völkerrechtliche Bindungen 
 
Artikel 67 
Die Regeln des Völkerrechts sind bindende Bestandteile des Landesrechts, ohne daß es ihrer ausdrücklichen 
Umformung in Landesrecht bedarf. Kein Gesetz ist gültig, das mit solchen Regeln oder mit einem Staatsvertrag in 
Widerspruch steht. 
 
Artikel 68 
Niemand darf zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er auf Tatsachen hinweist, die sich als eine Verletzung 
völkerrechtlicher Pflichten darstellen. 
 
Artikel 69 
Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Der Krieg ist geächtet. 
Jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist verfassungswidrig. 
 
III. Die Staatsgewalt 
 
Artikel 70 
Die Staatsgewalt liegt unveräußerlich beim Volke. 
 
Artikel 71 
Das Volk handelt nach den Bestimmungen dieser Verfassung unmittelbar durch Volksabstimmung (Volkswahl, 
Volksbegehren und Volksentscheid), mittelbar durch die Beschlüsse der verfassungsmäßig bestellten Organe. 
 
Artikel 72 
Abstimmungsfreiheit und Abstimmungsgeheimnis werden gewährleistet. 
 
Artikel 73 
Stimmberechtigt sind alle über achtzehn Jahre alten Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
die in Hessen ihren Wohnsitz haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. 
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Das Stimmrecht ist allgemein, gleich, geheim und unmittelbar. Der Tag der Stimmabgabe muß ein Sonntag oder 
allgemeiner Feiertag sein. 
Das Nähere bleibt gesetzlicher Regelung vorbehalten. 
 
Artikel 74 
Vom Stimmrecht ist ausgeschlossen: 
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft oder wegen geistiger Gebrechen unter Pflegschaft steht; 
2. wer nicht im Vollbesitz der staatsbürgerlichen Rechte ist. 
 
IV. Der Landtag 
 
Artikel 75 
Der Landtag besteht aus den vom Volke gewählten Abgeordneten. 
Wählbar sind die Stimmberechtigten, die das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben. 
Das Nähere bestimmt das Wahlgesetz. Verlangt es neben anderen Erfordernissen, daß eine Wählergruppe eine 
Mindestzahl von Stimmen aufweist, um im Landtag vertreten zu sein, so darf die Mindestzahl nicht höher sein als fünf 
vom Hundert der abgegebenen gültigen Stimmen. 
 
Artikel 76 
Jedermann ist die Möglichkeit zu sichern, in den Landtag gewählt zu werden und sein Mandat ungehindert und ohne 
Nachteil auszuüben. 
Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 77 
Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. 
 
Artikel 78 
Die Gültigkeit der Wahlen prüft ein beim Landtag gebildetes Wahlprüfungsgericht. Es entscheidet auch über die Frage, 
ob ein Abgeordneter seinen Sitz verloren hat.Im  Falle der Erheblichkeit für den Ausgang der Wahl machen eine Wahl 
ungültig: Unregelmäßigkeiten im Wahlverfahren und strafbare oder gegen die guten Sitten verstoßende Handlungen, 
die das Wahlergebnis beeinflussen. 
Das Wahlprüfungsgericht besteht aus den beiden höchsten Richtern des Landes und drei vom Landtag für seine 
Wahlperiode gewählten Abgeordneten. 
Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 79 
Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt (Wahlperiode). Die Neuwahl muß vor Ablauf der Wahlperiode stattfinden. 
 
Artikel 80 
Der Landtag kann sich durch einen Beschluß, für den mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder 
gestimmt hat, selbst auflösen. 
 
Artikel 81 
Nach Auflösung des Landtags muß die Neuwahl binnen sechzig Tagen stattfinden.     
 
Artikel 82 
Die Wahlperiode des neuen Landtags beginnt, falls der alte Landtag aufgelöst worden ist, mit dem Tage der Neuwahl, 
im übrigen mit dem Ablaufe der Wahlperiode des alten Landtags. 
 
Artikel 83 
Der Landtag versammelt sich in der Regel am Sitze der Landesregierung. 
Der Landtag tritt kraft eigenen Rechts am 18. Tage nach der Wahl zusammen. Falls an diesem Tage die Wahlperiode 
des alten Landtags noch nicht abgelaufen ist, versammelt sich der neue Landtag am Tage nach dem Ablauf dieser 
Wahlperiode. 
Fällt einer der vorgenannten Tage auf einen Sonn- oder Feiertag, so tritt der Landtag erst am darauffolgenden zweiten 
Werktag zusammen. 
Der Landtag bestimmt über Vertagungen, den Schluß der Tagung (Sitzungsperiode) und den Tag des 
Wiederzusammentritts. 
Der Präsident des Landtags kann den Landtag jederzeit einberufen. Er muß es tun, wenn die Landesregierung oder 
mindestens ein Fünftel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtags es verlangt. 
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Artikel 84 
Der Landtag wählt den Präsidenten, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Vorstandes. 
 
Artikel 85 
Zwischen zwei Tagungen sowie bis zum Zusammentritt eines neu gewählten Landtags führen der Präsident und die 
stellvertretenden Präsidenten der letzten Tagung ihre Geschäfte fort. Sie genießen die in den Artikeln 95 bis 98 
festgelegten Rechte. 
 
Artikel 86 
Der Präsident verwaltet die gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags nach Maßgabe des 
Staatshaushaltsgesetzes. Ihm steht die Dienstaufsicht über sämtliche Beamten, Angestellten und Arbeiter des Landtags, 
sowie im Benehmen mit dem Vorstand des Landtags die Ernennung und Entlassung der Beamten des Landtags zu. Er 
vertritt das Land Hessen in allen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten seiner Verwaltung. Er übt das Hausrecht 
und die Polizeigewalt im Landtagsgebäude aus. 
 
Artikel 87 
Der Landtag kann nur dann beraten und beschließen, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder 
anwesend ist. 
Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung abweichende Bestimmungen treffen. 
 
Artikel 88 
Der Landtag faßt seine Beschlüsse mit der Mehrheit der auf "Ja" oder "Nein" lautenden Stimmen. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung des gestellten Antrags. 
 
Artikel 89 
Die Vollsitzungen des Landtags sind öffentlich. Auf Antrag der Landesregierung oder von zehn Abgeordneten kann 
der Landtag mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden die Öffentlichkeit für einzelne Gegenstände der Tagesordnung 
ausschließen. Über den Antrag wird in geheimer Sitzung verhandelt. 
 
Artikel 90 
Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des hessischen oder eines anderen 
deutschen Landtags und seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei. 
 
Artikel 91 
 
Der Landtag und jeder seiner Ausschüsse können die Anwesenheit des Ministerpräsidenten und jedes Ministers 
verlangen. Der Ministerpräsident, die Minister und die von ihnen bestellten Beauftragten haben zu den Sitzungen des 
Landtags und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie können jederzeit - auch außerhalb der Tagesordnung - das Wort ergreifen. 
Sie unterstehen der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden. 
 
Artikel 92 
 
Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder die Pflicht, 
Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Diese Ausschüsse erheben in öffentlicher Verhandlung die Beweise, die sie 
oder die Antragsteller für erforderlich erachten. Sie können mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausschließen. 
Die Geschäftsordnung regelt ihr Verfahren und bestimmt die Zahl ihrer Mitglieder. 
Die Gerichte und Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Auskünfte und 
Beweiserhebungen nachzukommen; die Akten der Behörden und der öffentlichen Körperschaften sind ihnen auf 
Verlangen vorzulegen. 
Für die Beweiserhebungen der Ausschüsse und der von ihnen ersuchten Behörden gelten die Vorschriften der 
Strafprozeßordnung sinngemäß, doch bleibt das Postgeheimnis unberührt. 
 
Artikel 93 
 
Der Landtag bestellt einen ständigen Ausschuß (Hauptausschuß). Dieser Ausschuß hat, während der Landtag nicht 
versammelt ist und zwischen dem Ende einer Wahlperiode oder der Auflösung des Landtags und dem Zusammentritt 
des neuen Landtags, die Rechte der Volksvertretung gegenüber der Landesregierung zu wahren. Er hat auch die Rechte 
eines Untersuchungsausschusses. Seine Zusammensetzung wird durch die Geschäftsordnung geregelt. Seine Mitglieder 
genießen die in den Artikeln 95 bis 98 festgelegten Rechte. 
 
Artikel 94 



 - 11 - 

 
Der Landtag kann an ihn gerichtete Eingaben der Landesregierung überweisen und von ihr Auskunft über 
eingegangene Anträge und Beschwerden verlangen. 
 
Artikel 95 
 
Kein Mitglied des hessischen oder eines anderen deutschen Landtags darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner 
Abstimmung oder wegen der in Ausübung seiner Abgeordnetentätigkeit getanen Äußerungen gerichtlich oder 
dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Artikel 96 
 
Kein Mitglied des hessischen oder eines anderen deutschen Landtags kann ohne Genehmigung des Hauses, dem der 
Abgeordnete angehört, während der Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung 
gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß das Mitglied bei Ausübung der Tat oder spätestens im Laufe des 
folgenden Tages festgenommen wird. 
Die gleiche Genehmigung ist bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit erforderlich, die die Ausübung 
der Abgeordnetentätigkeit beeinträchtigt. 
Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des hessischen oder eines anderen deutschen Landtags und jede Haft oder 
sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des Hauses, dem der Abgeordnete angehört, für 
die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben. 
Ein Abgeordneter, der wegen einer ihm als verantwortlichen Schriftleiter einer Zeitung oder Zeitschrift vorgeworfenen 
strafbaren Handlung verfolgt werden soll, kann sich auf die vorstehenden Bestimmungen nicht berufen. 
 
Artikel 97 
 
Die Mitglieder des hessischen oder eines anderen deutschen Landtags sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer 
Eigenschaft als Abgeordneten Tatsachen anvertrauen oder denen sie in Ausübung ihrer Abgeordnetentätigkeit solche 
anvertraut haben sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Auch in Beziehung auf Beschlagnahme 
von Schriftstücken stehen sie den Personen gleich, die ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht haben. 
Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen des hessischen Landtags nur mit Zustimmung des 
Präsidenten vorgenommen werden. 
 
Artikel 98 
Die Mitglieder des Landtags erhalten das Recht zur freien Fahrt auf allen in Hessen bestehenden staatlichen 
Verkehrseinrichtungen, ferner Erstattung der Reisekosten sowie Sitzungsgelder. Außerdem erhält der Präsident für die 
Dauer seines Amtes eine Aufwandsentschädigung. 
Ein Verzicht auf diese Rechte ist unstatthaft. 
Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 99 
Der Landtag gibt sich seine Geschäftsordnung im Rahmen der Verfassung. 
 
V. Die Landesregierung 
 
Artikel 100 
Die Landesregierung (Kabinett) besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern. 
 
Artikel 101 
Der Landtag wählt ohne Aussprache den Ministerpräsidenten mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner 
Mitglieder. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung. 
Der Ministerpräsident ernennt die Minister. Er zeigt ihre Ernennung unverzüglich dem Landtag an. 
Angehörige der Häuser, die bis 1918 in Deutschland oder einem anderen Land regiert haben oder in einem anderen 
Land regieren, können nicht Mitglieder der Landesregierung werden. 
Die Landesregierung kann die Geschäfte erst übernehmen, nachdem der Landtag ihr durch besonderen Beschluß das 
Vertrauen ausgesprochen hat. 
 
Artikel 102 
Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik und ist dafür dem Landtag verantwortlich. 
Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbständig und unter eigener 
Verantwortung gegenüber dem Landtage. 
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Artikel 103 
Der Ministerpräsident vertritt das Land Hessen. Er kann die Vertretungsbefugnis auf den zuständigen Minister oder 
nachgeordnete Stellen übertragen. 
Staatsverträge bedürfen der Zustimmung des Landtags. 
 
Artikel 104 
Der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Landesregierung und leitet deren Geschäfte. Bei Stimmengleichheit gibt 
seine Stimme den Ausschlag. Weitere Einzelheiten regelt die Landesregierung durch eine Geschäftsordnung. 
Die Landesregierung beschließt über die Zuständigkeit der einzelnen Minister, soweit hierüber nicht gesetzliche 
Vorschriften getroffen sind. Die Beschlüsse sind unverzüglich dem Landtag vorzulegen und auf sein Verlangen zu 
ändern oder außer Kraft zu setzen. 
Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Minister berühren, sind der 
Landesregierung zur Beratung und Beschlußfassung zu unterbreiten. 
 
Artikel 105 
Die Mitglieder der Landesregierung haben Anspruch auf Besoldung. Über Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung 
ergehen besondere gesetzliche Bestimmungen. 
 
Artikel 106 
Die Landesregierung beschließt über Gesetzesvorlagen, die beim Landtag einzubringen sind. 
 
Artikel 107 
Die Landesregierung erläßt die zur Ausführung eines Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsverordnungen, 
soweit das Gesetz diese Aufgabe nicht einzelnen Ministern zuweist. 
 
Artikel 108 
Die Landesregierung ernennt die Landesbeamten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Sie kann die Befugnis 
auf andere Stellen übertragen. 
 
Artikel 109 
Der Ministerpräsident übt namens des Volkes das Recht der Begnadigung aus. Er kann die Befugnis auf andere Stellen 
übertragen. Die Bestätigung eines Todesurteils bleibt der Landesregierung vorbehalten. 
Zugunsten eines wegen einer Amtshandlung verurteilten Ministers kann das Begnadigungsrecht nur auf Antrag des 
Landtags ausgeübt werden. 
Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung einer bestimmten Art gerichtlich anhängiger Strafsachen bedürfen der 
Zustimmung des Landtags. Die Niederschlagung einer einzelnen gerichtlich anhängigen Strafsache ist unzulässig.    
 
Artikel 110 
Wenn die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes, der durch Naturkatastrophen oder andere äußere 
Einwirkungen hervorgerufen worden ist, es dringend erfordert, kann die Landesregierung, sofern der Landtag nicht 
versammelt ist und nicht rechtzeitig zusammentreten kann, in Übereinstimmung mit dem in Artikel 93 vorgesehenen 
ständigen Ausschuß Verordnungen, die der Verfassung nicht zuwiderlaufen, mit Gesetzeskraft erlassen. Diese 
Verordnungen sind dem Landtag bei seinem nächsten Zusammentritt zur Genehmigung vorzulegen. Wird die 
Genehmigung versagt, so ist die Verordnung durch Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt unverzüglich 
außer Kraft zu setzen. Artikel 122 gilt sinngemäß. 
 
Artikel 111 
Beim Amtsantritt leisten der Ministerpräsident vor dem Landtag, die Minister vor dem Ministerpräsidenten in 
Gegenwart des Landtags folgenden Amtseid: 
"Ich schwöre, daß ich das mir übertragene Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Können verwalten sowie 
Verfassung und Gesetz in demokratischem Geiste befolgen und verteidigen werde." 
 
Artikel 112 
Der Ministerpräsident kann jeden Minister mit Zustimmung des Landtags abberufen. 
 
Artikel 113 
Der Ministerpräsident und die Minister können jederzeit zurücktreten. Rücktritt oder Tod des Ministerpräsidenten 
bedeutet zugleich Rücktritt der gesamten Landesregierung. 
Der Ministerpräsident und die Landesregierung müssen zurücktreten, sobald ein neugewählter Landtag erstmalig 
zusammentritt. 
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Tritt die Landesregierung zurück oder hat ihr der Landtag das Vertrauen entzogen, so führt sie die laufenden Geschäfte 
bis zu deren Übernahme durch die neue Landesregierung weiter. 
 
Artikel 114 
Der Landtag kann dem Ministerpräsidenten durch ausdrücklichen Beschluß sein Vertrauen entziehen oder durch 
Ablehnung eines Vertrauensantrages versagen. 
Der Antrag, dem Ministerpräsidenten das Vertrauen auszusprechen oder zu versagen, kann nur von mindestens einem 
Sechstel der gesetzlichen Zahl der Abgeordneten gestellt werden. Über den Antrag auf Herbeiführung eines 
Beschlusses zur Vertrauensfrage darf frühestens am zweiten Tage nach Schluß der Aussprache und muß spätestens am 
zehnten Tage, nachdem er eingebracht ist, abgestimmt werden. 
Über die Vertrauensfrage muß namentlich abgestimmt werden. Ein für den Ministerpräsidenten ungünstiger Beschluß 
des Landtages bedarf der Zustimmung von mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. 
Kommt ein solcher Beschluß zustande, so muß der Ministerpräsident zurücktreten.    
Spricht der Landtag nicht binnen zwölf Tagen einer neuen Regierung das Vertrauen aus, so ist er aufgelöst. 
 
Artikel 115 
Der Landtag kann jedes Mitglied der Landesregierung vor dem Staatsgerichtshof anklagen, daß es schuldhaft die 
Verfassung oder die Gesetze verletzt habe. Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß von mindestens 15 Mitgliedern 
des Landtags unterzeichnet sein und bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. 
Das Anklagerecht des Landtags wird durch die Amtsniederlegung oder die Abberufung des Beschuldigten vom 
Dienste, mag sie vor oder nach erhobener Anklage erfolgen, nicht aufgehoben. 
Näheres bestimmt das Gesetz. 
 
VI. Die Gesetzgebung 
 
Artikel 116 
Die Gesetzgebung wird ausgeübt 
a) durch das Volk im Wege des Volksentscheids, 
b) durch den Landtag. 
Außer in den Fällen des Volksentscheids beschließt der Landtag die Gesetze nach Maßgabe dieser Verfassung. Er 
überwacht ihre Ausführung. 
 
Artikel 117 
Die Gesetzentwürfe werden von der Landesregierung, aus der Mitte des Landtags oder durch Volksbegehren 
eingebracht. 
 
Artikel 118 
Durch Gesetz kann der Landesregierung die Befugnis zum Erlaß von Verordnungen über bestimmte einzelne 
Gegenstände, aber nicht die Gesetzgebungsgewalt im ganzen oder für Teilgebiete übertragen werden. 
 
Artikel 119 
Gegen ein vom Landtag beschlossenes Gesetz steht der Landesregierung der Einspruch zu. 
Der Einspruch muß innerhalb fünf Tagen, seine Begründung innerhalb zwei Wochen nach der Schlußabstimmung dem 
Landtag zugehen. Er kann bis zum Beginn der erneuten Beratung im Landtag zurückgezogen werden. 
Kommt keine Übereinstimmung zwischen Landtag und Landesregierung zustande, so gilt das Gesetz nur dann als 
angenommen, wenn der Landtag mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder entgegen dem 
Einspruch beschließt. 
 
Artikel 120 
Der Ministerpräsident hat mit den zuständigen Ministern die verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze 
auszufertigen und binnen zwei Wochen im Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden. 
 
Artikel 121 
Gesetze treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem vierzehnten Tage nach der Ausgabe des die Verkündung 
enthaltenden Gesetz- und Verordnungsblattes in Kraft. 
 
Artikel 122 
Kann das Gesetz- und Verordnungsblatt nicht rechtzeitig erscheinen, so genügt jede andere Art der Bekanntgabe des 
Gesetzes. In diesem Falle ist die Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt alsbald nachzuholen. 
 
Artikel 123 
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Bestimmungen der Verfassung können im Wege der Gesetzgebung geändert werden, jedoch nur in der Form, daß eine 
Änderung des Verfassungstextes oder ein Zusatzartikel zur Verfassung beschlossen wird. 
Eine Verfassungsänderung kommt dadurch zustande, daß der Landtag sie mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl 
seiner Mitglieder beschließt und das Volk mit der Mehrheit der Abstimmenden zustimmt. 
 
Artikel 124 
Ein Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn ein Fünftel der Stimmberechtigten das Begehren nach Vorlegung eines 
Gesetzentwurfs stellt. Dem Volksbegehren muß ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugrunde liegen. Der Haushaltplan, 
Abgabengesetze oder Besoldungsordnungen können nicht Gegenstand eines Volksbegehrens sein. 
Das dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetz ist von der Regierung unter Darlegung ihres Standpunkts dem 
Landtag zu unterbreiten. Der Volksentscheid unterbleibt, wenn der Landtag den begehrten Gesetzentwurf unverändert 
übernimmt. 
Die Volksabstimmung kann nur bejahend oder verneinend sein. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Das Verfahren beim Volksbegehren und Volksentscheid regelt das Gesetz. 
 
Artikel 125 
Nur der Landtag kann feststellen, daß der verfassungsmäßige Zustand des Landes gefährdet ist. Dieser Beschluß bedarf 
der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder und ist von dem Präsidenten des 
Landtages zu veröffentlichen. Der Beschluß kann die Freizügigkeit, das Postgeheimnis, das Versammlungsrecht und 
das Recht der Pressefreiheit außer Kraft setzen oder einschränken. 
Der Beschluß wird nach drei Monaten unwirksam, wenn in ihm nicht eine kürzere Frist bestimmt ist. Er kann unter den 
gleichen Bedingungen wiederholt werden. 
 
VII. Die Rechtspflege 
 
Artikel 126 
Die rechtsprechende Gewalt wird ausschließlich durch die nach den Gesetzen bestellten Gerichte ausgeübt. 
Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
 
Artikel 127 
Die planmäßigen hauptamtlichen Richter werden auf Lebenszeit berufen. 
Auf Lebenszeit berufen werden Richter erst dann, wenn sie nach vorläufiger Anstellung in einer vom Gesetz zu 
bestimmenden Bewährungszeit nach ihrer Persönlichkeit und ihrer richterlichen Tätigkeit die Gewähr dafür bieten, daß 
sie ihr Amt im Geiste der Demokratie und des sozialen Verständnisses ausüben werden. 
Über die vorläufige Anstellung und die Berufung auf Lebenszeit entscheidet der Justizminister gemeinsam mit einem 
Richterwahlausschuß. 
Erfüllt ein Richter nach seiner Berufung auf Lebenszeit diese Erwartungen nicht, so kann ihn der Staatsgerichtshof auf 
Antrag des Landtages seines Amtes für verlustig erklären und zugleich bestimmen, ob er in ein anderes Amt oder in 
den Ruhestand zu versetzen oder zu entlassen ist. Der Antrag kann auch vom Justizminister im Einvernehmen mit dem 
Richterwahlausschuß gestellt werden. Während des Verfahrens ruht die Amtstätigkeit des Richters. 
Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Laienrichter. 
Das Nähere regelt ein Gesetz, das auch auf die bereits ernannten Richter Anwendung findet. 
 
Artikel 128 
Außer nach vorstehender Bestimmung können die auf Lebenszeit berufenen Richter wider ihren Willen nur kraft 
richterlicher Entscheidung und nur aus den Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, dauernd 
oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die 
Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung Richter in den Ruhestand treten. 
Die vorläufige Amtsenthebung, die kraft Gesetzes eintritt, wird hierdurch nicht berührt. 
Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke kann die Landesregierung unfreiwillige 
Versetzungen an ein anderes Gericht oder Entfernung vom Amt, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehalts, 
verfügen. 
 
Artikel 129 
Niemand darf wegen Unzulänglichkeit seiner Mittel an der Verfolgung seiner Rechtsansprüche gehindert werden. Das 
Nähere bleibt gesetzlicher Regelung vorbehalten. 
 
VIII. Der Staatsgerichtshof 
 
Artikel 130 
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Der Staatsgerichtshof besteht aus 11 Mitgliedern, und zwar fünf Richtern und sechs vom Landtag nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählten Mitgliedern, die nicht dem Landtag angehören dürfen. Bei ihm wird ein 
öffentlicher Kläger bestellt. 
Die Richter werden vom Landtag auf Zeit gewählt, die übrigen Mitglieder zu Beginn jeder neuen Wahlperiode bis zur 
Wahl durch den neuen Landtag. 
Wiederwahl ist zulässig. 
Das Nähere über die Bildung des Staatsgerichtshofs, das Verfahren vor ihm, sowie über die Vollstreckung seiner 
Entscheidungen bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 131 
Der Staatsgerichtshof entscheidet über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, die Verletzung der Grundrechte, bei 
Anfechtung des Ergebnisses einer Volksabstimmung, über Verfassungsstreitigkeiten sowie in den in der Verfassung 
und den Gesetzen vorgesehenen Fällen. 
Den Antrag kann stellen: eine Gruppe von Stimmberechtigten, die mindestens ein Hundertstel aller Stimmberechtigten 
des Volkes umfaßt, der Landtag, ein Zehntel der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder, die Landesregierung sowie der 
Ministerpräsident. 
Das Gesetz bestimmt, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen jedermann das Recht hat, den 
Staatsgerichtshof anzurufen. 
 
Artikel 132 
Nur der Staatsgerichtshof trifft die Entscheidung darüber, ob ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung mit der 
Verfassung in Widerspruch steht. 
 
Artikel 133 
Hält ein Gericht ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung, auf deren Gültigkeit es bei einer Entscheidung ankommt, für 
verfassungswidrig, so teilt es seine Bedenken auf dem Dienstwege dem Präsidenten des höchsten ihm übergeordneten 
Gerichts mit. Dieser führt eine Entscheidung des Staatsgerichtshofes herbei. Die Entscheidung des Staatsgerichtshofes 
ist endgültig und hat Gesetzeskraft. 
Das Nähere bleibt gesetzlicher Regelung vorbehalten. 
 
IX. Die Staats- und die Selbstverwaltung 
 
Artikel 134 
Jeder, ohne Unterschied der Herkunft, der Rasse, des religiösen Bekenntnisses und des Geschlechts, hat Zugang zu den 
öffentlichen Ämtern, wenn er die nötige Eignung und Befähigung besitzt. 
 
Artikel 135 
Die Rechtsverhältnisse aller Arbeitnehmer der öffentlichen Verwaltungen sind im Rahmen des in Artikel 29 
vorgesehenen einheitlichen Arbeitsrechts nach den Erfordernissen der Verwaltung zu gestalten. 
 
Artikel 136 
Verletzt jemand in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt die ihm einem Dritten gegenüber obliegende 
Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Der 
Rückgriff gegen ihn bleibt vorbehalten. Der Rechtsweg darf nicht ausgeschlossen werden.     
Näheres bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 137  
Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet unter eigener Verantwortung die ausschließlichen Träger der gesamten örtlichen 
öffentlichen Verwaltung. Sie können jede öffentliche Aufgabe übernehmen, soweit sie nicht durch ausdrückliche 
gesetzliche Vorschrift anderen Stellen im dringenden öffentlichen Interesse ausschließlich zugewiesen sind. 
Die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit die gleiche Stellung. 
 
Das Recht der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Staat 
gewährleistet. Die Aufsicht des Staates beschränkt sich darauf, daß ihre Verwaltung im Einklang mit den Gesetzen 
geführt wird.     
 
Den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder ihren Vorständen können durch Gesetz oder Verordnung staatliche 
Aufgaben zur Erfüllung nach Anweisung übertragen werden. 
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Der Staat hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen 
Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Er stellt ihnen für ihre 
freiwillige öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltende Einnahmequellen zur Verfügung. 
 
Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Landesgesetz oder Landesrechtsverordnung zur Erfüllung 
staatlicher Aufgaben verpflichtet, so sind Regelungen über die Kostenfolgen zu treffen. Führt die Übertragung neuer 
oder die Veränderung bestehender eigener oder übertragener Aufgaben zu einer Mehrbelastung oder Entlastung der 
Gemeinden oder Gemeindeverbände in ihrer Gesamtheit, ist ein entsprechender Ausgleich zu schaffen. Das Nähere 
regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 138  
Die Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte als Leiter der Gemeinden oder Gemeindeverbände werden von 
den Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 
 
X. Das Finanzwesen 
 
Artikel 139 
Der Landtag sorgt durch Bewilligung der erforderlichen laufenden Mittel für die Deckung des Staatsbedarfs. 
Alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen für jedes Rechnungsjahr veranschlagt und auf den Haushaltsplan 
gebracht werden. Dieser wird vor Beginn des Rechnungsjahres durch ein förmliches Gesetz festgestellt. 
Die Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt; sie können in besonderen Fällen auch für längere Dauer 
bewilligt werden. Im übrigen sind im Haushaltsgesetz Vorschriften unzulässig, die über das Rechnungsjahr 
hinausreichen oder sich nicht auf die Einnahmen und Ausgaben des Staates oder ihrer Verwaltung beziehen. 
 
Artikel 140 
Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, so ist 
bis zu seinem Inkrafttreten die Landesregierung ermächtigt: 
1. alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind, 
 a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen, 
 b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Staates zu erfüllen, 
 c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke weiter zu 
gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits bewilligte Beträge noch verfügbar sind; 
2. Schatzanweisungen bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplanes für je drei 
Monate auszugeben, soweit nicht auf besonderen Gesetzen beruhende Einnahmen aus Steuern und Abgaben und 
Einnahmen aus sonstigen Quellen die Ausgaben unter Ziffer 1 decken. 
 
Artikel 141 
Im Wege des Kredits dürfen Geldmittel nur bei außerordentlichem Bedarf und in der Regel nur für Ausgaben zu 
werbenden Zwecken beschafft werden. Eine solche Beschaffung sowie die Übernahme einer Sicherheitsleistung zu 
Lasten des Staates dürfen nur durch förmliches Gesetz erfolgen. 
 
Artikel 142 
Beschlüsse des Landtags, welche Ausgaben in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, müssen bestimmen, 
wie diese Ausgaben gedeckt werden. 
 
Artikel 143 
Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Finanzministers. Sie darf 
nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. 
Zu Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßigen Ausgaben ist die nachträgliche Genehmigung des Landtags 
erforderlich, die im Laufe des nächsten Rechnungsjahres eingeholt werden muß. 
 
Artikel 144 
Die Rechnungen über den Haushaltsplan werden vom Rechnungshof geprüft und festgestellt. Die allgemeine Rechnung 
über den Haushalt jedes Jahres und eine Übersicht der Staatsschulden werden mit den Bemerkungen des 
Rechnungshofs und der Stellungnahme der Landesregierung zu deren Entlastung dem Landtage vorgelegt. 
 
Artikel 145 
Das Finanzwesen der ertragswirtschaftlichen Unternehmungen des Staates kann durch Gesetz abweichend von den 
Vorschriften der Artikel 139 bis 144 geregelt werden. 
 
XI. Der Schutz der Verfassung 
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Artikel 146 
Es ist Pflicht eines jeden, für den Bestand der Verfassung mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften einzutreten. 
Das Gesetz bestimmt, welche Rechte aus dieser Verfassung durch Entscheidung des Staatsgerichtshofes aberkannt 
werden können, wenn jemand dieser Pflicht zuwiderhandelt oder einer politischen Gruppe angehört oder angehört hat, 
welche die Grundgedanken der Demokratie bekämpft. 
 
Artikel 147 
Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt ist jedermanns Recht und Pflicht. 
Wer von einem Verfassungsbruch oder einem auf Verfassungsbruch gerichteten Unternehmen Kenntnis erhält, hat die 
Pflicht, die Strafverfolgung des Schuldigen durch Anrufung des Staatsgerichtshofes zu erzwingen. Näheres bestimmt 
das Gesetz. 
 
Artikel 148 
Sollte die Verfassung durch revolutionäre Handlungen ihre tatsächliche Wirkung auf kürzere oder längere Zeit 
verlieren, so sind alle, die sich beim Umsturz oder danach einer Verletzung der Verfassung schuldig gemacht haben, 
zur Rechenschaft zu ziehen, sobald der verfassungswidrige Zustand wieder beseitigt ist. 
 
Artikel 149 
Die aus Artikel 147 und 148 sich ergebenden strafrechtlichen Folgen bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 150 
Keinerlei Verfassungsänderung darf die demokratischen Grundgedanken der Verfassung und die republikanisch-
parlamentarische Staatsform antasten. Die Errichtung einer Diktatur, in welcher Form auch immer, ist verboten. 
Hiergegen verstoßende Gesetzesanträge gelangen nicht zur Abstimmung, gleichwohl beschlossene Gesetze nicht zur 
Ausfertigung. Trotzdem verkündete Gesetze sind nicht zu befolgen. 
Auch dieser Artikel selbst kann nicht Gegenstand einer Verfassungsänderung sein.     
 
Artikel 151 
Hessen wird alle Maßnahmen, die es auf Gebieten trifft, für welche die deutsche Republik die Zuständigkeit 
beanspruchen könnte, unter den Grundsatz stellen, daß die gesamtdeutsche Einheit zu wahren ist. 
Vor allem wird es die bestehende Rechtseinheit nicht ohne zwingenden Grund antasten. Ob ein zwingender Grund 
vorliegt, entscheidet das Gesetz. 
 
Artikel 152 
Bis zur Bildung einer gesetzgebenen Körperschaft für die deutsche Republik kann die Regierung mit anderen deutschen 
Regierungen vereinbaren, daß für bestimmte Teile des Rechts eine einheitliche Gesetzgebung geschaffen wird, die der 
endgültigen gesamtdeutschen Einheit kein Hindernis bereiten darf. 
Solche Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Landtags. Sie müssen vorsehen, daß die gesetzgebende Gewalt 
auf ein Organ übertragen wird, das mittelbar oder unmittelbar aus demokratischen Wahlen hervorgegangen ist. Gesetze, 
die von diesen Organen beschlossen werden, binden das Land Hessen nur, wenn sie dieser Verfassung nicht 
zuwiderlaufen. 
 
Artikel 153 
Die Zuständigkeiten zwischen der Deutschen Republik und Hessen sind von einer deutschen Nationalversammlung, die 
vom ganzen deutschen Volk zu wählen ist, verfassungsmäßig abzugrenzen. 
Künftiges Recht der deutschen Republik bricht Landesrecht. 
 
Artikel 154 
Inländer im Sinne gesetzlicher Bestimmungen sind alle Angehörigen der deutschen Länder. Inland ist das gesamte 
Gebiet dieser Länder. 
 
Artikel 155 
Es bleibt vorbehalten, durch ein Verfassungsgesetz nach Artikel 123 Abs. 2 in das Verfahren der Gesetzgebung ein 
weiteres aus demokratischen Wahlen hervorgehendes Organ einzuschalten. 
 
Artikel 156 
Bis zum Erlaß des in Artikel 56 Abs. 7 vorgesehenen Gesetzes bleibt es im Schulwesen bei dem derzeitigen 
tatsächlichen Zustand. 
Vorbehalten bleibt lediglich, die Verhältnisse, die am 30. Januar 1933 bestanden und nachher abgeändert worden sind, 
wiederherzustellen, wenn die Mehrheit der Erziehungsberechtigten im Schulbezirk es wünscht. Im übrigen darf an dem 
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derzeitigen Zustand bis zum 1. Januar 1950 auch durch Gesetz nichts geändert werden. Die Umgestaltung des 
Bildungsganges wird hierdurch nicht berührt. 
 
Artikel 157 
Gesetze, die aus Anlaß der gegenwärtigen Notlage ergangen sind oder noch ergehen werden, können unerläßliche 
Eingriffe in die folgenden Grundrechte zulassen: 
a) in das Grundrecht der Freizügigkeit nach Artikel 6, 
b) in das Recht nach Artikel 8 im Rahmen einer Wohnungszwangswirtschaft, 
c) in das Recht auf freien Gebrauch der Arbeitskraft nach dem Artikel 28 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 2 im 
Rahmen von Notdienstpflichtgesetzen, 
d) in das Recht auf den Gebrauch des Eigentums im Rahmen von Gesetzen zur Milderung des Mangels an 
Gegenständen des täglichen Bedarfs. 
Die im ersten Absatz zugelassenen Beschränkungen der Grundrechte fallen mit dem 31. Dezember 1950 weg. Mit mehr 
als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder kann der Landtag diese Frist verlängern. 
 
Artikel 158 
Die verfassungsmäßigen Freiheiten und Rechte können nicht den Bestimmungen entgegengehalten werden, die 
ergangen sind oder vor dem 1. Januar 1949 noch ergehen werden, um den Nationalsozialismus und den Militarismus zu 
überwinden und das von ihm verschuldete Unrecht wiedergutzumachen. 
 
Artikel 159 
Der vom Kontrollrat für Deutschland und von der Militärregierung für ihre Anordnungen nach Völker- und Kriegsrecht 
beanspruchte Vorrang vor dieser Verfassung, den verfassungsmäßig erlassenen Gesetzen und sonstigem deutschen 
Recht bleibt unberührt. 
 
Artikel 160 
Diese Verfassung tritt mit ihrer Annahme durch das Volk in Kraft. Gleichzeitig tritt das Staatsgrundgesetz vom 22. 
November 1945 außer Kraft. 
Die zu dieser Zeit die Staatsgeschäfte führende Landesregierung gilt bis zur Bildung einer neuen Regierung als 
geschäftsführende Regierung im Sinne des Artikels 113 Abs. 3 dieser Verfassung, der Hauptausschuß der 
Verfassungsberatenden Landesversammlung als Ausschuß im Sinne des Artikels 93. 
Die am Tage der Annahme dieser Verfassung durch das Volk gewählten Abgeordneten bilden den ersten Landtag im 
Sinne dieser Verfassung. 
 
Artikel 161  
 
Artikel 138 in der Fassung vom 20. März 1991 gilt erstmals für die nächste seinem Inkrafttreten folgende 
Kommunalwahlperiode. Die erforderlichen Übergangsregelungen trifft der Gesetzgeber. 
 
Artikel 79 Satz 1 in der Fassung vom 18. Oktober 2002 gilt erstmals für die nächste seinem Inkrafttreten folgende 
Wahlperiode. 
 
Vorstehende Verfassung ist am 1. Dezember 1946 in der Volksabstimmung angenommen worden, mit ihrer Annahnme 
durch das Volk in Kraft getreten und wird hiermit verkündet. 
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